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Der Hnland des Mannes Uhlebcn ;u Wermgerode.

Von Cd. Jäeobs. '»

Aus zwei 6siünden vorzüglich scheinen die mit dem 13. Jabrbun- 
dert in der (beschichte auftretenden Kalandsbrüderschaften unsere beson­
dere Ausmerkjamkeit zu verdienen. Erstlich, weil ilne eigenthümliche 
Ausgestaltung im Allgemeinen als eine heimathliche Einrichtung 
der sassischen Lande anerkannt wird, ') sodann, weil ihr Auftreten mit 
der allgemeinen gesellschaftlichen Entwickelung zusammenhängt. Aus 
dem ersteren Grunde wird es lehrreich sein, die Brüderschaften der be­
sonderen Landschaften nach ihrer in Bezug auf Zusammensetzung und 
Brauch keineswegs völlig gleichartigen Erscheinung möglichst genau zu 
prüfen, aus dem zweiten wird das Vorhandensein eines Kalands und 
seine Gestalt für die Erkenntnis der örtlichen Zustande und des Stan­
des der ständisch-gesellschaftlichen Entwickelung von Bedeutung sein.

Auf eine seit dem Ende des 14. Jahrhunderts auch in unseren 
Gegenden zu Halberstadt vertretene geistliche Genossenschaft, welche sich 
zur Regel Augustius hielt und sich besonders zu Werken der Barmher­
zigkeit .an Kranken und Todten vereinigt hatte, die Eelliten, Cel- 
lenbrüder oder Alepianer, nach ihrer zunächst volkstümlichen 
Bezeichnung als Lollenb rüder oft mit den Begharden zusammenge- 
wvrfen, möchten wir ihrer Aehnlichkeit mir den Kalandsbrüdern 
wegen an dieser Stelle aufmerksam machen.

Obwohl nach ihrer Ordnung, Tracht und Wirksamkeit den Klo­
sterbrüdern ähnlich, scheinen sie doch von Anfang an sich von dem viel­
fach entarteten und in Mißachtung gekommenen Mönchthum fern gehal­
ten und mehr einen Verein von frommen Laien dargestellt zu haben. 
Ihre außergewöhnliche Erscheinung im kirchlichen Genossenschaftswesen, 
ihre innigen Beziehungen zu Rath und Bürgerschaft, ihr enger An­
schluß an die weltlich bürgerlichen Verhältnisse können 
wohl nicht deutlicher gekennzeichnet werden als dadurch, daß der Loll- 
hardshof und die Cellenbrüder zu Halberstadt den städti-

Vgl. L. v. Ledebur Mark. Forschungen 4. S. 22.
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schen Wappenschild in ihr Siegel aufnahmeu. ') Vielfach ver­
folgt und angefeindet erhielten die Eelliten — mit Unterscheidung von 
rechtgläubigen und ketzerischen — seit dem Ende des 14. Jahrhunderts 
durch päpstliche Bullen einen sichern Schuh gewährt. ?)

Von dem Kaland zu Wernigerode verlohnt sichs um so mehr 
eine nähere Kenntniß zu gewinnen, als von demselben bisher auch nicht 
das Mindeste bekannt war. Von einem irgendwie zusammenhängenden 
Urkundenschatz desselben ist auch nicht die Rede. Es ist überhaupt 
darauf aufmerksam zu machen, daß un Vergleich zu der Zahl der Ka- 
lande, ihrer Bedeutung für das kirchliche und gesellige ileben, den über­
lieferten Satzungen und Gedichten über dieselben sonstige eigentliche 
Urkunden nur in verhältnißmaßig geringer Zahl erhalten sind. Es mag 
wohl zum Theil aus einer Absicht, bei vorhandenen Gefahren den Gü­
terbesitz der Brüderschaften zu verdunkeln, zu erklären sein, im Allgemei­
nen aber jedenfalls aus ihrem Wesen selbst, weil sie als vorübergehende 
Erscheinung nicht die Geschlossenheit von Stiftern, Kirchen u. Klöstern hatten.

Unsere sehr vereinzelt und ziemlich mühsam gesammelten Nachrichten 
finden sich theils in dem ehemaligen Stifts- jetzt Qberpfarr-Archiv zu 
Wernigerode, theils im Gräflichen Haupt-Archiv und in der Gräflichen 
Bibliothek daselbst. An ersterer Stelle sind es besonders die Rechnun­
gen der Laien-Kammerei und überhaupt Kalandsrechnungcn aus Papier 
in klein 8" von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis zum 
Jahre 1538, doch keineswegs vollständig, sondern nur vereinzelt erhal­
ten und zusammengesucht, überdies durch Feuchtigkeit zum größeren Theil 
sehr schadhaft und angemodert. Dann sind es einzelne Urkunden 
und Aufzeichnungen, meist abschriftlich, von denen aber die der 
Vicarien zu S. Silvestri sich jetzt in der Gräfl. Bibliothek V«i, 4 u. 5 
befinden. Nicht unwichtige Auskunft besonders über das völlige Er­
löschen des Kalands geben die Nachrichten über die Kalandshufe im 
Gr. H.-Arch. ö. 86, 1. — Eine weitere Quelle vom Jahre 1508 an er­
geben die Herrschaftlichen Amtsieehnungen im Gr. H.-Arch. s'.. 1—3. 
Nachrichten über den Zins an den Halberstädter Kaland geben außer 
den Amtsrechnungen das städt. Eopialb. lind Kämmereirechnungen. Gr. 
Bibl. V<1. 6 und 18. Im Staals-Archiv zu Magdeburg fand sich

6 Zeitschr. I. S. 337 mit Abbildung des Siegels auf der beigegebenen 
Tafel. Das willkommene Versprechen unseres theuren Freundes und unermüd­
lichen, hochverdienten Mitarbeiters, Herrn Archiv-Naths v. Mülverstedt, über die 
Halberstädter bellenbrüder demnächst ausfübrlicher m berichten, stellt uns eine um 
so wichtigere, entscheidendere Belebrung in Aussiebt, als der Vollenhos zu Hal­
berstadt neben dem St. Stepbans-Kaland daselbst und wahrscheinlich un­
gefähr um dieselbe Zeit entstand.

2) Heinrich Alt in Herzogs Neal-lrncvkl. l. S. 242—43. Vgl. die 
Aufsätze über die Lollharden und Begharden.
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keine Spue von Nachrichten über unsern Kaland. Des Kuland s Sie- 
g e l erwähnt noch ein Schreiben Ioh. Kochs an Gr. Wolfgang Ernst 
vom 23. April 1588 (II. 86,1), doch dürfen wir uns bei dem großen 
Mangel an erhaltenen Urkunden in Urschrift — auf Pergament keine 
einzige — nicht wundern, daß keines erhalten ist.

Ehe wir von dem Kaland zu Wernigerode selbst sprechen, müssen 
wir einer dortigen Beziehung zu der Kalandsbrüderschaft S. Stephani 
im Bann Halberstadt gedenken. Die darüber erhaltene Urkunde ist 
nicht nur eine der ältesten, welche uns über jene Brüderschaft vorliegen, 
sondern ist auch für Wernigerode selbst merkwürdig. Nach derselben 
verkauft nämlich am 19. April 1373 der Rath zu Wernigerode mit 
Zustimmung Graf Eonrads und nach dem Willen der Stadtgemeinde 
dem erwähnten Halberstädter Kalande gegen 15 Mark dortiger Münze 
einen zu Ostern fälligen Zins von anderthalb Mark Silbers. Diesen 
aus dem Schoß der Altstadt ,,vto vn.80l' ^norli'^nn lleron Uei- 
xvl!8t innlo" an die .,I<nInn>1<?8 In?i on lo Im16ei'8tnt sM8eUon^ 
gezahlten Zins erwähnt nicht nur das uns vorliegende städtische Copial- 
buch (V<I. 6) aus dem 15. Jahrhundert, sondern auch die Herrschaft­
lichen Amtsrechnungen bis 1587. Seit 1608 finden wir ihn nicht 
mehr aufgesührt ').

Was uns nun diese Urkunde für Wernigerode besonders merk­
würdig macht, ist der Umstand, daß wir darin noch den im Namen der 
Gemeinde handelnden Rath aus Mitgliedern des niedern Adels, dem 
sich die gewiß angesehene alte Familie der „Münzmeister" entschloß, zu­
sammengesetzt sehen. Im 13. Jahrh, bezeichnet beispielsweise Graf 
Eonrad in einer Urkunde vom Jahre 1279 die gesammle Gemeinde 
(<n>ivcw8ilN8) von Alt- und Neustadt als aus Rittern, Rath und 
Bürgern (milililrns, oon8uli1>u8 el Uni A0N8il)»i8) bestehend. Bis 
gegen das Ende des 13. Jahrhunderts finden sich an der Spitze der 
Wernigcröder Rathsversammlung — wie nach der hier mitgetheilten 
Urkunde -- 2 Mitglieder des niederen Adels, spater noch neben den 
bürgerlichen, bis zuletzt nur noch die v. Oldenrod auf der Schnoken- 
oder Schnakenburg und als deren Nachfolger die v. Gadenstedt als 
Adlige neben den Bürgern wohnen. Dies ist wegen der Entstehungszeit 
und Altersbestimmung des Kalands zu Wernigerode merkwürdig, da die­
ser, wie wir zum Voraus bemerken, durchaus aus bürgerlichen Mitglie­
dern zusammengesetzt war.

Gehen wir nun zu dem letzteren über, so ist die eigentliche öffent­
liche Bezeichnung der Brüderschaft von den ältesten uns vorliegenden 
Urkunden (s. Urkunde von 1460) bis zu der letzten urkundlichen Er-

9 Gr. H.-Arch. tl. 1—3. 1579 waren es 2 Mark 6 gr.
9 Vgl. Delius Landständc S. 9-in und Anm. iO.

1*  
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wahnung — schon nach seinem vollständigen Erlöschen - im Jahre 1583:') 
kulund in domo Knnn6 to vlxlouon (1460); linloi- 
nit 3 8 I< 3 I 0 n d 3 i n m I) 3 n n i V t I 0 u 0 n l 1477) ; 6. 3 I 3 nd 6 8 
IiOi n dor III ii d 01'8 0 !i 3 fl t jn <Iom Onniio Vt/Iofton 
(1583). Wegen seines Sitzes und um der Kürze willen bezeichnen 
die Amtsrechnungen denKaland und die Brüder , .Onlondoi- (0.3- 
l3iU8iioin) 7.n >V o i'i) i Zovo t" (1511. 1523.1533.), und Gregorius 
Relhmer nennt sich 1516 in einer Quittung ,,Ivoimii<'i <>>- <Ioi-Iioion 
vnnd Inodoio do8 I<3<3N<I08 lsio >Vo i ii i ^o < n >1 <0', Jo­
hann Michaelis dagegen 1519 Onnioi nii>i8 <I<^8 l<:il:n>do8 tlio 
Vtx Ionen. Die Schreibung ist besonders in der Urschrift und der 
altern Zeit fast ausschließlich mit I<.

Die Erwähnung von Utz leben und seinem Bann giebt uns Ver­
anlassung, etwas von der allen kirchlichen Euitheiluug unserer Gegend 
zu sagen. Nach dieser, welche von den spateren weltlichen Abtheilungen 
durchaus abwich, gehörte das Gebiet der heutigen Grafschast Wernige- 
rode drei sogenannten Archidiakonaten an, deren Vorsteher - Archidiakon 
oder Erzpriester — die Einsetzung und Aufsicbt über die Pfarrer seines 
Bezirks und von den Pfarreien gewisse Hebungen und Gefalle 
hatte. Keiner dieser Sitze lag innerhalb der Grafschaft. Zum Bann 
Osterwick, über den schon 1140 der Propst des Kl. Stötterlingen- 
burg den Archidiakouat hatte, gehörte der westliche Theil der Grafschast: 
Ilsenburg mit seinen wüsten Dörfern, Veckenstedt, Südschauen (Neue 
Vorwerk bei Waflerleben). >) Zum Dardesheimer Bann gehör­
ten Langeln, Schmatzfeld, Diedertsingerode (wüst), Waterler und die 
benachbarten Wüstungen Husler, Norller und Marbke. °)

Der wichtigste Bann aber war für die Grafschaft Wernigerode 
der von Utzleben, zu welchem daselbst außer den Wüstungen Hintzinge- 
rode, Rimmeke, Marklingerode, Dekenigerode, Wolberode, Steinbrok, die 
Stadt Wernigerode (Alt- und Neustadft, Hasserode, Nöschenrode, Drä- 
beck, Altenrode, Reddeber, Minsleben und Silstedt gehörten. Sein Ge­
biet erstreckte sich von den Höhen und Hochflächen des Harzes, wo El- 
bingerode und Hüttenrode dazu gehörten, bis hin nach Heudeber und 
Danstedt und von der Gegend östlich von Derenburg und etwa noch 
Blankenburg bis in die Nähe der Ilse. Die umgrenzenden Banne 
waren im S. der Harzbann st>nnmi8 ?<oinoii8), im O. der von 
Westerhausen und von Halberstadt, im N. der von Dardesheim, im 
N.-W. und W. der Bann Osterwiek. Im S.-VO erreichte auf 
den Höhen des Gebirges der Archidiakonat vielleicht die nur mit großer

Ueber die Kal.nidsbufe zu Oldenrode ki. 86, l. und 42.
') Vgl. Zeitschr. d. Hist. Ver. für Riedersachseu 1862 S. 13, 95 ff.
») Das. S. 53-56.



Sorgfalt zu bestimmenden Kreuzen des Halberstädter Sprengels gegen 
den Mainzer und zugleich die Grenzmark von Thüringen und Lachsen, 9

Die Benennung des zu Wernigerode bestehenden Kalandes nach 
dein Banne und Orte Utzleben zeigt uns, was auch anderweit beabachtel 
und bemerkt wurde, daß sich diese Brüderschaften eng an die allen kirch­
lichen Einrichtungen anschlossen. So lernten wir oben den Kaland des 
Bannes Halberstadt kennen, anderswo einen Kaland des Bannes 
Sei sehen — eines früh wüst gewordenen Ortes — zu Ummendorf. *)

Utzleben, jetzt eine Wüstung zwischen Minsleben und Dercnburg, 
an welche noch der Name Jtzleber Feld erinnert, ist, wie die meisten 
ursprünglichen Archidiakonatssitzc unserer Gegend, als eine der ältesten 
Missionskirchen anzusehen. Der Ort gab auch einst einer dort ansässi­
gen Familie den Namen, wie u. A. eine Urk. von 1303 im Staats-Arch. zu 
Magdeburg und ein Kaufbrief von 1309 an den von Uttesle­
ben im Gräfl. H.-Arch. zu Wernigerode zeigen. Die Schreibung 
1 l, ii 81 o ii <> seit dem Jahre 937 und 1 t, o 81e uo noch im Jahre 
1231 o) dürfte die Annahme einer Zusammensetzung mit dein Personen­
namen Uto (also -Utos-Heim oder -haus-n) als unbedenklich erscheinen 
lassen. Bon dem Orte erwähnen wir, außer den anderweit veröffentlich­
ten Nachrichten, daß im Jahre 123,1 das Kloster Jlsenburg vom Klo­
ster Drübeck daselbst eine halbe Hufe angewiesen erhalt, daß Graf Frie­
drich am 29. Januar 1259 die Bogtei und Meierei (villiontio) daselbst an 
den Bischof von Halberstadt verkauft, ?) daß unterm 10. Mai 1323 
Graf Friedrich zu Wernigerode eine neue Kapelle im Stift S. Sil­
vestri u. A. mit einer Hufe zu Utzleben, wo das Stift schon 1320 
eine Hufe besaß, bewidmete. Noch am 25. Sept. 1484 gab Hen­
ning Swalwer, Stistsherr zu S. Silvestri, eine Hufe im Felde desDorfes 
Utzleben (in oniu>>i8 viüo vl/.8loiion) der Bicarie S. Matthaei 
zu S. Silvestri zurück.

Obwohl Utzleben gewiß einst wirklich der Sitz des Erzpriesters für 
den Bann war und noch umö Jahr >400 die ziemlich bedeutende Pro- 
curation von acht Schillingen zahlte, so finden wir doch den geistlichen 
Verweser dieses Amts — soweit der Ort genannt wird — in den uns

') Vgl. Zeitschrift des Vereins fiir Niedersachsen. Jahrgang 1867. S. 
84-95.

0 o. ^cdebur a. a. O. S. 31. Den l^rzpriester dieses Bannes sinken wir 
1485 zu Ostcriiigersleben. Zeitschr. d. Hist. Ber. s. Nieders. 1862 S. 16.

«opiar. UM Bl. U.
0 Ii. 14, 1 fs.

v. t^rath 4ipl. Z7uo4I. p. 3.
*) Gr. H.-Aich. k. 4, 1, II.
') Delius Geschlechtsreihe der Grafen zu Wernigirode Abschr. S. 139. 

Stifts Arch. S. Silvestri n. 5 und 10.
») Das. n. 149.
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vorliegenden Urkunden und Nachrichten stets anderswo ansässig, 1485 
zu Danstedt, 1511 zu Derenburg '). In einer Urkunde von 1519 
in «Ion lulli^cn pu^csiou ist Philippus Krämer, Parner tho Tan- 
stede, als „Ertzeprester des Bannes Utzsleue in der kerken to Halber- 
stat" genannt ^). Nach einer Urk. v. Sonnabend nach Matthaei 
(22/9) 1487 war Archidiakon des Banns Utzleben der Scholastikus 
Henning Iarniarkt im Dom zu Halberstadt. Noch spat erfahren 
wir, daß über den Bann Utzleben und den von Kissenbrück der Dom­
propstei zu Halberstadt das kirchliche Besiallungsrecht zustand H.

Daß wirklich der zu Wernigerode bestehende Kaland nicht bloß 
als Kaland des Bannes Utzleben bezeichnet wurde, sondern daß dieser 
auch dabei betheiligt war, geht aus Verschiedenem hervor. Scbon aus 
den Einkünften ersieht man, daß sie meist aus dem Banne selbst kamen, 
so nach der Rechnung der Laienkammerei von 1551/,'12, wo unter an­
deren Orten besonders Benzingerode, Silstedt, Derenburg 
Vorkommen. Der Graf zu Regenstein, in dessen Gebiet ein bedeuten­
der Theil des Bannes lag, zahlte einen Gulden jährlich, der wiederholt 
zu Anfang des 16. Iabrbunderlö unter den Relardaten erscheint Die 
Kalandsrechnung von 1516 führt besondere Ausgaben im Namen oder 
durch Stiftung des Pfarrers zu Elbingerode auf (c^,<>Im <x 
>mrto jUcbnui to ducIiu^oroUo . nämlich bei der Stiftung von 
Chorgesangen zu den gemeinsamen Seelgedachtnissen.

Nach der Rechnung von 1526 zahlte einen Gulden jährlich ber 
Rath zu Elbingerode cou^tilnlu^ in !51>oliuu;,'ros

Zu Derenburg scheint der Kaland eine Kapelle — doch 
wobl nicht die Kapelle S. Dionvsii, die bei Derenburg lag 
erbaut oder erworben zu haben. Schon 1484 wurden nach der Rech­
nung der Laienkammerci Ausgaben ml rolmimunsiuu ciis» Hmu ii, 
6orncl>orc1i gemacht. Nach der Rechnung von 1524 sind erst drei 
Gulden fünf Schilling ml >4rucluriuu cu>u-U<' m <!< > i>l I>«uc 
dann noch zwei Mark u<1 cmulcm structurum aufgefühlt. Ob 
vielleicht dort früher der Sitz des Kalands war?*')

Ueber die Gründungszeit des Kalands zu Mcrnigelode ist 
uns zwar keine bestimmte Nachricht überliefert, doch glauben wir sie

') Zeitschr. d. Hist. D. f. Nicders. l862 S. t6.
2) Abschr. im bopialb. d. Kapitels zu S. Silvcstr. S. 9.

Stifts-Nrchiv. Urk. aus Pergam. t56.
6 Zeitscbr. d. Histor. Ber. f. Nieders. l8U2. S. llt.

Das. S. l13.
In ähnlicher Weise nimmt Schatz der Kaland S. U eine Nebersiedelung 

des Kalands oon Eilenltedt nach Halberstadt an. Hr. Oberpr. Görnezu 
Dercnb. glaubt diese Kalands Kapelle in einem der Gothik des lö. Jahrh. ange- 
börenden, jetzt als Scheune benutzten Bauwerke im Gehöfte der zweiten Pfarre 
Nachweisen zu können.
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mit einiger Sicherheit in die Regierungszelt Graf Heinrichs zu Wer- 
nigerodc oder in das erste Viertel des 15. Jahrhunderts, wahrscheinlich 
schon in dessen Anfang, sehen zu können. Daß sie nicht früher statt- 
gefunden habe, glaubten wir schon oben aus seiner Zusammensetzung 
schließen zu müssen.

Nun sehen wir aber nach der im Jahre 1517 von dem Kalands- 
Kammercr Johann Michaelis geführten Rechnung nicht nur für einen 
Vierding u. 2 Pfennige das Seelgcdachtniß Graf Heinrichs zu Wer- 
nigerode von der Brüderschaft gefeiert, sondern auch für einen Vier­
ding das seiner Gemahlin, der Grasin Agnes, neben dem der Klaus­
nerin (iinstiisut) Heilwich festlich begangen.

Die Grasin Agnes ist uns aus Stiftungen ihres Gemahls vorn 
21, October 1427 und 24. Juni 1428 bekannt, und ist wohl nicht 
ohne Wahrscheinlichkeit aus dem Umstände, daß jene Scclgerathc für 
die damals verstorbene Grasin zugleich für Glieder des Gleichen- 
schen Grafenhausts gemacht wurden, geschlossen worden, daß Agnes der­
selben Familie angehört habe. ')

Noch wichtiger für die Altersbestimmung des Utzleber Kalands, 
besonders aber an sich höchst merkwürdig ist nun das Seelgcdachtniß 
der i ncllikn Heilwich. In dieser werden wir nämlich mit hin­
reichender Sicherheit eine bisher völlig unbekannte Grasin aus dem 
Wernigcrödi s chen Geschlechte nachweisen können.

Die höchst beachtenswerlben und lehrreichen Eellcrariercchnungen 
des Stifts S. Silvestri und Georgli zu Wernigerode gehen nämlich 
in ziemlich frühe Zeit zurück: die der Eustodie laufen vom Jahr 1406, 
die der Sliftsherrn (oUnümn oc'IIilni'io cmnonmnrnm) vom Jahre 
1409 (eigentlich schon 1408), und die gemeinsamen der Kanoniker und 
Vicarien (oonnunnUn^ cnnoiiieni,mi cst vicni i«n>im) vom Jahre 
1413 an in ziemlich ununterbrochener Reihe bis in die evangelische Zeit hinein.

In den ältesten dieser Rechnungen, denen der Custodic, ist 
unter den Einnahmen für die Scclgedachtnisse auch aufgeführt im 
Jahre 141.3:

Oi- mi'inoi in II r'I cv i c; I> E.<nm'ti886 (so!) 1 sol.
Unter den receptu clv mi'Nloriik des folgenden Jahres steht 

dafür.-

0 Delius im Werniger. Wochenblatt 181 l S. 21. Die Urkunden be­
finden sich in Abschrift im Gr. H.-Arch. zu Wernigerode, in Urschrift im 
Dtaate-Archiv zu Magdeburg. Ihr Seclgedächtniß ist zugleich mit dem ihres 
Gemahls iu dem regisirnm enstmiie 8. Hilnestri vou 1406 fi. zuerst in der 
Rechnung von 1129/30 angegeben: aii memoriam Uinriei eomitis <le rv er ni­
xuro t ei a^nelis nxuris I sol. III <bai. — Das lteZ. Oell. cammun 
iamoniec. et vieariarmn führt seit 1420 eine Einnahme ex testamenta 
domine comiiisse, seit l421 einen Ausgabcposten ad memariam comi- 
tirre auf.
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1)6 M6MOI'in domiti 856 clo XV 6 I II i 61 0<I 6 1 8O>.
Zum Jahre 1417 aber heißt es:

l)o momoiin Ilo^Ioxvi^ domili88O in xvoiiii^oiol I >ol.
Das lio^i^lriim oslioii C.oUon. o n n o n i oo > >> in I n o l. .8. 

.8iluo8lii führt bereits den Ausgabeposten von 16 Schilling :nl 
I7i6moiinm domino !Io>Ioxx i^ ooinili880 in der mit der 
Gemeinwoche 1412 beginnenden Rechnung auf.

Daß jene iiiol<i8n Heil wich mit der 61rafin Heilwich 
von Wernig erode eine und dieselbe Person sei, ist —abgesehen von 
der Uebereinstimmung des nicht allzugewöhnlichen Namens — wohl mit 
ziemlicher Gewißheit daraus zu schließen, daß im Kaland das Scclge- 
dachlniß der iiiolu8n mit dem der Gräfin Agnes von Wernigerode 
zusammengelegt wurde.

Es ist nun weiter zu schließen, daß Heilwich ums Jahr 1411 
oder 1412 verstarb, und daß der Kaland damals also wohl schon be­
stehen mußte. Der Zeit nach würde es wohl stimmen, Heil w i ch als 
die bisher unbekannte Gemahlin Konrads (VI.) von Wernigerode 
anzunehmen, wenn man die ,,Im Ui5n ' nicht lieber als eine nicht Ver­
mahlte für dessen Schwester oder Tochter annehmen will.

Ueber das Todesjahr Konrads gewahrt aber dieselbe Rechnung 
ebenfalls einigen Anhalt, indem sie seines Seelgedächtnisseö zuerst zum 
Jahre 1412 gedenkt:

/V<i momcninm domiti8 l'oiii'nili 1 8o!.
Die ältesten unmittelbaren Zeugnisse über das Bestehen des Ka- 

lands befinden sich in den RechnungenderL a ien kam me re i: i'niinn ni in 
Invcormn 1457; oUmimn oniinuniio krvcoi'um 1480; Komet i<' 
rler lov^en 1480; Könn ioi'^o Uov !o)^«'n jnn> Ix.ikiink- xl/>knn n 
1495. Das älteste in diesen vielfach beschädigten und nur theilweise 
erhaltenen Rechnungen genannte Jahr ist 1451. Die älteste in der 
Urschrift vollständig erhaltene Urkunde ist die unten mitgetheille von 
1460.

Das Wenige, was wir auf Grund unserer Nachrichten über den 
Wernizcröder Kaland sagen können, ist etwa folgendes. Daß der Ka- 
land zu Wernigerode eine Genossenschaft von Geistlichen und Ikncn 
war, geht aus seiner Natur selbst hervor. Dagegen ist die Art und 
Weise der Zusammensetzung hervorzuheben Wahrend nämlich z. B. zu 
Stolberg am Harz, wo kein Stift bestand, die KalandSherrn des dor­
tigen großen Kalands aus einer besondern Priester- oder Sebaslians- 
brüderschaft genommen waren '), so waren zu Wernigerode die Snfts- 
herren zu S. Silvestri Mitglieder der Brüderschaft. Wir finden da-

') Zeitfuchs S. 193-200. 
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her die erhaltenen Rechnungen im Stiftsarchiv S. Silvestri und be­
gegnen in den beiderseitigen Urkunden denselben Namen; so z. B. nach 
der Kalandsrechnung von 1517 den Conventualen und Kalandsherren 
Jodorus Gentzel, Siegfried Hille, Nikolaus Mysner und Loren; Andreas, 
oder in den ersten Jahrzebnten des 16. Jahrhunderts den bekannten 
Stiftsherren Johann Michaelis und Johann Kerkener. Daher konnten 
denn auch, wie wir sehen werden, die Güter und Einkünfte des Ka- 
lands nach dessen Aufhebung zum Kapitel geschlagen werden, wahrend 
andrerseits mit Recht in einem Schreiben vorn 23/4 1588 hervorge- 
boben ist, daß „der Ealandt nicht in das Capitel gehorete, 
sondern ein sonderbahrer (für sich bestehender) Orden') ge­
wesen" 2).

Die geistlichen Mitglieder bestanden aber nicht bloß aus den 
Stiftsherren zu S. Silvestri, sondern, wie wir schon des Pfarrers zu 
Elbingerode gedachten, der bei der Brüderschaft lebhaft bctheiligt war, 
so erscheint als < niiu i'ui ii<8 lu^eoiniii Ii uboi iüluli.8 Kusi'iulni um 
lmimi vl/.Icuit!» bis zum Jahre 1477 der Pfarrer in der Neustadt 
(UulU'icmIii8 dmuimm noiit' cüiiiluli^). Auch die
Pfarrer in der Neustadt Paul Mulbeck (1530—1535) und Anton 
Kikebusch (1535—1545 begegnen uns zugleich als Kämmerer des 
Kalands. n) Von der K a m m e r e i der Laie n rmd ihren Kämmerern 
wurde schon gesprochen. Bei dem gemeinsamen Seelgedachtniß zu Epi­
phania finden wir in der Rechnung von 1517 für die Priester und die 
Laien gesonderte Allsgaben vermerkt:
1 l'oilo l'PPIumiu Uomiiü (6/1) 1u^oi8 in momoiiLl 

^oiioi uii.
XIII <'j)ij>!>. diii. 6/1) in immun in ^i iuuuli jiio 8 uee r do­

li !> u 8.
Wahrend die Laien ihre besonderen Kämmerer hatten, scheinen im 

Allgemeinen die Geistlichen in Bezug aus die Oberleitung — zunächst 
die Dechanlenwürde eine bevorzugte Stellung eingenommen zu haben. 
Sie werden bei den Benennungen und Titeln oft als „Uoieii" (geist­
liche Herren) den (übrigen) Brüdern gegenübergesiellt. So nennt sich 
Gregorius Rethmer im Jahre 1516: Ixoiimu i ui tloo sio i oo vnml 
6i'ocloi'o d<>8 Kulumlo8 llto xvl ilit;<'i <><Ic;. Die Zinsregistcr 
des Kalands beißen Uu^mlimin >u'U8iunii <1 <> in i u o > u m uo Ilu- 
t i li lll 1^ n I <> ii clu i'>, m Imimi vl/.si'licii. Die unten mitgctheilten 
Urkunden sind nur auf den Dekan (Dechant) (Kämmerer) ,,vnd 
l>iM8lm-t.'" des Kalands ausgestellt.

') Dieser Ausdruck ist streng genommen nicht auf die Kulante auzuwenden.
2) Kr. H.-Arch. li. 86. I. 42.

Delius Werniger. Dienerschaft S. 29, mit Handschrift!. Zusätzen.
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Unter den Laien finden wir nachweislich wohlhabende Leute. So 
die beiden Andreas Haferung, Vater und Sohn, von denen jener schon 
15! 6 unter den Brüdern erscheint, dieser aber als eins der letzten 
Mitglieder hochbetagt starb. Die Familie Haferung war schon Mitte 
des 15. Jahrhunderts zu Wernigerode wohl besessen, und nach den 
Rathsurkunden besaß z. B. Claus Haferung 1461 ein Haus am 
Markt. Nach Besitzurkunden von 1548 und 1555, in deren ersterer 
Graf Wolfgang den alteren Andreas Haferung seinen „Bürger und 
Getreuen" nennt, wahrend in letzterer der jüngere als „Bürger und 
Rathsverwandter" erscheint, waren sie jedenfalls vermögend. 9 Auch 
Thomas Hilborch, jedenfalls der Erbauer des Rathhauses, erscheint 1516 
unter den zahlenden Laien.

An der Spitze stand, wie immer, der Dechant, der die kirch­
lichen Angelegenheiten ordnete, und deren mehrere namhaft gemacht wer­
den. Unter ihm besorgten zunächst das Rechnungswesen zwei Käm­
merer, wahrend sonst wohl nur ein Kämmerer genannt wird?). 
Wenn der als Kämmerer bekannte Tile Schoknecht sich in einer 
Quittung vomJahre 1.512 >>iooni nlor Ix nlniiilo^ nennt, 
so ist das nur eine andere, auch sonst übliche Bezeichnung für dieselbe 
Würde, Die Bezeichnung Kämmerer der Laien bezieht sich, wie sich 
ergiebt, nicht auf besondere Beamte, sondern als Verwalter und Be- 
sorger der weltlichen Geschäfte standen sie nur mit den Pacht zahlenden 
Laien in unmittelbarer Beziehung. Einen Koch und sonstige Beamtete 
finden wir nicht genannt. Die Kämmerer waren, wie die Rechnungen 
ergeben, fünf Jahre in ihrem Amt lind wurden alsdann neu gewählt, 
doch begegnen wir zuweilen später den alten Namen wieder, lind es 
scheint zuweilen der Eine geblieben zu sein. (1494. 1496 1537. f.) 
Die Wahl fand an einem der Hauptgedächtnißtage — einmal finden 
wir Neujahr, bezüglich Epiphaniä, ausdrücklich genannt — bei einem 
der bcstimmungs- und pstichtmäßigen Gelage (>mrn>6mn, i'iinnliinn 
sowvitii) statt. Bei einer späteren Versammlung im Hause eines der 
Brüder wurde die alte Rechnung berichtigt, und den neugewählten Käm­
merern in Gegenwart der alten die Rechnung und der Bestand der 
Kasse ubergcben. Das Ganze wurde dem Dechanten als dem obersten 
Leiter der Brüderschaft vorgelegt, und ihm von den gebliebenen Retar- 
daten Anzeige gemacht Von einer Wahl des Dechanten hören wir 
nicht: das Amt war wohl lebenslänglich. Wir lassen ein paar Beläge 
aus den Rechnungen folgen.

Zum Jahre 1477 am S. Dorotheentage (6/2) heißt es: 
eomiaulguowuul ('uiimrurij lu^eoiiiin siuU i nitnli^ Knltm<!urlim

') Gr. Hpt. Slrcb. k. 5. 1.
2) Schatz a. a. O. S. 4. 



iannni vl^siixn nxli,, ni, vidolioot 1l6>iororidn8 domixus ,>1o- 
1>!inii8 novo c iiiilnti8 ot (?) <Iomiini8 IIiiuioii8 8t6ltomnn 6l tilo 
8:mlloloiio i i> «Ionio oiii8«Ioni non i 8 (^nniorni it8 ,>ro- 
8onti0ii8 ot olooli.8 in 80>nioio i'^>i,i!innio «Icnnini, 
8oilioot «sinnino .lolinnno IienIv0N8l0v n ol ('.Iuvvk'8 ,n'i'I<1n l6l>, 
8,0 1,110,1 Olimil»18 60in,>nlnli8 ol tlofnlonli8 innn80liinl in 
<IoI>ili8 u. s. f. Oni (die alten Kämmerer) «Inn8 rnnion8 ilouig 
('ninoiin iH Witter niugnli nnnni tlonniiinn — ,no8bnlnnoi nnt 
isisiri nio ,>i<'8<'nto in ,>i<>ni,>I:i ,>oonnirr.

Am Schluß der Rechnung von 1480 heißt es:
foiin 8,'xtn ^08l Iniooü (17/11) <!oin,>ntnnit i1oininn8 Henning 
XVON,Io8'/08 6t 1inn8 Ichl'NMN 816 e,110,1 oinnil>118 00IN,antuli8 
inni>80i'nnl in l1('1>iti8 II INNI'ONO XX 8/. <Io l'lnnol'niin In^'oo- 
ININ. t.liiuin ,iooni>iuin ,n,'8,'nluiio, mit ,1'iinino 8isfi ido 1)oiII<oii 
ot txilnlo Imiolnniin on>noi'ni ii8 olooti8.
1336 soiin loroin ,io8l oonli (21/3) sagt der Kämmerer Anton 
Kikedusch: ,»i'O8ontn n iinii8 doinino d o e n n o i8tn rotni dutn 
«,no 8or,nnnlni'.

Eine Einsicht in die Zeit, Zahl und die Kosten der Haupt-Ver­
sammlungen, Seelgedachtnisse und Zweckessen der Brüderschaft gewahrt 
uns am besten eine ziemlich vollständige Iabresrechnung, z. B. das 
NoL»i8linn> NINNIOININ 06N8NNIN dolninoiuni no finlinrn Ixnlon- 
dnl'NIN tlunni vt/8l,'N,'N n 1X6 .loIlNllNO NlioIlN6li8 N606- 
,Nnin iinno doniini XVo XXII.

Es werden zuerst die Einnahmeposten von den Jahreszinsen, 37 
an der Zahl, im Betrage von 13 Mark 14'/2 Schilling, aufgeführt. 
Dann folgt eine Mark i,'<o,>tn n s,nliilni8 von vier Brüdern, welche 
je einen Bierding zahlen, so daß die Summe aller Einnahmen 14 
Mark 14'/2 Schilling betrug.

Die gesummten darnach zusammengestellten Ausgaben für die 
Seelgedachtnisse betrugen 14 Mark weniger 22 Schillmg. Dann fol­
gen noch 18 Sebillinge I großer Pfennig Ausgaben für die Gesänge 
zum allgemeinen Seelgedachtniß zu S. Martini lind noch einige all­
gemeine Auslagen im Betrag von 7 Schilling.

Die Zahl der gefeierten Seelgedachtnisse betrug 43. Abgesehen 
von den Memorien bestimmter Personen, Gönner lind Brüder, darunter 
des Grafen Heinrich zu Wernigerode, der Gräfin Agnes, der „Einsied­
lerin" Heilwich, zur Spende des Johannes Bola (Stiftsherrn zu S. 
Silvestri), lernen wir folgende allgemeine Kalands-Versamnilungen und 
Feiern kennen:

1. Das allgemeine Seelgedachnnß zu S. Martini. Der S. 
Marunstag ist, wie überhaupt, so besonders auch durch den Inland nicht 
nur als Festtag, sondern auch als rag sehr heiterer Feier bekannt. Wir 
finden in unserer Rechnung Ausgaben für die Gesänge nach der Vesper
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(X drmrwH ad recludent iu edis, XX dximiii :id Inudus diculb) 
verzeichnet. U>n diese Zeit fanden auch hälisig die Abrechnungen statt.

2. Das allgemeine Seelgedächtmß zn Epiphania. Es werden 
an Ausgaben unterschieden:
1 tssilo IssuHIr. domini >>10 Iu^oi8 in iimmoiin ^cnoluli 
Xlll 82. — — — — — in imnioiin rziiuruli >>ro 8nonl-

lloliI» II 8.

Wir sahen auch, daß (vgl. Rechnungsauszug von 1177) beim 
Epiphanienschmaus neue Kämmerer gewählt wurden.

3 Das allgemeine Seelgedachtniß am weißen Sonntag oder am 
Sonntag nach Ostern (X^III 8/. in moiiioiin ^« iioiuli <>im8i- 
modo.^oliiti.)

4. Zu Maria Heimsuchung (XVIII 8/.. in inoinoiiu rzoni'iuli 
vi8itaoioiu8 (2/7).

5. Das Essen zu S. Sixti (1 Imlo ad c nim.'8linnnn> jn die 
8ixli (6/8).

6. Das allgemeine Seelgedachtniß zu Maria Geburt (8/9). 
(XVII 82. in nioinoiiu ^oiioiuli nulnn1nli>i inuii«').

Die Rechnung desselben Kämmerers aus dem Jahre 15» 16 führt 
unter 43 Ausgabeposten für Scelgedachtnisifeiern auch fünf Schillinge 
j»'O 8('inoIIi8 juvoi>ilui8 auf — vielleicht für Schüler, welche sangen. 
Der Einfluß der Reformation macht sich wohl darin geltend, wenn 
schon in den frühern zwanziger Jahren nicht mehr einzelne Personen 
genannt werden, für welche Seelgedachluisse gehalten wurden.

Bon den Besitzungen des Kalands ist außer dem, was sich aus 
den mitgetheilten Urkunden ergiebt, noch die 25 Morgen große K a- 
landshufe im Altenroder Felde zu erwähnen, welche der Kaland erst 
seinen Mitgliedern, den Haferung, gegen 1 '/2 Gulden Zins austhal, 
bis sie im Jahre 1583 durch gräfliche Belehnung dcm Grast. Secre- 
tar Johann Koch übertragen wurde, der sie für 119 Gulden zu je 21 
Mariengroschen erworben hatte.').

Haben wir uns so aus den zerstreuten Ueberbleibseln von Nach­
richten eine Vorstellung von dem ehemaligen Kaland zu Wernigerode 
zu machen gesucht, so mochte es nicht ungeeignet sein, an dieser Stelle 
auf die Mannigfaltigkeit des geistlichen Genossenschaftswesens und die 
verschiedenartige Thätigkeit von Stiftern, Orden und Brüderschaften, wie 
sie in dem damals gewiß sehr kleinen Städtchen im 15. Jahrhundert 
und vor der Reformation nebeneinander vertreten waren, hinzuweisen.

Zunächst und zuoberst sehen wir das 126.5 gegründete Bene­
tz ict in erst ist S. Silvestri mit seinen zehn Ehorherren und 
einer gewissen Zahl Vicarien. Daran schloß sich etwa in dem ersten

') Grast. H.-Arch. 8. 86. l. »0. 42.
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Viertel des 15). Jahrhunderts aufs engste der Kaland, bei dem außer 
den Stiftsherren auch die Pfarrer und sodann eine besondere Brü- 
derschaft von Laien bethciligt waren. Unter den Handwerken, die 
aufs mannigfaltigste in besondern Innungen zusammengeschlossen waren: 
Backer (Brief von 1393), Knochenhauer (Brief 1408.), Böttcher, 
(l>od<ch<>r), Leineweber (Innungsbrief von 1400 ), Gewandschneider 
(xvnnli-midm' !>r<-ss von 1229. Abschr.), Krämer (Brief von 1410.), 
Schuhmacher (Brief von 145)7.), Schniiede (1?>93.st Schröder (Brief 
v. 1 (5)8), ') bildeten sich auch geistliche Verbindungen So bestätigte 
Graf Heinrich zu Stolberg am Donnerstag Clementis (23/11) 1438 
die Brüderschaft Unser lieben Frauen der Schmiede und 
Gerb er gesellen zu Wernigerode.

Eine Urk. vom 1330 1489 gedenkt ihrer als „Sampnighe 
und Brüderschaft U. L. Fr. Gilschop" mit ihren Vorstehern und 
Meistern, sowie eine vom 28. Jan. 1487 der Vorsteher der ,,Gilt- 
schop U. L. Fr." Eine Fronleichnams- (l'.o,i!> tdui^li) 
und A n n e n-B r ü derseh a fl" in Unser Lieben Frauen Kirche zu Wer­
nigerode erwähnen »och Urkunden der Jahre 132* * und 15)23. (De­
lius im Wem. Intell.-Dl. 1831. Außerordentl. Beil, zu St. 21. S. 8.)

') tzopialb. d. 15. Iabrb. V.I 6. Gräfl. Bibl.
t5opialb. V«I 6. Gicht. Bibl.
bopialb. V<I 6. Gräfl. Bibl.

*) Wernig. Jiitelligenzbl. 1817. S. 163.
') Abschr. Gräfl. V.-Arch. U. w, 6. Urschr. Staats-Archiv in Magdeburg.

Gab es auch in der Stadt keine Klöster, so hatten doch die be­
nachbarten hier ihre Häuser, so das Kloster Ilsen bürg; Him­
melpforten, das mit der Stadt in naher Beziehung stand, hatte 
darin seine sechs Häuser, und die Himmelpfortner Brüder terminir- 
ten hier fleißig. Nach Verträgen von 1471 und 1480 hatten sie zu 
S. Nicolai ihre Station und Nachmittagspredigt

Auch die Dominicaner- lind Franciscaner-Bettelmönche 
hatten in Wernigerode ihre Terminirhäuser, die sie erst 1342, als sie 
zwecklos geworden waren, an den Magistrat verkauften."*)  Nach einer 
Urkunde Graf Heinrichs zu Wernigerode von, 21/10 (Um vmleoim 
mist, virginum) 1427 gab dieser,,umP unxvi^rmAO öroder ^rms 
41ul»lmi lm, to d c>r li<! t<; i'm i u n i i u 8 mit vn8 to ^veini- 
Revodt!" des heiligen Gotteshauses Ordens S. Francisci der Bar­
füßer Brüder zu Halberstadt, zu seinem, seines Hauses und des 
Hauses Stolberg Seelenheil verschiedene Gehölze diesseits Benzingerode 
bei dem wüsten Dorfe Wolberode jenem Orden, und nach einer weiteren 
vom 24/6 1428 kaufte er sich bei ihnen durch weitere Schenkung 
nebst Graf Botho zu Stolberg mit den beiderseitigen Familien ein, 
daß sie sie hielten oreu v^^sullilccn) luocleiim"^). Die
Franciscaner hatten also damals schon ihre Terminie in Wernigerode.
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In einer Urkunde vom 2. April (Sonnt. Quasimodogenili) 1475 
bezeugt ein Bürger zu Wernigerode einen voll Berthold und Mat­
thaeus Eistrop Pauliner-Ordens (Dominicaner) zu Halberstadt 
gegen Erbzins geschehenen Kauf eines Hauses an die Terminie der 
Pauler ').

Es ist allerdings nicht schwer, die wurzelbaften Schäden und den 
Versall dieser Orden und Genossenschaften nachzuweisen, aber besser, 
billiger und lehrreicher wäre es, auch die Keime mannigfaltiger edler 
Bestrebungen und die segensreichen Wirkungen anzuerkennen lind sorg­
fältig aufzusuchen.

Auch die Kalande huldigten der allgemein in der mittelalterlichen 
Kirche herrschenden Vorstellung von der Kraft der guteil Werke, beson­
ders der Seclmesse. Nach dem Wenigen, was sich nach den vorhan­
denen Quellen ergab, waren ja die gemeinsamen Seelgedächmisse (Me­
moriert), Vigilien, Vespern, Messen, feierlichen Bestattungen, bei und mit 
den gemeinschaftlichen Zusammenkünften und Mahlzeiten auch im Utz- 
leber Kaland das, worauf es zunächst ankam. Der Mißbrauch bei den 
letztem ist es ja gerade, der den Kaland am meisten in volköthümlicher 
vorwurfsvoller Erinnerung erhalten hat.

Es verlohnt aber zum Verständniß der tieferen Antriebe, welche 
Geistliche und Laien zu gemeinsamer Verbrüderung zusammenführten, 
auf ein gerade in unserer Gegend von, Priester Konemann zu Dingel- 
stedt am Huy im 13. Jahrhundert gedichtetes und auch noch später m 
den Kalanden unserer Gegend zu Oschersleben, Halberstadt und Oster- 
wiek verbreitetes Gedicht vom Kaland aufmerksam zu machen^).

Darnach war, entsprechend der Bezeichnung Brüderschaft, eine 
tiefchristliche, innere, auf der äußeren ruhende Liebesgemeinschaft zum 
Zweck des gemeinsamen Seelenheils der Grundgedanke deS Kalands.

Er war:
Zedrrcchl z.u ssoilo 

line vmlo sölo.

Die Leute, welche zunächst sich fremd sind, sollen so sich geistig 
vertraut werden

mit 86>863p vnclkw twiktsswn, 
3N ssÜ86ll vn<>6 311 tli8tssmn, 
<132 86 VV6lri6N 8U L-Ot!6V 
83M V3» 011101' Mttlsi-I' 
ZW6N6 I»rorI<U' ^olioin.

n Urschr. im Staats-Arch. zu Magdeburg. Wernigerode no. 11.
2) Der Kaland. Ein Gedicht des 13. Jahrh. vom Pfaffen Konemann, 

Priester zu Dingelstedt am Hup. In AuSzügen mitgetbeilt von Wilhelm Schatz. 
(Jahresbericht des Kvnigl. Gymn. zu Halberstadt). l85l. 4".
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Wie Augustinus lehrt, soll man den Freund Minnen wie sich selbst:

xvo Io>>Il<Il llnz XVOI'O,
< Ini- mnn (l<; vinnl8l!m>> vninl«'
< Iüi' viimt mocsito mit vrmnlo
> nm mit 8it Ii 8oll>on ->>, 
voisiol<>n ^nr «Ion !>68<>i>.

Diese echte Freundschaft und innige Seelengemeinsihaft hebt über 
die Widerwärtigkeiten der Verhältnisse hinweg:

Vl'nntsenp 8O7.6t Ivel^o.
icsi VV^N6 80 vonl, volit>
oli vi>L;oIn( IvO8 quilon
8<' no Inzl niosil nullen

" <>N7 8nslt'nl)nro Iiorzo, 
NI> >ni^80ll <>8ls'8 8inorzl'.

Der Kaland stützt sich unmittelbar aus des Herrn Verheißung:

8xvnr zxvono olch-r <Ii^
8iosi nn 8inon> rmmon
vnUor lni.8osion 83IN6N 
nn VrillUlil^OI' minno, 
<inn 8i >10 IniU<If!8 INN6.

Endlich auf den tröstlichen Rath des Jüngers Christi:

llii- mneli 80><oi' vinmt vinnUo 
inosiwn 8ilI0 8VNtlo u. s. f. ').

Man muß das Uebermaß gesetzlicher Bande, das Eheverbot der 
Priester, die ganze Stellung der Geistlichkeit im Mittelalter den „Laien" 
gegenüber ins Auge fassen, um die Verbreitung der Kalande und ihr 
Wesen verstehen zu lernen, und es ist eine gewiß der Erwägung werthe 
Frage, weshalb sie gerade in den sächsischen Landen eine solche Verbrei­
tung und Dauer fanden.

Fragen wir nach der Dauer des Utzleber Kalands zu Wernige­
rode, so vermögen wir darüber ziemlich hinlängliche Auskunft zu geben: 
In dem I^n'imilni o Lnnonieornm zu S. Silvestri in Wernigerode, 
in 4". siI9, findet sich ein Auszug, eine halbe .Lmfe betreffend,

') a. a. O. B. 95—96, INI-165; 164-168; 193-198; 216-220; 
255-256. Das. S. 12—14.
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welche ein Bürger zu Oschersleben daselbst im Brandeslebischen Felde 
vom Kaland auf Lebenszeit bekommen, und über welche das Kapitel ihm 
am 5. December 1567 (in vi^ilin IXicoIni) eine neue Verschreibung 
gegeben hatte. Dazu findet sich nun die Bemerkung: „Nachdem die 
Fraternitet des Kalandes vfgchoben, haben die Grauen zu Stolberg 
vnser g. Herren beuholen, die Bona et reditus Kaleudarum ad Cor­
pus Capituli zu schlagen. Actum Anno (13 60."

Darnach wäre also in» Jahre 1560 die Aufhebung des Kalandes 
schon eingetreten. Die Rechnungen lagen uns nur bis zum Jahre 
1538 vor,, doch können wir aus dem Fehlen spaterer Rechnungen 
durchaus keinen Schluß auf das Nichtfortbestehen der Brüderschaft 
ziehen.

Aus den bereits oben erwähnten Schriftstücken über die Kalands- 
bufe zu Altenrode sahen wir, wie die überlebenden Kalandsbrüder noch 
bis an ihren Tod ihre Besitzungen behielten. Nach dem Schreiben 
Johann Kochs an Gras Wolfgang Ernst vom 23. April 1588 waren 
1583 bereits alle Kalands-Herren oder Brüder verstorben. 
Der jüngere Andreas Haferung erscheint in den erhaltenen herrschaft­
lichen Lehnverzeichnifsen bis 1578, seine Witwe bis 1507. Er war, 
wie erwähnt, einer der letzten Ueberlebenden. Es ist bekannt, wie an­
derwärts und gerade in unseren Gegenden die Kalande, wenn auch mit 
erneuerten Satzungen und veränderten! Wesen, bis in die spateren Jahr­
hunderte, selbst bis in das laufende fortdauerten. Auf die Verwandt­
schaft dieser Einrichtung mit den evangelischen Kreis-Synoden ist schon 
von anderer Seite aufmerksam gemacht worden 0.

Der Halberstadter Kaland lebte seit der 2. Halste des 16. Jahr­
hunderts noch einmal kräftig auf und erhielt seit 1658 wieder eine 
neue Umgestaltung (mcxlnini l'nsi'mlni'inn). Das Mitglie-
derverzeichniß findet sich bis zum 20. October 1777 fortgeführt. Die 
Brüderschaft bestand aus römisch-katholischen und evangelischen Mitglie­
dern bis zur Aufhebung, die erst durch Decrel der Westfälischen Re­
gierung gez. Cassel 18. Mai 1811 erfolgte. Der alte Oschersleber 
Kaland ging im Jahre 1668 an den dortigen Magistrat über. ?).

Dechanten des Kalands vom Bann Utzleben zu 
Wernigerode.

1460. 1^. N. clelcen clo8 1cnl9ntl68 in «lemo lirrnne 1o vlxleuen.
1477 ff. 1480. C. Schadenberch.

0 v. Ledebur a. a. O. S. 17.
Schatz a. a. O. S. 2 u. 7.
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1495. Johann Bola.
1508. 1511. Heinrich Kraen.
1536. doeanus IX. IX.

Kämmerer oder Procuratoren.

1457. Henning Woldegen.
1467. Henning Mulbek. Hermann Graszhoff; 1469 Celleiarius 

vienrioiinn.
1477. ('nmoi'ni'ij In^oorum nnti^ui: der Pfarrer der Neustadt 

Heinrich Stelteman und Tile Sanft eleue.
1477. (Inineraiij (steeti in seiuieio I^pipli. domini (6. Inn.): 

Johann Benkensteyn und Claus Perleberg. Die­
selben finden sich bis 1480.

1480. Hennig Wendeszes und Hans Life man.
1480. C.ÄMOl'nnj ln^ooi'nm olooti: Syuert (Siffrid) Boilksn 

und Bernt B a r ch m a n: dieselben bis 1484.
1486. Johann Benkenstenn und Hermann Snawenberg: ' 

dieselben noch 1488.
1489. Heinrich Rethmar und Hermann Hornung.
1491 — 1494. Hermann Hornung und Heinrich Kymmen.
1494. neuer Kämmerer.- H e n n i ng Hille.
1496. Cort Oden Hufen, Henning Hills.
1508. Tileman Schoknecht Kämmerer, 1512 proeuiulor 

lo >voi niAorodo der vienrien vnde oeli. proeurulor 
des kulimdes.

1511. Valentin Bruns.
1515. Gregor Rethmar „Kemmerer der Heren vnnd Broders des 

kalandes tho Werningerode."
1517. 1519. Johann Michaelis, Camerarius des Kalandes 

tho Utzleuen.
1526. Paul Mulbeck.
1532—1537. Loren; Andre und Anton Kikebusch de ofsi- 

oio Ivnmei'Niie dominorum l'rulrum Ivglendnrum.
1537 und 1538. Anton Kikebusch und Henning Gissten

L
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Urkundenbeilagen.
1. S. Stephans Kaland des Bannes Halberstadt.

Der Rath zu Wernigerode verkauft mit Wissen und Zustim­
mung Konrads des Aelteren von G. Gn. Grafen zu Wernige­
rode und seiner Söhne Konrads des Jüngeren und Dietrich 
nach dem Willen und mit Zustimmung der ganzen Stadtgemeinde dem 
Dechanten Johann von Ströbeck, dem Kämmerer Dietrich von 
Badeborn und der K a lan d s b rü d e rfchaft S. Stephani im 
Bann Halberstadt einen zu Ostern fälligen Zins von lMark 
Silbers Halberstadter Münze zu Halberstadt zahlbar gegen 15 Mark 
derselben Münze.

19. April 1373.

^08 Otto do Otto do oldonrod. Loniu-

du8 do M^N8leue. 2) oll SUN 68 vv^tlo. l^oi'd 1vO886 
do n 6 nd 0 r II6 n n iFdo tl u n 6. k 01 n 3 I d n 8 do 8 IN 31 1- 
V 6 Id 6. 6t IIi nri 0 u 8 muntm 6 8 toI' j)I0 I8to tomfioi 0 Oon- 
8ul68 oiuit3li8 XV 6 I'n i AI'0 d 6 n 81 8 noenon N08tl'i 8U00688O- 
1'68 r600AN086>MU8 pr686Ntil)U8 6t sNlllllOO sN OtO8t3INNI', ljUOd 
6UM 8oitu 6t 00N86N8U I^ollilium Vliorum llominoium NO8tl'O- 
IMM. domini Loni'ndi 86NIOII8 ot ('onindi .1ui>ioii8 N66 
non Itivdoi'ioi liliorum 6IU8 Oomitum in wo Ini u Zro llo 
bonucjuo voluntuto tooiu8 oomniunit3ti8 n08tr6 I'ito 6t I'3eio- 
N3bilit6i' V6ndimu8 Iionoi 3bilibu8 6t di8or6li8 viii8 domi'n>8 
^ollunni do 8tiol)o1<6 doo3no, II>, <16 1-100 d6 sind 6- 
born6 L3M6I 3rio pro tom^oro pro86nti N66 non 601 um 8U0- 
66880l'ibu8 66t6l i8tjU6 61611618 6t I3IOI8 fk3tril)U8 Kolon- 
durum 83N6tl 8topll3ni t)3nni U3l!)6I'8t3d6N8i8 roddi- 
tO8 (so!) imm6di3t6 8ub80ript08 vidolioot VNIU8 M31'66 6UM 
dimidiu 3NNU08 puri 3rA6nti 6iu8dom monot6 jlond6ri8 tl3ld6r-

9 Abgekürzt oder bloß verschrieben für l^sn8«!le. Zn der KüüereirechlNllig 
zu S. Silvestri sind zuerst zum I. 1407 uä memorium Ollonis cle lanxelle 
VIll «teil, anfgeführt. Von dems. Urk. mit gcbroch. Siegel v. 16/10 1Z7:< Gr. 
-H.-Arch. 8. 4, 3.

A. a. O. sind zum Seelgedächtniß Lonraüi üe minsleuon zuerst 
zum Jahr 1411 VIII äen. angegeben.
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studensis pro «piiinloein« mureis similiter puri »ruenti eius- 
'lem monte poniloris llulborstudensis nobis in eiuitute Ilul- 
boi'stut tru«Iitis et plenurie persolutis. Hos quidem red- 
«litus u«I festum puseo nune proxime futurum prolutis domi­
nis .loI> u n n i «le 8 trobebe lloenno, Ibideri e o de p u d e- 
liorne (iumorurio prout nune ue eor«im sueeessoribus eete- 
iis«pio elorieis et luieis frutril>us bulondurum 8unti Ltepbuni 
bunni IluIIxu slu<l«'nsis nuto ilieti uo «loineeps unnis singulis 
ncl festum puseo supru«Ii«'tum pi eiuitute ilulborstut fide­
liter ulisipioldiet jso!l «lumpno et contruilietiono soluere uo 
>>ro8entui'e promisimus el suunnitlimus iu I>ijs seriptis disten- 
eione u, restutuonis, exoommuniouoionis seu exeepeionis euius- 
euulpm n«>n obstunlo «juueuneuixjue fso!^ dignitutis, pro emi­
nente u«'I slutus euiuseuixpie existentes, eeium si j)ontilieuli 
uel uliu prooinineut <Iiguitut«>, tuli «piocpio eonclieione uo or- 
«linueiono nostiu intoriotu. t^uoeunipio in unno nos uel 
nostri sueoessores profutos rodilitus reemere cleereuerimus 
uel doerouorint, i<I «lietis emptoribus per «liiniclii 3nni spu­
tum debuimus pionuriuro, t^bio euoluto tuno ubs«pie dilu- 
oione et exousuoione j>r«>dietos ro<l«Iitus reemere volumus et 
debemus pro «piindoeim nmreis pui i urgenti monete et pon- 
«leris supiu«Iieti, Onus ipsis in eiuitute Ilulborstut nostris 
sub euentil)us et peiieulis eum eonsonsu tuno debito 6nu- 
liter porsoluoinus. in testimonium firme obseruueionis om­
nium proditorum dedimus prolutis en^>toiubus predietum 
litorum sigillo nostro eiuitutis vverningrode lidelitor eom- 
munitum. bt nos dei gruei? onruilus senior et (ion ru­
dus junior neo non 'i'b id er i e u s. eius lilii, (iomites in 
>v ern i n A r o «l e presenti litoru sinnliter protestumur, (juod 
vendioionom re«I<Iilumn s«ipruseriptor«im et omnem eontru- 
otum in presenti literu oontent«irn upprobumus ex nostro 
stlu et eonsensu foetum etmdenn^ue Zrutuin et rutum buben- 
tos. Volumus nitulonnuus «litos emptores in solutone tum 
eensus «piunl eupitulis peeunie eflioueiter promouere, non 
obstunte, si et ipsis lorsun ollonsi noenon probibieione, ur- 
rostueione, oxeommunieueiono sei^ ciuolibet inpedimento ulio 
proeul moto, ln euius testimonium roAUti u«I boe per eon- 
sules nostros untedietos presentem litorum sigillorum nostro­
rum up^rensione duximus lideliter roimrundum. Dutum unno 
domini Hl.o C.liC.o, tseptuugesimotereio, feriu tereiu jnlru 
otuuus pusee.

eeasu?
2
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Abschrift aus der Mitte des 15. Jahrhunderts im Stadt. Copialb. 
in der Grast. Bibliothek zu Wernigerode Vd. 6. Überschrift: I.itora lra- 
truni Icalondarum in Iiallier8tat 8n^ior altoram dimidiam mar- 
oam ^nii arAOnti 8Us»ra 5o8tnm 113806.

2. Kaland des Bannes Uhieben zu Wernigerode.

Hans Meineke verkauft wiederkauflich dem Dechanten und 
den Priestern des Kalandes in dem Banne Utzleben einen Vierding 
jährlicher Gulte von 2 Vr Mark Hcuberstadter Wahrung von zwei Mor­
gen Hopfenlandes, deren einer am H ar d e n b ergsth a l, der andere 
am Büningsberge —ein jeder zwischen je zwei Hopfenlandern — 

25. November 1460.

"6 Hu 118 mo^nolco. 8 0 1'sl^o^ m^n I^lilvO IIn8sl3NW0, 
Ü3N8 Alo^noleo, IIoNninA, ^Iotl<o vndo 8osfl<o VN86 
kindoro kolvonnon in du88omo ojiono 6rono vor vn8, allo 
VN86 6IU0N vndo vor 3l8W6M0, dat wo VOI leost't l>ol)lion vndo 
vorlcopon roolito8 vndo rodolil<68 Icos)O8 domo doleon vndo 
don p1'68t61'6N do8 l< g I a n d 6 8 in dom Iianno lo vtxlouon 
6^N6 fordinAli Zoldo8 jai lilvor Auldo Ilali)6r8todo8olior worinAO 
vor driddolmlno marlc der 8ulnon worin^o an twon morAOn 
Iiop^>6nland68, dor ovn l^t an domo llardonI>orA08 dalo 
twi80lion ^3oll31'ia8 ?loiton vndo ^IaiL;rotON 8oliopor8 
Iiopponlando, dar do Iiorn ro(!o allo jar to tin8^0 ano Iiokbon 
868t6^n Iionnin^lio, vndo do andor MOI'AON litan domob^n- 
ninZ68 korAlio, dar rolos 8taoiu8 allo jar to tin86 ano 
Iiad aoilto ponninAO boloAON twi8olion IIan 8 .In6068 vnd6 
n 6Nn i n A A 6 6N 6 rd 08 liosiponlando vmlo dar tlw in al 
VN86N1 rodo8tom Zudo >vnr xvo dal tio66on ii^nnon vvor- 
ninArodo oddor dar on kuton tiowoeiiiiok. oiidor vnbo- 
>voomioli. I)U8868 vorbonomodon fordin^ Aoldo8 ^arlileor 
Auldo 8o1iuHo wo vorbonomodon vndo willon, oddor wo do 
vordonomodon Aoidoro Iioddo in don woron, lloni vorznan- 
ton dolcon vndo sno8t6ron allo jar wol to ilanoleo zonon vp 
du88ON n6A68ton tol^oinondo 8into 9ndr098 daoli vor! onor 
o^n jar na giN du8808 Krou68, vndo donno 80 vort allo jar 
op do 8uluo tvd 8oliot68 Ii'^ loddioli vndo I08X an allo 6o- 
iioIsiinAo, an allo bo8W6rinLzo vndo ^nval, ano vorlooli vndo 
an allo woddor8pralco. Vndo wo vndo vn80 ornon liobbon 
vn8 don willon boiioldon in du88om 8uluon osiono lirouo, dat 
wo, oddor wo do vorAnanton Zoidoro liolirlo in don woron, 
allo jar moZon woddor atk leopon vor driddolmluo marl< Ilal- 
Kor8tod68olior worinZko vndo wan wo dat lloon woldon, dat
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8osioldo vvv vndo xvolden domo vorZnnnton dolton vndo kn- 
l3i>do8,n'O8toi on o^n vormlol j3r8 touorn VOI'IvImdlAOll vp vn 
801' louon lrrmxvon tlnosi dor lotoron vndo donno dorn3 Xsi 
don ne^oslon loleomondo 8>nto 3ndro38 duesi ono Aouon 
di iddoliolno morlx ImI0oi'8todo8osior xvorin^o m^t domo tin80 
cio 8ol< donno ^oliordo vndo ieltt <Io8 xvot voi'8oton xvoro 3no 
joNINAOrlo^O Inistioiodo vndo 3I'A0li8l. ^IIo du88O VOI'AO- 
80l'0U0N 8tnoko vndo 31'til^olo dlI8808 l)l'0U08 lono xvo 0rAN3Nt0 
H0N8 niovnoleon, 8ofsoleo M^sN oliliO Hn8fr3UXV0, 
II3 08, ^lovnolxo, lloNNINA, AI ot leo vndo 8oftlio VN80 
leindoro vnlio VN80 ornon Otldor xvo o^n 6o8ittor woro dor 
VOIL>;080IONON t;oitloro, tlom vorbonomodon doleon vndo Ie3- 
Iondo8 s>I'08t0l'0N jn Elision tl nvvon 8todo vndo V38t vnuorkro- 
K'M xxol to Iioltlondo 33 ollo 3I'Aoli8t. Vo8 to Kok3NtM88O 
!roki)o xvo Inilolsf von M^N8>0N0N svn8or) jn»O8OZoI 
xvillileon ^oln'nt;on loton 3N (Iv880il Orosis. Vndo ile ludolff 
von mvn8louon lioleonno Osionlior in du88om 8uluon drouo, 
dot ile vmmo xvillon H3N8 mo^nol^on, 8offblLON 8^nor 
I'dilvON Iln8llOIIVVON VNtlo 01'01' I<IN(!oi'VOOKN3Nl m^n InZ086A0l 
>vitlil<on Iioliko rzolion^on loton VOI' 80 vndo 01'0 01U0N Okl- 
tloi- Lol)i nl<oi' tloi' Annnton goilloi'0 bonodllon do izoliresü 
dn8808 I>I'0U08; viulo 18 ^o.8olio^n 113 dei' boit 6l'i8tl VN808 
Iioion voiitovnlininloi' jni' dor N3 in domo 868tsZ68ton ^gro 
3N 8into Iv3dl6!'inon dnAO doo inl»on ^unofl'3u>von oto.

Urschrift auf Papier mit Ludolfs v. Minsleben an einem Perga­
mentstreifen Hangenden Siegel im Stifts- jetzt Kirchen-Archiv zu S. 
Silvestri zu Wernigerode n. 101.

Das oben genannte Hardenbergs-Thal ist das spatere 
Zw ölfm orgenthal. Der Hardenberg (vielleicht von Hart—Wald) 
ist die spatere Harburg, die schon seit alter Zeit, urkundlich zuerst 
1352, als im Besitz der Grafen von Wernigerode und ihrer spä­
teren Erben erscheint. Der Berg und das nach ihm genannte Thal 
erscheinen seit jener Zeit als von Hopfenlandern, Garten und Wiesen 
erfüllt. (Wern. Intel!.-Bl. 1837 S. 11). Von einer Burg oder einem 
Schloß findet sich u rku ndlich keine Spur, wohl aber die Reste und An­
deutungen der Anlage selbst. 1607 wird auch ein kle i ner u. großerHar - 
denberg unterschieden. 25/7 1352 wird der Hardenberg als »vor 
xv o i ii i nZsi o r odo >>, 1412 u. 1438 aber als liovon oder po 1) ir 
d o m X o 8 o si o n r odo gelegen bezeichnet. Ein Theil, der mit Holz be­
wachsen war, hieß derKreuzberg (eruexoborZ) (A. a.O.S.11—-12.)

Heinrich fKraen^ Dechant, Tilemann Sch okne cht Käm­
merer und die Priester des Kalands des Bannes Utz leben beken­
nen, daß sie vierzig Gulden zu je 36 Mathier Groschen von den Di-
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carien zu S. Silvestri in Wernigerode empfangen und diese nebst 
60 dazu gethanen Gulden dem Grafen Ulrich von Regenstein- 
Blankenburg gegen 5 zu Petri Stuhlfeier (22/2) fällige Gulden 
Zins von einem freien zf'vf und Konoebuten zu Deersheim gege­
ben haben und davon zwei Gulden an die Vicarien und Testamcntarien 
des Geistlichen (tiirn) Stephan Müller abgeben wollen.

23. Februar 1508.
^^6 1Iinriou8 — dotcon, Iilomgnnu8 8oUol<nooI>t 

t<amor6r vnd pro8t6ro 368 I<alantto8 ttanni vlxlouon tto- 
Ivonnon vor VN8 VN8O nakomon vint ovnom >dolMMNNO (tat 
wo 6ntpstanA0nn stot)bon vntl jnAOnomor» van tlon oilialttiAOn 
Uoiin don t^wi^on viearion doi' Iv<>i^on 8anotorum Ooorrij 
(so!) vnd 8i!u68tri ltro worniArodo vortici» Aultton an 
n-nmt6, 8682VnU> ittioll M3ÜN08 Aro88olion vor Oarion Auldon 
viti' ponninAtv AO8lor8otio vor io^non Ai08ol>on to r« Ivonn. 
dar tsto Uobt)o wo AUotlan 808ticI> Auldon <Ioni oddoton 
vnd wotAoboronn liorn, Iioron Olriolx, Arainui vn<! Iroron 
Ü10 i'6Z6N8tovnn vnd 01 a l> o I< 6 n I» 0 r0Ii, dar sto V N8 
jortiotc 8 otrat v>> Aouon vilt Aulrlon jorlilv<>8 tin808 van 
o^nom sriAON ttOUO VNtI Ivornn tOAOllo.NN liro <Ioi8t'N, 80 
do Oroti vn8 Uar oner AOAouonn Ivloi lielv vli>wi80tI>. Oodon 
vnd louon wo tlotvonn vntl j)ro8toro cto8 ^a!an<I<>8 voiOono- 
mot jn Audon ti uwori <Ion Ananton vicarion nn<I V68iamt>nla- 
ri6n Lrnn Atoksani mullor8 /.otiAor v>> tiatliodia >>olii 80 
dradonn vn8 Uo visf Antclon tin808 vor^no,L;olIi wor3<>n, otino 
rtar van Lonon willon twono ^u!<I< ii atto chi' <!<> xvilto cln88o 
I<oo sto^t. fortior lono wo 80<It>nn voili'ol» ^nltl<>n niolil alt 
t,0 t<op6nn, tl6 ^ant?6 8NNNNO woi'tlo VN8 <I<NN1O alt' .^o^onon; 
vnä wan rlalli a>80 A08olnitl>, v»illon don ^oinollon viea- 
rien 6vn forndot jar8 ltionornn vortenntli'^on v nel tlanno ttai n- 
tia vp (^atUodra potri 6r8tstfol2;on«Io otino L,ouon vorlioti KnI- 
don milti dom tin86 <!<; 80ol< «lanno t;ol)oill> vnd iol>l do8 
W68 vor80tonn woro. innnitio 80 ol)on ltoroi lli j8x, ano chnni- 
Atzrto^' jn89A6, stuljtorodo ottlo 9rt;oli8t. di!8808 tl>o moror 
w>886nlro^t Imblton wo «to^oiin vnd jwe^lm o x oi ^nanl > N808 
tc 9 I 3 nd 6 8 iNA 6 8 0 0 I williolv AltotlONAOl an tItI88ONN t>r6tf. 
?(a dor A6t)ortti ol>ri8ti vn808 lonon Iiornn XVc aotUo jar amo 
ationdo 89N0ti ^9ltn6 aoo8loti (23/2.)

Gleichzeitige 2tbschrift auf Papier im Oornnitaro liUorarnm 
dominorum Vicariorum Leot68i6 8anotorum Aoor i j ot, 8 i! uo - 
stri >Vo rn i » oro don 8 i 8 opiili tarn oxtranoorum (stiam 
intu8 r68idontium. Grast. Bibl. id. 5. 4".
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Heinrich Krähn slei'36nj Dechant, Valentin Bruns 
Kämmerer und die Priester des Kalands im Bann Utzleben be­
scheinigen den Empfang von vier ihnen alljährlich zu Weihnachten be­
tagten Gulden aus dem Schoß zu Mater ler seitens des Schöfsers 
Georg Stockem.

13. Februar 1511.

6 cloleon Inn IIinliou8 Icr36n, ein V nlentinus 
Ul u ns vn<Io r;6in6N6nn >)ro8t6i'6 368 I<3l3ncl68 knnni vtr- 
lono I)6l<0I>N0N jn (Iu8826l' jOA6 VV6rUiAl)6NN ^nil3N6I6N. 63t 
vvi vul Vlnlo 3II0 (>nts)I)3nA0n Uebben vier Aulcienn t^n8268 
vtlt Ueme 8('IiO6lI>6 slnj xv3t6> loro, Ue clenno 3Ü6 jnr be- 
«In^Ironn n>> clon Unosi ii3tiiiil3li8 eii8li vnn eleme 8oko6lx6r6 
lieorio ^too^Ieom, XXXVI mutUier vor jovvelkenn Lul- 
denn. volle 80^A6n (In 8uIuiA6n l)nrmo8ter8 vnclo clo Zemee- 
iienn lo xvntei lere do 8uIuiA0n IIII Aulllen 3llentk83mpt, 

Ioeo88 nllon vo>8oetken bodnZoden t^n826n ^n leinol^l 
tlu886r os)6n Onituneien. vn<Io66l< 6IN vnl6nlinu88iun8 1)6- 
IiiAeÜi dull> m>,t.!i m^n6i eAen!)3NlIlI)8eri'stt. Dntum 3nnomill68i- 
>110 l,ninLrenl,e8iino vn<1eeimo,<)uinl3 s)O8lXps)oIoni6vil'Aini8(13/2).

Von Außen: (2nilnn(oi3) vt)er IIII 11. enlondnr. XI". Be­
merkung des Schössers: Inn >Ioin UoesinnnZe.

Lose eingelegte Quittung in der Herrschaft!. Amtsrechnung. Grast. 
H.-Arch. 1. Solcher losen Quittungen finden sich noch verschiedene, 
so vom Pro curator (Kämmerer) der Vicarien „vndo oolv cle8 Ivn- 
Inndo8 lilo 8el)o!inoe!it", vom Jahre 1512 „sier OreZorius 
Uetlnner, leenuneier der stören vnncl broUers Ue8 K313nU68 
l!>o xv e r n 11> r o«I 0 vom Abend Mariae Reinigung s Vrj 1516 
und die folgende, die wegen der Bezeichnung der Herrschaft sm^-n 
^>i6l!ip;or sicr vnn 8tnst)or^ sich im Ausdruck von der früheren 
unterscheidet.

Johann es Michaelis, Kämmerer des Ka landes zu Utzleben, 
bekennt, daß er von dem herrschaftlichen Schöfser Mathias Lutte- 
roth vier dem Kaland aus dem Schoß zu Waterler zu Mariae 
Reinigung sVrl verschriebene Gulden jährlicher Zinsen erhalten habe.

25. Februar 1519.

I0I13NNO8 miol)3oli8, L3M6r3i'iu8 668 I<3l3N(l68 llro 
VI/. lonon, UoI<0NN6 o^onlliol^ vor 6)fN6lN ^U6rlN3NN6, llutl) 
iole 6Ntf3N26N vnclo jnA6N0M6NN t)6t)t)6 von (lom vor8ioUÜA6n 
>l3lsii38 lnNorotl), 865ot26?6 M^N68 AN63iA6n Korn vnn
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8t,oIt)6i'A vier »ude Avisen ^erliher linse de liem L,mmlen 
liglande an dem sekole to xvalerlere v,r scm isieaeionis 
marie neZest versehenen vervailen vnlle Oeda^el vveren. 80- 
demer vier Zusilen jeiüher linse sec^e iele <Ien ^emeftei; 
MVN68 ZnediZen Heru seftott/.ere V3I1 liussem vmle allen an­
deren vorAan^en iaren s^rndt locldiesi vinlo los. Dccsses lo 
merer wissenheil fteftbe iel< ome Ze^olien tln88o l^nilaneien 
in^t mvner e^Lien Iwnt ^eserenen. Xa der zelxnt eristi 
VN868 kernn XVe XIX iar cies Iridn^es naelc malino apo- 
8loii s25/2^.

Urschrift a. a. O. Wie die Quittung zeigt, war der ursprüng­
lich zu Weihnachten fällige Zins auf Mariae Reinigung verlegt worden. 
Nach den vorher erwähnten und mitgetheilten Quittungen war er aber 
schon 1511, 1512 und 1516 erst im Februar gezahlt worden.

Die Verschreibung Gr. Bothos über diese 4 Gulden gegen 100 
Gulden Hauptgelds an den Dechanten und Priest er des Kalands 
im Banne Utzleben vom Dienst, nach Epiph. (10/1) 1508 befindet 
sich abschriftlich in dem gleichzeitigen „Eopeyenbuch" Gr. H.-Arch. 4. 
100. 2. Bemerkenswerth ist, daß in der Urkunde „Oortrermeislei- 
vnd vollenden vnd r^mene ^movuo des Olores xv n 11 e r- 
lere,, (in der Einleitung schon: xvnssei lere) als miturkundend 
auftreten. Da ihnen aber ein eigenes Siegel gebrach, so 
ließ Heinrich von Oldenrode, auf ihr Ansuchen, sein Siegel statt ihrer 
anhangen.

Die Denkmale der Vorzeit zu Mansfeld und 
Eisleben.

i.
Das Schloß Mansfeld.

Blicke in die Vergangenheit.

Aus einem im Jahre 1828 verfaßten, ihm anvertrautcn Manuscripte eines ver­
storbenen Geschichtsforschers mitgetheilt vom Appellativus-Gerichts - Rath v. 

Arnstcdt zu Naumburg a/S.

Bekanntlich verehrten die Grafen von Mansfeld den heiligen 
Georg als ihren Schutzpatron, und der Berg, auf welchem die Burg 
Mansfeld erbaut ist, hieß ehemals der Lindberg. Daran knüpft sich 



die alte Geschlechtssage, daß der Ritter St. Georg selbst ein Graf von 
Mansfeld gewesen, und daß auf dem Lindberge der Lindwurm fein Lager 
gehabt, den der tapfere Ritter erlegt habe. Ihm wurde daher auch 
die Gründung des Mansfelder Schlosses zugeschrieben, wogegen andere 
den Ursprung des Schlosses, so wie den Namen Mansfeld von dem 
deutschen Heroen Mann, dem Sohne Thuiskos, ableiten. „Wir 
überlassen" — schreibt unser Gewährsmann — „dem geneigten Leser 
davon zu halten, was ihm dünkt".

Häufig sind in der historischen Topographie die Namens-Ablei- 
tungen von zufälligen Aeußerungen und Bemerkungen angesehener Per­
sonen hergenommen. Wie z. V. die Namen der thüringischen Orte: 
Wiehe, Wolmirstedt und Mem leben von der angeblichen Aeu­
ßerung des Wohlbehagens König Heinrichs bei dem Anblick jener ge­
segneten Gegend.- „Wie wohl mir steht mein Leben!" und die 
Benennung des Schlosses Wartburg von dem angeblichen Ausruf 
Ludwigs des Springers: „Wart, Berg, du sollst mir eine Burg 
werden", abgeleitet wird, so haben wir eine ähnliche von Mansfeld. 
König 'Artus soll nämlich von seinem Ritter Hoyer dem Rothen, der 
als ein Graf von Mansfeld bezeichnet wird und zur Tafelrunde gehörte, 
gesagt haben: das ist der rechte Mann im Felde. — Ein munterer 
Ausleger könnte wohl auch Schillers Worte in dem Rciterliede: im 
Felde da ist der Mann noch was werth, auf die Feldmänner von 
Mansfeld beziehen.

Die Endung Feld laßt vermuthen, daß der Name Mansfeld ur­
sprünglich nicht der so benannten Burg, sondern einem Gau, d. i. einem 
gewissen Landdistricte, angehörte, wie die Namen Eichsfeld, Grabfeld, 
Winfeld, Lechfeld n. a. m., von diesem aber auf die Burg übergetragen 
worden sei. Das Wort Feld bedeutet übrigens in der alteren germanisch- 
celtischen Sprache eben so wohl einen Raum unter freiem Himmel, 
als Krieg, wie im französischen cuinsmume, verwandt mit eum^nis 
und Kampf, beide Bedeutungen bat. Wachter halt die letztere sogar 
für die ursprüngliche: nnin loeu .^olcmt ul) eo, <iiio«l in
looo lil.

Von jenem Helden der Tafelrunde ist wohl anzunehmen, daß er 
den ganzen Heldenstamm der Mansfelder in jenem ritterlichen Kreise 
reprasentirt. Gewiß ist es, daß kein anderes Geschlecht so viel tüchtige 
Männer ins Feld gestellt, aber auch im Felde verloren hat, als das 
der Mansfelder. Daher der ritterliche Name, den sie führten, ihnen 
wohl geziemt.

Als ein sprechendes Denkmal des kriegerischen Geistes, der das 
Geschlecht der Mansfelder beseelte, kündigt sich das einst so furchtbare 
Schloß Mansfeld noch in seinen Ruinen an. Die Geschichte desselben 
vermögen wir nicht weiter zu verfolgen, als die des geistlichen Ge­
schlechts, das davon den Namen führte. Wie im Laufe der Jahr-
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Hunderte der Mnnsfeldische Stamm sich in mehrere Linien theilte, so 
wurde auch das Schloß immer mehr erweitert, um mehrere Haushal­
tungen zugleich darin anlegen und unterhalten zu können. Nicht 
weniger geschah von Zeit zu Zeit für dessen Befestigung, besonders seitdem 
durch die Einführung des Feuergewehrs die Kriegskunst eine ganz ver­
änderte Gestalt gewonnen, und die alteren Befestigungswerke aufgehört 
hatten, ihrem Zwecke genügend zu entsprechen.

Von der Erweiterung und Befestigung des Schlosses i. I. 1bl7 
finden wir bei Spangenber^ flol. 408!ss folgende Nachricht, welche 
von der Wichtigkeit zeugt, mit welcher diese Angelegenheit behandelt 
wurde: „Montag nach Reminiscere", so lautet die Urkunde, „haben die 
Grafen zu Mansfeld ihren Ausschuß die Anstellung gemeinen Baues 
an dem Schlosse zu Mansfeld berathen lassen, als nehmlich:. Grafen 
Gebhard, Apel von Ebeleben, Friedrich von Thun, Ge­
orgen von Holbach, Doctor Johann Nuhel, Otto Schlegel 
und Jan Portzigk, und sind zu Baurathcn ernannt Hans von 
Trotha und Kaspar von Watzdorf; und damit der Bau der­
maßen, daß man damit bestehen und verwahrt seyn könnte, fürgenom­
men, zierlich, fest und zur Wehr und Aufenthalt nützlich angefangen 
und vollbracht werden möchte, hat man für gut angesehen, etliche fremde 
bauverstandige und erfahrene Leute mit zu Rathe zu ziehen, und sind 
derhalb dazu erbeten worden Meister Matern, der berühmte Büch- 
senmeister von Nürnberg >), Herr Georg von S ch a u m b u r g, Ritter,

') Er war aus Straßburg gebürtig, scheint aber in Nürnberg sich uicde»- 
gclassen zu haben. In dem Neudörfcrschc» Berzcicbniß berühmter Nürnbergifchcr 
Künstler und Wertlcutc, augcsertigt im Z. 1517, <mitgetheilt von Geller in 
dessen Beiträgen zur Kunstgeschichte , finde ich ihn nicht mit antgesührt, wohl 
aber unter Andreas Pechuitzcr, Bücbsengießcr, seiner in der Autschrift auf 
einem von demselben für das Stadtzeughaus zu Nürnberg gegoßcnc» Geschütz 
in folgenden Worten gedacht:

„Als man galt 1512 Jahren,
„Leouhard Grundherr vp. Zcngherren waren,
„bin ich durch Andres Pechuitzcr goßeu worn
„auf Angehen Matern s von Straß bürg auocrkohrn.

Auch wird seiner in einer gereimten Chronik von Nürnberg, die bio 1570 
geht, in folgender Stelle gedacht:

„der alt Pechnitzcr hat gemacht
> „dem von Sternberg ein Geschoß,

„ward !)l Centner groß.
„die von Nürnberg auch ließen
„mit diesem noch zwei Stucke gießen.
„tritt Büchscnmcistcr HanS Psaff genannt
„nnd Matern von Straß bürg wohlbekannt
„ein jeder mit Kühnheit groß
„sein Büchsen tapfer abcschoß, 
„die letzten Büchsen man auch lud:
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Herr Philipp von Feilitzsch und Herr Georg von Ebsie­
ben, und hat ein jeglicher Herr, nehmlich von dem gräflichen Hause, be­
williget bei seinem Kaufmann jährlich 200 Gülden an Golde oder 
guter Münze, auf Mitfasten zu solchem fürgenommenen Bau zu ent­
richten, gufzubringen".

Im Jahre 1 520 am 20. Decbr. kam zwischen den Grafen Gün­
ther, Ernst, Hoyer und Albrecht wegen des Schlosses Mansfeld unter 
der Benennung eines Burgfriedens ein Vertrag zu Stande, besten 
Zweck gleich im Eingänge mit den einfachen Worten: „Wir wollen 
in unsern Schloße ruhig, friedlich und sicher wohnen" ausgesprochen 
ist. Um diesen dreifachen Zweck: die Erhaltung und Befestigung der 
Eintracht, der Ruhe und äußeren Sicherheit zu erreichen, folgen nun 
die näheren Bestimmungen, wie es bei eintretendem Zwiespalt des Haus­
gesindes und anderen Irrungen, wegen der Rechtspflege, der Bewachung, 
Verproviantirung und Vertheidigung des Schlosses bei dessen Belage­
rung und sonst in Krieg und Frieden gehalten werden soll. — Als ein 
Denkmal alter Sitte und Lebensweise, besonders der häuslichen Ein­
richtungen und Sicherheitsanordnungen der alten Dynasten-Familien auf 
ihren Burgen gehört diese Urkunde zu den interessantesten.

Im Jahre 1547 wurde das Schloß durch die Kriegsvölker Karls 
V. belagert und mit Accord eingenommen, worauf im Jahre 1549 
unter Direktion des Baumeisters Christoph Stieler zu Magdeburg 
das Schloß noch mehr befestigt und viel im Innern gebaut wurde 
(Franckc S. 19). Von dem Schicksal des Schlosses im 30jährigen 
Kriege theilt Merian in seiner Topographie Folgendes mit:

„Anno 1630 bekam des Erzbischofs zu Magdeburg Oberlieute- 
„nant das Haus Mansfeld mit List, indem er etliche Säcke mit Stroh 
„ausfüllen laßen, und selbige, als wenn es Getreide vom Kloster Mans- 
„feld kommend, auf Wagen gelegt, unter die Säcke aber Soldaten ver­
deckt. Es eroberten aber noch in diesem Jahre die Kaiserlichen das 
„Schloß wieder wie auch Querfurt. Ao. 1631. d. 24. Novbr. 
„ward Mansfeld den Schweden mit Accord überlassen. Ao. 1639. 
„d. 8. April hat sich das Schloß allhier wieder mit Beding an die 
„Schweden ergeben, weil die Besatzung darin Mangel an Pulver hatte. 
„Muß daher folgen, daß sie es vorher verloren gehabt. An w 1641 
„ist solches von den Kaiserlichen umzingelt, aber ao. 1642. d, 3. 
„März vom schwedischen General-Major Königsmark entsetzt worden". 
So ging also das feste Schloß aus einer Hand in die andere, wobei 
die Grafen sich nur leidend verhalten konnten, die Bewohner der Uin-

„Ein Stcinkornlein Aller zu ungut
„war mit dem stößel ins Rohr kommen,
„als Matern hat Schaden genommen
„an einem Finger u. s. w. (Heller a. a. O.) 
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gegend aber am meisten litten. Diese traurigen Erfahrungen waren es, 
welche die Veranlassung gaben, daß im I. 1674 auf den Antrag d/r 
Landstande non dem Landesherr«: die Demolirung der Befestigungs­
werke des Schlosses angeordnet wurde, und die Grafen selbst ihre Zu­
stimmung darein ertheilten.

Am 1. Jun. besagten Jahres — so meldet Francke Hist. d. Grafsch. 
Mansf. S. 19 — begann die Niederreißung, wozu 400 Mann kom­
mandier waren. Der Anfang wurde mit Niederreißung des Ravelins am 
Schloßthore gemacht. Dann kamen die Mauern an der vordem Bastei an 
die Reihe; weil aber weder Kalk noch Stein weichen wollte, so wurden 30 
Bergleute angestellt, um dieselben zu miniren und mit Pulver zu sprengen.

So wurde die Zerstörung der im Laufe mehrerer Jahrhunderte 
mit ungeheurem Kostenaufwand aufgeführtcn Werke , in kurzer Zeit be­
werkstelligt und dadurch dem bald darauf eintretenden Ruin des 
ganzen Schlosses kräftigst vorgearbeitet.

Noch befinden sich über den ehemaligen Zustand der Schloßge- 
bände bei Francke folgende Notizen.-

„Auf dem sogenannten Mittelort (in dem Schloßbezirk dieser 
„Linie) hat ein Saal gestanden, der wegen seiner Kostbarkeit der gül­
dene Saal genannt wurde, wiewohl der Hinterort vor den an­
dern den Vorzug gehabt, maaßen dessen Gemacher mit kostbarem 
wohlriechenden Holze ausgelegt gewesen. Die übrigen Gebäude sind 
„zwar nach alter Art, aber doch kostbar und prächtig ausgeführt. Das 
„innere Schloßgebäude, so man den Vorderort nennt, hat Graf 
„Hoyer VI. Kaiser Karls V. geheimer Rath und Ritter des goldenen 
„Vließes anno 1518 repariren lassen. Das Schloß hat seine eigne 
„schöne Kirche, welche inwendig hoch gewölbt ist rc. Ueber der gro- 
„ßen Kirchthür von außen steht der Herr Ehristus mit einer Dornen­
krone und einer Geißel in der Hand, «vorüber die Worte zu lesen sind: 
oeoe; Iiomo." (davon jetzt nichts mehr zu sehen . „Zur rechter: Seite 
„des Altars ist Graf Hoyers Epitaphium in Holz sehr künstlich ge­
nauen, mit der Ueberschrist (!iul ilovn von ^Ini«88fl>I<I n<>. !^I. II. 
„XXXVII. 86iiu?8 VIlei'8 I.I V." - ebenfalls bis auf geringe Ueberrestc 
destruirt.

In Merians Topographie, die im I. 1650 gedruckt worden, 
befindet sich eine Zeichnung des Schlosses von der Stadtseite, welche 
von der ehemaligen Ausdehnung und Gestalt der bis dahin noch wohl­
erhaltenen Schloßgebäude und Werke auf dieser Seite eine deutliche 
Anschauung gewährt. Die Gebäude von Mittelort und Hinterort 
waren jcdock, wie aus anderen Nachrichten hervorgeht, schon damals 
in Verfall, und sehr begreiflich ist es, daß später, besonders seit dem 
Absterben der Eislebischen Linie, wenig oder nichts aus die Erhaltung 
der Schloßgebäude verwendet worden, da die Einkünfte der ganzen 
Herrschaft in die Sequestrationskasse flössen, die in den österreichischen
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Staaten lebenden Glieder der Bornsradtischen Linie aber an deren 
Erhaltung kein sonderliches Interesse nahmen. So verfielen dieselben 
immer mehr, und nur die vorderortischen Gebäude befanden sich nach 
dem Ausstcrben des gräflichen Hauses noch in der Verfassung, daß da­
von noch Gebrauch gemacht und ein Jnvalidenhospital darin angelegt 
werden konnte. Diese Anstalt hat, so viel ich weiß, bis zum Regie­
rungswechsel 1807 bestanden. Von der Westfälischen Regierung 
wurde das Schloß an den Oberbergrath Bückling verkauft, der den 
Ruin der bis dahin noch erhaltenen Gebäude vollendete, jedoch au, dem 
Grunde des ehemaligen Hauptgebäudes von Mittelort ein neues, mas­
sives Gebäude aufführte, welches eine sehr anständige Wohnung gewährt. 
Was seitdem für die Erhaltung der Ruinen und deren Verschönerung 
durch wohlangebrachte Bepflanzung und Gartenanlagen in und außer­
halb der Burg, besonders aber für die Wiederherstellung der Schloß­
kirche in ihrem Innern geschehen, das ist von der verstorbenen Gattin 
des nachfolgenden Besitzers, Amtsraths Ubal, ausgegangen, deren irdische 
Ueberreste in einem wohlerhaltenen Gewölbe unter der Schloßkirche be°- 
gesetzt sind.

VermlUiger Zustand der Lnrg Mansscld.

Wie die Burg sich gegenwärtig darstellt, so ist es ein ernstes 
meimmlo inoi i, das aus diesen trauernden Ruinen uns entgegenhallt 
und von der Kraft, Herrlichkeit und Größe in den Schöpfungen 
unserer Altvordern, zugleich aber auch von der Vergänglichkeit und Hin­
fälligkeit aller menschlichen Schöpfungen sprechendes Zeugniß giebt.

Em breiter, tief in den Felsen eingehauener Graben, der die Burg 
auf der Seite von Nordost bis Nordwest umgiebt, zeugt von den um 
geheuren Anstrengungen, die für die Befestigungen des Platzes gemacht 
wurden. Ein einziges Thor, das ehemals noch durch Außenwerke ge­
deckt war, führt auf dieser Seite über den hier verschütteten Graben 
in den Burghof, den jetzt noch feste, zum Theil doppelte Mauern und 
Kasematten umschließen. Bei dem Eintritt in den weiten, öden Burg­
hof treten uns von allen Seiten in romantisch-malerischen Gestaltungen 
der Ruinen der alten Wohnsitze entgegen.

Oben ist erwähnt worden, daß die Burg seit dem 15. Jahrhun­
dert drei verschiedenen Geschlechts-Limen zur Residenz diente. Jede 
derselben bewohnte eine besondere Abtheilung der Gebäude, die unter 
den Namen Vorder-Ort, Mittel-Ort und Hinter-Ort sich 
schieden, und wonach die verschiedenen Linien sich nannten. Zur rechten 
Seite, vom Eintritt in den Burghof angesehen, lag Vorderort. Die 
dazu gehörigen Gebäude sind gänzlich zerstört. Am Wallgraben hat sich 
ein starker Thurm erhalten, mit einigen angrenzenden Gewölben, in
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welchen nach der Tradition die Münze sich befunden. Auch ragt nicht 
weit davon ein altes Wachthaus über die Umfassungsmauern, wo sich 
eine heitere Aussicht auf das Städtchen am Fuße des Berges und in 
weite Fernen öffnet. An Vorderort schließt sich Mittelort. Das 
Hauptgebäude dieser Abtheilung ist, wie schon gesagt, größtentheils wie- 
derhergestellt. Zum alten Bau gehört noch das über dem Hauptportal 
weit vorfpringende, geräumige Thurmgebäude, in welchem eine bequeme 
Wendeltreppe bis zum Dachboden hinaufführt. Zu beiden Seiten dieses 
Thurmgebäudes führen Nebcnpforten in die weit ausgedehnten Felsen­
keller. Die in halbzirkelförmigen Vertiefungen über beiden Pforten, in 
mehr als halberhabener Arbeit ausgehauenen Steinbilder bezeichnen den 
schwelgerischen Humor ihrer Erbauer in den gewählten Darstellungen. 
Ueber der Pforte, linker Hand, erscheint ein Bacchus auf einem Faß 
sitzend und trinkend aus einem großen Becher, nebst noch einigen cor- 
respondirenden Figuren, mit der Uebecschrift:

Uu6esiu8 j)0U8 villi.
Auf dem andern stellt sich ein Mann dar, im gewöhnlichen Co­

stum des 16. Jahrhunderts, einen großen Humpen leerend, und ein 
zweiter, der mit der Weinkanne nach ihm schlagt und ihm zugleich von 
hinten einen Fußtritt versetzt. Zu beiden Seiten noch andere damit 
harmonirende Figuren, mit der wunderlichen Ueberschrift: c>ui<! 68t 
lmb8i? an die bekannte Erzählung von den drei fahrenden Schülern 
erinnernd, von denen nur einer Istkoro richtig zu konjugiren wußte. Wohl 
mochte die Verschwendung und Ueppigkeit, die an den Höfen der 
Mansfelder in der Zeit ihres höchsten Glanzes herrschte, zu dem bald 
darauf eintretenden Verfall des Hauses wesentlich mitwirken, und so 
bewahrte sich das weissagende Wort des weisen Martin Luther, als bei 
einem Besuch auf dem Schlosse ihm auf dem Saale der Wein entge- 
genfloß. „O! — rief er aus — „ich will euch sagen, wie es hier 
„einst seyn wird: Dornen und Disteln werden einst wachsen an der 
„Stätte, wo jetzt Bäche des Rebensaftes fließen."

Unmittelbar an dieses Haus der Freude und des Wohllebens schließt 
sich die östlich angebaute Kirche an. Auch sie gleicht im Aeußern einer 
Ruine, da das Mauerwerk verwittert, aller Zierden beraubt und das 
Ganze nur mit einem leichten Schindeldache bedeckt ist, um es noth- 
dürftig gegen den Einfluß der Witterung zu schützen. Weiter unten 
wird von ihrem Zustande im Innern berichtet werden. Wir verfolgen 
jetzt den weitem Zusammenhang der Ruinen: Zunächst der Kirche 
treten die Umfassungs-Mauern eines stattlichen Gebäudes hervor, 
dessen Fenster von zwei Seiten nach dem Burghof gehen. Noch in 
den Ruinen ist ein prachtvoller Bau zu erkennen. Zimmer und Säle, 
sowohl im Erdgeschoß als in der Etage, waren gewölbt, wie die an 
den Mauern noch vorspringenden, schöngeformten Tragsteine, welche die 
Rippen der Gewölbe trugen, erkennen lassen. Aus der Ecke des Ge-
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bäudes ragen die Ueberreste eines schöngearbeiteten Erkers hervor, von 
dem sich nur die Brustlehne noch erhalten hat. Am Schlußsteine des 
gewölbten Bogens, durch welchen man aus dem Saale in den Erker 
trat, ist folgende Inschrift zu lesen: OebsiuiOu8 Oi'uf?n Ugn8fesi!, 
1532., wodurch sowohl der Erbauer, als die Zeit der Erbauung dieses 
Saals bezeichnet ist. Es war Gebhard VII:, Stifter der Mittel­
ortischen Linie, derselbe, der im Jahre 1517 den Neubau und die Be­
festigung der Schloßgebäude berieth und leitete. Er war vermahlt mit 
Margarethe, aus dem langst ausgestorbenen Geschlechte der Grafen von 
Gleichen.

Von dem beschriebenen Saale mit dem Erker, den die Tradition 
mit der Benennung des goldenen bezeichnet, wird berichtet, daß es 
der gemeinschaftliche Prunksaal der Häuser Mittel- und Hinterort ge­
wesen. Jetzt stehen nur noch die Umfassungsmauern des Gebäudes; 
hohe Fichten wurzeln in den verödeten Räumen und verbreiten ihre 
Aeste über die bemoosten Ruinen.

Weiter östlich über den Felsenabhang erstreckten sich die ausge­
dehnten Gebäude von Hinterort, die jetzt gänzlich in Ruinen liegen, 
von Bäumen und Gebüschen, die selbst auf den Mauern wuchern, 
überall beschattet.

Am weitesten gegen Morgen, ganz am Ende der Burg, erhebt 
sich ein hoher Hügel, mit Bäumen und Gebüsch beseht, der eine male­
rische Ansicht der Ruinen, längs dem Felsenabhange hin, und eine 
weite Aussicht in die Tiefe und Ferne gewährt. Es ist die Ruine 
einer alten Bastei, die gewaltsam durch Pulver gesprengt wurde, wie 
Bruchstücke von Mauern noch erkennen lassen, die in großen Massen 
gleich Felsenträmmern in den Burggraben hinabgestürzt sind.

Kehren wir endlich auf den großen Burghof zurück, und weilen 
unsere Blicke noch aus den zu beiden Seiten des Thors sich ausdehnen­
den Ueberrestcn der innern Umwallung, so fällt uns ein runder Thurm und 
über dem Eingänge zu demselben eingemauert ein Denkmal ins Auge, 
von dem nicht wohl erklärlich ist, wie es dahin kommt; denn es ist offenbar 
ein Grabstein, der bestimmt war, in horizontaler Lage eine Gruft zu 
oecken. Es stellt die liegende Figur eines gewappneten Ritters dar, 
die Hände auf der Brust gefaltet, mit der Aufschrift: /Vldreosil, Vll.

VI. II. /. U. Zoi). 1480 1560. Es ist kein anderer, als
der verdienstvolle Ritter der hinterortischen Linie, der Bruder Gebhards 
VII., welcher die mittelortische Linie stiftete, ein überaus freisinniger 
und hochherziger Mann. In frühern Jahren beförderte er hauptsächlich 
den Anbau der Neustadt Eisleben, auch gründete er die St. Annen- 
kirche und das Augustinerkloster daselbst, welches letztere jedoch nach sei­
nem Uebertritt zur Augsburgischen Confession wieder aufgehoben wurde. 
Als im Jahre 1525 der Bauern-Aufruhr ausbrach, bestimmten ihm 
die Aufrührer den Tag zu einer persönlichen Unterhandlung über ihre
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Anforderungen, und als er auf ihre Aufforderung nicht erschien, erhielt 
er von Thomas Münzer einen mit den größten Schmähungen und 
Drohungen angefüllten Absagebrief, den aber Albrecht so wenig achtete, 
daß er gleich darauf den bei Osterhausen versammelten Haufen überfiel 
und zersprengte, bei wescher Gelegenheit 200 Bauern niedergemacht 
und viele gefangen wurden. Bald darauf erfolgte die Schlacht bei Fran­
kenhausen, in welcher die Aufrührer von den vereinten sächsischen, hes­
sischen, braunschweigischen und mansseldischen Truppen völlig geschla­
gen, über 5000 Mann niedergemacht, die übrigen aber auf der Flucht 
nach Frankenhausen ereilt und theils erschlagen, theils gefangen wurden.

Solches geschah am 15. Mai 1525. So wiederholte sich hier 
nach 400 Jahren in fast derselben Gegend die Schlacht am Welfs- 
holze, obwohl mit verschiedenem Erfolge, hier wie dort ein Kampf 
der Legitimität gegen die Emancipation, und so auch ganz besonders ähn­
lich in der Sprache, welche hier wie dort die Empörer gegen die Häupter 
der ihnen entgegenrückenden Heere führten. Die Sachsen sandten dem 
Kaiser einen Abgesandten entgegen und ließen ihm sagen, daß nicht sie, son­
dern er den Krieg erregt habe; sie wollten keineswegs als ungehorsame Un­
terthanen wider ihre Herren, sondern als nothleidende Ehristen fechten, welche 
sich unrechtmäßiger Gewalt erwehren müßten. Wenn danach ein großes Blut­
bad entstünde, blieben sie außer Schuld. Die Bauern aber schrieben an die 
Fürsten einen Brief folgenden Inhalts: »Mir bekennen Jesum Ehrist! Wir 
„sind nicht hier, Jemandem etwas Leids zu thun (2 JohO, sondern von wegen 
„der göttlichen Gerechtigkeit, um die zu erhalten. So sind wir auch nicht 
„hier, Blutvergießen zu stiften. So ihr nun dessen auch gesinnt, so 
„wollen wir Euch nichts thun. Danach ein jeder sich zu achten." Aber 
ganz verschieden war der Ausgang. Sieger blieben die Sächsischen Fürsten 
in beiden Schlachten, aber in entgegengesetzter Stellung: dort iin 
Kampfe gegen ihren Herrn, den König, hier gegen die Masse ihrer re­
bellischen Unterthanen. Wie verschieden dagegen das Schicksal der bei­
den Grafen von Mansfeld, die in beiden Schlachten als Führer 
und Verfechter sich auszeichneten: Graf Hoyer und Graf Albrecht! 
Jener, fechtend mit Löwenmuth für die Sache des Königs, verblutete 
sein Leben auf dem Kampfplätze. Die Lorbeerreiser beschatteten nur sein 
Grab. Albrecht dagegen erntete die Früchte des errungenen Sieges 
für die Dauer eines langen Lebens, denn er erreichte, wie die oben mit­
getheilte Grabschrift beurkundet, ein Alter von 80 Jahren. Sein Le­
ben ist reich an Handlungen, es würde vielfachen Stoff zu einer anzie­
henden Monographie darbieten. Besonders ausgezeichnet hat er sich in 
den Religionsangelegenheiten als ein eifriger und muthvoller Beschützer- 
Luthers und der reinen Lehre. Als Regent, besonders gegen seine Be­
amten und Diener, soll er streng, bisweilen hart gewesen sein. Davon 
zeugt ein eben so gemüthlicher als freimüthiger Brief Martin Luthers, 
in welchem er sich für seinen Schwager Makerod, der bei dem Berg-
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wesen zu Eisleben angestellt war, verwendet (geschrieben Montag nach 
Trinitatis 1540). Wie sehr er Luther« schätzte, davon zeugt besonders 
die Theilnahme, die er an dessen Pflege in seiner letzten Krankheit nahm. 
Er und seine Gemahlin bereiteten ihm selbst die Medizin und verlie­
ßen ihn keinen Augenblick bis zu seinem Hinscheiden. Bei der allge­
meinen Bestürzung, die Luthers unerwartet schnelles Ableben veranlaßte, 
war es hauptsächlich Graf Albrecht, der die Leichenfeierlichkeiten anord- 
nete. Auch begleitete er persönlich mit zwei Söhnen die Leiche bei ihrer 
Abführung bis nach Seeburg, seine Söhne sogar bis Wittenberg. Dem 
Ehurfürsten Johann Friedrich hing Albrecht mit unerschütterlicher Treue 
an, welches zur Folge hatte, daß er vom Kaiser Karl V. im Feldlager 
vor Wittenberg in die Acht erklärt, seine Lehen und Güter aber seinem 
Bruder Gebhard VII. und seinen Vettern zugesprochen wurden, die sich 
auch in den Besitz derselben setzten. Nichtsdestoweniger fuhr Albrecht 
fort, die Sache der Evangelischen mit Muth und Kraft zu unterstützen. 
So im Jahre 1550 bei der Belagerung der Stadt Magdeburg durch 
Herzog Moritz, wo er der Stadt treffliche Dienste leistete. Die Achts- 
erklarung wurde in der Folge wieder aufgehoben, worauf dann die mit 
seinem Bruder Gebhard VII. und seinen Vettern von der vorderortischen 
Linie bis dahin bestandenen Feindseligkeiten durch Vergleich beigelegt und 
im Jahre 1552 mit einem Dankfeste beschlossen wurden. Erstarb, wie 
der Grabstein meldet, im Jahre 1560, und zwar am 5. März, wie 
Spange nberg und Francke berichten, und wurde in der Stadtkirchr 
zu Thal Mansfeld begraben. Wie daher der oben beschriebene Grab­
stein auf die Burg und dahinauf gekommen, wo er jetzt eingemauert 
stebt, ist nicht wohl zu begreifen.

Zwei Schulordnungen für die Schule in Osterwieck.

1. Aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Mitgetbeilt von I. Grote, Reichsfreiherrn zu Schauen.

^>8U8 Iret)ben sie Iieetore8 vn8e softolo to O8terw^el< Ze- 
nolden und« Aeregerel und« we iier .lolmn bunden pnrner 
und« Nutman dui8ulv68 willen vorder sl80 Asftolden ftebben 
nl80 umme dgl Ion.

lom Lr8len Aeven de Hilden lo lone de8 verndel jarg 2 
8ol. d3lder8t. ps., unde de arme e>nen 8ol.

z
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ltsm >v3lburZi8 un6o önrtlmlomoi ^evon cte kitcon 2 pf. 
uncto 66 3I'M6N 1. Io 36661' ponniAtio Ull6o UMM6 6o V6I- 
welcon A6V6N 6e kitcen 2 uncto 66 3IM6N 1 ?f.

Itom P3866, Niek6ll8 uncto vvinnc^tcn HOVON 66 liitcen 2 
kf. to Ut8l3n6en penniAken uncto cte 3IIII0N 1 t's.

Omnium 83N6toi-um A6V6N 6o ttilvON 6 ?f. to iiolt^el66 
un66 66 3rmen 3 ps. Item 66 liitcen 4 l's. to luekte un6o 
66 3rM6N 2 ?f., o66ei' 86 luotiten umme, mulk N3 8IN6M6 
vormoA6.

Otc wen 66 A!e8tei' mit 8IN6N Io63ten uncto mit, 6ei' Z3N- 
t86N pro6688ien 66? VIAition e66ei' to memoiie» A3N, 80 86ut- 
ton 66 Kilcen 6em .>Ie8tero untweicten ocen t't uucto 66 31- 
M6N 6^n 86tl6rf.

Otc wen 631' ete^ne viAltiu o6<tei' M6M0II3 18, 631' 8otl3l 
66 U68t6? tl6N86kietc6N 66 3I-M0N twe, 6l-6, vero, e66ei' W3t 
M3^ N3 8IN6M 8t3te 088etl6t. 1)6 8e!luIt6N t>?6 s)0NNI!;6 botiot- 
66N, 0PP6 63t, 63t 86 6e8t6 ttiliZOI' Iielpon 86lmi880 8INAtl6N 
un66 XV68 in 6or I<6rI<.6N nol 18. Ool^^61'>V)8 8< t>3l M6N 6^t 
dolctnn, ^V6N 66 86tiot6 lo ctei' 8p6n66 LI3N, 80 8o!mIl6N 6o 
kitcon 01'6 8P6N66 3Nt,VV0l'66N 66111 NI08t6I'O uucto <to 31IN6N Imtf.

01c VV6N 66 K36 momoiion K0I66N tot octcloi' 3n668 >V6- 
66 Itl6^n 6666? t^volf 86tiot61' l»6bt)6N wollte, 80 8oknt 6o 
M68l6r mit 6en 86tiotein uncto mit 6or j)l'oce88i6n 63t tietv 
ketpon K3I6N un6o 6e eommon63tio (ton: uml,! 80 c^ift mon 
6en 86tiolei'n ^owellcon 6^N6N ?s.; 80 8eliutlc>n ito Itilion 0I6N 
rntwer6on 6om M68tei'6 un6e 6o 3I M6N Ilieill.
(AbgedrucktM: Das Osterwiecker Stadtbuch V.J. 1353. Osterwieck, 1850.

S. 27. 28.).

2. I.6A68 

in 

Letiols O8t6rwieen8i

t3M
Docentium qusm Di8csntium 

I-68titUt36 6. 14. D66. 1687 
a ^Lsistratu sädibito Klilli8teriv.

Do66ntium 
^?i'3666ptoribu8 in Zenere

1. ?iet38, in6u8tri3 6t 666lit38 priwno omnium 8unto 
I6Z68.
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2. 1^38 viitut68 6t, in lii866ntibu8 requirere 8trieta pro 
>6A6 babeatur.

3. 8ient ad f»nu8, ita etiam 3d templum, bun36 6t 
^lereulij diebu8, ordine parium, 6UM 8M8 di8cipuii8 
non tam 6OMltO8, quam in8p66tor68 eant 0MN68 
pra666ptOl'68.

4. Ol)86r^ata 6 eoneionibu8 8edulo examinent, aut 83- 
eri8 sinit>8, 3ut die 8abb3tbum 86quenti.

5>. C.oneordiam 6t eolleZialem allectum inter eolIeA98 
8edulo 8uademu8.

6. Amorem 6t eoneordiam 86l'V3bunt:
1. 8i alter alteriu8 Ieetion68 non 63rpet,
2. lnittU8 ad8tante di8eipulo eontemnet,
3. aut alter sie alteriu8 moribu8 judicabit 8lni8tre,
4. 8i (>u>8 slolleZarum ex alia ela886 8ibi privat38 

auditoi'68 non 8vmit,
5. 8i 8in^uli apud 8UO8 8ui ordini8 di8eipulos 

didactrurn collidunt.
7. Iliona et lectionibu8 non congrua neque publice 

neque privatim ullu8 tractabit.
8. Oriv^rta informatio repetitio 6886 debet Ieetioni8 pu- 

blicae.
f). ^bsit inter Ieetione8 ?raeeeptorum eonkabulatio.

10. ^b8^ue in8peetorum prae8eitu nemini eonee88um iter 
aut uniu8 norae ne^Ieetio.

11. 8ine pallio promtocsue ae bone8to babitu nemo in­
formabit pnbliee.

12. ^Iapa8 et p>aA38 di8eentinm eapitibu8 intliZere 8eme1 
et 8vmper piobibetur.

13. Ob8tinatorum Iumbo8 ae pecie8 virZuIi8 ae baeuli8 
temperanter altlizi, niinl impedit.

14. pauperibu8 noti8 ae oerti8, item a 0urendarii8 > 
ut appellare 8olomu8 l exivero minerval lieebit ne­
mini.

15. ^08tum llreAorianum 8inAuli8 anni8 eelebratur prima 
po8t <pM8imodo^eniti die, eboro per p1atea8 eanente, 
eui intere880 debent oinne8 LolleZae, 8olo Heetore 
exeepto. ^68 vero eolleetum di8tribuitur propor­
tione 6ON8U6ta.

3'
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Pr3666ptoribu8
io 

8p6cie 

k ee tori.

1. koctori ut convenit de omnibu8 8cbolae eau8i8 8ol- 
lieitum 6886, itu 8emper allaborabit, (pio en8t08 8it 
et in8pector leZum omnium proximu8.

2, Orto inter 8ebol36 Loll6Z38 lii88idio j^de <pio tamen 
nibil metuimu8^ tt66tori8 prima 68t cau8ae cognitio, 
quam 8i dirimere non valet, ad i»8peetore8 devolvit. 
Ip86 vero 8U38 630838 ventilat coram In8peetoribu8 
et 8en3tu.

3. In8p66tionem Lbori ^1u8iei, 388i8tente Lantore una 
eum di8tributione aeri8 8^mpkomH praecipue com- 
MI883M ot)86rvet, 86mper tamen pra68cient6 et 388i- 
dente in8peetor6.

4. 8olennitatem trium macorum testorum, bini8 annuo 
oratiuneuli8, 8ive Araeci8, 8>ve Iatini8, 8ive IiA3ti8 
8ive 8oluti8, a di8eipuli8 tamen elaboratis et in con- 
oione populi recitati8, excipiet, mi883 per urbem 
8cbedula invitatoria, die le8tum proxime sequenti.

5. tteetor ip86 pro Manuarii Kalendi8 vota publica oon- 
vooati8 ln8peetoribu8 nnncupalut: penore dieendi 
eleeto, quo 8ibi placet.

6. Immatriculatio per omne8 038868 ad 8olum ltocto- 
rem pertinet, pretio non 8trieto et eerto, 8ed in86ri- 
bendorum arbitrario, pauperum nullo.

7. 8inAuli8 anni8 vel inter Oe8ia.8 vel inter OuadraZe- 
8im38 ^etum Oramatieum eum juventute 8ebola8tiea 
in8tituet loeo in publico, proxime de8ign3ndo. 8^m- 
bola exinde 8pectatorum et ciuicquid peeuniae colli­
ditur, 8olum 8equantur keetorem.

(DMb('70M.

1. 6onreetori incumbit Ieotione8 8ibi demandatag alter- 
ni8 vicibu8 cum rectore in krima et 8ecunda tra­
ctare, 8imul ac ex una cum lectore metbodo pen­
dere.

2 ^68ta media, ^8cen8iom8, Irinitati8, ^obanni8 et I^Ii- 
cbaeliZ, brevi88imi8 Ora1iuneuli8, a juventute con8cri-
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ptis et in komilia reei1ati8, bonorabit: MI883 per ur­
bem 8ebe6ulg invitatoria.

3. Ouvniam et 6on-keetori8 ofkeio perpetuum eommis- 
836 8unt eoneion68 Oomini6ale8 matutinae 36 aecl68 
8. I^ioolai, icitur nemini eatkeärs vieario inclulAen63 
8ine pr3e8vitu primarii.

4, lenetur et le^e 8ooiet3ti8 in 638U ne6688itati8 8up- 
plere viee8 ^ini8terii, et re^u>8itu8 36 populum ver- 
N3 irrere.

6MI0M.

1, 03ntori8 68t 3tl IeZ68 pr3686ript38 or6inem tertium 
clueere.

2, Ob8ervare Kor98 Nu8iea8, quibu8 abe88e demini 
(li86ipulorum fa8 8it.

3. .Iu8to tempore a68tabit pulpito ^eel68i38tieo eum 
^reZe adjuvantium.

4. Imprimi autem ab8tinebit a melo6Ü8 et eowpo8iti- 
onibu8 nimium prolixi8.

5. In8peetor 68to p-kori eurrenti8 minori8, ne l^ui8 ab- 
86N8 in eo 6epreb6nclatur, 8ub poena virgulae, ba- 
euli aut exelu8ioni8, ^uae poena po8t6rior inter In- 
8peetorum ro8ervata numerabitur.

6. k1ora8 !^Iu8iea8 ob8ervabit imprimi8, eum ^ritbmetiea 
eommutat38.

7. 4cl funera et nuptia8 extr9nea8, item 96 ^anu98 mo- 
rientium eanere, 8ine praebitu primarii nu8quam 
lieet.

Ov^IVl'0 et OVMM.

1. 0"!"'lu8 et Ouintu8 eapitibu8 L9teeki8mi, voeabuii8 
et 8eriptura ealami pueritiam lar^e imbuant 3tcsue 
per vie68, ut re8 in8tiA9t, informent.

4.K6L8
86ttOb^L O8IKIiVicM8!8.

6enuo r68titutae
8inAuli8 anni8 a 8ekola6 mini8tro, csuem or6o tanget 

skeetore exeeptoj 8enatu et I^ini8terio präsente, juventuti 
pr36l6Z6n636.



38

OpÜMl 46ol6866Nt68 36 Vlumni 86kol36 lmjus NOStlOO Oster- 
vioensis,

Lonsistit 36 vertitur otlicii vestri ear6o in (loetrin3 et moribus.

0uon6 6o6trin3m in Zenere.
1. Vo6trin36 Imne rotionem inite, ut 

V 83eri8 l3nquom fonte orsi, 
binZuus et 3rtes mijiemtis, 
Oompentlio seetontes 36 monucluetiones, 

5. .4ntequom pleno seripto 36e3tis, 
0mn>3 ex outoribus outbentieis 
Viv3 primum Droeeeptoris voee, 
Deincle linAuos loquemlo seriben6o 
>rtes disserendo utrosque legendo

10. De prneeeptorum lideli eonsilio, 
8ie pleno in8trueti eornueopioe 
^6 superiores cliAni olibibiti I^usos. 
Die 86OPU8, boee doetrinoe lex unico.

D. 8ed et Nores, ut voti lmjus reddonlini eoiilpotes, 
instruite

Dubliee in teinplo.
1. Deum ottendite 36 Nomines.

Illius omniseium tremendum 36 vindicem oeuluni, 
Oujus vereri mojestotem decebit, 
sinistros venerondo interpretes.
Dorum erZO 3d voeem, Dei voeeiri suiAile 
Omissis nuZis, sine stiepitu ottenclite 
.lunetis polmis, eompositis^ue oeulis: 
Oeulis mente^ue intenti vitoe vert)3 6oeeiUi - 
8e6 et monu notote protieuo.
.46 nomen ^8D verenäum 836i3e<jue Ii io<lo> 
^usic>ue 83NZUINI8 tlexo popiite nut3te eopito 
)l3Aistros et simul vestrorum mentium 
Obsequiis piis beie veneremini.
/V6 pulsum 63MP3N36 primum vos sistite
^on proeeeptori, se6 vobis (lestiuoto loeo: 
836rorum 3uspiei3 preee 36 leetiono soeii'ntes 
Dulpilis 36st3ntes, 63nen6i <Ium tempus est, 
Droeeinentem intuiti, voee illum eommuni juvoto 
Voee el3r3, 6iseret3 et intelliAibili, 
4ut lotio out vernoeulo i6iom3to.
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8omnus, lusus, vicina murmura, 
pilei, Hirri, atramentarii tiejectio, 
Oircumcursitatio, subciuctio. 
Ingressio aut tumuituo8a egressio, 
librorum profanorum lectio, 
8euri!i8 in 8aera locutio, 
pacta 83bbatko profeetio, 
8aera6 communionis neglectio, 
probibita euneta, injuncta 8int eontraria.

Ili. In 8eiroIa.

8eiloism nelas ingredi absque pectoris alloquio 
pt promi889 gnavae subjectionis ficie 
punctis praestanda ex aequo morum formatoribus, 
suibus reniti velle 8it piaculum, 
.^Ibo 86(l lrane obstringat et 8cbola8lico 
pluam praestare oeoupata bospitii 8ecie mature aciäecet. 
dature pra686ntem, nee nudantem extra acroaterium 
boco sedentem, qui euique ee88it 8uo 
^6 manum preces sint et cantiones 8olit96, 
Ouas jussus serio, attente, tartle, olare reeit68; 
lietractus eau83 sontica, voee viearia 
Injussus vultu composito arllenter aäjuves.

8aori8 peractis, Coctoribus alr ore pen6eas 
In8truetu8 libro, qui praelegitur, proprio 
promtus aci illiu8 nutum recitiere propo8ita 
8eripto vel ore vicinis al)8quo iiatibus, 
piaro, Ilaut mutilato vocis 8ouo, 
iit tua alii, 8ie illorum tu tibi pensa auäias 
sonita nova erutiita attentus cape 
pt gnavus annota, <^U3O M6N8 ignota tibi 6ictitat. 
8omnus 8ub lectione et peregrinorum tractatio, 
boci mutatio, nugae atque excur8io 
^bsit et fructuum comestio.
Ooctore evocato, praestantia silentia: 
I^ec bonorum quippiam tlestruen^um scbolae 
Vox praeceptoris vox lioi. 
bt salubria tradens, et iniqua probibens 
Vaeessat bine tiiscentium obmurmuratio, 
(ionvitium aut seditiosa conjuratio.
Vbsentia juste probanda praeceptoribus, 
privato publico veneranciis bonore.
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Ouorum obtrectatores vero fas, piumque redargui 
Dis insciis nec peregrinatio 
^ec comica suscipientia actio.

IV. f' i A a (Condiscipulos.
Superiores exemplo infmioribus praeire justum est. 
Quorum exorbitandam iibsente piaeceptore coerceant 
kt refractarios Decani constituti indicent;
Ouibus ordinantur cantiones atque proces, precumque ordines 
Ouornm suasui fas justum«pio alios ost obsequi, 
Absque cavillis at«sue exagitationiltus.
Murmura atque rixae silb lectionibus 
Mndacia, furta, lraudos siib bonesto titlilo 
bibrorum permutatio, donatio, venditio 
Oonvitia et nationum reprobensio, 
Ramosi libelli, contra invicem conspiratio, 
privata injuriae illatae vindicatio.- 
prokibita cuncta, injuncta sint contraria.

V. ln Orbis plateis.
Egressi ludum domos recta petite 
Absque stationibus, pugnis, clamoribus, 
Oursu, risu, vagis oculorum motibus, 
parietum sordidationibus, 
busibus lapidumque jactibus, 
Niveis pilis nulli facessite negotia.
Viris, ^latronis, puellis bonestis aperite capita. 

t)ui necessaria ac«piiritis,
Modestia tranquilla absque cujusdam otfen«Iieuln 
pias, bonestas exiukete cantiunculas.
Ximiis abstinete festinationibus.
Vocati ad convivia modesti ac sobiii 
flaut unam ultra canite.
In funerum curis adesse convenit 
Omnes vocatos, quos praeceptor voluit 
Adesse, sed modestos taciturnos, 
Oontinuo parium e sebola egressu, 
Vitae fugam, vim mortis et animae salutem 
pio ac Deum timente expendentes pectore 
Ot obviam factos, sic comites funeris 
.Vnte ac in aedibus nudato lionorantes capite 
Lantu omnes, nulli sepulebrornm lustratione 
Ofbcium taciti, modesteque in scbolam vos recipite.
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VI. In 36(1 ibu 8 sind! i 618. 

ln >>ul)1loi8 06IÜ8 N6M0 60N8s)i6it0i' 
IIit)6N8 3Ilt 8o!u8, 3Ut 6NM 3ÜI8 
Onvivia. NNPU38 366OLl6l'O s)0!'NN88UIN nemini, 
.4flinit38 n>81 3ut ju8 836^13318 8U386lit.
!^6ll 663s)N>3 3k8ll, 83Ü3tioNUMc^U6 l6Vlt38. 
0>3MOt' IN83NN8. N06turN3(>N6 L;i'3883ti0, 
^ooi 86UIIÜ68 6UM 86XN fomineo 
äut 6l3N<i08tin3 6tl3N1 OOnjuAÜ pl'Omi88IO.

VII. kxtl'3 Ilrbem.
Ot)3lnbul3tittN68 nti MOtjl638 N6M0 impl'obnt, 
It3 6NN6688I8 no 3l)ut3mini, 83t3,^ito. 
?I863ri. V6N3II, 3N6Us)I3 6X66661'6, 
63IN6I8 tin^i l'ii!;icji8, 
^3Ns>ON>8 immel^i s)lOmi86UI8 nel38 68to. 
I.U8U8 6t 6O6s1OI'I8 6X6r6ltl3 I'6lic^u3 3Ait3te, 
^6lt I»ON68t3, 16WP68ÜV3 81ll) l6lil8. 
860I8NM 3 vnl^o, 60N60I(iil6l', 86IM0ll6 I3U0 
('.UM 36NU3liKu8 V68lli(>U6 Ol-ftini.8.
('I>3lt3 8N8lt, 3l63.,t0886I3 6l, s)66NNI36 tsU366UM<;U6 <.t6PO8iNO, 
?N^N30. ^Iol)i slinmböi fil36inl68c)N6 3P636, 
i'i^ovoontio pu.^ionuni L;l3tHoi Ulncsno A68t3tin.

VIII. ?i'iv3tim.
^66 6nItU8 t3M6N VO8 bogbit tlio 6xi8tilIlU8') 
?Vi8i c1ttM68tioi8 6UII8 Ii'to (Il8ll'in,L;3lnini.
Hol'UM IIoi3MljU6 V0N0iant68 6obit6

. .I1I88I8 ol)86(1U3Inil>i Iinnt ini(sni8; 
Ui8 861 virn Iit)6l6 Inbonternno cioeebit, 

Ouolum VO8 s)380ll 3lm3 Ii06l'3lit38. 
>ion 6^568810 NlH 60N86i>8 illl8 nl>3, 
X11II3 in8eÜ8, IlON68t3 NI8I, 6M3N8I«. 
IllOlNM 6t, 6PN>38 Koni 6ON8uIlt6 
I^Ott 60MP0t3tU8 3tt?3ll3tNl- 6Xt6l'NN8. 
HlllWtUI- Il3N6^) I0OU8, Ii60t066 N68010, 
8'l6Ut N66 060UP6tNI' Iioooo N686IO, 
Kxtl'N8N8 KlN6 ^oliolno 63163t b6N0li6li8. 
^on iix36 tnil)3o 6X6i663ntun 6UM lnmüia; 
I^ON 6>3M 3K Ü>3 6Xt0l'^N63tNI' s>661ini3. 
Oltioii 8it 6ur3 M3XIM3 601161'OtIiti.

tlili^ont6i', lislnliton. Inim3nit6i'

'j erternus?
') m;c?
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^6 8p66ulum vit36 informentur proprige.
80MNO excitentur ju8to tempore, 
ln6uti, loti, pexi pr6668 pei'3A3nt 
sitr3HU6 bn»U3 piet3li.8 eopitum 
Lt ?83lmorum uberiori8 8ol3tii, 
0u38 repetunt ituri clein^e oubituni 
ke^clenclu publiee 36cb863nt, antequam exeunt 
be^enclo, 8eribon6o, reeitunäo, 

re6itu euäem ineuleentur uberiu8.
iVii pereZrini 3lljun6tor.
^6 M6N83M (iioen^ue PI0668 M3ture ineuleuntor. 
8oli informuntor, non vieinorum jun6t>8 bberi8, 
I.3iio P388IM locsueutlo 388U6863Nt i(!iom3ti.
veliotu 6omi eorriZuntor molbee 
kxemplo 6t, monitu POÜU8, ssU3m verbere 
(ion8titutor, obsuturi viee8 «^uiourot.

8e6 et cur bue mi88i vivotig, ucl vertite, 
Ve8tr38quo 86tluli uiAote oper38, 
durorum s>r36vertent68 8urre6tionibu8, 
b,oti, 36ti8 veo Ar3tÜ8, u eo^iee biblieo 
Orti, 36 s)iet3te s36ite orcbno 8in^u>3 
?r36oepl3 ciiliZenter et percbUte, 
Vir68(sue czuicl serentlo 8int Inno nocite, 
IVo6lurn38 1uoubr3tion68 subite.

Li38pbem3, MAio3, 6ir36, >ur3N(b !evit38 
Ob86O6N3 M6nti8, verbi 3tsjU0 Operi8, 
Ve8ti8 86uril>'8, pio bone8to^ue cÜ880nu 
lllieito ouneto, cieoentiu eovtrorio.

sit linito, in nlbum referentur exteri 
8ie in8t3nte nemo fuA3m meritetur exumine, 
!>ion V3le6ieen8, ni8i ex I'rueeeptornm orbitrio 
lnAruti bo8piti8 8tiAM3 3u1'er3t: 
Orutione 3t pub!ie,3 36ti8 Ai'3tÜ8 
0onke8tim 3c! 8U08 bine 1ron863t, 
I^ubu 3!;it3N8 t1i86688UM 3Nte oonvivin, 
^nt cbe8 M6N868V6 cbmi88U8 obombul3N8, 
t)uin potiu8 80>uti8, 8i (PI36 eontroxerit, (Iebiti8 
?rim3 cbe eum Arotiu cb866lbto.
8io t68te morum vituecpm p<»tirier 
Ooetori8 in8truetione, bo8piti8 ouxilio 
6uu6ere et obm int6Ai it3ti8 8U3o 
)16886M vulebit 60pi083m metere.
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Iu boium maximo, minimo cjui cloliquorit 
I'6(Ii886sjN3m 8ibi paratam poouam noverit. 
Ii'3N8Al'O88ioni8 ut momenta tulerint 
Verborum 8timuio8, ferularum vilriee8, 
kt si8ta parum 8i' proleeerintj vel e3reere8 
Vel publiea8 pro8eriplione8 ao vincliei38 
thoveriore8 896eulaii8 kraobii.

bru^i' <pii 8unt, lex 8il)i 8unt no8trae baut inclini 
Xauei liomin68 poncluut poen38 tr3N8Fre88ionil)U8.

Gesoldung der Lehrer.

1589 nach Ausweis der Kirchen-Visitations-Protocolle:

Der tteetor 40 fl. vom Rathe und 8 gr. von jeden Knaben. 
Schulgelt der Knaben ist über 100, unterweilen 150.

Der Cantor 30 fl. vom Rathe und den freyen Disch bey der 
Reigen.

Der Kaealauriu8 20 fl. vom Rathe.
Der Ol'Aanisito 50 fl. vom Rathe und ein Schwein, dann auch 

frene Wohnung. '
Nota die Schulgesellen haben vom Rathe daneben ihr noturftig 

Fewerwerck.

1621 — 1624 erhalten laut Rechnung des Rathes zu Osterwiek:
Der Rector jährlich................. 50 fl.
Der Conrector „.................60 fl.
Der Cantor „  50 fl.
Der Bacalaureus jährlich ... 40 fl.
Der Organist jährlich .... 50 fl.
Derselbe für 1 Schwein ... 9 fl.
Derselbe Zulage weil „er in der 
Schule tages 2 Stunden die kleinen
Knaben in8truirt" jährlich 12 fl.

Ferner der Rector, Conrector und Bacalaureus für die Früh- und 
Freitags-Predigten in der Kirche zu St. Nicolai jeder jährlich 36 fl.

In den Rechnungen von 1625—1631, während welcher Jahre 
die Schrecken des dreißigjährigen Krieges schwer auf der Stadt lasteten, 
stehen die Schuldiener mit folgenden Summen aufgeführt:



44

Der Rector, welcher nur in der Rechnung von 1625—28 er­
scheint, 67 fl. 10 gr.

Der Conrector . . . . 121 fl. 12 gr.
Der Cantor .... 15 fl. 7 gr.
Der Organist . . . . 128 fl. 8 gr.
Der Bacalaureus . . 57 fl.

Letzterer erscheint in den Rechnungen von 1629—31 nicht.

Harzrsche Glockenkunde.

Eingeleitet von Ed. Jacobs.

Es dürfte kaum einen Christenmenschen geben, in dessen Herz 
und Sinn nicht die Glocke eine Fülle tiefer Gedanken und Gefühle er­
weckte. Zumal bei uns Deutschen ist durch Schillers geistvolles herr­
liches Lied von der Glocke der Ideenkreis, den sie in jedem Menschen­
herzen weckt, in alle Schichten der Volkes gedrungen. Und gleichwohl 
ist ihre tiefste, herrlichste Bedeutung, das Lob Gottes und des Hauptes 
ferner Gemeinde und ihrer Herrlichkeit in schönem Einklang und Hellem 
Cymbelton durch alle Lande zu verkünden, in jenem Liede kaum gestreift 
worden.

Wahrend nun eine allgemeine Glockenkunde außerhalb der 
Zwecke dieser Zeitschrift liegt, so fragt es sich, welchen Beitrag wir, ge­
mäß unserer Aufgabe, sowohl zum Behuf eigener Erkenntniß und Be­
lehrung, als zur Förderung der allgemeinen Glockenkunde — denn das 
Allgemeine muß jedem denkenden Menschen immer als Ziel vor­
schweben — liefern können und sollen. 9 Als ein Geschichts- und 
alterthumskund licher Verein werden wir zunächst das Eingehen 
auf neuere Glocken — etwa aus den beiden jüngsten Iahrhunder-

') Zur Kenntniß des Allgemeinen erlauben wir nnö in aller Kürze nur 
auf Otte's Glockenkunde, Leipzig >858, wo auch die ältern Schriften über den 
Gegenstand aufgeführt sind, eben so auf desselben Vers. Handbuch d. Kirchl. 
Kunst-Archäologie d. Deutschen M. A. Leipzig S. 243-247; 636-840 und 
auf das Christl. Kunstblatt 1866S. 153- 160; 165—170; 178—184 aufmerk- 
sam zu machen.
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ten — und ihre Besprechung auszuschließen und uns vorzüglich nur 
mit den mittelalterlichen Glocken, jedoch mit Einschluß des 
sechzehnten Jahrhunderts, zu beschäftigen haben. Neuere Glocken 
werden nur da, wo es der Vollständigkeit wegen wünschenswert!) 
erscheint, oder wo wir Nachricht von dem Umguß und den Geschicken einer 
Glocke erhalten, möglichst kurz ergänzend zu berühren sein.

Anlangend den Zweck und die Aufgabe einer besonderen 
Harzischen Glockenkunde werden wir zunächst daran gedenken müssen, 
daß uns die Glocken in ihrer Kunstform, Wohlklang, besonders aber 
durch ihre Inschriften, höchst mannichfaltige Belehrung über die heimi­
sche Kunstübung, über Künstler, Schenker und über Kirchen, Stifter 
und Ortschaften im Allgemeinen zu gewähren vermögen.

Es ist nicht undenkbar, daß Glocken, entweder an ursprünglicher 
Stelle hangend oder von andern Orten — besonders eingegangenen 
Kirchen — herübergenommen, die einzigen oder ältesten Urkunden bieten, 
wo die geschriebenen durch Plünderung, Fahrlässigkeit oder Feuersglut 
vernichtet sind.

Aber es wird zu prüfen sein, ob nicht eine andere Art von Er­
gebnissen aus der möglichst vollständigen, sorgfältigen und über das 
ganze Gebiet ausgedehnten Untersuchung für die Kunde unsrer heimath­
lichen Entwickelung noch viel bedeutsamer ist. Es ist nämlich schon 
anderweit hinreichend bekannt und nachgewiesen, daß in den Glockenin- 
schriften vielfach der Volksaberglaube, dem besonders die spätmit­
telalterliche Kirche einen nur zu reichen Einlaß gewahrte und durch den 
kirchlichen Weiheact bestätigte, einen Ausdruck fand. Wenn ferner 
schon beobachtet worden ist, daß sich in unseren Gegenden im Baustil 
— beispielsweise in den romanischen Bauten am ganzen Nordrand des 
Harzes — gewisse Eigenthümlichkeiten entwickelt haben, so wäre noch 
naher zu untersuchen, inwieweit die vergleichende Betrachtung der 
Inschriften und Sprüche der Harzischen Glocken uns in der 
betreffenden Frage einen Aufschluß gewährt.

Endlich sind die Inschriften der Glocken auch als Zeugnisse des 
kirchlichen Glaubens, der sich auf ihnen oft recht kräftig, bezeich­
nend und innig ausspricht, merkwürdig. Aber eben so beurkunden sie 
in höchst beredter Weise den Irrthum und die Jrrgänge dieses Glau­
bens, zum unwiderleglichen Zeugniß gegen den schädlichen und thörichten 
Wahn, welcher den unwandelbaren Herrn der Kirche und sein ewiges 
Evangelium mit der durch der Menschen Sünde und Irrthum vielfach 
unvollkommenen und abirrenden Ausgestaltung der Kirche ver­
wechselt.

Um nur auf einige Hauptmomente hinzuweisen, so wissen wir, 
daß, wahrend bei den allerältesten Glocken, vom 10. Jahrhundert an, 
die männlichen Glockennamen, besonders die der Apostel und Evan­
gelisten, vorwiegend gewesen zu sein scheinen, diese später den weib-
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lichen fast völlig weichen (Otte K.-A. S. 245; Kunstbl. 1866. 
S. 153—154.) Schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
begegnen uns die Mariensprüche, gegen das Ende des 15. und im An­
fänge des 16. Jahrh, treten fast alle Namen hinter dem der Maria 
und der heil. Anna zurück und erscheinen meist nur nebenbei als Hei­
lige der betreffenden Kirchen und Stifter. Auch die unevangelische 
Weise der Glockentaufe oder Weihe — gegen welche Luther auftrat —' 
tritt uns gerade besonders am Vorabend der Kirchenerneuerung entgegen 
(Kunstbl. a. a. O. S. 166.). Heiligenanrufungen, besonders mit 
dem Glauben an eine magische Wirkung des Glockengeläutes, sind in 
jener Zeit auf den Glockeninschriften sehr verbreitet. Dagegen macht 
sich nun der Einfluß der Kirchenerneuerung des 16. Jahrhunderts schon 
mit dem dritten Jahrzehnt bemerkbar, indem das herrliche Lob Gottes 
oder ein theurer biblischer Spruch darauf angebracht wurde. Es muß 
natürlich höchst willkommen sein, dies in einzelnen Beispielen zu ver­
folgen, oder auch nachzuforschen, inwieweit solcher löbliche Brauch auch 
schon vereinzelt früher vorkommt (a. a. O. S. 165 ff.)

Indem wir nun hoffen, daß von allen Seiten unseres Gebiets 
möglichst zahlreiche, sorgfältig geprüfte betreffende Beiträge geliefert wer­
den, so möchte es vielleicht noch zur allgemeinen Verständigung dienlich 
erscheinen, auf einige Punkte — wir verwahren uns jedoch ausdrück­
lich vor dem Mißverständniß, als ob wir hier alle Gesichtspunkte an­
geben wollten — hinzuweisen, die bei der Einsendung ins Auge zu 
fassen wären.

1. ist zu untersuchen, ob sich in eigentlichen Urkunden, alten Stifts­
und Kirchenrechnungen oder Jahrbüchern Nachrichten über die Anschaf­
fung, bezüglich Schenkung und den Guß der Glocke, der bekanntlich 
bis in ziemlich späte Zeit hinein meist an dem Orte stattfand, wo die 
Glocken sich befinden, nachweisen lassen.

2. ist auf die Gestalt der Glocken zu achten, ob sie mehr gerad­
linig, birnförmig, bienenkorbförmig oder überhaupt ungewöhnlich prosilirt 
seien. Manchmal läßt sich, da gerade die ältesten Glocken undatirt zu 
sein pflegen, in Verbindung mit anderen Umständen , z. B. dem Me­
tall, Tonverhältniß u. s. f. auf ein beziehungsweise hohes Alter der 
Glocke schließen.

3. Um das Gewicht der Glocken wenigstens annähernd zu be­
stimmen, ist das in Zollen ausgedrückte Maaß des größten Durchmes­
sers der Glocke in den Kubus zu erheben und mit 0, 0213 zu mul- 
tipliciren. Das Produkt drückt das Gewicht der Glocke m Pfunden 
aus, deren 100 auf einen Centnec gehen.

4. Wichtig ist auch die Untersuchung des harmonischen Ton­
verhältnisses, nach der Unterscheidung in Dur- und Moll- 
Glocken, sowohl bei den Glocken unter sich, als bei jeder einzelnen 
Glocke. Nach Otte unterscheiden sich die von ihm untersuchten Glocken
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des 14. und 15. Jahrh, in solche, deren Mittelton zwischen beiden 
Octaven die große Terz, und andere, deren Mittelton die kleine Terz 
ist. In Betreff der musikalischen Eigenschaft der Glocke ist dabei auf 
Vincenz v. Beauvais Stelle 8poo. natur. 1. 4. o. 14 zu achten: 
Lumpnnn in trilms ioois, si pulsetur (wenn man z. B. mit dem 
Finger daran klopft), tres siaOoio sonos invenitur, in fundo me­
diocrem, in extremitate subtiliorem, in medio graviorem.

5. Mit besonderer Sorgfalt ist nun die Inschrift zu prüfen und 
dabei zu bemerken, ob sie sich in einer Zeile (oder mehreren) um den 
Kranz, oder um die Haube, oder oben auf der Haube, oder — was 
selten — etwa innerhalb der Glocke befindet. Da die Lesung derselben, 
besonders bei Glocken der älteren Zeit, wo meist sehr wenig gelehrte 
Glockengießer die Inschriften auf eigene Hand verfertigten, nicht immer 
leicht ist, so ist es oft wünschenswerth, dieselben sehr sorgfältig durchzu- 
pausen oder nachzumalen.

6. Da manche Glocken — besonders aus dem 15. und 16. 
Jahrhundert — mit großer Kunstfertigkeit gearbeitet sind, so wird 
es oft von Interesse sein, sorgfältige Abbildung der Glockenverzierungen 
und Bildwerke zu erhalten. Auch ist zu bemerken, ob Abgüsse von 
Siegeln des Schenkers oder Diöcesans, ob Zeichen der Glockengießer 
oder ob Münzen angebracht sind.

1. Die Glocken der Obcrpfarrlnrche zu Wernigerode.

Lo» E d. Jacobs unter Benutzung der Auszeichnungen des Herrn Custos und 
Lehrers Parchert in Wernigerode.

Wir beginnen unsere Musterung der Harzglocken bei der jetzigen 
Pfarrkirche S. Silvestri und Georgii zu Wernigerode. Als Pfarrkirche 
unbestimmten Alters war sie seit dem Jahre 1265 bis in die evange­
lische Zeit hinein die Kirche des nach den genannten Heiligen bezeichne­
ter Stifts. Diese Erhebung zur Stiftskirche mochte ihr wohl schon 
seit jener Umwandlung ein volles Geläute von vier Glocken eingetragen 
haben. Der in späterer Zeit förmlich ausgesprochene Brauch setzte drei 
Glocken als mindesten Satz für eine Stiftskirche fest.

In ihrer jetzigen Gestalt sind nur die beiden mittleren dreser 
Glocken dem Mittelalter und zwar den Jahren 1297 und 1500 an- 
geyörig. Die größte und die kleinste Glocke wurden erst im Jahre 
1742 gegossen, bezüglrch umgegossen. Wenn wir nun aber dennoch 
mit der ein so junges Datum tragenden größten oder „großen 
Glocke" beginnen, so geschieht dies um ihrer wechselvollen Geschichte 
willen, denn nachweislich sehen wir sie jetzt im fünften Umguß 
vor unseren Augen. Daß sie bei diesen Wandlungen, wie der Vogel



48

Phönix der Sage, zu immer schönerer Verklarung aus den Feuers­
gluten erstanden wäre, können wir leider nicht behaupten.

Von dem ältesten Ahnen dieser Glocke, dessen Dasein wir nur 
aus allgemeinen aber sichern Schlüssen vorauszusetzen haben, können 
wir Nichts sagen und denselben nur, nach der Aehnlichkeit anderer 
Stammbaume, mit N. N. bezeichnen. Wie bei der menschlichen Ge­
schlechterkunde sind auch hier die Anfänge in Dunkel gehüllt.

Vergeblich suchten wir in den alten Küsterei-, Stiftsherren- und 
gemeinschaftlichen Kellnereirechnungen des Stifts — beginnend mit den 
Jahren 1406, 1408 und 1413 — nach einem Anhalt über Erwerbung 
oder Guß dieser und der übrigen Glocken. Nur eines onmsruns- 
iiu 8 (Glöckners oder Glockenläuters) finden wir gelegentlich be­
reits im Jahre 1406 in dem reZ^lnum t)U8lo<Iio mit der Ausgabe 
von einem Schilling (8olic1u8(j „u tl pu18 un <i n >>>" gedacht. Eben­
daselbst lesen wir seit dem Jahre 1462 besondere Ausgaben für das 
„Pacem - L a uten" oder -A nschlage n" (s> r o s» n o o j) u i 8 rr n 0 u) 
im Sommer und Winter verzeichnet.

Die ersten bestimmten Nachrichten über die größte Glocke liegen 
uns aus dem Jahre 1607 vor. Am 29. Juni jenes Jahres wand­
ten sich die Diakonen zu S. Silvestri an den Grafen Johann und 
baten ihn, da sie „Noth halber die größte Glocke in der ihnen anbe­
fohlenen Kirche hätten umschmelzen und eine neue gießen lassen müssen, 
zu diesem Zwecke ihnen, behufs Ergänzung der unzureichendes Glocken­
speise, eine unbenutzt dastehende Glocke zu schenken."'). Damals war 
also der Guß noch nicht vollendet, und nach den Rechnungen könnte es 
scheinen, als wäre dieser erst im folgenden Jahre zu Stande gekommen, 
aber der spätere Mag. Pastor Klingspor erzählt uns, wie er selbst — 
als Kind von 6 '/2 Jahren — es mit angesehen habe, wie die Glocke auf 
dem Lindenplan gegossen, und wie sie dann am 1b. Juli 1607 das 
erste Mal zur Predigt geläutet worden sei.

Die so umgegossene Glocke blieb nicht lange in brauchbarem Zu­
stande. Ihre Töne erklangen während der furchtbaren Zeit des großen 
deutschen Krieges, aber schon 1666 mußte sie von Neuem gegossen 
werden. Soweit die Rechnungen es ersehen lassen, wurden insgesammt 
688 Gulden 14 Groschen 6 Pfennige dafür verausgabt. Während 
der Vorbereitungen des Glockengießens und beim Gusse wurde von der 
Kirchenkasse noch ein halbes Faß Weißbier bewilligt, aber „da der 
Glockengießer so viel Zulauf gehabt", wurde noch einmal ein halbes 
Faß gegeben. Wieder wurde den Zimmerleuten, Bürgern und Hand­
langern beim Hereinbringen der Glocke vom Lindenplan, wo der 
Umguß wieder ftattfand, und „auf dem Thurm zu vertrinken" Bier

») S. «r. H.-Arch. 8. 47, 1.
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gewährt. Dann folgte eine Gasterei „so dem Glockengießer, seinen Ge­
sellen und Weibe, wo Glocken gegossen werden, zu geben gebräuchlich 
sein soll". Der Vater Brauch hielt man getreu in Ehren, sonderlich 
wo es aufs Trinken ankam. Wieder stärkte man die Leute mit frischem 
Biertrunk, welche die Glocke „vier Stunden aneinander gelautet".

Nach Klingspors Aufzeichnungen wurde beim Guß wieder etwas 
Metall zugegebcn. Wahrend des Gießens ward gesungen: „Wollt 
uns Gott gnädig sein", darauf das Vater Unser durch den Herrn Dia­
konus laut gebetet und nach dem Guß wieder gesungen: „Sei Lob 
und Ehr mit hohem Preis". Es war am 4. Juli Morgens um 5> 
Uhr. Jürgen Schreiber von Magdeburg war der Meister.

Wir haben von dieser Glocke noch ein sorgfältig gezeichnetes Bild, 
welches der Eantor Burmeister im Jahr 1738 mit genauer Angabe 
der Inschrift und der Größenverhältnisse (unterster Durchmesser 6*  2" 

mittelster H 8" 8'", oberer 3' 8" 1L", Höhe 4^ 8" 5"0 anfer- 
tigte. Als Verzierungen waren über dem Mantel der Glocke und zwi­
schen den einfachen Rändern etwa 24 Engelsköpfe in rautenförmigen 
Eartouchen vertheilt.

Die Inschrift begann: l'.umjumn ftuoo nelusu ^rmo >1. 1). 
t'. I.V. IV .Inlii tom^oio Doi illn8t> ium ot OeneiO8i88i'molum 
t.omitum 8loI!)(U'Zen8mm, Dim. lloiniioi Dino8ti p3renli8, noe, 
»on Iü'iw8li et l.iulovioi t'Irii8tiuni lilioium, Dominoinm no- 
8liorn,n l'I^mt>nli88imorum. Es folgten die Namen der Geistlichen 
der Kirche, der Bürgermeister, Kirchenvorsteher und Kirchendiener, dann 
der Spruch -.

Vor!»mu Domini McM6t in aowrrmm.
4v8 tlom honor !>in ioft ^ol1o88on. ^1. Ooor^ Zolireit-or nu8 

:UnA(1oI)III^ imt Nlioll A6AO886N.
Auch die Dauer dieses mit so sorgfältiger Beobachtung alten Her­

kommens vollzogenen Umgusses war nicht eine gar zu lange. Im Jahre 
1738 fehlten nach der erwähnten Abbildung am untern Rande bedeu­
tende Stücke, und der Umguß mußte wieder beginnen.

Dieser erfolgte, nach der Kirchenrechnung, auf des Herrn v. Velt- 
heim wüstem Platz. Es wurden 6tr. Pfd. Metall dazu 
gebraucht; die Ausgaben betrugen — abgesehen von einigen kleineren 
Posten — 1333 Thaler 13 Groschen 8 Pfennige. Der Glockengießer 
Peter Becker aus Halle kam am 18. Juni an und erhielt den 
Eentner umzugießen 3 Thaler Lohn und freie Wohnung. Am 12. 
December wurde die Glocke auf den Thurm gewunden.

Von kürzerer Dauer ist wohl selten eine Glocke gewesen als die 
von 1738, denn schon nach vier Jahren mußte sie abermals — zum 
fünften Male — umgegossen werden. Dieser Umguß, zu dem auch eine 
altere kleine kleinste) Glocke verwendet wurde, kostete nur gegen 
400 Thaler.

4
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Wir können uns an dieser Stelle nicht auf eine nähere Be­
schreibung dieser neuesten Umformung v. I. 1742 — die auch schon 
wieder schadhaft ist — einlassen. Der passende Spruch am oberen 
Rand der Glocke lautet:
1.0067 »IN M0KX IX 861X6.0 06046701 >1, 1.0067 
IttX All, 060466X /»I06I.X, 60067 lttX >07 >VO014<I4X- 
66X»6X 21006I.X, 4144:8 >V48 006.0 047. 6006 «)6X 
ttLMX, 04661'44 14. 1'8. 150.

Auf der ursprünglich nach O. gekehrten Leite folgt dann die An­
gabe der Zeit des Gusses unter der Regierung Graf Christian Ernsts 
mit vollständigem Titel und gräflichem Wappen. Auf der entgegenge­
setzten Seite sind in derselben Weise die Personen genannt, wie auf 
der Glocke von 1655. Darunter findet sich links vom Beschauer das 
städtische Wappen, rechts der Ritter Georg als Dracbentödter, in der 
Mitte der Herr am Kreuz.

Am unteren Rande lesen wir die Nachricht über den Glocken­
gießer :
?6760 61:661'41 4118 11414.6 I 1X6 >11(41 4X 01X6 4060 
0160 »16 7O068640X. »0466 01X 1141 »11041 607168 
>146111 »(4041 861X6 8O61IX6 11061)0. 41'6. II. (411087. 
406. 468 04144' . 1 0I60680IM1 IX »1686 6OM 66-
004607.

Eine ähnliche Inschrift hat die unmittelbar darnach gegossene 
kleinste Glocke. Auf der südl. Seite zeigt sie die verschlungenen An­
fangsbuchstaben 6. 6 (Christ. Ernst) unter der Grafenkrone, und auf 
der entgegengesetzten Seite die Namen der vier Kirchenvorsteher; dar­
unter :

16(47. 6: 4: 1IX» 6-4: 066660.

Haben uns die größte und kleinste Glocke wegen ihrer Schicksale 
beschäftigt, so sind die beiden mittleren Glocken an und für sich in mehr 
als einem Betracht merkwürdig. Die zweitgrößte Glocke, die noch 
am Ende des vorigen Jahrhunderts als V espe rgl o cke bezeichnet wird, 
ist von nicht gewöhnlichem Alter. Die bezügliche Inschrift in Majus­
keln, welche wir — da die beiliegende Tafel sie mit großer Genauigkeit 
wiedergiebt — mit Auflösung der Abkürzungen mittbeilen, läuft auf der 
Haube um die Krone berum und lautet:
4 AMO ' OOM2NZ ' M ' LC - MäF - VZI ' FENZR ' 
Va POST 'FESTVM SLÄTZ - JOHMMS -SAPTZSTL

Um den oberen Rand der Glocke läuft der auf Glocken nicht un­
gewöhnliche, im 2. Theil auf die magische Kraft des Geläuts zielende Spruch:

PER - ME ' LAVDETUU - DCUS - AVNÄ NOLZVÄ ' 
MOETM.
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Höchst bemerkenswerch ist nun darr gegenwärtig nach der S.-D.- 
Seite wenige Zoll unter der letzteren Inschrift befindliche Siegel. Dieses 
ist von elliptischer Form, drei Zoll hoch und stellt in der gewöhnlichen 
Weise einen Bischof, den Krummstab in der Rechten, das Bibelbuch in 
der Linken, dar. Es ist das Siegel des Diöcesanbischofs der Kirche, 
nämlich Volrads, Bischofs von Halberstadt, geborenen Herrn von 
Kranichfeld, der als ein sehr thatenreicher Mann von 1257 bis zu 
dem auf der Glocke genannten Jahre 1297 den bischöflichen Stuhl 
zu Halberstadt einnahm. Dre Legende des Siegels ist nur noch theil- 
weise zu lesen. Mit genügender Sicherheit ist aber der Anfang als 

H. ÜOM zu erkennen.
Der auf der Glocke angegebene Tag — es war der 27. Juni — 

ist für die Chronologie nicht unmerkwürdig, da wir daraus entnehmen, 
daß bis dahin Vdlrad die bischöfliche Würde noch bekleidete, bis ibm 
noch in demselben Jahre Hermann, geborener Graf zu Blankenburg, 
darin folgte.

Im Uebrigen hat die Glocke einen schönen Klang und eine sehr 
angenehme Form, ist aber mit weiterem Schmuck nicht versehen.

Durch äußere Zierde zeichnet sich am meisten die ebenfalls merk­
würdige noch übrige Glocke aus, welche ehemals die S chulglocke hiess, 
da mit ihr zur Schule gelautet wurde (nach Delius Aufzeichnungen) 
wahrend sie jetzt nur, als Festglocke, an Feiertagen erklingt. Sie 
gehört der Zeit an, welche im Glockenguß und in der Glockenzier wohl 
die erste Stelle einnimmt, und stammt von einem wohlbekannten Meister, 
der auch sonst dem Harz manche Glocken lieferte, so für Jlsenburg, 
Osterrvieck, Clausthal, das Hildesheimische u. s. f. Es war der Bür­
ger Hermann oder Härmen Koster von Hildesheim. Von 
allen seinen bisher bekannten Glocken ist die in Rede stehende die 
älteste, wahrend die Ilsenburger vom Jahre 1520 darunter die 
jüngste ist. 9.

Das Jahr des Gusses war, wie es die Inschrift selbst besagt, das 
8. vom Papst Alexander VI. ausgeschriebene Jubeljahr, mit welchem 
dieser Unwürdige durch Ausschreibung des ausgedehntesten Ablasses für 
die Seelen im Fegefeuer bekanntlich ein so schnödes Geldgeschäft 
machte. 2)

9 Mit hoff, Mittelalterl. Künstler und Werkmeister Niedersachsens und 
Wests. -Hannover 1866 S. 96 und meine Beiträge ,,Zur Gesch. der evangel. 
Gemeinde zu Jlsenb." 1867. S.45.

9 Cs hieß darin: si <jui parentes, amici, aut ceteri Oluisti tläeles pietate 
commoti pro ipsis animabus, purgatorio jgni pro expiatione poenarum eisrlem 
secmnlum «liviuam iustitiam «loditarum expositis, Nicto in 6 ilei anno «lu­
ra nie pro reparatione llasilicae 8. 1'elri alnpiam eleemosynam — in capsa in 
eaNcm l'.asilic» 8. Petri «leputata posuerint, ipsa plenissima inäulgentia. per mo- 
«luiu mssragü ipsis animalius in purgatorio existentilms etc. suffrag-erm.

4*



52

Die am oberen Rande der Glocke unterhalb der Haube befind­
liche Inschrift ist in gothischer Minuskelschrift folgende:

anno. miUeno. quingcnteno. ivbUco.
hermanvm. civcm. kostcr. per,, hildesemensein. 
sum. gnariler. fusa, voror, nonünc. kathcrina. 
in. ivnio. mese. tv lrtor. scta. dinosce.

Die Hexameter sind, wie gewöhnlich auf den Glocken aus jener 
Zeit, therlweise sehr unvollkommen.

Darunter steht zuerst das Handwerkszeichen Meister Her­
manns. Als Sinnbild ist wieder — wie auch nach 1742 auf der 
großen Glocke — nicht Silvester, sondern Georg der Drachentödter ge­
wählt. Darüber ist —- durch einen Baldachin getrennt — über einem 
Halbmonde die heilige Jungfrau als immnoulntu mit deni 
Jesuskinde angebracht. Das Nähere veranschaulicht die Abbildung, 
welche nach einer Zeichnung von der kunstgeübten Hand des Herrn 
Eabinets-Sekretairs Schöpwinkel in Steindruck ausgeführt ist.

Wahrend wir, wie erwähnt, in den Stiftsrechnungen über den 
Glockenguß vom Jahre 1 500 Nichts auffanden, so bezieht sich auf diesen je­
denfalls die Unterstützung, welche nach den städtischen Kämmereirech­
nungen im Betrage von 2 Mark, am Freitag nach Voovm ^oeundi- 
lulis (29/5) 1500 „to Iislpo vimclo clor <_'i e citiere l,o 
clen seitens der Stadt gegeben wurde (Gr. Bibl.
V<!. 18). Da von mehreren Glocken die Rede ist, so wäre es 
wohl möglich, daß die größte oder die kleinste Glocke damals ebenfalls 
gegossen oder umgegossen wurde.

Es erübrigt noch, ein paar vergleichende Bemerkungen über die 
Gewichts-, Grösi en - u. Kla n g - Ve rhältnisse der vier Silvester­
glocken anzufügen, Ersteres nach der Berechnung des Herrn Parchert, Letzteres 
nach der Untersuchung des Herrn Musik-Directors Trautermann.

Die große Glocke wurde auf Grund des oben angegebenen Ver­
fahrens auf 105, die kleinste auf 6'/3 Ecntner berechnet. Die Glocke 
vom Jahre 1297, die alte Vesperglocke, hat als größten Durch­
messer 4' 5", ihre Höhe bis zur Platte beträgt H. Das Verhältniß 
beider stellt sich wie 13: 12 heraus, die Rechnung ergiebt 3058 Pfd. 
oder 30'/2 Etr.; doch scheint die Summe etwas höher zu etwa 31 
bis 32 angenommen werden zu müssen. Die Glocke von 1500 hat 
als größten Durchmesser .P 9", ihre Höhe beträgt .P 4", das Verhält­
niß ist wie 9: 8. Als Summe ergeben sich 1940 Pfd. oder etwa 
20 Eentner.

Rücksichtlich der musikalischen Klangverhältnisse giebt die Glocke von 
1297 ^-10'8 an, ist also eine Durglocke, die von 1500 giebt 1'"—.4 
an, ist also auch Durglocke, aber über der Stelle, die in X tönt, liegt 
eine andere, die.48 hören läßt, so daß bei ihr auch die Mollterz mit- 
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klingt. Obwohl nun nach Ottos Bemerkung die Vereinigung meh­
rerer Durglocken in einem (Geläute nur ohrzerreißend wirken kann, wenn 
auch die verschiedenen Grundtöne für sich in schönster Harmonie getrof­
fen sein mögen, so klingt trotzdem das Geläut der Glocken zu S. Sil­
vestri im Verein mit der großen Glocke, welche 158—,418 tönt, also 
auch eine Durglocke ist, nicht mißtönend. Dies ist wohl nur in dem 
Umstand begründet, daß der Grundton I der Glocke von 1500 mit 
der Terz der Glocke von 1297 lÜ8 das Intervall einer kleinen Terz 
b—^8) und der Grundton der großen Glocke.- 15'8 mit der Terz der

Glocke von 1500: .4 wieder das Intervall einer kleinen Terz bildet

2. Von den früheren «Schocken zu Unser Lieben Frauen 

in Wernigerv-e.

Bis zum Gloekenumguß un Jahre 1841 gewahrte die Kirche zu 
U. L. Fr. in W das Beispiel einer Kirche, von der eine Glocke der älteste 
Nest eines frühern mittelalterlichen Bestandes war. Die ehemalige 
kleine, zum Vorstimmen gebrauchte Glocke blieb nämlich, als die 
wiederholt durch Brand beschädigte Kirche im Jahre 1751 bis auf den 
Unterbau der sehr festen Thürme ganz ein Raub des Feuers wurde, in 
höchst merkwürdiger Weise dadurch erhalten, daß die über sie gefallene 
und zerschmolzene große Blocke nebst herabfallendem Schutt sie deckte. Die 
Glocke trug als Inschrift den englischen Gruß Luc. I, 28: ave Maria 
plena gratia dominus terum benedicstaj in gothischen Buchstaben 
— wahrscheinlich waren es Minuskeln. Unterhalb der Inschrift in der 
Mitte derselben war die erhöhte Maria mit dem Jesuskinde, zwischen 
Anfang und Ende der Schrift aber ein Heiliger mit dem Palmzweig 
dargestellt. In diesem suchen wir (was schon Delitis vermuthete) um 
so lieber den heiligen Stephan, als dieser der Heilige des Hochstifts 
Halberstadt war und sich derselbe ebenso auf der Kosterschen Glocke zu 
Ilsenburg vom Jahre 1520 dargestellt findet. Delius erwähnt denn 
noch je einen Löwen in einem Kreise zwischen Anfang und Schluß der 
Inschrift. 2)

Während nun mit dieser kleinen Glocke das bis dahin gewiß älteste 
Stück des Zubehörs jener Kirche verschwunden ist, so haben wir über 
die ältesten ehemaligen Glocken darin etwas mehr urkundliche Nachricht 
als bei der jetzigen Oberpfarrkirche. Schon im Jahr 1475 wird einer

'> Otte Kunsr-Arcbaol. des teutschen Mittelaltcrs. 4. Auflage. 1888. 
L. 247.

2) Wernigeröker Int- Bl. 1851. St. 52. Außerordentliche Beilage S. 22.
2. das. S. 25.
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Stiftung für die Bet- oder , ,Beyde"-Glocke zu tt. 1'. Fr. gedacht, 
die wahrscheinlich im Brande von 1528 schmolz.^

Dagegen erhalten wir nun aus dem Jahre 1496 einige nicht 
unmerkwürdige Nachricht über einen durch den Rath zu Wernigerode 
bewerkstelligten Guß von Glocken, die jedenfalls für diese Kirche be­
stimmt waren. Als nämlich mit dem Jahre 1265 die alte Pfarrkirche 
zu S. Silvestri zur Stiftskirche sich erhob, wurde die im 13. Jahr­
hundert zuerst als Kapelle genannte U. L. Kr. Kirche zur Stadt­
kirche ?). Mit ihrer großen Glocke wurde bis zum Brande im Jahre 
1751 jährlich zur RathsVeränderung (Grafengedinge) geläutet.') 
Schon 1289 verpflichtete sich der Stadt rath für den an dieser 
Kirche bestellten Priester, *)  und auch auf den älteren heiligen Ge- 
räthen der Kirche ist gerade das Stadtwappen angebracht.

Wir werden daher die folgenden Angaben aus der städtischen 
Kammereirechnung von 1495 zu 1496 um so eher als für die U. L. 
Ar. Glocken bestimmt anzusehen haben, als bei dem Glockenguß von 
1500 sfür die Stiftskirche) ausdrücklich die Gabe nur als außerordent­
liches Geschenk „zur Hülfe und zur Ehre Gottes" bezeichnet 
wird.

Am Freitag nach S. Ulrici (8/7) 1496 wurden 21 Schilling 
gezahlt:

vor Storno Orokon jnn der Insten dm nie dvo klookon 
jene Hvtsten 8essul.

Item V! r;roto ^ro82. jnn dor 8n1non knien ol. vor stevno 
Orokon knie.

Diese ,,^ulo" war wahrscheinlich die „Steingrube", wo 
1535 auch die erste große Glocke für die nach einem Brandschaden 
erneuerten Thürme gegossen wurde. Im Juli wurde der Guß auch 
vollendet, denn man gab am 22. Juli Freitag Magdalena) den Glok- 
kenmeistern einen „toi din^k lo drunokZoIdo, d o 8/vodvo KIoK- 
konn tndonn", außerdem noch sechs Schillinge für Stränge.

Daß eine zeitübliche förmliche Glocke nwe ihe mit freier Lustbarkeit 
erfolgte, geht aus dem zu diesem Behufe erkauften „Relaxat", Dis­
pens oder Nachlaß hervor:

8ovlu t'oriu pO8t o^iclij 2/9) 1496.
ltom VII 8?.. vii8/.omi Iloilili sden Stiftshcrrn zu S. Silve­

stri) vor 1 roluxut »!o ino <!vo oloolvonii xv^r;o<Io.

^) Das. S. 23.
Delius Wern. Int. Bl. 1831. t'lußtroroentlicbc Beil.zu St. 21 S. 3. 

>^I7 L. lt>3 mit Anm. 3.
Z) Wern. Int. Bl. 1831 A. Beil, zn St. 52 S. 22.
H a. a. O. 1831 St. 21 S. 4.
ö) Del. a. a. O. 1831 Beil, zu St. 52 S. 21.
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Erst darnach wurden sie auf den Thurm gebracht:
86xtn t'oii'a post sinneisei (7/10) 1496:
ltom XX 82. vor mmon un domo moneieo siouo do ni o 

dvo leloolcon vtli tnnesilo.
Ausdrücklich wird dann die ^iebfrauenkirche genannt bei einer nach­

träglichen Ausgabe für (Glockenspeise (Kessels am 10. Februar 1497 
s8eliolu8liom^ :

l(6M ll lNUlI. 8IlI ^O^IlOIU'll domi illtioisildOl'l» tsio vmi- 
8261' louoim siuvvnui vor d6Ml Proton propono dv6 to den 
sdoolvon 8ol>oldo. >)

Da die übrigen Haupmachnchten über die U. 4.'. Fr.-Glocken schon 
von Delius Beil, zu St. 52 des Jahrg. 1831 d. Wem. Jntell. Bl. 
S. 21 — 23 jusammengestellt sind, so erwähnen wir nur noch kurz, daß 
die nn Jahre 1535 auf der Steingrube gegossene große Glocke ebenda­
selbst am 28. Iun. 1671 und darnach bereits wieder am 18 Okt. 1687 von 
Jacob Wenzel, Stück- und Glockengießer zu Magdeburg, umge- 
gossen wurde, und zwar das letztere Mal auf der Fluthrenne, genauer 
auf dem Stadtgraben in der Gegend des spätern Krankenhauses. Die 
alte Glocke wog etwa 54 Eentner.

Die Mittelglocke Vesperglvcke, Zweischlager) wurde 1593 
und zwar zu Magdeburg gegossen, war 21 Eentner und etliche 
Pfund schwer und wurde 1671 auf der Steingrube umgegossen.

Die jetzigen beiden im Jahre 1841 zu Bennekenstein gegossenen 
Glocken haben Nichts Bemerkenswerthes, wie denn überhaupt bis auf 
eine ziemlich wohl erhaltene altere Holzkiste und einiges altere heilige 
Gerath von der alten ansehnlichen romanischen Kirche mit schönem 
Thurmportal und zwei Thürmen Nichts mehr erhalten ist.

6 Alles nach ren Kammerenechnungen Grast. LM. sä. 18.
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üieroZrapkis Ua1der8ta<1e!i8i8.

1. Verzeichnis der in dem heutigen landrathlichen Kreise A sche r slebcn 
- mit Ausschluß der Stadt Quedlinburg früher und 
nocb jetzt befindlichen Stifter, Kloster, Kapellen, Kalande, Hospitäler, 
Sicchenhauser, frommen Brüderschaften, sowie derjenigen Kirchen, deren 

Schutzheilige bekannt geworden sind.

Bon G. A. v. Mülvcrftedt, 
Ltaats-Archivar in Magdeburg und Archiv-Rach.

Ülöstcr

1. Aschers leben, Stadt am östlichen Fuße des Vorharzes, zwi­
schen Quedlinburg, Vernburg, Egeln lind Halberstadr gelegen, 4'/4 M. 
von letzterer Stadt entfernt.

n) Das Franciscaner- oder Barfüßer-Kloster.
Diöcese: Halberstadt.
Art der geistlichen Stiftung: Mannskloster.
Gründung. Sie erfolgte gegen Ende des 13. Jahrhunderts, 

als überhaupt die Franciseaner-Klöster im Sachsenlande häufiger wurden. 
Der Stifter ist unbekannt: wahrscheinlich war der Orden selbst der Ur 
Heber seiner Niederlassung in Aschersleben, die am Markte geschah. 
Die älteste Urkunde des Klosters datirt aus dem Jahre 1311. ')

Ordensregel: Das Kloster heißt wie alle
dieses Ordens auch srulruiii minorum. Minoriten-, Franciscaner-, Bar­
füßer-, auch „Bettler-Kloster" (v. Abel Halberst. Ehronik >>. 67.)

Schutzpatron:?
Aufhebung. Durch die Stürme der Kirchen-Neformation und 

des Bauernaufruhrs, hem die Stadt Aschersleben nicht ganz fremd war, 
erfolgte im I. 1523 die gewaltsame Vertreibung der Ordenüpersonen, 
sowie die Plünderung und Verwüstung ihres Klosters Die nach Zerbst 
geflüchteten Conventualen (3etn Stift Halberst. II. X. 1203-^ im

i) In der Klosterkirche u. A. ein Altar l!. V. KUinuv, ilrnei.^ vl 
Xsulmei um 1416 zum Andenken nnd Leeleubeil des Niclaus v. Berge und 
seiner Ebeftau gestiftet. Zum Andenken seines vor Aschersleben >46!« gebliebe­
nen Dieners bngelbard v. Trott stiftete Landgraf Ludwig von Hessen in der 
Kirche einen Altar und Seelenmessen; Bestätigung 14U7.
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Gt.-Zlrchiv zu Magdeb.) konnten nie wieder in den Besitz des Klosters 
gelangen, das 1533 dem Rath von Aschersleben zum Abbruch über­
lasten i) und 1553 ihm eigenthümlich verschrieben wurde. Die schöne 
Kirche, anfänglich ein Magazin, dann wieder seit 1699 zum Gottes­
haus: geweiht und beiden evangelischen Konfessionen dienend (Beckmann 
Anhalt. Hist, I j>. 301), jetzt den Bekennen» der reformirten allein 
überlassen.

Archiv. Literatur. Die Gewaltthätigkeiten bei der Aufhebung 
des Klosters führten auch wohl, sei es durch Vernichtung, sei es durch 
Mitnahme Seitens der geflüchteten Conventualen, den Verlust des 
Archivs herbei. Im Staats-Archiv zu Magdeburg fast Nichts; im 
Stadt-Archiv zu Aschersleben einige wenige Original-Urkunden des 14. 
und 15. Jahrhunderts. Beckmann I. 6. Reimmann lrlou 
In8l. Fscuu. 36. Lucanus hist. Bibl. d. Fürstenthums Hal­
berstadt II. p. 60. v. Zittwitz Chronik der Stadt Aschersleben 

102.
Siegel. Parabolisch und klein. Christus in halber Figur stehend, 

darunter ein knieender, betender Mönch. Umschrift: ch 8' I'k.4'1 UV^I 
UllMINJl. IV .V^CllFUI V in gothischer Majuskel. Stempel aus 
dem 14. Jahrhundert. (Abdruck an einer Urkunde 8. U. Nachtrag 1. 
Crfurt IV V 11 im Staats-Archiv zu Magdeburg).

Anmerkung. Von obigem Kloster dependirte eine Franc is- 
caner- Termin ei in Erm sieben (s. v. Dreyhaupt Beschreibung 
des Saalkreises 1. si. 795).

6) Klo st er U. L. Frauen vorder Stadt(oxtru, >)i os>oimii os). 
Diöcese: Halberstadt.
Art der geistlichen Stiftung: Jungfrauenkloster.
Gründung. Durch Otto l., Grafen von Aschersleben und 

Fürsten zu Anhalt, wurde das Kloster etwa um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts fundirt und von den Fürsten und Fürstinnen seines Hau­
ses, von dem umwohnenden Adel und Bürgern der Stadt reich be­
schenkt und dotirt. Die erste noch erhaltene Urkunde des Kloster-Ar- 
coivs v. I. 1267 betrifft die Bestätigung einer Schenkung des Grafen 
Hemnch von Aschersleben an das mouu8let'nmi 8kmcl6 lUnrio vir- 
^iiN8 tlo lmlinn zu Jerusalem mit dem Patronat der Kirche zu 
Asterendorf bei Aschersleben durch seinen Sohn, den Grafen Otto. Die 
Anlage geschah vor der Stadt in der sog. Vorstadt, und in allen Ur­
kunden ohne Ausnahme wird diese Lage vorn Kloster selbst und von 
Andern angegeben; in einer von 1437 nennt es sich: Kloster U. L. 
Frauen vor Aschersleben „up dem leuen Man beleghen". Im Volks-

') Fm den Abbruch des Kleuers muhte der Aatb dem (trzbischof st)t> st. 
und 2 silberne Bilder 8. Anrme und 8. .lokunnis geben. 
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munde und gemeinhin hieß es auch nach der Ordenstracht der bonven- 
tualinnen das graue Kloster (so urk. 1430).

Ordensregel: < ieu^i^.
Schutzpatronin.- 11. V. ,>Iuiju.
Schirm Vogte: Die Grafen von Aschcrsleden und Fürsten von 

Anhalt.
Kirchen-Patronate:
1) zu Aschersleben:

3) 8 8t6,chcmi (seit 1303, 1520 dem Nach cedirt).
b) 8. Oocl^lmi-cli (1431 streitig)')

2) zu Baddenstedt.
3) zu Daldorf.
4) . zu Ester endorf.
5) zu Fal lers le den-
6) zu Gr. Schierst edt, von den v. Schlannenntz erworben »ind 

1543 dem Rath zu Aschersleben cedirt.
7) zu Kl. Wils leben.

Eapellen zum Kloster gehörig.

1) 8. l'ntlmrinuo (noch 1538).'',
2) 8. Hlui'icw , m der Stadt auf dem Kirchboj

8. 8to>)Imni belegen, war dem Kloster incorporirt.
3) 8. Ooclslmi lii, „c'xti u mrii 08'' nach Fallersleben zu belegen, seit 

1431 dem Kloster zuständig.
4) 8. )IicIm6Ü8, dicht beim Kloster belegen, 1427 erwähnt.
5) 8. ^IgtZai^lOao, 1343 erwähnt und gut dotirt, spater 

Pfarrkirche.
6) 8, l'arili.
7) 8. .^0,m<1i, auf dem St. Kathannen-Kirchhof vor Aschers-

0 s. unten s. It. Eapelleu.
-) Den Patronat dieser drei letztgenannten Kirchen crhicltldas Kloster nach 

dem Aufbören des Klosters (Kleben bei Ascberslebe» durch Albrecht, Bischof 
von Halberftadt, worauf Bischof Ludwig sie dem Kloster 1ll6<> iueorporirte.

Die Urkunde über den Patronat des Klosters bezüglich dieser Eapcllc 
batte Erzbischof Friedrich von Magdeburg au sich genommen.

4) Ursprünglich aus einem Bürgerhansc fnndirt, durch Bischof Volrad von 
der Mutterkirche getrennt und ibre 1287 durch die Fürsten von Anhalt ge­
schehene Dotation bestätigt.

5) Dies war auch schon >4:11 und noch 1526 schon die Gotthards-Kapcllc, 
denn das Kloster spricht damals von der Hauptpjfarrki rche 8. 8leplmni'unk 
ibren beiden Filialen, 8. Eollelinrili und 8. »arxnretbue, und ihren resp. 
Pfarrkinderu. Diese beiden Kapellen und die -i.I 2?unk 6 waren 1560 fast ganz 
verfallen. Einige Urkunden über die Margaretbcn-Kapelle «je 1421, 1489 rc. 
im Staatsarchiv zu Magdeburg Cop. LXVII. t. 26.
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leben, von den v. Stammer 1352 gegründet, die unter den Wobltba- 
tern des Klosters fast den ersten Platz einnehmen.

Schicksale. 'Aufhebung. Auch dieses schöne und reiche Klo­
ster entging der Zerstörungswut!) der Bauern und des Stadtpöbels nicht. 
Seine Plünderung und Verwüstung erfolgte in der Woche nach Miser. 
Dom. wobei der Rath müßig zusah, doch dafür bestraft wurde, 
aber er erreichte seine schon früher unter dem Vorwande des Schutzes 
durch Wegnahme der Kleinodien, Kostbarkeiten und Urkunden des Klo­
sters bekundete Absicht, sich des ganzen Klosters und seiner Güter zu be­
mächtigen. Dies geschah zuvörderst 155?» als Pfand für ein Darlehn 
von 6000 st. auf 12 Jahre wiederkauflich und 1567 erblicht). Die 
Gebäude, großentheils schon stark demolirt, wurden um diese Zeit gänz­
lich abgetragen. DerConvent, 1526 mit einer kleinen Geldsumme be­
dacht, war nicht im Stande gewesen, sein Kloster wieder aufzubauen. 
Vgl. v. Zittwitz I. o. p. 102-108.2)

Archiv. Literatur. Das von vielen Seiten und schon vor 
hundert und zweihundert Jahren als verloren beklagte Archiv befindet 
sich, mit Ausnahme des Copiariums, wohlerhalten und durch eine Fülle 
wichtiger und interessanter Urkunden sich auszeichnend im Staats-Archiv 
zu Magdeburg, etwa 150 Original-Urkunden do 1267—1516, über­
dies zerstreut noch mehrere Copieen. Auch ein des Druckes werthes 
Necro logium (laxi. elmiluo. 8noo. .XV.) ist erhalten. Von den 
Kloster-Urkunden sind kaum 2-3 Stück gedruckt z. B. Höllisches In­
telligenz!)!. de 1741 X. 8). Vgl. Leuckfeld Hnlisp>. Lursföldens. 
,). 148. Beckmann I. o. v. Zittwitz I. e. Reimmann I. e.. 
die alle nur äußerst dürftige und zürn Theil unrichtige Nachrichten geben.

Siegel: I) Parabolisch, mittelgroß, rohe Zeichnung und schlechter 
Stich. Die gekrönte Ii. V. Glutin mit dem Christkinde auf einem 
Thron sitzend. Umschrift: ch 8' lUMIK VlU6lXI8 I.
388l'II^UI.4 («in!) in gothischer Majuskel.

2) von derselben Größe und mit derselben Darstellung, aber gut 
gearbeitet und wohl aus dem 13. Jahrhundert, also das älteste Siegel. 
Umsjchrift: s 8l(dlE kE, H-. 8(3-, V. I. ^8(31.
Noch 1437 in Gebrauch.

Anmerkung. In Aschersleben befand sich auch eine Termi­
ne i des Do m in ikan e r -O r d c n S, 1339 errichtet und 1525 eine Zu­
fluchtsstätte der Nonnen des Klosters vor Aschersleben. Sie lag in der

') s. ämn 5. tt. Stift Halberstadt A. tN I.
0 Die schöne Klosterkirche enthielt n. A. einen Altar 8. l.mumitii, l ttu 

erwähnt.
ch Probftes- und Acbtissin-Siegel noch mehrfach im Staats-Archiv zu 

Magdeburg.
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Sackstraße und wurde vorn Konvent des Do>nimkanerklosters in Hal- 
berstadt 1532 dem Rathe von Aschersleben verkauft.

sEin Agneten-Kl öfter wird mehrfach von alten und neuen 
Scribenten als nach einigen i n, nach Andern vor Aschersleben belegen 
erwähnt; ja es existiren auch urkundliche Nachrichten darüber, wenn 
gleich aus spater Zeit. Am Tage Johannis Baptista 1553 verschreibt 
das Dom-Capitel zu Halberstadt nämlich dem Rath zu Aschersleben für 
eine Summe von 6000 fl. das Kloster „S. Agneten zu Aschersleben, 
welches durch Absterben und Mangel der geistlichen Ordenspersonen öde 
worden und unserem Stift anheimgefallen", mit allem Zubehör auf 
12 Jahre wiederkauflich; wogegen sich der Rath Montag nach Vl8it. 
älm-iue 1553 reversirt (Orig. im Staats-Archiv zu Magdeburg 8. U. 
Stift Halberstadt XIII, 280). So heißt es auch in der Ratisication 
der Verschreibung des Dom-Capitels an Crzbischof Siegmund (I. <1. 
Halberstadt Freitag nach Vina. Oelii 1557 I.illlwur. 8it;!8mun<Ii 
^nso. !1uit)er8l. f. 4, 5. Ebendaselbst) und in der Final-Vcrschrei- 
bung des Klosters an den Rath von genanntem Bischof Siegmund 
<!. 0. Dienstag nach HIic?ImeIi8 1564, f 170- 181). Da­
gegen nennt der Rath in obigem Reverse es ausdrücklich als vor 
Aschersleben gelegen, und wir werden, dies Zeugniß als vollgültig er­
achtend, unbedenklich es vor den Mauern der Stadt zu suchen haben.

Dagegen sagt Reimmann sisim lü.-ck. Quedlinb.
1707. 4., welcher es s). 37 als das dritte Ascherslcbischc Kloster auf- 
führt, ganz im Gegentheil: <,ciocl 1ml iiilru >niiro8 X8(?n- 
>>i<?n868. Er weiß nichts von der Gründung und Geschichte aller 
dreier Klöster beizubringen und stellt sich auch darin als schlecht unter­
richtet dar, daß er bei der Zerstörung des Jungfrauen-Klosters U. L. 
Frauen vor der Stadt alle smoniuncniln omnin cniiii im,)it?88U 
luin U8Z seine Archivalien und Bücher von den Zerstörern ins 
Wasser geworfen und nur einige Ueberbleibsel nach Halle gerettet sein 
laßt, wahrend doch das Archiv dieses Klosters, sein Neerologium, einige 
Zinsbücher und, wie bemerkt, an 150 Urkunden wohlerhalten sich im 
Staatsarchiv zu Magdeburg befinden. Cf >>. 42, 43. Auf 
ihn ganz stützt sich Beckmann Iii8t. XnImUum I. 3. ,). 501, gleich­
falls also ein drittes Ascherslebisches Kloster annehmend, und ebenso 
Leuckfeld, welcher Oui^sich!. j>. 148 das in einem Ver-
zeichniß der zur Bursfelder Congregation gehörigen Benedictiner- 
Klöster aufgeführte „A sche r Slebi s ch K loster" für das Agn ete n-K l o- 
stcr zu Aschersleben und nicht für das vor der Stadt belegene Marien- 
Jungfrauen-Kloster erklären zu müssen schreibt, da letzteres bekanntlich 
ein Ciftercienser-Kloster, Agneten aber ein Bened ictiner-Klosier 
gewesen sei. Doch ist er den Beweis für letztere Behauptung schuldig 
geblieben, und mir selbst ist es nicht gelungen, das Geringste für seine 
Beweise aufzufinden. Auf diese Quelle basirt denn auch mit einer
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Angabe Lucanus hift. Biblioth. d. Fürstenth. Halberst. U. p. 60. 
Endlich beschreibt v. Zittwitz Ehronik der Stadt Aschersleben z». 
102. 103. die Plünderung des Agneten-Klosters durch die Bauern und 
den Stadtpöbel im I. 162.), doch sind die Borgange ganz dieselben, 
wie sie von dem Marien-Kloster berichtet werden, überdies sagt er auch 
ganz der Angabe des Raths von A. selbst zuwider, daß das Kloster 
vor der Stadt gelegen habe. Es beißt ferner daselbst p. 109., daß 
l35l/52 die letzte Aebtissin „des" Iungfrauen-Klosters gestorben sei, 
und überhaupt wird nur von „dein" Jungfrauen-Kloster gesprochen, 
wahrend es doch nach dem oben Angeführten deren zwei gegeben ha­
ben müßte. Noch wird angeführt, daß 1639 das Klostergebäude zum 
Theil abgebrochen, auf seiner Stelle das Salzwerk eingerichtet, und 
daß endlich 1560 f. auch dazu die eingerissenen Eapellen und Kreuz­
gange des Klosters aptirt seien -Zum Kloster hatten 63 Hufen Land 
und beträchtliche, naher angegebene Wiesen, eine Mühle u. s. w. ge­
hört, namentlich auch (>). 104) das Dorf Wilsleben und das Patro­
natrecht der Stadtkirche !>. bKeplmni. Endlich findet sich aber auch 
indem Stadt-Archiv von Aschersleben die besondere Rubrik , ,Agne- 
ten-Kloster", doch hat es uns nicht gelingen wollen, in dem darüber 
sprechenden Verzeichnisse ein Kloster unter diesem Namen aufsinden zu 
können; vielmehr ist mehrfach von dem Jungfrauen-Kloster Isi V. On­
line vor der Stadt die Rede.

Nachdem alle Recherchen in dem an Urkunden des Halberstädter 
Landes sehr reichen Magdeburger Staats-Archiv und zumal auch die 
Fülle der Quedlinburgs, zum großen Theil gedruckten Urkunden nicht 
eine Spur von einem Agneten-Klvster in oder vor Aschersleben oder 
auch nur eine einzige Klosterperson, selbst nicht in den zahlreichen Ur­
kunden des Marienklosters, das doch mit ihm in naher Verbindung ge­
standen haben müßte, ergeben haben, so können wir nicht anders, als 
in Erwägung der obigen Widersprüche, in welchen alle Autoren, von 
denen ein guter Theil aus einer Quelle schöpfte, mit sich selbst oder zu 
einander sieben, und da z. B. der neueste Geschichtsschreiber der Stadt 
weder das Staats-Archiv noch die große Zahl der trefflichen Urkunden 
des Marienklosters benutzt hat, selbst den Urkunden von 1553, 1557 
und 1564 gegenüber, von denen die beiden letzteren sich natürlich auf 
die erstere stützen und zumal die Fassung der Angabe über den Gegen­
stand der Urkunde sicherlich der in der ersteren conformirten, anneh-- 
men, daß es i n alten Zeiten ein Agneten-Jungfrauen-Klosier weder in 
noch vor der Stadt gegeben habe, sondern daß jener Name eine andere, wer 
weiß durch welche Umstände (in der ersten Verpfändungs-Urk. von l 553 ?) 
veranlaßte Bezeichnung für das Jungfrauen-Kloster 0. V. Uniüm vor 
der Stadt war. Daß auch dieses Kloster sich allgemein chenn die Ei- 
stercienser waren eine Abtheilung des Benedictincr-Qrdens) als dem Be-
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nedictiner-Orden ungehörig genannt habe, beweist eine Urkunde von 
1380 (Staats-Archiv zu Magdeburg: i>ioi>N8lc>i inm 8unelimc>ninlinm 
8. älniine nuil'08 ^8e!miio c-l<Iini8 8. Uoinnlieli. Jeden­
falls sind die v. Zittwitz'scben Nachrichten äußerst ungenau und verwir­
rend; es ist nicht anzunehmen, daß das Agneten-Kloster, von dem keine 
einzige Notiz vorhanden, einen so gewaltigen Grundbesitz von 63 
Hufen werde gehabt baben, und der Patronat von St. Stephan gehörte 
ebenso wie Wilsleben dem Marien-Kloster' Allein in dessen 
zahlreichen Urkunden laßt sich keine entdecken, welche jenen apo- 
kryphischen Namen „Agneten-Kloster" auswiese, ebenso wenig auf 
seinen Siegeln. Wir müssen es dahin gestellt sein lassen, wie der zweite 
Name des Marien-Klosiers, und wann er aufkam. Hätte es ein beson­
deres Agneten-Kloster wirklich gegeben, so könnte es nicht Vencdicliner- 
Ordens gewesen sein und nicht nur wenige Decennien bestanden .ha­
ben. Es geschah nicht selten die Gründung von Klöstern noch in den 
ersten Decennien des i6. Jahrhunderts. Merkwürdig wäre nur die 
Lage auch dieses Klosters vor der Stadt, wiewobl alle Autoren sich 
in Widerspruch mit der Urkunde von 15-33 befinden.)

2) Erxle ben, wüstes Dorf bei Aschersleben, '/2 St. nördlich 
davon zwischen dem Johannis- und hohen Thore.

Diöcese: Halberstadt.
Art der geistlichen Stiftung: Manns-Kloster oder eigent­

lich nur Priorats-Collegium (Conventikel).
Gründung. Den unter Haselendorf aufgeführten Angaben zu­

folge hat es den Anschein, als wenn das hier bestehende Kloster und 
Priorat die Erneuerung und Fortsetzung des durch die Wasserflulben 
oes Gatterslebischen Sees verwüsteten Klosters Haselendorf gewesen sei, 
und wir werden, zumal sich auch keine Urkunde über das hiesige Klo­
ster aus der Zeit vor 134.- findet, seine Errichtung in dieses Jahr zu 
setzen haben. Wahrscheinlich ging die Uebersiedelung langsam vor sich, 
doch ist seine Existenz im Jahre 1345» durch das unten erwähnte Sie­
gel des Priors von Erxleben bekundet. Selbstverständlich behielt der 
Eonvent zu E. dieselbe Verfassung und Ordensregel wie in Haselen­
dorf und stand unter dem Kloster li. V. »mino c!o I.ulinn zu Je­
rusalem.

Ordensregel: 8. UsneUieti.
Schutz-Patron- 8. ?6trn8.
K irchen-Patronate: zu Daldorf (wüst , Fallersleben wüst, 

,/r St. von Aschersleben), Asterendorf. ')

0 Diese drei Patronate kamen nach der Aufhebung des Klo 
sters an das Jungsrauen-Kloster U V. vor Ascherslcben, dem die Kirchen 
lWU incorvorirt wurden. In der bctr. Urkunde sagt B. Ludwig: ,,
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Aufhebung. Ist die obige Annahme richtig, so wird das Klo­
ster, zumal es von seinen Obern und speciellen Ordensgenossen nur 
dürftige Unterstützung genießen konnte, gleich bei seiner Translation den 
Keim des Unterganges in sich getragen haben. Es bestand nur wenige 
Jahre, wohl kaum zwei Decennien, im Jahre 1360 war sein ohnehin 
ganz kleiner Eonvent gänzlich ausgestorben. Der Erbe des Klosters 
wurde zum Theil wohl das Jungfrauen-Kloster 8. iVInrine vor Aschers­
leben.

Archiv. Literatur. Von ersterem, das wohl auch kaum die­
sen Namen verdiente, ist Nichts erhalten. Literatur fehlt.

Siegel. Nur ein Priorats-Siegel ist bekannt geworden, es ist 
parabolisch und zeigt S. Petrus mit zwei Schlüsseln, vor ihm eine 
knieende Figur -j- 8. ftrioris 8<n ?oti i in si.rlcoslevo (An einer Kl. 
Haselendorf'schen Urkunde clo 1345 im Staats-Archiv zu Magdeburg.)

3)Haselendorf, früher Hazelendorp, Wüstung zwischen Schadeleben 
und Winningen.

Diöcese: Halberstadt.
Art der geistlichen Stiftung: Mannskloster unter einem 

Probst und Prior stehend.
Gründung. Nach den äußerst dürftigen und fragmentarischen 

urkundlichen Nachrichten über dieses nur wenige Decennien bestehende 
Klösterchen, in seiner Art und Verfassung neben dem vorgenannten zu 
Erxleben wohl das einzige innerhalb der ganzen Provinz Sachsen, zu 
schließen, ward das Etablissement unter Beihülfe des Fürsten Otto von 
Anhalt und der Edlen v. Hackeborn in der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts von dem nun als Muttcrkloster angesehenen und in ein 
Superioritats-Verhaltniß zu ihm tretenden Kloster II. V. Alnrins zu 
Jerusalem unternommen. Hierauf weist die oben beim Marien-Kloster 
vor Aschersleben erwähnte Urkunde Otto's von 1267 hin, worin er dem 
gedachten Kloster in Jerusalem die Kirche zu A sterendorp, schenkt. 
In einer Urkunde von 1334 nennt sich Friedrich, Prior der Kirche S. Petri, 
Special-Procurator u. Bevollmächtigter des Abtes und Convents 8. >1ni ino 
<st Imlinn zu Jerusalem, dem er mit seinem Kloster unter­
worfen sei. Die näheren Beziehungen der Edlen v. Hackeborn zu 
dem Kloster erhellen nicht nur aus einer Dotation des Klosters (1326? und

sii-iorein ei collegium ordinis suneti Nenedie. Ii in klrxleue solile gu- 
iieriiiui ei otuiu religiosorum virorum trulrum ordinis predirti in memorsUn 
I>rior»Iu degenlium vniuersorum el. singulorum u. I. W. (Orig. s. N. brckstede 
Nr. 1. im Ttaats-Arckiv zu Magdeburg.»
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1333 mit Gütern zu Zornewitz), sondern auch daraus, daß nach dem 
Untergänge desselben die Glocke nach dem Hackeborn'schen Familien-Klo 
ster in Hedersleben kann

Ordensregel: 8. ftonoilieli.
Schutz-Patron: 8. Oetrus.
Schicksale. Grundbesitz. Aufhebung. Ueber erstere 

ist nur sehr Lückenhaftes bekannt. Sein Besitz waren Güter zu Ha- 
selendorf, Zornewitz, Daldvrf, Winningerr und Kochstedt, wabrscheinlich 
auch in Erxleben. Außer dem Kirchen-Patronat zu Haselendorf »vird 
dem Kloster auch wohl der zu Daldorf und Fallersleben gehört haben, 
doch ist das Verhältniß des Klosters zu diesen Kirchen nicht klar, wenn 
die Notiz bei Reimmann Grundriß der Halberst. Hlst. ml n. 1334 
seine Richtigkeit hat, daß in diesem Jahre der Bischof von Halberstadt 
die Kirche zu Haselendorf mit 20 Hufen gegen die Kirchen zu Erge­
ben, Fallersleben und Daldorf eingetauscht habe (es. l'.Oj». l I. I'. 
282v im Staats-Archiv zu Magdeburgs, denit diese Patronate sehen 
wir um dieselbe Zeit bei dem Priorate zu Erxleben, so daß es den An­
schein bat, als wenn sich dieses erst nach dem tragischen Ende des Dor­
fes und Klosters H., welches von den Fluchen des Gatterslebischen Sees 
verschlungen wurde, ereignet hat, indem das nun seiner Wohnstatte 
beraubte Kloster das Terrain, wo es früher gestanden, nebst Zubehör 
dem Hochstift Halberstadt überließ und dafür andern Grundbesitz in 
Empfang nahm, auf dem nun die Wiedererrichtung des Klosters be­
schlossen wurde. Um gedachte Zeit mag damit schon der Anfang ge­
macht worden sein, und noch 1343 und 1318 nannte sich das Kloster 
von Haselendorf. Doch hatte die Ansiedelung in Errleben keinen langen 
Bestand.

Archiv. Literatur. Wenn man von ersterem überhaupt sprechen 
kann, so scheint es fast ganz untergeqangen bis auf 0 Urkunden tio 
1326—48, welche sich im Staats-Archiv zu Magdeburg befinden. Eo- 
pialbuch und Obituarium fehlen. S. L eu ckfeld 3nll. t,i >>.
264. Lucanus in den Halberst. Gemeinnük. Unterhaltungen s)i<> 
1807. II. p. 136-138.

Siegel. Auf dem Siegel des Probstes von 1334 (8. U. Hoch- 
stift Halberst. IX. 64n. Ebendaselbst) lind des Priors zeigt sich S. 
Petrus.

4) Hedersleben, IA/? M. nordöstlich von Quedlinburg, un­
weit des Einflusses der Selke in die Bode, im alten Schwabengau 
gelegen.

Diöcese: Halberstadt.
Art der geistlichen Stiftung: Iuitgfrauen Kloster (nicht zu

0 Butäus Leben Albrechts, Bischofs zu Halberstadt, p. 8V.
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verwechseln mit dem Elstercienser-Manns-Kloster beim gleichnamigen One 
in der Grafschaft Mansfeld).

G r ü ndung. Hedersleben ist das eigentliche Familien- und Erb- 
kloster des edlen Geschlechts v. Hackeborn, gleichwie die Grafen v. 
Grieben ein solches zu Ammensleben, die Grafen v. Seeburg zu See­
burg hatten. Es ward gestiftet 1253 durch die Gebrüder Albrecht und 
Ludwig, Edle v. Hackeborn. Fundationsurkunde d. d. XV. Ivnl, 
Xovl»-. 1253. ') Im Jahre 1262 von Helffta aus besetzt. Das Dorf 
mit seiner Kirche viel alter. Die Klosterkirche war 124 Fuß lang und 
40 Fuß breit.

Ordensregel: EikloroiensiLi. ?)
Schutzheilige: !'». V. )1n»m r;l 8. lierMidi^ doch trat 

Letztere spater allein hervor. "f.
Schirrnvögte: Die Edlen v. Hackeborn, nach ihrem Erlösche»« 

im 14. Jahrh, die Bischöfe vor» Halberstadt.
Kirchen-Patronate. Eapellen.-
L». z»t Hedersleben, seit 1253 von den Stiftern geschenkt,
!>. zu BadcrS leben, seit 1264.
i'. Eapelle 8. Murtini in Hedersleben, seit 1266 (Geschenk 

der Herzöge von Bralm>chweig. Im Jahre 1560, fast in 
Ruinen, sollte sie zum Aufbau eines Pfarrhauses abgebrochen 
werden und heißt damals Kirche 8. Ulswlim.

Aufhebung. Das durch die Stifter und den umwohnenden 
Adel reich dotirte Kloster hielt sich lange in gutem Flor lind blieb fast 
ganz von den Stürmen des Reformations-Zeitalters, z. B. dem Bauern­
aufruhr (1525) verschont Allein die neue Kirchenlehre gewann Ein­
gang. Im Jahre 1565, als auch schon das ganze Dorf der neuen 
Eonfession anhing, wurde in» Kloster lutherisch gepredigt, nachdem ein 
Theil der Eonventualinnen einen Simultangottesdicnst gehalten. In sol­
cher Verfassung blieb, einige Zeit des deutsche»» Krieges ausgenommen, 
daß Kloster bis 1713, da die Vertreibung der Lutheraner durch Probst 
Bartb erfolgte. Im Jahre 1803 noch 17 Eonventualinnen nebst der 
Aebtissin im Kloster. Aufhebung 1809 durch die Westfälische Re-

9 Veuckfeld tluli. VVMoinochl. p. 268. Kettuer Quedl. Kirchenhistorie 
>>. 6b. knüll ini Llirvn. OUborx. n. 189. kzwnl. Linon. linäesleti. p. 269.

9 Sehr oft nennt sich das Kloster in allgemeiner Bezeichnung auch B e - 
nerictiner-Ordcns.

') Schon 1264 sagt .verzog Johann von Braunschweig: 06 i-overenei-m, 
l,. ^inne vir^inig 8»nel«>.gue OerirnM kaironrnnm oiuolow inonnsterii. Beide 
Patroninnen noch 1409 genannt.

9 S. Xein Allg. Nachtrag VI. dl. 6 im Staats-Archiv zu Magdeburg.
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gierung Grundbesitz damals 45 Hufen, 1 Morgen Acker und Wiesen, 
180 Morgen Wald im Hacket und Ballenstedtischen.

Archiv. Literatur. Ersteres (6. 50—60 Pergamenturkun­
den und ein Eopiarium) noch 1804 im Gewahrsam des EonventS, da­
von nur einzelne wenige Urkunden ins Staats-Archiv zu Magdeburg 
gelangt, für das jedoch Abschrift von dem noch in H. befindlichen Co­
pia rium genommen ist (mit 60—70 interessanten Urkunden). Au­
ßerdem etwa 12 Urkunden und sonstige Abschriften im Staats-Archiv. 
Das vermißte Necro logium des Klosters wird in einer alten Re­
gistratur (Cop. CkV. l. 11Z ff.) erwähnt. Gedruckte Literatur über 
das Kloster fehlt fast ganz.

Siegel:
l. Parabolisch mittelgroß. Ein sitzender Heiliger segnet eine ge­

krönte sitzende Figur. Umschrift: -si 8lliI!.l.VäI (A)XVI)XIV8 IX 
MI)k88I.l)VI) in gothischer Majuskel. ?) Abbildung bei v. Erath 
6!. 0. ()noUIinl>. 7nk. XXXIV. X. 7.

2. Seit dem 17. Jahrhundert rund von halber Guldengröße. 
In einem zierlichen gothischen Portal, das zur Linken zwei bethürmte 
Gebäude hat, in ganzer Figur stehend die gekrönte Schutz-Patronin 
8. Oorli Utli8, eine Kirche in den Händen haltend Umschrift: 
7 8.4XCI. M'.!N KVM8 l'XMO. IX HMI^8IHlwX.

Thale oder Wendhausen (Winethahusen^ zu Thale bei 
Quedlinburg.

Diöcese.- Halberstadt,
Art der geistlichen Stiftung: Iungfrauen-Kloster.
Gründung. Die Anfänge und die Geschichte dieses stets un­

bedeutend gebliebenen Klosters sind zum größten Theil sehr dunkel. 
Die Stifterin soll eine Gräfin Gisela aus dem Heffenlande gewesen, 
die Gründung zu Ende des 9. oder in den ersten Jahren des 10. 
Jahrhunderts erfolgt sein. Es war neben Drübeck weit und breit 
das älteste Kloster im Sachsenlande. Durch seine Schenkung aus 
Stift Quedlinburg im Jahre 937 gerieth es in völlige Abhängig­
keit von demselben und konnte keinen Aufschwung nehmen. Die Obe­
rin des Klosters (Pröbstin) ernannte die Aebtissin von Quedlinburg, 
vielleicht war die jedesmalige Pröbstin eine Eanonissin von Quedlinburg; 
1267 und 1287 (v. Erath C, 0. (luodl. s>. 285) war die Pröbstin 
von Quedlinburg zugleich Pröbstin und höchste Oberin des Klosters Thale.

Ordensregel' 8. 4n!?U8täni.

') Dagegen 1700: 5O'/2 Hufen Acker und nur 00 M. Wald. 1759 Re- 
venuen: 2504 Thlr. und 10 Pf. jährlich.

-) S. Kl. 8. 3ok. zu Halberstadt 222. 235.
0 S Fritsch Gesch. des Stifts Quedlinburg s>. 278. 280.
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Schutz-Patrone: ll. V. Uniin 6t 8. Xi6otuu8. ')
Schicksale. Aufhebung. Das nie zu rechter Blüthe ge­

langende .Kloster war im Laufe des 12. Jahrhunderts so herunterge­
kommen, daß 118t) seine neue Einrichtung erfolgen mußte. Indessen 
kam es auch dadurch nicht wieder sonderlich in Flor, und so fand 1377 
ourch die Aebtissin Margarethe von Quedlinburg unter Mitwirkung des 
Bischofs Albrecht von Halberstadt eine Zweite Reorganisation des Klo­
sters und seine Besetzung mit Nonnen aus dem Kloster Dorstadt im 
Hildesheimischen Statt (v. Erath !. e. 581). Die Folge davon 
war nur eine augenblickliche Besserung, und es blieb bedeutungslos bis 
zu seinem Aufhören, das durch die Zerstörung des Klosters im Bauern­
kriege 1525, herbeigeführt ward. Darauf lag es lange in Ruinen.

Die Benennung des Klosters wechselt zwischen Winethusen (Wend- 
hausen) und Thale. Erstere Bezeichnung kommt vornehmlich im 13. 
und 14. Jahrhundert vor so 1232, 1321, 1323, 1377), auch auf 
den Klostersiegeln, im 15). ist der zweite Name gebräuchlich (1481. 
>483: Kloster „zum Dale", 1501: geistliches Stift „wm vule an- 
<Io?8 >VonlIiu8oii ^nunl 5u^u8lii)6>' Oi(1on8^ (Stift 8. Lonil. 
6t Mur. zu Halberstadt N. 262 im Staats-Archiv zu Magdeburg), 
1514: Elostoi' t1>o ^V< i>lli,i88<>!i- lluun Dulo r;n3nt (s. 11. Stift 
Halberstadt XVII. t>. X. 77.)

Archiv. Literatur. Bon dem zum Theil mit dem Qued­
linburgs vereinigten Kloster-Archiv ist wenig erhalten, zumal aus der 
ältesten Periode. Ungefähr 20 Urkunden im Original im Staats-Ar- 
chiv zu Magdeburg, die älteste aus dem 13. Jahrhundert. Copial - 
und Todten buch fehlen. Die Hauptquelle für die Geschichte des 
Klosters sind die bei v. Erath Eodex cliHI. Ou6cIIint)uiF6N8i8 ge­
druckten Urkunden; eine besondere Darstellung hat sie bis jetzt noch nicht 
gefunden.

S iegel: 1. Groß und rund.il, V. 5Iakiu mit dem Christkinde 
thronend. 7 8I1HHV. 8d IU411IK. I V 5VHHI1V8L. (Sämmt­
liche X verkehrt). Abgebildet bei v. Erath I. 6. Ist). XXXV. X. 
1. Stempel aus dem 12. oder 13. Jahrhundert.

2. Ein kleines parabolisches Siegel, den E.rueiiixu8 zeigend, an 
zwei Urkunden von 1501 und 1514 (s. oben) erhalten, wird trotz der 
Umschrift 8i^iIIum ^riol >880 in )VonlIm8nn Blumenranke (go­
thische Minuskel) das Conventosiegel genannt.

Einige Siegel der Pröbstinnen, nämlich der Kunigunde 
1276 (Anbetung der heil. Jungfrau Maria) und der Luckardis (die 
Pröbstin auf einem Hunde stehend zwischen Mond und Stern) fin­
den sich bei v. Erath I. n. Int). XXVUI. X. 7 und XI,. X. 20 
abgebildet.

Urk. äe 1232 bei v. t§ratb c. v. Oueöl. p. l55. Im Iabre 1773 
OK. i>. 581) heißt es bloß: eccleriu 8. diicol« in IVinetkusen.

rund.il
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n. Kapellen.

Aschers leb en. Die Stadt war an Eapetten sein reich. Au­
ßer den obengenannten:

1. 8. 6!3tii3rin36
2. 8. Clurino As 3t: <1 n I 6 u 3 o »
3. 8. AI i 6 6 3 6 I i 8 ' ( ^um Iungsrauen-Kloster U.
4. 8.' As 3 i- ' 3 r 6 l Ii 3 <> i L. Krauen vor Ascherslebeu
5». 8. ?3u1i 1 Zkhorig,
6. 8. XOunili

über deren Lage zum Theil oben berichtet ist, gab es noch Kapellen:
7. 8. klisabotli
8. 8 6 Ät 6 31 iu 3 6 ! oe« den gleichnamigen Hospitälern,
9. 8. lolrnnui^ ) unten:

sodann aber noch:
10. 8. Xi6ol3i, auch bisweilen Kirche genannt, vor der 

Stadt gelegen; das Lehn darüber 154b und spater einem Domherrn 
zu Halberstadt gehörig. S. Inttei'M'. /Illxiti -Illm. HnHi. 
s. 61. Sie wird noch 1549 erwähnt und wurde schon 1317 und 
dann 1339 und 1340 reich beschenkt.

11. As 31 136 Al3A<s3l6N36, 1497 erbaut.
12. O. V. Al3vi36, schon 1301 erwähnt (!<.i^<>lm!'<Iu8 >u- 

6tor 03j)6>l6 83N616 Asgrio 6xtl3 MNI08 ^8cl>3ii6 Zeuge) und 
vor der Stadt gelegen.

13. X. iV Eine der vorigen? Sie lag vor der Stadt, wurde abge­
brochen und mit Genehmigung des Bischofs Gebhard von 1460 in 
die Stadt nach der Burgstraße verlegt.

Anm. Auf der zu Aschersleben gehörigen Feldmark Nulik lag 
1500 auch eine wüste Kirche.

Ditfurt: 88. 6!o8mi 6t I)3minui.
(s. Urkk. Stift 88. ?3u1i 6t?6ti i in Halberstadt 252.

Fallersleben, wüst bei Aschersleben:
88. Oo66lt3r(1i, As3?i36 6t 9 3 u! i, 1341 erwähnt; s.
Kl. 8. As3ri36 vor Aschersleben.

Hedersleben: 8. Alnrlini, im Dorfe belegen, zum Kloster ge­
hörig; s. Eop. XI, VIII s. 5v.

Hausneindorf: 8. l^rbuni, Schloß-Kapelle, 1310 von der 
Pfarrkirche durch den Bischof getrennt und eigens dotirt.

Schneitlingen: 8. ^3tk3rin36, auch 66t;l68i3 8. l^n- 
lk3rin36 6xtr3 „vi'IInm 8." Neben ihr wurde 1264 mit Eonsens 
der Markgrafen von Brandenburg ein Hospital errichtet; auch 1266. 
1400 erwähnt, später Kaland 8. s'ntk. in 8.

Winningen: 8. 8l6srhkmü 1306 erwähnt.
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l',. Lnlandc.

Aschersleben: 1308 von Bischof Albrecht consirnurr, 1360 st. 
erwähnt (s. Eop l'.XVII s. 17v.), noch 1350 bestehend ls.
Stift Halbcrst. !I. 905 .

Gatters leben: Kalandsbrüderschaft im Bann G. 1338 er­
wähnt (s. Eonradsburg 3

Schneitlingen: 8. ('ntllgi inne mit gleichn. Kapelle, s. oben. 
3m Jahre 1366 reorganisirt. S. ^eln Stift Halberst. II X. 113. 
s>. 213.

0. Fromme Srüder- und kchwesterschatten.

Asckerslcben: u. der Stellmacher (Wagenknechte, 
I). des Ewigen Lichts, 
e. der Ackerknechte, 
<1. U. L. Frauen, 
t!. des Ap oft ellichtes, 
f. der Schmiedeknechte, 

8. Xnnne, ') 
ft. torpori 8 l>lii i8ti.

Gatt er sieben: 8. Vnlonlini 1516 conttrmirl

0. Hospitäler und Siechcnhänser.

Aschersleben. n. 8. (^Ltlli 8 i'i nne, mit gleichnamiger Ea- 
pelle, 1211 fundirt, heißt 1324: Luim 
boatö 6k»l6iino Intirmorui» in Xsolmrin 
und seine Vorsteher Orovi80i'08. Die Ea- 
pelle 1228 vom Parochialrecht der Pfarr­
kirche 8. 8lej)Imni eximirt. Das Hospital 
sehr reich dotirt von den Fürsten von Anhalt 
und Bischöfen von Halberstadt, auch 1240 von 
Erzbischof Wilbrand von Magdeburg. Im 
Staats-Archiv 4 Urkunden in Abschrift ist-

') 3br gehörte tl» l 198 von Wilhelm v. Hovm auf Westorf in der Kirche
>. 8«epb,im fundirter Altar. S. l.ittersr. Lrnesti ^ämin. Ualkerst. k. 268 s

-j S. -Vcta Stift Halberst. II 847. ber. III pos« 8everini 1463 und dann 
noch 1525 confirmirt.

S. I.ittersi. Xlbeiti ^ämin. Uslb. 1. 211.
0 Jetzt von den Einwohnern katholischer tkonfesflon mitbenutzt.
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1211—1368. Im Jahre 1561 befanden 
sich 25 Personen im Hospital.

6. 8. .loliuiini^ nebst gleichnamiger Capelle. 
Zeit der Gründung unbekannt. Im Jahre 
1411 schon bestehend; 1561 mit 28 Per­
sonen.

o. 8. KÜ2nlt<>lsi, nebst gleichnamiger, 1411 
erbauter und privilegirter Lapelle, fundirt 
1408 vom Marien-Kloster vor Ascbersleben 
und von ihn, zum Theil abhängig. Im 
Jahre 15)61 befanden sich 18 Personen 
darin.

Schnei klingen: 8. Ontlmriiiuo; s. O'apellen!

15. Lirchcn, deren Schutzheilige bekannt geworden sind.

Ascher sieben: n. 8. 8topsiunu8 ^).
I). 8. (i6or^in8
o. 8. o c! o n i ll n 8.
0. 8. >1n i t; n l o t 1> n in der Neustadt.

Börnecke: n. 8. 1. u n r 6 n l i u
1) . 8. (51on>oii8.

Cochstedt: 8. 8t6psiunu8.
Daldorf (wüst): 8. 816^1)nun8.
Ditfurt: 8. 0onitnoiu8.
Friedrichsau: 8. Onrllroloknuoio.
Gattersleben: 8. 8 t <; p 6 nni; 8.
Hausneindorf: 8. Ootrn«, nl 8. 8!o^!>ni,iis.
Hedersleben: 8. IHnitnL»! (ueu.)
Nachterstedt: Xi6olnu8.
Neinstedt: 8. 0 n l Ii n > i n u.

0 In dieser Kirche bestanden u. 'A. folgende Altäre:
l. mitten in der Kirche Oorporig Ulinsli, l'Iülisip! ei lueobl. Iliuiuae, 81^- 

pbsoi, (llementis, Vincentü, Ibeobaläi, NUili^c, l'Iur-io <n „minui» 8-metnrüm.
2. 88. UgurontH, 8t6plisni, Lliristosilimi, I.ivini, beusiu!. U»r-

kame, ek Kattknei.
3. 88. Kietioolis, tolmnnis, I'auli, Lust!»e>ui, I<ul>,ci. l>e>iu 

Muciae et Lertiuäis.
4. 88. b'gbiani k-i 8ebgstiimi ot 8. 1499 genistet.
5. 88. Kgrtinsi Vslentivi, Oxnaei, äsiolloin:,,' «-! 1381 nnd l4NN

erwähnt.
6. 8. pekri ln Oboro l506.
7. 88.4seodi, Ikomse,t«lureotli, 6«8>uue, Dimiirmi «> 8<:IioI»8tio.'««: 1403 erwähnt.
In einer Urkunde der Edlen von Hackeborn lKl. vor Aschersleben Nr.

128) von 1296 wird ein pletmnus 8. Ueorßii (in Nschersleben?) erwähnt
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Schadete den: .4 nun.
Gr Schierstedt: 8. ^ieo!3U8.
Schneitlingen: 3) 8. Oeorrriti8.

k) 8. 8ixtu8.
e) 8. L 3 tss 31in 3, eigentlrll) früher Eapelle.

Thäte: 8. .4nciiO38.
Wacnstedt: 8. O6orAiu8.
Wedd erst eben: 8. ^liossaoi.
Westerhausen: 8. 8t6pk3NU8.
Westorf: 8. 06vrAiu8.

Sürgsch asten und Lirüager

IN Graf Wolfgangs zu Stolberg Schuldverschreibungen für Her­
zog Philipp I. zu Pommern-Wolgaft, 20. und ZO. Mai 1540.

Don Ed. Jacobs.

Die wunderreiche und unerschöpfliche Mannigfaltigkeit des alten 
deutschen Rechts und seiner Geschichte laßt sich höchstens in seinen 
Grundzügen aus den uns erhaltenen Rechtsbüchern erkennen. Immer 
neues Licht und Bereicherung wird hierfür aus besonderen Rechtsfallen, 
Weisthümern und Urkunden gewonnen. Jene einzelnen Falle und Ur­
kunden haben den Vortheil, daß sie uns mitten in die Zustande be­
stimmter Stamme, Orte und Gegenden einführen und mit der größten 
Bestimmtheit zeigen, was wirklich Rechtens war und als solches be­
liebt wurde.

Besonders lehrreich für die Erkenntniß der mittelalterlichen Zu­
stande sind auch die Vertrage über Bürgschaften und Schuldhaft, wor­
über die Schuldverschreibungen uns Aufschluß geben. Findet sich auch 
bei der Ueberfülle derselben, welche uns besonders seit dem 15. und 16. 
Jahrhundert erhalten sind, in der Form ein vielfach ermüdendes Einer­
lei, so sind doch auch manche Schuldverträge wegen der besonderen darin 
enthaltenen Umstände und Bestimmungen für die Rechtsqeschichte und 
die Kunde örtlicher Verhältnisse beachtenswerth. Das E redit Wesen,
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über welches sie Auskunft geben, ist gerade eins der handgreiflichsten, 
belehrendsten Unterscheidung^- und Vergleichungs-Momentc des Mittel­
alters mit der Gegenwart.

Bekanntlich war der persönliche Credit im Mittelalter wett 
geringer als heute, und der Gläubiger suchte sich auf alle nur mögliche 
Weise, durch umständliche Bürgschaften mit genauen Bestimmungen 
über Einlager oOstn^iuin, L;i8tst8<-Imst), zwangsmäßige Beitrei­
bung von Hauptsumme und Zinsen und durch Nebe «Verträge 
sicher zu stellen.

Wollte man nun aber das Wort Credit, allerdings der Ableitung 
gemäß, mit Glauben, Vertrauen übersetzen und daraus folgern, daß im 
Mittelalter Treu und. Glauben und persönliches Vertrauen weniger groß 
gewesen wären als heute, so würde sich daraus eine sehr ungerechte Be­
urtheilung unserer Vorfahren ergeben.

Vielmehr ist das nicht zu übersetzende, aus dem Französisch-Roma­
nischen übernommene Wort ein Erzeugniß und Ausfluß der neuen ge­
sellschaftlichen Entwickelung, insonderheit auch des römischen Rechts. 
Der nur scheinbar persönliche größere Eredit ist nur die Folge 
der geordneteren und gesicherteren gesellschaftlichen Zustande der Gegen­
wart im Vergleich mit den reichen, vielgestaltigeren, aber weniger zum 
gemeinsamen Bester, geordneten und gesicherten Zuständen im Mittel- 
alter.

Die Umständlichkeit der mittelalterlichen Bürgschaften wurde ver­
mehrt durch die Höhe der in Rede stehenden Geldsummen, den Stand 
der vertragschließenden Personen und die Entfernung des Gläubigers 
vom Schuldner. Auch führte im 10. Jahrhundert gerade der Umstand, 
daß Kaiser und Reich und Reichsfürsten das Einlagerrecht, welches 
schon nrit den sich verbreitenden neuen Rechtsanschauungen, zumal der 
der Ausartung dieses altdeutschen Herkommens, in Widerspruch geriet!', 
die Gläubiger dazu, sich bei dem alten Brauch noch vorsichtiger zu ver­
schanzen.

Alle zuletzt erwähnten Umstände finden Anwendung bei einer An­
leihe, welche Graf Wolfgang und das Haus Stolberg im Mai des 
Jahres 1549 bei Herzog Philipp zu P o.'ni m e r n-W olga st machten. 
Die Theilung der Regierung unter den Söhnen Graf Bothos des 
Glückseligen, welche allerdings theilweise in der Hand des ältesten 
Bruders zusammengefaßt war, die Ausstattung der verschiedenen Brüder, 
besonders aber die großen bergmännischen und Handels-Unternehmungen 
verursachten einen außergewöhnlichen Aufwand und führten zu zahl­
reichen Geldaufnahmen. Allein aus dem Jahre 1549 liegen uns vier­
zehn Schuldverschreibungen vor.

Der Darleiher war Herzog Philipp 1 , jener wackere Zurst, der 
von 1532—1560 regierend im ersteren Jahre versuchsweise und seit 
1539 dauernd mit seinem Vatersbruder Barnim X. Pommern, unter 



Vorbehalt der gemeinsamen Wurden und gewisser Gerechtsame, m ein 
westliches und östliches Herzogthum theilte ^Pommern-Stettin und Pom- 
mern-Wolgast), und iinrer welchem die Kirchenerneuerung durchgeführt 
wurde.

Der Betrag des Darlehns waren 17,000 „Gulden-Groschen" 
oder „Thaler-Gulden", in Graf Wolfgangs Urkunde vom 30. Mai 
auch einfach „Thaler" genannt. Ueber diese Anleihe haben wir seitens 
der Entleiher zwei Schuldurkunden, davon die Haupturkunde vom 20. 
Mai sowohl in der Ausfertigung auf Pergament, als im Entwurf im 
Eopienbuch. Letzterer, a. a. O. Blatt 236—239. Grast. H.-Arch. zu 
Wernigerode A. 100, 2. befindlich, stimmt in Einzelheiten Nicht ganz 
milder 0. 18, 6. iil. I'. befindlichen Ausfertigung. Dazu kommt 
noch ein nachträgliches Bekenntniß Graf Wolfgangs im erwähnten Eo­
pienbuch Bl. 248—249.

Wir lassen nun im Folgenden mir Beibehaltung des Wesentlichen, 
aber mit möglichster Verkürzung oder Hinweglassung der zu großen Um­
ständlichkeiten und Wiederholungen beide Urkunden thunlichst in ihrer 
eigenen Sprache reden

Wolfgang, Ludwig, Heinrich, Albrechtgevrg und 
Ehristoph, Gebrüder, Grafen zu Stolberg,') bekennen, daß ihnen 
Herzog Philipp zu Pommern, Stettin, der Eassuben und 
Wenden, Fürst zu Rügen und Graf zu Gützkow auf ihr anhal­
tendes Bitten zu ihrer uolUn-tt" 17,000 Gulden­
groschen oder Thalergulden vorgeftreckt habe Deshalb „gereden, ver­
sprechen , zusagen und verpflichten" sich die Entleiher bei ihrer guten 
Treue, Ehren, Glauben und wahren Worten, diese Summe, so lange 
sie oder ihre Erben dieselbe hinter sich haben, mit fünf Guldengroschen 
aus das Hundert, zusammen also mit 8b0 Guldengroschen oder Tha­
lergulden zrr verzinsen und diesen Zins dem Herzog „allewege Aus­
gangs des Leipzigsch en Oster markts jährlich und gewißlich zu ent­
richten. Wolle aber der Herzog, seine Erben, oder die mit der Summe 
verwiesenen diese nicht stehen lassen oder die Entleiher sie nicht langer 
behalten, so solle jeder Theil ein Jahr vor dem Leipzigschen Ostermarkt 
dem andern Theile die Loskündigung schriftlich in seine Behausung thun. 
Sie müssen dein Herzog oder dessen Getreuhandern ein Jahr nach ge­
schehener Kündigung die 17,00N Thaler „zum Herz berge" (Herz-

0 Im Entwurf ist rer Eingang anders gefaßt: tVh Uu- v»n>5
vnnct snn voUln-mncbi 6ei wcgxedorneli h^rn l.uäviAeiin. hernii ^II»reclii- 

(Heinrich fehlt, obwohl er weiter im Zusammenhänge erscheint) vnml 
heran Okri^iutt^ etc. bekennen —. Wie wir weiter unten sehen werden, 
lautete er in der ursprünglichen Ausfertigung ebenso.
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berg), „Salz zur Helden" (Salzderhelden)') oder sonst an einem 
gelegenen Ort und Malsiatt (Gerichtsstatte), welche Herzog Philipp, 
dessen Erben oder die „getreuen Inhaber" der Hauptverschreibung be­
nennen werden, „in einer Summe sicher bezahlen" unbekümmert und 
unverhindert aller Gerichte und Rechte. Wir können nicht sagen, wes­
halb gerade die beiden Grubenhagischen Städte und Malstätten zu­
nächst gewählt wurden.

Sollten aber die Entleiher oder Erben hierin nachlässig oder säumig 
sein und Herzog Philipp u. st f. einigen Schaden, Unkosten oder 
Zehrung dadurch erleiden, so sollen und wollen Erstere dies außer der 
Hauptsumme und den Zinsen bezahlen.

Zu größerer Sicherheit und fester Haltung dieser Bedingung haben 
die Grafen zu Stolberg die Edeln, Wohlgeboren, Ehrbaren und 
Ehrsamen — ihren freundlichen lieben Oheim, Schwäger, Brüder 
und Gevattern und getreuen Unterthanen, Ernst, Graf zu Ho nstein, 
Herrn zu Lohra und Elettenberg, Günther, Grafen zu 
Schwarzburg, Herrn zu Arnstadt und Sonders Hausen, 
Hansgeorg und Hansalbrecht Gebrüder Grafen zu Mane- 
fe l d u. s. w., auch Bürgermeister, Rathmannen und die Gemeinen der 
Städte Stolberg und Wernigerode „z.n i'oeltlon 8ucd^v3ldi- 
A6n selbsestnIUiKen 86tnl)llit,!i >nd 8on<Ie>> !ic I>. mn stir 
rllo vnd nlls siir ein. vnd steinor v II dom tmdm'ii 8ieti ru- 
noi vvoi86n odor zu beruss'uu ^v8otzt. die 8iLli nuoU mit vml 
ussten vn8 voi ststieliton, voi'86lu6ikci> >ud zu8nu;en >vio !itw- 
nness Vollöl."

Nun folgt die umständliche Vcrbürgung der genannten Grafen 
und Städte. Würden die genannten Schuldner (die Grafen als die 
„Hauptfächer" oder Urheber der Anleihe säumig, so wollen die Bürgen 
dem Herzog, seinen Erben oder Getreuhandern die gcsammte Schuld 
„gelten vnd beznlnn. uns ullon tmsiolil' 8olmtz ndou veistinde- 

nucdt vn^eiiiot vnd vnboloimmei l oini^os ^oriosit8 oeinr 
706sit8."

Wenn aber sie, die Bürgen, in ihren Verpflichtungen säumig 
werden sollten, so wollen die Bürgschaft leistenden Grafen „i^Iiosiur 
Linsn erklärn mnn (einen Adligen) mit simi >cn8ir»e;n kneesitonn 
vnd 86eli8 loigi^onn ^serdnnn", die Rathe zu Stolberg und 
Wernigerode aber „mi8 iustiesiei' >tadt zvvono eliu I'dli8ton vnd 
s,irn6sim8t6n Um^oi'moi8t6r mit ninom licssmn^nemi vvgAon 
vnd vier pfsidvn 8nmkt zvveion ^neesiten ^eZnn Ivinbeclv

Im Entwurf: 8u!rrurbvläon. Schon seit 1545 zuweilen Salz der 
beiden statt Salt tcr beiden. Im 14. Iabrb. 83l,n3 das Schloß eantrum Ueläe 
8IV6 83ÜS, cg^tnim 8oltei-bol<l6n. Niedersächsisch I>3t l!uz ko 8olle. Um 
1500: elstum 8olte tor Uoltien. Max Gksch. v. Grubenkagen I, S. 29.
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Oticior lirnnii8olicvoirz jim (ior 8tet!>0 oino (lusiin wir cinross 
hoeh^ocluoltlon Vipern Anoiii^on Horn ilorl^OA ?hili^)86n 2m 
^telin, I^ommorn oto. 8oinor snr8tliosson A. orbonn o6or 
»otrouonn jnlmhor llio8/ I-rios8 orsorclort worclon, jnn sino 
ossontlioho horbor^o 8sln^I<on, oinroiton vnci c!o86l!)8t oin rit- 
tormo88i^' jnln^or vml loi^tnn^o Mulionii Insson, wio jnluZor8 
vnncl ^oi8lun^8 rooht vnncl ^oxvonlioit i8t, 6ainn8ir gnoh 6io- 
8oll>i^on V080ro ^<"8oii!^!vl6im jnloi8tor l>ov ISA ocicior naoht 
molit lvonnnon 8ollon. 0.88 8ov clnn corhoimnto Imnht 8omma 
VNtj ssontho 8NMt nllon nnl^oluufnon XN6081, 80ssocl6ll vncl 
/orunc; cli'80r vor8olnoilninr; nllontlmlben rcn r;ntom ANUAON 
wilion vnci ^olnllon >vol xmi vollonhomlioli lio^ult vnci ont- 
riohtot.

Da nun, wie erwähnt, etwa seit der Mitte des 16. Jahrhunderts 
das den Schuldner vielfach schädigende altdeutsche Recht und Verfahren 
des Einlagers mit der Verbreitung der neuen Rechtsanschauungen und 
Verhältnisse besonders durch Kaiser -und Reich beschränkt und verboten 
wurde, so verpflichteten in der von uns besprochenen Schuld- und 
Bürgschaftsverschreibung die Grafen zu Stolberg sich sammt ihren 
Bürgen, sich „keiner Freiheit, Gnaden oder Wohlthat der Rechten noch 
einiger Eonstitutionen noch Verordnung Römisch-Kaiserlicher Maiestat 
und des Reichs auf vorigen oder jüngst gehaltenen Reichstagen be­
schlossen und bewilligt oder sofern sie künftig aufgerichtet und bewilligt 
werden möchten zu behelfen (d. h. sich darauf zu stützen und zu beru­
fen), wodurch die gegebene Verschreibung zum Theil in Zweifel gezogen, 
derselben Abbruch oder Hinderniß gethan werden könnte. Vielmehr 
verzeihen und begeben sie sich vorbedächtig und wissentlich solcher Aus­
flucht, Behelf und Exception". Der durch die Nichthaltung etwa ent­
stehende Schaden soll außer der Hauptsumme von ihnen entrichtet 
werden.

Sollten aber die „Hauptfächer und Zinshauptleute" — die Grafen 
zu Stolberg — oder die Bürgen an obberührten Verpflichtungen säumig 
sein, nicht zahlen oder halten, so mag und soll, sagen sie, Herzog Phi­
lipp „VNN8 vn86ro orlion vml nuehhommon vn86ro vnci cior- 
8olhon VN80I' Mltho80hriohon xnciortlinn vml) UN86I' niohthgl- 
tnni; hnlbon an nllonn orton xinl ^orichton urro8tiron kolenm- 
morn vnnci un^roiii'on. !>i-<!io86r vn8M- voi8oliroi- 
kunZo vml vorjilliohtnnt; jnn nllon jiiinoton nrtiolepln vnml In­
halt Anulum vml voRomliosio bo/ulnnAO onliiositun^ vnncl 
I6i8tun^6 Liessen, Liohulton vn6 volnrcoAOnn vvoi'tlon. Es 
folgen die Siegel der Grafen zu Stolberg als ,,houbt83ohoi'" und 
der Grafen zu Honstein, Schwarzburg und Mansfeld (nur von Hans­
georg), sowie der Städte Stolberg und Wernigerode, sämmtlich wohler­
halten (das Schwarzburgische weniger deutlich), die acht Grafensiegel
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roth, die beiden Sradlsiegel schwär;. Auf dem der Stadt Wernigerode 
befindet sich die Forelle — ohne Gitter — unter der in einer Art 
gothischer Rosette ausgeschweiften Mauer. Von den drei Thürmen 
sind die beiden äußeren besinnt, der mittlere mit zwei romanischen Fen­
stern, zugerundetem Dach und rundem Knopf versehen.

Diese Urkunde, 2 Fuß 4 Zoll breit und — abgesehen von der 
Umbrechung von etwa 4 Zoll am unteren Rande -- f Fuß 4 Zoll 
lang, ist nach dem Wortlaut der vorliegenden Unterschrift entworfen 
und ausgefertigt zu Stolbecg Montags nach Cantate (20. Mai) im 
Jahr nach Christi unseres lieben Herrn und Heiligmachers Geburt ,,15 
vimd 49 jnlW'.

Trotz der Datirung vom 20. Mar kann aber das uns vorliegende 
Exemplar der Urkunde erst spater geschrieben worden sein. Dies geht 
aus Folgendem hervor.-

Wie wir oben schon anmerkten, hieß nach dem im Copien-Buch 
erhaltenen Entwurf der Schuldverschreibung der Anfang derselben: 
„Wir Wolfgang für uns und in Vollmacht unserer Brüder, 
Ludwig u. s f. Grafen zu Stol be rg". Dies war auf Grundlage 
der Familien-Vertrage die übliche Form der Urkunden. Der vorsichtige 
Herzog Philipp war aber trotz der Verpfandung der gräflichen Ehren 
und Treuen, sowie der fünf Grafen und zwei Städte, trotz der um 
standlichsten Verclausulirung des Schuldbriefs noch bedenklich, und zur 
vollen Genüge sollten auch noch die bloß genannten Brüder Graf 
Wolfgangs als selbst miturkundend auftreten und ihre Siegel an die 
Derschreibung hangen lassen.

Hierzu verpflichtete sich Graf Wolfgang in einer untersiegelten und 
eigenhändig unterschriebenen Urkunde „»u8ulmu x imel /ai 8lo I 
Oui A vst Ooimeidou 30. Inr; Unü jm 49. dor xvoni-

xnll", die in Abschrift im erwähnten Copienbuch Bl. 248—249 
enthalten ist.

Er bekennt darin, daß die Schuldverschreibung über 17,000 Tha 
ler an Herzog Philipp aufgerichtet und vollzogen worden sei.- 
,.8o wir nftor dio 8eludluor8eftroilmur;o für xn8/ und jnn vol 
lormgoftli der woIZeiroru vuser freimllielteu lielreu Oruder, 
wie dann nlleweZe vnn8er Zeftlnuili ^evverEu, vniid noeft, 
vimsx nUeiue x or8eftrie0enu vud vn8er Ii>^68>^el «Inigu Ze- 
fteuZtl vnud dnn 8ein sui8lsiuftou ^linden Ouselivvul im»6 A6 
llN5;6NN, die Aeineilo V6l86ftl'6lt)lll>t;o von XVolZedneitlen VN8erii 
lreuntlieften liefteu !)i uderu uielil init, vru! fteneben vnu8x 1>e- 
siegelt. 8o Zereden vuud geloben wir o!)uiel!rteftler ^rul 
xvolftzNiiA von VUN8X vr>8er erkenn vud nnekleontmen. kev 
vn8ernn zretelieken treuen wruen worllu'nii vnnd ^Inubenn. 
xvei! xvolAemelto vn8ere freuntlieke lieke tundere /um tfteill 
it/iZer zeit niekl innerftnlk I)eul/.8ek I.uud688 vnud wir 



3uoll niolll wi886NN MOA6N, wio Irnlrle )lO Istol)6on 3nft6im 
Icommon mooliton, tl38/ wir /wiseken liio Vlinrl tlom noeft- 
8ten I> 6 i s> X i A 0 l.^1 i 6 u 3 018 8 >13 r Ak 1 l VN80I'6l' 1)1 rrclero ko- 
wilÜZuriL; vftor <Iie bonnntlio enlloliento Iioublsummu V8r: vnd 
Zuwege t)i'6NA6nn vnnd IiooIlZ6tl36lU8 Vll80l8 ^nodi.Lien fterit 
<1682 IiortxoAeri xu 8lolin vniiU ?ommorn 6to. (Ii686rll3lt) 1)6- 
iiolstnborn jlm dem AemeUftom ^i6li36l88 m3reI<N rmo 
3»6 V8stuolil6n vl)6i3nlwoi'ton 8OÜ6N viill wollen tronlioli vnd 
nno 3ll68rr LosoftrUe.

Wir werden hier daran erinnert, daß damals die Leipziger und an­
dere Messen (z. B. zu Frankfurt am Main) von Fürsten und Herren 
dazu benutzt wurden, um auf denselben durch ihre Beauftragten und 
Befehlshaber mancherlei Angelegenheiten erledigen zu lassen.

Da die von Herzog Philipp verlangte Aenderung nur die Form, in 
keiner Weise aber den Inhalt der Urkunde betraf, so brauchte diese nur 
in der bezeichneten Weise neu umgeschrieben zu werden, und blieb das 
ursprüngliche Datum der Bürgschaftsleistung und Schuldverschreibung 
bestehen. Diese neue Umschreibung und Ausfertigung liegt uns also 
vor: die altere wurde jedenfalls vernichtet.

Daß die Schuldverschreibung erledigt wurde, ist auf dem Rücken 
der Urkunde selbst durch die schon im 16. Jahrhundert geschriebene Be­
merkung: „i8t 3krz6lo86t" angezeigt.
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Die Diöcesansxnoden des Hcüberstädler Sprengels im

12. Jahrhundert.

Von F. Winter, 
Pastor zu Schönebcck.

(Schluß. Vgl. 1. Jahrg. S. 251—286).

Unter den eigenthümlichen Formen, schreibt ein namhafter Kirchen- 
rechtslehrer in welchen die Kirche im Mittelalter die Strafgerichts- 
barkeit über die Laien geübt hat, treten besonders die Send geeichte 
hervor. Wenige Erscheinungen des kirchlichen Rechts zeigen dem For­
scher eine so vollständige Verschmelzung mit den das germanische Ver­
fahren beherrschenden Rechtsgedanken. Deßhalb erweist sich aber auch 
für-die Kenntniß dieser merkwürdigen kirchlichen Einrichtung die Be­
schränkung auf den Kreis der kirchlichen Rechtsquellen im Eorpus 
juris eunoniei als unzureichend. Volksthümliche Institute entziehen 
sich oft den Satzungen des Veamtenstaats. Sie fordern deßhalb auch 
ein eigenthümliches Verständniß, das oft nicht aus gesetzlichen Bestim­
mungen zu schöpfen ist. Um des Lebens wundervolle Gestalten zu er­
fassen, genügt es nicht, daß man sie in ein fertiges, zumal auf frem­
dem Boden entwickeltes juristisches System zwängt. Dazu müssen wir 
vielmehr hinabsteigen in die geheimnißvolle Werkstatt des rechtschaffen­
den Volksgeistes. Wer mit offenem Auge die zerstreuten Spuren seines 
Wirkens zusammenlieft, der arbeitet darum nicht minder für die Wis­
senschaft des Rechts, als wer einen gegebenen Gedanken bis in die 
feinsten Spitzen logischer Entwickelung ausspinnt. Das ist die Bedeu­
tung und der Reiz „urkundlicher Forschungen für Zwecke der Rechts­
wissenschaft". Mit diesen Worten dürfte unsere Arbeit ibre Rechtfer­
tigung erhalten.

Freilich verkennen wir nicht die große Lückenhaftigkeit des urkund­
lichen Materials. Viele auf Synoden des 12. Jahrhunderts ausge­
stellte Urkunden sind verloren gegangen, andere noch in Archiven ver­
borgen. Dennoch dürfte des hier beigebrachten urkundlichen Materials

') Dove, Beiträge zur Geschichte des deutschen KirchenrechtS. 1. Die 
fränkischen Sendaerichte. Abhandlung in der Zeitschrift für Kircheureckt von 
Dove und Fricdöerg. 4. Jahrgang 1864. S. 4. 5. Dort ist auch die Litera­
tur über diesen Gegenstand vollständig aufgezählt.
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mehr sein, als sich aus vielen andern Diöcesen für das 12. Jahrhun­
dert beibringen laßt, und es gewahrt uns, wenn auch kein vollständig 
anschauliches Bild, doch einen Einblick in die Bedeutung der Synoden.

Was die Bezeichnungen der bischöflichen Senden anbetrifft, so 
werden dieselben 1183 im Allgemeinen unter die mmiil'o8t,i eonvon- 
lu8 Ot 8^NO(H gezahlt. Als 8vuoUu8 schlechtweg wird die Synode 
von 114o. 1148 (18. Oct.) 1150 l2 Mal). 1183. 1189 bezeich­
net. älngnn 8^not1u8 heißt sie 1137, 1141 (18. October). 1144. 
pionu 8^noclli8 1141. 1147. 1130 (die in Gatersleben). 1150. 
(17. October). 1153. 1186. 1189; r;ouoiuli8 8^uoUu8 1145. 
(Grüne Donnerstag). 1184. 1195; publion 8vnoc1n8 1121 (18. 
Oct.). 1178. 1185; uporln 8^noUu8 1151; O6lolni8 8^'noc1u8 
1195. Als plonuin eon8ilirim erscheint sie 1120. 1179; als pu- 
klieuin eonoilium 1120. 18. October. Daneben findet sich die Be­
zeichnung N8lanlo oloro ol populo neben der ausdrücklichen Erwäh­
nung der mn^nn 8^nocsi>8 bei der Grunen-Donnerstags-Synode 1144. 
Die muZnn oder I-uAN olori ot populi multitucko (1136. 1180), 
die piao8onliu olori ol populi (1133) wird in Urkunden erwähnt, 
deren Ausstellung auf Diöcesan-Synodcn für uns unzweifelhaft ist. Bei 
andern macht es gerade diese Erwähnung mit wahrscheinlich, daß sie 
bei Gelegenheit der Synoden ausgestellt sind, so 1114—1137 u. sonst.

Fragen wir, ob die Bischöfe die Diöcesansynoden regelmäßig ab- 
hielten, so wird man geneigt sein, von vorn herein diese Frage zu be­
jahen. Indeß urkundlich läßt sich die Regelmäßigkeit nicht Nachweisen, 
was bei der Lückenhaftigkeit des Materials kein Beweis für das Gegen­
theil ist. Bischof Reinhard (1106—1123) wird als ein eifriger 
Kirchenfürst gerühmt; wir werden von ihm annehmen, daß er auch 
diese Seite seiner bischöflichen Thätigkeit nicht vernachlässigt hat. 
Von seinem Nachfolger Otto (1123—1135) haben wir drei Ur­
kunden, welche auf Synoden Hinweisen. Daß nur vom Bischof Ru­
dolf (1136—1149) von jedem'Negierungsjahre außer 1142 Synodal- 
urkunden haben, ist wohl nicht ganz zufällig, sondern beweist, daß der­
selbe seine Synoden sehr regelmäßig gehalten hat.

Wir tragen zu Sen gegebenen Nachrichten noch folgende Notiz 
nach: 1145 übergiebt Gebhard von Lochten die Kirche S. Andreä in 
Abbenrode sammt dem Dorfe*  daselbst dem Bischof zu Halberstadt der­
gestalt, daß dort eine prologio vituo roAulxu-i8 möchte gestiftet wer­
den. Dies ist zu Halberstadt am Lucastage iu muZno (8io!) 8^no- 
clo geschehen. Zeugen sind gewesen von den Laien: Pfalzgraf Friedrich, 
die Grafen Bernhard, Poppo und Burchard von Valkenstein. ^) Auch 
vom Jahre 1149 soll eine Synodalurkunde dasein.

9 Urkunden-bxtrakt in den Brannscbweiger Anzeigen 174U. Sp. 226l; 
nack v. Ledeburs Arclüv 2, >4.
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Bischof Ulrich hat nachweislich 1150 und 1151 regelmäßig Sv- 
noden gehalten. Auch am 2. December 1153 hielt er eine solche m 
Gatersleben, wiewohl damals schon nicht mehr ganz unangefochten. 
Er redet in der Urkunde von bösen Tagen, in denen er erniedrigt wird, 
und von Jahren, in denen er Unglück und Trübsal gesehen hat. Von 
nun an hören die Synodalurkunden ganz auf, bis wir 1163 solche von 
seinem Gegner Gero ausgestellt finden. Im Jahre 1177 kehrte er 
„nach I7jäbriger Verbannung von seinem Bistbum wegen seines Ge­
horsams gegen den päpstlichen Stuhl", wie er selbst in der Synodal- 
urkunde vom 11. Juni 1179 sagt, zurück, und nun finden wir ihn 
1176. 1179. 1180 wieder mit Abhaltung von Synoden beschäftigt. 
Mit einer gewissen Vorliebe spricht er in den dort ausgestellten Urkun­
den von seinem Martyrium. Obwohl wir, so redet er in frischer Er­
innerung der Zerstörung Halberstadts und seiner Gefangenschaft auf der 
Synode vom 26. Juni 1180 zu Gatersleben, ourch Beraubung und 
Aufruhr, die uns von Anbeginn unserer Bischofswürde bedrohen, unab­
lässig erschreckt werden, so ist es doch unsere Bischofspssicht, für die Kirche 
väterlich zu sorgen.

Von Dietrich (1180 -1193- sind wieder mehrere auf Synoden 
ausgestellte Urkunden vorhanden, die auf regelmäßige Abhaltung schließen 
lassen. Dasselbe gilt von Gardolf 1193 -1201).

Daß im 13. Jahrhundert die bischöflichen Synoden nicht minder 
gehalten wurden, kann nicht zweifelhaft sein; so findet 1224 eine solche 
in Gatersleben statt. ') Von einer Synode unter Volrad ist S. 277 
eine Notiz beigebracht worden, und manche andere Nachrichten finden 
sich außerdem. Allein auffallend bleibt es doch, daß bei dem reichen 
urkundlichen Material, das uns aus dem 13. Jahrhundert aufbewahrt 
ist, nicht mehr Synodalurkunden gefunden werden.

Fragen wir, wie oft der Bischof seine Synoden abhielt, so müs­
sen wir als Vollzahl drei jährliche Snyodcn annehmen Denn drei 
Mal im Jahr soll, wie der Sachsenspiegel anordnet, jeder Ehristcn- 
mann den Send besuchen. Drei Mal fanden auch nn Jahre die 
weltlichen Gerichtstage statt, und das weltliche rrnd geistliche Gerichts­
verfahren standen in der engsten Beziehung. Urkundlich vermögen wir 
die dreimalige Abhaltung der Halberstadter Synoden nur einmal zu er­
weisen : im Jahre 1160 haben wir Kunde von einer Synode am grünen 
Donnerstag, einer zweiten am 15. Juni zu Gatersleben und einer drit­
ten am 17. und 18. October zu Halberstadt. Von zwei Synoden, 
die in einem Jahre abgehalten wurden, sind mehrfache Beispiele vor­
handen. 1120 fand eine am grünen Donnerstag, eine am 18. Okto­
ber zu Halberstadt statt. 1133 begegnet uns eine Synode am 25.

9 Neue Mittheillmqen 4, 1».
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Mai zu Gatersleben und eine am 22. Juli zu Halberstadt, 1141 zwei, 
am 18. October und 5. December, 1143 eine am grünen Donnerstag 
in Halberstadt und eine andere in Gatersleben gehaltene ohne Datum: 
1147 treffen wir die Grüne-Donnerstag- und die Lucä-Synode an; 
1184 eine am grünen Donnerstag und eine am 27. Mai. Aus der 
Regelmäßigkeit, mit der uns die Synoden am grünen Donnerstag und 
am Lucastage, sowie eine Sommersynode in den Monaten Mai, Juni 
oder Juli entgegentreten, dürfen wir gewiß auf eine ziemlich regel­
mäßige dreimalige Abhaltung derselben in jedem Jahre schließen. 
Freilick finden wir auch noch andere Tage zur Abhaltung von Synoden 
benutzt. 1133 erscheinen zwei Synoden im Sommer, 1141 wird eine 
Synode zu Halberstadt am 3. December abgehalten, 1133 am 2. 
December in Gatersleben. Aber diese Thatsache dürfte wohl nur be­
weisen, daß der Bischof in den; Falle, wo er an der Abhaltung einer 
Svnode an d/m herkömmlichen Tage verhindert war, dies durch einen 
andern Tag zu ergänzen suchte.

Was die Dauer der Synode anbetrifft, so ist nur einmal eine 
zweitägige Dauer festgestellt, nämlich bei der Lucä-Synode 1130. 
Sonst scheint sie nur einen Tag gedauert zu haben.

Der Synodenort war für die Synoden am grünen Donnerstag 
und am 18. October stets Halberstadt, für die Sommersynode gewöhn­
lich Gatersleben. Erst seit 1178 tritt Oschersleben auf und zwar zwei 
Mal für die Sommersynode (N78. 1184). Im Jahre 1184 wird 
die „Grüne-Donnerstags-Synodc" zu Aschersle^en abgehalten; oder ist 
auch dort Oschersleben zu lesen?

Die Synoden sind wohl mit einem Gottesdienst eröffnet worden. 
Wir besitzen eine Predigt des Abtes Volcuin von Sittichenbach, welche 
^cwmo ^inntlnli^ überschrieben ist. Auf einem Generalcapitel des 
Gstercienserordens kann dieselbe nicht gehalten sein; denn dies wird 
nie 8^no<1'i8 genannt. Auch würde der Inhalt dorthin nicht pas­
sen, da er nicht die Verhältnisse des Mönchslebens, sondern nur 
das geistliche Leben überhaupt behandelt. Auf den Halberstädter 
Synoden erscheint Volcuin in den Jahren 1146. 1130. 1151; 
sein Kloster gehörte ebenfalls zu dieser Diöcese; es dürfte daher kaum 
zweifelhaft sein, daß die Rede dort gehalten worden ist.

Daß auf den Synoden gegen Ausschreitungen des kirchlichen Le­
bens ringeschritten worden ist, dürfte unzwesselhaft sein; der Beweis 
jedoch fehlt uns.

Gewiß sind auf den Synoden auch Fragen des kirchlichen Rechts

') ileuckfeld, <mil(j. iV.NIl<>ni<>aen^s 2, l80. Winter, die üisterciknser 
S. 74. 75.
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verhandelt und statutarische Festsetzungen getroffen worden. Aus 
dem 12. Jahrhundert sind uns solche nicht erhalten; aber aus 
dem Jahre 1290 ist uns bekannt, dass auf der am grünen Donnerstag 
im Dom zu Halberstadt gehaltenen Synode unter Bischofs Volrad 
Vorsitz festgestellt wurde: Niemand dürfe Erbgüter ohne Genehmigung 
seiner Erben seiner Frau zur Mcrgengabe dos bestimmen, ' Ferner 
liegt uns folgender Beschluß vor.- 4imo domini >1" t'.l.l'.o IX. X^. 

-Xovomlwis eorum nol)i8 411>6ilo dei i-iuliu IIuIIun slu 
dormis oeelosie ossiseo^o in i^isu noslru eeelosiu iiosliu' r^lnu' 
ruli svnoilo ^residente sinoduliter inventum exlitil et ul> oin- 
indus o^t'koOcituin, s>uod nln' plrires domns <t'>nn> nun in uli 

uieu eonstrountur, tot pulli, <>uol doinns scui soei in 
en exislunt. noinine eensns seu deeime sm>k nnnuntim rd> !ni- 
jrismocü ureu exsolvendi. Dnlum nnno, <Ii<- el !oeo >>re- 
«lietis.

Nichts anderes als rechtliche Festsetzungen sind auch die dort aus­
gestellten Urkunden, nur daß sie meist ein bestimmtes Kloster rc. be­
trafen. Die Gründungen und Dotationen der Klöster werden hier be­
stätigt und mit dem bischöflichen Bann gegen Beeinträchtigungen ge­
sichert. So geschieht es mit Kaltenborn 1120, mit Schöningen am 18. 
October 1120, mit dem Stift S. Pauli in Halberstadt 1136, mit 
Abbenrode 1143, mit Marienzelle 1147. Neue Zuwendungen an Klö­
ster werden nicht selten auf den Synoden bestätigt und gesichert, und es 
geschieht selbst dann, wenn die Güter in einer andern Diöcese lagen, 
falls nur das Kloster dem Halberstädter Sprengel zugehörte. Siehe zu 
1143 und 1131. Schlichtungen von Streit über Eigenthumsansprüche 
kamen mehrfach vor (so 1148. 1193), und die Bestätigungen des 
Eigenthumsrechtes hatten ja meist keinen andern Sinn, als alle An­
sprüche dritter Personen abzuschneiden.

Ist es doch, wie Bischof Dietrich 1183 es ausspricht, die Auf­
gabe der Synoden, alle Angelegenheiten der Kirchen, d. h insonderheit 
der Klöster, seien sie guter oder böser Art, endgültig zu regeln, und alles 
Schädliche durch die Auctorität der Synode und durch deren umsichtige 
Entscheidung (rulio) zu beseitigen Nur ein einziges Mal kommt es 
vor, daß eine einfache Pfarrkirche ihre Zuwendungen arff der bischöfli­
chen Synode bestätigt erhält (1195). Geschieht dies, weil eine Klo­
sterstiftung in Osmarsleben beabsichtigt wurde, oder weil der Schen­
kende des Bischofs Bruder war?

Die auf den Synoden ausgestellten Urkunden haben der Bedeu-

') v. Erath Lociex äiploin. OuvälinburßenIix S. 303.
9 Covialbuck von Riddagsbausen toi. ivo im Staatsarchiv zu Mag­

deburg.
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lung gemäß, welche man ihnen beilegte, ineist eine sehr feierliche Form. 
Auf die Eingangsformeln würde dabei tveniger Geivicht zu leger, sein, 
weil sich dieselben in derselben Weise auch in andern bischöflichen Ur­
kunden finden. Selten fehlt indeß die Bestätigung mit dem bischöfli­
chen Bann und das Anathem gegen Diejenigen, welche den Inhalt der 
Urkunde nicht achten. Bischof Rudolf gebraucht 1140 die Formel: 
Wir bestätigen es mit den Schlüsseln des Himmels auf Erden, damit 
es fest sei im Himmel. Einmal (1147 erscheint die Formel: nein 
<>l n<! i»Ieinun ecrnlii initln in >rlonn ra mulo, 1136 wird aus­
drücklich erwähnt, daß der Inhalt der Bestätigungsurkunde für das 
Stift S. Pauli vor dem Bischof und einer großen Menge Volks vor­
gelesen worden ist. 1199 geschieht eine Bestätigung zwei Mal I)nmu> 
mnotlnii und nnetoritnlo mno<1nli. Die Erwähnung, daß die Ur­
kunde auf dem hohen Send ausgestellt ist, ist ja ebenfalls nichts an­
deres als eine feierliche Bekräftigung.

Selten wird am Schluß das Regierungsjahr des Bischofs ausge­
lassen; Bischof Ulrich fegt 1179 auch das Jahr seiner Rückkehr aus 
der Verbannung hinzu. Papst, Kaiser und Bischof werden genannt 
1121. 1133. 1137. 1147. 1178. 1179. 1180 und sonst. Die 
Regierungsjahre vom Papst, dem Erzbischof von Mainz und dem 
Diöccsanbischof kommen vor in einer Urkunde von 1120, ja in 
einer zweiten Urkunde derselben Synode überdies noch die Regie­
rungsjahre des Erzbischofs von Magdeburg. Höchst merkwürdig 
ist die Formel» 1136: unter der Regierung unseres Herrn Jesu 
Ehristi, dessen Reich (ro^innn «U imjnwnim) ohne Aufhören 
dauert in alle Ewigkeit. Doch wollen wir nicl t verschweigen, daß 
die Formel der darauf folgenden Urkunde mit lEAimnto imsteru- 
lorn l.olliniio >><>,- llomiiiiini ^08iiin l'.Inistnn, uns die rich­
tigere zu sein scheint. Die merkwürdigste Zeitangabe feierlicher Art 
ist wohl die in der Urkunde vom 18. October 1147: seitdem das Sach­
senvolk zum Glauben bekehrt ist, in, 366. Jahre.

Ganz besondere Feierlichkeit erhalten die Urkunden durch die große 
Menge hochgestellter Zeugen, die meist nicht einmal vollständig aufge­
zahlt sind, wie der vielfach verkommende Zusatz beweist: und andere, 
die wir um der Kürze willen weglassen. Die nicht wenigen namentlich 
aufgeführten Zeugen sind darum so wichtig für den vorliegenden Zweck, 
weil sie uns einen großen Theil der Männer vorführen, welche die 
Synoden besuchten.

Am häufigsten erscheinen natürlich als Zeugen in der Urkunde die 
Halberstädter Domherrn. Sie hatten wohl die Verpflichtung, vollzäh­
lig zu erscheinen, und wenn die Synode in Halberstadt abgehalten 
wurde, so war ja nichts natürlicher. 1183 werden auf der Synode am 
19. Juli zu Halberstadt 13 Domherrn namhaft gemacht, und bis zum 
Subdiaconus herab werden nicht selten dieselben als Zeugen auf Sv- 

6*  



noden aufgeführt. 1133 erscheint sogar in Gatersleben der Klerus der 
ganzen Stadt Halberstadt, freilich zu einer Behandlung, bei der es sich 
um seine Stellung zürn Stiftsvoigt Werner handelte. Erscheint der 
Dompropst unter den Zeugen, so nimmt er fast regelmäßig die erste 
Stelle ein, und es folgt in diesem Falle das gesammte Domcapitel. 
Dann hat der Subdiaconus seine Stelle vor dem Abt. Es ist dann 
wohl nicht die einzelne Person, sondern das gesammte Domcapitel als 
eine moralische Person gefaßt und hat als Repräsentant der Eatbedrale 
natürlich den ersten Platz. 1143 11. April hat der Dompropst sei­
nen Platz hinter 2 Benedictinerabten. Das erklärt sich aber daraus, 
daß er hier als Zeuge einer Partei, nicht des Bischofs, erscheint. 
S. 233 steht der Dompropst erst nach dem Abt von Jlsenburg, den' 
Abte des Mutterklosters von Huyseburg, und 1148 sogar Nach dem 
Propst von Drübeck. Wird dagegen blos der Decan erwähnt, so folgt 
dieser nebst den Domherrn erst nach den Aebten, aber vor den Pröp 
sten. Nur in der zweiten Halste des 12. Jahrhunderts, in einer Zeit, 
wo möglicher Weise kein Dompropst vorhanden war, hat der Domde­
chant den Bortritt vor den Aebten. So 1183 und 1184 in der er­
sten Urkunde des Bischofs Dietrich. Andere Domherrn nehmen, wenn 
sie allein stehen, erst ibren Platz nach den Klosterpröpstcn ein; nur am 
17. Okt. 1130 erscheint der Propst von Hadmersleben nach dem Käm­
merer und Eustos, und 1130 (S. 270) sogar die Aebte nach dem 
Kämmerer. Doch ist es überaus selten, daß eine Synodalurkunde obne 
die Zeugenschaft des Dompropstes oder Domdechanten ausgestellt wird. 
So S. 233. Unter den Domherren befinden sich auch die Pröpste 
der Eollegiatstifte St. Marien, St. Bonifacius und St. Paul zu Hal­
berstadt, sowie der Stifter Walbeck und St. Eyriaci zu Vraunschweig 
(1163, . Von den Halberstädter Stiftern erschienen nicht auch selten die 
Eanonici als Zeugen.

Nachstdem nehmen die Benedictiner-Aebte die nächste Stelle ein. Nur 
1186 erscheinen sie nach den Augustiner-Pröpsten. Wir treffen am 
häufigsten die Benedictiner-Aebte von Jlsenburg und Huyseburg.

Der Abt von Jlsenburg nimmt meist die erste Stelle ein; 
sein Kloster war (abgesehen von dem bald in ein Pramonstratenserstift 
verwandelten Wipertikloster in Quedlinburg) das älteste Mönchskloster in 
der Diöcese. Martin kommt vor 1114. 1120, am 16. April und 
18. Oktober, 1121, zwischen 1122 und 1124: Heinrich 1133, 
am 23. Mai und 22. Juli. 1133 erscheint noch einmal Martin; 
Sigebodo 1141,114.3, 1147, 1148, 1 130, 1131; Dietrich 
1178, 1184 (2 Mal, 1183, 1186, 1189; Berthold 1194, 
1183 (2 Mal); Hermann 1196, 1197, 1199. Nur drei Mal 
(1120, 1133, 1199) steht der Abt von Jlsenburg hinter dem von 
Huyseburg.

Der Abt von Huyseburg nimmt abgesehen von diesen 3 Fällen
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stets die 2. Stelle ein. Al ferus, Alfrid, Elfer, Alberus kommt 
vor 1114, 1120, (2 Mal), 1121, 1133, 1135; Ekberr 1143, 
1147, 1 150 (2 Mal), 1131-, Reinbold 1178, 1184, 1185, 
1186; Heinrich 1194, 1195; Robert 1199 (2 Mal) Nur 
1150 steht der Abt von Huyseburg hinter dem von Michaelstein

Von den übrigen Benedictineräbten kommt der von W i nimelbu r g 
noch am meisten vor, nämlich 1118, 1147, 1150 '3 Mal), 1151, 
1184, 1185, 1186, 1195, 1197. Meist folgt er unmittelbar hinter 
Jlsenburg und Huvseburg.

Von Eonradsburg erscheint 1120 ein Halberstädter Domherr 
noch als Propst. Aebte sind gegenwärtig 1133, 1151, 1178, 1194, 
1195 (2 Mal), 1197.

Ballenstedter Aebte werden 1133, 1178, 1196 genannt. 
Goseck ist 1185, 1189, 1195 durch Abt Ermcnold vertreten. Den 
Abt von Hillersleben finden wir 1178 und 1197, den von Eil- 
wardesdorf 1197, den von Reinsdorf 1197, den vonK önigs- 
lütter 1186 gegenwärtig. Selbst ein nicht zur Diöcese gehöriger 
Benedictinerabt erscheint 1178: der Abt Arnold von Merse bürg. 
Abgesehen von dem 1!iudgcrl-Kloster bei Helmstedt, das nur einen 
Propst hatte, und dem Aegidienkloster in Braunschweig finden wir 
demnach sämmtliche Benedictinerklöster auf den Svnodcn vertreten. Am 
zahlreichsten werden die Benedictiner - Aebte 1197 aufgeführt, nämlich 
sechs.

Von den erst im 1!aufe dieses Jahrhunderts entstehenden Eistercien 
serklöstern finden wir nur sehr spärlich eine Vertretung. Der Abt 
Volcuin von Sittichenbach ist 1146, 1150 und 1151 auf der 
Svnode, das nahe Michaelstein hat seinen Abt 1148, 1178,1197, 
1199 geschickt, M a r i enthal 1146, R i d d a g shause n 1146, in 
beiden letzteren Fallen ist es jedoch zweifelhaft, ob die Urkunde allfeiner 
Svnode ausgestellt ist. Die Eistercienser waren nämlich durch päbst- 
llches Privilegium von dem Besuch der bischöflichen Snnoden und der 
Provinzialconcilc befreit. ') Wenn also einzelne Aebte dennoch auf den 
Svnodcn hier und da erscheinen, so ist das Sache der Freiwilligkeit oder 
des eigenen Vortheils gewesen.

Ganz ähnlich verhält es sich wohl mit den Pramonstratenserklö- 
stern Wir finden im ganzen 12. Jahrhundert nur einmal einen 
Propst dieses Ordens auf den Halberstädter Synoden, nämlich 1178; 
denn die Urkunde von 6. 1146 (S. 265), in der Propst Gottfried 
von St. Wiperti in Quedlinburg als Zeuge erscheint, ist als Snno- 
dalurkunde nicht unzweifelhaft. Und doch gehörte außer dem genannten 
Kloster innerhalb der Halberstädter Diöcese noch Eolbigk und Rode

') Winter, die ßistercienser L. 92.
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bei Eisleben dem Orden der Prämonstratenfer an. Allerdings waren 
damals tue Pramonstratenserklöster noch nicht von der bischöflichen Auf­
sicht eximirt: galt etwa die Ordensversamnilung in Magdeburg als ibre 
Svnode?

Um so häufiger finden wir die Augustiner auf den Diöcesansvnoden 
vertreten. Dieser Orden, durch Bischof Reinhard hier cinqeführt, batte 
gerade in der Halberstadter Diöcese eine bedeutende Anzahl von Stif­
tungen aufzuweisen. Kaltenborn, St. Johannis in Halberstadt, Ha- 
mersleben und Schöningen gehörten ihm an; den Nonnenklöstern 
Gerbstedt, Hadmersleben, Drübeck und Stötterlingenburg gab Bischof 
Reinhard die sog. Regel Augustius und Pröpste, welche derselben folg­
ten. 9 Diese Stiftungen waren daher stets auf das engste mit dem 
Brstbum Halberstadt verbunden, und ihre Pröpste erscheinen fast noch 
regelmäßiger als die Benedictiner-Aelte auf den Synoden. Die Stel 
lung haben sie nach den Aebten; die Rechenfolge der Augustinerpröpste 
ist nicht bestimmt. Selbst die der Mönchs- und Nonnenklöster erscheinen 
unterschiedslos durch einander. Der Propst von St. Johann zu 
Halberstadt tritt als Zeuge auf 1120, 1121, 1122, 1133 l mit Prie­
stern), 1141 und 1143 mit seinem Konvent, 1140 (2 Mal), 1147, 
1150, 1173, 1184, 1186, 1194. Den Propst von Schöningen 

treffen wir 1120, 1121, 1122, 1133 (mit Priestern seines Klosters), 
U37, 1141 (mit Brüdern), 1146, 1150, 1133, 117.), 1184, 1183, 
1186, 1194, 1193, 1196, 1199. Hamersleben ist durch seinen 
Propst vertreten 1122, 1133, (mit Priestern) 1147, 1 173, 1184, 
1183, 1186 2 Mal mit üult 08 1195, 1199. Kaltenborn 
bat seinen Propst entsandt 1120(2 Mal), 1133 mit Priestern), 1136 
(den Canonicus Wichmann), 1146, 1147, 1150, 1151, 1153, 1179, 
1185, 1186, 1189 und Canonici), 1195 (2 Mal), 1196 (mit Prior).

Die Pröpste der Nonnenklöster werden auch >>uliO8 i>u,nn8loi ii, 
oder auch blos siati'68 genannt. An, häufigsten erscheint der Propst 
van Hadmersleben als Zeuge, nämlich 1120, 1133, 1145, 1146, 
1147, 1150, 1153, 1154 (2 Mal), 1195, 1199. Danach der von 
Stötterlingenburg 1133, 1145, 1146, >147, 1150 (2 Mal, 
1153, 1173. Den Probst von D r ü b e ck treffen wir 1146), 1147, 
1148, 1194, dazu 1141 Convcrsen dieses Klosters. Gerbstedt ist 
nur 1147 und 1189, Walbeck nur 1147, A b b enrodc 1146 
(2 Mal), 1150, 1189, Herklingen nur 1194 vertreten.

Das Servatiusstift zu Quedlinburg lind das von ibm abhängige 
Nonnenkloster zli" St. Marien daselbst sind nie vertreten. Beide 
waren nach päpstlichen Privilegien von der bischöflichen Aufsicht epimirt. 9

') rUiroliican II»Iberstrideii8t! «d. Schah S. -17.
Urkunden der Päpste Johann XIII. und Sylvester II. bei v. Erath, tlvä. 

ciip). tzrikdl. S. 13. u. 27.
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Ebenso sind von folgenden Nonnenklöstern nie Pröpste als Zeugen er- 
wähnt: Frohst, Vitzenburg, Zcheiplitz und Noßleben. Ebenso feblk 
Alslebeir Bei diesem letztem ließe sich das Fehlen vielleicht dadurch 
erklären, daß es dein Erzstift Magdeburg übergeben war.

Bon Archidiaconen der Diöcese sind vor allem die mit der Ver­
waltung von Archidiaconaten betrauten Domherrn zu trennen, und das 
waren nicht wenige Diese waren ja, so dürfen wir annehmen, immer 
bei der Synode zugegen. Eigens als Archidiaconus bezeichnet wird 
um 1196 und 1197 der Domherr Burchard, der das Archidiaconat 
Eisleben verwaltete. Außerdem aber hatten die Augustiner-Propste eine 
Anzahl von Archidiaconaten zu verwalten; so der von Kalteuborn den 
sebr umfangreichen Bezirk zwischen Unstrut und Wipper, der sich an 
die Mainzer Diöcese anschloß. Mit St. Jobannis in Halberstadt war 
das Archidiaconat Warenstedt, mit Scböningen das gleiches Namens, 
mit Stötterlingenburg das in Eallum, mit Hccklingen wohl das gleich­
namige verbunden, 114/ erscheint der Priester Balduin von Westerode 
auf der Svnode des 18. Dctober, wohl nicht als einfacher Geistlicher, 
sondern als Vertreter des Archidiaconats Westerode. Erst ganz gegen 
Ende des Jahrhunderts, nämlich 1199, erscheinen zwei einfache Prie­
ster auf der Synode, die von Schwanebeck und von Huysargstedt, aber 
sie nebmen die letzte Stelle ein und rangiren nach des Bischofs Notar. 
Es ist wohl kaum anzunebmen, daß die gewöhnlichen Pfarrgeistlichen auf 
des Bischofs Synode erscheinen mußten; für sie war des Archidiaconus 
Bann vorhanden. Aber ausnahmsweise konnte dies vielleicht geschehen. 
So ist wohl die Bestimmung des Bischofs von Halberstadt von; Jahre 
1436 zu verstehen, daß die Pfasfheit des Balsambannes nach alter 
Gewohnheit die hohen Senden zu Halberstadt und Dschersleben suchen 
soll, wahrend für gewöhnliche Dinge ein Eommissariat zu Stendal er­
richtet wird, ')

Bon Prälaten außerhalb der Diöcese sind bisweilen einige ver- 
ireleii. Sehr natürlich ist es, daß der Crzbischof von Mainz als Me- 
uopolit auf den Synoden sich vertreten ließ. Am 25. Mai 1133 ist 
der Propst Heinrich von Jechaburg als sein Legat auf der Synode zu 
Goteröleben. Auf eben der Synode ist Magister Ddo und andere 
Personen vom Magdeburger Dom vorhanden, sowie 1178 Magister Lu 
dolf von Magdeburg. Galt nicht der Erzbischof von Magdeburg für 
gewisse Theile der Halberstadter Diöcese als Metropolit von Halberstadt? 
Sebr merkwürdig ist das Erscheinen des Abtes Arnold von Merseburg 
auf der Svnode von I >78, und noch merkwürdiger, daß der Bischof 
Werner von Münster mit Domherrn seiner Kirche auf der Synode zu

h> Ricdel, (loci. clipl. hr-rncl. 22, 485, 
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Gatersleben 1133 zugegen ist. Wie ich glaube, hangt diese Anwesen­
heit mit dem Verhältniß zusammen, in dem die Bischöfe von Münster 
zu dem Kloster Gerbstedt standen 9. Außer diesen verschwindenden 
Ausnahmen findet man niemals Prälaten anderer Diöcesen auf der 
Halberstädter Synode anwesend.

In Betreff der Laien bestimmt der Sachsenspiegel, daß die schöf- 
fenbarfreien Leute drei Mal im Jahre des Bischofs Send suchen 
sollen. ?). Dazu gehörten im 12. Jahrhundert die Edlen und die Mini­
sterialen jedenfalls theilweis. So sehen wir denn eine große Reihe von 
Edlen auf den Synoden gegenwärtig.

Am häufigsten erscheinen solche, die Grafschaften im Halberstad- 
ter Sprengel verwalteten, vor allem die Pfalzgrafen von Sommer- 
schenburg. So der altere Friedrich 1114, 1120 (2 Mal und 
um 1122. Sein Sobn, der jüngere Friedrich, 1114,1121, 1133, 1137, 
1145, um 1146,1147,1148, um 1165. Dessen Sohn'Adelbert 1145. In 
seiner Eigenschaft als Graf erschien gewiß auch Herzog Lotha r 1120, und 
ebenso die Ballcnstedter Albrecht 1120, 1121, 1135, 1145, um 
1146, 1151. Seine Söhne Otto 1145, um 1146, 1151, Hermann 
1146, Herzog Bernhard 1195. Markgraf Rudolf von Stade ,1121 
und 1133) werden wir wohl auch hierher zu rechnen haben. Sollte nicht 
Milo von Freckleben (1120) auch in dieses Geschlecht geboren ? 
Ist Markgraf Konrad von Meißen 1133 und 1135 als Graf 
zwischen Saale und Wipper oder als Voigt von Gerbsiedt zugegen? 
Von seinen Söhnen kommen Dietrich und Dedo 1179 vor. Graf 
Ludwig von Wippra finden wir 1i35, 1136, 1147, 1148. Im 
Jahre 1120 ist Herzog Konrad von Franken zugegen; wir wissen nicht, 
ob derselbe irgend welche Beziehungen zur Diörese Halberstadt hatte. 
1135 erscheint Markgraf Heinrich, woher'>

Im Hartgau waren die Grafen von Dlankenburg vom 
Bischöfe mit einer Grafschaft belehnt. Sie zeigen sich ziemlich baufig: 
Poppo um 1122, 1133 2 Mal), 1135, 1141, 1143, 1144, um 
1146, 1147, 1148, 1150 (3 MaO, um 1165, sein Sohn 
Siegfried 1150. Heinrich 1186, 1189, 1194, 1197. Friedrich 
von Regenstein 1186. Siegfried von Blankenburg und Regenstein 
1197. Neben ihnen treten die Grafen von Wer nigerode sehr 
häufig auf, stets mit dem Namen Adelbert, so 1121, 1133, 1135, 
1141 2 Mal), 1150 (3 Mal), um 1165, 1197. Von Grafen von 
Woltingerode finden wir Ludolf 1133, 1147 (2 Mal, 1150 (3

') S. r. Mülverstett in dieser Zeitschrift I, 22. 
') Sachsenspiegel Buch l. Cap. 2.
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Mal, dessen Sohn Rudolf sowie seinen Schwiegersohn Dietrich und 
ooii8<'!u iin>>, Werner 1147. Graf Hoier 1185. Gekört Graf Hoier 
von Levenberg hierher oder zu den Mansfeldern? Die M a n s selder sind 
erweislich vertreten durch Hoier 1133 und 1170, durch dessen Bruder 
Burchard 1170 und 1185. Die Herren von Valkenstein erscheinen 
theils als Edle, theils als Grafen: 1120, 1144, 1150, 1151 Bur- 
chard; dessen gleichnamiger Sohn 115-1 und 1170, Otto 1178, 1184. 
Burchard 1107(2 Mal). Siegfried erscheint als Graf von Arneburg 
1184, 1186 und wohl auch um 1165. Konrad als Burggraf 1197. 
Wolmar von Gar belegen kommt unmittelbar hinter den Grafen 
1133 vor. Wohin der Graf Goswin von Falkenberg (1148),'der 
Graf Bernhard 1147, Graf Konrad um 1165 gehört, weiß ich mit 
Bestimmtheit nicht zu sagen.

Die meisten unter den oben genannten Geschlechtern waren zugleich 
auch Inhaber von Klostervoigteien, und viele derselben können auch als 
solche auf den Svnoden gegenwärtig sein. Sehr regelmäßig erscheinen 
die Obervögte des Halberstadter Doms: Berengar 1114, 1121, 1135, 
Werner um 1122, 1133, 1150 (2 Mal), Rudolf 1178, 1180, 
1183, 1186, 1194, 1197, sein Bruder Werner 11^6, sein Sohn 
Werner 1195, 1197. Hierher gehören auch die Grafen von Hillers- 
leben als Vögte des dortigen Klosters: Otto 1135, Dietrich 1135, 
Beide 1145.

Von sonstigen edlen Geschlechtern heben wir nur die hauptsäch­
lichsten hervor. Walo von Veckenstedt ist zugegen 1114 und um 
1122. Esico von Bornstedt 1120, 1133, 1150, 1151. Ist er 
identisch mit (5sico von Seeburg (1147)? Werner von Veltheim 
um 1122, 1133, 1150. Burchard von O. uerfurt 1120, 1144, 
1150, 1151. Burggraf Burchard 1179. Friedrich von Harbke 
uni 1122, Otto 1178, die Gebrüder Otto und Hermann 1194, 1197, 
Hermann allein 1197. Friedrich 1180. Dedo und Gunzeün von 
.^rosigk 1 189. Gunzeün allein 1195. Gerdolf von Hadmcrsle- 
ben 1197. Ulrich von Schochwitz 1133 i2 Mal), 1144. Gero 
und sein Bruder 1133, 1144. Bodo 1 185 an erster Stelle. Bruno 
von Hakeborn 1120, 1151. Friedrich 1178. Albert 1189. Frie­
drich 1195, Anno von Arnstedt 1120. Walter von Arnstein 
1196. 6ico oder Eino von M eh ringen 1120, 1151. Adelbett 
von Biesenrode 1144. Albero 1183. 1195. Hugold von An­
ti ord es leben 1144, 1147. Friedrich 1147. Christian von Am- 
furt 1178. Volrad von Hessen 1 196. Ackehardus von S ch w a ne - 
bcck um 1122. Otto 1195 2 Mal). Arnold von Scher mbke 
1185, 1196. Wilhelm und Ulrich von Hamersleben 1147. Ul­
rich 1178. Haimardus von Wcfensleben um 1122. Howardus 
1133- Marquard von Warmsdorf um 1122 und wohl auch 1145 
Arnold von Meiendorf 1185.
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Alle diese genannten Geschlechter gehörten, wie schon ibr Ge- 
scblechtsname besagt, in die Diöcesc .halbcrjtadt. Die Ausnahmen sind 
fast winzige zri nennen, lind vielleicht dürfte selbst bei denen, die er­
wiesener Maßen ihren Wohnsitz in dem Halberstädter Sprengel nicht 
ballen, immer noch eine Beziehung anzunehmcn sein, die sie mit dem­
selben verband. Wir nennen den Burggrafen Ulrich von Wettin und 
seinen Bruder Egelolf (1178).

Den edlen Geschlechtern pflegen sich die Ministerialen als Zeugen 
anzufchließcn. Hier sind es besonders die Dienstmannen des Hochstisls 
Halberstadt, von denen fast regelmäßig eine längere Reihe wiederzu- 
kebreu pflegt. Aber auch Ministerialen von Personen mit fürstlicher 
Stellung kommen vor, besonders wenn diese Personen bei der Verhand­
lung selbst mit betheiligt sind. Unter allen Namen von Ministerialen 
dürfte aber keiner gefunden werden, der nicht der Diöcesc Halberstadt 
angehört hätte.

Schließlich bemerke ich, daß weitere urkundliche Beiträge, sowie 
etwaige Berichtigungen des Vorstehenden sebr erwünscht sein würden.

Vas Kloster petersthal.

Bon

G. A. v. M öl versteht,
K. Staats Archivar zu Magdeburg und Archiv-Ratb.

Nicht alle Klöster, so wichtig, bedeutsam und, was ih,e äußere Er­
scheinung anlangt, auch umfangreich an Gebäuden dergleichen Stiftun­
gen auch waren, haben Jahrhunderte lang das Mittelalter durchdauert 
und ihr Ende erst durch die Kirchenreformalion oder Gewaltacte gefun­
den. Schon wahrend des Mittelalters schlug manchem Kloster und 
Klösterchen die letzte Stunde, aber sehr verschieden waren die 'Anlässe 
zu ihrer Aufhebung und ihrem gänzlichen Eingehen. Am seltensten 
waren es Zerstörungen und Verheerungen durch die Macht weltlicher 
Familien, und nach Bränden entstand stets wieder durch die milden 
Gaben frommer Herzen ein Neubau aus der Asche, oft den frühern an 
Würde, Umfang und Schönheit überbietend. Vielmehr war öfters, ja 
meistens Rauhheit und Ungesundheit des Klimas, das bei der Schnel­
ligkeit und dem Eifer für neue Anlagen nicht gleich erwogen ward oder
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erprobt war, die übergroße Beschwerlichkeit in Verwaltung der Oekono- 
mic der Kloster und Erfüllung geistlicher Pflichten der Liebe und Barm- 
berzigkeit auch dtirch Spendung von Zuflrichtsstatten für Arme, Kranke 
und Hülflose) dtlrfl) eure Anlage auf steilen, unfruchtbaren Höhen oder 
auf sumpfigen, zu wasserreichen, Fieberkrankheiten erzeugenden Gründen 
die Ursache, welche einen kurzen Bestand von Klöstern nach ihrer Grün 
düng zur Folge hatte, nicht daß sie zu existiren aufhörten, sondern um 
an andern, von jenen Mangeln nicht berührten Oertern wiederzuerstehen. 
Wir haben in der Mansfelder Hierographie im erst/n Bande der Zeit­
schrift des Harz-Vereins für Geschichte rc. einige Beispiele von solchen 
aus obigen und ähnlichen Ursachen aufgehobenen oder eingegangenen, 
jedoch wieder retablirten Klöstern gegeben und könnten noch andere hin- 
zufugen, wenn wir noch bei diesem allgemeinen Gegenstände langer ver­
weilen wollten. Selten kam der Fall vor, daß die wiederholten feind­
lichen Anfällen ausgesetzte Lage eines Klosters zu seiner Translocation 
führte; am seltensten aber dürfte sich der Fall ereignet haben, daß ein 
nach einem andern Orte versetztes Kloster sehr bald wieder an seiner 
alten Stelle wiederaufgerichtet wurde.

Dies geschah mit dem sonst sehr bekannten Kloster M eh ringen, 
Gflercienser-Ordenö, um 1225 von der Edlen Oda v. Meringen ge­
gründet, belegen im Herzogthum Anhalt (dem ehemaligen Fürstenthum 
Dessau und Amte Sandersleben) an der Wipper, nur eine Meile süd­
östlich von Aschersleben. In Beckmann Historie des Fürstenthnms 
Anbait 1 S. 403 fs. finden wir (vgl. auch H. Lind n e r Geschichte 
und, Beschreibung des Landes Anhalt s>. 321. 322) auf Grund meh­
rerer daselbst abgedruckter Urkunden die altere Geschichte dieses Klosters 
dargestellt.

Wahrscheinlich lagen die Ursachen, welche zu einem Verlassen des 
Klosters Seitens des Eonvents und einer Niederlassung an einem an­
dern nahe belegcnen Orte führten, m localen Verhältnissen, die je langer 
U mehr zur Geltung kamen und auch in einer Urkunde der Gebrüder 
Hörer des Aelteren und Hover des Jüngeren v. Vredeberg von 1253 6 
einen Ausdruck fanden dahin, daß dem gewiß schon lange darauf hin- 
arbeitenden Eonvent die Erlaubniß zur Verlegung des Klosters an 
einen andern irrt von diesen zur Familie der Stifterin gehörenden Edlen 
ertheilt wurde. Diese Uebersiedelung ging auch entweder im gedachten 
Fahre oder in dem folgenden 1256 vor sich, denn eine Urkunde des 
Hüllen Heinrich von Anhalt von letzterem Jahre spricht schon von der 
Uchmi>z>u nl ('inncnln.^ <^u«»n<Inin >!<u'inug> i'vmnunnnl<'^ 
muu' n cl enlloin dv 10-l, i lrnnHnli. Daß die Bezeichnung 
des Namens des neuen Wohnsitzes eine geistliche sei und nicht den wirk-

>) Beckmauu l. c. p. 404.
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lichen und so zu sagen weltlichen Ortsnamen angebe, steht jeder, der 
die Eigenthümlichkeit der Ortsnamen jener (Hegend, ader auch des Elfter. 
cienser-Ordens kennt, die Namen der Oerter, an denen er seine geist­
lichen Wohnstattcn errichtete, mit allegorischen, meist auf die h. Jung­
frau Maria, seine Hauptheilige, bezüglichen zu vertauschen. Auch aus 
einer anderen in dieselbe Zeit gehörenden Urkunde der Oda v. Hoben- 
buchen ohne Jahr ersehen wir den Namen des Ortes, wohin das Klo­
ster verpflanzt wurde (8miolimonudo8 (wdiui8 Exloi'cioixiX l,uo kid 
jwo.80118 8Ulü in' enllo 8. l'otri und inoin!do8 V3IÜ8 8. I'otri), 
nicht, ebensowenig, als Erzbischof Nudolph von Magdeburg nn Jahre 
1256 zu Gunsten des nun eifrig betriebenen Neubaues („Iooii8 do 
novo ol ox iiilNLi'o coii8lt'iiondii8") einen Ablaßbrief ausstellte.

Wahrend nun bisher alle Urkunden dieses Klosters für mehrere 
Iabre entbehrt wurden, sind wir im Stande, eine noch unge- 
druckte Originalurkunde des Magdeburger Staats-Archivs (8. U. Kl. 
Petersthal V 1 , die Bestätigung der Schenkung einer Hilfe im 
Stadtfelde von Aschersleben durch einen dortigen Bürger Seitens des 
Bischofs Volrad vom 8. October 1258 enthaltend, mittheilen zu können. 
Sie lautet:

1 01pu <1II8 doi noin II31 6 018 l 3 d (IN 8 i 8 ooolo8io l'Hi.8- 
00>NI8 In >101 ^otiimn. 8iout di()8 ot lo!i>>>or3 indolioioiilor 
Iluililt ot ll'3II80IInt Ilioo8 8IN^uIiI8 nlloi INIIldo 810 I N, ()U0 8ld) 
is>8!8 filmt ton>l>Olii)U8 Iii^oiem inoinorio snoilliino ^>oidoroul. 
ni8i liltornrum ot l08liiim nnmiinino lii innroului'. >'oiiorint 
s^ioindo tnm nro8ont08, i^iimii t'iiliui, i^iiod oiiiu 1>doli8 no^toi 
8 o ii 6 (1 i o l u 8 do ^80 stur in 5!nn8iiiu viniin in i>>80 (auu^o 
8ituiu n dooiinn ot iuio nduoouoio likoium ot 8olutiim in n<»- 
8tl38 NMNU8 ülioi'O i'08ii>;ii3880t >08 snodioti u. s>rooii)U8 in- 
clinnti snodiotuin Unn8uili emii onuii im<; ot lilioiluto, >>oiti- 
II0Nlil)U8 3(1 OIIInIoiN I*!00l08i0  HNIÜ8 lionti l'oti i NsXt- 
8to l o rii i>r 1'iiiicii>i8 oi'diix'8 ('v 8to i o i o u 8 i 8 oontidi- 
imi8 >»oij>olrio j)(>88nlomlum, to(iii8 o:^>ituli ,u>8lii oou80i>8ii 
ot niPitrio nooodonio. tliiiii8 roi >08l08 8iii>I: I! or in 3 rx> u 8 
s)l 0s>08itU8, vvir; A 0 >' ii 8 (IoO3NII8 , u II I' 0 si 3 I' <1 II 8 viooiloini- 
IIU8, U()(IoIflI8 l)0l'toi!31'ill8, l'ono <1o !tio>>l>olt, Vo1l^icilI8 
do Korelior^, 1'uoivvittU8 sai'0j)08itii8 83iioti Uoiiiluoii, 
1doniioii8 do Uoi;on8ton. ^idolvimlii8 do 5uxvoi>6oi^, 
11oiiiiou8 do Drondoi'^. 1l6rm3nnii8 80ol38tioii8. ^11>o>tu8 
do ZlclonIiuiA, 1ioi lo1dii8 do ('. I o t l o n I> o i o;, ('otor ii^ro 
ii08li'0 mniori8 ooosi'8io ('unttnioi. ^otn 8unt 1>oo 5nno do- 

inini 5lo. ('('. I^VIÜ HA ot ^i'osutn no8tin donuoio C,onuon- 
t ii i 8u^rndioto do vnllo lionti I'otii nidolioot rntn iu- 
oonuul83 ot iliofl 3Z3diIi8 i)6i M3N03t ot 00N8i8t3t, oidom saro-



>milmn lillmnm U08lri ot Cn^iluli iu)8lii 8i^iII(n<im n>)s)f>N8io- 
nilni8 cumummilnm in loluil' »mlillum ot l(>8limoi>il>m 8!lttu'isn8 
<Iuximn> <'i'0,u,ni)(Iiim. Outiiiu II u 16 01'8 > n «I VII! UI118 Ocln- 
I»i> I'onlilioulii8 >>o8lri nnno toioio.

Das Original mit den wohlerhaltenem Siegeln des Bischofs und 
Domcapitels versehen.

Da8 Kloster heißt hier ganz regelrecht ^oo1o8in vnlli8 60- 
nli I'eti i, und nichts ist von der Unsicherheit seines Bestehens zu 
inerten, in der es sich doch befunden zu haben scheint, denn nicht nur 
daß die Mittel zum Aufbau der Kirche und sämmtlicher Klostergebaude 
sehr spärlich flössen, wie die unten zu erwähnende Urkunde von 1264 
anzudeuten scheint, und auch aus den Ablaßbriefen hervorgeht, sondern 
es konnten die Nachkommen der Slifterin es nicht verwinden, daß der 
Dtammort des reichen und mächtigen Meringer Hauses nun seines 
üaniilienklosters und Geschlechtsstiftes beraubt sei. Daher setzte die 
obige Frau Oda v. Hohenbüchen Alles in Bewegung, um die Rückkehr 
des Konvents zu seiner alten Wohnstätte zu bewirken, wie dies zwei 
Urkunden des Jahres 1262 (Beckmann I. 6. p. 40'). 406) lehren. 
Der angedrohte Verlust bereits verbriefter Vortheile entschied neben der 
Beschränktheit der Verhältnisse in Petersthal. Noch zu Ende jenes 
Jahres oder zu Anfänge 1263 kehrte der Convent nach Mehringen 
turück, um hier, wie Erzbischof Ruprecht in einer Urkunde vom 9. 
Iun. 1262 sagt, des Vortheils der Ruhe zu genießen, vornehmlich 
aber aus Rücksicht auf die Baulichkeiten, welche den Eonventualen 
bessern Unterhalt und Bestehen versprachen. Diese Urkunde macht uns 
auch mit dem Namen des Ortes, wohin die erste Uebersiedelung erfolgte, be­
kannt. Er hieß 1'o6c> l<6i'c> und stand unter Magde burgi scher 
Hoheit. Lindner a. a. O. vermuthet, daß der Ort, dessen Name 
wohl nach der spater üblichen Schreibweise Zödicker (Zöbeker, Zöwicker, 
?.öwigker) gelautet haben würde, bei Mehringen (und Aschersleben) ge­
legen haben wird; indessen sind wir nicht im Stande gewesen, unter 
den in der Umgegend von Viehringen vorkommenden Oertern einen 
dieses Namens zu entdecken, Daraus, daß dem Kloster Petersthal ein 
kleiner Besitz dicht bei Aschersleben zuwuchs, werden wir auf eine solche 
k'age nicht schließen dürfen, da das Kloster Mehringen u. A. ja auch 
Besitzungen in Dahlen-Warsleben (im Kr. Wolmirstedt), die es aber 
wieder aufgab, gehabt hat. Aber wenn wir der Natur der Sache nach 
einen von dem ursprünglichen Orte der Stiftung nicht zu weit entlege­
nen annehmen dürfen, so könnte füglich an dasjenige, jetzt langst wüste 
Zöbicker zu denken sein, welches mit andern Orten, sämmtlich im Has- 
segau und der Grafschaft des Markgrafen Dedo gelegen, Queinstete, 
Zobikeri, Smalenbike, Hartuuingeroht — — — Poplize, Vrundel, 
Winninge, Dornikar, Brunistorf, Hiloua) König Heinrich IV. dem Erz­
stift Magdeburg im I. 1060 schenkte. (S. Gercken L. v. Lranll.
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VI. p. 396 — 398. v. Heiuemaun t'.. l>. 4nsi.ill. I. s». NO. 
IN.). Nicht aber blos daß oieses Zöbiker unfern Aschersleben zu 
suchen sein wird, sondern es paßt auch ganz vortrefflich zu der Angabe 
des Erzbischofs Ruprecht, daß der Ort (zwar Halberstadrischer Diöcese) 
unter Magdeburgischer Hoheit gestanden habe (sj>u 68l 8>il> Oorniiiin 
<4 iolutö 66616810 ^lu^tloinil p;0N8i8). Daher kann schwerlich 
auf das heutige Rittergut und Dorf Zöbigker, V« St. nördlich von 
dem Städtchen Mücheln, südöstlich von Querfurt, im Kreise dieses 
Namens reflectirt werden, obschon jene Angabe des Erzb. Ruprecht vielleicht 
auf das Ouerfurtische Z. passen könnte. Sicher wird aber das dritte 
Zobicker oder Zöwicker, an der Straße von Leipzig nach Zeih im alten 
Leipziger Kreise belegen, außer Acht zu lassen sein. Daß die Oerter 
dieses Namens, nach dessen Laut zu schließen, wendischen Ursprungs 
sind, ist wohl sicher (vgl. Zibberick, Zöberitz, Zobliv, Zöbitschen 
u. a. m ).

Im Jahre 1264 heißt der Eonvent schon geradezu in Meb- 
r'mgen befindlich (^K6uli88u 6t 6onvonl,i8 8nnotimoninliiim (n8wr- 
< ion8i8 onlini8 in illoiiu^o) und war mit einem Umbau oder doch 
Vergrößerung der altni, vielleicht schon stark verfallenen Klosterbaulich­
keiten beschäftigt, deren Kostenaufwand leichter zu bestreiten, Bischof 
Volrad von Halberstadt im gedachten Jahre dem Kloster einen Ablaß 
gab (Beckmann I. 6. 406.

So sehen wir die kaum siebenjährige Existenz (1233—1262) 
eines nicht reichen, noch in der Entwickelung begriffenen Klosters durch 
eine Reibe von Urkunden bewiestn und auch bewiesen, selbst wenn 
es sich nickt um den selteneren Fall einer Verlegung desselben von dsni 
ursprünglichen Orte seiner Fundation gehandelt hätte.

') Bei der notorischen tUeblingsweise des tnstereienser- nnd Benedictiner 
Ordens überhaupt, seinen Klöstern Namen beizulegen, welche an die der Oerrer, 
wo sie ,lagen, alliterirten, könnte man, wäre löindners Vermuthung richtig, daß 
das verlegte Kloster in der Nähe von Mehringen belegen gewesen, und wäre 
Zebeker nicht als der Name dieses Ortes aufs bestimmteste überliefert, an das 
nahe bei Aschersleben belegene, jetzt längst wüste Fallers leben talt: Val- 
lersleve) denken, au dessen Namen das VKIin 8mwti l'mn anklingcn sollte.



Bothos, Srnfm )u Stolberg und Wernigerode, 

Hergordn n n g

für deii Bau auf Silber und anders Metall 

iit der Grafschaft Wernigerode.

29. September 1537.

A»»s einer für die Sammlungen unseres Harzvereins von dem 
mit demselbrn im thätigen Schriftverkehr stehenden Milgliede, Herrn 
Kreisgerichts-Registrator Sack in Braun schweig, erworbenen, höchst 
schätzbaren Mappe mit meist älteren Schriftstücken, Drucksachen, Karten, 
Plänen und Abbildungen zur h a rz i sch e n B e rg w e r ks g e sch i ch t e thei­
len wir diese merkwürdige Bergordming mit, ohne daß wir hier die 
Hinzufügung besonderer Bemerkungen für geboten erachten. Wir 
schulden der sorgfältigen Erhaltung dieses Schriftstücks um so mehr 
Dank, als dasselbe durchaus urkundlichen Werth besitzt, und wir das­
selbe weder im Gräflichen Haupt-Arckiv noch in der Gräflichen Biblio­
thek zu Wernigerode vorsinden.

Both graff W Stolberg vnnd Wernigerodt 
Thun kundt vnnd zu wissen menigklich des brieffs unsichti­
gen Nach dem sich itzt vn vnser hersckafft Wernigerot durch vorleyhung 
des almechtigen hin vnd wider Bergkwergk auff Silber vnd andere 
metali ereugen Welch Bergkwergk wir dan zuehren lob vnd preis des 
Almechtigen / Auch zu nutz vnd frommen vnser herschafft vnd vilen 
leutten zw gut zufordern geneigt seyn Vnd wie becgwergks recht viind 
gewonheyt zw befreyhenn vnd zubegabenn.

DEmnach wollenn wir diese Hirnach geschribenne frei- 
heit zu vunserm Bergkwerge in Sonderheit hiermit geben vnd 
allen vnd jeden gewergken an allen vnd itzlichen orten / wo es einem 
jedem gesellig Vnd sich einlegen Bergkwergk suchen Schürffen bawen 
vnnd sich des gebrauchen werden zusagen.

ERstlich wollen wir ihnen zimmerholtz zu schechten vnd 
zu Stollen vff an Weisung vnser förster tzehen Iarlang frey geben 
vnd volgen lassen.
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^Nd so der almechtig gnade gebe»» wurde wie Vorhofsi 
lich das Hütten zubawenn vonnöthen wollen wir vff ansuche»» der 
gewercken durch vnsere ampt vnnd zuuorordnette ihnen huttenstedt an- 
weisen lassen / das sie dieselben frey bawen mögen Vnd yhnen darzu 
mit notturfftigem dawholtz auff an weusung vnsers försters zr» bulff 
kommen Vnd solliche Hütten wollen wir ihnen an allen Hütten vnd 
wafser zins freu vnd unbeschwert zugestellt haben.

1)Nd damit vnsec zehendt gefordert So wollen wir uns 
auch d' Schlacken vnd Hallen hiermit vorziehen vnd begeben baben / 
vnd einem iedern dieselbigen nach Vergkwergü recht vnd gewonheit durch 
vnsern Bergkmeister leyhen lassen / Doch das dieselbigen nicht anders 
dan zu yenem zusatz des ertzs gebraucht werde sollen s Vnd ab auch 
die Hütten nickt in bawlichem wesen erhalten / sondern vorfallen aucr» 
die Schlacken vnd Halden wie vormelt nicht gebraucht wurden sollen vns 
dieselbigen allenthalb ahn alle mittet aber einrede widderumb in unser 
freues Ihar vnd tagk gefallen sein.

ZTem wir wollen auch alle gewergken Zwen Iarlangk 
von dato an/des Zehenden freyhen / Aber ausgangs der zweyer 
iar/sollen sie uns die nehste drey ihar hernacher uonn allerley rnetal 
den funffezehenden geschmeltzten Eentner vnd die funff zehendt niargk in 
vnsern Zehenndt reichen vnd geben / Aber ausgangs obangetzeigter funff 
iahr / die nehst nacheinander volgendt sollen sie vns vnd unsern Erben 
als dan hinfurder den vollen geschmeltzten Zehenden vnwegerlich reichen 
vnd geben/So wollen wir ihnen auch die koln das mas vmb sechs 
pfennig zw Stamgeldt. Dessgleichen auch das treibholtz obberürthe 
zehen ihar langk frey auff anweysung unser Förster zu komm lassen.

MIr wollen uns auch in sonderheit Vier guckes Vorbe­
halten ha denn s Als Zwen vor vnser Erbtheil vnd Zwen dem Radt 
zw Wernigerot zw erhaltung armer leuth / Auch zw besserung wege 
vnd Stege.

ZM fal aber das sich das Bergkwergk also er weilte rn 
wurde das die Stadt wernigerot demselbigen endlegen also das von 
nöten sein wolt eine newe Stadt zuerbawenn Alss dan solleit der 
nerven Stadt die zwen kugkes von derr tzechen die Ieneseit der holtzen 
nach Elsenburgk gelegen seindt zugetcilt werden Vnd wir »vollen vns 
auch kegen derselbigen Stat mit geburlicher freiheyt erzaigen vnd 
halten.

FErner behalte»» wir vns vor alle gerechtlgkeit so vnS 
aus obrikeit zustendig der wir vns wie obangezeigt nicht begebei» 
habe»» Vnnd in Sonderheit denn Verkaufs allerlei' ertz Schiffern vnd
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Metal welch auch so vil der in vnser herschafft wernigerodt erbawet ynn 
vnsern tzehend geantwort sol werden / So wollen wir die margk silber 
vn de Centner Metals/wos (so!) des der alniechtige vorlevben wirbt / wie 
im Fürstenthumb zu Sachssen / vberantworrung gütlich zale vn entrichten 
lassen.

OB auch der almechtige gnade geben n wurde das so vil 
Silbers gemacht das man Müntzen köndt Sol als dan nach Vnser 
gnedigste vnd gnedigen Hern der Chur: vnd Fürsten von Sachssen 
Schroth vnd körn geschlagen werden.
Ü).Zr haben auch damit die Bergkwerge bester Stadt- 
licher gefordert einen Bergmeister verordnet Welcher alle achttage 
mit de Schichtmeister vnnd Stenger denn anschnidt halten sol auff 
das die gewcrcken so in vnser herschafft bawen wissen mögen wie sie das 
ihre zu nutz vnnd zum besten anlegen vnd vorbawen So sollen der 
schichtmeister vnnd Bergkmeyster mit den geschwornen alle Quartal 
rechenschafft halten.

ÄO sich etwan Bergkleut in vnser herschafft niderweln- 
den vnd besetzen wurden wollen wir die selbigen gleich andere vnser 
vnderthanen nach vermöge schützen handthabenn vnd vertheidigen / Vnd 
geben hiermit allen vnd jeden / die sich auff vnser bergkwergs heuslich 
odder sonst nidder lassen werden einenn freien zu vnnd abzugk mit allen 
vnd jedem ihren gütern nhun vnnd zw ewigenn gezeittenn.

ÄRd haben hierauff mit Rath der Bergkvorstendigenn 
nach gelege nheit vnd gewonheit der Bergkwerge eine gute bergkorde- 
nung stellen lassen vnd im trugk gefertigt So ball die selbige gedruckt 
wollen wir die öffentlich auszgeben lassen.

ÄV vrkundt haben wir obgenanter graff Both dise frei« 
heil mit vnserm vntten auffgedruckten handtringe wissentlich befesten 
lasten Vnnd geben nach Christi geburt Im funtzehenhundert vnd Sieben 
vnd dreissigsten Jar am tage Michaelis des heiligen Ertzengels.

?luf Papier theilweise abgenutzt und beschädigt 20 Rheinische Zoll 
lang, 11 Zoll breit, in der Länge aus zwei Stücken — offenbar schon 
ursprünglich — zusammengeklebt mit aufgedrücktem gräflichen Hand- 
sirgrl.

7
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Pfahlbauten im Westerhiiuser Torfmoor.

Im Sommer dieses Jahres kaufte ich von dem Anbauer Kogge! 
in Westerhausen eine Quantität Torf. Bei der Besichtigung des Torfes 
fand ich eine Menge Torfstücke, welche eine große Menge gut erhaltener 
Kohlenstücke, deren Struktur deutlich erkennbar war, und von denen 
einige die Größe einer Wallnuß haben mochten, enthielten. Auf meine 
Anfrage bei dem Herrn Kogge!, auf welche Weise diese Kohlenstücke 
in den Torf hineingekommen seien, sagte derselbe, es sei das dre unterste 
Lage im Torfstich dicht über der Erde weg. Woher sie kommen, wisse 
er nicht, es scheine ihm, daß früher Leute über dem Wasser gewohnt 
haben müßten, da neben den Kohlen auch Scherben, Hirschgeweihe, 
Waffen in der untersten Torfschicht gefunden würden. Fernex berich­
tete derselbe, es seien große Mengen von Holzstammen an der Timmen- 
röder Seite des Bruches in regelrechter Anordnung im Torfe aufrecht 
stehend gefunden, wie wenn Brücken von den ziemlich steil ansteigenden 
Ufer ab als Zacken in das Torfmoor hineingebaut gewesen waren. Der 
Torfsticheigenthümer Koggel versprach mir genauere Nachrichten über 
die unter der unteren Torfschicht gefundenen Gegenstände zu geben, hat 
jedoch bis jetzt nicht Wort gehalten. — Wie ich höre, ist vor einigen 
Jahren eine Quantität dieser im Torf gefundenen Stämme auctions- 
mäßig verkauft.

Ohne Zweifel haben wir es in diesem Falle mit den Resten von 
Pfahlbauten im Westerhäuser Bruche zu thun, und sollen weitere Mit­
theilungen über nähere an Ort und Stelle vorgenommene Untersuchun­
gen demnächst erfolgen.

Blankenburg.
Nr. O. Müller
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He unterliegt keinem Zweifel, daß diese kurze Nachricht von un­
serem geehrten Mitgliede, welche uns'in übereinstimmender Weise auch 
von den, 2. Schriftführer§unseres Vereins,'7Herrn Referendar Bode, 
brieflich mitgetheill wurde, von ebenso großer Bedeutung ist, als sie 
anderentheils zu großer Vorsicht auffordert. An und für sich ist es ja 
keineswegs bloße Annahme, sondern aus mancherlei Umständen und Urkunden 
zu folgern, daß sich im Norden des Harzes — mehr noch als in der einst sumpfi­
gen südlich dem Harz vorliegenden goldenen Aue — in früheren Jahrhun­
derten viel bedeutendere Wasser-Ansammlungen versanden, als jetzt. Die 
Grafschaft Wernigerode speiste beispielsweise mit ihren feuchten Nieder- 
schlägen einst weit mehr Teiche als heutzutage, auch werden die bekun­
deten Wasserstande der Harzgewässer zur Zeit der Hochwasser jetzt kaum 
noch erreicht. Verschieden, mit dem Namen von Bachen oder Laken 
iSeen) bezeichnete Strecken beweisen nur noch durch ihre Namen, 
Senkung oder sonstige Umstände, wohl auch Nachrichten, daß sie einst 
mit Wasser bedeckt waren. So sind ja auch Wasserflächen künstlich 
beseitigt, wie erst in unseren Tagen der See von Nachterstedt und 
Frose. Es wird nun freilich erst der Untersuchung vorsichtiger und 
geübter Forscher an Ort und Stelle bedürfen, ehe sich ein sicheres Ur­
theil über den fraglichen, jedenfalls aber für^die allgemeine Erkenntniß 
sehr alter Zustände der nördlichen Harzebenen höchst wichtigen Gegen­
stand abgeben laßt.

E. I.



Heraldik, Münz- und 5ik,Mimde

Die Münzen der Stadt Halbersiadt.

Mit einigen Notizen über das ältere Halberstädkische Müuzwrseu

Dom

Archiv-Nath v. Mülverstedt, 
K. Staats-Archivar iu Magdeburg.

I.

Die Stadt Halberstadt ist eine der jüngsten Münzstädte Deutschlands. 
Sie nimmt dabei keine Ausnahmestellung unter den übrigen bischöflichen und 
erzbischöflichen deutschen Städten ein, welche nicht zur Kategorie der Reichs­
städte gehören. Wahrend Hamburg, Lübeck, Bremen und Cöln schon im 
Mittelalter ihr durch kaiserliche Privilegien erworbenes Münzrecht aus« 
übten,ehatten Städte wie Magdeburg, Regensbura, Worms, Hildesheim, 
Augsburg, Münster, Paderborn u. a. m. die Münzbefugniß erst 
spat erlangen können*),  sei es durch kaiserliche Verleihung, sei es 
durch — allerdings doch immer erst vom Dberherrn des deutschen 
Reichs zu bekräftigende — Verträge mit ihren Landesherren. Am 
frühesten unter den genannten Städten tritt Hildesheim als Münzstand 
mit zahlreichen und schönen Geprägen auf. Das mächtige Magdeburg 
erlangte nicht früher als im Jahre 1567 seine Münzberechtigung (nach­
dem es eigenmächtig während seiner ersten Belagerung 1550 und 155l

0 Hauuover erwarb sein Münzrecht im >5. Jahrhundert, brächte es aber 
erst längere ^eit darnach zur Ausübung.
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Nothmünzen hatte ausgehen lassen', gleichzeitig mit anderen zum Theil 
unbedeutenden Städten des Niedersächsischen Kreises, von denen aber 
einige, wie z. B. Eimbeck, Nordheim und Göttingen, schon im 1b. 
Jahrhunderte im Besitz des Münzrechts erscheinen und es ausüben. 
Allerdings hat es den Anschein, daß die Stadt Halberstadt, nicht als 
Eigenthümerin, sondern als Besitzerin eines Münzrechtes schon sehr 
früh, so früh als andere Städte Sachsens, Thüringens und der Mark 
Brandenburg, nämlich nicht als vom Kaiser mit Münz-Privilegien aus- 
gesiattet, sondern als Pachterin des landesherrlicher; Münzrechts habe 
prägen lassen. Denn wenn Bischof Volrad von Halberstadt in einer 
Urkunde des Jahres 1289') den Ludolph Semelstute als monotu­
ri u 8 nostro oivitutik (86. Halberstadt) prädicirt, so muß nach 
einfacher und logischer Interpretation er für einen städtischen Münz- 
meister zu gelten haben, zumal gegenüber anderen Bezeichnungen gleicher 
Beamter aus derselben Zeit, wie z. D. 12l8, wo Bischof Conrad den 
„monoto i>O8lio limulo,- in 11 u I 6 o i 8lu l!" benennt,?) und 
126b, wo Bischof Volrad der mnnotn in nosti'u eivitulo Hulkor- 
>In,! erwähnt.^) Es würde sonst der L. Semelstute correct als no­
bler inonotuiin8 oder rnonotuiiirs in 11. prädicirt sein.

Eine besondere der Stadt Halberstadt über die Münzge- 
rechtigkeit ertheilte kaiserliche Verleihung ist nicht bekannt geworden. 
Wir werden daher ihr Münzrecht auf den Vertrag zurückzuführen haben, 
welchen in seiner Finanznoth und um seinem Hochstift eine besser cour- 
sirende und guthaltige Münze zu verschaffen, Bischof Ludwig am Abend 
Bartholomäi (23. Aug.) 1363 unter Einwilligung des Domcapitels 
und der Landstande des Hochstists mit Ersterem und dem Rath und 
Bür g e rschaft der Stadt H alb e r stadt dahin abschloß, daß er sich 
seines Münzrechtes begab und es beiden Theilen cedirte. Dieser Ver­
trag, dessen nähere Bestimmungen für unser Thema nicht interessiern, 
findet sich gedruckt bei Leuckfeld ^nlt. nnmm. p. 13b—138 und 
nach dem Original in Zepernick Capitels- und Sedisvacanz-Münzen 

116 — 117. Weder diese Autoren, noch Leitzwann (Wegweiser 
auf dem Gebiete der Münzkunde des Preuß. Staats si. 77) sind im 
Stande, Halberstadtische Münzen, seien es domcapitularische, seien es 
städtische, aus der Zeit von 1363 an bis gegen Ende des 1b. J-Hr 
Hunderts nachzuweisen*),  und Zepernick sucht p. 117. 118 es wahr

>> im Staats-Archiv zu Magdeburg s. tt. Kl. Jlsenburg dl. 42.
2) ibiä. s. n. Stift 6. V. Ztsrise in Halberstadt, di. 32.

ibill. s. li Hochstift Halberstadt XIII. 45.
So wenig mit Sicherbeit dem Bischof Ludwig von Halberstadt bestimmte 

Münzen zugewiesen werden können, so gewiß sind die Nachrichten beglaubigt, 
welcke sich auf deS Bischofs Münz-Anstalten beziehen. Nach vorgekachtem Ver­
trage von l363 erwirkte er sich von Kaiser Karl IV. die ä. ll. Prag am Dien»-
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scheinlich zu machen, daß beide Theile auch separat ausgemünzt hätten 
Für die Zeit vom Anfänge des 17. Jahrhunderts, zumal vom Jahre 
1622 ab, wird dies unbezweifelt richtig sein, sowie, daß die Stadt ihr 
Münzrecht in einem städtischen Gebäude separat ausübte, dessen 
Nachweis allein (es lag dem Nathhause schräg gegenüber) aber nicht 
zur Begründung der Behauptung ausreicht, daß die Stadt schon im 
15. oder gar in der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts für sich allein 
habe Münzen schlagen lassen (Zepernick l. o.) Auf diese Münzconven- 
rion vom I. 1363 also, von deren doch eigentlich wohl erforderlicher 
kaiserlicher Bestätigung nichts verlautet, wird also das Münzrecht der 
Stadt Halberstadt zurückzuführen sein. Wir können es dahin 
gestellt sein lassen, ob die dem Ende des l5. Jahrhunderts angehörigen 
Hohlmünzen mit dem Bilde des h. Stephan für gemeinschaftliche oder 
bloß domcapitularische Münzen (welches letztere uns allein glaublich 
scheinen will) anzusehen seien, und ob die Ausnrünzung des Cardinal« 
Albrecht, Administrators des Hochstifts Halberstadt, mit der Interpre­
tation des Vertrages von 1363, welche Zepernick I. c. j). 120 giebt, 
verträglich sei. Auch erscheint es uns sehr problematisch, wie Zepernick 
thut, alle diejenigen kleinen Gepräge des 16. Jahrhunderts, welche 
>1on6tn novn 1l8ls>6l8tuc!6tt8i8 (in Abkürzungen) auf der einen 
Seite führen, für Gemeinschaftsmünzen des Domcapitels und der Stadt 
zu halten, da sich auf denselben nichts findet, was auf eine Mitbetbei- 
ligung der Stadt schließen ließe, die sich im 17. Jahrhundert allerdings

tage vor Christi Himmelfahrt 1359 (Orig. im Ltaats-Arcbiv zu Magdeburg 
N. Höchst. Halbcrst. ll. X. 15) ertbeilte Genehmigung, in seiner Stadt Kegc- 
lebcn eine Münze einzurichten und in Betrieb ;n setzen, (es heißt i» der bctr. 
Urkunde (sie befindet fich gedruckt bei Zepernick Ergänzungen und Berichti­
gungen re. p. 23), daß der Kaiser zulasse, üur or in senior 8un /u iVe^-eleu- 
ben eine Kun/e Iialien vnü slulien muxe voll äo solebe plennings slaben, clie 

ckunkcrig selüllinge vor eine lotige >Iorg >ill>ers llolbersteliseh zewirluis, und 
solle die dortige Münze derselben Rechte und Freiheiten genießen, als andere 
Münzstätten des Reichs. Hicinach ist es unrichtig, wenn i! eitzmann Weg­
weiser rc. p. 90 von einer kaiserlichen Bestätigung der bischöflichen Münzgcrcch- 
tigkeit (die ja vorher noch nicht existirtc) spricht.'

0 Bestimmte Nachrichten entbehren wir indeß ganz darüber, und auch eine 
Bestätigung durch Gepräge fehlt. Aus einer Urkunde Friedrichs und Poppos 
Grafen von Blankenburg für das Domcapitel zu Halberstadt vom Sonn­
abend nach Karlilli 1367 (Staats-Archiv zu Magdeburg s. 11. Hochstift Halber­
stadt XIII, 198), worin sie für sich und ihren Vater, den Grafen Poppo, sich 
aller ihrer Ansprüche und Anforderungen aus der Münze zu Halberstadt 
begeben, kann aus eine in Folge des Vertrages von 1363 eingctretcne Münz- 
ihatigkeit nicht geschlossen werden, da die Ansprüche der! Grafen offenbar schon 
ältere, aus früheren Zeiten, als die Münze im Gange war, herrübrende waren. 
Gewiß ist also, daß das Finanzwesen^tei Münze nach Abschluß jenes Vertra­
ges geordnet wurde, und nach der Lachlagc hatten sich die Gram? dem Dom­
kapitel gegenüber zu erklären.
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auf den gemeinschaftlichen Münzen stets ausgedrückt findet. Zepernick 
ist nämlich der Ansicht, daß die allgemeine Bezeichnung „Halberstädti- 
scke Münze" eben die für eine gleichzeitig städtische und landesherrliche 
(geistliche) sei, womit jedoch seine eigenen Worte zu Anfänge der S. 
122 m Widerspruch zu stehen scheinen. Wir werden daher in dem 
folgenden Verzeichniß die von Zepernick als gemeinschaftliche Gepräge 
bezeichneten Münzen Halberstadts nicht mit aufführen. Ebenso zweifel­
haft erscheinen uns aber einige der Münzen, welche von Zepernick in 
seinen 1834 erschienenen Nachträgen zu seinem Werke und darnach 
von Leitzmann in der Num. Zeitung 1858. Sp. 139 ff. für ge­
meinschaftliche Münzen der Stadt und des Domcapitels ausge­
geben werden, nämlich ein Hohlpfennig vom I. 1519, zwei 
„kleine Münzen" von 1522, ein Dreier von 1523, ein derglei­
chen, so wie eine „kleine Münze" ohne Jahr (Zepernick Sedis- 
vacan; - Münzen p. 124. X. 92. Nachtrage p. 10. X. 355. p 
25. X. Z9i. 26. X. 399 p. 28. X. 400 u. p. 29. X. 404 . 
Die Gründe gegen diese Bestimmungen Zepernicks sind folgende:

1. Es ist urkundlich nicht zu erweisen und nach dem 8lnlU5 
der Halberstädtischen Gepräge im höchsten Grade unwahrschein­
lich, daß die Stadt im 16. Jahrhundert ihr Münzrecht ausgeübt habe. 
Denn sehen wir von den fraglichen 5 Geprägen ab, so findet sich 
weder von 1363—1519 noch von 1523—1622 ein einziges mit 
Sicherheit als von der Stadt Halberstadt allein oder in Gemein­
schaft mit dem Domcapitel ausgegangen erkennbares Gepräge, 
und es scheint uns dieser Umstand sehr schwer ins Gewicht zu fallen, 
daß die Stadt plötzlich 150 Jahre nach Erlangung ihres MünzrechtS 
gemünzt und nach 4jähriger Ausübung desselben den Hammer wieder 
Kunde rt Jahre sollte haben ruhen lassen.

2. Möchten wir einige Zweifel gegen die Richtigkeit der Zeper­
nick aus Halberstadt zugegangenen Angabe des von ihm Nachträge 
10. X. 355) beschriebenen, aber nicht abgebildeten Hohlpfennigs von 
1519 hegen, der zwei Schilder, nämlich mit S. Stephans Brustbilde 
und dem Stadt wappen, darüber die Jahrzahl 1—9 zeige. Die 
vereinzelte Erscheinung dieser Münze, wenn nicht nach ihrem Typus 
auf das Jahr 1619 zu schließen ist, läßt uns fast vermuthen, daß das 
Exemplar undeutlich und ein anderer Jahrgang des Ergänzungen rc.

XIX. X. 218 abgebildeten Pfennigs sei, und daß die Flügel 
des verdrückten Adlers für die Widerhaken der Wolfsangel angesehen 
seien.

3. Ist es uns fast unerhört, daß Dreier der Jahre 1522. 
und 1523, die mir mit der Werthbezeichnung 3, welche die frag­
lichen Halberstädter haben sollen, noch nie vorgekommen sind, diese 
Werthzahl in einem Kreise oder Reichsapfel aufzuweisen haben 
Im Gegentheil paßt diese Werthbezeichnung ganz genau in die Jahre
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1622 und 1623, in denen die Stadt erweislich allein und in Ge­
meinschaft mit dem Domcapitel gemünzt hat. Da die fraglichen Mün­
zen von Zepernick nicht abgebildet worden, und wir nicht aus ihrem 
Typus und Charakter der Zeichnung und Buchstaben urtbeilen können, 
so muffen wir bis auf Weiteres diese Stücke für gemeinschaftliche Mün­
zen der Stadt und des Domcapitels aus den Jahren 1622 und 1623 
erklären.

4. Dazu kommt.noch, daß ein Gemeinschafts-Groschen 
mit der völligen Jahreszahl 1622 (Ergänzungen >>. 17. IX. 377) 
auf dem Revers dieselbe merkwürdige und dem 17. Jahrhundert eigen­
thümliche Darstellung — das Stadtwappen klein unter einem großen 
Reichsapfel mit der Werthzahl 24 — zeigt, welche der Dreier mit 
derselben Jahreszahl 2—3, welche Zepernick als 15)23 auslegt (Er­
gänzungen s>. 29. V 404.), sehen laßt. Und so sehen wir in der 
kleinen (von Zepernrck 1. o, s>. 29. X. 399. beschriebenen) Gemein- 
schafts-Münze 8ino uimo in dem von den beiden das Stadtwappen 
umgebenden Buchstaben allein noch sichtbaren / nicht die Zahl Zwei, 
sondern vielmehr ein Z, den Namen des um '622 prägenden Münz- 
meisters Caspar Ziegenhorn, so daß vorher das (I zu ergänzen wäre 
oder, wenn es dies Zahlzeichen wäre, die halbe Jahrzahl 1 6 22.

6. Aus dem oben n. 3 angeführten Grunde müssen wir auch 
gegen die Versetzung des seine Werthzahl in einem Zirkel tragenden 
Dreiers 8lNL nnno (Zepernick I. o. s>. 25. IX. 398) in das 16. Jahr­
hundert protestiren, das gemeinhin, zumal in seinem ersten Viertel, 
weniger die Punkte, als Ringel und Keile zur Trennung der Wörter 
anwendete.

Der Typus der Zeichnung und des Stempels (Kerbrand der 
Buchstaben und Zahlen der von Zepernick (Sedisvacanz-Münzcn j>. 
124. IX. 92) beschriebenen und allein von dieser Kategorie — auf Ini>. 
V1U. IX. 79 — abgebildeten, von der Stadt in Gemeinschaft mit dem 
Domcapitel geprägten „kleinen Münze" weist nach meiner Ansicht ent­
schieden auf das Jahr 1622.

Die im Staats-Archiv zu Magdeburg befindlichen Akten über das 
Münzwesen im Hochstift Halberstadt, welche mit dem 16. Jahrhundert 
beginnen, geben für dieses, so verschiedenartige Schriftstücke uns auch 
zu Gesicht gekommen sind, nicht die geringste Andeutung, geschweige 
denn eine bestimmte und direkte Nachricht von einer Münzthätigkeit der 
Stadt Halbecstadt. Ein interessantes Schriftstück des Jahres 
1505, welches wir hier mittheilen, erhärtet nur die Existenz Halber-

Vff kentlie 8onn«bond 6>i?pini vnd Orixpininni <mno domini XVc quin­
to ^1505- Ist durcb vnskin «nedi^ten Iiernn von INuxdedurss vnd Uslberslgd 
rellie vnd L.qnUel ru U»ll)6i5tnd in der tükqntlvl -Unbvn doyniy« ru ltalkeistad
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städtischer Pfennige und S cherse und die Münzuolh, in welcher 
sich damals das Stift befand. In Gemaßheit der unten bezeichneten 
Verhandlungen erließ der Administrator des HochstistS, Erzbischof Ernst 
von Magdeburg, <1.(1. Huysburg Freitag nach I.ueirw Vii A. 1506') 
für das Stift Halberstadt ein Münzpatent, worin es u A. heißt: 
„Dieweil wir aber nicht clevne Gebruch in vnsern Stifft an eygener 
muntze befunden", so lasse er, da die neuen Goßlarischen Marien-Gro- 
schen verboten, zu, daß solche im Stift je einer für 14 Pfennige gege­
ben und genommen werden „so lange, daß wir newe Halber- 
stedische Muntz slahen lassen oder bis das wir sunst eine an- 
derung hieran thun werden?'

Ein Original-Schreiben des Raths zu Halberstadt vom Freitage 
nach lnnoeentum 1514 ist von besonderem Werth für die Münz-

der muntr. Iialbeu entlick beslossen Das von stund die 6osslarscb kleine groseben, 
die man matbier nennet rn soben Itulberslediseben pkenningen sollen 
gesatrt vnd niclit Iioeber genommen nocli aussxegeben werden vnd .die belegten 
iünise rnisklien «lisrs vnd Martini uueb der alten webre nie bissber gescliecn 
be/ealt vnd entrieglet, Xber so bald des tmdeien tages naeli ilsarlini sal der 
llalberstedisebe pkenning ein gemevne webrjikenning sein vnd den Uinsnrder nie 
In»e dieser ^ceteln Iiiernacl» verreviebnet mit bercalung vnnd andern g-bandelt 
vnd gewandelt wenlen.

Xll balberstediscke psenning ein selullmg.
Ill Lcbillinge llallierstediselie i>senninge, ein lotb
XII skbillinge einen vierdung einer marel»
XX selnllinge ein zikundt
XXII rcbillinge einen reinseben gülden
X1.VI1I scbillinge eine Uall'erstediscbe marg

8o dann die llallierstedisebe glenninge vnd muntr tast verleoinmen vnd 
vergangen also das der wenig niebr vorbanden ist vnd die kleinen Uagdebnrgi- 
sc'aen üleisseniscben Innen Urundonburgiscben, 8tendelseben, llerleinseben vnd 
alte lbldesemscben pbnminxe an silber Ijein mit den Ualberslediscben last ober 
eingeslagen damit an Muntre Xein Mangel sev, so sollen die selbigen ptenniag» 
mi' den tlalberslediscben gleikli gelden vnd genommen werden.

kiin gross Draunsebweigiseb >>sennivg vor II Halberslediscbenn, III Ualber- 
stedisebe jdenninge II tlosslai iscbe.

Die V' idiseben vnd kleine Oo-slarisebe silenninge UalinenXepiie gnant 
sollen den II aI b ers I edisc >i e n scli einen gleirb ve rcwene vor einen Hai- 
derstkdiseben plenning genommen verdenn.

Xlle grosklien geinelter muntr sollen die webr der uiuulr bebolden, doruT 
sie geslaxen seindl vnd als sie biszber gegulden bak.m.

Aus dem Eopiar. CXV s. 122 im K. Ltaats-'Archiv zu Magdeburg.
Eine Halberstädtische Ausmimzung zu Ende des 15. Zabrbundcrts möckte 

rie Angabe einer Urkunde von 1498 (s. r. Kl. Stötterlingeuburg 173> beweisen, 
laß I neue Halberü. Mark—48 neuen Halberst. Ewillingen oder 24 Gro­
schen sei.

') ibid. I. c. 4. 122 v. 123.
2) S. Ltaatö-.'lrchiv zu Magdeburg s. 11. Xkta Höchst. Halberst. > 766. 

sol. 1.
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geschichre Halberstadts, da es die für dieses oder das folgende Jahr vom 
Landesherrn intendirte „Aufrichtung und Erhaltung einer 
stattlichen Münze" beweist, für welche der Administrator Erzbi- 
fchof Albrecht von der Stadt ein Darlehn von 500 Gulden bean­
spruchte, was indessen die Stadt aus Mangel an bereiten Capitalien 
ablehnte, aber gern das zu thun versprach, wozu sich die übrigen Land- 
stände verstehen würden. In einem gedruckten Münz-Edict des Cardi- 
nals vom I. 1526,i) welches das Verbot schlechter Münzsorten be­
trifft, ist nicht im Geringsten einer coursirenden städtischen Münze 
Halberstadts gedacht. Dasselbe ist der Fall in einem Schreiben des 
Domcapitels von Halberstadt an die erzbischöflichen Räthe vom Tage 
Ouöeiiiug 1531,2) worin es Vorstellung thut, daß der Cardinal be­
wogen werden möchte, das Stift wieder mit guter Münze zu versorgen, 
nachdem es bisher mit vielen ausländischen Münzsorten überschwemmt 
worden, und die bischöfliche sowohl als domcapitularische 
Münze „eine gute Zeit stillgestanden". Selbigen und des fol­
genden Jahres 1532 klagt der bischöfliche Münzmeister Valentin 
Stockheim über die schmähliche Noth, in die er durch den langen 
Stillstand der landesherrlichen) Münze iu Halbecstadt gerathen, und 
bittet inständig,Nhn unter solchen Umständen seinen Wohnsitznoch ferner 
in Reifenberg haben zu lassen." Dies ward ihm gestattet, und der 
Erzbischof vertauschte das in der Kühlinger Straße gelegene Haus und 
Hof seines gewesenen Münzmeisters V. Stockheim an den Rath zu 
Halberstadt gegen ein Haus nebst Hof auf dem Holzmarkte, worüber 
der Rath am Donnerstage nach Murtini 1534 eine Verschreibung 
erhielt. <*)

Ueber das Münzwesen des Bischofs und des Domcapitels zu 
Halberstadt, dessen letztes Gepräge aus dem Jahre 1550 nachweisbar 
ist, finden sich von diesem Jahre an bis zum Anfänge des 17. Jahr- 
bunderts nur äußerst dürftige Nachrichten im Staats-Acchiv zu Magde­
burg. Wir entnehmen aber einer Münzrechnung des Jahres 1545 
(Urk. Stift Halberstadt XIII, 274) aufs Bestimmteste, daß allerdings 
bis dahin das Domcapitel zu Halberstadt für sich und seine Rech­
nung ausgemünzt habe, so daß ihm mit Zepernick u. A. die von ihm 
näher bezeichneten Münzen als speciell domcapitularische zuzuschreiben 
sind. Allein in dieser von den Deputieren des Domcapitels und der 
Stadt Halberstadt gemeinsam abgehörten Rechnung ist ganz 
bestimmt von einem beträchtlichen Antheil die Rede, welchen dir Stadt

0 itttä. l. c. kol. 2.
ikiä. l. e. tol. 3.
ibicl. I. c. lol. 4-6.

0 S. U.iä. c»p. exvi f. 82v. S3.
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an den Münz-Jntraden und Münzkosten hatte. Wir sehen hierin die 
Wirkungen des Vertrages von 1363, ohne deshalb ein Ausgehen 
eigener gemeinschaftlicher, auch durch die Stadt-Jn- 
signien gekennzeichneter Halberstadtischer Münzen anzunehmen. 
Bisher war also die Stadt nicht ausübender Theil, sondern nur Theil­
habern, an Gewinn und Verlust vermöge Zuschusses zu den Kosten des 
Münzwesenß. Die erste Münze des Domcapitels aus dem 1.7. Jahr­
hundert datirt vom Jahre 1614. *)  Aber eben so wenig läßt sich auch 
in Betreff der Ausübung des Münzrechts der Stadt Halberstadt 
während des Zeitraums von 1550 — 1614 irgend etwas in gedachtem 
Archiv ermitteln. Im Jahre 1618 nahm das Domcapitel „zu Fort­
setzung seiner Münzschmiede in Halberstadt" Hans Si­
mons und Claus Oppermann zu seinem resp. Münzmeister und 
Münz-Wardein an und sandte sie mit einem Schreiben 6. <1. 23. 
Febr. 1618-) an Kanzler und Rathe ur Magdeburg, als die derzeit 
dirigirenden M um stände im Niedersachsischen Kreise, um sie auf die 
Reichsmünzordnung in Eid und Pflicht zu nehmen.

Es begann aber zu dieser Zeit mit dem Ausbruch des deutschen 
Krieges das „Kippen und Wippen" der Münze an allen Orten 
und Enden. Auch die angestellten obigen Münzbeamten, wenigsten« 
Oppermann, scheinen lieber unter diejenigen „Münzer" sich begeben zu 
haben, welche auf leichtere Weise nicht bloß ihr Brod verdienen, sondern 
Reichthümer erwerben wollten. Im Jahre 1621 war ein gewisser 
Hans Dasselmann, von Profession ein Schneider, in Halberstadt 
wegen Münzfälschern in Untersuchung. Er scheint eine förmliche Agen­
tur in Münzsachen gehabt zu haben (s. Zeitschrift des Harz-Vereins 1. 
p. 331). Aus unbekannten Gründen, wohl auch wegen Mißtrauens 
gegen seine Ehrlichkeit, fand Hans Sommer, der trotz seiner vom 
Grafen Volrath von Mansfeld 6. 0, Artern 27. Decbr. 1621 voll­
zogenen Bestallung als Münzmeister in Artern diesen Dienst mit 
gutem Atteste gleich wieder verließ, keine Anstellung beim Domcapitel. 
Auch er war ein gelernter Schneider und Bürger in Horneburg. So 
war im Jahre 1622 Stift und Stadt Halberstadt mit einer unglaub­
lichen Menge Nicht bloß leichter und schlechter, sondern auch falscher 
Münze aus aller Herren Ländern und von seltsamen Geprägen über­
schwemmt. Am Ende des Jahres 1621 stand die domcapitularische 
Münze wieder still, und jene beiden Münzbeamten waren nicht nur 
langst nicht mehr in ihren Aemtern, sondern auch ohne Ersatz geblieben. 
Das Domcapitel sah sich daher genöthigt, mit Anfang des Jahres 
1622 aufs Schleunigste seine Münze wieder in Betrieb zu setzen, und

S. Zevernick SediSraeanz-Müuzen p. 127. A. I1<>.
T. Domeavit. Halberst. Brief-tzopial cie 1618/20 f. 19 v. 20. f 



als ihm nach vielen Bemühungen endlich Andreas Lassert und Hein­
rich Schreiber vor allem als rechtschaffene und sodann auch als 
tüchtige Münzmeister empfohlen waren, ward dem AmtSfchreiber von 
Stötterlingenburg unterm 26. Januar 1622*)  der dringende Befehl, 
sich sofort nach Goslar zu begeben, mit den Genannten dort zu ver­
handeln und sie zum schleunigsten Uebertritt in die Dienste des Dom­
capitels zu bewegen, „um die einige Zeit darniedergelegte Halberstadti­
sche Münze wieder aufzunehmcn." Daß diese Absicht in Betreff H. 
Schreibers gelang, ist bekannt.

Gleichzeitig setzten aber die Falschmünzer und Kipper ihr Unwesen 
in und um Halberstadt mit ungeschwachten Kräften fort und konnten 
es um so mehr, als manche unter der Aegide benachbarter Fürsten, 
welche nach unerlaubtem Gewinn trachteten, ihre Betrügereien ausüben 
durften. 2) So der Braunschweigische, der Münzstätte auf dem Schloß 
Hohnstein Vorgesetzte Münzmeister Cyriacus v. Lehr, der falsche Schrecken- 
berger fabricirte, aber entdeckt und Halberstadtischerseits verfolgt wurde. 
Er verlor in einem der Münz-Calamitat wegen zu Halberstadt ausge­
brochenen Tumult sein daselbst belegenes Haus.

Diese Unruhen wahrten auch noch die folgenden Jahre hindurch. 
Die beiden gewesenen Schneider, Hans Sommer und Claus Opper- 
mann (denn auch dieser war von solcher Profession), beides Landeleute, 
da sie beide Bürger und Hausbesitzer in Horncburg waren, spielten da­
bei die Hauptrolle. Sie hatten ihr Kunstgewerbe im Geheimen fortge­
setzt und wollten, als sie in der Umgegend nicht mehr sicher genug es 
betreiben konnten, wieder in ihrer Heimat!) ihren Wohnsitz nehmen, doch 
nur, um hier im Verborgenen ihr Gewerbe fortzusetzen. wogegen aber 
der Rath von Horneburg unterm 23. August 1624 protestirte. Gleich­
zeitig schwebte gegen Claus Oppermann eine Untersuchung vor Rath 
und Schoppen von Halberstadt wegen „Kippenö" und überdies wegen 
eines von ihm begangenen Todtschlages, dessen er sich, als ihm sein 
Haus und Hof in Wehrstedt (nahe bei Halberstadt) demolirt worden 
war, schuldig gemacht hatte.

Wir brechen indeß die Schilderung dieser traurigen Zeitverhältnisse 
ab und wenden uns zu den eigentlichen u n d alle i n ige n Münzen 
der Stadt Halberstadt, welche wir nur aus einigen Jahren des 
zwölfjährigen Zeitraums von 1622 bis 1634 und dann aus dem 
Jahre 1663 kennen. Näheres über die Ausmünzung selbst, die Mnnz-

') S. ibiä. äs 1621/22 s. 122v. 12».
Selbst des Bischofs von Halberstadt, Herzog Christians, Secretär, Andr. 

Kippe, ließ sich solche .Schelmcnstücke" zu Schulten kommen, daß er flüchtig 
ward und sein Vermöge» eonfiscirt wurde, in scheint auch mit den ,.Kippern 
und Wivpern" gemeinschaftliche Sache gemacht zu babni.
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beamlen, die Ursachen des Stillstandes der Stadt-Münze müssen wir 
zur Zeit entbehren.

Nachdem die Münze des Domcapitels schon eine Zeit lang ge­
ruht, verordnete ein Edict des Churfürsten Friedrich Wilhelm von Bran­
denburg, seit 1637 Fürsten von Halberstadt, vom 20. Januar 1677 
den Münzbedienten und Münz-Arrendatoren von Halberstadt schleunigst 
zu eröffnen, daß die fernere Ausmünzung nach bisher gebrauchtem Fuß 
einzustellen sei, und unterm 5. October selbigen Jahres verfügte ein 
Churf. Mandat den gänzlichen Stillstand der Münze bis auf Wei­
teres.

Ebenso dunkel, wie die Anfänge des Münzrechts der Stadt, ist 
sein Ausgang, obwohl wir glauben, daß sich hierüber im städtischen 
Archive bestimmte Nachrichten finden dürften, und daß Churfürst Fried­
rich 111. in gleicher Weise und aus gleichen Gründen, wie sein Vater, 
Churfürst Friedrich Wilhelm, bei der Stadt Magdeburg, auch dem 
Münzrechte der Stadt Halberstadt ein Ende gemacht haben wird, in 
Verfolgung des Princips, die Special-Privilegien der Städte und ein­
zelner politischer Körperschaften, sobald sie Regalien oder regalienartige 
Vorrechte involvirten, durch Machtsprüche zu beseitigen. Aus dem 
Jahre 1691 datirt die letzte und zwar mit dem Domcapitel in Ge­
meinschaft geprägte Münze der Stadt Halberstadt. Ein Versuch des 
Domcapnels und des Rathes der Stadt Halberstadt im I. 1721, 
rbr Münzrecht wieder in Ausübung zu bringen, blieb ohne Erfolg.

Die Münzen der Stadt Halberstadt zerfallen:
n) in gemeinschaftliche, mit dem Domcapitel zu Halberstadt 

geschlagene Münzen, und:
I>) in eigene Münzen und Marken oder Zeichen.
Von der ersteren Kategorie sind Münzen aus den Jahren (1619 ?), 

1622, 1623, (1642 ?) und 1691 bekannt, von der letzteren haben sich 
bis jetzt Münzen der Jahre 1622, 1623, 1623, 1629, 1633, 1634 
und 1663 ermitteln lassen. Wir sehen dabei von verschiedenen Mar­
ken und Zeichen ab, welche, gleichwie in anderen Niedersächsischen Städ­
ten, auch in Halberstadt zu gemeinnützigen Zwecken geprägt worden sind. 
Äo eine vom Jahre 1377, welche Leitzmann I. e. Sp. 190 mit 
Unrecht den städtischen Geprägen beizählt, da sie doch von der bischöflich 
Halberstadtischen (Dom-) Vogtei, also einem landesherrlichen Ofsieium, 
ausgegangen ist, während eine Anzahl von Marken ohne Jahr (aus dem 
Anfänge des 17. Jahrhunderts) sowie aus den Jahren 1646 und 
1633 ohne Zweifel dem Rathe der Stadt ihren Ursprung verdanken.

') ?. keis ?tift Halberstadt >. 766 im Staats-Archiv zu Magdeburg.



Abgesehen^ von diesen Zeichen und Mauken, kennen wir nnr 
S ilb ermünzen der Stadt, Kupfer n> ünze n nickt, wieivobi andere 
Städte Niedersacksens, z. B. Braunschweig, Lüneburg, Göttingen u. a. 
solche von kleinem Schrot in großer Menge ausgehen ließen. Denn 
gegen die Existenz städtischer Goldmünzen (Goldgulven) erheben wir nock 
leise Zweifel, da bis jetzt nur Zepernick') nur die Hauptseitc einer 
solchen vom Jahre 1623 beschrieben hak, und es uns dünkt, daß jenes 
Stück nur ein einseitiger Probeschlag war, dem die wirkliche Ausmüu- 
zung nicht gefolgt ist. Es hat uns bis jetzt auch nicht gelingen wollen, 
in Sammlungen und in der numismatischen Literatur ein älmliches Stück 
aufzusinden.

Literatur.
Von einer eigenen Literatur über die Halber städtischen Stadt­

münzen kaun füglich keine Rede sein. Besondere Abhandlungen, welche 
zugleich das städtische Münzwesen behandeln, existiern nicht, und in 
Betreff der Gemeinschaftsmünzen ist allein aufZepernick Z- 8. Jul. 
1839 zu Stichelsdorf bei Halle im 88. Jahre) Die Capitels- und 
Sedisvacanz-Münzen der deutschen Erz-Hoch-und unmittelbaren Reichs­
stifter. Halle, 1822. 4. p». 115—138. (Ergänzungen und Berichti­
gungen dazu Halle, 1825. 4. p. 22—49. und Nachträge dazu Halle, 
1835. 4 i». 9—36) zu verweisen. Nächstdem finden sich Beschrei­
bungen und Kataloge der Halberst. Stifts- und mit der Stadt gemein­
schaftlich geprägten Münzen von Halberstadt clo 1458 - 1691 von 
Leitzmann in der von ihm herausgcgebenen Numismal. Zeitung jwo 
1858 Sp. 137 ff., sowie ein besonderer Abschnitt über die eigenen 
Stadtmünzen ebendas. Sp. 190 und 191, unter Anführung von 
nur 15 Stücken dieser Gattung, von denen jedoch das IV. 1. 
aufgeführte vogteiliche Gepräge von 1577 auszusckeiden ist. Wir sind 
im Stande, die specifischen Stadtmünzen von Halberstadt in einer dop­
pelt so großen Zahl zu publiciren. Außerdem findet man in der­
selben Zeitung Jahrg. 1839. S. 108, 114 u. 121 eine kurze Dar­
stellung der Veränderung des Münzwesens im ehemaligen Bisthum 
Halberstadt. Zu vergleichen ist auch 1>i'. Grote Blatter für Münz­
kunde lll Sp. 61—64, wo jedoch der gemeinschaftlichen domcapitula- 
risch-städtischen Münze keine Erwähnung und Berücksichtigung zu Theil 
wird. Von andern Quellen für den zu liefernden Münz-Katalog, den 
zahlreichen durchgesehenen Münz-Verzeichniffen für Auctionen u. s. w. 
können wir hier absehcn, da sie nur äußerst geringe Ausbeute er­
geben haben und selten mehr als 3-4 Halberstädter Stadtmünzen, 
höchstens deren 7-8 bringen. Die bekannten Werke von Götz (Gro- 
schen-Cabinet), Appel (Repertorium der ges Münzkunde!, Reichet, 
Schömann u. s. w. waren hier hauptsächlich aufzuführen.

9 SediSvacanz-Miinzen Nachtrag x. 25.
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Gepräge uud Typen.
Mänzsorten und ihre Seltenheit.

Das Gepräge der Halberstädtischen Stadt-Münzen ist, was die 
Zeichnung und den Schnitt der Stempel anlangt, nur ein sehr mittel­
mäßiges, aber doch von der Kraft und dem Schwünge, welcher den 
Münzen des 17. Jahrhunderts eigenthümlich ist. Die Darstellung auf 
dieser Kategorie zeigt gemeinhin auf dem Avers das Stadtwap­
pen, auf dem Revers den Reichsapfel mit der Wertbzabl. Die 
mit dem Domcapitel in Gemeinschaft geprägten Münzen der Stadt, 
von bei weitem zierlicheren Stempeln und schon durch das Bild des 
Stifts-Schuhheiligen ansehnlicher, haben auf der einen Seite gewöhnlich S. 
Stephanus in ganzer oder halber Figur; doch findet sich auch auf dem 
Avers das Stifts-, auf dem Revers das Stadtwappen angebracht.

Von Halberstädtischen Stadtmünzen sind bekannt geworden, von 
dem problematischen Goldgulden abgesehen, Thaler, halbe Thaler, 
halbe Reichsorte, Groschen und Dreier, vielleicht auch Dop­
pelgroschen (s. unten!).

Die Seltenheit der hier in Rede stehenden Münzen «»langend, 
so sind die Groschen, Dreier und Thalergepräge der Stadt von 1622 
ab im Allgemeinen nicht selten, sondern gewöhnlich; selten dagegen 
die Marken, halbe Reichsorte und die kleinen Gemeinschaftsmünzen der 
Stadt und des Domkapitels,I besonders die aus dem Jahre 1623, 
natürlich auch alle Probeschlage,

Medaillen. Marken. Zeichen.

Medaillen sind von der Stadt Halberstadt, soweit bis jetzt unsere 
Kenntniß reicht, nicht ausgegangen, dagegen für gemeinnützige Zwecke ver- 
schiedentliche Marken von Kupfer, die unten aufgezählt werden. Bis 
jetzt sind deren eilf bekannt geworden. Sie sind sämmtlich rund und 
Hohlgepräge, auch von grobem Stempelschnitt, während z. B. die der 
Stadt Hildesheim theils viereckig, theils rund und sämmtlich Vollmün- 
zen sind von zierlichem Gepräge. Die Halberstädler Marken zeigen ent­
weder als Haupt- oder als Nebenbild den Wappenschild der Stadt oder 
den charakteristischen Widerhaken (Wolfsangel). Die unten ucl 1 — 6 auf­
geführten scheinen zwischen 1600—1630, die »6 9—11 in der zwei­
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstanden zu sein. Ein uns vor­
liegendes galvanoplastisches Produkt von einer Münze oder Stempel von 
der Größe eines Viergroschenstückes die Jungfrau Maria halb über dem 
Stadtwappenschilde darstellend, mit der Umschrift I1IL8V8 — 

ist nicht mit Sicherheit zu erklären. Kaum war das Origi­
nal eine Münze, sondern etwa ein Zeichen oder Amulet Halberstädti-
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scher Katholiken, eine Kirchen-Marke oder dergleichen. Der Typus der 
Zeichnung und der Buchstaben weist auf das 17. Jahrhundert

Münzmeister, die für die Stadt H alberst adt 
geprägt haben.

Als Münzmeister der Stadt Halberstadt werden in verschieden! 
lichen Werken genannt:

1. Heinrich Schreiber nach Andern Hennig Schreiber), wel­
cher aber eigentlich vom Domcapitel auf drei Jahre von 16 l 7 ab enga- 
girt wurde. ) Nach anderen Nachrichten soll er schon 1614 gemünzt 
haben, und zwar bis 1626 (?), dazwischen aber 1622 in Goslar und 
1630—1640 in Clausthal thätig gewesen sein.

*

2) Anton Ko bürg er, eine Zeit lang 1617 in Halberstadt, 
hauptsächlich in Magdeburgischen und Mansseldischen Dienste), bis 
1630. s)

3. Hans Dasselmann 1619?
4. Claus Oppermann, der oben genannte Münzfälscher, 1622 

- 1624. 5)
5». Christoph Z i e g enbo r n 1628—1631. "
6. Johann Arn spurg, gewesener Münzn,eister zu Halberstadt, 

-j- 24. Nov. 1667 daselbst 74 Iabr alt. '
7. H. S. 1651 - 1676?
8. Bastian Hille 1666—1674 und 1677 — 16^1.
9. Johann Christoph v. Sehlen (Söblen), Magoeburgischer 

Münzmeister, der die Halberstädtischen Thaler von 1691 prägte.

0 S. Zepernick Ergänzungen re. p. 28. Vgl. Capitels- unk SediSva- 
canz-Münzeu p. 118.

S. Sch lickty sen Erklärung der Abkürzungen auf Münzen re. p. 140.
b) Schlicktysen I. c. p. 48.

S. Zeitschr. des Harz-Vereins I. p. 331.
s) Nach Schlickeysen I. c. p. 78 soll er 1620 -1623 in Bayreuth con- 

kitionirt haben.
«) Schlicktysen I. c. p. 83. War 1618- 20 in Wernigerode, 1620 — 

1632 in Stolbcrg Münzmeister.
H Kirchenbuch. In wessen Diensten er gestanden, ist unbekannt. Schlick - 

rysen I. c. p. 144 nennt ihn irrig ArendSbnrg, sagt, dast er von 1653 bis 
1665 in Halbcrstadt gemünzt habe und 1666—76 in Neunteln und Zerbst 
Münzmeister gewesen sei.

«) Nach Schlicktysen I. e. y. 62. In den Jahre» 1675 und 1676 
prägte er in Braunschweig, von 1682 bis 1713 in Minden, von 1716 bis 1720 
in Rendsburg. Nach Zepernick Ergänzungen p. 28 schlug B. Hille 1678 
in Halberstadt. Ich besitze einen von ibm 1679 geprägten seltenen Brandenbur­
ger Groschen mit einem die Wappen von Brandenburg, Preußen, Minden und 
H albTer ftadt enthaltenden Schilde. Dieses Stück wird also vielleicht in Hal­
ber stakt entstanden sein.
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Diese Beamtenreihe, deren Aufstellung mit vieler Mühe verknüpft 
war, fällt wohl nur zum Theil in die durch die Ueberschrist ausgedrückte 
Kategorie von Münzmeistern, was -um Theil in Folge deS Münzver- 
hältniffes der Stadt zu dein Capitel geschehen ist. Bei dem Mangel 
an speciellen Aktenstücken schien es uns geboten, recht umfassend zu 
Werke zu geben

Wappen der Stadt.

Wir würden uns über dasselbe weitlauftigec verbreiten, wenn hier 
der Ort dazu und nicht schon eine kleine Abhandlung über den Ge­
genstand von Dr. G. Salzen bera unter dem Titel: „Die Wolfs­
angel in dem Halberstädtischen Stadtwappen" in den Neuen Mitthei­
lungen herausg, von dem Thüringisch-Sächsischen Altertkmms-Verein zu 
Halle. Band VIII. 3. 4. 94—101 erschienen wäre, auf die wir
hier zu verweisen uns begnügen. Darnach ist es unzweifelhaft, daß 
das heutige, dem Halberstädtischen Stiftswappen in Schild und Helm 
gleichende, von diesem jedoch durch eine etwas schräg gelegte sogen. Wolfs­
angel sich unterscheidende Stadtwappen auf Siegeln und sonstigen bild­
lichen Darstellungen erst seit etwa 300 Jahren üblich ist, wahrend die 
früheren Siegel, von denen das älteste, dessen Stempel den ersten Zei­
ten des 13. Jahrhunderts angekört, zuerst 1261 sich in Gebrauch fin­
det, den Volksheiligen S. Stephanus in verschiedener Darstellung unter 
einem Portal und ohne dasselbe sehen lassen. Der älteste Gebrauch 
eines Siegels mit dem Wolfsangelschilde datirt aus dem Jahre 1430, 
und hat es den Anschein, als wenn das Emblem anfänglich nur das 
eines bestimmten Stadttheiles von Halberstadr gewesen sei. Wie sich das 
Stadtwappen in seiner heutigen Form im ^aufe der Zeiten herausgebil­
det hat, so zeigt es einen in Weiß und Noth gespaltenen Schild mit 
einem schwarzen bald scbrägrechts bald schräglinks gelegten Widerhaken 
oder einer sogen. Wolfsangel. Den Helm ziert zwischen zwei an gelben 
Stangen flatternden von Roth und Weiß guergetheilten Fähnlein ein hoher, 
weißer, rothaufgestülpter Hut, dessen gelber Knopf mit drei Pfauenfe­
dern besteckt ist. Die Helmdecken sind roth und weiß. Im Sieb- 
macher'schen Wappenbuch s. j>. 221 findet sich das Halberstadter 
Stadtwappen durch ein Versehen unrichtig, nämlich nicht von Weiß und 
Roth gespalten, sondern getheilt (d. k. quergetheilt) angegeben. Wahr­
scheinlich zeichnete Siebmacher nach einer ihm gemachten, einen unrich­
tigen Ausdruck gebrauchenden Beschreibung.

8
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II.

Berzeiclmiß der Halberstadtiscken Stadt-Munzen.

X Mit dem Domcapitel gemeinschaftlich geprägte 
Münzen.

Vielleicht verdient die nachfolgende, sehr mühsam gemachte Zu­
sammenstellung einige Anerkennung, da die Stücke dieser Katego- 
rie unter den zahlreichen Stiftsmünzen von Halberstadt bei Leitzmanu 
lNum. Zeitung 1858) und in Zepernicks in Bezug auf Halberstadt 
am meisten ausführlichen und durch seine Dreitheilung schwer zu be 
nutzenden und wenig übersichtlichen Werke durch einander stehen.

1. Hohlpfennig. Zwei neben einander gestellte Wappenschil­
der, hinter denen der Kreuzstab etwas hervorragt. In dem ersten 
das Brustbild des heiligen Stephan, in dem andern das Halbersiädtn 
Stadt Wappen (Gespalten mit Wolfsangel). Neben dem Kreuzstab 
I—9 (1519?). Zepernick Nachtrage rc. j). 10 X. 355. Leitz­
mann Num. Zeit. 1858. Sp. 139. N. 5.

Wir haben schon oben unser Bedenken gegen die Nichtigkeit der Be­
schreibung dieses von Zepernick nach dem bis jetzt einzig und allein bekann­
ten Exemplar der Hecht'schen Sammlung aufgeführten Stückes ausge­
sprochen. Entweder gehört dieser Scherf aber nur, wenn der Kreuz­
stab fehlt) dem Jahre 1619 an, oder es wurden auf dem vielleicht 
theilweise undeutlichen Exemplar die Flügel des Adlers, welchen der 
zweite Schild ganz so wie die gleiche Münze bei Zepernick I. e.
11 X. 356 (lab. XIX. X. 218) enthalt, für die Haken der Wolfs­
angel angesehen. Eine Aufklärung durch nochmalige genaue Prüfung 
wäre sehr wünschenswert)).

2. Dreier? Körtling? Av. In zwei halben Perlenzirkeln 
das Stiftswappen (behelmt?) Hlon. nov. lluldor. Rev. Der rechts 
gewendete S. Stephan, unter sich den Stadtwappenschild, der 
die halbe Jahreszahl 2—2 theilt. 8. 8tes. 9. Hluit. Zepernick 
I. 6. s>. 28 N. 400. Leitzmann I. 6. Sp. 141. N. 29.

Nach dem Typus und den früher angeführten Gründen weisen 
wir dieses Stück nicht mit Zepernick und Leitzmann in das Jahr 1522, 
sondern 1622. Z. giebt runde, L. eckige 22 an; erstere wären auf 
Münzen aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts in Norddeutsch­
land ziemlich unerhört, gleichwie auch Punkte statt Ringel oder Keile. 
Ueberdies giebt es ein ganz ähnliches Gepräge mit der vollen 
Jahreszahl 1622.

3. Dreier (von ganz schlechtem Gehalt). Av. S. Stephan 
rechts gewendet, zu den Füßen den Stiftswappenschild, die rechte Seite
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schrafsirt. 8. 8te5. ?. 3Ini'. 22. Rev. Das Stadtwappen (unde- 
helmt?), unter demselben (3 >st>no. Xo Halste -s. Nach Zepernick 
Ergänzungen j). 32. 33 278 und Leitzmann I. 6. Sp. 140
>. 28 gleichfalls von 1322, wohl aber von 1622. Werthangabe in 
obiger Form auf Münzen <Ie 1322 wohl unerhört, ebenso runde 22.

4. Kleine Münze. Groschen? Av. Der Stiftsheilige, zu 
seinen Füßen den ausgeschweiften Stiftswappenschild. 8. 8tep. ?. 
3Ia> 22. Rev. Unter einem Reichsapfel das Stadtwappen. 
Uo. Xvo. (E!) Halst. Zepernick 1. e. 124 X. 92undLeih- 
mann I, e. Sp. 140 N. 27 setzen das Stück ins Jahr 1322, wo­
gegen schon Leuckfeld 4ntt. .Xum. last. 1IX., der es so wie auch 
Zepernick Int). VUl. X. 79 abbildet, richtig 1622 darüber setzte, wie 
dies die Art des Gepräges (Rand und die Bilder des Stempels ge­
nügend beweisen.

3. Dreier. Av. der Stiftspatron, unter ihm der Stiftswap- 
penschild, die halbe Jahrzahl 2—2 theilend. 8. 8te1— ?. 31ar. 
R e v. Der Reichsapfel mit der Werthzahl 3 und darunter der Stadt­
wappenschild. Vlcni. >3. — Halst. Zepe rnick !. e. p. 124. X. 
93. L.eitzmann I. e. Sp. 140 X. 23, beide das Stück ins Jahr 
1522 setzend, wir ins Jahr 1622 aus obigen Gründen. Auch im 
Besitz des Herrn Direktors Wiggcrt in Magdeburg. Meiner Autopsie 
zufolge kann ich das Stück für ganz zweifellos aus dem Jahre 
1622 herrührend erklären. Die 2 sind eckig.

6. Dreier. Wie voriger, nur steht auf dem Avers die Um­
schrift: 3lou. nov. Ilalstei., auf dem Revers.- 8. 8tef. ?, 31. Ze- 
pernick 1. c. s>. 124 Anm. r. Num. Zeit. I. e. 1858. Sp. 140 
N. 26.

7. Dreier. Av. Wie N. 2, jedoch die halbe Jahrzahl 2 
bis 3. Umschrift ist nicht angegeben, doch wohl auch wie bei N. 
2.? Rev. Der Reichsapfel mit der Werthzahl 3, neben dem Kreuze 
zwei Punkte. Unter dem Reichsapfel der Stadt Wappenschild. 
Hon Halste,'. Zepernick I 6. 29. N. 404 und Leitz-
maun I o. Sp. 141. N. 34. halten ihn für vom Jahre 1323, wir 
von 1623, aus den obigen Gründen, und weil der Reichsapfel mit 
Werthzahl auf Münzen aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts 
sich schwerlich sonst noch irgendwo finden dürfte.

Keine einzige Halbecstadter Münze aus den Jahren 
1520-1530 zeigt die Jahreszahl halb.

8. Dreier. Av. Der Stiftspatron etwas rechts gewendet, zu 
seinen Füßen der Stiftswappenschild. 8. 8tek. 931. X. k. Rev. 
Das Stadtwappen (Schild), unter demselben (3) >Ion. Xo. Hal­
ste. -s. Von Zepernick Nachträge p. 25. N. 398 ins 16. Jahr­
hundert gesetzt, wohl in die Zeit von 1619 — 1623 gehörend. Leitz-

8*
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mann 1. <!. Sp. 154. N. 152 halt diese und die folgende für ein (Ge­
präge deß 1?. Jahrhunderts.

9. Kleine Münze. Dreier? Av. Stistswappenschild be­
helmt zwischen zwei Perlenzirkeln lston. Xov. stnlste»'. Rev. Der 
Stiftspatron, im Kniestück, rechts gewendet über dem Stadtwappen 
schild, zwischen............ X. Umschrift: 8. 8t<>f................. nil
Auch diese Münze, die offenbar ins 17. Jahrhundert gehört, wird von 
Zepernick Nachtrage p. 26. N. 399 ins 16. Jahrh, gesetzt. Das 
X rechts vom Wappenschilde könnte die letzte Ziffer der halben Jahr- 
zahl sein, die aber dann allerdings ganz allein von allen übrigen Stük- 
ken dieser Kategorie sich in altfränkischer Form zeigte. Wir mö 
gen sie auch als ein d. h. den Namen des Münzmeisters lohnst. 
Ziegenhorn, der auch für die Stadt prägte, ansprechen, so daß das 
verwischt wäre, oder für die Widerhaken (Wolfsangeln, die auch frei 
schwebend neben dem Stadtwappenschilde auf den Marken s. unten 
und in der Umschrift von Münzen vorkommen. Leitz mann I. c. 
N. 153.

10. D re i pfe nn igstü ck. Av. Der Stiftsheilige rechts ge­
wendet, unter sich den die halbe Jahrzahl 4—2 theilenden Stifts­
schild. Rev. Der Reichsapfel mit der Werthzahl 3, darunter der 
Stadtwappenschild ^on. Xo. linst). Non Zepernick Nach­
träge )). 33. N. 414 und Leitzmann I. e. Sp. 147. N. 76 ins 
Jahr 1542 gesetzt, was schwerlich richtig ist. Z. beschreibt diese und 
die meisten obigen Münzen nicht nach Autopsie. Ich vermuthe einen 
Irrthum im Lesen und Erkennen der Jahrzahl.

11. Groschen. Av. Das behelmte Stiftswappen Iston. X<> 
stnstm.— 16—22. Rev. Reichsapfel mit der Werthzahl, über dem 
kleinen Stadtwappenschild ^6vti: ll.- l). li. lio: im. Zeper­
nick Sedisvacanz-Münzen p. 130. N. 117. abgebildet Inl). VIII. N. 
92. Götz Groschen-Cabinet s». 267. Hartmann Katalog 83. 
Leitzmann !. 6. Sp. 153. N. 138. v. Essen scher Münz-Katalog 
(Altona 1834. 8.) p. 117. N. 1385 hat ihn als Klippe (Probeschlag), 
giebt aber als Umschrift des Av.: iston. Xo. iinlboi- 16—22 und 
des Rev.: Cercii.- 11. 0. 6. stom. Im. an. Abgebildet bei Leuck- 
feld !. e. Inb. VIII. X.6.

12. Groschen. Av. Wie voriger, aber lston. Xo. — lstst 
bbv 16—22 (eckige 2). Rev. Wie vor., aber keuci. st: — l>: 
0. stv. lm. Im Besitz des Herrn Direktor W iggert in Magdeburg.

13. Groschenklippe. Av. Behelmtes Stiftswappen, oben 
16—22. Umschrift: 8. 8t6pkn. strotoinru-. Rev. Reichsapfel 
mit 24 über dem kleinen Stadtwappenschilde, lston. Xov. Urst- 
ders. Zepernick 1. 6. p. 130 N. 118, abgebildet Inst. VIII. X. 93. 
Leitzmann I. 6. Sp 153 N. 139. Abgebildet Leuckfeld 1. e. 
7sb. HX. N. 12.
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14. Groschen. Av. Wie vor., aber 8. 8t6ftftä — . . .
16-22. Rev. Wie vor. klon. Xnvn —............... Besitzt Herr
Direktor Wigge r t in Magdeburg.

15. Groschen. Av. Wie vor. Rev. Desgl., aber Uorwtn Xo. 
11nI66i'8. Zepernick 1. o. X. 377. Leitzmann I. 6. Sp. 154. 
N. 140.

16. Dreier. Av. Behelmtes Stiftswappen „mit der gewöhn­
lichen Umschrift" Min. .Xo. ilnlbo), welche die Jahrzahl 1622 theilt. 
Rev. Stadt Wappenschild, darüber (3) zwischen Anfang und 
Schluß der Umschrift: Mn. iXo. linftre. Zepernick I. 6. p. 131. 
N. 119. Leitzmann I. o. Sp. 154. N. 143.

17. Dreier. Av. Wie voriger, aber !Uo. u. s. w. auf dem 
Av. Rev. Es fehlt die Werthzahl. Zepernick 1. o. p. 131. Leitz- 
mann I, o. N. 144.

18. Dreier. Av. Behelmtes Stiftswappen, daneben 16 — 22. 
Ohne Umschrift. Rev. Stadtwappen, darüber (3) 5!o. Xo. 
llnltm. Götz Groschen-Cabinet N. 2409. Zepernick Ergänzun­
gen 45. N. 313.

19. Dreier, wie voriger, aber mit >Ion. Xo u. s. w. Ap- 
pel IV. 1. N. 1267.

20. Thaler. Av. Das behelmte Stadtwappen, unten 1.
— 8. (loft. 8oftl6i>.) iVIonetn Xovu. L: IluIbLi^lu- 
cl6N8>8. Rev. Der Stifsheilige in ganzer Figur. 8. 8topt)3nvs 
l'rotomnrt. 1691. Zepernick Ergänzungen si. 49. N. 317. Abge­
bildet il>. Inft. XVII. N. 194 und bei Leuckfeld I. 6 Inlr VN. 
N. 5.

6. Eigene Gepräge der Stadt.
a, Münzen.

1. Dreier. Av. Behelmtes Stadtwappen. Rev. Reichsapfel 
mit 3, daneben 16 — 23. Appel I. e. s». 337. N. 1268.

2. Dreier. Ebenso, nurum den Reichsapfel i—6-2—7. 
Num. Zeit. 1858. Sp. 190. N. 2.

* 3. Dreier. Wie der vorige, der Reichsapfel zwischen zwei 
Sternchen; von 16—23.

4. Dreier. Desgl. Ohne Sternchen. Besitzt Herr Direktor 
Wiggert in Magdeburg.

5. Halber Thaler. Stadtwappen und S. Stephan. Von 
1625. Auctions-Katalog der Fürstl. v. Plessischen Sammlung. Ber­
lin 1865. p. 335.

6. Halber Reichsort. Av. Schrift kin UM, KvietiK- 
0,1^; unten das Stadtwappen. Rev. S. Stepban. Röster 
Mnnz-Katalog 1865, p. 186. '/4 Loth schwer.
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7. Thaler von 1629. S. Madai N. 4904. Plessi scher 
Katalog p. 335. Schar nagel Münz-Katalog 99.

8. Goldgulden. 'Av. Stadtwappen, »onetn Xl)v. <av. 
HalkorstuU. 1633. R e v. Ist nicht beschrieben. Zepernick Nach­
träge p. 25. Ist fraglich. Probeschlag?

9. Thaler von 1633. Madai 5539. Meyer Hamburger 
Auctions-Katalog 1858. p. 43.

10. Groschen von 1633. Avers mit >1<m. Xovn 11ulboi8l. 
Auf dem Revers lautet die Umschrift: Xuoli 10'io. 8oluo. v. Ko. 
Götz Groschen - Cabinet 267. N. 2-11!. B ild t Münz - Katalog I. 

357,
* 11. Groschen von 1633, wie der vorige, aber .^lon. Xoxu 

llulbsis. und Iur.1t. Uoio8. 8elu'. Kor. Abgebildet bei Leuck- 
feld ^ntt. niim. Ini). IX. 2tppel Repertorium IV. 1 ' 338
N. 1270.

12. Groschen von 1633, wie vor., aber IlnIOer. und Ul'ic. 
80610. v. Ko. Num. Zeit. 1858. Sp. 191. N. 6

13. Dreier von 1633. Av. Stadtwappen, zu ieder Seite ein 
Punkt unterhalb der Helmdecke. Rev. Reichsapfel mit 3, darüber 
16—33, oben und unten je zwei Sterne. Num. Zeitung 1858. Sp. 
191. N. 9.

14. Dreier. Desgleichen, aber 1—6-3—3. Num. Zeitung 
I. 6. Sp 191.N. 8.

* 15. Groschen von 1634. Av. Reichsapfel mit 24, darüber 
16—34. Umschrift: i>Ioo. Xovu iInI6oi>Uu!. Wolfsangel. Rev. 
Behelmtes Stadtwappen. Umschrift: Xuch lO-ir^ («ne.' 8<!>i'. 
v. Kor. Götz Groschen-(5abinet s>. 267.

* 16. Groschen von 1634. 2 Stempel in der Zeichnung des 
Wappens abweichend.

17. Thaler. Av. Behelmtes Stadtwappen klonoln. Xovn. 
Huldei^ladon^i^. Rev. S. Stephan 8. 8tosstnmv8 —- 

?rowmar. 1663. Leuckfeld XnU. uuin. ^>. 141 Abgebildet iOi'U. 
lud. VII. N. 4. Madai 5539.

6. Marken und Zeichen.

1. Bracteatenförmige Kupfermarke. Zwischen zwei 
Blümchen der einseitig ausgeschweifte Stadtwappenschild, darüber  Nil  
Größe eines neuen Zweigroschenstücks.

* *

2- Desgleichen. Wie oben, aber der beiderseits geschweifte 
Schild zwischen zwei gestielten Kleeblattchen, oben  VI  Größe eines 
Achtgroschenstücks.

* *

3. Desgleichen, einseitig geschweift zwischen zwei Stengelblüm­
chen. Oben VIII. zwischen zwei Kleeblattchen.
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4. Desgleichen, beiderseits geschweift, der Schrld zwischen 
zwei Kleestengeln. Oben XII.

5. Desgleichen, einseitig geschweift, zwischen zwei gestielten 
Rosen. Oben X1II1.

6. Desgleichen, beiderseits geschweift, zwischen zwei Ringel­
ten. Oben XVI.

7. Desgleichen. 1646 ! H VVnler ! H j Stadt-
wappenschild verziert, darin die Wolfsangel senkrecht stehend, der Schild 
zwischen zwei unregelmäßig gestellten Widerhaken. Münzmesser 22. 
Num. Zeit 1845. Sp. 140. X. 395. desgl. 1858. Sp. 191. 
X. 12.

8. Dcsgleichen. Stadtwappenschild. Umschrift:  . .*
* XrmLn * -liessen * 1653. * T . Münzmesser 24. 

Rum. Zeit. 1845. Sp. 140. X. 396. Desgl. 1858. Sp. 191. 
X. 13.

9. Kleines Zeichen von Silbergroschengröße. Faß zwischen 
zwei Wolfsangeln liegend oder stehend.

10. Desgleichen. Drei Fässer über oder neben einander 
zwischen zwei Wolfsangeln.

11. Desgleichen. Zwei Fässer.
Sämmtliche Marken im Besitz des Herrn Gvmnasial-Drreclor 

I)r. Wiggert in Magdeburg.
Die Numismatische Zeitung 1. o. führt von den mi X verzeich­

neten 20 Stücken nur 16, von den On verzeichneten 17 Stücken
nur 11, von den nU 66 verzeichneten 11 Stücken nur 2 auf; also 
29 gegen 48 Stück.
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Mittclalltr-Sicgel aus den Hofländern.

Zweite Tafel.

Bon

G. N. v. Mulverstett, 
K. Staats-Archivar in Magdeburg und Archiv-Rath.

l. Franziskaner Kloster in Aschersleben.

Ueber das gegen Ende des 13 Jahrhunderts gegründete, bis 
1525 bestehende Franziskaner-, Minoriten- oder Barfüßer- Kloster in 
Aschersleben, dessen Kirche die heute der dortigen reformirten Gemeinde 
dienende ist, ist in der Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und 
Alterthumskunde Band II S. 56. 57. eine kurze historische Uebersicht 
gegeben und auch das Conventssiegel beschrieben worden, von dem hier 
eine getreue Abbildung erfolgt. Es ist klein und parabolisch, die Bild­
flache durch eine breite Leiste quergetheilt, über der sich zwischen zwei 
unten befindlichen Rosetten eine mit Heiligenschein, aus dem ein Drei­
strahl hervorkommt, versehene nackte Figur mit halb emporgebobenen 
Handen bis zur Hüfte, um welche ein Gewand sich schlinat, hcrvortritt 
(der Herr Jesus?). Unter der Leiste eine knieende, rechtsten gewendete 
Person betend. Die Umschrift in gothischer Majuskel lautet: Z- 8') 
(si'MIUV)I )1IXO - 1iV.)1 IX 58131 UOf Der Stempel aus 
dem 14. Jahrhundert. Eine ähnliche Darstellung zeigen überhaupt die 
Siegel der Franziscaner-Klösier, so z. D. das zu Halte (Ehnstus an 
der Martersaule), s. Magdeb. Geschichts-Bl. II. >>. 460 , zu Erfurt 
(Christus in der Taufe, darüber der heil. Geist), s. Mittb. des Vereins 
für Geschichts- und Alterthumskunde von Erfurt III. >>. 155. So 
scheinen alle Siegel der Franziscaner-Klösier nicht nur dem Orden an­
gemessen klein und unscheinbar, dabei parabolisch zu sein, sondern auch 
eine auf das Leben Christi bezügliche Darstellung zu enthalten; nur das 
Siegel des Halberstadter Franziscaner-Klosters <!<> ^liicln vnu- 
lin zeigt ein Patriarchenkreuz.

2. Heinrich Basilius.

Ein sehr interessantes Siegel ist wegen seines Wappenbildes das­
jenige, womit Heinrich Basilius, ein Schwager der Gebrüder Hans 
und Berthold v. Neindorf, im Jahre 1358 eine Urkunde (im Staats- 
Archiv zu Magdeburg 8. U. Hochstift Halberstadt XIII. X, 179) be-
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siegelt. Gleich beachtenswerth ist der Geschlechtsname des Siegelfüh­
rers, den zum Stande der Edelleute zu rechnen, trotz seines Namens 
und ganz abgesehen von seinem Wappen, schon wegen seines nahen 
Verwandtschaftsverhältnisses zu den hochadeligen und angesehenen Herren 
v. Neindorf keinem Zweifel unterliegen kann. Diese Herren v. N ei n- 
dorf haben, wie Pier bemerkt werden muß, keine Stammesverwandt­
schaft mit der viel wichtigeren, reicheren und angeseheneren, durch das 
Erbschenkenamt des Herzogthums Braunschweig ausgezeichneten Familie 
gleichen Namens, welche wie jene ihre Hauptgüter im Hochstift Hal­
berstadt hatte und aus Hausneindorf bei Aschersleben zu stammen 
scheint. Sie führte ursprünglich einen Zickzackbalken (mit ihren Stam­
mesgenossen, den v. Bodendiek, Blankenburg, Elbingerode, Campe u. a.) 
im Wappen, spater noch einen Hirsch, bei dessen Annahme der Wap­
penschild quadrirt wurde, wahrend die Herren v. Neindorf, mit denen 
Heinrich Basilius verwandt war, drei Widderhörner (gleichwie die 
v. Hagen gen. Geist und v. Hornhausen in ihrer Nahe, die deshalb 
wohl auch gemeinschaftlichen Ursprungs mit rhnen sein werden) im 
Schilde führten und namentlich in und um Gr. Oschersleben ihre Gü­
ter hatten.')

Von dem Adelsgeschlecht Basilius können wir außer obigem 
Heinrich augenblicklich kein anderes Mitglied namhaft machen. Mög­
lich ist, daß der als Geschlechtsname auffällige Name Basilius erst von 
ihm angenommen oder ihm beigclegt war. Dieser Name ist eigentlich 
em Taufname, dem wir als einem specifisch Halbecstädtisch-Braun- 
schweigischen im l4. und 13. Jahrhundert, zumal bei Adelsfamilien 
begegnen, so besonders bei den v Rossing, v. Weferlingen und v. Som­
mersdorf. 2) Verdeutscht und diminutivisch kommt er sehr häufig in 
der Form Besecke vor. Daß Taufnamen auch zu Geschlechtsnamen 
beim Adel wurden, ist zwar äußerst selten, doch nicht ohne Beispiele, 
so Brösicke (Ambrosius), Krafft, Lode (Ludewig) u. a. m.

Unser Siegel, das sich nur in einem einzigen Exemplar hat er­
mitteln lassen, leider beschädigt, zeigt über einander zwei Vogelfüße. 
Die oberhalb der Krallen sichtbare Binde ooer Schlinge findet sich fast 
stets in der Zeichnung von Vogelfüßen auf mittelalterlichen Siegeln der 
älteren Periode und deutet m. E. auf den Schluß der Befiederung 
lHose), aus welcher die Kralle hcrvortritt. So nehmen wir ein 
Gleiches z. B. auf altern Siegeln des einen Vogclfuß (eines Raubvo­
gels) im Schilde führenden Uckcrmärkischen Geschlechts v. Kerckow aus 
den Jahren 1289, 1324 und 1332 wahr. (Siebe Siegeltafel X. 1.

't Sun' aneerc Familien ree Namens v. Neinkorf in Nietersachsen kann 
bier nicht eingeaailgen werten.

L. llnnzc Kl. Hanieisleben 4.
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in E. D. M. Kirchner das Schloß Boitzenburg und s. Besitzer. 
Berlin, 1860. 8 ). Auch das ganze Wappenbild, nämlich zwei solche 
Vogelfüße über einander, ist ohne viele Beispiele in der deutschen 
Adelsheraldik. Wir kennen kaum andere, als die der weit und breit 
bekannten alten Sachsenritter v. Kracht, aus oder bei Barleben un­
weit Magdeburg stammend, deren Siegel von der Magdeburger Lmie im 
14. bis 16. Jahrhundert großentheils zwei Vogelfüße über einander und 
zum Theil auch in quergetheiltem Schilde zeigen, ausgenommen die Herren 
Kracht v.Luckenberg im Jerichowschen, welche schon im 14.Jahrhundert die der 
heutigen gleichende Wappenfigur auf einem Siegel führen. Ferner ein 
Burgmann von Wanzleben, Johann bei der Lauben („.lrm ki tlo, 
i-ouen"), dessen wohlerhaltenes Siegel von 1367 11. Hochstift
Halberstadt XIII IX. 175 ,m Staats-Archiv zu Magdeburg) im Schilde 
auch zwei Vogelfüße, den obern links-, den untern rechtshin gewendet 
mir der Umschrift zeigt: 1- 8 1OHXX18 111 1X-VKX. 9

Die Umschrift unseres Siegels, so weit sie erhalten ist, lautet: 
-j- 8: (durchstrichen und verkehrt) 1111116.1. 11(58II.lV)8 sverkehrt,.

3. Stadt Oschersleben.
Das vorliegende, nur in einem Abdruck an einer Urkunde des 15. 

Jahrhunderts im Staats-Archiv zu Magdeburg erhaltene Siegel der 
Stadt Oschersleben ist das älteste, welches wir kennen, und gehört sein 
Stempel wohl derselben Zeit an. Dieses Siegel ist um deswillen 
sehr bcmerkenswerth, weil es nicht ein eigentliches Stadtwappen in 
einen, Schilde, sondern gewissermaßen nur ein Stadtzeichen zeigt, nicht 
also dasjenige Wappen, dessen sich die Stadt heute und schon seit eini­
gen Jahrhunderten bedient, nämlich einen gespaltenen Schild, vorn mit 
zwei gekreuzten Schlüsseln, hinten mit drei Rohrkeulen (sog. Bums« 
keulen), auf einem grasbewachsenen Boden emporfprossend. So mehrere 
Siegel des 17. und 18. Jahrhunderts und die Beschreibungen in 
I. A. Steyer Merkwürdigkeiten der Stadt Oschersleben. Halber­
stadt, 1784. 8- p. 13. und Hermes und Weigelt hist.-topogr. 
Beschreibung des Reg.-Bezirks Magdeburg II. >». 261. 262. Diese 
beiden Werke bringen auch hist. Angaben über die Geschichte der Stadt, 
welche im 9. Jahrhundert zuerst erwähnt wird, gegen Ende des 10. 
Jahrhunderts zur Grafschaft Lothars gehörte, 1052 ans Hochstift Hal­
berstadt kam und einen Bestandtheil der Grafschaft Seehausen aus- 
machte, von deren Verkauf ans Erzstift Magdeburg im Jahre 1257 
Oschersleben nebst Zubehör jedoch ausgenommen wurde.

Auch dieser Name findet sich unter denen des Magbeburaischen oder 
Halberstättischen Adels nicht; der Obige mag vielleicht durck seinen Hurginanns- 
fitz erst in den Stand des Adels nbergetreten sein.
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Unser Siegel, rund von Doppelthalergröße, zeigt wie viele Stadt­
siegel den Schutzheiligen der Hauptpfarrkirche und somit der ganzen Ge­
meinde, den heiligen Nicolaus, im Bischofsornat sitzend, in der 
Rechten den Bischofsstab führend, in der Linken einen Schlüssel mit 
nach sich gekehrtem Barte emporhaltend. Die äußere Umschrift des 
beschädigten Siegels lautet: * 81')(Nik1'V UVU sAensi'vm^ soi) 
VI 0 O8(UH<3i8I.^VI' wohl Knereium buiFensium eivitkttis clo 
O8esicr8lovo', die innere: 8.1IXLI — IXU.OI.4V.

St. Nicolaus war der Schutzherr der heute noch bestehenden 
Hauptpfarrkirche, die jedoch nicht die älteste war, aber an die erste 
Stelle trat, nachdem die vor ihr bestehende Kirche S. Stephani all­
mählich verfiel uud außer Gebrauch gesetzt wurde. Vgl. Steyer I. 
e. j). 58 ff.

Sehr auffällig ist die Darstellung des heil. Nicolaus, nicht blos 
daß er sitzt, wahrend er für gewöhnlich steht, sondern auch, daß er an­
scheinend als eins seiner Attribute einen Schlüssel führt, während er 
sonst entweder nur mit einem Bischofsstäbe oder außerdem noch mit 
emem Mühlstein oder Broden (der Legende gemäß) dargesiellt wird. 
Wir vermögen aber in dem Schlüssel, der sonst nur dem heil. Petrus 
zukommt, nicht ein eigentliches Attribut des h. Nicolaus zu erblicken, 
sondern eine Figur, die in Hindeutung auf die Stadt selbst ein Stadt­
zeichen war und vielleicht, ja wahrscheinlich auf das nachherige, damals 
wohl schon im Werden begriffene eigentliche Stadt-Wappen hindeu- 
tet. Die Bedeutung des oder der Schlüssel, die in Städtewappen und 
Siegeln so häufig verkommen, bleibt noch aufzuklären. Sollen sie auf 
den Thorschlüssel, der die feste Umzingelung der Stadt ganz abschloß, 
Hinweisen? Oder, wie z. B Steyer I. <?. j). 13 von Oschersleben 
meint, daß die Schlüssel die Qualität des Ortes als Paß und Ein­
gangsort aus einem Lande in das andere, also vom Magdeburgischen 
und Braunschweigischen ins Halberstädtische anzeigen sollten? Wir 
wollen hier nur mit Uebergehung aller Städte mit Schlüsselwappen 
anführen, daß auch Neuhaldsnsleben im Erzstift Magdeburg, nahe 
der Braunschweigischen Grenze, gleichfalls einen Schlüssel zwischen den 
beiden Thürmen seines Stadtzeichens führt.

4. Burchard v. Weferlingen,

Dies höchst merkwürdige Siegel geben wir hier nach dem Abdruck 
eines los in Privatbesitz befindlichen Originals, weshalb wir auch nicht 
genau das Jahr bestimmen können, dem die Urkunde angehört, an der 
es gehangen hat. Allein der Typus des Stempels, die Form desselben 
und der Name des Sregelführers werden uns nicht irren lassen, wenn 
wir das Siegel in die Zeit von etwa 1280—1340 setzen.

Das einst mächtige Geschlecht v. Weferlingen leitet seinen
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Namen nicht von dem Preußischen Städtchen, sondern von dem im 
Braunschweigischen bei Schöppenstedt belegenen Orte Weferlingen ab. 
Asseburg, Weferlingen, Watzau, Gardessen, besonders aber Vahlbecg 
waren seine hauptsächlichsten Besitzungen, die zum Theil ihm bis an sein 
Erloschen gehörten, das in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
erfolgte. Als den Letzten finde ich August Ludwig v. W., der im 
Jahre 1731 zum Preußischen Secondelieutenant beim Infanterie-Regi­
ment Herzog von Braunschweig avancirte. Die ersten Spuren des 
Geschlechts finden sich zu Ende des 12. Jahrhunderts; im 13. ist es 
schon zahlreich an Mitgliedern, die uns sehr häufig in Urkunden des 
Klosters Riddagshausen begegnen.

Unser Siegel, rund und von der Größe eines alten Thalers, läßt 
einen aufspringenden Wolf sehen, um den Hals ein Halsband, an dessen 
Kette ein oben rechts über dem Wolf befindlicher, schraggestellter Wap­
penschild befestigt ist, der ein gespaltenes Feld mit darüber schragrcchtsge- 
leglen, schmalen, oben mit drei blattec- (lilien- artigen Auswüchsen ver­
sehenen Balken zeigt. Die Umschrift in gothischer Majuskel lautet: -s

IMftEIIFiwl l) Llil.lOI-'. Die !) sind verkehrt.
Das aus einer Reihe mittelalterlicher Siegel und sonstigen Abbildun­

gen bekannte, vom Anfang bis zum Erlöschen des Geschlechts gleichmäßig 
geführte Weferlingische Wappen ist das im Schilde über dem Wolf befind­
liche. Es ist ein gespaltener Schild mit einem sog. Rautenk ranze 
überdeckt, einem an der Oberfläche mit blärter-, lilien- oder rosettenför- 
migen Auswüchsen (3, 4 oder 5) ornamentirten Schragbalken, mit 
einer als Brisüre angewendeten, im Sachsenlande öfters (auch als ge­
rader Schragbalken) als Brisüre vorkommenden, die Geltung als Zei­
chen der jüngeren Geburt und Linicn-Abtheilung habenden Heroldsfigur, 
über die wir auf unsere Abhandlungen in den Neuen Mittheilungen 
des Thüringisch-Sächsischen Geschichte- und Allerthums-Lereins i.V 3. 
4. p. 1 ff. XI. j>. 1 ff. und XII. >>. 273—273 verweisen. Daß 
die ursprüngliche'oder doch genaue Form der obigen Brisüre, nämlich 
ein oben mit Lilien besteckter Balken, auch bei dem v. Weferlingischen 
Wappenschilde sich zeigt, beweist ein Siegel Ludolphs v. W. (lö 1331 ') 
Spatere Siegel des 14., 13. und 16. Jahrhunderts'^ stellen den Li­
lien- oder Blumenbalken als eine Rosenkette oder eine Reihe an einem»

') Neue Mittbeilungen rc. IX. 3. 4. ji. 19 E. über diesen ?uko1pb v W- 
Osi. ttiääsßjjb. s. 183 im Staats Archiv zu Magdeburg. Sein Zeitgenosse ist 
ein Ritter Burcbard v. W. kin älterer Lutolvh v. W. kommt 1257, 1273, 
1280, 12^1 und 1282 vor. L. ibiü. s. 77 UrlunDti'buch des Kl. Marienwer- 
der p. H2 ff. 'Auf ibn folgen ttimbrecht und Ulrich v. W. 130i

Heinrichs v. W. I3ti2, Friedrichs 1429, nnd Heinrichs v. K. anf 
Kchadelebeii 1512. L. Nerie Mitibeilungen re. IX. :r. t. 18.
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der geschobener Noseir dar, wie bis zuletzt das Wappen überhaupt ge­
führt wurde. ') Auf unserm Ziegel gleicht der Besatz des Schragbal- 
kens fast Lindenblaltern, auf den ältesten Darstellungen des Sächsischen 
Rautenkranzes stellen sich Milieu dar, gleichwie auch auf Siegeln der 
Herren v. Hartesv-ode und der Edlen v. Suselib ini Harz­
gebiet.

Wir sind aber nun noch die Erklärung der Hauptfigur unseres 
Siegels, des Wolfes, welcher dem Wappen der v. Weferlingen fremd 
ist, schuldig. Eine geistreiche Eonjectur hatte das gleichsam heulende 
Thier als in Anspielung auf den Geschlechtsnamen (vvolrjnn althoch­
deutsch -- heulen) in das Siegel gesetzt erklärt. Indessen dürfte in 
den« genau in derselben Stellung, wie ihn die v. d. Asseburg führen, 
erscheinenden Wolfe nichts Anderes als deren Wappenbild zu erblicken 
sein. Denn die v. Weferlingen standen -- so schrieben wir früher 
— in den engsten Beziehungen zu jenem Geschlecht von jeher. Aus 
einer Urkunde vom Jahre 1259ch ist ersichtlich, daß die Vogtei über 
das Dorf Dedeleben zwar ein gewisser Ulrich von Ludolph, miles cko 
IVettzi lin^o, zu Lehn trug, dieser aber wiederum von Burchard v. d. 
Asseburg, der in einer besonderen Urkunde in die Veräußerung der 
Vogtei an das Stift 1!. V. >Iui iuo zu Halberstadt einwilligte. Umge­
kehrt hatten auch die v. d. Asseburg in Weferlingen Lehnbesitz, so 
1277, i) und trugen auch schon früh die zerstörte Burg Weferlingen 
zu Lehn ''), wogegen wir laut des Lohnbuches Herzogs Magnus von 
Braunschweig aus der Zeit um 1369 Conrad v. Weferlingen mit drei 
Burghöfen im Schlosse Asseburg — jedenfalls auch seiner Vorfahren 
Lehnsbesitz — beliehen finden, ch Auch in anderen Urkunden erscheinen 
die v. Weferlingen lehnsabhängig von den v. d. Asseburg, und diesem 
Verhältnisse wurde durch die Siegeldarstellung der prägnanteste und be­
zeichnendste Ausdruck gegeben. Ein zweiter solcher Ausdruck zeigt sich 
in der Bezeichnung dieses Burchard v. W., der im Jahre 1282 lebte, ?) 
als Korekni'du 8 llo VVet'evlinALN riietus cke ^856- 
siol-esi, eine Bezeichnung, die durch das erwähnte Verhältniß klare 
Deutung findet und ihn nicht als einen Herrn v. d. Asseburg auf We­
ferlingen erscheinen läßt, welchen Falles er 6. <!e> ^se-bnrek ckiotuL 
ste genannt sein würde.

') Vgl. Siebmacber I. p. 181.
Neue Mittheilungen rc. XI. p. 19. 29.

6 8. kt. Stift It. V. zluriae zu Halberstakt A. 97 im K. Slaals-'Arcbiv zu 
Magdeburg.

9 S. Lege Burgen und Familien des Herz. Braunschweig p. 53.
9 Ibis. p. 59. Lgl. Sudendorf Brannschw. Urknndenbnch «. p. l67.
9 Sndrudorf 1. c. lll. p. 283.
9 S. Oop. stiklssxzbus. f. 77.
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Z. Frih (Han6 zn Querfurt.

Von großer Wichtigkeit, wie wir bald sehe» werden, ist das letzte, 
sehr unscheinbare Siegel dieser Tafel. Das Original befindet sich an 
zwei Urkunden des Staatsarchivs zu Magdeburg G. U. Stift Qued­
linburg si!. VI. Schmon 12 und 1.'! ) von 14K2 und 14^7 und 
gehört einem Mitgliede eines AdelSgeschlechts an, das sich mehrmals in 
Urkunden des Landes Querftirt und benachbarter Laudestheile reigt, dem 
zu Querfurt auf einem dortigen Burggut gesessenen Fritz Gans. 
Das Siegel, von der Große eines Achtgroschenstücks, zeigt in einem 
gelehnten Schilde K o pf u nd Hals einer Gans, was sich auch auf 
dem geschlossenen Stechhelm wiederholt. Das Wappen ist also ein 
redendes. Die Umschrift in gothischer Minuskel lautet: dsi 
— L»slnn!>xen.

Wir haben uns nun aber — denn dies erachten wir überhaupt 
bei einem seden Text zu Siegelbildungen für unbedingt nothwendig — 
über das Geschlecht, dem der Siegelführer angehört, zu orientiren. 
Es ist uns dies nur mit vieler Mühe gelungen. Müssen wir nach all­
gemeinen Grundsätzen annehmen, daß die Familie des Friedrich Gans 
in den Gegenden, in denen er angesessen erscheint und auftritt, schon 
längere Zeit geblüht habe und urkundlich vorkomme, so erschwert die 
Eonstatirung dieser Umstände außerordentlich der Mangel an Urkunden 
und zumal an Lekmbüchern des Querfurter Hauses. Wir haben aber 
doch so viel feststellen können, daß Fritz Gans nicht etwa ein ins Quer- 
furtische übergesiedelter Sprosse eines in benachbarten Regionen blühen­
den Stammes war, sondern daß er einem Adelsgeschlechte angehörte, 
das von Hause aus und mehrere Jahrhunderte hindurch zur Ritterschaft 
des Landes Querfurt gehört hat. Eine Hauptquelle für die Specialgcschichte 
desselben sind die Urkunden des Klosters Eilwersdorsi und in ihnen be­
gegnen wir auch im Jahre 1405 einem unzweifelhaften Vorfahren un­
seres Fritz Gans, einem Ritter gleichen Namens, Friedrich GanS, 
der für sich und seine Gemahlin Elisabeth, sowie für seine Schwester 
Sophie, vermahlte v. Scheidingen, und seine Eltern, Wip recht Gans 
uud Jutte, eine Memorie stiftete Als den wahrscheinlichen Sohn 
oder Enkel Fritzens dürfen wir Jacob Gans, zu Querfurt gesessen, an­
sprechen, welcher 1526 seine Ehefrau verleibdingte?), als die Letzten 
einen Fritz und einen Jacob Gans 3), welche 1571 urkundlich erschei-

>) S. v. Lud ewig kitll. U«.;. l. p. 441.
2) S. v. Mülverstedr bhestiftungeu rc. p. 100.
3) zu Querfurt gesessen 1560. S. X>iu Krzit. Magdeburg II. XNI. 380 f.

16 im Staats-Nrchir zu Magdeburg.
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nen. Haben wir sonach auch eine Geschlechtsreihe für einen Zeitraum 
von mindestens zweihundert Jahren nachgewiesen, so verlassen uns aus 
den« oben angeführten Grunde die Nachrichten über das Jahr 1350 
rückwärts hinaus, bis auf eine, eine Urkunde vom 17. Juli 1260, 
m welcher für den Probst von St. Moritz zu Halle unter andern Edlen 
auch Heinemann und Heidenreich Gans zeugen >). Daß sie 
zu den Vorfahren Fritzens G. zahlen und dem Qucrfurter Lande an­
gehören, ist durch ihre Mitzeugen Thile und Bertram v. Lodersleben 
und Heidenreich und Nicolaus Puz, ?) welche bekannten Geschlechtern des 
Querfmtischen und Mansfeldischen entsprossen waren, außer allem 
Zweifel.

So weit wäre die Existenz eines adeligen Geschlechtes Gans in der 
Herrschaft Querfurl für die Mitte des 1.3. und von da ab bis in die 
zweite Halste des 16. Jahrhunderts constatirt,' gleichwie auch nach der 
einzigen Quelle, welche die beiden Siegel Fritzens Gans bilden, seit» 
Wappen nachgewiesen, nämlich ein Schild und auf dem Helm 
Kopf u nd Hals einer G a n s.

In der gedruckten heraldischen Literatur findet sich dieses Wappen 
nirgends verzeichnet. «

Es giebt indeß dieses Wappen und sein Träger hier die passendste 
Gelegenheit, und es ist geboten, das Verhältniß dieses speciell im Quer- 
furtisehen sich zeigenden Gans'schen Geschlechts zu der Familie glei­
chen Namens zu untersuchen,, zumal auf diese Familie, von der in 
der gedruckten Adelsliteratur Specielles nicht bekannt ist, doch schon 
hingedeutet ist bei einer Erörterung über die Abkunft des hochadeli- 
qen Geschlechts der Gänse, Edlen Herren zu Putlitz. Wir er­
gänzen und berichtigen dabei die Adelslexicographie zumal über Preußen, 
welche nur'ein einziges Geschlecht Gans kennt, nämlich das im 
Urstamm in Thüringen, dem Braunschweigischen und Mansfeldi­
schen angesessen gewesen und zwei Zweige getrieben haben soll, einer­
seits die in der Mark Brandenburg seit dem Ende des 12. Jahrhun­
derts ansässigen und noch blühenden Edlen Herren Gänse zu 
Putlitz, andererseits das einst an 150 Jahre lang in Preußen be­
güterte Geschlecht v. Gans. So v. Ledebur im Preuß. Adelslexi- 
con 1. (>. 244. Wir werden in aller Kürze zu untersuchen

0 S. v. Dreu Haupt Saalkreis I. p. 725.
Auch Buz, Bnzc, Buse (ja nicht mit den Böse zu verwechseln; s. Neue 

Mittheilungen re. X. 2. p. 250. Anm.
ätopf und Hals von Thieren sind in deutschen Wappenschildern nichts 

Seltenes, so die von Posern (von Löwen), v. bgloffstein (von Bären), 
v. Trebnitz (vom Schwein), v. Brandt und v. Wig rieben (vom Hirsch), 
v. Treskow (von bnten?>, v. (Aörtzke lvom Adler), Hasenkopf-Malzan (vom 
Hasen) n. a. m.
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haben, ob sich diese Ansicht halten lässt. Ueber ganzen sind am letzt- 
gedachten Orte noch zwei Geschlechter Gans, nämlich: l. das oben 
cmfgesührte Querfurtische und 2. die Gänse v. Weberstedt, ein 
uraltes Thüringisches Geschleckt, auf dem gleichnamigen Orte W. bei 
Langensalza gesessen, schon von Hell buch 0 erwähnt und noch in das 
Preußische Adelslexicon gehörig, da diese Familie in Thüringen erst in 
der letzten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in Franken, wo sie Olsberg 
und Münsterkirchen besaß, erst 1665» mit George Philipp v. G. er­
loschen ist. Als die legten finde ich im Jahre 1560 Stephan, Hans 
und Christoph Gans v. W., auch blos, wie es schon früher hieß, 
v. Weberstedt genannt,") fast zu gleicher Zeit auch Paul v. W. auf 
Sundhausen 1556, dann (rückwärts) Christoph G. v. W. auf Mau- 
derode 1540, Christoph lind Sebastian auf Weberstedt 1502, 
15-28, Hermann G. auf Umpferstedt 1483, Dietrich G., Amt-

i) Deutsches Adelslexicon l. p. -106.
2) S. Schannat ciicnl. h'utcl. p. 92.
^) In Weberstedt, wo es von jeder mehrere Rittergüter gab, waren 

wobt auch mehrere Adelsaeschlechter ansässig, die verschiedenen Stammes 
waren, aber sich doch v. W. nannten, so z. B. nach Rein 'l'tuir. sacra U. p. 
145 Anm. ein Geschlecht mit dem Beinamen Fuss, lai. Po«, mit einem Bein 
im Wappen, von dem Cckard sich 1342 l'cs 4c tVcbcrslcic nannte. Cs ist hier 
nicht der Ort, zu untersuchen, ob die sich schlechthin v. W. nennenden Adelsper­
sonen zu einer besonderen Sippe gehören ^der den Gänsen v. W. beizuzählcn 
sind, so als ?rimus ßcnlis Ritter Arnold v. W. 1169 (Nein I. e. I. p. 52), 
Bering er 1265 (s. li. Kl. Rciffcnstein N. 32 im Staats-Archiv zu Magde­
burg), Berthold v. W. 1307, Dietrich, Scholasticus zu ckrfurt, 1319, 
Ritter Titzmann v. W. 1340, Heinrich und Friedrich 1343, Heinrich 
1421, 1425, 1431, Christian 1421, 1431, Catharina, Conpentualin zu 
Ichtershausen, 1481 (Nein I. c. I. >>. 170), Rudolf v. W., Hauptmann zu 
Sandersleben um 1490 (äcta Crzstift Magdelinrg I. 5), Haus 1492. Wir 
müssen aber an der Richtigkeit der Bemerkung unseres theuersten, verewigten 
Freundes Nein über das Geschlecht Gans in seiner 'I'Iuu mjchi saci-a ll. p. 86 
vorläufig doch einigen Zweifel hegen, da er schreibt, dass das Geschlecht, dem 
Peter und Dietrich GauS (14.37» und der Amtmann zu Capellendorf Dietrich 
Gans (1423), welcher Denstedt erworben, und welcher auch zu Weberstedt be­
gütert war, angehvrten, ein Zweig der v. Harstatt gewesen sei, mit ihnen 
dasselbe Wappen (offener eine sccpterartige Figur einschlicssendcr Flug) geführt 
habe, da es im Gegentheil feststeht, dass vorliegende Lieget dieser Familie (s. 
unten) eine Gans im Schilde und einen Kranz auf dem Helme zeigen, und 
daß Peter G. auf Denstedt, den er der Familie mit dem Harstalsichen Wap­
pen beizählt, der Ahnherr der Braunschweigischen Gaus war, welche das Wap­
pen mit der Gans nachweislich geführt haben.

Zwar weist ferner schon Rein I c. l. p. 52 Anm. wegen des Vorkom­
mens zweier Wappen bei denen v. Weberstedt auf die Cxistcnz zweier ver­
schiedener Familien hin, doch heisst es nicht gerade treffend, ,,daß sie also 
beide von demselben Dorfe ausgegaugen seien", statt daß sie zwei Ritterfitzen 
desselben Dorfes entsprossen gewesen. Das eine Wappen der v. W. sei ein 
springender Steinbock, das andere eine „Lilie oder Speerspitze". DaS erstere 
ist nü« das Wappenbild, welches die Gänse v.W., die sich wohl auch schlecht- 
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mann zu Dornberg 146! und Leuchtenburg, 1471 *),  Peter und 
Dietrich G. 1437,2) ein Titzel der Äeltere 1424,^) ein Her­
mann G., Kämmerer zu Reuchardtsbrunn, Dietrich G., Pfar­
rer zu Heilinqen, 1381,'^ ein Dietrich 1373, ein anderer Die­
trich 1303,0) und endlich als I'iiiiri ^emlis Bruno und Eckard 
G. 1293.7) Viele von diesem Geschlecht kommen in den Neiden 
des deutschen Ordens in Preußen vor, wo Hermann Gans, nach­
dem er viele kleine 'Aemter bekleidet, zur Würde eines Groß-bom- 
thurs des deutschen Ordens (1410—1412) stieg, 1412—16 Ober- 
Spittler war,^) 1428—30 die Stelle eines Oberst-Trapierers beklei­
dete. Dieselbe Würde hatte vor ihm Heinrich Gans v. Weber- 
stedt von 1382—87 verwaltet.^

Aber dieses Geschlecht wird hier weiter nicht in Betracht zu ziehen 
sein, da es kein redendes Wappen, keine Gans im Schilde führt, son­
dern einen springenden schwarzen Bock, ^v) Daß es trotz seines Na­
mens ein redendes Wappen nicht führt, ist nicht auffällig. ") Wir 
glauben übrigens, daß das Wappen der uralten und noch heutigen Be-

kin v. W. nannten, führten, das andere scheint uns (Nein macht keine nähere 
Angade) die Figur zu sein, welche als Scepter angesprochen wird und sich ill 
den Wappenschildern der v.Harftall, v. Schätze! und v. Mika in Tbürin- 
riugen zeigt, waü uns — so weit wir ohne Sieges nintbmaßen können — um 
so wahrscheinlicher dünkt, da Rein'am oben angeführten Orte den Gänsen v. 
W. das Harstallsche Wappen irrthümlicher Weise beilegt, was weder diese noch 
die Gänse v. Denstedt geführt haben.

9 Rein 'sbur. su^ra II. 237. 86.
2) Nein I. c. II. p. 86.
2) Ludcwig livll. DI88. I. 753.
4) Meneken 8. l!. 6. I. 563.
K) Geschichte dcS Geschlechts Gutbicr p. 17. Außerdem noch Heinrich 

G. Zeuge in einer Urk. Nciubolds Lange v. Weberstedt 134l. Dietrich G. 
und seine Söhne Peter nnd Dietrich 1434, >437. (Archiv zu Weimar).

6) 6 r u 8 s h ok k üo oripx. Dliilliu8. p. 19 .
?) Uü«1. I. e. i». 183.
«) Zwischen >426 28 war er wiederholt Vogt zu Noggenhausen und auch 

Pfleger zu Meselanz.
°) Gr war vorher Vogt zu Leske und Comthur zu Reden gewesen. Ob 

zu diesem Geschlecht auch Siegfried GanS, Fisch m ei st er D. O. zu Schar­
sau 1387—92, und Wigand G., 1452 und 1454 Pfleger zu Tilsit, gehört 
haben, bleibt zu untersuchen.

S. 8Lh.innui (llionl. t'ulü. p. 91. v. M eding Nachricht von adeli­
gen Wappen I. p. 645. Aus einem Siegel des Ritters Titzmann v. W. äe 
1423, dessen Sohn Ludolph hieß (8. r. Capcllcndorf N. 20.21. im Staats- 
Archiv zu Magdeburg), einen Stcinbock zeigend, geht hervor, daß diese dem 
Geschlecht der Gänse v. W. angehörten, diese Familie sich also auch schlecht­
hin v. Weberstedt nannte.

") So z. B. haben die hessischen Löw, die v. Lau im Mansfeldischen, die 
v. Wolf, später Wulfen, im Lande Lcbus, die Nabe im Vogtlande, die Taube 
in Lieflaud, die Falck in Hessen u. s. w. nicht die bez. Thiere in ihre« Wappen.

9
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siher von Gütern in dem allen Stammgut dieser Gänse, der Herren 
von Gvidackec, nämlich ein quer- und unten laugsgetheilter Schild, 
oben mit einem wachsenden Bock, das offenbar ein zusammengesetztes ist, 
zum Theil aus dem Wappen dieser Gänse (in Folge von Stammes- 
Verwandtschaft? Beerbung?) und dem einer der Thüringischen Fami­
lien, welche einen (leeren) quergetheilten, unten gespaltenen Wappen­
schild führen (z. B. der v. Greußen, Mietern , zusammengesetzt ist. ')

Um einen Zusammenhang der übrigbleibenden Adelsgeschleckter 
Gans festzustellen oder vielmehr zu b ewe i sen, wird es zuvörderst 
auf die Uebereinstimmung oder doch größtmöglichste Aehnlictsseit 
der resp. Wappenbilder ankommen. Es ergiebt sich aber:

1. daß die Querfurter Gans im Schilde und auf dem Helm 
nur den Kopf und Hals einer Gans führen;

2. daß diejenigen v. Gans, welche sich um die Mitte des 16. 
Jahrhunderts mit den Gebrüdern Melchior und Balthasar v. G in 
Preußen niederließen und mit Friedrich Wilhelm v. G. aus 
Biebecstein und Gansenstein 1710 im Mannsstamme erloschen,?, nach 
einem vorliegenden Siegel Balthasars v. G. vom Jahre 1632 im 
Schilde auf einem Dreihügel stehend eine Gans (mit geschlossenen 
Flügeln), einen Ring im Schnabel haltend, und auf dem ge­
krönten Helm dieselbe gleichfalls auf dem Hügel wiederholt 
zwischen einem offenen Fluge führen;

3. daß die v. Gans, welche von ihrem zuletzt fast ausschließlich 
im Braunschweigischen und Hildesheimischen (zu Gitter, Lütter und 
Rode) gelegenen Grundbesitz auch nicht ganz richtig als die Braun­
schweigischen bezeichnet werden, richtig aber die Thüringischen 
Gänse heißen müssen, nach einem uns vorliegenden wohlerhaltenen Sie­
gel des Amtmanns zu Gotha, Dietrich Gans, von 1441^) und 
Dietrichs Gans, Vogts zu Eapellendorf, von 1421,  im Schilde 
eine Gans mit geschlossenen Flügeln zeigen, wahrend der Helm 
einen geschlossenen, spitzblattrigen Kranz tragt.^) Ganz 
genau dasselbe Wappen stellt auch das Siegel des Braunschweigischen 
Oberst!., Kammerherrn und Drvsten zu Bardorf, Friedrich Wilhelm

*

') Dies nur andeutungsweise, Es bleibt zu untersuchen, welches die Ur- 
familic ist, deren einer Zweig Gvldacker bieß.

2) Das ganze Geschlecht beschloß bald daraus Anna Maria v. G., seine 
Tochter, vermählt mit Sebastian v. Pusch aus Kl. Siewken.

3) im Staats-Archiv zu Magdeburg s. li. Erfurt X, Xl.VIl. 46.
lbiä. I. c.
Nur das erstere Siegel hat das vollständige Wappen und die Umschrift: 

8. Dietrich — «2« Oun«
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v, G. auf Lütter und Gitter, vom Jahre >634 dar, H nur daß die 
Helmzier in einen« auswärts mit Straußfedern statt der spitze«» 
Blatter besteckten Kranze besteht. Ganz dieser Darstellung conform ist 
auch die Abbildung bei Siebinacher!. p. 162 unter der Meißni­
schen Ritterschaft, wozu aber dieses Geschlecht nie gebart hat, es müßte 
den«» eii» Edler dieses Namens, der 1445 Ragewitz bei Grimma besaß, 
zu thuen gehört haben. Aus der Geschlechtsreihe dieser Familie kennen 
wir nur die beiden obigen Dietrich 1423 und 1441 (die vielleicht 
eine Person sind), auf Tenstedt gesessen, und zuletzt (von der Thürin­
ger Linie) Peter v. G. auf Tanrode 1574 und Dietrich auf 
Tenstedt 157.5, wahrend die Braunschweigische Linie erst im Jahre 
1708 mit dem Rittmeister Philipp Ernst v. G. erlosch;

4. endlich daß das berühmte und vornehme Geschlecht der Gänse 
Edlen Herrn zu Putlitz heutzutage eine gewöhnlich auf einem 
Dr e ihügel (selten fehlt dieser) stehende Gans führt mit einer Krone 
am Halse und aus gebreiteten Flügeln, die sich über dem ge­
krönten Helm zwischen zwei geharnischten Armen, welche eine Krone 
über ihr empor halten, wiederholt. Im Ganzen genommen wird die 
Schild-Figur in früher Zeit auch so geführt sein: auf dem ältesten 
mir bekannten Siegel Bussos Gans z. P. voin Jahre 1387 ?) ist 
ohne den Hügel eine stehende Gans mit aus gespreizten Flü­
geln zu sehen; wie der Helmschmuck ursprünglich beschaffen gewesen, 
weiß ich nicht, bemerke aber, daß auffälliger Weise gerade in 
den Wendischen Landern der Helmschmuck auf den Wappen edler 
Geschlechter in zwei geharnischten Armen besteht, welche die 
Schildsigur einschließen oder umgeben, so die Priegnitzischen v. Möl- 
lendorff, die Lebusischen v. Lösch brandt, die Uckermärkischen v. 
Winterfeld, die Meklenburgischen v. Below. Nur genügend 
alte Darstellungen des Helmschmucks der Gänse zu Putlitz und Ver- 
gleichung mit den ältesten Quellen für die Heraldik der andern eberr 
genannten Geschlechter werden entscheiden lassen, ob dieser Theil des 
Helmschmucks ursprünglich, oder eine spätere Zuthat, oder nach mär- 
kisch-meklenburgischer (Wendischer) Mode geformt ist.

Feststehend ist es, daß die Gänse zu Putlitz zuerst urkund­
lich mit einem vom Kaiser nebst andern Edlen als Ouro titulirten Jo­
hannes Gans im Jahre 1175 auftreten, worauf dann im Jahre

r) S. Staats-Archiv zu Magdeburg s. N OcbisfeldeN. l9. Auch Siegel 
der Gänse zu Deustedt von 1494 und «437 (im Wcimarschen Haupt-Staats- 
Archiv) zeige» das oben beschriebene Wappen.

im Staats-Archiv zu Magdeburg s. N. Grzitist Magdeb. XII. 64.
b) S. Sndendorf Braunfchw. Urkundcnbuch I. p. 2. Niedel 6. 0. 

llrunä. X. XXV. p. 169.
9'
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1200 die Gebrüder Gerhard und Johann G. folgen. ') Es ist 
ferner Thatsache, daß Mitglieder des Geschlechts anfänglich auch un­
ter dem niedern Avel auftreten, und daß es sehr bald nach seinem er­
sten Bekanntwerden in der Geschichte gleich in der Fülle außerordent­
licher Macht, Ansehens und Reichthums erscheint, über alle andern Ge­
schlechter der Mark hervorragt, mehrere Städte und Herrschaften be­
sitzt und selbst mit regierenden Geschlechtern von hohem Adel Geschlechts­
verbindungen eingeht.

Es muß nun die Frage entstehen, wie sich diese vier Ge­
schlechter Namens Gans zu einander verhalten, und ob 
das eine davon als einZweiq des andern anzusehen sein 
möchte. Der uns hier zugemestene Raum gestattet nicht, in eine 
nothwendigerweise ausführliche Besprechung dieser Frage einzutreten, und 
wir wollen daher nur:

1. unsere Meinung aussprechen, daß die Preußischen Gänse, welche 
erst seit c. 1b50 Vorkommen, aller Wahrscheinlichkeit nach nur 
als eine Nebenbranche der Thüringisch-Braunschweigischen Familie die­
ses Namens anzusehen sein werden;

2. jene Frage nur auf dasjenige Geschlecht Gans, von wel­
chem wir hier ein Siegel mitgetheilt haben, restringiren, nämlich 
auf die Querfurter Gänse, welche, da wir sie ein offenbar von 
dem der andern Geschlechter dieses Namens sehr verschiedenes 
Wappen führen, Jahrhunderte lang ausschließlich in der Herrschaft 
Querfurt sitzen und die Ersten des Geschlechts (Heinemann, Heidenreich 
und Wieprecht) Taufnamen führen sehen, welche bei keiner der andern 
Familien üblich sind, auch nach unserm Dafürhalten weder mit den 
Thüringisch-Braunschweigischen Gänsen noch mit den Märkischen Edlen 
Gänsen zu Putlitz gemeinsamen Stammes sind.

Aber auch gegen die Zusammenlegung dieser beiden letztem Geschlech­
ter, welche v. Ledebuc entschieden ausgesprochen hat, ?) müssen wir 
uns erklären, zumal ein wirklicher Beweis dafür keinesweges beige- 
bracht, sondern vielmehr ohne Weiteres nur kategorisch erklärt ist: 
„Wir halten das — Geschlecht nicht slavischen, sondern deutschen 
Ursprungs und zwar gemeinsamen Stammes mit der Familie von 
Gans in Thüringen, im Mansfeldischen, im Braunschwei-

0 Riebet l. c. XVI. p. 395: .... koüolpluir et krall es sius, 6er- 
bsräu» et .lo bann es 6anse Nurcbaräus <Ie bncslecll etc., woraus im 
Register zum Riedelschen Werke drei Gebrüder Gans, Nudolvb, Gerbard und 
Iobann, gemacht sind; ich balle dafür, daß der erste ein vdler ist, dessen Ge­
schlecht nicht namentlich bezeichnet wird, ebenso wie die Taufnamen seiner Brü­
der. Der Taufname Rudolph ist bei den Gänsen zu Putlitz damals nnd spä­
ter unerhört.

') Dynastische Forschungen. Berlin, 1855. II. p. 59. Preuß. Abelslexicon 
I, x. 244.
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gischen, welcher Tennstedt, Tannrode, Lütter, Gltter u. a. Güter 
gehörten, und die in der Stammlinie — 1708 erloschen ist". Ber 
dem Mangel eingehender Erörterungen über die letztere Familie seitens 
des genannten Autors hinsichtlich der alten Wappenform, Ausdehnung, 
Lehnsbesitzes, Taufnamen u. s. w. kann das bloße Vorkommen einer 
gleichnamigen Familie anderswo und die Berufung auf den von ihm 
oft getadelten Siebmacher, der genau das Wappen der Gänse zu 
Putlitz irrthümlich unter dem Thüringischen Adel giebt (I, 150), 
wahrend er das dieser letzteren in ganz richtiger Form (jenes haben 
diese niemals geführt) eben so irrig unter der Meißnischen Ritter­
schaft (l, 162) giebt, nicht ausreichen, seine Ansicht zu begründen 
und die Meinungen früherer Autoren zu entkräften. Diese gehen einer­
seits dahin, daß in den Edlen Gänsen zu Putlitz ein Dynasten-Geschlecht 
zu sehen, ihre Verwandtschaft mit altsürstlichen Häusern beweise, 0 
oder daß sie eingewandert und das einzige Geschlecht seien, welches 
nachweislich eine höhere Stufe des Adels aus alter Zeit hinübergebracht 
habe, 2) oder endlich, daß die Familie keine eingewanderte, sondern 
eine eingeborene, aus edlem Wendischem Blut entsprossene, von Hause 
au« und durch landesherrliche Anerkennung auf der Stufe des Herren­
standes stehende gewesen sei.

Wir müssen an dieser Stelle auf eine nähere Ausführung unse­
rer Ansicht verzichten, die sich der Raumerschen zuneigt. Unter allen 
Umständen fehlt es bis jetzt an jedem Beweise für die Behauptung 
der Abstammung des Märkischen Geschlechts von dem Thüringischen, 
welches auch als mansfeldisches ohne jeden urkundlichen 
Belag pradicirt ist; eS mag wohl in uns unbekannten Autoren 
rme Hindeutung auf die Qu erfurtec Gänse, von denen wir zu­
erst ein Siegel und Stemmatographisches geben, enthalten gewesen sein 
und dies zu jener Bezeichnung Veranlassung gegeben haben; allein, wie 
wir gesehen, ist ein Zusammenhang dieser mit den Thüringern bis jetzt 
weder bewiesen noch wahrscheinlich.

0 Lisch die.verwandtschaftlichen Verbindungen des älteren Hauses der Edlen 
Gans v. Putlitz mit altsürstlichen Geschlechtern. Schwerin, 1841. 8.

Rirvrl 6. l). Ni-«mlient>. s. N, 345 I, p. 16. 277.
') v. Räumer die älteste Verfassung der Cburmark Brandenburg p. L2.
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i. Lnr Geschichte der Harzrciseu und -er harter Gasthöfc.

Die alte Handelsstraße, welche die Haupthandelsplätze Goslar 
und Nordhausen mit einander verbindet und von Norden nach Süden 
den Har; durchschneidet, hatte, nachdem der altere Weg über den 
Kamm des Gebirges Kaiserweg) aufgegeben war, schon früh ein reges 
Treiben in das sonst nur durch den Bergbau und den Hüttenbetrieb 
an einigen Stellen belebte, übrigens stille Zorgethal gebracht. Man­
cher reisende Kaufmann wird durch das schöne stille Thal gezogen sein, 
und wenn wir ihnen nicht allen Sinn für Naturschönheiten absprechen 
wollen, sein Herz und Auge an dem Anblick der herrlichen Berge und 
Thäler, Wälder und Wiesen erfreut haben. Nur ein, aber auch sehr 
wesentlicher Genuß fehlte den Besuchern dieses Thals vor dem Jahre 
1681, wenn sie vielleicht ermüdet von der beschwerlichen Reise ihrem 
Körper Ruhe gönnen wollten, Aufnahme lind Bewirthung in einem 
gut eingerichteten Gasthause. Erst im vorgenannten Jahre half der 
Herzog Friedrich von Sachsen diesem Mangel ab, indem er dem dama­
ligen Factorei-Schenken Pampel zu Zorge das Privilegium ertheilte, in 
seinem netterbauten Hause zu herbergen, zu speisen und deshalb einen 
Schild auszuhangen. Es darf dabei nicht auffallen, daß der Herzog 
Friedrich zu Sachsen in dem jetzt zum Herzogthum Braunschweig ge­
hörigen Hüttenorte Zorge damals eine derartige Berechtigung ertheilte, 
weil derselbe zu jener Zeit Landesherr des Stifts und Ämts Walken- 
ried, zu welchem letztem Zorge gehörte, war, indem der Herzog Rudolf 
August von Braunschweig-Lüneburg unterm 1Z. Mai 1674 Stift und 
Amt Walkenried dem Herzog Ernst zu Sachsen (Gotha auf Wieder- 
kauf verkauft hatte, welcher letztere erst 1604 realisirt wurde. In der 
Zwischenzeit waren der Herzog Ernst zu Sachsen lind nach dessen Ab­
leben seine Söhne Friedrich, Albrecht, Bernhard, Heinrich, Christian, 
Ernst und Johann Ernst, welche das Privilegium nennt, die rechten
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Landesherr». Das Privilegium, in der Registratur der Herzoglichen 
Kreisdirection zu Blankenburg, anscheinend in Concept, befindlich, 
lautet:

Privilegium
PIO

Qonhart Pampeln zur Lorga

umb Wirthschaft zu treiben und 
ein Schild aus zu hangen

Üon Gottes gnaden Wier Friederich Hertzogk zue Sachßen, Jülicb, 
Cleve und Bergen, Landt Graff in Thüringen, Marg Grass zu Mei­
ßen, Gefürstetcr Graff zue Hennebergk, Graff zue der Marck und Ra- 
vensbergk, Herr zu Raffenstein und Tonna, Hiermit Uhrkunden und 
Bekennen, vor Unß und Unßere freundlich geliebte Brüdere Herrn All­
brechten, Herrn Bernhardten, Herrn Heinrichen, Herrn Christian, Herrn 
Ernsten und Herrn Johann Ernsten aller seits Hertzoge zue Sachßen, 
Jülich, Cleve und Bergen. Nachdehm Unß Leonhard Pampel der 
Zeit l^notorey Schencke zu Zorga, Vnterthanigst zu vernehmen gegeben, 
Ob wohl die rechte Landtstraße über den Hartz durch die Zorga 
gehe, daß jedoch daselbsten vor die durch Reißende keine Bequemligkeit 
an Heußern, darinnen abzutreten, zu Herbergen und zu Speißen an- 
zutreffen, dahero Er entschloßen die aufferbauung seines Neuen Hau- 
ßcs also einzurichtten, daß die durch Reisende mit I.OAigmmUern, Stal- 
lungen unnd anderer notturfft versehen werden können, mit angehengter 
unterthanigster Bitte, solches Sein Hauß angeführter Uhrsachen halber 
deßfals zue pi'iviloLßren, daß Er, seine Erben und alle deßellben künff- 
lige Besitzers die Reisende darinnen Herbergen und Speißen, auch 
derentwegen einen Schildt außhangen dörffte; Unndt Wier hiernegst ver­
nehmen, daß niemand hier wieder ichtwas erhebliches einzuwenden haben.

Alß haben wier sothanem unterthanigstem suchen Gnädigst statt 
gegeben, und Bewilligen hiermit und Crafft dießes vor Unß und Unsere 
freundlich geliebten Herrn Brüder Liebden, daß Er, seine Erben vnnd 
alle folgende Besitzern dieses Hauß, darinnen zue Herbergen, zue Spei­
sen vnnd deßwegen einen Schild außzuhengen oum surö proUikvncli 
Befugt und Berechtiget sein sollen; Gestallt Unßerer itziger alß auch alle 
Künfftige Beambte deß Ambts Walckenrith Ihn dabey biß an Unß ge­
bührend zu schützen, bierrmt Befebliget werden. Dagegen hat Benamb- 
ter Pampel vor sich, seine Erben vnd alle folgende Besitzers dieses 
Haußes versprochen und zu gesagt, Alle Jahr und jedes Jahrs Beson­
ders auff und zwar aufs ^iesinelis 1682 zum Ersten
mahl drey Reichsthaler zum Beständigen Erbzinß ohnweigerlich ins
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Ambt Wallckenrieth zu erlegen. Uhrkundlich deßen allen Haben wier 
dieses ?i iviln^inm eigenhändig Unterzeichnet und mit Unßcrm Fürstl 
Cammer Bedrücken Lassen.

Geschehen Friedenstein den 16ten IXovemki- .4o 1681
Friederich Hertzog zu Sachßen.

G. Bode.

2. Zwei Urkunden des Klosters Wenthausen.

In der Hoffnung, die dürftigen Nachrichten über das allehrwür­
dige Kloster Wenthausen zu Lhale am Harze zu ergänzen, theilt der 
Unterzeichnete zwei dasselbe betreffende Urkunden aus dem II. Jahr­
hundert mit, die sich im Herzogl. Landesarchiv zu Wolfenbüttel befin­
den. Die eine vom Jahre 1274, einem Diplomatar des Klosters 
Stederburg aus dem 14. Jahrh, entnommen, ist von untergeordneter 
Wichtigkeit; sie erweist nur die Nichtigkeit des schon bekannten Factums, 
daß die Pröpstin Kunigunde von Wenthausen dem Geschlechte der Cdlen 
von Hohenbüchen angehörte. Wichtiger für die Geschichte des Klosters 
ist das zweite Document vom Jahre 1286, eine Originalurkunde des 
Herzogl. Landesarchivs. Dort wird Pröpstin, Dechantin, Küfferin und 
Vicepröpstin des Gotteshauses genannt und ein Tausch bekundet, den 
die Kirche zu Wenthausen mit der Cistercienserabtei Riddagsbausen bei 
Braunschweig abschlofi. Beide Urkunden waren bisher ungedruckt. 
Sie lauten:

I.
Omn^umlis «In! Hrnoikl ^i'l>siN8itn in VV<'i>tIm8c'n sMi-sMk-itn 

cck convuntni in kinnsi lruUwnum in »Icnmnn kueitut« m. 
V^nclieiniinni vos>i8 u sl-!>tii6ii8 no8lin8 /nutum unm sniu- 
tionutu8 in U<;(1,/inp;6 irilum <>t ^lutiiiii ImUc'Niii8. In <i^u8 
rei W8t,imttninn> >>rc.8c'N8 iunffilnin 8iuiIIi n<)8lii iriiiniliimt' nmil- 
mnnimn8. Itptnin nnnn «loniini >1. <!<: l.xx, III. —

Aus dem Copialduche des Klost. Stederburg s>. 167.

II.
s)xi clvounu , 0li8tO8, NnlkilUis
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vicosiroiiokidij oool68io elo XV6N6tlm86n totum(jN6 ooIIoAium 
tlonnnni um ikickoni Hn!l)6r8tg66N8i8 6^O068i8 omniku8 ^N^686N- 
tis Vi8»ri8 83lut,6ln in omnium 8nlvntoio. IXo 63, t)U0 3:;un- 
lnr in tomsiono, 8imnl onm t6Ms>OI'6 tvnn»63nt, 8ol6nt 80lisUu- 
535001 t08limonio lU6M05I6 Imminum OOMM6N<1aii. I^ovorinl 
iAitrm oniv'6581, <>»(>(! NO8 eomnnmionto con8ilio Ui8056t,05um 
pro^l'ioUltonl ciuoinin m3N80i>im in Vol86i68lor^>o oum oinni 
juro 8U0 60 0ON80N8U IlONOl nt)ili8 (iomine NO8trO ))I 6^O8it6 
.4UsioIU6^Ui8 oontulimn8 vir>8 5611^10818 366311' oi, oonvontui 
MON38l,65ii <1o Ul'<I<l3^68lm86N (^81,650'100818 Ol (iinl8 H3l6o58t3- 
(!oN8i8 6^0068i8, 56ois)i6nt68 ni) oi8sl6M 366310 ot oonventu 
jU'Osniotglom «InOl'NM IN3N80IUM in xiUo ^3N8l6V0 in 568I3U- 
I'NM. I1uju8 5oi lO8t,O8 8UNt ('oi>53ssil8 p1o63NU8 tlo >V6tjo8- 
invo, 11oniioo8 63nom'o>18 6t, 8306l'll08 N08tk0 k'ool68io' kiorol- 
slu8 s)Io63NII8 s>6 1ioi'O68tO5s)6, 1looiioo8 ))Io6niOI8 Uo Xon- 
sloilo 6t, nlii Ijunm I»lo568 licko ili^iii. F6 nmjoioot «znoi^us 
6vi<!ontinm jN'080Nt0M Il'tOINM (1lio6o8 8i^ijli8, NO8tlO vi(in- 
!ioot tt >>16<Ii6t6 «loinino >>l0^08lt,6 NO8tl6 volninm8 OsNNNM- 
nini. Dnluin (^unioli^6l)oioli 3NNO ^s-kmio 00 I^xxx VI. X' 
I(!u8 ^lui'oii.

Das eine Siegel ist abgcfallen, das zweite ist so zerdrückt, daß 
die Legende desselben nicht mehr zu entziffern ist. —

Bemerkungen.

Diesen Urkunden erlaube ich mir folgende Bemerkungen tstnzu- 
zukugen:

t".on <-^ n n :I i , die Ausstellerm der ersten Urkunde, ist urkund­
lich von 1264 bis 1278 bekannt. Als onnonion in
Uoreli und als Mitglied der Familie von Ilonliolvon wird sie zuerst 
in einer Urkunde von 1264 genannt, (v. Erath, t^od. tlipl. t^noUI. 
n. 223). Spater erscheint sie als Pröpstin zu Wenthausen, zuerst 
1274, zuletzt 1276 v. Eratb, si. 2ö1. 2Ö9). Da sie in einer Ur­
kunde der Aebtissin Bertradis von Quedlinburg vom I. 1278 (v. Erath, 
s». 264) ^0N0ANNtii8, ^uontlum PI 0^08113 in >V6N0tUu86N. 
Ouirlolin^otiui'^<>ii8i8 onnonion, «lioUr <Io FIlu 1'uAO genannt 
wird, so ist anzunehmen, daß sie damals auf die Würde der Pröpstin 
in Wenthausen verzichtet, aber das Eanonicat zu Quedlinburg beibehal­
ten hat. In einem Bande, der Abschriften von anhaltinischen Urkun­
den enthalt und .4nnnlo8 Informo ^nliultiimo betitelt ist, dessen Ein­
sicht mir Herr Pros. v. Heincmann gestattete, steht s>. 94 eine Ur­
kunde der erwähnten Conegundis, welche dort als Aebtissin das Klosters
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Mehringen erscheint, dem sie nach den dortigen Angaben mehrfache 
Schenkungen schon früher überwiesen hatte.

Der Verkauf hohenbüchifcher Güter zu Beddingen ans Kloster 
Stederburg ist bereits bekannt durch die von Schmidt (Vom Adel s>, 
270) mitgetheilte Urkunde, worin Herz. Albrecht von Braunschwelg den­
selben bestätigt. Die Verkaufsurkunde der Brüder selbst, nämlich Ho- 
gers, Scholasticus am Dom zu Hildesheim, und Ulrichs, „des Edel- 
herrn von Homboken", welche einen Sattelhof (oniis csuao 86(1^1- 
Iiol dieiluv) und das Patronat über die Kirche zu Beddinge dem Klo­
ster Stederburg überträgt, ist gleich der herzoglichen Urkunde am 12. 
November (piidin Vdn8 iXov6mt)ii8) 1274 zu Braunschweig ausge­
stellt. Beide stehen im obengenannten Stederburger Diplomatar p. 166. 
u. 168. Die Originale fehlen.

Volserestorpe. Auf dem Rücken der zweiten Urkunde ist deren 
Inhalt von alter Hand mir den Worten angegeben: Ile piopiiettite 
duornm M3N8OIUM in Voltx6io8tsioip6. Der hier genannte Ort 
kommt in Urkunden des Klosters Riddagshausen, welches dort seit der 
Mitte des 13. Jahrh. Güter besaß, auch unter den Namen Wolzeres- 
torp, Voltzeresdorp und Voltkeresdorp öfters vor. 1310 war er be­
reits wüst geworden; er heißt damals villg <1o86it9 Voltroi^dovs). 
Da auf der Flur desselben die Kirche zu Honsleve, südöstlich von Helm- 
stedt im Bann Ossendorp belegen, 1'ändereien besaß, so ist zu vermu­
then, daß Volserestorpe in der Nahe von Honsleve gelegen habe.

Bansleben liegt nordwestlich von Scheppenstedt, Wedesleve 
''letzt Weddersleben) und Neuste de (jetzt Neinstedt) in unmittelbarer 
Nabe von Thals. Dort wird auch Becnestorpe zu suchen sein. 
Wenigstens wird in ernec Quedlinburger Urkunde von 1321 eine villu 
6tt!N8lols)0 erwähnt, deren Kirche Johannes dem Täufer und der 
Jungfrau Maria geweiht war (v. Erath. j>. 295). Auch Falke (C.ocl. 
lind. C.oi's». 247) kennt ein I1oin8loi^v in monti1>u8 llnv^i- 
oi.8, «jNctt? d68o!uln C8l, nttinn oliin 3(1 jnl'3 eomitnm u^in- 
8 tnin 6 n 8 inIN 8s>c otnvit. Ob seine Angabe begründet, ob sein ktwn- 
8toi'^6 mit dem obenerwähnten identisch sei, und wo dieser wüste Ort 
belegen war, überlassen wir der Ermmelung quedlinburgischer Local- 
forscher. —

Braunschweig.
H. Dürre.
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3. Bemerkungen zu dem Aufsätze des Hrn. Pastor Winter:

Die Viöcesansimaden des Halbcrstüdter Sprengels.

Zu Urkunde vom I. (133. Mai 25. Iabrg. I. S. 255.

Der Name des in der Urkunde als Zeuge erscheinenden Magde­
burger Domscholastcr war nicht Otlo sondern Uodo. Derselbe kommt 
in einer Urkunde von 1130 in Or. lluolst II. 303 als Ilodo nni-^i- 
8(or 86olni um und 1135 bei ^lonostkn l!l Eolumne 1021 als Oodo 
86oln8tieu8 vor.

Zu Urk. vom I. 1135 April 7.

Laut einer Bulle vom 28. Juni 1134 erklärt der Papst Jnno- 
cenz II. der Halberstadter Geistlichkeit und den Laien daselbst, daß er den 
Bischof ^tto abgesetzt habe, und verbietet demselben ferner Gehorsam zu 
leisten. Zugleich ordnet er eine Neuwahl an und zwar nach 40 Tagen 
vom Empfange der Bulle an gerechnet (st die Urk. im Eorrespon- 
denz-Blatte des Gesammtvereins d. deutschen Gesch.- und Alterth,-Ver­
eine 1868. i>o 4. S. 29.). Das Jahr 1135 möchte also wohl un­
richtig sein.

Zu Seite 268. Urk. von 1150 October 17.

Das Original hat: <>«IoIiion8 statt I doli imm.
in. 4 der Urkunde 8! «I in >»08t0l i>IN stat 80(1 6l IN . . .

6 sti8I6N8 /, Vilii8
8 // Uo(U8^l08(ido // siolti8ertch8tecle
11 l'i itUoiiei I'i iilot ioi
15 iii lnnvi ,, 6i tnuri
20 ^Viknocloluii oli ^Viinoknn oli
21 h'i iilioi imi!-' 6N8lo§ „ stii«Ioiieu8 ousto8
23 II:ilIioinot8lovo Ilnllunriok8lovo
23 I.iiiclolsn8 stn(lolkn8
24 lUnnIiorlluir« I> // Ulc>nel<6nl>oi (.6.

Die Urkunde - Urschrift im Museum zu Hildes he im — ist 
mit dem aufgedrückten Siegel des Bischofs Ulrich versehen und hat 
auf der Außenseite die für die Lage des Ortes Holli^vrestids wichtige 
Aufschrift:
8ns)6r tE8 MNN8O8 in kto(8ololi8todo (Handschrift sse. XIV).

X^onlmAon (Handschrift 8ne. XV)
XII. 1)1680 Xolcor lio^U /n XinnlmAON (Handschrift zu Ende 

860. XVI.)
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Die oben S. 33—44 mitgetheilten Osterwiecker Schulordnungen 
sind nach Abschriften von Urschriften des dortigen Raths-Archivs mit­
getheilt.

Grote, Reichs frechere zu Schauen.

4. Iscmeskcburg.

. Die folgende Urkunde, welche über eine im Gerichte zu Isemeske- 
burg von dem Grafen Heinrich zu Regenstein geschehene und von dem­
selben unter dem Königsbanne bestätigte Schenkung spricht, giebt vier« 
leicht einen Anhaltspunkt für die Lage der Gerichtsstatte. Die darin 
genannten Schoppen sind beinabe sämmtlich aus Harsleben und Schwane« 
beck, also aus einer Gegend, welche dem nordöstlich vom Regenstein be- 
legenen Jsenburg nahe liegt.

In dem in Sudendorfs Urkundenbuche I. n" 304 abgedruckten 
Verzeichnisse der Güter, welche Graf Heinrich von Blankenburg um 
das Jahr 1318 vom Herzoge Otto zu Braunschweig zu Lehn trug, 
kommt vor: „vinoam in l^omiztoborob et komme« stti- 
mmtos".

1219. Vsomeskoborob.

Heinrich Graf zu Regenstein bekundet, daß vor ihm im Gerichte 
zu Jsemeskeburg der Edle Albrecht von Arnstern, Vieedom von 
Magdeburg, und sein Sohn Walther dem Domkapitel zu Halberstadt 
seine Besitzungen in Eiletestorp verkauft, die dortige Kirche aber ge­
schenkt haben.

kloinrious 1)oi Urania oomos <lo Ko^onston omnibus bane 
paZinam auclituris ^ron>s>tiini sinoers voluntatis obsequium, 
ka, l^uo in nostro iurlioio linorn «lebitmn soroiuntur, et ope 
tsstium et, vivaoi litorn talitor ckuoimus roboraro, ut iirmamen- 
tum obtineant ot oontrarliotionis obstaeulum non sonoiant in 
luturo. bncko universitati vestio notum laoimus, c>uocl> oum 
nos in oomooia nostra in villa lsemisleoburob vicieliost siresi- 
clyromus luckioio, scabinis pressntibus 6t preoono, quorum no­
mina l'ooimu« sublrotari, nobilis vir rlominus libertus 6e 4r-
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N68toin, vie0(lominu8 ^la^(1oburL;6N8i8, in N08tra inibi PI686N- 
eia 60N8titutu8 omnem propriotatom 8uam, (juam in villa Li- 
l6ieo8torp liabuit, tam in maneipil8 (piam in M9N8I8, bonora- 
bili viro, domino Xrnoldo maiori8 oe!68io in llalbor8ta(l de- 
eano, toticjuo eapitulo maiori 86 vendidi880, oolo8irrm vero 
iu predieta villa eum omnil)N8 8ui8 attinoneii8 boato 8topbano 
pio animo 8uo romeilio 80 eontuli880 pubbeo roeoAnovit, ot 
bano roeoAnieionom laeto doelaran8 nna eum lilio 8uo >Val- 
tboro, borodo legitimo, ibidem in no8tra pro8oneia 8upor rob- 
^uia8 lioati 8lopbani proprietatem eontulit antedietam, attento. 
poten8 a nobi8, <piatinu8 laetum suum ot berodi8 8ui banno 
re^io 8tabili'ro vellomu8, r>uod loeimu8 ot 98tanto nob>8 pre- 
eono ot 8eabinorum dietanto 8ontoneia no8 roeo^no86onte8 
boo foei'880 tlo potieiono pareium baue paZinam indo eon8eri- 
bi 8iZiIIi^uo no8tri impro88iono leeimu8 inaniri, banno regio 
di8trietiu8 inbibonto8, no (pu8 laetum boe pre8umat inlringore 
vol tomoro disturbaro. Iluiu8 roi to8tO8 8unt Xlmaru8 8aneti 
pauli pi-opo8itu8, ^nno eollorai'iu8, Lonra6u8 <^o Oui6olinK- 
boi eb, Iiclorieu8 eamorai'iu8, clomini 6o Ualborstall; laiei 
biu6ollu8 8ebultbotu8 6o k!or8lou6, biu(1ollu8 ot Iicloi ieu8 li atoi' 
ip8iu8, 6ornai'6a8 6o 8vvanobii<6, ^Ivorieu8 milo8 clo I1or8- 
louo, Iicl6rieu8 lio 8oe, ^lvorieu8 (lo minori llor8leuo, 86abini. 
bortrammu8 prooo, licjo1o8 ot mini8torial68 ciomini liberti: 
Olrieu8 60 Hilmaroäo, .Iobanno8 clo Koin8tillo, OIrieu8 <lo 
Ou6N8ticlo, 6mrunZU8, ^Iboro, Lortrammu8 60 ^8M6r8louo, 
8urebar6u8, Hoinrieu8, kri6orieu8 clo ^rn68tiV1o, ^bvarrlur» (lo 
8i'lotl6, Ilormannu8 ot >Vornoru8 clo )lo^8torp, 0onrailu8 60 
^8M6i8louo. Daniol clo ^mo r8lou6, ^eta 8unt boe in V86- 

M68ltoboreb, anno Domini, N. XlX. inclietiono oetava.

Original 8. 8. Höchst. Halberstadt XIH. 14 im Staats-Archiv zu 
Magdeburg.

I. Grote, Reichsfmherr zu Schauen.

S. Sittgesuch eines Sürgers von e v a l an A l b r ech 1 G e 0 klg^ 
Grafen?u Sloiberg-Wcrnigerode.

4. Januar 1ä78.

Reval oder Rewel, die feste ansehnliche Hauptstadt Esthlands 
das nach älterer Weise auch als eine Provinz Lievlands betrachtet
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wurde, ist die äußerste bedeutsame Vorhut deutscher Art und deutscher 
Zunge unter den finnischen Esthen nach dein unwirthüchen Ororden bin. 
Die Strenge des Klimas wird durch die übertriebene Sage so bezeich­
net, daß hier mitten im Sommer bis zum Knöchel Schnee liege 
(Winter Eistereienser I, 221). Dänisch der ersten Gründung nach 
— daher sie bei den Esthen Tallin,Danilin — Dänenstadt genannt wird 
— wurde sie doch bald durch die theilweise gewaffneten Verkündiget 
des Evangeliums, so wie durch friedliche, Handel und Schiffahrt trei­
bende deutsche Zuwanderer ein bedeutsamer Sitz deutschen Wesens 
und ein hervorragendes Glied der Hansa. Nachdem sie im siebenten 
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, um einen Anhalt bei dem schweren 
Kampf für ihr Volksrhum und ihren evangelischen Glauben gegen 
die Moskowiter oder Russen, die seit der Einnahme Narvas im Jahre 
1550 sehr andrangten, zu haben, sich unter den Schutz Schwedens 
begeben hatte, wurde die Stadt von diesen besonders damals noch rohen 
und ungezügelten Schaaren, obwohl vergeblich, in den Jahren 1570 
und 1577 belagert.

Auf die letztere Belagerung bezieht sich das folgende Bittschreiben, 
das von derselben eine ziemlich deutliche Vorstellung giebt.

Der Revaler Bürger Matthias Otte nämlich, dessen Haus durch 
die Belagerer zerschossen worden war, wandte sich, da er keine hinrei­
chenden Mittel besaß, dasselbe ohne Unterstützung wieder aufzubauen, 
um Hülfe an deutsche Fürsten und Landsleute und kam so auch nach 
Eöln an der Spree (Berlin) zu dem dort weilenden Grafen Albrecht 
Georg zu Stolberg-Wernigerode, geboren 2/3 1516, gestor­
ben 4/7 1587. Jedenfalls wird er sich dort auch an den Kurfürsten 
Johann Georg gewandt haben.

Daß wir den Grafen Albrecht Georg zu Eöln an der Spree an­
wesend finden, darf uns nicht Wunder nehmen, denn wir wissen, daß 
er von Jugend auf lange am brandenbürgischen Hofe lebte und ein 
treuer Rath und Abgesandter Joachims 11 und Johann Georgs — 
seiner Oberlehnsherrn — war. Letzterer rühmte im Jahre 1582 dem 
Kaiser gegenüber des Grafen treue Dienste (Zeitfuchs C. 80.). Gerade 
aus dem Jahre 1578 hören wir wieder von einer dienstlichen Bestal­
lung seitens des Kurfürsten Johann Georg. Auch im Felde diente er 
dem Oberlehnsherrn treu. So folgte er seinem Herrn mit 14 gerüste­
ten Pferden gegen den Kurfürsten Johann Friedrich zu Sachsen. 
(Rechnungen Grfl. H.-Arch. E. 90.) Wenn aber der Revaler Bür­
ger dem Grafen „den Moskowiter" (den Czaren) als der (evangelischen 
Ehristen Feind bezeichnete, so war das eine vielleicht nicht unbereckmete 
Berufung an dessen hierfür sehr empfängliches deutsches und christliches 
Gemüth, Denn in einer Leichpredigt, die 1). Heinrich Majus, Pfarrer 
zu S. Silvestri in Wernigerode, nach des Grafen Ableben hielt (Vor­
rede Wernigerode 27/8 1588. gedruckt zu Leipzig), konnte er dessen
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Tapferkeit und „Heroisch Gemüth" hervorheben und es rühmen, daß er 
„zweymahl mit in das Ungarland (1532 und 1542) wider den Erz­
feind Christliches Namens vnd gemeiner deutscher 
Nation Freyheit, den Türken, gezogen".

Okau ödeten vnd wolr^eitorn tmrn Uern alOereUt jur- 
Zen Alane vnd Uei' l/.u 8loI0o> oll M>,N«!M AnenivAen ffui- 
8len vrul tl(!ln den8ll^elc AO8( In elienn.

t(deier wolAedoinei' lni8l, AnedvAer ller, kwer Anadenn 
IretU ailne allen twvsnefl Aonoeii8mn taiarn, wo de Aude 
8tal leuoll in» cnier de 20 ^ar lml'n 8waienn Ixivell 
dem moseUowvl Aelait vnd 'lwe mall 8wai' OeleAeit. 
vo>Aan»en w^nltei W38 der eln ^8len le^ntll nooli vor reuell 
mvt 80tl'enl^6ll du8/ent inan ln-de dor vor 96 A6A9llen 
8toolc 32 bloek IlN886l' 800 8('llan8 !^0l lle, 8eltOl 6 weel< llac lr 
vnd nac-llt, 8eliot aner Iwe du8/.enl lnrdalle vnd ^tl^el^e 
du8xent 8tenen vnd ^8/.ein lode; mv8te «lenoeli m^t sokun- 
den all Ilien, vn6i.8l de levent 8eliot m^ m^n lni8 all, dat 
m^ anne Aade8 vnd M^n86tlj^elc6l' tmlp ereilt wall moAel^elv 
weder vp tiro bowenn . lr^de der lraltlen kwer ^nndon 
woldo m^n vor86A6ldo ^.on8etros> bo8^eIrt^A6nn do 
mv treko vnd doelr wor tko m^nem 8(dmdon llio
Uutpo leomon; dnt wart!» do lieno ^otlr wodor irolonen vnd 
^etr w>/I den leue AOÜ» O^den; dsr, bot'ede )oic ^wer 
Annden dem lienen rznde, do8f)är j. AnadenInnZeA68nnlU Ontum.

Na 16^38 Otto 
OorZei- tUo reuell 
jn 1..^ ff 1^ nn tU.

DaS Datum ist nicht ausgeführt, aber die Kanzleivermerkung auf 
der Außenseite giebt uns nicht bloß den Tag der Präsentation an, son­
dern belehrt uns auch über den Erfolg des Bittschreibens, sowie darüber, 
daß Graf Wolfgeorg zu Köln an der Spree das Bittgesuch ent- 
gegennahm. Sie lautet:

1578. 4. Kanuni'ij Ooln an der 8p tene.
^nlk N. A. kerin bevUelieU <Ini eI» Ilan8en ?1'ilen L^e- 

gelreken Naltkia«; Ölten, Our^ern von tievlreli an8x t.ieli­
la n<It vtl d>68x 8npplieation Aelienn lO Vz -^^8-

Urschrift im Gräflichen Haupt-Archiv zu Wernigerode 6. 91. 1. 
_________ E. I.

9 Gerade 1578 machte die Rigische K. D. zur Düdeschen Manie den Zusatz: 
Vnd vor des gruwsamen Rnssengewalt
dvn Ruck vnd arme Kerck erhalt. Wacker. Kirch. L. Ill, 268.
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6. Kirschen und Himbeeren aus Wernigcrode von Kurfürst 
Friedrich Wilhelm von Srandenburg nach Schöningen begehrt.

Schöningen 17/27 August 1646.

Mitten in den noch andauernden Kricgslärm des 30jährigen 
Kriegs und die Sorgen für einen ersehnten und zugleich vortbeilbaften 
Frieden fallt für den Kurfürsten Friedrich Wilhelm im Jahre 
1646 das bedeutsame friedliche Ereigniß der Vermahlung mit der treff­
lichen oranischen Fürstentochter Luise Henriette. Schon vor der 
eigentlichen Werbung war Ewald v. Kleist vom Kurfürsten nach dem 
Haag geschickt worden, um die Generalstaaten zu einen» Büudniß zu 
veranlassen. Dann hatte er sich seit dem Mai im Sommer in der 
Mark aufgehalten und begab sich nun im August nach dem Halberstad­
tischen und weiter nach Eleve, wo er im September anlangte'), um von 
hier aus die Einleitungen zu der Vermahlung zu treffen. Nach Gro­
ningen hatte der Rath zu Wernigcrode dem Kurfürsten als Zeichen der 
Liebe und Anhänglichkeit Kirschen und Himbeeren — erstere ein da­
mals bei uns wohl noch nicht sehr verbreitetes Obst, letztere möglicherweise 
die eigene Frucht der Harzwälder — bingesandt, und hatten diese Früchte 
demselben so wohl gemundet, daß er nachher von Schöningen aus an 
den getreuen Bürgermeister und Rath einen Dragoner abordnete und in 
einem mitgegebenen Schreiben in folgender Gestalt eine ähnliche 
Sendung nach seinem dermaligen Aufenthaltsorte begehrte:

Bonn GOTTES gnaden, Friedecich Wilhelm, Marggraff zu 
Brandenburg, des heyligen Römischen Reichs Ertz Kämmerer vndt Chur­
fürst, in Preußen, zur Gülich, Eleve, Berge, Stettin, Pommern rc.

Hertzog rc.

Unsern grüß zuvor, Liebe getrewe, Nachdem wir vnß gnedigst er­
innern, daß Ihr vnß bey jüngster vnserer anwesenheitt zu Gröningen 
mit etwas Kirschen, vndt Hinnebehren (so!) versehen lassen, vndt wir 
dann dergleichen auch dieses orts, weill wir vnß noch etwas allster auf-

') Wenn eS in v. Pnfendvrfs bekanntem Werke S. 150 heißt: Septem­
bri mense in Olivium lrnnsilur, so scheint doch nach den vorliegenden Anhalte­
punkten: da Fr. W. erst in Groningen war, dann seit dem 17. August sich 
noch in Schöningen anfhalten wollte, daß er von der Mark Brandenburg aus 
die Reise nach dem Westen schon im August antrat und im September in 
Lleve eintraf.
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halten werden, gern baden mochten. Alp begehren wir an Euch hie- 
mit in gnaden, wollet vnß zu besondern gnedigem gefallen die beschaffung 
thun, damit durch Überbringern oieses elwas an Hirschen vndt Hrnne- 
beeren anbero gebracht werden möge; Solches «vollen wir vmb Euch 
in gnaden, dazu wir Euch obne das geneigt, erkennen.

Geben Schon ingen am l7ten 1646.
Friedench Wilhelm.

Aufschrift: Vnsern Lieben getcewen Bürgermeistern, vndt Raht- 
mannen vnserer Stadt Wernigeroda.

Amtlicher Vermerk über den Eingang des Schreibens:
Den 17. ^uno 646. durch einen Tragoner, Ehursürst zu 

Brandenburg begehret Kirschen vnd Himbeeren.
Vom Herrn Bürgermeister Hertzer freundlichst übermittelte Ur­

schrift im Städtischen Archiv zu Wernigerode, bezeichn.: !11. 6. <17.

8. I.

7. wein-unv tjopscnbau in ver Grafschaft Wernigerode.

Wahrend das alte urdeutsche Bier reiner Gerstensaft war, ver­
breitete sich seit dem 13., besonders aber mit dem vierzehnten Jahrhun­
dert der Zusatz mit dem einheimischen aber veredelten Gewächse des 
Hopfens. Der Anbau desselben war in Deutschland bekanntlich einst 
viel verbreiteter als heutzutage. Auch in der Grafschaft Wernigerode wurde 
er vom 14. Jahrhundert an nachweislich nicht wenig gebaut. Bei­
spielsweise erwähnt eine Beftatigungsurkunde der Grafen Kurt und 
Dietrich von Wernigerode vom S. Michaelisabend (28/9) 1384 (Gr. 
G.-Arch. 11. 3, 6, 2) für das Stift S. Georgii und Silvestri 
sEninnd in dem smnlnn dnlo" und anderes „im ä6ZIi6l'8tiF0". 
Besonders nach dem Mühlenthal zu und in den Seitenhalern wurde viel 
Hopfen gebaut.

Noch mehr als der Hopfenbau war der des Weinstocks einst in 
den deutschen Landen weit verbreiteter als jetzt und wurde bis in Ge­
genden betrieben, welche diesem zarten Gewächs versagt zu sein schienen. 
Auch m der Grafschaft Wernigerode fehlte er nicht, aber ausgedehnt 
ist doch der Weinbau hier nicht gewesen, .da die hohen Berge und 
das Verhältniß zu der nicht sehr milden Gebirgsluft seiner Cultur doch

Vgl. auch oben S. 12.
10
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nicht ganz zu überwindende Schranken entgegenstellten Wir sehen da­
her das Kloster Jlsenburg und theilweise auch das Stift zu Wernige­
rode besonders für den kirchlichen Gebrauch — der überhaupt die große 
Ausbreitung des Weinbaus bei unvollkommenen Verkehrsmitteln ver­
anlaßte — aus seinen alten Aderstedtischen Besitzungen und den Wein­
bergen der Bernburg sich versorgen. 0 Dort reifen noch heutzutage 
die süßesten Trauben, die zum Keltern keineswegs ungeeignet sind.

Für die Geschickte des Gartenwesens und besonders des Wein­
baus in der Grafschaft war von hoher Bedeutung die Vermahlung 
Graf Bothos mit der Grasin Anna von Königstein (1500) und die 
Verbindung mit der Wetterau und Rheinfranken. Seit dieser Zeit 
wurden die „Frankenweine" auf dem Schloß und auch im Rathskeller 
neben den welschen Weinen üblich. Der einheimische Weinbau aber, 
der auch nie bedeutend gewesen war, erhielt sich schließlich, mehr zum 
Vergnügen, bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Ebenso wurde 
der Hopfenbau ganz unbedeutend. Wir ersehen dies aus folgendem 
urkundlichen Bericht vom Jahre 1558. (Grafl. Haupt-Arch. li. 60,6 
aus einem „Anschlag des Amts Wernigerode" aus einer Reihe von 
Amtsrechnungen.)

^Voioboi^.

Dor vvemb'ei-Z vmlcwm 8ostlo8 / xwoston morgen 
lmltonn vn^elostr/wirk clunost clenn Ooitnon ^ourstoilol/vmust 
<1i6 tristen 80 rlarin esti wuest886nn 86inndl, mostn z.n ^utoin 
83ur6n 0^081 /2) litMli 70 wein 7.0 ^estiooestcu / Vlimst will 
lÜ686I' Weillstei'A ML'stp xom lo8t00 / lstmo vmt> 8OIIsloi li<?1>08 
nul268 willen eibsuel / Ool'weZooo gooll / cliewei'll stoino 
L;owoest8 3U8 tlie86m stot'A nieste oiestt stonoestenl i.8t stieinnl 
stein an8estInZ xumuesten Aewe.8enn / Vnnllt i8t nstnn ein Anr le 
cloi'un8 Zemnestl.

') Evangelische Klosterschule zu Jlsenburg S. 88—80.
Agrest, Agreß, lat. agea-u», nach den Glossarien des l 5. Jahrh.: nil<la, 

also ernt is, nE man hat in welschen landen verdeutscht oder ninschrikben. be­
zeichnet eigentlich unreife Trauben, dann den daraus gepreßten Saft, „welcher 
durch ein Tuch oder Papier geseiget, und in zugespüudete Fäßlein oder Lou- 
teillen gethan wird." Krünitz Oekvn. Encukl. l. 451. Er wurde statt des 
Essigs an Speisen nnd als eine Arznei zur Kühlung gebraucht. Sodann ist 
auch Agrest ein eigenthümliches Eingemachte von sauren Weinbeeren. Endlich 
ist auch Agrest ein Getränk von gepreßten grünen und noch harten Trauben, 
Das mit Zucker vermengt und wohl gesotten und nachher mit ßitroncngelb ver­
setzt wird.
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IIopssonboiAO.

Oov xvoin i n»oi'o <1 o 8oinm1t 2xvo1mn IiopponOoi'Zo / 
oinor vnmlorm 8o!i!o8 tioim xxoioiim^o VOIM. 3. liloi'^onn dor 
nndor vor <U'v 8mdt l>o^ 8mmet lor^on von. 3. nior»on.

Xu 8o Ii m n i 2 so I <1 oiim Uopponboi'A vonn. 3. morZon 
leonndt xvoll o!ir<;io88ort, xvordoo /

Xu 8ostnnonri oio liosifsonboi^ vonn 4. HIoi^on.
Dninomi I^nlmn MIM XUI' nottni'fsl, do8 1iN0808 (Schlosses) 

vnodt nm1)!8 xv o r o i ii o i o <1 o / xvio dio U20 1iO8toIdt Iiop- 
j)0M1 ^I'OU^ ImIx'MI / lI.INII Aomoini^ll'oll <Io.8 1!ml8 dni'3U8 
XII ^oxvnrtomi Vli^i'soilioliomi jmi «lio 300 Mcddor Iiosision / 
tlxioim nlmn Zoldo / <1n8 mgltior 211 13^2 Allldon nlMA080lllJ- 

ZOIM. Zusammen: 192 Aulden 18 AI'.

Vimoo8t.

Dom liopsl'nor vonn boidon Kop^onboi-Zon 211 vvornin- 
»01odo xviit Ao^obon 20 .limrlonn .... 11. 25 —

Vom 1lOPPOn0o5AO 20 8o1imnt 2lo Illo . „ 8 — „ 
Dom Imsll'nol- 211 8 0ll9U0N.....................................„16 — „
Von» .Idoiim moldol' 20 ptloolcorm 9 ps.

llom 300 ^Inldoi-.............................   . . . „ 10 15 „
16 lio^ionn pOooixei o / xvirt Idom dorm morLion ds8 mor- 
i;on!iiot AOZoOomi / 2xvolss tn^olunA vmiZofoilioliono ^ormkt 
ant' . .........................................................  11. 4 12 Kn.

Die Summe der Unkosten auf die Hopfenberge: 64 Gulden 6 
Groschen von der erwähnten Nutzung abgezogen, bleibt: 128 Gulden 
12 Groschen Nutzung.

E. I.

8. Zum Laland -es üannes Utzlebcn in Wernigerode.
6. Oct. 1516.

In einer Seelgerathstiftung in der S. Iacobskirche des da­
maligen Fleckens Elbingerode „20 tro8t dor 8o!oim kr!ii1brniN8 
Koost 20 Imlton" im Grast. Stolbergischen dopienbuch v. 1505 — 
1532 Bl 94n, 95n im Gr. H -?srch.;uW 100 2. —gedruckt in 

10*



148

Delius Elbingerode Urkundenabtheil S. 43 47, ist auch ein 
halber Gulden jährlich ,,«l6riu En I <'i> n <1 oi' iK r n n" (nicht l 'nlnnn

Iminri, wie bei Delius) /u VV ii i r-im n <1 <>" für ein 
Seelgedachtniß (m^nnunnnn) beftimnit. Diese Stiftung war 
oben S. 6 zu erwähnen, da sie uns über den Zins im Namen 
des Elbingeröder Pfarrers an jenen Kaland einen Aufschluß giebt, 
ebenso über die Abgabe des Raths zu Elbingerode, da dieser laut 
der betreffenden Urkunde die hundert Goldgulden, von weichen 
u. A. der halbe Gulden gezahlt wurde, aus dein Nachlaß des Hydrant 
Koch erborgt hatte. Daß jener Pfarrer war, geht aus der wiederholt 
von ihm gebrauchten Bezeichnung kr, sonst auch Kim — Uent>i'muiii> 
l)omimi8 hervor, und Delius hatte ibn S. 229 mit aufführen können.

Zu beachten ist aber Delius a. a. O. ausgesprochene Ansicht vom 
Kaland zu Wernigerode. Er sagt: „Eigentlich gab es keinen Kaland 
daselbst, die Geistlichen gehörten zu dem in Utzleben bei Derenburg. 
Da aber dieser Ort eingegangen war, so wurde der Dechant und Käm­
merer gewöhnlich aus den Herrn des Sylvester-Stifts genommen und 
daher war der Sitz zuletzt in Wernigerode." Diese Ansicht des sonst 
gründlichen Kenners wernigcrödischer Geschichte dürfte aus einem unvoll­
kommenen Verständniß des Wesens der Kalande hervorgehen, die sich 
nicht nur wie der Utzleber Kaland in. Wernigerode, sondern auch anders­
wo stets an die kirchliche Eintheilung der Banne oder Archi- 
diakonate anschlossen. Gewöhnlich und vollkommen genau wurde daher 
unser Kaland auch nicht Kaland zu Utzle b en (wie er freilich nach einer abge­
kürzten Redeweise heißen konnte, vgl. oben S. 4. 8.), sondern Kaland im 
Bannezu Utzleben oder desBannesUtzlebengenannt(S. 4,11.16.23— 
24); daneben wurde aber auch,wie hier, von den Kalenderherrn zuWernigerode 
und dem Kaland zu Wernigerode gesprochen (oben S. 4. 9.17.23.). Wir 
wollen hier gar nicht einmal die Frage in Betracht ziehen und es dahin­
gestellt sein lassen, ob es je in dem Dorfe Utzleben einen Kaland ge­
geben habe, von dem wir wenigstens Nichts wissen. Jedenfalls gab es 
aber und zwar wenigstens ein Jahrhundert lang einen wirklichen Ka­
land des Bannes Utzleben oder für den Bann Utzleben in W e r n ige rode.

Wir erlauben uns hier gelegentlich darauf hinzuweisen, daß in der betr. 
Urkunde der Rath des Fleckens Elbingerode sich zugleich des Siegels 
von Gr. Botho bediente. Darnach ermangelte er also wohl ebenso eines 
solchen, wie nach der oben S. 24 erwähnten Urkunde v. 1308 der 
Flecken Wasserler,

E. I.
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0. iZibclhandschrift des Llosters Wässerter.

20. September 1309.

Urkundliche Nachrichten über den Preis, die Geschicke und die 
Werthhaltung des Buchs der Bücher im Mittelalter werden von einem 
Jeden mit freudiger Theilnahme ausgenommen, zumal da, wo es sich 
um höchst merkwürdige Vorkommnisse in der eigenen engeren Heimat 
handelt. Ein solcher Fall liegt in einer Urkunde des Klosters Wasser- c 
ler in der Grafschaft Wernigerode vor.

Dieses Eistercienser-Jungfrauenkloster, schon in den frühesten 
erhaltenen Urkunden als Kloster „zum heiligen Blut" bezeichnet, zeugt 
schon in seiner Begründung von dem mittelalterlichen Geiste, in welchem 
es entstand.

Bischof Friedrich zu Halberstadt nämlich — regierte von 
1230 bis 1236 — soll es bekanntlich auf Anlaß einer wunderbar blu­
tenden Hostie') gegründet habeneine Erzählung, die mancher andern 
Klosterstiftung Grund zur Entstehung und Einnahmequelle wurde. 
Bischöfe, Erzbischöfe und Papste wetteiferten, den Klosterjungfrauen — 
in altern Zeiten finden wir nach den Urkunden meist Adelige, spater 
auch Vürgerstöchter im Kloster — durch Ertheilung reichlichsten Ab­
lasses an fromme Gesckenkgeber zu reichem Besitz zu verhelfen. Der römische 
Ablaßbrief von 1288 (Gr.H.-A. 6. 4. 3 n" 1) bezeichnet den Ablaß als 
beliebte Lockspeise, um das Volk zur göttlichen Gnade geeignet zu ma­
chen (Oesidoi'mUos — rodcsiws tlomino populum uoeepiubiloin 
isiie!o8 tstu'isli gll oomsilkioontlum oi cumsi ^uibusclgm »IIo- 
etim's rmmmibiis iiuchil^eiioii's seilieel ot remissionibus inuita-

bin Ablaßbrief gez. Rom S. Peter 1296 für die Wallfabrt nach Wässer­
ter: ob stupendum mulalionem bulraristie in Sanguinem Gr.H.-A. L. 4. 3 u. 5.

-) Wir können hier nur kurz andcutcn, daß uns das Bestehen oder wenig­
stens die ununterbrochene Fortdauer des förml. Klosters mit vollständ. Convent 
schon seit jener Zeit urkundlich nicht hinreichend beglaubigt erscheint. Im 
Staats-Archiv zu Magdeburg sind keine Wasserlcr'schen Urkunden in Urschrift 
vorhanden. Das Grast. -baupt-Archiv in Wernigerode besitzt ziemlich zahlreiche 
seit I28S, besonders aber seit 1300. Im ersteren Jahre und 1289 ist aber 
nur von einer ecclesia 8. lacobi in Wasserler die Rede, wobei allerdings be­
merkt werden muß, daß ecclesia wohl wie auch jonst ein Kloster bezeichnen 
kann. l294 (22/11) kommt zuerst eine noua cappella in uat. constructa in lau­
dem ei honorem sanguinis d. nostri .1. tllir. ei xlor. matris eius marie, 11/9 
1297 wieder die capella sancti sanguinis vor. bin Ablaßbrief von 1296 be­
zeichnet dieft —merkwürdig genug! — bapellu sancte et gloriose dei genitrici« 
marie in rvalerl. brst in einer Schenkungsurkunde Bischof Hermanns zu 
§alberstadt vom 20/1 1300 und von da an in häufigen Urkunden 
ist die Stiftung clau-drum, daneben auch monasterium, coenobium u.s.f. sacri sangui­
nis cbrisii »alertere genannt. Urschrift auf Pergament im Grast. Haupt.-Archiv k 
4, 3, n. 1. 2. 4. 5. 6. 7.



- lütt -

MU8 olo.) Em Erzbischof in px>ilit)N8 Johann ') stellt sogar — 
wohl auf einer Jerusalemsfahrt — im Jahre 1289 jm Schiffe auf 
dem Meere bei Cypern einen Ablaßbrief für das heilige Blut in Wäs­
serter aus. Ja, als am 10. März l305 zu Langenstein der beson­
dere Förderer des Jungfrauenklosters, Albrecht, Bischof von Halber­
stadt, die Klosterjungfrauen mit einem 40tagigen Ablaß und einer Ka- 
rene erfreute, bestätigte er ihnen alle bereits früher ertheilten und 
rechnete in höchst merkwürdiger Weise den Reichthum an allen bereits 
erhaltenen Ablassen auf 15 Jahre und 21 Karenen zusammen (Ur­
kunde vom 10/3. 1305 Gr. H.-A. K. 4., 3. 25.)

Aber merkwürdig : trotzdem die Kirchenhaupter die Gaben des Ab­
lasses so außergewöhnlich reichlich strömen ließen, so ließ sich doch das 
Volk keineswegs bereit finden, dem Kloster durch Kauf solcher Güter 
aus dem vorgeblichen Ueberfluß der Kirche zum Wohlstand zu verhel­
fen, und am 18. December 1335 sah sich Bischof Albrecht aus vä­
terlicher Liebe zu den armen Klosterjungfrauen des Klosters zum heili­
gen Blut Christi zu Wasserler, zur Erleichterung ihrer Armutb, „die sie 
ach aufs Aeußerste drückte", veranlaßt, dieselben mit dem Neulands­
zehnten innerhalb des Klosterhofs zu begaben. ?)

Neben jenem reichen Ablaß, der demnach den von den Schenkern 
beabsichtigten und in den Urkunden angedeuteten Zweck für das Kloster 
nicht erreichte, war dasselbe aber auch mit einem Schatze von unzwei­
felhaftem und unberechenbarem Werthe, einer vollständigen Bibelhand­
schrift in vier Banden, begabt worden. Diese echte Urkunde und Quelle 
aller Lehren, Erkenntnisse und Verheißungen des Herrn hatte das Klo­
ster „zum heiligen Blut" für 16 Mark Silbers an den Stiftsherrn 
Reinhard vom Stein zu S. Simonis und Juda in Goslar verkauft 
und war demselben überdies noch vier Mark schuldig geworden.

Freilich mochten die knappen Gefalle und die kümmerlichen Ein­
nahmen durch den Ablaß und die Wallfahrten zu diesem Verkauf verführt 
haben, aber der Käufer erkannte doch spater das Unrecht, daß der Con- 
vent sich dieses Schatzes entäußert hatte, und verfügte letztwillig, daß 
neben dem Erlaß der 4 Mark Geldes die kostbare Bibel dem Kloster 
wieder zugestellt würde. Wie wenig er den Klosterjungfrauen aber 
das Zutrauen schenkte, daß sie die Bücher nicht wieder veräußern wür-

0 8. 4, 3 o. 2. arcbiep. KaNucensis. Einen episc. Kaiueensis gab es in 
Afrika tlllaurit. Osesariensis. 8 cli e I es t ra I e äntt. eccles. II., 662. Einen 
erzbischöfl. Stuhl dieses Namens, natürlich in partibus, finden wir aber auch in 
den uns zugänglichen größeren Werken (z. B. I abbe Apparatus I. er II.) nicht 
angegeben.

2- Urschrift Grast. Haupt>Arch. 8. 4, 3 »o 57. patcrnn affectu circa 
pauperculas sanctimoniales monasterii sacrosancti sanguinis cbristi in IVstep- 
jere pro leusoela earum necessitate gu» lieu plurimum grauantur.
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den, geht aus der großen Vorsicht hervor, mit welcher sie von den Te­
stamentsvollstreckern nach seinem Tode zurückgegeben wurden. Das Klo­
ster erhielt nämlich keineswegs das Recht des Eigenthums daran, noch 
das Recht, sie zu verkaufen, zu verpfänden und in irgend einer Weise zu 
veräußern, und da das Kloster in einem andern Sprengel lag, als der 
war, zu dem der Erblasser und die Testamentsvollstrecker gehörten (der 
Hildesbeimische), so erwirkten sie es, daß der Diöcesan des Klosters, 
der Bischof von Halberstadt, durch Anbängung seines Siegels die Ge­
wahr für die Haltung der Bestimmungen gab.

Die Zurückführung des Verkaufspreises der Bibelhandschrist auf 
unfern heutigen Geldwerth hat mancherlei Schwierigkeiten, und oft ist 
es tauschend, wenn man wirklich den Werth gefunden zu haben glaubt. 
Es kommt nickt nur auf Zeit und Ort, sondern auch auf die wech­
selnden allgemeinen Werthverhaltnisse der Dinge an. Jedenfalls waren 
zu Anfang des !4. Jahrhunderts sechzehn Mark reines Sil­
bers em nicht geringes Stück Geldes. Am leichtesten werden wir 
uns ihren Werth wohl noch veranschaulichen, wenn wir aus möglichst 
gleichzeitigen und gleichartigen Urkunden den Werth von unbeweglichen 
Gütern vergleichen. Nach einem Bekenntniß des Klosters Wässerter 
über die Verwendung von fünf demselben geschenkten Mark, gez. 
am 23. Juni 13l2 (in virstl. Uuschiste), erkaufte dieses für 
jene Summe von den v. Gowifck das Eigenthum folgender Güter: 
l. einer halben Hufe zu Wässerter, 2. zweier Hofstellen daselbst, 
3. eines Waldes, 4. einer Viertelhufe zu Wässerter, 5. eines Hofes 
(onrio) daselbst, 6 u. 7. zweier Wälder (8ilugrnm), davon der eine 
bei Wasserler, der andere bei Berffel gelegen. (Urkunde im Gräfl. 
Haupt-Arch. 6. 4, 3 n. 39.) Der Werth der vierbändigen Bibel- 
handschrift würde nach damaligem Bücherwerth also auf mehr als das 
Dreifache dieser Güter anzuschlagen sein, wobei wir immer annehmen 
wollen, daß die obengenannten Wälder, Hof und Hofstellen nur klein 
gewesen sein mögen, was freilich durch Nichts urkundlich angedeutet ist.

Wenn die heiligen Schriften zur Benutzung (eoolos. in >V. 
Imstelnl V8um) an das Kloster zurückgegeben wurden, so war diese 
allerdings dadurch erschwert, daß sie natürlich in der fremden, den 
Jungfrauen schwerlich hinreichend verständlichen lateinischen Sprache ab­
gefaßt waren.

Wir lassen nun die Schenkungs-Urkunde der Testamentsvollzieher 
nebst Inhaltsangabe folgen:

Bruder Johannes, Gardian des Ordenshaufes der Franziskaner 
;u Goslar, Bruder Johannes, genannt Bock (ist>6U8), Cister- 
cienserordens, Guncelin, Vicar zu S. Simon und Judas daselbst, 
Giso, genannt vom Stein (clo Ritter, Teflamentarien
Reinhards vom Stein, verstorbenen Stistsherrn der letztgenannten 
Kirche, bekunden, daß sie eine ganze geschriebene und in vrer 



Bande ()mrto8) abgetheilte Bibel, die einst dem Kloster zu 
Wasserler gebört, welche aber Reinhard sich von demselben für 
16 Mark reinen Silbers gekauft hatte, ganz unentgeltlich an das Klo­
ster Wasserler wiedergegeben und überwiesen und ibm außerdem eine 
sich auf 4 Mark reinen Silbers belaufende Schuld aus geistlichen Be­
weggründen erlassen haben, jedoch mit der Bestimmung, daß jenes Klo­
ster durchaus kein Eigenthumsrecht an jenen Büchern und keine Macht, 
sie zu verkaufen, zu verpfänden oder auf irgend eine Weise zu ver­
äußern, haben, sondern daß ihm nur der Gebrauch und die Aufbewahrung 
zustehen soll. Zur besseren Gewahr und Sicherheit, daß diese Bestim­
mungen unabänderlich und dauernd gehalten würden, ließ nickt nur 
der Gardian Johann sür sich und im Namen der übrigen Testaments­
vollstrecker sein Siegel anhangen, sondern auf ihr Bitten auch 
Bischof Albrecht von Halberstadt (als der Diöcesan) das seinige.

?§08 srntei' 1obanno8 mi8ornoiono cliuinn smrcliunu8 clo- 
mu8 orclinm fratrum .^inorum in Oo8l3r. sr3tor 1ob3nn68 
cliolu8 l1ii'6U8, orclini8 Ei^teiei'6N8i8, t>un6olinu8 vionrnm 
ooolc^io 83n6torum 3^O8tolorum 8vmnn>8 ot .luclo in 0o8l3r. 
0 Ii i 8 o 6ielu8 6o bopiclo milo8. to8tnmont3rij 6t cli8s)0N83- 
loi'68 r6ium mobilium ot immobilium clomini ftovnnrlli 
cboti bnpiclo, ounonioi ^robioto 0o8l3rion8i8 666l68io 
snIiLi8 ro6orcl36ioni8, 1io6o^no8oimu8 sniblioo vniuor8i8 obri^ti 
6c1olibu8 litorum s)or s>ro86nlom c^uml nc><; tolnm ft i 1^ I i 3 m 
6on86ris)t3m 6t in (luutuor ^3rt68 cliui83m, ^orlinonl(>m olim 
o6c:Io8io in czuum jbom «Iominu8 ftovnnr<lu8
8ibi ub 63bom 666lo8i3 >no äncieeim >l3roi8 s>uii ur^enli 

60MP3r3Ul't, nb8ftU0 Nils >)60UNI3 r68tlluimu8 ot oontulimu8 
oictom 06616816 in ^Viltc; I 161'6. 6t rol3X3ui'mu8 61 clobitu 
0sU6 86 36 c^untuor )l3r038 jmri nr^onti oxtoncll'bnnt. o!l bo­
norum 6t rouoronoium omnis)ot6nti^ <Ioj ot 83nolo vir2ilN8 
.>!nri6 6t ob brumm 8s>6m oturno roll il)uoioni8 MUNIN Oiu8<lom 
ciominj fto^nnrcli 6t mnm3bu8 nO8tri8. ftroclioln uulim 
66o!o8!3 in VVnt6rIor6 nullum omnino <1n ootoro Iinbobit 
^rosiriot^tnm librorum procliotorum. noo b.iln'lüt sncullntom 
608 V6ncloncsi. uol im^i^nornntli. uol nlu>uo niobo nlionmub. 
8orl tuntummocio bnknbit V8um ot ou8tocli:im oorunibmi. In 
buiu8 nutnm roi nmiu8 t08timcmium ot nolilimn no> frnt<>r 
.Iobnnn68 0grcli3nu8 ^rocbcto «bmiu8 no8tro no si3tri8 
1obrinni8 6t clomini Ounoolini ol clomini 6bi8oni8 
nonckiutorum no8trorum ^rncliolorurn nomiun ot ^Il-no 
ipsorum 60N80N8U «Iuximu8 s>ro8onton! litormn 8ic;illi nostri 
muiuminn roboruiulkun. Vl nulom I>06 >n'ncliotu no^tru «ncki- 
nslio injmrmutnlnlom brn>ilnli8 ol^linoul virroroni ol jubilor
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in6onnul8U ^orinnnoul jn,)0lr3liirnu8 sinno OLUnIonn liloiani 8i- 
Ulillo I'onoioinli fntii'8 et (Ittmini nostii alborli 0^l860pl 
llsl 6 oi 8 lnd on8i 8 lirmiloi' eommnnni. Ogtum nnno do­
mini. ^1iIIo8!ino. Ii ioonlo8i'mo. Xono. In uiAilia bosli lzintitoi 
3pO8toIi et 6U9n^e1i'8te.

Urschrift auf Pergament im Gräflichen Haupt-Archiv zu Werni- 
gerode U., 4, '1 n" 35. Von dem Siegel Bischof Albrechts 
sind nur noch 2 geringe Bruchstückchen vorhanden. Das parabolische 
Siegel des Franziskaner-Gardians Johannes — oben den Heiligen 
des Ordenshauses (Laurentius?), darunter, durch eine Art Baldachin ge­
trennt, den Adler der Reichsstadt Goslar darstellend — ist noch ziemlich 
gut erkalten.

Ob jene sorgfältige Verschärfung der Urkunde die Kraft unwan­
delbarer Festigkeit in sich trug, und ob sie auf alle Zeiten des Klosters 
unerschüttert blieb, das vermögen wir nicht zu sagen. Fast glauben 
wir das Gegentheil annehmen zu müssen. Wenigstens sah sich der 
Ofsicial Johann Keckener zu Braunschweig, Dechant zu S. Silvestri 
in Wernigecode im Jahre 1538, wahrend er sonst alle seine Bücher 
der Bibliothek zu Wernigcrode überwies, veranlasst, letztwillig zu be­
stimmen, daß e ine gro sse Bibel dem Kloster Wasserler gege­
ben werde. >)

Die Büchersammlung des Klosters ist in alle Winde verstreut 
und wohl zum größten Theil vernichtet. Wie viel davon nach Werni­
gerode gekommen sei, vermögen wir nicht zu sagen. Ein Werk in 4" 
mit ursprünglichem Leder-Einband mit Holzdecken fanden wir in der 
Gräflichen Bibliothek, bezeichnet III. 165, nämlich Guillermis illustrirte 
Postille, nach der Schlußbemerkung:

(rtiillnn'mi ?08tiIl3 8its)0i' Osn.8toln8 ol Oti3np;oli3 saoi-loliu8 
tmni eireulliln 01111 c-nlin. ?on>uo .lolinnnom 8osso N8s) 01- 
^or 4np;n8lo imjme88N. .4nno 36 ineni'nntioliiy ^Intilono 
>IiIIo8inio simili in^onlo8itno nolMA08imo «finrlo. VIII. j,3>. 
kHswneuü si.x^Iieil solieilor.

Die Eigenthumsangabe nebst mittelalterlicher, doch höchst miß­
bräuchlicher Sicherungsformel ist auf der innern Seite des vordern 
Deckels in gothischer Minuskelschrift: I>lo Iil>ni' smriinol in mo- 
nn8loi'inni xvntoi'Ioio 81 <>UI8 3l)8luloril ol eolot'n.

Den ausgelassenen oder nur angedeuteten Theil der Formel hat 
eine wenig spatere Handschrift ausgeführt:

unnlliomn 8it lnioentttjno ioiil.
S. I.

') li 'i.iiiieiitum clnm. .lob. berobener u. s. w. l l. Blatter auf Papier im 
Stadt. 'Archiv zu Wernigcrode. Dort beißt es Bl. ob: liem omnes libros 
meos sä librsiisi» in rvernijeeroäe äo ei s.-»i.:no, prvter llsensm llibliam. 
gusin sä monssterinm in VVuterlere äistribuo.
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10. Serichtigungcn und Verbesserungen.

1. In dieser Zeitschrift Band l. S. 28. ist einer geistlichen 
Stiftung zu Falkenstein im Mansftldiscken als eines sehr fraglichen 
Klosters und wahrscheinlicher nur Clause gedacht worden. Cs wurde 
dabei auf fremde Notizen gefußt, welche auch eine angebliche Urkunde 
des „Klosters" vom I. 1488 kennen wollten, worin demselben der 
Name „U. L. Frauen Botschaft" beigelegt und dasselbe CarthäuserDr- 
dens benannt sein soll. Eine Urkunde aus dem Jahre 15)18, ausge­
stellt von Prior, Vicarius, Procurator und der ganzen Samenung des 
Hauses U. L. Frauen Botschaft Carthauser-Drdens Conradsburg genannt 
(gedruckt bei Schaumann Valkenstein j>. 142. 14.1. mit kleinen 
Fehlern) stellt es jedoch außer allen Zweifel, daß ein Carthauser-Kloster 
jenes Namens bei Falkenstein nicht existirt hat, sondern daß jene An­
gabe auf einer Verwechselung mit dem alten berühmten Kloster Con­
radsburg bei Ermsleben beruht, welches zuerst der Benediktiner-, dann 
der Carthäuser-Ordensregel folgte.

2. In der Miscelle: Besichtigung der Klosterkirche zu Groningen 
haben wir der Vorzeit einige Vorliebe für mittelalterliche Kunst und 
ihre Denkmäler zu vindiciren gesucht, allein wir mußten den von uns 
suppeditirten Beweis wieder streichen, da uns eine nochmalige, nähere 
Betrachtung des fraglichen Schreibens dcs Halberstädter Domcapitels 
an den Halberstädter Domprediger überzeugt hat, daß der Besuch in 
Gesellschaft seiner „Schwiegerin" der weit und breit wegen ihrer bun­
ten, im Geschmack des 16. und 17. Jahrhunderts gehaltenen Verzie­
rungen bekannten, deshalb so genannten schönen Kirche im Gröninger 
Schlosse, deren Leuckfeld in seinen Gröninger Antiquitäten mit Be­
wunderung Erwähnung thut, gegolten habe. Der lange Aufenthalt der 
Wißbegierigen (über Nacht) in G., die Erwähnung der Gebäude u. a. m. 
beweist zur Genüge, daß ein Besuch des Schlosses Groningen und 
seiner merkwürdigen Kirche, wo es außer letzterer noch vieles andere dem 
damaligen Geschmack Angenehme zu sehen gab, beabsichtigt war, und 
daß dem hochwürdigen Herrn Dompredrger, wie wohl überhaupt allen 
seinen evangelischen Zeitgenossen, die znspicirung und Untersuchung kirch 
lichec Alterthümer aus der „katholischen" Zeit nicht bloß nicht am Her­
zen gelegen babcn, sondern sogar zuwider gewesen sein wird.

Ä. A. v. M.
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N. Geschichtliche Aufzeichnungen von Tilemnn plntner.

Mitgetheilt vom Obcrtribunalsrath O. Plathner in Berlin.

Anno 1546.

Vff den 19 tag November! an samt Elisabetstag Ist vff denn 
morgen frühe zwischen vieren vnd funffen durch eynen Stubenheyser vnd 
cynen ?botten das alte Schloß Blankenburgk angelegt, vnd als das 
feur vberhandt genommen alßo das die treppen vorsallen Ist die wol- 
geborne frau Magdalena geborne von Stolbergk greffyn vndrfraw zu 
Reinsteyn sambt der Hoffemeisteryn erbermlich vnd jemmerlich Im feur 
blieben» der got gnedig fern wolle, vnd der haußvogt zum fenster oben 
herab alls er grcwlich vom feur versenget vnd vorbrant, gefallcnn, 
denen man mit Betten vffgefangen Ist aber bald hernach nach 3 oder 
4 tagen auch gestorben, Der Wolgeborne her Ulrich graff vnd her zu 
Rcynsteyn hat auch große noth In dem feur gelitten vnd .ist fer (? 
soll woll „sehr" heißen) verbrannt worden aber durch gottes hulff hat 
man s. g. durch eyn heymligkeyt mit leytern oben her ab gelanget vnd 
dar von bracht. Die Iungfcre (?) Item das jüngste frewlyn vnnd das 
gesinde ßo Im frauwennzsymer gewest hat man schwerlich oben durch 
das Dach herunter gelanget, vnd ist evn Edler knabe zum fenster her- 
außer gefallen vnd am leybe schaden genommen, hats aber verwunden. 
Der Iunckern zum theyl seyn schwerlich darvonn kommen vnd noch zum 
theyl mit dem brandt verletzet.

Vff den Donnerstag nach dem Christage Anno 47 hat der Chur­
fürst zu Sachßenn Herzog Johanns Friedrich das Schloß vnd Stadt 
Stolbergk sambt den Ambten Honstevn, Heringen, Kelbra, Roßla vnd 
2uestenbergk durch etzliche Reuter, darüber Heinrich von Schonenbergk 
wolff von Thaderitz vnd Moritz Schlegel beuelh gehabt, Jnnhemen las- 
senn, vnno haben mit Bedrawung gewaltigen vberzuges vnd Plünderung 
nachdem der zug durch die Aue vff Sangerhausenn gangen, die vnder- 
than der orter Huldigung thun muffen vnnd seyn gebrandt schätzt vff 
6000 fl., die helfft man von stund an vor dem abzuge der Reuther 
hat erlegen muffen, vnnd nach dem sie m. g. h. etliche ochsen vß der 
Herschaft getrieben vnnd die schaffe vonn Vfftrungen vnnd Rosperwende 
genommen, hat m. g. h. graff Wolffgang mit 300 fl. Widderlosen 
muffen Es ist aber dar bey nicht bliebenn, es seyn auch m. g. Hern 
die zwu pfandschafft Alstedl vnnd Hartzburg dar uon (?) m. g. her fast 
ober 90000 fl. Habens?), auch'abgedrungen vnnd mit gewalt entwehret.

Es hat die selbe zcyt t^raff Albrecht von Mansfeldt alle Stedt 



vnnd flecke sambt denn schloßenn ßo seinenn Vettern, den jungen Her­
ren von Mansfeldt gehorsam auch Ingenommen, Es ist aber hernachcr 
bochgedachtec Churfürst von Kais. May. gefangen worden vff den Son- 
rag Misericordias dnj desselben Jars vnnd gross "Albrecht vorjagt.

Vollständige Abschrift der S. 3l meines Werks gedachten Notizen.
Wo ein Fragezeichen steht, konnte ich die Buchstaben nicht genau erkennen. 

Einsicht des Originals würde die -Zweifel beseitigen.
Das Original steht in dem Nr. 77 des Oleariusscheu Katalogs verzeichneten 

Volumen. Auch Volumen 129 enthält Notizen, deren Inhalt ich jedoch nicht 
angebcn kann, vgl. mein Werk L-cite 33 unter Nr. 77 und Seite 34 unter 
Nr. 129.

12. Grabdenkmäler weltlicher Personen und Ordensritter 

aus der Zeit vor 1350.
(Vgl. 1. Jahrg. S. 17 l u. 344.)

1. Der älteste in der Brüdernkirche zu Braunschweig vorhandene 
Leichenstein ist abgebildet in des Unterzeichneten ErinnerungSblatt an 
Braunschweigs tausendjährige Jubelfeier 1861. Er ist 25 Zoll hoch 
und 21 Zoll breit, von Sandstein und wurde 1780 bei dem Abbrüche 
aller Mannsstühle unter denselben vorgefunden. Die Figur auf dem­
selben ist eine Dame mit einer runden etwas hochstehenden Kopf-Ver­
zierung, vielleicht Spitzen vorstellend, einen Mantel anscheinend mit einer 
Agraffe gehalten mit einer Besatz-Verzierung um denselben, die Hände 
kreuzweis auf die Brust gelegt. Ein von Säulen getragener Bogen 
umgiebt das Brustbild und hat die Inschrift:

-j- Iinio. (lni. lU. d.X^VIU. ol-iit. mt_'e!uil(li>. rio 
rlio. V. KI. npi-. oui' lu'o. 8oznill.

2. Ein zweiter Stein außerhalb vor derselben Kirche nach der 
Abendseite hin ist ein Begräbnißstein der Familie von Velstede. Wappen 
und Inschrift sind wie auf dem vorigen Steine nicht erhaben, sondern 
tief emgehanen und wohl noch einmal so groß als der obige.

Das Wappen zeigt eine große Adlerklaue der Ritter von Velstede 
im Schilde und daneben einen Helm mit Palmzweigen.

Die Inschrift lautet:
Ino rlm 1IEHXX1 O*  lolvon!«' <!o oiu et

XXXVNI O' 10K08 Int'oNi I.X^I 0*  ln-rtt.nn*  vionl?. 
ziel,. li!n rei' til 1X1II o*  oi'moA. vxoi. rost. , <Iio8 ^iti.



Ueber dein Helme des Wappens ist noch eingegraben;
Xno din iM.Ll.l.Xi ll'oon>i88n t_> OoIIu n>_> 1lildo86 U< io <lio 

^)O8t o»i«Iii.
3. In der ehemaligen Klosterkirche der Eistercienser Mönche zu 

Niddagsbausen eine kleine Stunde von Braunschweig entfernt, welche 
im Jahre 1273 erbaut wurde, befindet sich vor dem kleinen Altare ein 
ziemlich großer ^eichenstem mit einer ganzen Figur, welche nebst der 
Umschrift gleichfalls im Umrisse tief eingegraben gewesen, im Tarife der 
Jahrhunderte aber ziemlich abgetreten ist, so daß man manches nicht deut­
lich mebr erkennen kann.

Die Figur scheint im bloßen Haupte mit einem langen Talar oder 
Ordensmantel behängen, mit gefalteten Handen und nach denselben und 
der Unterkleidung wohl einen Ritter anzudeuten, der wahrscheinlich dem 
Tempelherrn-Orden zugehört.

Die Umschrift lautet:
anno <!om. milo8in>o liieenl68imo XII. 7 dio n^n6ti8 v. 

okiil ldolmoldv8. vir — ^onu.8 P6 do milo8 dielu8 do sio^no 
sundntor ons-ollo Ec ni ^aoom(?)

Ein Ritter also aus dem Geschlechte der von Peine und Stifter 
einer Kapelle in dieser Kirche, denn nicht weit davon lag ehedem der 
von ihm gestiftete und der Jungfrau Agnes geweihete Altar. Er starb 
laut Nachricht am 21. Januar 1312.

4. Indem Urkundenbuche des historischen VereinS für Niedersachsen 
Heft V. Hannov. 1860 S. 73 steht die Abbildung eines Leichensteins 
von 1321 eines 'l'llideriou8 do Uimbolor.

Braunschweig. b. W. Sack.

13. Vermischte urkundliche Mittheilungen.

Vom Gumnasialdirector Dr. O. Schmidt in Nordhausen.

n. Graf Heinrich von Schwarzburg der altere vertheidigt sich gegen das 
Gerücht, als habe er dem Grafen Heinrich von Hohnstein nach dem 

Leben getrachtet. 1437. Mai 26.

Wir Arnss'o Hoinriesi von LvvartxburA, lierro rm 4rn8todo 
und 8nndor8ku86n, dor oldor, on^ilsion allen tur.8len, Arallon, 
liern, ritlorn, knoositon uncl 8loton und o^mo iZÜeltom, domo 
du8xer un82or Orisi' vorkomit, 8osiol ador siori'n Io8on, un8orn
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undorloniAOn, sruntlioliin, wdliAon din8t und Arux /ouvor. 
Idotnn Anodi^on boin tunon frundo und ft^^uneiorn, xvir Iiulion 
VOI nomon, xvio <1u/ o^n 8UAO von UN8 A<'I»O, du/ wir 8ullon 
domo putron /ou »nodio 8okriN Aotlum l>ul,0 Ulul indotlio 
Ko8luld, du8 or don odolon Aluift-N lloimiolion von IIon8lo>n, 
Iiorn /eu I^uro und /eu IxIottonliorA, UN80IN liotion otiomon, 
in dor /e^t, 80 ko nueli rittor8e!iuft wu/ u/Aorotlion, in du/ 
mor 8oldo Aoworlson imlao und on orlronAl^iN und du/ wir 
^mo ouell <lio lmiA l.uro woldon tiulio UVOAOWUNNON. Idiotien 
ftorn, »undo und 1)i8undorn, un 8oIIiel»or 8UA0 mul rodon 
UN8 ANI' UUAUtlieinN A08eImt und uuetl nielu wur I8t, 80 UN8 
do8 der AON. UN86I' oliomo von 1lon8tovn 80>i)i^L on^eluiIdiAOl, 
80 ir du/ in 8inon uisin vor8OAoIlen en8eIudd!A08 tnidon wol 
xvordot vornomon uni! lielto du/ uwer olioinor von xmuiule 
Aolmit 8NA6 ndoi' Aodonolco. 80 t)f>1en XV ii' noli Autliolnn, tlil8 
ii' UN8 dri8 VOI'NNtVVOI't UNt! von VVOINO UVVOI eiioinoi' 8uiliotl6 
rodo und 83A0 Aolioil, Iiotto, dux ii' UN8 <Ion xvuilei nmuluilf- 
tiZ inneren. On2 vvdlon xvij AOI'NO uiui>6 uoii voi'dinen und 
voi'8otiuldon, 80 vvolden wir VNIO dn8 vornulworton adei' 
vornntxvordion In826n, xvio un8 dn8 Aekorlo nneii uxvormo 
und nndorn un8orn Iiorn und »undo >':u!>o, <in/. lior dux ud' 
un8 ordnodt und AoloZon iioUo und nooii loAO, nl8 o>n vor- 
iotoi'8, voldujt, liot/ron, 80dldA, XV3NN0 xvir niodt ullo dio xvoidd 
ororvon xvuldon, dri2 xvir 8uiliolio Ko8lioil Üiun xvuldon und 
xvoro8, da^ ir du2 nooli orgon dortil. A< donolxon, <Iu'^ ii- du/. 
ulk un8 voruntvvortod, du/ xvullon xvir ullotxijt goi no umb noli 
x^ordinon und vol8oluil<l< ku D08 xou oilviinilo dubin xvir un80 
inA68. undono in do88in un8orn liiüf duin di tiel^o, dor AOAokon 
i8t nueti 0bri8ti Aoburt voro/onluiniloi l iur durnued in domo 
8o!)in und dri88iA8ton iuro um 8uncIuA0 Irinikud8,

Mit Sieges.

Nach der Urschrift im Göttinger Stadt-Archiv.

b. Dielen von Ostcrodc am Har^.

Daß der Handel mit Dielen von Osterode und Umgegend sebr alt 
ist, zeigt nachstehender Brief eines Dsteröder Bürgers an Heinrich von 
Pölde, der von 1415—29 Nathsschreibcr zu Göttingen war:
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Alanen vv^Hiuchon don8l tovorn. II«? llinrile, levo om 
nndo t)^8undoi<' ^inlo tinnl, t'tv Iivld«' ^n wollen, eint do 
etolon ulioilo 8inl lwi^or lodoi, »inlx in^no siol'ni von Ool- 
tinLzo') tn-I>b^n >od<' 6 toller ^sielinlt Inten ^): undo dni ^vlt 
me st)i' 8 inr nndo 1 II. Des 8gnd6 16 tl. uinlo VVein- 
Iier kielnjoliles stell nl^ste^even l nm nno 22 »I. 0o8 st^d- 
lls est ^n. levo OIN, eint NI> dnl nndei t' ^oll fullone^) 8ON- 
don w^Istm. nndo vvo8 ost mvnon störn voi! OoltinLio nnclo 
^n to «I<ni8to nndo lo wollen o:stow68en stnn, dnt <Io ol< ^0l'N6 
m^t ^ndein wvlstnn findor m^nom in^I>68.

^n<Ir098 lstni'^st stor^or lo O8toroile.
sDomo ei'8Nmon VVV880N störn, iioro jjjni'.
von ?ol<lo, ln^uom iovt'li Oklio ^!i68er'6V6n.^
?luf dcm Briefe ist von des Rathsschreibers Hand notirt: 7 stN'l. 

4'/24«I. tonemur -ntlmo vor llolon. Also ist !6 tl. -s- 1 mr. 
22 8/.. 2 <! -s- 1'/» mc. 1s-^rr. 4 4. — 8 mr. 1 tl, also ist der 
Goldfl. zu I s- 8/. gerechnet.

6. Schieserstein von Goslar.

In der Zeit wo Hans Rutenstein an der St. Iakobikirche zu 
(Höttinqen baute, 1426—33 (s. meine Notiz in Mithofs mittelaltcrl. 
Künstler und Werkmeister, Hannover 1866, S. 145), bedurfte der 
Rath zu Göttingen Schiefer und wandte sich deshalb an den Rath 
zu Goslar. Die 'Antwort ist in der Briefsammlung des Göttinger 
Archivs erhalten und lautet:

1 N86N 5l UNllitvOU 6608t lOVOI ON. IÜ 8UM0N XV186N 6i8UN- 
6er6n Au3et» viuiulo, nl86 ^i 08 ^680t6V6n lmdtlen ummo 
86tl6V6l'8t6^N, 368 8ill(! 3u886 M6N ^6VV68t ^6N i6IM6II, ^6N
36 86s>6V6I8t6^N I)6volon 18, uoclo stocken A668o!l6t 8 I68t6^), 
nncte 3o 8incl on ^errntvvorclot lo iinvor sinnct, unrlo do 86^60 
A6IN6, WON r;i 8t6vn vvillon Imlon Inten, dnt LI llonne INW6N 
ivnoesit dnr rnode n^ 86ndon, dnt dk 860, dnt do sto^n up^>6

d. i. der Rath.
-) holen lassen, 

voll, vollständia. 
Lasten.
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der AI'OVON vnltollioli van 80I. Aoantwordl'1 wordi- undo dat 
!n> ii» nnvor!>i8tort dlivo, wen 80 i^nanl^ ord'N dar niolil to, 
wonno do stovn van <ter Aiovi^n Atdinl <8. OÜ 8<> Iioldion 80 
»8 ondoi rioliti^l, dat 80 Ail^ io tor we^c-,i liefen > xxidon 8 
Io8te, so vorder al8o Ajh. dat al80 to 8v imo 8v. fio8etnevon 
under IM80IN 8601'.

^0N8Ill68 008I.»!'.
sileo or8amon Wl'80N lmrA0rM08t0I 00 Illido dkM0 rade 
to (3ottinA6N, IIN80N i>i8ondorei> AIid(!N VI rmdon A080I

Aus einer Notiz im Kammerciregister von 1423/24 gebt hervor, 
daß ein Wagen Schiefer 16 Zentner fuhr: in jenem Jahre wurden 
für Schiefer 23'/2 nnA 11'/2 8/. 4^1. ausgegeden, und zwar zur 
Deckung des Iohannisthurmes und der Thürme auf den Wallen.

d. Schmic-carbcit in LUrich.

Der Prior in Walkenried und Bruder Anno schreiben an den 
Rathsberrn Hans Oldcndorv (1436 — 91) in Göttmgen:

1)N86 Alio6ot tovorn. VVoilo, a!-:o IIN8 Alm80roven 18 
nnnno !ionf8laA, dat 0086 8modemo8tor von IMMNAt <>38 niellt 
Aliemalven lean. Itirommo 80 late Vvev ma!<on to I'ilriclm 
XII 8olio!e Iioiis8iuKel, clo^s willo wo) ^v mecl VI o^mtoimi' 
<!oulo 3) nricko 106(1 6VN6I' tNlM6N voui 8PUNtN0L!0l 80N<i6N to 
l^I mll'ocko8 IiU8 00 to I)^nlL68tOVO. H Ol< rock MI80 8m63om68t6l', 
ckut L;v ckoo andern !wof8laF 8ulven Inlen in malten, Wonne 
<Iv 8mode to serielle on!<onen 8el< niolit oorllorn mod 
denn; 1ious8lnA!ie. Ol^ 80 onmalom 80^ nio!n, dat 
boeinomedle 8>s. ^V«)de ovor <Ia?! ^86i n, Zliolie^ton donl, 
dar Av den Iious8laA lebten »s maleen, (ln/. weide wev Aerne 
8onden. wo vele xvolden. Vntote in ldiri8!o.

(Xn 1Inn80 Ool<!onltoi's) leoino <1^880 lirof.)
Prior in ^alkenr. ) Iido!o8 lormant 
frater Anno vo8tri § !ioe.

9 ausbebcn.
-) Hufeisen.
'3 Dole, eine Art
*) Pfingsten.

Nägel, s. Grimm II., Sp, 1227.
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Wie stark in Kriegszeiten der Bedarf an Hufeisen war, geht aus 
einer Kriegsrechnung des Göttinger Archivs vom Jahre 1486/87 her­
vor (wahrscheinlich stammt der Brief aus diesem Jahre), wo für Huf­
eisen folgende Posten verzeichnet sind:

12 Schock 23 Stück —2 nu*  11 fl. 3 Pf..
IV- 18 „ - 1'/2 . 9
2'/2 7 „ -2 „ 21V2
1 // 11 /! 1 „ 5 3 „

V2 20 ,/ ---- 1/2 „ lt-z- //
4 23 „ - 4 „ 6 // 3 „

11V- 23 „ -7 „ 20 V-
Schock 5 Stück —19 m r" 38 fl. 3 Pf-

Das Stück kostet m Gvttingen 9 pf., nur bei dem letzten Posten 
6 pf., und das werden die 12 Schock Ellricher Hufeisen unsers Brie­
fes sein.

14. Zu Graf Heinrichs Meerfahrt.

t, 173 ff.

Von dem bekannten Meister in den Alterthümern und der Orts­
kunde Jerusalems, der die bezeichnete Mittheilung in unserer Zeitschrift 
auch für seine Zwecke einer genauen Durchsicht für werth gehalten hat, 
erhielten wir einige sehr schatzenswerthe Hinweisungen auf verschiedene 
brauchbare Nachrichten, welche unser Bericht auch für die Alterthümer 
und Ortskunde der morgenlandischen Gegenden enthalt, obwohl sein 
Werth, womit auch jener Gelehrte durchaus übereinstimmt, nicht auf 
diesem Gebiete zu suchen ist. Wir glauben, daß jene Hinweisungen auf 
des geehrten Herrn Einsenders bekannte Werke manchem Leser sehr will­
kommen sein werden. Die eingeklammerten Zahlen bezeichnen die Seiten 
des Sonderabdrucks. —

Die Notiz über das Spital in Rama (kumlesi) hat Werth. 
Meine Topographie von Jerusalem 2, 816 f. Die Geschichte der 
Georgskirche ist mit S. (36) 206 zu ergänzen. Meine Denkblätter 
588 f. Es standen mithin an der Enthauptungsstelle in einer Nische 
oder Vertiefung zwei Lampen. Eine Parallele in Betreff der Steine, 
wo Petrus fischte, in der Topogr. 2,629. Auf S. (38) 208 findet 
sich die bekannte Verwirrung in Betreff des St. Stephans-Thors.

il
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Früher lag dieses am Stephansgrab im N. der Stadt (Topcgr. 2,184> 
1, 174.) Als man mit dem Thore nach Osten rückte, versetzte der Graf 
zu Stolberg, meines Wissens zuerst, das Stephansgrab auch nach O. 
(38) 208. Mit S. (39) 209 ist meine Geschichte von 
Galiläa (Siloahquelle und Oelb. 73) ergänzt worden. Auf S. (39) 
209 steht borZK 8^on ganz unrichtig für Oelberg. S. (40) 210 
lini- vndoi-, nämlich unter dem Grabe Zachariae, ist nicht richtig, und 
wäre es dies, fo müßte es sehr interessant sein, da man bisber eine Oeff- 
nung unter dem pyramidalen Denkmal des Zacharias nicht kennt. S. 
(40) 210 ist der Bau um den Siloahteich für meine Siloahquelle 
26 f. zu gebrauchen. S. (40) 210 Z. 15. bedeutet „rotxe" Fels, franzö­
sisch „rocke"; kommt hier und da vor. S. (41) 211 ist „precli- 
Zuto" die ältere Form von Predigt, und ergänzt die Geschichte. To­
pographie 2,132. S. ^42)211 Z. 9 v. u. lesen Sie wohl,,^mnum liando 
lingua",') S.(42)212 A. 1 „tuosxo nu8eko"; S.(47) 217 Z. 8v. u. sieht 
auch »6vv9ek6n fürA6WU8oI>6n. Daß nach S. (42)212 Z. 7 ein Herzog 
von Burgund die Kapelle der Geistesausgleßung baute, ist mir ganz neu. 
Topographie 2,122. Daß die Pilger nach S. (42) 212 Z. 26 nicht in 
das Haus des Kaiphas, welches im Besitze der Armenier war, gingen, 
ist auch historisch zu verwerthen. Topogr. 1, 169. S (42) 212 Z.3.v.u. 
wird das Haus Hannas mit der Enthauptungsstätte des Jacobus irrig 
zusammengeworfen. S. (43) 213 Z. 3: ko^820l urck^ (nrx) duuid. 
Die Stelle S. (44) 214Z.8v.u.,wonach die Kreuzsindungsstätte den 
Griechen gehörte, hat ergänzungsweise histor. Werth. Mein Golgatha 317. 
S. (46) 216A. 10 lese ich: 80 v^mlt^ mon nss zcn'o misin . , 
Aplas für Ablass kommt auch anderwärts vor Ich suchte diese Form 
umsonst in der Grimm Wörterbuch. Ueber die Stätte der Beschnei- 
dung in Bethlehem Ergänzendes zu S. (47) 217 Bethlehem 92 f. — 
Die Worte S. (47) 217. Z. 11: 8lM ,8t den Kordon noek
vmf>6^vu8t, müßten mit meiner geschichtlichen Darstellung Bethlehems 
128 verglichen werden. Ueber die toria ro883 S. (48) 118 Z. 7. 
findet sich sehr Ausführliches in der Topographie 2,766,968, in meinem 
Theodencus (Likliogi'. Zoogr. 18) 206 f Daß der Quaran- 
tana zuerst im Jahre 1211 unter diesem Namen erschien, ist unrichtig. 
S. meine Denksiätten 207.

Horn bei Rorschach am Bodensee, den 17. Nov. 1868. 
---------------- l)i>. Titus Tobler.

9 Natürlich muß es nach dem Anfang des bekannten altkirchlichen Lob- 
gesanges so heißen, aber lesen können wir nur so, wie a. a. O. gedruckt ist. 
Wir werden unmittelbar hernach von dieser ungeübten Schreibung für dir Be­
stimmung der Person des Berichterstatters Gebrauch machen. G. I.

2) Heißen muß es natürlich auch hier vM oder vvnät statt rvM, aber 
rs steht nicht so geschrieben. — Nicht weil aplas stände (Z. 13 v. u.), sondern 
weil abxlas steht, ist das so! beigesetzt worden. b. I.
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15. Nachtrag zu demselben Gegenstand.
Besonders willkommen ist uns auch ein sehr freundlicher Hinweis 

des Herrn Professor Jrmlsch in SondersHausen auf das uns 
bisher unverständliche vn6s)8886 S. 198 (28) Zeile 3 bei 
den Bemerkungen über Kephalonia. Das Wort ist vuos)8886 zu le­
sen. Bekanntlich sind aber in vielen mittelalterlichen Handschriften die 
Minuskeln n und u an sich durchaus nicht zu unterscheiden. Vus- 
s)8886, nach besserer Schreibung uv86 s>88886 bezeichnet Rosinen 
und ist mit dem bei Lucilius vorkommenden altlateinischen pN88U8 m 
runzelig, also gerunzelte Trauben zusammengesetzt, und kommen die Rosi­
nen als UVS6 s)88886 bekanntlich schon bei Plautus vor ^?06nuIu8 I, 2, 
99.) Aeltere deutsche Benennungen sind: Meerträublein, imlb. 
Jahrhundert nach Diefenbachs Wörterbüchern M6r („Meer-
träubel"), i'O8in, ti uel^on >v6ins>6r, w6Ü8oss >v6inp6i'.

Es darf aber wohl darauf aufmerksam gemacht werden, daß die 
Schreibung in einem Wort, mehr aber noch die Verwechselung von Ein­
zahl und Mehrzahl in ..nuess w6886t dne uu 6s) 8 886'' neben 
„s)8NA6 liZvvn" S. 211 (Z. 8 v. u.) unsere Annahme wieder 
bestärkt, daß der Graf selbst und kein eigentlicher Gelehrter oder Geist­
licher der im Bericht selbst als Aufzeichner genannte Bruder Hein­
rich sei.

Freilich verkennen wir nicht, daß dieser Annahme verschiedene 
Schwierigkeiten entgegen stehen, worauf wir auch noch freundlich vom 
Herrn Professor Huber und Herrn Obertribunalsrath Plathner aufmerk­
sam gemacht worden sind. Die größte ist wohl die oben Bd. I. S. 
174 angeführte Stelle, nach welcher Bruder Heinrich sich mit zu den 
Geistlichen zu zahlen scheint. Natürlich würde man dabei zunächst 
an „Ehren Heinrich Jacobi", Caplan Graf Günthers zu 
Schwarzburg (Kohl a. a. O. S. 72) denken müssen, und bei der 
engen verwandtschaftlichen und sonstigen persönlichen Verbindung, in der 
wir beide Grafen sehen, ist es keine zu schwierige Annahme, daß die 
Aufzeichnungen von Graf Günthers Kapellan an seinen Vetter, Grafen 
Heinrich zu Stolberg, und in das Gräflich Stolbcrgische Archiv gelangten.

E. I.

N*



Renere Schriften
zur geschichtlichen Kunde der Harzgegenden.

1) E. Krumhaar, Pastor zu Helbra und Bendorf, Versuch einer 
Geschichte von Schloß und Stadt Mansfeld. Mansfeld, 
Druck und Verlag von Fr. Hohenstein 1869. 66 Seiten 
Text nebst einem Blatte: Angabe der Quellen, tzo.

2) — Margarethe, Gräfin von Mansfeld, geborene Herzogin von 
Braunschweig Lüneburg. Gebr. Eisleben. 8 Seiten 8".

3) Dr. Sch röter, Archidiakonus, Ueber die S. Andreas-Kirche 
(zu Eisleben nämlich). Gebr. Eisleben. 8 Seiten 8°.

Die vorstehenden Schriftchen gehören nicht nur der behandelten 
Gegenstände wegen, sondern besonders auch deshalb in den Kreis un­
serer Besprechungen, weil sie alle drei, als in Druck gegebene Vorträge, 
Früchte der Thätigkeit des zum Harzer Geschichtsverein in naher Be­
ziehung stehenden Vereins für Mansfelder Geschichte und Alterthümer 
sind. In Nr. 1 sind auf den ersten zwanzig Seiten Mittheilungen 
über die Geschicke der gewaltigen, geschichtlich so bedeutsamen Grafen­
burg gegeben, die man gewiß mit lebhaftestem Antheil lesen wird, 
zumal sie aus so bewährter Quelle fließen. Außer den bekann­
teren Schriften sind benutzte Urkunden des Magdeburger Staats-Ar- 
chivs wiederholt angegeben. Den größeren Raum in dem ersteren 
Schriftchen nehmen aber die Beiträge zur Geschichte des Städtchens 
Thalmansfeld ein. Wem sollten sie nicht erwünscht und willkommen
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sein! Wiederholt sich doch hier wieder die wunderbare Fügung, daß 
das Kleine, Unscheinbare die Wurzel der größten Baume in der Mensch­
heitsgeschichte erschließt. Luthers Vaterstadt, Jugend-Heimat und 
Heimat der Jugendfreundschaft ist wohl einer liebevqsten eingehenden 
Betrachtung werth, und der würdige Herr Verfasser hat sie ihr gewid­
met, obwohl allerdings noch viel Stoff aus ungenutzten, freilich nicht an 
einem oder zwei Orten vereinigten Quellen zu schöpfen ist. Der Mans- 
felder Urkundenschatz, soweit er nicht gar vernichtet ist, spiegelt das Ge­
schick der Grafschaft und ihres alten Geschlechts wieder: er ist nach gar 
verschiedenen Seiten zersplittert. Der anspruchslose verehrte Herr Ver­
fasser ist sich dessen wohl bewußt und will seine Arbeit nur als einen 
„Versuch" betrachtet wissen, der den jetzigen Ansprüchen nicht entsprechen 
möchte. Die Darstellung ist meist regestenmaßig gehalten, zumal bei den 
Auszügen aus fünfzehn im Pfarr-Archiv zu Groß-Oerner befindlichen 
Urkunden. Weiter ist eine Relation aus dem Jahre 1724 von dem 
ManSfelder Stadtschreiber, Notar Schroedter, benutzt.

Willkommen sind gewiß auch die Nachrichten über die Luther­
familie, über Luthers Mansfelder Freundeskreis und die verdienten älte­
sten evangelischen Geistlichen Mansfelds.

Der Vortrag über die Gräfin Margarethe (geb. 10/6 1534 
24/9 1596) führt uns das Bild einer in beengten, schwierigen Ver­

hältnissen lebenden fürstlichen Frau vor Augen, welche mit großer Festig­
keit sich des Wohls der ihr Anbefohlenen, besonders des Glaubens und 
der Erziehung ihrer Söhne annahm, für deren Unterhaltung auf der 
Universität sie gelegentlich die Stadt Lüneburg um eine Unterstützung 
bat, worauf sie auch nach anderthalb Monaten 200 Thaler erhielt. 
Der Vortrag führt auch in die trübseligen Zustände der Sequestration ein.

Der Aufsatz über dre Andreaskirche giebt von kundiger Hand 
eine Nachricht von einem Gebäude unbestimmten Alters, das durch 
Burkhardt, den ersten Grafen zu Mansfeld von der Querfurter 
Linie, in der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts im vergrößerten romani­
schen Neubau sich erhob, worauf im 15. Jahrhundert wieder ein er­
weiterter Neubau im gothischen Stile erfolgte. Ungefähr gleichzeitig 
erhob sich der gegenwärtige Glockenthurm. Alsdann werden die einzelnen 
Bestandtheile des Kirchengebäudes vorgeführt, wobei besonders die Thurm­
bibliothek und die aus der Zeit der Erbauung der Kirche stammende 
Lutherkanzel hervorzuheben sind, außerdem mehrere Grabmäler Mans- 
feldischer Grafen.

Wir können an dieser Stelle eine Bemerkung und einen Wunsch nicht 
unterdrücken: So schön und wahrhaft ersprießlich es auch ist, daß in 
zahlreichen kleinen Ortsvereinen als an ursprünglichen warmen Herden 
die engere Heimatkunde gepflegt und getrieben wird, so dürfte es sich
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doch vielleicht in vielen Fallen empfehlen, wo Arbeiten in Druck gegeben 
werden, diese nicht einzelnen fliegenden Blattern oder Heftchen, 
sondern einer größeren umfassenderen Zeitschrift anzuvcrtrauen, 
damit durch ein Zusammenwirken und eine Vereinigung 
geistiger Arbeit das Ganze der Heimatskunde gepflegt werde. In 
vielen Fallen ist es gewiß nur die Bescheidenheit der Herren Verfasser, 
welche von solcher Mittheilung zurückhält, oder der Umstand, daß bei 
einer auf mündliche Mittheilung berechneten Arbeit entweder das Quel­
lenstudium zurückgetreten ist, oder die Quellen nicht angegeben sind. Der 
rechte Freund der heimatlichen Geschichtsforschung wird aber Beides zu 
vereinigen wissen. Es kommt aber besonders noch ein Weiteres in Be­
tracht: Wahrend nämlich einestheils dem einen Nachbarforscher die 
Arbeiten des andern von Nutzen sind, so kann dieser wieder Jenem durch 
seine Quellen, Hülfsmittel und Erfahrungen dienen, und in der gegen­
seitigen Handreichung und im gegenseitigen Wetteifer gedeihen erst recht 
bedeutsame und schöne Blüthen und Früchte auf dem gemeinsamen Ar­
beitsfelds. Und so wünschen und bitten wir denn recht um engen Zu­
sammenschluß und gegenseitige Unterstützung auch in Bezug auf das 
werthe Mansfelder Land, mit dessen Geschichte sich Schreiber dieses 
auch an einem kleinen Theile beschäftigt hat.

4) OottU. 86IIin ^l6A3los>osstunu8, Vilu liurelnnrli II <sui 
Luoeo etism 6ietu8 6s>'i80opi lksU)or8tuUen8i8 smrüoulu 

1 6t H. Vi886rtutio inun^rn-nl^ In8tori6g. Ilkffm 8nxo- 

num 1866. 8".

Mit Freuden begrüßen wir in dem Herrn Verfasser einen Mit­
arbeiter auf dem Gebiet der uns in dieser Zeitschrift besonders an­
gehenden Geschichte, obwohl, wie es bei einer derartigen Schrift 
natürlich ist, nicht die provinzielle und örtliche sondern die allgemeine 
Bedeutung des „Lebens" Buccos für das gesammte Reich («I'iuiu vmi 
kubuniit uc! r'68 j)ublieu8) den eigentlichen Gesichtspunkt bildet, und 
obwohl weiter, wie wir das aus nächster Erfahrung wissen, solche 
Schriftchen für den nächsten Zweck zurecht gemacht und vom Pro- 
krustes arg zugestutzt werden. Daher ist denn — ohne daß der Ver­
fasser nähere Andeutung darüber gäbe, was er weiter beabsichtige — 
der dritte oder Haupttheil, worin von der geistigen und Waffen- 
thatigkeit Burchards von 1073 an bis 1088 als Feind des Kaisers die 
Rede sein würde, einfach hier weggeblieben. Um so mehr hoffen wir, 
daß der geehrte Herr Verfasser uns bald mit einer größeren Arbeit 
über denselben Gegenstand, natürlich im Gewände der Muttersprache, er­
freuen möge, die unsers Wissens wenigstens bis jetzt noch nicht erschienen ist.

Im ersten Theil handelt nun der V, kurz von Namen, Familie, 
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frühern Lebensverhältnissen Buccos und von seiner Thätigkeit im Bisthum 
Halberstadt, dem Bau und den Gründungen oder Erneuerungen der Klöster 
zu Huysburg und Jlscnburg, der Kirchen S. Luederi, S. Alexis, be­
sonders von seinem Dombau, sowie von den besonderen Ehren, die ihm 
durch päpstliche Privilegien zu Theil wurden. Der Name Bucco wird 
nicht als aus Burchard verstümmelt, sondern, im Anschluß an Abel, als 
ern eigenthümlicher schwäbischer Name betrachtet. Wenn S. 16 gesagt 
ist, daß Bucco das schon im vorhergehenden Jahrhundert (prioro 8U6- 
eulo) gegründete Kloster Jlsenburg neu eingerichtet habe, so dürfte in 
dieser Zeitschr. l. 6—7 wohl mit hinreichender Bestimmtheit gezeigt 
sein, daß von einer Klostergründung in Jlsenburg im 10. Jahrhundert 
noch keine Rede sein kann.

Im zweiten Theil (S. 20—37.) wird des Bischofs Thätigkeit 
als Freund des Kaisers bis zu dem hart gerügten und lediglich aus 
der Entziehung zweier Besitzungen und aus Habsucht hergeleiteten Ab­
fall im Jahre 1073 behandelt.

Die Hauptfrage betreffend, welche Stellung dem Bischof angewiesen, 
welches Urtheil über ihn gefallt werde, so ist dieses ein sehr hartes oum 
sn'noelm'i8 ingenii 8ui l1oti1)ii8. s)l nvi88imi8 oon8iIÜ8 ilitluetuiu not 
smimiemm s)9tl'iu6 6886 U8UIN inv6N6i'im). Wir wollen dem Urtheile des 
H. Verfassers nicht vorgreifen, weil dessen weitere Begründung ja meist 
erst in dem hier nicht vorliegenden 3. Theile zu erwarten wäre, aber 
ein paar Bemerkungen glauben wir doch machen zu dürfen. Wenn 
der Herr Vers, sich mit Recht im Eingang es Vorbehalt, die geschichtli­
chen Personen in einem andern durch die folgende Entwicklung und 
Erfahrung — und wir setzen hinzu durch das Evangelium — dargebotenen 
Lichte zu beurtheilen, als die von den Schranken der Gegenwart und 
ihrer Anschauung befangenen Zeitgenossen, und wenn er die zahlreichen Kriegs­
züge und die unermüdliche Mehrung der Ehren und (äußern) Güter 
seines Bisthums nicht mit den Worten der Zeitgenossen für preisens- 
werth erachtet, so dürfte doch zu erwägen sein, daß der sittliche Werth und 
die Absicht menschlicher Handlungen nicht unmittelbar nach dem Stande 
heutiger Erkenntniß zu beurtheilen sind, sondern nach dem, was im Geist der 
damaligen Zeit, deren Kinder sie ja stets waren, für gut und löblich 
galt. Ferner will es uns nicht wohl zulässig scheinen, wenn der Ver­
fasser S. 13—14 zweimal hintereinander, wo wir von Belohnungen 
der Unterstützung König Heinrichs und der des Gegenkönigs Rudolf 
keine Nachricht finden, schlechthin annimmt, daß Bucro „ut erst 3vi<1i8- 
8MM8" sich mit dem bekannt gewordenen Lohn nicht begnügt, bezüg­
lich einen nicht beurkundeten bekommen haben müsse. Auch kann er 
nicht schlechthin als Untergrabet des Wohlstandes des Halberstädter Bis- 
rbums bezeichnet werden, weil in Folge seiner eifrigen Parteinahme für 
den Papst in Halberstadt heftige Spaltungen und durch die kaiserlichen 
Vergeltungsmaßregeln wiederholtes Blutbad und Verwüstung ange-
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richtet wurde. (S. 19— 20.) Doch wir wollen damit des H. Ver­
fassers Grundauffassung keineswegs als eine als durch die geschichtlichen 
Thatsachen nicht begründete bezeichnen, zumal der eigentliche BewerS 
erst in einem dritten Theile zu erwarten ist. Es wäre gewiß sehr zu 
wünschen, daß „Büke van Halverstadt" nach seiner ganzen Thätigkeit 
und Bedeutung von dem H. Verfasser bald in einem ausführlichen 
Werke behandelt würde.

E. I.



Vereins - Rericht
von Mitte October bis zum Schluß des Jahres 1868.

Von äußeren allgemeineren Ereignissen des Vereins ist aus dieser 
Zeit nichts zu berichten. Die ganze Thätigkeit war vielmehr eine gei­
stige, deren Ergebnisse und Früchte in diesem ersten Heft des zwei­
ten Jahrgangs vorliegen, das wir recht zeitig und bedeutend umfang­
reicher, als wir es ursprünglich in Aussicht zu nehmen wagten, aus­
gehen lassen können. Ernste fruchtbare Arbeit an den Quellen unserer 
Geschichte wird ja immer das eigentliche Leben des Vereins sein müssen. 
Es dürfte aber doch wünschenswerth erscheinen, daß ein mehr lebens­
voller und befruchtender Verkehr und Austausch zwischen den verschiedenen 
Zweig-Vereinen und Gegenden, sowie den verschiedenen Geschichtskun- 
dtgen sich entfaltete, als bisher zu beobachten war. Wir hoffen, daß 
die Zukunft dies zeitigen wird.

Trotz mangelnder äußerer Anlässe hat es dem Verein nicht an 
Wachsthum und Entwicklung gefehlt. Zunächst haben wir als neun­
zehntes correspondirendes Mitglied nachzutragen:

Dr. Gut he, Docent an der polytechnischen Schule zu Hannover.
Dir Zahl der ordentlichen Mitglieder ist wieder um siebenzehn gestie­

gen, nämlich von 330 aus 347. Diese sind, nach dem Orten vertheilt:

Blankenburg.
Blasius, Dr. mecl.
Liess, Bau-Eleve.
Spengler, Premier-Lieutenant.

Clausthal.
Eisfelder, Bergwerks-Director.

- Derenburg.
C r ome, Rittergutsbesitzer.,
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Hasselfelde 
Pauselius, G., Rector und Hülfsprediger.

Hüt t e n rode.
Koch, Amtmann.

Niederndodeleben bei Magdeburg.
Danneil, Fr., Dr. Pastor.

Quedlinburg.
Meyer, August.
Schaum bürg, lli-. mocl., KreisphysikuS.

Sto lb erg.
Freitag, Hotelbesitzer.
Hainmann, Schöppe.
H a mpel, Bürgermeister.
Wissenschaftlicher Verein.

Wernigerode.
Krumbhaar, Kaufmann.
Roth, Oberförster.
Wachsmuth, Dr. mo<1.

Durch ein Versehen ist l S. 370 unser geehrtes Mitglied, Herr 
Amtmann Seid ler, als zu Münchehof bei Seesen ansässig verzeichnet. 
Es muß statt dessen Münchenbof bei Quedlinburg heißen.

Zu dem I. 377 f. mitgetheilten Verzeichniß der Geschichts-Ver- 
eine, mit denen der Harz-Verein in Verbindung und Schriftcnaustausch 
steht, ist die Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft für vaterl. Gesch. 
in Kiel nachzutragen und zu dem unten folgenden Verzeichniß des 
Herrn Conservators noch zu bemerken, daß, laut Schreiben des 2. 
Schriftführers vom 6. December 1868, bei ihm für den Harzvercin 
noch eingegangen sind;

1) Beitrage zur vaterländischen Geschichte, hcrausgegcben von der 
historischen Gesellschaft zu Basel. Bd. 8.

2) Zeitschrift des Vereins für hamburgifche Geschichte. Neue 
Folge. Bd. 1 u. 2.

Was das Leben der Zweig- oder verbundenen Vereine betrifft, so 
liegen von denselben zwar keine besonderen Berichte vor, an die Thä­
tigkeit des wieder um einige Mitglieder vermehrten Blankenburger Ver­
eins erinnert aber die obige Mittheilung über die Pfahlbauten und an 
die des Mansfelder Geschichts-Vereins die besprochenen in Druck gege-
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denen Verträge. Fast hätte unser Verein eine höchst unerwünschte 
Störung erlitten, indem unser theurer Freund Bode, unser zweiter 
Schriftführer uud Mitbegründer des Harzvereins, über die Grenzen des 
Vereinsgebiets hinaus versetzt werden sollte. Durch anweitige Verfü­
gung lind Beförderung ist aber diese Gefahr zu unserer großen Freude 
und zu des Gefammt-Vereins wie des Blankenburger Zweig-Vereins 
Besten abgewendet.

Zum ersten Mal hat auch der Verein für seine Sammlungen 
außer den eingetauschten und geschenkten Schriften und Gegenständen 
eine außerordentliche Erwerbung gemacht. Da nämlich die Bergwerks- 
gcfchichte am Harz eine unserem Gebiet recht eigenthümliche und merk­
würdige, daher auch besonders zu berücksichtigende Erscheinung ist, so be­
nutzte der Vorstand gern die Gelegenheit, von seinem correspondirenden 
Mitgliede, Herrn Kreisgerichts-Registratoc Sack, die bereits oben erwähnte 
Sammlung bezüglicher gedruckter und »»gedruckter Karten, Abbildungen 
und Schriftstücke und außerdem einen gedruckten Folioband von Berg- 
ordnungen zu erwerben. Die in diesem Heft gedruckte Mittheilung 
dürfte wohl am besten gegen angemessene Entschädigung in der ur­
sprünglichen Ausfertigung dem gräflichen Haupt-Archiv in Wernigerode 
zu überlassen sein.

Verzeichn iß
der für dre Sammlungen des Harz-Vereins für Geschichte 

und Alterthumskunde cingcgangcnen Geschenke und 

Erwerbungen.

Bücher und Schriften.

Vom Professor G. Heyse in Aschersleben:
126. Wallmann, I. A., Abhandl. von den schätzbaren Alter­

thümern der hohen Stiftskirche zu Quedlinburg. Qued- 
linb. 1776. 8.
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127. B(raß) E. Reise nach dein Brocken im Jahre 1786. 
Braunschweig 1786. 8.

128, Göze, I. E., Die Harzgegend oder eine kleine Reise von 
drei Tagen. Leipzig 1785. 8.

129. Sprengel, I. F., Beschreibung der Harzischen Bergwerke 
nach ihrem ganzen Umfange. Berlin 1753. 8.

130. v. Rohr, I. B., Merkwürdigkeiten des Vor- und Unter­
harzes. Frankfurt und Leipzig 1748. 8.

131. Wolf, Joh., Denkwürdigkeiten des Marktfleckens Dingel- 
stedt. Göttingen 1812. 8.

132. Hoche, I. G., Vollst. Geschichte der Grafschaft Hohen- 
stein rc. Halle 1790. 8.

Vom Registrator Sack in Braunschweig:
133 Die Feuerwehr in der Stadt Braunschweig in alten Zeiten 

(Braunschw Magazin 1868. 4.)
134. Erinnerungsblatt an Braunschweigs 1000jährige Jubelfeier.

Vom 1)r. Handelmann, H., in Kiel:

135. Handelmann, H., Nordalbische Weihnachten. Beitrag zur 
Sittengeschichte. Kiel 1861. 8.

Durch Kauf erworben:

Von unserm corrcspond. Mitgliede, Herrn Kreisgerichts-Registrator E. 
W. W. Sack in Braunschweig:

136. Eine Mappe mit meist alteren Harzischen Bergwerkssachen, 
Berg-Ordnungen, Abbildungen, Karten, gedruckten und 
ungedruckten Stücken.

137. Ursprung und Ordnungen der Bergwcrge. Leipzig 1616. k'ol.

Durch Schriflenaustausch sind der Sammlung des Vereins zugegangen:

Vom voigtlandischen alterthumsforschenden Vereine:
138. Mittheilungen aus dem Archiv nebst 38. und 39. Jahres­

bericht. Weida. 8.

Von der Oberlausitz. Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz:

139. Neues Lausitzisches Magazin. Band XU Erstes Dop­
pelheft. Görlitz 1868.
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Vom Bergischen Geschichtsverein:
140. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. II. 1. 2. III 

IV. V. 1. Bonn 1866-1868. 8.

Vom Potsdamer Geschichtsverein:
141. Zeitschrift des Potsdamer Geschichtsvereins. IV. 2.

Von der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für Sammlung 
und Erhaltung vaterländischer Alterthümer.-

142. Warnstedt, F , Ueber Alterthumsgegenstände, auf welche 
die Gesellschaft die Aufmerksamkeit hinzuleiten wünscht. 
Kiel 1836. 8.

143 Bericht der Königl. Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Ge­
sellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer 
Alterthümer. Kiel 1841—1868. 8.

144. Bericht 6. 13. 14. 15. 18-28.
145. Oi. Handelmann und Klander, Verzeichniß der Münz­

sammlung des Museums vaterländischer Alterthümer in Kiel. 
1863-1866. 8. Heft. I. II. III.

Von dem Verein für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer 
Bremen Verben und des Landes Hadeln zu Stade:

146. Statuten und Reglements.
147. Bericht des Vereins für Geschichte und Alterthümer zu 

Stade. 1859 und 1860.
148. Archiv des Vereins I. II. Stade 1862 und 1864. 8.

v. Münzen.

Vom Reichsfreiherrn Grote zu Schauen: 
Goslar-Pfennig 1742.
St. Andreas-Pfennig 1782.
Zwei Braunschw. Mariengroschen 1786.
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6. Siegel.
15 Siegelabdrücke des Forst- und Bergamts Clausthal.
5 Stempelabdrücke desselben.

Dr. A. Friederich, 
Conservator der Vereinssammlungen.

Sinnentstellende Druckfehler.

S. 60 3. 14 v. o. st. an l. durch.
„ „ „ 22 „ „ „ Dagegen l. Allein es.
„ „ „ 1 v. u. „ Beweise l. Behauptung
„ 61 „ 6 v. o. „ zuwider l. gemäß.
„ 99 „13 „ „ „ verschieden,!, verschiedene.

Druck von B. Aug erst ein tu Wernigerode.
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Bruchstück eines Nekrologiums des St. Johanniskloflers
M Hatberfladt.

Mitgetheilt 
von 

Dr. O. v. Heinemann.

Usi.

28.XHII. ^V. X3I. dok3nni8p3pe. kol. ts.
Kodu>fu8 presditer in liiekenbereü. >Ie^eIinu8 
presbiwr...................... HuZo eonver8U8 in Idu^8t)ui'6k.
1di83be«k monneku in I.3M68pl'inZ6. HiIieburAi8 

Inien 0o8i3iie . ^Iverieu8 puer mon3eüu8.................
.... Idudoldu8 lnieu8 oi)üt lteinri6U8 müe8 eontulit 
83neto loinrnni ;)3>lium. llinricu8 83eerdo8 . He^n- 
ljenrieu8 et 1o^3nne8. 6eiti'udi8 et 6ei-trudi8, in 
Quorum 3nniver83rio dnbuntur ^/2 keito et duo 
mnldrn I>^em3Ü8 et 68tivgÜ8 frumenti in ....... .

29. III. 6 Illi. X3I. 3xi m 1'ni ep >8 eo pi et eon fe8 8ori8. 
Ltkeleru8 eonver8U8 in 1l3M6r8love. 6vetx3 eon^ 
vei'83 in It3M6l8loV6.......................... INAU8 60NV6l'8U8
in Uiclienk)6r6!i. Notlo Igi6U8 in ^l-8love. Xgeka- 
l-ikl In^ea orclinavit Illl mgldea frumenti, II nvsne. 
?redeii6U8 836erdo8 fester no8ter.

30. L. III. ^6Ü6i8 6^)i86opi et mart^ri8, 
Immg mon3ei>3 83neti ^ok3nni8 K3pti8te in 6erbe- 
8t3t. 8ibertu8 ^)re8biter in ltuiu8t>ur6k. kotknr- 
du8 mon3elm8 et Wnl^eid eonver83 in fjuiu8- 
burek. Odilildi8 6onver83 in kt3mer8lov6, N3ne- 
Aolclu8 di36onu8 et 63nonieu8 83nete ^l3rie. tle- 
ieei>m3nnu8 836erdo8 in Itiekenbeiek. 8iAeIcIu8 

6onve?8U8 in Ouidelinbureü. ljeittrenlieu8 puer 
srnter no8ter. ^oimnnu eonven83.

31. X. O.II. Kul. L3nti3norum ? etro n i 11 e vi i »i n i 8 
8imodi3 mon3ek3 in llntkeme^Iove. Otto I3iou8.

1
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^O1>3NN3 Ig^03. ^emonig Ol 8orok-um Illo-
n>8 83noti Xioo>3^ sioi'3Li6tul' lorikt toiti3 s>08t ciiom 
trinil3ti8 6t dnbitur M31O3 N8N3Ü8 ni^onti <Iomini8 
in olioio. Oo f68to eni s)O> >8 t".>n'i8ti ilnbontui- 6o 
6^IolL.68toi'p M3>6,3 II tiitioi ot 6no nvono.

^um.
1. 6. X o I. ^nnii. Xioom6iii8 M3t'l^i'i8.

6oit^!tin8 >31008. koin"OtU8 00NV6I'8U8 in Xlrix'll- 
I'otk. Xl'N08tN8 OOM68 OOOi^N8. Xi<ItON23 >3103.

2. XVIIII? »II Xon. >l3l-ooliini ot ?6t,i.
^< iniieu8 8300t 6o8 in kill Iiontioioti. Xrinotio!U8 
300>itN8 in.................................Oltn 3>)t)3li883 in 6oit>or-
8l3(>. 83M8ON 830or<to8 in Ilnilomorslovo. ^020 
OONVOt-8118 sl3toi' N08t6I'.

3. VIII. 0 III. Xon. por^ontini o't 1.3 n 1'6 n ti n i. Xi'3- 
8mi 6PI800s)i ot M80t)li8 IX IOON68.
Lon,3tlu8 >3sii8t6 >310118 sl'3t<>r nc>8to? ....... 
00NV1N8U8 in ^3t>1sN6I'8>0V6. Xl'i8tilIU8 >3ion8. Xcl 
so8lum (>3l)nntni- foitono8 clo 8tll^>3

toi. 1b. 4. X. II Xon. Ouit'ini 6s)i800 s)i.
Viobocio OONVI 68U8 f> nti r N08tor. Lt>1O>IlOt'N8 8nb- 
s>i300NN8 in Ili8inobnioll......................Zis MNN30>^3
in O'U ioIiL^t'bni'ok. X<ioII>oit>li8 >3io3 lio 0()8>3- 
ri3. tj6I'N3l'tiu8 (Ü30NNN8 si3lei' N08toi'. IioinW3l- 
^>N8 83coi(1o8 in Ijoio58l8cl.

5. ö. Xon. 8onif30i'i Opi800s)i.
Al3( >1tilfii8 >3103. XmolvO >3iou8. kiotkookoru8 00- 
M68. k>it>6l-iou8 8306»<1o8 ol 03NONI0N8 83noti 
?3N0k-3tii M3ltiri8 in Ü3M6l'8>0V6. Ü6l'nolfn8 pr08- 
IxlOs- in Ho>M6N8t3t.

6. 0. VIII. I(Iu8. Vinooniii.
6oi'tlNt>I8 Ii0N86M >3103 tlo 0o8>3I'i3. I1oi'ot)6I'tU8 
MON30>IN8 in 1l3t1>M6l'8loV6 Xlloilioit, 80I'0N N08tt'3. 
O8to 03nonioit8 ot 83001<io8 mniori-- ooo>68io. 1^)80 
6io (>3>>it l>603N1I8 83N1 to Vl3l'io IIII vr 80>itl08.

7. D VII. I(>1!8. ?3N>i 6pi800 ^i.
I.iutloi-U8 8306ic>08. ^Ol's>3NN8 pl'68bitok' in 
dnnok. Hoint'ioi>8 sinon sl-nton N08l6I-. 0uN26>3
13103 clo Li>6N8liti6. Xllnllioicl >3103 tlo Hoti68>ov6. 
Xloxnnsloi' 83(6>'(1o8 6t 03NONI0U8 in l^3M6I8>OV6. 
I.Nlt3If>N8 OONV6I'8N8 sr3tl>I' NO8tor. Woi'f>n1>6t'Li8 
00NV6183 80t-0l' NO8tl'3 oinit Kix3 OONV6I'83 80^0? no- 
8tl'i, in onin8 nntlivoi^nno 1>3kilui' 1 M3>(It'UM 
ti'ilioi. n 8iÜAini8 litt XniIol'bolLo.
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^iwi.
8. 6. VI Idus. H1od3rdi opisoopi.

Uonnn monnobn iu 8tutirIinAobnrob..............................
do loro Inion soror nostrn Zortn monnobn in 
Ilntbmorslovo ludilbn Inion. ^bol snoordos ot 
onnonious in 8tidoroburA.

9. V. I d us. pr imi ot b" oIi o i n n i.
Inmmo oonvorsus in 8ooniZAO. Ilio oontulit oo- 

. olosio isti mnronm nr^onti. 80213^0 prosbitor.
.Vlnr^nroin vir^o in 8lrobiiL. Uomorin frntrum ot 
soroium Onbuntur II mnldr3 nvono do bonis in 
8orobstodo.

10. 0. IIII. I ti u s Ootbulii mnrtiris.
Ibo momoiio kvorvv^nus frntor nostor propositus 
in Ilntbmorslovo. obiit kiobon^n roLiinn, Iloo dodit 
ooolosio isti onlioom nr^ontoum. loodorious 83- 
eordos in I'ridosolo. Ilorno propO8itus in l^nm- 
sprin»o. Honorus oonvorsus frntor nostor.

11. V. III. Idu8. Ilninnbo 3PO8toIi.
llodo prosbitor in 8ooniAZo. Oorburob monnobn tot. 2s. 
83neti ^obunnis in Oorkoxstnd. llortoldus dinoo- 
nu8 in Ilu^sburob. Iboodorious Inious do Oosln- 
rin. Vrodi-riou8 imporntor, Ilobnvvious snoordos 
frntor no8tor. llodwi^is soror no8tr3

12. XVIIldl II Idu8. Ilnsilidis. O^rini.
Volmod I3ie3 do Ibiolpbordo obiit Mtridus nbbns 
in IIuiu8burob. lioin»otu8 oonvorsu8 in Iduius- 
bnreb. ^dolbortu8 I31OU8 do 8u3nobi!io. ^obun- 
no8 600U8 frntor no8tor, in euius gnnivorsnrio 
ministi nbitur doeimn in Oitblordo.

13. VII. L. Idu8. Io olo virAini8.
.lobnnNOS 8300r<108 in O80N08IOV0. Ilio oontulit 
ooolosio nostro du38 iibrns Zr^onli. Otto Inious 
oooisus do lon................. komuldus oonvorsus ot
^V«rtb^bnrob oonvors3 in Ilutbomorslovo. tün^oln 
Inion soror noslrn do LoIIolorp. Odolrious snoor- 
dos in Ilnntorslovo. I'iüdorious loious do Oitbon.
ibiudollus puor do Ilolmonstido. O> dow3rus nbbss 
in 8toino.

14. v. XVIII kni. Iulii. II u fi ni.
Winnolbur»is I3io3. Lrpo prosbitor in Osonslovo. 
OuniAundis monnobn in Ilu^ostorl. Riobon?3 so­
ror nostrn. 1ord3nus Is^ous dodit do robus suis 
3d VII fortonos.

1*
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luni.

tö.

16.

17.

k°I. 2d. 18.

19.

20.

XV X XVII. Xnl. Viti mgitiiis.
Xdel8itb obiit Ool'bodo >3ioU8 ll 8olido8. ,L< NI'3lIn8 
8i>0<'i<1s>8 bnt''l' n08tl'i'. in 0UIU8 nnniver-oir.o d3- 
bitm' l innblonm in btte8leve, '/2 >> >Uei et nvene. 
OIoioi^ inilo8. in ouni8 3nnivei83i'io dnbitui' unnm 
nubdonin in 1I.le8love ti i!n i et nvne.

IIII. X. XVI Xnl ^uiei <>t .Iu8tine 8Nis>ii8 eiu8. 
Xdolmod monnobn in Hntbnmoe-dove. 0untbeiu8 
eonveiv>u8 in..........Wrd< bonn oonvei'83 in
IInin8lOlp. Ileini'ion8 s)N>j)l>8iln8 in Ibiubibe. 
benno <Ie Iniens bntei- no-tei'. 1- bo-
tbevv3i<Iu8 Inieu.«. Itooele 801'01' n08ti'3. ^uditn 
monnobn ^Vnltin^oood.

6. XV. X 3 I. /Vv iti i' e 8 b i te 1 i.
Xruni^nu8 Iniou8. 6!om3<Iu8 eii8s>u8 831:60608 
fontei' no8wi'. I1iIIi8vit Inion 80000 no8lon. Otto 
Inion--. VVi^buoAi8 Inion.

I X. XIIII. X n I. U 3 ooi et l>I n ooel 1 i n ni' maotioum. 
Kopien Inion 80000 N08lo3 ?ie memooie IbuniA- 
^N8 eleotu8 <'sii800s)U8 8noeodo8 in 8uloin. beitol- 
6u8 83061'608 et MON3ebn8 83N6ti 1ob3NNI8 in ^3A- 
clobnoeb. IIiniic:u8 clnx ot IIinii6U8, l^ntemin 6t 
Himonti8, in HNOI'NM nnnive^ni'io (iobunlui' II 
M3I613 6o boni8 in I^i'Ii8to6o, I toiliei et I nvene.

L. XIII. X 31. 0erv38ii et ?rot38ii.
Heilbnot 6onvee8U8 et mon3ebn8 in Il3lbemei'8- 
love. I3n^bn?^>8 eonvei83 in Ilnme^Iove. Xe- 
nol(lu8 836ei'<Io8 et M0N3ebn8 in IIniu8l>ui'cb 8i- 
fiiclu8 8ub<Ii36onn8 in 8eeni^Ae. t^i!8it Iniea. 
X6e!bei«Ii8 Inien obiit ^eel<>8ie >>O8ti'6 d<>6it iibnnm 
dimilli3ln. Wiilnlns pieseetn8 b ntei no8ter. Ibeo- 
derieu8 8366ldo8 in Iiubil<e. 1obonne8 di3oonu8 
sinteo no8lei'. HiIdiAl'imu8 6sii8eos)U8 8enioi-. Xdel- 
beidi8 Inion f3mili3ri8 ooelo8io no8loe. Xd se8tum 
^ei'3A6ndnm Oerv38ii et ?>ol38ii clnbuntuo duo 
mnidin eum dimidio de cbmidio M3N8O in IVien- 
bn^ben, I tlitiei, II et nlteoum dimidium 3vene.

L. XII Xnl. Kevine virgini 8.
0nnAbui'Ai8 eonver83 in Il3mei'8olovo. IIeini-ieu8 
puei' de LnIIentori). Lverb3rdu8 83oei'do8 bntel' 
no8tei'. ^lob3nn68 8ubdi36onu8 obiit I1einl'iou8 83- 
eerdo8 ordinnvit II maldi'3 iu 0u6n8tedo b^ema- 
Ü8 6t 68tiv3li8 3NN0U6.



luni.

21 II 0.XI Kni. mnrlixi8.
VVnIi'tn 8ne<wlio8 <>l 6ni>onicu8 sinlor no8t6>' llie 
conlulit oodo8i6 i8ti Ii68 librg^ nr^inili. IIn^nis 
MÜ<'8 000i8<>8 oblit.lolmmi<'8 8NClW<i<>8 ll'Nttw II08l6N. 
Vnlioo 8N« l>I <j<)8 si nt^i' lK>8tt>!'. ioIl3NI168 83< 6r3o8 
si nl«'!' 008t6l'. .I'»I>3sM68 ^6V6i!mu6, <>iii 363it
3nn8 M36038. ^Ini^nntn 3o Xovo 0^)666.

22. K. X. Kni. Bikini n> n x l i 6 i 8.
^K'MOINN liomim IIUL;OIU8 03N0NI6I 83N6ti tinnio 
6t PNtli8 6t MNtlI8 6ilI8......................60NV6s'83 6t
moiinelin in tinilülc. Ibnctn Inion «lo Ou6r>8to<Io 
8NI0I- n08tin. O36lxioi>8 InttU8 3o Vostsio^m. 
Di,>s)ni'!n8 Inioii8fik.1i- no8t< i' obiit Ooeom milium 
mnitii-um n<1 fo8tum siot-n^omium (Inliuntur II 
mnsiiin <i«> 3imi3io mnu80 in Wiolm86n.

23. VII. K. VIIII. Kni ViAiiin (8. ^oii«nn>8).
itsioriou8 Iniou8 36 Il3itbil<6. H6mxilM8 conver- 

8N8 in Uniio.
24. VI. 0. VIll. Kni. iXntivitrr8 8nneti Iobnnni8 bn- 

>a1i8t6.
>Vio!t9l'<Iu8 8N66x3o8 fnntor N08t6I' 066i'8U8 obül Vol- 
IiOI'6 6NNV6l'8N8 6t monneiw8 in monto 8NN6ti 
I)i8xi)0«Ii eonf^nln?. Klnt'l'ioo 6t I.n36wiou8 Inioi. 
^I6XNN(I6I' NIÜ68 36 >VnInn3ni obiit Xncligrin 60N- 
V6s8n 6t monnebn in II^ut)iic6. ^36ib6i3i8 8oror 
N08U3 obüt.

Das im Vorstehenden mitgetheilte nekrologische Bruchstück befindet 
sich in einem der Wolftnbüttler Bibliothek angehörigen Missale (Holm. 
147, Papiercodex des 13. Jahrhunderts, in der Mitte mit einigen 
Pergamentblattern, und zwar füllt es die beiden pergamentenen Vor­
satzblätter desselben. Die Eintragungen rühren von verschiedenen Han­
den her, von denen die älteste bis in das 12. Jahrhundert zurück- 
reicht, wahrend die jüngste dem 15. Jahrbundert angehört. Diese ver­
schiedenen Hände durch verschiedenen Druck zu kennzeichnen, schien mir 
unnöthig, zumal die Eintragungen der jüngeren Hand äußerst spärlich 
sind und der bei Weitem überwiegende Theil der Einzeichnungen dem 
12. und 13. Jahrhundert zuzuweisen ist. Leider umfaßt das Ganze 
nur die letzten Tage des Mai und den größten Theil des Juni, da es 
aber überwiegend Nachrichten über den Harz und seine nördlichen Ver­
lande mittheilt, so ichien es mir nicht unpassend, diese immerhin dürf­
tigen Bruchstücke in dieser Zeitschrift zum Abdruck zu bringen.
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Die Frage, welcher geistlichen Stiftung das Nekrologium einst 
angehört hat, laßt sich, wie ich glaube, mit ziemlicher Sicherheit aus 
den eigenen Angaben des oben abgedruckten Bruchstückes beantworten. 
Schon ein flüchtiger Blick laßt erkennen, daß diese Stiftung innerhalb 
der Halberstädter Diöcefe und zwar entweder in Halberstadt selbst oder 
in dessen unmittelbarer Umgebung gelegen haben muß. Die Güter 
nämlich, welche in dem Bruchstücke als im Besitz der fraglichen Stif­
tung, sei es als Grundeigenthum sei es als Gefalle oder Hebungen, 
bezeichnet werden, finden sich sämmtlich in Ortschaften, welche in nächster 
Nähe des Bischofssitzes liegen oder einst gelegen haben. Als solche 
Orte, in denen das zu ermittelnde Kloster Besitzungen hatte, werden 
genannt: (Eilsdorf, nördlich von Halberstadt, jenseit deS
Huy), ^licierbeke (Anderbeck, nordwestlich von Halberstadr, jenseit des 
Huy), Lkmeslk'tie (Sargstedt, nordwestlich von Halberstadt, diesseit deS 
Huy), ^tteslcvk» und VVicitiwstm (beide wüst in der Feldmark von 
Derenburg, westlich von Halberstadt), ki esleciö (gleichfalls eine Wüstung, 
dicht bei Halberstadt), (Zrmn8l?<^ (Gr. und Kl. Quenstedt, nordöstlich 
unweit Halberstadt) und endlich sXmnssnAen (nordöstlich von Halber­
stadt, an der Eisenbahn nach Oschersleben)

In nicht zu weiter Entfernung von Halberstadt werden wir dem­
zufolge das fragliche Kloster zu suchen haben. Nun bezeichnet aber das 
Fragment eine ganze Reihe von Stiftern, welche hierbei in Betracht 
kommen könnten, unzweideutig als solche, denen es nicht angehört hat. 
Es legt nämlich stets den Namen derjenigen geistlichen Personen, die 
ihm selbst eignen, den Zusatz .,noblen'" bei, wahrend es den Namen 
fremder geistlicher Personen die Angabe des Stiftes oder Klosters, dem 
sie angehörten, binzuzufügen nicht unterläßt. Als solche geistliche An» 
stalten des Halberstädter Sprengels, denen hiernach das hier in Rede 
stehende Nekrologium nicht zugeschrieben werden kann, stellen sich fol­
gende heraus: Abbenrode, Orübeck, Hadmersleben, Halberstadt Dom- 
stift, Halberstadt Marienstift, Hamersleben, Huyseburg, Ilsenburg, 
Quedlinburg, Stötterlingenburg.

Von denjenigen Stiftern und Klöstern, welche nach Ausscheidung 
der oben genannten innerhalb der Halberstädter Diöcese noch übrig 
bleiben, sind aber ferner alle anderen nicht in Halberstadt selbst gelege­
nen als nickt in Frage kommend zu bezeichnen, denn das Fragment 
legt der Stiftung, welcher es angehört, als zu ihren Einkünften gehörig 
auch „fc>rwn<>8 d« bei. Badstuben aber gab es in jener Zeit 
gewiß nur an größeren und volkreicheren Orten, und daß eine solche 
einem von der betreffenden Stadt entfernt gelegenen Orte oder Stifte 
gehört haben sollte, ist nicht wahrscheinlich. Auch daß das Halber-' 
städter Domstift schlechthin und ohne weiteren Zusatz „mnior k-eelc-siu" 
genannt wird, läßt vermuthen, daß der Schreiber des Bruchstückes in 
der Nähe desselben gearbeitet hat, wo dieser Ausdruck unbedingt nur 
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auf das eine, das Halberstadter Domstift nämlich, bezogen werden 
konnte.

Ist dieses richtig, so ergiebt sich der Name der Stiftung selbst 
aus der unter dem 28. Mai eingetragenen Notiz ,.HeiHeu8 mi1e8 
eoninlil snneto losskmni pnilium", denn diese führt innerhalb des 
Weichbildes von Halberstadt mit unzweifelhafter Gewißheit auf das 
dortige angesehene und reichbegüterte Johannisstist, welches i. I. 1030 
in oder anfänglich vor Halberstadt gegründet worden war 0- Daß 
dieses Kloster in allen oben namhaft gemachten Ortschaften Güter be­
sessen, vermag ich zwar nicht nachzuweisen, in Bezug auf einige der­
selben laßt sich dieses jedoch darthun. In der Urkunde vom 2. Dec. 
1153, in welcher Bischof Ulrich von Halberstadt dem St. Johannis- 
kloster dessen Besitzungen bestätigt?), werden solche unter anderen ge­
nannt in Ki^ix8li(1o, Kolss8k>r68tecj6 und IssotfoiUs. Das erstere 
wird Krli8ls>li6 sein, Uo1ii8oro8t6(i6 lag nach einer Mittheilung, die 
ich dem Reichsfreiberrn Grote-Schauen verdanke, bei Nienbagen, wo 
unser Stift auch begütert'war, und in einem der drei Ditfurths, wohl 
in dem jetzt wüsten an dec Holtemme, besaß es nach der Eintragung 
unter dem 12. Juni den Zehnten sowie andere Güter *).

Nach alle diesem glaube ich nickt feblgegangen zu sein, wenn ich 
das Todtenbuch, von welckem das obige Fragment einen kleinen Tbeil 
ausgemacht hat, als Nekrologium des St. Johannisklosters zu Halber- 
stavt bezeichnet habe.

8neoc6. et ognon. in 8ti3kwknrt; (ch 8. Juni).
^3ol!)ertn8 ssiio. clo 8nnnot)ol<o (-j- 12. Juni). Die von Schwa- 

nebeck gehörten zu den freien Geschlechtern. S. d. Urk. des 
Bischofs Gardolf v. I. 1195 in d. Zeitschr. I. 280 ff.: Ollo cio 
8nnnnt»i1<<?.

!nie. rie 1Iol1o8lovo (-j- 7. Juni).
^3csslioi<1i8 Inien s-j- 19. Juni).
^(1nssn-i3i8 lnio. snmil eeol. 8. losinnn. (-j- 19 Juni).
^cl6lf>nicli8 80000 eool. 8 ^oss. (ss 24. Juni.)

8oror. eool. 8. losi. (-j- 6 Juni).

0 Niemann Gesch. v. Halberstadt 127.
2) Winter in dieser Zeitschr. I. 271.
Z) Den Zehnten in Groß-Ditturtb (das jetzt noch vorhandene Dorf dieses 

Namens an der Bode) besaß die Abtei Quedlinburg. Kcttner snrigg. yueä- 
lint). 384.

4) Urk. Bischofs Ulrich v. Halberft. v. 25. Juni 1150 in v. Erath coä. 
Uipl. tzuoäl. p. 87. Urk. d. Bischofs Rudolf v. H. vom 22. März 1144 (Win­
ter in dieser Zeitschr. I. 262).
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Xd6lkoitfti8 luien 6s (-s 4. Juni). Stiftete sich eine
Memorie im Wipertikloster bei Quedlinburg. Urk. v. 13. Dec. 
1305 (v. Erath 341). Ihr Vater hieß Heinrich, ihre Mutter Ger­
trud. S diese.

^delmod mon. in Hutkemerslevo (-j-16. Juni).
Xdo^Uft s-j- 15. Juni).
Xlsxnndor 836. ob 03n. in Unmoi^Iove (ch. 7. Juni).
Xlexundon md. 6« ^Vulunclgl (ch 24. Juni). Die von Waldau 

(Wnlrmdnl, VVuIdcdon) waren ein Gernröder Ministerialenge- 
schlecht. S. die Urk. no. 35 in Albrecht d. B. '

XU5ridu8 nOO. in Huiu^bureft (ch 12. Juni). Erscheint in Urkk. 
v. 1114. Mai 4 (s. diese Zeitschr I.'16), 1120. Octob. 18. 
tMIKn lincld Oork. 728), 1121. Oct. 18. (Oml. dipl. änst. 
no. l90), um 1131 (Walkenr. Urkdbch l. no. 1, 1133 Juli 
22. s. diese Zeitschr. I. 20 u. 257) 1135. April 7. (Riedel 
ood. dis>I. 8>3nd. XXII. 413).

^Ivorions puor mon. (-si 28. Mai).
^mosto Igie. (-s 5. Juni).
Xnnoldu8 830. ol mon. in Huiusbuneft (-^ 19. Juni).
ZAonno ds 0n^n8tido luio. Ost. nool. 8. 2olr. (1- 16 Juni). 

Die von Quenstedt waren Halberstädtec Ministerialen und kommen 
als solche öfters in Halberstädter Urkunden vor

8orot3 Isio. ds Ouon8to06 sor. eeel. 8. lost (1- 22 Juni). 
8k>l-n3rdu8 (Ü30onu8 si3t. 66olo8. 8. .Inst, (ch 4 Juni).
8eino propO8itu8 in ^nm8s)i>in^o (-s- 10. Juni) 1155 — 1174.

Vgl. Lüntzel Hildesh. Gesch. II. 156, altere Diöcese 378. 
öornolsu8 pro80. in Holmon8tnt (-s 5. Juni).
öortg mon. in Hkttstmm'kstovn (ch 8. Juni).
ö<?rloldu8 Inio. (ch 1. Juni), (de Hortni s»? S diese Zeitschr. 

282. 284. 2^6)
8ortold»8 dino. in (ch 11. Juni).
8nrloldu8 836. k>1 mon. 8. lost in !U3^do6ui6ft (ch 18. Juni).
8odo Inio. in 0i8lovo (-^ 29. Mai).
8odo s)ro8k. in Loom'^^o (-s II Juni)
8runiLi»u8 830 in 8uloi3 oloot. 6s)i86 (^ 18. Juni). Hiermit kann 

doch wohl nur der Hildesbeimer Bischof dieses Namens gemeint 
sein -1115-1118) Nach Lüntzel I, 278 wäre dieser aber am 
3 März 1120) gestorben.

8rnni^nn8 Inio, (ch 17. Juni). Ein Mann dieses Namens schenkte 
mit Einstimmung seines Bruders Esicus das Dorf Abbenrode dem 
Kloster Hamersleben. Kunze Gesch. von Hamersleben 3.

C)onr3du8 eni8sM8 836ord. I>3t. eoel. 8. loft. (-^ 17. Juni). 
Lonr3du8 I3pi8t6 Inio. 1l-3t. 6661. 8. loft. (-j- 3. Juni).
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0oniadu8 8acordo8 srat. oeci. 8. .losi. (-s- 15. Juni).
Luln'bumH8 mon. in I1u^08tots (-s- 14. Ium). 1291 KunoANn- 

6i8 ot (1eiton<Ii8 80^0108 quondam IX^coIai 6. m. ma- 
nent68 iuxta vulvam. — S. Rein Heusdorf p. 181.

NHpoI«!n8 laic. fl-at. oeci. 8. losi. (-s 22. Juni). Ob der lep- 
po1dn8 lis 11(w8lovo in der Urk. des Bischofs Rudolf vom 16. 
April 1143? S. diese Zeitfchr. I. 262.

ZZil8it laiea (-s- 19. Juni).
kli.8as>6tlj mon. in 1^am8s)oin^o (-s- 28 Mai) .
klnOoico laic (-s- 24. Juni). Embricho und Ludewig. Die beiden 

hier zusammengestellten Namen erinnern an die alteren Rheingra- 
fen. Doch könnte man fragen, wie diese in ein Halberstädter 
Todtenbuch kamen. Allein wo ein Mönch von Disidodenberg 
sich findet, könmen auch Personen des Laienstandes aus dem 
9?heinlande eine Erwähnung gefunden haben

LnZela laie do Eallontocp 8oe. ocel. 8. loli. (-s- 13. Juni). 
Callendorp lag südöstlich von Blankenburg.

Koincsiotn8 acolit. (-s- 2. Junsi.
Himonti8 ('s- 18. Juni).
Li'N08t08 como8 i-s- 1. Juni). Der Name begegnet häufig in dem 

Geschlecht der Grafen von Gleichen-Tonna.
kwsio jworA). in 08NN!>!ovo (-s- 14 Juni).
k41msiwu8 60NVM8 in llamor8lovo (-s- 29. Mai).
1tt!>olsioon8 8iil><iiao. in HimmAmresi (-s- 4. Junr),
1ivoi'vv^nn8 siat. 8. .!ol>. p'6^08. in Hatsimo, ^lovo (-s- lO.Juni). 

Kommt vor 1145 (Albr. d. B. no. 31^. um 1146 (s. diese 
Zeitschrift I. 265), 1 147. März 28. (s. diese Zeitfchr. I. 266), 
1150, 1153 u s rv Als sno8ditoi' do 8. losianno er­
scheint er 1133. Juli 22 (s. diese Zeitschrift 1. 257).

kvot/.g oonvlw8. in 11am<n'8lovo (-s- 29. Mai).
Lulomia (-s- 18. Juni). Eine Schwester dieses Namens zu Huys- 

burg stiftete 1306 zu ihrer Memorie Getreide- und Geldzinsen 
zu 11ol'8im (Börsum). Neue Mittheil IV. 40.

W^5odoi-icn8 8ao sogt. occl. 8. 4o!i. (-s- 29. Mai'.
kredoinen8 impoiatoo (-s- 11. Juni). Friedrich I. starb 1190.

Juni 10
kHi(!ooion8 8ao. ot canon, in IIamoi8lovo (-s- 5. Juni).
4>idoiicn8 laic. de Oitlion (-s- 13 Juni). — i^1ai<^nardn8 do 

Oi'dnn erscheint als Dienstmann des Markgrafen Albrecht in 
einer undatirten Urk. der Aebtissin Hedwig III. von Gernrode 
(Albr. d. B. no. 34), dagegen k'rido!'ieu8 iunioc ot Odoloi-
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6U8 6s Hoiden als Ministerialen der Abtei Quedlinburg in 
einer gleichfalls undatirten Urk. derselben (Albr. d. B. no. 35), 
Crocio, i6U8 clo Hortlaon in der Bulle P. Alexanders Ilk. vom 
19.Okt. I I79 für das Wipertikloster bei Quedlinburg (v Erath s). 
100), ferner in Halberstadter Urkk vom 10. Juni 1189 und 
vom Jaire 1199. S. diese Zeitschr. 1 2^9 und 285. In 
spateren Quedlinburgs Urkk kommt die Familie oft vor.

^Hlfif>ri6N8 leno. Us IIniitailLe (ch 23. Juni). Kommt vor in der 
undatirten Urk. des Bischofs Otto (1122—1136) in Neue 
Mittheil IV. p 8. Ein spaterer kHl!oi-ic;n8 Uo I1orilad<e, 
welcher in einer Quedlinburger Urk. vom 3. August 1300 er­
scheint (v. Erath 319) kann hier, wie die Schrift der Einzeichnung 
lehrt, nicht gemeint sein.

EAar,Lif)uroi8 eonv. in klnmoi-slove (ch 2. Juni).
OokBoUo Inio. (ch 15. Juni)
Ooibnioli mon. in 0oltao28t3ll (ch 11. Juni).
6o,1rnOi8 (ch 28. Mai).
On,-irli3i8 (ch 28. Mai).
0erlrn<Ü8 (Üoi8em) Inin. Uo Oodmm (ch 6. Juni). Gemah­

lin Heinrichs von Goslar. S. v. Erath 342.
Ounisi<'v>i8 oonvoi'8. (ch 16. Juni). Ein l>ni>l,!n'iai8 fnvfnlnr in 

I1nm<n-8l<'vn kommt vor in der Urk des Bischofs Otto vom 
22 Juli 1133. S. diese Zeitschr I 257.

Onnz.dLi laie. (In ^I1nn8ii(1n ich 7 Juni). Die von Eilenstedt 
waren ein Halberstadter Ministerialengescviecht. f1«il'rien8 Un 
1^i!nn8iir!n in Urkk. des Bischofs Gardolf S. diese Zeitschr. 
I. 280. 282. 283.

Hn2l','N8 MÜN8 (ch 21. JuniV Ob der Ministerial dieses Namens 
in der undatirten Urk. des Bischofs Otto in den Neuen Mit­
theil. IV. 8?

UnOxvi^i.^ 80i'. neol 8. loli. (ch 11. Juni).
IIdnriou8 eonvnl-8. in OnUo (ch 2j. Juni).
Hoin,icn8 milo8 (ch 28. Mai)
Hninl-iou8 8geoi'<1. in Uidmnianrc-Ia (ch 2. Juni).
Hdm-ien8 pnor srat ooel. 8. loli. ich 7. Juni).
I^niniieu8 smnsao8. in Vlirnbi^l' (ch 16 Juni).
Hninrion.8 sanor Uo 0>nIIon1.ln s) (ch 20 Juni).
sjoiilinnl'ion8 sinor frnl. oeol. 8. ^o!i. (ch 30. Mai). 
Hdoekmrinnu8 896. in UidionbLi-d, (ch 30. Mai).

0 Darübergeschriebkn.
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Ho1m^i6U8 896. f?9t. 666^. 8. 4olt. (-^11. Juni).
Ho66ko6lu8 mon. III kl3thm668lov6 ('^ 6. Juni).
Horthnit eonv. 6t mon. in H3thomor8lovs (-^ 19. Juni).
H6^nd6nii6N8 ('s 28. Mai).
Hilci6»6!mn8 6s)i860p. 86N. Unlb. (-^ 19. Juni). Der erste 

Bischof von Halberstadt ch 827 Juni 19. Iluetmnr. Llmon. 
IV, 45

11iIIii)ui'Ai8 Inio. Oo8l9ri6 (ch 28. Mai.
llilli8vit >916. 806. 0661. 8. loh. (-H 17. Juni). Ob die 11ilc1o8- 

viht, welche dem Kloster Drübeck Güter zu Minsleben schenkte 
und dort selbst als Nonne eintrat? Oocl. öi^)!. Xnhult. no. 315.

11iniiou8 83661(1. 28. Mai).
Hinri6N8 3nx (-H 18 Juni). Hier scheint der Sohn Herzogs Ma­

gnus des Frommen von Braunschweiq gemeint zu sein. Er war 
Propst des heiligen Kreuzes zu Hildesheim und scheint auch Hal- 
bcrstadter Domherr gewesen zu sein S. Koch pragm. Geschichte 
von Braunschweig 210.

11inw6U8 ('j- 18 Juni).
Hinrion8 83066(1. (-^ 20. Juni).
Ü0A6I N8 60NV. Ont. 606>. 8. loh. (-j- 10. Juni),
Hu^o oonv. in 1ln^8hui6h (ch 28. Mai).
lluAO 03NON. 8, Nui'io (-^ 22. Juni).

»Uoro 60NV. l'i-Jt. 6661. 8. loh. (-^ 2. Juni).
lmm3 mon. in 06rt)68tnt (-^ 30 Mai).
.1 .!>nnnn 60NV0683 ('^ 30. Mai).
loimnnn In^o. ('^ 31. Mai).
1olmnn68 (-H 28. Mai).
lohnnn68 606N8 lint. oool. 8. loh. (-^ 12. Juni). Ein (^onra- 

On8 606N8 lebte nach einer Huyseburger Urk. vom 20. Juni 
1275 zur Zeit des Abtes Rudolf. Neue Mittheil. IV. 31.

lohunno8 lh36. f>3t. 6oo1. 8. loh. (-H 19. Juni).
.Hw3nnn8 p>08h. in Hn^hnreh ('s 7 Juni).
lohunno8 836. in 080N68lovo ('I' 13 Juni).
.I0H3NN68 830 h'nt. 6O0I0.8. 8. loh. ('s- 21. Juni).
lohnnN08 830. ll'3l. 600l<>8. 8. loh. (^' 21. Juni).
I0H3NN68 Wovol'Iinuik (-H 21. Juni).
loixlxmu8 In^o. (-s 14. Juni).
luOitn mon. in VVuitintroioiI (-^ 16. Juni). In dem nooroh 

Woilintr. (Handschrift auf der Wolfenbüttler Bibliothek Holm. 
498) finden sich zu demselben Datum (XVI. Kni. Inlii) die 
Worte einaetragen: olnilImlitlt n>l»n3ohn 80iorno8tr3 Moover 
in seiner Ausgabe dieses Todtenbuchs in der Zeitschrift des nie­
dres. Vereins (1851. 48 ff.) giebt nicht nur die Nummer die­



ser Handschrift falsch an, sondern tragt obige Notiz unter dem 
15 Juni ein,

^uciitia Im'o. (ch 8. Juni).

ILlistinu8 Inio. (-j- 3. Juni).

I/urierus 896. (ch 7. Juni).
6iu3olc1u8 l3io (ch 28 Mai).
I.ius1olfu8 pnor 06 sl6lm6N8t,ili6 (ch 13. Juni).
I>ucl6wiou8 >316. (ch 24. Juni).
Lntt3l-c!u8 6ONV. fi3t. 600l. 8. 1o6. (ch 7. Juni).

WU36s>tiI6i8 Inie. (ch 5. Juni^.
Al3N6ooItiu8 <ii30. 6t 63N. 8. ^31'16 (ch 30. Mai).
^I3I'»3I'6!3 s>6 (Xovo OsX'l'6 (ch 21. Juni).
1>l3I»3?6l3 VI5AO in 8tl'o!)i!< (ch 9 Juni». »
AIonnn mon. in 8tu!irlin»ol)iii'66 (ch 8. Juni).
Al6r6linu8 pi'68l)it. (ch 28. Mai).

O(i3 3663t. in 66rk6^8t3<I (ch 2. Juni). Sie war die Tochter 
Konrads des Großen, Markgrafen von Meißen (ch 1157). S.
1.is>6ll. clo A6nt6 60M. >Vnltin. im Anhang zum Linon, mont,. 
8or6n. 06. k<I<8l<>in p. 185.

006>!'iou8 836. in 1l3mor8lovo (ch 13. Juni).
Ol1olriou8 Inio. clo Voltlw^m (ch 22. Juni). Ot6olrion8 0« 

V6ltl)6m 6t sl'3t6r 8NU8 Lovost3rcsti8 Zeugen in der Urk. 
des Bischofs Rudolf vom 5 December 1141. S. diese Zeitschr. 
I. 261.

0<1ist'stii8 oonv in H3M6f-8lov'6 (ch 30. Mai). Schwester ConradS 
von Hagen. S. Kunze Gesch. von Hamersleben s). 3' Vergl. 
Bege, die Burgen des Herzogtb. Braunschweig 110. Conrad von 
Hagen kommt urkundlich 1128 und 1130 vor. 11oin6eeiu8 
3ntit^ Oo8l. 125. 131.

OIri6U8 NIÜ68 (ch 15. Juni). Ob der Huysburger Ministeria! 
Ols>oli'iou8 in der Gernröder Urk. Albr. d. B. no. 35?

0,'tl6lN3l'U8 36638 in 8>oino (ch 13. Juni). Olnion3l'U8 361)38
8toin6N8i8 kommt vor 1180. S. Lo^86i'i Iii8t. com. cio 
Lv6i'8t6in 78.

O8to 03N. 6t 830. mnior 600I68. I1nI6. (ch 6 Juni). Im noorol. 
8. Honisneii heißt es zu demselben Tage: lOmtor O8to c>6 
minori oi clino o6iit <^ni oontnlit 6eol68i6 n08tr6 Ium6n 36 
M3intin38. O8to 8306nl08 ot 63noni6N8 kommt vor in den 
Jahren 1218, 1227, 1234, 1235 und 1259 (Copialbuch des 
Halberstädter Domstifts-. In der vorletzten Urkunde bestätigt 
Bischof Friedrich die Stiftung des Altars 8. Lulomixm durch
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den Domherrn Ofto. Auch erscheint er in mehreren undatirten 
Urkk, die aber vor 123b ausgestellt sein müssen.

Otto imo. (ss 31. Mai).
Otto Inio. (ss 13. Juni).
Otto Imo. (ss- 17. Juni).

I^>>in^otn8 conv. in 466cni'otli (ss 1. Juni) Das Kloster Ab- 
benrode wurde im Jahre I >4b gegründet.

Kein^oiu8 conv. in tInjn8tniieU (ss 12. Juni).
kioinvvun1n8 836. in Ucici8l3l. hss 4. Juni).
liinstenxn Inio. (ch 1 Juni).
tticlacnxn rc^inn fss 10 Juni). Gemahlin Kaiser Lothars 111, ss 

1111. S. Jaffc Eonrad III. s). 4! Abweichend von allen anderen 
bekannten Todtenbüchern geben das ncciol. Imncb, (Wedekind 
Noten III. 43, ihren Todestag auf den 11. Juni und das 
IVecio!. 8. Alicti. Ilunib. (8eli3nn3t V. 2. 33) auf den 9. 
Juni an.

Ki'olwnz3 8or. ccel. 8. 3oU. (ch 14. Juni .
^kiixn conv. 801'. cccl. 8. 1ol>. (ss 7. Juni).

Ko6nlsn8 saro8l)itoi' in Hiclmnbcceti (ss 28 Mai). Vergl. die 
Urk. des Bischofs Bruno von Hildesheim vom Jahre 1137 
(H(>inooein8 3nlit>tj. Oo8>. p. 138),: Iio6olp6u8 Uinconug in 
IttclicnOcl

Komnlt1u8 conv in ll3Ümmci-8lov6 (ch 13. Juni).
Iiotsi3i'clu8 mon. in 11niu8i)ni cssi (ss- 30. Mai).
kot1i6oiaol'U8 6OMO8 (ss 5 Juni).
kotlmvvui (Iu8 >310. (ch 16. Juni).
kocclc 8oc. cccl. 8. 2ola. (ch 16. Juni).

83M80N 836lwclo8 in 1l3tlcmei'8lov6 (ch 2. Juni). 83M8ON 83- 
60lnl08 ccc1c8ic n08lcc in der Urk. des Bischofs Rudolf vom 
18. October 1141. S. diese Zeitschr. I. 260.

8021320 pi68b. (ss 9. Juni)
8i6crlu8 pi'68b. in 11nin8t)ure6 (ss 30. Mai).
8itri<1u8 8u66i36. in 8ceniA^6 (ss 19. Juni).
8iA6ssIu8 conv. in OuiliOintauceli (ss 30. Mai).
8imo6i8 mon. in llntkcmc^Iovc (ss 31. Mai).
8opti^3 I310. 8or. ecel. 8. I06. (ss 18. Juni).

Vnmmo 6onv. in 8eeniDiA6 (-H 9. Juni)
l3NAlmi'^i8 eonv. in Il3M('i'8lov6 l4 19. Juni).
Ik6O(j'?l'iLU8 >316. tle Oo8>3l'i3 sss 11. Juni).
IIw0(jeoiou8 836. in Iiubiles tch 19. Juni).
l60tl6riou8 8Lro. in 1>itl686l6 (4 10. Juni).
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Vnlioo 890. I>3l oeel. 8. lok. (ch 21. Juni).
Viedodo eonv. !>3t ovcl. 8. losi. (ch 4. Juni).
Vollcono oonv ot mon in monto 8. Di^tiodi (-j- 24. Juni). 

Das Kloster Disidodenberg an der Nabe. Die dort verfaßten 
Annalen, früher dem Dodechinus zugeschrieben, stehen bei ?orl2 

0 II XVII 4 ff
Volmod Inies do Ikiotjikoi-do -j- 12. Juni).

HH^nIobruii oonv in ^niuslorp (ch 16 Juni).
VVuloto 83V ot onn. foul. oovl ^osi. -s- 21. Juni). 
VVnsooid oonv in 11nin86nrelt (-j- 30 Mai.
VVon-nI>oiAi8 oonv 8on. oeol. 8. 4oti. lch 7. Juni).
Woitsi« burok eonv. in Hutlwmonslovo (ch >3. Juni).
VVivki<n1u8 836 Oot ooel. 8. ^ok> (-H 24. Juni). Ob der 

VVieIi3i<Iu8 in der Urk. des Bischofs Gero vom 5. Febc. 1163 
(Neue Mittheil. IV. 13 ?

VViLlt)ul'^i8 >316. ich 17. Juni).
Wiilvi'U8 sti'vt'oetli8 si'3l. oool. 8. 4o!>. (ch 19 Juni'. Es ist nicht 

ersichtlich, ob der altere oder jüngere dieses Namens. Jener kommt 
als VViIIviu8 s>rvl'vvtu8 in oivilnto vor in der Urkunde des 
Bischofs Reinhard vom 18. October 1121 (Lod dipl. ^nsi. 
no. 190), 1133 Mai 25. (s. diese Zeitschr. 1. 256): 5ViIio- 
rn8 vum duokn8 61i>8 Oovolmrclo ot Willoro ot duobu8 
sl'3tl'i6n8 8tN8 (lliovosiui'do ot Olliolrieo, 1133 December 8. 
(Copialbuch des Domstifts , 1136 (Zeitschrift I. 239), beide Male 
als 8Ou1toln8. Der jüngere erscheint als jmo1ootu8 oder auch 
ohne diesen Zusatz sehr häufig in Halberstädter Urkk., oft zusammen 
mit seinem Bruder Gebhard, einmal auch außerdem mit seinen 
anderen beiden Brüdern Ounoolimi-i und 4siioAon3!'dn8. so in 
der um 1123 ausgestellten Urk. (Zeitschrift d. H.-V. I. 233) 
mit dem Beisatz simior, ferner 1140 (Ungedr. Urk. des Dom­
propstes Martin im P.-A. zu Magdeburg), 1141 Decbr. 3. (Zeit­
schrift l. 261), 1143 April 16. (ebenda 262), 1144 März 22. 
(ebenda 263), 1130 (ebenda 267) u. f. w. Als Ministeria! 
von Huysburg erscheint er mit seinem Bruder Gebhard in der 
Gernröder Urk. (Albr. d. B no. 35) und als 3(Ivoo3tu8 1Iu^8- 
1)ui't;on8i8 in der Urk. des Bischofs Gero vom 5. Februar 1163 
(Neue Mittheilung. IV. 13)

^VinnoIburAi8 Iuiv3 (ch 14. Juni).

Lgetmnm oonv. et mon. in Ikrudilco (ch 24. Juni), 
/uvsisliu >3^63 (ch 29. Mai).
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Oatalo^us episcoporum Halberstadensium.

Mitgetheilt von Dr. O. v. Heinemann.

Der unten folgende Eatalog der Bischöfe von Halberstadt befindet 
sich in einem Papiercodex in 4" der Hechtschen Sammlung zu Halber- 
stadt, welcher bezeichnet ist: Uatberslauensia no. I.XX. Er ist von 
einer Hand des ausgebenden 15. Jahrhunderts geschrieben, und was 
unten mitgetheilt wird, füllt in der Handschrift beide Seiten des Blat­
tes 463. Diese letztere, welche unter manchem andern auch einen Ca- 
talog der Erzbischöfe von Magdeburg enthalt, stammt offenbar aus dem 
Kloster Hamersleben, wie das aus mehreren Stellen des unten folgen­
den Stückes unzweifelhaft hecvorgebt.

Der Werth dieser Aufzeichnungen ist ohne Bedeutung. Häufig sind 
ihre Angaben ungenau oder gar entschieden falsch, dennoch wird viel­
leicht die eine oder andere den Freunden Halberstadtischer Geschichte will­
kommen sein Indem ich hierin eine Rechtfertigung für den Abdruck 
derselben in dieser Zeitschrift erblicke, gebe ich sie so, wie ich sie vor 
Jahren aus dem bezeichneten Manuskripte abgeschrieben habe.

Dalberstadensis ecelesie fundatio 6t ipsius episcoporum 
nomina.

Xnno Dom. 780 DdDXXX. Karolus magnus postquam 
8axones devicit atque inter Ore et Xlbie conüuentiam mo- 
rantes fecit komines babtixari, eorum metuens recidium iu 
loco, qui ciieitur 8ali^ltestede, nune autem Ostervvik, eecle- 
siam in konore omnipotentis l) >i <4 in'ati protomartiris 8te- 
pkani tledicavit 6t ei sanctum Dildt'Lirinum, Katkidaunensem 
episcopum, sanetis parentibus 'fliiatrri ino patre et DiafburuHa 
matre editum, tratr-mi quoque saneti Du^d»eri piimi Uimi- 
^ardevorilensis vel ^onasteriensis episcopi, papa ^driano 
jubente, prefecit. keatus autem Dilde^iinus episcopatum ^al- 
virstede trairsmutauit de Osterwilc anno Dom 78l Dii gut<^m 
sunt eeclesie termini: ffuvius ^Ibia, 8ala, Dnsti ata, fossa iuxla 
6rone, altitucio silve, que vocatur Dartx, Ovabra, Dasanek, 
Druckt erbicke DIera, Isuna, Xia, i>1il«ia, DreeeKina et iterum 
XIKia.
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Rt Iiii in eaciem eeelesia pontilieatum sunt adepti.-
Drimus HilcleArinus, electus anno Domini 781, seclit annis 

47, sepultus in >VercIena.
II. IluatZrinus, eleetus 827, annis 14 preluit. 8epultus in 

^Veroena.
III. De^mo abdas Ilersvel^ensis, eleetus 840, annis 13, se- 

pultus in Ilalberstacl.
IUI. IlilcleZrinus iunior, eleetus anno Dom. 873, annis 34, se- 

pultus in Werdens.
V. Liulpbus, eleetus anno Dom. 887, seclit annis 9, sepultus 

in Dalberstacl.
VI. 8iZismundus vel. 8e^emundus, eleetus 894, annis 30, se- 

pultus in Dalkerstad.
VII. Lerwarclus, eleetus 924, annis 48 preluit, sepultus est 

in llalberstscl.
VIII Dildevvarcius, eleetus anno Domini 978, annis 29, sepul- 

tus in Ilalderstacl.
IX. Xrnolpbus, eleetus 1000 vel 990, seclit annis 27, sepultus 

in Ilalderstacl, eonstruxit eeelesiam sanete Dianie in Dal- 
berstad.

X. LranloAus abbas Vulclensis. eleetus 1024, seclit annis 14, 
sepultus in Ilalberstacl.

XI. koredardus nobilis cle bavaria, eleetus 1036, annis 23, 
sepultus in Ilallrerstad,

XII. Doredardus, c;ui et Iluebo dieitur, eleetus 1060, annis 28, 
sepultus in Ilsenbored.

XIII. Iditmarus, eleetus anno Domini 1088, 8eclit clies 16, 
sepultus Dalberstad in eeelesia sanete Clarie.

XIV. Derrandus, c^ui et 8tesanus, abl>as IIsecibuc-Aensis, annis 
13, sepultus in monasterio lie^nerdestorp. Ilio erat 
quidam presidens inti usus noniine briclei ieus et non po­
situs in eatalo^o, annis et.

XV. kevnardus, eleetus anno Domini 1107, sedit annis XV, 
sepultus in Dalderstad. Ilio lundavit monasterium 
nostrum sancti Daneratii martiris in Ilamersleven. 
obiit 1122.

XVI. Otto, eleetus anno Domini 1123, annis 10 et suit clepo- 
situs. Iterum restitutus secli in eoneilio beodinensi ab 
Innoeentio papa II. anno 1131, postea ab eodem iterum 
depositus 1136.

XVII. bodolpdus eleetus 1137, seclit annis 16, sepultus Dal- 
berstacl in eeelesia beate Hlarie virginis, renovavit eeele- 
siam sanete lUarie; luerat vioeclominus bonorum, in pre- 
sentia botarii eleetus.
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XVIII. Odelricus, electus anno 1172, annis 33, sepultus in 
Ilu^sboreb.

XIX. Oero sedit annis XVII. Iste non ...... 8epultus in 
capella sancti Detri Ilalberstad.

Xota: Odelricus depositus 1160, Oero substitutus. Odel- 
ricus redit 1177; celebrato concilio universo OIricn8 obiit 
1180. Ibeodericus 8ub8titntn8, ssui luit accepta 1192.

IIinricu8 dux contra imperium 86 direxit (?) et ilalberstaden- 
86M eccl68iam propter odium contra Olricum laniare cepit. 
Ilalberstad conbussit, Ilornburcb destruxit 9

Vic68imu8 episcopia tlalberstadensis Ibeodericus, electll8 
anno 1181, annis 13, 86pultu8 in Ilalberstat.
XXI. Oardolpbus electu8 1197, 8edit anni8 7, 86pultu8 in 

Ilalberstad.
XXII. Lonradus, eleetu8 anno Domini 1201. resiAnavit post 

9NN08 7, sepultus sieben 26t2ebeli.
XXIII. I'Videricus (am Rande.- ultimu8 in cronico Ilalbersta- 

densi). Ilie tulit sanguinem miraculo8um de ^Vaterlere 
anno Dom. 1230, sepultus in Ilalberstat.

XXIIII, budolpbus de 8Iaden, electus 1232, sedit annis 17, 
sepultus in Ilalberstat.

XXV. Klevnbardus de Xrabensvelt electus 1296, annis 14, 
sepultus in Ilalberstat.

XXVI. budolpbus de 8Iaden iunior, electus 1279, annis duobus, 
postea depositus.

XXVII. Vulradus de Xranebesvelt, electus 1261, annis multis, 
sepultus in Ilalberstat.

XXVIIl llermannus de Llanlcenborcb, electus 1269, annis 12, 
sepultus in Ilalberstat. i)

XXIX. libertus de 4neboit, electus 1281, annis 44, sepultus 
in Ilalberstat.

XXX. Albertus de kruuswik, electus anno 1326, annis 32; 
sepultus ad sanctum Illasium Drunswib.

XXXI. budewicus marcbio iVI^snensis, electus 1378, annis 

septem.
XXXII. ^delbertus de IliAmestorp, electus 1367, annis 24, 

sepultus in Ilalberstat.

9 Die obige diota ist im »8. mit kleinerer Schrift unten aut den Rand 
geschrieben.

9 d. i. im Kloster Sittichenbach (Sichem).
9 Uebergcschrieben : 1297 lloruil. Am Rande: talsum, quia seäit aonis 40.
9 Ucbergeschriebcn: inäulxentias 6at in Uamersleven 1300, anno suo suario. 

Am Rande: 1'alsum: saepe suat anni ex cbronica traassumpli.
2
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XXXIII. Prn68tu8 de 1Io^n8t6n, 6l60tu8 1389, 3NM8 10, 86s>ul- 
tu8 in Hnlbnislnl.

XXXIIII. stodoh)I>u8 do Xnkckalt, ell>elu8 1389, nnn>8 7, 80smI- 
tu8 in Drdt)or8l3t

XXXV. Hiniieu8 de VVorstorZlm, eleew8 1407, nnni'8 4, 8opul- 
1u8 in 1l3lt)6r8l3t

XXXVI. ^Ii>6rlu8 eomc8 de ^VerninZerodo, electu8 1411, 3n- 
NI8 7, 86pultU8 in IlglllOI^tNl.

XXXVII. 1obnlm68 de Do^m, 6l66lu8 1418, nnn>8 17, 80s)uI- 
tU8 IN Ilglt)6l8t3l.

XXXVIII. Ilorost3rdu8 de ^Vorborglio, olc6tu8 1433, 3nn>8 27, 
8epnltn8 in HglOe^lnt. Ilio sooit rolormuri nostrum 
monastorium 83neti panornlii in Ilnmorslovon 1472.

XXXIX. Obovolmrdus de llovni. electu8 1478, 3nni8 39.
Iie8i'bn3vit 3nno Domini 1480, olstit 1482, 86^ultu8 in 
Du^sliorob.

XD. Li n68lu8 dux 83xonie, aroln'o^isoopus ^InAdodnr^on- 
818, sirim38 l3orm3M6, postulatus et ol66lU8, nmmislrutor 
66616816 D3lt)6I'8l3d6N8i8, introduoilur llnlstorstat 1480, 3NN0- 
rum 16.

Kleinere Schrift.- Dee 8unt eolleetn ex tnliuln o^isooporum 
D3lD6r8t3d6N8ium in eeele8i3 83neti Petri ustjue ud Oeveknr- 
dum inelu8iv6.

Xot3.- Piiderieu8 6s)i860s)U8 68t, <jni tulit, 83n^uinem 
6!ii'i8ti de Wnterlere proeo88iono 8olems)ni88im3, uki interfuit 
1ok3nn68 8emleo. tune de63nu8, pO8te3 pres)08itu8. IIuiu8 
6i8tori3 86ript3 legitur in 8UMM3 666le8i3rum iuxl3 eolumpnnm 
eire3 b3bti8terium 3d dsxtrn.

Die Pest der Jahre 1680—1683 in den HarMgcnden 
und ihre Bedeutung für verschiedene Seiten der geistlich-sittlichen 

Entwicklung zunächst in der Grafschaft Wernigerode, 
besonders für die Geschichte des Kirchenliedes.

Quellen. Außer den an den betr. Orten angeführten Druck­
sachen ist hervorzuheben: Im Grast. H.-Arch. zu Wernigerode: (^or- 
r68pondont? mit Denen Benachbarten wegen der ^r388irten Pest, 
auch was sonst dieser wegen in der Grafschast vorgefallen. Vol. 1.
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1680-1681., Vol. II. 1682 und 1683. 6. 58, 7. Gräfl. Ver­
ordnungen von 1681 -1683.11. 56, 1---3. Kirchliche Verordnungen 
11. 43, 3. Heinr. Jac. Delius Versuch einer Werniger. Gesch. 
k'ol. Hdschr Gotfr. Schütze Versuch einer hisior. Beschreibung 
d. Grafsch. Werniger. 1735. 4". Hdschr.

Sowie die ungezählten Heere der fliegenden Blätter, nachdem sie 
meist in oer Form des Liedes oder gebundener Rede liess erfolgreiche 
Bewegungen hervorgerufen hatten, in alle Winde verstoben und erst 
Jahrhunderte spater von der emsigen Wissenschaft, unter Sichtung der 
Spreu von dem Weizen, sorgfältig zusammengesucht wurden, so giebt es 
auch eine andere Art Schriktthum, wozu besonders die kirchlichen Gesang­
bücher gehören, das tiefbedeutsam und nachhaltig wirkend wie die treuen 
Arbeiter im angestrengtesten Dienste sich völlig aufreibt, so daß von den 
vielen Tausenden, in welchen die einzelnen Bücher einst ausgingen, oft 
kaum ein einziges mit den Spuren fleißigen Gebrauches zur Aufbe­
wahrung in wissenschaftlichen Sammlungen erhalten blieb, während in 
andern Fällen nur die Spur einstmaligen Vorhandenseins oder endlich 
auch nicht einmal diese zur Kenntniß der Nachwelt gelangte.

An diese letztere Art von Büchern reihen sich als eine besondere Art 
von Flugschriften die Andachtsbüchlein, welche in Zeiten schwerer Land­
plagen, Krieg, Seuche oder Gefahr ganze Gemeinden oder Länder etwa 
auf die Zeit einiger Jahre mit Gebet und heiligen Liedern waffnen soll­
ten. Ais Gelegenheitsschriftchen sielen sie, trotz ihrer Bedeutung, nur 
zu bald dem Vergessen anheim, obwohl sie der Spätergeborene mit 
tiefem Antheil betrachtet, wo er, ohne es zu ahnen, auf ein solches 
trifft. Sie sind den wahrhaft edlen frommen Werken vergleichbar, die, 
wo wir sie erkennen, uns um so mehr anmuthen, je unscheinbarer sie 
geübt wurden, und je weniger sie wie die gleißenden Thaten menschli­
cher Ehrbegier auf Unsterblichkeit berechnet gewesen waren.

Ein solches Flugschriftchen, das in die Hände, Häuser und Her­
zen der gesummten Grafschaft Wernigerode in einer Zeit großer Sorge 
und Angst die geistliche Waffenrüstung der Büß-, Dank-, Lob-Lieder 
und Gebete tragen sollte und jedenfalls auch trug, wenn uns dar­
über auch natürlich hier keine statistischen Tabellen Aufschluß geben, 
ist es nun, auf welches wir an dieser Stelle aufmerksam machen 
wollten.

Es sieht mit seinen abgegriffenen, unsaubern, vergilbten 20 Blätt- 
chen in Kleinachtelbogengröße gar unscheinbar aus. Merkwürdig ist 
schon der gegenwärtige, doch nicht ganz ursprüngliche, Einschlag, ein 
fragmentarisches Blatt eines' alten lateinischen Glossars oder Wörter­
buchs aus dem 15. Jahrhundert, mit gemalten rothen und blauen An­
fangsbuchstaben. Das auf beiden Seiten bedruckte Titelblatt ist der 
Länge nach ziemlich in der Mitte durchgeriffen und die äußere Hälfte 
verloren gegangen, so daß wir nur mit einiger Mühe, doch mit genü-
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gender Sicherheit die vollständige Bezeichnung des Schriftckens 
errathen können. Dieselbe lautet:

I. N.
Suß- Sest- und^ 

Singe-Andsachts 
Welche

Wegen der in der sNähe der Graf^ 
schafft hefftig grassirsenden Seuches 

der Pestilentz, damsit selbige vonj 
GOtt möge gnasdiglich abge-s 

wendet werdsen.
In der Grapsch äfft 

Wernigerode^
Auf Gn. verord^nung an verschiede^ 
nen drex> Wochcnstagen als an den Susi-^ 

tagen / und denesn Montags-^
Bet-stunden flesißig soll Beob­

achtet wserden
Aufs begehren vieler sfrommer Lhristcnhcr-^ 

tzen/damit Sie desto bessier in der Kirche mit-s 
singen/auch zu Hause dsie tägliche An-^ 
dacht/ben diesen gefährlichen Zeiten trei- 

ben können/zusammen gjestellet und, 
zum Druck verfertiget im Jahres

Christi 168s1s.
Quedlinburg / Gedruckt . . . ?)

Wir weisen auf das Schriftchen, ehe wir zu einem weiteren ge­
schichtlichen Ueberblick, wozu es uns Anlaß giebt, übcrgehen, zunächst 
insoweit hin, als es uns von der Geschichte des Kirchenliedes oder 
Gesangbuchswesens ein Zeugniß giebt.

Während nämlich, wie anderswo, so auch in der Grafschaft Wer­
nigerode — abgesehen von dem Büchervorrath Einzelner — seit der 
Reformationszeit es nur einzelne große Gesangbücher in der Gemeinde 
gab — so z. B. nachweislich zu Jlsenburg und Drübeck das schöne

') Von der 8 ist noch der untere Theil erhalten. Daß mit ziemlicher Sicher­
heit das Schriftchen schon im Jahre 1681 als im Druck vorliegend anzusehen 
ist, werden wir weiter unten zeigen.

Wahrscheinlich in der Okelschen Werkstatt, die im Jahre 1618 als 
die erste iu Quedlinburg gegründet wurde und noch 1687 Druckwerke lieferte. 
Fritsch Gesch. v. Quedlinb. II., 215. 1694 finden wir schon die I. H. Sie- 
vertsche Hofbuchdruckerei. I. Wolfs (Superintend. in Wem.) Rechtgläubiges 
Luthcrthum ist 1683 beim Buchhändler Th. Ph. Calvisius zu Quedlinburg 
verlegt, aber in Leipzig gedruckt.
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Ioh. Spangenbergsche von 1545 ^) — so hatte sich beim Anwachsen des 
Liederschatzes, bei den besondern Zeitläuften und geistigen Bedürfnissen, 
namentlich aber bei den Nothständen der drobenden Seuche, das Ver­
langen kund gegeben, zum Behuf des kirchlichen Gebrauchs, wie be­
sonders zum häuslichen Gebrauch und für Familienandachten eine 
Anzahl Lieder gedruckt zu erhalten. Wie es Bl. 4u. ausdrücklich 
heißt, waren es ,, neue Lieder", die sie dem Herrn sangen, nicht 
in dem Sinne, daß eins von den zehn hier mitgetbeilten Kirchenliedern 
hier zuerst als ganz neue Dichtung erschiene, sondern weil sie für den 
kirchlichen Gebrauch wohl meist neu waren. — Die größere Hälfte 
gehört auch erst dem Ende des 16. oder dem 17. Jahrhundert an, 
dem letzteren fünf. — Der Druck des Büchleins geschah also auf 
das Begehren vieler Gemeinde g lieber, während die Büß-, Bek­
und Singe-Andacht selbst durch herrschaftliche Verordnung schriftlich den 
einzelnen Geistlichen mitgetheilt war. Wir haben in den vorliegenden 
zehn Liedern sonach in gewissem Betracht den ersten Kern eines Wer- 
nigerödischen Gesangbuchs, der bisher allgemein vergessen 
wurde, über ein Menschenalter älter als das Neußische Gesangbuch von 
1712, das bisher als erstes Wernigerödisches Gesangbuch galt und alS 
eigentliches Gesangbuch auch forthin gelten muß. Es muß uns dies 
um so merkwürdiger erscheinen, als ja später Wernigerode durch Män­
ner wie Neuß, Lau, Allendorf, Graf Henrich Ernst Und Andere, be­
sonders aber durch die bis wenige Stunden vor seinem Hingang mit 
wahrhaft rührendem Eifer fortgesetzten Bemühungen Graf Christian 
Ernsis für die Geschichte des Kirchenliedes eine hohe Bedeutung gewon­
nen hat und in den, durch den genannten Grafen begründeten das 
Kirchenlied und die kirchlichen Gesangbücher betreffenden Sammlungen 
den größten und wichtigsten aller bezüglichen Bücherschätze besitzt.

Die geringe Zahl der 1681 zuerst für die Grafschaft gedruckten 
Lieder ist aber so wenig ein Beweis von einem geringen Verrath geist­
licher Gesänge, die damals bei den Bewohnern der Grafschaft umgin­
gen und in Kopf und Herzen lebten, daß vielmehr das Büchlein am 
Schluß (auf Bl. 20u) selbst von dem Gegentheil zeugt. Dort heißt 
es nämlich, zunächst von der hier in Betracht' kommenden Abtheilung 
des Kirchenliedes: „Die übrigen Buß«Gesänge/weil sre ohne dem 
bekandt/ist unnötig erachtet/selbige dem Druck zu übergeben."

Gehen wir nun zu einer kurzen Schilderung der besonderen Zeit- 
umstände in unserer engeren Heimath und in den Harzgegenden über, 
welche schon der mitgetheilte Titel als Veranlassung dieses Schuftchens 
nannte.

') bvang. Klostcr-L-chule zu Jlsenburg S. 118 und Anmerk. 3.
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Es war die eigentliche morgen land ische Psstseuche, welche 
in einem nach der Richtung und Zeitfolge ziemlich genau zu verfol­
genden Zuge viele abendländische Gegenden, zunächst im Jahre 1679 
von Ungarn aus, beschütt und daher auch oft bei uns am Harze der 
mittelbaren Herkunft nach als „ungarisches Fieber" * bezeichnet wurde. 
Von Ungarn drang sie furchtbar verheerend nach Wien, 1680 nach 
Prag, Dresden und weiter nach Leipzig, darauf auch besonders nach 
Halle, Eisleben und Magdeburg, wo ihr über ein Drittel der Bevölke­
rung zum Opfer siel-). Ebenso drang die Seuche mehr oder weniger 
verheerend in den Jahren 1680 bis 1682 nach Wolmirstedt, Tanger- 
münde, Stendal, Werben, nach Bernburg, Nordbausen, der Grafschaft 
Honstein und Benneckensiein, ja bis in noch unmittelbarere Nähe nach 
Halberstadr, wo sie gewaltig aufräumle, Langenstein, sowie nach einzel­
nen Blankenburgischen Orten, besonders Börnecke und dem benachbarten 
Benzingerode. Sonst werden als einzelne heimgesuckte Orte in unse­
ren Gegenden noch genannt: Aderstedt an der Saale 3), Nieder bei Gernrode, 
Mansfeld und umliegende Dörfer, Ricthnordhausen, Martinsrieth, Wall­
hausen, Klein- und Groß-Leinungen und Drebsdorf, Hainrode, Ober- 
und Nieder-Röblingen, Ollersleben, Borksleben, Sangerhausen, Kelbra, 
Görsbach, Hermannsacker *).  Die Städte Aschersleben, Quedlinburg, 
Blankenburg, Stolberg, Stadt und Grafschaft Wernigerode, Goslar und 
die westlichen Harzgegenden blieben verschont.

Es würde durchaus täuschend sein, wollten wir nach den Ueber­
lieferungen eine Gesammrzabl der an der Seuche Gestorbenen als auf 
irgendwie zuverlässiger Quelle beruhend anmhmen, Dagegen wird es 
zur Kennzeichnung der Größe jener gewaltigen Landesgeißel nicht un­
wichtig sein, aus den besonders betroffenen Orten die Angaben der 
glaubwürdigsten Gewährsmänner mit einiger Zeitangabe zusammen- 
zustellen.

In Eisleben, wo die Pest 1680/81 so ungeheuer wütbete, 
daß fast die ganze Stadt ausstarb, sollen ihr nicht weniger als 6000 
Menschen erlegen sein5). Allein von Ende Mai bis Juni!68l stür­
ben daselbst binnen sechzehn Tagen 300 Menschen §),

») Leibrock Chron. v. Blankenburg II. 160.
2) Ho sfmann GcsL.v. Magdtb. II?. 316. Born Juni—Novbr. 1681 starben 

daran allein 26-19 Mensckcn, von einer Stadt, die damals, nach der gräßlichen 
Zerstörung im Jahre 1631, nur 7—8000 Einwohner zählte. Noch 1683 stan­
den 133 Häuser ganz leer. Vcrgl. Rathmann Geschichte von Magdeburg 
4, 2, 316

Ncugattersl. 12/12 1680 Gebh. von Alvensleben an Graf Ernst Kor­
respondenz von 1680/81 im Gräfl. H.-Arch. k. 58, 7.

Zeitfuchs S. 214, Lesser-Förstemann Chron. v.Nordh. S. 246.
°) Dr. Sch röter in der Allg. Encyclop. der Wiss. I. 33. S. 32.

Hoffmann a. a. O. S. 316. Anmerk. 2.
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Zu Bern bürg stürben im Jahre 1682 bis Anfang 1683 zu 
sammen 1013 Personen an dieser Seuche dahin.')

Zu Nord Hausen begann das Sterben Ende August 1681 und 
raffte nach amtlichen Zahlungen bis Anfang 1683 zusammen 3323 
Menjchen hinweg, von denen in drei Monaten 2257 starben, doch wird 
ibre Zahl noch etwas höher bis zu 3500 veranschlagt. Von den zehn 
evangelischen Predigern Nordhausens starben dabei allein 7 ?), wie 
denn überhaupt zu Ehren des geistlichen Amtes gesagt werden muß, 
daß gerade aus diesem Kreise in treuem Dienst verhaltnißmaßig viele 
starben.

Die engere Grafschaft Honstein verlor durch dieselbe Pest 
vom Lctober 1681 bis zum 16. jenes Monats im folgenden Jahre 
in ibren vierzehn Ortschaften 1284 Personen in 285 Häusern, mit 
Einschluß schwarzburgischtzc Unterthanen zu Benneckenstein?). Im 
Dorfe Börnecke wurde die Seuche seit dem 25. Juli 1681 eingeschleppt 
und raffle bis zum April 1682 dreiundneunzig Personen hinweg. In 
Benzingerode erlagen ihr vom Oclober 1681 bis April 1682 drei- 
undsechzig Personen H.

Den größten Einfluß auf die Verhältnisse unserer Grafschaft übte 
die Pest in Halbecstadt. Hier starb zuerst im August 1681 das 
Peinesche Haus in der Oberpaulsstraße, wohin die Seuche eingeschleppt 
war, mit 9 Personen aus. Trotz der möglichst nachdrücklichen Vor­
sichtsmaßregeln brach die Pest bald darnach, wie es heißt wieder ander­
weitig eingeschlcppt, von Neuem aus; im September starben in Folge 
derselben 322 Personen. Die Seuche äußerte sich hier wie anderwärts 
auf mannigfache Gestalt und Weise. Von der sogenannten blutenden 
Pest ward Keiner hergestellt. Vor dem Ausbruche der Krankheit ent­
färbten sich die Gesichter der Betroffenen. Manche verfielen in Raserei 
und wütheten gegen ihre Hausgenossen oder brachten in solchem Zu­
stande den Tod zu ihren Nachbarn. Manche — und solche pflegte 
man beziehungsweise als die Glücklichsten zu achten — stürzten wie 
vom Schlage gerührt plötzlich todt zur Erde nieder. Die Gesammtzahl 
der gezahlten Opfer wird in Halberstadt vom August 1681 bis zum 
August 1682 zu 2197 Menschen angegeben ^).

Dies? wenigen Zahlen geben wenigstens einigermaßen einen, wenn 
auch nur sehr unvollkommenen, Begriff von dem Umfang jener Got­
tesgeißel in unseren Harzgegenden, aber keineswegs von der Noth, dem

0 Beckmann Anhalt. H. I, 138.
"> L ess er - Försteinann, Chron. v. Nordhausen. S. 2-16.
-si Ebenda clbst.

Leibrock a. a. O.
5) Frantz, Gesch. v. Halberstadt S. 216 -218.
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Jammer und dem Schrecken der betroffenen Orte selbst. Wir sehen 
hier auch um so mehr von einer Schilderung derselben ab, als wir es 
zunächst nur mit einer von der Pest bedrohten, aber gnädigst verschont 
gebliebenen Gegend, der Grafschaft Wernigerode, und mi t den theils 
schweren und harten, theils erfreulichen und segensreichen Folgen und 
Früchten dieser Angst und Bedrängmß zu thun haben.

Sehen wir hier ganz ab von den durch die Pest von 1680—83 
unmittelbar betroffenen Orten, so war die Lage in allen Gauen un­
seres Vaterlandes damals eine mehr oder weniger gedrückte und klägliche. 
Zwar mochte vielfach ein scheinbar fröhliches, in Wirklichkeit aber 
ausgelassenes Treiben herrschen, doch war dies nur der Ausfluß 
und der Beweis verwilderter trauriger Zustände. Wir lernen dies aus 
den gehäuften Verboten der Landesobrigkeiten gegen die Ueppigkeiten, 
die Schmausereien, das nächtliche Lärmen und wüste Treiben, gegen 
welches gerade noch am 19. Febr. 1681 ein strenges Verbot Graf 
Ernsts zu Stolberg-Wernigerode sich richtete, zu einer Zeit, als das 
unheimliche Gerücht vom Nahen der schweren Gottesgeißel aus nicht 
zu großer Ferne auch in die Grafschaft drang. 'Auch noch unterm
24. September 1681 klagte der Superintendent Wolf dem Grafen 
Ernst bitter über das unmäßige Fressen und Saufen und das durch die 
Nacht «bis an den Morgen fortgesetzte grausame Tumultuiren und 
bestialische Schreien. ?).

Noch mehrere Menschenalter nach dem als solches gefeierten 
Friedensjahr 16^)0 bluteten viele Städte und Gegenden und bis zu 
einem gewissen Grade alle Gegenden des weiteren Vaterlandes schwer 
an den Folgen des furchtbar verheerenden großen deutschen Kriegs.

Daß es auch in der von der Pest unmittelbar nicht betroffenen 
Grafschaft sehr kümmerlich aussah, zeigen am unzweifelhaftesten manche 
Stellen aus Graf Ernsts um diese Zeit aus Jlsenburg an Fürsten 
und vornehme Herren geschriebenen Briefen. So redet er am 12. 
December 1681 in zwei gleichzeitigen Schreiben an Herzog Rudolf 
August von Braunschweig und an Herzog Georg Wilhelm zu Celle 
von seiner „armen Grafschaft", von seinen „durch die so 
schweren Kri egs-P re ssuren und an d ere L andsirafen so gar 
her unter gekommenen Unterthanen", denen er nach Kräften 
zu einem Stückchen Brot und ihrer Nahrung zu verhelfen suche. 3) Gegen 
den Commandanten G. O. v. Burgsdorf zu Peine, der sich gegen den 
Grafen äußerst zuvorkommend und gefällig zeigte, erwähnte er, wie „zu

') Urschr. Gräfl. H.-Arch. k. 43, 3.
2) Korrespondenz zur Zeit der Pest. 168N/81. <8r. H.-Arch. K. 58, 7.
2) Korrespondenz zur Zeit der Pest k. 58, 7.



den jetzigen sehr schweren Zeiten" die Leute unter steten 
Kriegs-Pressuren lägen. 6

Die Kreis- und Reichslasten waren besonders durch den gemein­
schaftlichen Krieg Brandenburgs und des Reichs gegen die Franzosen 
sehr groß, Gegen den Kurfürsten Friedrich Wilhelm hob der Graf in 
einem Schreiben gez. Ilsenburg 6, Octob, 1682 „die schwer zu er­
schwingenden Reichs- und Kriegslasten"-) hervor.

Haben wir nun auch von einem Eingehen auf die Pestkrankheit 
und die Erkrankten leibst abzusehen, so müssen wir doch nothwendig 
einen Blick auf die Vorsichtsmaßregeln werfen, welche sowohl an ange­
steckten als an bedrohten Orten gegen die weitere Ausbreitung getroffen 
wurden, so wie auf die Thätigkeit, welche sich im Verpflegungs- und 
Beerdigungswesen entwickelte.

War in einer Stadt die Pest ausgebrochen, so suchte man zunächst 
das angesteckte Haus oder die Straße durch Niederreißen oder strengste 
Absperrung von den noch gesunden Stadttheilen zu sondern, und gab es 
über diese Sperrung besondere Bestimmungen, die theils schriftlich und 
durch öffentliches Verlesen in den Straßen und von den Kanzeln, theils 
durch den Druck zur allgemeinen Kenntniß gebracht wurden; so zu 
Nordhausen, wo unter der Oberleitung des Mediciners und Bürger­
meisters Or. Fromann eine Pestcommission und eine Pestordnung ein­
gerichtet und entworfen wurde. Von ähnlichen gleichzeitig veröffent- 
licbten Pestordnungen in entfernteren Orten, wie Braunschweig, Leip­
zig, Nürnberg u. a. m. sehen wir hier ab. Es wurden besondere 
Pesiärzte, Pestbarbiere (d. h. Wundärzte) und Gehülfen bestellt und 
nach Möglichkeit von außen verschrieben. Besonders wurde auch der 
Dienst von Frauen als Krankenwarterinnen in Anspruch genommen. 
Eine große Noth war es, daß, wie erklärlich, gerade eine große Anzahl 
von diesen Personen sammt Todtengrabern und Geistlichen in Folge 
der Ansteckung starben H.

Aber auch schon ehe der Würgengel, der es auch oft bei dem 
Schrecken beließ, seinen Einzug hielt, suchte man von Seiten der Obrig­
keit durch Veranlassung und Verbreitung sorgfältiger ärztlicher Anwei­
sungen und Rathschläge dem Uebel theils vorzubeugen, theils für den 
Fall der wirklichen Ansteckung sich zu retten. So schrieb in Blanken- 
burg der Hofarzt Laden eine nicht unmerkwürdige Schrift: Iropsiseum 
meriioiiili cle in teri'n Uinnlcunb. In Wernigerode

i) Ebcndas. Vol. II. 1682—83.
2) Ebendaselbst.
3) Lesser-Förftemann, S. 246.
-8 a. a. O. und Hoffmann Gesck. v. Magdeb. III. 3IÜ ff.
6 Lcibrock II.,155 f.
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war es der Ino. Dr. mocl. Peter Christoph Slockhausen, 
Stistsherr zu S. Simonis u. Judae zu Goslar, den wir wahrend der 
drohenden Pestgefahr auch sonst als Arzt thätig sehen, ') der einen gar 
nicht zu verwerfenden und ungeschickten „kurzen und nützlichen Unter­
richt" schrieb, „wie ein jedweder bey der bin und wieder einreißenden 
gifftigen Pest nächst Göttlicher gnädiger Veywohnung Sich und die 
Seinen zeitlich bewahren möge". 2) Zunächst geht er von der sicheren 
Beobachtung von dem wirklich ansteckenden Wesen der Seuche, welche 
durch Berührung kranker Personen, Waaren, Gerathe, Betten und die 
vergiftete Luft erfolge, aus. Demgemäß zielt ein großer Theil der an­
gegebenen Mittel darauf hin, alle diese möglichen Ursachen der Ansteckung 
durch Entgiftung (Desinfektion) unschädlich zu machen. Dann aber 
wird überhaupt auf innere und äußere Reinlichkeit an Leib und Seele, 
in Haus und Hof, auf mäßige Leibesbewegung, Gleichmut!) und Beherr­
schung der Einbildung, welche ärger als die Pestilenz sei, aus ein christ- 
fröhliches gottvertrauendes Gemüth, auf Mäßigkeit und Enthaltsamkeit 
gedrungen. Schließlich sind 2Vo Seiten Arzneitaxen angehängt. Es 
leuchtet ein, wie die große Fülle von Beobachtungen, welche die Seuche 
an die Hand gab, und das lange Andauern derselben eine nicht geringe 
Bedeutung für ärztliche Erkenntniß und für die Krankenpflege haben 
mußte.

Was aber der Pest eine auf dem Handel und Verkehr in weiten 
Kreisen schwer lastende, ja denselben theilweise ganz aufhebende Bedeu­
tung gab, war die Pestsperre oder die sogenannte Bannisirung 
der angesteckten Städte und Gegenden. Während man nämlich zuerst 
in bedrohten Städten durch den möglichst sicher abgesperrten Stadtbe­
zirk, den zuverlässige Männer, welche an den Schlagbäumen ausgestellt 
waren, Tag und Nacht bewachen mußten, die Einschleppung der Epi­
demie zu verhindern bemüht war. suchten später, wenn die Seuche Ein­
gang gefunden hatte, die Obrigkeiten größerer Gebiete die angesteckten 
Orte möglichst abzuschließen, besonders aber suchten sich die Nachbar­
länder auf diese Weise zu sichern.

Durch amtliche Schreiben wurde den angesteckten oder auch wohl 
nur als solche verdächtigen Orten und Gegenden aller und jeglicher 
Handel und Wandel aufgesagt, sie wurden in den Pestbann gethan. 
Schreiben aus solchen Gegenden mußten von den Boten unter allen

') Nach einem Schreiben des Snverint. Wolf vom 25. Fcbr. 1682 hatte 
er den Lchreibmcistcr in Nöschcnrodc in Pflege. Coriespoudenz lr. 58, 7.

2) 12 Blätter. 4" Gedr. zu Äoßlar bev Simon Andrea Dunkcrn. Auß 
schuldiger und Christlicher Vorsorge so wol Armen als Reiche» zum besten in 
offenen Druck gegeben.

3) Hoffmaun a. a. O.
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ärztlichen Vorsichtsmaßregeln erst entgiftet ldesinsicirt) werden. ') Im 
Halberstädtischen brachten die Landleute ihre Waaren nur bis ans Thor 
der Hauptstadt. Dort erhielten sie ihre Bezahlung in einem Napf mit 
Wasser-). In den Grenzzollämtern wurde die Zahl der Beamten in 
den „Commerci enHausern" verstärkt und dieselben mit den strengsten 
Weisungen versehen. Bei solchen Gegenden, in welchen — wie bei­
spielsweise in der Grafschaft — die Seuche zwar nicht ausgebrochen, aber 
wegen der Nahe angesteckter Orte die.Gefahr des Durchschlüpfens von 
Kaufleuten und Waaren aus der angesteckten Nachbarschaft befürchtet 
wurde, war der Verkehr wenigstens beschränkt und nur gegen Vor­
zeigung von der höheren Obrigkeit wohlbeglaubigter „Feden", „Fede- 
briefe" (vgl. Urfede) oder „Passe" — jene Ausdrücke kamen da­
mals nebeneinander vor — wurden Menschen und Waaren durchge­
lassen. Wir brauchen auf die schweren Nachtheile, welche solche voll­
kommene Stockung von Handel und Wandel hervorbrachte, nicht hin­
zuweisen, und es ist erklärlich, daß man aller Orten das unbegründete 
Gerücht, als sei ein Ort oder eine Gegend angesteckt, — man nannte 
es wohl Blamicung — von sich abzuweisen suchte, um durch den 
Pestbann und seine für den Wohlstand so schweren Folgen nicht be­
troffen zu werden. Auch wirkte ein solcher Verdacht nachtbeilig auf 
die Gemüther. Die Abhaltung der Jahrmärkte unterblieb während 
der Pestzeit allenthalben. Im Allgemeinen kann man aber die Strenge 
der Absperrung nicht verurtheilen, weil die Regierungen die Pflicht er­
kannten, sich und die Ihrigen nach Kräften vor dem Verderben zst be­
wahren, und man in den meisten Fällen die fahrlässige oder zufällige 
Einschleppunq deutlich genug nachweisen konnte. In Bernburg 
brach die Pest im Hause des Leipziger Postboten aus,*)  zu Benzin-

r) Ein Müller Graf Ludwig Christians zn Stolberg aus Sachswerfen 
wurde von den Blankcnbnrgisckcn Beamten zu Stiege angehalten und fcstge- 
nommcn, weil er ans Nordbauscn ihm zugesandte Briefe mit dahin genommen 
und betreffenden Orts abgegeben hatte. Um des Schadens willen, den der Graf 
dadurch erlitt, bat am 6. Juli 1682 die Grast. Negier, zu Wernigervde, unter 
lobender Anerkennung der Wachsamkeit, um Freilassung des Müllers. Korre­
spondenz It. 58, 7

-) Frantz, Gesch. von Halberstadt S. 2 l 6—218.
Noch am 25. Aug. l68l schrieb die Kurbrand. Negier. anGrafErnst, 

es sei kein Grund vorhanden, das «nimmorcium mit der Stadt aufzubcben. Am 
31,8 1681 bat Graf Ernst den Herzog Rudolf August zu Braunschweig, den 
Verkehr mit seiner ,,armen Grafschaft, so von allen Ecken fast gedrücket werde" 
und von der Ansteckung noch ganz frei sei, gegen regierungsseitig ausgestellte 
ordentliche Pässe offen zu halten. Am 25/9 1681 tritt der Stistshauptmann 
v. Werther» in Quedlinb. dem Gerücht entgegen, es sei im Westendorf zuQued- 
linb. die Pest ausgebrochen. Korrespondenz Gr. H.-Arch. 8. 58, 7.

Bcckmann Anhalt. Hist. I, 138.
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gerode und Börnecke durch Personen aus Halberstadt') zu 
Halberstadt im August 1681 durch eine zu ihren Eltern gekom­
mene Magd, dann spater wieder durch die von einem Soldaten aus 
Magdeburg verkaufte verpestete Wäsche. ?) Grade aus jener in dem 
letzten Falle angedeuteten Ursache ging das Unheil großer Menschen­
mengen hervor. Dieser schnöden und wucherischen Gewinnsucht wurde nun 
nicht mit Unrecht mit schrecklichen Strafen und Drohungen entgegen­
getreten.

Es deutet doch auf einen Erfolg der Vorsichtsmaßregeln neben der 
geistlichen Zurüstung hin, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft arg mit­
genommener Orte die Seuche ausgeschlossen blieb, so z. B. in Hohe- 
geiß, das so dicht bei dem angesteckten Benneckenstein und Honstein 
lag. In der Grafschaft Wernigerode hatte erst 1680 sich eine ruhr- 
artige Seuche besonders zu Jlsenburg und Drübeck verbreitet.

Beschranken wir uns nach diesen möglichst kurzen Andeutungen auf die 
Schicksale der Grafschaft Wernigerode in den Pestjahren von 1680 — 
1683, so sehen wir schon am 6. Juli 1680 die Halberstadtische Re­
gierung den Grafen Ernst auf die Gefahr der Seuche (eonlu^ion) 
aufmerksam machen und zur Ueberwachung des Handels und längerer 
Quarantäne rathen. Im October und December jenes Jahres er­
theilte der Sächsische Geh. Rath Gebh. v. Alvensleben dem Grafen 
auf dessen Anfragen Bericht über die Fortschritte und den Verlauf der 
Pest an verschiedenen Orten. Am 9. December 1680 riethen auch 
schon« die Osnabrückisch-Braunschweigischen Räthe zu Hannover dem 
Grafen, da Ihre Lande vom Verkehr mit Thüringen sich abgeschlossen 
hätten, ebenfalls die Sächsischen, Anhaltischen, Thüringischen und Mans- 
feldischen Lande zu bannen, und am 16. jenes Monats erwiderte der 
Graf, daß der Verkehr nach jenen Gegenden seinen Unterthanen streng 
untersagt sei.

Zu Anfang dcS Jahres 1681 hatte man die beste Hoffnung. 
Von Hannover schrieb man 12/1: der Kornbandel mit Nordhausen und 
theilweise mir Thüringen sei wieder eröffnet, mit dem Herzogthum 
Magdeburg habe man jedoch noch keinen Verkehr. Die Regierung zu 
Halberstadt schrieb noch bis zum 26. August sehr beruhigend. Da­
gegen meldeten am 27. die Herzogl. Braunschweigischen Rathe den 
Wernigerödischen, man habe das Fürstenthum Halberstadt bannisirt, 
solle der Verkehr mit der Grafschaft offen bleiben, so müsse von Seiten 
der gräflichen Regierung strenge Vorsicht mit den Pässen und Feden 
geübt werden.

9 Leib rock ll, 155 ff.
-) Frantz a. a. O.
9 H. I. Delius, Versuch einer Werniger. Gesch. Bl. 87s.
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Die Regierung zu Wolfenbüttel benahm sich im August und Sep­
tember 1681 mit der Wernigerödischen über einen beschrankten genau 
zu bewachenden Grenzverkehr mit dem Fürstenthum Halberstadt. Die 
Wernigerödischen Händler gingen bis Derenburg. Die aus dem Für­
stenthum durften nur bis zu einer Oelmühle etwas von der Stadt 
entfernt kommen, wo die Geschäfte erledigt wurden.

An den Stiftshauptmann v. Werthern zu Quedlinburg, wo man 
die Wernigerödische Grenzbewachung und das Paßwesen nicht streng 
genug gehandhabt glaubte, schrieb unterm 25. Septbr. 1681 Graf 
Ernst selbst, es werde die größte Vorsicht angeordnet werden, man möge 
doch den Verkehr mit der Grafschaft offen halten.

Nicht geringe Schwierigkeiten gingen in dieser Zeit der Noth für 
die Grafschaft aus der Lehnsverbindung mit Kurbrandenburg hervor. 
Mußte die Herrschaft schon in der möglichsten Gewährung des Ver­
kehrs mit dem Halberstädtischen viele Rücksicht gebrauchen, was von den 
Braunschweigischen Nachbarn wiederholt mit Androhung und endlich 
theilweise mir Durchführung der Grenzsperre erwidert wurde, ?) so 
wurde Graf Ernst schließlich dadurch in große Angst und Verlegenheit 
gesetzt, daß Kurfürst Friedrich Wilhelm dem Grafen am 6. October 
1681 die Einquartierung einer halben Compagnie Miliz aus dem Hal­
berstädtischen aufnöthigte. Zwar schrieb noch am 27. October der Graf 
an den Herzog Rudolf August zu Draunschweig, er hoffe, durch die 
Vermittelung der Fürsten zu Anhalt sei die Gefahr der Einquartierung 
abgewendet, er wolle lieber dieses Kriegsvolk von Wernigerode aus be­
köstigen. Dennoch waren sie am 19. November schon eingerückt. 
Allerdings, berichtete der Superintendent Wolf, unter den Soldaten sei 
keiner krank, und der Graf, der die Pestsperre von der Grafschaft ab- 
zuwenden suchte, wandle sich mit den angelegentlichsten Bittschreiben am 
12. December an die Braunschweigischen Herzöge Ernst August zu 
Hannover, Rudolf August zu Braunschweig und Georg Wilhelm nach 
Celle und versicherte, die Grafschaft sei noch nicht angesteckt, die Milizen 
seien aus keinen angesteckten Orten gekommen. Die Antworten lauteten 
aber, außer von Braunschweig-Wolfenbüttel, nach der Einquartierung ab­
lehnend.

') Schreiben vcr Wernigeröd. Regier, an die Negier, in Halberstadt ooui 
l/U 1681. Gräfl. H.-Arch. L. 58, 7.

9 20/10 1681 Wolfenb. Braunschw. Räthe an Graf Ernst. 24/10 1681 
der Herzog «1. cl. Gandersheim an Graf Ernst. — Besonders Rud. Aug. Schrei­
ben gez. Wolfenbüttel 31/10 1681 an den Grafen; HildeSH. 1"/12 1681 Siifts- 
hildcshcimische Regierung an den Rath zu Peine, wegen der Stolberg-Wer- 
nigcrödischen Verbindung mit dem Fürstenthum Halberfladt 
das 6ommercium mit der Grafschaft zu suspendiren
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Seitdem stand nun die Grafschast, was wieder auf die Stimmung 
in ihr selbst drückend wirken mußte, von vielen Seiten in dem Ver­
dacht, angesteckt zu sein.

Höchst merkwürdig ist in diesem Betracht ein Schreiben des 
Gräflich Stolbergischen Sachwalters (Agenten) Langcmark in Ham­
burg vom 3. December 1681 an den Stolbergisch-Wernigerödischen 
Rath Haberstroh. Darnach hatte man in Hamburg durch den Nürn­
berger Boten gehört, in Nord Hausen, Stolberg und Wer­
nigerode grassire bereits die böse Seuche. Er bittet um genaue 
Nachricht, man möge die Unrichtigkeit schnell feststellen, er wolle das 
alsdann am Orte ebenfalls thun, ,,damit der Nürnberg er Post ihr 
itziger Curs mögte gelassen werden". Ich werde mich be­
mühen, setzt er hinzu, daß hiesigen Orts desgleichen geschehe, „vnd 
auch dazu in die Oar: ollen oder Novellen die Unwahr­
heit gebracht werden soll".')

Da in ähnlicher Weise im Jahre 1680 die Reiterpost von Leipzig 
nach Hamburg nicht in die Stadt Magdeburg kommen durfte, so 
mußten die Briefe an einen andern Ort gebracht und von dem Gifte 
befreit werdend.

Als Graf Ernst die Einquartierung in seiner Grafschaft hatte und 
selbst wegen des Einschleichens der Seuche in Sorge war, bereitete er 
die Uebersiedelung seiner Gemahlin und Familie nach dem Gräflichen 
Hause Schwarza im Thüringer Walde vor, was sein Bruder Ludwig 
Christian ihm dazu zur Verfügung gestellt hatte. ^) Der Graf selbst 
schrieb am 12. December an Herzog Rudolf August, er wolle in 
seiner Grafschaft bleiben, und that dies auch, da er erst am 2. Novemb. 
1682, als die Seuche durchaus im Verschwinden war, seine große 
Reise nach den westlichen und südlichen Landern Europas, welche bis 
zum Jahre 1684 dauerte, antrat^.

0 Die damaligen fremdländischen' Bezeichnungen für die älteren deutschen 
Worte in Zeitungen (zunächst „Nachricht") oder speciell „Postreutcrn" u. s. f. 
dürfen uns nicht Wunder nehmen, denn die Schmach des Vaterlandes und seine 
Knechtschaft durch Einflüsse des Auslandes war auch deutlich in der Sprache 
ausgeprägt. Wir haben in unserer Darstellung manche spanisch-französische 
Fremdlinge der damaligen Rede vermieden und — wie uns scheint — auch aus 
dem Grunde mit urkundlicher Gewähr und Berechtigung, weil sich in einzelnen 
Schriftstücken gleichzeitig die guten heimischen Bezeichnungen: Ansteckung, Han­
del und Wandel, Drangsale, Zollämter, Fede, bannen u. s. f. anstatt: Lonts- 
Zion, Lommercien, Prossuren, Lcuumercitll-bactoro^cn, l'asr, bannisiren U. s. f. 
gebraucht finden.

2) Hoffmann a. a. O.
Z) 10/12 1681, Schreiben an den Amtmann 61. C. Schubert in Schwarza 

und dessen Schreiben vom 22/12 und 27/12 nebst Kostenanschlag für 8 Per­
sonen Hoftafel und 9 Personen Dienerschaft.

i) Leichpredigt auf Graf Ernst S. 8.
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Werfen wir nun einen Blick auf die Zustande in der Grafschaft 
selbst, wie sie wenigstens seit Mitte November 16H1 bis Ende 1682 
und Anfang 1683 waren. Die Angst vor der furchtbaren Seuche, 
die in Halberstadt wütbete und das so nahe gelegene Venzingerode er­
griffen hatte, war aufs höchste gestiegen. In einer Verordnung des 
Grafen vom 17. Juni 1682 heißt es noch, daß die leidige Seuche 
sowohl vor der Grafschaft im Lande, als hinter dem Harz von Neuem 
in einige Städte und Dörfer eingeschlichen sei. Allenthalben mußten 
die Bürger Tag und Nacht Acht haben und Wachen thun. In der 
beregten Verordnung schärfte der Graf es seinen Unterthanen von Neuem 
ein, ja nicht durch Schlafen, Spielen,» Hin- und Herziehen die Wachen 
zu versäumen; Alles der Ansteckung Verdächtige sei anzuhalten. Nicht 
Kindern und Mägden seien die Wachen zu überlassen.

Wegen der Benzingeröder hatten die Silstedter eine so gewaltige 
Last der Bewachung, daß sie um Unterstützung baten. Wegen des 
Nachtwachens und des vielen Holzes, das dabei verbrannt wurde, ver­
fügte der Graf, daß die Stadt sie hierbei unterstütze. Der gegen die 
Pest aufzuführende Grenzgraben blieb wohl unausgeführt. ?)

Am 7. Januar 1682 reichte der Superintendent Wolf dem Gra­
fen einen Vorschlag zur Bestellung eines besonderen Pestpredigers 
ein, damit beim Ausbruch der Seuche die einzelnen Seelsorger nicht 
von ihren Gemeinden gehen müßten.

Der Handel nach Halberstadt hin war natürlich beschränkt, ob­
wohl die in Groningen weilende Halberstädtische Regierung wiederholt 
das Ansinnen stellte, daß mit nicht unmittelbar angesteckten Orten, bei­
spielsweise mit Groß- und Klein-Quenstedt, gegen Vorzeigung einfacher, 
auch von niedern Behörden ausgestellter Feden, Handel getrieben 
würde.

Die Verfügung vom 12. September 1671 gestattete am Mitt­
woch und Sonnabend Holz und andere Lebensmittel bis zum „Halben 
Merlenberge" hinter Derenburg zu verfahren, doch mit Androhung 
schwerer Gut- und Leibesstrafen gegen die, welche weiter gingen. 
Trotzdem ließen sich Manche durch lockenden Gewinnst verführen, während 
sie nur bis Derenburg Pässe hatten, bis nach Halberstadt und anderen 
angesteckten Orten zu gehen. Dagegen trat ein ernstes Verbot zugleich 
mit Berufung an das Ehrgefühl am 8. December 1681 auf. Noch 
entschiedener lautete es in der Verordnung vom 17. Juni 1682: 
„Wir mögen die verteufelte Bosheit eines solchen Käufers und Ver­
käufers allhier nicht vorstellen sausüben) lassen, jndem kein Kind so ein­
fältig sein kann, daß es nicht begreifen sollte, wie solche Leute hundert-

') Vergl. Verordnung v. 15/8 1681.
Verordnung v. 5/1 1682. ö 58, 7.
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mal schlimmer als Mordbrenners und Vergifters billig zu halten und 
arger zu bestrafen waren, wie sie denn Gott im Himmel, da es hier 
vor der Welt schon geschahe, nicht entlausten, sondern von ihm zu seiner 
Zeit gewiß zur gebührenden Strafe werden gezogen werden".

Schon am 16. Juli 1681 war von Jlsenourg aus die Verord­
nung ergangen, daß Niemand sich der Beherbergung und Aufnahme 
fremder, aus angesteckten Orten kommender Leute schuldig machen dürfe, 
daß hier ja kein unzeitiges Erbarmen noch Ansehung der Freundschaft 
stattsinden dürfe. Wo zuwidergehandelt werde, da hatten die Schul­
digen sofort Vernagelung und vollständige Absonderung zu befahren, auch 
würden sie nachträglich mit schimpflichen Strafen belegt werden. Mit 
schrecklichen Worten heißt es in dem Erlaß vom 17. Juni 1682, daß 
solche nicht bloß verpflöckt und vernagelt, sondern auch mitsammt den 
Wohnungen verbrannt werden sollten, damit sie, je nachdem sie es 
bei Gott verdienten, zum Himmel oder zur Hölle führen.

Der Kleider-, Woll- und Lumpenhandel und mit Hausgeräth 
war an letzterer Stelle gänzlich verboten. Nach dem Eellischen, Han- 
növerschen und Hildesheimischen war, wie erwähnt, eine volle Absperrung 
von Handel und Wandel eingetreten. Nach dem nordöstlichen Hildes­
heim war jedoch durch die Verordnung und das Nachsehen des sehr 
entgegenkommenden Commandanten zu Peine, O. v. Burgsdorff, 
die Sperre nicht vollständig geworden, so daß mit einigen Einschrän­
kungen und Belästigungen der Tuchhandel, besonders aber der Wer- 
nigerödlsche Branntweinhandel gewährt war. ')

Wie wichtig aber damals für die Stadt der Branntweinhandel 
war, zeigen nicht nur die in v. Burgsdorfs Schreiben v. 16/2 
1682 erwähnten 12 Fässer, deren Durchgang verstattet war, sondern 
mehr noch des Grafen Bemerkung in einem Schreiben an den großen 
Kurfürsten vom 6. October 1682, daß, wenn er den Branntwein nicht 
nach den Braunschweigischen Landen dürfe gelangen lassen, dies den 
augenscheinlichen ,,l uiu vnd cie8ol3tiou" seinen Unterthanen „über den 
Halß bringen" würde, und daß dann die bisher schon schwer ausgestan­
denen Reichs- und Kriegslasten nicht länger ertragen werden könnten-).

r) Jlsenb. 9/1 1682 Gr. Ernst an v. Burgsdors; Pcine 3/2 1682 v. 
Burgsdorf an den Grafen; Jlsenb. 10/2 >682 Gr. Ernst an v. Burgsdorf; 
10/2 1682 derselbe au den Grafen; 16/2 Vers, an den Grafen; Jlsenb. 28/3 
Gr. Ernst an v. Burgsdorf, wo es ausdrücklich mit großem Dank erwähnt ist, 
daß v. Burgsdorf das Lorder-Hildesheimische offen'erhalte.

2) Durch Schreiben gez. ,,Potstamm 28/l0 1682" gestattete Knrf. Friedr. 
Wilhelm denn auch den ungehinderten Branntweinhandcl nach dem Braunschwei­
gischen, während er unterm 25/9 1682 (Cöln a. d. Spree) und ,,Potstamb 
11/10 1682" aus gewissen Gründen nöthig befunden hatte, nicht das Geringste 
von Korn nach den Braunschweig-Lüneburgischen Landen zu verführen.
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Die Reichsstadt Goslar drang zwar in wiederholten Wechselschrei­
ben auf sorgfältige Ueberwachung des Handels und möglichste Vorsichts­
maßregeln, sie unterhielt aber doch, so weit es ihre Verhältnisse zu der 
Hildesdeimischen Regierung gestatteten, den Verkehr mit der Grafschaft. 
Dorthin richtete sich besonders der Tuchhandel und zwar bestimmungs­
mäßig über den Altfelder Krug nach Neustadt im Amt Goslar. In 
einem Bittschrciben der Wernigeröder Tuchmacher an Graf Ernst vom 
14. Octobr. 1682 ersuchen sie um Beförderung des Tuchhandels nach 
Goslar zur Fortsetzung ihrer sehr geschwächten Nahrung. Es werden 
darin weiße Tücher besonders genannt.

Wiederholt wurde von Braunschweig-Wolfenbüttelscher Seite ge­
klagt, daß Leute aus der Grafschaft, besonders aus Wasserler, Vecken- 
stedt, statt die Waaren auf den ordentlichen „Lommereien-k'neto- 
re^en" beim Altfelder Krug und zu Abbenrode unter Vorzeigung aus­
reichender Fedebriefe zu verführen, der Ansteckung verdächtige Waaren 
auf geheimen Wegen durch den Schimmerwald und über den Jlsen- 
burger Stieg nach Neustadt, Goslar und weiter nach den Bergstädten 
paschten. Unterm 16. Januar 1682 forderten die Vraunschweigischen 
Räthe die Wernigerödffchen nachdrücklich auf, die Nebenwege zu ver­
hauen und zu vergraben und die Betroffenen aufs Strengste zu be­
strafen. Unterm 26. Febr. 1682 erfolgte dagegen eine ernste gräfliche 
Verordnung. ')

Daß es bei so traurigen Zuständen und so strengen, theilweise wohl 
auch harten Verordnungen nicht an mancherlei Gewaltsamkeiten und 
Uebergriffen und daher auch mehr oder weniger begründeten Klagen 
fehlte, ist natürlich. Wir können uns selbstverständlich nicht auf alle 
bekannt gewordenen Fälle einlassen, nur einzelne mögen erwähnt werden.

Der jüngere Sohn des Pastors zu U. L. F. Oswald Hecht, 
war aus einer gesunden Gasse in dem von der Pest betroffenen Magde­
burg zu seinem Vater geeilt und hatte sechs Wochen an dem bestimmten 
Orte vor der Stadt feinen Aufenthalt nehmen müssen. Auch hatte er 
keine Betten mitgebracht. Da man'aber vor den Grafen gebracht 
hatte, er sei heimlich mit andern in der Stadt gewesen und herausge­
schafft worden, so sollte er gar nicht mehr nach Wernigerode kommen. 
Der Vater betheuerte, daß dies Lüge und Verleumdung sei, und bat 
am 14. Aug. 1681, den Sohn doch einzulassen.

Der Sobn der Witwe Büchting hatte mit Erlaubniß des 
Grafen von Halberstadt bis auf eine bestimmte Entfernung von Wer­
nigerode kommen und dort in einer Hütte eine Zeit lang aushalten

') Vergl. Schreiben d. HerzogS v. Braunschwetg an Graf Ernst, Gan- 
dersheim 24/lO 1681.

3
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müssen. Die Mutter bat am 21. October den Grafen, ihren Sohn 
nun wieder aufnehmen zu dürfen.

Der Sohn des Organisten Burmeister in Clausthal hatte 
sich ber nächtlicher Weile heimlich aus Ilsen bürg in der gebannten 
Grafschaft zu seinem Vater durchgeschlichen, war aber angezeigt worden, 
und es erfolgte ein strenger Befehl unterm 28. April 1682, demzu­
folge er ein Jahr lang aus des Herzogs zu Braunschweig-Osnabrück 
Fürstenthum und Lande gebannt wurde.

Zu Stiege war ein Fuhrmann, der Kohlen aus dem Stolberg- 
Wernigerödischen Forst vom Schmerplatz in das vor dem Bro­
cken gelegene Hüttenwerk — beiderseits verhaltnißmaßig frühe 
Erwähnungen — bringen sollte, nicht durchgelassen und angehalten 
worden. Auf Graf Ernsts am 1. Aug. 1682 ergangenes Schreiben 
antwortete im Namen des gerade abwesenden Herzogs Rudolf Au­
gust, der die Grafschaft und den damit verbundenen Honsteinschen Forst 
nicht in den wirklichen Pestbann gethan hatte, unterm 9. August dessen 
Bruder Anton Ulrich, daß die Kohlenfuhren nach jener Gegend un- 
aufgehalten ein- und ausfahren dürften. ?)

Doch wir haben bisher von der Seuche nur nach ihren den Leib 
vernichtenden, Herz und Gemüth beschwerenden, Handel und Verkehr, 
Wohlstand und Besitz schwer schädigenden Einflüssen und Wirkungen 
gehandelt. Es fragt sich, ob eine so furchtbare, lang andauernde Er­
scheinung nicht auch, wenn auch nicht an und für sich, doch in ihrer 
Wirkung und Gefolge mancherlei Segen gehabt habe. Dieser 
ist aber in dem Einfluß auf die geistlich-sitl liehe Erhebung 
zu suchen, und indem wir ihn erkennen wollen, kommen wir 
endlich wieder zurück auf jene uns nur- ganz gelegentlich mit genauer 
Noth erhaltenen fliegenden Blätter, jene Büß-, Bet- und Singe-An­
dachten, die hiervon das merkwürdigste Zeugniß geben. Wir haben 
es ja in der Grafschaft nicht wie zu Eisleben, Nordhausen, Halber- 
stadt mit einem Orte zu thun, wo die Seuche furchtbar wüthend 
ganze Familien, Gassen, ja fast die ganze Stadt dahinmäbt und sich 
der vielfach gewiß zur Verzweiflung treibende Einfluß des Würgengels 
meist jedem Urtheil entzieht.

Wo aber mit der furchtbaren Gottesgeißel nur gedroht wurde, da 
brächte sie die Menschen meist aufs entschiedenste zur Besinnung. Wir 
merken dies dem gehobenen Ton und offenen Bekenntniß vieler 
Schriftstücke von Fürsten, Städten, Beamten, Aerzten und Geistlichen 
wohl an, so den Verordnungen Graf Ernsts, den Berichten des wackern

9 Zwei Abschriften des Bannbefe^ls in der Korrespondenz. Daselbst 
Schreiben d. Landdrosten und Berghauptmanns zu Clausthal v. 27/5 1682.

2) mit gleichlautendem Bescheid v. 9/8 1682 an den Amtmann zu Stiege.



35

Superintendenten Wolf, dem Unterricht Stockhausens u s. f. —
Der letztere führt, wie dies auch andere gleichzeitige Aerzte thaten, 
doch zunächst geistliche Waffen, Sprüche, ctzristfrötzliches Gemüth den 
Schrecken der Seuche entgegen und lehrt, wie man ,,nächst fleißiger 
Bekehrung und brünstigem Gebet zu Gott sich und die Seinen be­
wahren möge" und erinnert daran, daß die Pest als göttliche Strafe 
selbst von dem Heiden Hippokrates erkannt worden sei.

Graf Ernsts Verordnung gez. Jlsenburg 8/12 1681 empfiehlt 
nur „nächst andächtigem Gebet zu Gott" äußere Vorsichtsmaßregeln. 
Die von allen Kanzeln zu verlesende Verordnung vom 17/6 1682, 
welche den für die Ansteckung so gefährlichen Handel mit Lumpen und 
Hausgeräth um eines schnöden Gewinn'res willen sehr ernstlich als eine 
gewaltige Bosheit von Menschen die ganz in des Teufels Stricken 
lagen bezeichnet, gemahnt zunächst daran, daß „Gott zuförderst durch 
andächtiges Gebet auf unsere Seite gebracht und. uns zu übersetzen bewo­
gen werde". Diese Sprache erinnert fast an das ungefähr gleichzeitige 
Gebet des kurbrandenburgischen Kriegers, der vor der Schlacht von 
Fehrbellin zu Gott betete, er möge auf die Seite des Kurfürsten treten, 
oder wenigstens unparteiisch bleiben.

Wenn wir sahen, wie schwer der Pestbann auf die Erwerbs- und 
Vermögensverhaltnisse in der Grafschaft drückte, welche Verarmung derselbe 
erzeugte, so ist es gewiß ein höchst merkwürdiges Zeugniß von dem Ein­
fluß einer Zeit, in der man „nichts redete und hörte als von Noth und 
Tod", i) auf das Herz der Menschen, wenn während der schlimmsten 
Zeit am 18. Februar 1682 der Superintendent Wolf an den Grafen 
berichten konnte, eine Sammlung für Königssee fei in der Grafschaft 
reichlicher ausgefallen als je. Sie hatte 27 Thlr. 14 Sgc. 
5 Pfennige einqebracht. Besonders hatten sich Jlsenburg, Wasserler 
und die S. Silvestrigemeinde ausgezeichnet.

Als eine besonders merkwürdige Erscheinung und Folge der Pest- 
gefahr ist nun die Einrichtung besonderer Büß-, Bet- und Singe- 
An dachten, von denen der oben mitgetheilte Titel uns Nachricht gab, 
und die Anordnung besonderer Bußtage und Betstunden, so wie 
außerordentlicher Bußwochen etwas näher zu betrachten. Unser 
Büchlein nennt drei wöchentliche Büß-Andachten und handelt 
von Montags-Bet stunden. Der Bußwochen folgten sich oft 
so viele auseinander, daß die Verfügung Graf Ernsts vom 29 Dctob. 
1681?) die Trauungen wäl rend derselben nicht füglich verbieten konnte, 
sondern sie nur einschrankte.

Ganz genau läßt sich Anfang und Dauer dieser außerordentlichen

') Zeit fuchs S.. 324.
2) Korrespondenz 1680-81. Vol. I.
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Gottesdienste nicht bestimmen, doch ist nicht nur aus der Natur seiner 
Stellung, sondern auch urkundlich hinreichend sicher, daß zum großen 
Theil Veranlaffer und Ausarbeiter dieser Bußordnung der glaubens- 
kraftige, äußerst thätige Superintendent Wolf war. Als sich Wolf am 
24. September 1681 an Graf Ernst wandte und denselben um den 
Erlaß strenger Verordnungen gegen allerlei Rohheit und Unfug, so wie 
um Dringen auf regelmäßigen Besuch der Gottesdienste und Bet­
stunden ersuchte, werden letztere wohl vorausgesetzt, aber es ist keines­
wegs ersichtlich, daß die auße ro rdeutlich en Büß-, Bet- und Singe- 
Andachten und Betstunden für die Pestzeit schon eingerichtet waren. 
Dagegen waren diese Einrichtungen schon getroffen und als bestehend 
erwähnt, als der Graf am 29. October 1681 eine Verordnung erließ, 
wie es mit Hochzeiten und Trauungen zur Zeit der Pest gehalten wer- 

. den solle. Demnächst ist wohl zu schließen, daß die bezüglichen Ein­
richtungen auf Wolfs Anordnung hin Ende September oder Anfang 
October 1681 getroffen wurden.

Wollen wir uns jene ersten Andachten unserer Vorfahren deutlich 
vergegenwärtigen, so geschieht dies am sichersten nach Anleitung des uns 
glücklich erhaltenen Büchleins. Vor dem Beginn derselben wurde jeden­
falls der in dem gedruckten „Unterricht" auf Bl. 4n ertheilte Rath des 
Wernigerödischen Arztes Stockhaufen befolgt: „Sol der öffentliche 
Gottesdienst in denen Kirchen geschehen i müssen die Kirchen eine halbe 
Stunde zuvor s durch ein angezündetes Feuer > und räuchern j — wol 
gereiniget werden", sowohl an den Bußtagen als in den Montags 
Betstunden.

Die Collecte begann, während man kniete, mit dem Hülferuf Ps. 
5, 2. Es folgte das Gebet des Herrn und die Anrufung der Dreieinig­
keit um Abwendung der Seuche. Bl. 2n: „An denen Buß-tägen 
wird vor der Predigt die Collecte gesungen: „Herr handle nicht mit 
uns rc. Chor: Und vergilt uns nicht nach rc." dann sprach der Geist­
liche ein Bußgebet und bat Gott, den Liebhaber des Lebens, um Ab­
wendung des Todes.

In dem darauf folgenden, bei jedem Gottesdienst zu verlesenden 
Gebet Bl. 26 — 46 wurde auch für die gedankt, welche davon im 
vorigen Jahre angegriffen, aber allergnädigst „befreyet" worden. Es 
folgt ein offenes demüthiges Sündenbekenntniß, worin das „Zornfewer" 
welches Gott „aufs newe bey unfern Nachbarn ohnweit unfern Grän- 
tzen dergestalt angehen lassen, daß schon ein gut theil der Menschen 
elendiglich aufgefressen" *),  als eine ernste Mahnung zur Buße erkannt 
wird. Da die Pest auch durch ihr Spiel uns zum Tode stürtzen

') Dies weift auch die Entstehung der Andachten ziemlich sicher auf die 
letzten Monate des JahreS 1681.
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wil I da kanstu allein erretten." Besonders wurde gebeten: „nimm in 
deinen gnädigsten Vater Schutz unsere gesampte gnädigst-hohe Herrschafft, 
auch alle Einwohner, so in der Stadt als auf dem Lande. Treibe 
auch solche höchst schädliche und gefährlichste Seuche der Pestilentz von 
unsern Nachbarn, hilf das große Ungemach kräftig tragen, dann wollen 
wir Gott „ncwe Lieder singen" und verkündigen, „wie Du uns aus des 
Todes Rachen herausgerissen". Besonders merkenswerth ist Bl. 
4b —6b das Pest-Gebet vor die alten Leute auf denen freien 
und Armen-Höfen.

Diese Freihöfe sind hier nicht bloß dienst- und abgabenfreie Häu­
ser, sondern milde Stiftungen für Alte und Schwache. In dem rüh­
renden Gebete heißt es auch, daß wenn Gott die Pest über das Land 
kommen lasse, „so würden wir niemand, der für uns was einsamlete, 
ausschicken dürsten, niemand würde uns auch das, so Er uns schuldig, 
reichen, und müßten wir so dann des übererbärmlichen Hungers ster­
ben." Um Gottes Güte und Errettung preisen zu können, flehen sie, 
noch eine Zeitlang im Lande der Lebenden bleiben zu dürfen. Wir 
müssen uns vergegenwärtigen, daß die Armen-, Alten- und Krankenpflege 
damals noch sehr unvollkommen war. Aber mit den segensreichen 
Franckeschen Anstalten, die bald auch in Wernigerode in bescheidenen 
Anfängen sich niederließen, begann eine neue Art christlicher Liebesthä­
tigkeit, die freilich erst in unserm Jahrhundert allgemeiner und bedeut­
samer wurde.

6u: „Pest-Gebet vor die Kinder in denen Schulen und Mon­
tags Bet-Stunden". Sie bitten Gott, als der auch die zukünftigen 
Sünden als gegenwärtig ansebe, um gnädiges Verschonen und flehen 
mit Klagel. Jer 4, 4. kläglich, daß Gott sie nicht nach Dahinraffung 
der Eltern ebenfalls elendiglich dahinsterben und verhungern und ganz 
unbegraben liegen lassen möchte. Aus ihrem Kindesmunde möge der 
Herr Jubellieder des Verschonens und der Errettung erschallen lassen.

7a: „Eollecte nach der Eommunion, nach dem Text 3. Mos. 
16, 41 eingerichtet und nach Unterschied der Texte zu ändern. Dar­
auf in den Betstunden: Hilf uns Gott unsers Heils u. s f.
und der Ehorgesang: Errette uns und vergib u s. f. Dann die 
Schluß-Collecte, daß Gott das Land unter seine gnädige Obhut nehmen 
und die wohlverdiente Strafe der Pest gnädig abwenden wolle.

Es folgen nun als H auptbestandtheil des Büchleins „etliche, 
auf gegenwärtige Zeit gerichtete Geistliche Lieder," wobei zu be­
merken ist, daß dieselben in Strophen abgesetzt sind.

1. 8a: AChlieben Christen trawert nicht, (v. Barth. 
Ringwaldt st 1598 . Melod. „Ach lieben Christen seid 
getrost". 16 Verse.

2. 10b: WEr unterm Schirm des Höchsten sizt (v.
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Paul Gerhardt -j- 1676). Melod. „An Wasterstüssen 
Babylon" 7 Verse.

3. 12 3: WEr in dem Schuh des Höchsten ist. (v Se- 
bald Heiden -j- 1561) Melod. „Auß tieffer Noth 
schrey ich rc " 9 Verse.

4 136.- ACH Gott thu Dich erbarmen (v Erasm. 
Alberus -s 1555). 12 Verse Wahrscheinlich eigene 
Tonweise, da keine andere angegeben

5. 153: Z Zon klagt mit Angst und Schmerzen (v. Joh. 
Heermann -st 1647). Auch hier ist keine besondere 
Singweise angegeben. 6 Verse.

6. 16u: WEnd ab Deinen Horn lieberGott v B.Ge­
stus -st um 1614 ) Eigene Tonweise. 6 Verse.

7. 166: ACH lieber HErr im Höchsten Thron nach 
dem Dresd. Gesang-B. v 1696 v. C. R. 17 Jahrh. 
Melod.: „Vater unser im Himmelreich" 8 Verse

8. 176: ACh GO t t in gnaden von u n s we nd (v. Barth. 
Ringwaldt -st 1598 ) Melod.: „Wenn wir in höchsten 
nöthen." 3 Verse.

9. 183: D Großer GOtt von macht, (v. M. Meyfart -st 
1612). Jedenfalls nach eigner Singweise. 9 Verse.

10. 196: „Noch auß dem Abend-Liede: „Werde munter 
mein G em üthe" V 5,6,11 und 12. (v Job. Rist 
-st 1667 ) Auch hier ist keine andere Weise angegeben.

Don jenen zehn bei uns im 17. Jahrhundert zur Zeit der Noth 
in Kirche und Haus gesungenen und gebeteten Liedern ist Nists schönes 
Abendlied: „Werde munter mein Gemüthe." auch seit dem ersten 
eigentlichen Wernigeröder Ges.-Buche von 1712 bis heute durch alle 
Wandlungen hindurch in kirchlichem Gebrauch geblieben. Ihrer fünfe, 
die von Joh. Heermann (51, Gestus (6), „Ach Gott in Gnaden" v. 
Ringwaldt (8), das Meyfartsche (9) und das Ristsche Lied (10), hat 
das letztgenannte Gesangbuch ausgenommen. Das Albersche „Ach Gott 
thu dich erbarmen" haben die Wernig. Gesangbücher von 1735 an, 
bis es das von 1800 ausschloß. Zwei Lieder von jenen sünfen, näm­
lich „Wend ab Deinen Zorn" und „Ach Gott in Gnaden", hat uns erst 
das neueste Wernig. Gesgb. von 1867 wiedergeschenkt, wahrend Mey- 
farts „O großer Gott von Macht" darin fehlt, nachdem es sich bisher 
erhalten hatte, freilich aber seit 1800 fast zur Unerkennbarkeit ver­
ändert war.

War die Angst vor der bösen Seuche Veranlassung geworden 
daß zum ersten Male eine Anzahl von Kirchenliedern für die Grafschaft 
in Druck gegeben wurde, so machte die geistige Erregung, welche die 
Gottesgeißel erzeugte, und das Verlangen, in der jähen Noth den anbe-
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fohlenen Gemeinden kräftige, leicht zu ergreifende geistliche Waffen dar- 
zubieten, zum ersten Mal einen Seelsorger in Wernigerode zum Kir- 
chenlieder-Dickter. Es war der Superintendent Joh. Wolf, der, am 
30/11 1633 §u Löbejün geboren, sich in Wittenberg eine be­
deutende theologische und außertbeologische Gelehrsamkeit erwarb und 
dieselbe in manchen lateinischen Abhandlungen niederlegte. Er ward im 
Jahr 1680 vom Grafen Ernst als Superintendent und Oberprediger zu 
S. Silvestri nach Wernigerode berufen und erwarb zuvor die Würde 
eines Doctors der Gottesgelahrtheit. Er wirkte hier besonders zur Zeit 
der Pest mit großem Eifer, Treue und Anerkennung bis zum Jahre 
1693, in welchem er bald nach seiner Berufung zum Hauptpastor zu 
S. Nikolai und Scholarchen in Hamburg starb. ').

Wohl wird schon dem Wernigeröder Rector Georg Thym, einem 
Schüler Melanchthons, die von seinem großen Lehrer verbesserte Hymne 

immon8um gul>l' Veu8 iinm, die durch die deutsche, wahr­
scheinlich von Martin Möller herrührende Bearbeitung als? „Nimm 
von uns, Herr, du getreuer Gott", in den Liederschatz unserer Kirche 
überging, zugeschrieben; allein Thyms Dichtung oder vielmehr Bear­
beitung erschien mrt anderen ähnlichen schon bevor er nach Wernigerode 
kam.8) Ebenso wurden zwei Kirchenlieder, ein Passions- und ein 
Psingstlied: „Herr Jesu Ehrist, dir sei bereit" und „Ihr Christen, laßt 
uns fröhlich sein", von dem Wernigeröder Landeskirche und Jlsenburger 
Rector Balth. Voigt (geb. 1592 P 1654) jedenfalls im fernen 
Preußen gedichtet und in der Grafschaft und nächsten Umgegend nie 
eingeführt, wahrend sie sonst weithin in den Landen deutscher Zunge, vom 
Finnischen bis nach Preußen, besonders lange in Pommern, Nieder­
lausitz, Sachsen-Merseburg, Braunschweig, Lüneburg, zum Rheine und 
zur Donau, Nassau-Jdstein, Brandenburg-Culmbach Verbreitung fanden 
und von uns in mehreren 40 Gesang- und Liederbüchern aufgefunden 
wurden.

9 Keßlin S. 30. ff.
9 Wahrscheinlich stammt jedoch von ihm nur eine beigefügte elegische Um­

schreibung. Diese mag Mclanchthon, der auch andere Schriften Thyms durch­
sah. verbessert baben Dgl. Wackernagel das deutsche Kirchenlied I. 271. 
Mützell Geistl. Lieder d. 16. Jahrh. S. 766.

9 Nach der Vorrede zu Iss'mm gliguot gaeri Lollectoro KsorZio Ib^mo 
1552 schrieb er das Buch 1549"als Nector zu Goslar.

9 z B. im Nevalschen v. 1703; Rigisch-Liefländischen von 1696, 1703, 
l7l3; Preußischen sKönigsb. 1675, 1690, 1702; blbing 1703): Nic- 
derlausttzer, Lübben 1752 u. 1765; Kursächs., Leipzig 1673; in Peter Sohren 
Musik.ü. Vorschmack, Franks, a. M. 1668, 1676, 1683; Rätbels, Brandenb.- 
Culmb Nürnb. 1706; im Lüneburg. 1682, 1695 rc.; im Pommcrschen bis 1799; 
im Freibergischen 1733, 1738, 1744; im Hesscn-Homburger v. 1734; im Nörd- 
linger v. 1737, im Merseburger v. 1719 u. s. f. Vgl. Ältpreuß. Monatsschr. 
VI, 19—21.



40

Die vier von ihm selbst wahrend der Zeit der Pest — wie Wolf aus­
drücklich S. 652 sagt „Wollen doch einige Pest-Lieder von uns hiebey 
fügen /die so wol in der Kirchen /bey der Pest /als zu 
Hause können gesungen werden" — gedichteten Lieder stehen in der 
„Christlichen Beicht-Communion- und Pestschule", gedruckt zu Goslar 
1682 bei Andreas Dunker.

1. Seite 495 — 500.
„Ein sonderbabres Lied / vmb Abwendung der Pest / 

Im Thon: Zion klagt mit Angst.
ALles ist mit Noht bekleidet.

Daß das Lied von ihm selbst gedichtet wurde, deutet er ausdrück­
lich an, indem er am Schluß sagt: „Wer von andern gesetzte 
Gesänge haben wil / kan sie in der Singe-And acht und Gesang­
büchern finden. Diese Bemerkung ist uns insofern willkommen, als 
mit jener „Singe-And acht" jedenfalls die von uns besprochene ge­
meint ist und diese folglich damals schon gedruckt in den Handen der 
Gemeindegliedec sich befand. Sodann erinnert sie daran, daß „Ge­
sangbücher" damals allerdings schon neben dem mündlich fortgepflanzten 
Liederschatz bei den Gemeinden in Umlauf waren, doch wohl schwerlich 
in geordnetem kirchlichen Gebrauch. S. 665 sagt er überdies „um 
mehr trostreiche Lieoer könne Jeder seine Gesang-Bücher zur 
Hand nehmen / da wird er genug finden." Die andern drei Pest­
lieder stehen S. 652 — 665 beisammen, nämlich:
2. im Thon: „HErr Jesu Christ, du höchstes Gut: 

HErr Jesu Christ /nun sehen wir."
3. im Thon: „Zion klagt mit Angst und Schmerzen: 

ACH wo sollen wir kinfliehen."
4. im Thon: „Auß tiefster Noth schrey ich:

O Frommer und getreuer Gott 
Aller die auf di ch hoffen."

Gewiß waren diese Lieder gut gemeint und sind als Zeugnisse 
aus einer Zeit der Angst und Bedrängniß nicht ohne geschichtlichen 
Werth, aber dichterische Kraft und Flügel haben sie nicht. Eden so ist 
seine in treuer seelsorgerischer Absicht geschriebene Pestschule in einer 
schulmäßig steifen Sprache abgefaßt, was um so mehr hervortritt, als 
er ausdrücklich betont, er habe sich „unter vieler Arbeit — was

0 Daß die '682 gedruckte Pestschule im Anfang jenes Jahres ge­
schrieben wurde, scheut daraus hervorzugeben, daß es S. 408 heißt, daß die 
Pest, ,erbärmlich annoch bei diesem neuen Jahre/grassire" u. s. f.
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man wobl merkt — an die Pest-Schule gemacht / darinnen denn 
ohne alle subtili tat, denn sie sol dem gemeinen Mann also 
dienen mit Einfaltigkeit — nun folgt eine lange Einscbachtelung von 
Zwischensätzen — Christlich — gewiesen wird, wie man sich vor — 
jn — und nach derselben — — — vor Gott verhalten solle."

Die Gedankenstriche deuten wieder lange Zwischenschiebsel an.
Wie konnte es aber anders sein in einem rohen und unsittlichen 

Jahrhundert voll lieblosen Schulgezänkcs, wo gerade die Helden der 
Kirche wie Lütkemann und Scriver, welche in einer Zeit fast allgemeiner 
Verderbnis auch in gebundener Rede mit dem köstlichen Inhalt eine 
treffliche Form verbanden, von den betbörten Eiferern gebannt uud 
verdächtigt wurden, bloß weil sie das Volk trösteten, statt sich von dem 
eitlen Wahne hinreißen zu lassen, das Reich Gottes müsse zu Grunde 
gehen, wenn sie ihm nicht mit ihrer schulgemaßen Weisheit zu Hülfe 
kamen

Wolfs Verdienst als Seelsorger und treuer Prediger ist gewiß eben 
so anerkennenswertb als seine gelehrten und Streitschriften und seine 
„Pestschule" mit 704 Seiten Text, von geringem Werthe sind. 0 
Das Beste sind jedenfalls die gewiß aus seinem Herzen geflossenen Ge­
bete in der Pest-Andacht und die dort gedruckten wieder der Kirche. 
Daß die Noth deren lehre, zeigt diese Smge-Andacht sehr deutlich, wie 
auch sonst mehrere Schriftstücke aus jener schweren Zeit. Die schön­
sten Strophen seiner Pestlieder scheinen uns die folgenden aus dem 
Pestliede S. 662 — 666 (Anfang: O frommer und getreuer 
Gott):

') Nm wenigstens einen Begriff von seiner Sprache zn geben, theilen wir 
einen Satz, der von den äußeren Vorsichtsmaßregeln wider die Seuche spricht, 
mit: „Wenn denn dcr Hoch-Gräfl. Stollbergisebe Moses / bey hcrannahender 
Pestilentz / nebst anderer Cbristlöblichen Verordnung sürncmlich dahin bedacht 
gewesen / wie mit wahrer Busse und Gebet man Gott vcrsühnen möae / auch 
zu untertbäniger und gehorsamer Folge / schon verschiedene viele Bußtage und 
Betstunden also gehalten worden / daß dcr Anfang / nicht sonder Bedacht / 
von dem vielgütigcm Aaronischen und Wernigerödischen Gerüche / so von dem 
H-chgräfl. Crncstinischcn Bet- Büß- und Fast-Altar oinauff zum Himmel steiget/ 
gemacht wurde / allermassen biß daher iGott sey deßwegen ewiges Lob bereitet) 
die gantze löbliche Graffschafft vor allen gefährlichen Keanckheiten dadurch 
(denn andere Anstalt würde es nicht ausgemacht haben / wie männiglichcn bei 
solchem Zustande ermessen karr) bereit blieben: So hat mir nicht nur obliegen 
wollen / mein Ampt nach Vermögen / in der Kirchen und sonst bischer eiffeiig 
zu treiben: Sondern auch dahin zu sehen / wie Einfältige so wol zu Hause 
als auch in der Kirchen etwas vor sich hätten / vermittels dessen sie das erschreckliche 
übel der Pestilentz entweder gautz von sich / wie bischer / abwendcn / (das 
gebe GOTT durch Christum oder / da es auch sie beschweren solte / solches 
lindern / mrt Gedult ertragen/und mutig überwinden könten." a. a.O. S.414 -415.
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4.
Sieh, HErr / wie wir betrübet gehn 

Kraftlos mit Furcht umgeben /
In Angst und großen Sorgen stehn 

Und in viel Kummer schweben 
Die Nachbarschafft sich für uns scheut / 

Es scheuen uns fast alle Leut /
Als waren wir verbannet.

5.
Lehr / Ampt und andre Ordnung mehr / 

Gehn nickt im vollen schwänge /
All unser Nahrung schwindet sehr /

Uns ist von Hertzen bange /
Und wissen weder auß noch ein / 

O Vater, sieh doch gnädig drein / 
Und laß uns wieder trösten.

8.
O JEsu Christe / unser Heyl / 

Du wirst das Unglück wenden / 
Nimm doch die Bogen und die Pfeil' 

Auß deines Vaters Handen /
Heiß dem Verderber hören auff / 

Daß er nicht so geschwinde lauff, 
Zu würgen Deine Brüder.

10.
O Heilger Geist / mit deiner Krafft, 

Die sterben sollen ) starcke /
Daß man des Glaubens Ritterschafft

An ihrem Ende mercke /
Und sie also mit Freud und Fried 

Gar sanffte nehmen hier Abschied / 
In Christo stetig sterben.

Hier findet sich wirklich einige dichterische Knnstform und Kraft, 
zugleich geben Str. 4 u. 5 eine Erläuterung und ein Bild von den Zu­
ständen der Grafschaft, wie wir sie nach den Urkunden oben kennen 
lernten.

Noch ein Jahr vor seinem Heimgang ließ Wolf noch^ einmal 
einen dichterischen Versuch von sich ausgehen, dessen Einsicht uns aber 
nicht vergönnt war, nämlich: Hiobischer Andacht- und Singealtar
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oder sonderbare geistreiche Lieder über das gesammte Haupt- und Kern­
buch des wohlgeplagten aber unverzagten Hiob. Quedlinburg 1694. 
8. ').

Wie lange in der Grafschaft jene außerordentlichen Pestandachten 
und Bußwochen andauerten, das vermögen wir nicht mit Bestimmtheit 
anzugeben. Einen gewissen Anhalt dürften die Gesundbeits- und 
Sterblichkeitsberichte bieten, welche der Superintendent wahrend 
der Zeit größter Gefahr allwöchentlich aus allen Gemeinden an 
Graf Ernst einzureichen hatte. Diese reichen bis zum 10. Februar 
1683 herab wo die böse Seuche fast allenthalben im Erlöschen war, 
und das Land wieder freier athmete Wenn man freilich bedenkt, daß 
sie in der den angesteckten Orten noch mehr entrückten Stadt Goslar 
bis ins Jahr 1684 dauerte ^), so wäre es wohl möglich, daß sie auch 
zu Wenn, erode erst in diesem Jahre, in welchem auch Graf Ernst 
zurückkehrte, ihre Endschaft erreichte.

Ueber die Tage und Stunden — außer daß der Bußtage drei 
waren — fehlt uns auch bestimmter Bericht. In Goslar wurden die 
außerordentlichen Pestandachten Montags und Mittwoch? Morgens sechs 
Ubr abgehalten. In Magdeburg fanden damals zwei wöchentliche Bet­
stunden, Dienstags und Freitags Nachmittags 3 Uhr, statt. Bei einer 
Pestgefabr im Jahre 1710 verordnete Graf Ernst Dienstags und 
Freitags Abends 3 Ubr die Betstunden, Graf Christian Ernst aber im 
Jahre 1713 auf Königliche Veranlassung vier wöchentliche Betstunden ^).

Noch als einen gelegentlichen äußern Nutzen der Pesigefahc können 
wir es schließlich bezeichnen, daß in Verbindung mit den wöchentlichen 
Listen über den GesundbeUsstand amtliche Berichte über die Volksnah! 
veranlaßt wurden, so baß wir in der Pest-Eorrespondenz eine wertbvolle 
und beziehentlich frühe Zablung der Einwohner der Alt- nnd Neustadt 
Wernigerode vom 9. August 16^2 erhalten, die bisher nicht bekannt war 
und der Mittheilung wohl werth ist.

') Keßli n S. 32.
2^ und ^orresponäentr — wegen der grassirenden Pest — Vol. n. äe 

>682 u. 683.
Trumpf Goslar. Kirch.-Hist. S. 67; Crusius Gcsch. der Stadt 

Goslar S 368.
Trumpf und Crusius a. a. O. Hoffmann Gesch. v. Magdeb. 

III. 3iv ff. Grast. Haupt-Archiv. L. 43, 3.
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Moratorium der Köm. Äegserl. Maytt. dem Nhadt W 

Eosstar ertheilet.

MitgetheilL

von

I. O. Opel,

Obererer am Stadtgymuasium zu Halle, Sekretär des Thüringisch- 
Sächsischen Mcschichts- und Zlltcrtkumsvereins Halle, corre- 

spondirendem Mitglied des Harzvereins.

Das nachfolgende im Königlichen Staatsarchiv zu Magdeburg 
(Domcapitel zu Halberstadt XIX. 8 befindliche Aktenstück wirft nach 
verschiedenen Seiten bin Lickt auf die Verwaltung der Reichsstädte 
Ende des 16 und Anfangs des 17 Jahrhunderts. Da die wobler- 
haltenen Rechnungsbücher der Stadt Goslar noch vollstancng unbenutzt 
sind, wird daher der Abdruck dieses kaiserlichen mm-ul(wn nickt ohne 
Interesse sein. Ferdinand II mochte es den Bürgern Goslars um so 
lieber ertheilen, als er dadurch der wolfenbüttelischen Fürstenfamilie, 
deren jüngster männlicher Sproß, Bischof Christian v Halberstadt, lbm 
in den Jahren 1620-162.! feindlich gegenüber gestanden hatte, einen 
nicht unerheblichen Nachtheil zufügte.

Wir Ferdinandt der Ander rc Endtbieten N. allen vndt Jeden 
Obrigkeiten, so mit diesem vnserm keyserlichen brieffe oder glaubwür­
digen Abschriefft davon ersucht werdenn, dann auch ferner allen vndt jeden, 
vnsern vndt des Reicks lfiben getrewenn, N. Bürgermeistern vndt Rhadt 
der Stadt Gosslar sambtlichen Creditoren, wellicher örter dieselbigen im 
heiligen Römischen Reich gesessen seindt, vnsere keyserliche gnade vndt 
hiermit zw wissen», daß vns erstgemelter Rhadt zw Goslar in Vnder- 
tbenigkcit zw erkennen gegeben, was Massen sie durch die fast bey hun­
dert iharen hero überaus grosse beschwerden, vndt dahero ihrer Omli- 
loi'n in sie fast einstendigk für gehende bedrewliche vndt beschwerliche 
mtbrpeUirliones dartzw angetrieben vndt eompkstlirct würden, So trügen 
sie zw vns, als des heiligen Röm. Reichs böhesten Oberhaubts, die 
vnderthenigste hoffnungk vndt Zuversicht, wihr wollen sie in diesen
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ihren nöten vndt beschwerungen gnediglich hören vndt ihnen mit vnser 
keyserl. hilffe erscheinen, Vndt haben vns diesem nach solche ihre be- 
schwerden vndt dahero ihnen zugewachsene vngelegenheit vndt beschwer­
lichen schuldenlast aller vnderthenigst llelineiren vndt fürtragen lassen:

1. Vndt sey zwar erstlichen an dehme, daß ob zwart ermelter 
Stadt Wolfarth vff dem Rammelsbergischen Bergkwergk vndt gehöltz 
bestanden, darauss auch eigentlich fundirt vndt gewidmet, Jnmassen 
solches der vntriegliche augenschein, der Stadt sirivilc^ia vndt die 
Historien kundtbar geben, dass sie also nicht wie andere frey- vndt Reichs­
städte eine Handelstadt noch ein Schiffreich wasser, Oder frucht: vndt 
Weinwachs, vielweiniger flecken vndt dörffer oder Weiler habe, sondern 
mit dem kaltenn hartz als einem unfruchtbaren gehöltz mit bergen vndt 
Thalen dermassen vmbgeben, dass darauff, als andern Kauff: vndt Han- 
delstadten keiner oder je selten pflege, noch auch wol vormüge zuzureisen.

Jnmassen dan auch solcher vn- vndt Abgelegenheit halber die be­
nachbarten Dorffschafften mehr mit andern angrentzenden Städten zw 
handeln pflegen vndt also bey ihnen ausserhalb des Bergkwergks an ge­
dachtem Rammelsberge keine sonderliche Bürgerliche Nharungk getrieben 
würde, noch auch getrieben werden könte, vndt also besagte Stadt ohne 
die Bergknützungk nicht haben erhaltenn, vielweiniger dasjenige, womit 
sie dem Reich vndt Nieder-Sächsischen Craysse zur furfallenden Bege­
benheit an Reichs: Türcken: vndt Erayssteuren vndt sonsten verwandt 
aus andern ihren Jntraden, als Sckoss, Bier^LLisen, Waggelt vndt 
anderm, was sie ausserhalben den Bergknützungen, an einkommen gehabt, 
wie sie vnbeschweret vndt im Wohlstände gewesen, nicht abftatten können, 
sondern noch ein ansehenlichs aus den Bergk: vndt holtznutzungen 
nhemen müssen,

So hette doch Weilandt Heinrich der Jünger, Hertzogk zw Braun- 
schweigk vndt Lüneburgk rc. mehrbesagter Sradt Gosslar, als er sie im 
Jahr 1552. mit gewalt belagert durch den domals gemachten vndt aus 
vnterschiedlichen vrsachenn gantz nichtigen ungültigen vortragk Jetztberürtes 
haubtstück des Bergkwergk, beneben ansehnlicher sich vff etzlrche meilen 
erstreckender Höltzungen abgetrungen, Auch er hertzogk Heinrich vndt 
dessen 8U66688orn dero Beambten selbst eigenen vndt in deren ^nrro 
1584 angeordneten vndt von Chur:Sachsenn vndt Meckelnburgk keyserl: 
gepflogenen, aber vff sein des hertzogen von Braunschweig seiten zw rück 
gesatzten Lommi88ion8handelung gethaner bekandtnus nach vber allen Vn- 
kosten iärlich in die vier vndtAchtzigk thausendt gülden bekommen, 
welches von bemelten funftzehenhundert zwey vndt fünfzigsten biss in 
dieses 1624. Jahr, vndt also von 72 iharen alleine Sechsmallhundert 
vndt Acht vndt viertzigk Tausend fl. ertragen wirbt. *)

Am Rande: 6048V00 (mc!)
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2. Dabei es dann zum Andern nicht geblieben, Sondern man 
hette auch an Frl. Br. feiten in 1579 vndt also nach Ietztgemel-
tem vortrage negst für ihrer Stadt Thoren Victrioll, Waage, vndt 
Giessbausi (worinnen allerhandt Metallene vndt anders, welches in der 
Stadt Gosslac Waage zuvor abgewogen, vndt davon ihnen Waage vndt 
— gelt gegeben worden, gefüret, gegossen vndt gewogen werden) 
aufgebawet, daran ibme dem Rhadr vndt gemeiner Stadt der Frl. Br. 
Beamblen, nach annchtung solches hausses selbst eigenen Anschläge vndt 
bekenrnus nach jarlich bei die Sechstzehenhundert drey vnd dreißigk gül­
den abgangen, welcher Abgangk von gemeltem 1579 biss in dieses 
1624. Jahr vndt also von viertzigk vndt fünf iharen drey vndt Sie- 
bentzigk thausendt Vierhundert vndt 8b fl. austrage vndt sich belau- 
ffen thue.

3. Diefsem nach vndt zum Drittenn sey auch ihnen vndt ge­
meiner Stadt wegen des Neundten, so sie am Rammelberge von 
wegen einer Stollengerechtigkeit eine Zeit langk behalten, wie auch we­
gen des Kupffec Rauchs undt Atramentsteins, welchen man aus zweyen 
Ertzgrubenn, die hewscheune vndt Eschenstell genandt, seudet, so 
woll wegen des Victriolsiedens ein grosses abgangen, dieweil man der 
Stollen gerechtigkeit des Neundenn im Jahr 1385. vndt also Eben- 
messigk nach mehrgemeltem vortrage nicht allein gentzlichen abgestricket, 
sondern auch das Vmtnolsiedenn, durch das an Frl. Br. feiten 
vberheufsiges angestaltes sieden, sehr geschmelert, vrdt darüber 
noch den grawen vndt weissen Kupfferrauch vndt Atramentstein, 
ohnerachtet derselbe mit ihrer vndt gemeiner Stadt vnkosten gewon­
nen vndt zw wegen gebracht würde, doch zw vorkauffen oder zw 
vorsieden nicht gefolget, sondern eines vermeinten angegebenen vorkauffs 
halber nunmehr bieff in die Neun vndt dreissigk jar vorarresstiret be­
halten werde.

Vndt weil man von Neunden iarlichs habe Achtzehen hundert fl. 
geben können, So sei hierdurch ihnen vndt gemeiner Stadt biss auff 
mehr bemettes dieses 1624. lhar vndt also in 39. iharen Siebent- 
zigk Tausend! zweyhundert fl. entzogen worden, wie dan auch 
200 fl. so man von dem Kupfferrauch vndt Atramentstein habe haben 
vndt gemessen können, vom ihare 1584. biss in erstbesagtes 1624 ihar, 
vndt also in viertzigk iharen 8000 fl. austragen würden, ihnen vndt 
gemeiner Stadt Inmittels abgangen vndt entzogen worden, gestalt ihnen 
dan auch bei diesem dritten Post durch berüries heufsiges Victriolsieden, 
vndt weil dahero desselben gesottenen Victriols ein grosser Verrath liggen 
blieben, ein solcher schade zugefüget, dass ihnen nach klarer besage vndt 
ausweissung ihrer Taffell: vndt Renthregister im ihar 1606, wie solches 
domals von dem Nieder Sächsischen Erayst wegen gesuchter mociers- 
lion verordneten intjEttorn klerlich fürgelegt, an Zinsen bey die vier
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vndt viertzigk Tausendt Neunhundert vndt Ein vndt 
funftzigk fl. machen, >) zugewachsenn.

4. Vndt ob zwar die von Gofslar fürters vndt zum vierdtenn, 
damit sie die Stadt beim Reiche, erbaltenn, auch was wegen solches 
grossen von iharen zw iharen erlittenen abgangs nothwendig zw ge­
meiner Slgdt nottorfft vndt die selbe in bawlichem wbesenn zw eo«8<>r- 
un en, auffgeborget, gebürlich vortzinsen, wie auch inmittels die Reichs- 
Türcken- vndt Crais-Steuren so woch oi-llinnii als exti novliimi i, 
gehorsamb: vndt der gebühr nach ei legen müchtenn, ihre Bürgerschafft 
mit Sckoss, bier: vndt frucht nec.-isnn derogestalt beleget, dass sie iarlichs 
von 100 fl werth 1 fl., von einem Braw maltzs 5 thaller, vndt vber 
das noch von einem Jeden Scheffel korns, was sie dessen zw vor- 
brawenn vndt zw vorbacken, oder sonsten zw ihrer haushaltungk zw 
vorbrauchen einkeuffen, gleichsfals 4 gr., diejenigen aber so auff Ver­
kaufs körn einkeuffen, 8 gr Auch die bürger, so hausier keuffen oder 
eine Erbschafft annehmen vndt darvon ihre Mit Erben abeleggen, die­
selbe, so hoch sie selbige gekaufft oder angenommen, vnerachtet sie nicht 
betzalet, sondern mit schulden annoch beschweret, den Schoss ihme dem 
Rbadte von 100. einen, aus Ietzangetzogener dringender Noth vndt 
Vrsachen wegen für voll entrichten müssen«, So sey ihnen aber daran, 
dahero dass ihre Bürgers bey die Sechtzigk huffen Landes vndt hundert 
vndt etzliche Morgen Wiesewachs, so sie von vndengklichen iharen 
von den benachtbarten Clöstern für einen Erbtzins, als einen Morgen 
Landes vmb einen Mariengroscken, einen acker Wiesewachs vmb 10. 
Mariengr. innengehabt, vndt man sie durch bedrawung deren entsetzung 
dahin genötiget, dass sie solches alles vff Neun ihar Meyerweise annhe- 
men, vndt nach belieben der Elöster Jetzo den zins ersteigert, entrichten, 
Auch darüber noch, was sie sonsten im fürstenthumb Braunschweigk an 
Eigenthümblichen vndt Lehen oder Erbenzinsgütern beliehen vndt iarliche 
Renthe davon einzunhemen haben, wieder altes Herkommen, Auch die 
Rechte vndt des heiligen Reichs Abschieds mit allerbandt stewren 
derogestalt beleggen, dass sie davon ihme dem Rhadte nichtes, wie für 
diesem beschehen, entrichten» vndt also doppelt vorstewren können, son­
dern sie hetten dessen nunmehr bey die Acht vndt zwantzigk ihar an 
etzlichen viel Tausendt st entbehren« vndt ihrem Ut-i nrio durch die von 
der Frst. Br. seiten angelegte 9i-ie8t vndt Zwangsmittel! entziehen las­
sen müssen, seyen auch dahero verursachet vndt genötiget worden, dass 
sie wegen solches grossen übermessigen Abgangs auch dahero entstande­
nen unuormügenbeit zw ausrichtungk der im ihar sechs: sieben: Acht: 
Neun vndt Siebentzigk: vndt zwey vndt Achtzigsten», wie auch Ein 
thausendt fünfhundert vndt vier vndt Neunzigsten bis ms ihar 1602.

0 Am Rande: 6459! fl.?
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bewilligten vndt auff Einhundert fünff vndt fünftzigk thau- 
sendt, Einhundert, vier vndt zwantzigk fl. 6 gr. 8 d. be- 
laussen den Türcken: wie auch vff Acht vndt viertzigk Thau- 
sendt, Einhundert, drey vndt Neuntzigk gülden, 17 gr. 
vndtj 7 d. erstreckende Creysstewer, weil man zw dero behueff 
mehr nicht, Als: Ein vndt Viertzigk Thausendt, Sechshundert vndt 
Acht vndt fünftzigk fl. 9 gr. 6 d. von der Bürgerscbafft eingenommen, 
noch auch mehr ertzwingen können , das vbrige, so sich nun mehr an 
Eapitall vndt Zinssenn auff Einhundert Ein vndt Sechtzigk 
Thausendt Sechshundert Neun vndt fünftzigk fl. 14 gr. 
9 d. belauffen, vndt Austragenn, zw borgen, vndt noch anietzo vor- 
tzinsen müssen»,

Dieweil! es dan auch (zum 5.) an deme, dass deme in der Stadt 
Goßlar belegenen Jungkfrawen Eloster Newenwergke fast alle Einkommen 
eingetzvgen vndt sie sich dessen am keyserlichen Cammergerichte vndt son- 
sten annhemen müssen», Auch etzlichen von ihnen» vom Eloster Walken- 
rede erkauffte, vndt eine geraume Zeit Jnnegehabte güter, Korn: vndt 
Wiesenzins, so bey etzlichen Frl. Br. Vnterthanen iharlich fallen, im 
ihar 1593. eingetzvgen, So hetten sie, so viel das Kloster Newen 
Wergke anlangt, Zum Vorlagk vndt vnterhalt desselben bey die 24800 
fl. l 7 g. 7 d. aufgewendet vndt von andern erborgen müssenn, undt ist 
berürter Walckenredischen erkaufften güter halber, weil sie davon ihar- 
lichs 200 fl. haben können, biss vff dieses 1624. ihar vndt also in 
dreissigk lharen ihnen an die 6000 fl. abgangen.

Jnmassen ihnen dan, Zum Sechstenn, durch die in ihrer Landt- 
wher von der Fürstl. Braunschweigischenn feiten an sich gebrachten 
Mühlen vndt anderer güter, so ihnen für diesem Schoss: vndt Stewer- 
bahr gewesen«, wie Im gleichen durch die in Jetztgedachter Landwehre 
vor etzlichen vndt dreissigk iharen Newe vndt angerichtete Bierschencken 
vndt gafthöffe an Bier Accisen vndt dann. durch abgangene Alte, vndt 
vff dem Stadtgraben zur Stewerunge getzogene grentze vndt darinnen 
gehabte Jurisdiktion an gebotten, vorbotten, Büchsenstraffen em grosses 
vff etzstche Thaussendt sich belnuffendes die zeit hero entzogen, wie dan 
mitler Zeit aus ihr vndt gemeiner Stadt Rinck.- vndt Landwehr mehr 
dann über 2000 fl. vorhawen vndt entführet worden».

7. Gestaltn dan auch zum Siebenden in Ho. 1607 ihnen ihre 
allernegft vor ihrer Stadt Thor, das Claus Thor genandt, gelegene 
mühlen, ihrer gelegenheit nach zw bawen vndt zw gemessen nicht ge­
stattet werden» wollenn, sondern ist ihnen l>6 Ineto seit dero Zelt solcher 
Mühlengangk, dessen sie Jahrlichs 230 fl gemessen können, behindert 
worden, wordurch ihnen dan von Ho 1607 biß ietzo 1624 vndt also 
in Siebentzehen Jahren 4250 fl. entzogen vndt an ihren Jntraden zw 
rücke gangen.

8. Wie dan auch zum Achtenn zw Vnterhaltungk des keyserlichen
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Cammergerichts zw Speyer sie järlichs bey wherender beschwerungk 
287 fl. geben, vndt solches gleichsfals von andern vffnhemen vndt vort- 
zinsen müssen, welches vom ihare 1576 biß auf Jetziges 1624 ihar 
22185 ff. austreget.

9. Vndt ob zwar Zum Neundten zw Abschaff: vndt Erleichte- 
rungk obertzelten beschwerden grosse mühe, vnkostenn, vndt vff die Recht- 
fertigungk ausgewicgkte vnterschiedene Keyserl.Lommi88ion68, Auch beym 
Nieder Sächsischen Crayß zw erhaltungk gesuchter morlerglion ausge­
brachte Ii>ssni8ilion8mnntlulri vndt derogleichen über die 1OOOOO fl. 
nun mehr vffgewendet, So ist aber solliches über alle geschöpffte hoff- 
nungk vndt zuvorsicht bissnoch vorgeblich geschehenn, vnerachtel sie 
was zw berücken Rechtlichen Processenn, Commissionen, Mandaten vndt 
derogleichen gehörigk vndt dabey hette fürgenommen vndt getrieben 
werden sollenn, mit besondern! vleis haben angelegen sein lassen, Auch 
zw dero behueff vndt vorhoffter mehrer befürderungk bey weylandt vnsern 
geliebten Hern Vettern vatern vndt «ehesten vorfahren am Reich, Keyfer Ru­
dolfs, vndt Matthiassen beiden Christmildesten angedenckens vnterschiedene 
pi'omoiori5»l68 an vnser keyserlich Cammergericht aller vnderthenigst 
aus gewircket vndt in8innir6n lassen.

10. Diessem nach vndt zum Zehenden, Ob Zwart sie vndt ihre 
Bürger, so sich der Brawordnungk gebrauchen«, vndt deren nur 300 
an der Zahl seindt, noch in etwas jarliches davon haben«, vndt ein 
Jeder des Jahres für 20 vndt mehr iharen viermall brawenn, vndt sie 
vonn einem Jeden gebrawe 5 thall. Zum Maltztzeichen haben können, 
So ist ihnen vndt ihren Bürgern solche nharungk durch das im be- 
nachtbartenn Fürstenthumb Braunschweigk vff den negst angelegenen fürst­
lichen Ämbtern, Clöstern vndt Adelichen hausiern, wie auch noch dieses 
ihar in ihrer Landtwhere dem Okerthurm von fücstl. Br. Pulvermachern 
zw lauterer Newerungk wieder altes Herkommen angestalte heusige bra­
wenn, vndt was vff ihre Biere, so in erstgemeltem Fürstenthumb 
Braunschweigk vortzapffet vndt vorführet wirbt, dobbelte Bier ^eei86n 
vndt gesetzet, vndt dadurch die Abfuhre geringert wirdet,
deromassen geschwechet, dass nun etzliche ihar hero einer des jars nur 
zwey, Ja Jetzundt Kaum Anderthalb mhall brawen kan, wordurch 
da« ihren Bürgern die Brawnabrungk zur helffte, Ja über die helffte 
vndt ihme dem Rhadte ebenmessigk ihre Inti nrlon, so sie vom Braw, 
Maltzszeichen, zur ^66,86 haben können, zur helffte vndt über die helffte 
entzogen vndt abgangen sein.

11. Vndt ob zwar zum Eilfftenn 'bey dieser erwheneten grossem: 
beschwerungk vndt darüber ihnen vndt gemeiner Stadt zugewachsenen 
Abgangk mehr dann vbergnugksam gewesen, So hette doch endlich das 
grosse fast vnablangliche landt vndt Leute vorderbliche Müntzwhesen)  vndt*

') Das Kipper- und Wipperunwesen ist gemeint.
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der daraus notori vndt kundtbac entstandener Vnwiederbringlicher 
schade neben andern sie vmbgeben vndt ferner in grössere Vngelegenheit 
vndt schulden vortieffen müssen, Jnmassen sie dann, weil ihre Vor­
fahren alle Summen vff R.thaler vndt goldtgulden geborget, vndt sie 
solche die Zeit über an Capital! vndt Zinsen mit guten harten Reichs- 
thallern vndt goldgulden zahlenn, vndt also von iharen zw Iharen nach­
dem der Reichsthaller nach der vorringerten Müntz in seinem Werth 
gestiegen», zw einwechselungk der R.thaler vndt goldgulden weil sie 
ihre Intrucicn an der geringern Müntz einnhemen müssen, ein ansehn­
liches auffgewendet, also dass sich solcher schade, vormüge klarer besage 
ihrer Rentregister vom Zhar 1606. Da sich solch ersten zw mehren- 
theils angefangen, biss in das 1622. ihars, da das Müntzwergk aufs 
seinen alten gerechten» fuess wieder zw setzen angefangen worden, an die 
611790 fl. beleufft, wobey dan leichtlich die Rechnungk zw machen, 
was lhme dem Rhate, die ihre gefalle an leichter, dero Zeitt ganger 
Müntze eingenommen vndt nicht für voll wider begeben können, ab- 
gangen, also, dass sie die Zeit über vndt anfangs kaum die helffte, 
hernacher vndt 8ueo688ivo, nachdem sich die Müntze von iharen zw 
iharen, Ja endlichen von Monaten zw Monaten geringert, kaum den 
dritten, vierdten, fünfften, sechsten, ia endtlich kaum den siebenden oder 
Achten theilt, wie der Reichsthaller seinem werth nach gegen die verrin­
gerten Müntze Auff Acht, Neun, Ja zehrn Lhaller kommen, eingenom­
men oder entfangen, sondern deren so eine geraume Zeit darben, vndt 
sich dariegen ie lenger ie mehr, tieffer vndt tieffer ins verderben stecken 
vndt vorsencken lassen müssen.

12. Gestalt sie dann auch zum Zwölfften vndt letzten bey diesen 
von vnsern Wiederwertigen angerichteten betrübten vndt bedrengten Zei­
ten nicht alleine zur Oet'en8ion undt 6on8oruirung ihrer Stadt, son­
dern auch zw vnterhaltungk des vom Niedersachsischen Crayff geworbe­
nen Kriegsvolks, über vndt wieder ihr vormügen, auch ungeachtet ihrer 
so offte vndt vielmhals dagegen eingewandtec impo88ibililüt vber die 
20000 R.thaler an: vndt vffgewendet, zw welcher ausrichtungk 
aber sie mehr nicht von ihrer erschöpfften vndt gantz vndt gahr abgenom- 
menen Bürgerschafft nach einer sonderlichen darauff angelegten Stewer 
als: 6773 thaler 35 gr. vndt 3Va pf. erheben vndt zw wege bringen, 
das übrige aber von dem ihrigen dartzw schiessen, vndt, wie sie ver­
mocht, überheubt von einem vndt anderm, guthertzigen Leuten ausführ­
lichen colligiren müssen.

Wan dan diese Beschwerungen bey denen in 1570. In 
Vnser vndt des heiligen Reichs Stadt Speyer auff dem Reichstage da­
selbst von weilandt vnsern geliebten Hern Vettern vndt vorsahrenn am

>) Hier steht in der Handschrift am Rande; Summa 7197L20.
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Reich, Keyser Maximilians dem andern, wie auch Churfürsten vndt 
Standen aufs den Bischofs zw Münster vndt Landgraffen zw Hessenn 
angeordneten vndt in ^o 1573. verrichteten keys. Commission vndt 
imjuixition, vndt im Jahre 1575 an Jetzgedachte ihr Mayt : vndt Ld. 
gefertigten Kation uetou, So dan fürters in ^o 1577. von mehr- 
gemeltem Niedersachsischem Crayss vorordenten vndt fürgegangenen aber- 
mhaligen inlpu8itioil. bey wellicher nicht allein der Augenschien von den 
8nbdolo^irten 1u<pii8itoribu8, sondern brieffliche Urkunden tr3N8umiret 
vndt zeugen abgehöret, wie Jmgleichen auch die in 4,0. 1582 auffm 
Reichstage zw Augspurgk von auch weilandt vnserm geliebten Hern 
Vettern, Vattern vndt Vorfahren am Reich, Keyser Rudolffen dem An­
dern, Christmiltster gedechtnus, vndt den Standen des Reichs, auff 
Chur.- Sachsienn vndt Meckelnburgk wiedermhalig angestalter vndt in 
5imo 1584 zw wergke gerichteter Commission vndt darauff am Keys, hoffe 
so baldt beschehener der 8ubdeIoAirten aller vnterthenigstenn rolutiou. 
Auch endtlich aus denen Jüngsthin in ^o 1606. von gedachtem Crayss 
vormüge dessen im Jahr 1603 gemachten Reichs Abschiedes angeordne­
ter Inl,ni8itol*n  des Ertz Stiffts Magdeburgk, vndt der Stadt Northausen für- 
gangenen vndt zw unserer Reichs Cantzley in 4o, 1608 vff dem domhaligen an­
gestalten :)keichstage zw Regensburgk überschickten ^eten ohne das klar vndt 
offenbahr, vndtsich inderThatt vndt geschichte mehr besindtlich, als ihren ar­
men verdruckten Leuten lieb ist, sie die auch ausserhalb dieser ihrer an- 
tringender noth Lieber bey sich verschwiegen behaltenn, als von sich sagen 
wolen, sie auch, da einiger Zweiffell hierbei fürfallen solle, dieselbe mit gutem 
reinem vngeferbtem Gewissen Eidtlich betewren vndt erhaltenn, Auch 
vff diesen event vndt unser gnedigsien Erkentnus vndt re8olution 
ihrem abgefertigten ^^enlen dieselbe in ihrem nhamen vndt in ihrer 
Seele Cidtlich zw betewren vndt zw 388eouriren in 8peeio bevheli- 
chet vndt gevolmechtiget, vndt aber die Allgemeine Beschriebene Rechte 
so woll als des heiligen Römischen Reichs de 3. 1577 publieirte 
Policey-Ordtnungk 8ub tit. 23 austrücklich vormügen vorordnen vndt 
8t3tniren, dass denjenigen Schuldigem, welche nicht 8U3 eulpu vel 
sueto, 86l! sortunue 38perit3lo vel Zliorum sueto, 8iv6 injuiiu 
3ut M3>3 temporum eondiliono 6X ueeidenti ihrer güter vndt 
habnus de8tiluiret, in abnehmen pi uoeipitiret vndt detrudiret 
worden, mit inl1»eii8 8ivo ro8eripti8 morutorii8 8ueeurriret, 
vndt mit denselben gegen ihre andringende Creditorem für der fürha­
benden Cxeeution oommunieirt werden sollen«, in ferner erwegungk, 
weil diese eonee88ion vndt begnadigungk zw dem ende nicht gesuchet 
noch intlul^iret oder gegeben wirdet, vndt 3s>8oluto ereditore8 potore 
probibeuntur, mod 83ltom ud tempu8, noo ut debiti iueturum 
lueiunt, 8ed no inteiim inquietent vol ud moiutionem urAosnt 
debitorem, et 8ie qu38i null« vol 83>tem permodieu, ud modi- 
oum lümirum tompum oreditorum interveniut luo8io, quue eum 
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«eeuudum I,. si 6of)itori 21 ss.. tlo jurlio. M3AUUM orerlitoris 
clamnum osso non possit, in mora moelioi tomporis attoueli 
non cloboat, dahero sich dann niemandt billigmessigen Vorstandes, vndt 
worinnen ein stücklein Christlicher Liebelst, weder über sie, die supplioi- 
renden rlobitoros, welchen aus kundtlichenn vnvorwesentlichen zuge­
standenen vnfallen oder per virn majorem aliorum eulpa ve! laoto 
an ihren gütern schaden, abschatzungen vndt andere vorgebenliche vngelc- 
genheit zugestanden vndt dadurch in abnhem^n vndt verderben kommen, 
der nachsuchung halber, dieses in rechten erlaubten vndt den Elenden 
vndt Vnterdruckten zw guten verordneten llom'tieij, als auch vns die 
högste Obrigkeit, dessen eouoossiou vndt crtheilungk zw beschweren 
haben, sondern dieselbe ex ordinaris nostra tanepram suinnu pi iie- 
eipis potestato zw begebenden fallen et pie et juste wol geschehen 
könne.

Als hatt vns derowegen vielgemelter Rhatt der Stadt Gosslar 
vnderthenigst angecuffen vndt gebeten, dass wir ihnen, damit sie In- 
mittelst von ihren Creditorn ihrer fürderungk halber, es sey an Ca- 
pitall oder Interesse, vndt was derselben anhengigk, nicht besprochen, 
nicht belanget oder in einige wege iiupiietiret vndt belästiget, wie auch 
mit den angedraweten, auch schon in eventum bey den benachtbarten 
fürsten vndt Obrigkeiten ungeordneten arresten kümmern vndt repres- 
salien für sie ihre bürgere vndt ihre allerseits gütere, wie es erdacht 
oder nhamen haben magk, vnbeschweret vndt vngehinoert vorpleiben, 
auch sie vndt ihre Bürgers ihre gewerb: Handel: vndt wandelung zw 
wasser vndt Lande vnangefochten vndt vnbekümmert treiben mögen, 
Vnsere keyserliche hülffe mitzuteilen gnediglich geruhen wolten. Wan 
dan mit diesen betrübten vndt fast in armut gestürtzten supplieanten, 
als welche nicht durch ihre eigene schuldt vndt fahrlassigkeit, sondern aus 
obvorstandenen vrsachenn vnvorschuldeter Dinge in solchen Abgangk ge­
rathen, billig ein Christliches mitleiden zw tragen, Als haben wir ihnenn 
sollichem nach auch in betrachtungk, sie des allervnderthenigsten schuldig­
sten Erbictens sein, dieses erteilte Moratorium vndt allergnedigst er­
teilten Anstandt gegen keinen priviliZirten Creditorem, als: contra 
Ceelosiam, Causam piam vndt pupillos oder andere eximirte Per­
sonen zw gebrauchen, sonocrn denjenigen immittelst das ihrige nach der 
Möglichkeit, wie auch hernacher andere ihre Credi torn, was sie dessen 
bey wherendem diesem Anstandt nicht entrichten können, nach ausgang 
desselben ihrer rechtmessigen schultloderung halber noch thunlichen vndt 
ablanglichen Dingen eussersten vormügens zw vorgleichen, gegenwertigk 
vnser Keyserl. moratorium vff Acht ihar von dato dieses 
Brieffes antzurechnen, gnediglich erteilet vndt zugelassen. Hierumb so 
vormahnen vndt befehlen wihc allen vndt Jeden Obrigkeiten, wie auch 
euch den Creditorn sambtlich, vndt einen Jeden insonderheit, Sie vnd- 
ihr wollen mit mehrgcdachten supplieanten wegen ausstendiger betzah-
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lungk so wol des Capitals, als auch albereit versessenen vndt künfftigen 
Zinsen obvorstandene acht iharlangk über in gedult stehen, vndt sie noch 
die ihrigen in keine weisse noch wege wieder dieses vnser keyserl. mors- 
ioi'ium nicht molcstiren noch beschweren, sondern allenthalben sie vndt 
ihre bürgere im heiligen Reich frey, sicher vndt unbekümmert ihre ge- 
werb, Handel vndt Wandel zw wassec vndt Landt treiben lassenn, vndt 
sie oder ihre haab vndt güter, wie das erdacht oder nhamen haben magk, 
mit einigen .Frostern, Kommern, ko^i-c^stdilm oder einigen anhalt 
vndt vorhinderungk im weinigsten nicht beirren noch betrüben. Wie nun 
dieses ermelter Stadt Goslar Wiederum!) zw gedeilichcm vffnhemen ge­
reichet, vndt ihr die sambtliche (n (><jitoi's'8 hieran neben weinigem scha­
den nur die zeit, vnter welcher sich eure Olssn'tores ihres erlittenen 
schadens wiederumb erholen müchten, zw vorlieren, Als geschiehet an 
diesem allem vnser ernstlicher auch endlicher Will vndt meinungk. Geben 
in vnser heubt: vndt Nesidenlxstadt Wien den Sechszehenden tagk 
Monats 1624 Vnserer Reiche des Römischen im fünfften
des ^ungarischen im Sechsten, vndt des Böhmischen im Siebenden.

Ferdinand! (I.. 8.)
Peter Heinrich von Stralendorff 

^d mundulum saeino 
mnju^tntir; proprium. 

.Io!mn. kiudols)ss: ltuosieu m. 
ttegiLtrulor Freysingk

Lhalmansfeld, Luther, seine Familie und Mansselder 

Freundschaft. Srief von Phil. Melanthon.

Von Ed. Jacobs.

In C. Krumhaars neuester Schrift über Schloß und Stadt 
^ansfeld ist S. 45 hervorgehoben, daß die Zeit wahrend und nach der 
Reformation auch in äußerer Beziehung die Blüthe zeit der Stadt 
gewesen sei. Wie begründet diese Annahme sei, vermögen wir aus den 
bedeutenden und von den frühesten Jahren der Reformation an be­
trächtlich zunehmenden Geldsummen zu ersehen, welche Luthers Mans- 
felder Landsleute, Gefreundete und seine nächsten Anverwaiidten selbst
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bei Graf Botho dem Glückseligen zu Stolberg-Wernigerode, dessen 
Söhnen und dem Rath zu Stolberg zu Zins austhaten, oder, 
nach dem geschäftlichen Ausdruck der damaligen Zeit, wiederkäuflich ver­
kauften. Wenn wir hierüber an dieser Stelle einige Zusammenstellun­
gen nebst kurzen urkundlichen Beitragen und Ergänzungen über Mans­
feld selbst, Luther und seine „Freundschaft" geben, so werden wir uns 
dem Vielen gegenüber, was schon veröffentlicht ist, kurz fassen, nament­
lich aber von der weiteren Verfolgung und Darlegung des Rechtsgangs 
um verschiedene Zinsen und Hauptgeldcr, die später nicht immer pünkt­
lich gezahlt wurden und zum großen Theil in die große Masse des 
leidigen Mansfeldischen Schuldenwesens gezogen wurden, gänzlich Ab- 
stand nehmen dürfen. Andererseits verdient es wohl die Wichtigkeit 
des Gegenstands und die Bedeutung, welche für Luther seine Iu- 
gendheimat hatte, sowie die Liebe, welche er treu und warm für sie 
hegte und bis an sein Ende bewahrte, wenn wir auf die noch keines­
wegs erschöpfend dargestellten Beziehungen Luthers zu seiner Vaterstadt 
und Freundschaft einen Blick werfen.

Unsere Quellen sind — außer den Handschriften von Luther (und 
Melanthon) selbst in der Gräflichen Bibliothek — die Schuldurkunden 
im Gr. H.-Arch. U. 18, 15—22 und die Copienbücher von 1505
—1532 und 1543—1548 100, 2 zu Wernigerode.

Zuerst gedenken wir eines zu Lätare fälligen Zinses von fünfzehn 
Gulden, welchen die Pfarrkirche S. Georgii zu Mansfeld oder 
ursprünglich die Vicarien jener Kirche von dem Rath zu Stolberg 
bezogen. Die älteste uns vorliegende Quittung ist von dem Mans- 
felder Pfarrer Jonas Kemmerer und dem V i c ar Martin S e- 
ligman zu Mansfeld Montag nach Latare 1519 ausgestellt. Eben­
so quittiren Beide gemeinsam Montag nach Viti 1525. 9

Wir lernen aus der ersteren Bescheinigung zugleich, daß es bei 
genannter Pfarrkirche eine Brüdersch aft der Vicarien gab. Die 
genannten Geistlichen nennen sich nämlich „vorordenthe Vorsteher der 
bruderschafft der vicarien gedachter kyrchin", nämlich der 
„pfarkirchin Sanctj Georgij Im Thall Mansfelt" und 
unterm Montag 1524 quittiren die Vicarien Paul Wagcner und Mar­
tin Seligman „ym namen der andern vicarien".

Die Pfarrkirche des Städtchens Mansfeld, als unter dem Haupt- 
familienschloß des Grafengefchlechts gelegen, befand sich in einer ähnlichen 
Lage wie die zu S. Martin in Stolberg, die auch wie jene mit den 
Grafen denselben Schutzheiligen hatte: obwohl keine Stiftskirchen, 
sammelten sie doch eine beträchtliche Anzahl geistlicher Stellen um sich, 
da besonders seit Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts

') Gr. H.-Arch. ä. 19. 1.
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mit dem schneller zunehmenden innern Verfall eine Ueberfülle von Al­
taren und Vicaricn gestiftet wurde. Wahrend von den Stolbergischen 
Zeitfuchs eine ganze Reihe aufführt, ist bei Krumhaar S. 24. ff. von ver­
schiedenen sich rasch folgenden derartigen Stiftungen zu Mansfeld berichtet.

Außerdem Pfarrer Kemmerer, dem Luther wiederholt seine Grüße 
sandte, lernen wir aus den Quittungen den von demselben als frommer 
gelehrter und diensttreuec Greis verehrten Martin Sel ig­
ni an als Vicarius von 1519 bis 1537 kennen. Paul Wagener 
finden wir als Vicar ebendaselbst von 1521—1538 genannt. Letzte­
ren nennt uns eine gleich noch zu erwähnende Verschreibung schon im 
Jahre 1516.

Seit dem Jahre 1531 wird außer über jene 15 Gulden noch, 
in Folge einer neuen Verschreibung, über weitere 10 jährlich vom 
Rath zu Stolberg gezahlte Gulden Zins, ebenfalls zu Lätace fällig, be­
scheinigt, so daß der gesammte Stolbergische Zins an die Vicarien 25 
Gulden betrug. Nun dürfte es wohl nur eine Folge der neuen kirch­
lichen Einrichtungen und außerdem eine Uebertragung des Zinses von 
dem Rath zu Stolberg auf die Herrschaft sein, wenn wir vom Jahre 
1538 (Montag nach Latare oder 1. April) ab statt der Vicarien zu S. 
Georgii Schultheiß und Thalh errn zu Mansfe ld „als ob erste 
Vorsteher der Pfarrkirchen jm Thal Mansfelt" auf Grund 
einer Verschreibung Graf Bothos über dieselbe zu Latare fällige Summe 
der 25 Gulden Zinsen quittiren sehen. Vom Montag nach Lä- 
tare 1538 liegt allerdings auch noch eine Quittung Paul Wageners über 
zehn vom Rath zu Stolberg empfangene Gulden vor. In der Quit­
tung für die Jahre 1547 und 1548, ausgestellt Mittwoch nach Trini­
tatis (30/5) 1548, ist außer und vor Schultheiß und Thalherrn noch 
der Pfarrer M i chael Eelius unter den obersten Vorstehern der 
Pfarrkirche genannt.

Obwohl nun die Quittungen über die zehn Gulden, vom Rathe 
zu Stolberg den Mansfelder Vicarien zahlbar, erst vom Jahre 1531 
an vorliegen, so rührte der Zins doch schon aus dem Jahre 1516, denn 
nach einer in der Abschrift erhaltenen Urkunde vom Montag nach La­
tare jenes Jahres verkaufte der Rath zu Stolberg mit Bewilligung 
Graf Bothos den Vicarien Paul Wagener und PaulSchette 
zu Mansfeld für 200 Gulden 10 jährlich zu Latare „im tale zu 
Mansfelt" zahlbare Gulden.') Paul Schelte oder Schtte verstarb 
bald nach der Ausstellung jener Urkunde 2), daher ihn spatere Quittungen 
nicht mehr nennen.

Da nun die oben erwähnten 15 Zinsgulden von 300 Gulden Haupt-

') Copicnbuch 1505-1532. Bl. 90b.
2) Ärumkaar a. a. O. S. 28.
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geld gezahlt wurden, so ist es natürlich, daß der Zins, seitdem er in einer 
neuen Verschreibung zusammengelegt war, von einer Summe von fünf­
hundert Gulden gezahlt wurde.

Wenig jünger als die eben erwähnte älteste Verschreibung an die 
Vicarien war der Zins, den am Freitag nach Martini 15! 8 der Rath 
der beiden Städte Stolberg und Kelbra gleichfalls mit Bewilligung 
Graf Bothos mit 60 Gulden zu Martini in Mansfeld zahlbar ge­
gen tausend Gulden Hauptgeld denselben Vicarien verschrieb. 9

Je weniger wir von dem MansfelderBürger Schelte sonst wissen, um 
so mehr ist ein anderer und seine Familie durch Luthers freundschaft­
liche Beziehungen zu derselben bekannt, wovon die folgende Stolbcrgische 
Schuldverschreibung handelt. Am Mittwoch nach Andreas 1519 näm­
lich verkauften Botho Graf zu Stolberg und Wernigerode und der Rath 
der Städte Stolberg und Kelbra dem Hans Reinickc zu Mans­
feld von den Einkünften der Herrschaft Stolberg oder der Rathhäuser ge­
nannter Städte fünfzig Gulden wiederkäuflicher Zinsen für tausend 
Gulden Hauptgeldes, welcher Zins vom Gräflichen Rentmeister zu 
Mansfeld im Lhale zu entrichten war.

Hans Reinicke war ohne Zweifel der Hüttenmeister in Mansfeld, 
den Luther seinen besten Freund nennt, mit dem er 1495 nach Magde­
burg gezogen war, den er 1530 besuchte und 1535 beim Verlust der 
Ehefrau tröstete. 3) Wir lernen außer spätern Gliedern dieser Familie 
auch einen Bergvoigt und Thalherrn Peter Reinicke, Hans Reinickes 
Vater, Heine und Hans Reinicke in Mansfeld am Ende des 15. und 
zu Anfang des 16. Jahrhunderts kennen. *)  Peter Reinicke war der 
Vater der Frau des Nikolaus Omler, den Luther seinen Schwager 
nennt.

Wahrscheinlich ein Sohn dieses Hans war Martin Reinicke. 
Dieser hatte eine noch größere Summe bei der Herrschaft Stolberg 
zu Zins ausstehen. Am Montag nach Michaelis 1543 bekannte näm­
lich Graf Wolfgang zu Stolberg, daß der „Er bar Martin 
Reinicke jm thal Mansfeldt" früher schon 1000 Thaler 
und 2000 Guld n Hauptgeld zu bezüglichen 50 Thalern und 100 
Gulden Zins wiederkäuflich auf drei Jahre an die Herrschaft 
Stolberg ausgethan habe und dieselbe nunmehr nach Ablauf dieser Frist 
noch länger stehen lassen wolle. §) Hans Reinicke verstarb, wie wir aus

0 Copialbuck 1505-1532 Bl. 106b.-1071».
'9 Urschrift auf Pergament, davon die Siegel abgefallen sind, im Gr. 

H.-Arch. zu Wcrn. L. 18, 7. Abschrift Copicnbuch 1505—1532 Bl. 166b. bis 
167».

9 Krumbaar S. 30.
9 Vgl. Ebcudaselbft S. 25—30.
9 Die Familie Plathner S. 224.
9 Mit des Grafen „ hantringc" untersiegelt. Abschr. Copienbuch 1543 

—1548. Bl. 27b.
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Luthers Schriften wissen, im Jahre 1538. Zehn Jahre spater war auch 
Martin verstorben, denn Martini 1548 verlängerten dessen Erben 
die Wiederkaufsverschreibung auf drei weitere Jahre. >) Im Jahre 
1551 kündigten die Witwe Margarethe und die Vormünder der un­
mündigen Kinder von der ganzen Summe die tausend Thaler. Jene 
Vormünder „die erbarn Basti an mulle r, Jacob Luther vnd 
Phillip gluenspies" ?) sind nun aber besonders, durch Luthers und 
Melanthons Briefe gar bekannte Leute. Philipp Gtuen spieß 
war Hans Reinickes Schwiegersohn, und Luther richtete zwei, Melan- 
thon häufigere Briefe an ihn. Von Jacob Luther, Martins jüng­
stem Bruder, werden wir noch weiter hören. Bastian oder Se­
bastian Müller aber stammte aus Querfurt und wird uns in 
Spangenbergs Querfurtlscher Ehronik wegen seiner Sanstmuth und als 
Wohlthäter an Pfarrern und andern Leuten gerühmt Melanthon gab 
wiederholt über die Fortschritte seiner von ihm in den Studien beaufsich­
tigten Söhne Nachricht. 4)

Im Jahre 1556 sahen sich die Erben, da ihnen „eine sache vnd 
drangksal zugestanden", wozu sie eine Summe Geldes hochnöthig ge­
brauchten, veranlaßt, die zweitausend Gulden nebst rückständigen Zinsen 
bei der Herrschaft Stolberg zu kündigen. Da der erhebliche Betrag 
aber nicht sogleich gezahlt werden konnte,^) so kam die lästige und 
kostspielige Leistungs- und Einlagerpflicht für die Bürgschaftsleister zur 
Anwendung, und die Gebrüder Christoph und Georg v. Werther 
auf den Herrschaften Frondorf und Wie he mußten, trotz ihrer 
Vorstellungen, daß die Stolbergische Landschaft mehrmals daran 
erinnert habe, wie aus dem Einreiten und der (Bürgschafts-)Leistung 
ein so großer Schade (zunächst für die Herrschaft) erfolge, acht Wochen 
mit acht Pferden zu Eisleben Einlager halten, wobei denn freilich so­
wohl die einlagernde Mannschaft oder Knechte zu Klagen Veranlassung 
gaben, als den Schuldnern schließlich immer größere Kosten erwuchsen. 
Auf Graf Ludwigs Veranlassung sollten die v. Werther aus dem 
Herrschaftlichen Kohlenbergwerk entschädigt werden. ?)

') Das. Bl. 2421,. *
2) Schreiben der Witwe Margar. an Gr. Wolfgang v. 18/1 1552; Schrei­

ben der Vormünder o. >6/3 155t,. Gr. H.-Arch. ^.20, 1.
Das. S. 499 unten.

ss c<,rl>. rofoim. V. 797; VI. 193.
5) Schreiben v. !0/3 ^556 an den mitbürgcnden Rath zu Stolberg

20, 1. Gr. H.-Arch.
Ueber 800 Thlr. und weitere 100 Tblr. auf die 2000 fl. nebst Zinsen 

finden sich Quittungen v. 7/8 und 31/8 1550. N. !8. 7.
Albr. Georg an die Reinickcschcn brben und Vormünder 29/5 1557 ;

v. Werther an Albr. Georg Mittw. nach Decollat. Ioh. 1558 und Nativ,
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So wie wir Jacob Luther in der Reinickeschen Familie zum Vor­
munde bestellt finden, so war er es auch für die Witwe Hans Bern- 
harts, dessen Name in den Flacianifchen Streitigkeiten mit genannt 
wird. Mittwoch nach Mar. Lichtmeß 1543 bekennt nämlich Graf 
Wolfgang, daß er dem „Erbarn vnserm lieben besondern Jacoff 
Ludern", Georg Kaufman, Basti an Brether (Breiter) und 
Franz Hartman, Bürgern in Thal Mans selb, als verordneten 
Vormündern von des jungen Hans Bernharts sel. Hausfrau und 
ihren beiden unmündigen Kindern zu Mansfeld aus der Herrschaft 
Stolberg Einkünften wiederkauflich 24 Joachimsthaler für 400 Thaler 
Hauptgeld zu Maria Lichtmeß in Mansfeld zahlbar verkauft habe.-) 
In den Schriftstücken über diese Schuldforderung werden die Vormün­
der ohne Nennung der Einzelnen noch am 28. Sept. 1560 genannt; 
Jacob Luther hat sein Siegel noch einem Schriftstück vom 7. Juli 
1559 beigedruckt. 3)

Auch die dem Reformator so nahe stehende Familie Kaufman zu 
Mansfeld that bei den Grafen zu Stolberg Geld auf Zins aus. Michae­
lis 1543 verschrieben Graf Wolfgang und der Rath zu Heringen 
dem Fabian, Heinz Kaufmans Sohn, zu Mansfeld für 800 
als Hauptgeld auf vier Jahre wiederkauflich eingethane Gulden 48 
Gulden jährlichen Zinses von Walpurgis 1544 an zahlbar. H

Außerdem findet sich noch eine gleichzeitige Schuldverschreibung 
über 300 Gulden Hauptsumme und davon zu zahlenden Zins ebenfalls 
an Fabian Kaufman, sowie von 60 Gulden Zins von tausend 
Gulden Hauptsumme an Hans Kegel zu Mansfeld. Da die 
Kaufmanschen Forderungen später lange unerledigt blieben, so sehen wir 
Martin Kaufman (jedenfalls Fabians Sohn) am 21. Juli 1580 von 
Wernigerode und darauf am 27. Juli von Jlsenburg (Elszaburgk) aus 
sich um Ablegung wenigstens eines Theils der von ihrem Vater auf sie 
gekommenen Forderung an ihn und seine Miterben an Gr. Albrecht 
Georg wenden. Wahrscheinlich war er bloß zu diesem Zweck von 
Mansfeld (Eisleben) gekommen.

Haben wir nun schon gelegentlich Jacob Luthers als Vormundes

Mar. 1558; desgl. 16/9 1558, Nlbr. Georg 25/9 1558 an v. Werther; 14/2 
1565 v. Werther an Albr. G.; 25/2 1565. Albr. G. an Werther. Gr. H.Arch. 
z. 20, 1.

9 Krumhaar S. 43.
2) Copienbuch 1543-48. Bl. 26a-27a; erneuerte Verschrcibung v. Za- 

cobi 1546 a. a. O. Bl. 117.
9 Gr. H.-Arch. ä. 16, 3.
H Copienb. 1548—1546 Bl. 476.-486.
5) Das. Bl. 476. f. Erneute Derschr. Jubilate 1546 u. Michael. 1438 Bl.

1166. 244. Vgl. Acta H. Kegels Schulkforderung ä. 18, 1.
«) 19? 1.
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mehrerer Gefreundeten des Lutherhauses in Thalmansfeld gedacht, wobei 
noch hervorzuheben ist, daß sein Name fast stets an der Spitze steht — 
wohl weil von seines Bruders Glanz etwas mit auf ihn strahlte — 
so haben wir nun noch theils unmittelbar von ihm zu handeln, theils 
von den Thalmansfeldischen und Lutherischen Beziehungen zu Stolberg 
im Allgemeinen zu reden.

Martin L. war selbst durch verwandtschaftliche Bande an Stol­
berg geknüpft, da er den persönlich nicht unbedeutenden Gräflichen 
Rentmeister Wilhelm Neiffenstein, der 1538 verstarb, seinen Schwager 
nennt. i). In seinem, des ansehnlichen Stolbergischen „Patriciers" Hause 
oder Gasthof „so recht über den Markt lag" und zu Anfang des 18. 
Jahrhunderts abgetragen wurde, wohnte er im Frühjahr 1525, als er 
wahrend der unheimlichen Gahrung des Bauernkriegs am Freitag nach 
Ostern (21/4) zu S. Martin predigte.-) Er soll damals auch mir 
seinem Schwager auf die Hohe über der Stadt gewandert sein und von dort 
zurückblickend diese treffend mit einem Vogel mit ausgebreiteten Flügeln 
verglichen haben. Die Verwandtschaft mag durch Reiffensteins Frau 
Barbara vermittelt worden sein. *) Wie Martin Luther, so nannte 
auch dessen jüngster Bruder Jacob den Wilhelm Neiffenstein seinen 
freundlichen lieben Schwager

Daß Martin Luther auch Züge aus der Gräflich Stolbergischen 
Geschichte, zunächst Graf Bothos bekannt waren und daß er die An­
kunft von dessen Söhnen Wolfgang und Ludwig zu Wittenberg seinem 
Freunde Spalatin meldete, ist bekannt. §) Auch geschäftliche Bezie­
hungen führten den Bruder des Reformators nach Stolberg. So er­
wähnen in einem Schreiben an Graf Wolfgang zu Stolberg vom Mon­
tag in den Pfingsten 1550 Schultheiß und Thalherrn im Thal Mans- 
feld, daß ihr „Rathsfreund Jacob Luther, da er kurz nach 
verflossenen Ostern zu Stolberg zu schaffen gehabt", von ihnen 
in einer Angelegenheit der Mansfelder Kirche gebraucht worden sei. ?) 
Solcher geschäftliche Verkehr zwischen beiden Orten töurde in natür­
licher Weise durch die mehrfachen Schwägerschaften veranlaßt, die auch

0 Schreiben: Freitags nach Negidii >528. Zeit fuchs Stolb. -bist. 
S. 23

2) Das. S. 212.
3- tabendas. S. 355.
0 So nennt die Verwitwete der Humanist baelarins der auch in Nciffen- 

steins Hause verkehrt und vcnrantc war., als er sie von Casp. Mahler, seinem 
Amtsnacktolger, grüßen ließ. Gr. H.-Arch. IN, 6.

b) Montag nach Nonhardi (.8/11) 1535 in der weiter unten mitzutheilen- 
ten Quittung.

Vgl. diese Zeitschrift 1, S. 191.
0 Der Kirche zu Mansfeld Schuldforderung Gr. H.-Arch. 19. 1.
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außer der Lutherfamilie wechselseitig stattbatteu. So nennt die Witwe 
Margaretha Reinicke zu Mansfeld am 23/1 1532 den Stolbergischen 
Amtsschösser Mathias Lutterodt ihren freundlichen lieben Vater; er 
nennt sie kurz darauf Montags nach Pauli Bekehrung seine tugendsame 
freundliche liebe Mutter und da der Schösser — mit Ausnahme 
der Namensbuchstaben — das Reinickesche Petfchaft und Familien- 
zeichen führte, so wird die Annahme noch mehr erhärtet, daß er in die 
Reinickesche Familie geheirathet hatte:

Aber nicht nur bei Vormundschaften und Bemühungen für Dritte 
gewinnen wir von Stolbergischer Seite einige neue Nachrichten über 
Luthers Familie; wir können auch Mehreres von ihnen selbst ge­
schriebenes und für sie ausgestellte Urkunden hierzu beibringen.

Jacob Luther hatte nämlich wahrscheinlich in den ersten drei­
ßiger Jahren des 16. Jahrhunderts eine Hauptsumme von 1347 Gold- 
gulden wiederkäuflich bei Graf Botho zu Stolberg ausgeihan, wofür 
er nebst seinem Schwager Hans Stelwagk jährlich zu Martini 
67 Gulden 8 Groschen Zins am Reinsteinschen Floßgeld erhielt. 
Ueber eine solche Zinszahlung liegt uns, von seiner Hand geschrieben, 
folgende Empfangsbescheinigung vom 8. November 1535 vor:

„Ich Jacoff Luder jm thall Mansfelt mit diesser meiner 
handschrifft öffentlich bekenne, das der rvolgeborne vnd edler . herre. 
Botho . graue vnd herre zu stolberg vnd wernigerod etc. mein 
gnediger herre, mir durch s. g. Renthmeister meinen freuntlichen . 
lieben swager, Wilhelm Reyffenstein, 67 golt gülden 8 groschen 
in muntz . betagter zinse, vff 1347 gülden heubtsumma, So s. g. mir 
vnd meinem Swager Hanse stelwagk an dem Reinsteinschen 
flösse gelbe zuthune schuldig / vnd ein jdes hundert mit funff golt 
gülden vorzinset, gütlich vnd zu gutem dancke hat bezalcn lassen, Sage 
der halben wolgedachte-n mein gnedigen Herrn von Stolberg solcher 
bezalten zinse. Disszmal jncrafft, diesses briues / quid ledig vnd losz. 
Zu warer vrkünd / habe ich mein gewöhnlich handtpitzschafft zu ende 
diesses briues thun drucken, gescheen, Montag nach Leonhardi jm 1535 
Jare."

Die Bezeichnung Schwager in einer die Gemeinschaft am Ver­
mögen andeutenden geschäftlichen Urkunde läßt darauf schließen, daß wir

Der Reinicke zu Mansfeld Schuldforderung. O 20. I.
2> J-loß ick hier im bergmännischen Sinne zu verstehen, ld rimm Wör­

terb. 3 Lp. 1820 : ,,Das Roheisen, wie es in eine vor dem Ofen befindliche 
Rinne gelassen wird". Floßgcld ist also ein Antheil an bestimmten Bergwcrks- 
einknnften.

-st Jacob Luthers Schuldfvrdcrung. /O l8, 6 im t^räfl. H.-Arch. zu Wer- 
pigerode.
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es hier mit einer Schwägerschaft im eigentlichen und engeren Sinne zu 
thun haben. Jacob Luthers Frau mochte eine Schwester Hans Stel- 
wagks (Stelwagens) sein. ')

Drei Jahre spater sehen wir Ersteren am Mittwoch nach Martini 
(13/11) 1538 schon über 150 Gulden ihm vom Gräflich Stolbergi- 
schen Rentmeister Easpar Mahler gezahlten Zinses quittiren, und von 
einem Antheil seines Schwagers daran ist nicht die Rede. Doch seine 

'Vermögensverhaltnisse müssen sich mittlerweile noch bedeutend verbessert 
haben, denn fünf Tage spater, am 18. November 1538, verschreibt 
Graf Wolfgang zu Stolberg, zugleich als Vormund seines Bruders 
Ehristoph und im Namen Graf Ludwigs und Albrechtgeorgs, seiner 
Brüder, dazu der Rath der Städte Stolberg und Heringen in einer 
noch rn der Urschrift auf Pergament erhaltenen Urkunde die Siegel ab­
geschnitten) dem „erbarn — lieben besondern Jacob Ludern 
zu Mansfelt" aus den Einkünften der Herrschaft Stolberg und der 
Städte Stolberg und Heringen zweihundertfünfzig Gulden zu je 21 
Groschen Fürstenmünze wiederkauflicher Zinsen für 600 Goldgulden zu 
je 25 Groschen und 2875 Thaler zu je 24 Groschen, welches zusammen 
einen Betrag von 4000 Gulden ausmacht. Der Zins war durch den 
Gräflichen Rentmeister zu Martini vom Jahre 1539 ab zu Mansfeld 
zahlbar. Ueber diesen Zins liegen uns denn auch von dort ab und von 
1540 und 41 von der geübten, aber nicht sehr sorgfältigen Hand Jacob 
Luthers die Empfangsbescheinigungen vor. ?) Er schreibt sich in der 
Quittung immer Iacoff Luder, nur im Jahre 1538 „Jacoff Luther 
jm tball Mansfelt bürg er". So finden wir seinen Familiennamen 
auch in spateren — doch nicht in uns vorliegenden eigenhändigen 
— Urkunden nicht selten geschrieben.

Als im Jahre 154! der Zins einige Wochen ausblieb, schrieb 
er Montags nach Nicolai (7/12) an den Amtsschösser Kaspar Mahler 
zuStolberg, seinen „freundlichen lieben Schwager", und sagt, 
daß er um seinetwillen nicht gern eine Mahnung an den Grafen richten 
wolle und daher ferne Vermittlung suche. Also auch hier fand eine 
Verschwägerung statt, die aber möglicher Weise eine entferntere war.

Wir haben nun noch einige wenige Beiträge zu Martin Luthers 
Beziehungen zu seiner harzisch-mansfeldischen Heimat und Freundschaft zu 
liefern. Schon seit längerer Zeit ist der Widmungsworte gedacht, 
welche Luther seinem alteren Mansfeldischen Freunde Nikolaus 
Omler in die ihm geschenkte prächtige Hans Lufftsche Bibel in Blatt--

i) Dgl. die in dem Werke: die Familie Plathner S. 224 mitgetbcilte, 
doch beanstandete Aufstellung, daß Jacob Luther, Nikolaus Omler und der 
Rath Nr. Rühel in Eislebcn drei Schwestern zu Frauen gehabt hätten.

?) Alles a. a. O. Gr. H.-Arch. 16, 6.
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große vom Jahre 1541 einschrieb, >) aber theils in Bezug auf Zeit 
und Veranlassung unrichtig, besonders aber in Beziehung auf die Wid­
mungsworte ungenau und unvollständig. Wir geben sie daher hier, da 
sie es gar sebr verdienen, mit urkundlicher Genauigkeit wieder.

Sie waren auf Vorsatzblätter jener Ausgabe der Heiligen Schrift 
eingeschrieben. Da aber der alte Einband, bei sonst guter Erhaltung 
des Buches, sammt den Vorsatzblättern schadhaft geworden, fo wurden 
letztere kleiner geschnitten und jedenfalls in der ursprünglichen Weise im 
vorigen Jahrhundert unter Graf Christian Ernst (-s- 1771) beim neuen 
Einband in Schweinsleder eingeklebt. So finden sie sich nun in dem 
Bande der herrlichen Bibelsammlung der Gräflichen Bibliothek, der die 
Bezeichnung Ha 2Z4 führt.

Ueber Luthers und N. Omlers Verschwägerung, die allerdings keine 
im engern Sinne gewesen sein mag, kann ich zu dem an verschiedenen 
Orten Gesagten oder Vermutheten nichts Wesentliches hinzufügen. 
Nur scheint es mir möglich, daß diese Verwandtschaft durch die mehr- 
erwahnte Verschwägerung zwischen Luthers Verwandten und Gefreunde- 
ten mit Stolberger Beamteten vermittelt sein kann. Es ist daran zu 
erinnern, daß Omlers Frau die Schwester von Luthers altem Jugend­
freund Hans Reinicke war Daß aber die Familie Luther mit den 
Reinicke verwandt war, werden wir noch bei der Mittheilung über die 
Mansseldischen Siegel erwähnen

Sonnabend nach Exaudi finden wir einen Hans Oemler von 
Mansfeld zu Stolberg, wo er die zu Lätare fälligen Zinsen für die 
Mansfelder Kirche in Empfang nimmt. Nikol. Omlers Sohn, 
Georg Omler oder Aemilius, war Gräflich Stolbergischer Superintendent. 
Dessen Tochter war wieder die Frau des Stolbergischen Raths 1)i-. 
Sal. Plathner. Dadurch ist es erklärlich, wie dies werthvolle Fami­
lienstück in die Gräfliche Bibliothek gelangt. Dennoch scheint dies erst 
im 17. JahrhundertducchKauf geschehen zu sein, denn auf der ersten Seite

') Zuerst wohl in den Unschuld. Nachr. 1712 S. 047 (bei Richter durch 
Versehen 497), dann Richter 6eneal. t^uNierornm 1739 S. 83, doch ist die 
Angabe, daß Luther sie aus seiner letzten Reise 1549 geschrieben habe, eine durch 
die unvollständige Mittheilung verschuldete falsche Muthmaßung. Die jüngste 
Erwähnung findet sich bei Krnm haar S.32, wo nur nicht ganz richtig gesagt 
ist, L. habe jene Worte in Omlers Stammbuch geschrieben. Vgl. auch Jr- 
m isch über einige Botaniker des 16. Jahrh. S. 34; Familie Plathner S. VIII.

2) Die Familie Plathner S. 224.
H Heutzutage weiß nach Plathner v. a. O. S. 225 die Familie Oem­

ler von keinem Familicnwappcn. Ist dies nun auch kein Beweis, daß sie in 
der 1. Hälfte des 1t). Jahrh, noch kcins besessen habe, so ist dock immer er- 
wähnenswerth, daß, während sonst fast alle Mansseldischen Quittungen ein Pet­
schaft mit einem Zeichen haben, Hans Oemler sich bei der seinigen keines Sie­
gels bedient.

4) Familie Plathner S. 224.
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des jetzigen Vorsatzblattes findet sich unten von einer Hand des 17. 
Jahrh, die Preisangabe: „Sechs Dhaler."

Auch mit des Superintendenten Vater, dem Mansselder Bürger 
Nikolaus Omler, stand die Herrschaft Stolberg von Wernigerode 
aus schon im Jahr 152b in briefltchem Verkehr, denn nach der Herr­
schaftlichen Amtsrechnung von Galli 1524 bis dahin 1525 heißt es 
unter der Abtheilung: „Vßgab Botenlohn" auf deren vierter Seite: 
„4 groschen ein pfennig branden" (nämlich: an Vrant Snell, den 
herrschaftlichen Boten gegeben). „Nicolaen omler gein mansfelt 
brief bracht 5 post C'sto michi" (2/3 1525).

Luthers Widmungsworte, die von seiner festen, sehr geübten und 
lesbaren Hand geschrieben sind, lauten nun:

1) auf der Rückseite des vorderen Deckels des nunmehrigen 
Einbands:

1osianrn8 . 5.
^0 r 8 6 lr 6 t <1 i 6 8 0 si I' i sft, darin si r m 6 i n 6 t d g 8 6 w i 2 6 

I,ot)6N 2U irasion . donn 816 I8t8, d i 6 V 0 n m i r 2 6 n F- 
ni 8 A i s> t.

Von, ^116. . .^riosit 60, da8 18t, »arliosi warliosi al80. dann 
wer dio 8eln iüt Ü086t al80. da8 6r klon 8on AIari'6 .ll>68um von 
lXaxaretlr . (»otto8 8on vn<I l^l688ia niolit drinnen 8neltt nooli 
tindot, dom 18t,8 niosit8 nntxo, da8 61' da8 andor a!>68 Ü686t, 
VNll >V6I8. 8l On'i8tnm I)6N6 8018, 8Nt>8 68t, 8i 66tora N68018.

^1ailinu8 I.ntlmli 3.

Uchnom Aiitk'n alten franndo lXioolao OmeleH 360 miolr 
s)N8iIl6n vn3 lvind, anis 86IN6N armon siat, ^nn vn3 9U8 36r 
8cchnlen ^otrazan . mosir denn ein mal, 3a wir alle baido 
noolr niesit vvu8ton, 3a8 ein sosivvazar 3en andern IruZo.

1544
2) auf der ersten Seite des Vorsatzblattes steht auf völlig gleichem 

Papier und in vollkommen gleicher Schrift:

l) Die Bibelstelle ist unterstrichen. Mehrere meist aus Luthers Einschrei­
bungen in Bibeln gesammelte andcrwcite Bemerkungen zu dieser Stelle s. noch 
in Wanck els Sammlung. Unschuld. Nachr. 1712 S. 756—759.
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1. limot. 3.

His 8cklisst von Oott oinAOAollON i8t nutxlick: XUI' I.6U6, 
xuc 8ti3ss6, XUI- k0880i-usnA0, xstu- xuoIlU.^nn^o >, nn 6or A6- 
roekliAkoit, 638 ein I>1on86k s6oltoj8 volkomon 80^ XU ollom 
Auton ^orc!^ A68ckiekt.

Uon8ckon I^oro, Kot 3uck viol XU loron, XU 8ti'3l7on. XU 1)68- 
86I-N, XU XUcKliZON, vn6 moekt . 638 6on toullols llloi toi'ocn. 
6ie Kollo 8OUIOI- xvii'6 xuuoitlionon, 6onn 6or k^mol 6on 
Hockton koili^on . 6enn 08 Aokot 3Ü08 (Ion vni'ockton VVOA, 

vn^loukon / 638 I8t ^nn vnAoroekli->Iioit, 638 810 lecin / 
rockt Aul >voiol< vn6 lcoin 5;ut xvoicle rockt tkun Iconnon. 
8io 8in6 nickt AO8okiel<t 6oxu . woil 8>o Ootto8 wort nickt 
nokton . o6or nickt roin Kokon. -)

N3rlinu8 I^utkoH 6.

1544.

An diese Widmungsworte in der Omlcrschen Bibel schließen wir 
noch einige andere, welche einem höchst schätzbaren Reformatoren-Ge- 
denkbuch in Blattgröße — vielleicht einzig in seiner Art, da es meist 
Bibel- und Wahlsprüche fast sämmtlicher deutschen Reformatoren des 16. 
Jahrhunderts enthält, die ein vielleicht im Jahre 1542 zu Wittenberg 
studirender Mann sich sammelte — entnommen sind. Zuerst ist Luther 
eingeschrieben, es folgen Bugenhagen, Melanthon, Creutziger u. f. f. 
Luthers Worte, ebenfalls fest und sicher doch noch flüssiger als die vor­
her angeführten am Neujahrstag 1542 geschrieben, lauten.-

?"8 primo 
l)io L^orockton Kokon Ku8t xum >Vo,t 6ott68, Vn6 ro6on 
Aoru 63U0N t3A vu6 nocki.

Dorumk 
konnon 810 3uck 3>lo8, Iluin 3K08 VN<I Iiloilx'n ovoiusiick AIUN 
vn6 scuek!k3i', vvio oin smlmkuuni :un VV3880K.

Dio 6ottlo8on kukon Ku8t 3n ^kiom Oott, kouck vn6 

Nommon.

1) Die eingeklammertm Buchstaben sind durch Zerreibung des alten Vor­
satzblattes verloren gegangen.

2) Der letztere Absatz ungenau und ohne Angabe der Quelle in WanckelS 
Mittheil. Unsch. Nachr. 1712 S. 763.)
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vurumb können sie nuek niekts, Ikun niekls, bleiben 
niebl. 8onc1ern vel geben, wie eine sebglte, mit sile Öftrem 
gut, eki-e, tbun, muebl, buneb vn6 Alammon Hma

Verbum 6omini munet ineternum

Vnä ube 6ie cliun bleiben mit

lust vn6 biebe

^men
Nurt. butbeli v.

154 2.
<Iio Liieumeisinnis 6ominiee.

Wir sehen also hier Luther sich des bekannten Wahlspruchs Kur­
fürst Friedrichs des Weisen bedienen und denselben weiter ausführen.

In dieses Gedenkbuch ist von Melanthon, außer seinen 
darin niedergelegten Bibelsprüchen, die der ^raeoeptor Oermu- 
nise im Gegensatz zu allen übrigen Einschreibungen ganz in latei­
nischer Fassung gegeben, von dem ursprünglichen oder spätern Besitzer 
des Stammbuchs, doch ohne allen ursprünglichen Zusammenhang mit 
demselben, ein Brief gerathen.

Da derselbe geschichtlichen Werth hat, auch nicht zu weit von 
uns abliegt und besonders unsern werthen Anhaltischen Mitgliedern und 
Freunden willkommen sein wird, so dürfte es nicht unangemessen sein, das 
kleine Schriftstück hier der Verborgenheit zu entreißen. Das Schreiben 
ist von des Reformators sehr bezeichnender und nicht zu verkennender, 
doch hier wegen ihrer Größe und Weitläufigkeit sehr lesbarer Hand 
geschrieben. Dennoch war die Lesung an einigen Stellen, weil 
der Brief, bevor er an die nunmehrige Stelle gelangte, sehr beschmutzt, 
gebrochen und abgerieben wurde, an einigen Stellen nicht ganz leicht. 
Wir glauben aber den folgenden Abdruck mit vollster Sicherheit bis auf 
den einzelnen Buchstaben geben zu können.

Von dem Adressaten ist es uns kaum zweifelhaft, daß es Theodor 
Fabricius war, früher Professor des Hebräischen zu Wittenberg, seit 1544 
Pastor, seit 1545 Superintendent zu Zerbst, woselbst er am 15. 
Sept. 1575 verstarb, Sowohl Eoswig als Wertlau gehörten ja 
zum Fürstenthum Anhalt-Zerbst. Allerdings war der Name des letz­
teren alten Kirch- und Pfarrdorfs ziemlich schwer, doch schließlich mit 
Sicherheit zu lesen. Es liegt, der Angabe des Briefs durchaus entsprechend, 
in der Nähe des angenommenen Superintendentur-Sitzes Zerbst, nämlich

») Beckmann Histor. v. Anhalt III, 218.
5
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südsüdwestlich davon. Wer anders als der Superintendent konnte auch 
der höhere Geistliche (kouoroncio vi>) sein, dessen Stimme bei Be­
stellung der Pfarre zu Wertlau neben der des Fürsten zu Anhalt in 
Betracht kam! Wenn Melanthon denselben als Freund bezeichnet, 
so ist dieses schon bei der früheren Amtsgenossenschaft zu Witrenberg 
natürlich. Der Pastor zu Coswig war Augustinus Deutschbein, der 
als der erste lutherische Geistliche daselbst im Jahre 1555 am 22. Au­
gust verstarb, i) Die Empfehlung des jungen Augustin Deutschbein zur 
Pfarre in Wertlau lautet nun folgendermaßen:

8. 0. K6»6l'6n6e vir 6t umies eo>6n66.

Hie ^UgU8tinU8 6Il'u8 68t IlON68ti vil'i ?38tori8 koolo 
8lÄ6 Ooi in oppicio 0o88>vilc, 6t ibi 861 uit L66I68I36 in of- 
sststo E3ntori8 binnnio. iXune 86N6X?38lor in Wnrtlo in vi- 
einin vr ki8 V68lrno strn stioi'6 6i Zub6rn3tion6m 8U36 Kee!68i36 
ä66l'6nit, 8i 6t HIu8tri88imi ?rineip68 ^nlinltini P3troni 3l1- 
86ntl6ntur, 6t V68tl'3 300666t 8nss'r3g3tio. 8eiis>8IMU8 igitur 
36 1IIu8tri88im08 ?rinois>68, 6t 0r3MU8 vt V68tr3 8ussl'3g3tio 
300663t. ?3t6r vir IlON68tU8 68t 6t litjtstiwr 80ruit Lool68I36. 
Lt ssio ^UgU8til1U8 ssomo mo668tu8 08t, 6t 8UMM3IN 6oorri- 
N36 661 6>U36 68t Looio8i36 tr36it3, I66t6 6i6ioit, vt in- 
t6ssiA6ti8, oum ip8i 6UN1 3u6i6liti8. 1^3111 6t N08 priu8 3u6ir6 
6UM voluimu8, (sU3M 6661INU8 iil61'38.

Lt 68t P)i6t38 ?38torum 1ili^8 Os)6M forro . c^UO8 vi668 in 
kt6pub. N6gIiZi. 8P6I6MU8 igitur 66UM so?6 is)80rum Ii6l-6- 
6it3l6IN. Lt vbi PO88UMU8 NO8tri8 608 ollieij8 inU6MU8. Ü6N6 

6t koolioiter V3l6t6. 6io 20 Alnrtss 1554.

ktliIij)PU8 ^6i 3ntsson.2)

») a. a. O. III, 324.
-) Zwischen Datum und Namensunterschrist standen, wie schon das Naum- 

verhältniß zeigt, noch einige Worte, mit denen sich M. unterzeichnete. Diese 
find aber mit großer Absichtlichkeit wiederholt überkritzelt und völlig unerkenn­
bar gemacht.



Aur Chronologie der Bischöfe Meinhard (1240—1252)^ 
Ludolph H. (1252—1255) und Volrad (1255—1297) 

von Halberfladt.

Von

G. A. v. Mülvcrstedt, 
Staats-Archivar zu Magdeburg und Archiv-Rath.

Daß in der Chronologie der ältern deutschen Kirchenfärsten, zumal 
vor dem 14. Jahrhundert, noch Vieles aufzuklären ist, weiß Jeder, 
welcher sich mit der Geschichte deutscher Hochstifter beschäftigt hat. 
Wir besitzen zwar mancherlei specielle und generelle, eigentliche und ge­
legentliche Licht verbreitende und die frühern Irrthümer lösende Arbeiten 
über die Zeitbestimmung der Regierung einzelner Bischöfe oder ganzer 
Bischofsreihen, allein im Großen und Ganzen ist noch fast Alles für das 
bezeichnete Thema zu thun übrig, wenn auch in Bezug auf einzelne 
Hochstifter jene Mängel weniger scharf hervortreten. Hat sich auch 
Mooyer durch sein seltenes und gesuchtes Onomustieon clnonoZra- 
ptn'eum siieiaiesiine Oermnnius unleugbare Verdienste durch seine 
emsigen und unglaublich mühevollen Forschungen erworben, so machen 
doch die Daten in seinen älteren Bischofsreihen kaum eine Ausnahme 
von der Zweifelhaftigkeit der Angaben älterer Autoren, auf die er sich ganz 
allein stützt, was zumal die Jahresdaten anlangt, indem er nur 
die Berichtigung oder Feststellung der Tagesdaten (ganz besonders aus 
Nekrologien, denen er in hervorragender Art und mit vielem Scharf­
sinn in fast singulärer Weise seine Studien widmete) aus neuen oder 
unbeachtet gebliebenen Quellen sich zur Aufgabe machte. Bei einem 
Plane, wie ihn das genannte Werk verfolgte, war, wenn schon die 
Durchsicht der gesammten einschlagenden Urkunden-Literatur ein 
Riesenwerk, so die Durchforschung und Benutzung der noch un ge­
druckten, in Hunderten von Archiven und Orten geborgenen und ver­
borgenen Urkundenschätze aller deutschen Hochstifter ein Werk der Un­
möglichkeit. Er hinterließ es daher den Specialforschern (und 
ich dächte den einzelnen historischen Vereinen Deutschlands) als eine 
schöne Aufgabe, an sein als Fundament aufgeführtes Werk die bessernde 

s*
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Hand zu legen, die Lücken zu füllen und gute Steine statt der bösen 
ernzufetzen, zu feilen und zu putzen, um auf dem Gemäuer feiner /Oe- 
rnresiiu Oermumus gleichsam als Inschriften hier Jahreszahlen und 
Tagesdaten neu ans Licht treten zu lassen, dort die vorhandenen in den 
richtigen Zeichen und Charakteren dem Beschauer zu enthüllen. Und 
in der That laßt ein Einblick schon in einen kleinen Theil der unge- 
druckten Urkunden des deutschen Kirchenstaats im Mittelalter uns 
ahnen, was noch im Großen und Ganzen für eine Verbesserung der 
Chronographie aller deutschen Kirchenfürsten von der vereinigten Thätig­
keit Vieler zu erwarten sein wird. Hatten wir vor zwei Jahren Ge­
legenheit, an einem andern Orte einen Versuch zu machen, in der 
Reihe Magdeburgischer Erzbischöfe des 13. Jahrhunderts die bisherige, 
Jahrhunderte lang festgehaltene Chronologie zweier derselben umzugestalren, 
so bot sich uns auch eine ähnliche Aufgabe für einzelne Bischöfe des 
Halberftadter Hochstifts dar, von denen wir drei auf einander fol­
genden, deren Regierung einen Zeitraum von 55 Jahren umfaßt, vom 
Jahre 1240 bis 1297 reicht, unsere Betrachtung widmen wollen, um 
zu untersuchen, ob die bisherigen, für richtig angesehenen Angaben über 
den Zeitpunkt ihres Regierungs-Antritts und -Endes durch in den uns 
vorliegenden, gedruckten und ungedruckten Urkunden enthaltene Daten 
ihre Bestätigung finden. Es sind die Bischöfe, deren Regierung jenen 
Zeitraum ausfüllt, Meinhard, ein geborener Edler v. Kran ich selb, 
Ludolph (II), ein Graf von Schladen,und endlich Volrad, gleich­
falls aus dem Geschlechte der Edlen Herren v. Kranichfeld in 
Thüringen.

Eine kritijche und mit Benutzung aller urkundlichen (nicht der 
ersten besten, wie es heutzutage leider Sitte ist) Quellen verfaßte Ge­
schichte des Hochstifts Halberstadt würde freilich unsere Frage gelöst, 
haben. Allein mit der Historiographie des Bisthums Halberstadt ist 
es ebenso übel bestellt, wie mit der anderer deutscher Hochstifter, und 
es ist eine traurige Wahrheit, daß seit mehr als hundert Jahren die 
Halberstadtische Geschichtschreibung keinen Fortschritt gemacht hat, und 
daß die zum Theil unbeendet gebliebenen Versuche der neuern Werke 
von Frantz und Niemann als völlig gescheitert zu betrachten sind. 
Leuckfeld's vor mehr als 150 Jahren erschienene ^ntstjuitules 
Hglberstuclonses blieben gleichfalls unvollendet und reichen nur bis 
ins 12. Jahrhundert hinein, sind überdies durch Schwülstigst des Stils 
und die bei ihm gewöhnliche Verworrenheit in der Anlage nicht minder, 
als durch die Fehlerhaftigkeit der Urkundenabdrücke — die durch bessere 
und mehr zu ersetzen an dazu berufener Stelle leider jede Hoffnung ge­
schwunden ist — nur mit Vorsicht und Ueberwindung benutzbar. Nur

0 Magdeb. Geschichtsblätter II. p. 72 ff.
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ein einziger Autor, der vor hundert Jahren in der historischen Literatur 
sich einen Namen machte, könnte noch jetzt seinen Ruhm aufrecht er­
halten sehen, der Erste gewesen zu sein, der den Grund zu einer Ge­
schichte des Hochstifts Halberstadt mit bestem Erfolge gelegt hat. Es 
ist Samuel Lentz, der Verfasser vieler historischer Werke und Abhand­
lungen, in dessen 1749 erschienener diplomatischen Stiftshistorie von 
Halberstadt wir trotz der Schwerfälligkeit und Wunderlichkeiten des oft 
barocken Stils den Autor als einen gediegenen Kritiker und feinen Kopf 
erkennen und ein Werk besitzen, das für das Studium der Halberstäd- 
ter Bischofsgeschichte noch heute unentbehrlich ist. Unter so bewandten 
Verhältnissen wird es nicht auffällig sein, und darf es sich der Verfasser 
der gegenwärtigen Abhandlung keineswegs zum Verdienst rechnen, wenn 
die seit fast 50 Jahren Jedermann geöffneten Archive, zumal in seiner 
Stellung, ihn in den Stand setzen, ein paar Punkte m der Halberstäd­
ter Historiographie aufzuklären und zu berichtigen. Allerdings hätte dies 
auch selbst ohne jede Unterstützung von oben her schon längst von An­
dern geschehen können.

1) Meinhard, Bischof von Halberstadt.

Uebergehen wir die Frage über die Zeit seines Regiecungs-Antritts, der in 
das Jahr 1240 gesetzt wird, so fanden sich in der älteren Halber« 
städter Geschichtsschreibung (in Wmnigstedts Chronik, bei Reimann 
u. A.) widersprechende und falsche Angaben seines Todesjahres, als das 
bald 1259, bald 1254 bezeichnet wurde, bis Lentz a. a. O. S. 149, 
die Zuverlässigkeit seiner Angaben vorsichtig ablehnend, doch mindestens 
das Jahr 1253 für das, in welchem sich Meinhards Regierung ge­
endet habe, erklären zu müssen behauptete, welcher Angabe auch M o oyer 
I. 6. p. 45 folgt. Zu verwundern ist, wenn dem gegenüber der nicht 
bekannte Verfasser einer Geschichte des Bisthums Halberstadt in den 
Neuen gemeinnützigen Blättern, herausg. von der Literarischen Gesell­
schaft zu Halberstadt IV. 1,S. 193, das Ableben Meinhards in das 
Jahr 1254 setzen zu müssen glaubt. Nach der an dieser Stelle ge­
machten Mittheilung, daß Meinhards Leichenstein in der Kirche 
des frühern, 1810 aufgehobenen, jetzt in Privatbesitz befindlichen Bur- 
chardi-Klosters vor Halberstadt, wo er bekanntermaßen begraben ward, 
damals (1794) noch vorhanden sei, müßte man annehmen, daß durch 
ihn und das auf ihm möglicherweise befindliche oder doch erhaltene To­
desjahr des Bischofs jener Autor seine von Lentz abweichende Angabe 
stillschweigend habe begründen wollen. Allein unsere Zweifel, daß jener 
Leichenstein das Jahr 1254 enthalt», oder daß der Referent richtig 
gelejen, verwandeln sich zur Gewißheit des Gegentheils, wenn es wohl­
bekannte und zweifellos ächte, richtig datirte Urkunden giebt, welche 
die Regierungsthätigkeit seines Nachfolgers, Bischof Ludolphs, schon im 
Jahre 1253 beweisen. Vor ihnen kannte man lange Zeit keine 
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frühere Urkunde, als die mehrmals gedruckte >) 6. 6. III I6u8 ^Igss 
(13. Mai) 1253, durch die er dem Abt Hermann von Korvey eine 
Präbende beim Hochstift Halberstadt verleiht, und Mooyer I. o. folgert 
hieraus, daß Ludolph, der das Datum mit dem Zusätze begleitet: mmo 
eleetioE no8lr6 pi-imo, ^) vor jenem Tage erwählt sein, 
Lentz aber, daß Bischof Meinhard im Jahre 1253 schon todt gewesen 
sein müsse. Allein schon eine altere Urkunde zeigt Ludolph als erwähl­
ten Bischof von Halberstadt, vom 6. März 1253 nämlich, worin er 
dem Kloster Walkenried eine Schenkung macht. ^) Wenn wir hiernach 
schon zu Zweifeln berechtigt sind, obj, wenn Bischof Meinhard etwa in 
den ersten Tagen des Januar dieses Jahres das Zeitliche gesegnet, 
bereits nur wenige Wochen darnach sein Nachfolger schon erwählt sein 
könne, da wir ihn schon am 6. März einen Regierungsact vollziehen 
sehen, so wird die bisherige Bestimmung des Todesjahres Meinhards 
noch fraglicher, wenn noch zwei Urkunden in Betracht kommen, deren 
eine (eine Schenkung Ludolphs an das Marienstift in Halberstadt) das 
Datum XVIII Xul, ^ebrugiii (15. Januar) 1253 trägt, 9 die an­
dere aber (von interessantem Inhalt), die der Stadt Oschersleben gilt, 
von Bischof Ludolph am 9. Januar (V. 16. .Imi.)^) 1253 vollzogen 
ist. o) Hiernach und da in letzterer Urkunde Ludolph sich oleetus ot, 
60nlirmutu8 6p. H. nennt, also schon seine Bestätigung vom Papste 
erwirkt hatte, erscheint es unmöglich, daß Bischof Meinhard erst im 
Jahre 1253 mit Tode abgegangen sei; es muß dies vielmehr im 
Herbst oder Spätsommer des Jahres 1252 erfolgt sein, da 
die Natur der Sache es mit sich bringt, daß nach dem Ableben Mein­
hards und nach der Feier seiner Exequien doch einige Zeit — von 
mindestens mehreren Wochen — bis zur Neuwahl eines anderen Bi-

9 z. B. Falke?raäd. Oorbb. p. 711. Baring Saale p. 102. v. Lu- 
-ewig keil. W8. VII. p. 496. Vgl. Lenh a. a. O.' p. 150.

9 Hiermit reimt sich aber das wobl auf fehlerhafter Abschrift beruhende 
Datum einer Urkunde Ludolphs LccI. Halb. Upiscopi 1254 Uontiticalus no­
stri anno primo nicht zusammen (Oop. LXXXIII s. 28). Aber auch eine zweite 
Urkunde (Ibid. k. 29) von 1254 hat dasselbe Pontificatsjahr, und eine dritte 
V0N 1255 IV. 16. rXpr. (Ibid. k. 30. 31) hat pontitlc. anno secundo.

9 S. Urkundenbuch des bist. Vereins für Niedcrsachscn, Kl. Walkenried 
II. p. 202. Auch vom 25. März 1253 ist eine Schcnkungs-Urkunde B. Lu­
dolphs für das Marienstift in Halberstadt Gunter d. Urkk. dieses Stifts blo. 84) 
im Staats-Archiv zu Magdeburg.

9 Orig. im Staats-Archiv zu Magdeburg s. k. Stift ö. V. Llgnae zu 
Halberstadt iVo. 82.

9 Die Eintragung des Todestages BifchofMcinhards auf den 23. Januar (X 
Hab kebr.) im Todteubttch von St. Bonifaz in Halbcrstadt kann nach Obigem nicht 
richtigsein, daernoch imSommer 1252, seinNachfolger schonam9.Jan. 1253urkun- 
det. Es steht dortaber ausdrücklich : Ne^nbardns episcopus obiit. Uro cuius memoria 
imbemus VI sol. de Vs manso in VVerstede etc.

0) Alte Abschrift Ebcndas. in ^.ctis s. II. Hochstift Halberstadt II, XXIII 
IVo. 38 (1010). Original im Stadt-Archiv zu Oschersleben.
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schofs verstrichen sei, um die Vorbereitungen dazu zu treffen und die 
Stimmung für oder wider diesen oder jenen der Candidaten des 
bischöflichen Purpurs zu klären. Die letzte Regierungshandlung Bischof 
Meinhards, welche mir beurkundet vorliegt, datirt vom 22. Juli 
1252. ') Daß er ein geborner Edler Herr v. Kramchfeld und Vaters­
bruder ?) seines sehr bekannten Nachfolgers Volrad, vor seiner Erhebung 
auf den bischöflichen Stuhl aber Domprobst in Halberstadt gewesen, ist 
bekannt.

2) Ludolph (11), Bischof von Halberftadt.
Aus dem Vorangeführten hat sich ergeben, daß Meinhards Nach­

folger schon im Herbste des Jahres 1252 erwählt und bald darauf 
bestätigt worden sein muß.

Ueber die nähern Umstände bei seiner Wahl und über seine Qua­
lifikation zu der hohen Würde, welche ihm zu Theil ward, hier zu 
schreiben, liegt uns fern, zumal die Halberstädtische Geschichtsschreibung 
über letztem Punkt Viel — und zwar in ungünstigster Weise — berichtet 
hat. Bekannt und richtig ist es, daß er ein Vatersbrudersfohn des 
frühern Bischofs von Halberstadt gleichen Namens (1236—1240), 
eines gebornen Grafen von Schladen, im Kloster Georgenberg bei Gos­
lar erzogen und vorher Domherr zu Halberstadt (schon 1249) gewesen 
war. 3) Sehr dunkel sind aber die nähern Umstände und Ursachen, 
welche zu seiner Amtsentsetzung führten, die auf Veranlassung und 
Anklage seines Dom-Eapitels erfolgt sein soll. Ludolph hatte übrigens 
nicht bloß die ihm bald nach seiner Wahl ertheilte päbstliche Bestäti­
gung (eonl'ii'mulio), sondern auch die Weihes (von einem Metropo­
liten, Bischöfe oder dem Pabste selbst) erhalten, wie klärlich durch einige 
wenige Urkunden von ihm bewiesen wird, in denen er sich: lüeeiosiö 

Iüs>i.8eopu8 nennt. Die eine dieser Urkunden ist
9 Orig. im Staats-Archiv zu Magdeburg 8. k Höchst. Halberstadt XIII, 

34b. Leuckfelds (Xntigg. VVallcenreüä. I. p. 167. 168.) in punew des Da­
tums: Langenstein XV ii-,1. ttilii 1254 offenbar falscher Abdruck einer Ur­
kunde Meinhards ist im Walkenricder Urkundenbuch, herausg. vom Niedersächsi- 
schen Verein, l. p. 96. richtig in 1252 verbessert.

2) Ist vielleicht nach diesem Meinhard, als seinem mütterlichen oder groß- 
mütterlichen Cognatcn, der bekannte, um Preußen hochverdiente Landmeister 
Meinhard Edler Herr v. Querfurt benannt worden, der von 1288—1299 das 
Landmcister-Amt des deutschen Ordens in Preußen verwaltete?

") S Lentz I. e. p. 150.
«) Wir möchten die Conjectur wagen, daß, wenn wir den Erzb. Gerhard von 

Mainz am 6.Juni >254 (Orig.8 11. Höchst.Halberst XIlAnh. IX. 12)derDomkirchezu 
Halberftadt, in Halber st adtselbft Ablaß ertheilen seben, diese Anwesenheit Ger­
hards inH.sich auf die damals vorzunehmende Consecratio n Ludolphs 
bezogen habe.

b) Daher nennt ihn auch G. H. Feucrbaum bist, ttalborstgüiensis. 
Jena, 1675. 4. p. 54 ausdrücklich Bischof im Gegensatz zu Crantz Uetrop. 
Ich. VIII. o. 9, der ihn nur rchministralor teiNswralieus nennt. Er giebt aber 
seine Regierungszcit irrig als von 1254—1256 reichend an.
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in der Domkirche zu Halberstadt am 10. Februar 1255, die andere in 
Halberstadt am 18. März 1255, beide „im ersten Pontisicats-Jahre 
Ludolphs ausgestellt, beide gelten dem Collegiatstift S. Pauli zu Hal­
berstadt. An der letzteren Urkunde hangt noch das beschädigte Sie­
gel Ludolphs, vielleicht der einzige Abdruck, welcher noch erhalten ist. 
Er weicht in Form und Darstellung nicht von den sonstigen Halberst. 
Bischofssiegeln ab und zeigt den Bischof mit Stab und Buch in s)on- 
titiouüdus auf einem mit Hunde- oder Löwenköpfen verzierten Sessel 
thronend. Die Umschrift ist nur theilweise zu lesen und lautet: 
-si 8' ItEdIL I1^Mtk87^IM8I8 Itl'I, wie es scheint.
Dagegen laßt sein von ihm als I^Ieolus und mutus gebrauch­
tes, in mehreren Abdrücken erhaltenes, flüchtig gestochenes parabolisches 
Siegel ihn barhäuptig mit Palme uud Buch in reicher geistlicher Tracht 
stehend sehen, innerhalb einer zierlichen Einfassung, um welche die In­
schrift läuft: 8I61HM I.VDOI^I. INdU

Die Berechnung seiner Amtsjabre wird Ludolph als Electus vom 
Tage seiner Wahl, als Bischof vom Tage seiner Weihe, und nicht 
nach dem Iahresabschnitt der gemeinen Zeitrechnung datirt haben. 
Die oben angeführte Urkunde vom 9. Januar 1253 hat den Zusatz: 
simo electionis noslie jwimo, ebenso die vom 15. desselben Mo­
nats; ohne diese Bezeichnung ist die Urkunde vom 24. März 1253 ?) 
ausgestellt, während eine Urkunde vom 29. Juni 1253 und eine vom 
23. November 1253^) wieder den ^uuus oloetiouis uoslro sii­
mus nennt. Es hat danach den Anschein, als wenn seine Wahl 
zwischen dem 23. November und 31. December 1252 erfolgt sei. 
Eine Urkunde endlich ci. 0. V. Iclus kedl'um ii 1254 hat den Zusatz: 
LIeetionis nostrs unno seeu u ei o. Die Weihe zum Bischof 
dagegen wird an Ludolph mutbmaßlich in den letzten Zeiten des Jahres 
1254 vollzogen worden sein.

Auch über den Zeitpunkt seiner Aniotion sind die bishe­
rigen Autoren der Halberstädter Bischofsgeschichte und Andere nicht einig.

9 Originale im Staats-Archiv zu Magdeburg s. ll. Stift Pauli in -hal­
berstadt. bl. di. 20 und 2l.

9 Staats-Archiv zu Magdeburg 8. It. Stift 6. V. Alariae zu Halberstadt. 
N. 84.

9 IbicI.I. e. bi. 85.
9 Unmöglich kann — oder es ist ein offenbarer Fehler — in dem 

Walkenrieder Copialbuch in der angeführten Urkunde Lndvlpbs vom 0. März 
1253 derselbe, wie das bctr. Regest im Walkcnr. Urknndcnbnch, hcrausg. vom 
Nieders. Geschichts-Verein, I. p. 200. 20i. irrig angiebt, als kpi^copus prädi- 
cirt sein, was schon das Datum II. dion. Alan. 1253 aim<> elel-rioni8 primo 
anzeigt. Wunderbar und sicher falsch gelesen (vielleicht mit Ucbersvringung einer 
Zeile), sei es vom Copiarienschreibcr, sei es vom Registrantcn, ist aber die Zeu­
genreihe, die UNs mit einem nobili vir b'riilericu8 comv8 clo Uvr8levon
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Den Irrthum Lauensterns') und Hären bergs,?) welche Ludolphs 
Regierungsantritt in das Jahr 1257 setzten, berichtigt schon 
Lentz a. a. O., aber schon vor ihm hatte Sagittarius 1254 als 
jenes Jahr bezeichnet, wahrend Lentz und mit ihm Mooyer dafür das 
Jahr 1253 oder die Zeit kurz vor dem 13. Mai, aber noch selbigen 
Jahres in Anspruch nehmen. Dagegen nimmt Lentz an, daß Bischof 
Ludolph im Jahre 1256 oder wohl schon 1255 seinem Nachfolger 
Volrad Platz gemacht habe, und Mooyer (I, o. st. 45) laßt erst 
1257 seine Amtsentsetzung erfolgt sein und kennt keine frühere Urkunde seines 
Nachfolgers als Bischofs, als die vom 13. Juni dieses Jahres, wobei 
jedoch als zweifelhaft angemerkt ist, ob Volrad nicht schon im Jahre 
1255 als Bischof eingesetzt gewesen sei. Man könnte indeß diese Wi­
dersprüche insofern lösen, als auf der einen Seite die Zeit der Amts- 
suspension, auf der andern die der Wahl Volrads und der wirklichen Be­
sitzergreifung des Bischofsstuhls, und auf der dritten die seiner Bestä­
tigung ins Auge gefaßt sei. Soviel steht aber durch die obigen Ur­
kunden fest, daß Ludolph als Electus nur in den Jahren 1253 
und 1254, als Bischof noch im Jahre 1255 Urkunden vollzogen 
habe, so daß also seine Entfernung vom Bischofsstuhl in letzterm Jahre 
(1255) erfolgt sein muß, vielleicht noch kurze Zeit früher, ehe das be­
treffende pabstliche Decret seine Entsetzung definitiv aussprach.

Ludolph, dem das Pradicat als Bischof, doch aber mit dem Zu­
satz (jnomlnm, den auch sein Siegel aufnahm, belassen wurde, trat 
wieder in die Reihe der Domherren von Halbcrstadt zurück und wird 
in solcher Stellung häufig als Zeuge erwähnt, stellte aber auch eigene 
Urkunden, ganz besonders für geistliche Stifter Ablaßbriefe aus, deren 
einer (für das Kloster Marienstuhl bei Egeln) vom Jahre 1287 seine 
Lebensdauer entgegen der irrtümlichen Angabe Harenbergs, daß er 
schon 1285 gestorben sei, beweist, was schon von Lentz bemerkt wor­
den ist.

3) Volrad, Bischof von Halberstadt,

über dessen Herkunft, als eines Edlen v. Kranichfeld, kein Zweifel 
herrscht, zumal in mehreren seiner Urkunden seine Brüder mit ihrem

('!) bekannt macht. Graf Friedrich war wohl ein Stolbcrgcr oder blcttenber- 
gcr, der o. Herslcben aus einem in zahlreichen Urkunden verkommenden Mi- 
nisterialgcschlccht des Hoch st ist Halbcrstadt; der Name v. Verklingen ist richtig. 
Sehr auffällig ist auch die Doppelzahl der Zeugen.

*) Hildesheim. Hist. II. p. 64.
2) Hist. des Stifts Gandcrsheim p. 201.

gleichwie dies auch der 1275 entsetzte Bischof Hermann von Samland, 
aus bvln, that. S. Correspondenzblatt der deutschen Gcschichts- und Alter- 
tbums-Bereine cle 1868. Nr. 12. binc Abbildung des Siegels Ludolphs nach 
seiner Entjctzung bei Leuckfeld ^nu. numin. p. I3i.
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Geschlechtsnamen benannt werden,') hat am längsten unter allen Bi­
schöfen von Halberstadt die Regierung geführt, nämlich, da er 1297 
starb, mehr als 41 Jahre lang.

Wie schon bemerkt, sind die Berichte der Historikerund Pseu- 
dolüstoriker, welche letztere von einander abzuschreiben pflegen, über die 
Zeit seiner Wahl und seines Regierungs-Antritts widersprechend und 
dunkel; die einen lassen ihn 12)7, die andern gar 1258'^) seinen 
Episkopat beginnen. Mooyer cu a. O, kann ihn als Bischof nicht 
vor dem 13. Juni 1257 nachweisen und stellt es durch die paren» 
thetische Jahreszahl 1255 als zweifelhaft hin, ob er nicht schon in 
diesem auf den Bischofsstuhl gelangt sei; Lentz sagt*)  mit bestimmten 
Worten, daß seine erste Regierungshandlung die Einweihung der Klo­
sterkirche zu Marienbcrg (bei Helmstedt) im Jahre 1256 gewesen 
sei. Sehen wir uns unter den zu Gebote stehenden Urkunden um, 
so scheinen diese geeignet, zwar den Zeitpunkt seines Regierungs-Antritts 
naher und sicherer bestimmen zu lassen, aber keineswegs, ohne daß sich 
selbst unter ihnen mannichfache Widersprüche finden. Soviel geht aus 
allen hervor, daß Volrads Wabl sofort vom Pabste bestätigt und seine 
Weihe erfolgt sein muß, da er in keiner einzigen seiner frühesten als 
siAeolus oder kleetus eU emilwmutu8, sondern stets als siss)i'800pu8 
benannt ist. Daher sino wir berechtigt zu schließen, daß seine Wahl 
doch mindestens einige Wochen vor dem Datum der ersten Urkunde, die 
ihn als l^)i860l)U8 nennt, erfolgt sein wird. Gleichwie auch Lentz 
haben wir keine frühere Urkunde Volrads ermitteln können, als eine 
vom Jahre 1256 und zwar vam 3. September dieses Jahrs (III 
IXon. welches Datum als im ersten Pontisicats-Jahre Volrads 
bezeichnet ist, der hier sowie in allen seinen alteren Urkunden stets Bi­
schof heißt. Eine andere Urkunde, in diesem Jahre von ihm, jedoch 
ohne Tagesdatum ausgestellt, §) hat kein Pontisicats-Jahr. Danach

so z. B. Urk. vom 20. März 1258 (Stift k. V. Km-ino zu Halb. di. 95) 
vom 17. Jan. 1273 (Lop. XI.. k. lO im K. Staats-Archiv zu Magdeburg). 
Seine Mutter war vielleicht eine geborne Edle v. Arnstein, da er in einer 
Urkunde von 1287 (Ibicl. z. II. Kloster Himmelpforte dl. 7) den Kämmerer und 
Domherrn zu Halberstadt Gebhard v. Arüst ein seinen .-ivunculug nennt. 
Allein Lentz I. c. x. 152 nennt ausdrücklich seinen Vater Volrad und seine 
Murter eine geborne Gräfin v. blettcnberg.

-) Feuer bäum I. e. macht ihn irrthümlich zu einem Bruder seines 
Vorgängers Mcinhard und läßt ihn 1257 seine Regierung antrctcn.

'Zj'so Halberst. Neue gemeinnütz. Blätter 1794 l. p. 197. Franh Gesch. 
des Bisthums Halbcrstadt p. 102.

4) a. a. O. p. 152.
s) s. Staats-Archiv zu Magdeburg ». II. Stift v. V. Ulariae zu Halberst. 

ll. 90. ck. Ul. k. 93.
«) Ibiä. I. c. dl. 88.
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scheint seine Wahl, wie oben deducirt wurde, gegen Ende des Jahres 
1255 erfolgt zu sein. Freilich begegnet uns wieder eine das Tages­
datum entbehrende Urkunde von 1256 mit der Bezeichnung des zwei­
ten Pontificats-Jahres Volrads, was auch eine Urkunde vom 
21. December 1256 ?) bat, wodurch wir die vorhergenannte auch in 
das Ende des Jahres sehen zu müssen Anlaß hatten, so daß also der 
3NNU8 8 66 un (in 8 Volrads erst Ende 1256 begonnen und bis Ende 
1257 gewahrt hatte. Dabei können wir uns freilich nicht erklären, 
daß eine nur abschriftlich auf uns gekommene Urkunde 6. cl. IV Xon. 
Kobrugrii (2. Februar) 1257 „unno s)ontiii6nln8 no8t, i s»ri mo" 
ausgestellt ist. Denn zwei Urkunden vom 28. August 1257 *)  und 
vom 16. November 1257^) nennen das zweite Pontisicats-Jahr 
Volrads, und zwei vom 20. März 1258 und vom 8. October 
1258?) das dritte, wogegen es wieder unserer Berechnung wider­
spricht, daß Volrad eine Urkunde am 17. Januar 1259 vollzieht, die 
noch den 9NNU8 s)0ntili6rUii8 no8lii 1ortiu8 hat. s) Andere Ur­
kunden Volrads aus dem Jahre 1257 haben keine Bezeichnung, die 
sich auf die Dauer seines Episcopats bezieht. o)

Zwei Urkunden aber, welche das Staats-Archiv zu Magdeburg auf­
bewahrt, i") waren geeignet, die vorhin mühsam aufgestellte Chronologie 
Volrads in Frage zu stellen und umzustoßen. Die eine nämlich, eine 
Schenkung des Bischofs Volrad an das Stift U. L. Fr. zu Halber­
stadt über eine vom Ritter Friedrich v. Winningstedt geschenkte Hufe 
zu Emersleben ist datirt XVI Kni. VoOruniü (17. Januar) 
1253, die andere, durch welche Bischof Volrad dem genannten Stift 
eine Hufe bei Osterwieck, welche derselbe Ritter resignirt hat, über­
eignet, XIII Kni. Hlni-oii (17. Februar) 1253. Beide Urkunden tra­
gen an starken rothseidenen Schnüren das noch wohl erhaltene Siegel 
Volrads. Die Richtigkeit dieser Urkunden oder vielmehr ihrer Da-

9 s. v. brath 6. u. O'ieälinb. p. 207. Kcttner Xniigtj. Ouoälilib. p. 
334, jedoch nach einer Abschrift.

2) c»i>. 6XXXIU. s. 33.
2) Unp. 6XXXIII. s. 35.
9 8. u. Stift k. V. KNii-ml! zn Halbcrstadt IV. 92.
») UM. IV. 94.
«1 Idiä. A. 95.
9 Zeitschr. des Harz-Vereins II. p. 92. 93.
0 s. ki. Stift k. V. lUariav zu Halberstadt IV. 96.
2) z. B. bei Leuckfeld äntt. u. p. 66 und Xiitt. lUiclwokt. p. 

115. Als einen bloßen Unachtsanikcitsfchler wollen wir nur rcgistriren, daß 
die Ncbcrschrift des Negcsts einer Urkunde Volrads in Riede ls Lollex 6!,'!. 
Ui-anäenburßen8i8 X. xxu. s». 430 gar die Jahreszahl 1246 trägt, was im Re­
gister zu verbessern gewesen wäre.

1°) 8. k. Stift v. V. Xlsriao zu Halberstadt IV. 90 u. 91.
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tirung vorausgesetzt, müßten mir Ereignisse annelnnen, welche der Ge­
schichte und der natürlichen Entwicklung der Dinge völlig widersprechen 
würden. Denn wir müßten aus jenen Urkunden schließen: erstens, 
daß Volrad, den wir schon im Januar 1253 Bischof, nicht i^Ioetu« 
oder Eonlil'mnUi8 genannt sehen, damals die päbstliche Bestätigung 
und Weihe erhalten gehabt haben und also doch mindestens 3--4 Mo­
nate vor dieser Zeit, wenn nicht langer, gewählt worden sein müßte; 
zweitens, daß also seines Vorgängers, Bischof Meinhards, Tod im 
Herbst oder Spätsommer 1232 erfolgt wäre; drittens aber, daß, da 
unzweifelhaft achte Urkunden Ludolpbs von 1233 und 1234, erstere 
also gleichzeitig mit den beiden obigen, ihn als ol eonlirmn-

darstellcn, der Pabst (Alexander IV.) also zwei Bischöfe zuglei­
cher Zeit bestätigt und eine Doppelwahl stattgefunden haben würde, 
was einestheils anzunehmen unmöglich ist, anderntheils wider die Ge­
schichte streitet. Es müssen daher die Daten der beiden obigen Ur­
kunden verdächtig erscheinen, und damit diese Urkunden selbst. 
Wenn wir auch keinesweges das Vorhandensein gefälschter und erdichte­
ter Urkunden in Kloster- und Stifts- (aber auch Stadt-Archiven) für 
gewinnsüchtige Zwecke leugnen wollen, so möchten wir doch nicht als­
bald daran denken, zwei Falsificate vor uns zu sehen. Und auch eine 
nähere Betrachtung und Untersuchung jener beiden Volimlirnia von 
1233 ergab so gut wie keine Verdachtsgründe und Momente einer 
Fälschung oder eines Falsifikats, einmal schon deshalb nicht, weil das 
Object jener Schenkungen ein gar so unbedeutendes zumal für das 
unendlich reiche Marienstift zu Halberstadt war, und weil, wie wir 
unten sehen werden, kein sonstiger Anachronismus oder eine Deprava- 
tion in Bezug auf die in den Urkunden genannten Namen nachweisbar 
war. Aber auch nicht äußere Momente der Verdächtigkeit der Ur­
kunden ließen sich nachweisen, da Pergament und die entschieden, aber 
eher in die letzten Jahre des 13. Jahrhunderts gehörige Handschrift, 
das Siegel und die Art seiner Befestigung nichts, was gegen die Aecht- 
heit der Urkunden spräche, darbieten. Aber bald gelang die Lösung 
dieses Räthsels mit ziemlicher Sicherheit, wenn nicht völliger Gewiß­
heit. Es fanden sich nämlich zwei Urkunden im Original genau des­
selben Inhalts, fast von Wort zu Wort mit den obigen übereinstim­
mend, ausgestellt vom Electus Ludolph, völlig unverdächtig und die eine 
noch mit anhangendem Siegel, die eine <1. <1. XVIII Kni. IXstw. (13. 
Januar), die andere <1. <1. I<Iii8 _>!nilii (13. März) 1233, im hiesi­
gen Staats-Archiv 8. II. Stift U. V. »niin» zu Haloerstadt X. 82 
und 85, früher dem Archiv desselben Stifts gehörend. Auch dieselbe 
Zeugenreihe fi enthalten beide Urkunden, wodurch die Unmöglichkeit zweier

') In der älteren: Dietrich, Dechant, Hildebrand, Werner Scholasticus, 
Richard und Conrad v. Welpslebcn und Friedrich v. Winningstcdt, sämmtlich
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derselben über denselben Gegenstand von verschiedenen Bischöfen aufs 
Neue evident wird. Aber dadurch bietet sich — und in Anbetracht 
der Verhältnisse Ludolphs — der einfachste und natürlichste Weg zur 
Lösung des anscheinenden Räthsels dar, daß nämlich noch zu Lebzeiten 
Volrads keinesfalls von diesem selbst, sondern allem Anschein nach durch 
ein Mitglied des Stifts-Capitels U. L. Frauen in Halberstadt der 
Wunsch nach einer Nepetition jener beiden Schenkungen Bischofs Lu­
dolphs vom 1b. Januar und vom 1b. März 12b3 ausgegangen sei, 
wohl um die Möglichkeit zu beseitigen, diese Acte als von dem wie­
der abgesetzten Oberhaupte der Halberstädthchen Kirche vollzogen 
angegriffen zu sehen. Die Verhältnisse Ludolphs also und das geringe 
Ansehen, in dem er vielleicht auch nach seiner Amtsentsetzung noch 
stand, und die übertriebene Vesorgniß, illegitime Acte im Slifts-Archiv 
zu haben, waren wol l die Triebfedern zu dem Wunsche nach einer 
nochmaligen Verbriefung jener Schenkungen durch den rechtmäßigen 
Bischof, der sie vielleicht -- es war kein Grund da, sie nicht für 
gütig zu halten — ablehnen mochte. So mag wohl späterhin, gegen 
das Ende der Regierungszeit Volrads, dem die ts»i. Urkunden-Hand- 
schrift entschieden angehört (und sie stimmt mit keiner dSr verschie­
denen Hände überein, welche die zahlreichen Urkunden Volrads aus sei­
nen fünf ersten Regierungsjahren schreiben) jene Wiederholung der bei­
den Ludolphinischen Urkunden vorgenommen sein, von der Bischof Vol- 
rad selbst nicht wußte, da er sonst, wenn auch nicht sein Pontisicats- 
Jahr angegeben, doch sicher seine Regierungszeit richtig hätte bezeich­
net lassen. Der Gebrauch seines Siegels, das wohl sonst in sicherm 
Gewahrsam lag, erfolgte wohl heimlich mit oder ohne Wissen des Be- 
wahrers, und vielleicht kam dies m den allerletzten Jahren der Regie­
rung Volrads vor, als er die Bürde des Alters tragend kaum 
selbst mehr den Regierungsgeschäften sich widmen konnte und einer 
Vertretung durch Geistliche seines Capitels bedurfte. Ganz gegen Vol­
rads Sitte ist es, sein Siegel an einsilbigen dunkelrothen Schnüren 
befestigen zu lassen, da alle mir zu Gesicht gekommenen Urkunden von 
ihm aus seinen ersten fünf Regierungsjahren rothe und gelbe Seiden- 
bänder als Siegelträger haben.

Es ergiebt sich also, daß die citirten Urkunden Volrads vom 17. 
Januar und vom 17. Februar 12b.3 keine achten (aber auch nicht ge-

Stiftsherren U. L. Frauen, Gerhard und Segehard v. Slage, Friedrich v. 
Verklingen, Ludolph v. Hcrslcbcn und Friedrich v. Winningstcdt, Ritter; in 
der jüngeren: Dietrich, Dechant, Casarius Custos, Werner Scholasticus, Die­
trich v.Ampfurt, Heinrich v. Hartcsrode, Richard und Friedrich v. Winning- 
stedt, sämmtlich Stiftsherrcn U. L. Frauen, Cunemann v. Badcrslebcn, Hein­
rich v. Hordorf, Bernhard Caldune, Ludolph v. Hcrslcbcn, Heinrich v. Goslar, 
Dietrich Bromus, Friedrich v. Sargstedt unb Johannes Caldune.
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fälschte, in betrüglicher Absicht gefälschte) sind, und daß ihr Datum 
keine der von uns herbeigebrachten Stützen zur Feststellung der Chro­
nologie Volrads lockert, so daß es nach wie vor als feststehend ange­
sehen werden muß, daß seine Wahl und Weihe im Laufe des Jahres 
1255 erfolgt sei.

Es dürfte jener merkwürdige Fall der Wiederholung älterer Ur­
kunden in etwas späterer Zeit mit dem alten Datum, den wir nach 
seiner allgemeinen Seite hin noch ausführlicher erläutern und mit Pa­
rallelen belegen könnten, geeignet sein, das Maß von Sorgfalt anzu- 
deuten, welches die Prüfung von Zeitangaben im Mittelalter erheischt. 
Die Fabeln und Uebertreibungen von massenhaften Betrugsfallen durch 
Fälschung von Urkunden in den Klöstern beweist jener Fall nicht; das 
Staats-Archiv zu Magdeburg dürfte schwerlich zehn Urkunden aufzu- 
weisen haben, die sich als Falsificate in böswilliger Absicht erkennen 
lassen.

HieroZrupkia OueälinburZenZis.

Uebersicht der in der Stadt Quedlinburg früher und 
noch jetzt bestehenden Stifter, Klöster, Kapellen, Hofpitäler, 

frommen Lrüderfchaften und Kirchen.
Von

G. A. v. Mülverstedt, 

Staats-Archivar zu Magdeburg und Archiv-Rath,

1) Collegiatstift oder, wie es später gemeinhin sich nennt und 
genannt wird, Kaiserliches frei weltlich es Stift, oder Frei­
weltlich adeliges Stift/) schlechtweg das „Stift Quedlinburg".

Diöcese. Das mit ungewöhnlichen Vorrechten von Kaisern und

i) Verkehrt ist es, wie oft geschehen und noch geschieht, von einer Abtei 
Quedlinburg zu sprechen oder Manns-Klöster mit einem Abt an der Spitze 
oder gar Jüngfrauen-Klöster, deren Haupt eine Acbtissin war, Abteien zu 
nennen. Letzteres ist schon sprachlich unrichtig, Ersteres ganz gegen den 
offiziellen und vulgären Sprachgebrauch im Mittelalter und in den Anfängen 
der neueren Zeit. Abtei, abbatia, heißt in der Regel: 1) die Würde und daS 
Amt eines Abtes, 2) seine Curie (Wohnung).
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Päbsten begnadigte Stift — nicht aber sein weltliches Territorium — 
sollte von der Diöcesangerechtigkeit und Diöcesangewalt des Bischofs von 
Halberstadt eximi rt sein. Dieses Vorrecht gelang dem Stifte jedoch 
nicht für alle Zeiten aufrechtzuerhalten, und es sah sich genöthigt, im 
14. und 15. Jahrhundert sich in ein Schutzverhältmß zum Hochstift 
Halberstadt zu begeben und dessen Bischöfe gewisse geistliche Vorrechte 
einzuraumen, die auch durch die bald geleistete, bald verweigerte Zahlung 
von Synodalgeldern anerkannt werden sollten.

Gründung. Sie erfolgte auf einer ansehnlichen, die Stadt 
beherrschenden Anhöhe neben dem königlichen Schlosse 9 im Jahre 935 
durch König Heinrich 1., dessen Enkelin Mathilde, Tochter K. Ottos I., 
die erste Aebtissin des Stifts ward, und seine Gemahlin gleiches Na­
mens. Das königliche Stifterpaar wurde in der alten, schon 936 
vollendeten Kirche begraben, die im folgenden Jahre, aber, nachdem 
997 ein großartiger Neubau beendet war, zum zweiten Male in diesem 
Jahre am 10. März durch Bischof Arnulph von Halberstadt geweiht 
wurde. 2) Allein schon gleich darauf fand der Umbau der alten Kirche 
zwischen den Jahren 1000-1021 Statt, oder die Erbauung der 
jetzigen (der sog. Unterkirche) und darauf die Einweihung am 24. oder 
25. September 1021.9 Im Jahre 1070 oder gleich darauf wurde 
die Kirche und das Stift durch ein Brandunglück schwer beschädigt, 
der Beendigung der langsam von Stätten gehenden Restauration folgte 
eine abermalige Weihe im I. 1129.

Kunstgeschichtlicke Notizen über das Wenige, was noch von der 
alten Herrlichkeit und doch zum Theil im jämmerlichsten Zustande er­
halten ist, gehören nicht hierher; es sind hierüber die betreffenden, un­
ten im Abschnitt über die Literatur verzeichneten Werke zu vergleichen. 
Einiges Allgemeine noch weiter unten.

Ordensregel: 8. öenerlieti, ganz nach Art der Hochstifter, 
so daß also die Eonventualinnen in einzelnen Höfen (Eurien) wohnen 
und separat leben dursten, auch sonst alle Freiheiten der Stifts- und 
Domherren hatten.

Schutzpatron: 8. 8el-vaNu8. Anfänglich soll 8. Oetrus

') welches 922 zuerst urkundlich erwähnt wird und 929 zum Leibgut der 
Königin Mathilde gehörte.

9 s. Leibnitz 8. li. Lr. II. p. 1t9. 253. Ljusä. äceegs. I. p. 207. Lliron. 
Nalberst. eä. Schatz p. 21. Kettner Quedl. Nes.-Gesch. p. 12. L)usä. 
tiqq. Oueäll.p. 153. v. Erath 6. v. yueäl. p. 53. Fritsch Gesch. d. Stifts 
Quedlinburg 1. i>. 83. 315. Eccard Loip. 8cr. rer. 6erm. I. x. 304. Leuck- 
feld ^nu. ttallib. p. 104. Niemann Gesch. d. Bisth. Halberst. p. 104.

9 v. Erath I. c. p. 61 Mencken 8. r. lleirn. III. p. 198. Leibnitz I. 
e. II. p. !20.193. P ertz klon, llsrm. V. p. 86. Kettner Quedl. Kirchen bist. p. 
121. Ljusä. Dueclll. p. 160. Niemann I. c. p. 122. Leuckfeld 
1. o. p. 371. Eccard 1. c. I. x. 454. Fritsch I. c. I, x. 91. 315.
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(vergl. v. Erath I. 6. si. 8) der Schutzpatron gewesen sein; mitunter 
und nur vorübergehend wird auch 8. Oion)8iu8 als Compatron 
genannt, wegen hervorragender Reliquien von ihm. Vgl.Fritsch I. 6. 
I. p. 315 ff.

Schirmvögte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die schirmvogtei- 
liche Gewalt über das in der Großartigkeit seiner Anlage und Verfas­
sung, sowie dem Inhalt seiner Privilegien seines Gleichen suchende 
Frauenstift ursprünglich die deutschen Könige selbst ausgeübt haben, wie 
denn auch K. Otto I. die Vogtei-Gewalt sich und seinen Nachkommen 
auf dem Königsthrone vorbehielt. Ob aber die Pfalzgrafen von Sach­
sen, welche seit 1024 im Besitz dieses Rechtes erscheinen, als Ober­
oder Untervögte fungirt haben, möchte noch zweifelhaft sein, 
zumal sich ähnliche Verhältnisse bei den meisten Klöstern und besonders 
großen und bevorzugten Stiftern wahrnehmen lassen. Als solche Un­
tervögte — das leuchtet schon aus der hohen Würde des Stifts gegen­
über der politischen Machtstellung der zuerst kund werdenden Vögte und 
durch einen Vergleich mit dem Rang, Stand und Macht der Vögte 
vieler einfacher Klöster ein — nennt uns die Geschichte zuerst die Gra­
fen v. Blankenburg, von denen aber die Schutzvogtei durch Ver­
kauf Seitens des Grafen Siegfried v. Bl. an den Markgrafen Otto 
von B r an d enbu rg auf dessen Haus überging. Allein des Käu­
fers Söhne, Otto und Albrecht, veräußerten sie nebst dem kleinen 
Schlößchen Löwenberg an die Grafen Ulrich und Albrecht v. Regen- 
stern für 4000 Mark Silbers am 11. März 1273,') deren Haus 
bekanntlich oft genug in den feindlichsten Verhältnissen zu Stift und 
Stadt Q. stand und mächtiger war, als man heutzutage gemeinhin 
annimmt. 2) Weiterhin ist aber eine Ober- und Untervogtei des Stifts 
Q. nicht mehr zu unterscheiden, von ersterer als im königlichen Besitz 
verlautet nichts, und wir müssen als einzigen und Obervogt den 
Herzog Rudolph von Sachsen betrachten, dem 1330 die 
Schirmherrschaft über das Stift zu Theil ward, bei dessen Hause sie 
verblieb und nach dem Erlöschen desselben auf das Haus Meißen über­
ging und auf die Ehurlinie, aus welcher Churfürst Ernst und Herzog 
Albrecht sie im Jahre 1479 besaßen, wo sie einen Revers darüber 
ausstellten, worin es heißt, daß ihre Vorfahren schon seit lan­
ger Zeit Erb-Vögte des Stifts Q. gewesen seien. Diese Rechte 
des Hauses Sachsen kamen durch Verkauf Seitens desselben im Jahre 
1698 an das Haus Chur-Brandenburg.

9 s. v. Erath I. c. I>. 251. Riedel ll. 6. 1). Uranä. l. p. 119. 120.
2) Namentlich zeichnete sich das Gräfl. Negcnstcinsche Haus auch durch den 

Besitz der Vogtei über mehrere namhafte Klöster, z. B. der über Ammensleben 
aus, die sie jedoch in jener Zeit veräußerten.

3) s. v, Erath 1. o. x. 824.
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Verfassung. Prärogative. Grundbesitz. Die Verfassung, 
des Stifts Q. war die bei allen Frauen-Collegiatstiftern gewöhnliche 
was die Gliederung und die Funktionen der Dignitarien anlangt, als 
welche sich eine Aebtissin, Pröpstin, Dechantin, Custodin, Scholastica, 
Cameraria und Sangmeistcrin zeigen, und hatte das Recht der freien 
Mahl seiner Aebtissin und der anderen Würdentragerinnen. Aber durch 
seine Vorrechte unterschied es sich wesentlich von den übrigen Jung- 
frauen-Stiftern gleichen Ranges:

1) war es dem Kaiser (König) immeciints unterworfen 
und mit dem Königs-Bann und den Regalien (auch dem Blutbann) 
belehnt, wie zuletzt unterm 18. Febr. 1793 geschah. Die Aebtissin selbst 
war im förmlichen Besitz der Episcopalre chte. i)

2) stand es unmittelbar unter dem pabstlichen Stuhle?) 
und war von jeder Diöcesangewalt exrmirt; bezüglich des er­
steren Schutzverhaltnisscs war der pabstlichen Kasse ein ansehnlicher 
Tribut zu entrichten. Wie schon bemerkt, konnte das Stift sich in seiner 
Exemtion von dem mächtigen, durch seine Diöcese es umschließenden 
Stifte Halberstadt auf die Dauer nicht halten und sah sich zu Conces­
sionen genöthigt, die im 1b. Jahrhundert zu einer gewissen Abhängig­
keit und Zahlung eines geistlichen Schutzgeldes führten. Den ersten 
Schritt dazu mußte das Stift durch einen Vertrag mit dem Hochstift 
Halberftadt vom 29. Jan. 1229 (ol. 1219) machen, worin ersteres 
sich verpflichtete, zur Besetzung der Stelle eines Archidiaconus des 
B annes Quedlinburg dem Domprobste von Halberftadt einen 
dortigen Domherrn zu denominiern, wogegen die Unmittelbarkert des 
Stifts unter dem römischen Stuhl und die Zugehörigkeit des Stifs 
8. VVss)^i-ti in Quedlinburg und der Klöster Walbeck (im Mansfeldi- 
schen) und Wendhausen (Thale) mit allen dazu gehörigen Kapellen zum 
Stift Q. anerkannt wurde. )*

3) einem Hoch- und Erzstist gleich kam das Stift Quedlinburg

') vgl. d. Urkunde. Pabst Alexander IV. vom 31. Juli pnnt. gnno I. (1254).
2) Die Haupt-Privilegien und Konfirmationen der Päbste sind: von Pabst 

Johann XIII. vom 22. April 967, von Pabst Sylvester II. von 999, von Pabst 
Jnnocenz II. von 1139, von Pabst Alexander III. von 1179, von Pabst Lucius 
stl. von 1181 und 1184, von Pabst Jnnocenz III. von 1207 u. a. m.

») Das Stift ließ sich zu Ende des 12. Jahrh, seine kxemtion von Hal­
berstadt durch den apostol. Legaten, Bischof Martin von Tusculum, attestiren. 
Zu dieser Zeit und namentlich um 1209 machte der Bischof von Halberstadt 
vom Pabst geahndete Versuche, das Stift feiner Diöcesangewalt zu unterwerfen, 
was in den Jahren 1249 und 1250 aufs Neue mit großer Leidenschaft wieder 
versucht wurde, ferner auch 1367 bis 1370 und 1420.

4) 6op. 01. k. 186 ff. 328 ff. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg 
Diesem Vertrage folgte am 30. Sept. 1259 (bestätigt vom Pabst am 27. Mai. 
1260) ein ähnlicher mit Bischof Volrad v. Halberftadt.
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in Bezug auf den Stand seiner Conventualinnen, die gleichwie in den 
ältesten und alten Zeiten bei dem Erzstist Magdeburg und Hochstift 
Halberstadt dem Adel, sodann dem hohen Adel angehörten, so daß 
wir mit äußerst wenigen Ausnahmen nur Töchter regierender 
und dynastischer Familien im Stifts-Capitel finden, und die 
Würde der Aebtissin und Pröpstin in den alteren und neuesten Zeiten 
nicht selten auf Kaiser- und Königstöchter, geschweige auf Prinzessinnen 
aus herzoglichen nnd fürstlichen Stammen überging. Somit dürfte 
Q. wohl das einzige Stift im heil. Römischen Reiche gewesen sein, 
dessen Präbenden nur an weltliche Abkömmlinge regierender Häuser 
oder vom Herrenstande verliehen wurden.

4) in Folge der oben erwähnten Stellung zu Kaiser und Reich 
hatte das Stiftdie Rei ch sst an d sch aft, sein Oberhaupt den Reichs - 
fürstenstand.

5) Ein hervorragendes Regalstück des Stifts war das Münz- 
recht, welches demselben 99Z von K. Otto III. ertheilt (v. Erath 
I. 6. p. 2b. Kettner Oueclll. p. 33. Leuckfeld ^ntt.
numm. p. 206) und von Pabst Jnnocenz III. 1206 bestätigt ward 
(v. Erath I. 6. p. 124). S. Fritsch I. 6. p. 2b9 ff. Eine hübsche 
Schrift über das Quedlinburgs Münzwesen gab H. F. Cappe Dres­
den 1851 (mit 10 Tafeln Abbildungen) heraus, worin sich alles Ein­
schlägige findet. Vor ihm schrieben über denselben Gegenstand theils 
monographisch, theils umfassend I. E. Olearius ^N38l38>8 
836 ubb. l)u6(1I. 1699. 4 und Leuckfeld ^ntt. rmmm3r>36 Leipzig 
1721. 4. Dritte Abtheilung. Wir wollen nur in aller Kürze bemerken, 
daß die ältesten Quedlinburgischen Münzen von Cappe der Aebtissin 
Beatrix I. (um 1050) zugeschrieben werden; die letzten Currentmün- 
zen prägte Aebtissin Anna Dorothea (-si 1704). Ein Versuch der 
Aebtissin Anna Amalia zur Ausübung des Münzrechts im I. 1759 
scheiterte an der Consequenz ihres königlichen Bruders Friedrich II.

Gleichwie in manchen andern Klöstern und Stiftern bestand neben 
dem eigentlichen weiblichen Convent noch ein besonderer Manns-Con­
ti ent, dessen Mitglieder Cunoniei hießen. Welcher Ordensregel und 
ob sie sämmtlich einer und derselben folgten, ist mir eben so wenig 
bekannt, als ihre Organisation und Untergebung unter welche Oberen. 
Hauptsächlich im 12., 13. und 14. Jahrhundert treten die Cunoniei 
666168136 8. 8erv3lii ()u6cIIinbuiA6N8i8 urkundlich auf. Daß die 
hohe geistliche und weltliche Stellung des Stifts und seiner Oberinnen 
auch große Maßstäbe in der Einrichtung und Verwaltung erforderte, 
und die ^nr>6X3 so hoher Dignitäten auch hier nicht fehlten, liegt auf 
der Hand. Daher finden wir auch Erb-Aemter im Stift Qued­
linburg, die jedoch bei weitem nicht zu der Bedeutung gelangten, wie 
z. B. die des freiadeligen Stifs Herford. Es lassen sich nicht einmal
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die bekannten vier Hofämter des Marschalls, Schenken, Truch- 
sesses und Kämmerers dauernd und für alle Zeiten nachweisen, ') 
namentlich für die ältesten und jüngsten. Das Schenk enamt war 
in den Händen sehr verschiedener Familien von geringer Bedeutung. 
Als Erbmarschalle fungirten seit uralten Zeiten die zu den ersten 
Quedlinburger Ministerialen zählenden Herren v. Ditfurt. Bei der 
Säcularisirung des Stifts wurden diese Erb-Aemter nicht mehr vorge­
funden und auch nicht erneuert; das Schenkenamt hatte die Stadt 
Quedlinburg im 15. Jahrhundert käuflich erworben.

Wie bei den meisten Hoch- und Erzstiftern die Haupt- und Re­
sidenzstädte des Kirchenoberhauptes die sie an dieses fesselnden Bande 
trotz ihrer Rechtmäßigkeit zu lösen und nach Unabhängigkeit trachteten, so 
trat auch die Stadt Quedlinburg, über welche der Aebtissin von 
alter Zeit, mindestens einer Verleihung des Königs Wilhelm im I. 1254 
zufolge der Königsbann zustand, ganz besonders im 14. und 15. 
Jahrhundert in Opposition zu ihrer Oberherrschaft, meistentheils mit 
Glück. Die Folge davon war eine freiere Stellung als andere Bischofs­
städte, z. B. Halberstadt, so daß sie zeitweise eine gewichtigere Rolle 
unter den norddeutschen Großstädten spielt, als es gemeinhin bekannt ist.

Unter den Vasallen des Stifs befanden sich neben einer nicht un­
ansehnlichen Ritterschaft (in welcher die v. Hoym und v. Ditfurth die 
erste Stelle einnahmen) auch viele Geschlechter hochadeligen und dy­
nastischen Standes, so die Grafen v. Regenstein, Blankenburg, Stol­
berg, Mansfeld, Falkenstein, die Edlen Herren v. Barby, Arnstein, 
Hadmersleben u. a. m., auch die Markgrafen v. Brandenburg, dann 
als Könige von Preußen, die Churfürsten von -Sachsen, sowie auch die 
Grafen v. Lindow, Herren zu Ruppin, wegen der ansehnlichen Herr­
schaft Möckern im Magdeburger Lande und der Stammgrafschaft Lin­
dow im Anhaltischen, deren beider Lehnsherr die Aebtissin im I. 1377 
ward. 3)

Von dem Grundbesitz des Stifts eine Uebersicht hier zu ge­
ben, verbietet die Beschränktheit des Raums. Er umfaßte das spätere 
und heutige Fürstenthum Quedlinburg und war sehr beträcht­
lich, wenn auch die später wieder veräußerten Güter in entfernteren Ge­
genden mit hinzugerechnet werden. Die Hauptortschaften, welche das 
Territorium des Stifts bildeten (wüste und noch vorhandene), sind:

In einer Urk. von 1233 kommt nur ein Mischer Schenk und Truchseß 
vor. S. Voigt Gesch. des Stifts Q. II. p. 454. Im I. 1327 kommt ein 
Günther Schenk v. Quedlinburg vor, der sich auf seinem Siegel (Spar­
ren mit drei Rosen belegt) 6unterus Lcenke üe tzueälindurZ, in der Urkunde 
selbst lgmulu8 tiuntberu« äictu8 Scenlev nennt.

2) s. v. Erath I. c. p. 203.
3) s. v. Erath I. c. x. 583.

*6
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Marsleben, Campe, Gr. und Kl. Sallersleben, Gr. und Kl. Ditfurth, 
Ballersleben, Jhlenstedt, Gr. und Kl. Orden, Süllen, Gersdorf, Bik- 
lingen, Quarmbeck, Suderode, Knüppelrode, Neinstedt, Warnstedt, We- 
fterhausen, Goltdorf, Callendorf, Mordorf, Neindorf, Gattersleben, Pade- 
born, Meckelnfeld, Brokenftedt, Nachterstedt, Radisleben, Reinstedt, 
Hoym, Nieder u. a. m. Ein Uebersicht der Güter und Einkünfte des 
Stifts aus dem 13. Jahrh, in Kettner ^nlic^. OueUIini) .p. 204. 
Fritsch I. 6. I. p. 122—124. Von einem die nahe um das Stift 
herum gelegenen Besitzungen desselben weit übersteigenden Werthe und 
Umfange waren aber die weitab liegenden Grundstücke und Güter- 
Complexe, ja Landesdistricte, welche kaiserliche Huld dem Stift zu- 
wandte. So Barby, Duderstadt und Walter-Nienburg 974, verschie­
dene Dörfer im Havellande 993, endlich die terig ucivoeslorum, 
das Vogtland (Plauen, Greiz, Gera), anderer Güter und Gefalle in 
der Gegend von Magdeburg (Barendorf, Salbke u. a. m.) zu geschwei­
ge». Auch die Lehnsherrlichkeit über die Grafschaft Lindow (im An­
haltischen) und die Herrschaft Möckern (im Magdeburgischen). Allein 
ein Mißgeschick war es, daß fast ohne Ausnahme alle auswärtigen Gü­
ter des Stifts im Laufe der Jahre ihm entzogen und entfremdet wur­
den oder verkauft werden mußten, oft in Folge der finanziellen Be­
drängnis in der sich das Stift bei den ihm obliegenden großartigen 
Ausgaben und dem seiner Stellung gemäßen Aufwands fast stets, am 
meisten aber seit dem Beginn des 1b. Jahrhunderts befand. Mit der 
Einführung der Kirchen-Reformation begann der Verfall des Stifts, 
dessen Zweck nun ein verfehlter geworden war, und in den Einnahmen 
fanden noch größere Einbußen Statt. Das 17. Jahrhundert brächte 
dem Vermögen des Stifts fast völligen Ruin, das auch im 18. wei­
terer Verarmung nicht entgehen konnte.

An der Spitze der weltlichen Verwaltung in Administrations- und 
Rechtssachen stand der Stiftshauptmann, der noch bis zuletzt er­
nannt ward.

Ein Ordenszeichen erhielten die Eonventualinnen viel später 
als andere Stifter und Klöster, nämlich durch Stiftung der Aeblissin 
Sophie Albertine (geb. Princessin von Schweden) mittelst Urk. vom 
27. Juli 1792.

Jncorporirte Stifter und Klöster.
1) Manns-Kloster S. Wiperti zu Quedlinburg, Prämon- 

stratenser-Ordens. S später.
2) Jungfrauen-Kloster Walbeck in der Grafschaft Mansfeld, )  

von Quedlinburg aus gestiftet 989/992.
*

') vgl. Zeitschrift des Harz-Verein- I. x. 42. Fritsch I. c. p. 313. 
Voigt 1. c. U. p. 148 ff.
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Z) Jungftauen-Kloster Wendhausen, auch Thale genannt, nebst 
dem erstgenannten eins der ältesten Klöster im ganzen Sachsenlande und 
seit 937 dem Stift Q. übereignet, aus welchem eine Conventualin 
die Stelle der Pröbstin des Klosters bekleidete. *)

4) das Kloster Brena, vom Grafen Friedrich v. Brena dem 
Stift Quedlinburg nebst der Vogtei geschenkt, was Erzbischof Albrecht 
von Magdeburg seiner „6on83n^uin63", der Aebtissin Sophie, einer 
Tochter des Grafen Friedrich, im I. 1209 consirmirte. ?)

5) das Benedictiner-Jungfrauen-Kloster Uon8 8io- 
ni8, oder Münzenberg genannt, dicht bei der Stadt Q. S. später.

6) Manns-Kloster Micha elfte in, dessen Abt und Eonvent der 
Aebtissin und dem Stift Q. untergeben und von ihnen abhängig war. >') 
Vgl. Fritsch I. 6. I. p. 312. In der Stadt Q. besaß das Klo­
ster einen ansehnlichen Kloster- (den grauen) Hof.

Kirchenpatronate. Das Stift war durch eine große Menge 
von Patronaten über Stadt- und Landkirchen ausgezeichnet, die größten- 
theils innerhalb des stiftischen Territoriums, aber auch zerstreut außer­
halb desselben lagen. Wir müssen uns vorbehalten, ein ausführliches 
Verzeichniß dieser Kirchen späterhin zu geben, da die bezüglichen Samm­
lungen zu große Vorarbeiten erfordern, von denen eine specielle Durch­
sicht des umfangreichen v. Erath'schen Werkes nicht die kleinste sein 
dürfte. Wie bei den Hoch- und andern großen Stiftern waren die 
Kirchenpatronate unter die Aebtissin und die übrigen Dignitäten des 
Stifts vertheilt, so daß der Pröbstin, Dechantin u. s. w. gewisse Pa­
tronate zustande«. So z. B. stand das Patronat zu Quarmbeck 
der Pröbstin des Stifts zu, früher in Alternirung mit den v. Nein- 
dorff.

Die Stiftskirche und ihre Capellen. Wir verweisen in 
Bezug auf sie auf Dr. W. Lotz Kunsttopographie von Deutschland 
!. p. 506-509 und führen im Allgemeinen nur an, daß der zweite 
Ausbau der Stiftskirche selbstverständlich im romanischen Stil erfolgte, 
der Ehor jedoch einfach gothisch 1320 vollendet ward, und daß die 
Westseite der Basilica mit zwei Thürmen von über 200 Fuß Höhe 
geziert ist. Alles Uebrige bei Lotz in den darin näher bezeichneten 
Quellen. Wenn Ersterer das Ganze „barbarisch verschmiert" nennt, so 
ist diese Ausdrucksweise noch viel zu gelind gegen die Versündigungen, 
welche sich der hyperevangelische Geist gewisser Aebtissinnen des 16. und 
besonders des 17. Jahrhunderts und ihrer Diener gegen die erhabenen

9 s. ibiä. II. p. 66. Voigt i. c. II. p. 173 ff.
9 s. v. Erath I. c. p. 128. Fritsch I. c. I. p. 124.
9 ,,86Mi>er sub Huiäelmxeburßensis moossterü iure et äispositiooe con- 

si8tst" v. Erath I. c. p. 104.
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und theuren Andenken der deutschen Kaiser und Könige, Kaiserinnen 
und Königinnen, sowie Fürsten und Fürstinnen aus fast allen Gauen 
Deutschlands unterstanden hat in Bezug auf die Wegschaffung alles 
an den Glauben ihrer Vater Erinnernden, dessen doch gemeinhin auch 
in allen evangelischen Kirchen mittelst eines geringen Maßes von Ver- 
nünftigkeit, sei es vom Standpunkte der Kunst aus, sei es von dem 
des edelsten Gefühls der Achtung und Werthschätzung des von den 
Eltern und Voreltern Ueberkommenen, das jedem Kindesherzen heilig 
zu sein pflegt, geschont wird. Sonst müßte man z. B. beklagen, daß 
der rohen Bilderstürmerei nicht auch die Marien-, Moritz- und Catha- 
rinnenstatue im Dom zu Magdeburg zum Opfer gefallen sind. Man 
sieht in dem Innern der Stiftskirche nur weiß übertünchte architektoni­
sche Formen und Structuren, deren Entstellung und Verdeckung ich viel 
weniger beklage, als die puritanische Nacktheit des Ganzen in seiner 
elenden weißen Kalktünche ohne jegliche Ueberbleibsel des reichen und 
das ehrwürdige, in seiner Erhabenheit seines Gleichen in ganz Deutsch­
land suchende Gotteshaus zierenden Schmuckes von Bildern, Ornamen­
ten, Malereien. Alles ist biß auf den Grund rasirt. Selbst die ur­
alten Grabsteine von hochansehnlichem Werth für Kunst und Wissen­
schaft waren nur werth, mit Dielen und Steinen überdeckt zu werden, 
bis vor kurzer Zeit ein glücklicher Zufall sie ans Licht brächte, bis auf 
zwei (!!), einen alten (Aebtisfin Agnes, 1203) und einen jüngern 
(Aebt. Anna zu Stolberg)! Dagegen befindet sich ein desgleichen Grab­
stein noch in einem dicht am Eingänge zur Kirche befindlichen Holz­
stalle. Nicht durch Acte feindlicher und unberechenbarer Gewalt war 
dies alles zerstört, sondern in friedlicher Weise zu friedlicher Zeit. Die 
merkwürdige Krypta sei hier nur ihrer Existenz nach erwähnt.

Die neueste Zeit hat Anstalten getroffen, um die Versündigungen 
gegen die alte Architektur der Kirche wieder gutzumachen.

Der in jeder Beziehung unser Interesse und unsere Bewunderung 
erregende Reliquienschatz der Stiftskirche, bereits sattsam geplün­
dert und zerstört durch die Noth der Aebtissinnen des 17. und 18. 
Jahrhunderts, sowie durch Verwahrlosung, findet sich bei Lotz a. a. O. 
S. 107. 108 oberflächlich beschrieben; ein altes Verzeichniß dieser 
Kleinodien und Reliquien aus dem Anfänge des 16. Jahrhunderts 
findet sich im Staats-Archiv zu Magdeburg und wird sich vielleicht zur 
Veröffentlichung eignen, um daraus das Alter mancher heutigen Bezeich­
nung der Kunstschätze, resp, die Rectificirung der heutigen Benennung 
zu entnehmen.

Die Aebtissinnen Dorothea 1617), Dorothea Sophia 
(-s- 1643), Anna Sophia (-si 1680) und ihre Nachfolgerin gleiches 
Namens (ff 1683) sind diejenigen, denen der Ruhm gebührt, die Ver­
tilgung der Rudera der katholischen Vorzeit und der frommen Gaben 
der königlichen und fürstlichen Gründer und Bewidmer des Stifts und
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anderer milder Herzen sich am angelegensten sein gelassen zu haben. 
Die wohl durch Einschränkungen zu zwingende Noth des Stifts kann 
nicht Alles entschuldigen. Durch ein günstiges Arbitrium aus Witten- 
berg bestärkt, ging man 1683 damit um, der Erschöpfung des Kirchen- 
Aerarii durch Veräußerung sämmtlicher Reliquien nnd 
Kunstschätze zu Hülfe zu kommen, nachdem die Aebtissin Anna 
Sophia bereits die goldenen Statuen, Kelche, Patenen, 
Monstranzen, Ciborien u. s. w. wirklich hatte verkaufen 
lassen.') Glücklicherweise unterblieb dies, doch wohl nur im Gro­
ßen und Ganzen; der Wissenschaft, und Kunstgeschichte hatte das 17. 
Jahrhundert in Q. doch schon genug unheilbare Wunden geschlagen. ?)

Kapellen. Daß die Stiftskirche gleich anderen Stifts-, Kloster- 
und Pfarrkirchen an ihrer Außenseite von mehreren Kapellen, die wohl 
theils unmittelbar an die Außenwand stießen, theils im Kreuzgange be­
findlich waren, umgeben war, steht fest, allein es ist sehr schwierig, ihre 
Zahl, Lage und Schutzheiligen festzustellen. Wir geben, was wir finden 
konnten: '

1) die Krypta, dem 10. oder 11. Jahrhundert angehörig, 
architektonisch äußerst merkwürdig, mit Spuren von Malerei aus dem 
12. (?) Jahrhundert.

2) 8. 8t6p1iL»nj, in der Vorburg, „suk gula" gelegen 
noch 1572 erwähnt.

3) 8. Uieftsslis, noch 1621 erwähnt, der Lage nach unbe­
kannt, zum Stift gehörig.

4) 8. 1oftnnni8 63pii8t36, an der hohen Stiftskirche 
belegen, 1572 erwähnt.

Doch war ihre Zahl wohl noch bedeutend größer.

l) s. äcta Stift Quedlinburg dl. 57. Supplement-Band im Staats-Archiv 
zu Magdeburg.

r) Wenn die Ablösung des Deckels eines ganz gewöhnlichen Stifts-Prob- 
stei-Rechnungsbuches von 1620 (im Reg.-Archiv zu Magdeburg und nach Ablö­
sung der Schale eingestampft) eine der größten Kostbarkeiten ergab, 
nämlich ein Fragment der Itnla (lat. Bibeluberschung, vor der Vulgata in Ita­
lien ssoc. IV vel V entstanden) ergab (nur die größten Bibliotheken Europas, in 
Wien, London und Paris, sollen einige Fragmente derselben besitzen) in einer 
Handschrift, welche, wenn nicht tchon dem 7., sicher dem 8. Jahrhundert ange­
hören dürfte und in Uncialbuchstaben einen Abschnitt aus dem 2. Buch der 
Könige enthält. Die inneren Seiten dieses (und wohl jedes einzelnen) Bogens 
stnd mit kostbaren bvzantinischen Miniaturen geschmückt, unter deren Farben in 
icinstcr und kleinster Form longobardische Schriftzeichen zum Vorschein 
kommen. Weiteres gehört nicht hierher, wohl aber die Frage, welche der Leser 
sich selbst beantworten möge, ob der Code;, dem dieses Blatt angehörte, von 
dem jenes Rechnungsbuch fertigenden Handwerker irgendwo aufgekauft wurde, 
oder ob er ihm von daher übergeben wurde, wo seinBesitz etwa als ein erhabenes 
Heiligthum und Geschenk seines ersten Stifters, König Heinrichs, oder dessen 
Gemahlin vermuthet werden kann.
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Aufhebung. Nach Zeiten des Verfalls im Innern und Aeußern 
wahrend des 15. Jahrhunderts, namentlich durch den Verlust großar­
tiger Besitzungen in Folge der Noth, in welche das Stift theils durch 
das Verhalten der Stadt Quedlinburg, theils durch die drohende Nahe 
mächtiger Nachbarn, von denen das kleine Stift ganz umringt war, gebracht 
wurde, fand die Kirchen-Verbefferung nicht nur in der Stadt, fondern auch im 
Stifts-Capitel fruchtbaren Boden, zumal die Aebtissinnen Häusern an­
gehörten, die der neuen Lehre huldigten. Im I. 1539 wurde das 
Stift evangelisch und kam anfänglich durch die Einziehung reicher 
Pfründen und Vermächtnisse aus seiner finanziellen Noth. Sodann halb 
noch in katholischen Formen sich bewegend und in einer haltlosen Stel­
lung zu Reich und Kaiser wurde es im 16. und mehr noch im 17. 
Jahrhundert durch Krieg aufs Aeußerste mitgenommen, erholte sich im 
18. Jahrhundert etwas und ward durch den Reichsdeputationshaupt­
schluß von 1802 aufgehoben und an die Krone Preußen gegeben, als 
Fürstenthum Quedlinburg. Sein Bestand hatte demnach 867 Jahre 
gewährt. Die nun folgenden Zeiten waren lange keine günstigen 
für die Erhaltung der Quedlinburgischen Alterthümer, die erst unter 
König Friedrich Wilhelms IV. Regierung wieder die gebührende Beach­
tung fanden, jedoch nur hinsichtlich der Baulichkeiten, deren Restaura­
tion noch jetzt fortdauert.

Archiv, Das in ziemlicher Vollständigkeit erhaltene Stifts-Ar- 
chiv ist dem Provincial-, jetzt Staats-Archiv zu Magdeburg einverleibt 
und besteht aus mehr als 500 Original-Urkunden, während die Kaiser- 
Urkunden mit wenigen Ausnahmen im geh. Staats-Archiv zu Berlin 
asservirt werden. Mit geringen Ausnahmen sind alle diese Urkunden 
im Erath'schen Codex abgedruckt, der aber andererseits auch viele im 
Magdeburger Archiv- fehlende enthält. Außerdem sind doch noch viel 
Defecte zu vermuthen, sowohl in Bezug auf Originalien, als auf die 
Copia rien des Stifts, das deren sicherlich mehrere besaß, von 
denen jedoch kein einziges erhalten scheint, wohl aber mehrere Bände 
mit Urkundenabschriften, Lehn-, Zins-, Kaufbriefen, Consensen und Con- 
firmationen vom Beginn des 15. Jahrhunderts ab. Auch einige alte 
Zinsregister sind vorhanden. Dagegen ist das Acten-Archiv anscheinend 
complett und in schönster Ordnung und Verfassung (alles Pergament­
bande) im gedachten Archiv befindlich.- es enthält die wichtigsten Mate­
rialien für die Stistsgeschichte während der letzten drei Jahrhunderte 
seines Bestehens, auch hier und da Aelteres noch aus dem 15. Jahr-

0 Die Zahl der bekannten Aebtissinnen beträgt 36. Die erste war Ma­
thilde, Tochter Kaiser Ottos I. (966—999), die letzte Sophie Albertine, Prin- 
cessin von Schweden (1787 — 1802, -f 1808). Ein Verzeichniß derselben bei 
Mooycr Onomast. biernreb. Uerin. x. 151.
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hundert. Andere Quellen zur Stiftsgeschichte bietet das reiche Stadt- 
Archiv von Quedlinburg dar. Auch annalistische Aufzeichnungen ent­
hält das Archiv zu Magdeburg und dessen Bibliothek. Die uralten 
und jedenfalls historisch äußerst werthvollen Nekrologien des Stifts, 
in späterer Zeit wohl gründlich mißachtet, wurden demselben entsremdet, 
eines derselben, in der Berliner K. Bibliothek, aus dem 10. Jahrhun­
dert stammend, ist von Mooyer in den Neuen Mittheilungen rc. 
Vlll 3. 4 p. 46—58 veröffentlicht, das andere, aus einem Wolfen- 
büttler Codex des 12. Jahrh., gleichfalls von ihm ebendaselbst p. 70— 
83. Ein Fragment auch in einem Aktenstück des Staats-Archivs zu 
Magdeburg, vielleicht mit einem derselben identisch, in neuer Abschrift. 
Für die Herausgabe der Quedlinb. Geschichtsquellen (auch 4nnnl68 
Onetllinbnk-Aenses finden sich in den Nonumentn Oermsniae) ist durch 
v. Erath in seinem großartigen Codox cliplomnli'eu8 Ouecllinbur- 
b6N8!8 mit trefflichem Register und zahlreichen Urkunden, Facsimiles 
und Siegel-Abbildungen unendlich viel geschehen. Auch die 85 Urkun­
den im 2. Theil der Voigt'schen Geschichte des Stifts Q. sind hier 
abermals zu erwähnen und die erste Herausgabe in Kettners 4lUicjui- 
tgtc-8 ()u6cj!in6in'u:s.'N868. Mancherlei findet sich zerstreut noch m 
neuern und ältern Werken, z. B. bei Schöttgen Opu86. minorn p. 
260.261. (1195), Schöttgen und Krey sig dipl. Nachlese f>. 573— 
574 (1150), Riedel Cocl. Di-nnd., Sudendorf Braun- 
schw. Urkundenbuch I. 104—106 i1304), v. Hodenberg Ver- 
densche Geschichtsquellen II. p. 180 — 184. Walkenriedec Urkunden­
buch, herausg. von dem Niedersächs. Geschichtsverein u. a. m.

Literatur. Sie ist verhältnißmäßig zahlreich und hat viel Gutes 
aufzuweisen.

.4. Allgemeine Werke.

1. F. E. Kettner 4nticsuilnl68 (2u6lUint)iMA6N8e8. Mit 
Siegelabbildungen. Leipzig, 1712.

2. Desselben Kirchen- und Reformations-Historie des kaiserl. 
freien, weltlichen Stifts Q. Quedlinburg, 1710.

3. v. Eratb Coc!k?x cii's)Iomntiou8 0u6cHin6ui^6N8i8. k>sn- 
eof. nci Novn. 1764 toi. Mit sehr vielen Kupfertafeln. Ein vor­
zügliches, durch Correctheit der Urkunden-Abdrücke nicht bloß seine zeit­
genössischen, sondern auch heutige übertreffendes Werk.

4. I. H. Fritsch Geschichte des vormaligen Reichsstifts und 
der Stadt Q. 2. Bände. Quedlinburg, 1828. Ein schätzbares 
kritisches Werk.

5. G. Chr. Voigt Geschichte des Stifts Q. Mit einem Ur­
kundenbuch. 3 Bände. Leipzig, 1786/1791. Ist keineswegs als 
veraltet zu betrachten und ebenso durch viele wichtige Mittheilungen,
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wie durch einen Anhang von 85, großtentbeils bis dahin ungedruckten 
Urkunden <Ie 1233—1554 (Th. II. p. 453—610) werthvoll.

6. F. Ranke Ueber den Ursprung Quedlinburgs. Quedlin­
burg, 1833.

7. I. A. Wallmann Beitrage zur Aufklärung der Geschichte 
des Reichsstifts Quedlinburg. Quedlinburg, 1782.

8. Kurze Beschreibung des k. Stifts Q. und der Städte Q. 
durch M. Martin Wolf bei Boysen Hist. Magazin V. p. 215 
-326.

9. F. Eckhard Eodd. ^188. 0uelUinb6. Quedlinburg, 
1723.

10. H. Ph. Cappe Beschreibung der Münzen des Stifts Q. 
Dresden, 1851. Mit 10 Kupfertafeln. Die Bracteaten des Stifts- 
sind schon früher behandelt in der Numism. Zeitung, herausg. von 
Leitzmann, 1843 Sp. 73 ff. und 1844 Sp. 24; die neueren Mün­
zen Ibici. 1849 16 ff. Sp. 121 ff.

11. D. O. Kegel Durchleuchtige Fama von Q. u. s. w. 
Quedlinburg 1687.

12. Homeyer Das Stadtbuch von Quedlinburg. Berlin, 
1860. ')

ö. Specielle Werke.

13. Ranke, Kugler und F r icke Beschreibung und Geschichte 
der Schloßkirche zu Q. und der in ihr vorhandenen Alterthümer. Berlin, l 838.

14. I. A. Wall mann Abhandlung von den Alterthümern 
der Stiftskirche zu Q. Quedlinburg, 1776.

15. Erläuterung zu dem 1139 in Q. gehaltenen Reichstage, 
in den Braunfchw. Anzz. cle 1758. Stück 9,

16. I. E. Olearius ^ng8l38i8 ^Ane.836 ulst). ()uecli. 
u. s. w. Jena 1699.

17. I. G. Olearius cli88. Iu8t. cle Dlntliillle ubl)sti88k> 
Ouecll. uliqugnclo vieurin Imperii. Ouecliiniu 1736.

18. I. keHinrel l)e8tu OuecllinbuiAi 8ub 8sxonibu8 
^uZu8ti8. Ouetllml). 1732.

19. Eompenck. uetor. pulck. Ouedl. 1699. 4.
20. (Brecht) Nachrichten über Q. und die Alterhümer des dor 

tigen Rathhaufes. 1867.
21. iXecroloZium i)u6t1Iiu6uir;en86 I. ei II. in den Neuen 

Mittherl. VIII. 3. p. 46 ff. und 70 ff.
22. Ueber die Verbindung des Voigtlandes mit dem Stift Q., 

in Boysen Hist. Magazin lll. p. 235—304.

') Vgl. noch' v. Le debur allg. Archiv X. p. 175. XVI. p. 271.
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23. (Lei brock) Für Freunde der Quedlinb. Specialgeschichte, in 
der Zeitschr. des Harz-Vereins I. p. 146—149.

Siegel. Von den zahlreichen Siegeln Quedlinburger Aebtissin- 
nen, Pröbstinnen und sonstiger Würdentragerinnen und Canonissinnen, 
welche v. Erath in seinem Lociex hat abbilden lassen, machen wir hier 
keine weiteren Mittheilungen, da solches an diesem Orte zu weit führen 
würde. Die Originalien dieser leidlich gut gestochenen Copieen befinden 
sich im Staats-Archiv zu Magdeburg, woselbst auch eine große Menge 
von Siegelstempeln Quedlinburger Aebtissinnen des 17. und 18. Jahr­
hunderts, auch von Stiftssiegeln aufbewahrt wird. Von den bekannten 
ältesten Hauptstiftssiegeln ist:

1) das eine groß und rund und zeigt den Stiftspatron 8. 86r- 
vuti'us auf einem mit Hundeköpfen verzierten Throne sitzend, daneben 
8^XEIV8 — 8KUV4EIV8 in gothischer Majuskel. Umschrift: -si 8' 
* (^PIHI. LLEH8IK (Ml)I4X6HKUVKEtt in derselben 
Schriftart. Abgebildet bei v. Erath I. e. Inb. XXXIX. X. 8.

2) Das zweite, wahrscheinlich aus dem 12. Jahrhundert, gleich­
falls ansehnlich groß und rund, laßt den Stiftspalron mit Stab und 
Buch im Kniestück sehen, daneben 8E8 — 8Nli. Umschrift:

8I0IHV. 0VI0NeiXVVkeM8I8. xeeeN81N m gothischer 
Majuskel.

Kleinere und neuere Stiftssiegel übergehe ich.
Stiftswappcn. Dasselbe besteht in zwei silbernen goldschaligen 

ins Andreaskreuz gesetzten Credenzmessern in rothem Felde. So in 
zahlreichen Wappenbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts, auch von 
den Farben abgesehen — auf Münzen des 15. Jahrhunderts, auf 
Siegeln erst im 16. Ein Helmschmuck zu diesem Wappenschilds, 
dessen Entstehung und Alter mir unbekannt und von mir nicht näher 
untersucht ist, scheint nicht gebräuchlich gewesen zu sein.
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Geschichtliche Nachrichten über das Dorf Hiittenrode 
auf dem Har;e.

Von

G. Bode.

Aeltere Nachrichten über die Ortschaften des Blankenburger Harz­
kreises sind leider nur sehr sparsam bekannt, so daß aus denselben eine 
vollständige Anschauung des Lebens und Treibens der Bewohner, der 
Größe und Bedeutung der Ortschaften, sowie des Verkehrs und der 
Beziehungen derselben unter und zu einander nicht gewonnen werden 
kann. Es ist freilich zu hoffen, daß in dem vor Zeiten nach Wolfen- 
büttel übergeführten Blankenburger Archiv, welches nach den hier noch 
vorhandenen Notizen sehr reich an werthvollem geschichtlichen Material 
für die alten Grafschaften Blankenburg und Reinstem gewesen sein 
muß, noch manches wichtige Aktenstück vorhanden ist, wovon wir wahr­
scheinlich durch die von dem Herrn Archiv-Secretair von Schmidt- 
Phiseldeck zu Wolfenbüttel neu begonnene Bearbeitung der staatsrecht­
lichen Entwicklung des jetzigen Fürstenthums Blankenburg meist aus­
reichende Kunde erlangen werden; so lange jedoch die Quelle des Wol- 
fenbüttler Archivs nicht ausreichend genutzt ist, wird man sich mit den 
wenigen zerstreuten und unvollständigen geschichtlichen Nachrichten über 
den Blankenburger Harzkreis begnügen müssen.

Die nachstehenden Mittheilungen liefern, ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit machen zu wollen, einige Nachrichten über die größeren 
Besitzungen in dem Dorfe Hüttenrode und dessen Flur, durch welche 
die bezüglichen Nachrichten bei Stübner, Denkwürdigkeiten des Fürsten­
thums Blankenburg Bd. I.S. 365 ff. theilweise zu berichtigen, die bei 
Leibrock, Chronik der Stadt und des Fürstenthums Blankenburg Bd. 2. 
S. 388 f. zu ergänzen sind. Dieselben sind größtentheils einem Be­
richte des Canzleidirectors Simon Fink zu Blankenburg, eines bewähr­
ten Geschichtsforschers, an die Fürstl. Braunschweig-Lüneb. Herren 
Vicecanzler und Räthe zu Wolfenbüttel vom 20. März 1676 
Herzogl. Kreisdirection Blankenburg XHI. ll. k. 8.) entnommen.
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Außer den Besitzungen der Grafen von Blankenburg in Hütten- 
rode, welchen namentlich das alle Vorwerk, das jetzige Koch'sche Gut, 
zustand, war die Besitzung des Klosters St. Johannis zu Halberstadt 
daselbst der bedeutendste und zugleich, soweit bekannt, der älteste größere 
Gütercomplex an dem gedachten Orte. Nach der im ersten Jahrgang 
dieser Zeitschrift S. 20 abgedruckten Urkunde vom 22. Juli 1133 be­
gabte der Bischof Otto von Halberstadt das genannte Kloster mit einer 
Besitzung zu sieddenrodt von 4 Hufen nebst einem Walde, einer 
Mühle und sonstigem Zubehör, welche sein Vorgänger, der Bischof Rein­
hard, von dem Pfalzgrafen Friedrich von Putelendorf gekauft hatte. 
Diese Besitzung ist dem Kloster im Wesentlichen seither bis in die 
neueste Zeit, der Wald namentlich unter der Benennung des Johannis- 
holzes bis zu dessen Auflösung erhalten geblieben und nach den vor­
liegenden Documenten später noch vergrößert. So werden dem Kloster 
nach den am 13. August 1660 der Fürstl. Canzlei zu Blankenburg 
von dem derzeitigen Propst des St. Johannisklosters, Balthasar Schöll, 
zum Beweise des Eigenthumsrechts an den Hüttenröder Gütern vorge- 
legten Documenten, und zwar in der Bestätigungsurkunde des päpst­
lichen Legaten Conrad über die sämmtlichen Besitzungen des Klosters 
vom 13. September 122b zugesichert:

Iliddenrot VII man8i Illi areae, III prata, Ioou8 molen­
dini et due 8ÜU6 (Urkunde im Copialbuch des Johannisklosters auf 
der Universitätsbibliothek zu Jena 161. 107), in der Bestätigungsbulle 
des Papstes Gregor IX. vom Jahre 1228: In Hüttenrode unurn 
allodium oum septem man8is, rpmtuor are38 ei tria prata, 
loeum nnnm ad saeiendum molendinum et dua8 8ilva8, und 
wiederholen sich dieselben Angaben in der Bestatigungsbulle des Pap­
stes Alexander IV. vom Jahre 1260.

Mit dieser Besetzung des Klosters St. Johann zu Hüttenrode 
standen wahrscheinlich die Güter desselben in Albrechtesfelde (wüste Dorf­
stätte auf der Berghöhe zwischen Wienrode und Wendefurth, Hütten­
rode und Altenbrak an der Kreuzung der Straßen, jetzt das Armsfeld 
genannt) und Wienrode in nahem Zusammenhangs, welche in den ge­
nannten Urkunden von 122b, 1228 und 1260 sich gleichfalls verzeich­
net finden: 4lbreel>t68ueld6 8ilua, ^Vi^enrot duo mansi et di­
midium 8ilua eum prato — ;in Xll-ree^lelde uuam 8ilvam, 
in WiZenrode duo8 man8O8 et dimidium oum duabus arei8, 
8ilvam uuam oum prato et unum molendinum —; silvam 
unam in territorio villae, cpiae dioitur Vlbreeteskelde, man8O8, 
area8 et molendinum oum aepiarum deeursibus et omnibu8 
pertinentii'8 eorundem ao silvam et pratum cjuae Kadett in 
villa c>uae dioitur Wj^enrod.

Mehr Nachrichten, wenn auch aus späterer Zeit, sind von dem 
s. g. Jnnkernhofe zu Hüttenrode erhalten.
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Im Jahre 1564 erwarb Claus Schade, damaliger gräflich Blan- 
kenburgischer Factor zu Blankenburg, von Hans Hildesheim ein Bauer­
oder Dienstgut zu Hüttenrode und kaufte dazu von dem Propst und 
Convent des Klosters St. Johannis zu Halberstadt ein Stück abge­
triebenes Holzland, welches derselbe dem Gute einverleibte. Die Gra­
fen Ernst, Botho und Caspar Ulrich zu Reinstem und Blankenburg 
begnadeten alsdann laut einer in gleichzeitiger Abschrift erhaltenen Ur­
kunde von 1564 9 den Schade in der Weise, daß sie die Zehnt- und 
Dienstpflicht des Guts auf 15 Thlr., Schoß und Steuer desselben aber 
auf 3 Mfl. festsetzten, und wurden die Gutsinhabec seither unter die 
Freisassen in der Landesmatrikel ausgenommen und zahlten gleich denen 
von Wilkenitz zu Timmenrode, von Kißleben und von Schierstedt zu 
Benzingerode zu einem einfachen Römerzuge ihr Contingent in simplo 
mit 7 gr. 10 pf., gleichwie sie nach demselben Fuße zu allen Reichs-, 
Kreis- und Landsteuern beizutragen hatten. Schon nach einigen 
Jahren war das Gut an den gräflichen Hauptmann Hans von der 
Heide zu Blankenburg übergegangen, der es aber Schulden halber mit 
Einwilligung der Grafen an Andreas von Kißleben 1574 abtrat. Auch 
dieser verkaufte das Gut alsbald wieder an Christopb Legaten. Da 
letzterer aber das Kaufgeld nicht zahlen konnte, so trat der von Kißleben 
wieder in den Besitz und vererbte das Gut nach seinem Tode auf sei­
nen Sohn Wilke von Kißleben, welcher es wieder seinen Töchtern und 
Landerben Beate von Hobnstein und Magdalene von Grunde, resp. 
Ernsts von Rheden und Christophs von Wettberg Wittwen, nach Erb­
recht hinterließ. Im Jahre 1590 verkauften die Kißleben'schen Erben 
anscheinend die Halste des Gutes mit gräflichem Consens an Dietrich 
von Rheden, bei welcher Gelegenheit der Graf den dritten Pfennig er­
hob. Dietrichs von Rheden Tochter, Anna Magdalene von Rheden, 
brächte sodann die Hälfte des Guts ibrem Gemahl, Hilmar von Oberg, 
als Mitgift zu. Die andere Hälfte beanspruchten Ludolf von 
Landesberg und Jacob von Oberg, die Ehemänner der Töchter des weil. 
Aschen von Wettberg. Die beiden Oberg und Ludolf von Landesberg 
ließen am 13. Juli 1651 durch einen von Halberstadt herbeigezogenen 
kaiserlichen Notar Besitz von dem Gute ergreifen „mittelst abschneidung 
eines spones auß dem annoch stehenden Thornständer, wie auch ab- 
brechung eines Zweiges vom bäum im gartten vndt außgrabung eines 
erden Klumpfes so woll auß den besameten als vnbesamten Ackern wie 
auch Wiesen" und wurden „zu dessen mehrer besterckung ein par kannen bier

9 Geschehen und geben zu Blanckenburg nach Christi Vnsers Herrn und 
seligmachers Gebührt 1564. Jahre am tage Nicolai Episcopi. Herzogl. Kreis- 
direction Blankenburg. Acta Schaefersche Guth zu Hüttenrode betr. XIII. tt. 
k. di. 8.
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holen gelassen". Canzler und Rathe ertheilten auch noch in demselben 
Jahre „dem Ambtmann zur Blanckenburg Johann Lindenbergk" den 
Befehl, die Oberg und Genossen im Besitze des Guts, jedoch 8ulvo 
juro 8ei-om88imi el euju86untjno toitii zu schützen.

Der Zustand des Guts war zu der Zeit ein sehr trauriger, wie 
die nachstehende Schilderung des Berichts der Canzlei zu Blankenburg 
an den Herzog August zu Braunschweig vom 11. September 1657 
ergiebt: „Die Gebäude sind bey dem langwierigen Krieg so gar zu 
Grunde gerichtet, daß nichts als die bloße Lweg übrig, der Acker ligt 
vor dem Holtz in einer kalten und theils steinigten Pflege, und haben 
die ooloni des Guts bei guter Zeit jährlich davon 83 fl. zur ^en8ion 
entrichtet." Die Besitzer des Guts waren daher genöthigt, die zu letz­
tem gehörigen Aecker an einzelne Einwohner von Hüttenrode gegen den 
in der Grafschaft üblichen Ackerzins von 1 Gr. von jedem Scheffel Ein­
saat auszuthun. Allein der Ertrag wurde auf diese Weise so gering, 
— im Jahre 1632: 3 Thlr. 33 Mgr., 1653: 7 Thlr. 24 Mgr.— 
daß damit noch nicht einmal die jährliche Abgabe von 15 Thlr. bezahlt 
werden und die Besitzer auch ihren sonstigen Verpflichtungen, z. B. 
gegen das Kloster St. Johann wegen des Erbenzinses nicht nachkom­
men konnten. Das Kloster St. Johannis zu Halberstadt sah sich deß­
halb veranlaßt, bereits im Jahre 1642 die von dem ersten Erwerber 
Elaus Schade zu Acker gemachten, vor dem Johannisholze, dem Sper­
lingsbusche, dem kleinen Krautberge und der Lichtenborntrift belegenen 
Breiten, von welchen die Besitzer dem Kloster zur Zahlung eines Er­
benzinses verpflichtet waren, auf 15 Jahre um 8 Mfl. jährlich zu 
verpachten und 1651 an den Oberförster von Brehmke für 200 Thlr. 
zu verkaufen. Im Jahre 1660 ging das Kloster sogar so weit, das ge- 
sammte Wetberg-Obergische Gut, indem es behauptete, daß dasselbe 4 
Hufen nebst den Wiesen, 4 Hofstellen und eine Mühlenstätte umfaßte, 
welche dem Kloster nach den oben angeführten Urkunden eigenthümlich 
Zuständen, an den Oberförster Friedrich Ulrich Sehlen für 100 Thaler 
unter der Bedingung zu veräußern, daß er dem Kloster als Canon jähr­
lich 4 Mfl. entrichte, wie die in gleichzeitiger Abschrift erhaltene Urkunde 
darthut. >) So sehr nun auch das Kloster St. Johannis durch diesen 
Act seine Rechte überschritt, so zeigten die früheren Besitzer doch keine 
Neigung, den Proceß über die Hüttenröder Güter weiter zu verfolgen. 
Nachdem vielmehr der Oberförster Sehlen im Jahre 1660 in die Gü­
ter gerichtlich eingewiesen war, verkaufte er 1671 sein Recht an den­
selben für 350 Thaler an Johann Henning Schäffer, welchen Kauf

0 Herzogl. Kreisdirection Blankenburg. Acta Schaefersche Guth zu Hüt­
tenrode bett. Geschehen Halberst. 5. Julij. Im Jahr Christi 1660.
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das Kloster respectirte und dem neuen Erwerber im Jahre 1672 einen 
neuen Erbenzinsbrief für ihn selbst und seine Erben über das gesammte 
Gut ausstellte und dieselben verpflichtete, jährlich in recognitionem 
äominii oürocti 2 Mfl., bei Erbbekenntnissen 4 Mfl. als Canon zu 
zahlen.

Schaffet hatte auch das Schirmec'sche Bauergut erworben, dessen 
Pertinenzen verbunden mit der Hofstelle des frühern Obergschen Gutes 
er 1676 an Heinrich Gelbcke verkaufte, während die Schirmec'sche 
Hofstelle zu den vormals Oberg'schen Gutstheilen gelegt wurde.

Das Schirmec'sche Bauergut war mit einem Erbenzinse von 1 Thlr. 
11 Gr., Steuern zu 1 Thlr. 16 Gr. 6 Pf. behaftet, hatte 6 Tage 
jährlich Dienste zu leisten und zahlte 2 Gr. Contribution m siin^Io.

Dasselbe, einst dem Hüttenmeister Heinrich Schirmer gehörig, hatte 
1639 der Oberförster Heinrich von Brehmke für 439 Thaler erkauft, 
dessen Wittwe dasselbe ihrem zweiten Ehemann, dem vorgenannten Jo­
hann Henning Schäffec, zugebracht hatte.

Im Jahre 1736 verkauften die Schäffer'schen Erben das Gut 
an die Hüttenroder Einwohner Christoph Koch, Friedrich Kcrllmeyer, 
Andreas Kestner, Hans Jürgen Werner, Andreas Fischer, Johann 
Michael Lampe, Hans Valentin Kutschenreuter und Hans Michael 
Fischer für den Preis von 3000 Thlr. Das Gut wurde sodann unter 
die Käufer vertheilt.

Von einer andern größeren Besitzung, dem Hofe der von Kra- 
winkel zu Hüttenrode, welchen Daniel von Krawinkel von Arnd Meiß­
ner gekauft hatte und im Jahre 1379 Schulden halber an den kur­
fürstlich sächsischen Hauptmann Jonathan Curian verkaufte, giebt die 
aus einer gleichzeitigen Abschrift entnommene Urkunde des Grafen Ernst 
zu Reinstem und Blankenburg Nachricht.

Schließlich mag noch beigefügt werden, daß im Jahre 1638 auf 
der Feldmark von Hüttenrode 492 Morgen Ackerland unter dem Pfluge 
und 394 Morgen Wiesen vorhanden waren, von welchen 170 Mor­
gen Acker und Wiese zu dem Schirmerschen Gute, 61 Morgen dem 
Factor Christoph Schilling, 51 Morgen Hans Rohwoldt, 43 Morgen 
Jeremias Schöne, 41 Morgen Walten Oebme, 32 Morgen Wolf 
Göbel, 31 Morgen Heine Deicke, 30 Morgen Salomon Rein­
hardt, 26 Morgen Peter Fischer, 25 Morgen Jacob Becker zugehör­
ten, während die übrige Länderei kleineren Grundbesitzern gehörte.

9 Geschehen und gegeben zu Blanckenburg, den 13. Augusti jm tausend 
funffhundert Neun und Siebenzigüen Jahr. Herzogl. Kreis Direction Blankcn- 
burg Acta, Schäfersche Guth zu Hüttenrode betr.
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Zur (beschichte der Pfarre in Grund.
Von Ed. Jacobs.

Wenn in Honemann's Alterthümern des Harzes von der im Jahr 
1520 oder nicht lange darnach verstorbenen^) Elisabeth, geborenen 
Gräfin zu Stolberg-Wernige rode, vermahlten Herzogin zu 
Braunschweig, im zweiten Theil der ursprünglichen Ausgabe S. 12 
unter anderen Lobeserhebungen hervorgehoben wird, daß sie

KluWl' 6t Mll'IX I^6(st68ig6 
Inutiix Elei'ieol'nm, 
Invontrix iUotnIIoium 
?3us)6reuli8 6on8o1otio, 
Viduarum r66v6Utio

gewesen sei, so sind das keine leeren Worte, da die Beweise urkundlich 
vorliegen. Besonders aber hat ihr segensreiches Walten das göttingische 
Gericht Staufenburg, das ihr seit ihres Gemahls Tode bis zu ihrem Ableben als 
Leibgeding übergeben war, erfahren und so der Flecken Gittelde und die da­
mals erst als solche sich entwickelnde oberharzische Bergstadt Grund, die 
bis 16-19 zum Amt Staufenburg gehörte.

Bei der verhaltnißmaßig jungen Entstehung der oberharzischen 
Bergorte ist es schon ziemlich früh, wenn wir bereits im Jahr 1405 
in einem Vertrage zwischen den Herzogen Erich und Otto Cocles 
aufgeführt finden, daß, außer über andere Oertlichkeiten auch „vmme de 
Alburg (Forstort Alsburg zwischen Lauenburg und Moringen) vnd den

0 Nach der Herrschaft!. Amtsrechnung von Galli 1519 zu 1520 (Gr. H.- 
Arch. 6. 1. ru Wcrnigerode) schrieb die Herzogin noch im Sommer 1520 von 
der Staufenburg auö Briefe nach Stolberg, denn es heißt dort unter dem Titel: 
Vsr gab botenlobn:

11 82. IIII. ps. äantrleen (dem Boten) mit brivlen von 6er berroZin von 
stnulks end urx) üiastag post corporis cbrisli (12/6) 1520.

Selbst der so geübte Forscher Erath konnte von Wolfenbüttel aus nur 
die ältere Angabe des Todesjahrs der Herzogin (1499) dahin berichtigen, daß 
sie nach Schreiber 1519 noch lebte. S.A. U. Erath Braunschw.-Lüneb. Erbthei- 
lungen S. 89/90 Anm. 70.
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Grund vnd die geholte an dem harte" Bestimmungen getroffen 
wurden, i) Da wir in dem Vertrage überhaupt mehrere Gehölze und 
Forstorte genannt finden, so können wir durchaus nicht aus der Urkunde 
schließen, daß „der Grund", wie die Bergstadt auch heute im Volksmunde 
noch heißt, 2) etwas Anderes gewesen sei. Im Laufe des fünfzehnten 
Jahrhunderts bildete sich aber hier ein Ort, der eine dem heiligen Anto­
nius geweihte Kapelle erhielt, die ein Tochterkirchlein des alten Flek- 
kens Gittelde und der dortigen S. Moritzkirche war. Der sich bildende Ort 
hieß in Urkunden und auf dem als ältesten anzusehenden Siegel der 
„freien Bergstadt"nicht mehr der Grund — was zunächst die na­
türliche Oertlichkeit, den Forstort bezeichnet — sondern „im Grunde." 
So noch bis in ziemlich spate Zeit hinein.

Wahrend die mittelalterliche Diöcesanangehörigkeit von Grund noch 
im Jahre 1863 von einem sorgfältigen Forscher wegen der Unzugäng- 
lichkeit und des Mangels veröffentlichter älterer Urkunden nicht nachge- 
wiesen werden konnte, so brächte schon derselbe Jahrgang, in welchem 
dieses bemerkt werden mußte, sechs bisher nicht veröffentlichte Urkunden 
aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, durch deren allgemeinen Inhalt 
sowohl als durch die wiederholte Hinzufügung der Bestimmung: U«r- 
Zuntin6N8i8tiioo68i8 zu dem Orte „im Oiundo" der 
Angehörigkeit der alten Kapelle und der von 1505 ab selbstständigen 
Pfarrkirche S. Antonii zu Grund sowie des Ortes selbst zum Main­
zer Sprengel volle Sicherheit gegeben wurdet) Dazu fügen wir 
nun auch aus der bisher ungedruckten hier mitzutheilenden Urkunde hin­
zu, daß es der Sieglec „ en 8 e 6 6 8 b i 8 8 o li o p d u m 8 ", der Be­
vollmächtigte des Erzbischofs in eigentlichen geistlichen Diöcesanan- 
gelegenheiten war (Zeitschr. d. Nieders. Ver. S. 287: in 8pii i- 
1u3libu8 6ommi883riu8), dem der zum Pfarrer in Grund 
zu bestellende Priester vorgestellt wurde, und der die Bekleidung dessel­
ben mit diesem geistlichen Amt auch in der herkömmlichen bestimmungs­
mäßigen Weise vollzog.

Die betreffende Urkunde ist nun folgende:
Elisabeth, geborene (Gräfin) zu Stolberg und Wernige­

rode v. G. Gn.Herzogin zuBraunschweig-Lüneburg, Wltwe,

0 Max Gesch. v. Grubenhagen I. 260. 530.
') Das. I. 530.
s) Max a. a. O. II. S. 236.
4) v. Bennigsen Zeitschr. d. Histor. VereinS für Niedcrsachsen Jabra. 

1863 S. 26.
5) a. a. O. S. 271—288. S. 282 cap. 8. ^nllwmi im 6runcle — Uz- 

xulltinensis cliocesig. Urk. V. 10/8 1505 ^cls suatbecim 6ruo«Ik U o- 
xuvtillevsig llioeesig; ck. eccle». 8. äntbomi im 6ruaöe, öloßuntinenzis lliv- 
cesis. S. 286 u. 287.
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präsentirt dem Siegler des Mainzer Sprengels zu Erfurt zu der 
nach freiwilliger Entsagung Heinrich Buels erledigten Pfarrkirche 
S. Antonii zu Grund den Priester Peter Subernheim, 
Mainzer Bisthums (Sprengels), mit dem Ersuchen, die Einsetzung 
desselben mit allen gebräuchlichen Feierlichkeiten vorzunehmen.

19. September 1519.

LliraLotli goboron von 8talL6i'go vnd wornin- 
goroido von got7.gnadon Hoitogin tsio örun8wiglc vnd 
lnnoborgli oto. wodtwo. Lntkodon xw dem soAoIer 
^0N80lt08 l)i.8 80ltOppduM8 tsio Ll-fsurdo / VN826N 
groitli tsio der juirleerleen 8nneti .^ntkonss ^'m Orundo vn8 
jtrundt clorelt r68ignation Ireren Uinriolce buollon 
Ie8ten s>68itter entlediget / dar tlro 1u8putron3tu8 vn8 tkobe- 
Irorielr / 820 vnlen de entlediget / liebben durvmbe den 
werdigen Leren Leter 8 uLern Leim ^re8ter men8oL68 
bi88elros)dnm8 / lütter vmL godde8 willen ?re8entirt / 
den w^ jw Lir medo jegenwardigen pre8entiren Legeren 
83Ms)t m^t dem Liddende / willen den tLo genanter Werken 
jn8titneren vnd chue8tigeren doeli alle 8olennit6ten Lir )nne 
8ielc eigene vnd gefroren nielrt vnderwegen latenn dst wil­
len w^ jn gnaden tegen ^w erkennen / Oe8 tLo orLunde LeLLe 
w^ du88L6n Lress m^t vn8rem angeLangen )ng686gel vor86- 
gelt Oegeuen ngeL der geLordt eari8tj du826nt v^Mmndert 
jm negente^nden lare ^m mandage ngeL lamsierti.

Urschrift auf Pergament mit anhangendem, doch nur noch frag­
mentarischen Siegel im Besitz Sr. Erlaucht Graf Bothos zu Stolberg- 
Wernigerode.

Der Inhalt der Urkunde ist nicht nur an sich merkwürdig, son­
dern sie liefert auch einen neuen festen Anhalt zur Lebensgeschichte der 
Wohlthäterin des Oberharzes, die also am 19. September 1519 noch 
lebte. Besonders erwünscht ist es aber, daß die Urkunde über die 
feierliche Bestallung Subernheims zum Pfarrer in Grund a. a. O. 
S. 288—288, welche Herr A.-Rath Dr. Grotefend nur Vermuthungs­
weise zwischen die Jahre 1518 und 1523 zu setzen vermochte, dadurch 
ihre nähere Zeitbestimmung findet.

Honemann mußte Kenntniß von unserer Urkunde haben, denn er 
kannte das Jahr, in welchem das urkundliche Schreiben an den Sieg-

r) An dem dritten Buchstaben scheint nachgebessert, sro vsleo — so viel­
mals, so oft.
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ler des Mainzer Bischofthums ausging, ebenso wußte er, daß der vorgestellte 
Priester mit einem kürzeren Namen Peter Subernheim hieß, wah­
rend die Einsetzungs-Urkunde ihn mit dem umständlichem Namen P. 
Bußbaum von Subernheim nennt. >) Vußbaum wurde also, 
ähnlich wie der bekannte Andreas Bodenstein nach seinem in Franken 
gelegenen Geburtsorte meist Carlstadt hieß, nach seinem in Rhein­
franken an der Nahe gelegenen pfälzischen, jetzt rheinpreußischen Geburts­
städtchen gewöhnlich Subernheim (Sobernheim) genannt. Der seiner 
Stelle freiwillig entsagende zweite Pfarrer in Grund — der erste 1505 
bestellte hatte Rotger Pengau (Pengna, Pegau) geheißen — hieß Hein­
rich Buel, Buell oder Bulle. Schon am 10. August 1520 
sehen wir ihn als ,,Herr Hinricus Bulle Priester mensches 
Sprengel und Canonicus zu Nörthen", und wird er in der 
betreffenden Urkunde auf Lebenszeit mit den Einkünften der neuerrichte­
ten Kapelle des Siechenhauses in Nörten begabt. Die Präsentation 
zu dieser Pfründe erfolgte aber erst mehrere Jahre später am 27. Sept. 
1523 und die Investitur am 30. October.*)

In beiden Fällen war es der Siegler Mathias Rein icke zu 
Erfurt, Doctoc beider Rechte, der als Mainzischer Commiffarius in 
geistlichen Dingen im Namen des Diöcesans die Einsetzung vollzog. 
Subernheim wartete ziemlich lange zu Grund seines geistlichen 
Amtes und hatte in seinem mühsamen Berufe noch 1535 die mittler­
weile aufblühenden Bergorte Zellerfeld und Wildemann mit zu 
versehen. 6) Durch die Reformation, der die Gemeinde zu Grund, wie 
überhaupt der Oberharz, sich früh mit Eifer zuneigte, wobei auch in Be­
tracht kommt, daß die betriebsamen Bergleute, welche aus dem Frän­
kischen, aus dem Erzgebirge und Böhmen zuwanderten, meist ihr evange­
lisches Bekenntniß schon mitbrachten, kam die Bergstadt eine Zeitlang in 
eine mißliche Lage, indem es heißt, daß ihr 1539, da sie statt eines 
altkirchlichen einen der Reformation zugethanen Pfarrer haben wollte, 
voll Herzog Heiprich dem Jüngern 100 Gulden Einkünfte und zehn Mor­
gen Landes entzogen worden seien. Im Jahre 1542 entbehrte sie sogar 
wie Zellerfeld eines Predigers; 1544 war wiederum ein solcher für Zeller­
feld, Wildemann und Grund, 1568 aber ein eigener Pfarrer für Grund 
bestellt im Amte.

0 Honemann a. a. O. Neue Ausg. S. 12; vgl. Zeitschr. d. Nieders. Ver­
eins Jahrg. 1863 S. 267.

2) Die Namenssormcn Buel oder Buell finden wir im 16.—17. Jahrh, in 
Niedersachsen urkundl. z. B. in dieser Zeitschr. I. 61 u. 62.

3) Wolf Urkundenbnch zur Gesch. des Petersstists in Nörten S 85—79.
H Vgl. Zeitschr. d. Nieders. Vereins S. 287 Anin. 15.
s) Max a. a. O. II. 236 f.

Zeitschr. d. Nieders. Vereins Jahrg. 1863 S. 274. Anm. 6.
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Geschichtliche Auszeichnungen,
die Harzgegenden betreffend.

Nach der Handschrift Xa. der Gräflichen Bibliothek zu Wernigerode.
Vergl. Zeitschr. I. S. 139—144.

Zu dem über die Urheberschaft dieser Zusammenstellung bereits Jahrg. 
I. S. 1-10 Gesagten sehen wir uns veranlaßt hier einige Ergänzungen, 
theilweise Berichtigungen hinzuzufügen.

Als der oben genannte Johann Sachse und als ehemaliger Be­
sitzer der Handschrift ergiebt sich der Gräflich Stolbergische Hofprediger 
dieses Namens, der wahrscheinlich seit dem Jahre 1524 als Nachfol­
ger des Magisters Vielweiner diese Stelle versah, 1525 zu Werni­
gerode von Graf Botho mit der Vicarie der vierzehn Nothhelfer (in 
Stolberg) belehnt wurde und im Jahre 1531 starb,

Sowohl nach den uns hier beschäftigenden Einschreibungen als 
gemäß der stiftungsmäßigen Verbindung von Stadt und Herrschaft 
Stolberg mit der Erfurter Hochschule ist es ziemlich sicher, daß Sachse 
dort studierte. Zeitfuchs bezeugt von ihm am angezogenen Orte, daß er 
ein fleißiger Historicus gewesen, dessen „viele gesamlete rare Sachen" 
den Nachkommen entzogen seien. Ein Stück davon, das zu jenen An­
gaben aufs Genaueste paßt, bildet unsere Handschrift, die von seiner 
Liebe zur Geschichte nach dem Standpunkte der damaligen Zeit Zeug­
niß giebt. Dasselbe thut ein kleines, wenige Zoll hohes und breites, 
zusammen 8 Blätter enthaltendes Büchlein, in welches Nachrichten 
zum herrschaftlichen Stammbaum eingeschrieben sind. Nicht nur die 
Züge der Handschrift, sondern auch die Spuren geistiger Verwandschaft, 
die Beschäftigung mit Lebens-, Vergänglichkeits- und Auferstehungsge­
danken machen ihn als Verfasser wahrscheinlich. So findet sich sogar 
einmal derselbe Gedcnkspruch sowohl in dem im Gräflichen Haupt-Arch. 
5. 1, 1 aufbewahrten Büchlein, als auf 111u. unserer Handschrift:

') ZeitfuchS S. 377.
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Web tbut niobt8 m>sr er8obr66lL6nn
D3n dor erden bedeebonn
Vnd d382 letrte vlkweebenn

In jenem kleinen Büchlein, welches „zum seligen Neujahr 1529" 
zusammengestellt wurde, finden sich die Geburtstage der Gräflich Stol- 
bergischen Personen von 1467 — 1524 verzeichnet. Wir theilen die 
wenigen übrigen, auch sonst nicht ungewöhnlichen hier ausgezeichneten 
Sinnsprüche des jedenfalls nicht unmerkwürdigen und sinnigen Verfas­
sers mit:

Blatt 1b.:
leb 8terbe vnd vvo^88 niebt wenno, 
leb lebe vnd we^82 niebt wie^, Inn^o, 
leb knre vnd wev82 niebt wob^n.- 
i^lieb wundert, d382 ieb bolieb b^n

V6?l382 311682
820 b38tu fundenn 3Ü682.

Blatt 5b. 63.:

t Lt8tll A6W68t l Vnnutre M6U826 823M0NN
^Ver) lli8tu ^trunt (bi^n) Vereine V382

iVVir8tu werden / s 8pe^8xe der wurme

18t nubn die 8xeie6 niebt ^nn d>882er 8s)e^826 vmb 
Zebenn?

Deinen toidt vnd ebr>8tu8 8terbenn
V3l8ekeit der lout bie vis erdenn
D382 Zriebte AOtt68 vnd bei8obo pe^n 
b382 nilexoeit vor deinen 3UA0N 86^n.

VVun d^r bumpt e^n lieber A38t

8et26OM vor W38tu b38t
Lr 86^ burtr 3dder l3NAb 
18t er srum, er 83gt dii82 dengle.

In der Handschrift ?3 41 sind diese Denkverse theils lateinisch 
theils deutsch, bald sind sie an eine eben erzählte Nachricht angeknüpft, 
theilweise folgt die Nachricht in ungebundener Rede nach (u B. 
die Mittheilung von dem Tode des Grafen zu Wernigerode). Zu 
der Nachricht von einer im Jahre 1522 zu Köln am Rhein geschehe­
nen Mißgeburt sind Bl. 1113. die Verse gemacht:

di826r ligur 83ltu loruoun
3Ü6 Loeit dunclionu Zot dem borrenn

D38tu niobt 820 bi8t Aobornn,
>Vi!tu tl^benu 8ein6n?oorn;
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Ognuml) l6l-N6 ka!6on 86^N6 Zsbot
dt?l' A>Aut)6 siilss 3U82 nllen not

Im XV IlunOert vncl XXII )urenn
l8t niekt gn 83ol^6n 8olek Icint Zekornn

L^u LoIIenn nn clem i'6^n
Oot MN8X0 alio Leeit Aoksnoäe^t 86^n

n. m. 6. n.
Zum Theil sind diese Verse gewiß Sachse's eigene Erzeugnisse: 

durch die lateinischen hat er sich aber durchaus kein Verdienst erwor­
ben, denn abgesehen davon, daß von einem richtigen Versbau und Län- 
genmessung keine Spur vorhanden ist, ist die Sprache so überaus unbe­
holfen und fehlerhaft, daß der genauere Sinn der darin enthaltenen Nach­
richt theilweise gar nicht mehr zu enträthseln ist. Wir sehen ihn auch 
wohl (vgl. oben S. 142) mit einem Male das lateinische Gewand 
der Erzählung durchbrechen und das gewohntere deutsche hervorkehren, 
in welchem er sich leichter und sicherer bewegt.

Wenn nun aber oben S. 140 gesagt war, daß bei der Aehnlich- 
keit von Sachse's und Tileman Platners Handschrift es sich schwer ent­
scheiden lasse, was Jedem von Beiden zuzuschreiben sei, und daß Blatt 
102 ff. — und demgemäß auch das hier Mitgetheilte — entschieden 
von Platner herrühre, so muß dies durchaus verbessert werden.

Bei genauerer Vergleichung und Prüfung der allerdings mannich- 
faltigen und zu verschiedenen Zeiten gemachten Einschreibungen sind die 
Züge allerdings nicht als ganz gleichartig zu erkennen. Betrachten wir 
aber genauer die (S. 142 abgedruckte) eigenhändige Bemerkung Tile­
man Platners über seine Anstellung nach Bruno Welckers Ableben 
(Hdsckr. Bl. 1051).), so erkennen wir, daß diese in einen von Sachse's 
Hand leer gelassenen Raum eingezeichnet und diesem angepaßt wurde, 
und daß die Züge von Platners Hand doch von denen Sachse's ver­
schieden sind. Es ist mir daher nunmehr ziemlich sicher, daß außer 
jenem kurzen Zusatz und etwa einigen wenigen am Rande hinzugefügten 
Worten die geschichtlichen Aufzeichnungen zu der älteren Handschrift 
sämmtlich von Sachse herrühren.

Dazu kommt nun erstlich noch das unten folgende Akrostichon. 
Ist dieses auch sonst seinem Inhalt nach durch das Ungeschick des Ver­
fassers sehr unklar, so läßt sich doch nach der beigefügten Anleitung der 
Vorname Sachse's: Johannes aus den Anfangsbuchstaben der ersten 
acht Verse deutlich herauslefen. Ziemlich willkürlich und spielend — 
was aber die Verse an sich sind — ist es dann allerdings, wenn wir 
aus den beiden Schlußzeilen die Buchstaben des Namens 8axo zusam­
menlesen. Es wird uns aber wohl Nichts anderes übrig bleiben. So­
dann hat der Verfasser noch einmal ziemlich versteckt zwischen verschie­
denen Aufzeichnungen seinen Namen, Herkunft und frühere Stellung 
auf Blatt 91s. der Handschrift mit den Worten angegeben: Inoepta
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8unt dee per M6 .Io. 83ost 886 s)r68stilorum ute^iio tsturin- 
AUM 8ul) 3UNO domini millc'8imo <lIlinA0NtO8lMO 86xto.

Wir ordnen im Folgenden wieder die Ereignisse nach der Zeitfolge.
Zeitfuchs, der in seiner Stolbergischen Historie die meisten der 

folgenden Nachrichten, besonders soweit sie zu seinem Gegenstand ge­
hören, an den unter dem Text nachgewiesenen Stellen ausgenommen 
hat, bezieht sich meist auf eine alte Handschrift oder „U8lum in 
Xim3listu8 no8tl-i8" (z. B. S. 333). Es dürfte aber annehmbar 
erscheinen, daß Zeitfuchs eine andere nähere Quelle vorlag, aus der auch 
Sachse schöpfte. Bei gleichzeitigen Ereignissen (;. B. oben I. S. 
141—144) sammelte dieser jedenfalls seine Nachrichten unmittelbar aus 
mündlichen Quellen oder eigenen Erfahrungen.

1325. Xrmo clomini 1323 j8l I^rt2sti8ostoss ll u rost 3 rt zou !>! nA - 
desturZ ermordet worden. xv38? ein Aeborner Ilerro xeu 
Zekrapplgw vnde gn 8 2 5eIt. >)

1380. Xrmo domini 1380 H80 die 6eru38ij et prot!m8ij (19/6) 
MI88N6N868 expn^n-nbnnt 638trum II 0 n 8 t 6 in.

XlM08 f>08t miste stX lr68 80X sjuocjue tr68. s). 2)
In m3Ad3lene tune se8tiuit3te M3rie (22/7).
L8t C.0M68 O06I8U8 de werniA6ro<io t ste 0 <i e r i e u 8 
dederis in s>l3oiti8 eiu8 omni^olen8 reouie8 8i8.

1412. Xnno domini 1412 jn oet3U3 N3liuil3ti8 mnrie (15/9) do- 
minu8 friderieu8 de stelderun^en ex^uAnustut 038lrum 
Hoz<n8t6in.

1415. Xnno domini 1415 0601808 3b sto8tistu8 68t 8epedietu8 
dominu8 frideri6U8 de beide runden i>)80 die Linrinni 

(14/9.)
1423. Xnno domini 1423 3M 8ont3A6 vor Ixolstorino (21/11) 

neu n3obt Oreiss die gemeine ?ou II311> e >8 ln d t denn i3lst 
dor8elb8t vnde st^worm de8/ morA0N8 viernn rnti8mei8ternn

ore stöplls 3sto vss dom morestto rieu Il3ll)er8t3tl t vor dem 
r u 13 n d e.

1427. Xnno clomini 1427 den nnderen tue: nneli 83net Kulsturin 
(27/11) W382 die n^dderlnZe reu 8t3lberA )n der L820II-

9 21. Sept. vgl. Hoffm. Gtsch. v. Magdeburg I. 239. Stolbergischer- 
seits mußte man an diesem Crcigniß besonders Antheil nehmen, weil damals ein 
Graf Heinrich zu Stolberg Dompropft war.

9 Die aus dieser Zeile — welche sich wohl mit Unrecht für einen Vers 
auszugebcn scheint — zu entnehmende Jahreszahl 1378 statt 1386, welches 
Jahr sowohl aus einem Altarblatt als aus hinreichenden sonstigen Zeugnisseck 
hervorgeht, hat gar keinen Werth. Der Tag ist wichtig. Vielleicht liegt irgend 
ein Versehen durch das Ungeschick des Urhebers in diesen Dingen vor.
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ZÄ8826 mit, tlon VON 8 wiob 6 1(16, mit, (Ion W3lt606nn 
vnd AO8 2lol 8obon n VN<I sinken lloinriob xvnItoi'O)

^NNO8 >4O8t millo tl'68 X minu8 l. caminor. 0. 1429.
Iül'38mi l68to (3/6) MOI1UN8 in domino

1)6 vv 6 l n i A 6 r 0 d 6 60M08 II 6 nI i 0 u 8 6t vltimn8 1l6r68 
bit 8UO6688OI' oiu8 do 8tnIb6I'A dom'tNU8. 2)

^nno (lomini 1429 jn tÜ6 Iu'38mi dominu8 1l6^Nl'ioU8 
in XV 6 r n i A rode dominu.8 vlrimu8 68t d6sunotu8. Lt dominu8 
6 0 tb 0 60M68 do 8 t 3 Itx 6 r » 6iu8 su61'3l 8U66688OO. Ilij duo 
8an6to IIi6ob3ldo 8tl'uxoiunt domum 6t ooel68i3m oii'63 
xvorniFOiodo in Xn 80 IN in (Nöschenrode).

^nno domini 1429 xvnron di6 1xol26r im Inndo 26u 1429. 
M6^8826N, vnd tm?80>>t6N doi'^NN6, vnd violon jn 6332 
l^Io8t6i' XON dor 266Ü6 (Altzelle oder Altenzella '/2 St. von Nossen) 
)n noeto 0bri8ti. (24/12.)

/^NNO8 s)08t AIiI>6 obli8ti triZl'nt3 sjN3t0I' . 0 . 1430.
In koi'in ftuortn pO8t I6!;um (11/1) b't6 rotortn
Ob bdoi oultum ii,8ti toooi'6 tumultum
n 3 I b 6 I 8t3 (I 6 n 8 68 6lineti PI 68uI(^U6 1ob3NN68
^IIIl'ibu8 in multi.8 3IM3ti8 vndisjim tulti8
Oontl'3 bl38pilOMO8 ^ropornnt b6I'6868tftM b 0 b 6 m o 8
Vt X010 orud6lo8, bou! tuno iu»ubmdo 0d6lo8 
113IÜ8 3(1 in»rO88UIN 8U38it 83tbnn Imu r6tl'OUOr8UM.

^nno clomini 1433 3lt603 clominion pO8t!^1iob3o1i8 (11/10) 1433. 
vvni't o^n ^1088^0 t6inunL;6, 3I.8LO (I38X clor 8oli6iseII I<0l'N8?i 
A3lt X6U 8toib6«'A . Xbll. F. vncl VV6ltb6 b^8X jn 0382 
866^82 vncl tll 0i88iAi8t0 jn?. 3)

.4nno c!omik>i 1435 Oonn608t3^ jn lloo somointvvoobonn 1435. 
(16/10 oder 3/10) XV382 6^n »0082 xvint Oi6 naobt vncl XV3!'11 
vmb mo!m «Ion tb3U86Nt bc>)/M6 ^m 1l3rl26 niobt vvoit 
8t3>doi3uob tboi' vnd b6U826l' vll' (Ion cloi'ü'oi'n.^)

') Vgl. Z e itfu ch s S. 226 f.
Die in nicderdciitschen Nciiiizeiltn abgcfnsitt Inschrift des Leichein'tcins 

in der S. Silvestrikirche zu Wernigerode ist zuerst nbgedrnc^t in Heinrich 
Meiboinö Schrift: Innonsuln 8uxonic» 50. Die Klosterbrüder zu Ilscn- 
burg feierten sein Iabrsgedächtnisi in der Vigilie — IV. IVou. t»n. — Lcuck- 
feld ^nn. ?oel<j. S. 240.

Z) Vgl. Zeitsuchs S. 333. Dort steht statt »Iter» äominics, vielleicht 
als ein bloßer Druckfehler: alter» ciimüli» und statt 1433 — nach dem alten 
Nathsbuch - 1434.

4) Zeit fuchs a. a. O.
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1426? ln fo8lo boimliardi (20/8) lux pollit f?od Ot'i oln-o <i
Oro libant Iacliiima8, vila oiat et fcaZili'8;

Hoicoa l)i8 duo l)>8 firuu6uti8 pluua fuere.
^8t b>8 vuczue dooim luno oeei'iei'e domu8.

I^on 6XÜ68 ede8 pulono 8ed periere
I^ee eapia eug8it, liou mulier perijt .

Lt r6^uker8korn ip86 lmru8 ut^ue 8ui tueantur
8ubieeti partem (<^uid referani) relicuam.

Zpernitur ao mulier <)ua 8>'o exodo reludit;
Oinoitui' (!) ipsa fori'8 nam rpua culpa 8ua.

In primi8 cluodu8 motri8 numerum annorum invenio; 
in eapitit)U8 oeto ver8uum editori nomen proprium 
reperie8; duoliu8 vllim>8 8uum cognomen eogno- 
8098. i) Vale.

1437. ^nno domini 1437 4 a feria pO8t Olixabotst (20/11) Opis- 
eopu8 IIaIl)6r8t9d6N8i8 euin 8ui8 eiuitatibu8 Ilallnn- 
8tad, t)uedclelnburA et ^8olier8olrleb6nn perdide­
runt apud villam vffte runden Illo armi2ero8 et IIIIIo 
ec>uite8 et 8unt deuioti per domino8 coniit68 Ile^nrieum de 
I1o in8te^n et Ile^n ri ouir^ de 8eliwart/.l)urA juniorem 
ao eoiam per 8toloerAen808.

,1453. ^nno domini 1433 >va?r ein l<alt >vintlmr sro8t68 vnd 
Icelde kalben vnd niel^t von 8elinee, al8x er jn lmndert jarvn 
AW68t war. Oa8^ 86lki^6 jar Orante ^ve^ner8 Imu82 vis 
clem marcete xou 8taIl)erA jn der eelcenn. Von späterer 
Handschrift ist daneben bemerkt: modo starlep f.

1454. -^nno 8gluti8 I4ä4 quarta feria p08t Oeminisoere (20/3) 
Oreils man die Ketzer reu 8talberA, peter8rdorff,

0 Ueber die Deutung des Namens des Verfassers wurde schon oben ge­
handelt. Nücksichtlich der Jahreszahlen wurden, auf Grund der gegebenen An­
deutung, alle möglichen Spielereien versucht. Die ,,Minderzahl" (14)36 wurde 
theils wegen der Stellung dieser Einschreibung nach Ereignissen der Jahre l433 
und !435, theils wegen rer bequem herauszulesenten Wörter sex el trißim» ge­
wählt. Aber weder diese Zahl noch die im Einzelnen eben so schlechten als 
rathselhastcn Verse lassen sich ohne genauere Quellen, als die mir zur Hand liegen­
den mit einiger Sicherheit bestimmen. Friedrichsrode ist nach Gallctti III. 216 
heftigen Stürmen und daher auch leicht Fcucrsbrünstcn auögesetzt.

'2) Zeitfuchs S. 22 ff. und Schöttgcn u. Kr'eysig Beiträge V, 
HO—IN, wo das Ereigniß in latcin. und deutsche Verse gebracht ist.

3) "Zeit fuchs S. 333, wo statt «e^ners Wagners steht.
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Ou68t6nb6r^I< vnd 8 tl'g82b6i'A vnd ^vopden vss den mit- 
tovvoebonn nacb letaro (3/4) rzobrandt.

^nno domini 1435 am 8onnakend von letaro (15/3) 1455 
starb den edele vvol^ebornn Iionne Zrasss botbo 26u 8tal- 
benZ vnd wernigerode, den de 26u en8t braebte die bureb 
Ho^n8tein 2eu den Her8ebgsst 8talberg.

^nno domini 1460 dominier po8t annun6tiaeioni8 marie 1460. 
(30/3) obijt 8tnennu8 .Iobann68 de blieben no de. illo 
anno enat 63pitaneu8 in IIon8levn.

^nno domini 1463 im berb8te bot 8i'eb ein gro82 8tenben 1463. 
rien 8talberg angebaben vnd vvertbo b^82 vis winaebten. ?)

^nno domini 1467 8abato in vigilia eonuen8ioni8 pauli 1467. 
(24/1) ^'n den naebt ergoi'82 8ieb e^n gro82 wa882er reu 
8talberg vnd woretbo b^82 vis den 8ontag 2euabent; da82 
^V382 820 gr082, da8x 682 vben die dei8ebbruebe jn den 
8ebennenn liets vnd gro.882en 8ebaden taielt jn den 8tadt. jm 
baldentaill bnaeb den teieb V82. vvarts dg82 tbor vnd ein 
ANO82 8tneke den maunn vmb; jn den 682ellgg8826 2eu- 
braeb 082 alio vvege, de82 gleioben jm tbale tbet 082 gro88- 
26n 8eira<len den imtten, furto vili bolenn vnd 8ebelsernn 
envvegb. 2)

^nno domini 1452 8eblits graks Ileinnieb den elden be^ 1452— 

mit lravven m e e b t ilcl 0 n von m a n 8 8 2 seId t . 1458 i8t ge- 1468 
bonn irevvieben anna vis den fpingi8tag (21/5). 1463 i8t 
geborn srevvioben batbarina jn den fpingi8tvvo6ben. 1164 
j8t gebornn graue 0a8pan in den oetauen ngtiuitati8 manie 
(15/9). 1467 8>'ndt geborn graise Ileinnieb vnd graise 
botbo 2vviIIingo dominiea in oelaua )nnoeentum (4/1). 
1468 i8t r;ebonn snevvieben OniUtta in viAilia 1oanni8 ba- 
pti8te (23/6).

Mit?lusnahme der zahlreicheren und zusammenhängenderen Er-

9 Vgl. Zkitfuchs S. 237. Dort werden als die zu Petersdorf Ge­
griffenen und als Anhänger von Hustens Lehre Verbrannten Hans Straßberg 
und Matz (Matthaeus oder Matthias» Westenberg genannt. <rS folgt nun in 
der Hdschr. die St.lle über die Passionskomödie, vgl. oben S. 104 und über 
Gr. Heinrichs d. Aeltern Meerfahrt. S. 186 f.

9 Zeitfuchs S. 32l.
9 Zeit fuchs S. 333.
9 In dem oben besprochenen, ebenfalls Sachse zugeschriebenen Herrschaft­

lichen Geburtsregister von 1467 1524 ist entsprechend der Geburtstag der gräf­
lichen Zwillinge so angegeben: Hwo «lomini !ULLC6l,XVIl vss den gcdlenu lax 
der vnscbuldixen levndero, 8ontgx, sint xekornn Orall Heinrich vado 
6rstk kotko, lternn rcu Lrslberg vnd rveraißorode.
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furtischen Nachrichten und der über die Hildesheiniische Stiftsfehde lassen 
wir noch ein paar vereinzelte Nachrichten aus dem näheren Umkreis 
der Harzgegend und ein paar gleichzeitige, zeitgeschichtlich nicht unmerk- 
würdige Weissagungen folgen. Bl. 92 6:

0<z puero Lonrado iu xvi886N8e66.

1303. In 1886086^6 puer 0onradu8 JUNO domini 1303 
a 4ud6>8 oeeidituret in tuZurio euiu8dam vinee proprio 8U0 
oinAulo 8U8penditur. 8ed tereia die innenw8 et omnitui8 
ibidem Nuclei'8 oeei8i8 elaret miraeuli8. — H.

1339. luilei intoxieauerunt 1onte8 et puteo8 anno 1349; 8aeei 
s>Ieni veneno inuenti et in opilli8 tliurinAio jn u^ota, 
Dengelt. arn8tete, ^Imene, iXebero, >vie. I'en- 
8 t 6 t 6, l4 6 r 8 0 6 8 XI 6 b 6 n (so!), I u m d e 8 6 r u 6 !< 6 n (Thams? 
drück), VVi88^en8eIie, ssranel<6nIlu8X6n . jtem oeei8i 
8imiliter eodem tempore in erssord per eine8 eon8uübu8 
inuiti8 oeei8i 8nnt lria milia sudeorum; alij in domibu8 86 
eremauerunt et eimiterium ante valuam maurieij 8. repletum 
68t cpiia 5ont68 et Aeram erssorclie intoxiearunt et alle- 
eia (so!) in ieiunio l^eiam eau8a lnit cpiocl 0arone8 eu>n n)ilitil)U8, 
einet, eum rn8tiei8 ij>8i8 iulinitam peeuniam 8olnere teneban- 
tur. 8imiiiter et in mdlliu8on oeei8i 8in>t.

Blatt 102a:
1517. ^nno clomini !^1iIIe8imo cpiinA6nte8imo decnmo8eptimo, 

dio vero viee8ima quarta men8>8 mareij que die8 luit 3a 
seria et viZilia annun6tiaeioni8 marie virginis 8ero Iwra (jua8i 
IXona fuit Incendium in 8al62a sn der Ianc;6nn ^988r:o ita 
quod ibiciem snernnt eon8umpto 64 0omu8 8ine I>oirei'8 . et 
illa jneen8io tmlmil, uti clieeliatnr, oriKinem^n 8ta0nlo clomu8 
Üan8xenn Aolctae!<6r8L militi8 c^ue erematio Uurauit 
U8^ue ac! ssoram c^ua8i quartam mano, altera die (annunetia- 
eion>8 marie) iterum vna domu8 prope 1ian826n Aoltl- 
aelcer82 8artori8 eiroa molenelinam (so!) i6i<!em iterum 8ero 
kora <^uasi oelaua luerat exortum inoendium; 8altem eadem 
domu8 a 8uperiori parte luerat eon8umpta: dominica die 
pO8t annuneti'aeiom8 mario eirea lroram «piartam 82ero ite-

') Dgl. eiirov. 8ampt!t>-. krlurtenge bei Mcnckcn 111,312 und lrriiliui-llisnus 
varilo^uus. Das. II. -194.

^) Varüo(suu8 tlrpliui'äiamis a. a. O. Sp. 506 und LIimn. Zumpetrinum. 
a. a. O. Sp. 341. Letztere Jahrbücher, welche am ausführlichsten sind, scheinen 
hier Sachse's Quelle zu sein. Die Eigennamen sind hier, wie meist bei Mencken, 
arg entstellt. Dgl. auch ?ertr 88. VI, 541.
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i'um 6xoi1>iii> ineomlium ja clomo moi^lor valiin82 6682 
llOÜ80llmi«lo8 sll'OPO valuam IN 0 I Ii u 8 6 n 8 0 m , 86cl eito 8UP- 
P16882UM.

Die beiden gleichzeitigen und, wie es scheint, mit einander in Be­
ziehung stehenden Weissagungen sind auf ein paar Vorsatzblättern, die 
aber schon im Anfang des 16. Jahrh, als Schmutzdeckel dienten, ein­
geschrieben. Zuerst in deutscher Sprache auf der Kehrseite des ersten 
beschriebenen Blattes

Worin wann 8olmofsl)onn vviiclt 1527 vviit Aobcmnn 
vcwclenn ein Lioatui- clio wint ^'n jron o^Zonn I^Ioiclornn vll'o 
VV3oll8826N / vvil'clt >V6NN 810 20N ^'l'6NN voilcornon jai'ON Icompt, 
VVOI't 816 8«stl <1l6 liolio orliobon, vncl vviiclt 6^n »1'082 
A68oln'6^ maolronn, ckaiann vill moi18oiion Alonlion vvoi'clon / 
vncl vvorclon 8iolr clio lontlio 3U82 clor sin8tei'M880 in cla82 
lioiit Aol)6nn. ^I82clann vvonclon 816 I1016NN vill 6382UN6N 
vncl vvoi'llon 3N82 jl'6NN O^ZONN Ii0U826rnn naoll 6onn woll 
Zoliavvotonn Ii0N820i'l'n lanllonn; 6a vvoi'clon 810 lrnclonn vill 
6082 sia^)i8li8otionn vololi8 ^nn 8ammit vn6 86^6011 ZoIAoiili 
clio 8I6ll vn6oi'8tokon worclon ^I'ONN 0>sA0nil vattor 20U 68826NN. 
clai- naoll vvor6on clio vololcoi' von» clor MONNIAO 6082 VV388- 
201'8 26nr'8tiavvot vvoi'6on / vn6 vviclclor naoli grolln 6^A6NN 
li0N820l'NN laustonn, (In 816 6ann vonn clonn Annclon ^011,08 Atl'O- 
8totli xvorclon. ^>820 clnnn vvorclon 8ioli vior I00NIA6 
liviclckol' tlon ?nt)08l nutsvvoi'lsoilll; nlioi' 682 I8t 26U b0820I'A6N, 
vncl 8toliot clno null'o / <1n82 tlor ?n68t sÜ6 vbir Iianclt t)6linl- 
clon ^viit, >Vnnn cln.82 A680I10011H / W6icl6nii I<omon 616 tot- 
1,6NN I)0)M0l' NU82 II 6N V6o6oi-A6I1 Iooll6rim, vncl W6rcl6N Inuf- 
ssn vln> clio 8olilociiton s6lcloi' / vncl jm 8ol6iZ6n sg>'6 Wirt 
^lni't.inn8 an 6^sn I<6tt6nn Aliunckonn W6ocl6n^) vn6 
18t 20U ll680IA6N, cla82 vill 8oinol' <li8oip6lnn vncl juNZ6I'NN 
aueli a>820 A6lionn vvii-clt.

Gerade über die hier verzeichneten Bräude in Langensalza finde ich keine 
sonstige Nachricht, während sonst jene Stadt durch die Zahl und Heftigkeit ihrer 
Feuersbrünste sich ehedem auszeichnctc.

2) Am Rande ist von anderer Handschrift das Wort 70^0^ — wir glau­
ben von Tilemann Platner — hinzngcfngt. - Von eben derselben Hand scheinen 
die gesperrt gedruckten Worte unterstrichen worden zu sein. Ohne uns auf eine 
weitere Teutung dieser Wahrsagerei cinzulassen, erinnern wir an die im Jahre 
1527 durch deutsche KriegSvölker geschehene Einnahme Roms und daran, daß 
Martin Luther gerade damals in Banden leiblicher und geistlicher Anfechtung lag.
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Dieser deutschen Vorhersagung steht nun auf Blatt 23 gegen­
über :

^Im3eIlilI8 p 31'181611818 38tl'0l'1IM (IiIiZ6N8 s)6I'80l'U- 
t3tor 80ii^)t3 infi'U c!ili^6lit6i' eoll66t3 6im6tl8 Iiotisi63t. Ouoll 
3IMO domini ^Ic)iiinA6nt68imo vie68imo 86^itimo, oetrmo, 
nono 6t 1i'i068imo in M6N80 fobrunri^ 6l 86(^uontilm8 dnobu8 
M6N8lbn8 LoN8UI'A6Nt 0883 moi'tuoium lslio f>uitl6M P>6N3 

003Ü8 3tt3M6N s3ttn^ non vid^unt, di86Ul'I'0Nt^1I6, V68titO8 
nnduliunt, Il3f>6Nt68 8poli3liunt, non 3Nt6M liobonws 60M- 
munionkunt / int6I' 0MN13 A6N6I'3 8t3timm di860I'di3M 60U- 
oitubunt . O0N8UI Zent 6tinm intoi' 63 fjll3tnoi' I'6A68 6NM 8UI8 
6X6roilif>N8 mir3bii68 6t INON8trUO8i. i>6 <iniI)U8 ut snopl>ot3 
06ul08 Il3t)6Nt 6t non vidobimt 6t6. In Aliorum 0X6l'6itlIM M6- 
din8 erit P3P3 6UM dinbolo 6t mi86l'6t)itm' illud. Inno 8UI- 
AOt A6N8 eontl'3 A6Nt6M, 80OIU8 6ontl'3 806i3M, lintei' oonlrg 
t'l'3tl'6M, 6l'l'0I'68^U6 61'unt IN3ANI ()U6 N60 VI83 N66 3nto3 311- 
dit3 8nnt. ki'it 1un6 mulutio vniuo^i. ^linoi' M3IOI'6M 8upor3- 
bit, 6t c,noä tioiribilo 68t, 60nti'3 66^1118811008 60H3I non 61'it 
Vl6toi'i3 in toto PI'6Ü0 . l3Ü8 6NIM 61'it s161'866utio <^U3li8 
NUNsjU3M fuit int6r 608 3b initio fjNO i8to ioni A6Nt68 6886 66s)6NMl. 
Il63tU8 csni tuno s)6I'M3N86I'it lid6Ü8 . (Inmmoiio 3ntem Il6e 
vi6m itis 6oi'i, 86itot6, c^uo6'8t3tim Iini8 3s)j)i'0jnn«jU3l)it. 0r6- 
MU8 iAitnr cionm nt P6r 8U3N1 mi86i'i60i'6i3m I16O pi6 
3U61't3t.

Für Johann Sachse, der das Vorstehende wenigstens niederschrieb, 
haben diese Ausgeburten einer geistig und geistlich bewegten Zeit das 
Bemerkenswerthe, daß wir daraus, so wie aus der oben erwähnten Her­
vorhebung des Glaubens, der aus aller Noth helfe, an welchen Gott 
nicht umsonst durch das Zeichen der gerade im Jahre 1522 er­
zeugten Mißgeburt gemahne, schließen zu müssen glauben, daß er 
nicht auf Seite des Papstes und seiner Lehre stand.

E. I-
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Die Gurgen der Südwestftite des Hartes.
Vom Pastor prim. Max in Osterode.

Eine bemerkenswerthe, schwer zu erklärende Erscheinung ist der 
Gürtel von Burgen, der sich einst im Westen und Süden des Harzes, 
meist unmittelbar am Fuße desselben hinzog. Auf einem Kreisabschnitt 
von acht Wegstunden Lange standen allein aufaltbraunschweigischem Grunde 
nicht weniger als 12 Besten. Ein zufälliges Entstehen so vieler Schlös­
ser auf einem so engen Raume am Saume eines unfruchtbaren Gebir­
ges, das noch 1469 feinem höhern Theile nach bloß ein Aufenthalts­
ort von Räubern, Strodern und leichtfertigen Knechten war (m. Gcu- 
benhag. Gesch. 1, 299), und auch vorhin nur eine einzige bewohnte 
Stätte, die des Klosters Zelle gehabt hatte, läßt sich nicht wohl an­
nehmen. Einige derselben mögen immerhin von Kaiser Heinrich IV. 
in der 2. Hälfte d. 11. Jahrh, zur Unterdrückung der Sachsen erbaut sein, viel­
leicht auch die 638ti3 Herzberg und Scharzfeld, welche im 12, Jahrh, 
als Reichsgüter erscheinen. Andere könnten aber, wie das wohl geschah, 
zum Schutz und Trutz gegen die kaiserlichen Burgen erbautsein, oder sie 
verdanken ihren Ursprung den Vortheilen, welche die am Fuße des Ge­
birges belaufende Straße von Seesen nach Nordhausen dem Raub­
ritter bot.

1. Burg Seesen.

Nach einer Gandersheimischen Urkunde soll Kaiser Otto II. um 
974 der Abtei Gandersheim jmucxlium AsUuss nunouputum in 
P3AO 4m6ei'A3W8 6t in eomitsUn kotilNIAN 60mit>8 8itum 6t 
6iuit3t6Ni 3t! i(I P6rtin6ntem 86ku83bul'A nomin3t3m geschenkt 
haben (Harenberg Gandersh. Gesch, p. 622). Man hält die Ur­
kunde für unächt, und wirklich macht sie sich schon dadurch verdächtig, 
daß sie in jener frühen Zeit von einer eivit38 86siu836urA redet. 
Jedenfalls aber ist Seesen einst Eigenthum der Abtei Gandersheim ge­
wesen, von welcher es die Welsen in unbekannter Zeit zu Lehn erhal­
ten haben. In der Erbtheilung der Söhne Heinrichs d. L. von 1203
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wird Seesen nicht genannt, wohl aber erscheint gegen das Ende des 
13. Jahrh, die Burg Seesen als Welsisches Gut.

In einer Urkunde von 1282 bekennt nämlich Herzog Heinrich 
(der Wunderliche) von Braunschweig, daß er durch das Abhauen von 
Holz, womit er das cu8timm 8esiu86n befestigt, dem Kloster Walken- 
ried Schaden zugefügt habe (Sudendorf Urkundenb. zur Gesch. d. H. 
v. Braunschw. I. rwo. 93). Wenn ferner Lippold von Hedershusen am 
Tage Oeor^ii murt. (23. April) 1287 den Herzog Heinrich v. Braun­
schweig seinen Herrn und sich selbst Vogt zu Sehusen nennt (Suden­
dorf 1. in-. 103), so wird hier ebenfalls die Burg gemeint sein, da der 
Ort oder das Weichbild Seesen erst von Herzog Otto dem Einäugigen 
zu Göttingen die Freiheit, Mauern und Thore aufzufübren, und damit 
eigentlich erst die Eigenschaft einer Stadt erhalten und schwerlich schon 
ein Jahrhundert früher einen Stadtvogt gehabt hat. Die fragliche Ur­
kunde ist übrigens nicht dahin zu verstehen, als ob Seesen damals zum 
Landesantheil Herzog Heinrichs des Wunderlichen (v. Grubenhagen) ge­
hört habe. Der Vogt nennt diesen wohl nur deswegen noch seinen 
Herrn, weil er zugleich dessen Richter und Forstmeister im Harze war. 
Bei der Theilung der drei Söhne H. Albrechts d. Gr. 1285 oder 
1286 ist Seesen wie die nahe Staufenburg dem jüngsten, Wilhelm 
zu Braunschweig, zugefallen; sie kam aber nach Wilhelms Tode nebst 
dem größten Theil von dessen Landen an den mittlern Bruder, Albrecht 
v. Göttingen, daher wir auch in dem Lrhnbuche von Herzog Otto, Al­
brechts Sohne, von 1318 lesen, daß der Ritter Andreas von Hedhe- 
gershusen von Otto zu Lehn trage villum 1l6iiolni86n (eine halbe 
Stunde von Seesen) mit allem Rechte und mudietutem 66N8U8 in 
untic,nu villu 8esiu8en (Sudendorf). Als nach Ottos Tode 1345 
dessen Brüder Magnus und Ernst theilten, wurden Hahausen vor dem 
Barenberge, Seesen, Staufenburg und Gandersheim dem Lande Ober­
wald oder Fürstenthum Göttingen zugelegt. 1442 sind diese Stücke 
wieder zum Fürstenthum Wolfenbüttel gekommen, und sind seitdem im­
mer dabei geblieben. Von 1495 bis 1519 oder langer war Schloß 
Seesen Wittwensitz der Herzogin Margarethe, Gemahlin des Herzogs 
Friedrich v. Braunschweig (Havemann Gesch. d. Lande Braunschweig 
und Lüneburg I. 435, 683 und 730).

2. Burg Schiltberg.

Die Erbauung dieser Burg ist um die Mitte des 12. Jahrhun­
derts erfolgt. Am 13. Juli 1148 überließ die Aebtissin v. Ganders­
heim das in Angriff genommene Sckloß Schiltberg rauscbweise gegen 
14 Hufen an den Grafen Hermann II. v. Winzenburg (Ori^A. OulM'. 
111. 442). Nach dessen Tode sielen bekanntlich die meisten seiner Gü­
ter H. Heinrich dem Löwen zu, darunter wohl auch Schiltberg, wo-
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für der Umstand zu sprechen scheint, daß in einer Urkunde Heinrich- 
von 1164 neben Basilius v. Stauffenburg ein Gerung von Schiltberg 
als Zeuge steht. In Heinrichs Besitz ist es jedenfalls schon gewesen, 
denn bei der Theilung seiner Söhne 1203 wurde Burg Schiltberg 
dem 2. Sohne, Kaiser Otto IV., zugewiesen. Schaumann (Handbuch 
d. Gesch. v. Hannover und Braunschweig p. 79) scheint Seesen und 
Schiltberg für ein und dasselbe Schloß zu halten, und immerhin könnte 
Schiltberg einst nach Seesen verlegt sein, da das eastrum sstmsen 
in jener Theilung nicht vorkommt und in der Geschichte erst erscheint, 
nachdem das eustium Schiltberg aus derselben verschwunden ist. 
Man nimmt allgemein an, daß Schiltberg zwischen Seesen und Lau- 
tenthal gelegen habe, nach Einigen auf dem Schiltberge, auch Hühnen- 
schiltberg genannt (Vaterl. Archiv 1831, II. pNA. 1), nach Andern 
auf dem nach dein Flüßchen Schildau genannten Schildauerberge, ^/4 
Stunde von Seesen und 1 '/4 Stunde von Lautenthal entfernt, wo 
noch in der Erdoberfläche Mauerwerk und die an 16 Fuß breiten Gra­
ben zu sehen sein sollen. In Merians Topographie v. Braunschweig 
und Lüneburg von 1634 heißt es p. 187: Nahe um Seesen sind un­
terschiedliche feste Raubschlösser vor Jahren gelegen, unter andern auch 
eins auf dem Hause zum Schildberge, davon noch alte Gewölbe und 
Mauerwerk vorhanden und zu sehen sind.

3. Schloß Kirchberg.
Kirchberg wird zuerst in einer Walkenrieder Urkunde von 1223 

als KerioksrAO mit dem nahe gelegenen Dorfe Jlledehusen, jetzt Jlde- 
hausen, zusammen genannt (Urk. d. hist. Vereins für Niedersachsen II. 
M-. 130). Das 638trum Kerichberg findet sich erst in einer Walkenr. 
Urk. von 1344 erwähnt. Damals besaß das Kloster Walkenried gewssse 
entlegene Güter in Sachsen zwischen den Burgen Kerichberg und Stophen- 
borgbei einem Orte Hartzishorn genannt. 1438 war die Veste Kerkbarge 
ein Braunschweigisches Lehen der Herren v. Freden, da in diesem Jahre 
Herz. Otto, Ottos Sohn, auf Bitten der Brüder Siverd und Hans 
v. Freden die Brüder Ludolf, Heinrich und Bertold v. Oldershausen 
mit in die Lehenschaft ausgenommen hat (Oldersh. Urk. nr. 56).

Nach den Mittheilungen des gegenwärtigen Besitzers F. von Cam­
pen wäre Kirchberg bis ins 15. Jahrh, im Besitz der Familie v. Us- 
lar gewesen. Die Gebrüder Ernst, Hans und Burchard von USlar gin­
gen in ein Kloster, und überließen Kirchberg ihrem Lehnsherrn, dem 
Herz. Otto zu Göttingen. Dieser schenkte es 1454 seinem Vetter, 
Herz. Heinrich dem Aelteren v. Braunschweig-Lüneburg, dessen Sohn 
H. Heinrich der Jüngere dasselbe 1525 an den Berghauptmann Wolf

') Jetzt trägt den Namen Harzhorn der Berg zwischen Jldehausen und 
Düderode (Hist. V. U. III. nr. 896).

8
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Sturtz verkaufte, von dessen Witwe es aber an den Herzog zurückver­
kauft ist. Heinrich der I. hat sodann seine mit der Eva v. Trott 
erzeugten Söhne Heinrich, Theuerdank, Eitel und Carl Heinrich, Gra­
fen von Kirchberg, damit beliehen, welche alle ohne männliche Lehns- 
erben verstorben und in der Kirche zu Kirchberg beigesetzt sind. Nach­
dem es nun als eröffnetes Lehn eine Zeit lang administrirt war, ist 
es an Christoph von Dorstadt und dessen Ehefrau Eva von der Lühe ver­
pfändet, späterhin wieder eingelöst, und endlich 1622 von H. Friedrich 
Ulrich zu Wolfenbüttel an den Berghauptmann Daniel von Campen 
als erbliches Pfandlehn übertragen, dessen Nachkommen es noch jetzt 
als freies Allodium besitzen, nachdem der Lehnsverband im Jahre 
1849 gelöst worden. Der frühere Uslar'sche Besitz ist nicht 
unwahrscheinlich, die Familie war einst in dem benachbarten Fürsten- 
thum Grubenhagen vielfach begütert. Die Lehnsl errlichkeit des Schlos­
ses wird von der Göttingischen Linie wieder auf die Wolfenbütteische 
übergegangen sein, als die ganze Umgegend 1442 vom Lande Ober­
wald an das Fürstenthum Wolfenbüttel zurückkam (siehe oben Seesen). 
Ueber die Herren, nicht Grafen, v. Kirchberg findet man Genaueres 
bei Havemann Gesch. der Lande Braunschweig und Lüneburg II. 232. 
Vaterl. Archiv 1830, II., 219 und 1841, II. 97 und m. Gesch. des 
Fürstenth. Grubenhagen I., 384 und 397.

Kirchberg liegt in der Ebene südwestlich von Seesen, eine halbe 
Stunde vor den Harzbergen. Das alte Schloß, jetzt im Innern und 
Aeußern modernisirt, ist theilweise noch von einem Burggraben umgeben, 
über welchen bis in die neuere Zeit zwei Zugbrücken führten.

4. Die Staufenburg.

Die auf einem hohen Kegel in gleicher Entfernung von Seesen 
und von Osterode belegene Staufenburg wird zum ersten Mal 1131 
genannt. In diesem Jahre war Erenbrecht von der Staufenburg mit 
dem Vogt Werner von Osterode und Andern auf dem großen Reichs­
tage, welchen Kaiser Lothar zu Braunschweig hielt. Erenbrecht wird 
wie jener Basilius v. Staufenburg, welcher mit dem oben erwähnten 
Gerung v. Schiltberg eine Urkunde H. Heinrichs des L. von 1164 
bezeugt, Burgmann oder Vogt des Schlosses gewesen sein. Besitzer 
der Burg waren anfänglich vielleicht die Grafen von Northeim, oder 
wahrscheinlicher die Grafen von Katelnburg und deren weibliche Erben, 
gegen die Mitte des 12. Jahrh, eine kurze Zeit etwa Graf Hermann 
v. Winzenburg, und nach dessen Ermordung im Jahre 1152 der Erbe 
der northeimschen und katelnburgschen Güter, H. Heinrich der L. Bei 
der Theilung seiner Söhne im I. 1203 siel die Staufenburg mit den 
benachbarten Burgen dem zweiten Sohne, Kaiser Otto IV., zu. Von 
ihm oder von seinen nächsten Nachfolgern scheint das Schloß den Her-



ren v. Wolfenbüttel zu Lehn gegeben zu sein. Ob jener Herembert 
von Stoufenborg, der in einer Urkunde des Pfarrers Gevehard in Git- 
telde von 1240 unter den Zeugen steht, zu dieser Familie gehört, läßt 
sich freilich nicht nachweisen. Wohl aber entsagt 0une6linu8 clietus 
cio 8to) plwn6or^, Sohn des altern Gunzelin, des Drosten v. Peine 
(des kaiserlichen Lruchseß Günzel von Wolfenbüttel, auch Graf von 
Peine genannt) 1254 zu Gunsten des Klosters Walkenried seiner Ge­
rechtigkeit in Jmmedeshusen (jetzt Imbshausen) und in dem dabei lie­
genden Hagen, und gestattet ihm die Communion auf allen zu ferner 

" Burg gehörigen Weiden, pnseuis easti o noslro 3l1)366ntibu8 lH.
V. U. It. nr. 210). Gegen das Ende des 13. Jahrh, finden wir 
die Burg wieder im unmittelbaren Besitz der Braunschw. Herzöge. 
Am 1. Mai 1293 gab H. Albrecht von Braunschw. - Wolfenbüttel 
und Göttingen sein Schloß Stouphenborg mit allem Recht, wie es der 
Bischof von Hildesherm (pfandsweise für geleistete Hülfe) vom Her­
zog Wilhelm (Albrechts Bruder) gehabt habe, dem Ritter Dietrich von 
dem Berge (cko Klonte) zu Lehn, so jedoch, daß Albrecht dasselbe inner­
halb der nächsten zwei Jahre für 800 Mark reinen Silbers Braun­
schweiger Wichte zurückkaufen könne. Geschehe dies nicht, so solle Diet­
rich das Schloß für immer als Lehn besitzen (Sudendorf Urkunden zur 
Gesch. d. Herz, von Braunschweig I. nr. 124). Der Rückkauf muß 
erfolgt sein, 'denn nach dem Lehnbuche der H. Magnus und Ernst von 
Wolfenbüttel und Göttingen, welches die Zeit von 1344—1365 um­
faßt, hatten damals die v. Rottingen (Rössing) einen Theil des 038ti-um 
Ltoulonborell zu Lehn, und Hildemar von Steinberg belaß quni-txUö 
638tri 8touf6nl)oi'oU eum o)u8 perlinenoÜ8 (Sudendorf II. p. 
79). 1442 kam die Staufenburg vom Fücstenthum Oberwald oder 
Göttingen wieder an das Fücstenthum Wolfenbüttel zurück, und ist sie 
von 1503 bis etwa 1519 oder langer Witwensitz der Herzogin Elisa­
beth, Gemahlin des Herzogs Wilhelm d. I. von Göttingen, gewesen. 
Bald darauf diente sie dazu, das Liebesverhältniß des Herzogs Heinrich 
d. I. von Wolfenbüttel zu der Eva von Trott den Augen der Welt 
und seiner Gemahlin zu verbergen (siehe oben Kirchberg). Noch in 
der Mitte des 17. Jahrh, war die Burg in gutem Stande. MerianS 
Topographie von 1654 schreibt p. 189: es ist dieses Schloß Stau­
fenburg ein festes Haus, ist aber, wie der König aus Dennemark im 
Jahre 1626 allhier mit den Kaiserlichen ein Treffen gehalten, auch 
endlich occupirt und von den Kaiserlichen besetzt. Zu der Burg gehör­
ten damals zwei Vorwerke, Fürstenhagen, das noch jetzt besteht, und 
Lichtenhagen, auf welches letztere nach Verfall des Schlosses der Name 
Staufenburg übergegangen ist, außerdem ein ansehnlicher Gerichtsbezirk.
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5. Die Burg Windhausen.')

Sre wird in der Theilungsurkunde der Söhne Heinrichs d. L. 
von 1203 nicht genannt, erscheint aber spater als Welsisches Gut, und 
war vielleicht schon vorhanden, als Friedrich von Winethusen und sein 
Bruder Willehelm 1175 eine Urkunde jenes Herzogs mit bezeugten. 
Im 13. Jahrhundert nannte sich ein Glied des Adelsgeschlechts von 
Osterode, Basilius, gewöhnlich von Winthusen, und dessen beide Söhne, 
Aschwin und Günzel, führten diesen Namen beständig. Erst im 14. 
Jahrhundert wird die Burg in Urkunden erwähnt. 1338 verzichten 
sieben Herren von Medhem (im Fürstenthum Grubenhagen vielfach be­
gütert) zu Gunsten Ludolfs von Oldershauseu und seines Sohnes 
Johann auf das Theil „des Hufes thu wvnthuß dat Hern Ludolfes 
van Medhem vnses veddern hadde gewesen". Es war dies wohl das­
jenige Theil des Hauses W., welches 1365 der Erzbischof von Mainz 
und die Landgrafen von Thüringen dem H. Albrecht I. von Gruben­
hagen und seinen Brüdern im Kriege abgenommen, und nach einer 
Mainzischen Urkunde noch 1366 besessen haben. 1372 hatten Her­
mann, Heinrich und Henning von Gustedt einen Theil des Schlosses 
von H. Otto zu Braunschweig (Göttingen) zum Pfande. Am 1. 
Febr. 1375 versetzte dieser sein Haus und Schloß zu Winthusen „alze 
we dat hebben", d. h. wohl zu seinem Antheil, für 220 Mark Göt­
tinger Wichte an Hans und Hermann von Oldershausen und Cord 
Spaden auf 20 Jahre. Am 5. Juni 1478 belieh Herzog Albrecht II. 
von Grubenhagen die Brüder Hermann, Ludolf und Hans von Ol­
dershausen mit dem dritten Theil von Wynthusen, wie es ihr seliger 
Vater Ludolf von den Herzögen zu Lehn gehabt habe. Im 16. Jahrh, 
sollen die Herren von Gittelde Burg und Dorf zu einem Drittel besessen 
und 1599 (dock wohl schon früher) beides ganz empfangen haben, und 
allerdings war Hans von Gittelde 1566 Besitzer oder Mitbesitzer des 
Dorfes Windhausen. Nach dem Erlöschen dieser Familie kam Wind­
hausen an die Söhne des Wolfenbüttelschen Kanzlers Dr. Johann 
Jagemann, der auf die Gitteldeschen Güter beanwartet war. Sie re- 
futirten aber Windhausen 1642 zu Gunsten des Wolfenbüttelschen 
Obersten Koch, des Lehnsbesitzers von Herrhausen. Daher trugen die 
Nachkommen des Obersten, die Herren von Koch, Windhausen bis in die 
neueste Zeit von den Wolfenb. Herzogen zu Lehn. Wie das Gruben- 
hagensche Drittel an Wolfenbüttel gekommen, ist unbekannt. Nach 
dem vor wenigen Jahren erfolgten Tode des letzten Lehnsbesitzers hat 
die Gemeinde Windhausen das v. Koch'sche Gut angekauft. Einige

9 Das Ausführlichere über Windhausen und die nachfolgenden Schlösser im 
Fürstenth. Krubenh. siehe in meiner Gesch. des Fürstenth. Grubenh. Theil I.
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Ueberreste der alten Burg sieht man innerhalb des Dorfes in dem 
das Wohnhaus umgebenden Garten auf einer geringen Höhe.

6 Die Hindenburg.

Diese auf einer mäßig hohen Kuppe bei Badenhausen belegene 
Burg wird zuerst 11b2 genannt, als in dem Kriege Heinrichs d. L. 
mit dem Markgrafen Albrecht dem Baren über die Winzenburgsche und 
Plötzkische Erbschaft zwischen Osterode und Hertesberg, heißt es im 
Ösiron. Hoiloms, richtiger aber gewiß im Lüneburgschen Chcon. aus 
dem 13. Jahrhundert: zwischen Osterode und Hintesborgh ein Tref­
fen verfiel. Bei der nachfolgenden Theilung der Söhne Heinrichs d. 
L. wird die Burg nicht genannt. Erst in einer Urkunde vom 6. De­
cember 1345 nennt Herzog Magnus von Braunschweig-Wolfenbüttel 
seinen halben Theil des Hauses zur Hindenburg, und war damals das 
Uebrige an Heinrich und Hermann v. Steinberg verpfändet. Gleichwohl 
lesen wir in der bei Windhausen erwähnten Urk. von 1366 wie auch 
in Letzners Dasselscher Chronik, daß der Erzbischof von Mainz und die 
Landgrafen von Thüringen in der Fehde mit Herzog Albrecht I. von 
Grubenhagen auch die Hindenburg gewonnen haben. Am 28. März 
1389 spricht indeß Herzog Friedrich von Grubenhagen nur von ihrem, 
der Grubenh. Herzöge, dritten Theile der Hindeneborch, und war 
dieser damals an Gherd von Hardenberg versetzt. Am 15. Juni 1402 
verpfändeten Friedrich und Erich von Grubenh. ihr Theil ihres Hauses 
und Schlosses zu der Hinderborch für 100 Mark löth. Silbers Ein- 
beckscher Wichte und 17 gute Gulden an Gherd von Hardenberg. 
Durch Urkunde vom Michaelistage 1491 gab der Knappe Gherd von 
Hardenberg den dritten Theil an der Hyndenborch mit allen Zubehörun- 
gen für 120 gute Rheinische Gulden an Heinrich Smed zur Neuen­
hütte auf 6 Jahre wiederkäuflich in Gebrauch. Aus der letzteren Hand 
kam das Grubenhagensche Drittel an den Bürgermeister Henning 
Hovede (Heubt) in Osterode, und von ihm sammt dem Hardenberg- 
schen Pfandbriefe für ein Kaufgeld von 120 Rhein. Gulden an den 
dasigen Bürger Johann Reten. Am 23. April 1527 genehmigte 
Herzog Philipp von Grubenhagen den Kauf, behielt sich jedoch den 
jährlichen Wiederkauf vor.

Die Hindenburg lag wie auch Windhausen auf der Grenze des 
Fürstenthums Grubenhagen, und es steht zu vermuthen, daß eben aus 
diesem Grunde bei der Theilung der drei Söhne Albrechts des Gr. 
im Jahre 1285 wie vom Harze so von diesen beiden Burgen 
dcr neu gebildeten Herrschaft ein Drittel zugelegt ist. Gegenwärtig 
liegt die unbedeutende Ruine der Hindenburg (Hünenburg im Munde 
des Volks) wie auch Windhausen auf Herzoglich Braunschw. Gebiet. 
Ortschaften haben zur Hindenburg, so viel bekannt, niemals gehört.
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7. Die Pippinsburg.

Eine halbe Stunde unterhalb der Stadt Osterode erhebt sich 
senkrecht über der Söse ein hoher Kalksteinselsen, der nach rückwärts 
durch einen schrägen Einschnitt bis zur Thalsohle hinab von dem Hö- 
henzuge getrennt ist und nur nach Südost mit demselben zusammen- 
hangt. Das Plateau desselben, jetzt Wiesengrund ohne sichtbares Mauer­
werk, ist von einem Graben in Hufeisenform umgeben, dessen beide 
Enden nach der Seite des Flusses ausmünden. Diese Stelle heißt 
noch immer Pippinsburg, und der erwähnte Einschnitt die Burgqrund. 
Der kleine Rottzehnten „auf und neben der Pippinsburg" stand bis 
1843 der Domäne Osterode, also früher wohl dem dortigen Kloster zu. 
Die Burg kommt überhaupt nur zwei Mal vor. Die älteste 
wenig glaubliche Nachricht giebt Hoffmann wieder, der in seinen 
mong8l6rii 8. lueobi Osterrodus von 1703 s). 42 ohne Angabe 
der Quelle berichtet, der Ritter Werner von Berkefeld, wohnhaft auf 
der Pippinsburg bei Osterrode, sei 1134 Eastellan in Windhausen ge­
wesen, und Letzner erzählt in der Dasselschen Chronik, daß in der Fehde 
des Erzbischofs von Mainz und der Landgrafen von Thüringen mit 
dem Herzog Albrecht I. von Grubenhagen 1363 auch die Pippings- 
burg zerstört sei.

8. Die Burg Lichtenstein.

Auch sie soll nach Letzners Erzählung in der mehr erwähnten Fehde 
von 1365 erobert, und nach dem Ckron. Lri»oIIui8ii sogar zerstört 
sein, die Mainzische Urkunde von 1366 g'denkt ihrer indeß nicht. Ur­
kundlich wird sie erst 1404 und 1406 genannt. Sie war damals wie 
späterhin unmittelbares Eigenthum der Grubenh. Herzoge, und zwar 
stand sie 1406 dem Herzoge Erich zu. Im Anfänge des 16. Jahrh, 
gehörte sie zum Witwenthum der Herzogin Elisabeth, der Witwe Her­
zog Albrechts ss. von Grubenhagen. Am Sonnabend nach Catharinen- 
tag 1307 verkauften Elisabeth von Rechtswegen ihrer Leibzucht und 
deren Söhne Philipp und Erich ervelals halven, nach dem sie am 
Catharinentage, 25. Nov. d. I., aus dem Pfandbesitz Ludolfs von 
der Linde gelöst war, die Burg sammt aller Zubehör wiederkäuflich an 
ihre Mannen Hans und Albrecht von Lutharsen (Leuthorst) für 400 
vollwichtige Rhein. Gulden. Seitdem kommt sie nicht weiter vor.

Die Burg lag auf einem Berge, der sich zwischen Förste und 
Dorste vom Ufer der Söse ab hoch und steil erhebt. Von der inneren 
Umfangsmauer steht außer mehreren kleinen Ueberresten noch ein Stück 
von bedeutender Höhe und Breite, das aus starken Alabasterblöcken 
besteht.
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Die Letznersche Nachricht, daß die Lechtgäste, richtiger die Letgaste 
und die von Leuthorst Burgmannen auf dem Lichtenstein gewesen seien, 
zusammengehalten mit einer Urkunde des Ritters Günzel Letgast vom 
Jahre 1303 und einem v. Oldershausenschen Lehnbriese von 1534, 
laßt es als möglich erscheinen, daß die Burg einst Silberburg geheißen 
hat. Nach der ersten war Günzel Letgast Herr des Dorfes Forste 
und Patron der Pfarre Nienstedt, und wohnte auf dem Suluerberge 
innerhalb der Parochie Nienstedt, und nach der andern Urkunde hatten 
die von Oldershausen Grubenhagensche Lehen in Rickmershusen bei der 
Silberburgk. Die Wüstung Richmershausen liegt aber nördlich von 
Dorste dem Lichtenstein zu.

S. Die Burg Osterode.

Der Name derselben kommt zum ersten Mal 1130 vor, insofern 
der Vogt Werner von Osterode, welcher damals mit Erembrecht von 
der Staufenburg dem großen Reichstage Kaiser Lothars in Braunschweig 
beiwohnte, schwerlich über das Dorf Osterode gesetzt war, wenngleich 
dieses im LImon. sunpetr. Liloitl. schon zum Jahre 1152 villa 
vpulsntissimu genannt wird. Eigenthümer von Dorf und Schloß 
waren vermuthlich die Grafen von Katelnburg, welche den Eomitat im 
Lisgau und den Harz vom Reiche zu Lehn trugen und 1106 aus­
gestorben sind. So konnte denn Herzog Heinrich d. L. durch Erbgang 
in der weiblichen Linie zum Besitz beider Stücke und damit auch der 
Burg Osterode gelangen. Bei der Theilung seiner Söhne 1203 siel 
Osterode dem Kaiser Otto IV. zu, und erst bei dieser Gelegenheit wird 
die Burg mit Bestimmtheit genannt.

Im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts hat Herzog Albrecht 
d. Gr. von Braunschweig mehrere Urkunden in Osterode ausgestellt, wobei 
wohl an die Burg zu denken ist, wahrend von den zahlreichen Urkun­
den seines Sohnes, Heinrichs des Wunderlichen, des ersten Herzogs von 
Grubenhagen, keine einzige das Datum Osterode tragt. 1340 erscheint 
das Haus zu Osterode im Besitz von Heinrichs Sohn Ernst. 1402 
und 1405 gehörte es dem Sohne des letztem, Herzog Friedrich von 
Grubenhagen. 1421 zählt Friedrichs Sohn Otto es zu seinem väter­
lichen Erbe. 1467 nennt Herzog Albrecht II. die Burg Osterode seine 
Burg, und sie war es noch 1481. Nach seinem Tode nahm anschei­
nend seine Wittwe Elisabeth, der sie sammt der Burg Herzberg zum 
Witwenthum verschrieben war, dort ihren Sitz, denn in Osterode 
empfing sie 1487 den Besuch Herzog Heinrichs IV. von Grubenhagen, 
und bei dem Ausbruch des Osterödischen Aufruhrs im Jahre 1502 
ersuchte sie ihren Sohn Philipp, der in Herzberg residirte, um sein per­
sönliches Erscheinen, und 1510 hat eben sie zu dem Barfüßerkloster 
unmittelbar am Fuße des Burgberges den Grundstein gelegt. Nach
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ihrem Absterben mag Herzog Philipp, wie er dies mit der Burg Gru­
benhagen that, die Burg sich selbst überlassen haben. 1551 wird sie 
unter den fürstlichen Schlössern nicht mehr aufgeführt. Trotz der unge­
wöhnlichen Starke des Mauerwerks war nach einem 1654 gemalten 
Prospect der Stadt Osterode schon damals die nördliche Halste des 
der Länge nach gespaltenen und verfallenen Thurms fast ganz in ihrer 
gegenwärtigen Gestalt nebst einem Stück der mächtigen innern Umfangs­
mauer die einzige bedeutende Trümmer.

1V. Die Burg Herzberg.

Sie war im 12. Jahrhundert Reichsgut. Durch Urkunde vom 
1. Januar 1157 gab Kaiser Friedrich I. Heinrich dem L. gegen ge­
wisse in Schwaben belegene Güter zu eigen Schloß Hirzesberch, Schloß 
Scartfelt und das Gut Polede mit aller Zubehör (Oi iZ. Ouelf. 3, 
43 und 466.) Unerklärt bleibt es dabei, mit welchem Recht ein 
Quedlinburgisches Lehnregister aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts 
auch Herzberg namhaft macht, und wie die letzten Grubenhag. Herzoge in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dasselbe vom Stift Quedlin­
burg wirklich zu Lehn nehmen konnten. Bei der Theilung der Söhne 
Heinrichs d, L. fiel Burg Herzberg (oasti uin llertosbor^) dem Kaiser 
Otto IV. zu, dessen Witwe Marie hier 1218 eine Urkunde ausgestellt 
hat. Nachdem sie von 1279 an eine Zeit lang Leibgeding der Witwe 
Herzog Albrechts d. Gr. gewesen war, da diese sich 1280cioming cl« 
UerteZberZe nennt, ist sie vom Entstehen der Grubenhagenschen Linie 
bis zu deren Erlöschen im Jahre 1596, so viel man weiß, ohne Un­
terbrechung Residenz Grubenhagenscher Fürsten gewesen. Gleich H. Hein­
rich d. W. hat daselbst von etwa 1300 an zahlreiche Urkunden ausge­
fertigt. Nur zwei Mal finden wir die Burg theilweise an fremde 
Fürsten in Versatz gegeben. 1339 stand sie von Herzog Heinrichs II. 
wegen zur Hälfte dem Herzog Otto von Braunschweig-Göttingen zum 
Pfande, und am 1. Sept. 1420 wurde ein Drittel des Schlosses und 
der Zubehör an Mainz verpfändet, dem es noch 1449 versetzt war.

Während der Wolfenbüttelschen Occupation von 1569 bis 1617 
wird dasselbe den Grubenh. Landdrosten und Regierungs-Räthen zur 
Wohnung gedient haben. Als das Fürstenthum 1617 an die Lettische 
Linie abgetreten werden mußte, ward Haus und Amt Herzberg dem 
Herzoge Georg zum Unterhalt und nach dessen Tode seiner Witwe 
Anna Eleonore von Hessen-Darmstadt als Witthum angewiesen, die 
das Schloß von 1645 bis zu ihrem am 6. Mai 1659 erfolgten Tode 
bewohnt hat. 1665 nahm Georgs Schwiegertochter, Christian Lud­
wigs Witwe, hier ihre Residenz, bis sie sich im Jahre 1668 mit dem 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg verheirathete. Nach­
dem das Fürstenthum Grubenhagen 1665 mit Ealenberg-Göttingen
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verbunden war, haben Herzog Johann Friedrich, Kurfürst Ernst August 
und der Kronprinz Georg Ludwig vorübergehend zeitweilig sich in 
Herzberg aufgehalten. Aber das Schloß behielt auch noch viel spater 
unter der Aufsicht eines Eastellans seine fürstliche Einrichtung, bis man 
um 1788 das Mobiliar verkaufte. Auch die ältesten Theile des jetzi­
gen Schlosses sind neueren Ursprungs und wahrscheinlich errichtet, nach­
dem die Burg 1510 ein Raub der Flammen geworden war.

1337 gehörten zum Gericht Herzberg außer 8—10 Wüstungen 
19 Dörfer. Die meisten derselben sind ausgegangen, andere dagegen 
wurden zugelegt, so daß das Amt Herzberg 1575 zehn, späterhin 14 
Ortschaften umfaßte.

11. Die Burg Scharzfeld.

Die Sage schreibt die Erbauung dieser Burg Kaiser Heinrich IV. 
zu. Nach der Angabe eines Ungenannten in HIgUeri öi unvv. 
soll Kaiser Heinrich das Schloß sammt dem Zehnten der Goslarschen 
Bergwerke und dec Schutzvogtei über das Kloster Pölde um das Jahr 
1091 dem Edlen Wittekind von Wolfenbüttel zu Lehn gegeben haben, 
welche Güter aber, als Wittekind nach 1118 söhnelos starb, an das 
Reich zurücksielen. Bald darauf finden wir die Burg im Besitz des Erzstifls 
Magdeburg. Auf dem Reichstage zu Goslar von 1130übergab K. Lothar 
auf Ansuchen des Erzbischofs Norbert von Magdeburg die Abtei Als- 
leve an der Saale der Magdeburgischen Kirche, und erhielt dafür zum 
Nutzen des Reichs das Schloß Scharzfeld auf dem Harze mit aller 
Zubehör (Oii». 0. II., 503). Unmittelbar nach diesem Tausche er­
scheinen in mehreren Urkunden Herren und Grafen dieses Namens, als 
erster Graf Sigibodo von Scharzfeld, in kaiserlichen Urkk. v. 1139, 1145, 
1149 rc. Sie trugen ohne Zweifel die Burg vom Kaiser zu Lehn, 
hörten aber auf, Vasallen des Reichs zu sein, als Herzog Heinrich d. 
L. 1157 auch Scharzfeld vom Kaiser Friedrich eintauschte (siebe Herz­
berg). Seitdem werden sie als welfische Vasallen im Besitz geblieben 
sein, obgleich keine der Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts dies 
ausdrücklich bezeugt. Eben so wenig erhellt mit Bestimmtheit, wer dem 
letzten Grafen von Scharzfeld, Burchard IV., am Ende des 13. Jahr­
hunderts gefolgt ist. In einem Stammbaum der Grafen von Kletten- 
berg, Lutterberg und Scharzfeld (Königl. Vlbl. in Hannover) schreibt Letz- 
ner: Burchards Tochter Mathilde nahm der Graf Heinrich zu Hon- 
stein, des Namens der zweite, und bekam mit ihr das Haus Schartfeld. 
Seinem Sohn Dietrich ward Scharzfeld wieder genommen, aber Graf 
Heinrich IV. hat es mit Hülfe des Grafen von Waldeck wieder an 
sich gebracht. Aehnlich sagt v. Rohr in den Denkwürdigkeiten des 
Oberharzes p. 109: Graf Heinrich IV. (lebte in der 1. Hälfte des 14.
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Jahrhunderts) sei ein Herr über Scharzfeld, Lara rc. geworden. Da­
gegen nennen die Grafen Albrecht und Friedrich von Wernigerode in 
einer Urkunde von 1303 den Knappen Dietrich von Elusvngen ihren 
CasteUan (Burgmann) in Scharzfeld,') wahrend Leuckfeld behauptet, daß 
Graf Otto von Lulterberg (aus einer Nebenlinie der Scharzfelder Gra­
fen) die Grafschaft geerbt habe.

Die Annahme eines kurzen Wernigerödischen Zwischenbesitzes ver­
tragt sich sehr wohl mit einer Zeugenaussage von 1323, nach welcher 
die letzten Grafen von Scharzfeld, nachdem Einige ihre Burg erobert, 
verjagt worden und gleichsam ganz verarmt seien. Für Ottos von 
Lutterberg Nachfolge zeugt eine Urkunde, die er 1311 auf dem Schlosse 
Scharzfeld ausgestellt hat, wahrend eine Urkunde des Jahrs 1303 von 
Lutterberg datirt ist, so wie einigermaßen der Umstand, daß die letztere 
Burg sich im 14. Jahrhundert im unmittelbaren Besitz Heinrichs d. 
W. von Grubenhagen, jedenfalls seiner Söhne und Großsöhne, befunden 
hat. Von dem Honsteinschen Besitz der Burg Scharzfeld sprechen erst 
Urkunden des 15. Jahrhunderts, nach dem Aussterben auch der Lutterb. 
Grafen. Wenn die Grafen Heinrich, Ernst und Günther von Hon- 
stein sich Estomihi 1416 mit den Herzögen Friedrich, Erich und 
Otto von Grubenhagen um den Thurm und die Landwehr an dem 
Oderberge (jetzt gewöhnlich Scharzfelder Kirchenholz genannt) dahin 
vereinigen, daß die soll wüste stehen und ungebauet bleiben, so handelte 
sichs hier offenbar um einen Gränzpunkt zwischen der Grafschaft Scharz­
feld und dem Fürstenthum Grubenhagen. In einer Prozeßschrift 
aus dem Ende des 16. Jahrhunderts sagt der Grubenbagensche Rath 
Lic. Georg Wilde: als sich ungefähr ums Jahr 1420 zwischen den 
Herzögen und den Grafen (von Honstein) Irrungen erhoben, und diese 
auf solche Veste (Scharzfeld) sich verlassend mit den Fürsten zu einer 
Fehde gekommen, haben sie sich unterstanden, das Haus Scharzfeld 
dem Erzstift Mainz zu Lehn aufzutragen, inmaßen die Copei des Lehnbriefes 
weil. Erzbischofs Conradi ?) sub. nro. 1. ausweiset. Späterhin scheinen eine 
Zeitlang die mit den Honsteinern erbverbrüderten Grafen von Schwarz- 
burg und von Stolberg ^) Inhaber der Burg gewesen zu sein, da die 
Grafen Heinrich von Schwarzburg und Heinrich von Stolberg-Wernige- 
rode am 8. März 1461 einen Vertrag ihres Amtmanns zu Scharz­
feld, Curds v. Germar, mit den Einwohnern des Dorfes Scharzfeld be-

0 Urkundcnb. d. hist. V^r. für Nieders. III. S. 23. (no. 639) vgl. S, 33 
(no. 654). E. I.

-> 1420 war ein Conrad Vrzbischof von Mainz.
3) Erbverbrüdcrungen zwischen Honstein, Stolberg und Schwarzburg auch 

über Scharzfeld, Lutterberg, Bedungen, Uttcnrode n. s. f. von 1443 und 147z 
Gr. H.-Arcl>. zu Wern. ä. 36, 1 und 38, 1. 1471 huldigt die ,,erbar man- 
schaft der pflege Schart fclt den erbverbrüderten und mitbelehnten Häusern zu 
Stolberg und Schwarzburg. E. I.
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stätigt haben, wofern das nicht etwa die bloße Bestätigung eines Hon- 
steinschen Acts gewesen ist. 146b dagegen haben die Grafen Ernst 
und Hans von Honstein unterm 14. Februar die Osteröder Bürger 
von dem Zolle befreit, den diese bis dahin am Hagen unter ihrer Burg 
Scharzfeld zu geben pflegten. Noch den letzten Honsteinschen Grafen 
diente die Burg mehrfach als Residenz, Graf Ernst ist daselbst 1552 
gestorben, und 1557 war sie der Witwensitz der Gräfin Anna von 
Honstein, geb. v. Bentheim.

Nachdem Graf Volkmar Wolf von Honstein 1579 mit Consens 
des Herzogs Wolfgang von Grubenhagen als des Eigenthümers und 
Lehnsherrn, zugleich auch ohne Wolfgangs Wissen, des Erzbischofs Da­
niel von Mainz, 30000 Goldgulden auf Haus Scharzfeld mit allen 
Rechten, Herrschaften, Dörfern rc. von den Brüdern von Kerstlingerode 
angeliehen hatte, verkaufte ihnen Graf Ernst von Honstein 1585 
Scharzfeld sammt einem Theile der Herrschaft Lutterberg für 50000 
Fürstengulden (einschließlich jener 30000 Goldgulden), und zwar wie- 
derkäuflich, da Herzog Wolfgang auch zu dieser „Verpfandung" am 11. 
Januar 1586 seinen Consens ertheilt hat. Als Graf Ernst am 8. 
Juli 1593 a. St. starb, ließ Herzog Wolfgang sofort von der Burg 
Besitz ergreifen, wobei seine Abgeordneten den vom Kerstlingeröder Schloß­
vogt benachrichtigten Mainzischen Beamten aus Gieboldehauien und Du- 
derstadt nur um 4 Stunden zuvorkamen. Von da an sind die Braun- 
schweigischen Herzoge im Besitz der Burg geblieben. Sie war meistens 
mit einer kleinen Garnison besetzt und diente als Verwahrungsort für 
Staatsgefangene und für die Gefangenen des Amts. Am 27. Sept. 
1757 kam sie durch freiwillige Uebergabe für 5 Monate in die Gewalt 
der französischen Truppen, und am 25. September 1761 wurde sie 
nach mehrtägiger Beschießung durch Capitulation dem französischen Ge­
neral Vaubecourt übergeben, der vier Tage spater bei seinem Abzüge 
die Mauern sprengen und das Schloß in Brand stecken ließ.

Zu der Burg Scharzfeld gehörten im 16. Jahrh, die Dörfer Bar­
bis, Bartolfelde und Osterhagen, und einst auch wohl die ausgegangenen 
Ortschaften Wittagerode an der Grenze der Herrschaft Clettenberg, 
Berengoze bei Bartolfelde, und Königshagen m der Feldmark von Bar­
bis. Das Dorf Scharzfeld, das schon im 10. Jahrhundert verkommt, 
und dessen Pfarrer im 13. Jahrh, vom Grafen Burchard v. Sch. 
„unser Capellan" genannt wird, ist späterhin an das Haus Herzberg ge­
langt. Es muß dies erst nach dem I. 1337 erfolgt sein, weil es in 
einem Verzeichniß sämmtlicher Herzb. Dörfer aus jenem Jahre fehlt. 
Der angeführten Urk. v. 1416 nach scheint es damals aber zu Herz­
berg gehört zu haben. Als es 1456 zu zwei Dritteln den Grafen v. 
Honstein für 300 Rheinische Goldgulden wiederkauflich verkauft wurde, 
war es schon vorhin, ohne Zweifel durch Verpfändung, in Honsteinschem 
Besitz gewesen. Erst 1541 kam eS durch Vertrag vom Grafen Ernst
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v. Honstein in Herz. Philipps I. v. Grubenh. vollständige Nutzung 
zurück.

12. Die Burg Lutterberg.

Sie wird zuerst bei der Theilung der Söhne Heinrichs d. L. im 
I. 1203 genannt, und zwar als zum Erbtheil K. Ottos IV. gehörig.'/ 
Da nach Scheidts Behauptung die Braunschw. Herzöge noch im 18. 
Jahrh. Lutterberg als Quedlinburgisches Lehn erkannt und empfangen 
haben, und der erste Graf von Lutterberg, Heidenricus, ein Bruder 
des Grafen Burchard von Scharzfeld, in einer Urk. vom 6. Jan. 
1204 erscheint, so hat wohl schon Heinrich d. L. die Burg mit der 
geringen Zubehör an die Scharzfelder Grafen verafterlehnt. Ware die 
Belehnung erst von Otto IV. vorgenommen, so hatte Heidenricus sich 
wohl nicht schon am 24. Aug. 1204 im Lager des Gegenkaisers Phi­
lipp bei Weißensee finden lasten. Nach Heidenreichs Tode zwischen 
1228 — 1230 kam die Herrschaft an Vurchards jüngere Söhne, Bur­
chard den Struven und Burchard den Weißen, die noch am 18. Mai 
1230 sich Grafen von Scharzfeld nennen, aber schon am 10. Juni 
d. I. von dem altern Bruder Burchard Grafen v. Lutterberg genannt 
werden. Wahrend des 14. Jahrh, sehen wir Lutterberg im unmittel­
baren Besitz H Heinrichs d. Wund. v. Grubenhagen, jedenfalls seiner 
Söhne und Großsöhne; möglich daß Graf Otto von Lutterberg, der 
Großsobn Burchards des Weißen, nach dem Aussterben der Scharz- 
fe'.der Grafen deren Burg und Herrschaft geerbt, seine Stammburg da­
gegen den Lehnsherren überlassen hat. Noch 1366 wird Lutterberg in 
einer Mainzischen Urk. als Besitzthum H. Albrechts v. Grubenh. und 
seiner Brüder, der Großsöhne Heinrichs d. Wund., aufgeführt, und es 
ist daher unrichtig, wenn Letzner die Herrschaft erst nach dem Aus­
sterben der Lutterberger Grafen (am Ende des 14. Jahrh.) an die Gru- 
benhagenschen Herzöge kommen laßt, ohnehin nur durch behendes Zugrei­
fen eines Grubenhagenschen Vasallen, des Ritters Hans v. Minnigerode. 
Unerwiesen ist auch die handschriftliche Angabe von Leibniz, das Haus 
Lutterberg wäre dem Herzoge in einer Fehde von den Honsteinschen 
Grafen gewaltsam entrissen, dann aber durch den Ritter Hans v. Min­
nigerode mit Behendigkeit eingenommen und nach Jahresfrist der Gru­
benhagenschen Linie übergeben. Unrichtig oder doch ungenau ist auch die 
Letznersche Nachricht, daß Herzog Friedrich v. Grubenhagen die Graf- 
schaft Lutterberg 1402 seinem Schwager, Heinrich 8. v. Honstein, für 
1100 Mark Silbers verpfändet habe, da das Schloß 1403 dem Her-

0 Mader Urunirv. p. 244.
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zog Otto Cocles von Göttingen zustand. Allerdings aber ist es bald 
nach dieser Zeit in Honsteinschen Besitz gekommen, denn nach einem 
Extract in einem Herzberger Urk-Verzeichniß baben die Grafen Heinrich 
und Ernst von Honstein am 9. Juni 1417 bezeugt, daß ihnen von 
den H. Friedrich, Erich und Ottv v. Grubenhagen gestattet sei, das 
Haus Lutterberg, welches in der Fehde Erichs mit den Honsteinern 
ums I. 1415 zerstört sein mag, wieder zu bauen, und daß sie den 
Herzögen 1000 Rhein. Gulden auf das Haus geliehen hatten, welche 
dieselben nach Belieben ablösen könnten. Die Lösung ist vielleicht nie 
erfolgt, und so haben denn nach demselben Urkunden-Verzeichniß die 
Herzöge Heinrich, Ernst und Albrecht von Grubenhagen am 11. Mai 
1456 das Haus Lutterberg mit aller Zubehör den Grafen von Hon­
stein erblich verkauft, wie Letzner erzählt gegen Zahlung von weitem 
200 Mark (Goldgulden?) und unter Mitaufnabme der Grafen von 
Stolberg und von Schwarzburg in die Lehnschaft. Die letztere Angabe 
bestätigend sagt Scheidt, daß Herzog Heinrich IV. von Grubenhagen 
1490 für sich und seine Vettern Philipp, Erich und Albrecht die Gra­
fen Ernst und Hans von Honstein, und zur Folge die Grafen Günther 
von Schwarzburg und Heinrich von Stolberg mit der Grafschaft Lut­
terberg beliehen habe. Die älteste vorhandene Urkunde über den Hon­
steinschen Lehnsbesitz ist der betreffende Lehnsrevers des Grafen Ernst 
von Honstein vom 1. Mai 1530. Der Graf nennt darin auch das 
Schloß Lautherbergk als Lehnsstück, schwerlich aber war es damals noch 
vorhanden, da um 1580 nur noch wenige Ueberbleibsel gefunden 
wurden.

Zur Herrschaft Lauterberg gehörten außer der Burg nur das Dorf 
Lauterberg am Fuße des die Burg tragenden Hausberges, die Wüstungen 
Rodenbeck und Schmerbeck und der ansehnliche Lauterbergsche Forst, in 
welchem etwa von 1530 an die Bergstadt Sankt Andreasberg ent­
standen ist.

13. Die Sachsenburg

wird unter den königlichen Besten genannt, welche um das I. 1073 
von den Sachsen belagert und zum Theil erobert wurden. (Havemann 
I, 90) In einer Urk. von 1132 ist die Sassinburc neben Jmmin- 
rode (Wüstung zwischen Branderode, Obersachswerfen und Gudersleben) 
Mosiberc, Echinberc, Ratheresrode (Wüstung zwischen Herreden und 
Hesserode) als einer der Grenzpunkte des Bezirks aufgeführt, welchen 
Kaiser Lothar mit Genehmigung der Fürsten Thüringens und Sachsens 
dem neugesiisteten Kloster Walkenried eingeräumt hat. (H. V. U. II. 
ni'. 2. und Rehtmeyec Br. Lüneb. Chronik p. 291). Auch 1214 
wird in einer Walkenrieder Urkunde die Saxenburg genannt. (H. V. 
U. II. nr, 71.). 1248 gaben Graf Dietrich v. Honstein und sein
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Sohn Heinrich diesem Kloster eine Wiese bei der Sassenborch, an 
welcher die Bauern von Safsa (Sachsa) einiges Recht hatten (eben­
da nr. 249). Jn einer Urk. des Grasen Friedrich von Clettenberg 
von 1267 ist der Ritter Tragebodo, Burgmann v. Sassenburch, erster, 
und in einer solchen von 1279 (eben da) der Ritter Diedrich Kint, 
Vogt von Sassenburg, zweiter Zeuge, wonach zu vermuthen steht, daß 
die Burg Clettenbergisches Eigenthum war. Sie lag angeblich auf dem 
Sachsenstein zwischen Sachsa und Neuhof, und sollen noch Ueberbleib- 
sel vorhanden sein. Jedenfalls zeigt die Urkunde von 1248 und noch 
bestimmter eine andere durch die Bezeichnung Sassenburch bei Sassa 
(H. V. U. 11. nr. 184), daß die Burg in der Nahe des Dorfes 
Sachsa belegen war.

14. 15. 16. Die Schlösser Clettenberg, Stouffenberg und 
Bistop.

Ueber diese Schlösser habe ich nur wenige gelegentliche Notizen ge­
funden und mitzutheilen. Die erstere Burg lag auf einem Berge über 
dem Dorfe gleiches Namens, und ging um die Mitte des 13. Jahrh, 
durch Kauf in den Besitz des Grafen Heinrich von Honstein über. 
Letznec weiß ein bestimmtes Jahr zu nennen, wenn er in der oben er­
wähnten handschriftlichen Genealogie der Elettenbergischen Grafen be­
merkt- anno 1239 soll Graf Heinrich von Honstein II. diese Herrschaft 
an sich gebracht haben.

Das Schloß Stouffenberg hat vielleicht auf dem nördlich 
von Clettenberg noch etwas über Walkenried hinaus belegenen Staufen- 
berge gestanden, und ist wahrscheinlich rm 13. Jahrh, zerstört.

Das 6L8t,rnm Bistop lag aus einem Berge gleiches Namens. 
Um 1242 hatte Graf Dietrich von Honstein auf dem der Walken- 
rieder Kirche gehörigen Berge Bistop zur Unzufriedenheit der Mönche 
eine Burg erbaut, und durch Vertrag vom 23. Juli jenes Jahres über­
ließ ihm das Kloster gegen angemessenen Ersatz den Berg und einige 
angränzende Hufen. Graf Heinrich von Honstein aber, nachdem er die 
Burg Clettenberg mit Schwierigkeiten erlangt und mit dem Abt über 
die Zerstörun; des Schlosses Stouffenberg unterhandelt, verkaufte am 
10. Sept. 1249 dem Kloster die Berge Bistop und alles, was dasselbe 
1242 zum Ersatz erhalten hatte, für 300 Mark. Jn Bezug darauf 
bezeugt er in einer Urkunde vom 10. December 1268, daß er eine 
große Menge (namhaft gemachter) Güter, darunter das eastimm 8,8- 
wp, dem Kloster Walkenried für 1395 Mark verkauft, und diese Gel­
der zum Ankauf'der Schlösser Clettenberg, Spadenberg, Erich und 
Kirchberg und zum Wiederkauf der Güter der Gräfin v. Schwarzburg 
verwandt habe. (H. V. U. II, 385, 387 u. 391).
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Lirchengerälhe und Paramente, 
Hand^ und Kunstthäligsteit, Lhorschüler ;u S. Silvestri 

in Wernigerode im Mittclalter.
Das dortige Schulwesen im Mittelalter und in der 

frühesten UeformationsM.
Von Ed. Jacobs.

(Mit zwei Tafeln Abbildungen.)

Das Stift S. Silvestri und Georgii zu Wernigerode wurde im 
Jahre 1265 von den Grafen Gebhard und Konrad zu Wernigerode 
an der Stadt- und Pfarrkirche gestiftet. 0 Es bestand aus zehn 
Weltgeistlichen Stifts- oder Ehorherrcn, nämlich acht Priestern, einem 
Diakon und Subdiakon. Dazu kam eine verhältnißmaßige Anzahl 
von Vicarien. Das geistliche Lehn oder die Besetzung aller dieser 
Stellen stand den Stiftern und ursprünglichen Legataren, den Grafen 
von Wernigerode, zu, und nachdem dieses Geschlecht im Jahre 1429 
im Mannsstamm ausgestorben war, gingen diese Rechte an dessen Erben, 
die Grafen zu Stolberg, über, die sich von da ab auch Grafen zu 
Wernigerode nannten.

Als im fünfzehnten Jahrhundert im Silvestristift, das von dem 
allgemeinen Gesetz des Verfalls der geistlichen Stifter keine Ausnahme 
macht, offenbare Sünden und Schanden entrissen, und Graf Botho zu 
Stolberg und Wernigerode, in seiner Eigenschaft als Schutz- und Lehns­
herr, Dechant, Capitel und Vicarien erst mündlich, und als dies nichts 
half, am Sonnabend nach Michaelis (2/10) 1451 schriftlich aufs nach­
drücklichste erinnerte und unter Androhung der ernstesten und strengsten

') Bestätigung Bischof Volrads zu Halbcrstadt, welche deS durch Brand 
Vernichteten gräflichen StiftungsbrtefS gedenkt, 6.6. IV Kai. Aov. 1265. Urschr. 
auf Pergament im Oberpsarr-Archiv zu S. Silvestri No. 1.
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Maßnahmen aufforderte, solche Schmach von sich abzuthun und dem 
Volke keine bösen Beispiele zu geben, ') so bemerkt er auch:

01c 8int wir van rloo vnsen korielwot, (ist il>vollco vnckoi' 
uok oies siulio^vo l lc o8 vn6o vv olt >ve rl<e8 vvuiclon vncio 
6o8 Imibon oio ^liosil 80 on 3ii Aocl<_Io8 don8lo in 6oi' Icor- 
olcoo IM o!6oi' Zsiovvonko^'l Aliokoi t V0V8UM6N vndo nn Inten, 
608 >vir clenne 80 vnn on nielu Irrten noeli ^sieclul6en 
moZsien.

Geschah es nun zur Zeit des offenbaren Verfalls, daß die 
Stiftsherrn, oder wenigstens ein Theil derselben, über dem Betreiben 
von Hütten- (Berg-) und Waldwerk ihre vorschriftsmäßigen kirchlich­
geistlichen Uebungen ganz vernachlässigten, so sehen wir auch doch schon 
seit den frühesten Zeiten Stiftsherrn und Glieder geistlicher Orden 
mit manchen etwas mehr geistigen und künstlerischen Thätigkeiten sich 
befassen, und war dies theilweise sogar vorgeschrieben. Es ist bekannt, 
daß höhere und niedere Kirchenmanner, wenn auch seltener die Ent­
werfer wirklicher Baurisse, doch sehr häufig die geistigen Urheber großer 
Dome und sonstiger kirchlichen Kunstdenkmäler waren.

Ein nicht geringer Theil des Kirchenschatzes, den ein besonderer 
Würdenträger im Stift als Verwalter des Kirchenjchreins unter sich 
hatte, wurde zur Fabrik (Kirchenbauschatz) verwendet, obwohl hierzu 
auch besondere milde Gaben von Laien, Bittfahrten, vornehmlich Ab­
laßgelder verwandt wurden. Von verschiedenen, besonders größeren 
Kirchen sind solche Kirchenbaurechnungen erhalten, aus denen unter 
Anderm für die Geschichte der Baukunst und des Bauwesens reiche 
Belehrung zu schöpfen ist.

Aber auch die mit den Jahrhunderten bis zur Ueberfüllung immer 
reicher werdende Ausstattung der Kirchen mit Bildwerk und allerlei 
Maß- und Schnitzwerk, Gestühl, Schreinen, Gewändern, Decken und 
sonstigem Geräth, gab den Stifts- und Ordensgeistlichen reiche Ge­
legenheit zu künstlerischer Erfindung und Mitthätigkeit.

Während man sich nun bei der Ausführung kirchlicher Bauten 
und der Anfertigung von eigentlichem Bildwerk, Weberei, Tischler- und 
Schlosser-Arbeit doch meist der Laienhände bediente, so wurde dagegen 
mancherlei Kunst- und Handfertigkeit in den Stiftern selbst ausgeführt. 
War diese Thätigkeit auch ursprünglich auf das Schreiben geistlicher 
und weltlicher Handschriften beschränkt, die jedoch schon frühzeitig mit 
verzierten und gemalten Anfangsbuchstaben und dem Text angepaßten 
(oft auch ganz unpassenden launischen) Bildchen versehen wurden, so

Gleichzeitige Abschrift im Stiftischen Copialbuch Bl. 62b—63« in der 
Gräst. Bibliothek zu Wernigerode unter d. Bezeichn. Vcl. 4.
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wurden doch auch bald andere Bilder gemalt und Kunstgegenstände und 
kirchliche Utensilien von geistlichen Handen selbst angefertigt und aus­
gebessert.

Mit welchem Aufwand von Zeit und peinlicher Sorgfalt dies ge­
schah, ist meist aus vielfacher eigener Anschauung an Beispielen be­
kannt. Da den Stiftern nun auch die Aufgabe zuft'el, die Jugend in 
den nothwendigen Künsten und Kenntnissen heranzubilden, so wurden 
die Schüler, außer zum Meßgesang und zu allerlei mehr äußerlichem 
Altar- und Kirchendienst, zu welchem Behufe den verschiedenen stifti- 
schen Würden und Dienstthuenden auch besondere Schüler zugewiesen 
waren, ') in dergleichen Thätigkeit und Fertigkeiten unterwiesen 
und geübt.

Wir können uns den Eifer, mit welchem man sich in den Stif­
tern solcher Thätigkeit zuwandte, sehr wohl erklären und die Werkstätten 
von dergleichen Arbeiten leicht vorstellig machen, wenn wir uns ver­
gegenwärtigen, daß durch menschliches Gebot und Satzung der ganze 
Stand der Ausgesonderten oder des Klerus — während der Herr 
selbst im Evangelium sagt, daß die Stellung des Einzelnen zur Ehe 
durch Gottes eigene, nicht von Jedem zu fassende Gabe bestimmt sei, 
Matth. 18, N-12 — von den Aufgaben und Pflichten des Haus­
standes befreit war. War nun auch ursprünglich der Antrieb, welcher 
die geistlichen Convente, die nach einer bestimmten Regel (sintutrr) zu 
gemeinsamem Lebenslauf verbundene Genossenschaften waren, ins Leben 
rief, ein viel geistigerer, so konnte doch die tiefe Erregung und Erhe­
bung nur eine zeitlich und örtlich beschränkte sein und war die Schreib­
und Kunst-Thätigkeit jedenfalls von nicht geringem Werth und Bedeu­
tung und selbst das „Hütten-" und „Waldwerk" immer noch eine 
Rettung vor dem daneben vorkommenden Versinken in grobe Sünden.

Eine besondere fortlaufende Baurechnung des unter der besondern 
Pflege des Grafenhauses stehenden Stifts zu Wernigerode ist uns nicht 
erhalten. Dagegen ist es uns vergönnt, über die Anschaffung und 
Ausbesserung von Kirchengeräthschaften und Kirchengemälden, über die 
Schreib-, Mal- und Zeichenthätigkeit im Stift einige nicht unmerkwür- 
dige Nachrichten und Andeutungen zu gewinnen. Diese schöpfen wir 
meist aus den bis in verhältnißmäßig frühe Zeit, nämlich bis zum Jahre

In den drei verschiedenen, weiter unten zu erwähnenden Reihen 
ftistischer Register zu S. Silvestri ist von jedem betr. Schüler dessen der die 
Rechnungen führte, die Rede. Der Custos hatte zwei Schüler als Gehülfen 
zu seinem Dienst z. B. Uexistr. custod. 1406: primo scolari custodis; sudato 
iu communidus dedi duobus scalaribus; 1499/1500: IX sr. custodi et sui» 
scalaribus.

9
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1406, zurückreichenden Rechnungen der Custodie zu S. Silvestri et 
Georgii oder dem

lLZistrum 6U8to0ie anno 1406 ineoptum.
Ohne die Sorgfalt des zur Reformalionszeit lebenden letzten 

Dechanten dieses Stifts, Johann Kerkener, Ofsicials zu Braunschweig 
und Halberstadt, würden uns diese mit einigen Lücken, besonders in der 
Mitte, bis gegen den Schluß des Mittelalters herabreichenden Rech­
nungen, ebenso wie das 1408 beginnende le^isttum ollitii 6elle- 
rarie ounonieorum und das 1413 anhebende re^trum eel- 
I6r(3i)i6 eommunilutis eanonieorum et, vieario- 
rum Leelesie 8. 8iluestl'i et Ooor^ij jn vverniAeivU kaum er­
halten sein. Alle diese Rechnungen sind in ganz schmalen Foliobanden 
im Jahre 1534, nach gleichzeitigen in ihnen selbst enthaltenen Andeu­
tungen zur Zeit Kerkeners geheftet. ')

Für die in Rede stehenden Zwecke kommen von jenen Rechnungen 
nur die der Custodie in Betracht. Das Amt des Custos war zu­
nächst, dem eigentlichen Wortsinn entsprechend, die Bewahrung der Kirche 
und ihrer Ausrüstung, die Sorge für ihre Instandhaltung. Da es 
aber in unserm untergeordneten Landstift keine besondere Würde eines 
Thesaurarius (Schatzmeisters) oder Vorgesetzten des Kirchenschreins gab, 
ebensowenig wie eine gesonderte Würde zur Verwaltung der Kirchen- 
baukafse, so haben wir bezügliche Nachrichten, soweit sie hier in Betracht 
kommen, in der Rechnung des Custos zu suchen.

Daß dem Custos ein eigentlicher besonderer Schränk (Kiste) 
für die Aufbewahrung des von ihm zu verwaltenden Theils der Stifts­
gelder mit seinem Amte anvertraut war, erwähnt das betreffende Register 
zum Jahre 1493 ausdrücklich, indem der Custos dort sagt: Item ljmn- 
deeim talenta uel ^ussi (oder ungefähr so viel) fueiunt in 
6i8t9, quum ONU8 (das Amt des Custos) 9666881, que r686ruaui 
U8HU6 P9866.

Da wir es bei unseren Mittheilungen besonders mit einem erhal­
tenen alten Kirchenschrank und einer mit Schnitzwerk versehenen Kiste 
zu thun haben, so wäre hier schon einer Verwendung eines solchen 
hölzernen Kirchengeräths gedacht.

Außer diesen Custodierechnungen kommen für unsere vorliegende 
Aufgabe noch einige Urkunden des Stifts- jetzt Oberpfarr-Archivs und 
einige im städtischen Archiv befindliche Rechnungen der Alterleute und 
einige andere Urkunden, für das gleichzeitig zu besprechende stiftische und

') Zu dem zuletzt angeführten Register ist bemerkt: anno 1534 reuisuin, 
«nenäatum et liMum tempyre üvinini Cosanis kerkener äecani — was er von 
1516—1541 war. Vergl. auch Zeitschr. II. 1. S. 7.
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früheste evangelische Schulwesen die herrschaftlichen Amtsrechnungen 
(Gr, H.-Arch. 6. 1 u. 2) in Betracht.

Es wurde schon angedeutet, wie enge mit einem mittelalterlichen 
Stift die Chorschüler und das Schulwesen — soweit von einem solchen 
die Rede sein kann — verwachsen waren. Wir können daher einen 
für unsern Zweck hinreichenden Einblick in die Thätigkeit und die Zu­
stände des S. Silvestristifts nicht gewinnen, ohne, soweit wir es ver­
mögen, von den Chorschülern und dem Schulwesen im Stift zu reden, 
dessen Kenntniß uns bisher fast völlig fehlte.

Bekanntlich waren im Mittelalter Klöster und Stifter die einzigen 
Stätten wissenschaftlicher Unterweisung und Erziehung nach dem Maße 
damaliger Zeiten. Mit der Oberleitung des gesummten Schulwesens 
war in Hoch-, größeren Stadt-Stiftern und hervorragenden (besonders 
Benediktiner-) Klöstern der Scholasticus oder Scholaster, der eine 
nach der des Priors folgende Prälatur einnahm, betraut. Aber in 
manchen und nicht unbedeutenden Benedictinerklöstern ist ein solcher 
Scholasticus nie nachzuweisen. In dem beziehentlich alten und her­
vorragenden Jlsenburg ist höchstens Herrand im eilften Jahrhundert und 
auch nur unsicher durch einen spätern Chronikanten als solcher bezeugt. 
Später fanden wir dort nie diese Würde vertreten, so zahlreich auch 
die noch vorhandenen und von uns verglichenen Urkunden und Nach­
richten sind, i)

Von dem Scholasticus, wo ein solcher vorhanden war, wurde der 
ganz von ihm abhängige und beaufsichtigte reotor 8esso1arium gewählt 
und besoldet. Der Letztere bekleidete aber keineswegs eine geistliche Prä­
latur, sondern versah nur in keineswegs geachteter Stellung als Laie 
die Arbeit, die nach dem Titel, nach der Natur der Sache und nach 
dem Geist eines Karls des Großen und anderer trefflicher Männer des 
8—10. Jahrhunderts der Scholasticus selbst hätte versehen sollen. Nur 
ein einziges Mal vermochten wir als Zeugen unter den Laien in 
einer Urkunde vom 2b. März 1333 einen solchen rselor sekolarium 
im Kloster zu Jlsenburg nachzuweisen. ?)

Hierbei ist noch zu bemerken, daß nicht nur der Scholasticus zu 
allermeist mit den Scholaren nur als Chorschülern oder Gehülfen 
für den Kircbendienst zu thun hatte, wobei freilich auch wieder dem 
rsotol- gekolnrium die unmittelbare Arbeit in Uebung und Beauf­
sichtigung der Schüler oblag, sondern daß es überhaupt zunächst in 
Klöstern und Stiftern nur auf die Schüler als geeignete Kirchen­
diener, auf die sekolxmes ciö Uormitoi'io, 3<l8eripti elioro, Chor-

') Gesch. d. Evangel. Kloster-Schule zu Jlsenb. S. 17—18.
Ebendas. S. 17.
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gesellen, und auf die Heranbildung von Laien für den Kirchendienst 
ankam.

Im Stift S. Silvestri war, wie zu erwarten, die Würde eines 
Scholasticus nicht vertreten. Einen rector sckolaiium finden wir 
sehr selten und meist nur da genannt, wo von milden Schenkungen 
edler Herren und frommer Bürger die Rede ist.

Gerade wie beim Kloster Jlsenburg finden wir nur einmal im 
Mittelalter einen Wernigerödifchen Schulmeister in einer gewissen Mit- 
thatigkeit erwähnt, nämlich im Jahre 1401, wo er, wie der Schul­
meister Thidericus zu Jlsenburg, in untergeordneter Stellung hinter 
einem Dorfpfarrer genannt ist. Nach der gedachten, an sich lehrreichen 
Urkunde bezeugt Hans von Oldenrode ,.8ta<Itvo^ot vnd licktono 
don Honon (Grafen) tko wonmLinodo vndo don stadt", ?) daß 
Hans Hundertmark und Barthold Meyger in ihrem und ihrer Erben 
Namen „IiobOen rMiekto (Verzicht) Aodanu milk v^n^onnu (beim 
Eide) vnd mitk mundo" auf das Erbgefalle von Hanne Luders, 
Henning Luders Tochter, an einer Hufe Landes auf dem mit einem 
Hofe bei dem Kirchhof (konckkouo) zu Markelingerode und drei in 
der Wiese daselbst gelegenen Morgen Graswuchs. Diese Besitzung 
hatte Hanne Luders an Henning Steinbrok für die ewigen Vicarien 
des Altars S. Johannis in der S. Silvestrikirche verkauft. Am 
Schluß dieser Urkunde heißt es nun: Ilii' sint ouon Aowosoun 
Hon tkunik muntmoston, do vicarius; lior ^aeok. pornon in 
dor nitzonstadt (S. Johannis in der Neustadt-Wernigerode), Hon 
didonick Unandos, ponnon to n^mkoko vndo Oonnadus ki- 
xvondon, sckolmoston to dor tidt to wo nnin^nodo, 
do disso aNicklo to dor tidt so^on vndo Kordon.

Es ist, abgesehen von der Stellung des Schulmeisters ganz am 
Ende und hinter dem Landpfarrer des im Jahre 1472 schon vollständig 
wüsten, einst westlich unter dem Horstberg gelegenen Dörfleins Rimbke^), 
bemerkenswerth, daß demselben das „Her" oder „Er, Ern", als Auszeichnung 
des geistlichen Standes, sowie jede andere ehrende Bezeichnung, wie sie 
das hierin sehr sorgfältige Mittelalter in Urkunden bei Personen von 
irgendwie namhafter Stellung nie ausließ, gänzlich fehlt.

Ausgestellt ist die Urkunde Sonntags nach dem vielnamigen Tage 
von Mariä Geburt, hier „vnson kawontaZ iatornn" *)  nämlich 
am 11. September 1401.

0 Das. S. 18 19.
2) In dieser Eigenschaft erscheint Hans von Oldenrode, oder auch bloß 

Oldenrode von 1397—1416. Delius Werniger. Dienerschaft S. 16.
2) Delius im Werniger. Wochenblatt 1811 S. 5 ff.

Abschr. im Copiar. „Dominorum Vicariorum Lccle8ie Laoctorum xeorii 
et 8ilue8tri VVernixer." Bl. 422 in der Grast. Bibliothek Vel. 5. Mariä
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Nächst dieser Nennung eines Schulmeisters zu S. Silvestri mit 
Tauf- und Familiennamen lesen wir sodann im reZistrum eu8lo- 
dio auch einmal unter den Ausgaben verzeichnet im Jahre 1413:

kooloii 8okolai'kim V 8?. ot INI don3iio8.

Doch schon in emer Bestimmung Graf Conrads zu Wernigerode 
vom Martinsabend (10/11) 1387, welche Albrecht, Bischof zu Halber­
stadt, zwanzig Tage spater am S. Andreastage (30/11) jenes Jahres 
bestätigte, über die Chorgesänge zu S. Silvestri werden auch Präsen­
ten (Verehrungen) für CustoS, Schulmeister und Schüler festge­
stellt. i) Und als Dechant und Stift am Freitag in der Pfingsten 
(2/6) 1432 eine Urkunde über die Verwendung von drei Mark jähr­
licher Zinsen von 60 Mark Hauptgeldes, welches der fromme Bürger 
Hinrik Wenden zu seinem Seelenheil und Seelgedächtniß dem Stift 
geschenkt hatte, ausfertigte, heißt es darin, nachdem von verschiedenen 
größeren und kleineren Semmeln, welche zu bestimmten Mahlzeiten für 
die Stiftsherrn gebacken werden sollten, die Rede gewesen ist :

OK 80 8eknIIo wo ^ouoo 0>/00 kkduo M3I'K 1o dor Col- 
laoien do do sMsikoit to worniAorodo in dop V38ton sdoekt to 
Kokken, llsrtko Aon 8okoIIon Lnnoni'ei, vioorij, Co^polono 
vndo do 8ekolmo8toi' vod dno Io8on s>ro dosunoti8 
der oolloolon N3 doi- korken wonkoit.

Solcher milden Gaben mögen dem mittelalterlichen Schulmeister 
wohl noch mehrere zu Theil geworden sein. Auch von der Herrschaft 
erhielt er nach den Amtsrechnungen solche zuweilen, so im Jahre 
1320:

Ulk 8okiII. vor 1 ^30 8ekuo dom 8oknlmoi8tor. viZiku 
trinm roAiim (3/1 1520).

und einige Jahre später, wo vermerkt ist:
4 Zro8eken vor 6 8okok oopkol dom 8ekulmoi8tor 

vor dio Korn Kilo» po8t oxultot. oruei8 (16/9 1324) ^)

Besonders bei Leichenbegängnissen herrschaftlicher Personen, wo das 
Stift S. Silvestri und die sonstigen Kirchendiener der Stadt betheiligt 
waren und eine bestimmte Anzahl Messen gelesen und gesungen wurden, 
erhielt auch der Schulmeister nebst den Schülern neben Custos oder 
Kirchner seine Verehrung.

Geburt (8/9) hieß n. A. Frauentag der jüngere, der letzte, im Herbst, der Hin­
tere, der reiche, zu der Dienstzeit, der lästere, als sie iung wart, der jengerung, 
muftmesse, im cven Mand. Weidenbach 6alenä»r. 193—194.

9 Urkk. no. 38 und 39 Oberpfarr-Arch.
9 Copialb. Gräfl. Bibl. Vä. 4. Bl. 63b.
9 Gr. H.-Arch. 0.1 Nmtsrcchnungen von Galli 1519 zu 20 und von 1523 

zu 24.



- 134 —

Beim Begräbniß Graf Heinrichs des Jüngern (1508) finden wir 
dies allerdings noch nicht hervorgehoben, aber schon bei der Leichenfeier 
des am St. Lamprechtstage (17/9) 1511 verstorbenen greisen Grafen 
Heinrich des Aeltern heißt es in der bezüglichen Amtsrechnung von 
Galli 1511-1512:

VI morZon Zroseken dem Leliulmo^ster vnd ou8l08 
8. 8ilu68tri.

VII margr. von den 8ekuilern dem roolori ZeZekenn.
Aber in derselben Amtsrechnung lesen wir auch dies unter der Über­

schrift: „2>v mein68 allen Iiernn 86>>Aonn boZ6nnAnn8" ver­
zeichnet:

VI. marAr. dem 8otiulme^8ler vnd cu8ter 8. 8il- 
uo 8lri.

und weiter:
IX. marZr. den looatsson und 8tal aueli dorss ou8lernn. 

und wieder:
VII. mutier vonn den 8oltullern dem r eoto rs ^er^ebenn.

Locaten waren gemeinhin Hülfs- oder Unterlehrer. Bei der Zu­
sammenstellung von Locaten, Stadt- und Dorfküstern der Grafschaft ist 
aber aus dieser Stelle nicht mit genügender Sicherheit auf das Ver­
hältniß der Locaten zur S. Silvestrischule zu schließen.

Bei einigen weiter anzuführenden Erwähnungen des Rectors oder 
Schulmeisters zu S. Silvestri bei herrschaftlichen Sterbefallen sehen 
wir schon deutlicher und endlich ganz bestimmt den Einfluß der Refor­
mation auf das Schulwesen und gewahren, daß doch auch schon in 
den zwanziger und dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts die Bemühun­
gen der Reformatoren und der kräftige Mahnruf Luthers an fürstliche 
und städtische Obrigkeiten auch bei uns nicht leer verhallt und theilweise 
schon von Erfolg waren, ehe die Reformation öffentlich — was Rücksich­
ten der Klugheit aufhielten — anerkannt war.

Schon bei der Trauerfeier des am 21. Januar 1513 geborenen 
und am 21. April 1526 verstorbenen ') Grafen Eberhard, der, wie 
andere Söhne Graf Bothos des Glückseligen, den Unterricht des re- 
formatorisch gesinnten niederrheimschen Humanisten Johann Eaesarius 
genossen hatte, war die Gabe nach der Rechnung von 1525 zu 26 
(a. a. O.) für den Schulmeister und Kirchner zu S. Silvestri etwas 
größer. Es waren:

15 Zro8elmn Icirelmor vnd 8oliuimoi8ler vor dio 30 
M6886N. ^lieber vor dio M682 3 denar.

') Nach Casarius' Lpieeäion in lateinischen Distichen in seiner Ausgabe von 
voristi cle octo.orst. parkt. libellus, krib. 1526 am Schluß heißt es in der 
Überschrift: yui (Lberbsrilus) obiit Lo. 1526 unäecimo lialenäss >Iai).



- 135 —

Besonders aber wird am Ende desselben Jahres bei der feierlichen 
Leichenbestattung der im Jahre 1458 geborenen, 1526 verstorbenen 
und bis in ihre letzten Jahre der Reformation entschieden abgeneigten 
Gräfin Anna von Ruppin, der Schwester Graf Bothos, so vieler 
Schüler und Jungen — ebenfalls Scholaren—gedacht, als deren 
früher, wenigstens im 15. Jahrhundert, kaum je vorhanden sein moch­
ten. ') Wir lesen nämlich in der Amtsrechnung von Galli 1526 zu 
1527 unter den bezüglichen Ausgaben.-

Visi' vnd 2W6N2IA priostern vnd dem 8ekul meiner 
vnd Idrelnml' vom tiieesimo (den dreißig Leichenmessen) dei' von 
nes)s>in jgliotmi' 2 Ai'O8eken den ou^orknooktcm su vn86r 
! i e ve» lrg u wen, 8i!uo8tl'i vnd niolgi drohen igliolmm 
1 gr. 16 8okulol'n jgli'okom 1 plenniZ. nekt jungen die 
leetion gele86n «gliedern 2 psennige; 6 pfennige dem 
Icireiinel' vor lieellten nnxuxunden die vier vvoekon (Trauer­
wochen), der enpelsrnuen (jedenfalls in der Schloßkapelle)?) gllo8 nn 
den iiorn8ekribei' ?glt 4a pO8t I^ueie (19/12 1526).

Möchten bis hier die Anzeichen einer Zunahme der Wernigerödi- 
schen Schule, in der Ende 1526 doch wenigstens 16-j-8 oder vier­
undzwanzig Schüler vorhanden waren, weniger bedeutend und be- 
merkenswerth erscheinen, so sehen wir bei den Leichenfeierlichkeiten Graf 
Philipps (Sohn Gr. Bothos geb. 24/4 1510, starb 1532 zu Rochefort) 
in der Amtsrechnung von Galli 1531/32 nicht nur den Rector oder 
Schulmeister zum ersten Male — mit Ausnahme jenes Konrad Bi- 
wenden — mit seinem Taufnamen genannt, sondern auch noch 
Schulgesellen oder Loc aten — dies war die damals übliche Bezeichnung 
für den Gehülfen des Rectors^) — neben ihm-

Xu grono s>ki'Iij)8 bogongm8 22 s>ri8l6rn, dorunder er 
rdugrl, dus>ol pi'086ntx, Lvvo^en leinossnorn 8i!u68tri vud 4o- 
ANni8 8o1lulmoi8t6k' VNd 1003 ton )glioti6m 3 gr080tl6N 

durok fgoiu8 den I<oin8o!u'i66r xalt 2 iedioni (8/7) 1532.
Daß aber auch gerade das Jahr 1532 für die Wernigeröder 

Schule wichtig war, und daß es, während die bisherige Einrichtung für

') Von einem Sinken der Schule des S. Silvestristifts durch den Ein­
fluß der Reformation sKallenbach Gcsch.d. Lyc. zu Werniger. S. 11) kann 
also nicht füglich die Rede sein.

2) Bet dem Begräbniß Graf Heinrichs d. A. im I. 1511 heißt es statt 
c»peisnivv«: VIII pf äer clusennernn von gen liebten vtrn8leßken. Es gab 
damals nach Ausweis der Amtsrechnungen eine Klausnerin zu S. Johannis 
in der Neustadt und einen Klausner zu S. Theobaldi, die beide von der Herr­
schaft einen Zuschuß erhielten.

,) Vgl. z. B. für Osterode am Harz Max, Gesch, v. Grubenhagen II. 
S. 277.
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die neuen Anforderungen nicht mehr zulänglich erschien, eigentlich als 
das Gründ ungsj ah r einer evangelischen lateinischenSchule 
mit Rector und Schulgesellen anzusehen ist, darüber giebt uns die angeführte 
Amtsrechnung noch weiteren willkommenen hinreichend bestimmten Aufschluß.

Zunächst ersehen wir aus derselben, daß in diesem Jahre beson­
ders viele Grafen und Herrschaften Wernigerode und das Schloß be­
suchten, was die Vermuthung aufkommen läßt, es habe, wie das ja 
damals nichts Seltenes war, unter dem Vorsitz des geschäftserfahrenen 
Grafen Botho eine Berathung und Vereinbarung in gemeinsamen und 
Reformationsangelegenheiten stattgefunden. Besonders aber ist merk­
würdig, daß wir vom 17. bis 27. September den Offizial Heinrich 
Horn und denDoctor Platner gleichzeitig in Wernigerode und bei der 
Herrschaft anwesend sehen. Die Thätigkeit des erstgenannten Wohl­
thäters besonders für das evangelische Kirchen- und Schulwesen seiner 
Vaterstadt — ob er gleich sein einflußreiches und zum reichsten Segen 
geführtes geistliches Amt nicht niederlegte und nicht öffentlich von der 
römischen Kirche sich lossagte — ist bekannt genug, eben sv sehr ist 
Tileman Platner als Reformator der Stolbergischen Lande bekannt.

Aber wir haben uns nicht auf bloße Vermuthungen und Schlüsse 
zu beschränken, sondern die angeführte Rechnung belehrt uns, daß 1532 
— vielleicht schon 1531 — ein den Nector und die Schule betreffen­
der Vertrag geschlossen wurde, und daß diesem gemäß die Herrschaft 
halbjährlich zur Besserung des Jahrgehalts des Rectors zwei Gulden 
zahlte, wie der Amtsschösier sagt:

Dem 8essu Im 61816? 1olinnuo8 vk moino8 ^uolli^ou 
ftoi'N fteuoleft 6 6 I' voitroellt uneft XII jni lon von 86>»6I' 
Llnncicm (Graf Bothos des Glückseligen) wo^on Inift ioli xolt 2 fl. 
6a s)9866 (5/4 1532) vncl 2 fl. 5» s!O8t nntinitnli'8 MNII6 
(12/9 desselben Jahres); tut 4 fl. von mio1moli8 (15) 31 In8x 
(15) 32.

Die folgende Jahresrechnung führt sowohl denselben vertragsmä­
ßigen Zuschuß der Herrschaft als auch wieder den Schulmeister Jo­
hannes an, und von nun an lernen wir die Rektoren wenigstens nach 
einander mit ihren Taufnamen kennen.

Wir müssen an dieser Stelle nothwendig einige Bemerkungen über 
die Stellung Horns und Platners zur Herrschaft, über die den Vertrag

9 Es heißt in der Rechnung: Ooctors I>letenor8 vnt! öer Otsicisl 
(H. Horn ist oft in den Amtsrechnungen genannt, daher hier bloß die Bezeichnung 
nach dem Amt) gnel> ein Niener von Iialber8tnl mit 4 i'ferclen von NinsMg 
nack crucig (17/9 1532) tn8 vk i>im§ nscb nialeil27/9) jn 0ri8p3is (des Kanz- 
leischreibers) Nu8 vorrert bo^ laeiu8 (Kvrnschreibcr) 8eenn<la P08t micbselis 
(30/9) rslt 7 ßr. 6 pt.
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über die Schule schließenden Theile und über den von uns angedeute- 
ten evangelisch - reforma torischen Charakter des Schul­
wesens schon von 1531/32 ab machen, da die Zustande in jener hoch­
bedeutsamen Übergangszeit theils an sich, theils durch die absichtliche 
vorsichtige Zurückhaltung der handelnden Personen nicht so klar liegen.

Zunächst muß daran erinnnert werden, daß Horn und Platner 
Graf Bothos und der Herrschaft Stolberg Rathgeber und Rathe in 
geistlichen Dingen waren. Von Platner ist dies bekannter. Er stand 
— mochte auch zu seinen Lebzeiten das einfache „Doctor und Pfarrherr" 
üblicher sein als die Bezeichnungen Hofprediger, Rath und Superinten­
dent, was er aber Alles, wenigstens zeitweise, war') — an der Spitze der 
Kirchenangelegenheiten in den Stolbergischen Harzlanden und wir sehen 
chn nicht nur in Stolberg, seinem eigentlichen Sitze, sondern auch zu 
Wernigerode thätig. Mochte man es ihm auch verdenken, daß er als Geist­
licher sich zu sehr mit weltlichen Dingen beschäftigte, so war doch 
solche Thätigkeit gerade damals sehr bedeutsam.

Aber auch Heinrich Horn berieth als trefflicher geistlicher Sach­
walter die Herrschaft in jener schwierigen Zeit, und nicht nur zog ihn 
seine Stellung als „Minister der geistlichen Angelegenheiten" und Ge­
schäftsträger das vielfach abwesenden Bischofs, wie ihn Delius etwas 
modern, aber treffend nennt, nach der geliebten Vaterstadt Wernige­
rode, sondern auch die herrschaftlichen Amtsrechnungen beweisen nicht 
bloß in der vorhin angezogenen Stelle seinen Verkehr mit der Herr­
schaft. Er bezog vielmehr in seiner angedeuteten Stellung ein jähr­
liches Dienstgeld von 30 Gulden, das ihm nach den Amtsrechnungen 
zu Ostern jährlich ausgezahlt wurde.

Man könnte gegen den evangelisch-reformatorischen Sinn der 
Schulveränderung das äußere Bekenntniß Graf Bothos und Horns an­
führen, sowie daß die Schule 1531 und in den nächsten Jahren noch 
dem noch nicht evangelischen Stift eingeleibt war. Aber welche Rück­
sichten Graf Botho zu kluger Zurückhaltung nöthigten, ist wenigstens 
theilweise schon von Delius gezeigt. Und oie Thaten des geistig bedeuten­
den einsichtsvollen Grafen, der einen Johann Spangenbcrg nach Stolberg 
berief, schützte und noch später mit Geld unterstützte, der einen Tile- 
man Platner als Stadtpfarrer anstellte und ihn zur Berathung ge­
brauchte, der seine ältesten Söhne unter Luther und Melanthon zu

I) Vgl. Zeitschr. I. 73; 286—287. Vielleicht baben wir noch Veranlassung , 
diese bedeutsame und ziemlich außerordentliche Stellung Platners und die ganze 
damalige Lage der Dinge mit Beziehung aus dieLtolbcrgischen Herrschaften in 
einem andern Zusammenhänge zu betrachten.

'0 Hamelmann, vgl. I. 73.
Z) In seiner Arbeit über Horn im Werniger. Wocheubl. v. 1809 S. 7l.
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Wittenberg studiren ließ, den trefflichen Johann Eäsarius, der 1527 
um seiner evangelischen Ueberzeugung willen Leipzig verlassen mußte, 
mächtig anzog, ihm die Erziehung seiner Söhne Heinrich, Eberhard, 
Albrecht Georg und Philipp anvertraute und ihn mit einem lebensläng­
lichen Jahrgehalt unterstützte, >) der auch den jüngsten Sohn Christoph 
durch Autor Lampadius unterweisen ließ — solche Thaten Graf 
Bothos lassen über seine innere Ueberzeugung und seine Ansichten kei­
nen Zweifel.

Und was Heinrich Horn betrifft, so ist es nicht unseren Schluß­
folgerungen mehr als eilf Menschenalter nachher überlassen, denselben 
als evangelischen Niko demus zu bezeichnen, da schon zur Reforma- 
tionszeit selbst der kundige 0. tssool. Herrmann Hamelmann (geb. 
1525 27/6 1595) ihn entschieden treffend so bezeichnet. ?) Hatte
er doch gerade im Jahre 1531 am 17. August vierhundert Gold­
gulden dafür ausgesetzt, daß zu U. L. Frauen in Wernigerode ein ge­
lehrter guter Prediger bestellt würde, der in eigener Person (statt des 
leidigen bisherigen Vicarienwesens) das heilige Evangelium mit 
seinen, des Glaubens, Werken predigen solle. Und ebenso 
wie diese älteste reformatorische Pfarrstelle sich vorläufig nicht füglich 
von dem als Ganzes noch altkirchlichen Stift trennen ließ, so löste 
auch der erwähnte Schulvertrag diese vorläufig noch nicht vom Stift.

Das Letztere war gleichwohl dabei ganz passiv. Die Vertragschlie­
ßenden waren Herrschaft und Stadt, erstere durch ihre Räthe Horn 
und Platner. Auch als am 29. März 1538 wieder ein Vertrag 
geschlossen wurde, in welchem die Stadt dem Stift S. Silvestri 
gegenüber neue Verpflichtungen in Betreff der Schule (des Schulbaues) 
übernahm, handelte Horn gemäß seiner Stellung im Namen Graf 
Wolfgangs und für dessen damals wohl Alters halber nicht mehr 
mitthätigenVater, Graf Botho, und im Sinn und Auftrag der Herr­
schaft, wie groß auch des edlen Wohlthäters seiner Vaterstadt Antheil 
und geistige Urheberschaft bei diesem folgenreichen Unternehmen sein 
mochte. 4) Wenn aber Graf Botho und die Herrschaft statt und im 
Namen des Stifts im Jahre 1531 oder 32 und nachher handelte, so 
ist schon an der Spitze dieser Mittheilung die Stellung der Herrschaft

') Wir werden darauf theilweise bei unserer Mittheilung über Hüne fGi- 
gas) noch einmal zurückkommen.

2) Vgl. Wern. Wochenbl. 1809 S. 7l.
3) Das. S. 77.

Vgl Delius a. a. O. S. 82. Die Herrschaft trat also keineswegs 1538 
zuerst hinzu, um das Werk der Schule zu fördern (Kalkendach a. a.'O. S. 
11-, sondern die Stadt bethciligtc sich, zwar ebenfalls keineswegs zuerst, aber doch 
in einem größeren Maßstabe an der Schule, zunächst durch Uebernahme von 
neuen Verpflichtungen zum Schulbau.



1S9

zum Stift, zufolge welcher sie auch die Reformation in der Mitte des 
15. Jahrhunderts vornahm, nach ihrer rechtlichen und hergebrachten 
Natur hinreichend gekennzeichnet.

Eine wichtige, wenn auch nur kurze Andeutung über jenen alteren 
Vertrag und die chn abschließenden Theile giebt nun wieder der Amts- 
schöfser in seiner Rechnung von 1534 bis 1535, wo es unter dem 
Titel - „Gemein v s gab " heißt:

lok annos, dor voriz sokulmeistor, ^var von 
meines AN Odilen Kern ^Gr. Bothos) vnd rats xvoZen 
drei )ar 2nr sokulo kestelt, aber allein 2 jar am dinst der 
seknlo; also ist das let/t )ar vf beuel m. A. k. diesem (dem 
jetzigen) sekulmeistor kerxvardo mit seiner ^n. rnlaZe vor- 
glieken, dem ieks ralt kak 2 p. vrsnle (25/10) s15^35.

Wir haben nun Einiges zu dem hier deutlich angegebenen Antheil 
des Raths und der Stadt bei der Schulbestellung zu reden, zumal 
es auch hier hauptsächlich aus Mangel an den nöthigsten urkundlichen 
Unterlagen an einer richtigen Einsicht und Anschauung fehlte.

Schon im Mittelalter standen Stadt und Rath, abgesehen von dem 
besondern Interesse, das die Bürgerschaft mit dem in den spateren 
Jahrhunderten des Mittelalters mehr erwachenden Verlangen nach Un­
terricht auch für bürgerliche Stellungen an der Schule des Stifts nehmen 
mußte, mit diesem durch die Verwaltung mancher der Priesterschaft zu­
fließenden Stiftungen, eigene Schenkungen und Begründung von Pre­
digten, durch gemeinsame Feier bei Umzügen, Willfahrten und Spenden, 
durch Unterstützung beim Glockenguß und anderen Anschaffungen im 
mannichfachsten geschäftlichen und persönlichen Verkehr, wobei Kaland 
und geistliche Gilden und Brüderschaften der Laien noch ein besonderes 
Bindemittel bilden mochten.

Daher dürfen wir uns denn nicht wundern, daß wir in unseren 
ältesten spärlichen 'Andeutungen über das Schulze bände im 15. 
Jahrhundert die Stadt bei Unterhaltung desselben aus der Rathskasse, 
jedenfalls gemäß einer vertragsmäßig übernommenen Verpflichtung, sich 
bstheiligen sehen'). Die städtischen Kämmereirechnungen führen z. B. am 
Freitag nach Fronleichnam (3/6) 1498 auch folgende Ausgabe auf:

VI ferdinAk von tc^el vnndo deeken lfür Ziegel und zum 
Decken) an den soliolo vnndo an dome llusxe jnn der 
lle^destrato.

Dies ist zu der mit Liebe zur Sache ausgearbeitetcn Gclegenheitsschrift 
Kallcnbachs: Gesch. d. Wcrn. Lyceums. Zusätze S. 5 zu bemerke», wenn es 
dort heißt, daß die Stadt im Jahre 1538 zum ersten Male eine Verpflichtung 
in Betreff der Untcrbaltung der Schule übernommen habe. Besonders aber ist 
Verwahrung dagegen cinzulegcn, daß durch die Reformation allenthalben im Protest, 
Deutschland eine Trennung des Schul- und Kirchenwesens cingctreten sei,



I4st

In einer folgenden Jahresrechnung Freitag nach Crispin (27/10- 
1497-

XXX 86^iII 8VNN ^unexel vor Uoejcon nn
6oi' 86liul6 VImUo VOl 6^6 I^iin^ON M08t0I'Hin^ei> ilO8L6 
to mnliondo. 9

Ueberhaupt dürfen wir uns aber den Einfluß nnd die Betheili­
gung der Stadt und der Laien bei kirchlichen und Geld-Angelegenheiten, 
die auch das Stift berührten — wenngleich dieses an sich und als 
solches außer von seiner kirchlich geistlichen Ortsbehörde nur von seinen 
Schutzherrn, den Grafen zu Stolberg, abhing — zumal im spateren 
Mittelalter nicht zu gering denken. Der Klerus hatte die Verwaltung 
des eigentlichen Kircbenvermögens den Laien nicht vorenthalten können. 
So ward 1266 auf dem Concil zu Magdeburg bestimmt, es sollten 
in jeder Gemeinde eingesetzt werden luiei piunooknulium 666lo8iu- 
I'UM s) N0Vi80l'68 80U viliioi, fjlii ultiimgnoi volAM'i vo- 
cubulo nuncmpnnwr. 9

Auch in der Grafschaft Wernigerode gab es in der Stadt und 
auf dem Lande solche Altar- oder richtiger Alter—Aeltermanner, niederd. 
ultlorlucie, ullorlulio, 9 bei jeder Kirche; selbst bei dem kleinen S. 
Theobaldikirchlein gab es solche. Nun war zwar die alte Pfarrkirche 
zu S. Silvestri 1266 zur Stiftskirche geworden, aber ihre Eigen­
schaft als Gemeindekirche für den öffentlichen Gottesdienst hatte 
sie dadurch doch nicht eingebüßt, obwohl freilich spater und in gewis­
sem Betracht bis ins vorige Jahrhundert die Kirche zu U. L. Frauen 
zur Stadtkirche wurde. 9

Zu beachten ist allerdings, daß wir diese weltlichen Kirckenvor- 
steher, und zwar zunächst unter dem oben zuerst genannten Na­
men pmovi'801'68, nicht bei der alten S. Silvestrikirche, son­
dern bei der jüngeren zu U. Fr. genannt finden, nämlich im 
Jahre 1288 in einer Urkunde des Magistrats zu Wernigerode

9 Stadt. Kämmereiregister Gräfl. Bibl. V<I. 18.
9 Danneil Zur Ge'sch. der ständ. und bäuerlichen Verhältnisse im Mag­

deburgischen u. s. f. Magdeb. Gesch.-Bll. 1868 S. 136.
9 Auch die milden Stiftungen hatten ihre Aelter- oder Alterlente. 

Das Amtsregister von 1550 Gr. H.-Arch. 6 86. 5 nennt wiederholt die ,,^I- 
te rlout 6 ru 8iMw 61 s u o s h c> t", Amtsrcchnung von 1548 alwi-Ioute /u 8. 
einEkok Gr. H.-Arch. 6. 3. Vgl. 146l Vorsteher des Hofes Wem. 
Wochenbl. 1811 S. 81.

9 Wie schon die oben angezogene Stelle zeigt, kannte und nannte das 
deutsche Volk schon die Einrichtung der Acltermänuer, als ihnen dieKirche 
jene Aufgabe allgemein zuwies. Auf dem deutschen Festlande hat sich Name 
nnd Bedeutung nicht allgemeiner erhalten nnd entwickelt, während bei den An­
gelsachsen jenseit des Meeres, welche auch sonst die alten deutschen Neckts- 
gestaltnugcn vielfach fester erhielten und ausbildeten, auch die -iläermen von 
dauernder Bedeutung waren.

9 Delius im Wcrnig. Intell.Bl. 1831 Außerordentl.Bcil.zuSt.21S. 3.
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über die Sicherheit der von den Kirchenvorstehern der Lieb­
frauenkirche zn einer neuen Messe gewidmeten Gelder. (Oberpfarr- 
Arch. Urk. 21'.). Selbst den „Aelterman" (engl. ulUei'mun) des 
S. Lheobaldikirchleins oder den Vorsteher jener Kapelle nennt schon 
Graf Heinrichs zu Wernigerode Urkunde vorn 9. Juli 1403, und die 
Altar leute derselben werden z. B. in weiteren Urkunden vom 13/12 
1412, vom Jahre 1413 u. s. f. genannt. (Urkk. in Urschrift a. a. O. 
no. 38, 66, 7 t). Bei S. Silvestri war es allerdings erst eine Ur­
kunde in Urschrift vom Freitag vor S. Laurentii (7/8) 1467, in wel­
cher wir die Alderlude dieser Kirche erwähnt finden. Der Einfluß des 
Convents mag also doch die Ausbildung dieser Einrichtung aufgehalten, 
und erst die erwähnte Reformation in der Mitte des 15. Jahrhunderts 
ihr mindestens eine größere Bedeutung gegeben haben.

Nach gedachter Urkunde verkaufte nämlich Berthold Osterrod drei 
Schillinge Halberstädtischer Währung jährlicher Gulte für 80 Schilling 
an seinem Haus und Hof vor Wernigerode den „Borst andern und 
Alterleuten von Silvestri- und Georgs-Kirche zu Werni­
gerode" und zu Bartholomaei (24/8) desselben Jahres verkaufte ein 
anderer Wernigeröder Bürger einen Verding derselben Währung demsel­
ben Gotteshause und dessen „Borst ändern und deren Nachkom­
men an der Alderschop". ') Seitdem erscheinen sie öfter in den 
Urkunden. 2) Am 3. April 1496 verkaufte Hans Tyman, Bürger 
zu Wernigerode, wiederkäuflich V, Mark von seinem, Garten zu Marke- 
lingerode mit Einwilligung der Alte rle ute zu S. Silvestri 
den Vicarien des gleichbenannten Stifts.

So sehen wir also auch zu S. Silvestri Kirchenvorsteher oder 
Aeltermänner, die über das Vermögen der Kirche im enge­
ren Sinn, über Einkünfte und Zinshebungen, über Reparaturen 
und Ausgaben zu kirchlichen und öffentlichen gottesdienstlichen Zwecken 
Rechnung zu führen hatten, und deren Rechte bei Verkäufen und Be­
gabungen aus den oben angezogenen Urkunden hinreichend hervorgehen. 
Diese nichtgeistlichen Kirchenvorsteher waren sowohl dem Capitel als 
dem Rath gegenüber verantwortlich, und erfolgte daher die Rechnungs­
ablage in Gegenwart von Capitel rind Bürgermeister und 
Rath.

Da die Alderlude nach dem mittelalterlichen Ausdruck eine Laien- 
Körperschaft waren, so hatten sie in genossenschaftlicher Beziehung mit

9 Obcrpfarr-Arch. no. litt mit beschäl». Siegel und no. 111 angcfressrn 
mit verletztem Siegel.

2) z. B. Urkk. v. 23/2 1473, 19/7 1476, 12/7 1481, 13/1 1482, 13/7 
1483, 5/9 1484 u. s. f. a. a. O. no. 119, 125, 137, 138, 141, 147.

') Ur!. Urschr. no. 176 ebendaselbst.
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den Klerikern des Stifts Nichts zu thun, sondern standen mit der städ­
tisch-weltlichen Verwaltung in Zusammenhang. Daher sind denn auch 
die von ihnen geführten Rechnungen nicht im alten stifrischen, son­
dern im Stadt-Archiv aufbewahrt, Da sich aber kein sorgfältiger 
Kerkener ihrer Sammlung und Erhaltung annahm, dann aber auch 
wohl, weil sie nach äußerer und innerer Form weniger geschickt und 
geübt waren — denn auch hier bekundet sich die mangelhafte Vorbil­
dung der Nichtgeistlichen — so liegen uns aus vorreformatorischec Zeit 
nur noch die Rechnungen von 1510, 11 und 12 vor, während sich 
in denen von 1537—1543 schon deutlich der Einfluß der Reformation 
kundgiebt.

Die Ueberschrift der betreffenden Rechnung von 1511 lautet:
vutft ist do voelionu^o dor uldorludo suneto sili- 

foslor !<o(i')ZIcon laeob kruvvol vndo juoob pIoZIc 
der up nomo vndo dov ut A3vo gnno XV kundoit, doi' nooli 
jn dom XI.

Am Schluß der Rechnung ist jedesmal die Entlastung der Alter­
leute — von einer geübten Hand, wohl eines Conventualen, geschrie­
ben — schriftlich ausgedrückt. So zu der Rechnung von 1510:

Xnno XVe vndoeimo des kridnAOs nn 8ixli ftobbon Zoi'o- 
Icent do nldorludo 83neti 8iluosti'i 6^ ngmon Ilor- 
mon Hu eft vndo Inoob Ici-nwel jn ioZonwordioftoit dos 
OnpiNoIs vndo dos rndos, 3>so Ilinritc vvitton vndo 
H3N8 Ilonnolv^ntft, so dut mo on softuldieti bi^N XVIII 
M3I-0 XIX sosidl. 1 A. (,f. vndo c^uitoion so joAOnvverdi^on.

Heinrich Mitten war Bürgermeister, Hans Hennekint war (we­
nigstens 1496) Rathsherr; ein Jacob Krawel war 1530 Rathsherr. ?)

Wir sehen gelegentlich auch den Rath Schenkungen für die Sil-

0 Diese Alterleute heißen zu evangelischer Zeit besonders Vorsteher (des 
Gotteskastens), Kirchenväter oder Diakonen. Ihre Thätigkeit und Be­
deutung zu Paul Veckenstedts Zeit (war 1570 Conrector, f 1626 als Pastor zu 
U. L. Fr. in Wem.) wird von diesem ziemlich genau angegeben. Wem. Jntell.- 
Bl. 1832 Außerordentl. Beil, zu St. 35 S. 69. Ihr Einfluß war in Bezug 
auf das Kirchenvermögen im späteren M. A. größer als damals. Die ältere 
Bezeichnung Diakon kam in hiesigen Gegenden nicht recht auf, theilweise des­
halb, weil die zweiten Prediger an verschiedenen Kirchen diese Benennnng er­
hielten. Delius a. a. O.

2) Die Alterleute-Rechnungen von 1510—12 im Städt.-Archiv mit der Be­
zeichnung VII. 6. 2, 14/18. in klein 8«, die von 1537- 43 VII. 6. 2, 24 in 
schmal Folio. Aufschrift: Ibm .lare Lbrist Zebortll XXXVII eto. na ZaIIen äaek 
ist abnZekanZen äutli keZigter Nw ermanen naZesckreuen larlicbe txnsre der 
Lerlre 8. sulueswr vnä Oeiorsi cloreli beimannum spenisl vnä locbim bovveolt 
allerluäe. Die erwähnten städt. Beamten s. DeliuS Dienerschaft S. 8., 
S. 13 mit handschr. Zusätzen.
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vestrikirche den Alterleuten behändigen, z, B. 1496: VI siur.t xvu8- 
8268 donno uldorludonn to 8unl6 8ilu68l6r. ^)

Wenn nun also, wie wir sahen, in dem im Jahre 1531/32 ab­
geschlossenen Vertrage neben der Herrschaft auch der Rath Verpflich­
tungen für die vorläufig noch beim Stift S. Silvestri befindliche 
Schule und demgemäß auch Rechte übernahm, so war dies der bis­
herigen Entwicklung durchaus gemäß. Der besondere Einfluß der 
Stadt bei Bestellung des Schulmeisters — was den Locaten und die 
Collaboranten betrifft, so hatte dafür der Rector selbst zu sorgen, da ihm 
eben zu diesem Behufe Zuschüsse gegeben wurden — geht aus 
dem weiter unten als Beilage abgedruckten Schreiben deutlich ge­
nug hervor. Wenn aber daselbst der Herrschaft nicht gedacht ist, so 
ergänzt dies nicht nur die oben ausgehobene Stelle aus der Amtsrech­
nung von 1534/35, sondern es erklärt sich ganz einfach dadurch, daß 
Horn im Namen und als Bediensteter der Herrschaft handelte.

Der durch den neuen Vertrag auf drei Jahre bestellte Schulmei­
ster Johannes blieb nur zwei Jahre, also wohl bis Ende 1532, da 
nach dem unten mitgetheilten Schreiben von 1533 — wir wollen an­
nehmen, es sei gegen Ende des Jahres geschrieben — sein Nachfolger 
„schier" ein Jahr im Amte war Dieser, den das Schreiben Bar- 
wardus oder Barward, die Amtsrechnung von 1534/35 Ber­
warb nennt, 3) war von Horn selbst seiner Vaterstadt empfohlen wor­
den, und in seinem Namen verwandte sich der Stiftsherr zu 
U. L. Fr. Ortgis Roder (Räder) beim Rath für dessen weitere 
Anstellung, da er nur auf ein Jahr angestellt war. Berward, 
der nach jenem Schreiben als ein seines Amtes fleißig wartender und 
sich bewährender untadelhafter Mann erscheint, versah seine Stelle nach 
der mehrfach angeführten Amtsrechnung mindestens bis 1536, da noch 
am 25. Oktober (Montag nach Ursulä) 1535 der Schösser von ihm 
als im Amte befindlichem (d>686 m 8olildm6i8t6i*  Lerwardo) Rec­
tor verhandelte, die Schuljahre aber von Michaelis zu Michaelis liefen. 
Daß übrigens ein Schulmeister nur auf ein Jahr bestellt oder wohl 
unter der Bedingung „wenn er gehorsam ist" gedungen wurde, war 
damals noch nichts Außerordentliches. *)

Raths-Rechnung zu Freitag nach Oculi 1495. Grast. Bibl. 16. 18.
2) Vgl. Delius Wern. Wvchenbl. 1809 S. 81 und darnach Kallen- 

bach a. a. O. S. 1l. Allerdings heißt es nach der Amtsrechnung von 1532/33 
noch: Dom Sclwlmeister lob annes nocl> von micksel. 32 dirr pasco 33 
von m. x. b. wegen ralt 2 ll. Es scheint darnach, als habe, was ja wohl mög­
lich ist, Johannes noch eine Zeitlang ('/r Jahr) neben Berward sein Amt ver­
sehen.

3) Es mag wenigstens daran erinnert werden, daß gerade in jener Zeit die 
Amtsrechnungen einen Geistlichen zu Goslar (Lr) verwart lemmo nennen.

4) Vgl, Evangel. Klostersch. zu Jlsenburg S. 100—102.
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Wahrscheinlich ist es nun, daß Verwards unmittelbarer Nachfol­
ger der Nector oder Schulmeister Auctor (Autor), den die Amtsrech­
nungen als solchen von 1538 — 1542 bezeichnen, war. Es ist jeden­
falls der bekannte resormatorische Autor Lampadius, von dem wir 
anderweit erfahren, daß er von 1538—1540 Hofprediger Gras Al­
brecht Georgs zu Wernigerode gewesen sei. *)

Den herrschaftlichen Zuschuß finden wir regelmäßig im Betrage 
von jährlich fünf Gulden aufgeführt und zwar mit den Bemerkungen: 

mokil' vnd 1)68861'61' orkallun» 861 1161' vnd c>61' Eolla- 
1)01'LI ut6 r>^ oder „rm Kulis ll 61' LoIIo 1) 01'3 Uten" (so!) 2U 
kalten", so daß wir von da ab mindestens drei Lehrer an der lateini­
schen Schule vorauszusetzen haben. Autor ertheilte auch dem Grafen 
Christoph Unterricht in der Musik, wonach wir ihn auch mit der 
Kenntniß dieser damals auf evangelischen Schulen so sehr geübten Kunst 
ausgestattet sehen. Auch erwähnten wir bereits an einer anderen Stelle, daß er 
mit den Schülern vor den Grafen Wolfgang und Heinrich zu Stolberg 
am 7. September 1539 die Komödie Joseph in lateinischer Sprache 
aufführte und darstellte.

Mit seinem Familiennamen tritt demnächst als Schulmeister, abge­
sehen von jenem Kcnrad Biwenden, im Jahre 1401 zum ersten Male 
in gleichzeitigen Urkunden auf Heinrich Ang erste in, der be­
reits nach der Rechnung von Galli 1542 zu 43 von den von der Herr­
schaft zunächst auf drei Jahre ausgesetzten jährlichen fünf Gulden zur 
Unterstützung des Schulwesens die erste Zahlung erhielt:

Vs (1i6 15 Anlclon 80 Iloni'ioo JnA6(i')8l6in 20UM 
8tuc1io vl bouoki allor moinci'Ancck^on koi n Int dci'kui dor- 
rooknunAi) A6Zokon kak ick xn Kokain 3» pO8t pauk eon- 
U6r8iolii8 (30/1) 1543 5 11.

0 ^cts lli8tor. Lccl6slr»8t. V. 774.
-) Solcher Unterricht bei der Herrschaft wurde, wie sich erwarten läßt, auf 

dem Schlosse ertheilt, wo z. B. im Amtsregister oon 1552 zu 1553 (Gr. H.- 
Arch. U. 86, 4) oft bei den Ausgaben für das Schornsteinsegen u. A. aufgeführt wird: 
„jll der 8cbulo", vor 6er scbule. In der Rechnung des folgenden Jah­
res (1553/54 Ebds.) heißt es unter den Ausgaben im Namen der' Herrschaft: 
Vor 1 grninmatien dem jungen b eri i n vnd abc b u c b vi beuel m. 
ß. 1. Lodern die gslli 5 gr. Gr. H. Arch. 6.102 istzum5/7 1552 einer Schul­
meister in auf dem Schloß gedacht, welche auch gebrannte Wasser bereitete.

2) Zeitschr. I. S. 83.
4) Bei dem ,,rcum 8iudio" müßte man eigentlich zunächst daran denken, 

daß es etwa zu Angersteins eigenem Studium (als Stipendium) bestimmt ge- 
sen sei, aber aus gleichzeitiger anderwciter Anwendung dieses Worts sehen wir, 
daß es nur heißt: zur Förderung des Schulwesens—reu «rballung (bull) 8ei- 
ner vnd der Lollaboronten. Ev. Kl.-Schule zu Jlsenb. S. 27. Jn der vo­
rigen Rechnung beziehen sich aber die 5 si. noch nicht auf Angerstein. Lam­
padius bezog sie auch.
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Angerstein war Nector bis 1550 *)  und von da ab Pfarrer zu 
S. Johannis in der Neustadt, wo er im Januar 1582, nachdem er 
kurz zuvor hochbetagt und müde sein geistliches Amt niedergelegt hatte, 
entschlief. In einem Schreiben vom 28)1 1582 wird er schon „seli­
ger" genannt. 2)

Die mit Namen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts urkundlich 
vorkommenden Rectoren zu Wernigerode sind nach dem Obigen folgende:

Im Mittelalter:
Konrad Biwenden, 1401 Zosiolmoswr to vvermAroclo.

In der Reformationszeit:
1. Johannes, Schulmeister. Von 1531—1532 oder Ostern 

1533. Auf drei Jahre von Graf Botho und dem Rath zu 
Wernigerode bestellt, blieb er doch nur zwei Jahre. 1532 wird 
er mit Locaten erwähnt.

2. Berwarb, Schulmeister 1532—1536, wahrscheinlich bis 1538.
3. Autor (Lampadius) 1538 — 1542. Hatte (wahrscheinlich zwei) 

Collaboranten neben sich.
4. Heinrich Angerstein 1542— 1550.

Zwischen Berward und Lampadius könnte am ehesten auf kurze 
Zeit noch ein anderer Nector im Amt gewesen sein.

Nachdem wir zur Ergänzung und Berichtigung der älteren Wer- 
nigerödischen Schulgeschichte absichtlich etwas weiter herabgegangen und 
ausführlicher gewesen sind, als der nächste Zweck es erheischte, kehren 
wir nun wieder zur mittelalterlichen Schule im Stift S. Sil­
vestri zurück und sehen uns nach den Schülern um.

Da hören wir denn fast nur von den zum Küchendienst ver-

Wir geben diese auch für den bisher nicht feststehenden Amtsantritt seines 
Nachfolgers Thym wichtige Angabe nach Delius Wern. Dienersch. S. 29 und 
Wem. Intel!. Bl. 1809 S. 82—83 und zwar insofern mit einer gewissen Zuver­
sicht, weil Delius bei bestimmten Jahresangaben sehr genau und gewissenhaft 
war. Im Gr. H.-Arch. vermochten wir die urkundlichen Beläge nicht zu finden, 
ebensowenig im Archiv und auf den Lcichcnsteinen zu S. Joh. in der Neustadt.

2) Pfarrbestcll. zu S. Joh. Gr. H.-Arch. 8. 44, 9.
2) Delius, der sonst im Gräfl. Arch. gründlich Bescheid wußte, bekannte 

im Wem Wochcnbl. 1809 S. 83 Anm. t>Ii., daß er des Rector Eust. Frie­
drich Schütze in der „solennen Vor- und Zuschrift" bei Abreißring des alten 
Schulgebäudes 1729 gemachte Bemerkung: vor Horns Einrichtung — 
die von Thyms Bestallung anhebendc ist gemeint — wären zwei Schulhal- 
ter gewesen, nicht quellenmäßig begründen könne, und sagt, mit Hinweisung 
auf Mich. Neander, in jener Zeit hätte der Rector Alles übernommen. Die 
etwas mühfame, aber loknende Durchforschung der Herrschaft!. Amtsrechnungen 
(beziehentl. auch der Stiftsrechnungen) hätte dem trefflichen Gelebrten und seinen 
Mittheilungen zur Wern. Schulgeschichte im Jahrg. 1809 d. Wem. Wochenbl. 
eine bedeutende Bereicherung geboten.

10
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wendeten Chorschülern und von ihrem Dienst bei den Altären und 
Stiftspersonen. Die Stiftungen für arme Schüler hatten meist nicht 
den Zweck unserer Stipendien, den Kindern unbemittelter Eltern die wis­
senschaftliche Ausbildung zu ermöglichen oder zu erleichtern, sondern 
man wollte die Gottesdienste durch den Gesang und sonstigen Dienst der 
Chorschüler schöner und feierlicher machen. Gleich die älteste uns er­
haltene Nachricht zur Wernigerödischen Schulgeschichte im weiteren 
Sinn handelt von diesem Zweck.

Im Jahre 1287 gab nämlich Volrad, Bischof zu Halberstadt, 
auf Bitten Annos des Jüngern, Herrn von Hartesrode, der also 
der eigentliche Schenker war, das Eigenthum einer Hufe und eines 
dazu gehörigen Hofes in Tannenstede (Danstedt), die dieser den Stifts­
herrn zu S. Silvestri in Wernigerode für die armen Schüler 
die zum Chor gehen verkauft hat, und verzichtet auf seine lehns- 
herrlichen Rechte').

Da außer dieser Schüler eigentlich kirchlichem Dienst beim hohen 
Chor und Hochaltar auch verschiedenen anderen Altären der Stiftskirche 
je ein Schüler zugewiefen war, der dabei seinen Hülfsdienst zu verse­
hen hatte, so lernen wir aus den regelmäßigen Ausgaben: pro 8co- 
Igi'ibus mini8ti'gntibu8 all altaria in derCustodierechnung drei sol­
cher Altäre von 1406/7 an kennen, nämlich den Altar S. Crucis, 
Philippi et Jacobi und sancti Petri. Daneben gab es aber 
noch eine Reihe anderer Altäre, deren wir weiter unten noch gedenken 
werden, denen kein besonderer Schüler zugewiesen war.

Wie gering die Zahl dieser namentlich in der Mitte des 15. 
Jahrhunderts war, geht daraus hervor, daß 1429 nur ein 8eftolari8 
acl altare ketri vorhanden war, während dahinter bemerkt ist: alii 
8eftolar68 acl altaria vaeebant (so!). Es mochten aber andere 
Schüler, die zum Chordienst nicht oder noch nicht geeignet waren, vor­
handen sein. Von 1436 ab werden die Rechnungen sehr unvollstän­
dig, und erst 1462 tritt, nach einer bedeutenden Lücke, wieder die regel­
mäßige Rechnungsführung ein. Da wir nun schon einleitend auf die 
in der Mitte des 15. Jahrhunderts im Stift herrschenden Zustände 
Hinwiesen und anderweit wissen, daß um jene Zeit Graf Botho 
und darnach sein Sohn Heinrich zu Stolberg eine allgemeine moralische 
Reformation der Klöster und Stifter in ihren Landen vornehmen muß­
ten, so läßt sich der Mangel an Chorschülern und der Zustand des stif- 
tischen Schulwesens zu dieser Zeit, wenn überhaupt davon die Rede 
sein konnte, wohl erklären und ermessen.

Aus den Chorgesang der Schüler zu S. Silvestri deutet ge-

') Urk. auf Pergament Oberpfarr-Arch. 2c.
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legentlich ein Ausgabeposten in der Alterleute-Rechnung im Jahre 1512, 
wo eine Ausgabe für vier Dielen (doilon) für den Singe chor der 
Schüler (up don kor dor do junAOn up 8tan) vermerkt ist?)

Daß es zu S. Silvestri, was allerdings in größeren Stiftern statt- 
fand, eine förmliche Abtheilung der Schüler in zwei Klassen, solche, 
welche in den Unterricht gingen, und die für den Chordienst gezogenen 
Chorschüler gab, laßt sich nicht behaupten. Eine Unterweisung durch 
den rootor 8okolarium sowie wohl auch durch den 6U8t08 mußte 
ja jedenfalls stattsinden, um die Choralen zum Lesen der Evangelien, 
zum Singen nach den Eantualbüchern und zum Schreiben heranzubil- 
den. Nur sehr Weniges laßt sich aber hierfür an wirklich Thatsächli­
chem aus unseren Quellen auch nur andeuten.

Nicht zu übersehen ist, daß im Jabre 1413 eine Ausgabe von 
zehn Pfennigen „pro oorriZii8 ad Iibro8 puororuw" 
verzeichnet ist. Es waren jedenfalls Lederriemen zum Zusammenschnü­
ren der von den Knaben beim Unterricht gebrauchten Bücher. Dage­
gen ist es nicht mit einiger Sicherheit auf die Schüler zu beziehen, 
wenn ebenfalls 1413 16 Pfennige und auch sonst häufiger Ausgaben 
pro porZamono gemacht wurden. Im 15. Jahrhundert wird 
man beim Schul-Unterricht nicht nur mit dem Verbrauch des Perga­
ments, sondern selbst mit dem zum Schreibunterricht etwa nöthigen Pa­
pier sehr sparsam gewesen sein.

Ueber das Schreiben von Büchern im Stifte geben die Rechnun­
gen mehrfache Nachricht, aber auch hier darf man wohl nicht an die 
Scholaren denken. Im Jahre 1421 wurden gegeben:

3(1 86ril)ondum vitam boati Ikoobaldi X11II donarii.
Da die S. Theobaldi-Kapelle von ihren gräflichen Stiftern dem 

Kapitel S. Silvestri eingeleibt war, so ist es natürlich, daß dieses sich 
zur Jahresfeier mit der Legende dieses Heiligen versehen mußte. In 
demselben Jahre zahlte der Custos:

Itom XVl don. ad 8orit)ondum ot notandum 1)18 
owanzoliorum likor Aonoraoioni8 (?) tilo manno munt- 
mo8toro. Sodann wurden gegeben: VIII donarii ad idom 
oxvan^olium alborto.

Hier ist offenbar Tilemann Muntmeister, der Schreiber, kein Schü­
ler, sondern wahrscheinlich ein Conventual. ?) Das Geschäft deZ dop­
pelten notaro dürfte sich auf die Hinzufügung musikalischer Noten be-

recbenunße Oer aläerlude sancte sil. Ic. 1512 St. Arch. VII. 6.214/18.
2) Die Familie Münzmeister war in Wernigerode angesehen/Zeitschr. II., 118, 

und auch unter den Stiftsherrn vertreten: 1430 und 1437 z.B. kommt ein Vicar 
Theodor M. vor. Eine Stiftsurk. v. 1417 nennt auch einen Hinrik Muntmeister 
als Vicarius zu U. L. Fr. in Halberstadt. Copiar, in d. Gräfi. Bibl. Vä. 4 
Bl. 21.

10*
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ziehen, da die gewöhnliche mittelalterliche Bedeutung (vgl. Ducange) 
war: not38 musi638 iibri'8 6eelo8i38liei8 scisci iliere. A. a. O. 
ist auf die Stelle in einem Briefe des Petrus Damiani verwiesen, worin es 
vvn einem Klosterbruder heißt: I^rut rmtom illolruter mult.i8 exerei- 
tiorum 3i-1iiru8 polien8, 8crit)encii vidolioet et no tundi, tor- 
nundi in8uper et fudrioundi. Es gab für dieses Geschäft besondere 
notätoro8.

Die Bücher, deren sonst gelegentlich noch gedacht wird, gehörten 
alle zu den zum Gottesdienst nothwendig erforderlichen. 1444 heißt es 
in der Custodierechnung ohne nähere Bestimmung: 3l! liandum ii- 
brO8 1 I'erto; 1429 wurde eine Ausgabe gemacht 3ci li'A3ndiini 
p83ltorium; 1428 zu 29 VIH 8oli(ii ud ligundum iidrum 
MI883I. 3l1 8UMMUM ultkN'o. 1429: Item 36 Iig3n<Ium !i- 
1)1'08 8. vnum P83it6l'ium et II oollootoriu ^Collecten- 
bücher?) IIII 8olidi.

Daß Schüler abgesehen von ihrem Dienst bei den Altären 
zu S. Silvestri auch außerhalb des Stifts bestimmte geistliche Stücke 
oder Lectionen bei öffentlichen Feiern zu lesen hatten, wurde schon 
oben bei der Leichenfeier der Gräfin Anna von Ruppin erwähnt.

Ueberhaupt waren ihrer oft mehrere auf dem Schlosse mit dem 
Lesen des Psalters beschäftigt. So heißt es in der Wernigerödi- 
schen Amtsrechnung von Galli 1525 zu 1526:

einen ftulben Zuldon revve^en 8 eliniern die den p 8 ul­
ter n vfsem 8elilo8 Aele86n p3r38eeue (30/3 1526) vf 
6euel m. A. f. (Gräfin Anna, Gemahlin Bothos, geb. Gräfin zu 
Königstein) r>u38imodoA6niti (nämlich 8/4 1526) vom Schösser 
bezahlt).

Die Chorschüler scheinen früher auf dem Schloß jährlich regelmä­
ßig ein Trinkgeld erhalten zu haben, denn es heißt in der Amtsrech­
nung von Galli 1512 zu 1513 unter der Aufschrift zemein rerun»:

1/2 Zulden denn Iior86ftullern vor jr Aexvotmlioft 
trunZelt.

Allerdings finden wir dies nicht für gewöhnlich angegeben.
Wenn die Wernigeröder mit den Priestern bei ihren regelmäßigen 

Umzügen zu Fronleichnam, zum heiligen Blut nach Waterler oder 
zum Muttergotteskirchlein nach Wollingerode (wüst bei Ilsenburg) wall- 
fahrteten, so gingen auch die Schüler mit, die durch ihren Gesang 
diese Festzüge zu verschönern hatten. Die städtische Kämmereirech­
nung i) erwähnt z. B. unter den Ausgaben von Quasimodogeniti 
(26/4) 1495:

-) Gräfl. Bibl. Lä. 18.
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X. 86kill (ion pri8t6!-eirn vnd den 8edol6i'6nn, die 
mit den Ire^Ii^en to woIIinZkerode A3NZK6N.

Auch erwähnt das reZ^tl-nm en8todie 8. 8ilu68tri gelegent­
lich einen (Cbor-)Schüler des Abts zuJlsenburg, der bei einem Weihe­
acte zu S. Silvestri thätig war und dafür belohnt wurde:
1464: Item 1 8ol to vviZen deine 8e6olei'e de8 3bb3te8 

to i l86ndoi'6ll.
War nun die Thätigkeit der Scholaren zu S. Silvestri, wie de­

ren bis hierhin gedacht wurde, eine solche, wobei eine gewisse wissen­
schaftliche Vorbildung und Uebung im Lesen, Schreiben und Singen 
erforderlich war, so wurden sie daneben auch zu allerlei niederen Hand­
diensten herangezogen. Sie mußten die Decke und die Kirchengeräthe 
fegen, die Bälge an der Orgel treten, Feuer anzünden, Ausgänge ver­
richten und meilenweite Wege zu Fuß zurücklegen. Und sowie wir die 
Schüler überhaupt bei allen kirchlichen Handlungen abgelohnt und durch 
milde Gaben erhalten sehen, so erhielten sie auch für alle solche Dienst­
leistungen ihre Bezahlung. Wir führen einige Beispiele aus der oft 
genannten Quelle an:
1406: III 8olido8 dedi 860I31 ii)U8 3d purZundum lagern.

primo 86ol3ri Lu8to6i8.' V2 lot c;uod prepurnuit 
i Z n 6M.

1425: I 80I. duoku8 8ckolm'ibu8 63le3nti1)U8 orZIi3num 
in 1o8to P3866.

Der letztere Zusatz läßt allerdings schließen, daß es zu andern Zeiten 
wohl besondere Calcanten gab, und nur zu dem fröhlichen Osterfest, wo 
alle Register gezogen wurden und die alterthümliche Orgel wohl viel Kräfte 
zu ihrer Bewältigung erforderte, Schüler zur Aushülfe herangezogen 
wurden. Der Orgel selbst gedenkt gleich die älteste Custodierechnung im 
Jahre 1406 in den expo8it3 pro orZana 63lo3ntibu8. Sie mochte 
schon ein älteres Werk sein.

Bezüglich der von den Schülern zu machenden größeren Wege 
heißt es z. B. 1436: I 8olidum 8ekol3ri eunti in knlder- 
8t 3t, und im IioZi8trum ollit. (^ellerur. onnonioor. Loel. 8. 
8ilu. 1415: 800>3ri eunti in KZeln eum M3nd3ti8.')

Kehren wir nach dieser weiteren Ausführung über das mit dem 
Kirchendienst seit dem Mittelalter so eng verwachsene Schulwesen zu der

0 Es mag hier gelegentlich erwähnt werden, daß die Stiftsherrn zu S. 
Silvestri oder ibre Vicarien auch die Badstuben (stouen) für die ärmeren Einwoh­
ner zu besorgen hatten. Die Enstodierechnungen erwähnen oft die recepts äe 
«tilpa in lnerica (auf der Heide): so schon 1407, ebenso oft auch die zu Nö- 
schenrode (no8künroä6, nosebanin). Von letzterer handelt auch eine Urk. Gr. 
Heinrichs zu Wernigerode von 13/12 1412 (Oberpfarr-Arch. 11,66). Der Bad­
stube in der Neustadt finden wir in den Custodterechnungen nicht gedacht.
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Form des sonstigen Kirchenwesens S. Silvestri im Mittelalter mit sei­
nen bunten Gestalten und Formen, seinem Schmuck und kunstreichen 
Gewändern zurück, so müssen wir uns zunächst die äußere Gestalt der 
gothischen Stiftskirche schöner denken, als sie jetzt vor uns steht. 
Aber namentlich im Innern war Alles voll bunter Pracht und gewiß 
im 15. Jahrhundert sehr überfüllt. Denn außer den schon erwähnten Al­
tären S. Johannis (1401), S. Crucis ante Chorum (1405), Phi­
lippi et Jacobi (1401, Urkunde 29/9 Oberps-Arch. S. Petri') 
gab es noch verschiedene andere. Der Hochaltar, dessen gelegentlich 
schon gedacht wurde, war viel kunstreicher und bunter mit geschnitzten 
und gemalten Heiligenbildern versehen.") Daneben gab es nun noch 
einen Altar S. Catharinä (seit 1287), ^) S. Barbarä (seit 
1328,) i) der zehntausend Ritter (1348 Urk. in den Latern zu 
zu Zwölften 1352, 1413, 1427, 1431 u. s. f. erwähnt). ^) 27/10 
1491 wurde ein neues Licht vom Leiden Christi zu dem wahrscheinlich 
auch neuen Altar des heiligen Bluts gestiftet. §) Ein Altar S. 
Mariä zu S. Silvestri kaufte schon 1300 Güter in Husler, nach 
Gr. Heinrichs v. Blankenburg Bestätigung von 18/9 1300 (Delius 
handschr. Gesch. von S. Silvestri S. 19.)

Es verdient erwähnt zu werden, daß, als im Jahre 1497 der 
Halberstädter Weihbischof Mathias einen neugegründetcn Altar der 
heiligen Dreieinigkeit nebst sechszehn einzeln aufgeführten Heiligen bei­
derlei Geschlechts zu Himmelpforte bei Wernigerode weihte und dem­
selben einen von Erzbischof Ernst von Halberstadt bestätigten und noch 
etwas vergrößerten Ablaß ertheilte — eine Erscheinung, wie sie zu jener 
Zeit etwas ganz übliches geworden war — die Heiligen Silvester 
und Georg an der Spitze genannt werden, jedenfalls eine Rücksicht und 
Gefälligkeit gegen die Heiligen des Stifts. (Urfchr. mit Siegel Gr.H.- 
Arch. L. 4,' 5).

Es kam indeß, wie bei Kirchen, Klöstern und Kapellen, so auch bei 
Altären vor, daß, wenn neue Heilige aufkamen und durch allerlei Um­
stände beliebt wurden, Altäre diesen geweiht wurden und die alten Na-

') Den Altar S. Petri nennt schon eine frühere Mische Urkunde^ Er war 
1288 gestiftet von Anno v. Hartesrode. Delius S. Silvestristift S. i8.

2) Nach Herrn Sanit.-Rath FrieDerich war derselbe dem zu S. Job. in der 
Neustadt ähnlich, doch mindestens ursprüngl. gewiß reicher.

oft Auch 24/2 1443 urkundlich erwähnt. Urk. 91, auch 1460, 1480, 1520.
4) 13/6 1328 stiften die Grafen Friedrich und Konrad die Feier deS 

Festes S. Barbarä Urk. 11. 1330 bcwidmcn Peter v. Zcmmenstedt und Albrecht 
Vinke den neuen Altar. Urk. 17. a. a. O.

-) Urkk. auf Perg. no. 68, 78, 80, 84.
«) Urk. no. 167.
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wen zurücktraten. Dies ist bei der Aufzahlung von Altaren und Ka­
pellen, wo außer den Namen keine weiteren Andeutungen über Lage und 
Charakter derselben angegeben sind, zu berücksichtigen.

Der oben erwähnte Altar S. Barbara befand sich in einer be­
sonderen S. Barbara- Kapelle, die 1407 ausdrücklich genannt wird, 
1408 wieder der Altars) Besonders oft aber wird die Kapelle vor 
oder hinter dem Chor erwähnt, eine Stiftung Graf Friedrichs zu 
Wernigerode aus dem Jahre 1318: 1323, 1391 und später. ?) 
Es ist dies gewiß die „Kapelle hinter dem Chor", in 
welcher eine Urkunde vom 4. Juni 1469 einen Altar S. Matthaei 
und Mariae Magdalenae nennt, s) und deren Vicarie als Vicarie 
S. Matthaei im Jahre 1484 erwähnt wird. Als diese Kapelle 
ist entschieden der Raum in der S. O.-Ecke der Kirche neben und 
hinter dem Chor anzusehen, wo sich auch noch — worauf Herr 
Custos Parchert mich freundlichst aufmerksam gemacht hat — Spuren 
von Heiligenscheinen, die zu Wandmalereien an der nördlichen Wand gehörten, 
entdecken lasten. Diese wenigstens an zwei verschiedenen Stellen der 
Wand vorkommenden Spuren von Heiligenbildern lassen es wahrscheinlich er­
scheinen, daß die Kapelle zwei, vielleicht auch mehrere Altäre enthielt, 
demnach auch die anscheinend verschiedenen Kapellen doch nur 
eine einzige waren, die bald nach der Lage, bald nach den Altären ge­
nannt wurde. Wenn aber die Alterleute-Rechnungen von 1337—1543 
von Ausgaben für das „ Kapellenhaus" reden, so dürfte damit der 
ganze nordöstliche Anbau, welcher diese Kapelle und die Sacristei (Ci- 
ther) einschloß, gememt sein.

An allen diesen Altären hatten eigene Vicarien gegen besondere 
Geldgefälle von frommen Stiftungen, theilweise, wie wir sahen, auch 
Chorschüler den Dienst in vorgeschriebenen und mehr oder weniger 
pomphaften Formen.

Besonders aber nimmt für den vorliegenden Zweck der Raum 
unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, in welchem die heiligen Gefäße, 
Gewänder, Bücher, Urkunden uud Kleinodien aufbewahrt wurden. Es 
ist die Sacristei oder wie sie früher daneben auch genannt wurde.- 
Zoorewnium, V68lianum, u. s. f. Obwohl dieser
Raum meist als ein späterer An- oder Einbau an der Nord feite 
der Kirche — doch stets in der Nähe des hohen Chors — lag, so fin­
det er sich doch zu S. Silvester ähnlich wie zu Magdeburg, Bamberg, 
S. Victor in Xanten, in der Marienkirche zu Berlin, zu S. Johannis

0 Urkk. 61 und 62. 
Urkk. 5, 13, 42-44.

') Urk. no. 113.
Ulk. no. 149.
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in der Neustadt Wernigerode u. s. f. im Süden des hohen Chors. 
Wenn es nun heißt, daß hiervon nur ein abgesonderter dunkler 
Raum, in welchem Reliquien, Urkunden und Kleider bewahrt wurden, 
Cither (Cyther, Zither, 8vtssono) genannt worden sei,') so scheint 
man zu S. Silvestri den Raum der Sacristei, der erst in neuerer Zeit 
durch eine Zwischenwand getheilt wurde, selbst Cither genannt zu haben, 
wahrend man, ähnlich wie zu Magdeburg, noch einen kleinern gehei­
men Cither hatte. Was den letzteren betrifft, so befindet sich in der 
Nordwand der Sacristei eine Nische oder Vertiefung, die durch eine 
sehr starke durchbrochene eiserne Thür mit alterthümlichem Schloß und 
außerdem noch mit dicken Eisenstangen abgeschlossen ist. Hierin mögen 
die wichtigsten Kleinodien und Urkunden geborgen, und mag vielleicht für ge­
wöhnlich, um dieses Versteck frevelhaften Augen zu entziehen, durch 
einen davorgestellten Schränk die Thür verdeckt worden sein.

Wenn wir nun im Custodieregister im Jahre 1493 unter der 
Aufschrift: di8lnit)uta in ^ononali lesen, daß Ilil 8vl. vor lneden 
(Tritte?) an do konko jmo Citer vado ol< up demo esioio 
ausgegeben wurden, so kann der Cither, in welchem diese Banke stan­
den, kaum ein dunkler und allzu beschrankter Raum gewesen sein; 
vielmehr scheint schon die gelegentliche Zusammenstellung mit dem (ho­
hen) Chor darauf zu deuten, daß derselbe, ähnlich wie an anderen Orten, 
als Betraum oder Oratorium benutzt und dazu eingerichtet war. Auch 
die noch vorhandenen Vorrichtungen zum Anhängen von Ampeln oder 
Leuchtern scheinen auf diese Bestimmung zu deuten. Wenn dagegen die 
Rechnung der Alterleute von 1541 eine Ausgabe von zwei Groschen 
vor 6>sN6 anexvorss vnd eins sso8^6 an dor tor an den 
riter angiebt, so möchte hier wohl der geheime Cither gemeint 
sein, da wenigstens zu erwarten gewesen wäre, daß bei dem größeren 
Raume, der entweder keine oder mehrere Thüren, aber kaum eine 
einzige zum Verschluß hatte, die Thür naher angegeben worden wäre.

Von dem ehemals hier geborgenen Kirchenschmuck, Kleidern und 
Geräthen können wir, auch ohne uns auf Vermuthungen und bloße 
Schlüsse einzulassen, einige urkundliche Nachricht geben, besonders wie­
der nach den Custodie-Recbnungen. Zuvor ist jedoch noch zu erwähnen, 
daß auch die gräflichen Stifter sich die Ausstattung ihrer Stiftskirche 
mir Schmuck und Gewandungen angelegen sein ließen

Am Sonntag nach Jacobi (28/7) 1392 verordnete Graf Konrad 
zu Wernigerode, der Gründer des S. Theobaldikirchleins, daß künftig 
jeder neu einzufübrende Stiftsherr eine Mark, ein Vicar eine halbe 
Mark zu den Zier rathen und Gewändern des Stifts unter dem 
Namen Kappengeld erlegen solle. ?)

') Otte Gesch. der christl. Kunst.-Archäol. 1868 S. 8l.
9 Urk. no. 48 im Oberpfarr-Archiv.
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Noch beim Ableben des letzten männlichen Sprossen jenes Gra­
fengeschlechts wurde dessen jedenfalls kunstvoll gezierter Mantel dem 
Stift vermacht und von diesem in Geld umgesetzt, besage der Eustodie- 
rechnung von 1428 zu 1429:

Item ree»pi V M3ro38 d» pullio eom'itig kinrioi 
6e3to memori».

Es ist nun besonders lehrreich zu sehen, welche Gegenstände, nach 
Andeutung der Rechnungen, abgesehen von dem schon erwähnten Schrei­
ben und Notiren von Büchern, im Stift selbst oder wenigstens in Wer­
nigerode bereitet wurden.

Im Jahre 1426 sind Ausgaben ml p 3 r 3 ndum oIoum und 
3<1 Inoiendum linonm j)3mmm vermerkt. Ersteres, das heilige Oel, 
wurde in der Regel von den Klerikern selbst und zwar in der Sakristei 
(Either) gepreßt. *) Auch kaufte man Farbstoffe, z. B. Erocus, um 
selbst Zierrathen und Paramente zu bemalen, so 1421:

XIIII dtM3d. s)I'O 61000 3tj ooloi'3ndnm 8ut)du6- 
tnl'3m (Fütterung) eerioi (?).

Vl <I»»3rio8 36 eoloi'undom lineum s)3NNUM.
Nicht selten findet sich eine Bezeichnung der Person, die etwas 

an,zufertigen oder auszubessern hatte, öfter der Taufname oder Stand 
und Handwerk. Oft ist auch gar keine weitere Bezeichnung angegeben. 
Wir stellen einige lehrreichere bezügliche Ausgabeposten nach der Zeit­
folge aus dem i'Olffslr. 6U8t. von 1406 ff. zusammen:
1406: 113N86 (1olt8moc1o 11 80I. 3<l iefolM3ndum 3(m)^>ul-

>38 3l-A0Nt638.
1419: 36 fon68tr3m 8UPN3 060 rum 1 M3r63m, 36 re- 

iormundum ^303M0Nt3.
1420: 3ti relonwondum t3potnm XIIII denno.
1421: 11.8^ nd 8uendum non 38 3 I 6 3 8 ^) s) u 0 I 0 r u m (der

Ehorschüler) in vi^iliu nutiv. Esiiisti (also am Heilig-Abend.)
Il6M .losiunni I! 8/. 3(1 6o1oi'3ndum linoum P3NNUM 3ll 

^r»diot38 311)38 s)U0l0rum.
3(1 Inu3ndum duo 3ntependi3 3lt3di'8.

1425: 1uI6oi'^lt6 1111 8olldo8 nd I'osorm3ndum 638ul38 et 3l-
638 M3s)s)38.

Von 1430 ab sind die Rechnungen meist in deutscher Sprache 
abgefaßt.

0 Nach dem merkwürdigen alten Plan des Klosters S. Gallen gab es 
dort hinter der Sacristei ein besonderes Gebäude, worin das heil. Brot gebak- 
ken und das heilige Oel gepreßt wurde (llnmus all psranllum pancm sanctum 
ot oloum cxprimcnllum). Otte a. a. O.

2) Alba oder Aloe ein Meßgewand.
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1430: Item II sol. vor arbeit antipondia to bodei no vnd 
vor bapp o n (Chorkappen) liro lappenclo.

Item XVI sol. vor de s wart en ^Irulden (vergoldeten) 
Icaseln vnd de roeke dar tiro to nistende vnd de andern 
prepsrament to lrotene (büßen, ausbessern).
1431: Item III sol. vor s^den dob to e^ner Insten vor 

dem altar.
1496/97: Item marb rot suluer vmme mabelou an de 

Ori staIIen in der Aio ton mon s traner'en.

Da zunächst ein alter Holzschrank aus dem alten Inventar deß 
S. Silvestristifts die Veranlassung dresec Mittheilungen geworden ist, 
so haben wir noch Einiges von den alten zum Kircheuschmuck oder 
kirchlichen Gebrauch gehörigen Holz-Gegenständen und -Gerathen zu 
sagen. Schon oben S. 130 wurde des Geldschreins (oista) gedacht, 
der dem Custos zur Aufhebung der zu seinem Kirchen-Amt gehörigen 
Gelder anvertraut war.

Wir finden nun von andern Schranken, Kisten und kirchlichen 
Holzgerathschaften — deren Erbaltung aus älterer Zeit wie erklärlich 
zu den.großen Seltenheiten gehört — außer dem unten auf zwei 
Tafeln im Ganzen und m den merkwürdigsten Einzelnheiten abgebildeten 
Schranke und einer noch zu besprechenden Kiste oder Lade noch mehrere 
Andeutungen im Custodieregister.

Im Jahre 1414 zu 1415 trugen Schüler des Stifts eine Kiste 
(sista, soista) zum Schmied — zu Eisenbeschlägen u. s. f. — und 
zum Maler, laut der bezüglichen Jahresrechnung:

seftolaribus qui poitauorunt sistam fabro et piotori 
V denarios.

Sollte vielleicht die Holzarbeit selbst im Stift gearbeitet und ge­
schnitzt worden sein? Wir erwähnten S. 148 eines Klosterbruders, der sich 
auch in solcher Arbeit auszeichnete.
1431.' XVIII denar. vor evnen slotel lo der beste dar de 

A r o t o bobo^nnoI^AOn.
1462: XIII 82 vor o^n pult in der bappellen vor beden s!) 

an de bobe vnde vor e^n slot an dat pull.

Hier sehen wir also einer Kiste und eines Pults zur Aufbewah­
rung von Büchern gedacht. Wenn das Pult in der Kapelle stand, 
so würde, falls unsere Annahme richtig ist, daß der Cither oder die 
jetzige Sacristei ein Brtraum und also mit Altar und kapellenmäßiger 
Ausrüstung versehen war, Nichts dagegen sprechen, daß die noch darin 
enthaltenen Holzgegenstände an ihrem ursprünglichen Bestimmungsorte 
stehen.

Daß die Bücher — meist geistlichen Inhalts — an einem sol­
chen Orte aufbewahrt wurden, war hergebracht, und war es daher 
auch ganz dem alten Herkommen gemäß, wenn nach wiederholten Ver-
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Handlungen zwischen den Grafen Johann und Heinrich zu Stolberg nach des 
Ersteren Ableben der Letztere am 13. October 1613 (a. Stils) den 
Grund zu dem Gewölbe oder Anbau nördlich vom hohen Chor — die 
gewöhnliche Lage von Sacristei und Cither — legen ließ, in welchem 
die werthvolle Bibliothek Graf Wolfgang Ernsts — der Stamm der 
heutigen Grast. Bibliothek in Wernigerode — untergebracht wurde. *)

Aber bereits die Rechnung der Alterleute zu S. Silvestri von 
154b erwähnt einer „likrik", aus deren Raum sowie aus dem Kü­
sterhause damals, wahrscheinlich wegen vorgenommener Baulich­
keiten, Schutt ausgefahren wurde. Soweit die allzu kurze Andeutung 
uns einen Schluß erlaubt, dürfte hier nur an eine sehr beschrankte 
Zahl von Büchern zu denken sein.

Sollten wir nun für den auf den beiliegenden Tafeln abgebildeten 
alten Schränk die ursprüngliche Bestimmung erfragen, so möchte wohl zuerst 
an einen Bücherschrank zu denken sein. Der Werth der Bücher würde der 
sorgfältigen Arbeit an diesem Holzgeräth wohl entsprechen. Auch die 
innere Einrichtung, jedenfalls nicht neueren Ursprungs, stimmt mit die­
ser Annahme wohl überein, während sie mancherlei Verwendung, z. B. 
zur Bewahrung von Gewändern, ausschließt. Der Schränk ist nämlich, von 
dem obersten Theile abgesehen, in der Mitte durch eine horizontale 
Zwischenwand in zwei Hälften getheilt, welche durch besondere Schlösser 
zu öffnen sind. Die beiden Hälften sind wieder durch je zwei gleich­
laufende Bretterwände in je drei Fächer abgetheilt, so daß der ganze 
Schränk deren sechs enthält. Alle diese Fächer haben zur Aufnahme 
von Büchern von mäßigem Format die nöthige Höhe, und ist es auch 
für den angenommenen Zweck sehr angemessen, daß die Höhe der ein­
zelnen Fächer nicht ganz gleich ist.

Nach einer Aufzeichnung des trefflichen Oberpr. Fortmann in einer Reibe 
von Bänden, die dieser sorgsame, erfahrene und tückligc Mann mit unermüdli­
chem Fleiß während seiner langen treuen Amtsführung zusammenstellte, und von 
denen sich 5 im Besitz des H. Karl Zeisbcrg befinden. Die betreffenden uns 
vorliegenden 8 Bll., welche S. 417 432 eines leider sonst verloren gegangenen 
Bandes bilden, sind durch die Sorgfalt und sachkundige Liebe des H. Custos 
Parchcrt erhalten. Dort heißt es S. 419/20: Den 13. (Iciabi is vnndt diesen tagk 
ist Gottlob (Fortmann sammelte selbst eine werthvolle Bibliothek) der grundt 
zu dem gcwclbe der Itibliatliocao mitt der Mawer auf S. Svlucstrikirchhöfe zu 
legen angcfangen, hatt aber wegen entfallender kälte und wintertagc nicht kön­
nen vollendet werden. Bql. Cvang. Klostcrschule zu Jlsenburg S.52 und An- 
merk. 2. Die weiteren, für die Wernigerödiscbe Bibliothekgcschichte höchst merk­
würdigen Nachrichten Fortmanns über die Vollendung des Gewölbes, über die 
Bezeichnung der Bücher und Hinausschapung der theilweise auf der Scigerhütte 
(von Graf Heinrich zu seinem Aufenthalt eingerichtet) theilweise zu Jlsenburg 
befindlichen Büchersammlung in das neue S. Silvestrigewölbe verdienen durch­
aus eine besondere Mittheilung.
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Da nun aber Folianten und größere kirchliche Ritual- und Meß­
bücher hier, wenigstens stehend, nicbt füglich unterzubringen waren, so war 
eben eine zum Jahre 1431 erwähnte „Kiste, darin die großen Bü­
cher liegen" dazu bestimmt. Dieses Hervorheben der großen 
Bücher und ihres Verwahrungsorts legt es noch naher, auch an klei­
nere zu denken, die in geeigneter Weise aufzuheben waren. Jene 
oben erwähnte „Librie" oder Bücherraum mochte die Kiste mit den 
großen Büchern, den Schränk mit den kleineren und vielleicht (wenn wir 
den oben mitgetheilten Rechnungs-Auszug von 1462 richtig verstehen) 
das Pult mit Büchern enthalten. Die Kapelle selbst könnte sehr wohl 
die Sakristei selbst sein, welche ganz wie die Kapelle Mariae Magda- 
lenae oder hinterm Chor mit Kreuzgewölbe — und zwar mit einem 
doppelten — überdeckt ist.

Außer den schon ermähnten beiden mit besonderen Schlössern ver­
sehenen Hauptabtheilungen hat nun der als Ganzes auf der ersten Ta­
fel dargestellte Schränk oben noch ein kleines Giebelgefach, das ebenfalls 
durch ein besonderes Schloß und eine kleine Tbür sich öffnet und 
schließt. Hierin mochten zum Gottesdienst gehörige kleinere und 
werthvolle Gegenstände aufbewahrt werden, wahrend der oben erwähnte 
geheime Cither bei seinem so umständlichen als gewaltig festen Verschluß 
nur besondere Werthstücke, Urkunden und Gegenstände seltenen Gebrauchs 
bergen mochte.

Das zweite mittelalterliche Holzgcrath, auf das oben schon hinge­
deutet wurde, ist nun eine etwa 4'/2 Fuß lange und über 2 Fußbreite 
Kiste oder Lade mit ungewölbtem Deckel. Abgesehen von ihrer über 
das Gewöhnliche schönen Verzierung und besonders starken Arbeit hat 
sie die Gestalt und Einrichtung der in alten Bürgerfamilien und beson­
ders auf dem Lande üblichen Klciderladen, und wir glauben mit ziem­
licher Sicherheit annehmen zu dürfen, daß hier Kirchengewändec und 
gewirkte Paramente aufgehoben wurden.

Ein höheres Alter als das fünfzehnte Jahrhundert möchten wir 
für die Kiste nicht ansprechen, doch auch kein späteres. Sowohl der 
Deckel als die Seitenwände sind geschmackvoll mit Maß- und Blatt­
werk verziert. Der Deckel hat in der Mitte einen großen Vierpaß, 
in den Ecken den Fünfpaß. Um die Seitenwände laufen gothische 
Wimperge mit Krabben und Maßwerk, theils mit Drei-, Vier- und 
Fünfpaß. Dazwischen sind aufrecht stehende Eichenzweige mit Eicheln.

Was in der Einrichtung besonders an die Kleider-Schränke oder 
Truhen erinnert, ist im Innern an der rechten Wand ziemlich nach 
oben eine an der linken Wand hinlaufende kleinere Lade zur Aufhe­
bung kleineren zur Gewandung gehörigen Schmucks. Zu bemerken ist 
noch, daß diese kleine Lade außer einem zunächst sichtbaren oberen Ge­
fach noch ein tieferes hat, dessen Vorhandensein das Auge eines etwai­
gen Diebes nicht gleich ahnt. Daß dieser tiefere Theil der kleinen Lade
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ein absichtliches Versteck sein sollte, ist daraus abzunehmen, daß er 
ohne sichtbare Handhabe oder Vorkehrung einfach durch Zurückschrebung 
der oberen Wand mit den Fingern sich öffnet, H

Sehen wir uns nach den außerdem noch vorhandenen Ueberbleib- 
seln von mittelalterlichem Kirchenschmuck um, so sind diese allerdings 
nicht zahlreich, aber keineswegs bat hier zur Reformationszeit eine 
ungestüme und bilderstürmerische Entleerung stattgefunden, noch hat das 
dreimal trübselige siebzehnte Jahrhundert mit seinem äußeren Kriegs) 
und seinem inneren Zank und seiner künstlerischen Verödung hier mit trauri­
gem Unverstand aufgeräumt. Selbst bis ins 17. Jahrhundert können 
wir trotz des im Allgemeinen gesunkenen Kunstgeschmacks — eine Folge 
der großen Kämpfe der Gedanken und Schwerter — zu Wernigerode 
eine Liebe zur kunstreicher Ausschmückung der Kirchen und Häuser 
nachweisen. Das verflossene Jahrhundert, welches die höchst selbstbewußte 
Kritik — zunächst die verneinende — auf den Thron erhob, während 
der sich aus der Gottlosigkeit einerseits und vollständiger Erstarrung 
andererseits in die Stille flüchtende Pietismus zu künstlerischer Gestal­
tung die Kräfte entbehren mußte, welche nur eine einigermaßen gesunde 
Entwickelung aller Elemente des Volksthums geben kann — jenes 18. 
Jahrhundert erwürgte vollends die kirchliche Kunst skxompla 8urü in 
promptu!) 3-

Auch noch in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts kam 
es, wie ich von zuverlässigen Männern aufs glaublichste berichtet bin, 
vor, daß zu Wernigerode Unmündige „Puppen" von alten Altä­
ren oder Grabverzierungen zu ihrem Vergnügen mitnehmen konnten, 
ohne daß man es beachtete oder für der Rede werth hielt. Freilich 
wo geschah dies damals nicht! Gegenwärtig ist aber auch Wernige-

') Ich selbst machte die Erfahrung, daß H. Parchert, der oft genug jene 
Gegenstände untersucht und sie anderen'gezeigt hat, vor meinen Augen zum er­
sten Mal jene Entdeckung machte. Eine ähnliche etwas weniger schone und alte 
Kiste befindet sich in der an ähnlichen Alterthümern so armen U. L. Frauen­
kirche.

2) Jm 30jährigen Kriege freilich mag durch die Nohheit plündernder Horden, 
besonders der Kaiserlichen, doch auch eines Wilhelm von Weimar, Manches ge­
raubt oder zerstört sein. Wem. Jntcll.-Bl. S. 95; diese Zeitschr. I. 89. 114— 
117. Wie man sich vorsah, zeigen Fortmanns oben angeführte handschriftliche 
Aufzeichnungen; z. B. heißt es zum 24. April 1619: „Sonnabent für 6gntaw 
ist die Thür an der Sacristey mit starken eiscnblcch beschlagen, vndt aufs 
newe wieder angehenget damitt sie vmb fewers oder sonstcn seintlichen 
Durchzugs willen, desto besser vcrwaret were.

3) Die antik-profane Kunst wurde durch diese Kritik erst zum wahren 
Verständniß gebracht. Aber erst in unserm Jahrhundert gewährte sie auch der 
kirchlichen Kunst diese Förderung.
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rode nicht der letzte Ort, wo auch in weiteren Kreisen das Ver­
ständniß und die Liebe zur Kunst und die fromme Scheu vor der Kunst 
und Art, dem Glauben und Sinnen der Vater wiedererwacht ist.

Von der Verwüstung des Bauernkrieges im Jahre 1525, wo freilich 
die Reformation hier noch keinen Eingang fand, blieb die Stadt im Ganzen 
fern, obgleich allerdings an den Zerstörungen von Klöstern und Stif­
tern auf dem Lande auch einzelne städtische Elemente sich betheiligten. 
Der edle wahrhaft evangelische Wohlthäter seiner Vaterstadt Heinrich 
Horn wollte — was nach der damaligen Lage der Dinge höchst be- 
achtenswerth ist — bei Ausstattung einer besondern Predigerstelle zu 
U. L. Fr. in Wernigerode, daß jener Geistliche alle Sonn- und Fest­
tage das Wort Gottes lauter und rein predige, damit Niemand 
zu Aufruhr Anlaß gegeben werde.

Jm Stift S. Silvestri starken allmählig die der Reformation 
abgeneigten oder ihr sich nicht anschließenden Elemente aus. Der ent­
schieden gegen sie eingenommene, aber wackere und wohlthätige Dechant 
Kerkener stiftete noch 1539 in seinem Testamente (Urschrift im Städt. 
Archiv) für die sämmtlichen Wernigerödischen Kirchen und Kapellen 
Bilder, von denen nach dem geübten Urtheile unseres Veceins-Conserva- 
tors wenigstens das nn Hospital S. Georgii noch erhalten sein soll, 
allerdings nach seinem Vorwurf — Ehristus am Kreuz und Maria 
und Johannes unter demselben — durchaus evangelisch.

Auch hinderte seine Stellung zur Reformation ihn, sowie den Ka­
nonikus Michaelis, nicht, der im reformatorischen Geiste neubegründeten 
und damals unter Autor Lampadlus Leitung stehenden lateinischen Schule 
zu gedenken.2)

Wahrend die Rechnung der Alterleute zu S. Silvestri im Jahre 
1543 einen hier zuerst urkundlich erwähnt gefundenen Predigtstuhl 
oder Kanzel aufführt, zeigen die zu gleicher Zeit zu Pfingsten zur 
Ausschmückung der Kirche beschafften Karren mit Maien und die be­
deutende Menge des zu Weihnachten zu Lichtern angeschafften 
Wachses, daß man sowohl hier wie gleichzeitig anderwärts an ent­
schieden evangelischen Orten sich einen lieblichen Schmuck des Gottes­
dienstes wohl gefallen ließ.

Dagegen hören wir nicht mehr von Maien zur Fronleichnamspro- 
zession, von den Bittfahrten zur MuttergotteSkapelle in Wollingerode 
oder zum heiligen Blut nach Waterler, noch von einem Einkäufen in

Werniger. Wochenbl. 1809 S. 77—78 Anm. 8.
2) Delius a. a. O. S. 82 Anm. cc.
3) IHI Zroscken vor exne tkor vnä kespen sn «len prett«8tol.
1) Allerlude Rechnung 1540und 1541: vor exn Kur vol IN exen in <le ker- 

ken Zexen pin^sten; 1542 und 1543: II msrk vor was in <le kerken tixen 
wxuuckten vor leckte.
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eine geistliche Brüderschaft zur Gemeinschaft der guten Werke (zu Jl­
senburg bis gegen 1532 in Uebung). Demgemäß ist denn auch gewiß 
der mit dem evangelischen Gottesdienst unverträgliche Pomp und Dienst 
der verschiedenen Heiligenaltäre nebst manchen Heiligen-Bildern schon 
verhaltnißmaßig früb beseitigt, während ein nicht ganz unmerkwürdiger 
Gekreuzigter in Holz mit den üblichen alten sinnbildlichen Dar­
stellungen an dem Ende der Kreuzarme, etwa aus dem 14 -15. Jahr­
hundert, ebenso eine alter Christuskopf, jetzt in der Höhe über den 
Fenstern am südlichen Eingang der Kirche, sich erhalten hat, ebenso das 
sinnige, wenn auch nicht durch sonderlichen Kunstwerth ausgezeichnete 
Bildwerk des Drachentödters Georg links von einem der nördlichen 
Eingänge zur Kirche.

Besondere Beachtung verdient eine vielleicht dem 14. Jahrhundert 
angehörige gestickte bunte Altardecke, eine herrschaftliche 
Jagd darstellend. Diese Decke, wahrscheinlich von den Händen adeli­
ger Frauen gearbeitet, trägt an den vier Ecken die Wappen der Schen­
ket bezüglich Schenkerinnen Jetzt an der Wand hinter dem Altar 
aufgehängt, zeigt sie oben links (vom Beschauer) das von der Schulenbur« 
gische, rechts das von Obergische, unten links das von Jagowsche 
(Stülpnagelsche?), rechts das von Alvenslebensche Wappen.

Mag die Aufbewahrung und Benutzung als Altacdecke an heiliger 
Stelle, wozu sie noch bis vor wenigen Jahren — doch es wäre aller­
dings noch zu untersuchen seit wie lange — diente, auf eine sinnbildlich­
geistliche Bedeutung der in drei Reihen in naiv kindlichster Weise aus­
geführten Jagddarstellung schließen lassen, mag auch das ein- oder zwei­
malige Vorkommen eines Einhorns, wenn die gar zu kindliche Darstel­
lung nicht tauscht, hierzu einen Anhalt bieten, so wollen wir doch die Ent­
scheidung den Meistern in dem bezüglichen schönen Zweige der Alter­
thumskunde überlassen. Ueber den drei Bilderrreihen, welche die Jagd 
darstellen, befindet sich je eine Reihe Löwen. Wir möchten dabei an das 
Braunschweigssche Wappenthier denken, wenn nicht die vier Wappen in 
den Ecken vielmehr auf Altmärkische Geschlechter wiesen.

Die äußerst lebendige Scene mit allen jagdbaren Thieren: Hir­
schen, Rehen, Hasen, Wildschweinen u. s. f., die wiederholt vorkom­
menden Jäger, welche in ihre Jagd-(Büffel-)Hörner blasen, legen doch 
die einfache Deutung einer weltlichen Jagd näher, und die launige 
Darstellung eines die Laute schlagenden Hundes in der ersten Reihe 
möchte doch mehr gegen eine symbolische Deutung sprechen, als das 
noch fragliche Einhorn dafür. Jedenfalls ist die Decke mit ihrer Dar­
stellung, welche uns ein lebendiges Bild einer großen mittelalterlichen 
Jagd mit all ihren Zurüstungen giebt, wie sie uns mittelalterliche und mittel­
hochdeutsche Beschreibungen und Lieder schildern, sittengeschichtlich höchst 
merkwürdig und verdient wohl eine geschickte Wiedergabe durch die 
Zeichnung und Erläuterung eines Kenners.
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In einer Tischlade der Sacristei — jeht aber in dem hier abge­
bildeten Schränk — werden noch einige Besatzstücke eines alten Kir- 
chenparaments aufbewahrt, welche in merkwürdiger alter gemischter 
Arbeit (Weberei, Stickerei u. s. f.) fünf Heilige, wahrscheinlich Apostel, 
darstelleu: S. Petrus, Andreas, Paulus und Johannes sind mit mehr 
oder weniger Sicherheit aus Darstellung und Attributen noch zu er­
kennen.

Von den in und an der Kirche befindlichen Leichensteinen verdienen 
die des alten Wernigerödischen Grafengeschlechts unsere besondere Auf­
merksamkeit. Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß ihr geschicht­
licher Werth und ihr Alter ebenso sehr eine sorgfältige Abbildung verdient, 
als ihr Zustand — zumal bei dem alten außen an der Kirche (an 
der Außenfläche der Südwand der Kapelle .hinterm Chor) befindlichen 
Steine — die Beschleunigung solcher Arbeit fordert. Unsere Zeitschrift 
wird hoffentlich bald diesem Bedürfniß entsprechen. Von den sonst in 
der Silvestrikirche befindlichen Leichensteinen adeliger und nichtadeliger Perso­
nen sind die alteren, theilweise wenigstens nicht ohne eine Verschuldung 
der dabei Betheiligten, beseitigt, so daß jetzt die ältesten erst der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts angehören.

In der jetzigen S. Silvestrikirche giebt es sowohl bei dem Haupt­
bau der Kirche als bei der alten Magdalenenkapelle von außen und 
innen nur gerade, platte Chorabschlüsse, keine Apsiden oder zugerundete 
oder eckige Ausbauten. Daher ist es merkwürdig, daß zuerst die Rech­
nungen der Alterleute von 1637 bis 1643 solche wiederholt erwähnen 
und ebenso zuerst von einem Kapellenhause sprechen und eine „kleine 
Kapelle" — doch zum Unterschied von einer größeren — erwähnen: 
1537: Ilänsx dumko 3Vs gr. AOAouen vor do npsi'ton bouen 

der kleinen knppellen.
1540: Item XXI Ar. vor UI (?) dem venstormeker vor de ven- 

ster an de ulUten vnner dat dank ns IieetienvviAes 
linse.

1541: XXX Zr. vor venster sn de nls^den.
1543: III Lss. vor vvantelen to der glUten.

Sollte vielleicht das Wort glside oder nlsite — sonst die 
richtige damals übliche niederdeutsche Form des griechischen Worts — 
hier eine weitere Bedeutung haben?

0 Das griechische wurde nicht nur in der mlat. Form »b-
slga absiäia gebraucht, sondern auch, wie andere Fremdwörter, von den Deutschen 
lautlich umgcwandelt: mhd. sbsite, a^slte (so oben zu 1537), abegisse, und 
atsite, aks^cle, allste also an 6en Kerzen, auch vsrsebniöung, alsebeilleo also 
an <1en busen eäller an äen Werken. Die deutschen Wörter: urlojll, usrlasr, 
vsrsekosr, Zsäem, Zewelbe, vvellsel, krollte, crallt, beorbt (ags.) kämen wenig 
zur Anwendung.
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Zu den bei früherer Gelegenheit schon beigebrachten allgemeineren 
Benennungen der S. Silvestri-Glocken ') können wir noch ein paar wei­
tere nachtragen.

Eine Urkunde des alten Stiftsarchivs vom Tage S. Pauli deS 
Apostels 1409 ?) handelt von einer Stiftung zum Lauten der „Ave- 
Maria-Glocke". Die Allerlude-Rechnung nennt 1537 die „8on- 
t3Z68 blocken", 1541: ciem 8mecie, c>6 ci3t iLerwsrell 
Wölicier M3^t 3N ä6 3iIert3A68 icioclcen.

Seil age.
Ortgis Räder, Stiftsherr zu U. L. Frauen in Halberstadt, 

bittet im Namen des auswärts weilenden Dechanten und Ofsizials Hein­
rich Horn den Rath zu Wernigerode, er möge doch seinen 
Schulmeister Barward, den er vor noch nicht ganz einem Jahre auf 
Horns Bitten angenommen hatte, ferner in jenem Amte belassen, 
da er sich fleißig, wacker und untadelig gezeigt habe.

1533.
U^N6 Z3Nt2 WlIiiZeNN cisnn8te 3^6 tl'^'t tOUOrnN. Lr83M6ll 

vnci vor^ektiFenn Aun8tiAenn fruncie, Oe werciiAe vnO kock- 
Aelnrcie der liinriek Horn licentiut, cieicen vnci of6ei3l etc. 
keilt k^s ^uw fruntkcic biciciencle erlanget, 63t L3rw3rciu8 
VPP6 03tkm3i e^n ^3rl3nZIc vor e^nen 8ckoimei8ter 635 
8ulu68 ^8 nn^enomen worcien / cinr 3kne 8^ner wercie e^ne 
obre vnci woIZekuIIen A68eit3ck / vnci erkotk 8iek 63t 8usNe 
vmme ^uw lo vorcienen / cie wile nku cint ^3r 8ckir vorio- 
penn vnci ke von neuwe nock nickt wecicier 3nZenomen ^8/ 
woicie 8^ne cercie nuermoi vor Zenunten Ü3rw3rciu8 Lie- 
8ckreuen vnci m^tk üite Zebecien kekken / wo ke itrunt ^'n- 
ke^meelc Zewe8t / vnci 3kne twilei nock cioncie wurt / 03t 
ke k^ cier 8ckoie vmme 8^ner kecie willen forcier blauen 
mockte / Oe wiie ke 8ik üitick fcölielc vnci erlieic 8^nem 
3mpte regert vuci Zekoicien keM / ci3t iie cier ti3iuen / wo 
^cierm3n we^t, nickt to Oucieien ecicier to vorwurpencke ^8,

0 Zeitschr. II., 1.47 ff.
2) Obrrpfarr-Arcbiv. Urk. d. Raths mit beschäd. Siegel über eine 

von Henning Planure d. Ä. zu diesem Zwecke gemachte ablösliche Gulte von 
seinem Hause, ki. 63 der in Urschrift im Oberpsarr-Archiv ausbrwahrten Urkunden.

11



162

6er neuerm nku beneuen m^n68 Kern 6e8 6eken8 vor- 
Zensnt m^ne 6enn8lIilL6 kecle / wissen 3N8ekn vn6 kelrsck- 
ten äe Aele^enkeit A66gekt6n 6arvv9r6u8 / vn6 okne nickt 
3I8O vorwi86n / Ke8un6er k^ 6em 8uINen 8^nem smple vn6 
6enn8te Aun8t,iok Klauen islen / 6gr gkne 6o A)' m^nem Kern 
6em 6eken e^n Zrotk gefalleim vn6 iek kin 6rk vmme ^'u^v, 
^ven ick Kon6e vn6 moekte, >ve66er touor6enen6e Zsner 
^vilkek. Datum ^nno äomini ele. triee8imotereio.

OrtLki8U8 UsUer.
Aufschrift -

Denn- Lr83menn vn6 vor8iekliZen korA6rmei8tern vn6e 
kslkmsn to ^vernin^ro66 m^nen Aun8tiA6n Zu6enn frun6en.

Urschrift im Städtischen Archiv zu Wernigerode unter der Be­
zeichnung VII. D. 2.

Ortgisus Räder war Stiftsherr zu Halberstadt, und zwar zu 
U. L. Frauen daselbst, wo sein Vorgesetzter, der bischöfl. Ofsizial Hein­
rich Horn, Dechant war. Nach Delius Wem. Wochenbl. 1809 S. 79 
Anm. 2 war er 1539 noch Vikar. In den Herrschaftlichen Amts 
rechnungen aus jener Zeit (Gr. H.-Arch. L. 1 und 2) wird der Nam« 
gewöbnlich Roder geschrieben. Er war wohl ein Glied der Familie 
v. Röder, die in ihren verschiedenen Zweigen sich theils Räder, Rädere, 
Roder oder Reder schreibt oder schrieb, theils ein Rad, theils Rosen 
als redende Wappenzeichen im Schilde führt und sich des „von" erst 
verhältnißmäßig spät bediente.

Schränk aus der Kirche St. Sgloestri in Wernigerode.
Ausgenommen und gezeichnet von E. Bösser, Architekt.

Unter dem Schutze der sächsischen Kaiser entwickelte sich in Sach­
sen der romanische Styl zu hoher Blüthe; viele noch gut erhaltene 
kirchliche Bauwerke geben Beweise hierfür. Seltener möchte es indessen 
vorkommen, diesem Style angehörige aus Holz construirte und dem 
kirchlichen Gebrauch gewidmete Mobilien zu finden.

Unterzeichneter war daher sehr erfreut, durch Herrn Archivar Dr. 
Jacobs hierselbst auf einen Schränk in der Sylvestrikirche aufmerk-
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sam gemacht zu werden, welcher unzweifelhaft der spatromanischen oder 
Uebergangsperiode angehört, und erlaubt sich hiermit denselben in bei­
gefügter möglichst treuer Zeichnung mitzutheilen.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Bildung der ornamentalen Theile 
des Schranks, ebenso spricht die ganze Form und Anordnung, sowie 
die einfache derbe Art der Beschläge und die feste solide Construction 
aus Eichenholz für obige Annahme der Entstehungszeit.

Im Innern des Schranks sind 6 durchschnittlich 9" hohe Fächer 
angebracht, welche durch 4 Flügel geschlossen werden; in dem Giebelfelds 
befindet sich noch ein besonderer Raum von 16 Höhe, welcher wohl 
zur Aufbewahrung besonders werthvoller Gegenstände diente. Außerdem 
ist noch zu bemerken, daß alle Ornamente und Rosetten aus dem Fünf­
paß gebildet sind. Die Höhe des Schranks bis zum.Schluß der obe­
ren Rosette beträgt 7^ 5", die Breite 2' 10^" und die Tiefe 1- 
IO-/-"-

Wernigerode am 30. Januar 1869.

Lur Geschichte des Klosters Petersthal-Mehringen.
Vgl. Zeitschr. II, 1. S. 90—94.

1. Von F. Winter.

Herr Archivrath von Mülverstedt hat eine verdienstliche Abhand­
lung über das Kloster Petersthal in dem vorigen Hefte dieses Jahrgangs 
geliefert. Wir sind im Stande, eine Urkunde beizubringen, welche 
älter ist als alle bisher bekannten, dies Kloster betreffenden, und ein in­
teressantes Licht auf die älteste Geschichte wirft. Diese Urkunde ist ein 
Schreiben des Papstes Gregor IX. an den Abt von Sittichenbach, 
worin er diesem die Aufsicht über das Kloster Heiligenthal überträgt, 
mit andern Worten ihn zum Vaterabt macht. Dies Schreiben, vom 
17. Mai 1232 datirt, -) war allerdings bereits gedruckt, ist aber bis­
her noch nirgends benutzt, da es sich in dem wenig zugänglichen Werke 
von Uum-i^ue, nnnal68 Li8t6rei6N868 (tom. IV, S. 450) findet. 
Es lautet:

') Gregor II. wurde am 19. März 1227 gewählt, an demselben Tage 
geweiht.

11'
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Abbati cks 8 i oben, Nstereiensis oi-cünis, Xss)6i-8t3ck6n- 
8i8 6ioe06si8. — Dilecte in Lkcisw lili (6Iie?), 3bt)3ti883 et 
8orop68 cie 8361-3 V3Ü6 Li8l6i-eien8i8 (8i'o!) nobi8 bumilitci- 
8uppli'e3verunt, ut e3>-um mon38terium viUtutioni et 8olicitu- 
cliui, necnon et Ui8pO8itioni tu3e in 8pii-itu3libu8 et tcmpoi-3- 
Iit)U8 committere tliZnurcmui-; it3 ctium, ut 36 te clebe3t per- 
80N3rum in8litulio et orciinutio perlinere. t)ui3 erZo enclem 
3bt)3ti883 et 8orore8 8pem nck proviUonem tu3m, 8ieut dici­
tur, erexerunt, 6rm3m f>3t)6nt68 Uckueinm, Otioli 8ub eireum- 
8pection>8 tune eur3 8piritu3iibu8 et tcmpoi-3libu8 ciebeunt 
proLeere in8tituti8: mon38terium et locum ip83rum in prue- 
clicti8 tibi cluximu8 committendum, cli8cretionem tuum mo- 
nente8 et per 3pO8tolm3m 86llem M3ncl3nt68, cju3tenu8 in iu8 
omnibu8 curum mon38terii memoruti recipi38 et reAuluriter, 
pruclentc r per te 36 frutres orclini'8 tui 8lu6e38 exercere, it3 
quocl 8ieut cie te 8per3verunl, reperiunt in eliectu, et 3 6eo 
meritum 30 3 notri8 ^r3tis8 ex boe tibi V3>638 comp3r3re. 
D3tum ^l3tri XIV X3lencl38 ^unii, 3nno -sexto.

I. Es liegt uns zunächst ob, den Beweis zu führen, daß das 
Kloster 6e 8361-3 Vulle mit Mehringen identisch war. Als Kloster 
Mehringen nach Zebekere verlegt wurde (um 12b5), tritt es unter dem 
Weibenamen V3IÜ8 8. ?etri auf. Dieser Name ist zwar nicht gleich­
lautend mit 8301-3 V3IH8, aber doch nahe anklingend. Die Vermu­
thung lag von vornherein nicht allzufern, daß daS Kloster bei der Ver­
legung den Namen Heiligenthal in Petersthal verwandelt habe, weil 
die (Dorf-?) Kirche m Zebekere, an die die Nonnen versetzt wurden, dem 
Petrus geweiht war.

Indessen wir bedürfen eines Beweises, nicht bloßer Vermu­
thungen, und den Beweis bietet uns die nachstehend gedruckte Urkunde 
des Abts von Sittichenbach von 12k»7, worin er aufzahlt: mon38t6i-ia 
nobi8 8ussl-3A3Ntl3 Dcuiu, kucb, 0l-ON6nll3A6N, ?3- 
r-3sl>8U8, 8t3HNUM 8t U 31-16 6t L6II3 8t. ?6tl'i. 1) 
Lebnin ist das bekannte märkische Kloster, Buch liegt bei Leisnig, 
Gronenhagen ist Grünhain, und diese drei Klöster waren T öchter von 
Sittichenbach. Paradies liegt in der Provinz Posen, 8t3Znum 8t. 
Uru-mc Mariensee, ist Ehorin, damals noch Parsiein, beides Töchter 
von Lehnin und Enkelinnen von Sittichenbach. Diese fünf Namen 
umfassen die sämmtlichen Stiftungen von Mannsklöstern, welche 
bis dahin von Sittichenbach unmittelbar oder mittelbar ausgegangen 
waren.

') v. Mülverstedt in dieser Zeitschr. H. 1. S. 40.
Vgl. die Anales cistercieases in meinen Cistercienser» zu den betreffenden 

Namen.
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Nach dem strengen Abhangigkeitssystem des Eistercienser-OrdenS 
standen alle diese Klöster in einem Abhangigkeits-Verhaltniß zu Sitti- 
chenbach, sie waren crenobig gbbati 8>6kbmen8i 8ussrnA3nei9. Zu 
diesen kämmt nun noch das Kloster Lsils 8t. pelri Ein Manns­
kloster Eift.-Ordens unter diesem Namen gab es in ganz Deutschland 
nicht, geschweige in der Generation von Sittichenbach. Es muß also 
ein Nonnenkloster Cist.-Ordens sein. Wenn nun Vg11i 8 8t. Petri 
gerade um diese Zeit in Zebeker erscheint, so wird Niemand großes Be­
denken tragen, de!Ig und V3IÜ8 8t. Petri zu identisiciren. Ist dies 
aber berechtigt, und wir glauben es, so liegt der Rückschluß, daß 8gera 
VgIIi8 m Mehringen sei, offen vor. 83eru VaIIi8 ist 1231 zur klia 
von Sittichenbach gemacht worden; 1257 vermag der Abt von Sit­
tichenbach als einziges Nonnenkloster, das ihm unterworfen war, nur 
LeIIs 8t. pelri aufzuführen: also müsien beide dasselbe Kloster bezeich­
nen. Nebmen wir die Namenswandlungen in diesen Schluß auf, so 
gestaltet sich oie Reihe so: Lells 8t. pelri 11 V3IÜ8 8t. Petri 8ive 
Lebelcere — 8ger3 Vglli8 8ive AlerinZe.

Es fragt sich, ob der Name Heiligenthal auf Mehringen paßt. 
Offenbar sehr gut! Mehringen liegt im tiefeingeschnittenen Wipperthal. 
Allerdings liegt ein Ort Heiligenthal an der Schlenze bei Gerbstedt; 
allein von einem Kloster, das dort bestanden hatte, ist nichts bekannt. 
Gegenüber den obigen Gründen kann auch unseres Erachtens ein an­
derer Ort als Mehringen gar nicht in Betracht kommen. Wir erfah­
ren also nun, daß Mehringen auch den Weihnamen Heiligenthal 
führte.

2. Was hatte die Unterordnung dieses Nonnenklosters unter da- 
Mönchskloster Sittichenbach zu sagen?

Die Stiftung von Eist.-Nonnenklöstern ging fast nie, vielleicht nie, 
vom Orden selbst aus. Mehrere Personen gründeten meist ein Kloster, 
für das sie mit Genehmigung des Bischofs die Eist -Regel bestimmten. 
So konnte ein Nonnenkloster lange Zeit, vielleicht Jahrhunderte lang, 
bestehen, ohne daß sich der Orden ;e um dasselbe im Geringsten beküm­
merte. Und so war es mit Mehringen bis 1232. Allein gern sah 
man es von Seiten der Gründer, oder auch Ordenspersonen, wenn daS 
Nonnenkloster in den Ordensverband ausgenommen und der Oberauf­
sicht und Visitation eines Eist -Abts unterworfen wurde. Dies konnte 
aber nur durch einen Beschluß des Generalcapitels oder durch einen 
Befehl des Papstes herbeigeführt werden; dieser letztere Fall trat bei 
Mebringen im Jahre 1232 ein: Gregor IX. beauftragte den Abt deS 
damals hochangesehenen Sittichenbach, die Aufsicht dieses Klosters zu 
übernehmen. Die Befugnisse eines Vaterabts waren außerordentlich aus­
gedehnt : ohne seine specielle Erlaubniß durfte nichts Wichtiges im Non­
nenkloster vorgenommen werden. Um nur einiges anzuführen: er lei­
tete die Wahl einer Aebtissin, bestellte dem Kloster aus eigner Macht.
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Vollkommenheit den Propst und den Beichtvater und bestimmte die Zahl 
der aufzunehmenden Nonnen. ') Zn Betreff dieses letzten Punkts füh­
ren wir nur eine Bestimmung an: In 3bi>3lÜ8 moninlium sbks- 
1,18836 nullum omnino P6I8ON3M 3ll Imbitum 0>'6ini8 roeisiignt 
M8i 6s puirum nbkntum V6l viciniorum 8peoi3Ü lieenoin ei 
3886NSN. (Beschluß des Gen.-Capitels von 1300).')

Aus diesen Bemerkungen wird klar werden, was es mit der dem 
Abt von Sittichenbach übertragenen 6i8pO8icio in 8piriiu3libu8 6t 
iempor3Übu8", der „vi8ii3oio und 8oliil iiuclo", der „perkonurum 
in8titueio ei o> llinneio", der „6ur3 mon38ier,i" auf sich hat. Es 
ist nichts anderes, als was jeder Ordensabt an Befugnissen über die 
ihm untergebenen Nonnenklöster hatte.

2. Vom Herrn Archiv-Rath G. A, v. Mülverstedt.

Zur Geschichte des Klosters Petersthal,
über welches wir Einiges in Heft 1 S. 90 ff. anführten, ist uns von 
befreundeter Hanh noch die Abschrift emer im halberstädtischen Stifts- 
Eopialbuch f. 223v., auf der Domschulbibliothek in Halberstadt befind­
lich, enthaltenen Urkunde zugegangen, deren Abdruck wir hier nach dem 
im Staats-Archiv zu Magdeburg (8. k. Hochstift Halberstadt XII. An­
hang Nr. 15) aufbewahrten wohlerhaltenen Original folgen lassen. Diese 
Urkunde, ein Fraternitätsbrief des Abts von Sittichenbach zu Gunsten des 
Baues der Domkirche zu Halberstadt, ausgefertigt am 9. Oktober 
1257, ist insofern für das Kloster Petersthal von Interesse, als 
sie dasselbe („!Uom3l68 V3IÜ8 83neti ?6lii") unter denjenigen Eistercien- 
ser Ordens-Klöstern erwähnt, welche zum Kloster Sittichenbach in einem 
Suffraganverhältniß standen. Sonst war die Existenz des Klo­
sters im Jahre 1257 durch anderweitige urkundliche Beläge nachge­
wiesen. Die mit dem anhängenden kleinen Siegelchen des Abts von 
Sittichenbach versehene Urkunde lautet:

Hmu6l'8i8 (Hci 6cl6l!t)u8 3(1 qu08 pr686N8 80fipMm 
^6?V6N6nss fl'Uter 8. ciiotU8 3l>t)38 ä6 8^okom ck6U0l38 003- 
610028 in Etmico. I^ouerit omnium clileeiio, 9006 N08 V6N6-

9 Im 2. Theile meiner Cistercienser werde ich diese interessanten, bisher 
fast ganz unbeachtet gebliebenen Verhältnisse des Näheren darlegen.

9 ilsrteae et Uuranä, vov. ibesaurus snecä. IV. S. 1496.
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r3bilium so ciileetorum nobi8 in (Aristo 6omini Lpi8eopi et 
Lgpituli )l3iori8 Kcele8i6 ^3!ber8t3c!en8i8, 6euot3 8Us)pIi63- 
tione neenon 8s)eei3li, qunm 36 ip8O8 bnbemus, ciileetione 
prouoe3ti conventus no8tri nece^ente eon86N8u fruternitutem 
plen3ri3m et pnrtieipem omnium eorum, que in ciomo nostru 
et eenobiis nob>8 sutsr3g3ntibu8 8ineer3 in 6omino icnritnte, 
86ilieet benin, Look, OronenknZen, ?3r3cÜ8U8,8t3^num 83ncte 
>l3rie et.VIoninlium V3II18 83neti ?etri ciie noetuc^ue 
ciomino 6eo 6euoeiu8 exkibentur, eonterimu8 omnibu8, qui 
8U38 elemo8in38 3c! 8truetur3m e66le8ie memorgte ob ciei 
reverentigm et ^Iorio8e A6nitli6i8 ip8lU8, neenon be3ti pro- 
tbom3rtiri8 8tepb3ni interventum contulerint fnuornbililer et 
beniZne, s>re8entem peZinum 8uper bne eoiintione 8iAiIIi no8lri 
3ppen8ione in nomine ciomini eonlirm3nte8. Ontum ^nno 
äominiee Ine3rn3tioni8 ^oLLo^VIlo. V1I°. Iclu8 Octobris.



Heraldik, ZNünz- und 8iegelkunde.

Lur Müiygeschichte von Nordhausen.

Dom Archiv-Rath G. A. v. Mül versteht.

Die noch zu bearbeitende, sicher sehr interessante, Münzgeschichte von 
Nordhausen, zu der wir in diesen Blattern späterhin euren größernBei- 
trag zu liefern gedenken, hat in dem reichhaltigen und durch den Fleiß 
des sel. Conrectors E. G. Förstemann geordneten dortigen Stadtarchive 
ihre hauptsächlichsten Quellen zu suchen, aus denen derselbe Mancherlei 
an verschiedenen Stellen seiner Werke über Nordhausen mitgetheilt hat. 
Auch v. Posern-Klett lieferte in seinem vortrefflichen Werke.- Die 
Münze der Städte und geistlichen Stifter Sachsens im Mittelalter p. 
158 ff erhebliche Beiträge zur Münzkunde der Stadt während dieses 
Zeitalters.

Von Interesse wird die nachfolgende, bisher ungedruckt gewesene 
Urkunde vom Jahre 1418 sein, welche sich über die Verhältnisse der 
in Nordhausen damals geltenden Münzwährung, eines schon im 
Allgemeinen der Forschung würdigen, aber so wenig als das Verhältniß 
des frühern Geldwerthes zum heutigen aufgeklärten Gegenstandes, äu­
ßert. Wir haben deshalb die Mittheilung dieser Urkunde, welche Auf­
schlüsse über die damals in Nordhausen übliche Münzrechnung auf eine 
desfallsige Anfrage der Aebtissin von Quedlinburg giebt und sich im 
Original «"auf Pergament, wie alle Schreiben ansehnlicher Städte in 
wichtigen Dingen oder an hochgestellte Personen) im Staats-Archiv zu 
Magdeburg s. k. Probst« Quedlinburg II. 7o. findet, für nützlich 
erachtet. Sie lautet:

Unsen willigen dinst zuvor Erwerdige libe frouwe als ir vns ge- 
schrebin had vnd begert, daz wir uch schrebin wo mete eyn man den 
andern in vnser stad beczale eyne mark phennige nortschir were, daz habin
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wir wole vemommen Vnde begern uch wisßin daz we jeczmtt gebin 
vnde nemen, nemen vnde gebin vnßec ixlicher eyn vor dem den (8ie!) 
andern vnde ist vnser stad were, dry alde groschen adir eynen neuen 
groschen vor eyme schilling phennige vnde czwene vnd drüsßig schillinge 
phenninge der genannten were vor eyme mark oder czwene vnd drüsßig 
nuwe groschen oder achte schillinge groschen der gnanten alden groschen 
vor eine mark nortschir were und was wir uwer gnade gedynen kon- 
den, daz tedin wir gerne. Gegebin vndir vnserm secret vigilie epiphanie 
3NN0 XVIII,

(l.. 8.)
Der Rad zu 
Northusen.

Mittelalter-Siegel aus den Harsiändern.
Dritte Tafel.

Vom Archiv-Rath v. Mülverstedt, 

Staats-Archivar zu Magdeburg.

1. Collegiatstift Walbeck.
Das Collegiatstift Walbeck regulirter Augustiner Chorherrn, in 

einer etwas abgelegenen Gegend, im heutigen Kreise Gardelegen 3 bis 
4 Meilen von Halberstadt belegen, gehörte zur Diärese Halberstadt. 
An dieser Stelle zur Anführung historischer Daten über dieses Stift 
nicht ermächtigt, wollen wir nur kurz bemerken, daß es zu den ältesten 
geistlichen Stiftungen im Sachsenlande gehörte, da es schon 942 durch 
einen Grafen Lothar, der wohl dem Geschlecht der mächtigen Grafen 
von Walbeck beizuzählen ist, gegründet wurde.

Die Prapositur des Stifts war stets und gesetzlich mit einer Dom­
herrenpfründe zu Halberstadt verbunden? seine Aufhebung erfolgte nach 
fast WOjahrigem Bestände im Jahre 1810. Trotz einer kleinen Lite­
ratur über das Stift ist seine Geschichte doch noch äußerst dunkel, weil 
sein Archiv als verloren zu betrachten ist; nur Weniges und nicht eben 
von Bedeutung hat sich davon im Staats-Archiv zu Magdeburg er­
halten.

Die Hauptstiftspatronin war 8. V. Vlurm, der als Nebenpatron 
der Schutzherr des gräflichen Hauses Walbeck, 8. ?3ncv3tiu8, beigesellt 
ward. Wir finden ihn jedoch weder in den Urkunden noch auf dem
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Siegel des Stifts genannt oder abgebildet, vielmehr nur die Erstere 
allein, welche das auf unserer Siegeltafel «ub IX. 1 dargestellte älteste 
bekannte, parabolische und ziemlich große Stiftssiegel zeigt, dessen Stem­
pel wohl kaum alter ist als das 13. Jahrhundert. Der Abdruck, nach 
dem unsere Abbildung verfertigt wurde, hangt an einer Urkunde vom 
Jahre 1224 und zeigt auf einem oben muschelförmigen Throne sitzend 
die Gottesmutter, in der Rechten die Weltkugel haltend, mit der Lin­
ken das Christkind umschlingend. Sie ist gekrönt und gleich Letzterm 
mit einem Nimbus umgeben. Die Umschrift in gothischer Majuskel 
lautet, -j- 8äXMjMKM. IX. In
der Darstellung, welche unser, so viel wir wissen, zum ersten Male ab­
gebildetes Siegel zeigt, findet sich nur das Ungewöhnliche, daß der Pa­
tronin des Stifts statt des Lilienscepters (wenn sie nicht überhaupt die 
leere Rechte auch um das Christuskind geschlungen hat) eine Weltkugel 
in die Rechte gelegt ist.

2. Hermann, Graf zu Mansfeld.

Wir erblicken in dem hier abgebildeten schönen, großen Mansfel- 
der Grafensiegel') ein Wappenbild, welches dem alten wohlbekannten 
Mansfelder Schilde, welcher die Mansfelder Rauten, die Querfurter 
Balken, den Arnsteiner Adler und den Heldrunger Löwen mit dem 
Schachschragbalken belegt oder anfänglich nur jene ersten beiden Felder 
enthält, völlig fremd ist, und doch sehen wir es mit dem alten Stamm­
zeichen der alten Mansfelder Grafen, dem Rauten schilde, so in­
nig verbunden, daß nach altdeutscher und echt heraldischer Sitte beide 
Schilde — was jedoch bei dem Kreuzschilde nicht ausführbar war — 
halbirt verbunden wurden, so daß die Wappenbilder nur je zur Hälfte 
sichtbar erscheinen, was sich auf dem rechten Felde (dem Mansfelder) 
auch deutlich präsentirt, da von den zwei senkrechten Rautenreihen, ?) 
welche sonst der Mansfelder Schild enthält, darin nur e i n e sichtbar ist. 
Unser Siegel, dreieckig und von ansehnlicher Größe, zeigt einen ge­
spaltenen Schild, worin links ein Andreaskreuz, rechts 
drei pfahlweise gestellte Rauten (in einem gekörnten Felde)

') Bisher unedirt ist diese? Siegel keineswegs, wir finden eS (jedoch mit 
abweichender Umschrift) nicht besonders abgebildet ans der zu S. 49l von Horns 
Sächs. Handbibliothek Leipzig 1728 gehörigen Kupfertafel. Hier ist auch da» 
unten erwähnte Siegel Heinrichs Burggrafen von Neu (Frei)burg desAeltcren, 
Bruders des Grafen Hermann von Mansfeld, und eines Heinrich des Jüngern 
Burggrafen von N. abgebildet. Auch in Schöttgen und Kreysig Diplo­
mat. et 8cript. I. ll. lab. V. finden sich Abbildungen.

-) Ich wähle absichtlich und nur der Anschaulichkeit wegen diese nicht cor­
recte heraldische Ausdrucksweise.
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sich befinden. Die Umschrift, welche nicht ganz vollständig auf dem 
Original erhalten ist, lautet: -j- 8' (durchstrichen zum Zeichen der Ab­
breviatur) cMl)8. ULK^(MI) l)L M8sskH Es 
hängt dieses Siegel an einer Urkunde vom Jahre 1270 und gleichfalls 
mit nicht völlig erhaltener Umschrift an einer im Domcapit. Arch. zu 
Naumburg befindlichen Urkunde von 1303, welche—ein Jahr vor seinem 
Tode — derselbe Graf Hermann und zugleich mit ihm seine Brüder 
Heinrich und Hermann ausstellen. Die ersten beiden nennen sich ge­
meinschaftlich „6ei rrrntig I)ni*AZravii  novi e astri" (ohne 
den Titel von Mansfeld), und Hermann (der jüngere) war Domherr 
zu Naumburg. Das an dieser Urkunde Hangende Siegel Hemrichs, 
gleichfalls dreieckig und groß, laßt jedoch nur ein schlichtes breites 
Andreaskreuz auf gegittertem und punktirtem Grunde sehen, wäh­
rend die Umschrift lautet: 8' ü......................... OK.^Vll
0^8IKI. Bekanntlich harrt die Genealogie der Grafen von Mans­
feld, welche an und für sich sehr verworren und theilweise dunkel ist, ') 
noch einer klaren, übersichtlichen Darstellung, aber das war bereits 
langst bekannt, daß, außer dem alten, früh erloschenen, eigentlichen 
Mansfelder Grafenstamme und den bis 1780 blühenden Grafenhäu­
sern Mansfeld aus dem Stamme der Edlen v. Querfurt, es noch kurze 
Zeit ein drittes Geschlecht gab, welchem nicht bloß der Name von Grafen 
zu Mansfeld, sondern auch beträchtliche Theile dieser Grafscbchaft selbst 
zustanden. Wir können uns hier, um die Leser über den Inhaber des 
abgebildeten Siegels und sein Geschlecht zu orientiern, nur auf das 
Nothwendigste beschranken und wollen daher nur in Kürze anführen, 
daß, wie schon T. Marcker in seinem Werke: Das Burggrafthum 
Meißen verschiedentlich dargethan und dies in einer zu S. 90 gehöri­
gen Stammtafel ersichtlich gemacht hat, diese Grafen von Mansfeld 
aus dem Stamme der Burggrafen von Meißen (erster Dyna­
stie) entsprossen waren, indem des Burggrafen Meinher (auch Grafen 
v. Werben, -j- 6. 1215) zweiter Sohn, der seit 1215 urkundlich ge­
nannte Burggraf Hermann, die Burggrafschaft Freiburg bei 
Naumburg (nicht die an letzterm Orte, wie aus dem Namen geschlossen 
werden könnte) im Jahre 1225 erwarb, im Jahre 1229 die Graf- 
schaft Mansfeld durch seine Gemahlin Gertrud, als eine der Mansfeld. 
Erbtöchter des alten Stammes,?) erhielt und um 1260 starb. Als 
seine Kinder nennt Marcker 1, e. namentlich zwei Söhne, Hermann 
und Meinher, mit dem Bemerken, daß sie noch Brüder und Schwe-

') vgl. T. Marcker Burggrafthum Meißen p 58. 59. not.
2) ct. die Urkunde von 1250 bei Marcker I. c. p. 409, wo Burggraf 

Meinher von Meißen den Grafen Hermann von Mansfeld seinen Bruder nennt.
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stern gehabt, daß der zweite 1270—1280 die bischöfliche Würde zu 
Naumburg bekleidete, der erstere seinem Vater als Burggraf clo novo 
638ti o und Graf von Mansfeld succedirte,') auch die Grafschaft 
Osterfeld (bei Naumburg) besaß und um 1304 verstarb, nur drei Töch­
ter hinterlassend, deren eine die Gemahlin Friedrichs v. Rabenswald 
wurde. Aus der obigen Urkunde vom Jahre 1303 lernen wir nun 
noch andere, von Marcker nicht genannte Brüder Hermanns II. kennen. 
Ein Irrthum ist es aber, wenn Märcker I. c. f). k>7 von einem 
Burggrafthum Naumburg statt Freibürg spricht,^ wie dies schon 
aus einer Urkunde, die Graf Hermann 1243 für das Kloster Wal- 
kenried als 0om68 cie AIkM8veIl, et b o iek r; ru v i u 8 tie 
Vk-iboress ausstellt, ersichtlich ist. Es hat eine Burggrafschaft 
Naumburg, von der Marcker spricht, wohl kaum gegeben.

Von den Wappenbildern, welche unser Siegel enthalt, ist 
das Andreaskreuz das langst bekannte Mappen der Burggrafen 
von Meißen, welches daher in dem Siegel auch die erste und vor­
nehmste Stelle einnimmt. Es wird über dieses Wappen das zu ver­
gleichen sein, was in Märcker's angeführtem Werke S. 98 ff. aus­
führlich darüber beigebracht ist, doch ist es abermals ein Jrrtbum dieses 
Autors, wenn er nur eine Vermehrung des Burggraflich Meißnischen 
Wappens (S. 106 kennt: eine altere und eben so bedeutsame als 
heraldisch wichtige weist unser Siegel nach. Daß des Grafen Hermann 
(II.) von Mansfeld Bruder, Burggraf Heinrich, der nicht den Titel 
von Mansfeld führte, sich nur seines angeborenen Wappenzeichens im 
Jahre 1303 bediente, habe ich oben nachgewiesen; das Siegel war bis­
her auch unbekannt.

Auf der anderen Seite ist bekannt, daß auch das Haus Quer- 
furt durch die Verheirathung von Burchard, Edlem von Querfurt, Burg­
grafen von Magdeburg, mit Sophie, Gräfin von Mansfeld, jüngster 
Tochter des Grafen Burchard vom alten Hoyerischen Stamme 
und Schwester der Gemahlin des Burggrafen Hermann von Meißen, 
Gertrud, in der Grafschaft Mansfeld um 1230 succedirte. Sein 
Sohn Burchard, der urkundlich zuerst 1266 auftritt, nennt sich nun 
sowie seine Nachkommen Graf von Mansfeld.

0 Eine zum ersten Male gedruckte Urkunde von 1270, worin Bischof Diet­
rich von Naumburg u. A. angiebt, daß dem nobili viro comiti Uermsono 
6e Uannesucit juniori das Schloß Crossen verpfändet sei, bei Geri- 
dorf L. I). 8sx. rex. p. !67. 168.

2) ck. Lepsius Geschichte der Bischöfe von Naumburg p. 54. 98. 157. 
158. 190.

2) s. Walkenrieder Urkundenbuch, herauSg. von dem Niedersächs. Geschichte 
Verein, I. 175.
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3. Johann v. Flöte, Knappe.

Eine der am wenigsten bekannten Adelsfamilien Niedersachsens 
und speciell der Grafschaft Regenstein ungehörig ist dasjenige Ge­
schlecht, von dem wir hier zum ersten Male ein Siegel mit seinem 
Wappen vorführen. Die Herren v. Vlote oder Flöte, welche noch 
zu den Zeiten des Mittelalters, also vor 1500, ausgestorben sind, las­
sen sich nur äußerst selten in Urkunden nachweisen und sind nicht mit 
dem einen so ähnlich klingenden Namen führenden Mecklenburgischen 
v Flothow oder Flotow zu verwechseln, deren Abstammung aus West- 
phalen von den v. Vlotho nachgewiesen zu haben ein Verdienst v. Le- 
debur's und Lisch's ist. Das hier in Rede stehende Geschlecht, welches 
gleichfalls von einem, jedoch mir nicht bekannten Orte wegen der bei 
ihm nie fehlenden Präposition seinen Namen entlehnt haben muß, finde 
ich nrcht früher als in der Person desjenigen, welchem das vorliegende 
Siegel angehört, nämlich des Knappen Jan von Vlote, der sich mit 
andern Gräflich Regensteinschen Vasallen aus den Geschlechtern v. Ze- 
ringen, v. Ammensleben, v. Witzerode, v. Wigenrode, v. Trost, v. 
Evefsen, v. Dingelstedt u. A. für ihre Lehns- und Landesherrn, die 
Grafen Albrecht und Bernhard v. Negenstein, zu Heimburg verbürgt, 
um deren Sühne mit den beiden Städten Quedlinburg zu kräftigen, am 
Montage nach Palmarum (22. März) 1339. Neben den an die Ori­
ginal-Urkunde, welche sich im Quedlinburgec Stadt-Archiv befindet — 
bei v. Erath L. I). Ouetllinb. p. 453. 454 ist sie nur nach einer 
jetzt im Staats-Archiv zu Magdeburg befindlichen alten Abschrift ge­
druckt — gehängten Siegeln befindet sich auch das hier abgebildete des 
unter den Bürgen an letzter Stelle aufgeführten Knappen Jan v. 
Vlote: dreieckig und von Mittelgröße, zeigt es im Schilde einen 
lmksgekehrten 9 Rüdenkopf, um dessen Hals sich ein Stachelhalsband 
schlingt. Die Umschrift lautet: -j- 8' ^Oü^^iz in alt­
deutscher Majuskel. Nur noch zwei andere Mitglieder dieser edlen Fa­
milie haben wir in den Gebrüdern Egb recht, Ritter, und Bertram 
v. Vlote im Jahre 1372 antreffen können. Es betrifft sie eine Ur­
kunde vom Margarethen-Tage dieses Jahres, wodurch der Ritter Hen­
ning v. Ammenslebeneinen schiedsrichterlichen Vergleich verbrieft, den

') Dir folgen hier und stets der natürlichen, nicht der s. g. heraldischen 
Bezeichnung von rechts und links.

'0 aus einem der ersten Reinfteinschen Vasallengeschlechter, mit einem BockS- 
kopf im Wappen, nicht zu verwechseln mit den auch in der Altmark vorkommen­
den Herrin v. A., dir einen Bogen im Schilde führen und mit denen v. Vin- 
zelberg zusammenzugehören scheinen.
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er zwischen den gedachten Gebrüdern v. V., den Salleuten Ludwigs v. 
Wanzleben, Domherrn und Domkellners zu Halberstadt, dem Stifts- 
Capitel U. L. Frauen und den Dom-Vicarien daselbst über drei Mark 
jährliche Gülte aus dem Zehnten zu Schwanebeck abgeschlossen.') 
An dieser Urkunde hangt auch noch das runde, drittelthalergroße Sie­
gel des Ritters Egbrecht v. Vlote, das in seinem mit Kreuzcben bestreu­
ten Felde (also nicht m einem Schilde) den Hundskopf, jedoch ohne 
Halsband und rechtsten gekehrt, seben laßt, wahrend die Umschrift lau­
tet: ss 8' MIMKH -r- VOI.0IM (8ie!).

4. Godeke v. der Helle.

Ob der Taufname des Inhabers unseres Siegels in seiner un­
verkürzten Form Gotthard (Godehard) oder Gottfried gelautet, wollen 
wrr unentschieden lassen. Er gehört aber einem altcirterlichen Geschlechte 
der Harzlander, nämlich der Grafschaften Regenstein, Stolberg und 
Wernigerode, an, über das wir, da die gedruckte Literatur, obschon es 
das Mittelalter überlebte, nichts enthält, hier wenigstens in allgemeinen 
Zügen Einiges berichten müssen. Zuvörderst sei über den G eschlechts- 
Namen bemerkt, daß derselbe wohl mit der mittelalterlichen Form des 
Wortes „Hölle" übereinkommt und wahrscheinlich dieses selbst ist. 
Wenigstens vermögen wir einen Ort oder eine Oertlichkeit, von der ihn 
das Geschlecht entlehnt haben könnte, nicht aufzusinden. Wahrlich al­
so ein romantischer Name, der die Wappensagendichter zu den schönsten 
Wappenfabeln begeistern könnte. Wir glauben keineswegs, daß der 
Name auf romantische Weise entstanden sei und an eine höllische 
That des Familienahnherrn oder an sein höllisches Aussehen habe erinnern 
sollen. 2) Unentschieden wollen wir es lassen, ob das in Rede stehende 
Geschlecht von Anfang an und von Hause aus jenen Namen: v. der 
Helle führte, oder ob er als Beiname den ursprünglichen Geschlechts­
namen verdrängte. Es möchte dies fast scheinen, da wir der Familie 
verhältnißmäßig spät in Urkunden begegnen, nämlich in der ersten Hälfte

l) Original im Staats-Archiv zu Magdeburg s. k. Hochstift Halberstadt 
rill. 120.

2) In solchen Namen spiegelt sich das Mittelalter füglich wieder, seine 
Sitten, sein Ernst, sein Humor. Der Familienname Teufel bei Adclspersonen 
Und Bürgern, z. B. Xlherlnz Üictu8 Xnlichri8tu8 civiz in l^xavis 1297 
(Schöttgen Wiprecht v. Groitzsch p. 36); Knappe Uexko äe 0uv<-l8kop 
1306 Lop?XLVII. f. 58 im Staats-Archiv zu Magdeburg; Ritter Friedrich 
Schuh stichle (Schubftift) >303 I'oiä. I. c. k. 58. Daß mau an die Hölle 
auch sehr unberechtigterweise dachte, bezeugt das Beispiel in einer Hcnncbergi- 
scheu Urkunde fni ^Ilor) des 14. Jahrhunderts, worin eine Person Namens 
Hellegraf, die oft auftritt, einmal mit dem übersetzten Namen Lomes inter­
na Us aufgeführt wird.
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des 14. Jahrhunderts mit unserm Godeke selbst, den uns als Gräf­
lich W e r n i g eröd i schen Vogt und Knappen eine Urkunde vom 
4. März (Quatember in den Fasten) 1330, worin Friedrich und Eon- 
rad, sowie des Letzteren Sohn gleiches Namens, Grafen v. Wernige­
rode, dem Kloster Drübeck die Vogtei über Güter zu Langeln für Ab­
tretung von Gütern in Kl. Lvchau übereignen, namhaft macht. *)  
Dann folgt die Urkunde, an der das hier abgebildete Siegel hangt: eine 
Schenkung der Geschwister v. Dorstadt an das Kloster Stotterlingen- 
burg über Güter zu Westerbek 0. 6. Abend 88. kelii et ?uu!i 
1331.2) Wir lernen ihn hier als Schwager der v. Dorstadt,^) de­
ren Schwester er zur Ehe hatte, kennen. Söhne Godekes waren ver­
muthlich Elaus und Hans v. d. H., welche 1351 sich urkundlich 
zeigen; i) von einem von ihnen stammte wohl Hans v. d. H., zu 
Minsleben (in der Grafschaft Wernigerode) gesessen, 1402 er­
wähnt, auch noch 1427 vorkommend. 6) Das Rittergut zu Mins­
leben besaß die Familie fortan noch lange Zeit, so der gestrenge Asch­
wirr (Asche) v. d. H., Grast. Stolbergischer Vasall 1484, dessen Sie­
gel uns auch noch eine Urkunde erhalten hat und wir noch unten naher 
erwähnen werden. ? Ein anderer Asche v. d. H. auf Minsleben ist

0 Die andern Zeugen sind anS den Geschlechtern v. Hartesrode, v. 
Querenbeck und v. Hesnem aus welchem letztem gleichfalls als Werni- 
gerödischer Nogt Henning v. H. hier genannt ist. S. Gräfl. Stolberg. Haupt- 
Archiv zu wernigerode 0. IV. l. 41. Zn dieser Urkunde steht zuletzt ,,vre 
voxoäo", was vielleicht auch der Singular sein kann; dann ginge es auf den 
v Hesnem all,in, der zuletzt genannt ist, und nicht auf den ihm voranstehenden 
G. v. d. Helle. Diese Herren v. Hesnem waren niedern Adels und sind 
nicht zu verwechseln mit den Edelhcrren v. Hesnem mit zwei Querbalken im 
Wappen, jene mögen als ihre Burgmannen auf ihrer Stammburg Hessen den 
gleichen Namen erhalten haben und führten nach dem Ausweis eines Siegels 
des zu Bexen bei Osterwiek begüterten Knappen Heinrich v. H. (mit der Um­
schrift: 8' Ilinrici äo Uesnvm von 1370 (s. ll. Stift Halberstadt XVUb. di. 17 
im Staats-Archiv zu Magdeburg) Kopf und Hals eines Windhundes mit 
Ringhalsband im Wappcnschilde

?) im Staats-Archiv zu Magdeburg 8. U. Kl. Stötterlingenburg N. 77.
') Es sind diese Herren v. D. (die obigen Gebrüder beißen Burchard und 

Hennig) nicht zu verwechseln: 1. mit dem Edlen Geschlecht dieses Namens, 
welches einen quergetheilten Schild mit (zum Zeichen der jüngeren Ge­
burt) darüber gelegtem Schachschrägrcchtsbalken, 2. mit dem Geschlecht 
v. D. niedern Adels, welches drei sitzende Hunde im Schilde führte und 
erst im 17. Jahrhundert erlosch. Die obigen Herren v. D. führen im Schilde, 
dessen innere Ränder von Kleeblättern begleitet sind, einen schrägrechts aufwärts 
gekehrten Spaten, während auf dem Helm ein Spaten vor einem Hahnenfeder- 
busch quergelegt erscheint. S die obige Urkunde von 1331.

0 im Staats-Archiv zu Magdeburg s. k. Kl. Stötterlingenburg N. 83. 
Ibiä. 8. k. Minsleben N. 1.

o) Ibiä. Lop. ciV. di. 230.
?) Ibiä. 8. ti. Stift 88. ?etri et kauli zu Halberstadt 433.
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der, welcher darauf seine Ehegattin Luckardis 1513 verleibdingte, wa- 
auch 1533 bestätigt wurde. ') Jm Jahre 1529 war Margarethe 
v. d. H. Seniorin im Jungfrauen-Kloster S. Burchardi vor Halber­
stadt, Gegen Mitte des 16. Jahrhunderts scheint das Geschlecht dem 
Aussterben nahe oder schon erloschen gewesen zu sein. Die letzte Spur 
findet sich in einer Rechnung der Alterleute von S. Silvestri zu Wer- 
nigerode do 1537-43, worin es bei letzterm Jahre heißt: Item 6 
ßulcien van cler Kelle entsanken vgn der Zrekln >8 in cle 
leerleen. Dies Erbbegräbniß ist nicht mehr vorhanden.

Wir gehen nun aufdas Wappen des Geschlechts v. d. H. über, das uns 
das hier abgebildete älteste bekannte Siegel desselben zeigt. Mittelgroß 
und dreieckig, zeigt es eine Figur, die, wie wir sehen werden, in der 
früheren deutschen Adels-Heraldik keineswegs ganz selten war, aber 
heutzutage kaum mehr vorkommen dürfte, da die Geschlechter, welche 
sie führten, wohl alle erloschen sind. Wir dürfen sie weder Rose, noch, 
was allenfalls angänglich wäre, eine Sonnenblume nennen, sondern 
werden in der strahlenförmigen Figur, einem kleinen Centralkreise, aus 
dem dichtgedrängte, oben stumpfe Strahlen ringförmig hervorgehen, am 
richtigsten einen Schildbeschlag zu erblicken haben. Eine kurze prä­
gnante Bezeichnung dieser Herolds-Figur zu erfinden, könnte als eine 
noch zu lösende heraldische Aufgabe angesehen werden. Die Umschrift 
lautet: -j- 8' 641OVKK6 V4 v' Ein zweites, 150 Jahre
jüngeres Siegel dieser Familie ist das schon erwähnte Aschwins v. d. 
H. an der Urkunde von 1484, welches den Eentralkreis der Schild- 
figur viel kleiner zeigt und die Strahlen herum nicht gerade ausschie­
ßend, sondern jeden gekrümmt und rechtshin halbsichelförmig gebogen. 
Die Umschrift lautet: S 8' 388win X va x cler X Kelle 
Schnörkel, in gothischer Minuskel.

Zum nähern Verständniß der interessanten Heroldsfigur, 
welche das v, d. Helle'sche Wappen zeigt, wenden wir unsere Aufmerk­
samkeit auf die andern Geschlechter, welche sich noch im eigentli­
chen Sachsenlande — weder im Meißen noch in Thüringen — 
eines gleichen Wappenbildes oder eines ähnlichen bedienen. Wir 
haben es aber nicht nöthig, nach Aufzählung dieser Wappenbilder Re­
sultate für die Bedeutung und Entstehung derselben zu ziehen, da schon 
v, Ledebur auf das Scharfsinnigste und in gelungener Weise die Ur­
sprünge des Elevischen Herzogs- und Landeswappens, der s. g. Li- 
lienhaspel, einer Figur von demselben Typus wie der Hellische und die 
folgenden Wappenschilds, auf den Schildbeschlag zurückgeführt

0 Ibiä. c»p. cxvu. f. 72v. — Asche v. r>. H. wird auch 1531 in einem 
Grenzvertrage zwischen Reinstein und Wernigerode genannt. Gr. H.-Arch. zu 
Wernig. 6. 8, 2.
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und dies durch treffende Beispiele erläutert hat. *)  Der genannte Au­
tor sagt wörtlich: Diese s. g. Clevische Lilienhaspel (d. h. acht in 
Form eines gemeinen und eines Andreaskreuzes von einem im Centrum 
des Wappenschildes befindlichen kleinen Schilde ausgehende Lilienstabe) 
ist offenbar aus der eben erst bei Magdeburg beschriebenen Bildung der 
Schilde hervorgegangen, wie wir sie bald in Form einer Rose, 
eines Sterns oder mehrfacher Ausstrahlung von dem 
umbo aus auf Siegeln des 11. und 12. Jahrhunderts allgemein 
finden. Unter die Kategorie solcher Typen fallt denn nun auch unsere 
Höllische „Sonne", „Strahlenrvse" oder wie wir sie kurzweg nen­
nen mögen, denn daß der Schildbeschlag weder stets aus Metallstreifen 
mit lilienförmigen Verzierungen noch aus einer bestimmten Anzahl sol­
cher bestand, ist selbstverständlich und sehr natürlich, und dadurch er­
klärt sich auch die große Varietät solcher Wappenbilder, die 
als Parallelen zu dem so interessanten Clevischen Wappen zumeist dem 
genannten Autor sämmtlich unbekannt geblieben sind, bis auf das sehr 
bekannte Beispiel der v. Greiffenklau im Rheinlande, so daß wir hier 
mit den folgenden Beispielen zumal in der großen Verschiedenheit ihrer 
Formation einen vielleicht willkommenen Beitrag zu einem Punkte der 
theoretischen Heraldik bieten können. So zeigt sich der Schild­
beschlag, die Clevische Lilienhaspel aber nur sechs stäbig und von ei­
nem Ring als Centrum ausgehend und als Quasi-Brisüre (d. h. 
den eigentlichen — quergetheilten — Wappenschild überdeckend) bei den 
v. Echczell in Franken. ?) Sodann aber gehören ganz besonders in 
diese Kategorie die Wappen:

1. Der v. Lattorff im Magdeburgischen und Anhaltischen, das 
keineswegs das „mit Wrizenähren besteckte buntfarbige Kreuz" (richtiger 
Ring) zeigt, sondern den Urformen auf den ältern Siegeln zufolge bald 
ein kleines Ringlein, aus dem sechs oder acht Stäbchen mit Büscheln 
an der Spitze hervorgehen (1516), oder einen großen, auswärts mit 
sechs bebüschelten Knöpfchen besetzten Ring oder Reifen (15. Jahrh, 
und noch 1543), oder einen großen Ring, auswärts mit acht dreiecki­
gen, oben dreimal befiederten Spitzchen umgeben, so daß die Figur stern- 
artig erscheint.

2. Ganz besonders aber gehören hieher die v. H «genest, eins 
der ältesten und mächtigsten Geschlechter in den Hochstiftern Merseburg 
und Naumburg, im vorigen Jahrhundert erloschen. Sein Wappenbild, 
das in unglaublich vielen Varianten verkommt, §) gleicht am meisten

Streifzüge durch die Felder des Preuß. Wappens p. 45.
r) s. Scbsnnat dient. kuI6. f. 75.

Die betr. Siegel in den Archiven der Dom-Capitel von Merseburg und 
Naumburg. Ein ganz apokryphisches Wappen führt einmal und ganz allein 
Thimo v. H. 1417, nämlich in einem gespaltenen Schilde einen Halbmond.

12
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dem der v. d. Helle. Man kann sich eine Vorstellung von der De- 
pravation nnd Corrumpirung der Wappenbilder machen, wenn man auf 
das älteste Siegel dieses zuletzt gemeinhin eine mit gebogenen Strauß­
federn ringsum besteckte Kugel führenden Geschlechts zurückgeht. So 
laßt der Schild auf einem Hagenesi'schen Siegel von 1442 einen Ring 
sehen, in den mehr als 10 lanzettförmige Blatter auf langen Stielen 
strahlenförmig ausgehen, während 1415 von einem Ringe in der Mitte 
acht befiederte Stäbchen (Pfeilen ohne Spitzen vergleichbar), ganz wie 
im Clevischen Wappen die Lilienstäbe, ausgehen. Von zwei Siegeln 
des Jahres 1404 hat eines fast die Darstellung von 1442, nur daß 
die Zahl der Stäbchen noch viel größer ist, und ihre Spitzen gabelför­
mige, natürlichen Lilien gleichende Ausläufer haben, während das andere 
eine Kugel zeigt, deren Peripherie mit zahlreichen, sämmtlich nach einer 
Seite gekrümmten Strichen besetzt ist, in dieser Form am meisten der 
Straußenfeder-Kugel vergleichbar. *) Endlich enthält letztere Figur schon 
ganz das Wappenbild eines Siegels von 1537.

Aeußerst ähnlich ist die verschiedenartige Gestaltung, welche das 
Wappenbild der im vorigen Jahrhundert erloschenen v. Sack, eines 
der bedeutendsten Geschlechter im Hochstift Merseburg, besonders zu 
Lauchstedt und Beuchlitz gesessen, ?) sehen läßt. Zuletzt gleicht ihr Wap­
penbild auch einer mrt gekrümmten Straußenfedern ringsumher besteck­
ten Kugel oder Ringe, während Siegel von 1671 ein Wappenbild ganz 
wie das Hagenest'sche von 1469 zeigen, 1692 die Figur fast einer 
Spinne ähnelt, und 1604 um einen im Mittelpunkte befindlichen 
Knopf vier Windmühlenflügeln gleichende Figuren ins Andreaskreuz ge­
stellt sind, während 1607 ein Ring erscheint, an jeder Außenseite mit 
je drei Straußfedern besteckt. Ein Siegel aus dem Ende des 14. 
Jahrhunderts läßt aber fast ganz genau dieselbe Figur erblicken, wie sie 
die v. d. Helle im Schilde führen.

4 Die v. Swenz, em bisher ganz unbekanntes Adelsgeschlecht 
im Hochstift Naumburg, führen nach Ausweis eines Siegels von 1435

') Diese Gestalt des Wappenbildes bat auch das Siegel des berühmten 
Preußischen Söldncrführers Fritz v. H. im Dienst deS deutschenOrdens 1469. S. 
Staats-Slrchiv zu Königsberg i Pr. Schiebt. Adelsgesch. 11 IV. 22.

9 nicht zu verwechseln mit den v. Sack imBvgtlande (nachher freiherrlich) 
mit einem Schrägrechtsbalken, v. Sack im Magdeburgischen, zu deren Stamme 
die v. d. Groben, v. Hobentorf und die Neumäikischcii Sack gehören, mit zwei 
Speerspitzen und den Niederlausitzischen v. Sack auf Heinersdorf u. s. w. und 
ekcdem reich begütert in Preußen mit vier um einen Mittelpunkt sich gekrümmt 
schwingenden Läcken im Wappen Ich möchte dieses Wappcnbildes we„en fast glau­
ben, daß diese Familie ein Zweig der obigen Merievurgischen v. Sack sei Jn 
v. Ledebur's Preuß. Abelslex. II. p. 330. 331 sind arge Confusionen der 
verschiedenen v. S. vorgekommen.
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ein Wappenbild, welches genau dem in dem oben beschriebenen v. 
Hagenest'schen Siegel von 1415 gleicht. * *)

') Domcapitel-Naumburg. Archiv.
») im Staats-Archiv zu Magdeburg s. k. Erzst. Magdeb. VII. 1.
') Ibis. s. It. Erzst. Magdeburg I.. 55.

Ibis. I. c. w. 65.
-) Ibis. s. eos. k. I.. ös. N. 97.
*) Ibis. ». k. Aken 44.

12*

5. Nur schlechthin ein große, oft doppelte Rose zeigt das Wap­
penbild der v. Per es, einer ehedem sehr angesehenen, nun auch er­
loschenen Adelsfamilie im Hochstift Merseburg, wie es zuletzt geführt 
wurde, wahrend ältere Siegel des 15. und 16. Jahrhunderts einen 
auswärts mit acht Blättern besteckten Ring (1502) oder eine ringsum 
mit fünf kurzen Blättern besteckte Kugel (1470) zeigen. Die Figur 
auf dem erstem Siegel gleicht sehr dem Wappenbilde der v. d. Helle.

6. die v. Luptitz oder Liptitz im Saalkreise haben ein Wap­
pen, das vielleicht nicht ganz genau in die obige Kategorie gehört. In 
einem in der Mitte des Schildes befindlichen Oval zeigt sich eine kleine 
Manns- oder Frauenbüste, wohl einst in Wirklichkeit auf dem Schild­
buckel befindlich, und die Peripherie des Ovals läuft in lange Strah­
len aus. So das Siegel Ramolds v. L. vom I. 1461 ?) und ein 
zweites vom I. 1492.

7. Wir erstaunen, wenn wir die älteste Wappenform eines Ge­
schlechts kennen lernen, welches das nicht sehr angenehm ins Auge 
fallende und in hohem Grade modern aussehende Emblem eines Laub- 
und Rosenkranzes im Schilde führt, der v. Biedersee, jenes bekannten, 
dem Saalkreise oder seiner Umgegend entsprossenen, im gegenwärtigen 
Jahrhundert erloschenen Adelsgeschlechts, dessen Anfänge gering und 
dunkel sind. Denn nicht einen Laubkranz in irgend einer Figuration 
gewahren wir auf den drei ältesten Siegeln des Geschlechts, die uns 
eine Urkunde von 1391 erhalten hat,^) sondern ein großes gothisches 
(altdeutsches) k, das oben und unten mit zwei, an jeder Seite mit 
einem kleinen Zweiglein mit fünf Blättchen oder Nadeln besteckt ist. 
Dagegen zeigt Heids (Heidenreichs) v. B Siegel vom I. 1393)  in 
einem Oval — gleichsam also im Schildbuckel — ein zierliches alt­
deutsches Uncial-H, während aus der Peripherie des Ovals mehr als 
zehn lange Doppelstrahlen hervorschießen. Endlich hat Ewerts (Eber­
hards) v. B. Siegel 1412^) einen Schild, der genau dieselbe Figur 
enthält, welche das v. Hagenest'sche Siegel von 1415 und das v. 
Swenz'sche von 1435 zeigen, nämlich einen Ring oder kleinen Kreis, 
von dessen Peripherie eilf oder zwölf befiederte Stäbchen, Tannenzweig- 
lem vergleichbar, ausgehen. Im I. 1435 siegelte Cuno v. B. mit

*
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einem Schilde mit einem einfachen Ringe, um den an der Außenseite 
sechs gekrümmte Stengel mit Knöpfen umberstehen.

Iluso kaelenus. Das Vorstehende erschien uns doch zur Er­
läuterung des Wappenbildes der v. d. Helle nothwendig. Auf eine 
Untersuchung, ob das Geschlecht noch sonst Stammverwandte mit glei­
chen Wappen habe, mögen wir hier nicht eingehen. Bemerken wollen wir 
nur beiläufig, daß die Merseburgifchen Herren v. Sack auch lange Zeit 
Vasallen der Grafen zu Stolberg waren und von ihnen die Ritter­
sitze zu Bochindorf (Bachindorf) und zu Gr. Nehausen >) ber Eölleda 
zu Lehen hatten, womit rk>8s>. Heinrich v. S. 1421 und Baltha» 
sar und Hans v. S. 1512 belehnt wurden.?)

5. Balthasar v. Bünau.

Ein neues Ineditum ist das unter N. 5 auf der Siegeltafel ab- 
gebildete Siegel, ebenso wie in dec bisherigen Adelsgeschichte und Adels- 
Lexicographie die Familie selbst, der es angehört. Bisher kannte man 
nur das s. z. s. Zwillingsgeschlecht des in Rede stehenden, die gleichna­
migen, so begüterten und ehemals so mächtigen und noch blühenden 
Herren v. Bünau in Meißen und Sachsen, ganz besonders auch 
in den Stiftsländern Merseburg und Naumburg, welche zwei verschiedene 
und wohl auch zwei verschiedenen Familien angehörige Wappen in ei­
nem Schilde vereinigt führen, nämlich einen gespaltenen, sonst leeren 
Schild und einen Löwenkopf, ans dessen Maule eine (heraldische) Lilie 
hervorragt, oder vielmehr, den ältesten mir bekannten, bis in den An­
fang des l4. Jahrhunderts zurückreichenden Siegeln zufolge, in umge­
kehrter Weise und Größenverhältniß eine Lilie, deren Spitze sich in 
einen Löwenkopf endigt, mit einem solchen verziert ist. ^) Allein wer 
in den Mansfelder Geschichtsquellen forschte, wird sehr bald auf 
ein, wenn auch nicht häufig vorkommendes und ausgebreitetes, aber 
doch in einer Reihe von Urkunden fast aller Zeiten dann und wann

jetzt sehr färb- und klanglos, und unrichtig Ncuhausen genannt!
-) s Lop. cxvil. f. 52. 57. 60. 64 im Staats-Archiv zu Magdeburg.
-) Es sollen die ältesten oder das älteste Siegel dieser Familie, deren 

Stammsitz vielleicht Buna in der Herrschaft Greitz ist, ein redendes Wappen, 
nämlich eine Biene, zeigen, deren Kopf mit den hervortretenden Augen u. s. w. 
zum Löwcnkopf verbildet worden sei. Indeß sind derartige Siegel noch 
nicht bekannt gemacht worden Ich finde auf einem Siegel von 1367 
eine große den ganzen Schild füllende Lilie, deren obere Spitze in einem Lö­
wenrachen iund zwar so, daß nichts weiter als die Ocffnung des Maules ficht- 
bar ist) steckt, während ein Siegel vcn 1496 einen großen völligen Löwenkopf 
zeigt, aus dessen Rachen eine kleine halbe Lilie gleich einer dreigespaltenea Zunge 
hervorragt.
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verkommendes ritterliches Geschlecht v. Bünau gestoßen sein, welches 
sofort als völlig verschieden von dem allbekannten vorhin erwähnten er­
kannt werden mußte, weil nämlich die bei ihm üblichen Tau fn amen 
ganz andere sind als diejenigen, deren sich das Meißnische und Säch­
sische Geschlecht ausschließlich und so lange wir es in der Geschichte 
kennen bedient, nämlich nur der drei Taufnamen Rudclph, Günther 
und Heinrich. Fanden wir also Träger des Namens v. Bünau mit 
andern Taufnamen als den eben erwähnten, so war schon dadurch die 
Existenz eines zweiten Geschlechts jenes Namens und zwar eines bis­
her völlig unbekannten bewiesen, auch selbst ohne den Beweis 
der Wappenverschiedenheit zu Hülfe nehmen zu können. Die lange vergeb­
lich erstrebte Entdeckung eines Siegels der Mansfelder v. B. hat nun 
die völlige Stammverschiedenheit beider Geschlechter zum Ueberfluß noch 
bekräftigt, da ja der fehlende genealogische Zusammenhang beider, der 
Mangel einer Gesammtbelehnung und Geschlechtsfreundschaft u. a. m. 
schon laut genug gegen eine Zusammengehörigkeit beider sprach.

Auch unsere Familie v. Bünau, die den vorhandenenen urkund­
lichen Nachrichten zufolge sich als eine specifisch Mansfeldische dar- 
stellt, in der Grafschaft Mansfeld besonders die Rittergüter Deder- 
sredt und Aseleben besessen hat und um die Mitte des 16. Jahr­
hunderts ausgestorben ist, muß ihren Namen von einem Orte entlehnt 
haben, da in ihren ältesten Erwähnungen die Präposition „von" vor 
ihrem Namen niemals fehlt, wiewohl eS mir bis jetzt nicht gelungen 
ist, den Ort ihres Ursprungs ausfindig zu machen. Die älteste Schreib­
art des Namens lautet stets Bunow, Bunaw, und so auch zuletzt, 
während sich im 15 Jahrhundert einige Male Bienau oder Binau 
(Binom) findet. Die unbedingt nothwendigen genealogisch-historischen 
Nachrichten über die Mansfeldischen, noch nirgends erwähnten v. Bü­
nau fassen wir hier, doch nicht erschöpfend, in aller Kürze zusammen. 
Als ?rimu8 gentis lernen wir einen Eonrad v. B. (66 Lonovvo) 
kennen, der mit Mitgliedern der Adelsgeschlechter Thoderan Buze *)  und 
v. Eikendorf?) eine Schenkung des Grafen Burchard v. Mansfeld an 
das Kloster Hellfta über Ländereien zu Helffta im Jahre 1272 mitbe­
zeugt. 2) Als Ritter Lonratius 6e Lunovvo treffen wir ihn eine 
Mansfelder Urkunde von 1286 bezeugend an*)  und in gleicher Eigen­
schaft in einer Urkunde des Grafen Burchard v. Mansfeld, als er der

Vgl. über dieselben Neue Mittbeilungen X. 2. p. 25N Nnm. 3.
*) aus dem Magdebnrgischen Eikendorf bei Calbe stammend und nach dem 

Mansfeldischen übergesiedelt, die Vorfahren der Märkischen v. Eichendorf, denen 
der Dichter Joseph v. b. angehört.

-) v. Moser dipl. u. hist. Belustigungen II. p. 12. 13.
*) Orig. im Staatö-Archiv zu Magdeburg ». k. Grafsch. Mansfeld V. S
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Dogtei über Helffta entsagt, im Jahre 1288,') auch schon 1282 in 
einer Kloster Hederslebischen Urkunde. ?) Ein anderer Conrad v. B. 
lebte gegen Ende des 14. Jahrhunderts, da er 1387 urkundlich auf- 
tritt;8) für das 15. Jahrhundert kann ich augenblicklich nur einen 
„Hans Bünauw" nachweisen, im Jahre 1443 genannt.*)  Sein 
interessantes Siegel wird unten naher erwähnt werden. Direkte Nach­
kommen von ihm waren wohl Jacob auf Dederstedt in der Grafschaft 
Seeburgund Balthasar auf Aseleben, Gebrüder Bünau, deren 
Siegel ziemlich gut erhalten uns eine Urkunde von 1517^) aufbewahrt 
hat. Endlich der Letzte des Geschlechts, der mir begegnet ist, Nickel 
v, B., erscheint im Jahre 1535.6)

') v. Moser I. c. p. 27. 28.
Kopie im Staats-Archiv zu Magdeburg s. 8. Kl. HederSleben 1«.

') Orig. im Staats-Archiv zu Magdeburg s. 8. Grafsch. Mansfeld V. 6.
*) Ibi«l. s. 8. Grafsch. Mansfeld IX. I. ?i. 6.
*) im Staats-Archiv zu Magdeburg s. 8. Stift 8. V. ölsrise zu Halber- 

stadt dl. 1468.
Idi6. s. 8. Dahme 51. -lcls Erzst. Magdeb. H. 6. A. 130.
Die Vögel werden also verwechselte, denen der resp. Schildfelder entgegen­

gesetzte Tinkturen haben.

Auf das Wappen der Familie übergehend, so sind die einzigen 
bis jetzt bekannten Quellen für dasselbe die drei uns erhaltenen Siegel 
der Familie, von denen wir um seiner Originalität willen eines der 
beiden fast letzten Mitglieder des Geschlechts, das des Balthasar v. 
B., hier abbilden lassen. Dasselbe, rund, von der Größe eines alten 
Achtgroschenstücks und in dem schönen Geschmack der letzten Zeiten des 
Mittelalters gestochen, zeigt einen behelmten gespaltenen Schild, worin 
vorn und hinten je drei Vögel senkrecht über einander linkshin aufflie- 
gen, ?) wahrend auf dem Helm ein offener Flug sichtbar ist, dessen 
jeder Flügel die drei Vögel tragt, die jedoch einander zugekehrt flie­
gen. Um das Ganze schlingt sich ein zierliches aufsteigendes Band, auf 
welchem (s. bulorer) von donoxv in altdeutscher Minuskel zu lesen 
ist. Jacobs, des Bruders Balthasars, Siegel hat jedoch die Vögel 
mit halb erhobenen Flügeln stehend und auf den Flügeln über dem 
Stechhelm sämmtlich linkshin gewendet: einer der zahllosen Beweise, daß 
auch die Siegel von Brüdern damals keineswegs die ängstliche Confor- 
mität der Wappenbilder, wie heutzutage, beobachteten, denn dergleichen 
Abweichungen (wozu auch Farbenverschiedenheit sehr oft kam) galten 
durchaus als unwesentliche, und gewiß mit Recht muß das Wappen 
Jacobs trotz seiner Differenzen für dasselbe wie das seines Bruders und 
das Geschlechtswappen der Mansfelder v. Bünau gehalten werden. Die 
Legende auf dem Siegel Jacobs, gleichfalls auf einem zierlich verschlun­
genen Bande, lautet: 8' 4OLO? — obV>OVV. in altdeutscher Ma-
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juskel. Es ist also hier auch noch die Präposition vor dem abweichend 
geschriebenen Namen fortgelassen.

Die Kleinheit und Zierlichkeit der langgestreckten Vögelchen beson­
ders auf Balthasars Siegel schien mir anfänglich auf die Möglichkeit 
zu deuten, daß in Anspielung auf den im 15. Jahrhundert einige Male 
Bienau lautenden Geschlechtsnamen die Vögel aus fliegenden Bienen 
— durch Mißverständniß und Depravation des Graveurs — hervorge­
gangen und diese ursprünglich das Wappenbild der Mansfelder 
Herren v. Bünau gewesen seien. Allein die Kenntniß noch eines drit­
ten und des ältesten Siegels unseres Geschlechts, an einer Urkunde von 
1443, legte die Unmöglichkeit einer solchen Annahme dar, ha dessen 
Wappen auf seinem stark verletzten Siegel einfach im Schilde einen 
stehenden Vogel (Taube?) zeigt, während der Helmschmuck dage­
gen ganz mit dem eben beschriebenen jungem Siegel übereinstimmt, 
nur daß die je drei Vögel auf den Flügeln von einander abgekehrt, 
also nach außen gewendet sind.

Es verdienen aber diese Wappenvariantm die größte Beachtung, 
weil sie uns mit einer bis dahin ganz unerhörten Variirung des ein­
fachen Stamm-Wappenbildes bekannt machen. Wir haben an andern 
Orten Beispiele des mittelalterlichen Usus bei Adelsgeschlechtern ange­
führt, daß abgetheilte oder jünger geborene Söhne sich der Wappensi- 
gur in der Drei; ahl bedienten, und daß auf diese Art und Weise, 
die man mit Fug und Recht eine regelmäßige nennen könnte, die zahl­
reichen, ja zahllosen Wappen, welche drei Figuren derselben Gattung 
(meist 2. 1 gestellt) zeigen, entstanden sein dürften. Allein es fehlt 
bis jetzt an einem Beispiele für diejenige Wappenvariation, welche wir 
bei den Mansfeldischen v. Bünau wahrnehmen. Wollte man in der­
selben einen aparten Modus für eine Kennzeichnung der jüngeren Ge­
burt oder Linienabtheilung erblicken, so könnte dagegen vorerst aber doch 
eingewendet werden, daß, da auch das einfache Wappen der v. B. 
einen gleichen Helmschmuck mit dem 1517 in Gebrauch stehenden hat, 
der Schild des letztem möglicherweise doch so entstanden sein kann, daß, 
wie es sonst auch öfters geschah, die Bildung der Helmzier, welche 
Helmsiegel zeigten, in den Schild übernommen wurde.

6. Stadt Derneburg
oder, wie nach bekannter Eigenthümlichkeit des niedersächsischen Dialekt- 
ihr Name gemeinhin lautet, Derenburg (Birne Beere, Dirne, Deren, 
Hornburg, Horenburg u. s. w.). Sie liegt in der Mitte auf der Land­
straße von Halberstadt nach Wernigerode und war der Hauptort einer 
eigenen Herrschaft und der ganzen Grafschaft Regenstein und seit ur«

») Zu der Herrschaft Derenburg gehörte nach Aukwet« der Urkunden, 
z. B. nach den uns vorliegenden Kurbrandenburgischen Anwartschaft-briefen für 
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alter Zeit ein Lehen der Markgrafen von Brandenburg, die 
nach dem Absterben des gräflichen Hauses Reinstem zu Anfänge des 17. 
Jahrhunderts die Herrschaft als eröffnetes Lehen in Besitz nahmen und 
als ein Amt, das in lehnsrechtlicher Beziehung zur Mittel-, dann zur 
Altmark geschlagen ward, in administrativer unter der Halberstädtischen 
Kammer stand, weiter zu Lehen reichten, am längsten dem Geschlechte 
v. Veltheim, welchem ansebnliche Forderungen auf dasselbe verschrieben 
waren, so daß die Herrschaft zugleich als Pfandleben besessen ward. 
Die Herren v. Veltheim ließen die Herrschaft durch Amtleute') verwal­
ten, während sie selbst mitunter den Titel als Amtshauptleute führten, 
wozu nach der Einlösung des Amtes Preußischer Seits ab und zu 
auch höhere Staatsbeamte ernannt wurden, so z. B der Kammerherr 
Ludwig Christian Günther Freiherr v. Appel, der 1720 als Amts­
hauptmann von D. fungirte.

Die noch äußerst dunkle Geschichte der Stadt und Herrschaft D. 
während des Mittelalters wird bei dem Verlust oder der Verborgenheit 
fast aller älteren dieselbe betreffenden Urkunden ein wenig aber doch in 
interessanten Punkten durch den kleinen Urkundenschatz aufgehellt, den 
das vor der Stadt belegene S. Catharinen-Hospital besitzt.

Das hier abgebildete Siegel, dessen Stempel der Mitte, wenn 
nicht dem Anfänge des 14. Jahrhunderts angehört, von Thalergröße,

die Grafen zu Stolberg von 1541, 1589 u. s. f., im Gräfl. H.-Arch. K. 1, 7 
und 58 6, außer der Stadt Derenburg zunächst das Dorf D.anstedt und 
Danstedter Mark, dann die damals sämmtlich wüsten Ortschaften Goden- 
husen, der alte Archidiakonatsort Ntzleben, Seuer Hufen, wovon der ver­
stümmelte Name des nördlich von Derenburg gelegenen Sabberhäusischen oder 
Sibirischen Zolles noch erinnert, Wichhusen, Bönshusen (Bodenhusen), 
Man d orf (jetzt Rittergut) und Wetteborn.

Die Eigenschaft dieser Stücke als einer zusammengehörigen Herrschaft fand 
im Jahre 1599 Herzog Heinrich Julius für gut in seiner Eigenschaft als Bi­
schof von Halderstadt zu bestreiten, weil Graf Wolfgang Ernst zu Stolberg 
und seine Vettern und ebenso dessen Nachfolger bis in jüngere Zeit die Belei- 
hung bei dem Braudenburgischen OberlcbuSberrn uachsuchten.

Graf Ulrich zu Reinst ein hatte nämlich in den dreißiger Jahren des 16. 
Jahrhunderts bedeutende Anleihen bei Graf Botbo dem Glückseligen zu Stol­
berg gemacht, und Kurfürst Joachim zu Brandenburg hatte schon Montag nach 
Quasimodogeniti (29/4) 1538 darein gewilligt, daß Ersterer dem Letzteren die 
Herrschaft Derenburg für 35,000 Gulden wiederkäuflich überlassen durfte. 
(Abschr. im Gr. H.-Arch. ä 58, 6 Neta Vol. I. Bl. 4.). Als aber 4m Jahre 
1540 die Herrschaft gegen einen Pfandschilling den v. Veltheim überlassen wurde, 
sollten nach einer Urkunde Gr. Ulrichs zu Reinstem vom Ostermontag (29/3 
1540 die Graren zu Stolberg dieselbe nach 12 Jahren an sich lösen, sie zehn 
Jahre unabgelöst innehaben und bet etwaiger Veräußerung den Verkauf haben. 
Don Seiten Kurfürst Joachims I zu Brandenburg erfolgte Sonntag Lätare 
1541 (27/3) nebst der Anwartschaft auf das Untcrkämmereramt eine Verschrei- 
bnng über die Herrschaft an die Grafen zu Stolberg, ebenso vom Tage S.Joh. 
Evangclistä 1589. (Gr. H.-Arch. 6 l. 7.) E. I.

') 1649: Johann Brandts.
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zeigt eine dreithürmige Stadtmauer — eine sehr gewöhnliche Darstel­
lung auf Städtesiegeln — und zwar tragt der mittlere, stark hervor- 
tretende, mit einem offenen Thore versehene Zinnenthurm statt eines 
Daches den Helm der Grafen v. Regenstein, der alten Herrschaft der 
Stadt, einen zwei Hirschstangen tragenden s. g. Kübelhelm. Bon die­
sem Thurme lauft eine doppelte Zinnenmauer etwas schräg hinauf bis 
zu einem abschließenden spitzbedachten Thurme zu ieder Seite. Die 
Umschrift lautet: -j- 8'ÜVliOM8lV. VLMLLOKLN. in gothi­
scher Majuskel.

Die Darstellung, in das Siegel einer Stadt Schild und Helm 
der Herrschaft derselben oder eines von beiden zu setzen, d. h. nicht 
bloß allein, sondern in Verbindung mit einem Theile der eigentlichen 
Stadt selber, einer bethürmten Mauer, gehört nicht eben zu den Sel­
tenheiten, und gerade auch von der Art und Weise, nur den Helm der 
Stadthecrschaft über dem mittlern Thurme oder statt seiner anzubrin- 
gen, so daß er auf den Zinnen desselben ruht, über ihm schwebt oder 
von der Stadtmauer getragen wird, finden sich mehrere Beispiele. Man 
vergleiche z. B. das Siegel der Mecklenburgischen Stadt Neu-Branden- 
burg (aus dem Ende des 13. Jahrhunderts) im Mecklenb. Urkunden- 
buch IV. p. 544. Sonst wurde dem Schilde (z. B. rm Siegel der 
Städte Schleusingen und Wanzleben) oder Helme oder dem behelmten 
Schilde (z. B. auf dem Siegel der Mecklenb. Stadt Neu-Calen) ein 
Platz im geöffneten Stadtthore gegeben, oder es wurde der mittlere 
Thurm, wo dieser allein das Stadtzeichen bildete, wie z. B. auf dem 
der Stadt Blanken bürg am Harz, mit Schild und Helm der 
Landcsherrschaft, der Grafen von Blankenburg, beseitet. So auf einem 
vorliegenden Siegel an einer Urkunde von 1425, wo von dem stum­
pfen Zinnenthurm links der Schild, rechts der Helm, beide den Regen- 
steinschen gleich, sich zeigen, während die Umschrift lautet: 8' EIVI- 
I.Eo UI^KLAIIÖÜ.

Siegel der Stadt Thalmansseld und dortiger Bürger.
Von den beiden Stadtsiegeln hat das ältere, obwohl an Schrift­

stücken von 1538 und 1539 befindlich,') noch mittelalterlichen Cha­
rakter. Es stellt den Ritter Georg als Drachentödter zu Pferde auf 
damascirtem Grunde dar und zeigt in gothischer Minuskel die Umschrift: 

Gs O unten G in G dem O tale G crv G inansflt.

Der Kirche zu Mansfeld Schuldforderung über 500 Gulden Gr. H.-Arch.
IS. 1. Quittungen von 1538 und 1539.
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Das neuere Siegel, das auf dieses folgt und nach der Umschrift 
aus dem Jahre 1539 stammt, zeigt dieselbe Darstellung auf schlichtem 
Grunde und als Umschrift zwischen zwei Linien (Band) in lateinischer 
Majuskel:

8 G MIM G IA K UM (Drachenschwanz) I^l. G XV 
(Roßschwerf)

So wie die regelmäßige Bezeichnung „Schultheiß und Thal­
herrn (früher auch Kellerherrn) im Thal Mansfeld" für die Vorsteher 
der Stadt Mansfeld eine eigenthümliche ist, so ist auch die Umschrift 
nicht ganz gewöhnlich. Die Bezeichnung Stadt ist nämlich sowohl 
hier, wie überall in den uns vorliegenden Schriftstücken vermieden. 9 
Es ist das nun bei eigentlichen Berg- und Hüttenorten, die ja über­
haupt ganz eigenthümliche Gemeinwesen sind, eine nicht seltene Erschei­
nung. Ueberdies enthält die Umschrift eine Auslassung, da sie voll­
ständig lauten müßte: Siegel der Gemeinde, oder des Schultheißen 
und der Thalherrn unien in dem Thal zu Mansfeld.

Das neue Siegel zeigt nun nach rechts (heraldisch) in einer Car- 
toucke, die wohl die Fortsetzung des Spruchbandes bezeichnen soll, mit 
arabischen Zahlzeichen die Jahreszahl 1539.

Da nun die Pfarrkirche zu Mansfeld eine S. Georgskirche war, 
so würde das vorliegende Stadtsiegel zu denjenigen geboren, auf denen 
der Hauptheilige der Kirche zum bürgerlichen Ortszeichen gewählt 
ist, 2) und da wir den Ritter Georg zu Pferde vor uns sehen, so 
müßte das Siegel als ein Reitersiegel angesehen werden.

Dagegen ist nun aber zu erwägen, daß der heilige Georg zugleich 
der Schutzherr und das Sinnbild der Landesherrn war, unter deren 
Stammschloß der Ort Thalmansfeld lag. Auch als eigentliches Rei- 
tersiegel dürften wir es nicht anzusprechen haben, wie es z. B. so bei 
dem von Artcrn ist, auf welchem wir den Landesherrn als gewappne­
ten Ritter mit dem Familienwappen dargestellt finden. Das Pferd 
war vielmehr eine gewöhnliche Darstellung bei dem Drachenkampf S. 
Georgs, wenn er auch zuweilen zu Fuße kämpfend dargestellt wird, wie 
bei den Siegeln und auf der Glocke des S. Georgs- und S. Sil- 
vestristifts zu Wernigerode und auf den an dortiger Kirche befindlichen 
Bildwerken. 9

Wie nun aber der als Drachentödter sehr in der Luft schwebende 
Ritter S. Georg auch anderwärts vielfach mit Vorliebe als Sinnbild 
und Panier erwählt wurde, so verdient er als -Zeichen von Luthers Ge­
burtsland und Vaterstadt in besonderm Maße unsere Aufmerksamkeit.

9 So auch in den bei Krumhaar S. 13-28 gegebenen AuSzügen. 
Nur das Regest aus Gr. Volrads Urkunde von 1493 (S.'25) hat: Rath der 
StadtMansfeld.

9 Bergt, diese Zeitschr. 340.
9 Bergt. Heft 1. dieses Jahrg. S. 52 mit der dazu gehörigen Abbildung.
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Wie überhaupt die Jugend- und Heimat-Eindrücke bei Luther tief haf­
teten, so ist auch aus seinen Schriften mit genügender Bestimmtheit zu 
folgern, daß ihm das Bild und die Legende vom heiligen Georg von seiner 
Mansfeldischen Heimat her vielfach vor Augen schwebten und tief und 
liebevoll von ihm erfaßt waren.

Wir müssen es bei dem schnöden Unfug und Mißbrauch, der ge­
rade zu Luthers Zeit mit dem Legenden- und Heiligenwesen getrieben 
wurde, dem deutschen Reformator hoch anrechnen, daß er, trotz des ent­
schiedenen Zeugnisses gegen diesen Mißbrauch, doch keineswegs die tie­
fere Bedeutung der Legenden und Sinnbilder verkannte und sie bei 
mäßiger Verwendung und wo sie dem Glauben keine Gefahr und Ein­
trag brachten billigte.

Keiner Legende gedenkt er aber so oft als gerade der vom heili­
gen Georg und neben ihr der ebenso tiefsinnigen vom heiligen Christoph, 
deren großartige und ergreifende bildliche Darstellung er ebenfalls aus 
seinen jüngeren und innerlich bewegten Lebensjahren vom Dom zu 
Erfurt her kennen mußte. Obwohl er nicht darauf schwören will, daß 
der heilige (Drachentödter) Georg und Christoffel je auf der Erde ge­
lebt haben, >) und obwohl sonderlich das Landvolk dieselben mißbräuch­
lich mit Feiern und Fasten ehrte,?) und trotzdem er den heil. Georg 
ebenso wie andere Gestalten der Legenden als „Gedichte, der Griechen" 
erkannte, S) so waren ihm doch Georg und andere Legendenheilige schöne 
Sinnbilder und gut und löblich, wenn sie auf den Glauben gerichtet 
und selten gebraucht würden. *) So hebt er die schöne geistliche 
Deutung der Legende von Georg hervor — den übrigens bekanntlich erst die 
spätere Dichtung zum Drachentödter macht. An einer anderen Stelle 
giebt er die Deutung: die Jungfrau der Sage sei die rechte christliche 
Kirche, der Drache der Satan, der sie fressen und verschlingen will, die 
Schuppen die Tyrannen und Rotten; Gott halt über ihnen, bis irgend 
ein frommer Kaiser oder Fürst kommt, der sie schützt und errettet. §) 
Wieder an einer anderen Stelle bespricht er die verkehrte, für die evan­
gelische Wahrheit unfruchtbare und schädliche Sinnbildelei, wieder mit 
näherer Ausführung der S. Georgs-Legende. ?) Des seltener genann­
ten Drachentödters zu Nikomedien, des frommen Ursarius (Arsarius), 
gedenkt er ebenfalls. Auch wo er sie nicht unmittelbar anführt, ist

') Luthers Werke. AuSg. v. Walch. Xlt. Sp. 1688.
') „ „ ,, „ „ ll. „ 2824.
') „ „ „ „ „ VI. „ 1752.
') „ „ „ „ „ XXII. „ 1982.

„ „ „ „ „ «X. 2707, 1985, 1992.
°) „ Von Allegorien und geistl. Deutung. XXII. Sp. 1984.
') „ „ „ „ , „ XX. „ 328.
') „ „ „ „ „ „ IX. „ 2707.
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doch die S. Georgssage nach ihrer geistlichen Bedeutung: die siegreiche 
Ritterschaft gegen die Sünde und die Werke der Finsterniß, ihm ge­
genwärtig. Besonders schön ist dies ausgeführt bei der Auslegung 
der dem Jacob im Traum gegebenen Verheißung: die Waffen unserer 
Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Es ist die Kraft des 
Glaubens, die in dem Schwachen mächtig ist. >) So ist denn das 
Siegel von Luthers Vaterstadt nicht ganz ohne Bedeutung: hatte doch 
Luther in besonderer Weise die Ritterschaft S. Georgs zuerst an sich 
selbst und dann nach göttlichem Beruf an der« in schwerem Irrthum und 
Mißbrauch gefangenen Kirche zu üben.

Auf die Siegel der Stadt lassen wir drei kleine Siegel von Lu­
thers Familie folgen. Des ersteren bediente sich Jacob Luther am 8. 
Oktober 1535,') das zweite ist dasselbe in wenig veränderter Form, 
dem wir m zahlreichen Schriftstücken bis 1359 begegnen. Des drit­
ten bediente sich als Bevollmächtigter der Vormünder von Martin Rei- 
nickes Witwe und Erben am 19. Januar 1556 „Martin Luther", 
den der ziemlich gleichzeitige amtliche Vermerk auf dem Schriftstück 
Jacob Luthers Sohn nennt, *)  obwohl wir sonst in Stammbäumen 
der Lutherfamilie von keinem Sohne, sondern nur von einem Enkel die­
ses Namens hören. 5) Martin Reinickes Witwe lehrt uns aber jene Quit­
tung als Martin Luthers (des Jüngern) nahe Verwandte kennen. Er 
sagt nämlich darin: „Soviel aber die Hauptsumme der zweitausent 
gülden belangen thut, (die die Herrschaft Stolberg der Reinicke schuldete) 
haben wolgedachte Grafen, vff gunstliche erlangte zusage vnser Mut­
ter vns; Philip gluespisz vnd Martin Lutther zu beforderung 
vnsers huttenhandels zu Goszlar an gedachter Hauptsumme der zwei­
tausent gülden dreihundert thaler bar erlegt, die ich auch Martin 
Luther also bar in den Handel vffgenohmen vnd empfangen". Die 
Verwandtschaft mochte von Seiten des verstorbenen Ehemanns der 
Witwe Reinicke Herkommen. Philipp Gluespis oder Gluespieß hatte eine 
Tochter Hans Reinickes zur Frau. Des Letzteren Schwester war die 
Frau von Nikolaus Omler, den der Reformator Luther Schwager 
nennt. °)

') Walch II. Sp. 595-596.
H Quittung von Montag nach Leonhardi 1535. Gr. H.-Arch. 18, 6.

Besonders a. a. O.
a) Bezeichnung auf dem Rücken: ,,Jacob Lütter sohn Märten lüt­

ter quittirt 300 thlr. vff 200 gülden haubsomma empfangen". 18, 6.
Richter 6eneal. l^utkeroruw. Berlin und Leipzig 1733. Tafel zu Seite 

62. Robst Bcitr. zur Geneall. d. Luther. Geschl. Jena 1754. S. Keil Le­
ben Hans Luthers. Tafel 2.

') Vgl.: Die Familie Plathner S. 224.

Die Erklärung (Blasonnirung) der im Wesentlichen völlig glei-
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chen drei Wappen des Jacob und Martin Luther wird durch das von 
Kaiser Sigismund im Jahre 1413 einem sogenannten Hof- oder 
Pfalzgrafen Fabian Luther ertheilte Wappen erleichtert, das nebst Far- 
benangabe (Tinctur) im vierten Beitrag der Unschuldigen Nachrichten 
vom Jahre 1731 S. 534 f. mitgetheilt und erklärt ist. *)  
Hat es auch in der mitgetheilten Gestalt mehr das Gepräge 
des spätern 16. als des beginnenden 15. Jahrhunderts, so ist doch die 
angebliche Erhaltung der wesentlichen Formen eines solchen Wappens 
in der Familie Luther wohl annehmbar. Eine andere hier nicht zu be­
rührende Frage ist es freilich, ob wirklich die Familie des Reformators 
von diesem Fabian abstamme. Nach der am angeführten Ort mit­
getheilten Deutung stellt jenes Fabian Luthersche Wappen im rothen 
Felde rechts zwei silberne (weiße) aufgeblähte Feldrosen dar, links eine 
halbe goldene Armbrust mit Stahlfarbe ausgeziert, auf dem Helm zwei 
Büffelhörner roth in Gold, die Helmdecken roth und silbern (weiß), ?) 
In den Hauptzeichen — nur daß Helm und Helmverzierung fehlt — 
stimmt mit diesem Wappen der von Jacob Luther nach 1535 bis zu 
seinem Ende stets geführte Handring, so wie der des jüngeren, uns 
als sein Sohn bezeichneten Martin Luther überein. Die beiden Rosen 
sehen hier freilich mehr wie Sterne aus. In dieser Gestalt war Ja­
cob Luthers Siegel bekannt. ^) Auf dem Handringe von 1535 sind 
die Rosen zu beiden Seiten der Armbrust vertheilt und sehen wirklich 
wie heraldische Rosen aus.

') Dergl. Jürgens Luthers Leben I. 14.
Keil Leben Haus Luther- S. 10.
Jürgens a a. O. Keil a. a O. S. 11.

9 Keil Leben Hans Luthers S. 12. Wernsdorf Histor. Nachr. von 
der Schloßkirche zu Wittenberg 1717 S. 123. Das betreffende Menzsche Buch 
liegt un» nicht vor.

Dieser uns hier urkundlich vorliegenden älteren Gestalt des Jacob 
Lutherschen Wappens gegenüber gewinnt die Nachricht das Pfarrers und 
kaiserlichen Dichters Balthasar Menz, eines jüngeren Zeitgenossen Mar­
tin Luthers, (da er 1529 zu Wittenberg studirte), des Reformators 
ursprüngliches Wappen sei eine halbe Armbrust, zu deren jeder Seite 
eine rothe und weiße Rose im blauen Schilde, gewesen, an 
Festigkeit und Annehmbarkeit- *)

Mag nun die Familie des Reformators mit jenem kaiserlichen 
Pfalzgrafen in geschlechtlichem Zusammenhang stehen, mag Luther in 
seinen jüngsten Jahren sich jenes alten Wappens bedient haben oder 

- nicht, so ist ebensowohl sicher, daß es zunächst in Jacob Luthers Fami­
lie als Familiensiegel galt, als daß der Reformator Luther sich we­
nigstens später desselben nicht bediente.
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Wenn dies zunächst geringfügig erscheint, so glauben wir doch 
berechtigt zu sein, einigen tieferen Sinn und Bedeutung in diesen Din­
gen zu finden. Wahrend wir hören, daß Martins Vater Hans Luther 
sich als einfacher Bergmann der Zeichen seines Berufs, zweier kreuz- 
weis gelegten Bergmannshämmer, bediente,') so suchte der jüngste 
Sohn Jacob - es wäre nicht unmerkwürdig, genau zu untersuchen, 
ob es erst geschah, seitdem der Ruhm seines Bruders mit auf ihn 
zurückstrahlte — ein künstliches, mit den Verhältnissen der Familie in 
keinem inneren Zusammenhänge stehendes Zeichen hervor, das als einst 
einem Vorfahren verbrieftes Wappen galt. Statt dessen erkor 
sich sein geistesgewaltiger und doch schlichter älterer Bruder Mar­
tin selbst ein tiefsinniges Zeichen, das eine innere Ueberzeugung und 
ein Bekenntniß aussprechen sollte: das schwarze Kreuz des Christen in 
dem Herzen (von natürlicher Farbe) und dieses auf der Rose als Sinn­
bild der Freude, um anzudeuten, daß der, welcher vom Herzen glaubt, durch 
Christi Versöhnungstod gerecht wird, und daß diese Glaubenszuversicht, 
auch wo das Herz unterm dunkeln Kreuze steht, Friede, Trost und 
Freude in dasselbe gießt. — Wir setzen hier als bekannt voraus, was 
Luther selbst über diese Deutung des von ihm erkorenen Merkzeichens 
sagt, und gehen auf dessen hierher nicht gehörende und anderswo be­
sprochene weitere Ausführung nicht ein. Dagegen ist es uns nicht 
zweifelhaft, daß Luther die Rose aus dem überlieferten Wappen bei- 
behielt, und ist dies wieder ein Beweis, daß er nach keiner Seite hin, 
auch im Geringfügigen nicht, das Ueberlieferte übersah und verwarf, 
jondern das Brauchbare beibehielt, tief erfaßte und nur das wirklich 
Sinn- und Werthlose bei Seite ließ. Auch in der Stellung zu den 
Wappenzeichen unterscheidet sich der tiefe Martin von seinem jüngsten 
Bruder, der ein vielgeschätzter und oft als Vormund gebrauchter Bür­
ger, Bergmann und Rathsherr, aber gewiß kein bedeutender Mann 
war. Bei Luthers Entführung auf die Wartburg bezeichnet ihn derselbe 
als einen nicht sonderlich beherzten Schnellläufer.

Die weiteren in der Abbildung mitgetheilten „Hantringe" oder 
Familienzeichen von Luthers Freundschaft werden auch ohne nähere 
Besprechung vielleicht Manchem willkommen sein. Das Petschaft (Marke) des- 
Stolbergischen Amtsschössers Matthias Lutterodt theilen wir mit, weil 
es bei seiner großen Aehnlichkeit mit den Zeichen der Reinicke die schon 
angedeutete Verwandtschaft noch etwas mehr erhärtet. ?)

') Richter kenegl. lmtberor. S. 665. Jacob Luther habt sich 1554 des 
künstl. Siegels Fabian Luthers zu Hildesheim bedient „obgleich sein Vater son- 
sten ein Stück seines Handwerkesgeräth, nämlich 2Creutzweiß gelegte Pick­
hammer gebrauchet hatte". Mit diesem Zeichen ist Hans Luther auch in Keils 
erwähnter Schrift abgebildet.

') Es mag noch daran erinnert werden, daß der oben S. 60 von 
Jacob Luther als sein Schwager bezeichnete Hans Stelwagen auch 
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Das unten gelegentlich mitgetheilte Petschaft des Liederdichters 
Johann Heune (Gigas) aus Nordhausen ist ein gemmenartiges Ge­
lehrtensiegel, obwohl das redende Zeichen, der Heune oder Riese (Zi- 
A38), mit der damals zeitüblichen vollen Ritterrüstung erscheint.

Die Mansfelder Siegel sind den oben bei unseren bezüglichen 
Mittheilungen angegebenen Urkunden und Schriftstücken im Gräflichen 
Haupt-Archiv zu Wernigerode entnommen, das Heunische den eben­
daselbst in Fach .4. 17, 3 befindlichen Quittungen Heune's von 1339 ff.

Siegel des Salands vom Sänne Utzleben?u Wernigerode.
Es wurde bereits im ersten Heft dieses Jahrgangs unserer Zeit­

schr. S. 3 bemerkt, daß uns ein Siegel des Kalands zu Wernigerode 
nicht erhalten, und daß dies bei der germgen Zahl auf uns gekommener 
eigentlicher Urkunden dieser Brüderschaft in der Urschrift nicht zu ver­
wundern sei.

Zwei kleine Quittungen auf Papier aus den Jahren 1540 und 
1541, welche sich versteckt unter vermischten und vereinzelten Quittun­
gen im Grafl. H.-Arch. zu Wern. in dem Schränk 21. 6 versan­
den, helfen diesem Mangel einigermaßen ab, indem sie, gerade so wie 
bei den hier besprochenen und abgebildeten Thalmansfeldifchen Siegeln 
von 1538 und 1539, zu zwei aufeinander folgenden Jahresquittungen 
zwei verschiedene Siegel des Kalands vorführen.

Freilich ist diese immerhin willkommene Ergänzung dieser Lücke 
nur eine unvollkommene, denn wir gewinnen nur eine gewisse Vorstel­
lung, aber kein deutliches Bild von diesen Siegeln, und nur von dem 
neueren v I. 1541 ist der Versuch gemacht, es abzubilden, soweit 
der unvollkommene Abdruck auf Papier dies zuläßt. Was das der 
Quittung von 1540 untergedrückte Siegel betrifft, so ist es ungefähr 
von der Größe des auf der beiliegenden Tafel abgebildeten von 1541

den Stolb. AmtSschösser Caspar Makler im I. 1546 seinen freundlichen lieben 
Schwager nennt u. z. B jagl: Ist. clerlmlben an euck, als meinen freundl. 
lieben 8cünsxer, mein Ireuntlicli vnd ßutliclr bxtt u. s. W.Gr. H.-Arch.
20, 8. Er war übrigens Bürger zu Hettstebt. (Schuldverschreib, über 4500 
Gulden Urschr. Gr. H.-Arch. ö. 19. 2.
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und ebenfalls rund. Die Umschrift ist in gothischer Majuskel auSge- 
führt, und ist der Charakter entschieden alterthümlich. Eine versuchte 
Lesung wollte nicht gelingen. Die Umschrift lauft zwischen zwei Rän­
dern. Das unerkennbare Siegelzeichen befindet sich auf einem dreiecki­
gen Siegelschilde.

Auch bei dem Siegel von 1b41 vermögen wir weder eine sichere 
Lesung der Legende noch eine bestimmte Deutung des Siegelbildes zu 
geben. Was die Schrift der ersteren betrifft, so ist sie zwar noch go­
thisch, aber eine jener Zeit angemessene neuthümliche Majuskel. Die 
vollständige Umschrift wagen wir nicht einmal zu errathen. Mit 
Wahrscheinlichkeit ergiebt sich:

8 1)Ls8 .... 1
Nur die nicht in Klammern gesetzten Buchstaben sind noch zu 

lesen.
Was das Siegelbild anbelangt, so scheint es entweder ein Kelch 

oder ein Räuchergefaß zu sein. Gegen erstere Austastung scheinen die 
damit unvereinbaren Andeutungen oben und an den Seiten zu sprechen. 
Der eigenthümliche in die Umschrift hineinragende Vierpaß ist in jener 
Gestalt für die Zeit bezeichnend.

Die Quittungen selbst gewähren eine kleine Ergänzung zu unserer 
Kenntniß des Kalands. Die erstere lautet:

"6 Hervvi6U8 relN6N8nider linken, 3ntoniu8 ki- 
Kebu8 kemmerer de8 K3>3nde8 öunni vt28leuen 
Bekennen dnt vn8 M3tki38 luti ot 8eko88er to vverninZrods 
Zenoeftlietr betult kntft ve^er Zulden io e^n vnde twintiek 8ne- 
berZer vor e^nen gülden torekende 80 vn8 vn8er kere Ornue 
^vuIskAanZK 8tgIbel'A6 vnc! 8^ner AnaUe broder 
ve^68t vor8ekenen puri'6e3eioni8 mnrie 86ku1diek worden. 
8olker und nlier vorbed3Aeden Un86 8eZZe xve 8^ne Annde 
vnd 8^ner Annde broder c^uidt ieddiek vnd 1oe8 m^t du88em 
breue den we m^t vn8em 8iZiI bekreNiZet vnd ^euen ked- 
ben N3 der Aebort ekri8ti VN868 keren du8ent viMmndert jin 
vertiZe8ten änre 3m din8ed3A6 N3ek Iet3i'6.

Eme fast wörtlich gleichlautende Quittung ebendaselbst über den­
selben Betrag vom Jahre 1541 beginnt:

IVe Uerwiou8 Bem6N8nider deken, üenn^n- 
xu8 O^seken k3mmerer de8 K3l3nd65 Ü3nni vtrs- 
leue.

Urschrift auf Papier mit untergedrücktem Siegel im Gr. H.-Arch. zu 
Wernigerode jetzt 2l, 9.
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Das aufgedrückte Siegel ist das auf beiliegender Tafel nach Mög« 
lichkeit dargeftellte.

Von den genannten Vorstehern des Kalands waren wenigstens zwei 
zugleich Stiftsherrn zu S. Silvestri.')

Heinrich Remensnider, der Dechant, wird in Stiftsurkunden 1536 
und 1537 Keiner der Heren (Dom- oder Stiftsherrn) und Vicarien, 
1538/39 Kelner der gemeinen Kelnerie des Stifts zu Wernigerode 
genannt. In den Jahren 1536 und 37 lernen wir ihn auch als 
letzten Inhaber der Vicarie des Altars S. Joh. Baptista et Evan- 
gelistä kennen.

Anton Kikebusch ist uns nach 11., I, S. 17 als Kalandskäm- 
merer von 1532 an bekannt, Henning Giseken seit 1537. Giseken 
wird auch 1540 und 1542 als Kelner und als Vicarius und Procura­
tor der Herren und Vicarien genannt, von 1556 bis 1584 war er Senior 
des Capitels. Er verstarb als der letzte Stiftsherr, der schon vor der 
Reformation, der er sich nebst anderen Conventualen zugewendet hatte, 
zum Convent zu S. Silvestri gehörte.

Wir sehen also den Kaland in Wernigerode noch zur Zeit Graf 
Wolfgangs in Stand und Wesen und noch im Jahre 1541 mit ei­
nem neuen Siegel Urkunden. E. I.

Betreffen- das Lonventfiegel -er Zelten-Brüder ?u 
Halberstadt

(Dgl. Jahrg. I.S. 337.)

erlaubt sich der Unterzeichnete nachträglich zu bemerken, daß, au­
ßer dem Abdruck vom Jahre 1509, auch der Originalstempel 
selbst sich bis auf unsere Zeit erhalten hat; derselbe wird gegenwärtig 
in der Antiquitäten-Sammlung des Herrn Senator Culemann zu Han­
nover aufbewahrt. Leider ist mir ein Abdruck davon erst zugegangen, 
als die der bezüglichen Mittheilung beigegebene Abbildung bereits in den 
Händen des Lithographen war; somit bleibt nur übrig zu erwähnen, 
daß die Arbeit des betr. Siegels eine viel hübschere ist, als die nach 
dem mittelmäßig erhaltenen Orginal-Wachsabdruck gefertigte Zeichnung

IL
') Vgl. Heft i S. 8-s.
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erkennen läßt, und daß das Siegelfeld innerhalb der Legende mit zahl­
reichen kleinen Flämmchen bestreut erscheint.

Ferner dürfte die Mittheilung interessiren, daß sich an dem erwähn­
ten Originalstempel zugleich ein kleineres Secret der Zellenbrüder be­
findet, von dem ein alter Originalabdruck wohl nicht erhalten sein wird. 
Es ist auf der mitfolgenden Siegeltafel abgebildet. Dies Secret (Größe 
22 Millimeter) zeigt in halber Figur den h. Augustinus in bischöf­
lichem Gewände, in der Rechten den Krummstab, in der Linken ein 
Herz haltend, das mit der Mitra bedeckte Haupt von einer Strahlenglorie 
umgeben. Unterhalb des Brustbildes befindet sich gleichfalls wie bei 
dem Conventssiegel der städtische Wappenschild. Die Umschrift lautet 
merkwürdigerweise: ch ihesus ' * rnaria ch, das Siegelfeld ist gleich­
falls mit kleinen Flämmchen bestreut. — Typus und Ausführung 
stimmen mit dem des Conventsiegels völlig überein.

') Ein neuer Lackabdruck ist von dem Herrn Einsender für die Sammlung 
des HarzvereinS geschenkt und nebst einem früher übermittelten Abdruck des 
Siegels dem H. Conservator behändigt worden. E. I.

Ad. M. Hildebrandt.



Vermischtes.

1. Lu der Abhandlung über den Laland -es Sanner Atzlebe« 
zu Wernigerode.

Die ll., 1. Seite 3 dieser Zeitschrift angeführte Zusammensetzung 
der Gemeinde aus Rittern, Rath und Bürgern findet sich gleichfalls 
in Halberstadt im Jahre 1241. Die unten abgedruckte Urkunde, 
welche einem 1311 angelegten Copialbuche des Stifts 8. Lonilacii 
in Halberstadt entnommen ist, führt als Zeugen auf: erstlich 5 Ritter 
aus den Ministerialgeschlechtern, welche zugleich als Stadträthe bezeich­
net werden, zweitens 5 als Bürger und Stadträthe aufgeführte Per­
sonen und drittens 5 Personen unter der Bezeichnung magistri ci- 
viuw.

1241 (Freitag vor Palmsonntag) März 22.

Der Rath zu Halberstadt erklärt zwei Hofstellen des Klosters S. 
Bonifacii für frei von Abgaben und Diensten.

In nomine ssncte 6t individue trinitatis. Nos universi 
consules et borgenses civitatis üalberstadensis omnibus baue 
paginam audire volentibus servicium. Quamquam difbcile sit 
facta et decreta communitatis singulorum consensu et attesta- 
cione Lrmata ulla transuersione et permutatione posse cas­
sari. tamen quia cotticlianis motibus labimur omnes et liabi­
mur in diversa, quippe cum non sit in manu bominis eterni- 
tas et negociacio temporalis, necessarium est propter kabun- 
dantem cautelam ea, que possint oblivione aliqua retractari, 
scripture testimonio in longa futurorum tempora perbennari. 
8ane ad omnium noticiam libenter volumus devenire, quod

13»
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nos considerata status nostri dubia qualitate propter Deum 
et animarum nostrarum remedio (8ic) areas quasdam, unam 
videlicet, quo fuit D e r m a n n i quondam cognomento >Vo d e n, 
sitam prope oimitorium ecclesje beati konUacii, aliam quoque 
aream, que a muro nostro civitatis usque aci fundamenta 
ambitus eiusdem eeclesie a parte aquilonari in longitudine 
protenditur, in latitudine vero spaeium sex areuum sive testu­
dinum dieti nostri muri eomprenendentem, que quidem area 
Verduardi figuli quondam dicebatur, iam dicte eeclesie 
sancti öonifgcii liberas dimittimus et exemptas ab omni iure 
civili et iurisdicione (sic) temporali, quocumque nomine 
censeatur, ita quod bomines commorantes in eisdem nec ad 
fossata de novo facienda vel eciam reficienda vel ad muni- 
cionem aliquam civitatis vel ad vigilias et custodias noctis 
sive diei observandas nullatenus astringantur, et ut nullis 
oneribus civilibus publicis vel privatis, talliis et exactionibus 
sive censu, qui VVorttins vulgo dicitur, aliquatenus molesten­
tur. 8i quis igitur ex nobis contra nostre civitatis indultum 
beo, que prodicta sunt, ausu temerario presumpserit violare, 
ipsum pena decem marcarum nostre monete duximus condemp- 
nandum, ea tamen structuro iam dicte eeclesie sancti Loni- 
facii in subsidium eroganda. Lt ut bec, quo prodicta sunt, 
robur obtineant firmitatis» presentem paginam indo conscri­
ptam cum sigillo civium nostro civitatis fecimus annotari. Huius rei 
testes sunt Denricus de L^Ienstede. Lernbardus 
de ^smenstedo. *)  I^mmo de Ouenstedo. Uenricus 
pincerna. Oodesckalcus de lloltempna. milites, 
ministeriales et consiliarii civitatis, vitbmarus de ftonte. 
öruno de verneborcb. 6^l marus pell i fex. ?ri- 
dericus de k*  o r o. lobannes fudex. burgenses et con­
siliarii civitatis, Ueinricus Antonii. bernbardus 
institor, ke^nerus monetarius. Iordanis. 8i- 
fridus monetarius, magistri civitatis, Xctum et datum anno 
incarnacionis Domini Xbl". soxta feria ante festum 
palmarum.

Copialb. des Stiftes 8. Donilacii lol. H.

Nach einer auf lob lll. eingetragenen Urkunde hat Bischof Mein- 
hard unter demselben Datum die vorstehende Befreiung der beiden Hof­
stellen von städtischen Abgaben und Diensten bestätigt. Zeugen dabei sind:

') — L» /tspevrtecle.
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1otl3IM68 6663NU8, 8ur6Ü3I'6u8 Vl666ominU8 6l <^0NV 
nostre 60616816 63nonioi, Oonrsickus 60M68 6e ke^ensten, 01- 
ri6U8 60M68 6o 8oZ6N8t6N, Him-icus 60M68 de 81nnk6ni)ur6k, 
Ilu'öencns 6o Il3rt68lo06, Otto 66 8ore8te6o, milites 6t 3lii 
c>u3m siluros clerici 6l l3iei 66c 6i»ni.

Zu S. 18. — Die in der Urkunde von 1373 erscheinenden 
Johann von Ströbeck und Dietrich von Padeborn sind wahrscheinlich 
Stiftsherrn zu S. Bonifaz in Halberstadt gewesen; wenigstens ist die 
Memorie eines Johann von Ströbeck, welcher als Oominus bezeichnet 
ist, am 4. Januar und die seines Vaters Heinrich am 23. September, 
so wie die seiner Mutter Zacharia am 28. April in das Todtenbuch 
des gedachten Stifts eingetragen.

Ebendaselbst findet sich der Todestag Dietrichs von Padeborn am 
19. September verzeichnet und die Memorie seines Vaters Daniel und 
seiner Mutter Grete am 30. August.

I. Grote, ReichSfreiherr zu Schaum.

2. Ein türkisches Mägdlein in Halbcrftadt getauft 1687.

M. Nd. Nd. IW. Ab. Nb.')

12 Nasi war 2s gnte kostum pont66O8t68 hat die Wohlge- 
borne Frau relictu von Groten?) ein Türkisch Magdlein von ohnge- 
fehr 4 Jahren und etwas darüber, so Ihr von ihrem Herrn Sohne, der 
vor Offen mitgewesen und nach der Erobrung solches nebst dessen Mut­
ter gefangen bekommen, gleichsamb zum Eigenthumb geschenket worden, 
tauffen lassen in hiesiger Ober-LoIloAMt-Stiffskirchen L. U. V. von 
wir t. ?38t. Da dann der Tauff^clus folgendermaßen verrichtet 
worden.

') So im Kirchenbuche.
-) Hcdwig Lucia von Eberstein, vermählt mit Thomas Grote, Domdechan- 

ten zu Havelberg. Ihr Sohn, Joh. Ernst Grote, war Kurbrandenb. Oberst­
lieutenant.
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«. Ist das Kind vor dem Hohen Altar nebst denen Pathen gefüret 
und gesungen worden: Komm Heiliger Geist eto. Darauf hab 
Ich einen 8srmon gehalten von Adel und Würde eines Christen, 
so aus dem mit Gott aufgerichteten Taufbunde herstammt. Nach 
Endigung dessen wurde das Kind vom Christlichen Glauben gefra-

gnügung und Verwunderung der umgehenden viel 1WO versöh­
nen gethan.

/Z. Habe ich über ihm aus der Kirchen-.s^enciu ein Tauffgebeth ge­
sprochen, welches die Pathen mit Auflegung der Hände durch ein 
H. Vater Unser geschlossen.

7. Wurde gesungen: O Vater aller Gutigkeit, Ich falle Dir zu Fü­
ßen. Inzwischen wurde das Kind durch Ihr Pathen in der Mitte 
nach dem Tauf Stein geleitet, allwo es ordentlich durch die Glau- 
bensfcag gefraget und die Antwordt darauf, her sagen muste, wel­
ches alles Volck gehöret.

ö. Darauff es getaufft worden und mitgesprochen: Wer aber ihn, 
nebst dem Gesang: Sey Lob und Ehr mit dimittiret worden. 
Mit Bitte an die Pathen, daß Es ferner im Christl. Glauben 
möchte erzogen werden.

Pathen waren:
Hr. von Eberstein Dohmherr allhre.
Hr. Hoffer von Uhrfahren vse. ö. U. V.
Hr, von Werther 8ponsu8 Ihr von Groten.
Hr. (-ener. 8us)6rint6nd. kixner, euiu8 p3rl68 ob vulotudmem 

36v6r83m Hr. Frege l)>36. 0. Illui-tini.
Fraulein von Groten.
Fraulein von Schacht.
Frau von Münchhausen.

DeS Kindes Nahm ist I^uoiu Lki-istimm.
Am Rande steht geschrieben: IM. Des Kindes Vater ein geboh- 

rener Türke soll Stück Hauptmann und Ingenieur in Offen gewe­
sen seyn.

Extrahirt aus dem Kirchenbuche der Liebfrauen Kirche zu Halber­
stadt vom I. 1661—1715.

I. Grote, Reich-freiherr zu Schauen.
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3. Beiträge zur Geschichte des Weinbaues am Harz.

Der Weinbau in hiesiger Gegend ist sicher zur Zeit des Mittel- 
alters bedeutender gewesen, als man des ungünstigen Klimas wegen 
gewöhnlich anzunehmen geneigt ist, und hat noch bis zur ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts gedauert. Zum Beweise mögen folgende Aus­
züge aus Urkunden dienen, unter welchen der erste nicht blos von den 
Weinbergen redet, sondern auch von den dazu gehörigen Leuten, sowie 
daß die Weinberge der Bischöflichen Kellerei zuständig waren.

1. Bischof Reinhard bestätigt dem Kloster Stötterlingenburg Be­
sitzungen (1107—9.).

. . . vin638 circo montem (worauf Stötterlingenburg belegen) 
8it38 cum cuItorii)U8 6t 3Avi8 od 638 VIN638 P6rtin6ntibu8 6t 
dccim38 63rundcm vineorum; it6m VM63M, csU6 suit domini 
öorcbordi do Conr3d68borck 6t uxori8 oiu8............ eum de­
cima eiu8dem vinee.................. docim38 quoque vineorum in
voiekem et Leier8t6d6 et omnium vineorum pre-sentium et 
suturarum pertinentium 3d eeilorium epi860pi 8tuterft'AA6burZ 
— (Copiar des Klosters Stötterlingenburg (603.) fol. 25 im K. St.- 
Arch. zu Magdeburg.)

1198.
2. ^erneru8 prepO8iw8 666le8i6 83ncti Lonikaeii 8tipen- 

dium od eulturom 3ntic^ue vinee pertinen8 edoro deput3vit.
(Copiar. 8. Louis. in der Bibl. der Halberst. Domschule.)
Jn dem Verzeichniß der Güter der Küsterei des gedachten 

Stifts um 1311 wird der alte Weinberg als schon in Acker verwandelt 
erwähnt. —

3. Jn der Instruktion der Herzogin Anna Sophia von Braun­
schweig, Gemahlin deS Herzogs Friedrich Ulrich, geb. Markgräfin zu 
Brandenburg, für ihren Oberhauptmann über die Aemter Schöningen, 
Hessen, Jerxheim, Sambtleben und Voigtsdalem, Joachim Johann von 
Gustedt ds dato Köln an der Spreew den 27. April 1628 heißt 
es:

„Das die Weinberge auch der gebühr nach beschicket und woll ge­
wartet werden mögen."

Ferner in der Bestallung desselben Oberhauptmanns von Gustedt 
vom 2. Mai 1628 werden ihm jährlich angewiesen:

„Zwei Tonnen Wein auß dem Weinberge zu Hessen, wen da- 
selbsten Wein gewonnen wirbt."

Anna Sophia, Tochter des Kurfürsten Johann Sigismund von
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Brandenburg, wurde am 17. Mär; 1 598 zu Cöln an der Spree geboren 
und am 4. September 1614 zu Wolfenbüttel mit dem Herzoge von 
Braunschweig Friedrich Ulrich vermählt. In Folge von Briefen, welche 
der Herzog Christian, ihr Schwager, der bekannte Bischof von Halber­
stadt, in der im Treffen bei der Plesse am 25. Juni 1623 erbeuteten 
Bagage des Herzogs Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg gefunden 
hatte, eines zu vertraulichen Verhältnisses mit letzterm beschuldigt, ent­
floh sie von Wolfenbüttel zu ihrem Bruder, dem Kurfürsten Georg 
Wilhelm, nach Tangermünde. Nach langen Verhandlungen erhielt sie 
zu ihrem standesmäßigen Unterhalte 1628 die oben genannten fünf 
Aemter angewiesen, von denen sie Schöningen zu ihrer Residenz er» 
wählte. Dort und in Hessen sorgte sie für Kirchen, Schulen und 
Arme auf ausgezeichnete Weise. Sie starb an ihrem Geburtsorte am 
10. December 1659.

Joachim Johann von Gustedt, geb. am 22. März 1595, studirte 
in Helmstedt und war dann an den Höfen zu Osnabrück und Wolfen­
büttel. 1617 erbte er die väterlichen Güter, ließ sich in Dersheim 
nieder, und vermählte sich mit Eva von Streithorst, der Tochter 
Joachims von Streithorst, Molfenbüttelschen Geh. Raths und Land- 
drosten und seiner Gemahlin Ilse von Mengerssen. Sie starb 
1630, nachdem sie ihrem Gemahle 11 Kinder geboren hatte. Im 
Jahre 1632 vermählte sich Joachim Johann von Gustedt wieder und 
zwar mit dem Hoffräulein der Herzogin Anna Sophia, Ursula von 
Kracht. Auch diese Ehe war fruchtbar, denn Frau Ursula beglückte 
ihren Gemahl durch die Geburt von 12 Kindern. Joach. Johann von 
Gustedt verwaltete die Amtshauptmannschaft von 1628—1635, wurde 
Domherr zu Magdeburg 1637 und später Thesaurar, Propst zu St. 
Nicolai und starb als Landschafts-Director in Magdeburg im I. 1652 
auf seinem Gute Dersheim.

I. Grote, ReichSfreiherr zu Schaum.

4. yutachten wegen Äulage von Wein- und Hopsenbergen 

bei Llbingerode auf dem Harz.

Oktober 1555.

Die in diesem zweiten und im ersten Heft d. 2 Jahrg. dieser Zeitschr. 
enthaltenen Mittheilungen über Wein- und Hopfenbau in den Harzge,



2«I

genden zeigen, welche kühnen Versuche man nicht nur mit der Anpflan­
zung des Hopfens, sondern auch der edlen Rebe noch bis vor etwa zwei 
und einem halben Jahrhundert machte. An Kühnheit werden diese Un­
ternehmungen aber alle weit überboten von dem Gedanken des Gräflich 
Stolberg-Wernigerödischen Beamten, welcher auf Grund von Elbingerö- 
dischen Amtsregistern von 1544—1554 im Oktober 1555 einen Anschlag 
auf das Amt Elbingerode machte. Er sagt darin:

^VoinbenZb vnnd IwsilenborZ xvsren vniboK'nnOieb aueb 
anzu nickten, >vio zu blanckenbunFk vnnd atm andennn vinb- 
lisZsnden orten !-68ckeIren, ^VI6 68 rinn akn psetzen nit 
manAeitt.

Die Bemerkung, daß es an Platzen nicht fehle, und der verglei­
chende Hinweis auf Blankenburg ist besonders für die Geschichte der 
Erd- und Höhenkunde und der wissenschaftlichen Bodencultur höchst 
merkwürdig. Der im Uebrigen gebildete und geschäftskundige Beamte 
hatte keine Ahnung davon, daß die Lage von Elbingerode fünfzehnthalb- 
hundert Fuß hoch auf der rauhen Hochfläche des Harzes und in der 
Nähe von dessen höchsten rauhesten Gipfeln eine andere sei als bieder kaum 
700 Fuß hohen Gegend bei Blankenburg. Selbst der Anbau des Ge­
treides, das nur mäßige Erträge liefert und nur niedrige Halme erzeugt, 
ist hier manchen Hemmungen und Gefährdungen der Witterung 
unterworfen, und in demselben Anschläge ist weiterhin bemerkt:

^U88 Mangel de8 8tnoke8 werden jerliek vonm ksntz 
8lro86il kausst, die srnckt damit zu binden, vnd Ko8ten vnZe- 
uerlick aste im- st. 8.

E. I.

5. Lur Lirchen-Geschichte der Stadt Stotberg.

Ein nicht unrühmliches Zeugniß für die Opferwilligkeil der Gemeinde 
zu Stolberg im Harz und ihre Geneigtheit, den bedrängten christlichen 
und deutschen Brüdern in Lrefland und den darunter befaßten Gegen-

') Grast. H.-Arch. zu Wernigerode z. 33, 1.



2V2

den zu helfen, liefert die daselbst im Jahre 1508 auf päpstliche Ver­
ordnung hin mit herrschaftlicher Genehmigung in der dortigen Pfarr­
kirche Veranstalters Sammlung von milden oder Gnadengaben zum 
Schutz und zur Erhaltung des deutschen Ordens und der Lande 
Liefland.

Es ist zu bemerken, daß neben Graf Heinrich dem Aelteren hier 
nur noch Graf Botho genannt ist, da des Letzteren Bruder Heinrich, 
der erst am 16. December jenes Jahres starb, damals in den Nieder­
landen weilte. Der Licentiat und Pfarrer Andreas Schilt oder Schyle 
war im Jahre 1507 dem Wedego Louch gefolgt und wahrscheinlich 
wie dieser und wie nachher Plathner zugleich Rath bei der Herr­
schaft. Ihm folgte der Licentiat Bruno Welcher, der Vorgänger Tile- 
man Plathners. Johann Pletener oder Plathner, der Vicar, ist auch 
als solcher anderweit bekannt. ') Er ist ohne Zweifel der Johann Plet- 
tener von Stolberg, der zur Fastenzeit 1479 zu Erfurt examinirt wurde, 
und 1512 als Mitglied der geistlichen S. Sebastians-Brüderschaft ge­
nannt wird. Im Jahre 1507 finden wir ihn als Besitzer des Altars 
der Vicarie sunotoium (m8mi 6t Omnismi genannt, die später sein 
Neffe Tileman besaß, 1514 wieder als Vicar zu Stolberg. Der
Rentmeister Wilhelm Reifenstein, der als solcher 1538 verstarb, muß 
erst um diese Zeit sein Amt angetreten habend)

Die Beauftragten des deutschen Ordens in Liefland bekennen, daß 
sie aus einem mit Genehmigung der Grafen zu Stolberg und Werni- 
gerode in der Pfarrkirche S. Martini zu Stolberg zur Sammlung 
milder Gaben für die Erhaltung des deutschen Ordens und Lieflands 
ausgestellten Opferkasten in Gegenwart des Pfarrers Andreas Schilt, 
des Vicarius Johann Pletener und des Gräflichen Rentmeisters Wil­
helm Reiffenstein den Befund von 104 Gulden, sechzehn Groschen her­
ausgenommen haben, um dieses Geld seiner Bestimmung gemäß zu 
verwenden.
UKf 10. Mai 1508.

irmitnumenn Hel'mnnnn8 Hunnen!) erA^ Veut8eb8 
Ovd 6NN8 VN86V lieberm irnwenn 3U8 bifflnndt, pffurber 20W 
wolmgr vnnd ?etru8 k^88enberAlc dev lvevenn lcunst 
N3^i8ter vrmcl deu be^leZen 8ebriU 83ee3l3nreu8 3U8 beuebl 
vnd von weZenn cle8 Hoebwirdi^enn vn8ei8 Anodi^en bern 
^1e^8l6l'8 xevv be^fslnndt, nueb de8 nelrtprn-n vnd boebZe- 
lerten voetor^ HenninZii Loden ete. 3l8 nbAelerliZete 
Eommi883i'i6nn Lelcennen off'entlieb vor menniAlielr, du8 wir

9 Zeitfuchs S. 377 ; diese Zeitschr. I. S. 142.
-) O. Plathner die Familie Plathner S. 13. Copienbuch im Gr. H.- 

Arch. 100, 2, 17 und 86b.
3) Delius Wernigeröd. Dienerschaft., hdschr. Zus. zu S. 25, nennt Hein- 

ich Snidewyn als Rentmeister 1504.
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e^nkalts vn86i' M336318 308 Ane^eZen 26ul38203Z6n 6or L6Ien 
vn6 vvoIZobornon 1l6i'n ki6^ni'i6k8 668 kltornn vn6 Lo6o 
668 luOAO^N, V3toi'8 Vll6 8o38, 6r3U6N vnn6 Hern 26XV 
8oKt3lb6I'Al< vnn6 W6I'niA6l'O66 V386I'6r AN661Z6NN 
Lo?nn, 663 li38t63 820 )33 661' pforliil-oko 83361 ^6vt638 
)'n ii-61' Z33663 8M36 8e Iit31 b 6?ZIi ori^lAloobiAor M63t- 
86^63 nlmo8263 263 823310I3 )3 86^062 V36 ontkslt A333t8 
D6Ut80ll8 0P6038 V336 661' 1^3366 I.6^fkl336t l30t8 
Lobstlietwl' Lolio voror66nl j33 !iOA63xvoi liI<6^t 668 vvir6iZ63 
vn6 LoekZ6l6?t63 kio ^3616803 86kil!, 6er k6^iiZ63 
ZeKl'iU Ii663li3t63, s)6'oi36?8 vnn6 Lr3 I0K33 ?l6t636r8, 
viO3I'i63 26XV 8okl3lb6r^, 300k 668 IoeKtiA63N ^Vilkbloi 
k6iff638t6V38, os)A6333t6l' V3386? A366l'Z63 H6I 3 L6^nt- 
M6I8t6r8 )3820366l'k6^t 63I62VV ^60r663t, 63t86kl088633 V3n6 
Z6oss63t 33t)633 V33<I 631'^336 336K 86koubo3A') V36 626lo3A 
Ku366I't VÜ16I- ZoI6on 86611626^03 AN08863 Ae1u36633, 6i680j- 
b>L63 26VV V38 A63UM3163 33 6,6 OrlKo 6o V03 ^VI5 5)6U6k! 
Ü3b633 2W XV636633. I)o8 26>V VlKo36t ^3^633 wil' V386? 
1)6^661- P6t80tl3N VVl'8803tIl'6b V36oi' 6>686 80tll'M A66l-U6lct. 
6680tl6k03 3uis ^IilVV00k638 336tl 6ow 803l3^ MI86I'i60r6i38 
60MI3i 336K Ll lSti V386l-8 Kor33 FoLurt 503^626^633^0366^ 
V336 M 36Kl633 j3r6.

Urschrift auf Papier, von deren aufgedrückten Siegeln das Runnen- 
bergische abgesprungen, das Eysftnbergische dagegen — einen Hirschkopf 
mit 8 Enden darstellend — noch erhalten ist, im Grast. H.-Arch. zu 
Wernigerode unter 21, 6. Von außen: ()oit3ntjonn 608 ^3366- 
LZ6I68 l60l280l60338 ^lono XV6. 06l300 20 8t3lKei'A Zofnllon.

Das kleine folgende Schriftstück hat auch für die kirchliche Ent­
wicklung der Stadt Stolberg eine gewisse Bedeutung. Wirssehen näm­
lich, wie damals noch eine öffentliche Reliquienkeier mit Festschmaus statt- 
fand, als bereits die der Kirchenerneuerung zugewandte Bewegung im 
vollen Gange war, und am ersten Ostertage (5/4) 1523 in der Pfarrkirche 
eine entschieden reformatorische Predigt mit lebhafter Betheiligung der 
Gemeinde und der hervorragendsten Männer Stolbergs war gehalten 
worden. 2) Der hier genannte Rentmeister Wilhelm Reifenstein, der 
im Jahre 1538 starb, war selbst der Reformation eifrig zugethän. 
Mit der hier erwähnten Collation der Priesterbrüderschaft?) ist zu ver-

') Wohl—Bündelung, Aufhäufung, von Schanb—Bündel (vgl. Schober). 
Wern. Jntell.-Bl.'l867 S. 282 ; Zur Gesch. d. Evangcl. Pfarre zu Zlsenb. 

S. 18- «9; diese Zeitschr. I. 72.
3) Vgl. über die S. Sebastiansbrüderschaft u. s. f. zu Stolberg Zeit- 

fuchs S. 193 ff. Eines Altars und einer Vicarie S. Antonii ist dort S. 
156 gedacht.
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gleichen die oben S. 133 erwähnte „Ooliaoion do do pasikoit lo 
vvorniZorodo in der va^ton ploolu to Keksen.

Empfangsbescheinigung der S. Antoni usbrüderschaft zu 
Stolberg über drei von Botho, Grafen zu Stolberg und Wer­
nigerode, zum Besten des den Abend nach der Einführung des S. 
Antoniusheilthums der Priesterschaft gegebenen solennen Festmahls an 
die Brüderschaft gezählte Gulden.

27, Mai 1523.
Ogr nmoleZoborimo vnd edler Iierre Kolli e Arauo vnd 

Horre rm Ltaelkurelc vnd vverinAorode 1>al kutke vl 
mitvvoolienn jn pkinAestlreiliAen daZen saneto vtntlionio III 
Aulden ^'nssalex einer redliolie(n) vor^elniliunL; der kruder- 
8ekasst neinüeli xustner der erstellen eollaeion, die der 
vvirdiZen prislersekaU den astent naest der jnsorunZ de8 vvir- 
diAen steistAtstum8 8aneti ^ntstonij vviter Aestaltenn ierit 
durest irenn Znaden kenttstemei^ter vvilstelm Kitfen8lein 
redstesten enlriestlenn vnd steexalenn la88enn, de8 jest kme- 
rieu8 L^estener stelcenne vnd c^uiterenn vnd entsikanAen 
stake. ru vrstunt stake ^est me^n ji^i^eiun^en vss di88/.e ^ui- 
taneien tstun drucken. Datum am mitvvoestenn jn de sssinx- 
steistZen lgAen anno domini 1523.

Urschrift mit aufgedrücktem Siegel im Grast. H.-Arch. zu Werni­
gerode H. 21, 6 Auf der Rückseite: 8anet ^ntstoniu8 anno 23.

E. I.

6. Wer geistliche Liederdichter Johann Heune aus Nordhausen.

(geb. 22/2 1514 f 12/7 1581.)

Dieser unserem Harze entstammte Gottesgelehrte, dessen kräftige 
Gesänge „Ach lieben Ehristen, seid getrost," „Ach wie elend ist unser 
Zeit" und „Ich armer Mensch gar nichtes bin" noch heute im Lieder­
schatz der evangelischen Kirche leben, ist uns bekannter unter dem Na­
men Gigas. Er huldigte nämlich auch jener lange üblichen Unsitte
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und Unart, seinen deutschen Namen, um einen gelehrten Anstrich zu 
gewinnen, in eine todte Sprache zu übersetzen. In vier uns von seiner 
Hand aus den Jahren 1539 bis 1541 vorliegenden Empfangsbeschei­
nigungen nennt er sich zuerst (16/3 1539) Johannes Heune oder 
Gigas, in einer zweiten vom Februar 1550 Johannes Gigas 
in der folgenden um S. Joh. im Mittsommer desselben Jahres aus­
gestellten Johann Heune und in der letzten vom Januar 1541 
Johannes Heune.*)  Die vorletzte ist besonders merkwürdig, weil 
dabei das lateinische l-iZUS durchgestrichen und dafür Heune 
darübergeschrieben ist. Der zahlende Rentmeister mochte wohl 
darauf aufmerksam gemacht haben, daß er seinen Zins keinem „6iA38" 
oder „OiAuriti", sondern einem Johann Heun oder Heune zu zahlen 
habe. In Geldangelegenheiten konnte sich jener gelehrte Unfug sehr leicht 
strafen. Wie wenig jener Gelehrtenname in der Familie haftete, 
zeigen neun weitere Quittungen von Johannes Brüdern Kerstan (Chri­
stian) und Anders (Andreas) aus den Jahren 1541 — 1545, welche 
sich stets nur Heune nennen, aber ihre Empfangsbescheinigungen im 
Namen „ihres Bruders Johannis Gigantis" ausstellen.?)

Die Uebersetzung des Wortes Heune oder Hüne mit Gigas — 
Riese, ist übrigens ein Beweis, daß die Vorstellung von den Hermen 
oder Hünen der deutschen Volkssage bei unserem Johann lebendig war. 
Er wählte sich daher auch als Zeichen in seinem Handring einen statt­
lichen gewaffneten Mann mir körpergroßer Lanze (Eisenstange?) einen 
Schild vorhaltend. Diesen führte er von 1540 an, wahrend im Jahre 
1539 der junge Mann wohl noch kein Petschaft besaß. Eben so 
wenig wie den Gelehrtennamen Gigas eigneten sich auch die Brüder 
das erwähnte Zeichen desselben an. Diesem scheint aber wenigstens in 
seiner Jugend das reckenhafte Wesen zugesagt zu haben, denn er sagt 
selbst von sich, daß er. vor jener Zeit „oornibus rrclssuo M8tru6tu8 
praeeeptoi' puleki o milu vitlobur 83pero, Zlnclintoiio animo 
3t1 Oi86ipulo8 3Ü'o0l3N8 VI3M.4)

Die erwähnten Quittungen nun sind für die Lebensumstände des 
merkwürdigen Mannes nicht ganz unwichtig. Sie belehren uns näm­
lich darüber, daß derselbe in den Jahren 1539 und 1540, ehe er als 
Rector an die lateinische Schule der böhmischen Bergstadt Joachims­
thal kam, nach der Rückkehr von der Universität in seiner Vaterstadt 
Nordhausen lebte, wo er auch unter dem trefflichen Johann Spangen-

9 Joh. liizulilis oder Heun Quitungen über 6'/, fl. Zinß üe l539 ff. 
Gr. H.-Arch. zu Wer», ä. 17, 3.

9 Ebendaselbst.
9 Hüne oder Huhne heißt die Familie bei Kindervater dinrük. ill. S. 73. 

. 9 Aixdervater S. 73.
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berg, damals Pastor zu S. Blasti, im Hause den Grund zu seiner wissen­
schaftlichen Ausbildung gelegt hatte. Weiter aber sehen wir, daß er 
vom Grafen Wolfgang zu Stolberg zu S. Joh. im Mittsommer und 
zu Weihnachten je sechs Gulden ein Ort Einkünfte von einer Vicarie 
zu Stolberg erhielt, welche der Magister Rhedarius resignirt hatte.

Durch solche Vicariengelder wurden die tüchtigsten und verdienst­
vollsten evangel. Männer, z. B. Schneidewin, Reifenstein, Tileman Plattier, 
Johann Spangenberg, 2) Johann Caesarius aus Jülich, der berühmte 
Cölnische Humanist und so unser Johann Heune von den Grafen Bo­
tho, Wolfgang und dessen Brüdern unterstützt. Da Quittungen nur 
bis einschließlich Johannis 154b vorliegen, so ist wohl anzunehmen, daß 
von da ab, wo Heune bereits als Rector der fürstlichen Landesschule 
zu Pforta sich in bessern Verhältnissen befand, jene Einkünfte nicht mehr 
gezahlt wurden. Die älteste Empfangsbescheinigung lautet:

Ich Johannes Heune oder OiAN8 von Nordhausen 
midt dieser meyner handschrifft öffentlich beken, das mir der wolgeborne 
vnnd Edler berr Herr Wolffgang Graffe vnnd Herr zw Stolbergk 
vnnd Wernigrode VI gülden, XXI groschen fur l gülden gerechnett, 
so auff nechft vorschinne losnnis ögpti8tgo ihn diesem XXXIX ihare 
meyner vicarey halben, so mir von Magistro Rhedario resigniret, vor­
fallen, gereichn vnd mich gütlich entriechtt hatt, verwegen ich auch den 
Edlen vnnd wolgebornen obgenanten grossen dieses termins sage quidt, 
ledig vnd loes.

Actum Northusiae Anno HIVXXXIX auff Sunnabent post 
Assumptionis Mariae.

Die nächste Quittung ist noch im Februar 1540 zu Nordhausen 
selbst („Gebenn zw Northausen") von Johann ausgestellt, auf den bei­
den folgenden nennt er sich nur Johann Heune von Nordhausen, die 
übrigen sind aber alle statt seiner, der nicht mehr in der Nähe war, 
von seinen bevollmächtigten Brüdern vollzogen.

Es ist eine nicht zu fern liegende Annahme, daß Johann Span­
genberg, der vor seiner Anstellung in Nordhausen bekanntlich Archidiako-

») A a. O.
2) Bon Joh. Caesarius liegen Quittungen von l530—1549 im Gr. H.- 

Arch. zu Wernig. 16, 6 vor; in Betr. Tileman Platncrs ist zu vergl. au­
ßer I, 66 dieser Zeitschr. das Gr. H.-Arch. zu Wern. ä. 21, 9 Quittungen 
über die Bicarien zu Stolberg. Eine Quittung des „Joannes Spangenbergh" 
als Superintend. der Grafsch. Mansfeld und Pfarrers zu S. Andreae zu EiS- 
leben über 18 Gulden von den Jahren 1547—1549 wegen seiner Vicarie Eu- 
stachii zu Stolberg vom Donnerstag nach Joh. d. T. 1549 befindet sich im Gr. 
H-Arch. k. 19, 1. (Kirche zu Mansfeld), eine Quittung vom Jahre 1543, wo 
er Pfarrherr zu S. Blasii in Nordhausen war, ebendas. ä. 21, 6.

2) In allen übrigen Empfangsbescheinigungen ist über sechs Gulden und 
ein Ort bescheinigt.
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nus in Stolberg war, und der auch spater mit den Söhnen Graf Bo­
thos in näherer Beziehung blieb, den letzteren, seinen ehemaligen Schü­
ler, zu der Vicarie empfohlen habe.

Zur näheren und sicheren Bestimmung der Zeit, zu welcher der 
treffliche Spangenberg von Graf Botho nach Stolberg berufen wurde, 
mag noch eine kleine von demselben im Jahre 1520 ausgestellte Quit­
tung mitgetheilt werden:

lob kr lolmu sjmnAonbm-Zlc, vieai'ius <168 altnrss 83noti Lu- 

8taelni )n der sffarscircstmuu 83neti murtini bii oru 8to!b6rA, 
proourutor ^clam 86bm6tliob6n viourion ci68 gltui'8 83noti 
oobi vff cior 836ri8li6N, Oelvtznne offontliob sn 0i88xsr qui- 
tuneisn, c>38 mir ^Vilbolm ffoiff6N8to^n m. A. b. Ksntbm6i8t6r 
17^/2 Aulclon von Anunter viour^s uff cier 8<roi'i8tion vff N3- 
tiuituti8 elomi'ni nob68t vorsgllenn vorZnuA6t vnci ^voi eru 
ciunolco betralt tmtb. 83Z6 ^m 8oiob6r 17^2 Zulcisn m^t- 
83Mpt 3Ü6N unciorn V0V8688L6N ^ein86N von ^V6A6N 363m 
8osimo0i'osion A3Nt/5 csuicit iecicÜA vnO 1082. 1)68 62U 8ieb6ror 
oricuncio sink ieb un civ8826 c^uituntion m^n 6^Z6n pit^8ob6r 
gociruo^t. 0o8obonn anno ciomini MOXX. subulo pO8t 1Ü8to 
miobi. (24. Februar.)

Urschr. auf Papier mit Handring im Gräfl. H.-Arch. zu Wer­
nigerode X 21. 9.

E. I.

7. Zwei Fehdebriefe an Anhalt.

Ueber die Fehden im Mittelalter und die Art und Weise, wie 
sie, zumal von Edelleuten wider höher und niedriger Stehende, be­
gonnen und geführt wurden, herrschen zum Theil geflissentlich von 
neuern Autoren verbreitete, fast durchweg unrichtige Vorstellungen, die 
wir an einem andern Orte zu beleuchten gedenken. Wenn wir von 
dem Grundsätze ausgehen, die Vorzeit in ihrem Lichte und von ih­
rem Standpunkte aus zu betrachten und zu würdigen sei das Richtige, 
so thaten diejenigen sicherlich kein Unrecht, welche in Besitz des Fehde­
rechts und der Selbsthülfe sich ihrer bedienten. Oui ,jur6 8uo uti­
tur, nominem >36<iit. Der Adel hielt streng darauf, den Ausbruch 
der Feindseligkeiten — die in Unternehmungen bestanden, dem Gegner
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den möglichsten Schaden zuzufügen durch Verringerung seines Eigen­
thums — zuvor an zukündigen, an; u sagen oder, wie man es 
nannte, „abzusagen" (d. h. die Freundschaft), und so sehen wir auch 
im Folgenden zwei solcher Absagebriefe dreier Herren v. Bartens- 
leben, aus dem uralten, 1742 erloschenen, auch im Stift Halberstadt 
ansehnlich begüterten, durch den Besitz vieler Schlösser ausgezeichneten 
Rittergeschlechte, vor uns. Sie waren gegen die Fürsten Woldemar 
und George von Anhalt zu Bernburg gerichtet, welcher letztere in dem­
selben Jahre starb, und dessen Witwe, von den Angriffen der übermü­
thigen Edlen Schlimmes für ihre Unterthanen befürchtend, sich in ihrer 
Ratlosigkeit und Bedcängniß an das Dom-Capitel von Magdeburg 
wandle, um von ihm Schutz und Abhülfe zu erwarten, weil die Be­
fehdet zu den Vasallen des Erzstifts Magdeburg gehörten, wodurch die 
drohenden Thaten derselben möglicherweise abgewendet werden konnten.

Was die Veranlassung zu der — übrigens keineswegs merkwür­
digen — Fehde (weil dergleichen unendlich oft sich ereigneten) war, ist 
uns zur Zeit dunkel geblieben. Wohlbrück, der in seiner Geschichte 
der v. Alvensleben II. p. 144 aus Beckmann Hist. d. Fürstenth. An­
halt V. p. 139 von dieser Fehde berichtet, sagt nur, daß im Jahre 
1475 Friedrich v. Alvensleben nebst seinem Vettern, dem Ritter Busso 
v. A. auf Calbe und Dietrich v. d. Schulen bürg, unterstützt von 
Curd und Bernd v. d. Asseburg, Heinrich v. Ammendorf, Hans 
v. Bartensleben, Bernhard Becker und Vincenz Naumeister (dieser 
war ein Salzjunker in Gr. Salze) sich zu einer Befehdung des Für­
sten Woldemar von Anhalt gerüstet habe. Diese Angabe berichtigen 
und ergänzen die nachstehenden beiden Urkunden selbst, welche den dro­
henden Beginn der Fehde in das Jahr 1473 setzen und als anderweite 
Theilnehmer auch Jacob, Busso und Hünert v. Bartensleben 
nennen. Die Veranlassung der Fehde kennen weder Wohlbrück und 
Beckmann, noch geben sie die Fehdebriefe selber anes heißt darin nur, 
daß sie um des Ritters Busso v. Alvensleben, Heinrichs v. Velt- 
heim und Friedrichs v. Alvensleben willen unternommen werde. 
Der Erstere, ein tapferer Degen, besaß Calbe und Hundisburg und 
war Churbrandenburgischer Rath, Oberhofmarschall, Feldhauptmann, 
auch Landeshauptmann der Altmark, der Letztere, auf Rogatz gesessen, 
ein kriegslustiger Mann, der manchen Strauß durchgefochten, seine 
Burg Calvörde hart bedrängt und so zur Nachgiebigkeit gegen seinen 
Lehnsherrn, den Erzbischof von Magdeburg, sich genöthigt sah, gegen 
den er aber zum Theil mit denselben Personen, die unsere Fehdebriefe 
namhaft machen, im Jahre 1469 ein Fehdebündniß schloß, das zu 
Gunsten der v. Veltheim auf Harbke eingegangen ward, deren festes 
Schloß jedoch mit stürmender Hand genommen wurde.

Zu kriegerischen Thaten kam es in der dem Hause Anhalt gel­
tenden Fehde nicht, denn, wie Wohlbrück erzählt, hinderte die Witte-



2VS —

rung den Beginn der Feindseligkeiten, so daß inzwischen Zeit gewonnen 
wurde, unter Vermittelung des Erzbischofs von Magdeburg und einiger 
anderer Fürsten mit den Edlen einen Ausgleich herbeizuführen.

Die Schriftstücke des Mittelalters (im Staats-Archiv zu Magde­
burg befindlich) lauten wörtlich:

Weteth Woldemar fforste zcu Anhalt vnnde Greue to asckanien, 
dat we Jacob vnnde Busse gebrudere von Berttensleue. vmbe Ern 
Bussenn vonn aluensleue riddern rc. Hinrigk von ffeltheym 
vnde ffrederichen von aluensleue Wille juwe vnd alle der juwen 
openbare entfachte vnde vorwarnde ffigen wessen willen vnde wath scha­
den we vnnde vnsse helpper Jw oder den Juwen don edder deden oder 
don leten, wo de schade to komen worde, vnnde were to denn schaden 
willen we vnde vnse helpper Juck nochte den Juwen nicht anthwerden 
vnde we willen vor vnß vnde vor vnnse helpper vnnse Ern to rechten 
tyden to vornne vorwareth hebben vnde theyn vnß dar ok mede Jn der 
Genanten Ern Bussen van Aluensleue, Ritters, hinrigk von ffeltheym 
vnde ffrederiche von aluensleue vpgenanlk ffrede vnnde vnnffrede. to be- 
kanthnisse besegelt mich vnser von Bertensleue eyner bynnen upgedrugk- 
ten Jnsigel na der geborth Christi anno I^XXUlIo.

Weteth Greue Woldemar von anhalt dat ek Huner von Bert­
tensleue Juwe fsiend werde vmbe her bosse von aluensleue wil­
len des ridders effte ek upp Jw fechte mich mynen helppers vnde Juk 
schaden dede wu de schade to gueme effte benomen machte dat will ek 
myn ere to guden tyden an Jw vorwärts) hebben vnde the meke da- 
in synen ffrede vnd in synen vnffrede. Gescreuen vnder myns veddern 
Jacobs Jnsigel.

Diesen letztem Fehdebrief übersandte die verwitwete Fürstin von 
Anhalt, geborene Gräfin zu Lindow und Ruppin, dem Dom-Capitel zu 
Magdeburg mit folgendem Schreiben

Vnnserrn sunderlichenn grüß zruuor Wirdigenn lieben bisundern, 
wir fugen uch zcu wißen, das vns Hute Suntag seueri vor der meße 
eynen vorsigelt vehedebriff ist gekommen, des abeschrifft wir uch hirmete 
Innen versloßin senden vnd keyn name darinne bestymmet ist, vnde 
wißin nicht, wer vns sulchen vehede briff gesant hat, funder das Jnge- 
sigel ist Gebehart von Aluenslouen Als vns bedunkt an der vmbe scrifft 
des Jngesigels vnd wapens, alzo hat vns der böte bericht das er Bosse 
von Aluensloue hat ome den briff getan zcu Hundeßborg, an vns zcu 
brengen Also wißin wir keyne schult dy sie zcu vns adir zcu den vnsern 
habin mochtin, soldin wir vnnd die vnnsernn Grauen Woldemars ent- 
gelden, der vns denn bereit vyendes gnug ist, so sie es gote geclagit. 
Ist vnser gütliche bethe, das ir in abewesen vnsers Herrn von Magde- 
borgs davor helffen raten, das vns vnnd den vnnsern sulche schad»

14
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nicht geschage vnnd alzo vorfugenn, das wir vnnd die vnnsern Greuen 
woldemars kriges nicht entgeldenn dörbin, das wir vns gudeme wol 
versehen ir merglichen thun werden in abewesen vnsers hernn runde 
wollet uch sulchs befleißigen« uwirs bestin, Das wollen» wir vmb uch 
allezcyt vordinen gerne, des uwer antwert, Gebin zcu Bernborg vnder 
vnserm Jngesigel uff Suntag seuen Anno domini rc. I^XX. c^uulto.

G. A. v. M.

8. Erlebnisse der Stadt Hogm während des dreißigjährigen 
Lrieges, nach den alten Kirchenbüchern daselbst.

Die Kirchenbücher, im 16. und 17. Jahrhundert in den kleinen 
Orten oft als Orts-Ehroniken benutzt, haben manche für die Ortsgeschichte 
merkwürdige Begebenheiten aufbewahrt. Besonders häufig findet man 
die Schicksale im dreißigjährigen Kriege darin verzeichnet, von denen 
hier einige, welche die Stadt Hoym im Anhaltischen betreffen nach der 
Schreibweise des dortigen Kirchenbuchs genau mitgetheilt sind.

1636 wurde Hoym von streifenden Parteien ausgeplündert.
Den 30. September 1636 haben sich die Einwohner vor der 

kaiserlichen, churfürstlichen und Schwedischen Armee flüchten müssen.
1639 muß die ganze Gemeinde sammt dem Prediger auch geflüch­

tet sein, weil hier eine große Lücke im Kirchenbuch ist.
1641 den 5. April ist Hans Rudeloff begraben, seins Alters 34 

Jahr, welcher, als er des Junkern Pferde, so von den Reutern aus­
gespannt, neben andern Ackerleuten nachgeritten, und mit seinem Pferde, 
daß wohl laufen können, vorne auf der Spitze geritten, ist er von der 
Parteien durch und durch geschossen, daß er alsbald vom Pferde gefal­
len, und auf der Stätte gestorben. Das Pferd hat der Thäter genom­
men, und mit davon geritten.

1641 den 10. Mai haben alle Einwohner dieses Orts davon 
fliehen und das Ihrige verlassen müssen, wegen des großen Volks der 
kaiserlichen Armada, ist im Stift Halberstadt ankommen, und den 
Schweden für sich fliehend hergetrieben, und hat solche Flucht gewährt 
bis in die Erndte.

Anno 1641 den 3. December ist die kaiserliche Armada zu Eis­
leben wieder gekommen, da ist wieder Jammer und Noth gewesen, und 
haben die Leute von den Dörfern in die nächsten Städte weichen und
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Alles verlassen müssen. Wir haben uns dieses, ohne(?) alle, sammt den 
Reinstedtern auf die Burg begeben, aber alle Tage mit den Parteien, 
wiewohl wir 3 Gewaffenschaften gehabt, streiten müssen, und daneben 
dem Obersten Gellin alle 10 Tage 100 Thlr. geben müssen.

Im Jahre 1628 erwähnt Beckmann in seiner Chronik Seite 
160 der Pest allhier, an welcher 500 Menschen gestorben sein sollen. 
Da aber das Kirchenbuch, in diesem Jahre so wie in den vorherge­
henden und nächstfolgenden sehr wenig Verstorbene nachweist, so ist die­
ses wobl ein Irrthum von Beckmann.

Das Kirchenbuch wurde damals von Johannes Splitthausen, wel­
cher von 1638—1660 erster Prediger der Gemeinde war, geführt. 
1636 war Joachim Plato Prediger.

v. Röder.

9. Lur Geschichte der Üurg und des nachherigen Ritterguts 
Windyausen im Herzogt. Amtsgericht Seescn.

Vergl. Hassel und Bege Beschr. Thl. 2, S. 258, 259.

Die Lage der vormaligen Burg oder des Schlosses Wynthusen, 
Windhausen ist auf manchen Karten z. B. der Julius und Berghaus- 
schen unrichtig angegeben.

Sie lag, wie ich mich im August 1862 persönlich überzeugen 
konnte, in dem zum vormaligen v. Kochschen oder Koch von Herrhausen- 
schen Ritterguts Windhausen gehörigen Garten unmittelbar nördlich 
neben demselben und dem Dorfe, auf einem nicht sehr hohen Bergrük- 
ken, der nach zwei Seiten steil abfällt. Nach den beiden andern Sei­
ten hatte die Burg an jeder zwei Burggräben, die noch 1862 ziemlich 
tief waren, und früher noch viel tiefer gewesen sind, bis der letzte Be­
sitzer des Guts Fritz v. Koch einige Jahre vorher dieselben zum Theil 
zu Entfernung des oben vorhandenen vielen Bauschuttes hat ausfüllen 
lassen.

An der nördlichen steil abfallenden Burgseite waren noch 1862

0 Die Burg lag da, wo das heutige Schloß steht, welches 1720 erbauet 
wurde.

2) Dergl. auch oben S. 116 E. I.
14*
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wohl 20 und mehre Fuß hohe Reste der alten BurgumfangSmauer zu 
sehen, und hat Ende des 18. Jahrhunderts auch noch ein beträchtlicher 
Rest des Burgthurms gestanden, der aber damals abgebrochen und in 
ein noch 1862 vorhandenes Familienbegrabniß verwandelt ist, in wel­
chem mehrere Särge sichtbar waren. Jn der Erdoberfläche fanden sich 
auch noch vielfältige andere Mauerreste. Der Umfang der Burg war 
noch vollständig erkennbar, und sie ist nur von geringem Umfange ge­
wesen.

Erst der genannte Gutsbesitzer hat die Ruinen der Burg in den 
Gutsgarten gezogen, und mit hübschen Gartenanlagen versehen; man hat 
von ihnen eine reizende Aussicht rings umher, südwestlich bis zu den 
Gleichen bei Göttingen; auch sieht man von ihr südöstlich die Stelle, 
auf der die s. g. Hünenburg (vielleicht Hindenburg) bei Badenhausen 
gestanden haben soll.

Nach Hasset und Bege I. 6. ist Burg Windhausen von dem Mark­
grafen Friedrich v. Meißen zerstört.

Ueber die Geschichte derselben kann auch noch Leuckfeld ^nli^uitt. 
?06>ci6N8. p. 149 verglichen werden;». Rohr Oberharz rc. 345 weiß 
nichts davon.

1234 lebten die Gebrüder Basilius de Winthusen und Gunzeli- 
nus de Osterode,') damals wird also die Burg schon existirt haben.

Laut Urk. v. 1. August 1375 ?) gelobt Herzog Albrecht von 
Braunschweig mit dem Herzoge Otto von Braunschweig Burgfrieden 
und Burgrecht auf dem Schlosse Hindenburg an der Söse (zwischen 
Badenhausen und Osterode) und auf dem Schlosse Wynthusen am 
schwarzen und weißen Wasser zu halten.

Laut Urk. v. 2. Oktober 1381 verschreiben sich Herzog Otto 
von Bcaunschweig und Landgraf Hermann von Hessen für den Fall, 
daß einer von ihnen ohne Leibeserben sterben sollte, für 300,000 Mark 
löth. Silb. ihre Schlösser, Burgen, Herrschaften, Länder und zwar der 
Herzog dem Landgrafen außer andern Windhusm, Hindenborch, Stau- 
fenburg, Harzburg,

Laut Lehnbrief vom 13. Febr. 1647 bestätigt Herzog August 
von Braunschweig und Lüneburg den zwischen seinem Kammerrathe, 
Oberinspektor über seine Braunschw. Wolfenb. Aemter, Johann Koch^)

9 Scheidt Mantissa p, 434.
Sudendorfs Urk. d. Herz v. Br. und Lün. Th. 5 p. 70.

3) I c. p. 149.
4) Aus dem von mir einaesehenen Originale in dem v. Koch-Herrhausen- 

schen vormaligen Guts- und Lehnsarchive, welches der Zeit in einem Koffer 
liegt.

ü) Er und seine eheliche Nachkommenschaft wird durch das kaiserl. Diplom 
vom 9. Mai 1675 geadelt; er muß ein tüchtiger Mann gewesen sein, denn ich
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Obristen zu Herrhausen und dem Fürstl. sächsischen Kammerdirektor 
Hans Ernst Jagemann zu Weimar am 28. Februar 1642 wegen der 
Gitteldeschen Lehngüter abgeschlossenen Kaufcontract und belehnt zugleich 
in Folge desselben den rc. Koch und dessen männliche Lehnserben mit 

dem Kirchenlehen zu Gittelde, 0
1 Meierhofe, 4 Hufen Land und 3 Kothhöfen zu Echte.
V2 Hufe Land und 1 Hofe das.
3 „ „ „ 2 Hufen zu Kalfelde^)
2 „ „ zu Bosekenhausen,
4 „ „ „ Reddersen,^)
2^ „ „ „ Eboldeshausen,
Vr „ „ „ Jlligeshausen bei Westerhof,
3 „ „ „ Wedemanns Gut zu Gittelde,
der Schäferei zu Willershausen im Gerichte Westerhof,
ferner noch mit zwei Theilen an Windhausen mit Gericht und 

Ungericht und aller Zubehör auch an der Burg, im Dorfe, Holze, 
Felde, Wasser, Fischereien, Wiesen und Meiden, besucht und unbesucht, 
wie diese Güter zum Theil die von Oldershausen inne gehabt haben,

desgleichen mit dem Abbenhausenschen Rothzehenten über Willers­
hausen im Gerichte Westerhof, und

mit 18 Morgen Land vor Gittelde, wovon 15 M. am Ram- 
melsberge und 3 M. am Lauseberge im Amte Staufenburg liegen.

Laut Lehnbrief vom 12. Jan. 1705^) belehnt Herzog Anton Ul­
rich zu Braunschwerg und Lüneb. den Hessen-Casselschen Brigadier Anton 
Ferdinand Koch von Herrhausen, als ältesten und zu Mitbehuf seines 
Bruders Christian Ulrich, des weil. Obristen Joh. Koch von Herrhau­
sen Söhne, ganz wie 1646 geschehen, nur mit der Veränderung, daß 
in dem Lehnbriefe gesetzt ist:

anstatt 3 Hufen Land Wedemanns Gut zu Gittelde nunmehr: 
auf Grund des am 23. August 1685 errichteten und am 25. März 
1686 von 8or<?n>88. rectisicirten Permutationsvertrags mit aller der Län­
derei, dem Wasser und Erdfall nach der Seesener Mühle wärts im 
Lilienbleke, so sonst zu unserm Amte Staufenburg gehört, nebst einer 
Grummetwiese, die Sackwiese genannt, und zusammen 100 Morgen 
hallend, zehent- und von allen oneri bu8 frei, auch mit der Trift, Kop- 
pelhude und Weide auf diesen Lilienbleks-Ländereien,

besitze z.B. einen eigenhändig vom Herz. Aug. geschriebenen Reisepaß v. 8. Dec.. 
28. Nov. 1641 für ihn, nach welchem er ihn mit einer wichtigen Misston an 
den Erzherzog Leopold Wilhelm zu Oesterreich und andere hohe kaiserl. Ge­
nerale betraut hat.

0 Der St. Zohannis oder Unterkirchc in Gittelde
-) 3) u. *)  Diese Güter waren verasterlehnt.
') Dieser und die folgenden Lehnbriefe liegen gleichfalls in jenem Archive.
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anstatt „mit 2 Theilen an Windhausen rc." nunmehr mit dem 
ganzen Dorfe Windhausen mit Gericht rc. (wie oben),

und am Ende noch neu hinzugefügt ist: in Folge Concession vom 
20. Juli 1661 mit der Braugerechtigkeit zu Windhausen zur eigenen 
Nothdurft und zum feilen Verkaufe, ausgenommen in den Aemtern 
Gandersheim, Seesen und Staufenburg.

Laut Lehnbrief vom 11. Jan. 1715 belehnt hiernächst Herzog 
August Wilhelm von Braunschw.-Lüneb. den Hessen-Cafselschen Briga­
dier Anton Ferdinand Koch v. Herrhausen, weil. Obristen Joh. K. v. 
H. Sohn als ältesten und zu Mitbehuf seiner Vettern Otto Christian 
und Joh. Christes, weiland Christian Ulrich K. v H. Söhne, wie 1705.

Laut Lehnbrief vom 13. Juni 1720 belehnt derselbe Otto Chri­
stian Koch v. H., weiland Christian Ulrichs Sohn, als ältesten und zu 
Mitbehuf seines Vettern Carl Anton K. v. H., weil. Anton Ferdinands 
Sohn, wie 1705.

Laut Lehnbrief vom 30. März 1734 belehnt Herzog Ludwig 
Rudolf von Braunschw.-Lüneb., Otto Christian K. v. H. weil. Christian 
Ulrichs Sohn, als ältesten und zu Mitbehuf seines Vettern Johann 
Friedrich August K. v. H., Karl Antons Sohn, wie 1705, nur mit 
der Veränderung, daß die Brauereigerechtigkeit in dem Lehnbriefe weg­
gelassen ist.

Mehrere Lehnbriefe fanden sich zwar nicht vor, doch sind die Be- 
lehnungen, wie zuletzt, bis in die neueste Zeit fortgesetzt, wo hier zu 
Lande der Lehnsverband gesetzlich aufgehoben ist.

Durch die Belehnung mit dem ganzen Dorfe Windhausen rc. 
hat die v. Kochsche Familie das Rittergut Windhausen erworben, was 
denn auch dem großen Ganzen nach Lehn der Familie gewesen ist. 
Zu demselben, sub. Nro. -488. 46 einschließlich des wüsten f. g. Lipshofes, 
und der dabei bewirthschafteten Höfe 8ub. »o. -488, 1, 5 und 12 in 
Windhausen gehörten 670 Morgen an Areal, wovon 343 Morgen 2 Ruthen 
Acker, 85 Morgen 91 Ruthen Wiesen, 21 Morgen, 90 Ruthen Gärten und 
205 M. gut bestandener Fichtenwald und privativer Anger waren auch ge­
hörte zu dem Gute eine Ziegelei. Auf der Forst haftete jedoch die 
Last, den Hofbesitzern in Windhausen eintretenden Falls freies Bauholz 
zu gewähren.

Nachdem ber letzte Eigenthümer des Ritterguts Fritz v. Koch Ende 
1862 oder Anfang 1863 gestorben war, verkauften dessen Erben das­
selbe im Jahre 1863 an herzogl. Kammer-Direct. der Domains zu 
Braunschweig, welche das Gut dann sofort wiederum — ob in seinem 
ganzen Umfange, weiß ich nicht — an die Gemeinde Windhausen 
überließ, die nun dasselbe parcellirte; jetzt existirt dasselbe also nicht mehr

9 Siehe Braunschw. Anzeig. 1863 T. 4134.
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und deshalb werden denn auch wahrscheinlich nunmehr die Burgruinen 
sehr bald verschwinden, vielleicht schon verschwunden sein.

Wolfenbüttel. Hilmar von Strombeck.

10. Lur Geschichte der Sorte - Eigenthümliche Strafandrohung.

Wir rc. Heinrich Julius Herzog von Braunschweig rc.
Demnach der Herr Churfürst zu Sachsen rc., unser lieber Oheim rc., 

wie auch wir selbst uns unsere Unterbärte haben abschneiden lassen, und 
wir von dir und allen andern Beamten, Amtsschreibern und Voigten 
in deiner Jnspection solches gleichergestalt gehalten haben wollen, als 
befehlen wir Dir, daß Du ihnen solches mit Ernst anzeigen läßt, daß 
ein jeder sich den Unterbart mit dem Scheermesser bei Verlust des 
Knebelbarts rein weg nehmen lassen solle. Dslnm ^iobenwercis 
am 9. August 1605.

gez. Heinrich Julius Herzog rc.
An

rc. Philipp Knochenhauer
der Harzamter Oberamtmann,

der
dann unter dem 14. August 1605 berichtet, daß dem Befehle Folge 
geleistet sei.

Aus dem Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.
Ich bemerke noch hinsichtlich des rc. Knochenhauer, daß derselbe 

mit Margarethe, geb. Weintraube, verheirathet war, daß beider Sohn 
der Fürstl. Braunschw. Kriegsrath Conrad Philipp Knochenhauer war, 
und daß des letztem Tochter, die am 4. Nov. 1633 geborene und am 
17. Febr. 1666 gestorbene Anna Marie Knochenhauer der PatriciuS 
Hans Ludwig Wiesenhaber in Hildesheim geheirathet hatte, wie sich aus 
der Leichenpredigt deß letztem ergiebt.

Hilmar v, Strombeck.
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11. Semerkung zu Äahrg. 1869 Heft 1 S. 144 d. Zeitschrift.

Mancher Leser dieser Blatter wird sich vielleicht gewundert 
haben, daß sich der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg in 
dem damals ganz unbedeutenden Braunschw. Städtchen Schöningen 
einige Zeit aufzuhalten gedachte. Indeß erklärt sich dies dadurch, daß 
seit 1628 in Schöningen auf dem damaligen Schlöffe, dem jetzigen 
Domainenamte, die Herzogin Anna Sophie, Tochter des Kurfürsten 
Johann Sigismund von Brandenburg und Gemahlin des Herzogs Friedr. 
Ulrich von Braunschweig, der sich jedoch vyn derselben getrennt hatte, 
ihre Residenz genommen hatte; sie wohnte hier bis an ihren Tode 1659.') 
Von Freund wie Feind hochgeachtet, war von Kaiserlichen Generalen 
Schloß und Stadt Schöningen ihretwegen sogar für neutral erklärt.

H. v. Strombeck.

12. Gründung -er Schute zu Gittclde.

Das§, Visitationsbuch von 1544 lol. 14. (in der Registr. d. Herz. 
Consistorif zu Wolfenbüttel) sagt: Es ist beschlossen, zu Gittelde eine 
Schule zu errichten und dem Schulmeister ein Ziemliches vom Kirchen- 
zinse zu geben; dazu könnten auch die 100 fl., welche Hans Streit 
zur Kirche gestiftet hat, gebraucht werden, so die darüber mit dem 
Pfarrer Curd Maß zu Seesen bestehende Irrung beseitigt werden 
könnte.

Ob der Beschluß damals wirklich zur Ausführung gekommen ist, 
weiß ich nicht.

H. v. Strombeck.

13. Nie Fürsteryufammenkunft zu Quedlinburg zu Lichtmeß 
-es Zahres 1139.

Von F. Winter.

Zu Weihnachten 1138 kam der König Konrad III. nach GoSlar, 
um hier den Markgrafen Albrecht den Bären mit dem Herzogthum

9 Dgl. auch oben S. 200 E. I.
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Sachsen zu belehnen. Allein die wenigen sächsischen Fürsten, welche 
herbeigekommen waren, entfernten sich unmuthig bald wieder. Da ging 
Konrad zu Lichtmeß 1139 nach Quedlinburg, um hier noch einmal 
einen Versuch zu machen, in einer Fürstenversammlung die sächsischen 
Großen für sich zu gewinnen. Der Erzbischof Konrad von Magdeburg 
und andere Große hatten versprochen, dorthin zu kommen. Das uner­
wartete Erscheinen des Herzogs Heinrich vereitelte zwar auch bei dieser 
Fürstenzusammenkunft den Erfolg, immerhin aber ist es geschichtlich sehr 
wichtig zu wissen, welche Fürsten dort gegenwärtig waren. Eine An­
zahl derselben nennt uns nun eine Urkunde des Halberstädter Johannis- 
klosters, die wir folgen lassen Sie ist zwar schon bei Erath, eod. 
dipl. S. 84 gedruckt, aber unvollständig und gerade mit Weglassung 
der weltlichen Zeugen.

In nomine sancte 6t individue trinitatis. Lgo kodoul- 
sus antistes valberstadensis. pideles c.bristi adeo invicem 
glutino karitatis uniri debent, ut alternd commodis 6<leliter 
intendant et consulant. vbi vero consuluerint, nostri juris 
68t, promovere et tirmare, que ab ei8 consulte acta suerint, 
proinde noverit tam presencium quam futurorum bdelium 
pO8teritg8, quod fratres eeelesie 8aneti losiannis, que 8ita 
68t in civitate no8tra, et oanoniei de monte 8aneti Petri 6os- 
larie mutuo eamp8erunt quasdam possessiones graeia com- 
modi utrorumque lignorum; namque penuria fratre8 de 8aneto 
lolianne admodum adtenusverat, contra illis de lignorum 
babundancia, quia remota erant, parum commodi provenerat. 
Eonsulentes itaque alternis utilitatibus, i8ti illis v man808 et 
dimidium in vessenem cum curia et edibeiis areis et pra- 
tis et decima de duobus mansis et illi istis silvam in ^Vigen- 
rotk cum duobus nrmnsis et dimidio et ceteris suis perti- 
nenoiis consignaverunt in conventu principum Ouideling- 
burcb nobis et domino bernbardo vildenesemensi epis­
copo et advocatis utriusque loci presentibus et conseneien- 
tibus. Intererant eeiam et alii idonei viri buio negocio. 
De domo beati Ltepkani Martin us prepositus, Lonra- 
dus camerarius, ^nselmus prepositus, >Iarquardus 
diaconus, valdeuuinus subdiaeonus, äobannes preposi­
tus. ve sancto lokanns Ikeodericus prepositus, vver- 
v'vinus prepositus, meiricus presbiter; vevildenesem 
Lartboidus prepositus, ve monte 8aneti Petri vruno

') Lonaliit« 8«o »ä 113». v. Heinemann, Albrecht der Bär T. 1i5.
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prepositus, koud ullus decanus, Votcoldus presbiter. 
pudolkus comes de altengerot b. Poppo oomes de 
Llankenkorcft. Lsicus de fturnenstide. psieus de 
Kotliestorpli. Vulkrammus de pure et srater e^'us Lun - 
nu mannus. Item ministeriales viri sancti 8teplmni: l>lo- 
tbungus prieus Vuillerus et fraternus Oeveli ardus 
et alii multi, c^uos singillatim adnotare I)revit3ti8 gratia devi- 
t3vimu8. Ilee igitur ut r3t3 et inconvulsa iu posterum per- 
maneant, pro potestate nobis divinitus concessa banno lirma- 
mus et banc paginam inde conscriptam sigilli nostri impres­
sione 8i'gn3mus. 0est3 sunt dee 3NN0 inenrnoeionis domini 
UOoIxxxvim <^für 1139) indietione seoundo. Nach dem Copial- 
buche des Joh. Klosters. Nachschrift dort: Hinrious iiii impera­
tor et ^gnes imperatrix dotavit eeelesmm saneti Petri prope 
koslariam oum supradieto et supraseripto ligneto et iii 
mansis et eorum pertinendis anno millesimo sexagesimo quarto, 
indietione II., anno autem ordinationis ejusdem Henriei 
nono. 8igikardus viee eaneellarius. 8i Ile rd u s areln- 
eanoellarius recognoverunt.



Neuere Schriften
zur geschichtlichen Kunde der Harzgegenden

1) 8ekw3lt)6, Hvrm ?rol688or, Direewr 668  
Ki8l6b6n. Xul- 068eki'ekt6 668 O^mnn8ium8 ru Li8- 
!6b6n 1550—1554. 16 86it6n 4". Vu86lk8t 1857.

0vmn38.ru

2) rur 0686k. 668 0^mna8. ru K>8l6b6n. vio Lin-
fukrunA8f6>6rIi6kk6it6n im lakre 1583 un6 1607. 9 
86Ü6N 40. Ll8l6k6N 1858.

3) — — rur O680K. 668 0^mnn8. ru Ku8l6b6n nus 66r 
-^6it 668 Urnn668 im Inkrn 1601. 10 86i't6n 40. 03- 
86lk8t 1865.

4) — — Zu8tnn<l6 in 6or Ornf8oknft >Inn8f6l6 vvnki'6n6 
668 8omw6!3 1631. 13 8nit6n 40. Lieben 1866.

Alle vier Numern sind Gelegenheitsschriften zur Gedachtnißfeier des 
um jenes Gymnasium hochverdienten Johann Gotfried Lange (25. und 
26. Junius).

Unser Harzgebiet zahlt heutzutage auf räumlich ziemlich be­
schranktem Gebiet mit Einschluß der höheren Berg-Schule zu Clausthal 
nicht weniger als ein Dutzend höherer Lehranstalten, nämlich zu Aschers­
leben, Eisleben, Quedlinburg, Blankenburg, Halberstadt (2), Wernige­
rode, Nordbausen, (2) Jlfeld, Clausthal (2^) und neuerlichst wieder zu 
Goslar. Diese Anstalten sind meist so wenig neueren Ursprungs, daß 
es im Gegentheil im Reformationszeitalter, wo das Schulwesen einen 
gewaltigen Aufschwung nahm, noch eine ganze Reihe anderer evangeli­
scher Kloster- und geförderter lateinischer Stadtschulen gab, die jetzt nicht

0vmn38.ru
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mehr bestehen oder ihren höheren Charakter eingebüßt haben. tKloster- 
schulen zu Walkenried, Michaelstein und Ilsenburg, höhere lateinische 
Schule zu Osterwieck, zweites Gymnasium zu Halberstadt und in man« 
chem Betracht auch die lateinischen Schulen zu Stolberg und Osterode 
u. a. a. O.

Bei einer so hervorragenden Bedeutung des Harzes für diesen 
so hochwichtigen Theil des geschichtlich-geistigen Lebens unseres Volks 
ist es einleuchtend, wie anziehend und belehrend die gründlichen Bei­
trage und Unterlagen für eine Geschichte des Unterrichtswesens am 
Harz sein müssen. Wir bitten aber an dieser Stelle um so mehr da­
rum, daß von allen Seiten unseres Gebiets Mittheilungen über neue 
Erscheinungen oder kurze Zusammenstellungen über altere bezügliche Ar­
beiten eingesandt werden möchten, als solche Beiträge in Schul- und anderen 
Gelegenheitsschriften allzuleicht sich der Bekanntschaft und Erreichbarkeit 
eines Einzelnen entziehen.

Wie reich aber der Stoff sei, das zeigt die Geschichte des Gym­
nasiums zu Eisleben das — noch von Luther selbst mit eingerichtet — 
wohl im besondern Sinne unsere Aufmerksamkeit verdient. Denn nach­
dem bereits in der „Geschichte des Königl. Gymnasiums zu Eisleben" 
von Ellendt darüber ein gründliches Werk geliefert ist, findet Herr G. 
Dir. Schwalbe noch immer Gelegenheit zu schätzbaren, lehrreichen 
Nachträgen.

Aus dem ersten Schriftchen, welches der Theilnahme und Förde­
rung gedenkt, welche Luther und Melanthon dem Mansfeldischen 
Schulwesen, besonders der „fürnehmen lateinischen Schule zu Eisleben" 
widmeten, dürste zuerst die Liebe und Förderung, welche die Reformatoren der 
Kunst, zumeist der Gesang- und Tonkunst zuwandten, hervorzuheben 
sein. Von Luther ist dies allgemeiner bekannt, aber auch der gelehrte 
Melanthon hatte ein gleiches Streben. Die Musik wurde im 16. 
Jahrhundert zu Eisleben unter Kegels Leitung besonders erfolgreich be­
trieben. Rector Helling suchte im Jahre 1552 nach Schülern, die eine 
gute musikalische Bildung mitbrächten, um durch sie Gesang und 
Musik zu heben und Melanthon empfahl einen Scholaren aus Franken, 
an dem außer seiner Bescheidenheit auch sein Musikverständniß 
hervorgehoben wurde, obwohl er keine wohltönende Stimme hatte, (a. 
a. O. S. 8.) Acht Monate später (5/4 1553) empfahl er den Se- 
bald Caesar aus Nürnberg wegen seiner musikalischen Bildung 
und bemerkt dabei, daß er auch ein geschickter Maler sei, weshalb er 
seine Anstellung wünscht. (S. 8).

Hieran schließen wir gleich ein paar bestätigende Bemerkungen aus 
dem zweiten Schriftchen: zwei am 2. Okt. 1583 bei Einführung des 
Rectors Morgenstern gehaltene Reden und zwei Protokolle über die 
Einführung des Rectors Schöpfer am 10/8 1607.

Wie damals allgemein und selbst bis ins vorige Jahrhundert
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wurden auch hier den Lehrern die in8iZnin m3Zi8t»3tui 8oftol38tioo 
conveniemini seruln et bneuium eum iibro leZum 8okol38ti- 
63>ium übergeben und deren Bedeutung nachdrücklich eingeschärft, 
(„ut non tvrnnniOem exercentia, 8e0 vitin pro mocko Oelieto- 
rum pum3li8".) Unter den feierlichen Ehorgesängen bei der Einfüh­
rung wird das OontileOor des Niederländers Orlandus Lassus 
namentlich erwähnt.

Die Einführung des Rectors war 1583 viel feierlicher als 1607 
und der H. Verf. hat darin gewiß mit Recht ein Zeichen des damals 
schon verfallenden Schulwesens und der nachtassenden Achtung und 
Liebe zu demselben erkennen zu müssen geglaubt. Wer könnte sich 
darüber wundern, der nur einigermaßen die klägliche kirchlich-geschichtliche 
Entwickelung von der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zum drei­
ßigjährigen Kriege und darüber hinaus verfolgt hat! Mit Freimuth darf 
der Rector Morgenstern, allerdings in lateinischer Sprache, die Verderb- 
niß und Schäden der Zeit und die Sünden der Eltern strafen, wobei 
freilich einerseits ein ziemlich bedenkliches Bild der Zustände entrollt 
wird, andererseits es den Anschein gewinnt, als fühlten sich die Lehrer 
in einem bedenklichen Dünkel sittlich erhaben über der Bürgerschaft. 
Sonst herrscht bei beiden Einführungen ein feierlicher tiefer Ernst.

. Es dürfte Manchem willkommen sein, die Worte zu vernehmen, 
mit welchen den Cantoren der Tactstock (b3culu8) übergeben wurde. 
Hierüber heißt es nun in dem 2. Schriftchen, nachdem von der Ueber- 
reichung je eines Exemplars der Schulgesetze und einer Ruthe die Rede 

gewesen ist S. 6—7: lertio 1)36u!u8 6omini8 o3ntoribu8 tr3- 
6itu8, quo ckoro8 mu8ioo8 reZ3nt et 63ntu8 publioo8 Auber- 
nent. In (juo st)8l 0iIiZ6Nti3M 8UMM3M Ntlkioere 6ebent, ut 
60N06Ntidu8 60N6inm8 templn exornentur 6t inOe 86ftol36 13U8 
6r6803t ot benevoientin piorum ertzN IP8O8 3UA63tur. umebunt 
3Ut6M 8ibi non tLmtum 63ntum liAurnIem, ut V063llt, oom- 
menOntum, — der Figuralgesang wurde also damals mit besonderer 
Vorliebe betrieben — 8eck etinm eftornlem, ut in eo iuv6ntu8 
recte informetur 36 in templi 8 decenter prneoinnnt. 0u3 in 
re, oum in 3li^uibu8 ft36tenu8 nlitsuiO 6e8icter3tum 8it, ftor- 
tämur utrumcjue euntorem, ut in pO8terum diligenter 63V63nt, 
N6 63ntion68, <^U36 publice in templi8 prnecinendne 8unt, 6X 
tempore <^u38i onnuntur, 8ed pueriti36 priu8 8uf6cient6r no- 
t36 Ü3nt, N6 inde 3liqu3 dissormit38 et di880N3nti3 oum oLsen- 
8ione 3udientium exorintur.

Die angeführte dritte Schrift weist neben einer übersichtlichen 
Darstellung der damaligen Zustände des Mansfelder Landes die nach­
theiligen und hemmenden Einflüsse nach, welche der Brand des Jahres 
1601 auf das Schulwesen in Eisleben übte, wobei nächst der Opfer-
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freudigkeit Einzelner auch der engherzige Sinn Anderer bei der damali­
gen Zerplitteruug sich bekundete.

Jn Nr. 4 wird uns endlich ein Bild des Elends und des Jam­
mers im dreißigjährigen Kriege vorgeführt, wobei der zwiespältige oder 
unentschiedene Sinn der Grafen, die theilweise eben von der evangeli­
schen Sache abgefallen waren, das Elend bedeutend vergrößerte.

Die meist aus zwei ungedruckten Chroniken geschöpfte Mitthei­
lung führt nur bis zum Siege der Schweden bei Breitenfeld, der für 
die Schulgeschichte am Harz von der größten Bedeutung war, indem 
nicht nur die evangelischen Klosterschulen zu Jlfeld, Walkenried und 
Michaelstein (die zu Jlsenburg war bereits eingegangen) dadurch von 
der kaiserlich-römischen Occupation befreit, sondern auch Goslar, Halber­
stadt und überhaupt alle evangelischen Harzgegenden aus der kritischsten 
Lage herausgerissen wurden, in welcher sie sich je befunden haben.

E. I.



Vereins-ZZericht
vom ersten Viertel des laufenden Jahres 1869.

Auch dieses Mal ist mehr,von thaten als von berathen inner­
halb unseres Vereins zu berichten, d. h. es wurden Verbindungen und 
Schriftenaustausch mit verwandten Vereinen des Jn- und Auslands 
angeknüpft, die Sammlungen des Vereins bereichert, neue um die Ge­
schichtswissenschaft verdiente Mitglieder für den schriftlichen Verkehr ge­
wonnen, andere als ordentliche Mitglieder ausgenommen, worüber die 
nachfolgenden Zusammenstellungen Aufschluß geben. Vor allen Dingen 
aber wurde von den sich in erfreulicher Weise mehrenden Arbeitern an 
der Geschichte und Alterthumskunde unserer lieben Heimat im regen 
Fleiße geschafft, und wenn schon das vorliegende Heft seine Vorgänger 
an Umfang und Ausstattung weit über die satzungsmäßige Ausdehnung 
hinaus (vgl. I. S. XIV) überbietet, so könnten wir auch noch von 
nicht wenigen höchst schatzenswerthen Arbeiten berichten, die von den 
Mitgliedern und eifrigen Forschern auf dem Gebiet der Harzischen Hei­
matkunde in der Vorbereitung begriffen, theilweise auch der Vollendung 
nahe gebracht sind.

So erfreulich die Beobachtung solchen Wachsens ist, so wird es 
doch jeder einigermaßen mit den Dingen vertraute Geschichtsfreund mit 
uns bekennen, wie klein noch im Vergleich zu dem außerorordentlichen 
Reichthum des zu behandelnden und vielfach — ja meist — noch kläg­
lich vernachlässigten Stoffs die Zahl der Arbeiter und wie durchaus un­
gleich unter den jetzt nach Jahresfrist bereits zusammengekommenen 
Mitgliedern die Betheiligung je nach verschiedenen Städten und Ge­
genden sei.

Eine einzige Vorstands-Versammlung fand am 19. Januar im 
Vereinshause S. Theobaldi zu Wernigerode statt, zu welcher alle Vorstands-
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Mitglieder, außer dem Stellvertreter des Vorsitzenden, und einige andere 
Mitglieder erschienen waren.

Da die Gegenstände der Verhandlungen theilweise auf der be­
vorstehenden zweiten allgemeinen Haupt-Versammlung des Vereins wie­
der zur Sprache kommen dürften und dieselben überhaupt alle Mitglie­
der des Vereins angehen, so ist es an dieser Stelle wohl angemessen, sie 
der Hauptsache nach anzugeben.

Der erste Schriftführer machte einige Vorschläge zu weiterer För­
derung des Vereins und seiner Zwecke: Da ein Einzelner oder nur 
Wenige zwar manches Wissenswerthe zu Tage fördern, aber keineswegs 
die großen, die Gesammtheit der Harzischen Geschichte und Alterthümer 
befassenden Aufgaben des Vereins zu lösen vermochten, so sei durch An­
regung an möglichst vielen Orten und in kleineren Kreisen, in denen 
aber das Interesse für die engere Heimat lebendiger und die betreffenden 
Hülfsmittel in mehrfachem Betracht erreichbarer seien, dahin zu wirken, 
daß bezügliche Nachrichten über geschichtliche Denkmäler, Inschriften, 
Wüstungen, Ausgrabungen, Münzfunde, geschichtliche Aufzeichnungen, 
im Privat- oder öffentlichen Besitz befindliche Urkunden an geeigneter 
Stelle bekannt gemacht und schließlich durch die Zeitschrift veröffentlicht 
würden. Bisher seien auf gestellte Fragen z. B. zur Glockenkunde, 
altere Grabdenkmäler ritterlicher u. s. f. Personen, gar seltene Antwor­
ten erfolgt. Würden solche Fragen in engeren Kreisen vorgelegt, so 
könne es an reichern Ergebnissen kaum fehlen. Der Harzverein wolle 
eine lebendige Gliederung, keine Vereinigung bloß an einem einzigen 
Orte, nur müßten schließlich die Ergebnisse der einzelnen Zweigvereine 
an einem Orte — in der Zeitschrift — zusammenfließen.

In diesem Sinne wurde auch unter Befürwortung des Vorsitzen­
den vom Vorstand der Vorschlag genehmigt und beschlossen, daß nach 
einem erst näher zu entwerfenden Plane Abtheilungen oder Ausschüsse 
gebildet werden sollten, durch welche gewisse Zweige der Alterthums- 
wissenschast unter der Leitung erfahrener Pfleger derselben, von Män­
nern, die sich durch Unterschrift zur Mitthätigkeit bereit erklären, durch 
Vereinigung der Kräfte kräftiger gefördert werden könnten; beispiels­
weise :

1. kirchliche Alterthümer,
9. urkundliche,
b. baukundlrche,

2. weltliche Alterthümer, 
etwa in ähnlicher Weise zu trennen.

3. Geschlechterkunde,
4. Ausgrabungen und Funde.
5. Heraldik, Münz- und Siegelkunde.
Dann beispielsweise für unsern Harz besonders wichtig:
6. Geschichte der Harzischen Bergwerke, besonders in O. und W.
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7. Geschichte des Jagd- und Forstwesens.
Nur beispielsweise sind diese einzelnen Zweige des geschicht­

lichen Wissens angeführt, wahrend u. A. Schulgeschickte, sprachliche, 
Rechts-, Kunst-Alterthümer, Volksvorstellungen u. s. f. neben vielem 
Sonstigen, theils noch anzuführen, theils in geschickter Weise unterzu­
bringen waren. Daß dieser Vorschlag, der z. B. in unserm holländi­
schen Eartellverein, der lli^toi ir><ssr Omiootselmp zu Utrecht, mehr 
oder weniger ausgeführt ist, bei uns zur That werde und Leben ge­
winne, das wird natürlich von der Betheiligung und Aufnahme seitens 
der Mitglieder abhangen und dürfte sich dies zunächst schon bei der 
Quedlinburgs Versammlung herausstellen. Es sei hier noch daran er­
innert, daß wir es aus wiederholter Erfahrung wissen, daß manches 
Mitglied des Vereins gern ein willkommnes Scherflein zur Förderung 
der allgemeinen Zwecke beitragen würde, wenn Mittel und Wege dazu 
gezeigt würden. Dies würde sich aber bei solcher Gliederung ergeben. 
Auch manche für die Mittheilung sehr werthe Kunst- und Handfertig­
keit durch Zeichnung, Malerei, Lichtbildnerei und Auskunft bei allerlei 
fachmaßigen Fragen würden dabei ihre Verwendung finden.

Ferner sei daran erinnert, daß die Versammlung am 18)19. Mai 
auch die Gelegenheit bietet, das Anerbieten verschiedener Mitglieder zur 
Uebernahme der Vertheilung der Zeitschrift und Erhebung der Beitrage 
entgegsnzunebmen, wie es vorläufig, abgesehen von Quedlinburg, zu 
Wernigerode, Blankenburg, Nordhausen und Ilsenburg schon in Ue­
bung ist.

Es wurde sodann seitens des Vorstandes zur Wahl von vier um 
die Harzische und deutsche Geschichtswissenschaft' bezüglich einzelne Theile 
derselben verdienten Männern zu correspondirenden Mitgliedern geschritten 
Sie alle, deren Namen unren mitgetheilt sind, haben freund-, 
lichst die auf sie gefallene Wahl angenommen und nach inm Maß 
ihrer Muße nnd Gelegenheit eine Förderung des Vereins zugesagt.

Der Herr Schatzmeister erstattete Bericht über die Lage der Ver- 
einskasse, welche sich als eine günstige erwies, obwohl allerdings die Zeit­
schrift einen ziemlich starken Kostenaufwand verursacht. — Natürlich 
wird mit der steigenden Betheiligung, die in einzelnen Orten und Städten 
des Harzes, wie erwähnt, noch auffallend gering ist, der Verein die Mittel 
gewinnen, soweit es an größeren Mittheilungen nicht fehlt, seinen Mit­
gliedern immer mehr zu bieten.

Von dem zweiten Schriftführer wurde darauf hingewiesen und 
allseitig anerkannt, daß an die Pflicht der Ortsvereine, über ihre Thätig- 
tigkeit an den Hauptverein durch die dazu bestimmten Schriftführer zu 
berichten, ernstlich zu erinnern sei. Da dies von Blankenburg noch 
nicht geschehen war, so stattete der zweite Schriftführer selbst einen Be­
richt über die Thätigkeit des Blankenburger VereinS ab. Durch die

15
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Zeitschrift soll derselbe, da er sich wesentlich auf noch weiter fortzusetzende 
und nach ihren Ergebnissen zu bearbeitende Ausgrabungen bezieht, erst 
mitgetheilt werden, wenn jene Arbeit zu einem gewissen Abschluß ge­
bracht ist. Die Bearbeitung der bei früherer Gelegenheit erwähnten 
Wüstungenkarte (Zeitschrift l S, 373—374) wurde im Februar d. I. von 
dem Grast. Oberförster Herrn Roth in Hasserode gütigst übernommen.

Zur Besichtigung hatte Se. Erlaucht Graf Botho zu Stolberg 
aus der Gräflichen Eisengießerei zu Jlsenburg Abgüsse der Kunstgegen­
stände des Hildcshcimischen Fundes herbeischaffen lassen. Herr Sani- 
täts-Rath Dr. Friederich legte zahlreiche Fundstücke von Ausgrabungen 
und sonstige Funde aus der Nähe von Derenburg vor und fügte Erklärungen 
hinzu. Endlich wurden noch die Zeichnungen des Kirchenschrankes zu 
S. Silvestri, welche diesem Hefte in Steindruck beigegeben sind, zur 
Ansicht vorgelegt.

Ueber die Thätigkeit des Quedlinburger Zweig-Vereins liegen uns 
theils Mittheilungen in öffentlichen Blättern, theils ein durch Schreiben 
unseres Schatzmeisters Herrn H. C. Huch vom 6. Februar d. I. über­
mittelter Bericht vor. An ersterer Stelle wurde bauptsächlich von der 
angeregten und in der Vorbereitung begriffenen Herausgabe eines Ur- 
kundenbuchs der Stadt Quedlinburg gehandelt. Mit größter Ent­
schiedenheit und, wie die sofort gemachte Erfabrung bewies, nicht ohne 
Erfolg wurde auf die Pflicht des gegenwärtigen Geschlechts gegen die 
Vorzeit, deren geistige Güter und Ergebnisse ihm überliefert seien, und 
auf die tiefe Bedeutung einer quellenmäßigen Erforschung der heimischen 
Vorzeit hingewiesen. Es darf kaum noch ausgesprochen werden, wie 
erfreulich es ist, daß in der nicht nur für unsern Harz, sondern für 
ganz Deutschland so merkwürdigen Stadt Quedlinburg, in welcher sich 
hoffentlich unsere Vereinsmitglicder im Maimonat recht zahlreich zur 
zweiten Hauptversammlung des Harz-Vereins vereinigen, eine solche thä­
tige Liebe und Verständniß für die Vergangenheit und ihre Herrlichkeit 
in weiteren Kreisen Raum gewinnt.

Die erwähnte Nachricht vom 6. Februar stellt Folgendes über die 
Thätigkeit des Quedlinburger Ortsvereins zusammen:

1. Vertrag des Herrn Bürgermeisters Brecht über die Lage des 
jetzt wüsten Dorfs Groß-Orden an der Fahne. (Wird im nächsten 
Heft der Zeitschrift zum Abdruck gelangen).

2. Beschluß den Roland aufzustellen und dies bis zur Versamm­
lung im Mai zu bewerkstelligen. Die Beschaffung eines tüchtigen 
Steinmetzen zur Reparatur rst bereits in Auftrag gegeben.

3. Die Sammlung für die Herstellung der Handschrift des Ur- 
kundenbuchs ist erfolgt und hat gegen 300 Thlr.- ergeben, womit der 
erste Theil des Unternehmens gesichert ist. Ebenso werden die vorberei­
tenden Schritte zur Herausgabe eingeleitet.

4, Es wurde eine tabellarische Zusammenstellung der Getreidepreise
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zu Quedlinburg vom Jahre 1633 bis auf die Gegenwart nach amt­
lichen Quellen vorgelegt.

5 Mittheilung von der Auffindung einer größeren Zahl von Urnen 
und Steintöpfen, welche beim Umgraben eines Ackers in der Nahe der 
jetzigen Bleiweißfabrik bei Quedlinburg entdeckt wurden. Verschiedene 
wurden vorgezeigt.

6. Auffindung eines alten Topfes aus Thon oder sonstigen Ge­
schirrs von außergewöhnlicher Größe nahe beim Bahnhof.

Wir schieben hier aus einer gütigen brieflichen Mittheilung des 
Herrn Bürgermeisters Brecht die Bemerkung ein, daß von Seiten der 
dortigen städtischen Verwaltung die Arbeiter aufs strengste und nach­
drücklichste angewiesen sind, bei Erdarbeiten etwaige alterthümliche Fund­
stücke zu schonen und — natürlich gegen angemessene Belohnung — 
adzuliefern, ein Verfahren, das wir nicht genug loben und zur Nach­
ahmung empfehlen können

7. Wurde ein Ausschuß ernannt, die Inschriften an Häusern und 
öffentlichen Gebäuden zu sammeln und für die Zeitschrift vorzubereiten, 
eben so die Steinmetzzeichen, Hausmarken u. s. f. zusammenzustellen. 
Beauftragt wurden die Herren Kohl und Stadtrath Milhelmi.

8. Mittheilung von jeglichem Stoff über die Quedlinburgischen 
Kirchen zur Förderung der vom Herrn Archiv-Rath v. Mülverstedt 
unternommenen Hierographie von Quedlinburg. Betraut wurden da­
mit die Herren Bürgermeister Brecht, Oberprediger Schmidt nnd Pastor 
Weber. ')

9. Bericht des Schatzmeisters über die Versammlung zu Wer­
nigerode (Vorstands-Sitzung vom 19/1 d. I.)

Endlich wird ein kleines Schriftchen als eine Art Handweiser zur 
Benutzung für die Tbeilnehmer der bevorstehenden Versammlung vor­
bereitet.

Eine vor längerer Zeit erbetene Nachricht über den Mansfelder 
Verein ist bisher noch nicht eingegangen. Nach einem älteren Schrei­
ben aus Nordhausen vom 16 Januar d. I. war im dortigen wissen­
schaftlichen Vereine von keinen besonders hervortretenden heimatkundli­
chen Vorträgen und Unternehmungen zu berichten.

Ueber die durch Schriftenaustausch erworbenen Werke und die 
Geschenke besonders von unsern correspondirenden Mitgliedern, für welche 
an dieser Stelle der angelegentlichste Dank im Namen des Vereins 
ausgesprochen wird, giebt die folgende Zusammenstellung des Herrn

'j Vorläufig find solche Mittheilungen noch nicht erfolgt, und dürfte für 
die betreffende wichtige Arbeit unseres unermüdlichen Förderers wohl kaum noch 
davon Gebrauch gemacht werden können. Dagegen würden fie für spätere Arbei­
ten sehr gut zu verwenden sein. — N.-Schr. Mittlerweile sind bezügliche Nach­
richten an Herrn Archiv-Ratb v. Mülverstedt eingesandt.
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Conservators Auskunft. Besonders reiche Gaben wurden dem Verein 
von dec ljistorisoft Kenootsolmp zu Utrecht zu Theil.

Von dem Schriftführer dec 8o6iot^' os ^ntiljuurie8 in London 
(das. Somerset House) ist unterm 18. September 1868 die Ge­
neigtheit der Annahme eines Verkehrs Namens jener Gesellschaft erklärt 
worden. Inwieweit dieser Verkehr mit verwandten Vereinen und Un­
ternehmungen durch Schriftenaustausch eingeleitet ist, erhellt aus der 
unten mitgetheilten Zusammenstellung.

Vermehrung der MitgUederzahl.

Die Zunahme des Vereins an Mitgliedern ist auch im verflosse­
nen Vierteljahr eine stetige gewesen. In Wegfall kamen durch den 
Tod je ein Mitglied zu Nordhausen, Quedlinburg und Wernigerode, zwei 
durch Austritt. Dagegen sind nun zu den neunzehn correspondirenden 
Mitgliedern vier weitere hinzugekommen, so daß ihre Zahl 23 betragt; die 
der ordentlichen Mitgliedern ist durch Hinzutritt von 21 neuen, von 347 
nach der vorigen Zahlung, mit Abrechnung der 5 durch Tod oder Aus­
tritt in Wegfall kommenden, auf 363 gestiegen

Die Namen der Nachzutragenden sind:

1. Correspondirende Mitglieder.
Dr. Cohn, Privatdocent an der Universität zu Göttingen.
Professor Dr. Förstemann, Königlicher Oberbibliothekar zu 

Dresden.
v. Strombeck, Hilmar, in Wolfenbüttel.
Voßberg, Kanzleirath in Berlin.

2. Ordentliche Mitglieder:
Ahrwe iler (Rheinpreußen).

Hornung, Pastor.

Berlin.
v. Kröcher, Geh. Ober-Regierungs-Rath, Mitglied des 

Herrenhauses.

Corvin bei Clenze.
I. v. demKnesebeck-Corvin, Landschafts-Director a. D.
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H a l b e r st a d t.
A r n ecke, Haupt-Stadtkassen-Rendant.
Becker, Bürgermeister.

H e u d e b e r.
Kühne, Christoph, Schulze.

Ilsend urg.
John, Herm. Karl, Apotheker.
V i ncke, Pulverfabrikant.

Limburg a d. kenne, Neu Oege bei
Jhlefeld, F., Director des Hüttenwerks Neu Oege.

Minsleben.
Fischer, Cantor.

Niedersachswerfen.
G e rlach, Consistorialrath.

Nordhausen.
Hüb n e r, Kammerrath.

Oschersleben.
v. Gerlach, Landrath.

Quedlinburg.
Dr. Kohl, Gymnasiallehrer.
Krause, Mühlsteinfabrikant.

Seehausen i. d. Altmark.
Dr. Lüttge, Oberlehrer.

Thals, Blechhütte bei 
V o ge l, Hüttendirector.

Wernigerode.
Bösser, Architekt.
Ludwig, Oberförster, 
v. Unruh, Gymnasiallehrer. 
Gräfliche Bibliothek.
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Ve rzeichniß
dcr Geschichts-Vereine, gelehrten Gesellschaften rc., mit 
welchen der Har;-Verein für Geschichte und Alterthums­

kunde in Verbindung und Schriftenaustausch sieht.
Vgl. 1. Jahrg. S. 377-380.

1. cinrekooIoZie cle IjelAi'^no zu Antwerpen.
2. krovinrnul Museum vrm Ouclkeiclen in Ü6 provinnio 

Oienlks zu Assen.
3. Loeiele 6o i'kisloiiö ot üe.8 besuv-arts 6o In k'lnnäis 

mgrilims zu Brügge.
4. Lommi88i'on l'o^nlo cl'ki8toir6 zu Brüssel.
3. Loni'els rovuln Ü68 et cie Ia litteratore zu

Gent.
b. Lomile eenlrnl cle pubiiention 668 in86riHlion8 Innernir?.«; 

et monum6nt3>68 6e In b'luncll'6 nrientnle zu Gent.
7. provinrikuü Oonoot8ok3^ V3n Kun8ten en ^V6ten86k3ppen 

in Nortjbrsbxmt zu Herzogenb usch.
8. Oenootseknp vun Oe8ekiec!—, Oucibeiti— en lunlknncte zu 

Leeu warben.
9. ^relmeoIoAienl ln8ti'tut6 ol Oieat örituin 3n6 Ireiunl! zu 

London.
10. 8oeiel^ ok ^ntiqu3ri68 zu London.
11. 1n8lilnt nrebeoIoAl^ue k>i6A6oi8 zu Lüttich.
12. Loeiete nrekeoloAique zu Namur.
13. 1n8litut li^tori^ue 6e kranee zu Paris.
14. Kaiserlich russische archäologisch-numismatische Gesellschaft zu Pe­

tersburg.
13. Looiele 8eientili^u6 et litternire 6u Kimboui-A zuT 0 n g ern.
16. 8mitl»80ni3n In8tilution zu Washington.
17. Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft für vaterländische 

Geschichte zu Kiel.

Ferner ist noch ein Schriftenaustausch angeregt:
18. mit der Alterthumsgesellschaft Prussia zu Königsberg in Preußen.
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19. mit dem Herausgeber der Al satia Past. Ad. Stöber zu Mühl- 
hausen im Elsaß.

20. mit dem 0ud!mldleun<Iig6 van det land van >Va68 
zu S. Nikolas in Ost-Flandern (Belgien).

21. mit dem Verein für Kunst, Literatur und vaterländische Geschichte 
zu Emden.

Verzeichniß
der für die Sammlungen des Har?vereins für Geschichte 

und AUerthumskunde eingegangenen Geschenke.
.4. Bücher und Schriften.

Von Herrn Hofrath Krause in Cöthen:
149. Urkunden, Aktenstücke und Briefe zur Geschichte der An- 

haltischen Lande und ihrer Fürsten unter dem Drucke des 
30jahrigen Krieges. Leipzig 1861—66. 5 Bande 8°.

Von Herrn Dr. Jacobs in Wernigerode:
150. E. Jacobs Bürgschaften und Einlager in Graf Wolfgangs 

zu Stolberg Schuldverschreibung für Herzog Philipp I. 
zu Pommern-Wolgast.

Von Herrn Archivrath v. Mülv e r st e dt:
151. v. Mülverstedt lliooAra^dia llalksrstadensis (Kreis 

Aschersleben).

Von Herrn Gust. Forcke in Wernigerode:
154. Gedruckter offener Brief des Bürgermeister und Radt der 

Freyen Reichsstadt Goslar, enthaltend einen Protest gegen 
die Vergewaltigung durch Herzog Heinrich von Braun- 
schweig-Lüneburg d. Jüngern vom Jahre 1527. (3 Fo­
liobogen groß).

Von Herrn G. Bode in Blankenburg:
159. Die Feindschaft des Rathes zu Hasselfelde mit Heinz 

Meinhart im Jahre 1580. 8".
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Von Herrn Kreisgerichts-Registrator Sack in Braunschweig:
160. Zwey Responsa in Sachen der zur Inquisition gezogenen 

vier Oberfaktoren. Blankenburg 1727. Fol.

Von Herrn Leitzmann in Tunzenhausen:
168. Gebhardi, Joh. Ludw. Lev., Histor. Genealog. Abhandl. 

l. ll. Theil. Lüneburg und Leipzig 1717. 8°.
160. P. W, L. F, Probe einer verbesserten Pfälzischen Ge­

schichte. Franks, und Leipzig 1762. 8".
170. Leuckfeld, Joh. G, 

Wolfenbüttel 1709. 4".
171. Wolf, Joh, Politische Geschichte des Eichsfeldes. Göttin- 

gen 1792. 1. Band mit Urkundenbuch. 4".

Von Herrn 0r. Jacobs in Wernigerode:
172. Oi'. Jacobs, Balthasar Voigt der preuß. Ovidius. (Aus 

d. altpreuß. Monatsschrift Bd. VI. Hft. 1.)

Von Herrn Riefenstahl in Jlsenburg:
176. Delius, die Geschlechtsreihe der Herrn von Hartesrode. 

1832. 8".

Von Herrn H. v. Strombeck in Wolfenbüttel:
177. Communion-Harz Theilungs-Receß 1788. 8".
178. Reise durch den Harz und die Hessischen Lande. Braun­

schweig 1797. 80.
179. Müller, W. F., Meine Slreifereien in den Harz und in 

einige seiner umliegenden Gegenden. Weimar, 1800. 8".
180. Hüne, Alb., Geschichte des Königr. Hannover und Herzog- 

lhums Braunschweig. Hannover 1824. Band 1 u. II.
181. Verzeichnis der Pfarren im Fürstenthum Braunschweig- 

Wolfenbüttel und deren Patrone. >188. 4".
182 Beiträge zur Geschichte der freyen Kaiserlichen Reichsstadt 

Goslar in den Braunschw. Anzeigen ^nno 1755. 4".
183. Fredersdorff, L. F., ?romtuni ium der Fürstl. Braunschw. 

Wolfenb. Landes-Verordnungen. Braunschweig 1777 bis 
1816. 1.—6. Theil, in 4 Banden. 4".

78. cius»!. Gotthard, Joh. Chr., Authent. Beschreibung von 
dem merkw. Bau des tiefen Georg-Stollens. Wernigerode 
1801. 80.

184. Verzeichnung der in d. Herzogl. Braunschw.-Lüneburg. 
Landen vorhandenen Stadt- und Kreisgerichte. Braunschw. 
1814. Fol.
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Durch Schr ifte n a u st a usch:

Von der ilir-torisoli Oonoot8o6np to f'troelit:
132n. Iii'onijlv> vun 6ot I>i8tor. 6onoot8elr3;) to 13ioo6t. 

.knni^nn^ XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. I7troo6t 
1863-1867. 8«.

I52X. 3VorI<on V3» Irot I1i8tori8ela 0onoot8ol!3^ to 4'tl'oo6t. 
I. ^nn3lo8 ^»mnndnni. I,'tloe6t 1863.
2. Voil)33> vnn do bnitonAOxvono 3mi)3883do vnn 

.Inoob VV3880N33i'-I)uivonvool'cl6, .4tnont V3N 
Littoi'8 on I^voinrd V3N >VoocIo V3N Di^lold 
N33l' I^nHoImid in 1683. Otioolrt 1863.

3. Nomorion vnn lioAoi' >VjIIjgm8. Iltroolu 1864.
4. XronijlLon V3N Kino 0» Ilioneo XOton V3N 6ot, 

Iv>08t0i' io VVittovvioi NIN, Utroolit 1866.
5. IIorton8iu8 ovor do opl<om8t on don ondoc- 

^3N!Z V3N iXnni'don. 44ioo6t 1866.
6. Xronijk V3N IloIIund. l^troolrt 1868.
7. KrONijK V3N KZAOrilv L^A08 P60K0N8 V3N 

1563—1394. Iliookt 1867.
9. Volbkml V3N tlo 3mb3883tlo V3N 038p3r V3l1 

Vo8bor»on I)ij (Ion koninZ V3N Oonoumrlvon, 
clon Xo6or83xi8o6on I<roit8 on (Ion IconinA V3n 
Xvvodon 1625. Dtroolit 1867.

10. Vorb33> V3N (Io 3Nlb38836o V3N Xor88ON, 1o- 
3okimi 6N Ii(NM3ni3 N33r ?.NAol3N(i 1625. 
Iltroekt 1867.

11. Ilriovon on onnitZogovon 8tulvl<on V3N 1ok3n- 
NO8 I^tonkoAUOlt. I_Ilroo6t 1868.

Vom Historischen Verein für Steiermark:
153n. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Her- 

ausgegeb. v. Hist. Ver. f. Steiermark. Graz 1868. 8^. 
Jahrgang 5.

I). Mittheilungen des Histor. Vereins f. Steiermark. Graz 
1868. Hft. 16. 8».

Vom Historischen Verein für Niedersachsen:
1553. Zeitschrift d. Hist. Vereins für Niedersachsen. Jahrgang 

1867. 80. Hannover 1868.
I). Dreißigste Nachricht über den Histor. Ver. f. Niedersach- 

sen. Hannover 1868, 80.
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Vom Verein für Geschichte der Mark Brandenburg:
40. Markische Forschungen. Band Xll. Berlin 1868. 8".

Vom Verein für Hamburgische Geschichte:
166. Zeitschrift des Vcr. für Hamburgische Geschichte. Neue 

Folge 1. 1 — 4. 1864—1858. Hamburg 8".
n. II. 1-4. 1862-1866. ibid.

Vom Verein für Thüringische Geschichte und Alterthumskunde.-
157. Zeitschrift des Ver. für Thüringische Geschichte und Alter­

thums. Bd. VII. 1.2.3 Heft. Jena 1867 u. 1868. 8«.

Von der Historischen Gesellschaft in Basel:
158. Beitrage zur Vaterländischen Geschichte. Basel 1866. 

Band VIII.

Vom Verein für Kunst und Alterthum m Ulm und Oberschwaben: 
161. Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in 

Ulm und Oberschwaben. Achtzehnte Veröffentl. der größer» 
Hefte. XU. Folge. 4°. Ulm 1868.

Vom ? —
162. Vierteljahresheftt des Königl. preuß. Staatsanzeigers. Er­

ster Jahrg. 4. Heft. 1868. groß 40.

Vom Verein für Nastauische Alterthumskunde und Geschichte:
163. Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Nassau­

ische Alterthumskunde und Geschichtsforschung in Wiesbaden. 
Wiesbaden 1867. Nr. 5 und 6.

164. Annalen des Vereins für Nass. Alterthumskunde und Ge­
schichtsforschung. Band IX. Wiesbaden. 40.

Vom LoIIeZie van Aedepuleercln 8tatnn van Orenllio:
165. 0IUenUui8 Oratama Open Innet' over de Xorz 

voor 6N tret onderkond der Ilunnebedden. ^ssen 
1868. 80.

Vom Salzburger Museum Carolinum:
166. Jahresbericht des städtischen Museums LaroIino-.Vu- 

Zusteum zu Salzburg. 1868. gr. 8".

Vom Histor. Verein der fünf Orte: Lucern, Uci, Schwyz, Unterwal- 
den, Zug.

167. Der Geschichtsfreund. XXIII. Band. Einsr'edlen 1868. 80.
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Vom Histor. Verein für das Großherzogthum Hessen:
173«. Archiv für Hessische Geschichte n. Alterthumskunde. Band 

XU. Heft 1. Darmstadt 1868. 8".
173t). Verzeichniß der Druckwerke u. Handschriften in der Biblio­

thek des Histor. Vereins. Darmstadt 1868. 8".

Vom Historischen Verein zu Osnabrück:
174. Mittheilungen des Historischen Vereins zu Osnabrück. Os­

nabrück. Band Vlll. 1866.

Vom Künstlcrverein für Bremische Geschichte und Alterthümer:
173. Bremisches Jahrbuch. Vierter Band. Bremen 1869. 8o.

Vom Historischen Kreis-Verein im Regierungsbezirk von Schwaben und 
Neuburg.

185. Dreißigster Jahresbericht des Hist. Kreis-Vereins im Re­
gierungsb. v. Schwaben u. Neuburg für 1867. Augsburg 
1868. 8».

Vom Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
186. Statuten und Jahresberichte 1 — 6.
187. Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in 

Böhmen 1.1 u. 4 11.1 - 6.111. 1-6. IV. 1 -7. V. 1- 6. 
VI. 1-8. VII. 1. 2.

188. Nessl, Joh., Die Laute der Tepler Mundart. Prag 1863. 
Petterö, I., Andeur. zur Stoffsammlung in den deutschen 
Mundarten Böhmens. Prag 1864.

189. Lippert, Gesch. von Trautenau. Prag 1863 u. 1866.
190. Grohmann, I. V., Aberglaube und Gebrauche aus Böh­

men und Mahren. Prag 1864.
191. Schlesinger, Ludw., Geschichte Böhmens. Prag 1869.
192. Hecht, F., Das Homiliar des Bischofs von Prag. Prag 

1863 gr. 40.
193. Grüber, B., Die Kaiserburg zu Eger. Prag 1864. gr.4".
194. Höfler, K. A. C., losiannos clietus ?orta 6s Xvon- 

niaeo cie ooronationo Laroli IV. Uomgni Impera­
toris 1355. Prag 1864. gr. 40.
Nebst Beilage. Prag 1865. gr. 4°.

Von Verein für Kunst u. Alterthum in Ulm u. Oberschwaben:
161a. Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in 

Ulm und Oberschwaben. Neue Reihe. Heft 1. Ulm 
1869. 4o.
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Vom Historischen Verein für das würtembergische Franken:
195. Zeitschrift Würtembergisch Franken

VII. Bandes 3. Heft 1867.
VIII. Bandes I Heft 1868.

Weinsberg. 8".

Vom Germanischen Museum:
196. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des 

germ. Museums Band. XV. Jahrg. 1868. gr. 4". Nürnberg.

Von der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde:
124 n. Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde.

VIII. 1868. Salzburg 8°.
Die Grabdenkmäler von St. Peter und Nunnberg zu Salzburg.
2. Abtheil. Mit 24 Tafeln. Salzburg.

II. Münzen.

Vom Herrn Oberkellner Apelt in Wernigerode:
16. Zwei Bracteaten an der Roßtrappe gesunden:

g. Helm mit liegendem Hirschgeweih.
6. Herz mit Punkten umgeben.

Von Herrn Leitzmann in Tunzenhausen:
17. 9. I>. o. cl. Vier Bracteaten:

9. 8-8 8IK?IIXXV8 9K0I.
(Bischof Ulrich von Halberstadt. Stenzel Freckleber 
Fund Nr. 346.

6. 80 8IIMIVX I8lI0IIIVI8 
Bischof Ulrich von Halberstadt — äbnl. Stenzel 
Xr. 45 9.

6 (8MLIV8) 8IKI'IIMV8 -j- OV.46IULV8 
Bischof Ulrrch von Halberstadt, cft. I^euoleleltl l'us. 1.4.

6. 8.8 8IL9I1XXV8 PKOI0MKI.
Bischof Gero oder Gardolf von Halberstadt. Stenzel 
Xr. 406.

Von Herrn Zechlin in Salzwedel:
18. 9. Denkmünze auf den Hartzgeröder Bergbau 1693.

b. Mansftld-r > Gros«
6. Stolberger ) 
ct. Zwei Bracteaten.
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Von Herrn H. v. Strombeck in Wolfenbüttel:
19. 28 Stück Braunschw. Pfennige und Groschen.

L. Alterthümer und Kunstsachen.

Von Herrn Hildebrandt in Misste:
5. Abdruck eines Siegels der Scellenbrüder in Halberstadt.

Vom Kreisgerichts-Negistrator Sack in Braunschweig:
Eine Blechtafel 2l Zoll lang 8'/2 Zoll breit mit der 
Bezeichnung der Strafen für Wildfrevel.

Von Herrn H v. Strom deck in Wolfenbüttel:
8. Seessches Ambts-Siegcl.
7. Siegel der Stadt Blankenburg I71Z.
8. „ der Kreisdirection Blankenburg.
9. „ des Amts Blankenburg.

10. ,, des Magistrats zu Hildesbeim.
Der Roßtrab am Unterbarz von Weitsch.
Großer nordischer Zinnfisch gestrandet bei Vogelsand an der Mün­

dung der Elbe 1824.
Das Innere der Harzburg mit dem neuerbauten Gasthause
Das Bildniß von !imu'ien> l)nx !>innsvieon^is et

l.unol».
„ ,, „ !)ivu8 .lulie>8 Oiix ot lnine!).
„ ,, ,, .>1iin8in^6i' von b'i oncloe!<.

Karte vom Bisthum Halbcrstadt nach den Grenzen zur Zeit der
Sächsisch-deutschen Kaiser mit den darin belegenen Gauen.

Dr. Frieder: ch, 
Eonservator der Sammlungen des Vereins.
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Berichtigungen und Druckfehler.

Zu Heft l-

Seite 136 muß das Datum der kleinen Wenthäuser von der 
Pröpstin Kunigunde ausgestellten Urkunde heißen:
Datum Milio Domini U . C.E . I.xx . IM in (lio Valentini.

S. I56-. Die v. Velstede waren keine ritterliche, sondern eine 
Patr ici e rfa m ilie.

Der S. 156 erwähnte kleine Leichenstein bezieht sich auf eine 
Mathilde de Öfter ij statt Ostern. Uebrigens scheint das Grabmal 
nach dem Stil von Schrift und Zeichnung viel jünger und die Lesung 
der alteren Jahreszahl durch einen Bruch im Stein veranlaßt.

S. 161 ist statt fl. zu lesen szl. — Schilling.

Zu Heft 2.

S. 31 Z. 12 v. u. l. 1681 statt 1671.
S. 99. Anmerk. Vom Herrn Arch.Rath Dr. Grotefend gütigst 

darauf aufmerksam gemacht, ob in der betr, Urk. nicht vakon, nieder- 
sachs. — oft, zunächst etvmolog. — fach, stehe, statt des nur 
vermutheten valen, haben wir an Ort und Stelle die Urkunde ver­
glichen, und es ist nun durchaus kein Zweifel geblieben, daß die berührte 
Vermuthung richtig, alfo vakon zu lesen sei. Nur die in der uns 
geläufigen niederfränkischen Mundart fehlende Anwendung von vulesn — 
fach (statt dessen es z. B. im Erefeldischen lloe!<>-, holländ. Uil<>viji8 
heißt) veranlaßte die Vermuthung einer Nachbesserung. — Wir möchten 
bei dieser Gelegenheit die Bitte aussprechen, daß alle unsere geehrten 
Mitglieder und Freunde, welche in der Lage sind, eine urkundliche oder 
literarische Auskunft über das Ableben der trefflichen für den Westharz 
so segensreich wirkenden fürstlichen Wohlthäterin zu geben, geneigtes! 
näher nachsehen und das Ergebniß mittheilen wollen.

S. 101 ist in der Ueberschr. die betr. Handschr. näher als Xu 
41 zu bezeichnen.

S. 155 Z. 8 v. o. l. 1543 st. 1545.
S. 157 Z. 13 v. o. l. zu st. zur.
S. 177 Zeile 12 v. u. l.: den mit Weizenähren besteckten, bunt­

farbigen Kranz statt: das u. s. w. Kreuz.
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Ueber das Eingehen von Dörfern im Mittelaltcr und 
die Lage von Gross-Orden.

Von Gustav Brecht.

Der edle Römer, welcher durch seine unsterbliche (-ermunig „ein 
Morgenroth in die Geschichte Deutschlands gestellt hat", hebt es da, wo 
er über die Art der Deutschen ihre Wohnstatte zu gestalten berichten 
will (Kap. 16), als etwas eben so bezeichnendes als allgemein bekanntes 
hervor, daß sie keine Städte (urkes) gehabt und nicht einmal unter 
sich verbundene Wohnungen geduldet, vielmehr theils zerstreut gehaust 
hatten an zusagendem Quell, Feld und Waldung, oder zwar in Dörfern, 
jedoch so, daß die Gebäude unzusammenhängend je mit leerem Raume 
umgeben gewesen seien. Andererseits hatte sein großer Vorgänger Cäsar 
schon anderthalb Jahrhunderte zuvor bei Aduatukern, Ubiern und Sue- 
ven von Städten berichtet; ja er selbst, Tacitus, erwähnt in späteren 
Schriften neben Burgen und Kastellen auch Städte der Bataver und 
Chatten. Wir mögen den anscheinenden Widerspruch dadurch abschwächen, 
daß wir unter den Städten, deren Anlage dem germanischen Selbstbe­
wußtsein widerstrebte, die in römischer Art nach einheitlichem Gedanken 
und Willen kunstvoll hervorgerufenen großen örtlichen Gemeinwesen er­
blicken; fruchtbarer aber und mehr geeignet, den Geist der Geschichte 
auf unsere Seite zu rufen, wird die Erwägung sein, welche davon aus- 
geht, daß alle die Städte, deren Kunde zu uns gelangt ist, auf der 
Grenze der Germanen und der durch altere Wanderschaft und längere 
Berührung mit den Römern schon höher kultivicten Kelten gelegen 
waren. Zu der lachenden Rheinebene drängten die Gallier zurück, um 
die Ueberzahl ihres Volkes unterzubringen; dahin drängten die jüngeren 
Söhne der Germanen vor, für deren Thatentrieb die strenge Ackerver- 
faffung auf dem Heime der Väter keinen Raum ließ.

Jn dieser Reibung dichterer Bevölkerung ahnten die Germanen 
wohl etwas von der Allgemeingültigkeit des Gesetzes, welches sie bisher 
nur in vereinzelter Richtung, für ihre Eroberungszüge, anerkannten, daß
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die Vereinigung zu einem in sich gegliederten Ganzen höhere Entwicke­
lungsstufen erklimmen laßt, als die starre Absonderung.

Was nun diese vorgeschobenen Posten der deutschen Stammes­
familie in der Gefährde ihrer freiwilligen Abenteuerzüge schon damals 
an sich erfuhren, das machte sich bei den im Kerne des Landes verblie­
benen Stammen wohl erst durch die Wirrsal der Völkerwanderung 
bemerkbarer und ward ihnen schließlich zum deutlichen Bewußtsein ge­
bracht, als der weitblickende Sproß der Franken von Heristall mit ge­
waltiger Hand die germanischen und gallisch-germanischen Völker zu- 
sammenfaßte, um sie durch großartig ersonnene Staatsschöpfungen end­
gültig an ihre dermaligen Sitze zu fesseln und für die Aufgaben des 
Friedens vorzubereiten. Nicht wenige Burgen sehen wir unter ihm 
entstehen, an welche sich Siedler anlehnten, die sich zwar zu nähren 
aber nicht zu schützen wußten. Zwischen den schützenden Ernährten und 
den beschützten Ernährern knüpfte sich so das sittliche Band, dessen 
mannichfache Gestaltung, Pflege, Ausbildung, Umwandlung und Auflö­
sung in höhere Bildungen ein wichtiges Stück des Inhaltes der deut­
schen Geschichte darstellt.

Den nächsten mächtigen Antrieb zum Fortgange auf dieser Bahn, 
zu der Bildung zahlreicher städtischer Gemeinwesen im Innern des 
Landes an Stelle und neben den bloßen Burgflecken schreibt die Ueber­
lieferung dem persönlichen Eingriffe unseres großen Landsmanns Heinrich 
zu. Wichtiger indeß, als die Ermittelung, in welchem einzelnen Men­
schen der Geist seiner Zeit am deutlichsten Gestalt gewann, ist die Er­
kenntniß, wie die Keime zu höheren Kulturformen im Volke vorgebildet 
waren, und wie sie mit innerer Nothwendigkeit der Entfaltung entgegen- 
reiften, von den Einzelnen gefördert, aber nicht geschaffen. Nicht die 
bessere Einübung der wehrbaren Mannschaft, nicht die Einführung der 
Reiterei, nicht der Bau einer Festungsanlage, überhaupt nichts Einzelnes, 
das ebensogut hätte nicht sein können, gab den wesentlichsten Anstoß 
zur Errichtung unserer alten Städte, nicht vornehmlich auf kriegerischem 
Grunde liegen ihre Wurzeln, sondern ebensowohl auf wirthschaftlichem 
und sittlichem: die gesammte Richtung der Entwickelung des Volks­
organismus, das Gesetz, welches den alten Germanen schon am Rhein 
erkennbar geworden war, reizte, drängte, zwang zu ihrer Gründung — 
gleich wie noch heute fortwirkend an bevorzugten Punkten zu ihrer rasch 
anwachsenden Erweiterung.

Die Bedürfnisse, mit denen der Mensch in das Erdenleben eintritt, 
sind es, welche ihn zur Thätigkeit antreiben, die Thätigkeit ist es, 
welche ihm Kräfte und Anlagen steigert; diese Steigerung entwickelt 
und verfeinert wieder die Bedürfnisse; auf der Wechselwirkung dieses 
Prozesses beruht alles Fortschreiten. Zu den Anlagen, welche dabei 
vorzüglich ins Gewicht fallen, gehört die recht eigentlich menschliche der 
Verbindung der Einzelnen zu staatlichen Gemeinwirthschaften in Aus­
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dehnung dessen, was die Natur in der Familie vorgezeichnet hat, und 
was seine tiefe naturgesetzliche Begründung auch an einzelnen Thier­
staaten erweist. Die Gemeinwirthschaften beruhen auf freier und be­
wußter Unterordnung des Einzelnen unter die höhere Einheit. Das 
Bedürfniß, der wirthschaftliche Egoismus und die Gesetze von der Ar­
beitstheilung und von der regulirenden Kraft des Werthes treiben jeden 
Einzelnen an, sich mit dem Aufgebote aller seiner Kräfte nach seiner 
Befähigung an den Aufgaben der Gesammtheit zu betheiligen, von der 
er aus den Leistungen der Uebrigen das vielfältig zurückempfängt, was 
er allein zu schaffen unvermögend wäre, so zugleich geschützt gegen die 
Konsequenzen des Egoismus, der ohne jene ethische Beanlagung der 
Menschen in der Wettbewerbung allerdings den Krieg Aller gegen Alle 
eröffnen würde. In den Bevölkerungsmittelpunkten — den Markt­
flecken, den Städten — treibt die Arbeitstheilung ihre Blüthen sowohl 
auf wirthschaftlichem als auf sittlichem Gebiete, während der Einzelne 
für ihre üble Wirkung, die Einseitigkeit seiner Ausbildung, hier zugleich 
in den zahlreichen öffentlichen Anstalten und Körperschaften das Gegen­
gewicht findet, welches seinen Blick aus engherzigen Gesichtskreisen er­
hebt zu den Zielen der Gesammtheit und ihn für die Mitwirkung an 
der Erfüllung der höheren Aufgaben seiner Bürgerschaft, seines Volkes 
und der Menschheit erzieht.

Den Tausenden und aber Tausenden, welche nach der Weise der 
Vorfahren zerstreut an zusagendem Quell, Feld und Waldung oder 
sorgfältig gesondert in lang gedehnten Dörfern wohnten, mußte es im 
Hinblicke auf die wunderbar emporstrebenden Marktorte alsbald klar 
werden, daß auch sie als Glieder eines wohlgeordneten größeren Ganzen 
vor mancherlei Plage bessern Schutz finden, ihre Bedürfnisse vielfach 
besser befriedigen, ihre Kräfte besser verwerthen könnten. In der 
Stadt konnten sie das, was ihnen in überreichem Segen zuqe- 
wachsen war, was sie mit dem Fleiße der Hände über den eigenen 
Bedarf gefertigt hatten, leichter austauschen gegen das ihnen Mißrathene, 
oder das, zu dessen Verfertigung ihr Geschick nicht ausgereicht hatte. 
Bessere Wege erleichterten dort die durch mannichfaltigeres Bedürf­
niß belebten Verbindungen; Unterweisung der Jugend, Nahrung für 
den Geist, Erfrischung und Trost für das Gemüth, Hülfe in der Noth, 
in Krankheit und Alter war dort eher zu erwarten. Gemeindliche Anlagen 
und Einrichtungen schützten gegen Ueberschwemmung, Feuer, Diebstahl 
und Raub. Das Recht breitete seine schirmende Hand kräftiger aus 
über die in harmonische Gesammtwirkung zusammenlaufenden gesunden 
Bestrebungen der Einzelnen. Stadtrecht löste die Erbunterthänigkeit, 
die sich in den Burgflecken als Gegenleistung für den Schutz des 
Gutsherrn entwickelt hatte. Recht und Pflicht des Schutzes lagen in 
den Städten bei der Gesammtheit, deren jeder Einzelne ein vollbefugtes 
Mitglied ward.

1*
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Besonders günstige Bedingungen, ein alter Brennpunkt des Han­
dels, oder die Anlage einer glänzenden geistlichen Stiftung — dieß ist 
der Fall Quedlinburgs — mußten in vorzüglichem Grade die Aufmerk­
samkeit der Dorfbewohner auf die Vortheile des Städtelebens richten, 
und so sehen wir denn durch Jahrhunderte den merkwürdigen Vorgang 
sich vollziehen, daß sich zahllose Einzelansiedelungen zu Dörfern, zahllose 
Dörfer zu Städten verdichten, daß ein wohlgegründetes Gehöft nach 
dem andern von seinen Bewohnern verlassen wird. Wenn das klebrige 
wüst ist, beginnt auch die Kirche zu verfallen, und nur die Mühle 
schützt das lebendige Wasser, dessen vergeistigte Form ihr aber nun in 
unsern Tagen doch den Tod drohet.

Kaum mag dieser tragische Prozeß, der jedoch seine versöhnende 
Kehrseite in dem herrlichen Aufblühen der deutschen Städte findet, an 
einer Stadt und Feldmark anschaulicher verfolgt werden können, als an 
Quedlinburg, und es wird daher für die Spezialforschung keine unge­
eignete Aufgabe sein, bis ins Einzelne festzustellen, welche Ortschaften 
das jetzt 1 '/2 Geviertmeilen umfassende Weichbild der Stadt Quedlin­
burg einschloß, welche Größe sie hatten, an welcher Stelle sie lagen, 
wann die Uebersiedelung begann und beendigt ward, welches die Aus­
dehnung ihrer Fluren war, in welchen Theil des größeren Gemein­
wesens sie mit ihren neuen Bauanlagen übergingen.

Aus den Urkunden lassen sich folgende Ortschaften ermitteln, welche 
etwa ums Jahr 1200 innerhalb der letzten Grenzen des Stifts Quedlinburg 
belegen waren: Knüppelrode, Gersdorf, Bicklingen, Quarmbeck, Mars­
leben, Süllen, Ballersleben, Kamperode, Lütgen- und Groß-Ditfurt, Klein- 
und Groß-Sallersleben, Klein- und Groß-Orden, und die Stadt Qued­
linburg. Davon sind die meisten in Quedlinburg, einzelne ganz oder 
theilweise in das noch jetzt bestehende Dorf (Groß-) Ditfurt aufgegangen. 
Das größte aller Dörfer, Groß-Orden, hielt sich zugleich am längsten. 
Aus beiden Gründen ist es der Betrachtung vorzüglich werth, die wir 
jedoch hier auf die Ermittelung seiner Lage beschränken müssen.

Von den Geschichtsfchreibern Quedlinburgs spricht sich Voigt über 
die Lage von Groß-Orden gar nicht aus. Fritsch (Geschichte Qued­
linburgs Th. I S. 34. 374. 375. und die dem Werke bei­
gefügte Karte) versetzt es in die Gegend des Stobenberges an da« 
rechte Bodeufer, ^/2 Stunde nordöstlich der Stadt, ihr nur etwas näher 
als das wüste Jlenstedt. Noch weiter ab verweist es die Riese- 
Majersche Karte des Fürstenthums Halberstadt (Homanns Erben 1750), 
welche es ganz nahe vor Ditfurt verzeichnet. Ich behaupte dagegen, 
daß es sich längs des Hackelteichsbaches erstreckt habe von da an, wo 
das Land nicht mehr der Ueberschwemmung der wilden Bode ausgesetzt 
war, bis hinauf zur jetzigen Todtenfußbrücke, d. i. in einer Ausdehnung 
von etwa 330 lf. Ruthen und sonach nur etwa 200 lf. Ruthen von 
der früheren Viehbrücke, jetzigen Oeringerbrücke bei Quedlinburg entfernt.
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Die Anhaltspunkte, welche Fritsch zu seiner Annahme führten, sind 
einerseits drei Stellen aus Urkunden von den Jahren 1270, 1273 und 
1279 (Erath S. 246 Nr. 233, S. 250 Nr. 242, S. 265 Nr. 
277), in welchen eine und dieselbe Mühle mit folgenden Worten er­
wähnt wird: Molendinum prosio villsm Orden; Nolendinum 
sjuod 8ilum 68l 8UP65 kodum V6I8U8 M9ANUM Orden und 
Molendinum 8upru llodum 8>tum, und andererseits eine Stelle aus 
der Urkunde von 1275 (Erath S. 254 Nr. 254), wo eine Hufe 
Landes bezeichnet wird als belegen rrpud mugnum Orden juxtu 
villum Lullen. Diese Stellen sprechen indeß nicht entscheidend für 
Fritsch's Annahme. Vielmehr ist eine Mühle in der Gegend des 
Stobenberges, wo kein geeigneter Bach mündet, wo die wilde Bode bei 
jedem Hochwasier gewaltige Überschwemmungen hervorruft und ihren Lauf 
jährlich wechselt, kaum denkbar, wahrend, wenn man Groß-Orden an 
den Hackelteichsbach versetzt, entweder (wozu einige erst durch die Sepa­
ration verwischte Spuren aufzufordern scheinen) an eine durch den 
Hackelteichsbach getriebene Mühle, oder an eine der gegenüber der Ein­
mündung des Baches in die wilde Bode am Mühlengraben belegenen 
Mühlen gedacht werden kann. Das 8upra üodum würde auf beide 
Annahmen, das ver8U8 mu^num Orden mehr auf die letztere passen. 
Die Stelle von der Hufe Ackers, welche bei Groß-Orden neben dem 
Dorfe Sülten gelegen, spricht gleichfalls mehr für meine Annahme als 
für die von Fritsch, weil der Hackelteichsbach nur etwa soweit von 
dem wüsten Orte Sülten entfernt ist als der Stobenberg. Auch lag 
in der That im Groß-Oeringer (Groß-Ordener) *)  Felde dicht vor Sülten 
eine Hufe Ackers, welche bis zur Separation dem Wipertikloster zu­
gehörte.

Gewichtigere Gründe aber für die Lage Groß-Ordens am Hackel- 
teichsbache sind die folgenden.

Die Westfälische Zwischenherrschaft hat um Quedlinburg das Ver­
dienst, ziemlich gute Flurkarten geschaffen zu haben, welche in den Jah­
ren 1809—1814 unter Zuziehung der einzelnen betheiligten Grundbe­
sitzer zum Behufe der Grundsteuerveranlagung ausgenommen wurden. 
Diese Karten zeigen im Ganzen unzweifelhaft dasselbe Bild der Feld­
mark, wie es schon vor langen Jahrhunderten war; denn die Agrar- 
verfasiung, insbesondere der Zwang zur Dreifelderwirthschaft und zur 
Brache, welcher auf dem größten Theile der Felder ruhte, und über 
dessen Aufrechterhaltung die Hut-, Weide- und Zehntberechtigten eifer-

9 Die lutata rui literg« llruliäond. von 1699 S. 24 deuten in den Worten 
„Oi-elum (jctznnd Wüstung und Feld großen Oehrn)" den sprachlichen Ueber- 
gang von der älteren Form des Wortes zur neueren an. Indessen hat schon der 
Koiikordicnrezeß von 1685 in der Beilage 6. das Wort „Oehringcrthor". 
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süchtig wachten, gestattete wesentliche Aenderungen an dem hergebrachten 
Zustande nicht. Jn dem Bilde unserer Fluren treten nun, abgesehen 
von den unfruchtbaren klippenreichen Bergrücken, drei Wirthschaftsfor­
men deutlich hervor: vielgestaltige große Angerflachen, bandartig lang­
gezogene Ackerstücke und quadratische oder rechteckige Stückchen, durch 
Raine von einander gesondert, übrigens in Gruppen zusammenliegend. 
Die letzteren geben uns mit Sicherheit die früheren Dorfstätten an. 
Bei einem großen Theile der oben aufgezähltcn wüsten Orte sind sie 
auf den Karten noch erkennbar, und zwar an den Stellen, auf die auch 
die urkundlichen Nachrichten, der Name des Feldes und die Ueberliefe­
rung Hinweisen, am oeutlichsten aber bei Sülten und Groß-Orden. Ja 
hier hießen die zu Ackerstückcn umgewandelten Hofstellen bis zur Se­
paration noch „Höschen", ein Name der sich nunmehr ebenso wie bei 
Lütgen-Orden auf die bezügliche Feldgegend übertragen hat (Höfchen- 
feld, in Höfen, Hinterhöfen, Höschen am Sültenbrunnen). Die Grund­
risse von Gr.-Orden und Sülten zeigen ganz die Taciteische Form. 
Jeder Hof ist von dem Nachbarhofe durch einen leeren Raum ge­
trennt. Zwischen so gebildeten Reihen zieht sich eine breitere Straße 
hin, deren eine oder mehre zum Bache oder Quell führen. Raine 
und Straßen blieben bei der allmählichen Verödung des Dorfes Sammt- 
eigenthum, wahrend der Bauplatz selbst von dem ausgewanderten Ei­
genthümer zum Acker umgewandelt ward. Steine und unfruchtbaren 
Bauschutt lagerte man auf den Rainen ab, die man übrigens durch 
unmerkliche Ausdehnung des Ackers mehr und mehr verengte. Bei 
der Separation waren sie auf eine Breite von 9 — 4 Fuß eingeschränkt. 
Einige zeigten noch Reste sauberer Ummauerung der Gehöfte, die mei­
sten jedoch nur bis 5 Fuß hohe Wälle von Muschelkalksteinen, welche 
am Orte nicht gewachsen sein konnten, vermischt mit Kalkmörtel und 
Dachziegel-Bruchstücken.

Für die Bebauung der Höschen am Hackelteichsbache haben sich 
noch einige beweisende Funde beibringen lassen: In der Mitte des 18. 
Jahrhunderts entdeckte die Familie Teupel auf dem alten Planstücke 
Nr. 7887 diesseit links) des Hackelteichsbaches bei tiefem Umgraben 
einen gut erhaltenen Keller. Im Jahre 1812 fand der Gärtner Worch 
bei der Anlage eines Spargelbeetes auf dem alten Planstücke 7819 
ein Bund großer alterthümlicher Schlüssel, welche noch durch einen ei­
sernen Ring zusammengehalten, übrigens völlig verrostet waren, und die 
er deßhalb an einem Steine der Umwallung wieder vergrub. Das 
Planstück Nr. 7823 von einem Flurmorgen Größe hieß nach seiner 
Form „die Fahne" und gehörte dem großen Gotteskasten, also einem 
Verbände von Kirchen zu. Es ist dieß die Stelle des Kirchhofs und

9 Das dem Johannishospitale zugehörig gewesene Planstück Nr. 7845, 
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vielleicht der Pfarrwohnung. Das Kirchlein selbst lag in dem von 
Stiel und Flagge der „Fahne" gebildeten Winkel. Die Kapelle hat 
nach Fritsch bis nach der Reformation gestanden. Urkundlich steht fest 
(Erath S. 851 Nr. 323), daß öosso von Oitloi'cko im Jahre 
1493 von der Aebtissin Hedwig zu Lehn erhalten zu haben bekennt II 
Ilovo (Hufen) I^m1o8 tsio Aroioo Orclonn, item VII Holle 
(Höfe) in clem I)or ^e Uni'suluest, item Unt KerelviUenn (Kirchlehen) 
lsio Zi otenn OrUenn, und nachher nochmals II llollo tsio Zi otenn 
OrUenn. Daß wir aber in der Annahme, Kirchhof und Kirche auf 
und neben der „Fahne" zu suchen, nicht fehl gehen, wird durch die 
Bekundung des noch lebenden Kunstgärtners Andreas Keilholz außer 
Zweifel gestellt. Keilholz hatte die „Fahne" von 1824 bis 1858 
vom großen Gotteskasten in Pacht. 1840 ward die Kroppenstedter 
Kunststraße durch den Stiel der „Fahne" hindurch gelegt, und der 
große Gotteskasten durch daneben liegenden Anger entschädigt. Die 
„Fahne" lag für die Kunststraße zu hoch, und es ward deßhalb Keilholz 
verstattet, die Erde vier Fuß tief abzutragen. Er schaffte den kostba­
ren Boden in seinen Stadtgrabengarten am Oeringer Thore und fand 
beim Umwühlen die Trümmer von Särgen in Gestalt halb verfaulter 
brauner Holzstücke von der Größe einer Hand, sowie verschiedene 
menschliche Beinknochen. Als später im Jahre 1857 die Hoymsche 
Kunststraße in jener Gegend von der Kroppenstedter abgezweigt werden 
sollte, ward einzelnen Unternehmern erlaubt, die auf den Rainen und 
sonstigen Zwischenräumen der Höschen vorfindlichen Steine aufzusam- 
meln, um sie zur Packlage der Kunststraße zu verkaufen. Einer machte 
sich an den Winkel zwischen Stiel und Flagge der- „Fahne" und ent­
deckte die etwa 6 Fuß tiefe Grundmauer einer Kapelle von ungefähr 
24 Fuß im Durchmesser. Nach der Separation wurde die Fläche von

welches im Volksmunde den Namen „Kirchhof" führte, ist in der That auch 
eine Begräbnißstätte gewesen, jedoch nicht der Dorfkirchhof von Groß-Orden. 
Der auf dem Stücke gefundene Bauschutt kennzeichnet es zunächst als Höschen. 
Aus dem Umstände, daß verschiedene der daselbst geöffneten Gräber mehre Ge­
rippe bargen, würde sich vielleicht auf einen Pestkirchhof schließen lassen, wenn 
nicht die Gebeine weit besser erhalten gewesen wären, als die von der „Fahne", 
und wenn aus den letzten fünf Jahrhunderten eine Pest nachweisbar wäre. 
Ferner konnte an den Begräbnißplatz der von der Sage hierher versetzten Dörfer 
„Todtenfuß" und „Bartholomäi" gedacht werden, wenn der einstige Bestand 
dieser Dörfer besser beglaubigt wäre, als durch v. Nohr (Merkwürdigkeiten des 
Vor- oder Unterharzes, 2. Anst. S. 162) und die Thatsache, daß das ganz in 
der Nähe rechts des Hackclteichsbaches belcgene 1 Morgen große Planstück Nr. 
4833 bis zur Separation den Namen „Im Bartholoma" führte. Einen auf 
dem „Kirchhofe" im Jahre 1866 ausgegrabencn, durch ungewöhnliche Länge und 
Stärke bemcrkcnswerthcn Grabstein obne Inschrift hat der'Besitzer, Kunstgärtner 
Karl Ziemann, dem Magistrate überlassen, der ihn als Steg über den Wasser­
leitungsgraben auf dem Johannishöfer Wege gelegt hat.
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dem neuen Besitzer, Gärtner Friedrich Bertram, noch gründlicher durch­
wühlt. Er fand verschiedene große roh behauene Werkstücke und einen 
großen sorgfältig geglätteten bläulichen Stein, den er für einen Grab­
stein hielt. Letzteren ließ er liegen, weil die Hebung zu mühsam er­
schien. Weiter aber fand er einen harten Stein von etwa 1 '/2 Fuß 
Durchmesser und 1 Fuß Höhe, mit kunstvoller Prosilirung in die Form 
eines Säulensockels gebracht, jedoch auf der Fläche der Verjüngung becken- 
artig ausgehöhlt. Diesen Stein hat er mit der Höhlung nach unten 
als Fuß einer Säule in seiner Scheune, Kleersgasse Nr. 1218a., ver­
wandt und wird ihn jetzt zur Rüstkammer des Rathhauses abliefern. 
Neben den Steinen fand Bertram noch Gebeine, Schädel und einen 
großen eisernen Sporn zum Anschnallen. Spuren eines Thurmes sind 
überall nicht ermittelt worden.

Daß gerade dieses Dorf sich als Gemeinde und zumal in einzel­
nen Gehöften am längsten hielt, die Kapelle sogar die Reformation 
überdauerte, wird besser erklärt, wenn man sich die Dorfstelle unmittel­
bar vor den Thoren der Stadt Quedlinburg denkt, wo denn ein Zu­
sammenhang der im Dorfe noch bewohnten Häuser mit der Stadt 
und eine Aufsicht über die verlassenen, wohl noch zu Wirthschaftszwecken 
benutzten, möglich blieb. Zu dieser Lage paßt auch die Bezeichnung des 
Ausgangs unserer Neustadt nach dieser Seite hin als „Oeringer Thor", 
welche schon in dem Stadtbuche (Homeyer, Stadtbücher des Mittelal­
ters S. 64) als ordino dor verkommt, ferner die Stelle in der 
Urkunde von 1426 (Erath S. 706 Nr. 97), welche von einem Hofe 
handelt, do AoIoZon is 6^ 8int,o ^ositM8O8 Korl«m to Proton 
Ordon vor 0 u 0 d I i n Z 06 unicht minder die Stelle in der 
Urkunde von 1473 (Erath S. 803 Nr. 263), wo die Aebtissin Hed- 
wig neun Morgen Landes bezeichnet als bov don 8i'osion (?) Orden, 
t)0V 8onton 1osicM88oii lvirolton vor dor 8 ladt ^olo^on. 1)

Für diese Lage des Dorfes spricht aber auch die Lage des Feld­
theiles, den man von jeher und noch heute das Oeringer Feld nennt. 
Es erstreckte sich nach Nordosten bis zu der Aschersleber oder Sülten- 
trift, nach Osten und Südosten bis an die Feldmark Süllen, nur- 
etwa 200 Schritte vor dem Dorfe, nach Südwesten bis an die Ra- 
del- und Kalkberge, die vermuthliche Grenze von Gersdorf. Im Nord­
westen wird es nicht zu gewagt sein, die wilde Bode als Grenze an, 
zunehmen mit Rücksicht auf die von Gregor von Tours (IV, 43

9 Das Planftück Nr. 7824, die Lüdersche Stipendicnbreite, nur durch 
einen breiten Rain von der ,,Fahne" geschieden, enthielt neun Flurmorgen. — 
Inzwischen kann diese Stelle, welche Erath (In4ox tortius S. 1059) von Groß- 
Orden versteht, auch mit Fritsch (l, 344) auf das Johannishospital bezogen 
werden.
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V, 15), Paul Warnefried (U, 6, IU, 7) und Widukind (I, 14) 
beglaubigte Katastrophe aus der Zeit ums Jahr 573, der zufolge sich 
die von dem Langobardischen Kriegszuge heimkehrenden Sachsen mit 
den Schwaben, welche die verlassenen Fluren besetzt hattxn, nach bluti­
gen Kämpfen so theilten, daß sie das Land nordwestlich und die Schwa­
ben das südöstlich der Bode belegene in dauerndem Besitze behielten — 
eine Scheidung, die für Sprache und Recht noch heute von Bedeutung 
ist. Offenbar nun mußte doch das Dorf selbst innerhalb dieser Gren­
zen liegen und nicht, wie Fritsch will, weit außerhalb ihrer. Auch führ­
ten in der That von drei verschiedenen Ausgängen des Dorfes vier 
Wege mitten in das Feld hinein, die sich alsbald zu zwei Hauptwegen 
vereinigten, welche das Feld der Lange nach theilten, und von denen 
der eine der Oeringer Feldweg hieß.

Eine Bestätigung gibt endlich noch das schon erwähnte, der Stadt 
Quedlinburg durch die Güte des Herrn Professors Homeyer nach viel­
leicht halbtausendjahriger Wanderung im Jahre 1868 zurückgewahrte 
Stadtbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in welchem 
sich unter den älteren Aufzeichnungen (S. 58 a. a. O.) folgender 
Vertrag der Stadt Quedlinburg mit den Bauern von Groß-Orden vorsindet:

1)6 kuio von Proton Orden do Iiokkou mod der 8tud 
Aododin^ot, vndo Aosworon, dut 86 V8ero koiAoro N6^- 
non fanden 86olen vp oror vvo^do, vndo oro vvo^do 
80td olv rno^ne 8in V8on korgoion nur do 8^, uuo bin­
nen domo dorj)o, vndo no 8eolon V8er IiorAoro no^- 
nomo mor lo 8s>rolcon vmmo don Kur 8oidinAO nook dar 
vmmo s^nndon, vndo do vvook 8oul Aon middou 
<1 or d n I dor^, n ur Ii6 d er 8tnd kolcvvo^mo i8. 
Dur to coolen 86 der 8tad 1)68t6 vvoiuou vnd6 8euden 
vvuikX'n. 1)6 dit ^68vvoron siobkon vndo AododmAot: 
1o. I^orokos, Iioimun Kux, kouo 2und6r68, .lo. i-o^8lodo8, 
jo. Iiudokor, lionnin^ piUng, sio^8O Kero8tors), 1080, jo. 

vu!omu»u, jo 8lorn6kndl8 Ivorelwss Oro Icindore vndo nuko- 
un'Iiu^o 8oolen clil 8duo ok dun vndo koldon. Wo do8 niekt 
dun vvoldo, dut 86oldon 86 vor den rud krinAon, wo 
de8 nioiil lloldon vvoldo, den 86oldo elo 8tud dvvin^en.

Es ist diese unblutige Annektirung an sich erklärlicher, wo die 
Ortschaften ganz nahe neben einander liegen, und jedenfalls die Fluren 
sich berühren, welches beides bei der Fritsch'schen Annahme nicht gut zutreffen 
würde. Ausschlaggebend aber wird der Satz, daß der bequemste Weg 
von der Stadt ms Oeringer Feld mitten durchs Dorf geht. Das trifft 
genau, aber auch nur bei dem Grundrisse zu, den die alte Flurkarte 
gibt. Denn um über das Dorf da, wo es Fritsch hinstellt, in die 
Oeringer Feldmark zu kommen, müßten die Quedlinburgs Heerden ei­
nen höchst ermüdenden, oft kaum gangbaren Umweg gemacht haben.
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Wenn wir nach alledem in der Lage sind, in dem auf beiliegender 
Tafel mitgetheilten Grundrisse unseres wüsten Dorfes ein Beispiel viel­
leicht uralter germanischer Ansiedelung zu erblicken — ein Denkmal, 
das nur noch anziehender würde, dachte man sich das Dorf erst nach b68 
entstanden, weil es dann etwa dem verdienstvollen Landau und seinen 
Nachfolgern einen Anhalt bieten könnte, um die Unterschiede der Schwä­
bischen Dorfanlage von der sächsischen festzustellen, — so wird an­
dererseits nicht so auffallend erscheinen, was verlässige Ueberlieferungen 
berichten: daß ein Haus des alten Dorfes bis in die neuere Zeit in 
der jetzigen Adelheidsstraße zu Quedlinburg gestanden hat, wohin es vor 
Jahrhunderten von einem Höfchen von Groß-Orden übecführt ward. 
Dieses zweistöckige Haus an der Stelle des jetzigen Teupelschen Hauses 
Nr. 1222 hatte nach Grundriß, Baustoff und äußerem Ansehen in 
Quedlinburg nicht seines gleichen. Es ward gehalten von verschiede­
nen kaum bearbeiteten eichenen Säulen von 8 Zoll Stärke. Im Erd­
geschosse waren diese Säulen durch eine Wand von Stroh und Stra- 
ßendreck verbunden. Das obere Geschoß war zu dünnem Fachwerke 
von Zaunstaken und Lehmschlag vorgeschritten. Von der Straße aus 
kam man in den Flur, der die ganze Breite des Hauses einnahm. 
Dahinter lag in gleicher Breite und gleich geringer Tiefe die Küche, 
beide durch eine thürlose Wandlücke verbunden und ohne Lichtöffnung. 
Die Hintere Hälfte der Grundfläche war längsgetheilt, rechts die Stube, 
links die Kammer, welche durch kleine rundglasige Fenster spärlich be­
leuchtet wurden.

Seit 1824 ist auch dieser seltsame Zeuge der Vorzeit dem Blicke 
der Lebenden entschwunden.



Eva von Trott, 
des Herzogs Heinrich des jnngcrn von Lraunschweig-Wölfen- 

bültel Geliebte, uns ihre Nachkommenschaft.

Von Hilmar v. Strvmbcck zu Wolfenbüttel.

Eine ganz besondere Veranlassung hat vor mehreren Jahren diese 
Arbeit entstehen gemacht. Damals hatte mir für dieselbe nur eine so 
kurze Zeit gegeben werden können, daß ich mich auf eine Zusammen­
stellung der in Druckschriften und in meinen Sammlungen aus hand­
schriftlichen Quellen enthaltenen Nachrichten beschranken mußte, zumal 
damit überdies dem Zwecke vollkommen genügt wurde, und nachher 
machte mein schnell zunehmendes körperliches Leiden mir leider unmög­
lich, sogar das hiesige Landeshauptarchw besuchen und aus diesem jene 
vielleicht vervollständigen zu können.

Wenn ich nun demohngeachtet jene Arbeit jetzt den Lesern dieser 
Zeitschrift zu Gesicht bringe, so weiß ich zwar sehr wohl, daß das zärt­
liche Verhältniß des Herzogs Heinrich mit Eva v. Trott im Allge­
meinen bekannt genug ist, — hat dasselbe doch schon auch zu roman­
tischen und dramatischen Vorstellungen den Stoff geliefert — glaube 
aber, daß nur eine Minderzahl der Leser Genaueres darüber und beson­
ders über die Kinder, denen dasselbe das Leben gab, weiß, und habe 
deshalb und weil selbst diese Minderzahl einige neue Nachrichten darin 
finden wird, den Lesern auch mit einer solchen Vorlage nicht ganz un­
willkommen zu sein gemeint. Zugleich wünsche ich indeß, dadurch zu 
neuen Nachforschungen über den interessanten Gegenstand anzuregen, und 
muß im klebrigen recht lehr bedauern, daß meine Feder nicht im Stande 
gewesen ist, demselben eine entsprechendere Darstellung zu geben.

1.

Eva von Trott ') gehörte einer Hessischen angesehenen eidlichen 
Familie an. Ihr Vater war Hermann v. Trott?), dessen Bruder 
und Frauen-Bruder hatten in Diensten des Wolfenbüttelschen Fürsten­
hauses gestanden, und ganz besonders der Bruder Hermanns hatte sich 
darin mehrfach verdient gemacht. Der Vater Eva's stand nicht in 
herzoglichen Diensten und wird deshalb ohne Zweifel im Hessischen ge­
wohnt haben. Ein Bruder Eva's rettete den Herzog Heinrich den jüngeren
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bei Gronau aus einer großen Gefahr und verlor darüber sein Leben, 
und ein Vetter von ihr wurde in desselben Diensten erschossen. *)  
Ein anderer Bruder Eva's war Adam v. Trott der jüngere, und ein 
Sohn des Bruders ihres Vaters war Adam v. Trott der altere, Chur- 
fürstl. Brandenb. Marschall, ein sehr bedeutender Mann seiner Zeit, 
welche beide noch 1541 lebten.

Wann Eva geboren wurde, ist zwar nicht bekannt, doch wird man 
wahrscheinlich nicht weit fehlgehen, wenn man ihre Geburt um 1505, 
1506 oder 1507 annimmt.

Herzog Heinrich der jüngere, ein Sohn des 1514 gestorbenen Her­
zogs Heinrich des alteren, war am 10. Nov. 1489 geboren und verheirathete 
sich 1514 mit Marie, der Schwester Herzogs Ulrich von Würtemberg. 
Sie hatte ihrem fürstlichen Gatten bereits 3 Kinder geschenkt (in den 
Jahren 1517, 1518 und 1521), als ums Jahr 1522 Eva v. Trott, 
von Zeitgenossen derzeit „als ein stark, wohlgebildet, gesund, jung Mensch 
und als ein züchtig, wohlerzogen Maidlein" bezeichnet, von ihren Eltern 
als Hoffraulein an den fürstlichen Hof zu Molfenbüttel gegeben wurde, 
damit sie hier vollends zur Zucht und Ehrbarkeit gefördert werde. §)

Ob dieses auf Veranlassung oder gar auf den Wunsch und die 
Bitte des Herzogs bei ihren Eltern geschehen, wie im vaterländischen 
Archive anscheinend auf Grund in Cassel befindlicher Akten bestimmt 
angeführt wird, muß ich zur Zeit noch bezweifeln, weil weder die Klage 
der Familie von Trott gegen den Herzog, noch die von den Schmal- 
kalvischen Bundesfürsten und Andern gegen denselben gerichteten 
Streit- und Schmähschriften und Gedichte etwas bestimmtes darüber 
sagen, was man, wenn die Sache begründet war, nicht unterlassen 
haben würde, um den Angriff gegen den Herzog wirksam zu unterstützen, 
und weil man die Gründe nicht kennt und zu prüfen vermag, welche 
den Verfasser jenes Aufsatzes im Archiv zu jener Behauptung bewogen, zu­
mal hinsichtlich jener Akten nicht unberücksichtigt gelassen werden darf, daß 
die nach denselben geführte Untersuchung gerade von den Gegnern des 
Herzogs und hauptsächlich zum Zweck der Herabwürdigung desselben 
geführt wurde, und deshalb ihre Ergebnisse nicht überall völlig parteilos 
und glaubhaft erscheinen können. Sollten sich indeß etwa die in diesen 
Akten enthaltenen Gründe als überwiegend darstellen, und somit der Um­
stand, daß Herzog Heinrich die Eva von ihren Eltern erbeten habe, als 
begründet angenommen werden müssen, so würde man dann natürlich 
nicht ohne Grund dem Argwohne Raum geben dürfen, daß Eva schon 
früher den leidenschaftlichen Herzog gefesselt, und daß er sie deshalb an 
seinen Hof gezogen habe; ob mit oder ohne ihren Wunsch, oder rhre 
Ahnung davon, bleibt aber zur Zeit ungewiß.

Mag sich indeß nun das zärtliche Verhältniß zwischen dem Her­
zoge und der Eva schon früher oder erst nach ihrer Ankunft am Wol-
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fenbüttelschen Hofe entsponnen haben, so müssen beide jedenfalls sehr 
bald völlig einig geworden sein, da schon in den ersten Tagen des Au­
gust 1524 das erste Unterpfand ihrer Liebe, ein auf die Namen Hein­
rich Theucrdank getaufter Sohn, das Licht der Welt erblickte. Eva 
ward dann wahrend ihres Aufenthaltes am Hofe zu Wolfenbüttel (bis 
1532) noch zweimal Mutter, von 2 Töchtern, die beide auf den Namen 
Zifra getauft wurden, von denen die altere indeß bald nach der Ge­
burt starb, v)

Jedesmal, sobald die Zeit der Niederkunft nahe kam, ließ der Her­
zog sie, unter dem Vorgeben einer Reife, nach Staufenburg bringen. 
Sie ward hier durch vertraute Weiber entbunden und kehrte dann nach 
einem Aufenthalte von 5 — 6 Wochen unbefangen nach Wolfenbüttel 
zurück, als ob nichts vorgefallen sei; die Kinder aber wurden theils 
jenen Frauen, theils einverstandenen Dienern, die sie für die ihrigen 
ausgeben und als solche taufen lassen mußten, oder Ammen zur Pflege 
übergeben. Auf welche Weise es übrigens Eva gelungen ist, ihre 
Leibesumstande den ohne Zweifel scharfen und sie auf das Genaueste 
beobachtenden Weiberaugen am Wolfenbüttelschen Hofe zu verbergen, 
darüber geben die Quellen keine Andeutungen.

Inzwischen war aller dieser Vorsichtsmaßregeln ungeachtet das 
zärtliche Verhältniß nicht völlig verborgen geblieben; man zweifelte nicht 
daran, daß der Herzog Eva liebe und Gegenliebe gefunden habe, wenn 
man schon wohl nicht wußte, welche Folgen das zärtliche Verhältniß 
bereits gehabt hatte. Der Herzogin selbst war dasselbe nicht unbe­
kannt geblieben, hatte bereits mehrfach ihre Eifersucht gereizt, den ehe­
lichen Frieden gestört und zu sehr verdrießlichen Erörterungen und 
Vorkommnissen Veranlassung gegeben, so daß ihr Gemahl einfehen 
mußte, daß dieses Verhältniß nicht so fortbestehen könne, ohne die aller- 
unangenehmstcn Folgen herbeizuführen, zumal bei der strengen Denkungs- 
weise der Herzogin Marie, und da auch Eva's Verwandten bereits auf­
merksam geworden waren, ganz besonders aber, falls die Vorgänge auf 
der Staufenburg bekannt wurden.

Ohne Zweifel in Berücksichtigung alles dessen, und weil die Stunde 
nahete, in der Eva zum vierten Male Mutter werden sollte, fand sich 
Herzog Heinrich veranlaßt, sie vom Hofe zu entfernen und sie dagegen, 
da sie ihm zu lieb war, um sich von ihr völlig trennen zu können, in 
nicht gar zu weiter Ferne von seiner Residenz heimlich wohnen zu lassen, 
damit er so unbemerkt von unberufenen Augen wenigstens ab und zu 
bei ihr weilen könnte, und um jenes auf die möglichst beste und sicherste 
Weise in Ausführung zu bringen, erdachte die erfinderische Liebe 
das bekannte Gaukelspiel, welches mit der Eva, um sie und das Ver­
hältniß der Beobachtung der Welt zu entziehen/ gespielt werden sollte. 
In wessen Kopfe die erste Idee dazu entstand, ob in des Herzogs, oder 
der Eva oder eines Dritten, darüber geben die Quellen keine Andeu-
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lung. Die Komödie selbst ist zwar im Allgemeinen bekannt genug, 
allein der Vollständigkeit wegen will ich das Verläßliche davon in seinen 
Hauptpunkten angeben.

Herzog Heinrich bestellt nämlich in eigener Person bei dem 
Bildschnitzermeister Siemon in Braunschweig kurz vor Mich. 1532 
ein Todtenbild, etwa von der Größe des Letzteren, und bedingt die An­
fertigung desselben möglichst zu beeilen. Da indeß der Bildschnitzer nicht 
mit genügend paßlichem Holze versehen ist, um die Puppe vollkommen 
zu der bestimmten Frist einliefern zu können, so zeigt er dieses dem 
Herzog an, der ihm dann befiehlt, von der angefangenen Puppe den 
Kopf abzutrennen und diesen allein ihm zu übersenden. Zugleich be­
zeichnet er dem Meister genau, wie er das Haar daran darstellen solle, 
wogegen er diesem auf dessen weitere Anfrage, ob der Kopf auch 
einen Bart erhalten Me, die Antwort giebt: „den Bart will ich 
schon selbst machen". Hierauf bringt der Meister den Kopf, verborgen 
unter seinem Oberkleide, dem Herzoge, den er gerade im Schloßgarten 
zu Wolfenbüttel trifft, und folgt ihm in sein „klein Stüblein". Der 
Herzog verschloß sofort den Kopf in sein Sitzbettlein.

Gleichzeitig wurden die Personen, welche ausersehen waren, bei der 
Todeskomödie Rollen zu übernehmen, instruirt. Es waren dieses außer 
den schon früher bei der Geburt der drei ersten Kinder Eva's in das 
Geheimniß gezogenen, nämlich dem Küchen-Schreiber Christoph Schmidt 
(der Hauptperson, deren sich der Herzog in seiner Herzensangelegenheit 
bediente), dem Amtmann Engelbert Dedeken auf der Staufenburg, 
dessen Ehefrau Adelheid, der s. g. „langen Mettel" aus Peine und 
der Kippenbergin, eines Schneiders Frau aus Gittelde, noch der Amt­
mann Heinrich Scharffenstein zu Gandersheim, der Amtsschreiber Ber­
tholt» Sträub daselbst und die Mutter des p. Dedeken, die s. g. „alte 
Dankwertsche". Alle diese mußten sich eidlich verpflichten, das Geheim­
niß mit sich in das Grab zu nehmen, und wurden ihnen dafür große 
Belohnungen zugesagt.

Nachdem so alles vorbereitet, wurde die Todeskomödie folgender­
maßen in Scene gesetzt:

Eva bittet, angeblich nach dem Wunsche ihrer Eltern, den Wol- 
fenbüttelschen Hof verlassen zu dürfen, und gern wird ihr dies gewährt. *')  
Sie tritt hierauf in Begleitung des Küchen-Schreibers ihre Rückreise 
nach der Heimath an, erkrankt jedoch schon in den ersten Stunden der­
selben und wird deshalb, als man gegen Abend in Gandersheim an- 
langt, daselbst nach der alten Burg geführt. Zugleich setzt ihr Beglei­
ter den Amtmann Scharffenstein davon in Kenntniß und ersucht ihn, 
der Kranken für die Nacht eine Wärterin zu geben. Die Dankwert­
sche, welche unter dem Verwände, den p. Scharffenstein, der an der 
Wassersucht litt, zu pflegen, gleichfalls bereits hier ist, hört jenes und 
erbietet sich, wie zufällig, die Pflege des Hoffräuleins zu übernehmen
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was denn auch der Amtmann zufrieden ist, und gesellten sich ihr dann 
noch eben so zufällig die lange Mettel und die Kippenbergin bei. Man 
schickt nun auch nach dem Barbier Siemon, um die kranke Eva zur 
Ader zu lassen; in Abwesenheit desselben thut dies dann dessen Ehefrau, 
und diese halt denn auch dieselbe wirklich für sehr krank, „sintemalen 
Eva um den Kopf herum ganz braun gewesen." Am folgenden Tage 
nimmt die Krankheit beträchtlich zu. In der Nacht darauf stellt Eva 
nun mit Hülfe ihrer Frauen mittelst des vorerwähnten Todtenkopfes und 
anderer bereits vorbereitet mitgebrachter ausgestopfter Körperstäcke eine 
Puppe ungefähr von ihrer Gestalt her, welche wie ein Leichnam in ein 
leinenes Tuch geschlossen und das Gesicht mit einem Schleier bedeckt, 
am folgenden Tage sie als gestorben darstellen sollte.

Gegen Morgen indeß begiebt sich Eva in Bauernkleider gehüllt 
mit der Kippenberg nach der Staufenburg, um hier frisch und 
gesund die Ankunft ihres fürstlichen Geliebten zu erwarten, während 
die Mettel, die Dankwertsche und der Küchen - Schreiber, 
der in des Amtsschreibers Wohnung übernachtet hatte, Eva's in der 
Nacht vorher erfolgten Tod anzeigen. Der Küchen-Schreiber läßt 
nunmehr die Todtenlade anfertigen, die Eopie der Eva in dieselbe 
legen, auch, um die Menschen von näherer Besichtigung der angeb­
lichen Leiche abzuhalten, im Publikum verbreiten, daß Eva an der Pest 
gestorben sei, und theils deshalb, theils um den Betrug noch mehr zu 
verbergen, über das Gesicht einen Schleier legen und die Leiche durch 
Wachholderräucherungen stets in Dampf verhüllt erhalten. Nachdem 
die angebliche Leiche dann eine Zeit lang, wie üblich, ausgestellt gewesen, 
nagelt der Küchenschreiber die Todtenlade zu, übergiebt sie dem Pfarrer, 
worauf sie mit Procession und den üblichen Feierlichkeiten durch den 
Schulmeister mit den Schülern aus dem alten Schlosse in die Bar. 
füßerkirche gebracht, hier feierlich zur Erde bestattet^) und das Begräb­
nis nicht allein hier, sondern auch in der Capelle des alten Schlosses zu 
Gandersheim mit Vigilien und Seelenmesten begangen wird. Die 
Barfüßermönche erhalten für das Begräbniß 3 fl., und 2 fl. werden an 
den Pfarrer, Schullehrer, die Schüler und die Armen vertheilt.

Der Küchenschreiber reitet sodann eiligst zum Herzoge und giebt 
ihm von dem glücklichen Gelingen des Unternehmens Nachricht. Gleich­
zeitig fertigt auch der Amtmann Scharffenstein einen Diener, den nach- 
herigen Amtmann Heinrich Koch (der später weiter vorkommen wird), 
mit einem Schreiben an den Herzog ab, der dem letztem auf die bei­
läufige Frage, ob er nichts Neues wisse, erzählt, daß Eva gestorben sei, 
worauf der Herzog sehr erschrocken gethan und ihn wiederholt ge­
fragthat, ob solches gewiß sei. Auf die fernere Versicherung Kochs, daß 
er ihre Leiche selbst in der Todtenlade habe liegen sehen, soll nun Her­
zog Heinrich sich sehr trostlos über ihren Tod gestellt und unter anderm
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gesagt haben: „Gott wolle ihr gnädig sein, es war ein fromm, redlich 
Mensch."

Hierauf benachrichtigt der Herzog auch seine Gemahlin von Eva's 
Tode, und auf seinen Wunsch giebt diese der Familie derselben davon 
Nachricht, laßt auch für die angeblich Verstorbene prächtige Exequien 
mit dem gesummten Hofstaate in der Schloß-Capelle zu Wolfenbüttel 
anordnen, wobei den zahlreich auch aus der Umgegend herbeibeorderten 
Priestern, welche die Vigilien und Seelmefsen besorgten, einem jeden 
2 Mgr. und Speisung in dem Priester-Hause aus der Hofküche verab­
reicht wurden.

So hatte der Herzog nun seinen Plan erreicht und seine Eva, 
wie er nicht zweifelte, für immer, wenigstens doch für lange Zeit, un­
geahnt von der Welt, in die stille Abgeschiedenheit der Staufenburg 
verborgen, und es muß dieses dem Vorstehenden nach kurz nach 
Mich. 1532 geschehen sein.

Bald nach ihrer Ankunft auf der Staufenburg wurde Eva dann 
zum viertenmale Mutter, der Knabe wurde auf den Namen Simon 
getauft, starb aber gleich nachher.

Eva lebte hier beinahe 9 Jahre in stillster Einsamkeit, in ihrem 
Umgänge auf die wenigen Burgbewohner und Burgbewohnerinnen be­
schrankt, die in ihrer Bildung weit unter ihr standen, und von allem 
Besuche und Umgänge mit der Umgegend völlig abgeschieden, nur für ihre 
Kinder und den Herzog Heinrich, ähnlicher einer Gefangenen als einer 
fürstlichen Geliebten, beschäftigt mit der Erziehung ihrer Kinder und mit weib­
lichen Arbeiten; sie fand indeß darin und in den Besuchen, die ihr der 
Herzog, so oft es ohne aufzufallen anging, machte, (die Zeitgenossen 
sagen: der v. Braunschweig ist ab- und zugeritten gekommen), vollen 
Ersatz für ihre Abgeschiedenheit von der Welt, weshalb man sie denn 
auch fast immer heiter gesehen hat. Zuweilen in besonders heiterer 
Stimmung pflegte sie auch wohl mit ihren Frauen über ihr Begrabniß 
in Gandersheim zu scherzen, doch sollen mitunter auch trübe Stunden 
eingetreten sein, in denen sie über ihren Wandel nachdachte, und dann 
soll sie wohl geäußert haben, nur ihrer Kinder wegen möge sie so leben.

Im Uebrigen fehlte es auf der Burg an nichts, die Einrichtung 
des Fräuleins war fürstlich, denn als ihr einst ein Barbier aus dem 
nahen Gittelde zur Ader lassen mußte, sah derselbe eine köstlich ge­
schmückte Frau und hielt sie für die Herzogin.

Die Folgen jener traulichen Besuche des Herzogs zeigten sich in 
4 Kindern, welche Eva auf der Staufenburg gebar, Sidonia, Alexan­
der, Eva und Eitel Heinrich, welche nebst dem vorher daselbst geborenen 
Sohne Simon sämmtlich auf den Namen ihres fürstlichen Vaters theils 
von dem Pfarrer Bartold zu Badenhausen, theils von dem Capellan Joh. 
Pabstorf auf der Staufenburg getauft wurden. Zu Taufpathen wurden 
die Burgbewohner gebraucht.
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Daß dem Herzoge schon seiner Gemahlin wegen Alles daran liegen 

mußte, das Geheimniß der Staufenburg verschleiert zu erhalten, bedarf 
keines Beweises, zur zwingenden Nothwendigkeit wurde dieses aber so­
gar seit der Zeit für ihn, als seine Streitigkeiten mit den protestanti­
schen Fürsten gehässiger zu werden ansingen. Mit aller nur möglichen 
Sorgfalt wurde deshalb denn auch darauf Bedacht genommen. So 

, wurde z. B. das gesammte Personal der Burg, bestehend aus der Fami­
lie des Amtmanns, dem Burgvoigte, dem Koche, dem Schließer 
und den drei vorerwähnten, zur persönlichen Bedienung des Fräuleins be­
soldeten Weibern, welches sich gegen Verheißung guter Belohnung zu 
seinem fast einer Gefangenschaft gleichen Aufenthalte auf der Burg hatte 
anheischig machen müssen, nochmals eidlich auf die Bewahrung des 
Geheimnisses verpflichtet. Niemand außer den Eingeweihten durfte 
auf die Burg oder in die von Eva und ihren Kindern bewohnten 
Räume gelassen werden, und zu aller Sicherheit war ihr überdies noch 
ein anderer Name gegeben. Wenn Eva oder ihre Kinder Kleidung be­
durften, so nahm eine ihrer Frauen, die Kippenberg, das Maß, nach 
welchem ihr Sohn, der Schneider in Gittelde war, die Kleider anfer- 
tigte. Personen, die den Verdacht erregten, das Geringste des Geheim­
nisses durchschaut zu haben, wurden aus der Nähe entfernt, und sollen 
der Sicherheit halber sogar eingekerkert und umgebracht sein. Ja sogar 
die damalige Einfalt des gemeinen Mannes wurde als Hülfsmittel be­
nutzt, indem man, um das Annähern an die Burg zu verhindern, unte 
dem Volke verbreitete, daß eine weiße Frau in und um die Burg 
wandle und Böses an denen übe, welche sich ihr näherten. Viele wollten 
auch wirklich die weiße Frau in der Entfernung gesehen haben; es war 
aber Eva gewesen, die sich in weißer Kleidung erging.

Betrachtet man indeß die ganze Angelegenheit unbefangenen Blicks, 
so drängt sich sogleich die Ueberzeugung auf, daß man sich, selbst unter 
Berücksichtigung der damaligen Zustände, mehr zu wundern habe, wie 
man glauben, ja nur für wahrscheinlich halten konnte, selbst unter An­
wendung aller denkbaren Vorsichtsmaßregeln das Geheimniß, welches die 
Staufenburg barg, für längere Zeit genügend verschleiert zu erhalten, 
als darüber, daß dieses nicht geschah.

Es kann uns deshalb nichts weniger als auffallend erscheinen, 
daß man schon bald, nachdem Eva auf der Staufenburg eingezogen 
war, in der Umgegend, besonders auch in dem nahen Gittelde sich er­
zählte : auf der Burg werde eine zügellose Dirne, eine Hessin, verborgen 
gehalten; allein obschon der Herzog, um das Gerücht möglichst wenig­
stens von seiner Residenz fern zu halten, sogar die Communication der 
Bewohner dieser Gegend mit Wolfenbüttel nach Möglichkeit zu er­
schweren suchte, „damit sie", wie die Akten sagen, „das Maul nicht zu 
weit aufthun möchten", und der Pfarrer zu Gittelde, welcher darüber 
gepredigt hatte, wie zügellose Dirnen sich bekehren, oder der ewigen

2
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Verdammniß gewärtig sein müßten, gleich darauf seines Dienstes ent­
hoben wurde, so half dieses alles doch nicht: die Gerüchte mehrten 
sich, verbreiteten sich immer weiter, bestimmter und vollständiger, 
bezeichneten schon vor 1541 Eva v. Trott als die auf der Staufen- 
burg verborgene Hessin und erzählten das mit ihr vor Jahren zu Gan- 
dersheim aufgeführte Gaukelspiel in seinen Einzelheiten.

Alles dieses blieb natürlich auch der Gemahlin des Herzogs und 
der Familie von Trott nicht verborgen,^) wogegen die Schmalkaldi- 
schen Bundeshaupter demselben zu dieser Zeit noch nicht völlig getraut, 
oder doch wenigstens noch nicht genügende Beweise davon in Händen 
gehabt zu haben scheinen, weil sie sonst wohl bei ihren Anklagen des 
Herzogs auf dem Regensburger Reichstage 1541 von dem Inhalte der 
Gerüchte Gebrauch gemacht haben würden, was auch nicht in den 
leisesten Andeutungen geschah, obschon sie volle Veranlassung dazu hatten, 
zumal z. B. insbesondere dem Landgrafen Philipp von Hessen von dem 
Herzoge bei ihren Streitigkeiten seine Doppelehe in sehr empfindlicher 
Weise vorgeworfen war.

Hatte Eva schon früher, als sie noch am Wolfenbütteler Hofe 
war, zu großen Verdrießlichkeiten unter den fürstlichen Gatten Veranlassung 
gegeben, so mußte sich die Herzogin bei den Vorkommnissen, welche 
jetzt das Gerücht erzählte, wenn wahr, aufs Tiefste gekränkt und ver­
letzt fühlen. Herzog Heinrich stellte zwar die Wahrheit derselben in 
Abrede und suchte sie durch Widerlegung derselben zu beruhigen, über­
zeugte sie aber nicht, und da die Herzogin auch noch wegen des sonsti­
gen Verhaltens ihres fürstlichen Gatten gegen sie begründete Klagen zu 
haben glaubte — sie sagt, er halte sie in Summa wie eine Dienst- 
magd — , so erfolgten die heftigsten Auftritte zwischen ihr und ihren 
Verwandten und dem Herzoge, und man behauptete sogar, daß Alles 
dieses ihren frühen Tod herbeigeführt habe. ??)

Auch die Familie v. Trott sing sich ihrer Verwandten Eva wegen 
an zu rühren.

Dazu kam noch, daß die Verhältnisse des Herzogs mit den Städ­
ten Goslar und Braunschweig, mit denen mehrfache und langjährige 
Streitigkeiten bestanden, und mit dem Schmalkaldischen Bunde immer 
schlechter und drohender wurden und bei der geringsten Veranlassung 
in offenen Krieg übergehen konnten.

Unter solchen Zuständen kam dir Zeit heran, in welcher 1541 
der Reichstag zu Regensburg beginnen sollte. Ohne Zweifel darf man 
annehmen, daß der Herzog sich der Dinge ziemlich klar gewesen sein 
wird, die da kommen mußten, und mit denen er insbesondere von der 
Familie von Trott bedrängt werden würde, und vielleicht um sich zu­
versichtlicher gegen dieselben vertheidigen zu können, oder um Eva und 
deren Spuren durch eine Ortsveränderung wenigstens eine Zeit lang der 
Beobachtung und Nachforschung zu entziehen, oder weil er, was jeden-



19

falls am nächsten zu liegen scheint, die Staufenburg gegen eine Aufhe­
bung der Eva, besonders wahrend feiner Abwesenheit auf dem Reichs­
tage, nicht mehr für genügend sicher hielt — kurz, der Herzog fand sich 
veranlaßt, noch vor seinem Abgänge zum Reichstage, Ende März 1541, 
vorsorglich über Nacht Eva mit ihren jüngsten drei Kindern, die sie bei 
sich hatte (der älteste Sohn, Heinrich Theuerdank, wurde mit seinem 
Halbbruder, dem 1525 geborenen Prinzen Karl Victor, in Schöningen 
erzogen), und zwei Wärterinnen durch den Staufenburger Amtmann 
Johannes Dankwert in Begleitung des Herzogl. Kammerdieners Hans 
v. Linden und des Pförtners Jacob Wildschütz nach der festem Lieben- 
burg führen zu lassen, und befahl sie dem dortigen Amtmann Heinrich 
Koch unter dem Siegel der Verschwiegenheit an.

Auf dem Reichstage (er hob am 5. April an und schloß im Mai 
1541) wurde Herzog Heinrich nun von den evangelischen Ständen 
vieler Vergehen wegen, die uns hier indeß nicht weiter interessiren, zu­
gleich aber auch von der Familie von Trott mittelst des Jnterdicts do 
libero bomine exbibenclo unter Vertrag insbesondere auch der mit 
der Eva gespielten Todesposse auf Grund ihrer Entführung auf Her­
ausgabe derselben angeklagt. Die Klage sagt: „Er solle ihnen, als 
der Freundschaft, solch Mensch, das von der Hand gekommen, wieder 
zustellen, oder sie öffentlich und frei ihrer Nothdurft nach gehen, stehen, 
leben und handeln lassen."

Der Herzog beantwortete die Klage in seiner Exceptionsschrift aus­
weichend, ohne die darin angeführten Thatsachen bestimmt zuzugestehen 
oder in Abrede zu nehmen; die Familie von Trott überreichte dann 
auch noch ihre Replik.") Damit scheint die Sache indeß liegen geblieben 
zu sein, man weiß wenigstens von ihrem weiteren Fortgangs nichts.

Wahrend ihres Aufenthaltes auf der Liebenburg gebar Eva eine 
Tochter, die durch den Pfarrer zu Ringelheim, Johann Lamförd, Catharina 
getauft wurde 25), und starb Herzog Heinrichs Gemahlin Marie am 
28. December 1541^6), worauf er nun mehr denn je bei Eva ver­
weilt haben soll. ??) Jetzt hätte auch nichts mehr im Wege gestanden, 
Eva auf den Thron zu erheben. Die mehr bezogenen Cassel'schen 
Untersuchungsakten bekunden nun zwar, daß Eva geäußert habe, ihr 
Lebelang würde sie sich nicht von dem Herzoge trennen, und eines 
Gleichen sei sie auch von ihm versichert, speciell hinsichtlich jenes Punctes 
aber nur, daß sich Eva nie darüber geäußert hat, daß der Herzog sie 
auf den Thron zu erheben beabsichtige. 2«)

Allein sehr bald trat das Schicksal wiederum zwischen den Herzog und Eva.
Die Reibungen und Streitigkeiten zwischen den Städten Goslar 

und Braunschweig und den Schmalkaldischen Bundeshäuptern einerseits 
und dem Herzoge Heinrich andererseits hatten durch die gegenseitigen 
Schmähungen der niedrigsten Art die Erbitterung aufs Höchste ge­
bracht, um jetzt durch die Gewalt der Waffen ihre Entscheidung zu

2"
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finden. Im Anfänge des Jahres 1542 brach der für Heinrich so 
verhangnißvoll gewordene Schmalkaldische Krieg aus, und er erkannte bald, 
daß er der Uebermacht nicht werde widerstehen können. Unter diesen 
Umstanden konnte dann auch die Liebenburg, zumal bei der Nahe des 
gegen ihn verbündeten Goslar, keinen sicheren Aufenthalt für Eva und 
ihre Familie weiter gewahren, und er ließ deshalb, da die Verbündeten 
immer naher kamen, und er denselben kein Heer entgegenzustellen hatte, 
kurz nach Petri und Pauli (29. Juni) 1542 Eva mit vier ihrer bei 
ihr sich aufhaltenden Kinder, Alexander, Zifra, Sidonie und Catharina, 
nach der Feste Schöningen schicken, mit dem Befehl an den 
Befehlshaber derselben, Hauptmann Klaus von Seggerde ^o), dieselben 
wohl zu bewahren und zu halten, und bei seines Fürsten Ungnade gegen 
Jedweden Discretion zu behaupten, die übrigen beiden Kinder aber, 
Eva und Eitel-Heinrich, unter der Obhut der Wartefrau Anna mit der 
gesammten fahrenden Habe des Frauleins nach Hildesheim bringen, 
wo dieselben nebst den Effekten in einem dem Liebenburger Amtmann 
Heinrich Koch gehörigen Hause untergebracht wurden. Koch war zugleich 
verpflichtet, für die letzteren beiden Kinder bis auf Weiteres Sorge zu 
tragen. 3')

Was den Herzog zu dieser Theilung der Familie veranlaßte, ist 
unbekannt; ich vermag auch nicht einmal Vermuthungen darüber auf- 
zustellen.

Allein auch Schöningen und Hildesheim versprachen bald der 
kriegerischen Fortschritte der Verbündeten halber die geboffte Sicherheit 
nicht mehr, und es mußte Eva mit ihren vier genannten Kindern auf 
Befehl des Herzogs nach einem 14tagigen Aufenthalte zu Schöningen 
durch den Hauptmann Klaus zu Seggerde nach Halberstadt geleitet 
werden, wo sie sicb noch Anfangs August 1542 aufhielt, weshalb die 
Schmalkaldifchen Bundeshaupter mittelst eines an den hohen Rath ge­
richteten Schreibens vom 11. August 1542 ihre Festnehmung forderten, 
die jedoch nicht ausgeführt werden konnte, weil Eva mit ihren Kindern 
inzwischen bereits nach Gardelegen abgereist war. Ob Eva hier 
blieb, oder wo sie sonst bis dahin sich aufhielt, daß Herzog Heinrich in 
seine Lander zurückkehrte (im Juli 1547), ob sie ihm etwa in die Ferne 
folgte, darüber fehlt jedwede Nachricht oder Vermuthung; nur soviel ist 
gewiß, daß sie mit den bei ihr gebliebenen Kindern in die Gewalt der 
Feinde des Herzogs nicht kam.

Die beiden von ihrer Mutter getrennten Kinder dagegen wurden 
anscheinend auf Befehl des Herzogs mit ihrer Wartefrau durch den 
Amtmann Koch von Hildesheim nach Braunschweig geschafft, wann, ist 
unbekannt, doch wahrscheinlich bald nachher, jedenfalls vor dem 1. Dec. 
1542 32). Es muß offenbar auffallen, daß sie, wenn es wirklich auf 
Befehl des Herzogs geschah, grade hierher, in eine demselben so feind­
liche Stadt, gebracht wurden; möglich, daß sie von dort sich dann wieder
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in Gardelegen mit Eva haben vereinigen sollen. Sie müssen indeß, 
wahrscheinlich hier, entdeckt sein und kamen in die Gewalt des Land­
grafen Philipp von Hessen, in der sie sich übrigens schon am 1. De­
cember 1542 befanden. Ohne allen Zweifel waren es diese beiden 
Kinder, die nebst ihrer Wärterin 1544 von den Schmalkaldischen 
Bundesfürsten während des Reichstages zu Speier zum eventuellen Be­
weise ihrer Anklagen gegen den Herzog anwesend gehalten wurden 
(sie werden in den Reichstagsverhandlungen, jedoch ohne Zweifel un­
richtig, Heinrich und Catharina genannt). Die Kinder befanden sich 
übrigens sogar noch lange nach der Entlassung des Herzogs Heinrich 
aus seiner Gefangenschaft im Gewahrsam des Landgrafen, wie ein 
Schreiben desselben vom 2. August 1547 ergiebt, nach welchem er be­
fiehlt, den Herzog durch eine vertraute Person fragen zu lassen, »wo 
man ihm die Kinder heim bringen solle.» Der Herzog erklärte sich in­
deß nicht deutlich darauf. ^)

Mit ihrer Abreise nach Gardelegen Anfangs August 1542 hört 
die Quelle, die wir für die Geschichte der Eva in den vorbezogenen 
Eassel'schen Untersuchungsakten hatten, zu fließen auf, und dort verliert 
sich auch dieselbe für eine längere Reihe von Jahren (bis 
1558) fast völlig aus der Geschichte. Nur mit Vermuthungen über 
ihren Verbleib vermögen wir diesen Zeitraum und auch dies nur zum 
Theil auszufüllen. Um diese indeß möglichst begründen zu können, 
müssen wir zu Herzog Heinrich in die erste Hälfte des Jahres 1542 
zurückkehren und uns die Ereignisse kurz vergegenwärtigen, die ihn schwer 
trafen. Pachdem nämlich von den Schmalkaldischen Bundeshäuptern 
schnell Truppen an den Grenzen der Lande des Herzogs Heinrich zusammen­
gezogen waren, erfolgte am 18. und 20. Juli 1542 deren und der 
Städte Vraunschweig und Goslar Kriegserklärung ^), worauf sich der 
Herzog, nachdem er noch auf einem schnell nach Braunschweig berufenen 
Landtage seine Unterthanen zu tapferer Gegenwehr ermähnt und die 
Hauptschlösser seines Landes mit verstärkter Mannschaft und Proviant 
versehen hatte, weil er sich' überzeugte, dem Angriffe nicht gewachsen zu 
sein, mit seinen beiden ältesten legitimen Söhnen, Karl Victor und 
Philipp August, und dem Kanzler Dr. Stopler über den Harz nach 
Landshut in Baiern begab, um den Schutz des katholischen Bundes in 
Anspruch zu nehmen. Ende Juli trafen die Verbündeten vor dem 
Schlosse Wolfenbüttel ein, singen am 2. August dessen Belagerung an, 
und auf Erfolg verzweifelnd, ergab sich dasselbe am 12. Aug. 1542; 
in kurzer Zeit darauf war denn auch das ganze Land eingenommen 
und unter Sequestration gefetzt, auch zur genaueren Ermittlung der 
Verhältnisse des Herzogs zu Eva, theils um diesen öffentlich zu be­
schämen, theils um der Familie von Trott Genugthuung zu verschaffen, 
sofort eine Untersuchung eingeleitet und durch die strengsten Verneh­
mungen der ehemaligen Umgebungen Eva's, soweit man derselben
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habhaft werden konnte, und sonstiger Auskunftspersonen längere Zeit 
fortgesetzt; diese Untersuchung enthalten die vorerwähnten Eassel'schen 
Akten, ro)

Kaiser Karl indeß, der die Kräfte des deutschen Reiches zu seinem 
Kriege mit dem Könige Franz von Frankreich nöthig hatte, suchte die 
Sache in Güte zu vermitteln und verwies den Herzog zum Reichstage. 
Während dem finden wir den Herzog z. B. 1543 am Niederrhein im 
Lager des Kaisers zu Venlo im Feldzuge desselben gegen den Verbün­
deten des Königs Franz, den Herzog von Eleve und es ist deshalb 
nicht unwahrscheinlich, daß ihn der Kaiser während seines Krieges mit 
König Franz 1542, 1543 und 1544 meist in seiner Umgebung be­
halten haben wird, da er ihm seiner militärischen Eigenschaften wegen 
von großem Nutzen sein konnte.

Schwerlich wird er während dieser Zeit Eva in seiner Nähe ge­
habt haben können.

Während dem ging im Februar 1544 der Reichstag zu Speier 
vor sich, auf welchem die protestantischen Fürsten (sie überreichten ihre 
Schrift am 5. August 1544) und Herzog Heinrich (er überreichte seine 
Exceptions-Schnft am 23. ejd.) ihre gegenseitigen Beschwerden und 
Anklagen untermischt mit den niedrigsten Schmähungen ver­
brachten, und insbesondere auch die Geschichte mit der Eva aus­
führlich vorgetragen und zu dem Ende sogar zwei Kinder, angeblich 
Heinrich und Catharina, nebst ihrer Wartefrau zu Speier anwesend ge­
halten wurden. Auch Herzog Heinrich war hier persönlich anwesend. 
") Da die Sache hier indeß nicht zur Entscheidung kam, so wurde sie auf 
dem Reichstage zu Worms, der am 10. December 1544 seinen Anfang 
nahm, wiederum vorgenommen und dahin entschieden, daß der Kaiser 
einstweilen, bis zur Entscheidung im Wege Rechtens, die Herzoglichen 
Lande verwalten lassen solle

Das ging indeß dem raschen Herzog zu langsam; er sagte: »Mit 
des Kaisers Namen drohen sei eben so viel, als mit einem todten 
Falken beizen», und da inzwischen der Kaiser mit dem Könige Franz 
bereits am 24. September 1544 zu Erespy Frieden geschlossen hatte, 
so begab er sich im Unrnuthe an dessen Hof. Dieser freute sich ohne 
Zweifel des raschen, kräftigen Mannes und gab ihm Geld, um damit 
Werbungen für ihn in Deutschland vorzunehmen, indem er wahrschein­
lich hoffte, ihn dadurch für den Dienst der Krone Frankreichs zu ge­
winnen. Allein kaum hatte der Herzog seine Geworbenen im Stifte 
Verben vereinigt, als er mit denselben, um seine verlorenen Lande wie­
der zu gewinnen, schnell und unerwartet in dieselben einsiel und schon 
am 29. September 1545 sich zur Belagerung Wolfenbüttels anschickte. 
Die Feste wurde aber diesmal besser vertheidigt, und als er am 14. Oc­
tober 1545 einen Hauptsturm derselben beginnen wollte, erhielt er plötz­
lich die Nachricht, daß die schmalkadischen Bundesfürsten, die gegen seine
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Erwartung schnell eine ansehnliche Macht zusammengebracht hatten, 
im schnellen Anzüge gegen ihn begriffen seien. Er hob daher sogleich 
die Belagerung auf und zog ihnen entgegen, worauf es am 24. October 
1ö4b bei Höckelheim umweit Nordheim zur Schlacht kam, die für ihn 
verloren ging und zugleich ihn nebst seinem mitanwesenden Sohne Karl 
Victor in die Gefangenschaft des Landgrafen Philipp von Hessen brächte, 
der beide dann in Gewahrsam auf die Feste Ziegenhain abführen ließ.") 
Hiernach zeigen sich die Verhältnisse seit August 1342 wohl der­
artig, daß Eva schwerlich bis zu dieser Zeit in der Nahe des Herzogs 
gewesen sein kann, und wahrend dessen Gefangenschaft ist dies gewiß 
nicht geschehen. Erst die Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1547 
und der in Folge derselben zwischen ihm und dem Landgrafen Philipp 
(der selbst seit dem 18. Juni 1547 Gefangener des Kaisers wurde) am 
!5. Juni !547 abgeschlossene Vertrag gab dem Herzoge und seinem 
Sohne die Freiheit wieder, worauf wir denselben zunächst zum Kaiser 
eilen sehen, bei dem er sich noch am 23. Juni zu Halle befand, ") 
dann aber (vor September) ihn in seine Lande zurückkehren und insonder­
heit schon durch zwei Urkunden vom Sonnabend und Sonntag nach 
)1nUsi. gs>ost. (Ende Sept.) 1547 für die Söhne Eva's, trotzdem, 
daß seine Lande ausgesogen und er von allen Geldmitteln entblößt zurück­
gekehrt war, freigebig sorgen sehen.")

Wir dürfen daher und mit Hinzunahme des vorerwähnten Befehls 
des Landgrafen Philipp vom 2. Aug. 1547 ") wohl nicht zweifeln, 
daß mit der Rückkehr des Herzogs auch sehr bald die sämmtlichen Kin­
der Evas in seine Lande und Nähe zurückgekommen sein werden, und 
wenn schon dieses, wie die fortdauernde Zuneigung des Herzogs zu Eva, 
die ziemlich sichere Vermuthung zuläßt, daß auch ihre Mutter nicht 
zurückgeblieben sein werde, so gewinnt dieselbe durch das Erscheinen eines 
bislang noch nicht vorgekommenen Sohnes derselben, Heinrich Karl"), 
(seit Ende 1557) noch ein Beträchtliches an Stärke. Denn nach dem 
Vorerwähnten ist wohl nicht zu bezweifeln, daß dieser entweder vor An­
fang der Hessischen Gefangenschaft des Herzogs, (also vor dem21.Oct. 
1545, jedoch nach dem 29. Juni 1545) oder mehrere Monate nach 
seiner Entlassung aus derselben (16. Juni 1547) geboren sein kann, 
und da nun eines Theils dieser Sohn weder in den mehrerwahnten 
Easselschen Untersuchungsakten, noch in den Schriften des Jahres 1544 
erwähnt wird, und deshalb mit Grund angenommen werden darf, daß 
er damals noch nicht geboren war, anderntheils aber derselbe, obschon 
er bereits 1558 die Probsteien zu S. Moritz und zum h. Kreuze in 
Hildesheim erworben hatte"), dennoch erst am 23. März 1569^) 
zur Weihe des Subdiakons zugelassen wurde, für welche Verzögerung 
sich kein anderer Grund als der des ihm fehlenden erforderlichen Alters 
(Vollendung des 21. Lebensjahres) aufsinden lassen will, ihm aber, 
wenn dieses der Grund war, die Weihe dann auch sofort nach von ihm
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vollendetem 21. Lebensjahre ohne Zweifel ertheilt sein wird, so erscheint 
es am Wahrscheinlichsten, daß jener Sohn der Eva, Karl Heinrich, in 
der Zeit nach der Rückkehr des Herzogs und kurz vor dem 23. März 
1548 geboren wurde. Verhalt sich dieses aber so, so muß Eva sofort 
mit der Rückkehr des Herzogs in seine Lande auch in dessen Nahe 
zurückgekehrt sein.

Wahrscheinlich erhielt sie mit ihren unverheirateten Töchtern so­
fort wiederum ihren Sitz auf der dem Schlosse Wolfenbüttel nahen 
Liebenburg; denn welche anderen Frauen und Jungfrauen auf der Lie- 
benburg, als jene, könnten es sein, für welche Herzog Heinrich z. B. 1555 
zu Leipzig auf der Messe Einkäufe machen ließ, da er sich erst im 
Febr. oder „im großen Vastelawende" 1558 mit Sophie, Tochter 
König Sigismunds von Polen, anderweit vermahlte, und deshalb nicht 
füglich anzunehmen steht, daß er vorher einen weiblichen Hofstaat ge­
habt haben wird, zumal im Jahre 1556 und den nächstfolgenden eine 
Eva v. Kirchberg, welche entweder Eva selbst oder deren gleichnamige 
Tochter war, geradezu als auf der Liebenburg wohnend bezeichnet wird.")

Im Jahre 1558 ließ jedoch Herzog Heinrich für Eva mit Zu­
stimmung seines Bruders Georg, der Probst am h. Kreuzstifte zu Hil­
desheim war, dessen daselbst befindliche Eurie ausbauen, und sie be­
zog dann dieselbe mit ihrer, vielleicht noch einzigen lebenden, unverheira- 
theten Tochter Eva und wohnte hier bis zu ihrem Tode am 12. Jan. 
1567. Kein Denkstein zeigt ihr Grab, nicht einmal die Sage be­
zeichnet die Stelle, welche ihre Reste birgt, und man kann nur, weil sie 
in Hildesheim starb, vermuthen, daß sie auch hier irgendwo zur Erde 
bestattet ist.

Die geehrten Leser, welche bis hierher meiner trockenen Darstellung 
der Geschichte Evas gefolgt sind, werden ohne allen Zweifel das zwischen 
ihr und dem Herzoge bestanden habende Verhältniß verschieden beur­
theilen, und es kann auch von mir nicht bestricken werden, daß darüber 
von den verschiedenen Standpunkten, 'auf denen man steht oder sich 
stellt, sehr verschieden ausfallende Urtheile zulässig sind. Allein das wird 
jedenfalls bestimmt und mit voller Ueberzeugung von mir bestricken, daß 
Eva und das fragliche Verhältniß mit solchen Frauen und Verhältnissen, 
wie solche z. B. am französischen Hofe sich fanden, gleich oder nur ähn­
lich gestellt werden dürfen. Damit ist denn auch zur Genüge ange­
deutet, von welchem Standpunkte aus und wie wir Eva und das frag­
liche Verhältniß beurtheilen, obschon wir natürlich nicht gewillt sein 
können, Eva, das Verhältniß und Vorkommnisse, wie z B. die Todes­
posse rc. vom sittlichen Standpunkt aus vertheidigen zu wollen.

Die Geschichte hat uns zwar nur Weniges aufbewahrt, was 
einen Blick in das Innere Evas zuläßt, allein wenn wir dieses und 
ihre Lebensweise, wie sie sich eine lange Jahresreihe hindurch uns äußer­
lich zeigt, berücksichtigen, so, meine ich wenigstens, muß sich jedem die
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Ueberzeugung aufdrängen, daß Eva als dem Herzoge treu und wahr­
haft zugethan und nicht minder als eine tadellose Mutter ihrer Kinder 
erscheint, sogar unter großen Aufopferungen lediglich für jenen und diese 
lebte. Im Jahre 1541 sah ein sächsischer Hauptmann von Goldacker, 
der sich in Gittelde aufhielt, bei Verfolgung eines entlaufenen Jagd­
hundes Eva im Schloßgarten der Staufenburg lustwandeln; er will 
mit ihr ein Gespräch anknüpfen, allein sie entfernt sich schnell und ohne 
zu antworten. In ihrer sonstigen Häuslichkeit erscheint gleichfalls 
nichts Tadelnswerthes an ihr. Daneben können wir ihr offenbar große 
Charakterstärke nicht absprechen. Von Eifersucht oder Intriguen oder 
derartigem gegen die Herzogin Marie oder in anderer Weise findet sich 
nicht die mindeste Spur, und selbst die Schmalkaldische Untersuchung, 
obschon sie lediglich zum Zwecke der Herabwürdigung des Herzogs in 
Betreff des fraglichen Verhältnisses geführt wurde, bringt nichts, was 
irgend welchen häßlichen Schein auf Eva zu werfen im Stande ist, 
vielmehr hat sie uns gerade Anzeichen eines edlen hochherzigen Charak­
ters derselben aufbewahrt.

Schwerlich würde auch ein Fürst von dem Charakter und der Be­
gabung des Herzogs Heinrich unter solchen Umständen, so lange und 
in solcher Weise, wie geschehen, zu ihr gestanden haben, wenn er Eva 
nicht zugleich ihrer innern Eigenschaften halber hätte hochachten müssen, 
und sie ihm entsprochen hätten, weshalb wir denn um so sicherer jenes 
ihr Bild als ähnlich ansehen dürfen und uns nicht zu verwundern 
haben, daß auch ihre Kinder in so hoher Achtung selbst bei Heinrichs 
legitimen Nachkommen standen und einer so hochherzigen Handlungs­
weise fähig waren, wie wir es insbesondere von Eitel Heinrich wissen.

Indeß, um nichts zu verschweigen, dürfen wir nicht unterlassen, 
bevor wir von Eva scheiden, noch ein Ereigniß und in Folge davon 
eine Behauptung zu erwähnen, welche, wenn begründet, das Bild, 
welches wir uns von Eva in körperlicher und geistiger Hinsicht ge­
macht haben, völlig verändern würde.

Es erscheint nämlich in der Zeit kurz nach der Entlassung des 
Landgrafen Philipp von Hessen aus der kaiserlichen Gefangenschaft in Folge 
des Passauer Vertrags vom 31. Juli 1552 eine Trottin, welche vom 
Herzoge Christoph v. Würtemberg (dessen Vaters-Schwester die Herzo­
gin Marie v. Braunschweig gewesen war) nach einer Instruktion, die 
er seinen zur Beglückwünschung des Landgrafen wegen der Entlassung 
aus der Gefangenschaft an denselben nach Cassel geschickten Abgesandten 
unter dem 10. Oct. 1552 ertheilte, verdächtig gehalten wurde, eine 
Eroberung an dem Landgrafen Philipp gemacht zu haben, und an­
scheinend bereits seit längerer Zeit, und da späterhin, kurz nach dem Tode 
der legitimen Nebenfrau des Landgrafen, Margarethe v. Saal ich 1566), 
Graf Georg von Würtemberg dem Herzoge Christoph von Würtemberg 
schrieb, daß die Lrottin gestorben und zu wünschen sei, daß keine
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mehr an ihre Stelle (bei dem Landgrafen) komme, so ist gewiß, 
daß eine Trott die Geliebte desselben mindestens seit 1552 und bis zu 
ihrem Tode war, und angesehene Geschichtsforscher haben nicht gezwei­
felt,") daß diese unsere Eva sei, und das Meiners- und Spittlersche 
Magazin I. o. spricht sogar noch die weitere Vermuthung aus, daß der 
Landgraf Eva bei der Occupirung der Wolfenbüttelschen Lande entdeckt 
und mit nach Eassel genommen habe, und Andere haben ihnen gut­
gläubig nachgeschrieben. Der Inhalt des Schreibens des Grafen Georg 
würde auch dazu passen, da der Landgraf Philipp nach Eva am 31. 
März 1567 und der Herzog Ehristoph erst im Decbr. 1568 starb, 
Allein demohngeachtet können wir jenen Männern nicht beistimmen.

Denn wäre unsere Eva
u. bereits 1544 die Geliebte des Landgrafen gewesen, so würde sie 

demohngeachtet aller Wahrscheinlichkeit nach gleichwie ihre Kinder als 
eventuelles Beweismittel zum Reichstage in Speier sistirt sein, und wir 
würden unter jener Voraussetzung auch durchaus nicht zweifeln, daß sie 
sich, um sich ihrem neuen Geliebten noch gefälliger zu zeigen, dazu hätte 
gebrauchen lassen; jene wolfenbüttelsche Untersuchung mit allen ihren um­
fassenden und strengen Zeugenvernehmungen würde sich in diesem Falle 
überdies als völlig zwecklos und überflüssig darstellen, da man ja dann 
offenbar die sicherste und beste Auskunft aus Evas Munde selbst er­
halten konnte; allein sie ist den Akten nach nicht vernommen.

b. Wäre sie ferner wenigstens im Jahre 1547 bereits des Land­
grafen Geliebte gewesen, so würde derselbe ohne allen Zweifel den vor­
erwähnten Befehl vom 2. Aug. 1547 nicht erlassen haben, insbe­
sondere würden dann offenbar Evas in seinem Gewahrsam befindliche 
zwei Kinder besser in Kleidung gehalten sein, als es nach jenem Befehle 
bis dahm der Fall gewesen zu sein scheint. Muß jenes hiernach sich 
schon als höchst unwahrscheinlich darstellen, so wird dieses ohne Zweifel 
noch dadurch bedeutend verstärkt, wenn wir in Berücksichtigung ziehen, 
theils daß gerade der Landgraf die Hauptveranlassung hatte, das Ver­
hältniß Evas mit dem Herzoge Heinrich zu dessen Herabwürdigung an 
die Oeffentlichkeit zu ziehen, und anderntheils in welcher Weise man 
dasselbe gegen diesen benutzte, 6') und daß der Landgraf, wenn er zu 
seinen beiden Frauen §?) nun noch eine Maitresse, und noch dazu grade die 
frühere Geliebte seines erbittertsten Gegners, angenommen hätte, sich 
durch seine Beschuldigungen Heinrichs offenbar selbst beschimpft haben 
würde. Erwägen wir dann ferner, daß

o. unsere Eva wahrscheinlich, wie oben gezeigt ist, Anfangs 1548 
Mutter ihres jüngsten bekannten Sohnes vom Herzoge wurde,

d. daß sie wahrscheinlich, wenigstens 1555 und die nächstfolgenden 
Jahre, auf der Liebenburg wohnte, und daß der Herzog auch wahr­
scheinlich für ihre Bedürfnisse damals Einkäufe machen ließ, sie also 
erhielt, und
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6. daß der Herzog 1558 für sie auf seine Kosten in Hildesheim 
eine Wohnung herstellen ließ, und ganz besonders, daß sie seitdem und 
bis an ihren Tod hier ihren Wohnsitz hatte und 1567 hier starb, so, 
meinen wir, kann es nicht zweifelhaft sein, daß jene Geliebte Philipps 
unsere Eva nicht gewesen sein könnte, daß sie vielmehr ein anderes 
Glied der Familie v. Trott gewesen sein müsse. Allerdings ein sehr 
merkwürdiges Zusammentreffen, jedenfalls aber noch lange nicht so 
merkwürdig und unglaublich, wie die Annahme, daß zwei so erbitterte 
Feinde, wie Philipp und Heinrich, eine Geliebte von einander über­
nommen und zuletzt dann noch einmal gewechselt haben sollten, noch dazu 
bei so vorgerückten Jahren dieses Consortii, und nicht minder unglaub­
lich muß erscheinen, daß Heinrich der Eva in der Curie seines Bru­
ders 1558 ihren Wohnsitz sollte haben einrichten lassen, wenn sie 
vorher Philipps Maitresse gewesen wäre.

Nicht das Entfernteste überdies in dem sonst bekannten Leben 
Evas berechtigt, sie einer solchen Handlungsweise fähig zu halten, die 
sie einer gewöhnlichen Dirne fast gleichstellen würde.

Sind wir bei dieser Schlußerörterung zu weitläufig gewesen, so 
bitten wir dies zu entschuldigen, weil es sich um die richtige Würdi­
gung eines Mädchens gegenüber der Verdächtigung angesehener Ge­
schichtsforscher in weit verbreiteten Büchern, denen Andere gutgläubig ge­
folgt sind, handelte.

2.

Bevor wir uns indeß speciell zu den einzelnen Kindern Evas 
wenden, wird es zweckmäßig sein, noch einiges Allgemeine in Bezug 
auf dieselben vorzutragen.

Durch das Vorstehende haben wir von folgenden Kindern Evas 
Kunde erhalten:

Geboren während ihres Aufenthalts am Wolfenbüttelschen Hofe 
von 1522 bis Mich. 1532:

1. Heinrich Theuerdank (ch 1592).
2. Zikra (ss 11 Wochen nach der Geburt).
3. Zifra (ss- vor 1364).
11. Geboren während ihres Aufenthalts auf der Staufenburg von 

Mich. 1532 bis Ende März 1541:
4. Simon (-f bald nach der Taufe).
5. Sidonia (-H vor 1599)
6. Alexander (ss wahrscheinlich vor 1589).
7. Eva (ch zwischen 1610/11).
8. Eitel Heinrich (-H 1597).
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L. Geboren während ihres Aufenthalts auf der Liebenburg von 
Ende März 1541 bis 1. Juli 1542:

9. Eatharine (-j- wahrscheinlich vor 1552).
O. Nach dem 29. Juni 1542, wahrscheinlich 1548 geboren:
10. Heinrich Karl (-j- 1591).

Da die Angaben über die Zahl und die Namen der bis zum 29. 
Juni 1542 geborenen Kinder sich auf die Cafselschen Untersuchungs­
akten gründen, und dieselben hinsichtlich der Namen der unter Xr. 1,3,5, 
7 und 8 aufgeführten Kinder auch noch durch andere sichere Nachrichten, 
wie wir später sehen werden, ihre Bestätigung finden, und die Existenz 
des jüngsten Sohnes unter Xn. 10 gleichfalls außer allem Zweifel ist 
(^icl. § 12.) so darf als außer jeden Zweifel gestellt angesehen werden, 
daß jedenfalls 10 Kinder jenem zärtlichen Verhältnisse ihr Leben ver­
dankten, und daß dieselben die angegebenen Taufnamen führten, so wie 
daß Eva bis zum 29. Juni 1542 nicht mehr als neunmal Mutter ge­
worden war, wogegen ungewiß bleibt, ob sie nach dieser Zeit noch mehr 
als einmal Mutter wurde. 6^)

Die verschiedenen gleichzeitigen bis zum Jahre 1544 gedruckten 
Streit- und Schmähschriften gegen den Herzog Heinrich reden indeß 
nur von sieben Kindern der Eva, und wenn man vermuthen darf, daß 
wahrscheinlich damit nur die damals lebenden gemeint sein werden, so 
stimmt die Angabe mit dem Obigen überein, da Heinrich Karl wahr­
scheinlich erst später geboren wurde; sie benennen jene sieben Kinder indeß 
zum Theil ganz anders: Sidonius (Sidonia), Scipio (Zifra), Alexander, 
Eva, Eitel Heinrich, Anna (fehlt oben) und Catbarine "), und führen 
überdies das erstgeborene Kind, Heinrich Theuerdank, gar nicht mit 
auf. Da die Reihenfolge hier, bis auf Anna und Heinrich Theuerdank, 
dieselbe ist, wie sie sich aus den Easselfchen Akten ergiebt, so scheint 
man mit Grund annehmen zu dürfen, daß hier, abgesehen von der 
Anna, Schreib- oder Druckfehler vorliegen, wogegen es mir bedenklicher 
erscheint, ein Gleiches hinsichtlich der Anna für Heinrich Theuerdank 
anzunehmen, weil, wenn gleich die Reihenfolge nach dem Alter auch in 
der Beziehung nicht richtig innegehalten ist, daß Zifra der Sidonia nach­
gesetzt ist, doch Heinrich Theuerdank als der älteste an der Stelle 
der Anna eine gar zu unrichtige Stelle erhalten würde. Auf diesen 
Punkt werde ich indeß zweckmäßiger später noch einmal (§. 13) zurückkom­
men müssen, wohin ich deshalb wegen des Weitem verweise.

Von den obigen zehn Kindern wurden, wie schon früher nachge­
wiesen ist, die ersteren drei für die Kinder einverstandener Diener des 
Herzogs ausgegeben und als solche getauft, das zweite als das des Amt­
manns Dedeken, wogegen die angeblichen Väter der übrigen nicht be­
kannt sind, die Kinder unter Nr. 4 bis 8 sind aber auf den Namen 
ihres fürstlichen Vaters getauft, und würde man danach annehmen dürfen,
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daß sie v. Braunschweig getauft sind; ich muß indeß dahin gestellt sein 
lassen, ob dies richtig ist. Auf wessen Familiennamen die übrigen beiden 
Kinder getauft wurden, wissen wir nicht.

Die Kinder Evas werden, so weit sie in Urkunden vorkommen, 
im Jahre 1547 65) und noch 1551 am 26. Sept. 66) jn herzoglichen Ur­
kunden nur bei ibrem Taufnamen und ohne Geschlechtsnamen benannt, 
wogegen sie seit Mich. 1552 und zwar Heinrich Theuerdank, Si­
donie und Eva nebst ihren (nicht namhaft gemachten) Geschwistern mit 
dem Zunamen v. Kirchberg urkundlich vorkommen. Es erscheint mir 
als das Wahrscheinlichste, daß die Kinder Evas seit der Zeit v. Kirch­
berg genannt sind, als Heinrich Theuerdank nebst seinen Brüdern von 
seinem Fürstlichen Vater mit Kirchberg zu Mannlehn belehnt war, also seit 
1547.68) Daß sie jedenfalls nicht v. Kirchberg getauft sind, wie be­
hauptet wird, ergiebr sich bezüglich der acht ältesten Kinder aus dem 
Obigen.

Eva v. Trott selbst habe ich in keimr fürstlichen Urkunde v. Trott, 
oder v. Kirchberg, oder Eva genannt gefunden; absichtlich scheint ihr 
Name darin stets Übergängen und nur umschrieben zu werden: so nennt 
sie z. B. Herzog Heinrich m der Urk. vom 24. März 1558 Hein­
rich Theuerdanks v. Kirchberg Mutter, obschon sie in clor8o dieser Ur­
kunde Eva v. Kirchberg genannt wird, und bemerkt der dermalige Archiv- 
Secretär Dr. Grotefend zu Hannover dazu, daß sie in spätern Zeiten 
so benannt sei. ?°).

Was ferner die Legitimation der Kinder Evas anbelangt, so ist 
bezüglich des jüngsten Sohnes Heinrich Karl gewiß, daß er vom Papste, 
und zwar, wie I)r. Kratz, freilich ohne Angabe seiner Quelle, behauptet, 
vom Papste Paul IV., der vom 23. Mai 1555 bis zum 18. August 
1559 auf dem päpstlichen Stuhle saß, legitimirt wurde, ?*)  und das­
selbe behauptet derselbe, freilich gleichfalls ohne Quellenangabe, von Eitel 
Heinrich. ??) Daß Herzog Heinrich wenigstens mit dem Gedanken um­
ging, letztem legitimiren zu lassen, kann wohl unbedenklich angenommen 
werden, obschon allerdings außer jener Behauptung nichts dafür be­
kannt geworden ist, daß der Gedanke zur Ausführung kam. Allein 
demohngeachlet möchte ich nicht allein dieses, sondern noch mehr, daß 
der Fürstliche Vater die sämmtlichen Kinder Evas habe legitimiren lasten, 
beinahe glauben, weil ich durchaus keinen Grund aufzusinden vermag, 
der ihn dazu hätte veranlasjen können, den jüngsten Sohn allein legi­
timiren zu lassen, und glaube dann ferner annehmen zu dürfen, daß 
die Legitimation der Kinder, insbesondere der beiden jüngsten Söhne, in 
der Zeit zwischen der stattgehabten zweiten Vermählung des Herzogs, wahr­
scheinlich nachdem er die Ueberzeugung gewonnen, daß er aus dieser keim 
Kinder bekommen werde, und dessen Aussöhnung mit seinem Sohne 
Julius vom Papste Paul IV., also zwischen 1556 und 18. August 
1559, wahrscheinlich 1558 oder 1559, geschehen ist.Bei dieser
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Gelegenheit würde denn auch der Familienname der Geschwister v. 
Kirchberg die päpstliche Bestätigung erhalten haben.

Das Wappen der Geschwister von Kirchberg war ein schreitender 
gekrönter Löwe auf einem s. g. geweckten Felde im Schilde und über 
diesem ein Helm mit zwei Büffelhörnern, zwischen denen ein aufrecht 
stehender gekrönter Löwe stand.

Zum Schlüsse bemerke ich hier dann noch, daß die Gebrüder v. 
Kirchberg sämmtlich unverheirathet geblieben zu sein scheinen, bestimmt 
aber keine sie überlebt habende männliche Nachkommenschaft nachge­
lassen haben, weshalb denn auch ihre Lehen nach dem Tode des letzt­
lebenden derselben an die Fürstliche Lehnsherrschaft zurückgefallen sind, und 
daß sich von den Schwestern zwei verheirathet haben, die übrigen aber 
unverheirathet gestorben zu sein scheinen, daß jene zwar Nachkommen­
schaft gehabt haben, dieselbe aber nicht gar zu lange nachher im Manns­
stamme gleichfalls ausgestorben ist.

Gestatten Sie mir nun, die einzelnen Geschwister v. Kirchberg, 
wie wir sie jetzt nennen dürfen, ausführlicher durchzugehen; hier werden 
Sie denn auch die von mir versprochenen neuen Aufschlüsse erhalten.

3.

Heinrich Theuerdank von Lirchbcrg.

Der erstgeborene der Geschwister und, wie bereits früher nachge­
wiesen ist, 14 Tage nach Iacobi (Jul. oder Aug.) 1324 geboren. Er 
wurde zugleich mit seinem 1323 geborenen Halbbruder, dem Prinzen 
Karl Victor, in Schöningen, hier wahrscheinlich bis zum Juli 1342, 
erzogen, und dann mit diesem und dessen Bruder, dem 1527 gebornen 
Prinzen Philipp Magnus, in Gandersheim. Hier entwich er jedoch, 
nachdem sein fürstlicher Vater aus seinen Landen im Juli 1542 vertrieben 
war, im Dec. 1542 oder Anfangs Jan. 1543, ohne Zweifel um einer 
angeordneten Vernehmung über seine Eltern, von derer Kunde erhalten 
haben mochte, aus dem Wege zu gehen, und irrte in der ersten Zeit 
darauf in Dürftigkeit und Kümmerniß umher. Wo er dann bis 
zur Rückkehr des Herzogs Heinrich in seine Lande 1547 lebte, ist nicht 
bekannt. Kurze Zeit darnach sorgte derselbe jedoch freigebig für ihn und 
seine Brüder, indem er

3. laut Lehnbriefs vom Sonnabend nach Ugllli. opost. (im 
Sept.) 1547 ihn als den ältesten zu Mitbehuf seiner nicht namentlich 
angegebenen Brüder seiner getreuen Dienste halber mit dem Hause 
Kirchberg, Amts Staufenburg, nebst Zubehör, so Justus Busch indeß 
zur Zeit noch auf drei Jahre pfandweise inne habe, zu Mannlehn und
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mit der Zusicherung belehnte, nach Ablauf dieser Jahre den Pfand- 
Schilling zu bezahlen und ihm das Haus schuldenfrei zu übergeben 
und haben die Gebrüder denn auch Kirchberg wirklich bis zum Tode 
des letztlebenden von ihnen besessen und benutzt;^) und

laut Urkunde vom Sonntage nach lUuttsi. gposl. /547 ihm 
und seinen (wiederum nicht namhaft gemachten) Brüdern (nicht aber 
auch seiner Mutter und Schwestern) zu ihrem Unterhalte ein Capital 
von 12,000 Goldgulden mit der Bestimmung schenkte, daß dasselbe bis 
zur Zahlung aus den Jntraden des Amts Staufenburg jährlich mit 5 
Procent verzinset werden solle, ferner ihn daneben zum Hauptmann 
des Amts und Gerichts Staufenburg auf 20 Jahre mit einem Gehalte 
von jährlich 100 Gulden und dem weitem Hinzufügen ernannte, daß 
auch seiner Gattin, sobald er sich verheirathet haben würde, und seiner 
nöthigen Dienerschaft ein angemessener Jahresgehalt aus den Staufen- 
burger Amtsintraden ausgesetzt werden solle, Alles unter Verpfändung 
des Schlosses, Amts und Gerichts Staufenburg nebst Zubehör, so)

Er war also damals noch unverheiratet.
Um die Familie so vollkommen, wie möglich, sicher zu stellen, ließ 

der Herzog einige Jahre später in einer Urkunde vom 26. Sept. 1651 
von seinen Söhnen Karl Victor und Philipp Magnus ausdrücklich ge­
nehmigen, daß sie alle Schenkungen und Verschreibungen, die er dem 
Heinrich Theuerdank, dessen Mutter, Brüdern und Schwestern gemacht 
habe, treu halten, und versichern, daß sie auch dieselben nie kränken, 
sondern stets schützen und schirmen wollten. s') Durch den Fehdezug 
des Grafen Volrad von Mansfeld 1552 gegen Herzog Heinrich jun. 
erlitt außer andern auch Heinrich Theuerdank von Kirchberg bedeutenden 
Schaden, wofür die Grafen von Mansfeld nach dem Friedensvertrage 
vom 23. Juli 1555 Ersatz zahlen mußten. sr) In der Schlacht bei 
Sievershausen am 9. Juli 1553 wurde Heinrich Theuerdank, der ihr 
auf Seiten seines fürstlichen Vaters beiwohnte, schwer am Arme verwun­
det, SS) und weil die beiden Prinzen Karl Victor und Philipp Magnus 
in derselben gefallen waren, so ließ Herzog Heinrich eine! der von ihnen 
abgegebenen ganz gleiche Erklärung und ausdrückliche Anerkennung des 
Inhalts der letztgedachten Urk. v. 1547 von seinem Sohne Julius, dem 
einzigen legitimen, ihm noch gebliebenen, am 17. Juli 1553 urkund­
lich ertheilen, s») Heinrich Theuerdank und sein Bruder Eitel Heinrich 
von Kirchberg nebst vielen andern Junkern, als Christoph von Stein­
berg, Mandelsloh, Joachim v. der Schulenburg, Moritz Friese rc. waren 
dabei, als Levin von Halle am ll. Mai 1559 mit 200 Pferden 
Elbingerode auf dem Harze übersiel und einnahm. s^ 1565 kommt 
er als Mitvormund der Kinder seiner verstorbenen Schwester Bransifra 
von Beugentin vor. ss)

Da nach Anmerk. 75 sich sein Wappen mit der Jahreszahl 1571 
über einer Thür der Kirche zu Kirchberg eingehauen findet, so wird er
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ohne Zweifel eine beträchtliche Reparatur an derselben haben vornehmen 
oder dieselbe haben neu aufbauen lassen.

Am 11. Juni 1589 wohnte er mit seinen beiden Brüdern Eitel 
Heinrich und Heinrich Karl der feierlichen Beisetzung seines Halbbru­
ders, Herzogs Julius von Braunschweig, mit bei, und trug Ersterer den 
Helmhut mit schwarzem Sammt und einer Binde überzogen, Eitel Hein­
rich eine Fahne mit dem vollständigen großen Braunschweigischen Wappen, 
und Heinrich Karl das große Braunschweiger Wappen geschnitzt und mit 
Farben und Golde bemalt.

Er starb am 13. Aug. 1592 Morgens zwischen 8 und 9 Uhr 
und ist in der Kirche zu Kirchberg unter dem Chore vor dem Altare 
beigesetzt, wie sein daselbst befindlicher Leichenstein bekundet.

Ob er verheirathet gewesen, ist nicht bekannt, indeß zu bezweifeln; 
männliche oder weibliche Nachkommen hat er jedenfalls nicht nachge­
lassen, auf seinem Nachlasse hafteten sehr bedeutende Schulden,

4.

Lifra (von Lirchbcrg).

Dem früher und in §.3 Angeführten nach ist sie zwischen 1525 
und 1530 geboren und als angebliches Kind des Amtmanns Engelbert 
Dedeken auf der Staufenburg getauft; sie starb 11 Wochen nach der 
Geburt. 9*9

5.

Lifra oder öransifra von Lirchbcrg.

Da sie jünger als ihre vorgenannte Schwester war, so muß 
lhr Geburtstag dem oben Angeführten zufolge zwischen 1526 und 1531 
fallen. d>)

Von ihrem früheren Leben wissen wir, außer dem bereits früher 
Vorgekommenen, daß sie sich bis zu ihrer Verheiralhung bei ihrer Mut­
ter aufgehalten haben wird und jedenfalls nicht in den Gewahrsam des 
Landgrafen von Hessen kam, nichts.

Sie war zweimal vermählt:
3. zuerst mit dem Hauptmann auf der Liebenburg Christian von 

Jennuitz, 92) Jannitz, Jenewitz oder Zenewitz, wie er sich auch geschrie­
ben findet; die Verheiralhung wird aller Wahrscheinlichkeit nach erst 
1547 oder später stattgehabt haben. Dieser Christian v. Jennuitz war 
einer der vier Männer, welche Herzog Heinrich nach seiner Entlassung 
aus der Hessischen Gefangenschaft und nachdem er seine Lande wieder
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betreten hatte, laut einer Urkunde 6. 6. Halle vom 23. Juni 1547 zu 
Bevollmächtigten ernannte, um seine Lande und Unterthanen in Huldi­
gung zu nehmen; er scheint daher dem Herzoge auch in dessen Un­
glücke treu geblieben zu sein.

Nach seiner Vermahlung mit Bransifra erlaubte ihm Herzog 
Heinrich, den dem Kloster Königsluttec gehörigen freien Klosterhof Mehr­
dorf (bei Barnsdorf im herzoglich Braunschweigischen Amtsgericht Schep- 
penstedt), mit 12 Hufen Land und dem halben Zehnten davon, den 
dasselbe laut Urkunde vom heiligen 3 Königsabende 1542 94) an Achaz 
von Veltheim zu Jerxheim für 850 Goldgulden wiederkäuflich verkauft 
hatte, an sich zu bringen, und wies zugleich den Abt des Klosters, An­
tonius (von 1540 bis 1553 oder 1554) an, dem v. Veltheim den 
Wiederkauf zu kündigen, worauf v. Jennuitz den Wiederkaufspreis be­
richtigte und unter Nachzahlung von 100 Goldgulden an das Kloster 
den antichretischen Pfandbesitz des Hofs nebst Zubehör mit der Zu- 
sicherung erhielt, daß, solange er und seine Gemahlin leben würden, daS 
Grundstück nicht eingelöset werden solle. 9S)

Der Hauptmann Christian von Jennuitz blieb in der Schlacht bei 
Sievershausen am 9. Juli 1553 im Kampfe für Herzog Heinrich. 96)

Aus dieser Ehe entsproß ein Sohn Heinrich Christian von Jen­
nuitz, 9?) der 1605 in Wolfenbüttel starb; 9«) ob noch andere Kinder, 
ist nicht bekannt, indeß nach der folgenden Urkunde zu bezweifeln, ob- 
schon in dem Testamente der Eva von Kirchberg als deren Miterbin 
eine Helene von Jennuitz genannt ist. Er besaß 1595 einen Hof 
„vor dem Berge" in oder bei Hildesheim. 99)

Wahrend ihres Witwenstandes erkaufte hierauf Bransifra *"o)  laut 
Kaufbriefs von 1555 (ohne Monatstag) vom Kloster Riddagshausen 
(Jodocus Abt) den demselben gehörigen Klosterhof „im reichen Nach­
barn" in der Stadt Schöningen (den jetzigen s. g. SchulhosMr. ^88.51)^1) 
für 700 Gulden Münze auf zwei Leiber für sich und ihren Sohn, 
Heinrich Christian von Jennuitz, unter Bestätigung ihres fürstlichen 
Vaters. E)

Hiernach
b) verheirathete sie sich dann noch 1555 oder Anfang 1556 an­

derweit mit dem Schloßhauptmann zu Schöningen, Jürgen von Beu- 
gentin, E) worauf auf Befehl ihres fürstlichen Vaters eines Theils 
der Pfandvertrag über den Mehrdorfer Hof, weil sie die 950 Gold­
gulden ihrem zweiten Gemahle als Brautschatz zugebracht hatte, laut Ur­
kunde vom 9. März 1556'"^) auch auf diesen mit der Bestimmung 
ausgedehnt wurde, daß auch in der Zeit seines Lebens der Vertrag nicht 
gekündigt werden solle, und andern Theils der Inhalt des obigen Kauf­
vertrags von 1555 mit Landesfürstlicher Genehmigung laut Urkunde 
vom 7. Aug. 1557 i°s) in der Weise verändert ward, daß nun das 
Kloster Riddagshausen das fragliche Grundstück den beiden von Beu«

3
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gentinschen Ehegatten und ihren Erben für 1200 Gulden widerruflich 
verkauft wurde.

Ferner überließ Herzog Heinrich ihnen beiden um diese Zeit für 
die Zeit ihres Lebens frei zur Nutzung den Theil des Scböninger 
Schloßgartens, welchem spater die jetzigen Häuser iXro. 488. 
40 und 41 des Schöninger Westendorfs erbauet wurden.

Auch der s. g. kleine Zehnten vom Schöninger Felde war vom 
Herzoge an den rc. von Beugentin versetzt, wurde aber von seinen Erben 
um 1567 an den Secretär Wulf Hase cedirt. E)

Ueberdies belehnte Herzog Heinrich den Hauptmann von Beugentin 
und seine männlichen Nachkommen schon laut Lehnbriefs vom 28. April 
1556 äe novo mit 4 Hufen Landes im Tweifbogen (jetzt bei iXro. 
488.22 das. herzoglich Braunschweigifchen Amtsgerichts Schöningen).

Wann Branstfra und ihr zweiter Gemahl gestorben sind, ist mir 
bislang nicht bekannt geworden; ohne Zweifel geschah jenes in Scbö- 
ningen, indeß findet sich hier nichts darüber. Am 9. Novbr. 1564 
waren beide jedoch bereits todt.

Von Kindern aus dieser Ehe ist mir ein Sohn, Georg Heinrich 
von Beugentin, der vor dem 8. März 1581 starb, und mit dem die 
männliche lehnsfahige Nachkommenschaft seines Vaters erlosch, und die 
v. Beugentinschen Lehen beimsielen, sowie eine Tochter, Anna von 
Beugentin, bekannt geworden, welche letztere 1626 in Hildesheim lebte 
und ihrer Mutter-Schwester, Eva von Kirchberg, Miterbin war.

Uebrigens lösete sehr bald nach dem Tode der Branstfra und 
ihres zweiten Gatten und zwar laut Urkunde vom 5. April 1565 das 
Kloster Königslutter den Mehrdorfer Hof von deren Erben ein, und 
werden in der Urkunde als Vormünder ihrer Kinder 1. und 2. Ehe 
Christoph von Bredaw, Comthur in Süpplingenburg, Heinrich Theuer­
dank von Kirchberg, Albrecht Greitz genannt Halter, fürstlich Braun- 
schweigischer Kammermeister, Wolf Hase, Sekretär, und Georg von der 
Lippe, Oberamtmann in Schöningen, genannt.

Den s. g. Schulhof in Schöningen behielt die Familie dagegen 
noch langer, indessen laut Kaufbriefs vom 1. Mai 1599 verkauft
Heinrich Christian von Jennuitz nebst seinen (nicht namhaft gemachten) 
von Beugentinschen Halbgeschwistern auch diesen mit laut Urkunde vom 
15. Februar 1599 ertheiltem Consens des Klosters Riddagshausen 
nebst den nicht dazu gehörigen zwei Mühlen im Schöninger Westendorfe, 
deren Gefalle vor einigen Jahren zufammengelegt und in eine Mühle 
gezogen sind (jetzt 8ub iVro. 488. 8), und einem Hopfengarten im 
Schöninger Ostendorfe "§) 2600 Gulden wiederkauflich an den
Kammerrath Otto von Hagen auf Esbeck.
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6.

Simon von kirchberg.

Er war das Viertalteste Kind und ist nach dem Vorangeführten 
bald nach Mich. 1532 geboren; er starb indeß bald nach seiner Taufe.

7.

Sidonia von kirchberg.

Da sie nur mit Ausnahme eines Falles "8) in den gleichzeitigen 
Schriften stets vor ihrem Bruder Alexander und ihrer Schwester 
Eva benannt wird, so scheint das Wahrscheinlichste zu sein, daß sie 
alter als diese beiden war, und sie würde dann dem früher Angeführ­
ten zufolge zwischen 1532/37 geboren sein müssen.

Von ihr ist uns bis 1552 außer dem oben Bemerkten nichts be­
kannt geworden; sie kam nicht in den Gewahrsam des Landgrafen 
Philipp und wird daher sich bei ihrer Mutter aufgehalten haben.

Laut Urkunde vom Donnerstage nach Michaelis 1552 verschreibt 
ihr fürstlicher Vater aus sonderlichen bewegenden Ursachen den Jung­
frauen Eva und Sidonia von Kirchberg zum Ehegelde einer jeden 2000 
Joachimsthaler, welche aus den Auskünften des Amts Staufenburg ge­
zahlt, bis dahin aber mit 5 pC. aus denselben verzinset werden sollten. 
Sie war also damals und auch noch am 17. Juli 1553 unver- 
mählt. Im I. 1561 dagegen kommt sie bereits als an des Herzogs 
Heinrich jun. Rath Christoph von Weferling ^2) aus der Watzumschen 
Linie der von Weferling, dem das Rittergut Watzum gehörte, ver­
mahlt vor.

Ihr Gemahl starb kurz vor dem 10. Sept. 1565, und Si­
donia, die noch 1566 als Witwe lebte, ^4) erhielt in Folge ihres 
Ehevertrags mit laut Urkunde vom 10. September 1565 ertheilter 
Bestätigung ihres fürstlichen Vaters das von ihrem Gemahle nachgelas­
sene Gut Watzum zum Leibgedinge.

Wann sie starb, ist mir bislang unbekannt geblieben, 1599 war 
sie jedenfalls bereits todt, wie der letzte Wille ihrer Schwester Eva sagt; 
von ihren Kindern ist mir nur ein Sohn, Heinrich Christoph von We- 
ferling, bekannt, der 1569 und 1593 die Belehnung mit seines Vaters 
herzoglichen Lehngütern erhielt und 1630 starb.

Vielleicht sind auch die in dem Testamente der Eva von Kirch­
berg genannten Sophie und Hedwig Helene von Weferling ihre Kinder.

3*
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8.

Alexander von LirchLcrg.

Da er in den gleichzeitigen Schriften nach seiner Schwester Sido­
nia aufgeführt wird, so wird er jünger als diese und alter als seine 
Schwester Eva gewesen und daher zwischen 1535 und 1538 geboren 
sein; >27) 1542 war er noch am Leben, in den Gewahrsam des Land­
grafen Philipp kam er nicht. Außer dem früher Angeführten ist vom 
Jahre 1543 an über ihn und sein Leben nichts bekannt.

Bei dem Begräbnisse seines Halbbruders, des Herzogs Julius, 
1589, war er nicht mit anwesend und wird deshalb damals wohl be­
reits todt gewesen sein; wahrscheinlich starb er in seiner Jugend. 
Männliche Nachkommenschaft hat er jedenfalls nicht nachgelassen.

9.

Lva von Lirchbcrg.

Da sie nach ihrer Schwester Sidonia (meistens) und ihrem Bru­
der Alexander und vor Eitel Heinrich in den gleichzeitigen Schriften 
aufgeführt wird, so wird sie wahrscheinlich jünger als jene und alter 
als dieser gewesen und würde dann zwischen 1536 und 1539 ge­
boren sein.

Sie wurde, wie bereits früher des Weitem vorgekommen ist, bei 
der Flucht ihrer Mutter aus den Wolfenbüttler Landen 1542 nebst 
ihrem Bruder Eitel Heinrich von derselben getrennt, kam mit diesem in 
die Gefangenschaft des Landgrafen Philipp von Hessen, wurde mit jenem 
1544 nach Speier gebracht und kam mit ihrem Bruder erst nach dem 
2. Aug. 1547 aus jener Gefangenschaft zu ihrer Mutter zurück. "^) 

1552 setzt ihr, wie ihrer Schwester Sidonia, ihr fürstlicher Vater 
2000 Joachimsthaler zum Ehegelde aus, und sie war derzeit, wie 1553, 
noch unvermählt. ^).

Auch in den Jahren 1557, 1558, 1559, 1560, 1561 kommt 
sie als unverheirathet vor, und sie scheint damals auf der Liebenburg 
gewohnt zu haben, wogegen Dr. Kratz meint, daß sie 1558 mit 
ihrer Mutter in die Probsteicurie zum h. Kreuzstifte zu Hildesheim ge­
zogen ist. Jedenfalls bewohnte sie diese noch 1576 und bis zum 27. 
October 1587, wo dieselbe durch Brand sehr beschädigt wurde (c;f.

12), und sie deshalb auszog. Eva bezog sodann ein von ihr er­
kauftes Haus im vordem Brühle zu Hildesheim (jetzt das Scheidingsche 
Haus ^88. 1022) und wohnte hier bis an ihren Tod. "9

Ihre väterlichen Verwandten besuchten sie z. B. 1590, 1591,
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1592; in einem Vorschreiben des Herzogs Heinrich Julius von 
Braunschweig an Canzler und Rathe zu Halberstadt vom 27. Decem­
ber 1606 für sie nennt derselbe sie: „unsere liebe günstige Eva von 
Kirchberg" und sie wird deshalb wenigstens in dieser Zeit in gutem 
Einvernehmen und Achtung bei ihren Verwandten gestanden haben. ^2)

1591 war sie gleichfalls noch unverheirathet.
Nachdem ihr Bruder Eitel Heinrich von Kirchberg am 7. October 

1597 gestorben war, nahm sie dessen Allodialnachlaß in Anspruch und 
stellte am 5. Februar 1598(?) für sich und Namens des Rittmeisters 
Jan von Weferling, der Witwe des Rittmeisters Heinrich von Werte, 
IX. IX. geb. v. Schwicheldt, und des Fahndrichs Christoph Wulf von 
Gadenstedt (oder Badenstedt) eine Vollmacht zur Einkassirung der Schuld­
verschreibung aus, welche der Prinz von Oranien ihrem Bruder Eitel 
Heinrich über die ihm von dem Kriegszuge 1572 schuldigen Gelder 
ausgestellt hatte.

Am 8. August 1599 errichtet sie' vor Notar und Zeugen ihren 
letzten Willen, von dem die Anlage einen Abdruck giebt; i^) 
macht in demselben mit ihrem Hause zu Hildesheim eine Stiftung für 
die weibliche Nachkommenschaft ihrer verstorbenen beiden verheiratheten 
Schwestern von Beugentin und von Weferling, sofern dieselbe unver­
heirathet oder verwitwet ist, wünscht in der protestantischen Kirche S. 
Pauli zu Hildesheim begraben zu werden, bestimmt, daß ihr Grab mit 
einem mit ihrem Bildniß und Namen versehenen Grabsteine belegt 
werde, legirt der Kirche für ihre Begräbnißstelle 100 Gulden und sagt, 
daß sie protestantischen Glaubens sei.

Es sind noch Originalbriefe von ihr 0. ct. Hildesheim 26. April 
1604, 15. und 22. September 1605 und 6. November 1606 vor- 
Handen.

Da jenes Legat 1611 der Kirche von ihren Erben ausgezahlt 
wurde, "?) si) muß sie vorher, vielleicht nicht gar zu lange vorher, ge­
storben sein, und kann deshalb „die unechte Tochter des Herzogs Hein­
rich", welche am 23. August 1626 in Wolsenbüttel starb, i?«) nicht sein.

10.

Eitel. Heinrich non Lirchberg. E)

Da er in der Reihenfolge seiner Geschwister zwischen seinen Schwe­
stern Eva und Catharine aufgeführt wird, so wird er wahrscheinlich 
jünger als jene und daher nach dem früher Vorgekommenen zwischen 
1537/40 geboren sein.

Ihm erging es bis 1547, wie seiner Schwester Eva und bei der­
selben angeführt ist.
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Er wohnte auf Seiten seines fürstlichen Vaters der Schlacht 
bei Sievershausen am 9. Juli 1553, also ziemlich jung, be­
reits bei.

Wegen seiner Legitimation durch den Papst beziehe ich mich auf 
das früher Angeführte. Mag nun diese wirklich geschehen sein oder 
nicht, so hat er jedenfalls von seinem hochherzigen Charakter schon früh 
den Beweis m der bekannten Antwort gegeben, die er den Hosleuren 
gab, als sie ihn veranlassen wollten, seinen Vater zu bewegen, daß er 
ihm die Regierungsnachfolge zusichern möge: „Wenn mich der All­
mächtige zu einem Fürsten ausersehen und haben wollen, so hatte er 
mich wohl dazu werden lassen, und da das nicht geschehen, bleibe ich in 
dem Stande, darin mich Gott gesetzt". "') Dies ist in das Jahr 
1558 oder 1559 zu setzen, wie wir oben gesehen haben. "?)

Uebrigens muß es offenbar auffallend erscheinen, daß Herzog Hein­
rich bei seiner früher zweifellos vorhanden gewesenen großen Abneigung, 
wenn nicht gar Haß, gegen seinen legitimen Sohn Julius, bei jener 
Weigerung Eitel Heinrichs, wenn er wirklich nach dem Tode seiner 
beiden alteren Söhne und nachdem er die Ueberzeugung gewonnen, daß 
aus seiner zweiten Vermahlung keine Kinder erfolgen würden, mit dem Ge­
danken umging, dem Prinzen Julius die Regierungsnachfolge zu ent­
ziehen, nun nicht auf einen seiner andern beiden unechten Söhne griff, 
zumal sich mancherlei Andeutungen finden, daß er wenigstens den Hein­
rich Theuerdank sehr werth gehalten hat.

Herzog Julius hielt auf seinen Halbbruder Eitel Heinrich, der sich 
meist am herzoglichen Hofe aufhielt, große Stücke, bekannt ist die Ant­
wort, die er zu geben pflegte, wenn ihm gegen diesen etwas angebracht 
werden wollte: „Man solle ihn lassen gewahren, sei er schon nicht von 
Echte, so sei er doch von Geschlechte, und wisse seine Stelle zu ver­
treten. "3)

Am 11. Mai 1559 machte er nebst seinem Bruder Heinrich 
Theuerdank den Zug nach Elbingerode mit.

1572 zog er nebst dem Lieutenant Ludolf von Bortfeld und seinem 
Bruder, dem Probste Heinrich Karl von Kirchberg, und vielen Andern 
unter dem Obristen Erath von Mandelsloh, der dem Prinzen von Ora- 
nien 1000 Pferde zuführte, nach den Niederlanden. '")

Letzterer blieb ihm dieses Zuges wegen eine beträchtliche Summe 
Geldes schuldig, über welche ihm eine Schuldverschreibung ausgestellt 
wurde, welche bei seinem Tode noch nicht bezahlt war.

Laut Urkunde ci. ci. Gröningen am 22. Mai 1589 schenkt Her­
zog Heinrich Julius von Braunschweig das Haus nebst Garten bei dem 
fürstlichen Grauenhofe in Braunschweig, welches Herzog Julius für 
500 Gulden von Joh. Greitz erkauft hatte, dem Obristen Eitel Hein­
rich von Kirchberg mit der Bedingung, daß er, wenn er keinen Erben 
nachlassen sollte, dasselbe zwar, wem er wolle, zuwenden dürfe, daß je-
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doch dünn dasselbe nach dessen Tode an den Herzog, v68p. dessen Erben 
zurückfallen solle i").

Am 11. Juni 1589 war er nebst seinen beiden Brüdern bei der 
feierlichen Beerdigung des Herzogs Julius mit anwesend, "?) und 
wurden ihm auch nach dessen Tode, wie vorher, am Wolfenbüttelschen 
Hofe 12 Pferde gehalten, und sein Gesinde aus der Hofküche gespei- 
set, "s) obschon Herzog Heinrich Julius nach seinem Regierungsantritte 
mancherlei Einschränkungen bei der Hofhaltung machte.

Nach dem Tode seines Bruders, des Probstes Heinrich Karl, am 
7. November 1591 nahm er dessen Nachlaß in Anspruch und verglich 
sich wegen desselben.

Die Leiche des am 14. März l595 zu Herzberg gestorbenen 
Herzogs Wolfgang von Grubenhagen trugen sechs Adliche und sechs in 
seinen Diensten stehende Obristen und Rittmeister, unter den letztem Eitel 
Heinrich von Kirchberg, zur Bestattung in die Schloßkirche zu 
Osterode.

Er selbst starb am 7. October 1597 ; seine Leiche ist in der Kirche 
zu Kirchberg unter dem Chore vor dem Altare neben der seines ältesten 
Bruders beigesetzt, wie sein daselbst vorhandener Leichenstein be­
kundet.

Er scheint nie verheirathet gewesen zu sein, war der längstlebende 
seiner Brüder und hinterließ jedenfalls keinen männlichen Nachkommen, 
so daß mit seinem Tode die Lehen, die sein fürstlicher Vater ihm und 
seinen Brüdern verliehen hatte, Heimsielen; seinen Allodialnachlaß nahm 
seine Schwester Eva in Anspruch.

11.

Catharine von Lirchberg.

Dem früher Angeführten zufolge ist sie in der Zeit zwischen dem 
Regensburger Reichstage 1541 und Ende Juni 1542 geboren.

Von ihrem spätern Leben, und wann sie starb, ist mir nichts be­
kannt. Jn den Gewahrsam des Landgrafen Philipp kam sie nicht.

Da sie in der Urkunde von Michaelis 1552, jn welcher ihren 
beiden unverheiratheten Schwestern von ihrem fürstlichen Vater Ehegelder 
ausgesetzt worden, nicht mit erwähnt ist, was doch wohl geschehen sein 
würde, wenn sie derzeit noch gelebt hätte, weil sie, ihrem Alter nach 
zu schließen, derzeit wohl noch nicht verheirathet gewesen sein wird, 
so darf man wohl nicht ohne Grund vermuthen, daß sie vor 1552 ge­
storben ist.
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12.

Heinrich Lari von kirchberg.

Er wird aller Wahrscheinlichkeit nach, wie oben zu zeigen versucht 
ist, im Jahre 1548 kurz vor dem 23. März geboren sein und wurde, 
wie gleichfalls bereits früher vorgekommen ist, vom Papste, und zwar 
nach des Dr. Kratz Angabe vom Papste Paul IV., alfo zwischen dem 
23. Mai 1555 und 18. August 1559, legitimirt.

Sein fürstlicher Vater scheint sich persönlich um seine Erziehung 
bekümmert zu haben; 1559 studirte er so fleißig, daß er deshalb, wie 
jener sagt, die Capitulation des Stifts S. Moritz nicht in Person be­
schwören konnte.

Er hatte bei der Wolfenbüttelschen Landschaft ein Capital von 
11,000 Goldgulden stehen, welches noch nach fernem Tode vorhanden 
war 15*)  und ihm wahrscheinlich von seinem fürstlichen Vater zu seinem 
Unterhalte geschenkt sein wird.

Da er 1588 Hofjunker titulirt wird, so jst zu vermuthen, 
daß er bereits in seiner Jugend diese Charge am Wolfenbüttelschen 
Hofe erhalten hat.

Im Jahre 1557 restgnirte ihm der bisherige Probst Vitus Chrum- 
mer seine beiden Probsteien zu S. Moritz und zum heiligen Kreuze 
in Hildesheim, und wurde dieses laut Urkunde vom 5. Januar 1558 
vom Papste Paul IV. bestätigt. Heinrich Karl ließ die Capitula­
tion bei jenem Stifte am 14. Mai und bei diesem am 9. Juni 1559 
durch seinen Prokurator Georg Speigelberg, weil er selbst, wie Herzog 
Heinrich jun. sagt, jetzt vom Studio nicht abzuheben war, "?) be­
schwören, unterschrieb jedoch jedenfalls die des S. Moritzstiftes am 7. 
September 1559 selbst und beschwor später, nachdem er am 23. 
März 1569 die Weihe des Subdiakonats empfangen hatte, dieselbe 
am 27. Juli bei dem Stifte S. Moritz und am 19. September 1571 
bei dem heiligen Kreuzstifte nochmals in Person. Ex sah indeß 
diese Würden mehr als Versorgungsanstalt an und kümmerte sich, 
mehrfacher Erinnerungen des Capitels ungeachtet, wenig um die ihm 
obliegenden kirchlichen Pflichten; sein überwiegender kriegerischer Geist 
veranlaßte ihn sogar, im Jahre 1572 unter dem Obristen Ernst von 
Mandelsloh, der für den Prinzen von Oranien eine Reiterschaar von 
1000 Pferden geworben hatte, mit Luoolf von Bortfeld und seinem 
Bmder Eitel Heinrich nach den Niederlanden zu ziehen, 160) Da er 
sich einem protestantischen Heere gegen ein katholisches angeschlofsen 
hatte, so mußten nach seiner Rückkehr von jenem Kriegszuge die Vor- 
würfe beider Capitel um so ernstlicher und bitterer ausfallen, und ohne 
Zweifel dieses, wie sein kriegerischer Geist bewogen ihn um 1575, gegen
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Empfang einer beträchtlichen Geldsumme seine beiden Probsteiwürden 
zum Besten des Hildesheimischen Domherrn Ernst von Wrisberg zu 
resigniren.

Allein der Hildesheimische Bischof, Kurfürst Ernst von Köln, fand 
die Resignation nicht in der Ordnung und bewirkte desbalb beim Papste, 
daß Andere mit beiden Probsteien providirt wurden, weshalb nun der 
von Wrisberg für das Gerathenste hielt, beide Würden wiederum (im 
September oder October 1576,! an Heinrich Karl von Kirchberg zurück- 
zugeben. Hierauf widerrief dieser seine Resignation und verlangte als 
Probst wiederum zugelassen zu werden, was indeß der Hildesheimische 
Bischof verweigerte, weil er für den Protestantismus die Waffen ge­
führt habe und im Militärdienste bleiben wolle. Nun wandle sich 
aber Heinrich Karl um Hülfe an seinen Halbbruder, Herzog Julius von 
Braunschweig, der sich denn auch in einem Schreiben vom 9. Decem­
ber 1576 für ihn verwandte, worauf er von dem Cardinallegaten Joh. 
Moroneus, nachdem er von demfelben völlige Absolution wegen seiner 
durch den Feldzug unter Ernst von Mandelsloh begangenen Sünde 
erhalten hatte, als Probst beider Probsteien wiederum anerkannt wurde. 
Dem ohngeachtet verweigerten aber die beiden vom Papste Belehnten den 
Rücktritt, und es entstand ein langjähriger Streit unter den Betheiligten, 
wahrend dessen sich Heinrich Karl zwar gegen den Willen der beiden 
andern Betheiligten in den Besitz der probsteilichen-Revenüen, soweit sie 
aus den Herzoglich Braunschweigischen und Alt-HildesHeimischen Landen 
erfolgten, zu setzen wußte, dessen Ende er aber nur hinsichtlich der 
Probstei zum h. Kreuze erlebte. Sein Gegner bei dieser, Wilkin 
von Freitag, starb nämlich am 18. März 1586, und in Folge eines 
gütlichen Abkommens mit dem Eapitel derselben vom 31. März 1587 
kam er nun erst wiederum in den ruhigen und vollständigen Besitz, 
wogegen die Verhältnisse zur Probstei S. Moritz bis zu seinem Tode 
in ihrer streitigen Lage blieben. ^2^

Uebrigens hat die Geschichte von ihm noch aufbewahrt, daß wäh­
rend jener Zeit der nachherige Generallieutenant des niedersächsischen 
Kreises und Fürstlich Magdeburgische und Braunschweigische Obrist Otto 
Plato von Helverdessen, Erbherc auf Brockeloh, Landesberg und Branden­
burg, geboren 1563 zu Hildesheim, zuerst und vor seinem 15. Lebens­
jahre, also vor 1578, Page bei ihm gewesen ist, s» wie, daß er 
sich bei einem Brande der Probstei zum h. Kreuze, der in der Nacht 
vom 27./W. October 1587 darin entstand, nachdem er Tags vorher 
ein großes Gastmahl darin gegeben, nur dadurch retten konnte, daß er 
in seinen Betten aus dem Fenster auf die Straße sprang.

Heinrich Karl von Kirchberg starb am 7. November 1591 zu 
Gröningen in dem Residenzschloffe der Halberstädter Bischöfe, wo er sich 
bei seinem väterlichen Neffen, dem Herzoge Heinrich Julius von 
Braunschweig (ff 1613), der auch Bischof von Halberstadt war, auf-
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hielt, plötzlich, wahrscheinlich in Folge eines Sturzes von einer Wendel­
treppe. '65^ Daß seine Leiche in der Kirche zu Kirchberg beigesetzt ist, 
wie behauptet wird, darüber finden sich keine Nachrichten; wäre dies 
geschehen, so würde er ohne Zweifel, wie seine Brüder, daselbst einen 
Leichenstein erhalten haben; wahrscheinlich ist er in Groningen be­
erdigt.

Dem Vorangeführten nach darf angenommen werden, daß er 
auch von seinen fürstlichen Verwandten geachtet wurde und nie ver- 
heirathet war. 1577 war er, wenigstens äußerlich, noch dem katho­
lischen Glauben zugethan. Eheliche Nachkommenschaft hat er 
jedenfalls nicht nachgelassen, und da er auch ohne schriftliche letztwillige 
Bestimmung starb, so entstand zwischen feinem Bruder Eitel Heinrich, 
der seinen Nachlaß beanspruchte, und den beiden Stiftern, in denen er 
Probst gewesen war, über denselben, in Folge der Capitelstatuten, 
Streit, der indeß durch einen Vergleich, anscheinend nach 1591, beendet 
wurde. 167)

13.

(Anna von Lirchberg.)

In den gleichzeitigen verschiedenartigen Druckschriften wird als 
eine Tochter der Eva v. Trott, in der Reihenfolge von deren Kindern 
nach Eitel Heinrich und vor Catharina, Anna aufgeführt, deren in 
den Cassel'schen Akten keine Erwähnung geschieht, und hinsichtlich deren 
ich bereits im tz. 2 bemerkt habe, daß es mir bedenklich erscheine, eine 
Verwechselung ihres Namens mit dem ihres Bruders Heinrich Theuerdank 
anzunehmen. Da bei jener Reihenfolge offenbar das Alter der Kinder 
Eva's zum Grunde gelegt ist, so würde man danach annehmen müssen, 
daß sie in Liebenburg vor der Catharina geboren wurde, oder vielmehr 
daß sie, da Eva sich hier nur vom April 1541 bis kurz nach Ende 
Juni 1542 aufhielt, noch auf der Staufenburg zur Welt ge­
kommen sein müßte. Allein da in diesem Falle, oder wenn die Anna 
überhaupt vor Eva's Abreise von Schöningen im Juni oder Juli 1542 
geboren wäre, die nach jenen Cassel'schen Akten vernommenen früheren 
Umgebungen Eva's und sonstigen in den Wolfenbüttel'fchen Landen 
zurückgebliebenen Auskunstspersonen ebenso gute Kunde von der Geburt 
der Anna, wie der übrigen Kinder haben mußten, sie von ihnen und 
überhaupt in jenen Akten aber nicht erwähnt wird, so darf mit gutem 
Grunde angenommen werden, daß Anna vor Eva's Abreise von Schö­
ningen nicht geboren ist, woraus denn wenigstens folgen würde, daß 
Anna in jener Reihenfolge dem Alter nach nicht richtig eingereihet ist. 
Ein Uebersehen der Anna in jenen Akten läßt sich füglich nicht annehmen,
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und es bleibt daher, wenn man die Anna nicht ganz streichen will, nichts 
weiter übrig, als die Annahme, daß sie entweder durch irgend einen 
Fehler mit Heinrich Theuerdank verwechselt, oder spater zwischen dem 
Juli 1542 und dem Jahre 1544 geboren wurde, indem es denkbar ist, 
daß die Verfasser jener Druckschriften von anderer Seite, außerhalb jener 
Akten, Kunde von der Geburt der Anna erhalten hatten und sie 
nur nicht richtig einreiheten.

Abgesehen von Vorstehendem fehlt zur Zeit jede weitere Kunde 
von jener Anna; in der Urkunde von Michaelis 1552^2) kommt sie nicht 
vor, ebensowenig in dem Testamente der Eva von Kirchberg, weshalb 
sie denn eventuell in früher Jugend gestorben sein müßte; ich ziehe in­
deß in Berücksichtigung der in den Druckschriften in den Namen der 
Kinder und deren Folge vorhandenen sonstigen Fehler bis auf Weiteres die 
Annahme vor, daß in dem Namen der Anna ein weiterer Fehler vor- 
liegt, dieselbe gestrichen und statt derselben Heinrich Theuerdank substi- 
tuirt werden müsse.

14.

Wir gelangen nun zu dem letzten Punkte, den wir, um nichts zu 
übergehen, noch etwas ausführlicher berühren müssen. Es ist nämlich 
bereits in h 9 am Ende erwähnt, daß die Sterberegister der Marien« 
oder neuen Kirche in Wolfenbüttel den Eintrag enthalten: „den 23. 
März 1626 ist Herzogs Heinrich jun. unechte Tochter begraben", ohne 
irgend weitere Hinzufügung eines Namens, und es entsteht die Frage, 
ob damit eine Tochter Eva's, und welche etwa gemeint sei.

Bei dem Umfange der Gemeinde der Wolfenbüttelschen Marien­
kirche im Anfänge des 17. Jahrhunderts ist nicht anzunehmen, daß 
der Name jener Gestorbenen dem Kirchenbuchführer unbekannt gewesen 
sein oder eventuell, daß es irgend welche Schwierigkeiten gehabt haben 
könnte, sich hinsichtlich ihres Namens zu vergewissern, und es darf da­
her wohl mit ziemlicher Zuversicht aus der gewählten Art des Eintrags 
geschlossen werden, daß die Gestorbene zur Zeit ihres Todes die einzige 
in Wolfenbüttel wohnhafte unechte Tochter Herzog Heinrichs und als 
solche daselbst allgemein bekannt war. Grade die Geschwister von Kirch­
berg waren nun aber als unechte Kinder des Herzogs allgemein bekannt, 
und wenn die Zeitgenossen von den unechten Kindern des Herzogs reden, 
so meinen sie stets damit jene, zumal die Geschichte von andern unech­
ten Kindern des Herzogs, so weit mir wenigstens bekannt ist, nichts 
weiß, die der Kirchenbuchführer als solche in einem offiziellen Buche zu 
bezeichnen sich hätte herausnehmen dürfen. Man hat nun zwar da­
gegen angeführt, daß jene Kirchenbuchsanmerkung offenbar eine Gering­
schätzung der Gestorbenen ausdräcke, und daß deshalb und weil die Ge-
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schwister von Kirchberg vielmehr sehr angesehen gewesen sind und in 
großer Achtung allgemein gestanden haben, mit jener eine von Kirchberg 
nicht gemeint sein könne; allein es ist zu bezweifeln, daß nach der Re­
deweise der damaligen Zeit und besonders eines damaligen Kirchenbuch­
führers jene Worte eine Geringschätzung haben ausdrücken sollen, und 
daß derselbe überhaupt diese Absicht gehabt hat oder auszudrücken ge­
wagt haben würde, weil der Wolfenbüttelsche fürstliche Hof nicht mit 
Verachtung oder Geringschätzung auf jene Verstorbene herabgesehen 
haben wird, indem er sonst ohne Zweifel dafür Sorge getragen haben 
würde, dieselbe auf die eine oder andere Weise aus seiner unmittelbaren 
Nähe zu entfernen.

Hiernach scheint nun allerdings bei jenem Kirchenbuchsvermerke der 
Blick zunächst wohl nur auf eine von den Töchtern der Eva von Trott 
fallen zu können, und da sie, wenn dem wirklich so wäre, die letztge­
storbene derselben sein würde, so würde sich die enge Fassung des Kir­
chenbuchsvermerks um so besser erklären.

Allein von den bisher vorgekommenen Töchtern der Eva von Trott 
könnte sie nicht wohl eine gewesen sein; denn Zifra starb 11 Wochen 
nach der Geburt, Bransifra vor 1564, Eva vor 1611, Katharine und 
eventuell die zweifelhafte Anna aller Wahrscheinlichkeit nach vor 1552, 
jedenfalls vor 1599, und Sidonie vor 1599, und da der Kirchenbuchs­
vermerk offenbar auf ein unverheirathet gestorbenes Mädchen hindeutet, 
so würden auch noch deshalb Bransifra und Sidonie nicht gemeint sein 
können. Es würde daher nur übrig bleiben, die Verstorbene für eine 
in späterer Zeit, etwa nach 1547 geborene Tochter Evas zu halten; 
der Umstand, daß sie in der mehr bezogenen Urkunde von 1552 nicht 
benannt ist, würde sich dann etwa dadurch erklären lassen, daß sie da­
mals noch nicht geboren oder noch gar zu jung war. Ihre Mutter 
würde dann freilich bei ihrer Geburt über 40 Jahre alt gewesen sein.

Indeß dürfen wir auch nicht unberücksichtigt lassen, daß in dem 
letzten Willen der Eva von Kirchberg von 1599 von keiner noch leben­
den Schwester derselben oder von Bruderkindern, sondern nur von Schwe- 
sterkindern die Rede ist, und daß sich in den im städtischen Archive zu 
Hildesheim befindlichen, freilich sehr unvollständig noch vorsindlichen 
Schriften über die Nachlassenschast der Eva von Kirchberg und ihrer 
vor ihr verstorbenen beiden Brüder Eitel Heinrich und Heinrich Karl 
nicht die mindeste Spur findet, daß noch eine Eva überlebende Schwe­
ster vorhanden war. Wir würden dieses für bei weitem überwiegend 
und danach uns überzeugt halten dürfen, daß die 1626 verstorbene 
unechte Tochter des Herzogs Heinrich nicht zu den Töchtern der Eva 
von Trott gehört habe, wenn wir nur durch Einsicht der Urschrift jenes 
letzten Willens oder in anderer Weise Gewißheit davon erlangen könn­
ten, daß in der Abschrift desselben, von welcher die Anlage abgedruckt 
ist, in dem Passus der Erbeseinsetzung wirklich der Name der ringe-
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setzten Erbin ausgelassen und diese also nicht Eva von Kirchberg ge­
wesen sei. '71) Diese Gewißheit hat sich aber bis jetzt noch nicht be­
schaffen lassen wollen, da insonderheit das Original oder eine beglaubigte 
Abschrift jenes letzten Willens bislang noch nicht aufgefunden ist.

Nach dem Beigebrachten glauben wir für wahrscheinlicher halten 
zu dürfen, daß die 1626 verstorbene unechte Tochter Herzog Heinrichs 
nicht zur Nachkommenschaft der Eva von Trott gehört.

Ware die anliegende Testamentsabschrift aber dem Originale gleich­
lautend, so würden wir keinen Anstand nehmen, die in demselben ein­
gesetzte Erbin Eva von Kirchberg für die 1626 gestorbene unechte Toch­
ter Herzog Heinrichs und eine Tochter der Eva von Trott zu halten.



Anmerkungen
') Ein Bild von Eva von Trott giebt eS nicht; ein Originalgemälde vom 

Herzoge Heinrich d. Jüngeren findet sich auf dem Nathhause zu Wolfenbüttel, 
und eine Copie desselben im blauen Rittersaal? des Landschaftlichen HauseS zu 
Braunschweig; von ihm giebt es auch Kupferstiche.

2) Vaterl. Archiv, Jahrgang 1833 p. 6l3.
Hortleder Handlungen rc., Th. 2 p. 1401.
Gegründete, warhafftige Supplication einer ehrlichen Freundschaft, deren 

Schwester, Base rc. Herzog Heinrich von Braunschweig in seinem Frawen- 
zimmcr geunehrt gehabt rc. vff jetzigem Reichstag zu Regensvurg übergeben, 
auch was Herzog Heinrich darauf geantwortet ;c. äctum 1541 in NegenS- 
purg. 4.; auch in Hortleder Handlungen und Ausschreibcn des h. röm. Reichs. 
Gota 1645. toi. Tib. 4 cop. 29. p. >612 ff. abgcdruckt. Jene Supplikation 
enthielt eine Klage der nächsten Verwandten der Eva gegen den Herzog Hein­
rich auf Herausgabe derselben mittelst des Inlerd. de libero boinine exbibendo. 
6k. auch Hortleder I. c. cop. 19. p. 1401.

Denn da sie zur Zeit, als sie an den Wolfenbüttelschen Hof kam, um 
1ö22, als ein züchtiges, wohlerzogenes Mädchen bezeichnet wird, deren Erziehung 
daselbst vollendet werden sollte, so wird man ihr damaliges Alter zu etwa 13, 
14, 15 Jahren annehmen dürfen.

Die Anmerk. 2 cit. Klage.
') Jahrg. 1833 p. 6i3.
b) Lt. z. B. Hortleder I. c. lib. 4 cop. 46, 48. Andere sind gleichzeitig ge­

druckt.
o) Vaterl. Archiv cit. Jahrg. 1833 p. 614.
l0) I. c. p. 613, 614; z. B. die zweite Tochter Zifra wurde für dieTochter des 

Amtmanns Dedeken auf der Staufenburg ausgegeben. b. c. p. 622.
") Die Sage bezeichnet noch jetzt ein in einem beim jetzigen Eingänge in 

das Wolfenbüttel'sche Schloßtheater belegenen, vom Schloßhofe sichtbaren Thurme 
befindliches Gemach als dasjenige, welches Eva bewohnt hat.

In Folge eines Schr des Kurfürsten Joh. Friedr. von Sachsen vom 
Dienstag nach Fab. Sebast 1543 wurde nach dem Berichte der Räthe zu Wolfen­
büttel v. 7. Febr. 1543 unter Zuziehung um den Begräbnißplatz wissender Per­
sonen in der Barfüßer-Kirche zu Gandersbeim an der Stelle, wo der Sarg 
beigesetzt war, nachgegraben, um die Todtenlade mit ihren Reliquien zu finden, 
indeß nichts gefunden, was der Bericht durch die in Gandersheim allgemein 
verbreitete Sage erläutert, nach welcher schon vor 6 Jahren (1537) die Mönche 
hätten nachgraben lassen und den Sarg wahrscheinlich herausgenoiumcn hätten, 
was jedoch die Mönche in Abrede stellten. Vaterl. Archiv 1833 p. 629, 630.

Dieses Barfüßer-Kloster ist übrigens erst 1511 durch Beförderung Herzog- 
Heinrich sen., des Vaters unseres H. Heinrich, erbaut. V. Nehtmeyer Br. Kirchen- 
gesch. Th. 3 x. 372, Nehtmeyer Ehron. p. 859.
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") Alles Vorstehende ergiebt sich aus Hortleder 1. c. lik. 4 cap. 46 u. 48; 
LIeiäsnu« reru« et aä uorlra tempora urgue continuatu« per S1. 0. 8ckaäzeum. 
1621 ff. sol.TH.I. lib. 13-8- 17; Vaterl. Archiv cit. Jahrg. 1833 p. 614 bis 
620, wo die Darstellung nach den Casselschen Akten gegeben wird und einigen 
andern gleichzeitigen Druckschriften und ungedruckten Urkunden.

Als Herzog Heinrich die Erzählung der Sterbecomödie mit Eva bei Slei- 
dan gelesen hat, soll er in die Worte ausgebrochen sein.- Wer hat das dem 
Stadtschreiber zu Strasburg gesagt? der Schelm hat gleichwohl nicht alles ge­
wußt. (Götting. Hift. Magaz. v. Meiners und Spittler. Bd. 3 p. 130).

") Vaterl. Archiv cit. 1833- p. 620.
") Vaterl. Archiv cit. 1833 p. 622, 625 und die übrigen in Anmerkung 

13 angeführten Schriften I. c.
") Vaterl. Archiv cit. 1833 p. 620, 621.

Engelbert Dedeken, später Dankwert I. c. p. 615, 616.
Vaterl. Archiv cit. p. 621, 622 und die übrigen Anmerkung 13 citirten 

Schriften.
") Vaterl. Archiv 1833 p. 622, 623. Vielleicht hat das Nachfolgende auf 

das im Texte Angegebene Bezug:
Laut Urkunde ä. ä. Wolfenbüttel am 26. September 1539 präsentirt Her­

zog Heinrich d. Jüngere den Priester Georg Kuelies, Mainzer Bistbums, dem 
Archidiakon Kanin Göttingen, Magister Johann Linden, um ihn mit der Pfarre 
zu Gittelde zu investiren, da die von Gadenstedt, welche das Pfarr- oder Kirch- 
lehn daselift zu verleihen haben, „dasselbe eine zeither mit keinem 
tauglichen Pfarrherrn versehen" fAus dem Original-Concepte in der 
herzoglichen Consistor.-registr. zu Wolfenbüttel.)

Johannes Werlemann, veru« parior zu S. Mauritii in Gittelde, ist einge­
setzt vom Herzog Heinrich zu Braunschwcig, aber die von Gadenstedt sind Col­
latores der Pfarre. (Visitations-Buch von 1542 kol. 287 das.)

ro) Die Anmerkung 4 citirte Supplikation.
") I. c.; Hortledcr I. c. lib. 4. csp. 46. p. 1780; csp. 47. p. 1836 

UNd csp. 48. p. 1870 ff.
") Hortleder I. c.
") Vaterl. Archiv 1833 p. 624. Ueber die Licbenburg findet sich ein Auf­

satz im Hannöverschen Mag. 1842 Stück 66 und 67, der über die Geschichte 
derselben Auskunft giebt.

2«) Die Anmerkung 4 citirte Supplikation.
2») Vaterl. Archiv 18^3 p. 624.
2°) Vgl. z. B. des ff. Br. Gränz- u Klosterraths I. I. Voigt Histor. des 

StiftS Stederburg 1706 Mscrpt. kol. 98; Nehtmcvers Br. Lün. Chron. Th. 2 
p. 899, PrizeliuS und der neueste Hannövcrsche Stammbaum; wogegen Have- 
mann Br-Lün. Gesch 1855 Tb. 2 p. 235 mit Unrecht behauptet, daß die 
Herzogin 1542 gestorben sei, was sich schon daraus sicher ergiebt, daß Herzog 
Heinrich in seiner auf dem Reichstage zu Speier im April 1544 gegen die An­
schuldigungen der protestantischen Fürsten überreichten Replik in 8- 55 beschwe­
rend ansührt, daß während der Belagerung Wolsenbüttels, also Anfangs Aug. 
1542, die noch nicht völlig vcrwesete Leiche seiner verstorbenen Gemah­
lin Seitens der Belagerer aufgcgraben und spvliirt sei, und daß die protestanti­
schen Bundcssürsten in ihrer dagegen daselbst überreichten Replik, wenn sie auch 
jenes in Abrede stellen, doch bemerken, daß sie bei ihrer Anwesenheit in Stcdcr- 
burg, weil sie wahrgenommen, daß die Herzogin ein zu schlechtes Grab gehabt, 
überlegt hätten, wie sie derselben ein angemesseneres bereiten könnten. Hortledcr 
I. c. p. 1839, 1866. Die vom Herzoge behauptete Thatsache veranlaßte ihn 
aber nach seiner Rückkehr in seine Lande,' ihre Gebeine in der Stederburger Klo­
sterkirche wieder ausheben und in dem von ihm an der vormaligen Marien- 
kapelle zu Wolfenbüttel erbauten fürstlichen Begräbnisse wieder beisetzen zu lassen,
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so daß dieselben sich noch jetzt in dem s. g. alten fürstlichen Erbbegräbnisse der 
jetzigen Kirche ll. S. F. zu Wolfenbüttel beigcsctzt finden. Woltercck Wolfcnb. 
Begräbnißbuch p. 23 und 24.

Vaterl. Archiv 1833 p. 625. Der Herzog datirte z. B. eine Schrift 
vom Montag nach Sim. und Iud. (Ende October oder Anfang November) 
1541 aus der Liebenburg. Vergl. Hortlcder I. c-. p. 1785.

r») Vaterl. Archiv 1833 p. 625.
29) Heinrich Thcuerdank hatte auch damals noch seinen Aufenthalt bei dcS 

Herzogs ältestem legitimen Sohne, jedenfalls Ende August 1542 mit ihm inGan- 
dersbeim.

20) Er hieß nicht von Scgerde, wie das Archiv cit. p. 626 sagt, sondern 
gehörte zu der bald nach 1605 ausgestorbcnen (vgl. äciu des vormal. herzogl. 
Braunschweigischen Amts Schöningen- Familie von Seggerde, die ihren Namen 
von dem im K. Prcuß. Kreise Neuhaldenslebcn belegcncn, jetzt v. Spiegelschen 
Gute Seggerde hatte.

Claus von Seggerde kommt schon im Jahre 1541 als Hauptmann zu 
Schöningen, wo ein herzogl. festes Schloß war, in Schöninger Urkunden vor. 
Nach der Occupirung der wolfenbüttelschen Lande im August 154 t wurde er 
von seinem Amte entfernt, und Georg Weiße zum Schloßhauptmann daselbst 
eingesetzt, der solches bis zur Rückkehr des Herzogs in seine Lande 1547 blieb, 
worauf Claus von Seggerde wiederum an seine Stelle trat, der dann noch 1550, 
1551 und 1553 in dieser Eigenschaft verkommt. Vgl. z. B. Jerxheimisches 
Erbregister, Enno memorsb. Lcbeniiiß. p. 301.

") Vaterl. Archiv 1833 p. 626, 627.
2?) I. c. p. 627, und Jahrgang 1834 g. 425.
'2) Vaterl. Archiv 1833 g. 628, 631.
2<) 1. e. x. 628.
2») Hortleder I. c. p. 1903; die Kinder hießen vielmehr Eva und Eitel 

Heinrich; in den Reichstagsverhandlungcn kommen überdies noch mehrere andere 
Unrichtigkeiten in den Namen der Kinder Evas vor.

2°) Vaterl. Archiv 1833 x. 628; v. Rommcls Gesch. von Hessen Th. 4 
Anmcrk. p. 318. In dem citirtcn Befehle befahl der Landgraf überdies, man 
solle den beiden Kindern Evas feine Kleider, dem Knaben ein dammasten Wams, 
ein schwarz Nöcklein mit Sammet belegt, Hosen und ein feines Parettlcin, 
desgl. dem Mägdlein ein fein Nöcklein und was ihm sonst von Nöthen sei, 
machen lassen, auch die Frau, so bei den Kindern sei, kleiden. Sie müssen also 
bis dahin nicht besonders gut in Kleidung gehalten sein.

2?) Rehtmeyers Braunscbweigische Kirchengeschichte Th. 3 s>. 153; nach 
Havemann Gesch. der Lande Braunschweig und Lüncburg 1855. Bd. 2 p. 236 
wurden dem Herzoge schon am 12. Juli 1542 die Fchdebriefc.Her Verbündeten 
zugesandt, und er hat sie in Lafferde in Empfang genommen, wogegen er den 
Fehdebries seiner Landstände erst in Landshut erhielt. Havemann Gesch. 1837. 
Th. 1 x. 360. Der Fehdcbrief des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen 
und des Landgrafen Philipp von Hessen ist nach Hortlcder I. c. I. 4. c. 36 p. 
1666 vom 13. Juli 1542 datirt.

92) RehtmeyerS Braunschweigcr Kirchengeschichte I. e.; Havemann I. c. 1855 
Th. 2 x. 237. Seinen jüngsten Sohn, Prinz Julius, schickte er dagegen zuerst 
nach Gandersheim, dann weiter nach Kalenberg und Lauenburg und zuletzt nach 
der Universität Köln. Rehtmeyer I. c.

29) Rehtmeyer I. c. x. 154 ff.; Bege Chronik der Stadt Wolfenbüttel p. 
32 und die daselbst citirtcn Schriften.

") Vaterl. Archiv 1833 p. 612.
") loh. 8Iei(jgnu8 V6VU8 e<1. U. 0. Zckaäaeur 1621 kol. lil). 15. §. 21. 

p. 405.
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42) Hortleder lib. 4. cap. 46. bes. p. 1779, 1780, 1836, und C3P. 48 
bes. p. 1870, 1902, >903.

lob. Lleiüanus voru8 eä. KI. 0. Lebaüaous 1621. kol. üb. 15 §. 40. 
42 und Ii!>. 16 8- 21, 22.

ck. über alles dieses Hortleder üb. 4. c. 55; Sleidanus I. c. üb. 
16 §. 23.

45) Hortleder I. c.; Sleidanus I. c. üb. 19 8- 23 p. 550.
4°) ck. weiter unten 8- 3.

Viü. Anmerkung 36.
") Lk. auch weiter unten 8- <2.
4») Vaterl. Archiv 1854 p. 288. ck. p. 400.
°O) I. c. pax. 288 Anmerkung, ck. 8- 12.
5') Vaterl. Archiv 1841 p. 99.
s?) I. c. p. 99 ss.

Vaterl. Archiv 1854 p. 313.
54) i. c. 281 aus L. Schnarmachers Hildesh. Annalen p. 68, und es 

dürfen daher hiernach die Angaben, welche ihren Tod in andere Jahre schen, 
als unrichtig beseitigt werden.

55) I. c.
5°) I. e. 1833 p- 623.
57) Die Beweise davon wird das Nachfolgende ergeben.
5«) Göttingisches historisches Magazin von Meincrs und Spittler. 1788. 

Bd. 3. pgg. 133-136.
52) Spittler I. c. und Schrader im Vaterl. Archiv 1833. p. 611.
°°) 6k. Anmerk. 36.
°l) ck. z. B. Hortleder lib. 4. cap. 47 p. 1836 und 1837 dl. 72 , 73

und 74 mit csp. 48 p. 1868 UUd 1869 24.
52) Als Landgraf Philipp von Hessen bereits längere Zeit mit Christine,

geb. Prinzessin von Sachsen, vermählt war, ließ er sich noch bei Lebzeiten feiner
Gemahlin 1540 Margarethe von Saal als Ncbcnfrau antrauen; er erzeugte 
mit derselben eine Tochter und sechs Söhne; dieselbe starb 1566. Herzog Heinrich 
jun. sagt in seiner bei dem Reichstage zu Spcier 1544 überreichten Replik vom 
23. April 1544 z. B. im 8- 74 (Hortleder I. c. p. 1837): „Nun hören S. 
fürstl. Gnaden (Herzog Heinrich jun.), daß er (LandgrafPhilipp) an den zweien 
Eheweibern nicht genügig, sondern noch darüber die dritte zu nehmen, in Arbeit 
und Fürnehmen stehen solle, neben vielen seinen Concubincn, damit er beladen 
ist." Laudgräflichcr Scits wird die Wahrheit jener Ansicht und der Concubincn 
zwar in der Duplik in Abrede gestellt, indeß könnte möglich sein, daß mit dieser 
dritten angeblich in Arbeit befindlichen Nebenfrau auf die qu. Trottin gezielt 
ist, da diese dem Landgrafen mehr als eine Concubine, d. h. wohl Maitresse 
auf kurze Zeit, gewesen zu sein scheint.

Obiges giebt zugleich eine Probe davon, wie die Schreibweise in den 
Schriften der Fürsten gegeneinander gehalten wurde.

5-) ok 8-14 uud'den letzten Willen der Eva von Kirchberg.
64) vid. z. B. Alle und jede Geschieht rc. zu Spcier 1544 vorgebracht; 

ein wundcrbarlich seltsam und neu Geburt des babylonischen Waldochsen im 
Herzogthum Braunschwcig geboren rc. zu Spcier gethan 1544 am 5. April; 
Hortledcr I. c. Ilb. 4 csp. 46 psg. 1780. Hiernach führt auch noch Havemann 
Gesch. 1855 Bd. 2 p. 233 die Namen der Kinder und somit unrichtig an, und 
obschon er hier des Heinrich Thcuerdank keine Erwähnung thut, so erwähnt er 
ihn doch I. c. p. 277.

°5) Vaterl. Archiv 1854 p. 304 ff., Lehnbuch Herzog Heinrichs jun. x. 
372 im Wolfenbüttclschen Archive.

66) Archiv cit. i>. 309.

4
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n) Vgl. z. B. Urkunde von 1552 im 8- 7, Urkunde von 1553 im Archiv 
cit. 1854 x. 311.

b«) Viä. §. 3. Man hat wohl geglaubt, den Namen Theuerdank als Fami­
liennamen annehmen zu müssen, unv daher zählt z. B. das Loip. Kon. der Kirche 
rc. in Kirchberg von >751 x. 11 und ein Bericht eines Predigers daselbst vom 
25. Mai 1765 an das Consistorium zu Wolfenbüttel die Gebrüder zu der Fami­
lie von Theuerdank.

Vaterl. Archiv 1854 x. 313.
7°) 1. c. x. 399.
-i) I. c. x. 288.
7-) I. c. p. 285.
72) Arg. z. B. die Anführung Algermann's im Leben des Herzogs Julius 

x. 177 in der Feier des Gedächtnisses der Jul. Carol. von v. Strombeck.
7") Algcrmann I. c. p. 177 ff.; Vaterl. Archiv 1854 p. 284, 285.
7°) Dasselbe findet sich so in Stein gehauen, darunter Heinrich Theuerdank 

von Kirchberg 1571 über einer Thür der Kirche zu Kirchberg (vgl. 6orp. Kon. 
der Kirche rc. zu Kirchberg äo 1751 p. 11 im Wolfenbüttlcr Consistorial-Ar- 
chive); ein Abdruck des demselben gleichen Wapvens des Heinrich Karl von 
Kirchberg ist im Vaterl. Archiv 1854 p. 400 enthalten.

7«) Vaterl. Archiv 1833 p. 624. Nach einem Inventar von 1558 (in 
der vormal. Schöninger Amtsregistratur) befanden sich im Schlosse zu Schönin- 
gen 6 Stuben für den Herzog und die Herzogin, 1 für Herzog Julius, 1 für 
Herzog Philipp, 1 für Herzog Karl (legitime Söhne des Herzogs Heinrich jun.), 
1 für Theuerdank rc., und da die Prinzen Philipp und Karl schon 1553 gestor­
ben waren, so wird das Zimmer auch für Heinrich Theuerdank ohne Zweifel 
schon vor 1553 eingerichtet sein, vielleicht aus der Zeit seiner Erziehung da­
selbst herrührcn.

77) Vaterl Archiv 1833 p. 629.
7») Lehnbuch Herzog Heinrich jun. p. 372 im Wolfenbüttelschen Landes­

hauptarchive.
7°) Visitationsbuch von 1568 fol. 51 im Wolfenbüttelschen Consistorialarchive 

und Nachrichten im v. Campenschen Familienarchive zu Kirchberg.
«°) Vaterl. Archiv 1854 i>. 304 ff.
«') I. c. p. 308.
22) Krumhaar, Die Grafschaft Mansfeld p. 309.
22) Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Churlande, Jahrgang 6. 

(1792) p. 667. Verschiedene Schriftsteller führen unrichtig an, bap er bei 
Sievershausen gefallen sei; Histor. Zeitschrift für Niedcrsachscn, Jahrgang 1858 
p. 410.

24) Vaterl. Archiv 1854 p. 310.
22) Delius Elbingerode Heft I. p. 1l3.
22) Copialbuch des Abts Ludwig zu Königslutter p. 208, 209, 217 im 

Wolfenbüttlcr Landeshauptarchive.
27) Rehtmeyers Braunschweig-Lüneburger Chron. p. 1077 und 1078.
22) 6orp. Kon. d. Kirche rc. zu Kirchberg äe 1751 p. 15; Bericht des 

Pastors zu Kirchberg vom 9. Dcc. 1765 ans fürstliche Consistorium zu Wol- 
fenbüttel.

22) Nach gleichzeitigen Schriften im Archive der Stadt Hildeshcim.
2°) Vaterl. Archiv 1833 p. 614, 622.
2') 6k. das Frühere und Vaterl. Archiv 1833 p. 614.
2-) Gedenkbuch vom Leben des Herzogs Heinrich jun. nach einer hand­

schriftlichen Bemerkung in dem auf der Wolfenbüttlcr Bibliothek befindlichen 
Exemplare des Wolfenbüttelschen BegräbnißbuchS von Woltcreck p. 80 und die 
folgende Darstellung.

22) Lichtenstein, Beiträge zur Geschichte des schmalkaldischen Bundes x.
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40 und 133. Vielleicht war er auch der Janncwitsst, der den herzoglichen Erb- 
vertrag vom 16. Nov. 1535 (Ribbcntrop LandtagSabsch. Th. 1 p. 43) contra- 
fignirt hat.

°") Copialbuch des Abts Anton zu Königsluttcr von 1540/9 fol. 19, 20 
im Wolfenbüttelschen Landeshauptarchive.

Copialbuch des Klosters Königsluttcr von 1540/77 x. 42 ff. und von 
1435/68 fol. 1 st. ebendaselbst.

b°) I. c. und Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Churlande Jahrg. 
6. (1792) p»8> 667 ; Archiv für Niedcrsachsen Jahrg. 1858 p. 410.

Ok. das Nachfolgende, z. B. Urkunde von 1555.
^) Woltereck Wolfcnbüttlcr Begräbnißbuch p. 80.
°b) Schreiben vom 22. Juni 1601 im Stadtarchiv zu Hildesheim.

„Die edle Frau Bransifra geb. von Kircbbcrg, weit. Christian von 
Jenuitz Wittwe".

'0') Zur Berichtigung von in Druckschriften verbreiteten Unrichtigkeiten 
über diesen Hof Folgendes:

Dieter Hof gehörte vor 1525 den v. Dahlcn, ob Pfand- oder lehnweife 
vom Kloster NiddagSbauscn, ist mir nicht bekannt, kam 1525 von demselben 
widerruflich an die Familie v. Wenden (Oo,,. kiääa^hus. x. 412), bei 
der er bis 1555 blieb, worauf er an Bransifra von Jenuitz widerruflich kam, 
deren Crben denselben 1599 an Otto von Hoym, jedoch dergestalt mit Genehmi­
gung des Klosters NiddagShansen verkauften, das; das Grundstück erst dem Klo­
ster zurückfallcn solle, wenn des rc. v. Hoym Nachkommenschaft erloschen sein 
würde, und hörte damit das Grundstück auf, ein vom Kloster Niddagshausen 
wiederkäuflicheS zu sein. Die von Hoym verkaufen den Hof dann wiederkäuflich 
für sie 1654 an das damalige Anna-Sopbiaueum (Gymnasium) in Schöningen, 
worauf er den Namen Schulhof erhält, lösen ihn 1705 wieder ein und ver­
kaufen ihn an den Amtskammerrath Joh. Andr. Lohsc, von welchem er 1718 
durch Erbfall an den Drosten Christoph Daniel von Köhler kommt, dessen Erben 
ihn 1750 an den Schatzrath Joh. Ernst Friedr. v. Hoym auf Esbcck verkaufen, 
von dem er 1756 an den Landcommissär Carl Ludolf Sigismund Möschell, und 
von diesem 1780 an Johann Samuel Markwort kommt, von welchem derselbe 
durch Erbgang zuletzt vor Kurzem an den Gutsbesitzer Degener aus Heilungen 
gelangt ist.

Seit längerer Zeit ist dieser Hof als Rittergut angesehen.
Die nördlich von der Niedcrnstraße abzwcigcude Straße hieß früher zu­

nächst jener „im reichen Nachbarn," und der dann folgende Theil, da wo der
Henningessche, olim v, Hackebcrgsche Hof dO-o. ^8Z. 44 liegt, ,,im Stempel".
Das diesem Hofe gegenüber liegende Haus hieß vor Alters die „Stinklunze".

'00) Lx Orix. im früheren von Höhnischen Guts- und Familienarchive zu 
Esbcck.

^) Ok. die citirte Urkunde von 1555 mit der folgenden vom 9. März 
1556; 1553 war er noch nicht Schöningischer Schloßhauptmann. ei. Anmerk. 
30; auf ihn folgte daselbst als Schloßhaüptmann Heinrich Grote, der als solcher 
1569, 1571 und 1573 vorkommt.

"") Die Anmerkung 95 citirtcn Copialbüchcr.
"5) Lx Orix. in dem Anmerkung 102 bezeichneten Archive.
'°b) Arg. die Urkunde vom 9. Nov. 1564 im Nmts-Schöninger Erbregi- 

ster, worin beide Ehegatten als todt bezeichnet werden.
»°7) Aus Akten des vormaligen herzoglichen Amts Schöningen. 

Siehe Schöninger Erbregister von 1567 kol. 17.
i°") Herzog Heinrich jun. Lchnbuch fol. 113.
"°) Ol. Anmerkung 106.
'") 8clrenin86ns. miscellan. juriä. äe 1500—1600, Welche zugleich er­

geben, daß Herzog Julius laut Lehnbriels vom 8. März 1581 mit den heim-
4*
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gefallenen von Beugentinschen Lehen seinen Rath und Hauptmann Heinrich von 
der Lühe anderweit äe novo belehnte.

Vatcrl. Archiv 1854 p»Z. 302 und ck. Eva's v. Kirchberg Testament, 
n^) Copialbuch des Abts Ludwig zu KönigSlutter p. 208, 209, 217.
i'^) Ex Orig.rn dem Anmerkung 101 gedachten Archive und dem Protocollbuchc 

des fürstlichen Amts Schöningen von 1597 — 1605 in der Registratur des nor­
mal. herzogl. Braunschweigischen Amts Schöningen.

Nach einer alten Abschrift im Besitze des jetzt verstorbenen Amtmanns 
Chr. Daniel Henninges zu Schöningen.

"6) Wann und wie die Familie diese Grundstücke erworben hat, weiß 
ich nicht.

Vaterl. Archiv 1833 pax. 620.
"H viü. die Anmerkung Nr. 120. cit. Urk.
"») Z. B. Druckschrift: Alle und jede Geschieht rc. zu Speier 1544 vor- 

gebracht p. 102; Ein wunderbarlich rc. Waltochsen rc. 1544 in Anmerkung Nr. 
64 citirt; die Casselschen Untersuchungsaktcn; Urkunde vom 17. Juli 1553.

>2°) Im herzoglichen Landeshauptarchiv zu Wolscnbüttcl; 6k. Vaterl. Ar­
chiv 1854. x. 311.

"l) Vergl. die Urkunde im Archiv citirt.
irr) Vaterl. Archiv 1841 p. 105. Nachdem sein Gut Watzum 1552 total 

ruinirt war, bebaute er dasselbe ganz neu.
irr, Vaterl. Archiv 1854 p. 317.

I. c. p. 318.
I. c. p. 317.

"«) Die Familie v. Weferling starb in ihrem Mannsstamme mit dem 
K. Preuß. Geh.-Rathe Albrecht Ferdinand Heinrich von Weferling am 28. 
März 1760 aus. (Braunschweiger Anzeigen 1760 x. 460).

"7) Vaterl. Archiv 1833 x. 620, 627.
"8) ei. oben und Anmerkung 36.
'2») Viä. §. 7.
>-o) Vaterl. Archiv 1841 p. 99 bis 105.
"l) Archiv für Niedersachsen 1854 p. 297, 299, 300.
E) i. c. p. 302, 303; das citirtc Schreiben von 1606 findet sich im 

Hildesbeimer Stadtarchive.
*33) 1. c. p. 409.
13») Aus dem Hildesheimischen Stadtarchive.
"5) Wann der letzte Wille erbrochen oder publicirt ist, ergiebt sich nicht.
"6) Im Hildcsheimer Stadtarchive.
137) Archiv cit. p. 304; ein Schreiben vom 13. Jan. 1611 an den Rath 

zu Hildesheim (im Stadtarchive) sagt: ,,Jch bin berichtet, daß bei jüngst ge­
haltener Liquidation die edle Jungfrau Eva von Kirchberg zu den andern Gläu­
bigern durch ibren Bevollmächtigten eingebcn lassen" rc, woraus zu schließen ist, 
daß sie zur Zeit der jüngst gehaltenen (wann, ergiebt sich nicht-Liquidation noch 
gelebt haben muß.

>3«) Woltereck, Wolfenbüttler Begräbnißbuch p. 350.
Er wird z. B. von v. Selchow und Steffens unrichtig Friedrich von 

Kirchberg genannt, und kann auch jetzt kein Zweifel weiter sein <61 Vaterl. Ar­
chiv 1830 Th. 2 x. 219), daß er und Heinrich Karl von Kirchberg zwei ver­
schiedene Personen waren.

"0) Annalen der Braunschweig-Lüneburger Churlande I. c.; Archiv für 
Niedersachsen. Jahrgang 1858 p. 410.

"i) Algermann I. c. p. 178.
i«2) 6k. oben x. 29 und 30.
"3) Algermann I. c.
"*)  Archiv für Niedersachsen 1854 p. 285.
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'") Nach Schriften im Hildesheimer Stadtarchive und ck. 9.
'") Nach einer alten beglaubigten Abschrift der Urkunde in meinem Besitze.

Viü. oben 8 3-
"8) Bege, Chronik von Wolfenbüttel o. 60 im Archiv zu Wolfenbüttel.

Viü. 8- 12.
Siehe Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lünebura 

Th. 2 p. 376.
isDie Anmerkung 88 citirten Urkunden.
"2) 6k. 8- 7.

Vgl. D. G. Struben, obscrvatt. iur. et bist. äccas p. 270, 
Archiv für Niedersachsen 1854 p. 408.
I. c. p. 406.
Archiv cit. n. 400.
Vergl. D. G. Struben, observ. iur. et bist, üecss p 270, 277.

'»«) I. c. p. 266 - 277.
Archiv cit. x. 288, 289, 314, 318.
I. c. p. 286, 290.
I. c. p. 291, 40l.

i«i) Viü. über alles dieses I. c. p. 291 ff., 403-409.
Braunschweiger Anzeig. 1757 p. 80.

i") Archiv cit. 1854 p. 297, 298.
I. p. 296.
I. e. ii. 406.
I. c. i>. 287.

in) Die nach denselben geführte Untersuchung wurde in Wolfenbüttel ge­
führt und bezog sich hauptsächlich auf Vernehmung der früheren Umgebungen 
Eva's und sonstiger in den Wolfenbüttelschen Landen vorhandenen Auskunfts- 
pcrsonen, die nach der Abreise derselben von Schöningen von ihrem nachherigen 
Leben wahrscheinlich ohne alle Kunde waren.

is») Siehe 8- 7.
"o) Woltercck, Wolsenbütteler Begräbnißbuch x. 350, und Kirchenbuch der 

Kirche U. V. »1. in Wolfenbüttel.
"i) ck. die Anlage.



Anlage.

Der Eva von Kirchberg letzter Wille.
Im Namen der heiligen Dreyfaltigkeit. Nachdem alle Menschen 

rc. undt Ich Eva von Kirchbergk dasselbige auch erwogen undt dero- 
halben meinen letzten Willen, jetzund gesundes Leibes vnd Verstandes 
schriftlich zu verfassen nöthig erachtet. Demnach habe ich dies mein 
Testament gefertiget vnd aufgerichtet, thue solches nochmalen Kraft dieses 
und will auch, daß diese meine schriftliche Anordnung, wenn sie nicht 
als zierliches Testament bestehen mag, jedoch wie ein Eodicill rc

Anfänglich bekenne ich mich zu der rechten, wahren alleinseelig- 
machenden Lehre vnnd Glauben, so vermöge der heiligen Schrift, gött­
lichen Worts und Augsburgschen Eonfession jetzt in dem Fürstenthumb 
Braunschweigk und dieser Stadt Hildesheim in Uebung ist, rc., so soll 
auch mein Leib, wenn ich aufgelöset, allhicr in S. Pauls Kirchen 
christlich zur Erde bestattet werden, den Schulmeistern, Schülern vnd 
Kirchendienern ihr Gepür, wie bei adlicher Jungfrauen Begrabniß üblich, 
auch den Armen die Almosen dargereicht, mein Grab mit einem Stein, 
darauf mein Bildniß und Wapen, Namen und Ueberfchrift gesetzet, 
bekleidet vnd dafür bey den Vorstehern der Kirchen willen gerroffen 
werden.

Was meine zeitlichen Güter anbelangt, so ist meine ernstliche 
Meinung, daß davon zuvörderst der Begrabnuß Kosten, Gesindelohn vnd 
waß ich Andern verhaftet, abgetragen werden und also mein Handt vnd 
Siegell ohne Einrede erfüllet vnd denselben wirkliche Folge geleistet 
werden soll.

Fürters bestimme ich, daß mein Hauß keine Mannsperson erben, 
besitzen oder darin herbergen soll, er sei geistlich oder weltlich, er sei 
auch noch so nahe verwandt, alß er wolle, sondern meiner beiden Schwe­
stern seeligen Döchter sotten die rechten Erben sein, als Jungfraw He­
lene von Jenwitz, Jungfraw Anna von Bethin (d. h. Beugemin), 
Jungfraw Sophia von Wehverling, Jungfraw Elisabeth Sidonia von 
Hagen, sonst Geist genanndt, die hierunter Jungfrawen bleiben vndt sich
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nicht befreien, soll dieß gedachte Hauß zum ewigen Gedächtniß bleiben, 
dieweilen von Kindes Kind welche leben vndt Iungfrawen bleiben; so 
aber von dieser Freundschaft eine Wittwe wäre, die mit Behawsige 
nicht wohl verfehen, die soll auch Macht haben, darin zu wohnen, 
doch daß die Iungfrawen desfalls nicht ausgedrungen werden. Sobald 
sie sich aber befreien, sollen sie kein Deil mehr an dem Hause haben. 
Es soll auch keine die Macht haben, das Haus zu verkaufen, versetzen oder 
verpfänden, sondern so von dieser Freundschaft keine Jungfraw oder Wittwe 
wehr, die dieß Hauß bewohnen könnte, so solte ein Erbar Rhat zu 
Hildessem mit Bewilligung meiner Freundschaft dieß gedachte Hauß 
einer ehrlichen Iungkfrawen oder Wittwe von Adell auf ein Leib ver­
kaufen, die dann einem Erbaren Radte daraus gebe, als ich geben habe, 
das Geld aber, das vor das Leib gegeben wirbt, soll ein Erbar Radt 
beleggen vndt die Zinsen, so davon aufkommen, soll die eldeste Jung­
fraw oder Wittwe, die von dieser Freundschaft noch lebt, haben, doch 
soll der Prediger zu S. Pagell alle Jahr 2 Dalec davon haben, vnndt 
so von dieser Freundschaft keine Jungfraw oder Wittwe mehr lebte, so 
sollen die Zinse jährlich in die Hände der Armen gegeben werden, 
vndt wann ein Leib tod ist, soll das Hauß immer vortann so auff Leib 
verkauft werden vndt die Summe den Armen immer größer gemachet 
werden. So habe ich auch Johannes Schillingen vndt seiner Haus- 
frawen 100 Daler auf ihr Hauß, so vorm Süsterdore fteit, geben, so 
auf dem Hause zu ewiger Gedächtniße sollen stehen bleiben, die Zinse 
aber sollen meine Weschen alle Jhar davon auffnehmen, die in diesem 
meinem Hause wohnen, als des Jhares fünf Dahler, so aber meiner 
Weschen keine in diesen gedachten Hause wohnete, so sollen diese fünf 
Daler Zins alle Jahre auf die Cämmerei gegeben werden, vndt bitte 
einen Erbarn Rath, fo über langk oder kurtz Fremde in dies Hauß zu 
wohnen kämen, wohl ein Aufsehen damit zu haben, daß das Hauß 
möge von den Inwohners in Baw vndt Bessernisse gehalten werden, 
vnndt nicht verfallen lassen, des zur Danksagung sollen diese 5 Daler 
auf die Kämmerei gegeben werden, wenn, der Schoß ausgegeben wird. 
Es soll auch aus dem Hause nichts genommen werden, was erdtfeste 
oder nagelfest ist rc.

Fürter bestimme ich Andreas von Hagen sunst Geist genannt, 
ehelichen Hausfrawen 600 Daler, Busse von Velten ehelichen Haus» 
frawen 600 Daler, Jungkfrawe Helene von Jannewitz 900 Daler, 
Jungkfrawe Anne von Bethin 900 Daler, Jungkfrawe Sophie von 
Weberling 600 Daler, Heinrich Ehristoffel von Weberling ehelichen 
Hausfrawe 200 Daler, Jungfraw Elisabeth Sidonie vom Hagen, 
sonst Geist genannt, 200 Daler, Jungfraw Hedewig Helene von Weber­
ling 100 Daler, Heinrich Christoffel von Weberling 200 Daler, Hen- 
rich Christian von Jannwitz 200 Daler; so ich aber Janwitz halber 
noch Bürgschaft halber verhaftet were, soll zurest von diesen 200
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Dalern bezahlt werden; so soll auch 100 Dalec bey die Kirche zu S. 
Pawel gegeben werden, sofern mich Gott, der Allmächtige, mein Begrab- 
niß da beschert hat; so auch meiner beider Brüder seliger, alß Hein­
rich Deurdanck vndt Heinrich Carls Schuld bezahlt werden soll von 
meinen Deil; 200 Daler bey des Bürgermeister Henni Arnken (soll 
dem) heiligen Geist gegessen vnndt 100 Daler soll in die Schule vnndt 
Armenhaus gedelet werden. Wie es nun weiter mit meinem andern 
Nachlaß soll gehalten werden, sollen meine fünf obengedachte Weschen 
in diesem beigelegten versegelden Briebe (ist nicht mehr vorhanden) zu 
ersehen haben, welches auch fest vndt vnverbrochen soll gehalten werden, 
alß diß Testamente. Dieweil! aber die Erbeinsetzung für das fürnehmste 
wesentliche Hauptstücke eines jeden Testaments geachtet wird, alß setze, 
mache vndt verordne Ich Eve von Kirchberg i) zu meiner vngezwei- 
felten durchgehende gemeine vnnd 2) —----------- alleinige Erbinn der­
gestalt, alß sie alles, waß in meiner Erbschaft, wenn oben angezogenes 
erstattet, vndt richtig gemacht, übrig, erblich an sich nehmen, besitzen, 
genießen, meiner darbey gedenken solle, doch allein meine beyden Schwe­
ster Döchter vndt keine Mannspersohn soll solches zu genießen haben.

Da sich auch Jemand wider dieß mein Testament auflehnen 
sollte rc. (Eodicillarclausel).

Ich ersuche auch Bürger und Rahdt dieser Stadt Hildessheimb 
demütig dahin, das sie dieß mein Testament vndt letzten Willen, wo 
nötig, bestätigen, vollziehen helfen rc.

0 Die Stelle von „Ich" bis „dergestalt" ist nochmals mit der alten 
im Hildesheimischen Stadtarchive vorhandenen Testamentsabschrift collationirt 
und lautet genau wie oben zu lesen ist; wenn diese Abschrift das Original hier 
richtig giebt, so würde die eingesetzte Erbin somit Eva von Kirchberg heißen, 
also ebenso wie die Tcstatricin. Da die Rrüver der Letzteren bestimmt weder 
männliche noch weibliche eheliche Nachkommenschaft gehabt haben, so könnte die 
eingesetzte Erbin füglich nur eine Schwester der Testatriein gewesen sein; allein 
bis jetzt fehlt jede Spur, daß es noch eine zweite Eva von Kirchberg gegeben 
hat; die Tcstatricin würde auch gewiß die eingesetzte Erbin, wenn sie ihre 
Schwester oder Geschwisterkind gewesen wäre, als solche im Testamente bezeichnet 
haben. Mir scheint es daher, daß die Worte: „Ich Eve von Kirchberg" zu- 
jammengehören und die Tcstatricin bezeichnen, und der Name der eingesetzten 
Erbin in der Abschrift ausgelassen ist, wenngleich der Umstand dagegen zu spre­
chen scheint, daß die Testatriein nur im Anfänge des Testaments: „Ich Eva 
von Kirchbergk", nachher aber stets allein: „ich" sagt. Wäre übrigens die 
Testamentsabschrift richtig, so würde die eingesetzte Erbin Eve von Kirchberg 
für die 1626 gestorbene unechte Tochter Herzog Heinrichs und für eine Schwe­
ster der Tcstatricin gehalten werden dürfen. 6l. vorher §. 14.

'0 Hier ist in der alten Abschrift eine Lücke, ohne Zweifel etwas, was der 
Schreiber vielleicht nicht zu lesen vermochte, ausgelassen, wahrscheinlich hat er 
auch schon das vor der Lücke stehende „vnnd" unrichtig gelesen und abgeschrieben. 
Der Name der eingesetzten Erbin könnte hier übrigens jedenfalls nicht gestanden 
haben.
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Des zu Uhrkunde habe ich nicht allein dieß mein Testament vndt 
letzten Willen mit eigener Hand geschrieben, gelesen, auch untergeschrie­
ben, mit meinen Pitziec bedruckt rc.

Geschehen den 8. ^uAurti nnno 1599.

(1^. 8.) Eva von Kirchberg, mein Handt.
(1^. 8.) Hanß Krock als Zeuge.
(1^. 8.) Paul Kolditz sen. als Zeuge.
(1^. 8.) Märten Wittenberg als Zeuge.
(I,. 8.) Diedrich Stavör als Zeuge.
(^. 8.) ?knton Hallenhorst als Zeuge,
(I,. 8.) Tönnieß Schünemann als Zeuge.
(1^. 8.) Johan Schuttes als Zeuge.
(I.. 8.) Vnd nachdem ich Johannes Lawe, Röm. kaiserl. rc. 

offenbarer Notarius von der Edlen Jungfrawen Even von Kirchberg re- 
quirirt, dieß ihr Testament vndt letzten Willen neben vorgemelten Erzeu­
gen mit meinem Handzeichen vndt Pitschafft zu authentischen; demnach 
habe ich solches mit eigener Handt vnterschrieben vndt daneben mit 
meinem aufgedruckten Pitschaft corroboriret rc.

Geschehen nach Christi Geburt ein Tausend fünf hundert neun 
und neunzig am Tage Laurentii mart^nis:

(Nach einer im Archive der Stadt Hildesheim befindlichen alten Abschrift; 
das Original ist nicht vorhanden.)

Unter dem 12. Nov. 1650 fragt dann der Magistrat zu Hildesheim bei 
der theologischen Facultat Rinteln an, ob, da obiges Haus baufällig und 
keine Mittel zu dessen Wiederinstandsetzung vorhanden, auch eine der 
früheren Bewohnerinnen desselben dasselbe für 500 Thlr. verpfändet 
habe und der Gläubiger auf Zahlung dringe, das Haus nicht verkauft 
werden könne, wenn das übrigbleibende Kaufgeld zinsbar belegt würde 
und dessen Zinsen zu dem im Testamente vorgeschriebenen Zwecke ver­
wandt würden, und hat die Facultät l. Responsum von 15. Nov. 1650 
dieses für zulässig und nützlich erklärt, weil es nur auf diesem Wege 
noch möglich sei, der Absicht der Testatricin wenigstens einigermaßen 
nachzukommen.

(Aus in demselben Archiv vorhandenen Schriften.)
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Verzeichniß der in der Stadt Quedlinburg früher und noch jetzt 
bestehenden Stifter, Klöster, Hospitäler, Kirchen, Kalande und frommen 

Brüder- und Schwesterschaften.

Von G. A. v. Mülverstedt, 
Staats-Archivar in Magdeburg und Archiv-Rath.

(Fortsetzung zu Heft II. S. 71.)

2. Kloster 8. VVi sierl i, dicht vor der Stadt, südwestlich von der 
Burg Q. gelegen. ')

Diöcese.- Halberstadt.
Art der geistlichen Stiftung: Mannskloster.
Gründung. Dies Kloster ist das älteste in Quedlinburg. Seine 

Gründung erfolgte durch Haimo, Bischof von Halberstadt (840—853), 
nach den meisten Angaben um 841 an derjenigen Kirche, welche noch 
961 als die der Pfalz Quedlinburg bezeichnet wird. Eine förmliche 
Stiftungs-Urkunde wird entbehrt, als solche gilt eine aus dem Jahre 
964. 2) Die Einweihung des Klosters erfolgte 849.

Ordensregel: Anfänglich 8. kenodilti, dann seit 1148 
?I-Ä6MON8ll'3teN8i8. 4)

Schutz-Patron: 8. ^Vipertu8, während die alte Klosterkirche

i) 1277 couventus 8. ^Viporti eitro muros 0- orä. 8. Augustini (v. 
Erath 6o<I. o. tzueäl. p. 2601, ebenso 1295 (Ibiä. p. 300), doch 1295 auch 
monnsl. 8. VViporli i n 0. (Ibiä. I. c.).

2) v. Erath 6. I). 0ue6I. p. 13. Fritsch Gesch. von Quedlinburg I. p. 
283. K ettner Qnedl. Kirchcnhist. p. 114. kjusü. ^ntigg. yuoäll. p. 44. 146. 

Leibnitz, 8. k. Ilrunsv. II. p. 278. Mcncken 8. k. 6erm. II. p. 
178. Kettuer Qnedl. Kirchenhist. p. 114.

^) Durch Verfügung der Acbtissin Beatrix und Bestätigung der Päbste 
Eugen III. und Alexander III.



59

dem h. Jacobus geweiht war, weshalb das Kloster auch einige Male 
8. Ineodi heißt.

Schicksale. Grundbesitz. Aufhebung. Der reiche Grund­
besitz, den das Kloster durch zahlreiche Schenkungen einiger Kirchen- 
fürsten und vieler weltlicher Personen gewann, und der gegen Ende des 
15. Jahrhunderts allein wohl an 70 Hufen Acker betrug (in ganz Q. 
war es zur Zehnterhebung berechtigt), diente nicht zum Besten des Klo­
sters, da seine Conventualen dergestalt einem ungeistlichen Leben sich er­
gaben, daß 1277 ernstlich dagegen eingeschritten werden mußte. ') Die 
Vermögenslage des Klosters hatte kurz vorher (1265) eine Erweiterung 
der Gebäude desselben gestattet. ?) Aber im 14. Jahrhundert nahm, 
wie fast bei allen Pramonstratenferklöstern, der innere Verfall zu, zu 
dem sich der äußere durch die Gewaltthaten gesellte, die an dem Kloster 
durch die Bürgerschaft in Q. — in Anlaß der Reinsteinschen Fehde 3) 
— im Jahre 1336 begangen wurden und in der Demolirung, ja theil- 
weisen Zerstörung desselben bestanden. Auch trotz des geleisteten Scha­
densersatzes und Wiederaufbaues auf Kosten der Bürger konnte das 
Kloster nicht wieder in Flor kommen. Die Inkorporation des Klosters 
in das Stift Quedlinburg hielt seinen Verfall nicht auf, der sich im 
14. und 15. Jahrhundert beschleunigte. Wir verweisen auf die nähern 
Daten in Fritsch's trefflicher Darstellung a. a. O. f>. 285 ff. Die 
Lutherische Kirchenreformation gewann sehr bald heimlichen und nach 
der Verheerung des Klosters durch die Bauern im Jahre 1525 offenen 
Eingang in den Eonvent, von dem einige Mitglieder zwar zurückkehrten, 
das Kloster aber bald wieder verließen, an ihrer Spitze der Probst, 
welcher sich verbeirathete. Aebtissin Anna zog nun das Kloster und 
sein Vermögen ein und machte es zu einem bis heute noch den alten 
Namen führenden Vorwerke. H Die ehrwürdige uralte auf dem heuti­
gen Wiperti-Kirchhofe ehedem belegene Klosterkirche, welche nach ihrer 
theilweisen Zerstörung im Jahre 1336 wieder ziemlich restaurirt worden 
war und 7 Altäre enthielt, auch durch 2 angebaute Kapellen und 
eine sehr große Glocke sich auszeichnete, ward im I. 1816 durch den

') v. Erath I. c. i>. 260.
2) v Erath I. c. g. 224. 228.
3) Eie glaubten den Eonvent im Einverständnis) mit den Grafen von R., 

da vom Kloster aus heftige Angriffe auf die Stadt durch Graf Albrecht er­
folgt waren.

4) Jm Jahre 1630 sollte das Kloster durch einen kaiserlichen Commissarius 
retablirt und dem Prämonstratenser-Ordcn wieder übcrgeben werden, es unter­
blieb dies aber auf vieles Vorstellen des Stifts und seines Obervogtes, des 
Churfürsten von Sachsen.

») Sie hatte auch eine aus dem 10. Jahrhundert stammende Krvpta. Der 
Baustil der Kirche ist der romanische des >2. Jahrhunderts.
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Domainensiscus an die Pachter des Wiperti-Vorwerks verkauft, die 
sie in eine Scheune umwandelten!

Kirchen-Patronate. Kapellen. >)

3. Lirchcn-Patronate:
Westendorf-Quedlinburg,
Süllen,
Marsleben,
Kl. Börnecke,
Meklenfeld,
Ekstedt,
Brockenstedt,
Schmon,
Letenstedt bei Querfurt u. a. m.

6. Lapellen:

8. ^3 1'13 6 ) bxjde die Kirche angebaut.
8. 1 0 u 3 nnl 8 u 3 silI 8 1 3 0 , z
8. Ni6si36Ü8 et omninm 3n^eloi'um auf dem „Kapellen- 

berge", im 14. Jahrhundert zweimal zerstört, 1455 zum letzten Male 
erwähnt und wohl zu Anfang des 16. Jahrhunderts demolirt oder 
verfallen.

8. dertrul1i8 im Westendorfe bei Quedlinburg.
Auch ein eigenes Hospital besaß das Kloster.
Archiv. Literatur. Das Archiv des Klosters ist zum größten 

Theile erhalten und in das Staats-Archiv zu Magdeburg übergegangen. 
Es umfaßt circa 150 Urkunden, deren älteste vom I. 1163 datirt. 
Gedruckt ist der größte Theil davon in v. Erath's Eodsx cliplomu- 
ticm8 0u6(iIinftui'A6N8i8. Brauchbare Nachrichten über das Kloster 
und seine Geschichte giebt vornehmlich Fritsch a. a. O. p. 283— 
295, wo auch eine Reihe der Pröbste des Klosters. Vgl. G. Chr. 
Voigt Gesch. des Stifts Quedlinburg II. s). 148 — 166. Mooyer 
in den Neuen Mittheil. VIII. 3. 4. p. 554. 555. Abel Halberst. 
Stifts-Chronik p. 67. Niemann Gesch. d. Bisth. Halberstadt p. 
291. Hartmann in der Zeitschrift für Bauwesen. 1853. p. 141. 
Kugler und Ranke p. 95.

Ueber den eigentlichen Klostcrsprengel vgl. Fritsch I. c. p. 289.
-) S. Fritsch a. a. O. p. 288. 289.
*).Nach Art der meisten größeren klösterlichen Stiftungen. S. v. Erath 

I. e. p. 301. Dgl. Magdeburger Geschichtsblätter III. p. 402 ff.
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Siegel: a. Vielleicht das älteste, sehr roh gearbeitet, rund und 
klein, zeigt das Brustbild des Schutz-Patrons mit der Umschrift: 
808 MOIMiIV'8. Abgebildet bei v. Erath I. 6. Ink. XXI. X. 9.

b. jünger, wohl aus dem 13. Jahrhundert, gleichfalls rund, aber 
größer, zeigt auch das Brustbild des Schutz-Patrons mit Stab und 
Buch, worüber ein Stern. Die Umschrift in schöner altdeutscher Ma­
juskel: 8I01IDV31 : IMI^8II§ R 83X(7II N VVKMKII. 
Abgebildet wid. Ind. XXVI. X. 6.

3. Barfüßer-, Franciscaner- oder Minoriten-Kloster, in 
der Altstadt Quedlinburg auf dem s. g, Schulplatze an der breiten 
Straße unweit der Bode gelegen, i)

Diöcese: Halberstadt.
Art der geistlichen Stiftung: Mannskloster, unter einem 

Guardian stehend.
Gründung: Dieselbe soll im Jahre 1301. durch Hermann, 

Bischof zu Halberstadt, erfolgt sein; ?) anderen Nachrichten zufolge reicht 
die Entstehung des Klosters in das 13. Jahrhundert zurück. Wie 
bei andern Klöstern des Franciscaner-Ordens in sächsischen Städten, 
wird der Antrieb zur Gründung des in Rede stehenden vom Orden 
selbst ausgegangen und dazu eine schon um die Mitte des 13. Jahr­
hunderts bestehende Terminei^) benutzt, die Erweiterung und Doti- 
rung derselben zum Kloster aber unter dem Vorgänge des gedachten 
Bischofs durch die Freigebigkeit von S tädtern ermöglicht sein. Keines­
wegs können wir der Ansicht oder den Muthmaßungen, welche F ritsch 
über die Gründung ausspricht, beipflichten, und wenn, was ja öfter 
vorkam, eine hochgestellte Frau, Adelheid von Gernrode, 9 als die 
Stifte rin von ihm genannt ist, so kann ich aus der einzigen Ur­
kunde, welche für diese Ansicht angeführt werden könnte, einem Con­
sens der Stadt Quedlinburg zu einem beim Kloster nothwendig gewor­
denen Thurmbau vom Jabre 1349, ?) einen Beweis für die obige 
Behauptung nicht entnehmen, da ich ' nicht „stiftorinno", sondern 
seisfsrilino lese, wie von Osreniodo" darin genannt

9 Fritsch sagt I. c. p. 307, daß die Klostergebäude sich von der Kloster­
hofsgasse bis zur düsteren Brücke erstreckt hätten.

9 S. Leuckfeld äntt. M-mKoabI). x. 69. Neimmann Grundriß der 
Gesch. von Halberstadt aä a. 1301.

9 Fritsch I. c. I. p. 305.
9 Urk. 1257 bei v. Erath I. c. p. 479 ,,äomus iratrum minorum." 

So heißt freilich das Kloster amtlich auch 1308 und noch 1491.
9 I. c. p. 305. 306.
b) Sie soll Stiftsdame in Q. gewesen sein, was Fritsch ohne Beweis 

annimmt.
9 S. v. Erath I. e. p. 479.
b) Orig. im Staatsarchiv zu Magdeburg.
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ist. Sie war also, wenn nicht Schifferin, so vielleicht „Schaffend" 
Außerdem ist aus der Urkunde ersichtlich, daß sie damals (1349) noch- 
lebte, und daß das Kloster dicht an ihrem Wohnhause belegen war; sie 
kann also nicht zur Stiftung des Klosters 80 Jahre vorher beigetragen 
haben, auch kaum im Jahre 1301. Die erste urkundliche Erwähnung 
datirt aus dem Jahre 1308.

Ordensregel: 8. lO-Lmoisei 8. Irulrum minorum.
Schutz-Patron: ?
Aufhebung. Das nie zu besonderer Blüthe und Wohlhaben­

heit gelangte Kloster fand seinen Untergang in Folge der ersten Regun­
gen für die Kirchen-Reformation in Quedlinburg um 1522. Nachdem 
die Ordensbrüder es bald nach 1525 verlassen, ward es von der Aebtis- 
sin nebst allen Gütern eingezogen und 1589 dem Rathe von Q. gegen 
einen Erbzins erblich und eigenthümlich überwiesen. Von den alten 
Gebäuden ist vielleicht nichts mehr übrig. Der Klosterkirche war auch 
eine St. Annen-Brüderschaft 1509 afsiliirt.

Archiv. Literatur. Von dem Erstem scheint nur wenig er­
halten: 18 Original-Urkunden aus demselben <Ie 1318 ff. bewahrt das 
Staats-Archiv zu Magdeburg auf. S. Fritsch I. 6. >». 305—307. 
G. Ehr. Voigt Gesch. des Stifts Q. II. ,>. 181-183.

Siegel: ist mir unbekannt.
4) Augustiner Eremiten-Kloster in der Neustadt Quedlin­

burg nahe dem Nicolaikirchhose und den „Augustinern".
Diöeese: Halberstadt.
Art der geistlichen Stiftung: Mannskloster.
Gründung. Die widersprechenden Nachrichten über dieselbe in 

Urkunden und bei Chronisten versucht Fritsch I. 6. >>. 308 dergestalt 
zu lösen, daß das schon 1317 bestehende — wahrscheinlich vom Orden 
selbst unter Mithülfe angesehener Bürger und der Halberstädter Geist­
lichkeit gegründete — Kloster von Bischof Albrecht II. von Halberstadt 
1318 bestätigt, nach etwa 50 Jahren erweitert, nach den heutigen 
„Augustinern" zu verlegt und von Bischof Albrecht III. im Jahre 1371 
eingeweiht sei. Es scheint uns übrigens nicht sehr zweifelhaft, daß von 
diesem Kloster die Rede sei, wenn Pabst Jnnocenz IV. im Jahre 
1247 von einem monolorium 8. 5uAU8lini in (). orUinss 
83N6li ^nAU8lini IIuII). clioo. spricht. ') Jedenfalls wird das 
Kloster einige Decennien schon vor seiner ersten Erwähnung bestanden

0 S. v. Erath I. c. p. >81. Im Jalre 1817 liesst es conventus 
lieremitorum orüinis s. -^uZustini in tz. (Idiü. p. 375), lind da auch in dem 
Jahre 1318 in einem allgemeinen Privilegium für den Uremiten-Orden der 
conventus tzuiäelinßeburgensis erwähnt wird slkiil. p. 381), so kann die Stif­
tung sehr wohl schon in das 13. Jahrhundert fallen.
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haben, also seine Gründung in das 13. Jahrhundert fallen. An der 
Spitze des (Konvents stand ein Prior.

Ordensregel: ^uZustim premitaium.
Schutz-Patron: 8. ^u^ustinus.
Aufhebung. Das bei seiner Restauration im letzten Drittel des 

14. Jahrhunderts mit Mönchen aus Himmelpforte bei Wernigerode 
besetzte Kloster hatte nur einen unbedeutenden Grundbesitz und nicht so 
viel, um seine Gebäude in der Stadt vor dem Verfall zu schützen, der 
im I. 1471 schon in bedeutendem Maße stattfand. In Folge der 
Kirchen-Reformation von den Eonventualen allmählich verlassen, ward es 
bald nach 1539 förmlich aufgehoben und sollte dem Stift incorporirt 
werden, wogegen aber der Rath Einspruch that, was zu langjährigen 
Verhandlungen führte, bis es ihm endlich zu geistlichen und Schul­
zwecken überlassen wurde. Eine Feuersbrunst zerstörte im Jahre 1797 
den letzten Rest der ehemaligen Klostergebäude. Zum Kloster gehörte 
eine Kapelle 8. 8t6pliaui (s. unten).

Archiv. Literatur. Nur 7 Original-Urkunden des alten Klo­
ster-Archivs sind in das Staats-Archiv zu Magdeburg übergegangen, 
deren älteste die erwähnte von 1247 ist. Vgl. Fritsch 1. 6. p. 307 
—309. Voigt 1. o. 11. p. 178 — 181. Reimmann Grundriß 
der Halberst. Gesch. ad a. 1297. Abel Sammlung rc. ungedruckter 
Chroniken I. p. 504.

Siegel: Rund, von der Größe eines alten Thalers, das Brust­
bild eines ein Schwert haltenden Heiligen (8. Paulus?) zeigend. Von 
der Umschrift ist noch zu lesen: (ch 8' E) OMI. plp>1, HPU. 
OKO' (0 und II zusammengezogen) 8E1. .4V14. I. OVIOPP (M6L- 
L0KL11), d. h. 8iAi'Uum eonvontus liatrum lloremitarum or- 
clinis sanoli /luZustini iu OuuleliuAoIioroU. 9

5) Kloster Münzenberg, auf dem Münzen berge (Mous 
8ion, monasterium 11. V. Ular iae in Nonte 8ionis, in Uonrnn- 
ker^e u. s. w., auf einer westlich von der Stadt, bei der Vorstadt 
Westendorf belegenen Anhöhe.

Diöcese: Halberstadt.
Art der geistlichen Stiftung: Jungfrauenkloster.
Gründung. Sie erfolgte durch die Aebtissin Mathilde von Qued­

linburg, Schwester K. Otto II., im Jahre 986 auf der oben bezeichne­
ten Anhöhe zu Ehren der h. Jungfrau Maria. Nach dem Brande der 
Klosterkirche im I. 1015 erstand dieselbe und das ganze Kloster reicher 
und größer als zuvor; schon 1017 ward die neue Kirche einge-

9 Stempel aus dem 14. Jahrhundert. An einer Originalurkunde s. K. 
Kl. S. Johannis zu Halberstadt 171 Staats-Archiv zu Magdeburg.
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weiht. Doch war und blieb das Kloster in völliger Abhängigkeit vom 
Reichsstift Quedlinburg, dessen Aebtissin die Wahl der Kloster-Aebtissin 
lenkte und bestätigte. Am Fuße der Anhöhe, auf welcher das Kloster 
lag, hatte es ein besonderes Vorwerk zur Bewirthfchaftung seiner nahe 
belegenen ansehnlichen Ackergrundstücke;' mehr noch ward ihm durch 
außerordentlich reiche und häufige Schenkungen von nah und fern 
zu Theil.

Der Berg, auf dem das Kloster lag, hieß wohl ursprünglich in 
einer nicht mehr erklärbaren Bedeutung?) der Monzingen- oder Mon- 
zingberg (vergl. Quedlingburg), woraus später Monhinberg, Munzin- 
berg, Münzenberg und sodann in der apokryphischen Geistlichkeits­
Sprache Mns 8ionis oder Dlons 8ion wurde. ^)

Ordensregel: 8. Leneclioii.
Schutz-Patronin: ö V. Um-ia.

Kirchen-Patronate. Kapellen.

g. Lirchen-Patronate:
z. B. zu Kl. Salle rsle den (wüst).

b. Kapellen:
1) zu Gersdorf (auf dem dortigen Schlosse?), 1270 abgebro­

chen, reich mit Reliquien versehen;

') S. Fritsch I. c. p. 90. 297. v. Erath I. c. p. 68. Leibnitz 8. 
8. Lrunsvic. n. p. 291. Eccard Oorp. Inst. 8ax. I. p. 446. Einen Theil 
ihrer Reliquien erhielt die Klosterkirche aus der dem Kloster geschenkten, 1270 
abgebrochenen Kapelle zu Gersdorf. S. v. Erath I. c. 9. 242.

2) Vgl. hierüber: Stifts Quedlinburg. Anzeigen 1757. Stück 9, 10 und 
12. Fritsch I. c. p. 302-304.

3) Daher sind die amtlichen Bezeichnungen dieses Klosters unendlich lman- 
nichfaltig. So 1201: monasterium 8. lllariae in monte Ouiäeliageburc fv. 
Erath p. 122), 1208: ecclesia montis 8. Marine, auch 1232 und 1256 (Ibiä. 
p. 127. 154. 206.), 1237: propositus cle .^untsingeberg, 1337: monasterium 
8. lilariae in lilonringebercbo prope tz. (v. Erath p. 445), 1244 bloß monast. 
8. KIsriae virginis (Ib. p. 176), und so nennt es sich selbst 1251 (Ib. p. 187), 
1275: conventus monialium 8. »ariae in monte Ouidlinburgensi extra muros 
(Ibiä. p. 255), 1299: ecclesia 6. Clariae Virginis in liloniringeberck flbiü. p. 
315), desgl. 1303 und 1321 fibiü. p. 338. 39l), 1222: ecclesia montis 8. 
variae in H. (löiä. p. 139), 137l: Closter up den Munhvngerberghe to Q. 
(ungedruckt), 1408: monasterium in kluntrelberge prope t). (tcsgl. 1, 1427: 
Closter up dem Monssvonbcrghe, vor Q. belegen (v. Erath p. 802), 1499 
nennt es sich selbst: U. L. Frauen-Clofter auf dem Berge Sion vor Q. (Stift 
Bonif. zu Halberstadt di. 261 im Staats-Archiv zu Magdeburg).
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2) 8. 1okann,8 L aptatas juxta 1337 erwähnt 
(v. Erath I. e. p. 445);

3) 8 a noto Li-u6i8 in 0Iu89, c,nao Kon8to^ n vooa- 
tur, oxtia civitatem Haldoi'8ta6 8ituata laut einer Urkunde 
von 1516. i)

Ein eigenes Hospital hatte das Kloster wohl nicht,?) dagegen 
gehörte dem Kloster seit 1174 das Johannis-Hospital im We­
sten dorfe mit seiner Kirche und allem Zubehör.

Von den mehreren Altaren der Klosterkirche sind außer dem Haupt­
altar L. V. >Ian30 noch die 8. Nicolai, 8. OeonZii und 8. 8to- 
pkani bekannt.

Schirmvögte : Die Grafen von Regenftein. 2)
Aufhebung. Die Keime zu dem innern und äußern Verfall 

lagen in der sich zeigenden Verweltlichung des Convents, zumal im 14. 
und 15. Jahrhundert, und in der Unzulänglichkeit der allerdings be­
trächtlichen Einkünfte zur Bestreitung der Ausgaben für die Unterhal­
tung der großartigen Kloster-Anlagen, aber doch auch nicht zum kleinsten 
Theil in den Verwüstungen, welche die Klostergüter durch die das Stift 
und die Stadt Quedlinburg betreffenden Fehden betrafen. Endlich war 
es nicht gerade zu seinem Vortheil, daß sehr ansehnliche Güter"*)  weit 
entfernt vom Kloster lagen (im Magdeburgischen, Halberstädtischen und 
Mansfeldischen) und kostspielig bewirthschaftet werden mußten. Alle 
diese Uebelstande führten zu starken Veräußerungen. Von solcher Noth 
ist ausdrücklich m den Verkaufsurkunden die Rede.

Zuletzt verschlimmerten noch die räuberischen Verwüstungen und * 
Zerstörungen der aufrührerischen Bauern im Jahre 1525 die Vermö- 
gensverhaltniffe des Klosters aufs höchste, das die Kirchen-Reformation 
bald aufs äußerste verödete, bis es um 1539 wohl fast ganz leer stand 
und gleich darauf von der Aebtissin Anna eingezogen wurde. Von den 
allmählich verfallenden oder abgebrochenen Klostergebäuden und der frü­
heren Herrlichkeit ist jetzt keine Spur vorhanden.

Noch ist zu bemerken, daß die Gründung des Klosters Huysburg

9 s. It. Kloster Münzenberg lV. 113 im Staats Archiv zu Magdeburg.
9 Dies nimmt Fritsch I. c. 1. p. 297 an und folgert es aus den Wor­

ten zweier Urkunden von 1240 nnd 1244 (v. Erath p. 169. 176.), in welcher 
letzteren es heißt: Censum pi-aekatum äomui iakirmarige. ES ist aber 
wohl die Anstalt für die Kranken und Siechen des Klosterpersonals 
gemeint.

9 S. Voigt i. e. II. p. 168.
9 Seinen Grundbesitz hatte das Kloster außer in Quedlinburg selbst und 

dicht um die Stadt herum in Kl. Harsleben, Gr. Sallersleben, Querembeck, 
Sülten, Tarthun, Egeln, Ballersleben, Weddersleben u. a. m.

5
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durch eine Conventualin dieses Klosters im 1l. Jahrhundert veranlaßt 
worden sein soll. ')

Archiv. Literatur. Das Archiv des alten Klosters ist nur 
zum Theil in das Magdeburger Staats-Archiv übergegangen; ein gutes 
Theil der Original-Urkunden scheint verloren zu sein, namentlich auch 
das Copialbuch und Necrologium. Dort befinden sich c. 120 Original­
urkunden, die fast ohne Ausnahme im Erath'schen Codex gedruckt sind, 
der auch sonst die Hauptquelle für die Geschichte des Klosters ist. Vgl. 
Fritsch I. c. I. f). 29b —304, an welcher letzteren Stelle noch ein 
Verzeichniß der Aebtissinnen und Pröbste des Klosters ne8s>. von 
1080 bis nach 1479 und 1167 dis 1326. Voigt I. o. II. p. 
166— 172. Abel Halberst. Chronik 67. v. DreyHaupt Saal­
kreis I. p. 749.

Siegel: Rund, von mehr als Doppelthalergröße, sehr roh gestochen: 
Ii. V. klui'iu gekrönt mit dem Christkinde auf einem Throne sitzend, 
dessen Lehne mit Hundeköpfen verziert ist. -f 81011^. 8. i>1.4illls. 
I?v. * * in gothischer Majuskel 2)

II. LaprUen.

1. Krypta der Stiftskirche, :sämmtlich neben
2. 8. 8i6pli3ui in der Verbürg, 8ul) russn, 9
3 8 NieUnvIis 9 Stiftskirche und
4. 8. ioliannis h" ""

)>L>. oben.
3. 8. Eurine ^IgAcluIenae, »
6. 8. o U un n i 8 0 3 sNi 8 tu o, /
7. 8. >1ie Ii3eli8 6l omnium 3NA6- l sämmtlich zum 

Ion um auf dein Kapellenberge, sWipertikloster ge-
8. 8. Oorli ucii8 im Westendorfe bei Qued- I hörig, s. oben, 

linburg,
9. 8. 8t6pli3ui, zum Augustiner Eremiten-Kloster gehörig

9 S. Mencken 8. k. Oerm. U. p. 583 ff. Fritsch I. c. I. p. 332.
Abgebildct bei v. Erath I. c.'lal». XXXIX IV. 8. ttrk. Oe ,350 s. U. 

Stift U. V. lil. i-jgö zu Halberstadt IV. >84 im StaatS-Archiv zu Magdeburg. 
Auch das Siegel der Aebtissiu Elisabeth, geb. v d. Schulenburg, öe >499 zeigt 
dic h. Jungfrau Maria s«. li. Stift llonil. ct Maur. zu Halberstadt dl. 
261 UM.)

9 S. v. Erath I. c. p. 218. 742. 804.
9 in Castro tz. auf der Burg, 1374, 1380, 1386, 1406, 1423 genannt. 

S. v. Erath I. c. p. 577.
9 ,,in villa occidentali iuxta tz." 1308 (V. Erath I. o. y. 352), auch 

iuxts claurirum, gegen das Wiperti-Kloster zu. Vgl. v. Erath I. c. y. 100. 
410. 352. 355. Fritsch I. c. I. p. 311.

9 1263 schon genannt. S. v. Erath I. c. z>. 218.
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10. 8. 1o!ic»iini8 Baptist ge bei Quedlinburg, >) zum Klo­
ster auf dem Münzenberge gehörig. S. oben.

11. 8. bei dem gleichnamigen Hospital. S. unten.
12. 8. 8pirilu8 desgl. S. unten.
13. 8. 1o^3nni8 Ü3s)ti8t36 desgl. S. unten.
14. 8. Oionv8ii auf der Burg Quedlinburg, 1451 erwähnt. ?)
15. Ka lands-Kapelle, an die Benedicti-Kirche gebaut auf 

deren Nordseite.
16. IV. IV. an der Südseite der Benedicti-Kirche, Eingang vom 

Chor aus dem Eingänge von der Kalands-Kapelle gegenüber, jetzt 
Sakristei.

17. IV. IV. Grabkapelle an gedachte Kirche im Westen gebaut, eine 
vollständige gothische Kirche im Kleinen mit Apsis und schönen gothischen 
Rundfenstern. Da der südliche Eingang durch sie in das Hauptschiff 
der Kirche geschah, mußte sie, die sehr baufällig war, entweder neu ge­
baut oder abgebrochen werden, welches letztere geschah. Verschiedene 
andere Grabkapellen noch auf dem Kirchhofe 8. Honociieti, einer davon 
noch an der Kornmarktstraße.

18. 8. Ouoi8 auf der Burg im Westendorfe neben der Schloß­
kirche (Fritsch !. 6. I. st. 310. v. Erath st. 462. 526. 645).

19. 8. 51ie^3oll8 in der Stadt (in ui'ko 0.). S. v. 
Erath I. o. st. 722. Ist sie identisch mit

20.8 . ^Iios»3oli8 im Westendorfe? Diese ward nach der 
Reformation ein Pferdestall und lag neben der Stiftsprobstei. S. v. 
Erath I. o. st. 577. 582. 591. 657.

21. H. V. Hlnrino; erhielt 1300 einen Ablaßbrief, v. Erath I. 
6. st. 324.

22. 8. Ooot'AÜ hinter dem Schlosst, südöstlich, in der Ritter­
gasse. S. v. Erath I. o. st. 673. 749. 851. „ouer der Ridder- 
brugge".

23. ö V. Aurigo, vor der Neustadt bei der Viehbrücke belegen, 
1435 zum St. Annen-Hospital gelegt, v. Erath 1. 6. st. 722. 
Fritsch I. 6. 1. st. 31k. Auch 1478 erwähnt. Ihr Patron die 
Gewandschneider-Gilde.

24. IV. IV. am hohen Baum" (Gerichtöstätte, auf dem heutigen 
Neuen Wege), 1246 erwähnt, da doch wobl an eine Kapelle zu denken 
ist. S. v. Erath I. 6. st. 179. Fritsch I. 6. st. 144. 335.

') „iuxta 0.", 1337, 1379 erwähnt. S. v. Erath I. c. p. 445.
'0 S. Urkunde 8. U. Stadt Quedlinburg 6. Ve N. 1. im Staats-Archiv 

zu Magdeburg.

5*
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6. Laland.

Er bestand schon 1326. ') Sein Schutzheiliger unbekannt; sein 
gottesdienstliches Gebäude, eine Kapelle, gehört zu der S. Benedicti- 
Kircke, an die sie angebaut war. Der Kaland war also wohl dieser 
Kirche afsiliirt. Vgl. v. Erath I. o. p. 492. Fritsch I. e. I. p. 310.

v. Fromme Sriider- und Schwesterschaften.

1. 8. ^nnao, der Kirche S. Blasii afsiliirt, noch 1540 er­
wähnt.

2. Loi'poris 01il'i8li, der S. Nicolai-Kirche in der Neu­
stadt Quedlinburg afsiliirt, 1495 durch Erzb. Ernst von Magdeburg 
als Administrator von Halberstadt bestätigt.

3. 8. ^nnn6 in oratorio monitorii sratrnin minornin, 
1509 von demselben bestätigt.

L. Hospitäler und Sicchenhäuser.

1. 8. 8s>iritu8 mit gleichnamiger Kapelle, zuerst 1259 erwähnt 
als (Iomu8 sio8s)ita1i8 8. 8piritn8 in 0. Es lag aber vor der 
Stadt am Neuen Wege. Es heißt 1301 Iio^ntalo 8. 8piritu8 
prosio muro8 Onolil.^) Seine große Kapelle heißt auch Kirche und 
hatte später eine eigene Parochie. Patron derselben wurde der Rath 
zu Q. Im Jahre 1527 heißt es: „Arme Lüde in deme hillighen 
geyste". Das Hospital und seine Kirche brannten 1677 ab. 9

2. 8. 1o6anni8 (0as)ti8tae), Vs Meile südöstlich von der 
Stadt belegen, mit einer später auch Kirche genannten Kapelle. 9 Es 
war das älteste Hospital für Q., wird 1137 urkundlich erwähnt und

9 Vgl. v. Erath x 298.
9 S. lütten Lrnesti Ilalber8t. l. 255 v. 256 im Staats-Archiv zu Mag­

deburg.
9 Ibiä. I. c. f. 325. 326.
9 S. cop. 6IV. di. 666 im Staats-Archiv zu Magdeburg.
9 v. Erath I. c. p. 333. Vgl. Ibid. p. 235. 238.
9 Vgl. Voigt l. c. II. 193 ff. Fritsch I. c. I. p. 334—338. Die 

Hospital-Kapelle ward 1265 zur Parochialkirche erhoben, von dem Wiperti- 
Kloster eximirt und dem Patronat der Aebtissin unterstellt; jedoch unter Mit- 
berechtigung des Magistrats, der das Hospital schon im 14. Jahrhundert fast 
selbständig administrirte.

9 1308: Lapelln Iiospitalis 8. lolmiwis. S. v. Erath l. c. p. 351. 
Vgl. Fritsch I. c. I. p. 310.
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erhielt schon 117*  einen kaiserlichen Schutzbrief. *) Im Jahre 1457 
heißt es St. Johannishof vor Q., und hatte der älteste Bau eine an­
dere Lage als der gegenwärtige, nämlich auf dem s. g. Finkenheerde 
zwischen der Stadt und der Burg, bis er mir einer im 12. Jahrhun­
dert auf dem Wege nach Ballenstedt zu etablirten Siechen-Anstalt ver­
einigt und dahin transferirt wurde. Es war dies ein Lep rosori um, 
das schon 1229 verkommt und dann noch sehr oft (Ko8pit,ul6 )'uxla 
pontem) erwähnt wird. Das alte Hospital S. Johannis im We­
stendorfe war dem Kloster Münzenberg unterworfen, das spätere dem 
Magistrat, die Ursache der Vereinigung das Eingehen des alten.

3. 8. ^nnx>6 mit gleichnamiger Kapelle in der Altstadt an der 
Langen Brücke belegen, auch Hospital „zwischen den Städten" genannt; 
wurde im Jahre 1473 von der Gewandschneider-Jnnung gestiftet. Ihm 
war eine Marienkapelle vor der Neustadt an der Viehbrücke zuständig.

4. St. Martinshof in der Neustadt, vom Bürgermeister Mar­
tin Bethge 1730 gestiftet.

5. Hospital zum Todtenkopf in der Altstadt, imJ. 1675 
fundirt vom Hofrath Windreuter.

6. Leprosorium, Siechenhaus, 1229 erwähnt.?) S. oben 
unter Johannis-Hospital.

Außerdem enthält die Stadt noch ein Armenhaus im Westen­
dorfe, bis 1826 auch Sitz der 1721 gegründeten Waiien-Anstalt, das 
Waisenhaus auf dem Neuen Wege, an Stelle des 1791 eingerich­
teten Armenhauses, und ein im Jahr 1668 vom Bürgermeister Heid- 
feld fundirtes Armenhaus, auf dem Aegidii-Kirchhofe belegen.

k*.  Kirchen in Quedlinburg, abgesehen von den ehemaligen 
Kloster- und Hospitalkirchen.

1. S. Benedicti, die eoelssia so von 8 i8 in Quedlin­
burg, zuerst 1252 urkundlich erwähnt, aber wohl sicher viel älter; 
nach unverbürgten Nachrichten soll sie schon zu Anfang des 12. Jahr­
hunderts zu bauen angefangen sein, und ist vielleicht mit der nicht 
lange vor 1173 (neu - ?) geweihten, nach dem Namen ihres Schutz- 
Patrons nicht näher bezeichneten identisch. Vergl. nähere urkundliche 
Nachrichten über sie und über ihre Altäre bei Fritsch 1. e. I. p.

9 v. Erath p. 98. 97. Vgl. Fritsch I. o. I. p. 338-346. Voigt 
I. c. II. p. 196. 197.

-) v. Erath p. 149. Fritsch I. c. I. p. 344. 345.
9 v. Erath I. c. p. 192, wo ihr Pfarrer Hugo genannt wird.
4) Kegel kam» tzueäl. V. 8. Anm. 5.
9 v. Erath I. c. p. 96.
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320 ff. ') Das Patronatrecht ftand der Aebtissin von Quedlin­
burg, nicht dem Rathe zu. Jm Archiv der Kirche befindet sich eine 
sehr umfängliche Geschichte derselben, drei Bande stark, aus der Feder 
des weil. Oberpredigers Schmidt. ?) Einige architektonische Notizen bei 
Lotz Kunsttopographie Deutschlands 1. 506. Die Kirche hat zwei Thürme. 
Sie hat drei Umbauten erfahren, Theile des ältesten Baues in dcr öst­
lichen Schlußwand des südlichen Seitenschiffes; beim Abbruch der süd­
lichen Seitenkapelle zeigte sich ein romanisches (zugemauertes) Fen­
ster. Das Hauptschiff mit den Seitenschiffen von Quadern in roma­
nischem (nach Lotz a. a. O. spätgothischem) Stil; auch die 
Thürme haben romanische Fenster. Spät gothisch ist der sehr 
hohe und lange Ehor, aus dem 14. Jahrhundert stammend. An die 
Kirche waren drei Kapellen angebaut (s. oben). Jn der Kirche Epita­
phien von Mitgliedern der Familien Vitzthum v. Eckstedt, v. Bor- 
tefeld, v. Hagen u. a m. Von der Stammern'schen Familie aus 
dem Jahre 1595 stammt die reich mit Holzschnitzwerk gezierte Kanzel, 
an der die Wappen und Namen der 16 Ahnen des Stifters befindlich. 
Die Orgel ist 1592 erbaut, ein schöner Taufstein von spätcrm Datum. 
Die große Glocke, 102 Eentnec schwer, ward zuerst 1304 gegossen. ^) 

2. S. Nicolai, die zweite Hauptpfarrkirche der Stadt, in der 
Neustadt belegen, aus dem 12. Jahrhundert stammend und mit ihren 
Geistlichen zuerst 1222 beurkundet. H Der Patronat der sehr wohl­
habenden Kirche stand der Aebtissin von Quedlinburg zu. Ueber die 
zahlreichen Altäre, welche die Kirche früher enthielt, vgl Fritscha. a. 
O. I. p>. 327., der auch >>. 329 die Reihenfolge der Kirchcn-Geistlichen 
giebt. Nach Lotz 1. 6. p. 506 ist der Westbau früh-, das Uebrige 
spatgothisch. Die Kirche hat Doppelthürme.

3 S. Blasii, nach Fritsch die älteste Kirche der Stadt und 
die des Urdorfes Quidlingen. ^) Ihr Pfarrer wird zuerst 1222 er­
wähnt. Sie ward 1268 in vergrößertem Maßstabe neugebaut. Ueber 
zwei Altäre derselben vgl. Fritsch a. a O. I. 330, wo auch 
332 eine 80?>68 plebsnorum. Jm Jahre 1712 erfuhr die Kirche 
einen totalen Umbau.

>) woselbst auch eine Reihe der Ober- und Umcrpfarrer dcr Kirche.
2) dessen Sohne, dem zeitigen Herrn Obcrpfarrcr Schmidt, wir mehrere 

historische Notizen über die Kirche verdanken.
2) Vgl. Voigt I. c. II. p. 183 ff.
4) v. Erath I. c. p. 140. Wie beim Dom in Magdeburg fiudcn sich auch 

in Betreff dieser Kirche alberne Fabeleien von durch Schäfer gefundenen Schätzen, 
und sollen sogar angebliche Kleidungsstücke derselben als Reliquien bet der 
Kirche bis vor 80 Jahren aufbewahrt worden sein. S. Fritsch I. c. I. x. 
324. 325. Voigt I. c. II. p. 190 ff.

5) was Voigt I. c. II. p. 187 für eine Fabel erklärt und sie später als 
S. Benedicti erbaut sein läßt.
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4. S. Aegidii, von selr hohem Alter und schon 1179 urkund­
lich erwähnt ') Sie hatte Doppelthürme, von denen der nördliche im 
17. Jahrhundert durch einen Blitzstrahl zerstört wurde. Fritsch I 6. 
I. s). 333 334 giebt noch Näheres über die Altare, Glocken und 
Pfarrer der Kirche an, die nach Lotz I. 6. 306 spatgothische For­
men hat und u. A. auch durch ein dem 13. Jahrhundert ungehöriges 
interessantes Gemälde auf Goldgrund in der südlichen Vorhalle ausge­
zeichnet ist.

Das Giiterver?eichniß und das Lehnregister des Grafen 
Sigfrid H. von Hlankcnburg aus den Zähren 

1209-1227.2)
Mitgetheilt

sowie mit einem Vorwort und mit Anmerkungen versehen

von

G. Bode und G. A. Lei brock.

Die beiden nachfolgend abgedruckten Handschriften, welche sich in 
dem Besitze des Mitherausgebers G. A. Leibrock befinden, dürften, da 
dieselben ein reiches Licht auf den Güterbesitz eines der angesehensten 
Grafengefchlechter des Harzlandes sowie vieler einheimischer Geschlechter 
vom Adel werfen, ingleichen auch durch die Benennung längst unter« 
gegangener Orte und einer Anzahl von Forstmarken einen nicht unbe-

') S. v. Grath p. 100. Im gemeinen Munde heißt sie die Süntilgen- 
oder Santilgcn-, d. h. Aegidien-Kirche, Aegidius — Jlgen; nach Fritsch I. 
c. l. p. 333 aber ist Jlgt —Odilia, was viel für sich hat, wenn es wahr ist, 
daß sie neben S. Aegidius auch der h. Odilia und der h. Katharina gewidmet 
gewesen. Allein man muß doch wohl eine Benennung nach dem ersten und 
Hauptpatron annehifien. In anderen Gegenden iit Jlgen und Gilgen eine Ab­
kürzung für Kilian. Vgl. Voigt I. c. il. p. 193.

'0 Das Gütcrverzeichniß des Grafen Sigfrid III. von Blankenburg aus dem 
Jahre 1258 befindet sich im Herzogl. Landcs-Hauptarchiv zu Wolfenbüttel und 
nt im AuSzuge gedruckt bei Sudendorf, Urkundenbuch der Herzöge von Braun« 
schweig re. Bd. I. S. 31.
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deutenden Beitrag zu der alteren Topographie unseres Landes liefern und 
auch sonst noch manche bemerkenswerthe Einzelnheiten enthalten, zum Ab­
drücke in dieser Zeitschrift und dadurch zur weiteren Kenntnißnahme sich 
sehr wohl eignen und empfehlen.

Das Güterverzeichniß des Grafen Sigfrid besteht aus annoch 11 Vr 
Blatt Pergament in 4", welche von einer kräftigen Hand, die dem äu­
ßern Anscheine nach dem Ende des 12. oder dem Anfänge des 13. 
Jahrhunderts angehört, beschrieben sind. Das Buch ist nicht mehr in 
seinem ursprünglichen Bestände erhalten, indem das einstmals erste Blatt 
mit dem Anfänge der Eintragungen fehlt, und scheint der Verlust des 
etztern erst in den letzten hundert Jahren stattgefunden zu haben, da 
Stübner in den Denkwürdigkeiten des Fürstenthums Blankenburg Th. 
1. S. 62. 63 (1788) einen Theil der vorliegenden Handschrift, und 
zwar vollständig gerade das ursprünglich erste, jetzt fehlende Blatt, nebst 
einem Theile des noch vorhandenen, jetzt ersten Blattes hat abdrucken 
lassen, woraus Hervorzugehen scheint, daß zu der Zeit das Güterver­
zeichniß noch vollständig gewesen ist. Wahrscheinlich ist der Verlust 
durch das Messer des Buchbinders herbeigeführt, welchem der jetzige 
Besitzer das Manuskript entrissen hat. Auch zwischen dem 6. und 7. 
Blatt ist anscheinend ein Blatt ausgeschnitten, wie der schmale Ueberrest 
desselben anzeigt, gleichwie auch die untere Hälfte des 8. Blattes, welche 
aber, da auch die Rückseite des noch vorhandenen Restes desselben keine 
Aufzeichnungen enthält, wahrscheinlich unbeschrieben war, abgeschnit­
ten ist.

Was den Zweck des Buchs, die Entstehung und die Zeit derselben 
betrifft, so scheint dasselbe angelegt zu sein, um dem Besitzer eine Ueber­
sicht seines Güterbesitzes, namentlich des an seine Vasallen verlehnten, 
in der Kürze zu gewähren und als Anhalt für künftige Fälle zu dienen. 
Möglich ist es nun, daß das Buch nach und nach und in der Weise 
entstand, daß, sobald neue Belehnungen ein- und hinzutraten, dieselben 
in dem Buche selbst verzeichnet wurden, wenigstens scheinen die ver­
schiedenen Kategorien der Güter, als die erweislich von dem Hause 
Braunschweig-Lüneburg zu Lehn rührenden, die im Stift Hildesheim 
und im Göttingischen belegenen Güter nicht zu ein und derselben Zeit, 
wenn auch von derselben Hand, in das Verzeichniß eingetragen zu sein, 
wie die verschiedenartige Tinte der Schrift und der Umstand darzuthun 
scheint, daß mehre Seiten nicht vollständig beschrieben sind. Möglich ist 
es aber andrerseits, daß die vorliegende Handschrift eine Art Reinschrift 
von dem Verzeichnisse bildete, in welches die Belehnungen etwa, sobald 
sie erfolgten, eingetragen wurden. — Um einen Anhalt für die Zeit der 
Entstehung des Güterverzeichnisses zu gewinnen, kommen zunächst die 
Zahlen der Jahre in Betracht, in welchen die aufgeführten Vasallen in 
Urkunden vorkommen. Diese Zahlen, welche unten in den Bemerkun­
gen zu dem Güterverzeichnisse angeführt sind, umfassen den Zeitraum
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von 1169 bis 1247. Zur nähern Bestimmung der Entstehungszeit 
kommt ferner in Betracht, daß der Tod des Vasallen Lusilius 6s Ost6- 
ro6o als vor 1241 erfolgt urkundlich (Scheidt Vom Adel p. 238) 
nachgewiesen ist, und daß der Edle IIoimannu8 äs Hgrtboko, mit 
dessen Gütern nach dem Tode desselben die Söhne des Grafen Sigfrid, 
Heinrich und Sigfrid, von dem Bischof von Hildesheim belehnt wurden, 
vor dem 8. Juni 1227 gestorben war, da zu dieser Zeit bereits der 
Graf Sigfrid von Blankenburg seine Einwilligung gab, daß das Kloster 
Grauhof bei Goslar die Vogtei über seine Güter zu Schwanebeck von 
der Witwe des Hermann von Harbke, Beleke (Jsabella), und den 
sonstigen Berechtigten abkaufte. (Lüntzel, Geschichte der Stadt und des 
Stifts Hildesheim II S. 249.) Wenn hiernach die Zeit der Entste­
hung des Güterverzeichnisses rückwärts durch das Jahr 1227 begrenzt 
ist, da die Eintragungen bezüglich des Kaolins 66 O8toro66 und 
namentlich des Il6rmannn8 6o Hartboleo dem letzteren Theile des 
Verzeichnisses angehören, so kann man andrerseits das Jahr 1209, in 
welchem das folgende Lehnregister, auf welches sich das Gäterverzeichniß, 
dessen erste Aufzeichnungen die ersten Sätze jenes theilweise wörtlich 
wiedergeben, stützt, anscheinend entstanden ist, als früheste Entstehungs­
zeit betrachten, sodaß man den Zeitraum von 1209—1227 als 'solche 
im Allgemeinen anzusehen haben wird.

Das Lehnregister des Grafen Sigfrid liegt uns dagegen nicht im 
Original vor, ist vielmehr der Handschrift Nr. 110 des vormaligen 
Canzleidirectors Simon Finkius zu Blankenburg über die Derenburger 
Streitigkeit zwischen Kurbrandenburg und Braunschweig entnommen. 
Bei der großen Zuverlässigkeit dieses tüchtigen Mannes, der, wie schon 
früher in diesen Blättern hervorgehoben ist, den freien Zutritt zu dem 
damaligen Blankenburger Archiv hatte, ist nicht an seiner Versicherung 
zu zweifeln, daß seine Abschrift von dem Original-Verzeichnisse, welches 
sich damals in dem Archive befand, genommen ist. Er bezeichnet das­
selbe als ein l)o6um6ntum omni 6X66plion6 mgjus.

Dieses Lehnsverzeichniß erscheint besonders interessant durch den 
Umstand, daß dasselbe die Lehne des Grafen Sigfrid, welche derselbe von 
den Söhnen des Herzogs Heinrich des Löwen empfing, getrennt nach 
den einzelnen Lehnherren angiebt und dadurch einen nicht unwesentlichen 
Beitrag zur Geschichte der Theilung der Allode des Braunschweigischen 
Fürstenhauses liefert. Bezüglich der Entstehungszeit des Lehnregisters 
führt Finkius an: llao 86li6 in tribn8 elg88ibu8 866un6um 0'68 
foucli l)omino8, llonrioi b,6oni8 1ilio8, bong 6n. 8iAkri6o, eomiti 
cke Llgnolionburg, 8latim p08t patrimonii 6ivi8ion6m in louckum 
eollata in libro 6iu8 lou6a!i anno praotor proptor 1204 eon- 
einnato roloruntnr. Zwar werden in dem Verzeichnisse nur der 
Pfalzgraf (Heinrich) und der Herzog Wilhelm ausdrücklich als Lehn­
herren erwähnt, während der Graf die übrigen, besonders die auf dem
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Harze belegenen Lehne von dem Reiche empfangen haben soll. Allein 
36 Imperio ist m der Handschrift wohl nur Eigentlich statt sb Im­
perators, vom Kaiser Otto, dem Bruder des Pfalzgrafen uno des 
Herzogs, gesetzt, da es nie bezweifelt ist, daß die Blankenburger Lehn- 
güter auf dem Harze um Hafselfelde, mit Ausschluß der gandersheimer 
und einiger halberstadter Lehnstücke, von dem Hause Braunschweig zu 
Lehn rührten. Bei dieser Annahme wird man jedoch genöthigt, die 
früheste Entstehungszeit des Lehnregisters in das Jahr 1209, in welchem 
der König Otto am 4. October Kaiser wurde, zu setzen, da, wollte man 
die Entstehungszeit vor das Jahr 1209 setzen, an der fraglichen Stelle 
statt 36 Imperio — 3 roZno oder 3 rsA6 gesetzt sein würde. Das 
Jahr 1204 ist von Finkius auch nur aus dem Grunde angeführt, 
weil in den Jahren 1202 und 1203 die Theilung der Söhne des 
Herzogs Heinrich des Löwen stattfand, durch welche dem König Otto 
der ganze Harz von Reinibeke an ! tolu8 mon8 Hurt 8mi8 08l; Oi i». 
Ouols. III 628) überwiesen wurde, welcher Umstand gleichfalls für die 
Annahme spricht, daß auch der Graf Sigfrid seine Lehngüter auf dem 
Harze nicht von dem Reiche, sondern von dem Kaiser Otto empfing. 
Die Lehngüter, welche der Graf von dem Pfalzgrafen Heinrich erhielt, 
gruppiren sich vornehmlich um Derenburg, wahrend von dem Herzog 
Wilhelm Blankenburg und was von den Lehnen östlich von dieser Stadt 
lag, herrührten.

Der Graf Sigfrid, dessen beide Handschriften unter der näheren 
Bezeichnung: cmni8 3vn8 lftit Ooppo, Erwähnung thun, ist hiernach 
der zweite Sigfrid von Blankenburg, der Stammvater der Grafen dieses 
Namens, welcher zuerst 1196 (Förstemann Urkunden des Klosters Hom­
burg S. 26 und Neue Mittheilungen des sächsisch-thüringischen Vereins 
Bd. IV. 1. S. 15 ) urkundlich auftritt, noch 1241 ^Harenberg I>i8lor. 
t-rmtlkwsch. p. 762) urkundet und am 10. März 1245 (Leuckfeld 3n- 
ticp klgnlecmbm^. p. 49, Neue Mittheilungen des sächsisch-thüringi­
schen Vereins Bd. IV. Hft. 1. S. 21) bereits verstorben war. Nicht 
ohne Beziehung erscheint das Zurückgreifen auf den Grafen Poppo bei 
der Benennung des Grafen Sigfrid, da jener der erste Erwerber der 
Lehne und der Grafschaft im Harzgau aus dem Geschlechte der Grafen 
von Blankenburg und Regenstein anscheinend gewesen ist Die Beleh- 
nung desselben scheint zum größeren Theil von dem König Lothar dem 
Sachsen erfolgt zu sein, welchem vor seiner Wahl zum König der grö­
ßere Theil der Grafschaft im Harzgau, welchen nach ihm die Grafen 
von Blankenburg verwalteten, zustand, und ist solches um so wahr­
scheinlicher, als nach der Forschung unseres geehrten correspondiren- 
den Mitglieds, des Privatdocenten Oi'. Eobn zu Göttingen, in den For­
schungen zur deutschen Geschichte, Bd. 6. S. 581, Poppo's 9 Ge-

') Nebrigens nimmt Cohn ohne Grund zwei Grafen Poppo, Vater und
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mahlin ') eine Tochter des Grafen Sigfrid 111. von Nordheim, während 
Lothars Gemahlin eine Tochter Heinrichs von Nordheim, Sigfrids Bru­
ders, war, also beide durch ihre Gemahlinnen verschwägert waren. Dieser 
Verschwagerung hatte Poppo höchst wahrscheinlich die Belehnung mit 
der Grafschaft Lothars im Harzgau, mit der Blankenburg, welche nach­
weislich in naher Beziehung zu Lothar stand (vergl. Urkunde von 
1131 im Urkundenbuche des histor. Vereins für Niedersachsen Bd. 2. 
Hft. 1. Urk. 1. und Leibrock I. e. 1. S. 102, 113), mit der Vogtei 
über die Besitzungen der Abtei (5orver, deren Abt um 1144—1146 
Heinrich von Nordheim, der Bruder der Richeza, war, zu Groningen 
und mit vielen Gütern zu danken, welche andrerseits durch Belehnungen 
seines Oheims, des Bischofs Reinhard von Halberstadt, noch vermehrt 
zu sein scheinen.

Um eine leichtere Uebersicht dieser verwandtschaftlichen Verbindung 
mit dem Hause Nordheim und Süpplingenburg und der Geschlechts­
folge des Blankenburger Grafenhaufes bis auf Sigfrid 11. zu gewahren, 
ist die umstehende Stammtafel angeschlossen.

Wir lassen darnach die beiden Handschriften folgen und bemerken 
dabei, daß das dem Güterveczeichniß jetzt fehlende ursprünglich erste 
Blatt zur Vervollständigung des Ganzen aus der angeführten Stelle 
bei Stübner in Klammern geschlossen abgedruckt, im Uebrigen aber 
der Text der Handschrift genau wiedergegeben wird. Die Namen 
der verkommenden Personen, Orte und sonstigen localen Bezeichnungen 
werden mit Anmerkungen begleitet werden, soweit solche noch ferner von 
uns in Urkunden aufgefunden, und die Lokalitäten nicht als allgemein 
bekannt anzusehen sind.

Sohn, an, und verweisen wir zur Widerlegung dieser Ansicht auf Leibrock 
Chronik von Blankenburg I S. 110 f.

0 Dieselbe hieß Richeza, wie aus der Urkunde des Bischofs Theuderich von 
Halbcrstadt für Kloster Drübeck vom Jahre 1187 ersichtlich : guoä beate memorie 
come-r poppo äe blancbenburcb. octo mansos in ßermersleve jacentes, obtulit 
ecelesie <lei in tbrubilee site. pro remeclio anime üomine liiebere memorabilis 
comitissv. sue uiäelicet uxoris.
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Güterver;eichniß des Grasen Sigfrid II. von Blankenburg.
6uiu8 3VU8 luil ? 0 ppo, (Minuil Vor8t, urmm, 

czui 8>'tu8 68t »6 oeiontom iuxts ilum6n, c^uod äioitur Nut- 
bocio^), c,uom lmbbt in denoüeio Lrtc6nb6itu8 8eu1tk6tu8 
6o ()ui6oIinA6l>urA^), unum qui 8ilu8 68t inwr tluvium 
N6I-U^) 6t 8t?utum, fjU6 68t iuxlr» II6 r 8 16 V 6 ^), l)U6 Zioilur 
V 0 I 6 V/ 6 6 k ^). Lt 8Ü VNM, c>U6 iu66t int6r Ü38I6V6I66 b) 
6t Noru . villum, csU6 Zioitur V0268K3Z6N 7), csU3m ti3t)6t 
in d6N6tieio k' ricl 6 ri 0 u 8 ci6 Loo8t666. Villsm, c^u6 dioi- 
tuc 86l6li6NV6lli6 . 6t tl'68 vill38 qu6 äiountur 0MN68

1) Im Lchnrcgifter Lutbode, jetzt Lupbode, ein Zufluß der großen Bvde, 
welcher sich bei Treseburg, von AÜrode herkommend, mit dieser vereinigt. Der 
Wald im Osten der Lupbode ist das jetzige Revier von Allrode und der Ober­
forstbezirk Thäte, resp, ein Theil des letzter».

2) 1183 Zeuge in einer Urkunde der Aebtissin Adelheid zu Quedlinburg für 
Kloster Michaelstein (LmM coäox äiplom. yneülinburA. p. 103).

3) Die Bär, ein Fluß, welcher in seinem Laufe vou Osten nach Westen 
die alte Grenze zwischen den Grafschaften Blankenburg nnd Hohnstein bildet.

4) Unbekannter Ort.
6) Vielleicht richtiger Volccvsvli und wahrscheinlich die in den älteren 

Grenzbeschreibungen der (Grafschaft Blankenburg-Reinstem oft erwähnte s. g. 
hohe Straße, welche bei Kömgerode im Anhaltischen vorbei über Harzgerode und 
Güntersberae auf Stiege und Hasselfcldc zu zog. Der bezeichnete Wald scheint, 
da die Forsten des Reviers von Stiege und ein Theil der hassclfelder Forsten 
unter der folgenden Bezeichnung Vorkommen, die östlich von diesen belegenen, 
jetzt zu Anhalt und Stolberg gehörigen Waldungen begriffen zu haben, wie denn 
auch noch 1514 die Mafschaft Blankenburg-Neinftein sich nach Osten zu im 
Harze über einen Theil des jetzigen anhaltischen und stolbergischen Terrains er­
streckte (Grenzbeschreibung von 15>4).

b) Die Forsten des Reviers von Stiege nnd ein Theil der hasselfelder 
Forsten.

') Wüst, unsern von Allrode (Herzogthum Braunschweig, Amt Hasselfelde). 
In späterer Zeit trug die Familie von Hoym das Dorf von den Grafen von 
Blankenburg zu Lehn: Frederic von Hovem dat Dorp tome Vozeshagen mit 
aller Nut;'Bertram von Hoiem vnde Wilikin vnde Sigfrid de Erobere von 
Hoiem de habbet to Lene bat Dorp to den Vozeshagen (Stübner I. c. II. 
S. 418).

b) Wüst zwischen Stiege und Güntersberge an der anhaltisch-braunschwei- 
gischen Grenze. Nach der designatio der reinsteinischen Lehne äo 1483, 1484 
hatten jedoch die Grafen von Reinstem ,,das Dorff Selliclcenleläe" von der 
Abtei Quedlinburg zu Lehn (Erath I. c. p. 833). Auch ist hier noch der merk­
würdigen Urkunde der Grafen Sigfrid und Heinrich von Blankenburg von 1275
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kl 3S1 6 V 6 Isi 6 b) 6t M13M VlIIUM cpM dieitM' II3A6N 
Villsm 1M3M ^1bi'6obl8V eido quoni Ii3bol in bonekoio 
vns 1u8gnin8 ^), villam unam quo dioilui' 0 oboleo 
6uiu8 dimidium puitom bubot ^ridorieu8 do lVoindorp 
in bonoboio. FItxvinu8 cie VV68l6l'bu86n doliquum par­

tem.
kol. 1 ^d kut^bodo '^) du38 marea8 et iliinidium. sontem 

qui dieilur bomboiob ^). quu (8ie!) lmbot in bonoboio 
V 8 e n A a r c! i 8 de L 3 t t e n 8 t i 6 o. Oominu8 IiodoIfu 8 tenet 
8>lu3m quo 8ita 68t iuxt3 ilumen Kathode, in foodo 3 do­
mino 8. eomite poi8oluondo 1l. marea8 et dimidiam. 8ub tali 
forma p30li ut maneat ea8tren8i8 in iilankenburA. et p08t 
obitum ip8iu8 pueri 8ui eum 1ilii8 eomiti8 in predieto ea8tro 
oobabitent. preterea (duo8) man808 et aream in oooidon- 
tali uilla.

kof I)ominu8 Ii d e r i e u 8 dd IIa 81e u eId e ^) babet euriam 
in qua 8edet b38louoldo.

Der übrige Theil des Folium ist unbeschrieben.

zu gedenken, nach welcher der erstere proprictiNem meclietstis villae in Leleleen- 
keläe cum omni jure et ulilllate intra et exNa villam — <> cima et jure patro­
natus ticclesiae ejusäem villre Nnutaxat exceptis mit Zustimmung seiner Söhne 
an das Hochstift Hildesheim übcrtrug (Original im Landes-Hauptarchiv zu 
Wolfenbüttel).

d) Die jetzige Stadt Hasselselde (Herzogthum Braunschweig, Kreis Blanken- 
burg), welche aus drei Dörfern entstanden ist (vgl. Leibrvck I. e. II. S. 371 
ff.) und ihren Namen unzweifelhaft von der Hochebene (Feld) empfangen hat, 
auf welcher die Haselstaudc in großer Menge wächst.

ro) Wüst zwischen Hasselfcldc und Trauteiistein, wo noch jetzt in der hassel- 
feldcr Feldmark das Hagcnfeld und die Hagenkirche genannt und näher bei Has- 
selfelde die Hagenmühle vorhanden ist. Das Dorf wird noch 1566 in den 
Rechnungen des Amtes Stiege (Gräfl. Archiv zu Wernigerode 11. 115) als be­
stehend erwähnt

i') Vgl. über die Lage des wüsten Ortes diese Zeitschrift II. Heft 2. 
S. 93.)

") Vusarius Ü6 Ulanckcuimrclr als Bruder eines ^nno 6o Ulanckenbureh 
1212 in Urkunde des Bischofs Friedrich von Halbcrstadt für Michaelstein er­
wähnt (Leuckfeld anllg. ölicligelstein. S. 42 >. Ueber das angesehene Miuisterial- 
geschlecht von Blankenburg vcrgl. v. Lcdcbnr in Märkische Forschungen Bd. 3. 
S. 304 ff.

*3) Wüst, soll nach Finkius in dem jetzigen Hasselfeldcr Forstorte „Bul- 
lars" gelegen haben.

i«) Jetzt Rappbode, der zwischen Neuwert und Wendefurth in die große 
Bode einfallende westliche Zufluß der letzteren.

i3) Berg im thaler Forst, an der Bode westlich vom Hcxcntanzplatze.
i3) 1247 Zeuge in Urkunde des Bischofs Meinhard von Halbcrstadt (.Neue 

Mittheilungen 1. c. Bd. 4 Hft. 1. S. 22.)
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In 6.1 Lt0N8l6(l6 ^) MMI8UM ol, dimidium. Lt ikillom kol. 2 
in jiruto ^lolondiimm umim ol ui'O38. In VVod 688louo 
Illlor M.1N8O8 ol molondinmn. ^Vo8loi'ku.8o n 19) dooimum. 
I)UO8 M3U8O8 ol tlimidium sjU08 liciket in kouolioio Iioni'i- 
0U8 tl6 83dolikol<6. II O ii O 11U 8 do L 3 l 6 I'8 I 0 u 0 ^0^ ))) 
M3N8O8.- I<0N<'INNNNU8 llo II O 0 l K 6 8 O M f Ijf M3U8O8. 
Xu83liu8 <>0 II I 3 U I<6 N I) U I'6 Ii. II M3U808 Ol dooimiM in 
3IK1 oolilo8uoldo. Ileinlious do LoiiuAo^-) II M3U- 
808. IIoiuiiou8 do O3lo I 8>0N0 M3U8UU1 6t dimidium, 
In Wo8t«'l ^u80n 8unt XV u>3U8i 8olnti et dimidiu8 ol kol. 2' 
3106 3ttinente8. et dimidium molendinum et UN3 8ÜU3. l)o- 
minu8 Inideiiou8 de Lntten8te cle^^) linket deeimnm in Lo­
be Iit2. Liideiiou8 et 3vuoldu8 si'3tio8 du Leeen- 

iol!l
e o d e M3N8UM et «limidium . 8iluom et unnm nounle. kuoii 
Inmpeiti ^nno II M3U8O8 VV68teidlU86N et I M3N8UM.

(Hier folgt eine Rasur von l'/z Zeilen).
Kur6li3i(lu8 do Lnlten8t6do M3N8UM et XXII. iu- 

Zer3 et 6uei3m VVo8l6iku86u . in <^un 8edet er 8iluum ^1.3 
UN3M. V86NA3i t de 63tten8tede M3N8UM et dimidium.

Dorf, südöstl. von Blankenburg.
'S) Wetdcrsleben a. d. Bode, südwcstl. von Quedlinburg.
") Dorf, östlich von Blankenburg.
-o) 1197 Zeuge in Urkunde Bischofs Gardolf von Halbcrstadt für Kloster 

Huyseburg (Neue Mittheilungen l. c. S. 16.)
1185 Zeuge in Urkunde Bischofs Dietrich von Halberstadt über eine 

Schenkung von Gütern zu Ditfurt an das Hochstift Halberstadt (Copialbuch des 
letztem in der Domgymnasialbibliothek daselbst kol. 18.) Derselbe nannte sich 
nach dein wüsten Bexbcim (LocliieneKioim) bei Dcersheim im Kr. Halberstadt 
tzGrote Verzeichniß wüster Ortschaften S. 3)

'-) >216 Zeuge in Urkunde Bischofs Friedrich von Halberstadt für Kloster 
Jlsenburg (Copialbuch des letztem im Grast. Archiv zu Wernigerode fol. 31.), 
1222 und 1225 Zeuge in Urkunde desselben für Kloster Huyseburg (Neue Mit­
theilungen I. c. S. 19. 20), 1225 Zeuge in Urkunde desselben über Güter zu 
Nachterstcdt für das Hochstift Halbcrstadt ^Copialbuch desselben I. c. kol. 135), 
1242 Zeuge in Urkunde Bischofs Mcinhard von Halbcrstadt für Kloster Huyse­
burg (Neue Mitthcil. I. c. S. 20), 1245 Zeuge in Urkunde der Gräfin Jngard 
von Regcnstciii über den Zehnten zu Langcln ..Copialbuch des Hochstifts Hal­
berstadt I. c. kol. 90.)

'") 1173 Zeuge in Urkunde Kaisers Friedrich für Kloster Michaelstein 
(Erath I. c. p. 96), 123l Zeuge in Urkunde der Acbtissin Cunignud vonQued- 
linbMg (ibicl. p. 152.)

2») Zeuge in undat. Urkunde des Grafen Sigfrid von Blankenburg (Erath 
1. c. p. 141), 1231 Zeuge der Acbtissin Ostcrlind von Quedlinburg (ibiä. p. 
154), 1234 Zeuge in Urkunde der Aebtissin Gertrud von Quedlinburg (ibicl. 

158.)
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eum cluabus 3rei8^Ve8tei' du86n et unomureom in Orden.^b) 
Herieu8 5iliu8 !udolli uen3toii8 dimidium m3N8um eum 
31'63. Ii cleri eu 8 8poIit^0) dimidium M3N8UM ^Ve8tor- 
Ku86n eum duubu8 3re>8. Ilelewieli Ili! m3N808 et 3tti- 
N6Nt68 31'638. ^Ikvvin n 3r638 6t (limitlium molendinum. 
^or63ni8 dupifeiUN3M 3I'63M qU3M kubet 3lfvvinu8 
in benekeio . 3b ip80. 8ifl'idu8 t)61'6Ii 3 n 6. 28) M3N8UM 
6t dimidium . eum du3l)u8 3rei8. Fnno cie Llunlcen- 
durek 2S) m3N8um quem Imbet 3I) ip80 8ifriciu8 b e rkli3n e. 
kotM3NNU8 6t VVi i I 6 Uel m u 8 kr3tr68 II M3N808 6t 
clu38 3?638 et eurium in qu3 8odit 3UU8 eorum . et 8i- 
Iu3m et K0MIN68 3ttinent68. Keinlioru8 cie Uorclorp 
dimidium m3N8um in VV68teriiu86n et unum M3N8UM in 
^lor6orp. ^o) oelitelm 8uper unum 3re3m in VVe- 
8terliu86n . et decumum in iierrolce8tor^. Iri- 
clerieu8 de I^eindorp dimidium mun8um . vidua 

fol. 4 Wideeindi uineam Lurnelcere 02) ei dimidium man- 
8um in v^e8terku8en. ?i'iderieu8 de ^1in8leue. III.

Wüst, nordöstlich von Quedlinburg. S. oben S. 1 —10.
2«) 1237 Zeuge in Urkunde des Grafen Sigfrid von Blankenburg (Erath 

I. c. p. 164.'»
2') Truchscß der Herzöge von Braunschwcig, tritt in vielen Urkunden von 

1162-1202 auf (Harenberg Instor, eccl. Oanderslieim. p. 707, Orixines tiuelk. 
U1. 424. 513. 517. 561. 607. 622, Spilckcr Grafen von WölpeS. 173, Leuck- 
feld antih. ^meluoxborn. p. 51, Nkhtmeier Braun;chw. Chronik 1. S. 353, 
Neue Mittheil. I. c. Bd. 3 S. 461, Falke irudit. Lorbe). p. 778); ein anderer, 
wahrscheinlich Sohn des erster», in Urkunden von 1221 bis 1239 (Falkei. c. x. 
922, Kindlingcr Münstersche Beiträge II. S. 255, r^tephani Beschreibung von 
Göttingcn III. Einleit. S. 54, Pfcffinger Historie II. S. 129.)

1196 heißen lusarius pincerna, Iordanis dapiker et ^nno de lUanlcenburx 
kratres (Steffen Geschlcchtsgeschichte der von Campe S. 116.)

2«) 1213 Zeuge in 1 Urkunde Graf Sigfriks von Blankenburg für Kloster 
Marienthal und in undat. Urkunde desselben (Erath I. c. p. 133. 141.)

29) Derselbe tritt in Urkunden von 1196-1212 auf (Falke I. c. p. 117, 
Walkenriedcr Urkundenbuch Hst. 1. S. 28 und 42), Pfcffinger I. c. III. 148, 
Meibom script. rer. Cerm. III. p. 350, Erath I. c. p. 123, Leuckfeld antiq. 
^melunxborn. p. 42).

^o) Wüst, östlich von Blankenburg am Bruche.
3') Vielleicht das wüste Eckcrndorf bei Börnecke (Lcibrock I. c. II. S. 364). 

Ein Uerßestnrp, Hergisdors im mansfclkcr Gebirgskreise.
32) Die Weinzucht zu Börnecke, östlich von Blankenburg, war vom 13.— 16. 

Jahrhundert sehr bedeutend. Bereits in der Bcstätignngsurkunde der Güter des 
Johannisstifts zu Halbcrstadt vom 2. December 1153 werden durch den Bischof 
Ulrich bestätigt: in vvesterburnelcere septem mansi et dimidius cum czuinyue 
silvulis ei vinsa, decima ^uogue ipsius vinee (Copialbuch des Stiftes in der 
Bibliothek zu Jena kol. 151; Halberstädt. gemeinnützige Unterhaltungen für 1809 
Bd. II. 358 ff.), und verkündet der 1204—1206 urkundlich auftrctende Propst
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M3N808 6t dimidium, ot euliam in cjuo msnot . 6t VIII iuAONA 
6t II. PPJtN ^IN8l6U6. Ik6tlNNl'U8 de ^1in8ieu6 
M3N8UM 6t dimitiium in ^lin8l6U6. kilii nnnoni8 de 
Heim ent-ureil'^) <)m'n<jU6 mnn8O8 in enllendorp.
Deeimam in eam^o cjui dieitur ium^il<e. O^oluoi' M3N808 
et dimidium et molendinum et loeum molendini in Lsni88- 
leu e. 06) ^tluocnlu8 de Dalem kabet deeimaw in pgruo 
Vi n 8 l 6 u 6. 1' ti 6 t16 u u 8 de 6 r r 6 ^) kabet decimam

Theodcrich von St. Johann in einer undat. Urkunde, daß beschlossen sei, den 
Weinberg ja borneleere, insciis et inconsultis clericis exstirpMiun, von Neuem zu 
bepflanzen und dazu 4 Hufen bei dem genannten Orte auszuweisen (Copial- 
buch I. c. toi. 32). Auch übergab Gras Sigfrid von Blankenburg im Jahre 
1225 unter anderen Gütern dem Bischof Friedrich von Halberstadt vinenm in 
Lornikere babcntem XXHl jugcrs an Stelle des von dem Bischof zu Lehn 
rührenden, von dem Grafen verschenkten Zehntens zu Eilsdorf (Copialbuch des 
Domstifts zu Halberstadt I. c. iol. 19.). Noch 1567—1568 wird in den Rech­
nungen des Amtes Heimburg (Gräfl. Archiv zu Wernigerode 6. 115) der Un­
kosten gedacht, welche die Bearbeitung des Weinberges zu Börnecke verursachten, 
so 1567 98 fl. 20 gr. 9pf. und 1568 87 fl. 15 gr. 9 pf. Daß der Börnccker 
Rebensaft aber gern getrunken wurde, weisen die Rechnungen der Stadt Blanken­
burg aus, in deren Keller unter dem Nathkause dieses edkk Naß zum Frommen 
der Bürger von Blankenburg geschenkt wurde. Der Consum an Börnccker Wein 
war nach Ausweis der Rechnungen der Stadt Blankenburg (in der Herzogl. Kreis- 
direction daselbst) bedeutend; so heißt es in der Rechnung von 1605: „An 
Wein Cinkaust: Nr. 53 an IN taler 16 gr. Amptt Blanckcnburg vor 4 stuck 
bornnikschen Wein, 32 Cmerich, zu 3'/- taler (den Cimer), 193 fl. 9 gr."; in 
der Rechnung von 1619-1620: „Der Fürstlichen Rente vor 2 stuck Borniker 
wein, so 9 Cimer 5 Stübichen 2 kann gehalten, die Ahm zu l2 thlr. 18 gr., 
ostern 1620 zalet: 99 fl. 2 gr. 6 pf."; in der Rechnung von 1620—1621 : 
„Einnamb Wcingelkt: Ein stuck Borniker Wein, so nach Abziebuug der Hefen 
vnndt Schenken Bordienst gehalten 3 Cimer 10 Stübichen, jedes 14 gr., thut 
29 thlr. 30 gr. 6 pf. - 51 fl. 3 gr. 6 pf.", ferner: „Bier stuck bornicker Wein 
so nach abzicbung der Hefen vnndt schencken Verdienstes gehalten 26 Eimer 2 
Stübichen, jedes zu 14 gr., thut 233 thlr. !8 gr. — 400 fl. 6 gr." und 
„Ausgaben Weingeldt: Vor vier stuck Bornicker Wein dem Ambt Blancken- 
burgk, gehalten» in der Ahem 27 Eimer 12 Stübichen, den Eimer 6 thlr. 9 gr., 
thut 172 thlr. 5 gr. 11 pf. — 295 fl. 2 gr. 11 pf." In späterer Zeit wurde 
der Wein meist von Goslar und Walhauscn bezogen.

^) Dorf in der Grafschaft Wernigerode.
Cicbolaus et Xnnn clo bcinborcb 1204 in Urkunde der Grafen von 

Clettenberg für Kl. Walkenried (Walkenr. Urkundcnbuch Hft. 1. S. 45). 1223 
Ueinricuz lilius Xnnonis äs 11. Zeuge in Urkunde der Grafen von Hohnsttill 
(das. S. 100.)

^) Wüst, östlich von Blankenburg am Bruche.
36) Bansleben, Kreis Wolfenbüttel, Amt Schöppcnstedt.
3') Wüst bei Jngeleben, Kreis Helmstedt, Amt Schöningen (s. v. Strom­

beck in Zeitschrift des histor. Vereins für Niedersachsen 1862. S. 106).
3«) Unter den nobiles viri erwähnt 1171 als Zeuge in Urkunde Bischofs 

AdelogS von Hildesheim für Kloster Marienrode (Urkündenbuch des hist. Ver,

6
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in Kar wink öl. III. M3N8O8 in k ui 8 6 c68 to d 6. ^°)
8if?i6u8 do Iketfordo^) unum molendinum et Illlvr 
M3N808 et dimidium in Orden. Kodewiou8 liliu8 I >1- 
8nrü 42) gduooatinm 8up6r XXII. mnn8O8 in Iiod68torp.^) 
Lortoldu8 de Ikietkordo 44) liabet X. 31638 in glueit- 
Kv86n . et dimidium mnn8um in i))83 uilln. ln uill3 t^ue 

toi. 5 dicitur 0Iil)2 iuxtg Xelelze ll. M3U8O8 et deeimani 8upcr 
rot

nouale iuxt3 pnruum Ilr ietlorde") . in Winetliu- 
86N^^). II. M9N808 et 8ilu3m <^U6 dieitur 8toj)6ukorck . 
LIiu8 eonemgnni de kiere . lll M3«8O8 in Il66tlio8em 
et II. M3N808 in lied688leue 4^). et unum in Irke88leue^). 
Lvere8wende, dimidinm decimum «juum linket wide- 
eindu8 de quenZtide. veeiinnm in XiZonkn^on 
Oecimnm in LrA628tcd 6 ^). Oecimnm in Orden. Rasur 
von etwa zwei oder drei Worten. Decimnm in cnllendorp. et 
II M3N808. Lernli3rdu8 de Iliotlorde^). duo8 M3N8O8 
in Orden. Lccl68i3m in onllendorj) cum 1iüt)u8 m3N8i8. 

kol. 5'Hgjnricu8 de 8vterku86n X mnn8O8 in Lnllendorp.
Xd trenn Lnllendorp nttinent due 8iluo . un3 in 8uderli3lf.
3lin in nortknlk uille. IIer6wicu8 de W68terliu8en

für Niedersachsen Heft 4 Urk. 17), 1174 Zeuge desselben bei Bestätigung des 
Klosters Wöltingerode (Lauenstein, Diplomat. Historie von Hildesbeim U S. 
263), 1223 Zeuge in Urk. der Grasen von Woldenberg (Walkenriedcr Urkun- 
buch 1 S. 101.)

32) Wüst, nördlich von Osterwieck am Fallstcin.
4") Sargstedt am Hup, Kr. Halbcrstadt.
4^) 1237 Zeuge in Urkunde Graf Sigfrids von Blankenburg über die 

Vogtei von Quedlinburg (Erath I. c. 164), 1238 Zeuge in Urkunde der Aeb- 
tissin Gertrud von Quedlinburg (ilüü. p. 167.)

4'^i) I.otliewicu8 pmeeroa 1241 Zeuge in Urk. Graf Sigfrids von Blanken­
burg (Harenberg I. c. p. 762), 1248 Zeuge in Urk. Herzogs Otto v. Braun­
schweig für Kloster Wienhausen (Pfeffingcr i. c. I. S. 79.)

43) Rodersdorf an der Bode, südöstl. von Halberstadt.
44) 1208 Zeuge in Urk. der Slebtissin Fridcrunbis von Müutzcnbcrg 

(Erath I. c. p. 127), 1211 Zeuge in Urk. der Aebtissin Sophie von Quedlin­
burg (ibiä. p. 133), 1231 — 1244 Zeuge in Qucdlinburgcr Urkunden (ibiä. p. 
152. 157. 160. 161. 171. 174. 177.)

43) Wüst, nordwestl. von Ditfurt a. d. Bode.
46) Das jetzige Thale an der Bode
4?) Hederslebcn a. d. Selke, südöstl. von Wegeleben, Kr. Aschcrsleben.
46) Wüst zwischen Heimburg und Benzingerode, Slmt Blankenburg.
4b) Nienhagen, südöstl. von Schwanebeck an der Holtcmme, Kreis Halber- 

stadt, früher Botstrcstide genannt.
30) Wüst, zwischen Halberstadt, Derenburg und Langenstein.
37) 1208. 1211 trater öertoläl genannt, s. oben Note 44.
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dimidium mansum in La Ilcndors). In Ockmorslcuo 
mansum el dimidium (suos kakct in kenckeio llantman dc 
Zadcnkikc ^^). I^ridccicus de l^ionkgAc u ^^) Kabel 
I mansum in wenetkvsen et unam curiam csuam inkaki- 
tauit c o n r a d u s. ln VVarncstcdo "). II mansos. Deci­
mam in Indagine sN'Ojie IIa sIe u e! 6 e. Deeimam in occi­
dentali II a s I e u e I (I e. Deeimam in m i 6 6 eIe ste n D a s- kol. 6 
leneIde. (suam Kabel Durekardus de Honstein^). 
Deeimam dinndiam in oiienlali Ilasleuelde. Decimam in 
salikenuelde. siluam l>uo dicitur l auncri^c ^o). et si­
luam. lzuo dicitur Ilasle^^) et uikam kvritrre. in c^ua ka- 
bet lleinricus sta me re, VI. mansos. Decimam in uineis 
Disemekcburck ^). Kabet Ilelenbertus de Lro^pen- 
stide^^). Hermann us de sadenbike kabet decimam

Uei-manaus cie 8aüknbiice Zeuge in einer undat. Urk. Graf Sigfrids von 
Blankenburg (Erath I. c. p. 141).

°^) 1197 Zeuge in einer Urk. Bischofs Gardolf von Halberstadt für Huyse- 
burg (Neue Mitth. Bd. 4 Hft 1 S. 16.)

") Warustedt, zwischen Blankenburg und Quedlinburg.
b5) 1215 Zeuge in einer Urk. des Kaisers Otto IV. (Walkenrieder Urkundenbuch 

I. S. 73), 1216 Zeuge in Urk. des Landgrafen Hermann von Thüringen (das. 
S. 84), 1217 des Grafen blger von Hohnstein (das. S. 85), 1222 der Gra­
fen von Hohnstein (das. S. 94 u. 104.)

5°) Der jetzige Forstort Niesen, zwischen Treseburg und dem Jagdschloße 
Dobenrode.

ü') Diesen Wald trug Graf Sigfrid nach eigener Urkunde vom 14. Octo­
ber 1222 von dem Bischof Friedrich von Halberstadt zu Lehn, und stieß der­
selbe an den Wald des Klosters Münzenberg bei Douenrothe (s. vorige Note; 
Erath I. c. i». 139.)

os- Dieser interessante, bereits 1062 (Izimiriburg) genannte Ort (Aonu- 
menla öoica XXVIIII. p. 156; vcral. Zeitschr. Jahrg. I. S. 5. Anm. 4) wird 
von dem Mitherausgeber G. A. Leibrock in der Zeitschrift Jahrg. I. S. 151 
als bei dem wüsten Eggcrodc am Steinbache, südostl. von Blankenburg belegen 
gewesen angegeben. Gegen diese Annahme spricht jedoch nicht allein die für den 
zu Isomkkeburcli cultivirten Weinbau ungünstige Lage des Terrains in einer 
sumpfigen Gegend, unmittelbar vor dem großen Harzwalde, sondern noch mehr 
der Umstand, daß die Umgegend des wüsten Eggerode zu dem Antheil der 
Grafen von Blankenburg an der Grafschaft im Harzgau gehörte, so daß also 
an dieser Stelle die Grafen von Negenftcin keine Dingftätte haben konnten. 
Daß letztere aber zu Iremiskedun b eine solche besaßen, geht aus der in der 
Zeitschr. Jahrg. II. S. 140 f. mitgctheiltcn Urkunde hervor, und ist man deß­
halb genöthigt, den Ort nördlicher, etwa in dcr Gegend von Börnecke und 
Harslcben zu suchen. Der Forstort Jsenburg, westlich von Börnecke, hat viel­
leicht den Namen des untergcgangenen Ortes, etwa als dessen Gemeindeforst, 
aufbcwahrt. Dcr Graf Sigfrid von Blankenburg hatte 1212 pai-tem quoque 
vineae in Isemisketiercli zur Dotirung des Hospitals vom Kloster Michaelstein 
gegeben (Leuckseld aiUiq. Uiclmelsteia. p. 41.)

b9) Zeuge in einer undat. Urk. des Grafen Sigfrid von Blankenburg für 
Quedlinburg (Erath I. c. x. 141.)

6»
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super III. M3N808 in me6io vosleuol^e. 0 ffe m i 3 ur»3m 
ouri3m Ü3bert3t (sie!).

kol. 6' f'jljj 0iuek3rcii 6e verneb urek kubent tteeim3m 
in vonäorp °°), ^ot)3nn68 6e Oersleue Illlor M3N808 
in ^Ver6688l eu6ullr3 pulu^em Venrieu8 closoowen 
1)3l)6l 36uoe3Ü3m in LililcosZorp") super VII M3N8O8. 
Verw3nnu8 ^elmunt bubet 6eeim3m suprri II. M3nsos 
in krZ628tiäe. voinrious clo Hiiotfoncio °^) kiobol tle- 
eim3ln VVe8terI)V86n 8uper M3N8UM et dimidium. et XX. 
iuLeru et I. in ku mI) ik 6. v e i n r i e u s 6e VVi Z e n r olje 
k3vet unum M3N8UM ^Ve8terku86n . et III. munsos .

kol. 7 In vedosloue. II. M3N8O8. uäuoeium (sie!) in multrelce^) 
super c^ueäum bonu. III. rnunsos et dimidium in lineelce. 
zu K3lten8te (sie!) IIII. munsos ot climitlium. — Vltru ne­

mus s?) fsoclum oomilis Wernkeri do v i n do wo ^). Ikiet- 
murus lietZust^^) trübet Oektelm in ouriu suu lin- 
dowo?"). lidoiious viee6ominu8 äe kusteberek^^).

w) Wüst, in der Flur von Westeregeln.
^') WarSleben im Kr. Neuhaldensleben, jenseit des großen Bruchs.
^) Eilsdorf, Kr. Oschersleben.
^) 1262 Zeuge in Urk. der Aebtissin Agnes von Quedlinburg für Kloster 

Michaelstein (Erath l. c. p. 123), 1236 Zeuge in Urk. der Aebtissin Cunigund 
von Quedlinburg (ibiä. p. 151.)

^) Ein hier wohl nicht in Betracht kommender Uoivricus äo VVigenroüe 
1276 Zeuge in Urk. der Aebtissin Bertradis von Quedlinburg (Erath 1. c. 
p. 257.)

^) Das folgende Lehnsverzeichniß besagt deutlicher, daß hier die Advoca- 
tie über die Güter des Klosters St. Michael zu Lüneburg in und bei Mulmke 
(jetzt Domaine, nördlich von Heudeber) zu verstehen ist.

Wüst, nördlich vor den Thoren der Stadt Blankenbnrg.
«i) Jenseit des Harzes. Die folgenden Güter in der Gegend von Nord­

heim, Göttingen und auf dem Eichsfelde stammen zum größeren Theil wahr­
scheinlich aus der Erbschaft der Gemahlin des Grafen Poppo, Richeza. der Tochter 
Sigfrids IV. von Norbheim, zum Theil vielleicht auch aus der Erbschaft der 
Richenza von Reinhausen, welche Dompropst Reinhard von Halbcrstadt für 
seinen Neffen, Poppo von Blankenburg, erkaufte. Ein Theil dieser Erbschaft 
war auf die Grafen von Negenstein übergegangen, wie die Urkunden von 1256, 
1365, 1483 und 1568 bei Wolf politische Geschichte des EichsfeldeS Bd. 2. 
Urkundenbuch S. 4. 5. 37 und Baring clavi8 üipiom.it. p. 492 und 494 darthun.

<w) 1,84 Zeuge in Urkunde Erzbischofs Conrad v. Mainz für Kloster 
Reinhausen (Lekeiüt mantirsa üocumeat. p. 368).

°v) 1241 von Graf Burchard von Lutterberg mit Gütern zu Hattorp be­
lehnt (Königl. öffentliche Bibliothek zu Hannover IstSS. XXIII. 835. p. 19.)

w) Lindau an der Ruhme, nordöstl. von Göttingen.
'Z 1207 Zeuge in Urk. des Erzbischofs Luppold von Mainz (Walkenrieder 

Urkundenbuch 1. S. 55 1209, 1221, 1224 und 1233 Zeuge in Urk. des Erz­
bischofs Sigfrid von Mainz (Scbeidl mauii««» 6o<um. p. 407, Schetdt vom 
Adel x. 365, Walkenrieder Urkundenbuch 1 S. 102. 141.)

%25c3%25bcipiom.it
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kgbet cjeoimam Ltko1sr68ku 86» "). H6n?i6U8 66 8 v- 
8o") LIiu8 vvi66kin6i. kabst 66oim3m Vor8l3t. props 
8v8 6^). tlsinriouZ 6o ^I666li6im") kabei in 66eim3 
8vtkom ssurn-tam f)3rt6m . snt 6Iii H3r6unAi 6o k o-^l. 7^ 
6en ksbent 63m. Ii66riou8 66 VViIro66^^) kobot VIII. 
M3N808 in ?36ti6n6orp iuxl3 D1ololiu86n. Ii66rieu8 
66 606l6li3A6n 6imi6i3m 666IM3M öun6nrot,Ii 
PI0P6 II 6rl68t)6?6ll. In HlI6M6Nro66^O) H6inriou8 
66 8366N t) ,1(6 bl) . onm tnI)U8 M3N8I8 6t ÜAM8 6t rodlO" 
I 3 n t 6t VI. 3r6I8. w 3 Itk 6 r u 8 66 VViA6Nr0lK 62). I inxm- 
8UM . 6imi6i3ln 8ÜU3M 6l 6imi6. rotkelnnt. in Ikim6nrotk.
Otio V6N3tOl-. I. M3N8UM 6t 6imi6l3M 8ÜU3M IIli6M6N- 
rotk . L38iliu8 66 O8t6?o666S) 8ÜU3M iuxt3 Ü6?66^).

") EllerShausen, westlich von Götttngen.
1222. 1238 (Zeitschr. des histor. Vereins für Nitdersachsen 1853 

S. 166 ff.)
") Die ,illa 8uss, wüst bet Katelnburg zwischen ElverShausen und Dorstt, 

letzteres wohl das hier genannte Dorstat.
") 1181 Zeuge in Urk. Herzogs Heinrich deS Löwen für Stift St. Bla- 

siuS zu Nordbeim (Harenberg I. c. p. 7V7.)
'°) Sudheim, südlich von Nordheim.
") 1215, 1216, 1217, 1219, 1221, 1224, 1229 Zeuge in Urkunden des 

Kaisers Otto IV., des Landgrafen Hermann von Thüringen, des Grafen Elger 
von Hohnstein, des Königs Friedrich I!., der Grafen von Hohnstcin und des 
Erzbischofs Sigfrid von Mainz (Walkcnrieder Urkundenbuch 1. S. 73. 84. 85. 
87. 94. 102 u. 125.)

'S) 1219 Zeuge in Urk. des KönigS Friedrich II. und des Grafen Albert 
von Clettenberg für Kloster Walkenried (Walkcnrieder Urkundenbuch 1. S. 
87 und 91.)

") Die Hälfte deS Zehnten zu Bünrode erwarb das Kloster Pölde für 
15 Mark im Jahre 1289 von Bertold von Bokelhagen, die andere Hälfte 1296 
von Bertolv von Winzingerode, welcher dieselbe dem Grafen Heinrich von 
Blankenburg resignirt hatte (Königliche öffentliche Bibliothek zu Hannover >l. 
8. XXIII. 470. S. 97 und XXIII. 835. S. 22 und 23.)

s") Timmenrode, südöstl. von Blankenburg.
s') Zeuge in undat. Urkunde des Grafen Sigfrid von Blankenburg (Erath 

I. c. p. 141.)
s') 1205) Zeuge in Urk. der Grafen von Regenstein für Walkenried 

(Walkenrieder Urkundenbuch 1. S. 52.)
s") 1202. 1218 Zeuge in Urkunden deS KönigS und Kaisers Otto IV. über 

die Erbtheilung mit seinen Brüdern und für die Kirche zu Ofterode (Urkunden- 
buch des histor. Vereins für Niedersachsen Heft 5. S. 4, Erath I. c. p. 135), 
>224 verzichtet-auf Güter zu Gunsten des Klosters Walkenried, 1225 deSgl. 
als Lehnmann des Grafen Sigfrid von Blankenburg (Walkenried. Urkundenbuch 
I. S. 105. 141), starb vor 1241 (Scheidt Vom Adel x. 238.)

S4) Eins der folgenden drei: Uuslere, kiorHece, IVatorlere, letzteres Wasser« 
leben in der Grafschaft Wernigerode, die anderen beiden Wüstungen in dessen 
Flur.
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kol. 8 et dimidium man8um. Hormannu8 de 86vorlliu86n 
M9N8UM 6t dimidium illidsm 8 6Veriliu86n ^). Oiuotiar- 
du8 ds lirumbvi Iiabel in eam^o ^IgAbdetrureli. II. 
M9N808 et dimidium et VIII. ai638. iuxla 8anotum ^lielra- 
Iielem. extra muro8 maZodobui-oIu

kol. 9 Vu83riu8 kabet . V. mau8O8 in nendorp^^). et unum 
in tliek vve6er8te cl e Jordan i8 dapifor eeiam V.
MUN8O8 in 'ived68tedo (8i'e!) — In uilla c^ne dieitur 8ee- 
lerte^) unam domum cjuam Kabel Ius)s)oldu8 de k8- 
86erte. vnam in audertbe^o). IIuAO aduooatu8^') 
babet iu He m m en d o rp man8O8 ot ^ua8dam domo8
(8ie!) 5oren868. In 8vva I en bu 8 en ^^) I man8um . jn Odon- 
bu8en I. man8um. In aleoforde^^ I man8um . jn Iboo 
bike^) deeimam . jn aldendoi^i VII. man8O8. In It i l- 

kol 9" Iimd6) dimidiam deeimam cjuam babet II erobrand u 8 de 
doIZent . alteram partem ^Ibertu8 de leiten. In II s- 
rinZen^^ deeimam <juam kalbet Ilvzo aduoealu8 et I.vji-

Wüst, zwischen Heimburg, Derenburg und Benzingerode.
8") Haus-Neindorf an der S'clke. Jusarius ist der Stammvater der Schen­

ken von Neindorf.
s?) Dorf Wedderstedt, nordöftl. von Ditfurt, im Gegensatze zu dem wüsten 

VVeäersteüe superior, welches nördlich von dem vorigen am linken llfer der 
Bode lag.

88) Es folgen jetzt die Güter im Hildesheimischen, deren Qualität, ob 
Lehngüter des Hochstifts Hildcsheim oder Allode des Blankeuburger Hauses, nicht 
anzugeben ist.

Lcelerte ist Scheiterten, nordöstlich von Hildesheim an der großen Straße 
nach Braunschweig.

8^) 1180 und 1201 Zeuge der Bischöfe Adelog und Hartbcrt von HildeS- 
heim für Kloster Marienrode (Urkundenbuch des histor. Bcrcius für Nieder- 
sachsen Hft 4. S. 17 Note 6. und S. 20.), 1203 stiftet Kloster Escherode, 
westlich von Hildesheim (Lauenstein I. c. II. S. 204), 1221 in Urk. Bischofs 
Sigfrid von Hildesheim (Koken, Winzenburg S. 181), 1225 in Urk. Bischofs 
Conrad von Hildesheim (Sudcudorf Urkundenbuch I. S. 297).

u") Änderten, westlich von Lehrte.
bi) Stadtvogt von Hildesheim, 1201 Zeuge in Urk. Bischofs Hartbert 

von Hildesheim für Kloster Marienrode (Urkundenbuch des histor. Ver. I. c. 
Hft 4. S. 20), 1203 Zeuge in der Stiftungsurkundc ves Klosters Escherode 
(Lauenstein I. c. II. S. 264). Vergl. Urkundenbuch des histor. Vereins Hft 
1 S. 72.

82) Hemmendork, westlich von blze, Landdrostei Hildesbcim.
b^) Wüstung bei Hcmmendorf (Lüntzcl ältere Diöeesc S. 131.) 

Alfcrde, westlich von Hildesheim, bei Wülfiugcu.
bb) Gr. oder Kl. Lopke, nördl. von Hildesheim bei Algcrmissen.
86) Bilm, südwcstl. von Lehrte.
87) Ost-Haringen, südlich von Salzgitter?
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pol do 8 do ^8866rtö. Lllbardu8 do Oborob^) Kabel, 
in in83 uilla Obenek b») . gnnuatim in dooima ualen8 II. ta- 
lonlo. IIoniien8 sie 8xval6nbo?A6 frater llvAonia 
acluoeati do Ilildon8om kabet I talentum in villa c^ue 
uoeatur kimbroke 'o«) pnopo 8xvaIonborZo . 6Iiu8 I icte­
rici bodookon kabet aream 8oluentem VI. 8olido8 a 
eomite 8.

l)»ondo obiit clominn8 Hermannuacle Hart b eke koi. 10 
ea bona quo kabuit ab Kpi8oopo Hildon8ommon8i nooo- 
Linouit opi80opu8 uiduo 8ue ad uitam eiu8 et porrexit in teodo 
tilii8 eomiti8 8ifridi . Henrieo et 8iirido . (juiec^uid de 
iure ei8 in ip8i8 bon,8 poterat porrigere.

Es folgen hier 4 ausgeschabte Zeilen.

'-'s- Eine interessante Persönlichkeit, der Dichter und erste deutsche Bear­
beiter der Triftansage, erscheint hier als Vasall des Grafen Sigfrid. Derselbe 
erscheint urkundlich 1196 als Zeuge in Nrk. des Pfalzgrafen Heinrich für Klo­
ster Riddagshansen (Origine Ouellicae III. 606. 607), 1202 als Zeuge in der 
Urk. Königs Otto IV. über die Theilung mit seinen Brüdern (Urkundenbuch 
des histor. Vereins Hft, 5. S. 4.), >203 in Nrk. desselben für Klofter Riddags­
hausen (OeiZ. Ouelk. III. 770).

99) Oberg, südlich von Peine, Amt Peine, Landdrostei Hildesheim.
'00) Ob hier Emmcrkc, westlich von Hildcsheim, zu verstehen ist, ist mir 

zweifelhaft, da weder ein noch bestehender Ort, noch eine Wüstung Swalenberg 
vier bekannt ist. Andrerseits ist jedoch in Betracht zu zicben, daß die Grafen 
von Schwalcnbcrg gerade in der Nähe von Emmerke, in den zum Amte Kalen- 
bcrg gehörigen Ortschaften Gestorf, Hüpcde, Lüdersen, Bennigsen, Völksen be­
deutend begütert waren (Beiträge zur Geschichte der Fürstenthümer Waldeck und 
Pyrmont, herausgeg. von Dr. L. Curtze Bb. 1. S. 444 ff.), so daß ein Ort 
von ihnen recht wohl den Namen annchmen konnte.

Der Edelherr Hermann von Harbke (von dem Schloß Harbke, süd­
östlich von Helmstcdt, benannt) erscheint zuerst 1169 als Zeuge in einer Urkunde 
Herzogs Heinrich des Löwen für Kloster Lamspringe (Orig. Euelk. III. xraek. p. 
38, Harenberg I. e. p. 718), ferner als Zeuge unter den Edlen (dlobiles): 1197 
in Urk. Bischofs Gardolf von Halberstadt (Schcidt cocl. äiplomat. x. 769), 
1202, 1205 und 1208 in Urk. des Bischofs Conrad für verschiedene Klöster 
(Kunze Geschichte von Hamcrsleben S. 8, Lolxe. k.e^8er äe contrasisillis p. 
13.), 1210 in Urk. Erzbischofs Albrecht von Magdeburg für Klofter Marienborn 
(Meibom von Marienborn S. 47.); 1212 erscheint derselbe als Vogt der Güter 
des Klosters S. Michael zu Lüneburg in und um Mulmke, welche Vogtei er 
wahrscheinlich von den Grafen von Blankenburg zu Lehn hatte (vgl. oben Note 
und Braunschweigische Anzeigen von 1746 Stück 87); 1217 trägt er nebst 
seinem nep«8 (Ncssen) Otto das c»8irum Xrclhek (Harbke) dem Kaiser Otto IV. 
zu Lehn auf (OiiZ. Euelk. III. pi-obat. COLXXXV.); sodann tritt derselbe wieder 
als Zeuge auf 1218, 1220 und 1221 in Urk. des Bischofs Friedrich von Hal- 
bcrstadt für die Stifter n-8p. die Klöster S. Johann, Huhseburg und Walken- 
ried (Copialbuch des Johanniostifts I. c. kol. 69, Neue Mittheil. I. c. Bd. 4. 
S. 19. Walkenricder Urkundenbuch 1. S. 92., Leuckfeld antiguit. Ulanleenkurg. 
p. 48 >, 1219 in Urk. des Grasen Heinrich von Negenstein (Walkenriedcr Urknn- 
denbuch I. c. S. 92.)
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Iiderieu8 drome 8 de 6ilen8tode . teieium dimi- 
dium M3N8UM iri villa lioltomo e tliixlorde^»). Ileinri- 
eu8 de vollem ne llieltkorde . liliu8 ^VidoZoni8 de 

sol. 10' Ilo It em ne Iditlorde liabet VI. man808 et oueilanl pra­
tum et sres8 et II. molendina . in eadem uilla Ilo Item ne 
tdettkorde. Henrien8 1iliu8 I v<1 oeoni8 dabei IIII. man- 
808 IIol temno tdiellorde. dvdegern8 de 8Ion8te- 
do liabot VI. man8O8 volte mno lliiolforde. Ilorebor- 
du8 de 08 oli ei'8lene dadet II. man8O8 de eisdem boni8 
lioItemne tliettkorde.

ve 8lon8tede Oorovvieli Iialiet altorum dimidium 
man8um. II inno liliii8 Iratii8 8ui dimidium man8um. ^o- 

lok. 11 dann 68 8oeer 8UU8 I. man8um. i8t08 III. man8O8 dimittet 
60M68 fjuemeunque 8UU8 frater uult.

Der folgende Theil der Seite ist nicht beschrieben.
kol. 11' In tueuelendorp 6t in biIIinZ68t6de II. M3N808 

et in Vodv8torp . II. man8O8. vr^e/. 8ted. III. advoea- 
tiam de Lro p p en8te d e. Iiderieu8 et frater 8UU8 de 
Lroppen8tede Illlvr man8O8 0i oppon8led6 . I. 
M9N8UM 8olutum in 01'0 n i A A 0 n 10L) loxta OroniAAen 
unum laeum c^ui dieitur ^uonen86 . jn Lroppe.n8tode 
et Vmmendorp^o°) Vertoldu8 de Idettforde Imdet 
X. M3N808. Idetlevvu8 de ^Vorre III. man8O8 in txil-

Hermann war der Bruder des Bischofs Gardolf von Halbcrstadt, wie aus 
einer Urkunde von 1195 (v. Heincmann Albrecht der Bär S. 4"2f.), in welcher 
der Bischof bezeugt, daß kratcr noster carnalis, Hermann», äe Uerlkeke der 
Kirche zu Osmersleben verschiedene Güter verkauft habe, sowie aus einer Urk. 
desselben von 12"O (Orix. Ouelf. III. prob, OLOXXXVI) hervorgebt, in welcher er 
einen Erwerb des Klosters Marienthal von seinem Bruder Otto bezeugt, und in 
welcher schließlich als Zeugen ausgeführt sind: Otto et Ilermannus sratres no-

"2) °1195,^1206, 1218, 1221 und 1235 Zeuge in Urk. der Bischöfe Gar­

dolf, Conrad und Friedrich von Halberstadt für Kloster Jlsenburg, Stift S. 
Johann, Domstist und Stift S. Bonifacii zu Halbcrstadt (Eopialb'uch des Klo- 
fters Jlsenburg I. c. kol. 38, des Johannisjtistö I. c. toi. 105, des Domstifts 
I. c. kol. 34 u. 55, des Bonifaciistists p. 63.1

Wüstung an der Holtemme oberhalb Halberstadt, ein größerer Ort 
mit einer Dingstätte der Grafen von Negenstein. Lergl. Urkunden v. 1197, 
1246, 1248 und 1270 (Scheidt coä. clipl. p. 768, Walkenritdcr Urkundenbnch 
I. Urk. 250. 259, Erath coä. äipl. p. 178. 180., Copialbuch des Stifts St. 
Bonifacii o. 14. 15.)

Stadt Kroppenstedt im Kr. Aschcrsleben.
Stadt Gröningen im Kr. Aschersleben.

"«) Wüst, zwischen Gröningen und Kroppenstedt.
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linxen i"?) . ^Iai-6u8 de Loi-eLl-orp i°^) 3duoo3ti3m in 
^vrrlingerotk io») L^lioli3rdu8 de Lulcedurne Lobet 
8UP53 IIII. M3N8O8 oduoeoliom 0?8leue^0) iuxlo Lodom. 

Der folgende Theil der Seite ist nicht beschrieben.
I» Iin66l<6. III. M3N8O8 sjUI U3630t. L60I68I3M in 11N- 

eeLe 6l benekeium 666>68i6 in blonkenbui-ALl. eeele8i3m 
in 63N6N8tede. villom 8ipp6liueide 6t I, uillnm iuxto 
8ippenuelde cpie 8unt benelieium Lernbordi de tre- 
liZZen. Lertoldu8 de tbettloide VII. M3N808 in t3n- 
nen8tede"i) et Heim3nnu8d6 83denbiL6 Illlor mnn- 
808 in t 3 nn 6 n 8 t e d 6. II6 rm 3 n nn 8 de N 31' 816 u 6 11^) di­
midium molendinum et I eui ium 8 e v e i' t bu 8 eo. L erm 3 n- 
nu8 de 83denl)ilt6 Lobet dimidium m3N8um in L8eme- 
Le b u r eL,

Lehnregister
des Grasen Sigfrid H. von Slankenburg.

Ü366 8UNt I)0N3, sp136 L0M68 8 i f p i d U 8 , 6uiu8 3VU8 kuit 
Oomes Loppo, tenet ob Imperio:

I^or8t unum, c^ui 8itu8 e,8t inter Iluvium Lern et 8tr3- 
t3m, tsU36 68t juxt3 II6 r81 6 V 6, c^U36 dieitur V 016 vv 6 Z.

Zillv, südlich von Dardesheim im Kr. Halbcrstadt.
'"8) Das Geschlecht von Burgdorf gehörte ursprünglich zu den edlen Ge­

schlechtern, vermochte jedoch diese Stellung im Verlaufe des 13. JabrhundertS 
nicht zu bcbanptcn. Xlurüus äe k. erscheint urkundlich von 1218—1232. viel­
fach als Zeuge der Herzöge von Braunschweig, der Grafen von Woldenberg, 
des Bischofs Friedrich von Halbcrstadt (Rehtmeyer Braunschw. Chronik S. 
459, Walkcnricdcr Urkundenbuch 1. S. 101, Scheidt mantisa äocument. p. 
360), war hildcsheimcr Lchnmann, als welcher er dem Kloster Dorstad den 
Zehnten zu Wcrla verkaufte lLüntzcl Gesch. v. Hildcsheim II. 227, Braunschw. 
Anzeigen von 1751 Stück 37). Besonders von dem Reiche hatte das Geschlecht 
reiche Güter zu tiehn in der Umgegend von Goslar (Lünhel ältere Diverse von 
Hildesheim S. 323, Grnpcn Anmerkungen aus dem teutschen und rvmijchen 
Rechte S. 7 ff.

w») Wüst nordw. unmittelbar bei Jlsenburg vom Bien- (Wien-) Berg bis 
zum Ufer der Ilse. Der Ort hatte zwei Kirchen: S. Viti u. S. Burchardi, 
wird zuerst 1018 als Walingerode, 1140 (Abschr.) Wollyngerode, 1195 — 1198 
Wallingerode, 1232 Walingerothe erwähnt (Urkk. im Gräfl.' H. Archive zuWer- 
nigerodc) und wurde erst gegen Ende des 15. Jahrh, wüst.

"0) Wüst zwischen Crottorf und Hordorf, an der Bode, Kr. Halberstadt. 
Dannstedt, nördlich von Derenburg, im Kr. Halbcrstadt.

i") 1208—1241 in Urkunden der Aebtissin Friderundis zu Müntzenberg,
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8^Iv3m, c^uae jueet inter klasilvelcie et Lers.
>toutem, c^ui dieilur Itoml^er^.
Duas M3re38 et dimidium ud It 3 tk ode.
8^1 V3M, (^U36 8>t3 juxto lluvium Ii 3 t 1)0 de.
Viilom, <^U36 dieitur Vo268li3gnn.
Vd>3m 8el6l<6nf6ld6.
Villom 0obeler8.
Villum ^deIbr66^t68V6lde.
Ire8 vill38, c^u36 dicuntur omne8 H38ilvelde.
Villum, c)U36 dieitur — — —--------- .

Huee 8unt t)0N3, csU36 Lom68 8isridu8, cuiu8 3VU8 suit 
Lom68 ?oppo, liubet 3 ?3>3tino ttkeni:

3 M3N808 in >Vieliu8en et ti >3 jugeru ae dimi­
dium il)idem.

1 M3N8UM et tre8 3re38 et 8^1v3m de 83licit>u« in 
VV i 6 k u 8 e n.

Vllodium 8olutum eum man8i8 et unum l^utliove in
>Vieku 86N.

tinum M3NSUM in VVicliu8en.
0u38 3r638 et duo Ioe3 8^lv36 et dimidium M3N8UM 

in Lun68ku86n.
tinum M3N8UM et duo molendinu in Dionen d Ol's.
tinum ureum in ^Vicl)u8on.
Ou38 3r638 et duo juZeru in ^Vicliu86n.
8ex 35638 in >Vicl)U86n, czu38 liul)6nt eiv68 eiu8- 

dem villue.
Omnque 31'638 triu )uZ6ru et dimidium in Ooden- 

I)U86N.
Irig juAeru et dimidium et duo juAoru LZ53minum in 

tit68leve.
U3N8UM et dimidium in 0oden!iu8en.
UNUM M3N8UM in Oodenliu86n.

Sophie, Bertrakis, Cunigund, Ostevlindis und Gertrud von Quedlinburg und 
des Grafen Heinrich von Negcnstein iM'ath I. e. <28, 138, 113, 148, 131, 
154, 172, Walkenrieder Urkundenbuch I. S. 104.)

Wüst, nördlich von Derenburg.
Von dem Orte ist noch das "zwischen Derenburg und Langcnstein lie­

gende Gut Dönshausen vorhanden.
Nordöstl. von Derenburg an dcr Holtemnie.

'">) Zwei Wüstungen 2Ut- (oder Groß-- Godcnhnscn, südlich von Dercn- 
burg, und Klcin-61odcnhuscn, südwestlich von Dcrcnbnrg belegen.

tltzleben, wüst im Westen von Derenburg, Archidiakouatsort. Vergl. 
Zeitschr. Jahrg. II. 1. S. 1. ss.
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Unum mansum in liti si 6 ve.
8ex mansos et ciimiciium babent pueri Annonis cie 

Ileimborek in benebeio.
Dimiciium mansum in (locienbusen.
Ires mansos in Ilici ei) e re.
linum mansum in Lunesbusen.
Duos mansos in Lunesbusen.
Onum moianciinum et unam aream in lites leve.
^lioclium unum liberum solutum et unum batbove in 

Oocienbusen.
linum mansum in Oocienbusen. 
linum mansum in liti sie ve.

Dimiciium mansum 6 juZera et Kareas in litis leve.
Ouatnor mansos et uncieeim areas in 8ulsticio, 
?^ouem mansos in Ili cie i) e re.
8^Ivam in WalberZeroci. 
linam aream in 8ulsticie. 
Ires mansos in Lunesbusen.
Dimiciium mansum in Lroebenste 6.
8eptem mansos in L i lieber e.
Dimiciium mansum in Lroebens teci.
linum solutum liberum mansum in ^lanenciorl.
Ires mansos in iLanenciorl.
Ires mansos et climiclium in Lunesbusen.
Duos mansos in Lunesbusen.
linum mansum in Lunesbusen.
linum mansum in Lunesbusen.
linum mansum ,'n Oocienbusen.
linum mansum in Wiebusen.
l num mansum in Ooclenbusen.
Duos mansos in Wanstorp. 
lbmm mansum in Warn stellt. 
Ires mansos in 8ebleunitx.
binum mansum in Vel cie.
linum mansum in Honeber^.
linum mansum in Ottersleve.
Dimiciium svlvam in Dernebui F. 
.bllocliunc unum in 8evertiius6n.

Neddcbcr, nördlich von Wernigerode.
Silstcdt, in der Grajschaft Wernigerode, westlich von Derenburg.
Wüst, am Goldbache, wo noch jetzt die Brockcnstedter Mühle, zwischen 

Heimburg und Langenstein.
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Nolrmäinum in LIvelinForocl.
^l'63m unum ibi66m.
sontem, c;ui 6ieitur I^etkolberZ.
^6vo63tigm super novum oisustrum 8. Mriae 
Heimensti^ae
^6v063li3m, Nonetum, Vorstin LivelinLoroci.'")
I,3N Z6 le. ^3)
Unum M3N8UM in Oetiecike 1")
Ires M3N808 in Oetkle^ke.

H360 sunt bon3, ljU30 Lomes 8iAtHc!u8, euius 3VU8 68t 
Lomes ?oppo, ii3oet 3 l)uee VVijftelmo cie Lunebur^.

Ll3neIi6nburA et oppiclum sub e3stro. 
i^emorn 3cij36enti3, c^u36 36 koe pertinent. 
8^Iv3m pfnkfenfort.
8^Iv3m csU3e 6ieitur Lrook.
WiiteburZ totum.
8^1 vnm csune ciieitur Loel^eskolt.
ll3A6N. "0)
^86M it^eburK.
8^Iv3 cjU3o 6ieitur kennilcenroci.
Lnum M3N8UM in Ivntxen stellt.
Lnum M3N8UM in i^3t26N8te6t.
Unum M3N8UM in K3txen8te6t.
Lnum M3N8UM in Kat26N8te6t.

'2') Die Vogtei über das Kloster Marienberg bei Helmstedt ist gemeint, 
welches Kloster im Jahre l18l gegründet sein soll (Meibom Chronicon von 
Marienberg S. 4.) Da dasselbe hier novum claustrum heisst, so wird dieses 
Schriftstück bald nach der Gründung des Klosters verfaßt sein.

Die Vogtei, Münze und Forsten von Elbingerode auf dem Harze 
werden als Lehnstuck aufgeführt.

Eine Forstmarknng zwischen der Nappbode und der großen Bode, 
südlich von Elbingerode, die jedoch bereits 1355 als balberstadtcr Lehnstuck der 
Grafen von Regenstein erscheint und 1427 von Halberstadt an die Herzöge von 
Braunschweig bezüglich der Oberhoheit gegen das Schloß zu Neindorf auSge- 
tauscht wurde (Leibrock Chronik I. c. S. 179. u. 204).

'") Wahrscheinlich Gielde, nordweßl. von Schladcn, in dessen Nähe, z. B. 
in Lengede, die Grafen gleichfalls begütert waren.

"'b) Forstort im Revier von Allrode.
'26) Die Niederung südlich von Cattcnstcdt war früher mit Wald bestanden 

und heißt noch seht das Bruch.
'22- Jetzt Winzenburg, Forstort in der Nähe der Noßtrappe.
'2«) Früher Forstort, jetzt Ackerfläche zwischen Timmcnrode und Eggerode.
'2") Vielleicht die Forstorte Weddehagen und Trappenhagen bei Thäte am 

Steinbruche.
'3v) Nach Finkius oberhalb Eggerode am Steinbache.
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Lnum M3N8UM in Ledelitr. lsi)
Lnum M3N8UM in ^Vide8le ve. ^2) 
septem M9N808 Iider08 in ^Vide8leve.
Dimidium M3N8UM in K3tr6N8tet.
Nolandinum et 8^IV3M in vol-novve.
Lndeti-iZinta M3N808 in VV3rin8ted.
Dimidium M3N8UM et du38 8^Iv38 in VVieni olle.
1^68 M3N8O8, unam oui-iam et du38 31-638 in Wien- 

ro 6 o.
Oeto M3N808 et dimidium in ^ten68lev6. 
vu08 M3N808 in ?3 dei it 2.
Ouinc^ue M3N808 in Koder8dorp.
Leptem M3N808 in Lintrelce.
Ou08 M3N808 in ILiet VVider8tet.
Ouatuo? M3N808 in Lrun68torp.
Ir68 M3N8O8 in IIetKer leve 138) 63MP0 t^ui

dieitu,- IliabeZai-de.
^3N8um et dimidium in Xatrenstet.
In prato molendinum et 3re38 ibidem, 
septemdeeim man8O8 in ^enllorp. 
tinum M3N8UM in Ibiet^vider8tid6.
Huin^ue M3N808 in VVider8tide.
0uO8 M3N8O8 in II 6 t k 6 8 I 6 V 6.
^clvo63ti3m in Uulbilce 8UP6? bona cie I. u ne­

ti urZ: "0)
Ir68 M3N808 et dimidium in lintri 6 Ice.
Ouatuor M3N808 et dimidium in Lutte N8ti d e.
Vuo8 M3N808 in luevelendorp et in Lill inA68ted. 
vu08 M3N808 in Koder8tol'p.
Il-68 M3N808 et unum molendinum in >Vede8lev6.
Il-68 M3N808 iu L I-g 6 I'8ti d 6.
1>68 M3N808 in Lintre Ice.
Leele8i3m in Lintre Ice.

'3') Wüst, südlich am Hakelwalde.
Wohl Wedberslcbcn an der Bode, südwestlich von Quedlinburg.

m») Warnstedt, westlich von dem vorigen Orte.
Wienrode, südsüdöstlich von Blankenburg.
Athenslebcn a. d. Bode, Filial von Loderbnrg, Kreis Kalbe.
Richtiger ?kiel VViüerstel. Vgl. Note 87.
Wüst, zwischen Haus-Neindorf und Schadeleben am vormaligen Ga- 

tersleber See.
Hederslcben an der Selke, südöstlich von Wegcleben.
Haus-Neindorf an der Selke.

"0) Vergl. oben Note 65.
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ösneüoium Loelesiae in LInnokonburZ.
L66I68I9M in L attenstilie.
Ouinäeeim mgn8O8 in LrA6i8lici6.
Ountuon M3N8O8 in LrZ6r8(6c!6.
8nx M3N808 in 8nnt6r8i6V6. "')
Ous^uor M9N8O8 in ^l-Z6I'8l6ci 6.
DuO8 M3N808 in ^?A6r8t666.
^3N8UM 6t climiciium in L PA6I'816(! 6.
I)uO8 M3N808 6t UN3M 8^!v3M in 6 tc 61 6 n V 0 i 6 6.
8v!v3m, NU36 tlieilui- n unoIinborL 6t unum 

Kotl3n6.
0uincsU6 M3N808 6t cümiciium in Ll'F6r8ti66.
OuO8 M3NSO8 6t 6imi(iium in ^3ZN0 I!ui'N6li6l'6. 1") 
Ir68 M3N808 in LI'A 6 r 8 t i c! 6.
llnurn M3N8UM 6t mol6n6inumin lt26mit26burA. 1")
^Inum molnnciinum in ItrnmitrndunA.
Unum molnnclinum in Ü6in8torp. "6)
8ilva, f^U36 LiiLitUl- Mtni8t6ii3ÜUM PI 0P6 0 6 5 8 6M."^) 
Ouinc^u6 M3N808 6t cümiciium in l)6i'86M.
Lt unum molnnlünum itndnm.
Nontum, csui tiieiltil' Aluiurntlt suxt3 Dolium."^) 
N0V6M M3N808 in 0l'ON8tOI^.
Ulnum M3N8UM in Wn(!68l6V6.
Hncineim M3N808 6t 6u38 8^>V38 6iv6I'8i8 in Iooi8 8it38. 
^Inum M3N8UM 6t UN3M 8^Iv3M in VVu 66181666. 
86X M3N8O8 in 63^6M VÜI3.
tinum looum in 8vlv3 Itni<6l6.

i") Wahrscheinlich eins dcr bei Gr.-Notmerslcbcn im Kr. Neuhaldensleben 
belegenen Dörfer Groß- oder Klein-Santcrslebcn.

Wüst, nördlich von Wcsterhauscn.
142^ Der Hoppelberg, südöstlich von Langenstein.
l") Das jetzige noch vorhandene Dorf Börncckc, nordöstlich von Blanken­

burg, in dessen Flur die Wüstung: Klein Börnccke.
"b) Vergl. oben Note 58
^^0) Wüst, zwischen Wicnrode und Tbale am Silbcröache.

Deersheün, südlich von Hessen, Kr. Halberstadt
Der Berg, dessen Lage ich nicht näbcr anzugcben vermag, wird in der 

Vergleichsurkunde des Königs Otto IV. mit (frzbischof Albert von Magdeburg 
(ohne Datum) erwähnt, welche in v. Lcdcbur's Allgemeinem Archiv Bd. 16 S. 
168 ff. sich abgedruckt findet, in welcher dcr hier in Betracht kommende Passus 
lautet: Item, si ecclesia Kugdeburgensis per arebiepiscopum uel per »liquem 
successorum suorum, uel per se ipsam, in monte, qui uocatur ^lerenret, ca­
strum noluerit (sic! statt uoluerit) erigere, et babuerit super boc consensum 
comitis sikriäi äe blanlienburg et comitis Ileinrici «le reginslen, nos aä eclillca- 
tionem iuuabimus ecclesiam. 8i uero contrarium kuerit comitibus memoratis, nos 
tamen propositum ecelesie non impediemus ullo modo.

"") Der Hakelwalb zwischen Wegeleben und Cochftcdt.



War Bischof Siegfried von Samland ein Graf von 
Ncgcnstein?

Vom

Archiv-Rath v. Mülverstedt, 
Staats-Archivar zu Magdeburg.

Daß hinsichtlich der Heimath und Herkunft der altern deutschen 
Bischöfe noch viel zu untersuchen ist, haben Andere und wir selbst 
schon wiederholt ausgesprochen. Wenn wir vor Kurzem bei der Be­
arbeitung eines genealogischen Thema's: Die v. Markelingecode am 
Harz und in Preußen, gelegentlich auch auf einen diesem Harz-Ge­
schlecht entsprossenen Preußischen Kirchenfesten (Bischof Fabian von 
Ermeland), dessen Familienverhältnisse neuerlich etwas verdunkelt waren, 
hingewiesen, so sind wir jetzt in der Lage, dem Harz unmittelbar einen 
andern in der Reihe der Preußischen Bischöfe vindiciren zu können: 
den Bischof Siegfried, welcher den Bischofssitz von Samland vom 
Jahre 1296') bis zum Jahre 1318 einnahm.?) Wir bringen damit 
freilich keine neue Nachricht, denn die altern und neuern Preußischen 
Bischofsverzeichnisse geben dem Bischöfe Siegfried den Geschlechtsnamen 
v. Reinstem, jedoch ohne den Grafentitel, so daß darnach allerdings 
anzunehmen wäre, er habe einer anderen als der bekannten gräflichen, 
gleichnamigen Familie niederen Aoels angehört. Aber abgesehen 
davon, daß uns eine solche Familie in Deutschland nicht bekannt ge­
worden ist, so glauben wir Beweise dafür beibringen zu können, 
daß er nur dem bekannten, im Anfänge des 17. Jahrhunderts er­
loschenen, einst so mächtigen Negensteiner Grafengeschlecht am Harz 
angehört haben könne.

Die alteren Quellen der Preußischen Geschichte, welche den Bischof 
Siegfried erwähnen, nennen, so viel ich weiß, seinen Geschlechtes-

') Er kommt schon im April dieses Jahres in jener Würde vor und war 
vielleicht schon Ende 1295 gewählt.

S. Mooyer, Onomastikon etc. p. 54.



s«

nam en nicht. Die Lpitome Zsstorum I'russmo in den 8eripto- 
i'68 ver. Pru88i6ai-. I. p. 289 sagt nur schlechtweg: Item 6ominu8 
8ifritju8 8U66688it Uomino ^^18^960, und die wenigen Urkunden, 
welche von ihm ausgestellt uns erhalten und abgedruckt sind, z. B. 
von 1296 in Voigt 1^. v. ?ru88. II. 39, von 1302 im Coci.
6ipl. V3l'mi6N8i8 I. p. 207 ff., nennen ihn nur 8i'sri6u8 6p>8- 
6OPU8 8sm1»i6N8i8. Gebser, welcher in seiner Geschichte des 
Doms zu Königsberg und des Bisthums Samland äußerst fleißig um» 
fassende Nachrichten zur Geschichte auch dieses Bischofs gesammelt hat 
und einen kurzen Abriß seiner Regierungsthätigkeit giebt, nennt ihn 
auch, ohne seine Quelle anzugeben, a. a. O. si. 53 v. Reinste in 
oder Regenstein und bezeichnet ihn in der Note als einen Sprossen 
des gräflichen Hauses jenes Namens. Er citirt dabei eine Stelle 
der bekannten — allerdings sonst sehr in Mißcredit stehenden — noch 
»«gedruckten Preußischen Chronik von S. Grunau (f. 151), wonach 
Siegfried nur ein Mann von gutem adelichem Herkommen und ange- 
borner Freund des Landmeisters von Preußen Conrad, Landgrafen von 
Thüringen, gewesen sei, mit dem er nach Preußen gekommen und da­
selbst ein Canonicat beim Hochstift Samland erhalten habe. Als sol­
cher habe er dann den Samländischen Bischofsstuhl bestiegen. Die 
Richtigkeit der Angabe in Betreff der Domherrn-Präbende zu Königs­
berg wird von Gebser bezweifelt, aber doch von ihm und Voigt 
nicht die Quelle bezeichnet, aus der seine Zugehörigkeit zum Rein- 
steiner Grafenhause ersichtlich. Ist die Grunauische Nachricht 
von der Verwandtschaft des Bischofs mit dem Landgrafen Conrad be­
gründet, so wird mindestens ohne Zweifel anzunehmen sein, daß er dem 
hohen Adel angehört habe. Eben so wenig ist es unwahrscheinlich, 
daß er, wenn er ein geborner Graf v. Regenstein war, in verwandt­
schaftlichem Verhältnisse zu dem seiner Stammheimath doch nicht ent­
fernt wohnenden Thüringer Fürstenhause gestanden habe.

Allein trotz des Fehlens direkter und bestimmter Nachrichten über 
die Herkunft des Bischofs Siegfried scheinen uns doch sehr gewichtige 
Momente sür die Richtigkeit der bisherigen Annahme über seine 
Geburt zu sprechen. Daß er in von ihm als Bischof ausgestellten oder 
ihn als solchen namhaft machenden Urkunden feinen Geschlechtsnamen 
nicht führt, kann nicht im Mindesten befremden: es wäre das Gegen­
theil ein äußerst seltener Fall, da sein kirchliches Amt mit seiner Her­
kunft nichts zu schaffen hatte, und er durch den Eintritt in den geist­

ig Urk. von 1302 bei G eb ser und Hagen der Dom zu Königsberg, 
l. x. 61-63.

In Uebereinstimmung mit Voigt, Gesch. Preußens IV. p. 114.
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lichen Stand für gewöhnlich seinen Geschlechtsnamen ablegte oder ihn 
nur höchst selten beigelegt erhielt. Daher stellen auch alle Bischöfe 
und Erzbischöfe Deutschlands im 12. und 13. Jahrhundert ihre Ur­
kunden stets nur mit der Angabe ihres Taufnamens aus.

Da die uns bis jetzt bekannt gewordenen Genealogien des Gräf­
lich Reinsteinischen Hauses, wie sie sich in mehreren Schriften 
Leuckfelds und aus der Feder des bekannten P. Jovius finden, 
unsern Grafen Siegfried nicht erwähnen, so werden wir nur auf Jn- 
dicien angewiesen sein, durch welche wir die Richtigkeit der früheren 
und allgemeinen Ansicht von der Herkunft des Bischofs zu unterstützen 
versuchen wollen. Diese Jndicien sind:

1) der Umstand, daß ein schon vor 400 Jahren lebender Schrift­
steller (S. Grunauj seine Herkunft als eine solche bezeichnet, daß er 
von Geburt nur dem hohen Adel, dem bekanntlich die Grafen von 
Regenstein angehörten, beizuzählen sein kann;

2) daß allerdings verwandtschaftliche Verhältnisse zwischen den 
Grafen v. Regenstein und den Landgrafen von Thüringen, ihren Nach­
barn, bestanden oder doch bestehen konnten;

3) daß, wie die Genealogie der Grafen v. Regenstein aufweist, 
der Taufname Siegfried bei ihnen zu den Zeiten, welchen Bischof 
Siegfried angehörte, ein sehr gewöhnlicher und althergebrachter 
war; 2)

4) daß allerdings nach nicht zu bezweifelnden Nachrichten im 
letzten Viertel des 13. Jahrhunderts und kurz vorher eine große Zahl 
von Personen hohen und niederen Adels aus Thüringen, Sachsen und 
auch den Harzländern sich nach Preußen begaben, um hier zur 
Ehre der Mutter Gottes das Schwert zu ziehen und den Christen­
glauben ausbreiten zu helfen als Beistand ihrer deutschen Brüder vom 
ritterlichen Marienorden, dem das Land Preußen zugefallen war;

5) daß endlich auch zwei Regensteiner Grafen, Dietrich 
und Günther, dem Kreuzheere des Markgrafen Dietrich von Meißen 
sich anschließend, im Jahre 1272 in Preußen wider die Heiden in 
Natangen fochten.

Diese hier angeführten Umstände geben dem Inhalte der Tra­
dition über die Herkunft des Bischofs Siegfried einen hohen Grad von 
Wahrscheinlichkeit. So gut als Bischof Christian, Siegfrieds Amts-

') In Klotzsch und Grundig Sammlung vermischter Nachrichten zur 
sächsischen Geschichte VII. p 348 ff.

2) So Siegfrid 1197 (v. Erath L.ä.Yueäl. p. 107), Siegfrid um 
1250 (lind. p. 186), Siegfrid 1246, 1248 3biä. P.178, 180), Siegfrid 
1333 (Ibiä. p. 430)

>0 S. ?. vuskurg Linon. ?ru88. c. 133 in 8criptt. rer. ?VN88. I. p. 116. 
vgl. ibiä. p. 156.

7
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Vorgänger, aus den fernen Gefilden Sachsens oder Thüringens nach 
Preußen versetzt war, konnte ein Gleiches auch mit Siegfried ge­
schehen sein, und vielleicht war Bischof Christian bei seinem wiederholten 
Aufenthalte in seiner Heimath thätig, einem Manne aus hervorragen­
dem Geschlechte (und er war auch von edlen Sitten, festem Charakter 
und guter Bildung) die Bahn zum fernen Bischofsstuhl zu ebnen.

Indessen hat ein glücklicher Zufall uns mit einer Urkunde bekannt 
gemacht, welche sich in dem an wichtigen geschichtlichen Documenten 
so überaus reichen Stadt-Archiv zu Mühlhausen befindet, und welche 
die Richtigkeit der bisher nur durch eine positive Angabe ?) beschei­
nigten Mittheilung der früheren Historiker über die Herkunft des 
Bischofs Siegfried bestätigt. Diese Urkunde, welche die Confirma - 
tion des Bischofs Siegfried und seines Dom-Capitels über einen von 
seinem Amts-Vorganger, dem früher im Deutsch-Ordens-Convcnt zu 
Mühlhausen als Conventual lebenden Bischof Christian von Samland, 
mit dem Prediger-Kloster zu Mühlhausen abgeschlossenen Kauf enthält, 
lautet nach dem Original:

Xo8 sii'gtei' 8i5iitlu8 ei 6 Ii6A0N8l0li tlei Ai'3oi3 I^Hi- 
860PU8 66ol68i6 83mbl6N8I8, sl'kUOI' Psiootioi I6U8 s)ropo8l1u8 
lotnmrjUO 63pitu!um tssu8Uem 06616810 vii'18 I'osi'rsso8l8 96 til8- 
6roti8 clomino swioi'i totsijuo 63^)iUiIo sintium 0Utiini8 swocsi- 
69torum in ^1o1siu86N 89lntom in Domino 86m^itorii3m. 8un 
nol)i8 rovoroncii viri siontoi' Oo1ssi'iUu8 tio Iionin6ss ^13- 
Zi8t0l' !w8pitgli8 83N6to ^lui'io !Uoi-o8oI^mit9N96, fiotoo 
>VI6N8 O)'u86om 88NCtO Pl'ol688ioni8 (H666pwr ? 1 u 8 6 I 6 
P0U6I0N0 8uppli03uorunl, vt P06UNI9M XI. M3l'69I'NM, r>N98 
8o1uoio tonomini olo 6UII3, (jU9M vonor9l)l'1>8 s)3lov I)NMINU8 
frnloi' Cri8li3NU8 ioll'618 momonio olim Ls)l'860s>N8 83mt)l'oN8l'8 
vol)!8 voneiiciit Nsiroburo 6t 60niii M3i'6 ox 60>'t3 86109613 
N3romui'. Xo8 voro 3ti ^öti'oionom s>rocii'6tornm vieiolioot

Vgl. m. Aufsatz in dem Correspondenzblatt der deutschen GelchichtS- 
und Altert'humS-Vereine 1868. N. 12.

2) Die in der sehr seltenen Schrift K r euz fe lds über den Adel der 
alten Preußen. Königsberg, 1784. p. 42. 43. abgedrncktc Urkunde war am 
7. April 1300 ausgestellt von kralor 8ilknäus <le liegonston, äoi ßiacia 
Sambiensis Lpiscopus. In Folge der Kenntniß über die Zeit der AmtSver- 
waltung des in der Urkunde erwähnten Bischoftsvoigts Volrath (1297—1301, 
s. Voigt,. Namen-Codex, p. 77.) ist daS Datum dieser Urkunde: U" 666° 
Vll. )6us -<xrili8 nicht als 13. April 1307, sondern als 7. April 1300 auf- 
znlöscn.

Gotfried, GrasvonHohenlohe, Hochmeister D. Ordens von 1297-1302.
*) Ludwig v. Schippen, aus einem schwäbischen und fränkischen Geschlecht, 

Landmeistcr D. Ordens in Preußens im I. 1299. (Voigt, Gesch. Preußens 
IV. x. 154).
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UgAi'sti'i et s)reees)toi is ?iu8oie eomumlöw (?) eon8ilio et 
6OH86N8U s>ien»ditx> cielideraeione Zintum etrutum tml)6nt08 
36mittimu8 6t ^>I 686Nti8 86iif>li sttUrnemio eOulil'M3MU8, ut 
si'gtl'68 orUini8 N68ti i In ^IoI1>u86u 3 vo0i8 I66if>iunt peennigm 
nntediewm. Onlnm in 1<unA680oi oU ^nno ckomini ^io

XC<> IX ° im» I.Iu8 Veeeml)ii8 (10. Dec. 1299). 9

Es ist aus dem Wortlaut dieser Urkunde nicht ganz klar, in wel­
cher Eigenschaft Bischof Christian jenen Hof in Mühlhausen dem 
Prediger-Kloster daselbst verkauft, und woher sein Nachfolger und das 
Dom-Capitel von Samland das Recht zur Genehmigung und Bestä­
tigung dieses Kaufes hatten. Es scheint, daß das gedachte Grundstück 
eine dem Bisthum Samland gemachte Zuwendung war, die durch die 
nahen und freundlichen Beziehungen des Bischofs Christian zu Ein­
wohnern der Stadt vor seiner Erhebung auf den Bischofsthron von 
Samland veranlaßt worden sein mag. Vielleicht hatte Christian auch 
seinen Nachfolger und das Stifts-Capitel von Samland zu Executoren 
seines letzten Willens eingesetzt.

Der Umstand, daß der Bischof von Samland, Siegfried, in vor­
stehender Urkunde als „t'iutoi" bezeichnet wird, deutet mit Bestimmt­
heit darauf hin, daß er nicht Weltgeistlicher war, sondern einem oixlo 
mon38tieu8 oder der Priesterschaft des oeutschen, in mönchischen For­
men sich bewegenden Ritterordens angehörte.

Wir wissen, daß der Orden bei der Bischofswahl für die Preußischen 
Bisthümer eine einflußreiche Stimme hatte und die Spitzen der Bis- 
thümer aus seiner Priesterschaft besetzte. Waren, worüber ich augen­
blicklich nicht naher mich unterrichten kann, die Mitglieder des Sam- 
landischen Dom-Capitels — in Betreff des obigen Domprobstes Dietrich 
ist das nicht der Fall — Weltgeistliche (demzufolge sie also bekannter­
maßen nicht das Pcadicat srutor führten), so wird Bischof Siegfried 
vor seiner Erhebung auch nicht Mitglied des dortigen Dom-Capitels 
gewesen sein, obschon uns dies sebr wahrscheinlich ist. Sonst wäre er 
vielleicht gleich seinem Vorgänger Christian aus dem seiner Heimath 
nahen Mühlhausen, wo er dem Priester-Convent des Deutsch-Ordens- 
Hauses angehört hätte, nach Preußen versetzt worden?. )

Somit hatte uns nun die obige Urkunde den Beweis von der 
Richtigkeit der bisherigen unverbürgten Angabe über Siegfrieds Heimath

0 Nach dem Original copirt im 6opar. 6XI.IX. k. 166 167 im K. 
Staats-Archiv zu Magdeburg.

-) Jn der oben citirten Urkunde von 1302 nennt er sich lrater oillini, 
Ibeutonici licispitalis sancte klario .lerosolvmilano (6oä. <llpl. Vaimiens. I. j». 
217). Sein an dieser Urkunde sim Frauenbnrger Archiv) noch erhaltenes Siegel 
zeigt wohl wie die andern Bischofssicgcl Preußens älterer Zeit ihn in ganzer 
Figur; von der Unterschrift ist nur zu lesen: . - lfkllll 0. .1. 6KX
.......................(8' küsSilrieli 8ambiensis ecclle kchi.)
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geliefert. Wenn aber die simple Bezeichnung: do Hogongton ohne 
den gräflichen Titel vielleicht hie und da Bedenken gegen die Ansicht 
von der Abstammung Siegfrieds aus dem Harzgrafen-Geschlecht er­
wecken möchte, so ist solchen Zweifeln sehr leicht zu begegnen, da nichts 
gewöhnlicher ist, als daß nicht nur weltliche Personen des Grafenstandes, 
sondern viel mehr noch geistliche, demselben angehörig gewesene, die Be­
zeichnung des Grafen-Prädicates in Urkunden weglassen oder nicht er­
halten. Der Beispiele hierfür giebt es so unzählige, daß ich nicht 
auf die bekannte Urkunde des Herzogs Wilhelm von Braunschweig aus 
dem Anfänge des 13. Jahrhunderts Hinweise, worin er sich einfach 
^Vilkelmus do I.unonburA nennt, sondern nur schlechthin aus dem 
ersten besten Buche einige wenige zum Belege für jene Thatsache citire. 
So nennt eine Halberstädter Bischofs-Urkunde von 1186 H unter den 
Zeugen: Como8 (nicht Comito8) 11oniiou8 do KIunkenlun-Z, 
1>ideriou8 de UoAON8toin, eine andere von 1198 den Dom­
herrn Grafen von Schladen nur Oui ek3rdu8 do Linden, ?) eine dritte 
von 1147 3) die Grafen v. Woldenberg (Wöltingerode), Blankenburg 
und Seeburg nur schlechthin I,udossu8 de VVuIlinAOi'otli, ?oppo 
de Llonokonboness, K8iou8 de Lobnro, und die Urkunden des 
Bischofs Volrath von Halberstadt führen die mitzeugenden Domherren 
seines Capitels, welche gräflichen Herkommens waren, fast ausschließlich 
nur mit dem einfachen Prädicat »von auf. Außerdem bietet die oben 
mitgetheilte Urkunde selbst ein Beispiel, indem wir den Hochmeister 
deutschen Ordens, den Grafen Gotfried von Hohenlohe, auch nur ein­
fach Ootfnidu8 do Honluesi genannt sehen.

Wessen Sohn Gras Siegfried v, Regenstein, der dem Bisthum 
Samland 23 Jahre lang Vorstand, gewesen, ist uns zu ergründen bis 
jetzt nicht gelungen; vielleicht war er ein Enkel des Grafen Ulrich v. R., 
der um 1250 schon fünf erwachsene Söhne hatte, oder seines Bruders 
Siegfried, der 1246 und 1248 urkundlich erwähnt wird.

Nachträglich bemerken wir noch, daß unsere Vermuthung, es 
möchten Bischof Siegfried und sein Capitel als Testamentarien des 
verstorbenen Bischofs Christian von Samland vielleicht anzusehen sein, 
sich als richtig zu erweisen scheint durch eine bisher noch ungedruckte' 
Urkunde des Mühlhauser Stadt-Archivs, welche wir noch schließlich mit­
theilen: 1^08 trutm' Ilu'dol-ieui, s)Io1i3uu8, frntor IIol-m3nuu8 
Lommondotor, Irstsu Kii'8t3nu8 do Korbor^, sl-3torHoi'M3nnu8 
d6 ^80N30li 6t fr3t6l- Uorm3nnu8 do Ooooi'o, Ol-dini'8 830NO 
domu8 Ik6utonioorumprovi8Ol'68 curio votori8 civit3ti'8 Ml-

9 Leuckfeld Lmigg. numm. p. 95.
2) Ibiä. p. 105.
3) Idlä. x. 148.
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bu86N r66OANO86l'mU8, ssuod 6OU8ul68 Mulbu86N868 liberaro 
deb6mu8 aput (816!) di'8orotum virum dominum Denrioum 
8cola8ti6um si>fordon8om et apud 806108 eiu8d6m 1,6 8t 3- 
M6ntario8 venerabili8 in Lbri8to domini Xir8tani, cjuon- 
d a m D p i 8 6 0 p i 8ambi6N8i8, oonfratri8no8tribon6 
memori 6 in quadraginta maroi8 puri argenti, quarum vi- 
ginti liberabimu8 a 1l?8to beati Martini Lpi86opi per annum 
et ab i!Io termino iterum per annum viginti mareas libera- 
bimu8 ab8(>ue impedimento, pro quo no8 obligamu8 pre8en- 
eium testimonio litterarum 8igiIIi8 venerabilium virorum do- 
mini Iter, (tboldi) s»riori8 or<bm8 Dredieatorum et .. Lar- 
tlisni fratrum Minorum aput no8 appO8i'ti8 pre8entibu8 in 
6aueionem tirmiorem, Datum anno domini Mo LL. XL.

in ke8to beatorum ^po8tolorum 8^moni8 et lude. Der In­
halt der Urkunde scheint sich auf den vorerwähnten Kauf zu beziehen.

Denkmale der Vorzeit M Mansfeld und Eisleben.
Aus einem im Jahre 1828 verfaßten, ihm anvertrauten Manuscripte 

eines verstorbenen Geschichtsforschers mitgetheilt

vom

AppellationS-GerichtS-Rath v. Arnstedt zu Naumburg g/S.

Fortsetzung.

2.

Die Lerche im Schlosse M Mansfeld.

Sie mag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts oder zu
Anfang des 16. erbaut worden sein. In ihrer Anlage ist sie sehr

i) Eine Kapelle muß jedoch schon viel früher im Schlosse (der Burg) ge­
wesen sein; denn es finden sich als Zeugen:



1«2

einfach, gegen Morgen dreiseitig geschlossen. Ueber der Schlofimauer 
gegen Abend erhebt sich ein hoher Giebel in zwei oben abgerundeten 
Abstufungen. Der bis zum Kirchboden erhaltene Thurm auf der 
Mittemachtsseite hat einen neuen Aufsatz mit einem Uhrwerk erhalten, 
und eine Spitze, die sich nur wenig über das Schindeldach erhebt, mit 
welchem die Kirche jetzt (1828) bedeckt ist. Im Innern ist die 
Kirche ziemlich wiederhergestellt, nur sollte sie nicht so hell ausgeweißt 
sein, um gefälliger in's Auge zu fallen. Chor und Schiff sind in 
gleicher Höhe gewölbt. Die Gurtbogen gehen an den Mauern in 
schwachen Säulen nieder, welche mit zierlichen Capitalem geschmückt 
sind. Der Chor und das Schiff sind nur durch ein loses eisernes 
Gitter getrennt. Zu beiden Seiten und am Ende des Schiffes um- 
giebt dasselbe eine steinerne Gallerie, von schlanken Säulen getragen, 
mit einer in vielfacher Abwechselung durchbrochenen Brustlehne ver­
sehen. Der Taufstein zeigt die Jahreszahl 1522 Aelter mag daher 
auch wohl die Kirche nicht sein. Das Bemerkenswertheste sind die 
Altargemälde von Lucas Cranach: ihm werden sie wenigstens, und 
mit gutem Grunde, zugeschrieben. Der Effekt im Ganzen ist nicht 
günstig. Die Bilder sind zu hell gehalten, zu bunt und zu sehr über­
laden; auch lassen die Figuren viel zu wünschen übrig, namentlich 
Jesus auf dem mittleren Bilde, eine Kreuzigung darstellend. Der 
Körper ist plump und sehr verzeichnet. Die Schächer sind wahre Carri- 
caturen, jedoch absichtlich, und wahrscheinlich Portraits. Desto vor­
züglicher sind einige Köpfe, namentlich der der Maria, welche den 
Stamm des Kreuzes umfaßt, der des Johannes und ganz besonders 
der eines Kindes. Es ist unmöglich, eine zartere Behandlung des 
Fleisches zu sehen, als an dem Engelsköpfchen dieses Kindes Auf der 
ersten Flügelthür ist die Niederfahrt Jesu zur Hölle, auf der linken 
dessen Auferstehung gemalt. Unrichtig wird in dem Verzeichniß der 
Cranachschen Gemälde bei Heller das Gemälde auf der rechten Flügel­
thür als eine Grablegung bezeichnet. Dasselbe ist angefüllt mit einer 
Anzahl von Teufelslarven. Man möchte den Ausdruck einer wahrhaft 
infernalen Phantasie darin erblicken. Auf den Außenseiten der beiden

1229 Iliiemarus csxellalws de casiro Itlangscltl, (Moser Dipl. Bel. II. 3), 
1230 IIiikiiEU8 e3pe!Iunus «r»8tn in ^gn8lcllb (Moser a. a. O. S. 6), 
1307 Datum in ca8tro Uanslelü: IInäorjcu8 no8tcr cai>cllami8 (nämlich dcS 

Grafen Bnrchard von Mansscld, (Erath 349.)
1325 Datum in c38tro >Ian8veIt: üominu8 1>itlcncu8 nnstcr capcllanug 

(8c. des Grafen Bnrchard von Mansfelk). v. Ledcbur N. Archiv II. 
158. v. Arnstedt.

*) Ueber den von 1790 ab vor der Besitzzeit der Amtsräthin Uebel von 
dem Besitzer Bergrath Bückling auch an der Kirche begangenen Bandalismus 
vgl. Krumhaar, Versuch einer Geschichte von Schloß und Stadt Mansfelk 1869. 
S. 19. v. Arnstedt.
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Thüren ist der Engelsgruß dargestellt, so, daß auf der einen der Engel, 
auf der andern die Jungfrau zu sehen. Unter den drei Tafeln befindet 
sich noch eine vierte, mehr breit als hoch, eine Grablegung darstellend. 
Joseph und die Frauen sind mit dem Leichnam beschäftigt, edle aus­
drucksvolle Gesichter, in denen Cranachs Hand nicht zu verkennen ist. 
Von den andern Denkmälern, die einst die Kirche schmückten, hat sich 
nur das des Grafen Günther IV. von der vorderortischen Linie er­
halten, von welchem weiter nichts bekannt ist, als daß er im Jahre 
1507 eine Reise nach Palästina zum heiligen Grabe unternommen 
hat. Auf dem Steine ist er selbst und seine Gemahlin dargestellt, 
knieend vor dem Gekreuzigten. Hinter ihnen stehen noch drei Per­
sonen. Die Zeichnung ist durchaus korrekt, kräftig, ausdrucksvoll, und 
die fleißige Ausführung bezeichnet einen tüchtigen Künstler. Darunter 
befindet sich folgende Inschrift:

„Nach Christi unseres Herren Geburt U.O.XXVI. Donner­
stags nach dem Tage der Heimsuchung Uariuo ist der Edle und 
Wohlgeborene Herr Ountlieu Graf und Herr zu >1rw8l6l6 
in Gott verschieden. Dem Gott genad."

3.

Stadtlürche zu Thal. Mansfeld.

Sie ist im Stil des 15. und 16. Jahrhunderts von Sandstein 
erbaut. 2) Die Grundform ist das Kreuz. Der Chor ist dreiseitig 
geschlossen. An der Abendseite erhebt sich ein einziger Thurm. Chor 
und Schiff sind gewölbt. Die Kirche ist dem heiligen Georg geweiht, 
dem ritterlichen Schutzheiligen des ritterlichen Geschlechts der Grafen

') Mit dem Titel „Wohlg eboren" und dem Rechte, mit rothem 
Wachs zu siegeln, wurden Genscher von Mansfeld, Kaiserlicher Rath und Ober- 
Ctallmeister, sowie die Grafen lernst. Hoher und Albrecht und deren Nach­
kommen am 27. Februar >512 zu Frankfurt vom Kaiser Maifimilian begna­
digt, welche Begnadigung

a. von K. Karl V. sub ,Iatn Worms, den 5- Mai 1521,
K. von K. Ferdinand 8. ,1. Wien, den 10. October 1858,
c. von K. Audolph 8. <1. Prag, den 8. August 1579 confirmirt worden ist. 

v. Arnstedt.
'0 Nach Krnmhaar a. a. O. befindet sich an dem Haupteingange folgende 

Steininschrift: ,Vnno elmni lilitLttl.XXXXVII clomca an lauroneii, woraus der­
selbe schließt, daß die Kirche 1.997 erbaut ist. v. Arnstedt.

Georg, mit dem Beinamen von Kappadocien, aus niederem Stande, geb. 
zu Epiphania in lsilieien, zuletzt Bischof von Alexandria, wurde am 24. De­
cember 361 bei dem Regierungsantritte Kaiser Julians durch die Wuth deS
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zu Mansfeld, dessen Bild sich hier und in den Kirchen zu Eisleben 
in mannichfaltigen Darstellungen wiederholt. Hier z. B. erscheint er 
unter anderm aus Holz gehauen, in colossaler Figur, als Träger der 
Kanzel. Als Schutzpatron des gräflichen Geschlechts kommt er bekannt­
lich auch auf den Mansfeldischen Münzen vor. Die Kirche ist ziem­
lich reich an Bildwerken. Ueber dem Hauptaltar eine Kreuzigung in 
Holz gehauen, mit vielem anderen Schnitzwerk, stark vergoldet. Auf 
den Flügelthüren, und zwar auf der inneren Seite der heilige Georg 
und der heilige Moritz, äußerlich die heilige Barbara und Katharina. 
Sehr alte Malerei. Noch befinden sich dort zwei Altarstücke mit ver­
goldeten Bildwerken. Bemerkenswerth ist ein altes Bild, vielleicht von 
Eranach, die Auferstehung darstellend. Von Grabmälern ist bemerkens- 
werlh das des Grafen Hans Ernst, der die Heldrungische Nebenlinie 
stiftete und beschloß, und seiner Gemahlin Sara, Graf Albrecht Vll. 
Tochter (vermählt am 30. September 1555). Beide sind darauf 
knieend dargestellt, er als der Stifter und noch lebend, mit der In­
schrift:

„VVLMN Oott
sie mit der Anzeige ihres Todestages: tlon 7. 8c>(Uomt)(w 1565.

Er residirte zu Heldrungen und starb zu Schloß Mansfeld im 
Jahre 1572. ?) Auch bezeichnet eine messingene Platte am Haupt-

Volks in Alexandria ermordet, deshalb später als Märtvrcr angesehen nnd als 
-heiliger verehrt, wenngleich sein (auch nicht ritterlicher) Lebenswandel durchaus 
nicht rühmlich war. Als Drachentödter läßt ibn zuerst .im-oMis <Ie Voraxme 
(eigentlich Ciacomo äi Varaggio), zuletzt Crzbischof von Genua (gestorben im 
Jahre 1298) in seiner Legenün uurea auftreten. Die mythische abtnlänkiscbe 
Auffassung als Krieger, geharnischt und zu Rosse, und der Ruf, den er zuletzt 
in England erlangt hat, scheint sich aus den Kreuzzügcn herzuschrciben, und 
verwandelte ihn in den berühmten Drachentödter, den Schutzpatron der Waffcn- 
übungcn des Mittclaltcrs und des englischen Ordens vom blauen Knicbande. 
Vergl. die umständlichen Angaben über ihn in Nork Festkalender 1847, I. 282 
— 302. v. Arnstedt.

0 Vergl. v. Hagen Beschreibung derer Thaler des gräflichen nnd fürst­
lichen Hauses ManSfeld. Nürnberg, 1758. 4. Nach Seite !4 hat der erste Mans- 
feldischc Thaler mit der Jahreszahl I52l auf der Rückseite die Aufschrift:

6LOMHU8 I'ä(troinis) 
60K:(itum) O: (minorum) 1):((!l !94IV(8l>i<t), 

worauf es daselbst weiter heißt:
„Dieser Heilige in völligem Harnisch, doch mit einem Biret aus dem 

Kopf, das Schwert zum Hieb führend, auf einem rcchtsschrcitcnden Turnir- 
pferd, auf dessen Decke die Worte Oll^ ?1tO (nobis). Unter des Pferdes 
Füßen liegt der crtödtcte Lindwurm." Aehnlichc Thaler von 1521, 1522, 
1523, 1524, 1525, 1532

werden daselbst S. 15, 16, 18 und 19 beschrieben, v. Arnstedt.
2) Sein eigenes Denkmal im bohcn Chore beschreibt Krumhaar a. a- O. 

S. 50. Nr. 4. v. Arnstedt.
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steine die Gruft ihres einzigen Sohnes Reinhard, geboren im Jahre 
1562, gestorben im siebenten Lebensjahre am 27. Mai 1569. Jn 
einer Seitenkapelle auf dcr Mittagsseite stehen drei zinnerne Sarge, 
nämlich der des Grafen Georg III., mit welchem die Eislebische oder 
Lutherische Linie der Grafen am 1. Januar 1710 erlosch, so wie der 
seiner am 17. October 1703 verstorbenen ersten Gemahlin Sophie 
Eleonore von Schönberg 2) und der einen unverheirateten Schwester 
derselben. Die Kirche ist auch reich an schönen alten Altargefäßen. 
Dahin gehört ein Kelch von sehr alter Arbeit, und ein zweiter, der von 
der Witwe des Grafen Ernst (ch 1531) der ehemaligen Schloßkirche 
zu Heldrungen verehrt worden, von dort in die des Schlosses zu 
Mansfeld, und von da hierher gekommen sein soll. Am Fuße dieses 
Kelches befinden sich folgende aufgelöthete Gegenstände und eingegrabene 
Inschriften:

1. ein Siegelring jenes Grafen mit seinem Wappen in Stein 
geschnitten, daneben die Worte:

Ois Ix'esii' (Pitschir) i8t A6W68t cl68 oclolon rmct 
^vol^obornon IIoin Krn8ten Oruvo 211 Unn8lost, 
kulolor Hon -m Ilosslorun^on.

2. das Mansfeldische Wappen emaillirt, und weiter die Worte: 
>volleor i8t Vision 6o8 lobliosson Oott68clion8t68 usif 
(lom 8eI)Io88O IlelclortMZSl), 18t, in FOt V6r8t0lch)6N.

3. ein zweites Wappen:
nss ^iitveoosson imol) Euntuto 6om Oolt AonoäiA 
86^ im ,1m 0 XVEXXXI. (1531).

4. ein Ring mit Edelsteinen in Form eines 8 zusammen­
gesetzt:

6,8 I8t «Ion sisslONINA 86M0N slnu8snguor>, xvolelto en 
llinlon im V0lIg880N.

5. ein Crucifix:
iosi 6in «lio ^ul6N8totmi)L; (u. s. w.) losi. XI.

Dcr Siegelring (zu 1.) des Grafen Ernst selbst vereinigt in 3 
Schildern, deren 2 über dem 3. stehen, die Wappen von Mansfeld, 
mit Querfurt verbunden, Heldrungen und Arnstein, darüber die Na- 
mens-Chiffer des Besitzers Ich 0, /, .^1, unten die Jahreszahl 1519. 
Dieser Ernst II., geboren am 6. Dec. 1479, ein Enkel Günthers III.,

') Die Inschriften bei Krumhaar a. a. O. S. 50. Nr. 3. v. Arnstcdt.
-) Nach Krnmhaar a. a. O. S. 52 Nr. 0. >0. nimmt das mit Inschriften

versehene marmerne Denkmal leider die ganze Südseite des bohrn Chores ein 
und ist noch wohl erhalten. Nach befinden sich in dcr Kirche nach Seite 50 
Nr. 5, 5l Nr. 6 und 7, und 52 Nr. 8 noch vier Gedächtnißtafcln von eben
so viel von 160t bis 1647 verstorbenen Grafen von Mausfeld. v. Arnstcdt.
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dessen Söhne Albrecht V. und Ernst I. die zwei Hauptlinien Vorderort 
und Hinterort stifteten, und des ebengenannten Albrecht V. Sohn, 
pflanzte die vorderortische Linie fort, indem er mit zwei Gemahlinnen 
22 Kinder zeugte, welche die bereits oben genannten acht Nebenlinien 
stifteten. Seine erste Gemahlin, Barbara Edle von Querfurt, starb 
im Jahre 1511; seine zweite, Dorothea Grasin zu Solms, am 8. Juni 
1578. Merkwürdig ist ein fulminanter Absagebrief Thomas Münzers 
an ihn, in welchem er als ein grausamer Tyrann und heidnischer Böse­
wicht bezeichnet und mit einem schrecklichen Rachegericht bedroht wird. 
Der Brief schließt mit den Worten: „ich fahre daher! geben zu 
Frankenhausen, Freitags nach .lulnlato unno 1525. Thomas Münzer 
mit dem Schwerte Oicleonis." Nachdem aber Münzer zu Franken­
hausen gefangen, verhört und gefoltert worden, wurde er auf einen 
Wagen geschmiedet und an Graf Ernsten von Heldrungen ausgeliefert. 
So, meinte man, waren seine Worte: „ich fahre daher" doch einge­
troffen. Nach Franke wäre Ernst im Monat Mai 1530 gestorben, 
welches nach der Inschrift des Kelches zu berichtigen. Seine zweite 
Gemahlin, Dorothea, die Schenkerin des Kelches, erreichte bei unge« 
schwächten Seelenkraften ein Alter von 96 Jahren. Ihr christlich 
heiterer Sinn spricht sich in folgenden Versen aus, die sie, schon hoch 
bejahrt, in einen rothseidenen Rock für sich gestickt haben soll:

In rotsi ^vill ieft mioli Ironien 
OenornnI Efti isti loielon 

^lit Im8t von Irinnon softeülen 
Dnd Aoft 2N Oott mit IUenclon.

Noch ist, um nichts zu übergehen, was von Denkmälern der 
gräflichen Familie sich hier erhalten hat, einer reichen Altarbekleidung 
zu gedenken, welche die Kirche besitzt. Sie ist von schwerem rothem 
Sammet, worauf in reicher Stickerei die Wappen von Sachsen und 
Stolberg mit folgender gestickter Inschrift sich befinden:

V. 0. 6. D c. II. 2. 8. 1. C. ft. k. hs. (von 
Oott68 Onuden I^ouiso On istino Horro^in 8noli86n 
u. s. w.) mit der Jahreszahl 1733.

Sre war die Witwe des Grafen Joh. Georg III., nach dessen 
Tode (-j- 1710) sie sich mit Herzog Christian zu Sachsen-Weißenfels 
vermählte (am 21. Mai 1712), eine geborene Gräfin zu Stolberg, 
geboren den 21. Juni 1675. Mit ihrem ersten Gemahl, Graf Joh. 
Georg III., war, wie schon erwähnt worden, die Eislebische lutherische 
Linie der Grafen von Mansfeld erloschen.



Stadt Eisleben.
Untersuchungen über das Alter des Orts und über die Herkunft der 

zuerst ersichtlichen Besitzer desselben.

Vom

Appellationsgerichts-Rath von Arustedt zu Naumburg a/S. ')

1. Erstes Vorkommen.

Eisleben lag im Hassegau, in welchen der ursprünglich besondere 
Gau Friesenfeld (Frisonevelt) zuletzt aufgegangen ist, und gehörte zum 
bischöflichen Sprengel von Halberstadt, von dessen Archidiaconaten das 
eine das Archidiaconat von Eisleben war. Es finden sich in Halber- 
stadter Urkunden:

1194 Uui(ssmi<1u8 ^i'Lbidioeomis in Iconen (Niedel l. 5 
S. 28),

1196 Uur6liur<1u8 in i8>ov6 uiebidioeonus (Neue Mitth. 
II. 465),

1197 lioiobu, <>U8 <Io 8In(!om 5lcbi6iuLonu8 in l8lou6 
(Riedel l. 22 S. 422),

1295 I1oi'nii6U8 ^r6!iiHlO8l)itol' bnnni in l8lono oe plelm- 
nu8 in HoIOono (Erath 301),

') Notizen aus späterer Zeit des Mittelaltcrs werden im nächsten -beste 
Nachfolge». Dagegen werden die in Beziehung aus Mansfeld in dieser Zeit­
schrift bereits vollständig abgedruektcn Mittheilungen aus dem Manuskripte 
von 1828 :

,,Denkmale der Vorzeit zu Mansfeld und (sislcben"
in Beziehung auf (fisleben ganz unterbleiben, da das Manuskript hierüber nur 
Topographisches enthält, was inzwischen durch andere Schriften größtenthcilS 
bereits bekannt geworden ist.
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1514 ^VuIfganZus clc 8cl>3llcritx, ^rcUicIi3C0iE bsnni 
IsIobcnLis (Lenz Halberstadt 309) 9

Auch wird für Falle einer Wiederbesetzung der Altaristenstelle bei dem 
neugestifteten heiligen Kreuzaltare in der Andreas-Kirche zu Eisleben die 
Einweisung des Altaristen oder eines Vicars in seine Pflicht durch den 
zeitigen Vrcluclmoonus Ounni Hslcmcn^is in der Bestätigungs-Ur- 
kunde des Bischofs Burchard III. zu Halberstadt von 1450 angeordnet 
(Kreysi'g Beitr. IV. 245—246).

Was das erste Vorkommen des Orts betrifft, so vermag ich den 
laut Urkunde Kaiser Otto sII. vom 22. October 974 (Gercken VIII 
636) neben Oerner, Leimbach, Mansfeld, Nothewelle und anderen von 
slavischen Familien bewohnten Orten von der Abtei Fulda an Magde­
burg tauschweise mit überlassenen Ort Elesleba als Eisleben, wofür ihn 
Schuttes (Dir. (Iffst. I. 97 Note 291) ohne Weiteres ausgiebt, nicht 
anzuerkennen, vielmehr ist dieses Elesleba ganz offenbar das dieser Be­
zeichnung ohnehin eher entsprechende Alsleben an der Saale, wo der 
Graf Gero von Alsleben mit seiner Gemahlin Adela ein Kloster gestiftet 
hat, bei dessen Bestätigung dasselbe

g) vom Kaiser Otto II in der Urkunde vom 20. Mai979(Drey- 
haupt II 842) als von jenem Oero in civilste sug, cjuas 
elicitur klsslt-ko gestiftet angegeben,

6) vom Kaiser Heinrich II. in der Urkunde vom 22. März 1003 
(Dreyhaupt A 8431 als in civilste KIcrssouo susicrquc 
lipsm Uuminis 8slkw snnclstnm noch deutlicher bezeichnet, 

während das gestiftete Kloster
c) beim Jahre 979 auch von Thietmar (III. c. 7, Mn. Ocrm.

V. 761) ^loslcvn genannt wird.
Die in der Urkunde von 974 mit vorkommenden obgedachten 

Mansfeldischen Orte können nicht entgegenstehen, da auch das von Als­
leben nur etwa eine Stunde entfernte Ankaltische Schakstedt und das 
von diesem nicht viel weitere, auch Anhaltische, Freckleben in jener Ur­
kunde als mit vertauscht sich finden.

Dagegen zeigt sich Eisleben zwanzig Jahre später als Islovo in 
einer Urkunde K. Otto's III. vom 23. November 994 (Loci. Uipl. 
änssglt. 66, mangelhaft bei Erath 25), indem es darin unter den­
jenigen Orten aufgeführt wird, auf welche sich die Rechte des zu Folge 
dieser Urkunde in Quedlinburg errichteten Marktes nicht mit erstrecken 
sollen.

Auch wird der in einer Urkunde Kaiser Heinrichs III. vom 26. 
September 1045 (Kreysi'g Beitr. III 407, jetzt auch abgedruckt in

9 Vergl. über die Halberstädter Archidiaconatc v. Ledebar Archiv III. 
40-67.
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Stumpf Reichs-Kanzler II. 2 ^ota lmpeiii 60 61 nach dem Ori­
ginale in Dresden, sehr fehlerhaft dagegen bei Ludewig VII 505) vor­
kommende loens Oislovn llielu8 in pg^o 1In886Zoxv6 in 
eomitatu leti palatini eomiti8 von v. Räumer (Chart, u. St.- 
Taf. S. 9 Sp. 2 Zeile 20 von unten) und von v. Ledebur (Archiv 
III. 48 no. 23) mit Recht für Eisleben gehalten.

Es wird dieß zwar von beiden nicht weiter motivirt; allein Eis­
leben lag, wie obgedacht, im Hassegau wirklich, was auch aus der Lage 
anderer als darin liegend urkundlich angeführter Orte der Umgegend zu 
entnehmen ist. Ein ähnlich klingender Ortsname findet sich auch weder 
in diesem Sächsischen, noch in dem gleichnamigen Hessischen Gaue, ?) 
zu welchem letzteren auch der Pfalzgraf Dedo ohnehin nicht passen 
würde.

Jeder Zweifel schwindet aber, wenn man annimmt, daß statt 
Oi8lovn: I1i8levahat geschrieben werden sollen, unter welcher Bezeich­
nung Eisleben in einer Urkunde Bischof Reinhard's zu Halberstadt 
vom 4. August 1121 (Neue Mitth. III. 397) verkommt, indem darin 
unter den Besitzungen des benachbarten Klosters Wimmelburg ge­
nannt werden:

„in majori bi8ievo due aree et molendinum 6t 
pomerium n reimaro ip8M8 loei advoeato traditum, 
in minori b>8levo VII man8i et dimidiu8 et novem 
jugera ot XXII juzera in prati8".

Jedenfalls ist der Gebrauch des Buchstabens 0 statt II auch 
sonst nicht ohne Beispiel, indem der Eisleben benachbarte OrtI1eder8- 
leben in der Urkunde des Grafen Borchard von Mansfeld von 1320 
Inkorm. jur. et laeti in S. Magdeburg e. Mansfeld S. 255 nr. 2 
6eder8leben genannt wird.

Es kann daher um so mehr angenommen werden, daß der An­
fangsbuchstabe II des Ortes H^Ievo zu der Substituirung des 6 bei 
der Bezeichnung als 6i8leva die Veranlassung gegeben hat.

2. Bescher ran Erstehen im Jahre 1045 und Untersuchungen 
über deren Herkunft.

Wenn nach Vorstehendem der Ioeu8 (H-deva der Kaiserurkunde 
vom 26. September 1045 Eisleben wirklich ist, so muß es von Jn-

Dedo, Pfalzgraf von Sachsen, Stifter des Klosters Goscck, in dessen 
Comitate in pago tlussexn u>43 auch Schidingun lag (Schuttes Hist. Schr. 342). 

2) Vergl. Landau Beschreibung des Hcsscngaues (1857).
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teresse sein, diese auf dasselbe bezügliche Urkunde ihrem Inhalte nach 
naher kennen zu lernen.

Kaiser Heinrich IU. verleiht darin auf Bitten des Bischofs Bruno 
zu Minden diesem und seiner Mutter Outa das Markt-, Münz- und 
Zollrecht in pineUio eonim in ioeo tHovu Uielo in 
I1688NAOVV6 in eomitMu leti jmlulini 60Niili8 8ilo mit den Be­
fugnissen, wie ihre Vorfahren (3ntn6688ore8 eorum) und sie selbst 
dasselbe durch die Gnade seiner Reichsvorganger (noerorum tompo- 
iit)U8 ^roUnoo^sorum Zintu p6imi88ione) bisher benutzt haben, 
und bestätigt es ihnen zu weiterer Benutzung.

Es sind hiernach Outa und ihr Sohn Bruno sowie deren Vor­
fahren die ersten ersichtlichen Besitzer von Eisleben oder eines den Ort 
beherrschenden prrmUii gewesen.

Deshalb muß es hier weiter interessiren, aus welchen Familien 
berde gewesen sein mögen.

Jn dieser Beziehung ist einleitend kurz vorauszuschicken,
daß Bruno von 1037 bis 1053 in Minden Bischof *)  und ein 
Bruder des am 25. April 1038 verstorbenen und im Kloster 
Wimmelburg bei Eisleben begrabenen (Merseburger) Pfalzgrafen 
Siegfried?) war.

0 1036 8igiberbtus klinäensium praesul spiritum eltlavit 6. läus Octobris; 
post guem nobilis prosapiae t)-ro liruno numine, regalis capella- 
nus, cum generali congratulatione guorumgue Lbrisli tläelium 
iäom antisticium coclcsti beneäicliono accepit. ^nnul. lliläesbeim. 
(kbm. 6erm. V. ,0 . Ltibnih I. 728).

1036 8igikerlus klinäensis presul obiit 6. läus Octobr. (10. October); 
post guem nobilis prosapie Druno iclcm antisticium susccpit. 
^nnal. 8axo (klon. lierm. Vlll, 680).

1036 Domnus Ooäebaräus, Ililäeseimensis episopus, Orunonem klinäonon- 
sium praesulem et llurgbaräum Ilalberslatonsein pootibicem 15. Kai. 
.lanuar. sabato ante natalem Domini (18. December) in Ilalber- 
stat presbitcros uräinuvit. /knnal. Ililäeslieim. (klon. Oerm. V. 
101) und iknnal 8uxo (klon. Ol^rm. Vlll. 680) gleichlautend.

1037 liruno klinäensis presul in sancto äie pentecostes episcopalem 
unctionem ab Ilerimanno tlolonicnsi melropolitano in campo juxta 
kleäiolanum, astantibus imperatore et rex« cum guam pluribus 
regni primoribus, conäigne suscepit, ^nual. 8axo (klon. 6erm. 
VIII. 680). knnab lliläesbeim. (Klon. Darm. V. 101 gleichlautend, 
jedoch mit der Abweichung:

Hermann» Agrippinensi Metropolitano, 
was der ^nn. 8axo in Ooloniensi verbessert hat.

'0 1038 8igilritbus praetor l'alatinus, frater Itrunonis episcopi klinäooen- 
sis, 7. Kai. klai (25. April) moritur, ot in KVimilaburb tumu­
latur. ^nnal. Ililäesbeim. (klon. Oerm. V. >02 ,

1038 8igifriäus palatinus comes, krater krunonis klinäensis episcopi, 
7. Kai. klai moritur etin KVimiäiburb tumulatur, ^nnai. 8axo 
(klon, 6erm. Vlll. 682).
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Wer aber der Vater dieser beiden Brüder Bruno und Siegfried 
gewesen, darüber sind die Ansichten sehr verschieden.

Zuvörderst sucht
I. Gebhardi (Gen. Abh. II. 172—199) 

es glaublich zu machen, daß
1. Karl, der von ihm sogenannte Graf von Mansfeld, der Vater 

3. jener beiden Brüder,
b. Adolfs, des Erbauers der Schaumburg, Herrn von 

Sandersleben und Schakensleben,
2. Karls Gattin aber die obige Outa gewesen, und
3. die Letztere eine Tochter des Grafen Bruno von Braun­

schweig sei,
indem zu 3 die durch den Chronisten Hermann von Lerbeke erfolgte 
Bezeichnung des Bischofs Bruno als I^borto ^luresiioni eon83n- 
^uinitute pio.vimns in seiner Mutter eine Braunschweigische Prinzes­
sin sehr natürlich vermuthen lasse, welchen Falls sie die Schwester 
des (1068 verstorbenen) Markgrafen Eckbert (I) gewesen sei, die ihrem 
(1057 erschlagenen) Bruder Bruno zu Ehren einen ihrer Söhne also 
genannt habe.

Zu 3 soll hier nur beiläufig bemerkt werden, daß Outa als vor- 
aussetzliche Tochter des um 1003 verstorbenen Grafen Bruno nicht 
eine Schwester, sondern eine Vaters-Schwester jenes Mark­
grafen Eckbert gewesen sein würde, da Bruno nur einen einzigen Sohn, 
den 1038 verstorbenen Grafen Liudolf, hatte, und Eckbert erst der 
Sohn des Letzteren, also Bruno's Enkel war, (v. Räumer St.-T. 
Vu und Böltger Brunonen, St.-T. der alteren Linie der Brunonen) 
was jedoch einer nahen Verwandtschaft der Outa mit dem Markgrafen 
Eckbert I., die hier dahin gestellt bleiben mag, keinen Eintrag thut.

Für Nr, 1 und 2 sind jedoch Gebhardi's Gründe völlig unzu­
reichend.

Was zuvörderst den Umstand betrifft,
daß der Bischof Bruno zu Minden außer dem Pfalzgrafen Sieg­
fried auch noch einen zweiten Bruder, nämlich Adolf, den Erbauer 
der Schaumburg, gehabt habe,

so stützt er sich darauf, daß diejenigen aus dem Magdeburgischen her­
gekommenen beiden Brüder,

von denen der eine, Adolf, 1033 die Schaumburg erbaut, und 
1055 aus der Welt Abschied genommen habe,

nach Hermann's von Lerbeke Llrron. rHp. Nim1en8. einen Bischof als 
Bruder gehabt hatten, der nach dessen Hinzufügen forte 1^u8oopu8 
Urnno gewesen sei, indem Gebhardi zur Wegraumung des, seinem 
Ausdrucke nach, furchtsamen „forte" die Gewißheit der brüderlichen 
Verbindung Adolf's zu Bruno dadurch herstellen will

3. daß der als Enkel jenes ersten Schaumburgers Adolf von ihm
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angenommene, 1130 in Holstein verstorbene, erste Holsteinsche 
Graf Adolf von Schaumburg in das Grabmal beigesetzl 
worden sei, welches der Bischof Bruno zu Minden in der 
Kirche des von ihm selbst 3^ucl In8ul3m Uimisnsem im 
Jahre 1042 gestifteten Benedictiner-Klosters zu seiner künftigen 
Ruhe habe errichten lassen, und in das er selbst bei seinem 
1035 erfolgten Tode beigesetzt sei;

worauf
b. auch der 1164 in einer Schlacht gebliebene zweite Graf Adolf 

von Holstein auf Befehl Heinrichs des Löwen den P3l6!'ni8 
monnmenti8 habe einverleibt werden sollen, jedoch dem ent­

gegen in der Cathedral-Kirche vor dem von ihm selbst gestifte­
ten Altare bestattet worden sei,

wahrend mit p3to>'M8 nicht auf den Vater allein, sondern auch auf 
entferntere Eltern hingedeutet werde.

Er folgert hieraus,
daß beide (Adolf der Aeltere zu 3 und Adolf der Jüngere zu b) 
des Bischofs Bruno Bluts freunde gewesen seien, weil sie 
sonst zu der Ehre seiner heiligen Gesellschaft nach seinem Ableben 
nicht hatten gelangen können,

und setzt sodann ohne Weiteres hinzu:
„Der Stifter der Schaumburg, Graf Adolf, muß also noth­
wendig als ein Bruder des Bischofs erkannt werden".

Diese Annahmen beruhen jedoch in ihren Vordersätzen auf Her­
mann von Lerbeke, einem Chronisten des vierzehnten oder fünfzehnten 
Jahrhunderts, der für Angaben aus dem elften und zwölften Jahrhun­
dert keine sichere Autorität sein kann, und sind selbst alsdann, wenn 
man die v. Lerbekeschen Mittheilungen ohne weiteres als richtig an­
nehmen wollte, noch gewagt.

Denn vorausgesetzt auch,
daß die Schaumburg (Schauenburg) vor 1055 von einem von 
zweien Brüdern erbaut worden ist, welche einen Bischof zum 
Bruder hatten,

so folgt daraus bei der großen Änzahl gleichzeitiger Bischöfe doch noch 
nicht, daß dieser Bischof gerade der Mindener Bruno gewesen sei, und 
der hülfsweise aufgestellten Behauptung Gebhardi's über die Beisetzung 
eines Descendenten des einen dieser Brüder, nämlich des ersten Hol- 
steiner Grafen Adolf von Schaumburg, in das Grabmal Bruno's wird 
das aus Hermann's v. Lerbeke Chronik hergenommene Fundament über- 
dieß schon dadurch entzogen, daß v. Lerbeke eine Beisetzung in das 
Grabmal gar nicht behauptet.

Er theilt zwar mit,
daß der Bischof Bruno in dem obgedachten von ihm gestifteten
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Mindener Kloster „in sspuIeUro lupideo et sareopUuAO pre- 
tio8o" beigesetzt sei, *)

allein er sagt von dem ersten Holsteiner Grafen nicht,
daß seine Beisetzung in jenes sepulelirum Bruno's erfolgt, 

sondern nur,
daß er nach einer Mittheilung der Mönche jenes Klosters in diesem 
Kloster begraben sei.
In einem Kloster können aber Viele begraben sein, ohne daß sie 

dieser Beisetzung wegen in das Grabmal des Stifters gekommen 
sein, oder zu dessen Verwandten gehören müssen, was im vorliegen­
den Falle um so weniger folgt, als Bruno das Kloster in Minden schon 
1042 gegründet hatte, auch seinem 1038 gestorbenen Bruder Sieg­
fried 1033 im Tode nachgefolgt war, und in dieses Kloster nach den 
Angaben des v. Lerbeke nicht der nach Gebhardi in demselben Jahre 
1033 auch gestorbene erste Schaumburger Adolf, und auch nicht ein 
Sohn desselben, sondern erst der von Gebhardi als Enkel des Ersteren 
angenommene, 1133 gestorbene erste Holsteinsche Graf Adolf beigesetzt 
sem soll.

Anlangend nun Gebhardr's Annahme der Vate rsch a st des Gra­
fen Karl zu Bruno und Siegfried sowie zu deren (angeblichem) Bruder 
Adolf, so führt er zu deren Begründung Folgendes an:

Wenn mittelst der obigen Kaiser-Urkunde von 1043 der Mutter 
des Bischofs Bruno, Outa, das danach schon ihren Vorfahren zuständig 
gewesene Markt-, Münz- und Zoll-Recht weiter verliehen und bestätigt 
worden, so sei es

1. begreiflich, daß ihr Gemahl in der Gegend von Eisleben ge­
herrscht habe.

Nun aber liege Walbeck noch nicht zwei Meilen von Eisleben, 
und die eui'tis Wulbeele im Schwabengau werde in einer Urkunde 
Kaiser Otto's III. von 993 als in eomitutn Ogroli eomitis gelegen 
angegeben. Dieser Curolus eomo8 habe also, wie auch schon 985 
sein Vater, Markgraf Ricdag, den Comitat um Walbeck besessen, in 
dessen Nähe auch das von den ersten Schaumburger Grafen besessene 
Sandersleben liege. Dazu komme aber, daß nach Spangenbergs Ver-

!) Lepultus est autem in Insula, gurrn, ut dictum est, -lundavit, in sepulcbro 
lapideo et sarcopbago pretioso, metro subseguenli insignitus etc. Lbron. kipp- 
vinciens, -tl Ltlbmtz II. 171.

2) In diebus illis obiit comes rldolpbus, sepultusgue apud Insulmn ülinden- 
sem oräinis llenedicti, ut a monacbis ejusdem monasterii intellexi. Istud mo­
nasterium pervigil dominici gregis provisor Sanctus Lruno Sindensis praesul — 
anno Obristi 1042 lundavit, ubi et sepultus est. Lbron. com. Scliaumburg. bei 
Meibvm I. 498.

8
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melden die mansfeldischen Schlösser Ritzeburg und Ritzgerode von Karls 
genanntem Vater erbaut seien.

Ricdag und sein Sohn Karl seien daher beide
2. auch Herrn von Mansfeld gewesen;

auch habe
3. Eisleben von undenklichen Jahren keinen anderen Herrn ver­

ehrt, als die Besitzer von Mansfeld.
Es unterliege daher keinem Zweifel
4. daß Eisleben von dem Grafen Karl seiner Gemahlin zum Leib­

gedinge angewiesen, Karl aber der Gemahl der Outa gewesen, 
und daß also der als Sohn der Outa in der mehrgedachten 
Urkunde von 104b angegebene Bischof Bruno zu Minden 
nebst dessen feststehendem Bruder, dem Pfalzgrafen Siegfried, 
so wie der oben als weiterer Bruder beider angenommene Graf 
Adolf I. von Schaumburg ihre Kinder seien.

Von dem Pfalzgrafen Siegfried laßt er alsdann die 1229 oder 
1230 ausgestorbenen alteren Grafen von Mansfeld, insbesondere den 
am 11. Februar 1115 in der Schlacht beim Welfsholze gebliebenen 
Hoyer von Mansfeld, abstammen.

Alles dieß ist jedoch höchst bedenklich, und es vermißt daher auch 
schon Wedekind (Noten 240—243) hinreichende Gründe für Gebhar- 
di's Muthmaßungen. Vergl. auch v. Räumer UoZ. S. 54 rw. 252 
und v. Werfebe Gaue 93 und 108.

Hinsichtlich des Grafen Karl ist nur soviel gewiß,
daß er in einer Urkunde K. Otto's III. für Quedlinburg vom 6. 
Januar 993 (Erath 23) als Lavolu« eom68 verkommt, in 
dessen Eomitate die eui li'8 1VuIbi8ei (Walbeck) liege, 

so wie,
daß er nach bewahrten alten Annalisten ein Sohn des im Jahre 
985 verstorbenen Markgrafen Ricdag von Meißen (des Mitstif- 
ters des Klosters Gerbstedt), in dessen Eomitate 985 Walbeck auch 
lag, (Erath 21) gewesen, am 28. April 1014 gestorben ist, und 
ebenso wie sein Vater Ricdag im Kloster Gerbstedt begraben liegt.')

9 985 Ilibäag comes. Ilrotba comes . Oeiterib Illarcbio. bixceipta ne- 
crol. kulä. bei Leibnitz III. 765.

985 Hieoäericus et liicäagus marcbiones preclari obierunt. Ilie kic- 
äagus cum sorore sua nomine kiilsuit consNuxit et lunäavit ceno- 
bium guoä Uerbirsticli üicitur. 1!bi eaäem soror illius sanctimoni- 
alibus preluit, ibigue sepultus est ipse cum lilio suo Karolo et 
plurimis <le eaäem cognatione, ännal. 8axo (klon. Oerm. VIII. 
633).

1009 kirat kic Oeäo äe guaäam tribu, gue kutrieci äicilur. pater eius 
erat tempore primi Ottonis, nomine Ibeoäericus, egregie liberta­
tis vir, gui genuit bos lratres, comites veäonem et kriäericum.
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Davon, daß er vermahlt gewesen wäre, ist nirgends etwas ersicht­
lich, sondern wir erfahren nur, daß er zwei Schwestern hatte, von denen

s. die eine, ungenannte, 999 den Polen-Herzog Bolizlav heira- 
thete, jedoch von demselben bald wieder entlassen wurde (Thiet- 
mar IV. o. 37),

b. die andere, Gerburg, am 30. October 1022 unvermahlt gestor­
ben ist (Xnnnl. Ouecllinb. 3<1 3nn. 1022).

Wenn Karl überdieß schon 1014 mit Tode abgegangen ist, so er­
scheint es wenigstens ohne Weiteres nicht besonders wahrscheinlich, daß 
seine Witwe, eine solche vorausgesetzt, im Jahre 1043, wo die von 
Gebhardi dafür angenommene Outa als noch lebend verkommt, noch 
am Leben gewesen sein, ihn also zwei und dreißig Jahre überlebt 
haben sollte.

Wenn ferner der Graf Karl ein Comitat hatte, in welchem Wal­
beck lag, so folgt daraus noch keineswegs, daß er auch Eisleben besessen 
habe. Denn eines Theils lag Walbeck nicht, wie Eisleben, im Hasse- 
gau, sondern im Schwabengau, wie Gebhardi selbst anführt, und auch 
die Urkunden Kaiser Ottos III. von 985 und 993 ergeben, worin 
es heißt:

985 eurtem Vunlbisei cliotsm in pgZo 8usvon in eomi- 
tutn kilckNAi eomiti'8 (Karls Vaters) -siturn (Erath 21),

993 nurtom preclietnm Wulbisei in eomitgtu Ivnroli eomi- 
tis sit3m mit 24 als dazu gehörig genannten anderen Orten 
des Schwabengaues (Erath 23),

anderen Theils weist auch der Ausdruck 6omit3tu8 mehr auf einen 
Gerichts- respective Verwaltungs-Bezirk, als auf einen Besitz der in 
dem Comitate liegenden Ortschaften hin, wie denn auch z. B. das 
in Karls Comitat belegen gewesene Walbeck nicht ihm, sondern dem 
Kaiser Otto I. gehört hatte, von diesem seiner Gemahlin Adelheid in 
llotem tradirt (Erath 20), und auf Bitten der Letzteren als eine 
eui'ti'8 8N36 cloli8 ihrer Tochter Mathilde, der Aebtissin von Quedlin­
burg, 993 von Otto III. geschenkt worden war (Erath 23.)

Daß der Graf Karl und sein Vater, wie Gebhardi behauptet, 
Herrn von Mansfeld gewesen, laßt sich aus der von seinem Vater 
Ricdag angeblich geschehenen Erbauung der (angeblichen) Schlösser

veäo marckioni Iticäaxn et Mio suo liarolo ab iolantia servie­
bat, et Zemina cor<Iis ac corporis virtute pollebat, ^rm. 8axo 
sükon. 6erm, VIII. 659),

1014 Loilem anno IV Kalenä. Uai. (28. April) obüt Xarolus comes, 
kieclagi marcbionis kilius, gui omne suimet benelitium iniuste 
accusantium turgiäa inllatione et nulla sui culpa prius per«liäit, 
et illatum facinus aeguanimiter portavit. Ibietmar VII. c. 4 
(klon. 6erm. V. 837).

8*



116

Ritzeburg und Ritzgerode schon deshalb nicht folgern, weil diese ganze 
Erbauung nur auf einer mit nichts verbürgten Mittheilung Spangen- 
berg's beruht, welche in seiner 1572 gedruckten Mansfelder Chronik 
fol. 153!) dahin lautet:

„Dieser Markgraf (nämlich „Riddag" von Meißen) hat die Kirche 
und das Haus Riddag esburg, so nun mehr abgebrochen, 
und die siebte vber Mansfeld nicht weit von Gorentz noch heutiges 
Tages Ritzkeburg genand wird, gebawet. Desgleichen hat er das 
Furwerk Riddagsrode, jetzt Ritzkerode geheißen, im Amt Ram- 
melburg gelegen, darzu gebawet".
Woher er die Thatsache der Erbauung dieser Orte Seitens Ric- 

dags entnommen, und wodurch er sich davon Ueberzeugung verschafft 
hat, ist nicht ersichtlich. Er mag sie vielmehr erst aus den Ortsnamen 
nur geschlossen haben.

Ein praedium in Uibda^68i'0t und zwei anderen Orten wird 
allerdings von Kaiser Heinrich III. in einer Urkunde vom 2. Juli 1046 
der Stiftskirche zu Meißen übereignet, indem es darin heißt:

talo praedium, cpiale Irminsart in Ioei8 VVibinA68vvieb, 
AIe6el68dorf, kibdaA68rot dieti'8 obtinuit, in no8trum 
iu8 atcjue dominium bereditario iure redaetum, 8itum in 
pgAO 8uaben dieto et in eomitatu oomiti8 P8ieboni8 in 
proprium tradimu8 —

(Gersdorf, Eod. dipl. 8ax. regiae II. 1 S. 3s.)
Allein Ritzgerode kann in der vorliegenden Frage schon aus dem 

Grunde nicht mit in Betracht kommen, weil es im Amte Rammelburg 
liegt, welches im Besitze der um 1230 im Mannssiamme ausgestorbencn 
älteren Grafen von Mansfeld Hoyerschen Stammes niemals gewesen, 
sondern erst im fünfzehnten Jahrhundert an die Querfurter Grafen von 
Mansfeld gelangt ist.

Dagegen kommt in einer Urkunde Papst Jnnocenz II. für das 
Kloster Gerbstedt von 1137 eine „euria in liittbn ^68l)urA" als 
eine dem Kloster von den „fundatoribus (also von Ricdag mit) zu­
gewendete Besitzung vor. (Beckmann ^66688. bi8t. ^nbalt. 613.)

Allein, mag auch dieses Ritthagesburg das eingegangene Ritzkeburg 
bei dem Mansfeldschen Orte Gorenzen sein, so folgt daraus doch noch 
nichts für die Abstammung der Grafen von Mansfeld von dem Mark­
grafen Ricdag, und es kann der Letztere, bei der damaligen Zerstreut­
heit der Besitzungen edler Familien, an dem einen oder anderen Orte 
der nachherigen Grafschaft Mansfeld immerhin Grundbesitz gehabt haben, 
ohne deshalb Herr der ganzen Gegend, in 8peeio von Mansfeld, oder 
gar von Eisleben, gewesen zu sein, wahrend auch von einer damaligen 
Existenz des ea8tri Mansfeld noch gar nichts ersichtlich ist, wenn auch 
der Ort Mansfeld schon 974 vorhanden war, wo aber weiter nichts 
davon constirt, als daß er, wie schon oben erwähnt, am 22. October
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dieses Jahres von der Abtei Fulda an Magdeburg mit vertauscht wurde. 
(Urk. am Besten bei Gercken VIII. 635).

Gebhardi's Heranziehung des etwa eine Meile von Gerbstedt und 
Walbeck so wie zwei Meilen von Mansfeld entlegenen Anhaltischen 
Ortes (Stadt) Sandersleben ist vollends ohne Gewicht, selbst wenn 
seine Annahme richtig wäre, daß

u. die Erbauer der Schauenburg nebst ihren angeblichen Brüdern 
Bruno und Siegfried als (angebliche) Enkel des Markgrafen 
Ricdag von dessen Sohne, dem Grafen Karl,

I). die Grafen von Mansfeld von Karl's (angeblichem) Sohne 
Siegfried, dem Pfalzgrafen, 

abstammten.
Denn das Santersleve, welches der von ihm in Bezug genom­

mene Hermann von Lerbeke als eine Besitzung der Erbauer der Schaum­
burg angiebt, scheint nach ihm nicht das Anhalt-Dessauiscke Sanders- 
leden, sondern Groß- oder Klein-Santersleben im Kreise Neuhaldens- 
leben um so mehr sein zu sollen, als von Lerbeke

n. die ersten Schaumburger Grafen aus dem Magdeburgischem 
Herkommen laßt,

t>. als im Mitbesitz jener Schaumburger neben Santersleve auch 
Schake nsleve nennt 0, dieses letztere Dorf aber dicht bei 
den beiden Magdeburger Santersleben liegt, wahrend dagegen 
bei dem Anhaltischen Sandersleben kein Schakensleben, son­
dern nur ein Schakftedt belegen ist.

Jn Ansehung der Magdeburgischen Orte Schakensleben und Klein- 
Santersleben waren auch die Grafen von Holstein-Schauenburg noch 
im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert Lehnsherrn, indem

1. Friedrich und Busso von Alvensleben von dem Grafen Erich 
zu Holstein-Schauenburg in dem Lehnbriefe vom 10. Mai 
1487
n. mit zwölf Hufen zu Schakensleben und Klein-Santersleben, 
I). mit dreizehn Hufen und einem Hofe zu Schakensleben 

beliehen wurden, welche Güter

I) dirnn primo originem «luxerunt a cl^oeeüi Illu 8 e b u r 8 e n 8 i. Isti, gui 
primitu8 Iiic venerunt, luerunt «tuo Irstres, et Imbuerunt nnum lrutrem pro Lpi8- 
e«'po, et luit lorte Ichiscopim üruno — et Imbuerunt nnum comicmm, guso 
«iieelmtur ^snter8leve —l8ti «licti po8t, et8i comilez «le 8 c b cmvenb o rek, 
!>ul>ent ibi uilliue «tu;i8 eeelemrm <16 conlerenäum, et ibi luerunt cluo csstra 
8unte«8leve et 8ebulien8levv; et prse«lictU8 comö8 äe 8ebmvenborcb 
Imbet ibi ailliue »ä conlerenduin bene 1300 mun8»8 in pbeoäum, et 8ic inäe 
primo truxerunt ori8inem et bunc cvN8truxerunt 8ebovenborcb. (Lbron. Lpp. 
Ringens, bei Leiblich II. 177.)
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zu 3 Volrad von Dreileben,
zu b Gebhard und Heinrich von Alvensleben 

von seinen, des Grafen, Voreltern besessen hatten,
2. Matthias von Alvensleben (Friedrichs Sohn) darüber von dem 

Grafen Adolf von Holstein-Schauenburg, Coadjutor, nachherigem 
Erzbischof, zu Köln, unterm 1. December 1535 einen zweiten 
Lehnbrief erhielt (Wohlbrück Alvensleben II. 138—140.)

Auch erwähnt Behrends (Neuhaldensleb. Kreis-Ehronik II. 341) 
3. daß das Patronatrecht über die Kirche zu Schakensleben noch 

1564 die Grafen von Schaumburg gehabt haben.
Aber auch
4. schon mehr als dreihundert Jahre früher, nämlich 1210, 

schenkten „^dol^laus 60M68 in 86OW6n0urA" und dessen 
nxor ^delsseicli8

I)03i6 ciei ^eneti iei 6t virgini )l3ii6 6t 83N6to Lru- 
noni mgl'til'i 6t 60nf6880I'I 66616816 IN 638tl'O 0u6r6n- 
norcl M3N8UM nnum 8ltum in 863l<6N8l6N6 
6UM 31'63 3ltin6nt6 6t ku8ll'6O, NNMIN6 lindolplio, 
IP8UM M3N8NM eolnnlo (Olosn'ni'ium IV -V fol. 109 
im Staats-Archiv zu Magdeburg.)

Eins der beiden Magdeburger Santersleben ist es auch, wo
5. 1189 „/IdoIplE 60M68 tio 8ostonvv6nl)uidie dem 

Kloster U. L. Frauen zu Magdeburg von ihm gemachte Schen­
kung seiner Erbgüter in Salebeke (Salbke im Kr. Wanz- 
leben), in plnoito des Grafen Otto von Valkenstein feierlich 
verbrieft, wenn er sagt:

3(1 Vl'IInM, (>»6 83N(l6I8l0V6 (Il'cilNI', 366688i, 6t 
in plneito oomiti'8 Ottonis (io VgII<6N8t6in 60I3IN 
6UN6ti8 ^I'Ovin6l3li0u8 donntion6m Imi>6 IN63IN 861 i- 
pto Ottmmonclnvi 6t 8IAiIIi nioi imj)I'688ioN6 60N- 
tiimni'i 1661. (Hutschenreuter 8, Beitr. zur Gesch. der 
von Olvenstedt S. 51—52, Märk. Forsch. VIII. 88.)

Endlich war
6. eins der Magdeburger Santersleben (wohl Klein-S.) mit 

dem benachbarten Gutenswegen schon im Jahre 942 vorhanden, 
indem Thietmar erwähnt, daß sein Großvater Liuthar, nachdem 
dessen ganzes Vermögen wegen dessen Theilnahme an dem 
Anschläge auf das Leben König Otto's I. eingezogen worden, 
ein Jahr nachher „Aintium r6u)8 6t 8U3 omnin 6um M3- 
gN3 P66UIU3 6t Pv6dio in 8 on t6I 8l 6 V 0 6t in Vod6N8- 
VV6A6 i366ttti 36qui8ivit" (II. 6. 14 Uon. 66l'M. V. 
750), während jenes Attentat von Widukind (II. 6. 3t) als 
im Jahre 941 unternommen angegeben wird.

Welches Santersleben 568s). Sandersleben gemeint ist, wo 1086
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am 12. Januar Kaiser Heinrich IV. ,.praedium quoddam in 8a- 
xoni'a 89nder8leuo Robarum 60 dem Bisthum Speier schenkt 
(Gercken VI. 399), muß ich für jetzt dahin gestellt sein lassen.

Als das Anhattische Sandersleben ist dagegen mit Sicherheit zu 
erkennen das „866uder8leb9" im Schwabengau in dem Comitate 
des Grafen Teti (Dedo), wo die bereits oben erwähnte Jrmingart ein 
?,9edium hatte, welches nach ihrem Tode von Kaiser Heinrich III. 
in der Urkunde vom 2. Juli 1046 dem Domcapitel zu Meißen ge­
schenkt wird, worin es beißt:

„tale praedium cpiale Irmiu^arl in Io6i8 Vvidei8l9t, Hei?- 
8t6t6, 866ndor8le06 cliel>8 obtinuit, in no8trum M8 
ae dominium borediturio iure redactum 8itum in pa^o 
8u9bun dieto et in eoniitatu eomiti'8 leti in proprium 
tradimu8". (Gersdorf Eod. dipl.8ax. Ue^iae II. 1. S. 29); 

denn der Schwabengau paßt nur für dieses Sandersleben, wah­
rend die beiden Magdeburgischen Santersleben im Nordthüringau lagen.

Stammten ferner die Grafen von Mansfeld von dem Grafen 
Karl ab, so würden sie in Urkunden doch wohl von Anfang an als 
Grafen bezeichnet worden sein, was aber, wie weiter unten naher vor­
kommen wird, vor der Mitte des zwölften Jahrhunderts niemals geschieht.

Die Behauptung ferner,
daß Eisleben von undenklichen Jahren keinen anderen Herrn ver­
ehrt habe, als die Besitzer von Mansfeld,

führt für Eisleben auch zu nichts, weil dieselbe, wie von Gebhardi nicht 
geschehen, erst erwiesen werden müßte, und weil selbst noch für das 
zwölfte Jahrhundert keine Urkunden vorliegen, welche eine Wirksamkeit 
der Grafen von Mansfeld in oder für Eisleben oder einen ihnen zu­
stehenden Besitz dieses Ortes ersehen ließen.

Rücksichtlich des ersten Vorkommens der Mansselder will ich nicht 
übergehen, daß das deutsche breve Lbrom'oon kikom'8 ds beplcuu 
(Mencken III. 335) schon im elften Jahrhundert einen Grafen von 
Mansfeld auftreten laßt, indem es mittheilt, daß Erzbischof Engelhard 
zu Magdeburg (1052 — 1063) zehn Hufen zu Eckersleben und vier 
Hufen zu Ostgisdorf (wohl Ostdagisdorf) von dem Grafen Hoyer von 
Mansfeld an sein Gotteshaus gebracht habe.

Allein an einer hierüber vorhandenen Urkunde fehlt es. Auch war 
um diese Zeit des elften Jahrhunderts die (selbst in den letzten Jahr­
zehnten desselben noch höchst vereinzelt vorkommende) Bezeichnung edler 
Familien nach ihren Wohnorten in Norddeutschland noch gar nicht üb­
lich, so daß also der jene Hufen überlassende Hoyer bei ihrer Zuwen­
dung an die Magdeburger Kirche durch den Zusatz von Mansfeld noch 
gar nicht bezeichnet sein kann.

Außerdem muß aber auch die Bezeichnung als Graf auffallen.
Der außerdem zuerst bekannte Mansselder, nämlich der am 21.
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Februar 1113 in dem Treffen bei Wahrenstedt (Warnstedt bei Qued­
linburg) siegreiche und am 11. Februar 1113 in der Schlacht beim 
Welfsholze gebliebene, berühmte Hoyer von Mansfeld wird von dem 
ältesten Chronisten noch nicht einmal durch den Zusatz „von Mansfeld" 
bezeichnet, indem es in dem bis 1125 gehenden Limomeov 
ffvidi (Non. Oerm. VIII. 248) ad mmum 1115 heißt:

„Cumrjvo per rdi<juol, dies pnrs rUvcUjue affoii mmarotuv 
ob pmeovot, quidam vir sortis nomino IIoAor, 
(>ui dudum inloi' muffn <^uno ffollioo8a oZeiat, 8iAiffidi 
smlativi oomili8 nooo 80 fgMO8i88IMUM in nuln I6ZI8 
offoeit, 988ums)lg Omni oleekn iuvonluto, (suao ut ip8O 
morno fuit imsmtion8, 8axono8, 8U08 nimirum oom s)N- 
triotn8, nuclnotor invn8it; ip86(juo looninn korooitnto 
llimionn8, ^lorino ou,)iditatom, ljun ffn^rnffnt, lnulti8 80- 
oum ondontiffu8, propria inorto oom^roffnvit,

und erst der bis 1139 gehende Fmml^ta 8axo, indem erlffdeosimdi 
Cffronioon und die Hoyer nicht erwähnenden ^nnn>08 Ilildossioimon-

9 Wirnt von Gravcnbcrg läßt in seinem um 1212 gedichteten WigaloiS 
einen Grafen Hoyer von Mansfeld an König Artus Hose austrcten, und 
sagt von ihm einleitend:

vor dorre üor vvs8 riebe, 
msndeit stn gelicbe 

vor vv<>8 nionäer in der 8odar. 
dot von im, dar i8t vvdr, 

Vil manigor 8inon lip verlorn. 
Lr vvn8 von KIonn68velt geborn, 
Oer grave Vogler «az er genant.

Zur Erklärung Dessen bemerkt BtUtcke in einer Note Folgendes:
,,Der tapferste und männlichste Held seiner Zeit, hoch und stark von 
Leibe von Muthe unverzagt, und wie ein Lcue beherzt, dabei aber auch 
hochsahrend, übermüthig und trotzig, war Graf Houer von MannSfcld, 
der im I. 1t 15 in der blutigen Lchlacht bcv dem Wclsesholze von dem 
Grafen Wipprccht von Gro'itsch erlegt wurde. Ihn hatten die Sachsen 
mehr gefürchtet als das ganze Heer des Kaisers, und sein Tod war die 
Losung zu einem entscheidenden Siege. Lange noch lebte sein Andenken, 
mit Wundern ausgeschmückt, im Gedächtnisse des Volkes. Man erzählte 
von ihm, seine Mutter sey vor seiner Geburt gestorben, und er habe ohne 
fremde Hülfe sich ihrem Leibe entwunden, daher sein Spruch gewesen:

Ich, Graf Hoyer, ungcborn, 
Habe noch keine Schlacht verlorn.

Auch die Dichtkunst machte bald ihr Recht an dem hochberühmten 
Helden geltend, und Wirnt von Gravcnberg versetzte Houer von Manns- 
felk, so wie er in der Geschichte und in der Sage des Volkes lebte, an den 
Hof des Königes Artus. Spätere Zeiten machten aus diesem dichterischen 
Widerschein eine wirkliche Person, und setzten Hoher den Rothen in den 
Mannsseldischen Stammbaum".
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868 verarbeitet, fügt dem Namen Hcyer den Zusatz „6s ^Iune8feld" 
hinzu (illou. Osi'm. VIII. 751), wahrend er ein Gleiches in Betreff 
des Treffens bei Warnstedt thut, wenn er ncl grmum 1113 sagt:

„Intel' kee >Viebeitu8 eome8 et 8iAesi'idu8 pulutiuu8 oo- 
me8, perditu rezi'u ^ruliu, ul> Ho^ero de Aluuno8kold 
in tjuudum villu (nämlich Warnstedt) depreken-d, VVieUoi- 
tu8 cpiidom eupitur, 8>A6f>idu8 vero vulnerutur, ex c^ao 
vulnere non multo pO8t moritur, vir 8une uolstli88imu8 
et 8uo tempore nulli in omni probitute 8eeundu8 Mon. 
Oerm. VIII. 750.)
Es wird dieser Hoyer von Mansfeld identisch sein mit demjeni­

gen, der als IIoA6iu8 ohne allen Zusatz
u. 1112 in einer Urkunde Kaiser Heinrichs V. netum 8nl?- 
xvitele (tdudenu8 I. 391) zwischen >VittoI<indu8 und Uui- 
eliai tlu8,
I), 1114 in einer Urkunde desselben Kaisers netum lHpo8loi't 
iSchöttgen und Kreysig I. 149) zwischen liirxvinu8 eomo8 und 
IIeinrieu8 eoAnomino eum enpite

als Zeuge gestellt ist.
Er wird bei seinem Ableben 1115 einen erwachsenen Sohn 

noch nicht gehabt haben. Denn es findet sich erst wieder
1133 I1o>,^eru8 de )1nu<le8veld6 (v. Ledebur Archiv VIII.

282),
1135 1ioAeru8 de ^Inu8l'eld iDreyhaupt I. 723),
1142 IIoA6iu8 de Unrme8velt (Hutschenreuter 6).
Alsdann erst zeigt sich in zwei Urkunden Kaiser Eonrads III.
n. 1143 dnlum (arme ein oome8 Ho^eru8, gestellt als Zeuge 

zwischen Uurelmrdu8 prefe6tu8 de iUnAdekurZ und Vlri- 
eu8 et Oero f> ntre8, (H1n8eou eomm, do reb. imp. 8ub 
s.olllni'. II. et Eour. III. S. 366 und (Hasche) Mag. d. 
Saclff. Gesch. VII. 212-215).

I). 1114 dntum !Unl;detmrAi ein IIoi^eru8 eom68 hinter 
Ooio et srster oju8 Outllelrieu8 als letzter der Zeugen, 
(Gersdorf eod. clipi. 8ux. lo^iuo II. 1. S. 51. IUu800u 
I. e. S. 367),

und man kann denselben nach Maßgabe der anderen Personen, unter 
denen er seinen Platz hat, wohl als einen Mansfelder annehmen, ob­
gleich es jedoch auch eben so gut möglich erscheint', daß es ein Graf 
von Waldenberg ist, von denen wenigstens zehn Jahre nachher 1154 
1^iudolplru8 00M68 ot s>utl'08 ojus Iiui'oimi'du8 ot 1IuA6l U8 
(Ol'iA. Ouols. III. 452) in diesem schon früher gräflichen Geschlechte 
Vorkommen.

Es folgt dann wieder
1145 1IOA6I'U8 do ^1cM08V6lt (Tolner eod. pul. 44),
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1153 Hoiei-us 6e (Schöttgen MGr. Conrad 318,
Beckmann ^66688. Xnli3ll. 612, Kreysig Beitr. V. 411).

Mit dem Zusatz clo ^Igr>8foll! findet sich aber ein Graf erst 
9. 1154 in einer Urkunde Kaiser Friedrichs I. als oomes 

Ho^oi- clo ^1unn68nelt (Ludewig X. 147)
6. 1173 6OM68 1Io^6rr>8 Oo ^1unne8uoll (Harenberg Gand. 

184),
wahrend in der Zwischenzeit von 1154 und 1173 wiederum schlechthin 

1156 1Io^6im8 clo Nmmo8lol<1 Zeuge ist (Drevhaupt II. 871, 
Schöttgen MGr. Conrad 331),

und erst von 1183 ab die Bezeichnung als Graf ständig bleibt, bis 
der Hoyecsche Mannsstamm 1229 oder 1230 mit dem seit 1199 vor­
kommenden Grafen Burchard ausstirbt.

Die Bezeichnung Eomo8 clo ^1nn8sol«l ging sodann zunächst auf 
seinen ersten Schwiegersohn (Gemahl der alteren Tochter Gertrudis) 
Hm'm5mmi8 UurL^rnvin8 clo novo 088tro (von Freiburg an der 
Unstrut) aus dem Stamme der Burggrafen von Meißen, gewesenen 
Burggrafen von Werben, über, bis ihrer von 1257 resp. 1262 ab zu­
erst auch die Nachkommen seines zweiten Schwiegersohnes (Gemahls der 
jüngeren Tochter Sophia) Burchard's Edlen von Querfurt (nicht schon 
dieser selbst) sich bedienten, was jedoch die Nachkommen des alteren 
Schwiegersohnes nicht hinderte, auch ihrer Seits noch fernerhin sich 
Grafen von Mansfeld oft zu nennen, obwohl sie nebenbei auch llnrH- 
Ai'Jvii <lo novo en8ti'o und seit 1277 auch eomilo8 clo O8loi'lolcl 
sich nannten, wie dieß aus meinen Sammlungen hierüber hier nur ganz 
in der Kürze angedeutet werden kann.

Um auf die von Repgowsche Chronik und auf den in derselben 
bereits um die Mitte des elften Jahrhunderts erwähnten Grafen Hoyer 
von Mansfeld zurückzukommen, so würde, selbst von seiner auffälligen 
Grafenqualität abgesehen, bei seiner aber doch erfolgenden Annahme als 
eines in jurer frühen Zeit wirklich existent gewesenen Besitzers von Mans­
feld, in dem Falle,

daß er (wie die Chronik auch nicht sagt) zugleich Besitzer von 
Eisleben gewesen sein sollte,

dieser letztere Besitz nur ein erst ganz neuer gewesen sein können, da 
im Jahre 1045 noch der Bischof Bruno zu Minden und dessen Mutter 
Outa Eisleben besaßen, Bruno aber erst 1055 gestorben ist.

Die Annahme Gebhardis endlich, daß Eisleben ein Leibgedinge 
der Outa gewesen sei, entbehrt auch einer genügenden Grundlage. Denn 
wenn das der Outa und ihrem Sohne Bruno in der mehrgedachten 
Kaiserurkunde von 1045 weiter verliehene Markt- Münz- und Zoll- 
Recht zu Eisleben als ein bereits den „gnt600880l ibii8 oorum" im Gna­
denwege zugewendetes erwähnt wird, so muß dabei, die cmt600880l'68
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im Sinne von Ascendenten genommen, doch wohl an die Eltern der 
Outa mit (wenn nicht allein) gedacht werden.

Zerfallen also die Gebhardischen Annahmen nach Vorstehendem 
eigentlich in nichts, so muß um so mehr

II. noch einer anderen, bereits von Abel zu Meiboms Walbeck- 
scher Chronik S. 48—49 geltend gemachten Ansicht gedacht werden, 
welche Mooyer ^Neue Mitth. VII. 3 S. 62 in Verbindung mit V 1 
S. 73) dahin wiederholt,

daß der Bischof Bruno zu Minven und dessen Bruder, Pfalzgraf 
Siegfried, von den Grafen von Walbeck abstammen.
Wegen der Eigenschaft zweier der letzteren als Markgrafen der 

Nordmark war Abel hinsichtlich der Familie Bruno's auf das Haus 
Walbeck dadurch gekommen, daß der Chronist Hermann von Lerbeke ihn 
von den Markgrafen von Brandenburg abstammen laßt.

Abel halte auszuführen gesucht, daß Bruno (also auch Siegfried) 
bei einer Herstammung aus dem Hause Walbeck nur ein Sohn des 
Grafen Heinrich von Walbeck gewesen sein könne, dessen Lebenszeit 
Mooyer in die Jahre 999 bis 1016 oder 1020 setzt.

Beide nehmen dabei an, daß Heinrich zweimal vermahlt gewesen 
sei, und zwar in erster Ehe bis 1002, wie Mooyer hinzufügt mit einer 
Gertrud, in zweiter Ehe aber mit der vorgedachten Outa.

Mooyer stellt hierbei die Vermuthung auf, daß Outa die Tochter 
des am 22. November 1004 verstorbenen Merseburger „Burggrafen" 
Esiko oder des im Jahre 1016 oder 1017 dahingeschiedenen „Burg­
grafen" Burchard gewesen sei, welchen letzteren schon Abel als ihren 
Vater bezeichnet hatte; wobei Mooyer jedoch hinzufügt, daß bei der 
Annahme der Outa als zweiter Ehegattin Heinrichs ihr obiger Sohn 
Siegfried freilich, da seiner bereits 1017 (?) handelnd gedacht werde, 
schon in seinem vierzehnten Lebensjahre als Pfalzgraf und Aussteller 
von Urkunden auftrete, an welchem letzteren Umstände jedoch kein An­
stoß genommen werden könne, da es mehrere Falle gebe, woselbst Kin­
der von fünf bis zehn Jahren Urkunden ausstellten oder Zeugenschaft 
in selbigen ablegten.

Wie aus Mooyers Aeußerungen (Neue Mitth. V. 1 S. 73) her- 
vorgeht, beruht jedoch die von ihm angenommene Wiederverheirathung 
Heinrichs nach 1002 darauf,

1. daß der in dem Cnlenclnrium D1oi'8obm'Aon86 beim 1. 
October enthaltene Vermerk:

IIoini iou8 60M. ob.

(Höfer Zeitschr. I. 136)
auf den Grafen Heinrich von Walbeck zu beziehen sei; wogegen aber 
Dümmler (Neue Mitth. XI. 255) diesen IleinriouZ eom68 wohl mit 
mehr Recht für des Bischofs Thietmar zu Merseburg mütterlichen
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Oheim, den Grafen Heinrich von Stade, nimmt, da letzterer nach Thiet- 
mar VII. 6. 33 am 2. October gestorben ist, sowie

2. darauf, daß nach Hesses Bemerkung zu jener Stelle des ge­
dachten Cnlemlmssi (Hoefer Zeitschr. I. 136) ein Graf Heinrich 
nach Bischof Thietmars Ableben sein Landgut Tunderslevo 
(Tundersleben bei Magdeburg) der Merseburger Domkirche ge­
schenkt habe, und dieser Heinrich ohne Zweifel derjenige sei, 
dessen in dem noZistlO ^resentirri um aus Bischof Adolphs 
Zeit (1514—1526) am 1. October mit den Worten ge­
dacht werde:

„llonr. et Oeitiulli«".
Diese Identität des letzteren Heinrich mit dem Grafen Heinrich 

von Walbeck ist jedoch fehr fraglich, und es bleibt daher auch ungewiß, 
ob durch den Zusatz Gertrudis diese als des Grafen Heinrich von Wal­
beck Gemahlin angedeutet wird.

Der Graf Heinrich, von dem Vimuli^tn 8uxo von Walbeck zu­
benannt, war, wie die v. Raumersche Stammtafel II. naher zeigt, ein 
Sohn des am 15. März 990 zu Walbeck verstorbenen Grafen Sieg­
fried und der am 13. Juli 998 in Germersleben bei Magdeburg ver­
storbenen Grasin Eunigunde von Stade, erhielt die Grafschaft feines 
Vaters (^nn. 8sxo mt mm. 998) und hatte außer vier geistlichen 
Brüdern zwei weltliche Geschwister, nämlich

1. drN ^l i<l61'ieu8 s)ios<>oltl8 ^In^tss'Iiui ^6N8I8,
2. die Oda, Gemahlin GoswinS von Valkenberg.
Er kommt in der Chronik seines Bruders, des Bischofs Thielmar 

zu Merseburg (-s- 1018^,2), handelnd dreimal vor, und zwar
n. 999 (I V. e. 26) als Gehülfe seines Vetters, des Grafen Wirin- 

har, bei Entführung der Ludgerd, Markgraf Eckhards Tochter, 
aus Quedlinburg,

I). 1005 (VI. 6, 11) als Theilnchmec an der Belagerung von 
Bauhen,

o. 1014 (VII. 6. 5) als Abgesandter Kaiser Heinrichs II. an 
seinen bei der Entführung der Reinhild von Weichlingen tödt- 
lich verwundeten zu n gedachten Vetter Wirinhar.

') Der vierte derselben, ^Villi^isus, Nachfolger Thietmars in der Probstei 
von Walbcck, scheint jedoch unehelicher Geburt gewesen zn sein, wenn man dieß 
daraus schließen darf, daß Thietmar ihn als lrutrem ex putre bezeichnet, indem 
er sagt:

tlnäs inconveniens esse inilii viäebutur, nt sine speciuli rectore uec- 
clesiu, guum uetenus rexebsin, esset, ue eiäem zViUijhsum, lrutrem 
meuni ex putre, Imius ulturis servuiu, cominuni lrutrum consilia 
proposui (VI. c. 31 u6 uno. 1000, I^lou, 6erm. V. 820.)
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Daß Heinrich überhaupt verheirathet gewesen ist, wird sich nicht 
bezweifeln lassen, wenn auch nicht sicher erhellt, daß der Tod der Ge­
mahlin gerade im Jahre 1002 erfolgt ist, wie Mooyer ohne Weiteres 
annimmt. Die von Letzterem nicht angegebene Quelle kann nur die 
Chronik von Heinrichs Bruder Thietmar sein. Dieser rechnet es sich 
zur Sünde an, daß er als Probst zu Walbeck nach dem Tode der 
uxor feines Bruders zur Erfüllung der Bitte desselben, ihr seinerseits 
in seiner Kirche die gewünschte Ruhestätte bereiten zu wollen, das an 
eben der Stelle befindliche Grab seines Amtsbruders Willigis (des 
ersten Walbecker. Propstes) habe öffnen und dessen Gebeine heraus­
werfen lassen.

Die Zeit dieses Hergangs wird hierbei nicht angegeben, und es ist 
nur ersichtlich, daß Thietmar vom 7. Mai 1002 bis 24. April oder 
21. Mai 1009 Propst zu Walbeck gewesen ist, je nachdem man den 
Tag seiner Salbung oder den Tag seiner Jnthronisirung als Bischof 
zu Merseburg als das Ende seines Propstei-Amtes zu Walbeck ansehen 
will (VI. o. 27, 29, 30). Einen weiteren Anhalt giebt die Mitthei­
lung Thietmars, daß er am 21. December eines nicht angegebenen 
Jahres von dem Magdeburger Erzbischofe Tagino in Allstedt die Weihe 
zum Presbyter erhalten, auf dem Wege dahin aber jenes sein Vergehen 
gebeichtet habe (VI. o. 31.)

Tagino ist aber erst am 2. Februar 1004 Erzbischof geworden, 
und es bleibt daher mit Rücksicht auf jenes Ende der Propstei Thiet­
mars für jene Beichte nur ein Monat December der Jahre 1004 bis 
1008 einschließlich übrig, und wenigstens möglich, daß die gebeichtete 
That schon in dem Zeitraume vom 7. Mai 1002 bis 21. December 
1004 geschehen ist.

Den Namen seines Bruders theilt Thietmar zwar auch nicht mit, 
wenn er sagt:

Mortuu uxoro 1rati'i8 moi roZNlu8 8um ub> 60, ut 86pul- 
turnm oi propururo volui.886m ofckutnm.
Allein einen anderen Bruder als Heinrich kann er nicht gemeint 

haben, da sein zweiter weltlicher Bruder Friedrich nach dem ^nnuli8tu 
8uxo von seiner Gemahlin überlebt wurde, von einer zweimaligen Ver- 
heirathung Friedrichs aber nichts erwähnt wird.

Der Name der verstorbenen Gemahlin Heinrichs bleibt unbekannt, 
und von einer zweiten Ehe desselben ist auch nirgends die Rede.

Ebenso wenig erhellt aber, daß er eheliche Descendenz gehabt 
hätte. Wollte man gleichwohl eine solche voraussetzen, so müßte das 
Stillschweigen des ^nuuli8tu 8uxo auffällig sein. Dieser erwähnt 
nämlich Heinrichs und seiner Brüder zuvörderst bei den Jahren 998 
und 1032, giebt dann ucl nunum 1049 bei Gelegenheit der weiteren 
Erwähnung seines Bruders, des Bischofs Bruno zu Verben, eine sehr 
umständliche genealogische Nachricht von seinen Geschnststern Friedrich und
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Oda bis auf die Enkel herab, und laßt sogar die Nachkommen des 
zweiten Ehemanns der Gemahlin Friedrichs nicht unberührt.

Hiernach wird schwerlich anzunehmen sein, daß er es verschwiegen 
haben würde, wenn Heinrich eine mit Kindern gesegnete Ehe einge­
gangen und von solchen Kindern das eine Bischof zu Minden gewor­
den wäre, das andere die Würde eines Pfalzgrafen erlangt hatte, be­
sonders da er des Bischofs Bruno zu Minden beim Jahre 1036 ge­
denkt und sich begnügt, ihn als nobilis prosupiuo ibrnno zu be­
zeichnen, wenn er sagt:

LiAobortus Sindensis prnosul obiit 6 Idus. Ootobr., post 
feuern nobilis prosupino bruno idom nntistieium suseepit. 
Unter diesen Umstanden wird man es auch nicht für wahrschein­

lich erachten können, daß der Graf Heinrich von Walbeck Descendenz 
gehabt habe.

Außerdem will aber für die Annahme Bruno's und Siegfried's 
als Söhne Heinrichs auch die Zeit nicht wohl passen. Denn wenn auch 
das Todesjahr Heinrichs nicht bekannt ist, und von Heinrichs Brüdern

3, Bischof Thietmar schon 1018
gestorben ist, so sind doch von seinen übrigen Brüdern

b. Siegfried, Bischof zu Münster, gewesener Abt von Kloster 
Berge, erst 1032 und

o. Bruno, Bischof zu Verven, auch gewesener Abt von Kloster 
Berge, erst 1049

gestorben, wogegen
1. der Pfalzgraf Siegfried schon 1038 und
2. der Bischof Bruno zu Minden schon 1033

mit Tode abgegangen sind, was für solche, die als voraussctzliche 
Söhne Heinrichs einen Grad tiefer stehen würden, als Heinrichs Ge­
schwister, wohl etwas früh sein möchte.

Eventuell endlich würde Heinrich wenigstens zu der Zeit, als er 
(1009 bis IOI8V12) auf Anrathen seines Bruders, des Bischofs Thiet­
mar, sein pruodium lunderxlevo (Tundersleben bei Magdeburg) 
pro 8p6 retributionis 3otern30 der Merseburger Kirche überließ, 
mit Descendenz noch nicht versehen gewesen sein können, da er dieß nur 
consensu krstri s sui beiderlei gethan hat. i)

0 In der alten Vita vitlimari bei Wagner 27 l bis 272 heißt es nämlich: 
kostmoäum vero ilulci88imo esi>8 (8cil. Oilmari kpi8e. Itlc>r86burx.) 
bortatn praeämm 8uum lumlerrlevo 8itun> ^ro 8^0 retributioni ae- 
ternao con8ON8u I'ratria 8ui knöcrici coram mulli8 te8tilm8 big 
stabilienäo äicavit.

Nach dem (llircm. mon. kerß6N8i8 bei Mcibom 11.30t ist Tundersleben so­
dann 1233 von Merschurg an das Kloster Berge überlassen.
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Wollte man Bruno und Siegfried aus dem Hause der Grafen 
von Malbeck herleiten, so würde ihr Vater noch eher einer der Söhne 
des 1003 verstorbenen Nordmarkgrafen Liuthar (eines Vaters - Bruders 
Thietmars) sein können, deren Existenz, wenn auch nur ein Sohn, 
nämlich der 1014 verstorbene Markgraf Werinhar, mit Namen be­
kannt ist, doch nicht wohl bezweifelt werden kann, da Thietmar

a. den Werinhar als Liuthars „primoASmtum" bezeichnet (IV.
6. 26. AIon. Oorm. V. 779),

1) . von einem Streite spricht, der 1017 auf einem publicus 
conventus prinoipum in ^Itstodt „inter Lerubardum 
Alarobionom et putrui mei met filios geschlichtet wor­
den sei (VII. e. 33. Uon. <3erm. V. 832)

wahrend für diese tilii seines patrui ein anderer als Liuthar als Vater 
nicht vorhanden gewesen ist.

Es liegt aber für das Haus Walbeck als Familienhaus Brunos 
als speciell und ausschließlich darauf hinweisend durchaus nichts beson­
deres vor.

III. Wenn ich mich nun hinsichtlich der Familie Siegfried's und 
Bruno's vorstehend nur negativ verhalten habe, so wird man von mir, 
der ich mich mit der Sache naher beschäftigt gehabt, wohl erwarten, 
daß ich mich auch positiv darüber ausspreche.

In dieser Beziehung will ich im Allgemeinen zunächst mit der 
Bemerkung beginnen, daß beide aus vornehmer Familie gewesen sein 
müssen, denn der Bischof Bruno wird angegeben als

a. nobilis prosapiao von dem 4nnali.sta 8axo ad mm. 
1036,

b. uobilis prosapiao t^ro, roZalis eapollanus von dem 
^nnal. Oildosboim. acl aun. 1036 bei Leibnitz I. 728.

o. nobilis prosapiae t^ro, imperialis capellauus von dem 
Ebrono^rapbus 8axo bei Leibnitz ^eeess. 245.

Welches Gewicht darauf zu legen ist, daß der ältere Meibom in 
ferner bis an das Ende des 16. Jahrhunderts gehenden Ebron. l^Ion. 
öorZonsis (Meibom III. 296) ihn als

d. ex illustri familia 8axouiea prosatus 
bezeichnet, läßt sich nicht genügend beurtheilen, da man nicht weiß, 
welche Quellen ihn dabei geleitet haben.

Es muß ihm jedoch an Quellen nicht gefehlt haben, da er zu­
gleich mittheilt, daß der Mindensche Bischof Bruno bei der 1042 von 
ihm geschehenen obgedachten Stiftung des Klosters zu Minden zu Zei­
ten des von 1034 bis 1051 fungirenden Bergeschen Abtes Sidagus 
Mönche aus dem Kloster Berge dahin berufen habe, und vor seiner 
Beförderung zum Bischof zu Minden seinem wörtlichen Ausdrucke nach:

öasilioao i^lagdoburZonsis eanonious, familiaris
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8id3Z0 oju8quo 3nt00688ori Lrunoni (Grafen von Walbeck) 
^rokim3ndriti8 6orAON8ibu8

gewesen bei.
Daß der Mindensche Bischof Bruno priu8 03noniou8 >1sZ- 

doI)ur-AON8i8 gewesen, und bei Stiftung des Klosters in in8u>3 I^lin- 
don8i mon3olio8 o)u8dom ordini8 do oivitnlo Hl3Ado0urAON8i oo 
3roo88ivit, bestätigt auch das bis 1599 gehende Llironieon 6pp. 
H1indon8. inoorti oollootoiig bei ?istoriu8 (od. 8truvo III. 810), 
und ebenso sagt Hermann von Lerbeke in dem lirovo Lliionioon 
I^pp. Nindon8. (Leibnitz II. 171):

IHt OVAO inolitu8 Ino Oruno 3Nt0sPI3M Opi80OPU8 oIlAO- 
I'Otur, >l3Zcl6bui'A6N8I8 000>08iu0 03NOniOU8, 

sowie bei Erwähnung der Stiftung des Mindenschen Klosters:
3(1 spiod m0N3oIt08 do mon38lorio 83N0ti .Inlt3nni8 in 
NozdoburA ordini8 Oonodioti unn eum ^Inrovvnrdo primo 
^bl)3to tl'3N8tuIit.
Endlich heißt es in dem zur Zeit des Bischofs Albrecht Grafen 

von Hoya (1437—1473) von Bufso Watenstedt verfaßten Elironi- 
eon Uinden86 (bei ?3uIIini tz. 15):

6. Oruno not)iÜ8 83x0, 03noniou8 3nt03 N3Adot)urAON- 
8i8 piim3liu8 et Conrudi II. O3nooll3riu8, 

und bei Mittheilung der Klosterstiftung zu Minden:
Cumr^uo oum örunono, oomito >V3lboooon8i, et 8id3A0, 
^I)63tibu8 0orAON8ibu8, s3milinri8 vixorut, ot Inndukilom 
oorum di86iplin3m vidor3t, ox ooium ooonobio 8. loon- 
ni8 primo8 A1on3e!iO8 ordini8 Donodioli voouro voluit. 
Endlich nennt ihn, was die Familie näher anlanqt, 
1. derselbe Chronist:

6X V6tU8ti88im3 83nt6i 8lebioi um fumiliu ortu.8,
2. Hermann von Lerbeke:

3. KZbei'to Hlurelnoni (ch 1038) oon83n^uinit3t6 proxi- 
mu8 (Liovo Ctuon. opp. Hlind. bei Leibnitz I. 171.)

1). ox Nurotnonum do Örnndonlmr!; 83NAuino ortu8 
(Ckron. oom. 8eImumbui'A. bei Meibom I. 498), 

was 3. in Lrdmunni CImon. 1'Hp. O8N3^r. (Meibom II. 207, 
gehend bis 1453) dahin wiederholt wird:

6X Nm-oln'onum 6i'3ndonkurA0N8ium 83NAUIN6 Ol'tU8, 
während

4. das bis 1474 gehende CIu'on. Nindon86 (Meibom III. 560) sagt: 
^d pruodiotum otinm H1on38t6rium in ii>8ul3 propo eivi- 
tLtom Wnden86m tr3N8tuIit A1on36lw8 do ,^1on38torio 8. 
I0K3NM8 N3AdoburA. ordini8 8. Ilonodioti oo, c^uod do 
illi8 p3rtibu8 or3t N3tu8, 8oilioot HloZdoborA, 
e)u8dom eti3m Loolo8i3o 63noniou8: l^t mon38terium
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prnedietum in konorom pruedietue ^3Ad6burA6N8i8 ko- 
6l68i36 P3troni, 86ili66t Uxmritii, eon866r3vit. 1st6 Lruno 
Lelcberto Nureliioni 6on83nZuinit3t6 6?3t 
pl-OXIMU8.
Hiernach soll also der Bischof Bruno aus der Familie von 

Santersleben, respektive ein Blutsverwandter Markgraf Eckberts von 
Meißen, oder aber aus Markgraflich Brandenburgischem Stamme und 
in der Gegend von Magdeburg geboren sein.

Diese sich zum Theil widersprechenden Angaben über seine Her­
kunft aus einer bestimmten Familie beruhen jedoch auf den nicht weiter 
begründeten Mittheilungen zu neuer Chronisten, als daß darauf Ge­
wicht gelegt werden kann, und hinsichtlich der sogenannten Markgrafen 
von Brandenburg (Nordmark) hat man überdies die Wahl, ob man 
das Haus Walbeck (983 — 1009), das Haus Haldensleben (1009—1056) 
das Haus Stade (1056—1130) oder gar das Haus Ballenstedt 
(Anhalt) als gemeint ansehen will. Aus Norddeutschland ist übrigens 
Bruno wohl um so mehr gewesen, als seine Ordination als Priester 
(pr68b^t6l0 nach den oben in der Note mitgetheilten übereinstimmen­
den Angaben der ^NN3>68 IIiId68k6im6N868 UNd des4mn3ll8t3 §3X0 
von dem Hildesheimischen Bischöfe Godehard am 18. December 1036 
in Halberstadt erfolgt, und er bei seiner Beförderung zum Bischof 
Domherr in Magdeburg gewesen ist.

Wenn er nach den oben sub b, o und 6 mitgetheilten Stellen 
als rvA3li8 oder impermliis crnpcstl3nu8 oder als Conrudi II, 63n- 
66d3i-iu8 angegeben wird, so liegt hierbei wohl eine Verwechselung 
zum Grunde. Denn der Bruno, welcher in Urkunden Kaiser Konrads II. 
in der Zeit vom 23. October 1027 bis zu n 8. März 1034 in der 
Canzlei für Italien vieo des

3. 11 mal als 63N66!l3riu8,
I). 3 Mal als 63N66ll3riU8 836ri P3l3tii 

fungirt, wurde am 14. April 1034 Bischof zu Würzburg (Stumpf, 
Reichskanzler und Kaiser-Regesten II. 151, 159—166), ist also ein 
Anderer, wird auch vom Kaiser am 8. März 1034 im Contexte der 
Urkunde von diesem Datum (Stumpf ^ot3 Imperii 49) als Lruno 
N6PO8 no8ter et 63neoIIri3nu8 bezeichnet, und war ein Herzog von 
Kärnthen (Ebeling D. Bisch. II. 544, Mooyer Onom. 125, Stenzel 
St.-T. II. 122 der Frank. Kaiser), wahrend auch der in der deut­
schen Canzlei vom 17. December 1032 bis 26. October 1036 als 
e3N66ll3riu8 fungirende Burchardus in diesem letzteren Jahre als 
Burchard I. Bischof zu Halberstadt geworden und drei und zwanzig 
Jahre geblieben ist (Stumpf a. a. O. S. 151, Hildes, und 
^nn. 83x0 nd unn. 1036, Ebeling I. 448, Mooyer 45), also 
unser Bruno auch nicht gewesen sein kann, mit dem zugleich, als von 
ihm verschieden, er auch als Priester geweiht ist.

9
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Um auf Bruno's Herkunft zurückzukommen, so laßt sich aus bis­
her bekannt gewordenen gleichzeitigen Quellen etwas ganz sicheres über 
dieselbe nicht entnehmen.

Zu berücksichtigen vor einem definitiven Urtheil ist übrigens auch 
noch die über die Stiftung des Klosters zu Minden von dem Bischöfe 
Bruno selbst ausgestellte Urkunde (Spilcker, Beitr. I. 140—144), 
welche zwar ohne Jahr und Tag ist, jedoch aus dem Jahre 1042 sein 
wird, da Kaiser Heinrich 111. in der Urkunde d. 0. Goslar, den 23. 
Januar 1043 (Spilcker a. a. O. 145 — 149, jenes Kloster in 
seinen Schutz nimmt, von dem er sagt:

„qualiter Lruno Ä1inden8i8 Lpi8eopu8 nos adiit 6t mo- 
N38t6rium 6X PI'0prÜ8 siereditat >8 8U6 Koni 8 
in in8ul3 quadam >Vi83re Uumini'8 ^'uxt3 Wnd^n posita 
6t sub potestate 8gN6ti ?etri Apostoli eonstimta in sio- 
nor6 8 3N6ti ^laurioii ^lartiris soeiorumque ejus 6t 
aliorum sanetorum 6t pro nostri patris Lsionradi Impe- 
ratoris memoria, qui eundem pontis ieali digni- 
tate susilimavit. 6t pro sospitate ot regni no8tri 
8t3bilitgt6 6t pro 86 suisque anteeessorikus 8iu6 8U6668- 
sorikus, 8ui8 etiam parentikusa not)i8 Ü06Nti3M 
60N8tru6r6, impetravit, quo in loeo VÜ3M monaesiorum 
60N8titu6r6 eisqus denique akkatem 86 lieenter ordinare 
N08 postulavit, loeumque sinne 8usi nostram desensionem 
8N86IP6r6 N08 rogavit."

Bruno führt in jener Stiftungs-Urkunde die dem Kloster zuge­
wendeten Besitzungen, so weit sie

3. de propria sieroditate genommen sind, dahin auf:
„ve propria siereditate in ketsia 6t in Leren 
quaeeunque ego et mater mea possidere 
videbamur, videlieet triginta et quatuor mansos 
exeepto predio ibidem posite samilie eum manei- 
piis euneti8 ad eadem loen determinetis uno sei- 
lieet exeepto elerieo meo, eui nomen 68t öruno, 
aliisque utilitatibus, villi8, areis, aedilieiis, agris, 
terri8 eulti8 et ineulti8, vÜ8 et inviis, exitisiu8 et re- 
ditisiu8, quesitis et inquirendis pratis, p38eui8, 8i!vi8, 
venationibus, aquis, nquerumquo doeur8isiu8, pi863- 
1ionisiu8, molendini'8 et vtilitnte 8iluo eusu8d3m, in 
que du38 portion68 si3siuimu8, et eum utilitete 83sis, 
neenon eum omnisius 3ppendieii8, qui diei 3ut no- 
minnri p088unt, mundikurdio eiu8dem 6eel68ie tra­
didimus."

Außerdem führt er
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b. unter den ihm für das Kloster gemachten Zuwendungen An­
derer auf:

„in VVecinrbei ZOn ^uin^ue munsos, <^uo6 8iI6i- 
boI6u8 5i'. no8ter clsciit —

„in I.erkilii cjne6unc>u6 Hemulco fauler no8ter 
in benetioium knbuit. —"

Man kommt jedoch auch hierdurch nicht weiter.
Letha findet sich nirgends, wenn es nicht etwa kette im Kreise 

Wiedenbrück des Regierungsbezirks Minden ist.
Der Orte Berka aber giebt es mehrere, so
1. Berka an der Jlm,
2. Berka an der Werra,
3. Berka an dem Hainich, 

alle im jetzigen Großherzogthum Sachsen-Weimar,
4. Berka bei Sondershausen,
5. Berka im Amte Catlenburg,
6. Werke im Kreise Lübbecke des Regierungsbezirks Minden.
Ware es das letztere, dann würden Bruno und seine Mutter eine 

allodiale Erbbesitzung im Mindenschen gehabt haben.
. Was z. B. die daselbst genannten beiden Orte anlangt, so ist

1. Wederbergon nach Spilcker S. 145 Werbergen bei Hameln 
im Amte Springe,

2. Lerbiki nach demselben S. 145 und 139 Lerbeck bei Haus­
berge (im Kreise Minden).

In Betreff der zu diesen letzteren beiden als gewesene Inhaber 
dortiger Mansen oder Rechte in Beziehung gebrachten beiden Personen 
Hildiboldus und Hemuko, von denen Bruno einen Jeden als froter 
N08ter bezeichnet, bemerkt schon Spilcker (a. a. O. S. 20):

Es sei nicht deutlich wahrzunehmen, ob Bruno diese Bezeich­
nung auf eine geistliche Brüderschaft bezogen habe.
Unmöglich ist die Affirmative nicht, da es verkommt, daß ein 

Geistlicher den andern mit lroler oder eonsroter no8ier be­
zeichnet. ')

') So sagt z. B.
a. 1140 Bischof Bernhard zu Hildeshcim:

venerabilis frater noster Nertltw«r<lus in ecclesia sancti ^äriani 
in I^amspringe praepositus (Koken, Beitr. I. 173),

b. 1160 Bischof Bruno daselbst: äeuoto nobis kratri Ibiäerico esiisäem 
ecclesie presbytero — küntzel Diöc. Hildesh. 371),

c. 1174BischofÄdelogus daselbst: petitione guogue et interventu ililecti 
fratris nostri Ileinrici venerabilis Neiningensis praepositi —con­
tulimus ecclesias — guas bonorabilis frater noster Hermannus Ilal- 
derstaäensis ac Ooslariensis canonicus. LÜntzel I. e. 379.

9.
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Auch wird es alsdann nicht entgegen stehen können, daß im vor­
liegenden Falle in Ansehung des einen ll-ulor nostci Hemuko die be­
treffende Zuwendung als dessen gewesenes beneficium (czuecunque 
Hemuko bater noster in beneficium bnbuit) angegeben wird, 
und daß Geistliche von den Lehnen in der Regel ausgeschlossen waren 
(Weber Handbuch des Deutschen Lehnrechts II!. 35-39. 323-327.) 
Denn es ist nicht erforderlich, den Ausdruck beneficium im Sinn 
von Lehn zu nehmen, sondern man kann darunter, wenn Hemuko als 
Geistlicher angesehen wird, ein ihm zur amtlichen Nutznießung über­
lassen gewesenes Kirchengut, ein sogenanntes geistliches Beneficium 
(Weber a. a. O. !I. 9) verstehen,

Wollte man nicht das Nutzungsrecht, sondern den nutzbaren 
Gegenstand selbst, also etwas dem Verfügungsrechte des Hemuko nicht 
Unterliegendes als überlassen ansehen, so würde hieraus ein Bedenken 
auch nicht hergenommen werden können, da in dem Satze:

in I^erbiki czueeunczue semulco ssuter noster in benefi- 
eium bubuit,

der Sinn:
daß Hemuko selbst das in Lerbiki Gehabte dem Kloster überlassen 
habe,

um so weniger liegt, als der Bischof Bruno das Güterverzeichniß mit 
den Worten einleitet:

Hec autem ex mea parvituäino contuleram ecelesie, 
so daß also das beneficium entweder von Hemuko dem Bischöfe 
Bruno resignirt, oder im Falle des bereits erfolgten Todes des Hemuko 
zur Erledigung gekommen war, und der Bischof über den Gegenstand 
des benefieii zu Gunsten des Klosters aus eigener Macht verfügen 
konnte, wahrend die Erwähnung der ursprünglichen Benesicialqualitat 
auch überhaupt mehr zur näheren Bezeichnung geschehen sein wird.

Am Natürlichsten und Ungezwungensten ist es freilich, den 
Hildeboldus und Hemuko als wirkliche Brüder Bruno's anzusehen.

Alsdann würde aber kaum etwas Anderes übrig bleiben, als die 
Annahme, entweder, daß beide 1045 nicht mehr am Leben gewesen, 
oder, daß nicht Bruno's Mutter Outa, sondern eine voraussetzliche 
frühere andere Gemahlin seines Vaters die Mutter jener Beiden gewesen 
ist, indem sie sonst bei der damaligen Weiterverleihung des Markt-, 
Münz- und Zollrechtes an Outa und ihren Sohn Bruno als etwas

ä. 1178 derselbe Bischof: pia commonitione «lilecti kratris nostri, 
6erkaräi I^amspringenris prepositi, gratanter inciucti — Koken I. c. 
176.

e. 1184 Bischof Bruno daselbst: et omnium kr atrum ma)oris ecclesia» 
(Lüntzcl 1. c. 383.)
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den Vorfahren der Outa bereits zuständig Gewesenes dieses Recht auch 
jenen beiden Brüdern Bruno's mit zu verleihen gewesen sein möchte.

Auch träte dann als Gegend, wo einer der Brüder begütert ge­
wesen wäre, wegen des Ortes Werbergen auch noch das Hannöversche 
als auffällig hinzu.

Abgesehen hiervon wird zu weiterer Forschung über die Herkunft 
Bruno's jedoch ein Anhalt dadurch gewonnen,

daß Siegfried nach dem Obigen von den ^nn3>68 üilcleskei- 
M6N868 und dem ^nnali8lu 8uxo als Bruno's Bruder und 
als P falzgraf (?i-36tor P3l3tinu8, ?3i3tinu8 6OM68) be­
zeichnet wird.

Dieser Siegfried war zugleich Graf von Hafsegau, indem
3. Kaiser Heinrich il. in einer Urkunde vom 5. October 1021 

der Propstei zu Merseburg „clu38 V1II38 Vtkini et üube- 
tfteri N0MIN3t38 IN P3A0 Ho886Z3 in 6omit3tu vero 
8 i Zi 8 fri (Ii oomiti8" schenkt,

Höfer, Zeitschr. I. 166 — 167, wo sich übrigens S. 164 
— 165 eine Urkunde von demselben Tage findet, wonach 
das Dorf Porkesdorf in s>3Zo Ü3886A3 in eomitutu 
vero IsiieUeriei eomiti8 (also in einem anderen 
Theile des Hassegaues) lag;

6. Kaiser Konrad I!. in einer Urkunde 6. 6. Walhausen den 
20. August 1029

,,66eli no8tro .Iboni tre8 M3N808 in vi Ü3 I>iebiesio 
in s>3Z0 H3886AOUUO in 6omit3tn 8iAisri6i P3- 
Intini eomiti8 in OurZwort ^1er86burA" 

übereignet. (Heydenreich) Pfalzgr. v. Sachsen 32.
Er starb, wie schon oben nachgewiesen, am 25. April 1038, 

und hiermit steht es auch im Einklänge, daß in einer Urkunde K. 
Heinrichs III. von 1040-

„O6run3rt686ors un6 U363un3886n6orf"
als „in P3A0 H3886NAONU6 in eomit3tu k ri 6 orioi ?3>3tini 
oomiti8" belegen angegeben werden (Höfer, Zeitschr. S. 169), wäh­
rend auch Friedrichs 1056 erstochener Sohn, der Pfalzgraf Dedo 
(Teti), einen Comitat im Haffegau hatte, in welchem laut Urkunden 
desselben Kaisers:

3. 1043 8o!n6inAnn (Burgscheidungen) (Schuttes Histor. Schr. 
342),

b 1045 26/g, wie obgedacht, Oi8>ov3 ^Eisleben),
0. 1046 2/7 l4ntor8t3t (Lüderstedt bei Nebra im Kreise Quer- 

furt) (Gcrsdorf Lo<1. Uisil. 83x. roZ. H. 1. S. 30.) 
lagen.

Man kann nun wohl davon ausgehen, 
daß auch schon früher das Amt eines Pfalzgrafen r68p66tivo
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Comitatsgrafen bei seiner Erledigung durch den Tod des Inha­
bers in der Regel an dessen nach Lebensalter und persönlichen 
Eigenschaften dazu fähigen Sohn gelangte, und eventuell sonstige 
nahe Verwandte ohne besondere Gründe auch nicht ausgeschlossen 
wurden,

wie denn z. B. der Graf Karl im zehnten Jahrhunderte den Eomitat 
seines Vaters Ricdag im Schwabengau nach dem Obigen inne hatte.

Mit Rücksicht hierauf trage ich kein Bedenken, den Pfalzgrafen 
Siegfried zu seinem unmittelbaren Amtsvorgänger in der Merseburger 
Pfalzgraffchaft und in dem Comitate un Hassegau in genealogische Be­
ziehung zu bringen, indem ich ihn, in Ermangelung entgegenstehender 
Umstände, für dessen Sohn halte.

Bei einer solchen Annahme ist er,
wie auch schon in der Historie der Pfalzgrafen von Sachsen S.
32 für möglich gehalten wird,

der Sohn Burchards gewesen, da dieser sein unmittelbarer Amts­
vorgänger unbedenklich war. Denn während der Pfalzgraf Siegfried 
nach dem Obigen zuerst 102l als Inhaber eines Comitats in einem 
Theile des Hassegaues vorkommt, findet sich noch vier Jahre vorher in 
demselben Theile dieses Gaues der Pfalzgraf Burchard, und zwar in 
einer Urkunde König Heinrichs II. vom 3. November 1017. (Pfalzgr. 
v. Sachsen 28, Wiedeburg Ue pu^. )1isn. 142 und rer. Uisnie. 
I. 72.) worin dieser König

„nostrum eeelesium situm in pu^o llussegu in eomitutu 
üuresiurtli eomilis in6nsno Oietu ot Ouos munsos uli 
oum pertinentes'

der Merseburger Kirche und deren Bischöfe Diethmar übereignet.
Nach dem Lsirono^ruptms 8uxo starb er noch in demselben 

Jahre 1017, und es kann gegen dieses Jahr wohl ein begründeter 
Zweifel dadurch nicht entstehen, daß Thietmar und nach ihm der^nnu- 
lista 8uxo seinen Tod unter Nachrichten des Jahres 1016 mit an­
führen. Ebenso wenig kann es die Identität zweifelhaft machen, 
wenn Thietmar und der Ou'onoZruplms8uxo den Namen kernsiurclus 
statt LurokurOus haben in den übereinstimmenden Worten:

?u!atinus oomos Lernsiurtius puraüsi percutitur (resp, 
pereussus est). (Thietmar VII. e. 30. lUon. Oerm. V. 850) 
CsironoZrupssus 8uxo in Leibnitz ^eeess. tust. 230).

Allein schon der ^nnulistu 8uxo ändert UerusiurOus in öur- 
ekurcius um, wenn er sagt:

LuressurUus pulutiuus eomes purulisi vereussus est.
Mon. 6erm. VIII. 670),

und auch Leibnitz fügt in der Stelle des CsironoAi'. 8uxo hinter dem 
Worte LernsiurOus in einer Klammer die Worte hinzu:

körte Luressurdus Ue r,uo Oitmurus liker VI.
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Ein Pfalzgraf Bernhard kommt überdieß sonst nirgends vor, 
wohl aber Burchard.

Es ist dieser Burchard offenbar derselbe, der
3. in einer Urkunde K. Heinrichs II. über die Schenkung von 

Ilsenburg an Halberstadt vom 15. April 1003 (Heydenreich 
Pfalzgr. v. Sachsen 30, Mader 207.)

als Mitvermittler genannt wird mit den Worten:
„per interventum familiarium nostrorum Lerusiardi 
videlicet Dueis, silenriei^ue eomitis et Luresiardi 
eomitis palatini,"

und »
I). in einer Urkunde desselben Königs für das Bisthum Merse- 

burg vom 23. November 1004 (Höfer, Zeitschr. II. 139 — 
140)

verkommt, worin er ein praedium in EuemburA et in blbsiusou 
situm in Comitatu üuresiardi oomitis in loeo, qui nomi­
natur IlassaZa" übereignet, und

e. in der Urkunde desselben Kaisers für die Abtei Hersfeld vom 
Februar 1015 (Wenck III. Urkundenb. 44) sich findet, wo es heißt: 

talo praeclium i^uale in Eloboeo ^) siabere vide- 
mur situm in paZo siasse^oxve in oomitatu vero 
ffuresiardi eomitis.

Thietmar erwähnt diesen Burchard dreimal, indem er mittheilt:
1. daß K. Heinrich II. nach dem im Jahre 1004 zu Liubizizi er­

folgten Ableben des sodann in Merseburg begrabenen ehrwürdigen 
Grafen Esico „comitatum supor HlerseburZet 
benesieium ad sinne perlinens" Ouresiardo verliehen 
habe sVI. e. 12),

2. daß der beim Könige vielfach angeklagte Markgraf Wirinhar 1009 
dessen Gnade verloren haben würde „nisi insirmitss e)us su­
bitanea id impediret, et ni sioe Luresiardus eomes 
palatinus prudenti consilio differret" (VI. e. 32),

') In Clobico gehörten dem Kloster Wimmelburg 1121 den 4. August 47 
mansi et <1iinilliu8 insonor occlosia in caäom villa sita, a<1 quam pertinent 4 mansi, 

Urk. des Bischofs Reinhard ui Halberstadt N. Mittb. III. 2. S. 97.
Wenn v. Ledebur (Valkenstein 55.) aus den mir nicht vorliegenden-Ion. 

Unica XXVIl. Ant). 467 eine Notiz giebt, dahin lautend:
1018 pieäium in Olokoco in psgo Uassegowo in comitatu kurcdaräi 

comitis,
so mag die dcssallsigc Urkunde wohl identisch sein mit der oben sud c. er­
wähnten des Jahres 1015, welche Wenck mit diesem Jahre abgedruckt, denn 
Burchard ist anscheinend schon 1017 gestorben.
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3. daß Lurekarllus P3l3tinu8 6OM68 im Jahre 1015 in 
dem Treffen gegen Herzog Boleslav von Polen das Commando 
über eine Abtheilung erhalten habe, jedoch verwundet worden und 
kaum entkommen sei, dem Kaiser den Hergang zu berichten. (VII. 
o. 13).
Nimmt man aber, wie gedacht, den Pfalzgrafen Burchard für den 

Vater seines Nachfolgers, des Pfalzgrafen Siegfried, an, und ist nach 
dem Obigen der Bischof Bruno zu Minden des Letzteren Bruder, so 
muß auch Bruno der Sohn Burchards sein.

Fragt man nun nach dem Vater dieses Pfalzgrafen Burchard, 
so kann es zuvörderst sein unmittelbarer Amtsvorgänger, der vorstehend 
zu 1. gedachte Graf Estco *)  nicht wohl sein, weil Thietmar bei Mit­
theilung des Nachfolgers ein zu dem Vorgänger bestandenes Sohnes« 
Verhältniß wohl nicht verschwiegen, auch den Uebergang alsdann wohl 
nicht als eine Verleihung bezeichnet haben würde.

Es hat sogar fast den Anschein, als ob der Graf Estco bei seinem 
Tode erbfähige Verwandte gar nicht hinterlassen hat, und seine allodialen 
Liegenschaften deshalb dem Fiscus zugefallen sind, indem es sonst nicht 
recht erklärlich ist, wie K. Heinrich II. berechtigt gewesen sein kann,

zu seinem und der Seinigen Seelenheil, so wie „pro momoris 
L8ieonis6omiti8 nni'mne das prrEdium, <piod pi3of3tu8 IHco 
dum uixit tenuit in Ouoinbui A et in 1 bbu8on 
et nuno no8te36 ro^rdi pot68l3ti poitinot" mittelst Urkunde 
vom 23. November 1004 (Höfer, Zeitschr. II. 139—140.) dem 
Bisthum und der Kirche zu Merseburg zu übereignen,

obgleich Otto III. doch mittelst Urkunde vom 18. April 999 (Höfer 1.6.1. 
155—156) k8iiL0ni oomiti ob 8uum iuAO ob8ocpuum cpiondom 
uibem CuounburA diotum 36 3(1 buno XII M3N8O8 i-oZ3lo8 
in Vppbu8un lNLU'oIm sjU08 is)86 3 n l 6 3 bubuit in bonolioium, 
mit allen M3noipi>8 6t6. in proprium gegeben hatte

„60 t6nore, ul idbm L8ioo do illo prodio dobino snoien- 
di tjuod U6lit POt68l3t6M bubout, 8M6 63M trndero, oom- 
mutsre, uendere 86u m3Zi8 8ibi tenoro uoluorit".
Burchard kann dagegen ein Sohn des 8iA6lridu8 6OM68 ge­

wesen sein, in dessen Comitate im Hassegau
3. 961 ^/4 X8undork M3ro3 6t I)orn8t6ti nmion, biubi-

8ioi rsuo^uo nunoup3ti8 in 6odom eontinio (die ersteren beiden

9 Thietmar sagt, daß K. Heinrich II. bei der Huldigung in Merseburg am 
24. Juni 1002 empfangen worden sei von dem Abte Heimo nnd seinem Ge­
treuen Estco, der die Stadt Merseburg, so wie Nlftedt und Dornburg sammt 
Zubehör bei Lebzeiten und zu großem Mißvergnügen des Markgrafen Ekkehard 
bis zum ersehnten Erscheinen seines Herrn mannhaft behauptet habe (V. c. 8.)

'9 Kuckcnburg und 3 Orte Obhausen im Kreise Querfurt.
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Asendorf und Dornstedt im Mansfelder Seekreise), 
Höfer Zeitschr. II. 339,

b. 974 ^/5 das sirsedium 8matron -Ober- oder Nieder- 
Schmon im Kreise Querfurt), Erath 16,

e. 973 */g  villu, rjukm nuneupglur 6u8tm (Geusau im 
Kreise Merseburg), der 6OM68 hier 8ioeo genannt, Erath 
18, Böhmer II Impoi.,

6. 979 im Juni die villso LI06000 6l item Llobooo, ?:mi- 
69ndoi si, 8g1^i^nnmimcl6 ot ^lülei endoif (Ober- 
und Nieder-Clobickau im Kreise Merseburg, Benckendorf 
in demselben oder das im Mansfelder See-Kreise, Salz- 
münde in letzterem Kreise) Wenck II. Urkundenb. 33,

6. 980 '7/2 die eurtis I^en^iuelt (Lengefeld bei Sangerhausen) 
Höfer Zeitschc. I. 318,

f. 980 ^/9 die muroas )l6Ainrl6lm8lIoif et Mmnlevu di- 
etne (letzteres Memleben im Kreise Eckardsberge, ersteres 
das benachbarte spatere Meinrichsdorf, jetzt wüst), Wil­
helm Memleben 37,

belegen waren ').
Kann man es nun als richtig annehmen, daß
l. des Pfalzgrafen Siegfried Vater der Pfalzgraf Burchard,
2. des Letzteren Vater der Graf Siegfried

gewesen sei, so würde des Bischofs Bruno Bruder, der Pfalzgraf 
Siegfried zu 1, als der muthmaßlich älteste von beiden (weil 17 Jahre 
vor Bruno verstorben) seinen Namen nach seinem väterlichen Groß­
vater erhalten haben, wahrend dagegen Bruno, als der jüngere, der da-

0 In den dreißiger Jahren desselben Jahrhunderts lebte ein Hikilnäus 
comes, in dessen Comitate

3. in pago drirunouelt
932 V« loci Ostcrlmsa, ^semloil, tmnza, Ilornperxi, Seorebinioxa 

und 8itoclienlmli, sWeillk III. 27.)
d. in paxo Hosgovc

932 V« Illmscburc (Drvnke 314)
lagen. Derselbe wird identisch sein mit dem von Tbietmar als Si^esiiclns comes 
wersehurxensis bezeichneten, im Jahre 937 verstorbenen Grasen Siegfried, dessen 
hohe Stelle (legiMo) K. Otto I. alsdann dem Grafen (nachherigen Markgrafen) 
Gero verlieh, und der von Widukind als der Sachsen Trefflichster, als Ber- 
walter von Sachsen, als zweiter nach dem Könige, nnd als Schwager des Letz­
teren bezeichnet wird,

indem Heinrichs I. erste Gemahlin Hathewig eine Tochter einer Mutter- 
Schwester Liegfricdö war (Thietmar II. c. I, Widukind ll c. 2 und 9).

Ein Ascendent Lurchards wird derselbe schwerlich gewesen sein. Auch ist 
nicht ersichtlich, wer unmittelbar nach ihm ein Comitat im Hassegau ge­
habt hat.
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maligen Sitte gemäß nach seinem mütterlichen Großvater benannt 
sein würde oder doch könnte. Hiernach möchte denn der Vater ihrer 
noch 1045 lebenden Mutter Outa Bruno geheißen haben. Wer dieß 
aber solchen Falls gewesen sein würde, bleibt ungewiß.

An den um 1003 verstorbenen Grafen Bruno von Braunschweig 
ist dabei schwerlich zu denken. Viel eher könnte man jedoch den vor 
dem Jahre 1019, überlange nach 1009, nach seinem zweiten Sohne, 
dem heiligen Bruno, bei Lebzeiten Thietmars verstorbenen alteren Bruno 
(Stammvater der Edlen von Querfurt) in Frage stellen, bei dessen 
Annahme als Vater der Outa ihr Besitz in Eisleben noch am Erklär­
lichsten sein würde.

(Fortsetzung folgt.)

Die älteren Mitglieder der Familie der Edelherren 
von Vorstadt.

Von

H. Dürre in Braunschweig.

Ueber die ersten Generationen der Familie der Edelherren von 
Dorstadt sind auch seit Heineccius, der den von Letzner entworfenen 
Stammbaum dieses Geschlechts in seinen ^ntic>uit3t68 Oo8l3vi6N868 
p. 32 in verbesserter Gestalt gab, noch so viele falsche Nachrichten im 
Gange, daß der Unterzeichnete einen Versuch macht, jenen Stamm­
baum in seinen älteren Partien zu berichtigen, zumal da ihm die Be­
nutzung ungedruckler Urkunden, namentlich der des Klosters Dorstadt, 
dazu manches neue Material darbot. —

Für den ältesten nachweisbaren Stammvater jener Familie hält 
man Arnold von Dorstadt, über welchen ein Aufsatz des Reichsfrei- 
herrn I. Grote-Schauen in der Zeitschrift des histor. Vereins für Nie« 
dersachsen 1864, S. 34—42 in manchen Beziehungen erwünschtes 
Licht verbreitet. Ueber Arnolds Abstammung stand bisher nichts fest. 
Mooyer im Archiv des histor. Vereins für Niedersachsen 1849 be­
merkt S. 395 in dieser Hinsicht Folgendes: „Die Edlen von Dor­
stadt stammen vielleicht von dem 1110 namhaft gemachten Eiko
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von Dorstadt, dem Stammvater der Grafen von Schladen, ab, der 
sich 1129 und 1131. auch von Schladen nennt, und dessen Sohn 
Niching (Nithung?) 1129, 1131 und 1143 verkommt." Gleich 
vorsichtig sagt der Reichsfreiherr Grote in der Note zu S. 34: „Der 
MA6NUU8 siomo Xeiesso o>6 Oorstecli in einer Urkunde des Bi­
schofs Udo von Hildesheim von 1110 (Sudendorfs Urkundenbuch 2, 
229 Note) kann allerdings der Vater Arnolds sein, aber nach zu­
weisen ist dies nicht." —

Ich glaube der Lösung dieser Frage einen Schritt naher gekom­
men zu sein. Dies verdanke ich der Kenntniß einer ungedruckten Ur­
kunde vom 3. Februar (3" Xon. ssökruuiH) 1142, in welcher Bi­
schof Bernhard von Hildesheim der Peter-Paulskirche in Heiningen eine 
Mühle an der Ocker zu Dorstadt (Oorsteckö) übertragt. „Diese 
Mühle, so sagt der Bischof, hatte Ximoldu8, mil68 oui-ius meuo, 
bonsüeiaiio jiii'6 besessen und auf Bitten des Probstes Günther 
zu Heiningen für eine Entschädigung von 20 Pfund Silbers mir in 
Gegenwart vieler Zeugen resignirt." — Da andere Dorstädter Urkunden, 
z. B. eine vom Jahre 11.89, die in der Zeitschr. d. hist. Ver. für 
Niedersachsen 1862, S. 247 gedruckt ist, bezeugen, daß Arnold von 
Dorstadt bedeutende Lehen, z. B. 14 Hufen Landes zu Dorstadt, von 
den Bischöfen zu Hildesheim zu Lehen trug, so leidet es keinen Zweifel, 
daß jener Vrnoldu8 milo8, welcher die Dorstadter Mühle als hildes- 
heimisches Lehen besaß, mit dem hier erwähnten Arnold von Dorstadt, 
welcher seit 1144 urkundlich (Harenberg Gand. 707) nachzuweisen ist, 
identisch sei. Jene dorstadter Urkunde von 1142, welche ich aus dem 
Copialbuche des Klosters S. 29 kenne, bezeichnet jenen Ritter Arnold 
noch genauer als Iiliu8 I si i <1 6ii ei, viii illu8tri8, et dominue 
AI eesi ti 1 <1 >8. Somit kennen wir also seine beiden Eltern.

Die Nachrichten der Chroniken und der Urkunden über Arnold von 
Dorstadt sind von I. Grote in der angeführten Zeitschr. 1864 S. 39—42 
in erwünschter Vollständigkeit gesammelt. Seine Wirksamkeit fällt dar­
nach in die Jahre 1144 bis 1188, er scheint 1189 am 15. Februar 
gestorben zu sein. (Grote a. a. O. p. 37, Nekcol. des Hildesheimer 
Domstifts kol. 479-

Arnolds Gemahlin war Bige oder B ia. Mit jenem Namen 
nennt sie eine Urkunde des Bischofs Adelhog von Hildesheim, datirt 
Xien8tid6, 9 Xidoml. .lulii 3O. (!om. 1174, welche der Archivrath 
Grotefend in der Zeitschr. des histor. Vereins für Niedersachsen 1863, 
S. 389 mitgetheilt hat. Mit dem zweiten Namen erscheint sie in den 
Stederburger Annalen AI. 0. XVI. 220, nach denen sie 1187 
noch lebte. Ihr Todesjahr kennen wir nicht; ihr Todestag war viel­
leicht der 24. Juni, auf welchen im Nekrologium des HildesHeimischen 
Domstists 161. 80 ihr Name eingetragen steht, freilich nur mit den 
Worten luieu. —
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Die Urkunde des Bischofs Adelhog vom Jahre 1189 nennt auch 
zwei Geschwister Arnolds von Dorstadt, seinen Bruder Heinrich und 
seine Schwester Gisela. Heinrich war es, dem das Kloster Dorstadt 
einen Theil seiner reichen Ausstattung verdankte. Es kommt aber im 
ersten Viertel des 13. Jahrh, öfters ein Heinrich von Dorstadt in Ur­
kunden Otto IV. und des Pfalzgrafen Heinrich als Zeuge vor, der im 
Januar 1230 zuletzt erwähnt wird in einer Urkunde des Herzogs Otto, 
welcher dort einen Verkauf seines getreuen Ritters Heinrich v. Dorstadt 
an das Leprosenhaus von Braunschweig bezeugt (Originalurkunde des 
Stadtarchivs zu Braunschweig). Dieser Ritter scheint mit dem Bruder 
des Edelherrn Arnold, von welchem die Urkunde Bischofs Adelhog spricht, 
nicht identisch zu sein, überhaupt nicht zur Familie der Edelherren zu 
gehören. Er wird nirgends als vii' nobilis bezeichnet. Ferner steht 
er immer zwischen den Ministerialengeschlechtern (Ov. 0. III. 828.677. 
699.) Ja es giebt Urkunden, in denen Bernhard, des Edelherrn Ar­
nold Sohn, als vir nobilis bezeichnet wird und an der Spitze der 
Zeugenreihe steht, wahrend dieser Heinrich von Dorstadt, ohne den Zu­
satz nobilis vii- genannt, ziemlich oder ganz am Ende der Zeugen aus 
dem Ministerialenstande seine Stelle findet (Ov. 6. III. 695. 696.)

Gisela, die Schwester der Edelherren Arnold und Heinrich, ver­
mahlte sich, wir wissen nicht an wen, nach Heineccius p. 32 an einen 
Ritter von Meinersrode. Sie hatte zwei Söhne, Albrecht und Gün­
ther, mit deren Einwilligung sie 1194 dem Kloster Dorstaot eine Mühle 
daselbst und 4 Hufen Landes zu Bornum überwies. Urk. des Dorst. 
Eopialb. 0. 11.

Arnold und Bia hatten zwei Söhne, Johann und Bernhard, 
die in der Urkunde des Bischofs Adelhog von 1189 nebst ihrem Stief­
bruder Lüdger, einem Sohne Bias aus einer früheren Ehe, als Zeugen 
genannt werden. Bia hatte auch eine Tochter, deren Namen wir nicht 
kennen, die im Kloster Dorstadt den Schleier nahm (Urk. des Dorst. 
Eopialb. s>. 10.)

Von Arnolds ältestem Sohne, Johann, haben wir keine weitere 
Nachricht, um so mehr von dem jüngeren Sohne, Bernhard. Er 
erscheint als Zeuge in einer Menge von Urkunden Otto's IV., des Pfalz­
grafen Heinrich, des Herzogs Otto ?noi-, vereinzelt auch in Diplomen 
der Grafen von Woldenberg, der Gräfin Elementia von Dassel und des 
Edelherrn Luthard von Meinerssem, zuerst 1199 (Harenberg Gand. 
1354), zuletzt 1245 (0»-. 0. IV, 204) am 13. November. Nach 
den ungedruckten Memorienregistern des Blasiusstifts zu Braunschweig 
starb er an einem 31. October, frühestens im Jahre 1246.

Bernhards Gemahlin war Adelheid, wie wir aus einer Urkunde 
seines Enkels Bernhard, der Domherr zu Hildesheim war und 1275 
auch seinen Großeltern im Blasiusstift zu Braunschweig Memorien 
fundirte, erfahren (Originalurkunde des Landesarchrvs zu Wolfenbüttel).
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Die Blasianischen Nekrologien geben als Adelheids Todestag den 3. De­
cember an. —

Aus der Ehe Bernhards mit Adelheid gingen 2 Söhne und 3 
Töchter hervor. Eine Urkunde vom 22. Februar 1236 (Sudendorf I, 
16) giebt dieselben an. Die Söhne waren Eonrad und Arnold, 
die Töchter Adelheid, Bia und Lutgardis.

Eonrad, der alreste Sohn, welcher zuerst 1232 in einer unge- 
druckten dorstadter Urkunde (Copialb. 15) des Grafen Heinrich von 
Schladen mit seinem Bruder Arnold unter den Zeugen erscheint, wird 
zum letzten Mal am 25. April 1269 in einer Urkunde des Herzogs 
Albrecht (Riddagshauser Eopialb. II, 310) als Zeuge genannt. Sein 
Todestag war der 21. August. So geben denselben übereinstimmend 
an das Nekrologium des HildesHeim. Domes s. 95^ und die Memo- 
rienregister des Blasiusstifts zu Braunschweig. — Von seiner Gemahlin 
Gertrud (Urk. v. 1251 im dorstadt. Copialb. 229) kennen wir außer 
dem Namen nur noch den Todestag. Dies war nach den Nekrologien 
von St. Blastus und des Domes zu Hildesheim der 3. September. 
Von ihren Kindern wird weiter unten die Rede sein. —

Arnold, Bernhards zweiter Sohn, war mit seinem Vater schon 
1230 bei der Ausstellung einer Urkunde für das Kloster Dorstadt 
durch Bischof Eonrad von Hildesheim als Zeuge anwesend (Dorst. Eo­
pialb. p. 13). Schon 1239 finden wir ihn zum letzten Male in der 
Umgebung des Herzogs Otto puer (Or. 6. IV, 181.); Gemahlin und 
Nachkommenschaft scheint er nicht gehabt zu haben. Als sein Todestag 
ist in den blasianischen Nekrologien der 28. September verzeichnet.

Aus der Ehe seines alteren Bruders Eonrad mit Gertrud gingen 
fünf Söhne hervor. Drei derselben, Bernhard, Arnold, Eonrad, 
widmeten sich dem geistlichen Stande, Friedrich dagegen und 
Walther blieben Laien (Origin.-Urk. v. 1275 in clis 5. Linistis im 
Landesarchive zu Wolfenbüttel.)

Bernhard war schon 1258 Canonicus des HildesHeimischen Dom­
stifts, eine Reihe von Urkunden der Klöster Dorstadt-Stederburg und 
des Blasiusstifts zeigen ihn in dieser Würde, die letzte derselben ist vom 
9. September 1281 (Dorstadt. Eopialb. p. 70.) Dann ward er 
Scholastrcus des Domstifts und bekleidete diese Stellung nach Lüntzel 
'ii, 521 noch 1313. Am 10. Februar starb er, nachdem er sich im 
Dome zu Hildesheim durch Stiftung zweier Altare, des Andreasaltars 
und des Oswald- oder Allerheiligenaltars, und durch fromme Vermächt­
nisse ein bleibendes Andenken gesichert hatte, wie es das Nekrologium 
des Domstifts f. 171 des Weiteren vermeldet.

Arnold war gleichfalls Domherr zu Hildesheim, ist aber nur in 
einer Urkunde vom 25. Januar 1264 (Dorst. Copialb. p- 36) als 
solcher nachzuweisen, Er lebte noch 1280 (Copialb. des Kreuz-Klosters 
zu Braunschweig f. 1.)
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Conrad endlich war Domherr zu Halberstadt nachweislich schon 
am 25. Januar 1264 (Dorst. Copialb. 36). Mit dieser Stellung 
verband er noch die eines Archidiaconus in Atzum (Originalurk. vom 22. 
April 1276 im Landesarchive), eine Würde, die sich oft an ein Cano- 
nicat der halberstädtcr Domkirche anschloß, und die des Propstes in dem 
HildesHeimischen Stift Oelsburg (Urk. vom 25. Juni 1271 im Dorst. 
Copialb. 282.)

Die beiden weltlich gebliebenen Brüder jener Kleriker erfreuten sich 
zahlreicher Nachkommenschaft. Friedrich zunächst wird schon 1265 
erwähnt, wo er auf einer Heerfahrt in Gefangenschaft gerathen war und 
von seinem Vater ausgelöst werden mußte (Urk. vom 20. August 
1265 im Dorst. Copialb. 232). Seit dem 15. November 1266 
(Urk. im Dorst. Copialb. 38) kommt er bis 1311 (Harenberg 801) 
oft als Zeuge in den Urkunden der braunschweigischen Herzöge vor.

Seine Gemahlin war Mathilde aus der Familie von Stern­
berg, welche am 6. Januar eines unbekannten Jahres starb, wie die 
Blasianischen Nekrologien beweisen. Als Kinder dieser Ehe nennt eine 
Urkunde von Donnerstag nach Reminiscere 1316 (Dorst. Copialb. 261) 
Walther, Conrad, Friedrich und Burchard, und eine etwas 
spatere aus dem Jahre 1320 nennt auch eine Tochter Friedrichs, 
Adelheid, die an Jordan von Nendorpe, Mundschenk bei Herzog 
Heinrich dem Wunderlichen, vermahlt war (Dorst. Copialb. p. 308.) 
Von den Söhnen Friedrichs wird Walther schon 1316 Ritter ge­
nannt, Conrad war damals Comthur des Johanniterhauses zu Braun­
schweig, Friedrich und Burchard heißen damals Knappen (Dorst. 
Copialb. 261^

Ritter Friedrichs Bruder und Conrads Sohn war Walther. 
Er tritt zuerst 1267 in einer Urkunde seines Vaters als Zeuge auf 
(Urk. im Dorst. Copialb. p. 39), 1274 erscheint er in den ungedruckten 
Stederburger Annalen (Landesarchw zu Wolfenbüttel)! als Ritter, und 
zuletzt wird er urkundlich genannt am 23. März 1322 (Originalurk. 
im Landesarchiv). Seine Gemahlin ist bis jetzt unbekannt. Seiner 
Kinder nennt die eben bezeichnete Urkunde von 1322 drei, Burchard, 
Gertrud und Adelheid, Gertrud war schon 1320 die Gemahlin 
des Edlen Conrad von Meinerfsem, Adelheid vermählt an Siegfried 
von Cramme (Urk. im Dorst. Copialb. 308). Walthers Sohn 
Burchard endlich erscheint urkundlich zuerst am 6. December 1318, als 
Ritter 1322 am 23. März, beides in Originalurkunden des Landes­
archivs. —

Weiter gehen wir in diesen Mittheilungen nicht, weil unsere Samm­
lungen für die spätere Zeit der erwünschten Reichhaltigkeit noch zu sehr 
entbehren. Schließlich fassen wir die besprochenen älteren Generationen 
der Edelherrenfamilie vor Dorstadt in folgenden Stammbaum zusammen:



Stammbaum
der Familie der Edelherren von Dorftadt bis in den Anfang des 14 Jahrhunderts.

Dietrich
1142, (dem. Mechtildis.

1142
Arnold

—1188, Gem. Sia.
Hernrich

1189.
Gisela
1189

Johann Sernhard
1189. 1189—1245,

Gem. Adelheid.

Conrad Arnold
1232-1269, 1230-1239.

Gem. Gertrud

Adelheid
1236.

Sia 
1236.

Lutgardis
1236.

Sernhard Arnold Conrad
Can.z.Hildesh. Can.z.Hildesh. Can.z.Halberst. 

1258 — 1313. 1264-1280. 1264-1282.

Friedrich 
1265 — 1311 , 

G. Mathilde.

tvalther 
1267—1322 , 

G. unbekannt.

tvalther 

1316.
Conrad Friedrich Burchard

1316, Jo- 1316. 1316.
banniter-

comthur zu 
Braun- 
schwcig.

Adelheid 
1320, 

Gem. Jor­
dan v. Nen- 

dorpe.

Surchard
1318.

Gertrud 
1320.

Gem. Con­
rad v. Mei- 

nerssen.

Adelheid 
1320, 

Gem.Sieg- 
fried von 
Cramme.

N
L



2ur Geschichte des Harnischen Handels im
16. Jahrhundert.

Von

Sd. Jacobs.

Die großen Ereignisse in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
erzeugten ein Neues nicht nur auf religiös kirchlichem Gebiete, sondern 
sie bewirkten auch in staatlicher, erdkundlicher und gewerblicher Bezie­
hung einen gewaltigen Umschwung und eine Erweiterung des Gesichts- 
und Wirkungskreises. Die Geschichte begann mit Macht über die 
Schwellen Europas, zunächst des abendländischen hinaus sich über das 
ganze Erdenrund zu verbreiten.

So nahmen denn auch Handel und Verkehr immer größere 
Verhältnisse an, und eine bisher nur in beschränkter Weise mit den übrigen 
Ländern in geistigem und materiellem Austausch siebende Erdstelle trat 
in unmittelbaren Verkehr mit entfernten Gegenden und Völkern. 
Ein besonderer Antrieb und Nothigung wurde hierzu noch durch die 
damaligen schwierigen Geldverhältnisse bei größeren und kleineren Für­
stenhäusern gegeben. Dieses Schuldenwesen war theils ein fortwuchern­
des Erbtheil des 15. Jahrhunderts, theils eine Folge des durch die 
neugehobenen Schätze veränderten Geldwerthes sowie des Ueber- 
gangs klerikaler Güter in weltliche oder andere evangelisch-kirchliche 
Hände. Dazu kamen dann örtliche Ursachen durch Kriege und Fehden, 
Theilungen zahlreicher Familien und vernachlässigter Haushalt. Diesen 
Mißstanden und Nöthen entgingen auch unsere Harzgrafschaften nicht.

Dem Allen suchten nun die unternehmungslustigen Fürsten und 
Herren, angeregt durch den aufstrebenden Geist der Zeit, durch neue ge­
werbliche, besonders bergmännische Anlagen, Steigerung der Bodencultur 
und der Viehzucht, sowie durch die hiermit bedingte Ausbreitung 
des Handels und der Handelsgegenstände entgegenzuarbeiten, freilich oft 
nur um durch Ueberstürzung und Mißlingen ihrer Unternehmungen die 
Noth und Schuldenlast noch zu vermehren.

Eins der thätigsten und rührigsten Geschlechter war in dieser Be­
ziehung das der Grafen zu Stolberg, die von den Zeitgenossen beispiels­
weise als Gründer und Förderer bergmännischer Anlagen mit Ruhm 
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hervorgehoben wurden. Schon der bedeutende wirthschaftliche Graf 
Botho der Glückselige (ff 1538) that sich darin hervor, ?) aber seine 
Söhne und Enkel überboten ihn noch. Besonders aber zeichnete sich 
darin sein Sohn Wolfgang aus, dem als dem ältesten im Jahre 
1544 die alleinige Regierung der stolbergischen Harzlande von den Brü­
dern auf neun Jahre übertragen wurde.

Indem nun aber allenthalben geschürft, Bergwerke und Hütten 
angelegt wurden, fo wuchs auch der Holzbedarf zur Feuerung in hohem 
Maße und rief eine große Ausdehnung der Forstcultuc hervor. Außerdem 
aber steigerte sich der Verbrauch des Bau- und Nutzholzes durch die 
Vermehrung solcher Anlagen und für den im 16. Jahrhundert in schön­
ster Kunstblüthe stehenden Häuserbau. Dies erzeugte einen sehr lebhaf­
ten Holzhandel in unseren so waldreichen Harzgegenden, besonders auch 
in der Grafschaft Wernigerode und im Amt Elbingerode.

Von diesem Holzhandel sowohl als von einem mit der Viehzucht 
in Verbindung stehenden Unternehmen, sowie von einem Vertrag über Ein­
und Ausfuhr im Allgemeinen handeln die folgenden urkundlichen Beiträge.

Was den letzteren betrifft, fo ist daran zu erinnern, wie Czar 
Iwan IV. Wassiljewitsch (1534—1584), der sonst durch die Thaten 
seiner despotischen Grausamkeit, die ihm den Namen des Schrecklichen 
erwarben, traurig genug berühmt ist, seit seiner Krönung im Jahre 1547 
das Bedürfniß und Verlangen offenbarte, mit dem höher gebildeten 
Ausland, zunächst mit dem deutschen Reich, in Verbindung zu treten. 
Er erneuerte deshalb mit Kaiser Karl V. mittelst einer Gesandtschaft 
einen älteren Freundschastsvertrag, was um so leichter geschah, als man 
hoffte, den Großfürsten und damit sein Volk für das römische Bekennt­
niß und die abendländische Kirchenform zu gewinnen.

Schon im Jahre 1547 war Hans Schütte von Iwan bevoll­
mächtigt worden, im deutschen Reiche Künstler, Gelehrte, Handwerker 
und Gewerbtreibende aller Art anzuwerben, damit sein Volk durch sie 
belehrt und gefördert würde. Dazu hatte auch der deutsche Kaiser seine 
Genehmigung ertheilt. Etwa 1'^0 Personen der bezeichneten Art — 
nach Chytraeus sollen es sogar über 400 gewesen sein — wurden 
von Schütte in Deutschland geworben. Da dieser aus Goslar ge-

0 Schr e i b er Von Auskunft u. Anfang d. Fürstl. Braunschw.-Lüneb. Bergwerke 
anu.anfd.Hartz. Goslar 1670(gcdr. durchNic.Duncker)u.Rudolst. 16784"sagtS. 
4, wo er berichtet, wie die Herzogin Elisabeth geb. Gräfin zu Stolberg bei Begründung 
der Eisenstein-Bergwerke zu Grund u. Gittclde im Amt Stauffenburg Eisen- u. Stall- 
schmiede aus d. Grafsch. Stolberg erhalten habe, sie habe „alseineausdemalten 
Gräflichem HauseSto lllierg, welches weg cn der BauwerkeschesBerg­
baues) jederzeit bcrnffen gewesen, grosse Bei iebung gefunden Bergwerk auf- 
zunehmen u. zu bauen " u. s. f. Vgl. Hone in a n n Alterth. d. Harzes IIS. 6.

S. diese Zeitschr. 1869 I. S 95—97.
Becker, Gesch. der Stadt Lübeck ll. S. 133-135.

4) Herrmann, Gesch des russischen Staats I!I. S. 130.
10
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bärtig war — noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts findet sich 
dort die Witwe eines Senior Schütte genannt — ') so dürfen wir 
wohl erwarten, daß manche von den Geworbenen unseren Harz­
gegenden, wo ihm Personen und Sachen bekannt waren, angehörten. 
Es wird diese Annahme durch die mitgetheilten Vertrage, welche Schütte 
mit einem benachbarten Harzgrafengeschlecht abschloß, noch wahrschein­
licher gemacht.

Nicht ganz unmerkwürdig ist es aber, daß sowohl der erste allge­
meine Vertrag als der zweite über die in den Stolbergischen Landen 
gewonnene Wolle nur von gegenseitigen Handelsbeziehungen, letzterer so­
gar nur von der Einsuhr von Rohstoffen nach den Landen des Groß­
fürsten handelt, wahrend es doch sonst Iwan nach der Lage der Dinge 
und den meines Wissens bisher veröffentlichten Urkunden weniger um 
Handel und Einfuhr als um die Gewinnung von Gelehrten, Künstlern 
und Handwerkern und überhaupt von ausländischen, besonders deutschen 
Hülfskräften zur Bildung und Belehrung des russischen Volks und zur 
Beförderung des einheimischen Kunstfleißes und Gewerbes zu thun war. 
Vielleicht sollten auch die Handelsbeziehungen zugleich ein Anknüpfungs­
punkt zur Gewinnung von Männern und geistigen Hülfskraften sein.

Die bei dem Wollhandel betheiligten Gebiete umfaßten die ge­
summten Stolbergischen Harzlande, also die Grafschaft Wernigerode, 
woran sich das Amt Elbingerode schloß, sodann die Grafschaft Stol­
berg, welche aber nicht nur die die heutigen engeren Grafschaften Stol­
berg und Roßla, sondern auch die Stammgrafschaft Honstein und die 
Aemter Kelbra und Heringen mit befaßte. Daneben wird auch die Herr­
schaft Allstedt mit der Bemerkung „do uns dieselbige mittlerweile nicht 
wird abgelöset", besonders genannt.

Das Amt Allstedt nämlich, die alte Pfalz zu Sachsen, war in 
Folge einer größeren Mansfeldischen Schuldsumme — 56,000 Gulden 
alte Schuld und 19,000 Gulden Nachschuß — im Jahre 1542 vom 
Grafen Albrecht zu Mansfeld in Stolbergische Pfandschaft gegeben. 
Der geschäftskundige Graf Ludwig zu Stolberg hatte verschiedene Be­
denken dagegen geäußert, und wirklich hatte dieselbe auch manche üble 
Folgen für die Herrschaft Stolberg, aber sie konnte wahrscheinlich auf 
keine andere Weise zu ihrem Gelde kommen.

Die Pfandschaft wurde Montags nach Martini (13/11) 1542 an­
getreten und dauerte etwas über ein Menschenalter bis zum Jahre 
1573 (1574). -)

Mit Einschluß dieser Herrschaft reichte der unmittelbar bei dem 
Wollhandel nach Rußland betheiligte Landstrich ohne große Unterbre-

9 Crusius, Gesch. der Stadt Goslar S. 423/24.
-) Acta Gräfl. Haupt-Archiv zu Wernigcrode 26,1. Vgl. auch Leuck- 

feld Allstedt. S. 285 f.
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chungen von der Unstrut im S. O. über den Harz bis in die nord- 
harzische Ebene im N. W.

Ob beide Vertrage unmittelbare Folgen gehabt haben, darüber fehlt 
uns jede Nachricht, es ist aber entschieden zu bezweifeln. Bekanntlich 
wurde Schlitte, als er sich mit den geworbenen Gelehrten, Künstlern 
und Handwerkern in Lübeck einschiffen wollte, um über Liefland in die 
Moskowltischen Lande zu gelangen, von den Lübeckern, die von einem 
materiellen und geistigen Aufschwungs Rußlands Gefahr für ihren bal­
tischen Handel fürchteten, gefangen genommen, und heißt es, dies sei auf 
Anhalten dort anwesender Lieflander geschehen. >)

Allerdings übertrug Schlitte die ihm obliegenden Geschäfte seinem 
Gehülfen Johann Stemberg, dem Kaiser Karl V. am 1. August 1550 
zu Minden einen neuen Schutzbrief ausstellte. Einem Theile der von 
Schlitte Geworbenen gelang es auch, auf Umwegen an den Ort ihrer 
Bestimmung zu gelangen, und Iwan erneuerte noch einmal sein Gesuch 
an den Kaiser um die Förderung seiner Bestrebungen, aber im Wesent­
lichen blieben dieselben ohne Erfolg. Dem grausamen Gewalthaber 
fehlten auch die nöthigen Eigenschaften eines Peter d. Großen, um seinen 
gewiß löblichen Wünschen und Absichten Erfolg zu sichern.

Die Wagniß und Fahrlichkeit des Schlitteschen Unternehmens 
deutet der erste Vertrag selbst an, indem dort im Entwurf noch nach­
träglich die Zusicherung ausgenommen wurde: „Do auch gedachtem 
H. Schlitten jn differ Handlung etwas widerigs widderfuhere", daß 
alsdann die Herrschaft Stolberg ihn nach Vermögen schützen, ihm helfen 
und Fürbitte für ihn einlegen wolle.

Auch sonst sind die hier mitgetheilten Handelsverträge, abgesehen 
von ihrem nächsten Zweck, in formeller Beziehung lehrreich für die Art 
und Weise eines entfernteren Handelsverkehrs um die Mitte des 16. 
Jahrhunderts, für die Weise geschäftlicher Berichterstattung und Rech­
nungsführung, die Bestimmung des Preises, Feststellung der Zahlungs­
fristen, der Lieferungsarten, die Theilung von Gewinn und Verlust, die 
Bedeutung von Messen und Märkten — der Leipziger Neujahrsmarkt 
die Frankfurter Herbst- und Fastenmesse, der Naumburger Peterpauls­
markt werden erwähnt. — Besonders bekommen wir auch eine Andeu­
tung über das Handelsfactoreiwesen damaliger Herrschaften. Die Herr­
schaft Stolberg hatte oder sandte ihre Faktoren und Befehlshaber zu 
den großen Messen und Märkten nach Leipzig, Frankfurt am Main, 
Braunschweig, Naumbmg, oder hatte ihre Anwälte zu Halberstadt, 
Hamburg?) und an anderen größeren Handelsorten. Die Handels-

') Becker Gesch. Lübecks II. S. 33 ff.
2) Hier finden wir wenigstens im 17. Jahrhundert einen Gräflich Stol- 

bergischen Agenten erwähnt. Zeitschr. 1869. 2 S. 30.
10*
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und Verkehrs geschichte des 16. Jahrhunderts in Verbindung mit einer 
sorgfältigen sachkundigen Behandlung des gesummten Staats- oder rich­
tiger Herrschafts- und Landes-Haushalts bedarf und verdient im Ein­
zelnen jedenfalls noch sehr der urkundengemaßen Bearbeitung, da sie auf 
Kosten der allerdings bedeutsameren kirchlich-religiösen, Staats- und 
Literatur geschichte jenes Zeitraums bisher etwas zu wenig Beachtung 
gefunden zu haben scheint.

1.

Wolfgang, Graf zu Stolberg und Wernigerode, schließt 
mit Hans Sch litte, Gesandten des Großfürsten zu Muscobiten 
(Rußland), einen Handelsvertrag dahin gehend, daß er die dem Ersteren 
vom Großfürsten übermittelten Waaren erhandeln und dagegen die in 
die Lande des Großfürsten einzuführenden, behufs der Ausfuhr, durch 
Schlitte sich bezeichnen lassen will, Letzterem allen Vorschub durch die 
Stolbergischen Handelsfactoren zusichert, Gewinn und Verlust zu theilen 
und im Nothfall den Moskowitischen Gesandten nach Möglichkeit zu 
schützen verspricht.

(Stolberg) 13. Juli 1648.

^vir wolfgang graue zu Stolberg vnd wernigerode für vns, 

vnser erbnemen vnd nachkommen, Bekennen vnd thuen kunt jdermennig- 
lich, das wir vns mit dem erbarn vnd nahmhaftigen Hansen Schlit­
ten, deß großfursten aus Muscobiten gesanthen, nachuolgender ge­
stalt ethlicher kaufmanschaft halber haben eingelassen. Nehmlich, diweil 
von dem großfursten jn Muska gedachter Hans schlitte vmb der 
dinste willen, so ehr dem großfursten geleistet, ethliche waher jn seine 
Hand iherlich zuuorhandelen zu bringen vorhofft vnd nach laut seines 
gegebenen reuersals vns zugesagt vnd vorschrieben, was für wahr, wie­
viel oder wenig der sei, so Hans schlitte bei dem großfursten erhal­
ten vnd zu sich bringen mag, das wir dieselbige wahr mit ihme schüt­
ten, so lange er solche wahr bei dem großfursten erhalten mag, zu 
gleich vorhandelen vnd vorlust vnd gewin ahn derselbigen waher, auch 
der so dem großfursten wider sol zugeschicktt werden, zu gleichem teil 
haben vnd empfahen sollen, alles vermöge seiner vns derhalben gethanen 
zusage, auch aufgerichter vorschreibung. Demnach gereden vnd geloben 
wir auch hiemit, was gedachter Hans schlitte für wahr, viel oder 
wenig, auch so lang er solche waher bei dem großfursten erhalten mag, 
vnd was sonst mehr in deu sehen vnd andern landen aus diesem Han­
del erfolgen vnd sich zutragen, zu gewin vnd vorlust ergehen möchte, 
das wir mit ihme gleichsfals jm Handel stehen vnd fordern wollen.
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was auch mehergemelter Hans sch litte diesem Handel zum besten 
neben unsern factorn, so wir jme ahn jder ortt zuordnen werden, han­
deln vnd zu forderung desselbigen Handels thuen oder furmenen wirtt, 
daran wollen wir vns gnungsam fettigen lassen vnd allenthalben macht 
gegeben haben, wie gemelt zuthuen vnd zulassen, was die gelegenheit vnd 
notturft erfordern wirtt. Wan auch Hans Sch litte mit dem groß- 
fursten geschlossen, sol ehr vns als balde sölchs vorstendigen, wie ehr zu 
yder zeitt gehandelt, wan vnd wo die waher werde ahnkommcn, wie 
theur die vom großfursten ahngeschlagen vnd was für wahr widerumb 
muß jn muscobiten geschickt werden, domit wir vns zeitlich darnach 
zu richten, faetorn vnd wahr zu bestellen vnd denen zu schreiben 
vnd das jn zeit bedencken vnd furnemen mögen, das dem Handel zu 
nutz gereichen möchte. Es sollen auch alle bestelte factorn Hans 
sch litten gleich so wohl als vns verpflicht vnd vorbunden sein, vnd 
wil vns Hans sch litte vber oberzelten Handel auch nutz vnd gewin 
desselbigen alle ihar rechnung thuen vnd zu jder zeitt den überschus vnd 
gewin zu gleich teilen. Was auch vnsere factorn mit derselbigen waher 
jn unsern vnd sch litten namen gewinnen werden, sol gleichsfals von 
vnß mit sch litten geteiltt werden.

Do auch gedachtem Hansen Schlitten jn disser Handlung 
ettwas widerigs widderfuhere, so sollen vnd wöllen wir jnen, gleich 
andern vnsern vnderthanen, so fern wir seiner zu gleich vnd recht mech- 
tig seint, zu schützen vnd zu handhaben schuldig vnd pflichtig sein, jnen 
jm fahl der nott, so weit vns jmmer zu thuen muglich, vorbitten, ver­
schreiben vnd das beste helffen befurdern.

Sölchs alles wie obstehet gereden vnd geloben wir obgedachter 
graue wolfgang für vns vnd vnsere mitbeschribene, was hierin be­
griffen vnd vns ahnlanget, bei vnsern greflichen eheren, waren wortten, 
treuen vnd glauben wahr, stell, vhest vnd vnuorbruchlich zuhalten. 
Dessen zu vrkund haben wir vnser ahngeborn Jnsigel zu ende disses 
briues drucken lassen jm jare 1548 ahm 13. tage deß Monats Julij.

2.

Wolfgang, Graf zu Stolberg und Wernigerode, schließt 
nüt Hans Sch litte, Gesandten des Großfürsten zu Muscobiten, 
und seiner Handelsgesellschaft einen Vertrag, durch welchen er dem ge­
nannten Unternehmer, unter Vereinbarung über die Preise, die Lieferungs­
orte und die Bezahlung, auf fünf Jahre — von Walpurgis 1549 au- 
zufangen - die ausschließliche Lieferung aller in den Schäfereien der 
Grafschaften Stolberg und Wernigerode, sowie der Herrschaft 
Allstedt gefallenen Sommer-, Winter- und einschürigen Wolle gewahrt.
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Stolberg 13. Iuli 1548.

wolfgang, graue zu Stolberg vnd wernigerode, jn 
vottermacht der wolgebornen vnsrer freunthlichen lieben brueder fur vnS, 
vnser aller erben, erbnemen vnd nachkommen Bekennen vnd thuen kunt 
öffentlich jn vnd mit *)  diß ofnen briues, das wir s vnsj mit dem erbarn vnd 
nahmhaftigen Hansen schlitten, des großfursten aus M usco biten 
gesanten, aller sommer- vnd Winter- auch einschiriger wollen halber, so 
vns jn vnsern grafschaften Stolberg vnd wernigerode, auch der 
Herschaft Alstet, do vns dieselbige mitlerweile nicht Wirt abgelöset, jn 
allen ampten vnd scheffereien gefallen, nachuolgender gestalt entlichen 
vorglichen haben. Nehmlichen das wir vnd vnsere mitbeschribene ge­
dachtem Hansen Schlitten oder seinen mithandelern alle vnsere 
wolle, wie gemelt, derselbigen sei viel oder wenig, fünf ihar lang nach­
einander für allen andern zukommen lassen vnd zu keuffen geben wollen; 
doch sol solcher kauf nicht eher dan auf künftigen walpurgis wan man 
1549 schreiben Wirt ahnfahen, vnd wollen ihme Hansen Schlitten 
oder seinen mithandelern die Winter- vnd die einschirige wolle zwuschen 
walpurgis vnd psingesten vnd dan die Sommerwolle zwuschen Michaelis 
vnd Martini jn der beider stett eine zu Braunschweig oder Hal- 
berstat, welches zu vnserm gefallen stehen sott, liebern lassen, vnd wil 
vns gedachter Hans sch litte sölche vnsere wolle, nehmlich die winter- 
vnd einschirige wolle, vnd was ihme derselbigen zwuschen walpurgis vnd 
psingesten gelibertt, ahn einer sum mit grober muntz franckforter wehe- 
rung zu Franckfortt jn der Herbstmeß, was dieselbige wolle zwuschen 
walpurgis vnd ausgangs des Naum burger Peter vnd pauls marck 
vff 10 oder 12 meil Weges vmb Stolberg zum teursten gelten 
wirkt, vnd dan die Sommerwolle, was ihme der zwuschen Michaelis 
vnd Martini wie obgemeltt gelibertt, nach dem kauff was dieselbige 
zwuschen Michaelis vnd ausganges des Leipzischen Neueniarsmarckts 
vff 10 der 12 meil Weges vmb Stolberg zum teursten gelten wirkt, 
zu franckfortt jn der Fastenmeß, gleichergestalt ahn einer summe 
mit grober muntz franckforter weherung in gutem danck unseren beuehel- 
habern daselbst bezalen, wie vns dan gedachter Hans Sch litte vnd 
seine mithendeler derselbigen bezalung gnungsam, eher die Wolle empfan­
gen, versichern sol vnd will. Wo aber die vorsicherung von Hansen 
Schlitten nicht gnungsam geschehe, so wollen wir alsdan auch hiemit 
gegen jnen Hansen schlitten vnuorbunden sein. Gereden vnd gelo­
ben demnach, das wir wie obstehet sölche vnsere wolle viel oder winzig,

0 Das Wort kraft (Kraft) ist ausgelassen.
2) So nachträglich geändert ans 8 oder 9.
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heimlich oder öffentlich zu obbestimpter zeitt, vnd so lange differ contract 
von vielgemeltem Hansen schlitten gehaltten, niemands anderß da» 
ihme Hansen schlitten odder seinen mithendelern wollen zukommen 
lassen oder zu keuffen geben; alles ohne argelist vnd geueherde. Des­
sen zu vrkunde, steter vhester vnd vnuorbruchlicher Haltung haben wir 
obgedachter graue wolffgang für vns vnd vnsere mitbefchribene vnser 
abngeborn Jnsigel zu ende disses briues drucken lassen, der geben ist zu 
Stolberg den 13. Julij Anno 1548.

Ursprüngliche Entwürfe im Gräflichen Haupt-Archiv zu Wernigerode 
64,3.

3.

Der folgende dritte den harzifchen Handel im 16. Jahrhundert 
und zwar den Gräflich Stolbergifchen Holzhandel betreffende 
urkundliche Beitrag hat zwar keineswegs die gewöhnliche und eigentliche 
Form einer Urkunde, aber doch in mehrfachem Betracht den Werth 
einer solchen. Wir erhalten aus diesem durchaus eigenthümlichen 
Schriftstück eine Vorstellung von der Bedeutung des Holzhandels für 
die Stolbergifchen Lande im 16. Jahrhundert, zugleich aber ist es für 
die innere und Verfassungsgeschichte jener Lande höchst lehrreich. Wir 
sehen einen wohlmeinenden, wahrscheinlich aber auch wohl selbst bethei­
ligten Unterthanen sich in einer poetischen Epistel an die Herrschaft 
wenden, um dieselbe über bestimmte Mißstände und Veruntreuungen 
seitens ihrer Beamten aufzuklären, und ihr zu Einrichtungen und Ver­
besserungen Rathschläge ertheilen. Name und nähere Umstände des 
Schreibenden sind absichtlich verschwiegen, denn, wie ausdrücklich ge­
sagt ist, ist das „Gedicht"

ingeheim zum besten zugericht 
daraus zu spuren schaden vndt frommen.

Die poetische Form desselben — mögen die Knittelverse auch über 
einen noch so unregelmäßigen, holperigen Knüppeldamm einhergehen, und 
statt des Reims sogar zuweilen nur ein sehr unvollkommener Anklang 
eintreten — ist ganz auf die Neigungen und den Geschmack jener Zeit 
berechnet, in der man poetische und gelehrte Zuschriften überaus liebte. 
Was Form und Versmessung anbetrifft, so galt damals, wenigstens 
bei Gedichten in der Muttersprache, selbst ein ungestaltet elender Klep­
per für einen Pegasus. Bei aller Trockenheit und Formlosigkeit ent­
halt übrigens die reimweis gebundene Epistel einige merkwürdige Aus­
drücke und sprüchwörtliche Redensarten.

Was nun den Stolbergischen Holzhandel selbst anbetrifft, so war 
dieser im 16. Jahrhundert, zumal in der 2. Hälfte desselben, von großer
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Bedeutung. Er lieferte, wie bereits angedeutet wurde, nicht nur dem 
Lande selbst und seiner Umgebung, sowie den in gewaltiger Aufnahme 
begriffenen Bergwerken die nöthige Feuerung, sondern in Blöcken, Boh­
len und Latten wurden auch die für Häuser- und sonstige Bauten sehr 
geeigneten Tannenhölzer der hochgelegenen Wernigeredischen und Elbin- 
gerödischen Forsten, nach Ausweis der Holzrechnungen des 16. und 17. 
Jahrhunderts *),  in großer Menge in die umliegende Gegend verbreitet. 
Unser Gedicht erwähnt nur gelegentlich Halberstadt als einen Haupt- 
Stapelort des Holzhandels, aber das ganze Halberstädter Land: Oster- 
wieck, Gröningen, Croppenstedt, Oschersleben, Asckersleben, auch Qued­
linburg, Braunschweig und Wolfenbüttel bezogen Holz aus den nord- 
harzischen Forsten der Grafen zu Stolberg.

Wenn wir im Folgenden nur des Holzhandels aus dem Slolber- 
gischen Amt Elbingerode, nicht aus der Grafschaft Wernigerode 
gedacht finden, während der Verfasser doch die gesammten Stolber- 
gischen Lande im Auge hat, so mag dies theilweise durch den Stand­
punkt des Letzteren, theilweise aber auch dadurch sich erklären, daß die 
Herrschaft hier den ausschließlichen Holzhandel (Holzmonopol) 
hatte. S) In der Grafschaft Wernigerode überließ die Herrschaft Stol­
berg zu Michaelis 1592 den Holzhandel und die herrschaftlichen Säge­
mühlen dem Rath zu Wernigerode wegen eines in Bürgschaft über­
nommenen Kapitals von 8000 Thalern. Sonst finden wir auch 
in der Grafschaft bereits im 15. Jahrhundert mehrerer Sägemühlen 
gedacht, und vermehrten sich diese im folgenden Jahrhundert bedeutend. 
Im Amt Elbingerode war der Holzhandel freilich verhältnismäßig noch 
bedeutender. Ein Lehnbrief Graf Heinrichs zu Stolberg vom 20/4 
1471 belehnt Herdan von Bila mit der Sägemühle tue <1eme 
niftote (später Muxhole, Muxholl j. Lukashof- ; die Amtsrechnungen 
von 1506/7 und 1520 gedenken nur der Sägemühlen „vff elm-imste" 
und „xum elenrte". Ein Inventarium des Amts Elbingerode aber,

0 Block-Holz, Dielen und Kohlcn-Nechnungen, Gr. H. Arch. 6. 25. u. 
26. Wernigeröder Forst-, Holz- und Dielen - Rechnungen Gr. H.-Arch. C. 
Ll-55.

2) Aus dem Amt Elbingerode wurde jedenfalls auch Holz »ach Mansfeld 
und dem südöstl. Harze verkauft, denn in der Elbinger. Holzordn. Graf Albrecht 
Georgs vom 29/l l 1575 ist auch eine besondere Bestimmung für diejenigen 
getroffen, welche ,,Kernholtz, Dielen, Bohlen oder andere Holzwabr ober den 
hartz nach Eißleben, Mansscldt oder andere orter" ausführcn 
würden. Gr. H.-Arch. 35. 7. Auch Ellrich wird z. I. 1575 a. a. O. 
erwäbnt.

Herrschaftlicher ausschließlicher Holzhandel und Dielenbandel im Amt 
Elbingerode. Gr. H.-Arch. ä. 35, 7.

Gr. H.-Arch. 8. 4. 10; 11. 54.
b) Delius Elbinger. Urk. S. 8—9.
°) Gr. H.-Arch. ä. 33. 1.
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welches aus den Amtsrechnungen von 1544-1554 zusammengestellt 
ist, führt im Ganzen neun Mühlen auf, darunter Sägemühlen' 1) eine 
Sägemühle, die Bast genannt, herrschaftlich, 2) eine Sägemühle,im 
Tkial (unter Elbingerode), zinst der Herrschaft, ist der Leute eigen; 
3) eine Sägemühle auf der Ramse, auf Reinsteinischem (Blankenbur- 
gifchem) Boden, zinst ins Amt; 4) eine Sägemühle zum Muxhole 
mit der zum Elende verbunden; 5) eine Sägemühle über der 
Bast ist im Bau begriffen. Dazu kommt noch eine Lohemüble 
im Thal, In einem an Graf Albrecht Georg gerichteten amtlichen 
Schriftstück vom 15/1 1575 sagt sogar der Amtmann Jost Vortman, 
er befinde, seinem Anschläge nach, daß „jtziger zeit jm Amptte Elbin­
gerode achte Sägemühlen vorhanden". ')

Von den in dem anonymen Gedicht gerügten Uebelständen lasten 
sich aus amtlichen Urkunden und Schriftstücken mehrfache Andeutungen 
und Belege beibringen. Die Gräfliche Holz- und Forstordnung von 
1563 erwähnt, daß überlang in den herrschaftlichen Forsten und 
Wäldern so viel Schaden und Nachtheil befunden worden sei, daß die 
Förster schier mehr Nutzen daraus gezogen hätten, als die Herrschaft, 
Die Ordnung nimmt sich auch der armen Einwohner gegen die Förster 
und ihre Bestechlichkeit und Gewinnsucht an. Jm Jahre 1575 sah 
Graf Albrecht Georg (-j- 1587) sich aus „vielerlei Ursachen" genöthigt, 
eine erneuerte Elbingerödische Holzordnung zu geben, worin zuvörderst 
auf eine sorgfältige Rechnungslegung und genaue Führung von Kerb­
hölzern gedrungen wird; für die Einwohner und Holzhändler werden 
billige Preise festgestellt.

Aus den Jahren 1579 und 1580 liegen auch gerade von den 
Elbingerödischen Fuhrleuten Bittgesuche an Graf Albrecht Georg vor. 
Sie beklagen sich am 26/6 1575 über die für sie drückende neue Holz­
ordnung, über den Amtmann, daß ihnen die Bohlen nicht bezahlt würden 
und daß der Bohlenhandel zu der Herrschaft Nachtheil bedrückt werde. 
Unterm 17. März 1580 aber bitten sie ernstlich um Zulage auf die 
Holzfuhren, weiter daß sie die Bohlen ausführen und an die Herrschaft 
15 Mariengroschen von jedem Fuder geben dürfen, daß ihnen kleine 
Zulagen auf das Kernholz und Dielen gewährt werden. Besonders 
aber ist ihre Beschwerde gegen den Amtmann gerichtet, der sie, wenn sie ihre 
Fuhrsn gethan haben, mit der Löhnung aufhält: „wen die lohnzeit ist, 
nimbt der Ambtman Ambtsachen vnd anders für, vnd werden oft zwei, 
drei oder vier tage damit verhindert, darüber leuft das arbeits volck vns 
alle hinweg, vnd können kein arbeits volck lange behalten". Sie bitten

Gr. H.-Archiv 35, 7 : Holzordnnng zu Elbingerode.
Stolb. Copialb. S. 121, Abschr. 35, 7. Holzordnung zu Elbinge­

rode 1563—1576 ff.
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daher angelegentlichst um einen andern und gewissen (zuverlässigen) 
Lohnherrn. *)

Wir dürfen unsere gereimte Vorstellung und Bittschrift um so 
eher in diese Zeit setzen, als die Handschrift derselben entspricht und 
bald nachher die Ausübung des ausschließlichen Holz- und Dielenhan- 
dels zu Elbingerode seitens der Grafen durch die eintretenden Pfand- 
schaften und die darauf folgenden Ereignisse behindert wurde und 
aufhörte.

Vorstellung eines ungenannten Stolbergischen Unterthanen an die 
Grafen wegen der Veruntreuungen und Betrügereien ihrer Befehlshaber 
und Rathe im herrschaftlichen Holzhandel nebst Bitten und Rath­
schlägen, wie den durch solche Untreue und Habsucht verschuldeten Uebel- 
ständen der Stolbergischen Lande durch Bestellung eines besonderen, ge­
schickten und gut besoldeten Holzschreibers, pünktliche Ablohnung der 
Arbeiter und billige Berücksichtigung der armen Unterthanen abzu- 
helfen sei.

O. I. Um 1580.
Wolgeborne vndt Edle Graeffen, 
Ewre gnaden haben nun lange jhar 
Derselben Leudt vndt Landt 
Regiret gahr mit gnediaer handt 
Vndt dieselben nach alter gewonheit 
Bey dinsten vndt Pflichten gelassen jederzeit, 
wie dan Christliche Obrigkeit vndt Regenten 
jn deme stets ihr gewissen sollen bedencken, 
domidt das armudt?) vndt daß Recht 
wieder billigkeit nicht werde beschwerdt noch geschwecht; 
wie dann leider in kurtzen iharen
Mann solches an vielen orttenn hatt erfaren, 
auch in E. G. Herschaft gemein, 
daß die vnterthanen beschweret sein, 
sonderlich durch scheffelschatz S) vndt holtzhandel,

0 Rechnungen und Anschläge über den Clbingerödischen Holzhandel X 35, 
7. Eine ähnliche Bittschrift der Fuhrleute an den Grasen vom 14,/9 1580 
findet sich auch X. 35, 7. unter dem Schriftstücken zum ,,Herrschastl. anoschließl. 
Holzhandel" äo 1575 ff.

'0 DaS armut collectiv statt: die Armen. Au dieser Stelle ist nachge- 
bessert, weiter unten ist es aber ganz deutlich. So auch in der Gräfl. Stolb. 
Holzordnung vom 7/5 1563. Grast. Stolb. Copialb. S. !2l u Abschr. X. 35, 
7. Aehnlich noch bei Messing: das Frauenzimmer.

(Mebl Muplcusteucr. XMa die Cinsührung des Scheffclschatzes oder 
der Mühlenstcucr im Amt Clbiugerode llo. 158l ff. Gr. H.-Arch. X. 34, 12. 
Ebcndas. über die Tranksteucr.
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Starcke Bierstewr vndt in allem Wandel;
vndt daß nur allein darumb
daß die Herschaft wiederumb auß schult kumb, 
welches doch viel ehe-durch gottes gnedige hulf 
ohne so vbermessig beschwerung geschen kundt, 
wen nur Eure g. nicht so grosse vntrew 
wehre vndt wurde gefüget bey 
durch die vngetrewe Reth vndt beuelhabere allein, 
welche da einher sleichen in guetem schein, 
Eben alß meinten sies midt E. g. gerne gutt, 
da doch das Erocodillen Hertzsche ruren ') thut, 
vndt beclagen die vnterdhanen jegen E. g. als vntreulich, 
beschonen damidt ihre sache (wie Reinike) gahr höflich,''» 
gedencken darbey in ihrem mudt 
diser ahnslag sol mir werden gut, 
jch wil reden das mein Her gerne höret, 
obß gleich landt vndt leut bethörett;
wen mir nur etwaß daruon wirdt, 
frag nichts darnach wem es jrtt. 
Solches haben E. g. zum theil vernommen 
ahn befelhabern so in E. g. dinste komen, 
deren etzliche in kurtzen iharenn 
Grosse Heuser gebawet vndt bezalt haben 
vndt groß gelt auf Wucher austhan.
das E. g. vndt arme vnterthanen zu kurtz müssen gahn. 
Also auch Krumbein, storchsbein vndt Hanß Iagezu 
diese drey haben itz auch kein ruhe, 
greiften zu wie der Wolf thut, 
vngeacht das fies nicht sein befugt;
Zum theil thun sies verkleiden vndt verprassen 
Midt spielleuten vndt Hurn außdermassen, 
dann sie Habens aus ihrm heyge groß

l) ruren, noch seht plattd. roren, engl. w war — heulen, weinen. „Ihr 
Herz weint Crocodilsthränen".

-) Die Stelle zeigt, wie sehr die Kenntniß der Thierfabel noch gegen Ende 
des 16. Jabrh. auch auf dem Harze verbreitet war, und ist dabei zu bemerken, 
daß diese Verse keineswegs von einem höher Gebildeten, sondern, wie Form und 
Inhalt zeigen, von einem Mann aus dem Volke stammen.

") Diese spitznamige Sippschaft erinnert an ähnliche bei Shakespeare (Heinr. 
IV.) oder an die Kumpane Naufebold, Habebald und Haltefest in Göthes Faust 
II. Theil 4. Act. Vgl. Raubebald, Eilebeute Zcs. 8, 1. 3.

Durch Aufwand in der Kleidung durchbringen.
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zu nehmen, der biß an brocken ftost, ') 
sonderlich aus den vorholtzeren in gemein, 
die den armen vnterthanen muffen zugeslagen sein, 
Auß vrsach, das sie ober verbott zum grossen schaden 
E. g. den forst vntrewlich sollen vorhawen haben, 
da doch viel mehr wahr vndt nicht erdicht, 
die, so den vnterthanen solche beschwerung zugericht, 
bey ewer g. felschlich im gueten schein 
gewißlich E. g. die allervngetreweste sein, 
wie zu ersehn aufs ein ortt daß Mangelt) oltz;?) 
wen sie dar geschnitten han ihren boltz 
welcher etliche zum schein des ampts Mahlung han; S) 
vndt damid sie nicht allein vordechtig sein kunnen 
thun sie letzlich anderen gahr kaum die spitz vom bäum gunnen, 
vnd mus dan einer die braten Hahn gessen 
der doch des geruchs nicht hat genossen.
Also auch ein fein orht E. g. bekandt 
von stehendem holtz, der Ortberg genandt, 
daselbst muß es auch alles windtfall heissen 
was nicht die scharffe axsen abbeisen. 
Drumb die befelhaber einfuren lahn 
Manche woche mehr als drey ander mahn-, 
wan sie dan in 2 oder 3 wochen einmahl wollen lohnen, 
kunnen sie kaum zu ihren antheil komen 
vnd muß das armudt sich lassen genügen 
ahn dem das man ihn vor thut schiben, 
vnbetrachtet, daß mannicher armer Mann 
solche lange vngewisse lohnzeit nicht erfaren kan; 
darzu, wenn sie sollen sonst zur kirchen gahn 
mussens ein halben tag für der ambtstuben sihan 
so in etlichen iharen nicht gerurtt sein 
Erstlich abgehort vndt verrichtet worden ist. 
Got gebe waß iederm in seim Hause gebrist.
Vber dieses g. h. ein ortt genandt in der sohlw Lesens

Da die übrigen benannten Forstortc iin Amt Elbingerode liegen, so 
werden wir an einen Hai auf M'ingeröder Gebiet gleich vor dem Brocken bei 
Schierke zu denken haben.

2) Forstort an der kalten Bode zwischen lUend und Nenehntte. Schon 
1482 mallßelbvü (Delius Elbinger. Urk. S. IN.) Jetzt M andclhvlz.

li) — mjt des Amts Forstmalzeichen versehen sind.
*) Forstort im Amt lUbingcrode sndwcstl. vorn Biichenbcrg, seit Nov. 1867 

wieder Stolbergisch.
Der „solwießke" (um 1520) und „solewisz"' (1544) im Amt Vlbinge-
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Item am stadtwege stehen auch iunge Riesen; ') 
dieselben siegt der windt frue vndt spadt herunder 
biß sie gehn halber stat zu Marckte kummen; 
die Latten auch gehcuven breidt vndt lang 

werden vorsuret durch manchen gang: 
der bolen gewin ist im beutel licht;
doch etwaß ist besser als gahr nicht; 
die schwarten geben dürre braten tzwar, 
doch vorgisiet man der doch nicht so gahr; 
die bloche seindt leicht, die dielen breit: 
Merckt auf, ihr Hern, daß ist hoch zeit, 
vndt sehet auch wie es im hinderhartt zustandt 
vmb einen orht daß Wiettfeltt genandt?) 
Ein andern nahmen es hat, ist srembden vorborgen, 
den E. g. muegen erfaren heut oder morgen;
daselbst ist durch groß vngewitter
Mannich fein Rieß erslagen ernieder 
vndt oben ausgefurdt durch grossen windt 
der 4 für ein wagen zihen sind«.
Domidt nu E. g. diß für wahr muegen achten, 
werden E. g. diesem Naht nachtrachten 
Eben wie der bericht ist angehort worden 
vndt sleunigst diese man lassen fordern; 
nemlich Fricke, das waltmenlein, 
jtem Dirck festen, Zipperling, diese walthern drey, 
darzu Jacob Apeln vnd Heinrich Möser fuhrleut, 
die da alle wissen fast vielen bescheid 
wieviel die gemelten drey für sich hawen lahn,

rode finden wir früher in den Herrschaft!. Amtsrechnungen (Gr. H.-Archiv 
33. 1) oft gedacht, aber nur als einer Wiese. Hier ist eine bcsorstete Fläche, 
die ihre Stelle ganz oder zum Theil einnehmen mochte, gemeint.

Forstmannisch werden ganz junge Bäume und dünne lange Stangen 
N eiser genannt. H e insi us Wörterb. 3, 1 l29. Hier ist jedenfalls Niesen — 
Reifer, von der wechselnden Form Nies oder Reis in der Einzahl.

-) Das Wietfcld im südwestlichsten Theile des Amts Elbingerode ist 
eine alte bergmännische Anlage (zur Gewinnung von Eisenstein) und ein 
Forstort, jetzt auch Viehhof

Diese guten Leute sind etwas schwer aufzufinden. Im Gräfl. H.-Arch. 
finden sich in dem Schriftstück v. 1578 — !579: un holtrvvuhr vou äon kuer-
loutton jn stes mnyts t Elbingerode) evnlihooll ßotnrotl neben Hans Fricke und 
Hans Apcl auch die jedenfalls hier gemeinten Holzfuhrleute Jacob 
Apcl und Henning Mörser erwähnt. Wieder nennt ein Elbingcrödisches 
Lehn- und Erbzinsregistcr von 1582 (das. 35, 5) Hans Apeln Krau, 
Heinrich Mörser und Hans, Andreis und Lorenz Fricke.
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Item in die Reite *)  vndt in die stadt verschicket han, 
ohne was der först(er) durch sein eigen geschir furt auch, 
welches vor nicht sol sein gewest im brauch, 
daß sie hierumb befraget werden auf einen Eidt, 
dan sie dem förster sollen vorwandt sein.
Vber dieses wollen E. g. bescheiden allein, 
die anderen furhleutt auch in geheime 
vndt gleichsfalß von jedem besonders erfragen, 
waß sie jerlich an blochen vndt holtz han lassen hawen; 
jtem wie viel wahr sie eingefurht han;
so wurden E. g. sonderlich von ihr zween 
die das newe Elendt?) brauchen bericht werden schon, 
daß sie ein jeder 4 oder 5 schock bloch etliche ihar 
auch wol 6 oder 7 schock jerlichs abgeschnitten gahr, 
da dan billig 3 bloch ein fueder thun machen; 
drumb werden E. g. der Summa nachtrachten. 
Wehre aber E. g für etzlichen langen iharen 
getrewer Rahtt vndt Rechnung widerfaren, 
so were das stolbergische landt in solchen vnradt 
darzu die vnterthanen am bettelstab 
zweiffels ohne nicht gerahten so gahr, 
das doch E. g nicht hilfst vmb ein harr. 
Wollen nun E. g. sich ferner rathen lahn 
wie etzliche furß beste sehen ahn, 
weil die Kegen Register bisher, wie man sagt, 
kein nutz, sondern oberem gehalten vndt gemacht, 
So thun E. g. ein besondern holtzschreiber ordnen ahn, 
der midt dem Handel vndt Rechnung weiß vmb zu gahn, 
welcher midt eim jeden furhman in sonderheit 
vber sein einbringende wahr muß halten jder zeit 
kerbholtzer, welche mit der gelt Rechnungk 
alle quartahl stets müssen vberein kummen, 
vndt daruon E. g. die Extract stellet zu, 
biß er seine völlige Rechnung thue 
vndt ihm geben gueten solt vndt vnderhalt; 
kan er solchs wieder einbrirgen gahr balt

Reite, Holz-Reite (vergl. Nhede) zunächst der Stapelplatz beS zu 
verkaufenden Holzes, dann dcr Holzhandel selbst.

2) Gewöhnlich hören wir nur von einem ,Flendischen Holz" fz. B. 
1520, 1544. 33, 1), aber wenn wir um 1520 von einem ,/iueinberße 3M
-liell (alten) elenäe" hören (Ebds.), so wird dem wohl ein „Neues Vlend" 
entsprochen haben.
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vndt desto vleissiger sehn auf alle sach, 
darahn er sonsten verhindert werden mach. 
E. g. lassen den leuten auch gewißlich lohnen 
alle sonnabendt, oder wen die gefaren komen, 
damidt der arme sein notturft keuffet ein 
vndt dem Handel damidt kunne furderlich sein; 
dan wen sie nicht haben zu greiffen ahn, 
müssen wagen vndt pferde stille stahn.
E. g. wollen ihn auch zulage lassen geben, 
daß sie ohne grosse noht davon kunnen leben; 
den one daß vermuegen sie nicht zu bleiben 
vndt müssen wagen vndt pferde vmbhin treiben. 
Wahn aber der schreibet nicht lohnen kan, 
daß er die leutt zum marckt fahren lahn 
Midt gueter wahr vndt bedencken midt vleis 
das sie es erworben durch sawren schweiß, 
vndt ein Ertreglich Übermaß*)  nehmen ahn, 
deß E. g. für godt bestehn kan, 
ihnen auch die wahr im geringeren kauf 
für andern die sie keuffen, gunnen auch, 
vndt sie dieses genissen lahn 
daß sie mehr als frombde darumb han gethan- 
Wo nun dies also geschicht 
vndt ein Amptman allein sein Amptsachen verricht, 
darzu die Erb- vndt ander Zinß nimmett ein, 
desgleichen ein forster wartte daß ampt sein, 
vndt sehe einer midt dem andern nicht so durch, 
darmidt sie nicht zugleich ein faden erwürg,^ 
so werden E. g. vberß ihar 
Ein nützlichere Rechnung sehen tzwar.
Es sollen auch Ehrliebende Rath in gemein, 
deßgleichen dienere, welchen wohl leit mucht sein 
arme Unterthanen zu geben ahn, 
oder E. g. nicht trewlich vorzustahn 
hiermidt sein vnueracht gantz vndt gahr, 
vndt volget denen gerechter soldt billich, ohne gefahr. 
Waß nun belanget alle dies gedicht

') Hier — Ucberschuß d. i. Verdienst oder Gewinn.
Damit sie nicht beide mit demselben Strick an den Galgen gehängt 

werden.
Hier nicht — quillem, sondern in der Bedeutung: fürwahr, wahrlich, 

welche ja der Bildung des Umstandsworts aus >vLro gemäß ist.
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jst furnemlich E. g. in geheim zum besten zugericht, 
dar aus zu spuren schaden vndt fromen 
vndt auf viel Etagen der armen also vorgenomen. 
Wo nun E. g. daß alles gnedich betrachten 
vndr die beschwerung gelinder machen — 
dan der armen seufftzen dringet durch die wolcken Clar 
vndt kumpt für gottes angesicht, das ist wahr — 
so gibt gott hier gedeien vndt Segen 
vndt hiernach auch das Ewige leben. Amen.

Im Grast. H.-Archiv zu Wernigerode in einem Heft: pioAi'gm- 
mntu und andere lateinische und teutsche Schafften, so den Herrn 
Grafen zu Stolberg dedicirt worden 1561—1598. 64, 4.



Ausgrabungen

1. Mimfund in Wernigerode.

Gegen Ende Januar 1869 wurde beim Abbruch des alten Wohn­
hauses der Hospitaliten zu St. Georg, vor der Stadt Wernigerode be­
legen, unter dem Fußboden einer Kammer von den dabei beschäftigten 
Arbeitern eine cylindrische Büchse von Blech gefunden, die außer einer 
kleineren silbernen Kelle mit kurzem, dünnem, in einen runden Knopf 
endigendem Stiele, eine Menge Silbermünzen enthielt im ungefähren 
Werth von 25 bis 30 Thlrn.

Der Fund wurde von den Arbeitern getheilt und an verschiedene 
Personen verkauft, die Kelle und ein Theil der Münzen aber sodann 
eingeschmolzen. — Unter den Münzen, die sich erhalten haben, fanden 
sich 14 spanische Münzen (Speciesthaler, Zweiguldenstücke), halbe und 
Viertelgulden aus den Jahren 1557 — 1572 mit dem Brustbilde 
Philipps II. und dem spanischen Wappen), sechs Stück sächsischer Münzen 
(Gulden und Viertelgulden, von Herzog Friedrich, Georg, Johann, 
Johann Friedrich !I. und Johann Georg), 12 braunschweig-lüneburgi- 
sche Münzen (von Herzog Friedrich Ulrich, Viermariengroschenstücke, 
1624, halbe Gulden von 1614, Gulden von 1624, Speciesthaler von 
1624 und 1629. Von Herzog Christian ein Speciesthaler mit St. 
Andreas 1623 und ein dergleichen mit dem Brustbilde des Herzogs von 
1626; die ersteren alle mit der Umschrift OKO die
beiden letzten mit der Umschrift LI EO^EOUDI^), ein
Viergroschenstück vom Herzog Friedrich von Holstein und eine Reihe 
reichsstädtischer Münzen: Speciesthaler von Hildesheim (1626), von 
Lübeck (1622), von St. Gallen (162 .), Gulden von Hamburg (1621), 
ein halber Gulden von Lucern, Mariengroschen von Goslar, einige böhmi­
sche Groschen und kleinere Silbermünzen. —

11
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Die Münzen, meist von guter Erhaltung und feinem Silber, scheinen 
die Sparpfennige eines Conventualen gewesen zu sein, der dieselben, um 
sie sich zu erhalten, in den Drangsalen des 30jährigen Krieges versteckte. 
Die ältesten Münzen von der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts sind 
nicht so gut erhalten als die jüngeren, die ein scharfes Gepräge zeigen 
und wenig in Cours gewesen zu sein scheinen. Die jüngste der Mün­
zen ist vom Jahre 1632.

In hiesiger Gegend ist im October 183 l am Kienberge im Ecker- 
thal ein ähnlicher und gleiche Münzen enthaltender Fund gemacht, der 
von Delius im Wernigeröd. Jntelligenzblatt 1832 Nr. 32, 33 und 
1833 Nr. 2 beschrieben worden ist. Nach Wiggerts Mittheilungen in 
den Gesch.-Blättern für Stadt und Land, Magdeburg Jahrgang 1. p. 
23 sind es meist Münzen aus aller Herren Ländern, von gutem Gehalt 
und im Allgemeinen größere, die man im 30jährigen Kriege zu bergen 
suchte.

Wernigerode. A. Fried er ich.

2. Der Hassclfelver Fund.

Ueber das Aufsinden der bei Gelegenheit der Vornahme von Erd­
arbeiten in der Nähe der Ortsstraße zu Hafselfelde zu Tage geförderten 
alten Gefäße theilt mir der Herr Forstassistent Schwabe daselbst die 
näheren Umstände nebst einer Beschreibung der Antiquitäten mit, welche 
ich im Folgenden zu weiterer Kenntniß bringe:

„Denkt man sich die Nordseite der Kirche (zu Hafselfelde) um 
circa 5 Ruthen weit bis vor das Thomas'sche Haus nach Osten 
und die Frontseite des letztem nach Norden rechtwinklig um 10 
Ruthen verlängert, so steht man, nach Osten sehend, vor der Fund­
stelle zwischen des Sattlermeisters Wegener und Schlossermeisters Rampf 
Häusern.

Die Töpfe lagen etwa Ruthen von der Hausfront nach Osten 
und 5 Fuß südlich vom Rampf'schen Gebäude in 6 Fuß Tiefe, hori­
zontal, an 8 bis 12 Stück; genauer läßt sich die Zahl nicht angeben, 
weil nur noch Scherben von mir im ausgehobenen Schütte vorgefunden 
sind. Zwei Fuß über demselben zog im gelagerten Boden (wahrschein-
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lich der früheren Oberfläche) ein 4 Zoll starker Brandstreifen, meiner 
Meinung nach vom früheren Brande der Stadt Hasselfelde her­
rührend.

9. 6. cl?) war zum Keller circa 6 Fuß tief ausgegraben, und
die östliche Wand 1). 6. zeigte bei e eine nach f in den stehen geblie­
benen Boden hineinziehende Mauer von Hornfels und Grauwacke, 
welche (mit einer Bindesubstanz) ausgegossen war und vielleicht bis A 
gereicht haben mag; von Z bis 9 ist die Mauer bogig zu sehen ge­
wesen, (wie die Leute mir sagten, ich selbst habe es nicht mehr gesehen), 
aber ohne Zwischenguß von irgend einem Bindemittel. Dieser letztere 
Mauerzug scheint altern Ursprungs zu sein als der 6. 5., wie weit 
aber der altere in der Richtung von A über 9 noch fortgesetzt sein mag, 
hat von mir nicht festgestellt werden können und dürfen, weil die Ab- 
raumung des 8 Fuß schmalen Streifens an dem Rampfsschen Hause 
der p. Rampf nicht zugelassen haben würde aus Besorgniß, daß viel­
leicht das Mauerwerk seines Hauses Gefahr leiden könnte. Die steile 
Erdwand b. 9. ist von mir unterminirt, jedoch habe ich nichts Beach- 
tenswerthes finden können.

Die Töpfe lagen, wie gesagt, nicht ganz in regelmäßiger Richtung, 
die meisten mit offenem Ende (ohne Deckel) nach Osten, jedoch andere 
auch nach Süden, aber immer horizontal und stets vollständig gefüllt 
mit weißgrauer, erdiger Masse, zwischen welcher überall noch Holzkohlen- 
stücke sichtbar sind.

Die Formen der Töpfe (ich sage nicht gleich Urnen) sind zweierlei resp, 
dreierlei. Zwei Formen 7—8" hoch, 4^4- 5" weit, Oeffnung 
und rund, beide aber stets im langen Halse l Oringig, im untern Theile 
bauchig und mit spitzkuglig abgerundetem Boden, also nicht zum 
Stehen eingerichtet. Tülle zum Wasserausgießen und Hänge fehlen. 
Die Masse ist blauer Töpferthon, und die Form grob und unegal.-)

Eigenthümlich ist die Lage der Töpfe, der Inhalt l die erdige Masse 
und Kohlenstücke), und daß einige Stücke in ihrer ursprünglichen Lage 
schon als für sich liegende Scherben vorgefunden sind, und daß der 
Fundort sich kaum über einen größeren Raum als circa 4 Q.-Fuß 
hinaus erstreckt haben mag.

Eine 2. resp. 3. Form habe ich nur in einem einzigen Exemplare 
aufsinden können, aus derselben blauen, 2 bis 3 Linien starken Thon­
masse bestehend. Der obere Theil ist leider abgebrochen und nicht vor­
handen, auch läßt sich nicht nachweisen, wo dieses Stück und wie das­
selbe gelegen, und welchen Inhalt dasselbe gehabt hat.^)

Vergl. die unten mitgetheilte Steindrucktasel. 
'-) S. ebendaselbst Nr. 1 u. 2.
H S. ebendaselbst Nr. 3.

11*
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Außer diesen Sachen bin ich noch im Besitze eines eisernen, 4 
Zoll langen, ganz dick verrosteten Nagels, der im oberen Ende 1 Zoll 
tief hohl und rund ist. Dieser Nagel hat sich gleichfalls in demselben 
Raume bei den Töpfen vorgefunden.

Größere und kleinere Knochen in der Umgebung der Töpfe machen 
den Schluß. Ein großer Knochen, anscheinend von einem Stück Rind­
vieh (kein Menschenknochen) hat noch den einen Wirbel von 2'/2" 
Breite; der ganze Knochen ist jetzt noch 8" lang und anscheinend 9" 
lang gewesen."

Es ist zu hoffen, daß die interessanten Fundstücke von dem Herrn 
Eigenthümer demnächst für das Museum des Vereins erworben werden 
können, und sind einleitende Schritte hierzu bereits geschehen.

G. Bode.

Herr G. Leibrock, der auf unser Ansuchen über diesen Fund uns 
aus Blankenburg einige Zusammenstellungen zugeschickt hatte, nahm 
dieselben in Folge der vorstehenden Eröffnungen des Herrn Schwabe 
zurück, weil darnach das höhere vorchristliche Alter jener Reste sehr 
zweifelhaft erscheine, und sie vielleicht nur gewöhnliches mittelalterliches 
Hausgerath seien, welches bei der Zerstörung der Stadt im 14. 
Jahrhundert oder gar erst bei dem großen Brande von 1559 
verschüttet wäre. Derselbe erwähnt noch, daß der Fund am 25. Mai 
dieses Jahres mitten in der Stadt unfern der Schule gemacht worden sei.

Weiter erlauben wir uns zum Vorhergehenden noch Einiges aus 
einem Briefe des Herrn Superindententen v Hartz, unseres für den 
Verein und die Harzische Alterthumskunde mit warmer Liebe und Eifer 
thätigen Mitgliedes, beizufügen.

Derselbe theilt Hasselfelde 8. Juni d. I. mit, daß der Fund in 
der Nähe der Kirche in einer Tiefe von etwa 6 Fuß gemacht wurde. 
Fünf bis sechs Urnen seien noch völlig wohl erhalten. Ein auf dem 
Gebiet vorchristlicher Alterthümer kundiges Mitglied unseres Vereins 
sagte, ohne jedoch die Gefäße selbst gesehen zu haben, voraus, daß die­
selben einer späteren, nicht der vorchristlichen Zeit angehören. Herr 
Superintendent v. Hartz selbst bemerkt hierzu: „Mir rst der Fundort 
wichtig und das Material, aus dem sie (die Gefäße) bestehen. Weit 
und breit umher ist nämlich hier zu Geschirren, Barnsteinen und der­
gleichen kein brauchbarer Thon; wenn derselbe verwerthet werden soll, 
so muß man ihn dazu künstlich Herrichten, und löst er sich in der Luft 
und Erde leicht und bald auf. Die gefundenen Gefäße, die nicht ohne 
Geschicklichkeit angefertigt sind, haben noch jetzt eine merkwürdige Festig­
keit. Sollte das Volk, welches sie hier gebrauchte, dieselben aus einer 
entfernteren Gegend bezogen haben?"
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Zu seinem Bedauern kam der Herr Superintendent erst zur Fund­
stelle, als diese durch die Arbeiter völlig verändert und das Erhaltene in 
anderen Handen war.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieser Fund, falls jene Reste — 
was jedoch nach dem hier Mitgetheilten sehr zweifelhaft erscheint — *)  
dem böheren Alterthume angehören, für die allgemeine Erkenntniß der 
ältesten Besiedelung der Höhen und inneren Hochflächen des Harzes — 
Hasselfelde liegt in einer Flußthalsenkung etwas über 1400 Pariser Fuß 
hoch recht in der Mitte des Harzes — von nicht leicht zu über­
schätzender Bedeutung ist. Wir sehen daher einer uns gütigst zugesag­
ten genauen — wohl mit einigen Abbildungen zu begleitenden — 
Beschreibung sowohl als der Erfüllung der vom Herrn Superintendenten 
v. Hartz geäußerten Hoffnung, daß ein Exemplar der Fundstücke an 
die gemeinsame Vereins-Sammlung überwiesen werde, mit Span­
nung entgegen.

E. I.

0 In einem neueren Briefe vom 16/6 d.J, äußert sich Herr Superintendent 
v. Hartz ganz im Sinne der obigen Mittheilung und bemerkt: „Jm Flecken 
Stiege sollen vor einigen Jahren auch dergleichen aufgefunden sein, denen 
freilich noch schlimmer, als den hiesigen, mitgespielt ist."
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1. Anedirtc Münzen der Grafen zu Stolberg seit 1467.

Vom

Archiv-Ratb v. Mülverstedt, 

Königl. Staats-Archivar zu Magdeburg.

In der numismatischen Literatur fehlt es bis jetzt noch an einer 
förmlichen Münzgeschichte des erlauchten Hauses Stolberg. So frag­
mentarisch dieselbe sich auch für die Zeiten des Miltelalters gestalten 
würde, so umfassend würde sie für die der letzten hinter uns liegenden 
Jahrhunderte ausfallen. Die Stolbergischen und Sächsischen Archive 
würden aber erst die Materialien zu einer Darstellung der Münzthätig- 
keit dieses Grafengeschlechts liefern, dessen reicher Vergwerksbesitz sehr 
natürlich das jus monolnncii in seinem Gefolge hatte. Ebensowenig 
als für die Grafen von Mansfeld, Schwarzburg, Regenstein oder Blan­
kenburg sind wir im Stande für die Grafen zu Stolberg ein 
diplomatisches Fundament und einen Rechtstitel für die von ihnen be­
triebene Ausmünzung nachzuweisen, deren Anfänge nach Dannenberg') 
in das erste Viertel des 12. Jahrhunderts fallen. ?)

Wir glauben, daß schwerlich eine kaiserliche Verleihung des Münz- 
regals im 12. Jahrhundert wird aufgefunden werden können. Hier 
sowohl wie anderwärts wird das Münzrecht wohl kaum anders als aus

Berliner Blätter für Münzkunde Jahrg. 1868. I. II. x. 195.
-) Für so alt wird der in Becker 200 seltene Münzen des Mittelalters 

di. 149 abgebildete Bracteat von Herrn D. gehalten.
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einer Usurpation (im juristischen Sinne) wahrend stürmischer Zeiten im 
deutschen Reiche unter nachheriger stillschweigender Anerkennung des 
Reichsoberhauptes und Begünstigung der Nachbarfürsten erfolgt sein.

Literarische Versuche, eine Münzgeschichte der Grafen zu Stolberg 
vorzubereiten und zu unterstützen durch eine Zusammenstellung aller bis 
jetzt bekannt gewordenen oder ohne erschöpfende Forschungen erreichbaren 
Gepräge derselben oder durch Bearbeitungen einzelner kleinerer Abschnitte 
ihres Münzwesens sind bereits mehrere gemacht worden. Jn neuester 
Zeit hat I. Leitz mann in seinem Wegweiser auf dem Gebiet der 
deutschen Münzkunde (Weißensee 1865) I. s). 106—108 eine freilich 
sehr gedrängte Uebersicht der Münzkunde des Hauses Stolberg gegeben, 
nachdem derselbe schon früher in der von ihm redigirten N umismari­
schen Zeitung Jahrgang 1815 Sp. 165 ff. und 1854 Sp. 73 ff. 
ein sehr dankenswerthes Verzeichniß der vielen Hunderte ihm bekannt 
gewordener, durch mühsames Studium aus einer großen Reihe von 
Werken extrahirter Münzen desselben aufgestellt hatte. Außerdem hat 
derselbe in derselben Zeitschrift (Jahrg. 1854 Sp. 119) einige seltene 
Stolbergische Gemeinschaftsgroschen bekannt gemacht und mehrere Stol- 
berger Vracteaten im Jahrg. 1858 der genannten Zeitung Nr. 25 
besprochen. Den Irrthum dieses Autors, daß die Hohlmünzen und 
Denare mit einem Hirsche aus dem 12. bis 14. Jahrhundert den 
Grafen von Clettenberg und von Hohnstein angehörten, hat Dann en­
de rg in den Berl. Blattern für Münzkunde 1867. I. II. p. 194. 
195 leicht berichtigen können an der Spitze einer Abhandlung, welche 
u. a. auch bisher unedirte Mittelalter-Münzen der Grafen zu Stolberg 
und derer zu Wernigerode zum Gegenstände hat.

Den Inhalt dieser Blätter soll allerdings auch die Vorführung 
mehrerer bisher noch nicht bekannter Stolbergischer Gepräge 
bilden, doch ohne eine Beschränkung auf das Mittelalter, aus dem wir 
vielmehr nur ein einziges Stück hier mittheilen wollen. Wir bezeich­
neten in der Überschrift als die Gränze, von der wir ausgmgen, das 
Jahr 1467, nämlich dasjenige, aus welchem die Verleihung Churfürst 
Friedrichs II. von Brandenburg als Lehnsherrn der Grafschaft Wernige­
rode für den Grafen Heinrich zu Stolberg stammt, für letztere, „alte 
und neue Groschen" mit den Wappen von Wernigerode und Stolberg 
zu schlagen, worüber sich Graf Heinrich selbigen Jahres zu Quedlin­
burg am Donnerstage Coi^oris Ltirisli reversirte. Von diesem

0 In „Sachsens Münzen im Mittelalter" sübrt v. Poscrn-Klett l.
I». 2->5 mehrere Gepräge auf, welche er für Münzen dcr Stadt Stolberg halt.

2) v. Räumer ö. n. kcanü. cont. I. I>. 2l9.
3) Riede! c. I). krsnä. B. V. p. 109. 110.
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Jahre an datiren die Stolbergischen Groschen: kleinere Vollmünzen 
(Denare) sind bekanntlich schon aus viel älterer Zeit vorhanden.

Die rühmenswerthe Fürsorge, welche des zu Wernigerode regieren­
den Herrn Grafen Otto zu Stolberg Erlaucht in Verein mit Hochdes- 
selben Herrn Oheim, des Herrn Grafen Botho zu Stolberg und Wer­
nigerode Erlaucht, auch der Sammlung und Erhaltung der vorzeitlichen 
Denkmäler Ihres hohen Hauses und Stammes widmet, hat auch dem 
im hochgräflichen Schlosse zu Wernigerode von älteren Zeiten her be­
findlichen Münz-Cabinet nicht nur ein erneutes Interesse zugewendet, 
sondern demselben auch eine reiche und höchst bedeutende Vermehrung 
verschafft durch den Ankauf einer in ihrer Art einzigen Sammlung 
Stolbergec Münzen, welche sich im Privatbesitz zu Wernigerode befand. 
Demzufolge hat der mit der Aufsicht über dies Münz-Cabinet betraute 
hochgräfliche Kammer-Assessor Herr v. Hoff einen den Ansprüchen der 
Wissenschaft genügenden Katalog verfaßt, der uns, wie früher eine große 
Anzahl der Stücke des Münz-Cabinets selbst, vorlag. So entstand die Idee, 
aus der reichen Fülle des uns dargebotenen Materials, welches an und 
für sich zu einer erneuten Bearbeitung eines Stolbergischen Münz-Ver- 
zeichnisses und einer, wenn auch vorerst nur einzelne Perioden umfas­
senden Stolbergischen Münz-Geschichte auffordert, jedoch in Anbetracht, 
daß die Leitzmann'fche Arbeit mit den Dannenberg'schen Ergänzungen 
für die mittelalterliche Zeit vorerst alle Ansprüche auf eine genauere 
Kenntniß der Stolbergischen Gepräge befriedigen möchte, diejenigen 
StückedesWernigeröderMünz-Cabinets nach dem I. 1467 
hervorzuheben, deren Bekanntmachung, geschweige Ab- 
bildung,bisjetztinnumismatischenoderanderenWerken  
nicht erfolgt ist.

Wir sind uns dabei wohl bewußt, daß der wissenschaftliche Werth 
eines solchen Thema's nur ein sehr geringer ist, aber unter allen Um­
ständen werden diese Blätter einen Beitrag für die Stolbergec Münz­
kunde überhaupt und die Bezeichnung von Seltenheiten der Ge­
präge, auf die es ja jedem Münzfreunde mehr oder weniger anzukom- 
men pflegt, liefern; die Abbildungen dagegen, mit denen wir unsere Ar­
beit begleiten, dürsten nicht nur wegen der Seltenheit bildlicher Dar­
stellungen von Stolbergec Münzen erwünscht sein, sondern, weil sie zum 
allergrößten Theil auch den allgemeinen Typus der Stolbergec Münzen 
abspiegeln und wiedergeben, als eine nothwendige und jedenfalls beleh­
rende Beigabe gelten können.

Bert. Bl. f. Münzk. I. c. p. 193.
'-) Wir verdanken die schönen Zeichnungen der knnstgcübten Hand des 

Herrn A. Hildebrandt in Micste bei Gardelegen und die lithographische Aus­
führung dem sorgsamen Herrn Walch in Magdeburg.
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Die nachstehend verzeichneten und abgebildeten Münzen gehören 
nun sämmtlich zu den Seltenheiten des Stolberger Münzschatzes. 
Mehr als hundert Münzwerke (die Auctions-Kataloge mitgerechnet), 
welche in größerer oder geringerer Zahl Stolberger Münzen aufführen, 
bringen unsere Münzen nicht. Die Ursache dieses Umstandes liegt ent­
weder in der sehr geringen Zahl von Stücken, welche von der betr. 
Sorte oder in dem betr. Jahre geprägt wurden, oder in Zufälligkeiten, 
die den größten Theil der ausgeprägten Sorten, denen die beschriebenen 
Stücke angekört, vernichtet haben. Wir können hier nicht weiter auf 
solche Ursache der Münzseltenheit eingehen. Die Rarität unserer Stücke 
besteht entweder in dem Jahre, dem sie angehören, oder in der Form, 
d. h. der Münzsorte, in einem Falle auch in der nur eine sehr wenig 
umfängliche Auömünzung voraussetzenden Bestimmung des Gepräges 
(Medaille). Ganz allgemein sei in dieser Beziehung nur be­
merkt — Ausführliches würde in eine besondere Stolberger Münzge- 
schichte gehören — daß von Stolberger Geprägen die Thaler, Groschen 
(besonders vom Jahre 1690 ab) und die Dreier, vom Jahre 1620 
ab auch die Gulden am häufigsten vorkommen und zu erwerben 
stehen, während die Doppelgroschen, Viertel- und halben 
Thaler, sowie die Gulden vor dem Jahre 1620 den Anspruch 
haben, als Seltenheiten gelten zu müssen, so daß ihr Erwerb 
jedem Sammler deutscher Münzen sicherlich die größte Befriedigung 
gewahrt.

Als nothwendig erachten wir noch mit kurzen Worten des voll­
ständigen Gräflich Stolbergischen Wappens zu gedenken, weil es auf 
den Münzen im Ganzen sowohl (d. h. mit allen seinen Feldern) als in 
einzelnen Theilen sich zeigt. Die Beschreibung derjenigen Helmzierden 
unterbleibt, welche nicht in das Gesammtwappen ausgenommen sind.

1. Stolberg.- Schwarzer Hirsch auf Gelb. Helm: Gekrönt, 
Pfauenschweif zwischen zwei weißen Straußfedern.

2. Wernigerode: Auf Weiß zwei rothe, mit Maul und 
Schwänzen gegen einander gekehrte Forellen. Helm: Rother, mit Her­
melin verbrämter Hut, worauf ein Pfauenschweif.

3. König stein: Schwarzer Löwe auf Gelb.
4. Epp stein: Weiß und Roth, fünfmal sparrenweis getheilt, 

auch drei rothe Sparren auf Weiß.
5. Münzen berg: Von Roth und Gelb quergetheilt.
6. Hohnstein: Weiß und Roth in vier Reihen dreimal ge- 

schacht Helm: Zwei Hirschstangen, eine rothe und eine weiße.
7. Rochefort (Rutschefort): Rother Adler auf Gold.
8. Elettenberg: Schwarzer Hirsch auf Weiß.
9. Mark: Gelb mit einem von Roth und Weiß in drei Reihen 

geschachtelt Querbalken,
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10. Laute rberg: Quergetheilt, oben auf Roth ein gelber Löwe, 
unten Gelb und Noth sechsmal quergetheilt.

11. W e r t h e imQucrgetheilt, oben gelb mit wachsendem schwar­
zem Adler, unten blau mit drei gelben Rosen 2. 1. Helm: Gekrönt 
mit wachsendem weißem Adler zwischen zwei (auch vier) weiß und roth 
viermal quergestreiften Fähnlein an gelben Stangen (zugleich wegen 
Breuberg).

12. Breuberg: Zwei rothe Querbalken auf Weiß.
Dies nur im Allgemeinen, ohne die Varietäten zu berücksichtigen.
Das Stolbergec Wappen ward zu verschiedenen Zeiten sehr ver­

schieden geführt oder auf Münzen dargestellt, bald 4-, 5-, 6-, 8-, 12- 
und noch mehrfeldig. Gewöhnlich erscheint es dreimal behelmt, die 
Helme tragen jedoch nicht stets dieselben Zierden, der mittelste ist 
stets der Stolberger Stammhelm, der aber spater auch mit dem Hohn­
steinischen rombinirt erscheint; der Wertheimische Helm kommt nur 
selten vor. Bisweilen wird die Hohnsteinische Helmzier auch mit der 
Wernigeröder vereinigt. *) Außerdem hatten die verschiedenen Linien 
des Hauses Stolberg verschiedene Ge sammt Wappen, deren nähere 
Erläuterung hier zu weit führen würde.

Die erste Münztasel enthält nun folgende bis jetzt noch nicht be­
kannt gewordene Münzen:

1) Groschen Graf Heinrichs VUI. (1456—151N, der 
das Münz-Privilegium für die Grafschaft Wernigerode von Churfürst 
Friedrich 11. von Brandenburg im I. 1467 erhielt. Der gegenwärtige 
ist der älteste bekannte Groschen der Grafen zu Stolberg. 
Die Umschrift der Rückseite lehrt, daß er für die Grafschaft Wernige­
rode geschlagen sei. Der Typus ist der der Sächsisch-Meißnischen jener 
Zeit: nach Leitzmann ist ein Groschen von demselben Jahre wie der 
unsrige, nämlich 1481, in dem 1817 zu Dresden erschienenen Hart- 
mannschen Münz-Kataloge 94 8u!) V 1768 aufgeführt, aber nicht 
beschrieben, so daß es fraglich erscheint, ob er von demselben Stempel 
ist wie der hier abgebildete, dem überhaupt wegen seines Alters und 
seiner großen Seltenheit hier eine Stelle gebührt. Er gleicht ganz dem­
jenigen Groschen von 1483, welcher jüngst von Dannenberg in den 
Berl. Blättern für Münzkunde 1. 6. ji. 195 publicirt und abge­
bildet ist.

Avers. Der Stolberger Schild in einem Dreipaß. -j- 
0 IMXUici 0 IX

Revers. Der gelehnte Schild von Wernigerode mit gekröntem

0 Wir müssen uns mit diesen allgemeinen Andeutungen hier begnügen, 
die für die nachfolgende Münzbeschrcibnng ausrcichcn.

2) Num. Zeit. 1845 Sp. 168. di. 10.
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Helm, der aber kein Helmbild hat, bedeckt und mit langgestreckter Helm­
decke umgeben, -j- 0K08 » s)OD(i o 81
(d. h. 1481), beiderseits in gothischer Majuskel.

Von Graf Heinrich als alleinigem Münzherrn sind sonst nur Gro­
schen bekannt, von denen sich Stücke von 1483, 9 1492 in zwei 
Stempeln ?) und zwei (Blumenkreuz-) Groschen ohne Jahrzahl finden, von 
welchen der eine für Stolberg (in zwei Stempeln), der andere für 
Wernigerode geschlagen ist.

Von Graf Heinrich in Gemeinschaft mit seinen Söhnen, Graf 
Heinrich dem Jüngern und Graf Botho (dem Glückseligen), sind Gro­
schen 8IN6 9NN0 und von 1501 und 1502 3), jeder in mehrern Stem­
peln vorhanden und bekannt gemacht. Auch ein Hohlpfennig mit dem 
Stolberger Schilde gehört in diese Zeit.

2) Gemeinschafts-Thaler der Söhne des Grafen Botho 
des Glückseligen, der Grafen Wolfgang zu Stolberg (-^ 1552), 
Ludwig zu Königstein und Rochefort (-si1574), Heinrich (ch 1572), 
Albrecht Georg (-s 1587) und Christoph (Domprobst zu Halber­
stadt, dann Herr zu Königstein, -j- 1581).

Avers. Der Stolberger Hirsch auf blumigem Boden gehend. 
WOI^. I.V00VI. MMl. OMK. KI CIIM8. kleiner
Falke

Revers. Quadrirter, einfach behelmter Schild mit den Wappen 
von 1 und 4 Stolberg und 2 und 3 Wernigerode. Neben dem Schilde 
15-47. l.0>111V>1. . 87OIWH 171. VVI'U. G

Gemeinschafts-Thaler dieser Grafen sind aus den Jahren 1544, 45, 
46, 50 (2 Stempel), 51 (desgl.), 53, 54 (2 Stempel), 55 (desgl.) 
und sine urino bekannt, halbe Thaler und Gulden aus den 
Jahren 1552 und 1553, Dreier von 1545 (2 Stempel), 46, 47, 
48, 49 (2 Stempel), 50, 51 und 52. Dagegen nur ein einziger 
Ortsthaler von (546, weßhalb wir hier 8ul)

') Ein ähnlicher mit 8. im Stolberger Mnnz-Cabinct zu Wernigerode. Er 
hat VVernigeroäe.

'0 Der Vers, besitzt einen kürzlich in Magdeburg bei einem Hausbau ge­
fundenen Groschen dieses Jahres, aus dem aber wie auf den Exemplaren im 
Stolberger M.-C. vdil steht; sonst gleicht er dem bei Götze Groschen-Cab. sub 
IX. 7963 beschriebenen. E- muß hier wie bei Leitzmann N. Z. 1845 Sp. 
168. Nr. il. >2. 01X0 in VIXI verbessert werden.

Jn dem so eben erschienenen v. Klebelsbergischen Mnnz-Katalog (Wien 
1869) ist p. 96 ein Groschen Graf Heinrichs VIII. von (15)22 (!) aufgeführt, 
was falsch ist und (14)92 oder 82 heißen soll. Die Darstellung ist ganz wie 
auf dem obigen Groschen, aber die Umschriften: 6ro§8. (?) Uenru-i s in Stoi­
bers * und: 6ro88. Dome, in ^Vernißeroäo. Ich möchte die Richtigkeit der 
Lesung bezweifeln.

*) Num, Zeit. 1845. Sp. 171. IX. 26. nach dem Thott'schen Katalog II. 
IX. 7180.
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3) noch einen äußerst seltenen Ortsthaler dieser Grafen vom 
Jahre 1551 abbilden.

Avers. Der Stolberger Helm mit Helmdecken. ^VO66. 6VUO. 
UM. ^66. 660. 6. 611 in. kleiner Falke.

Revers. Vierfeldiges Wappen zwischen 2 kleinen Rosetten, dar­
über die Jahrzahl 1551. iN0>6 G 60>1I1V>1 G 81061)6. 
6 G VV6!i^ G

4) Wieder sämmtlichen ml 2 aufgeführten Brüdern gehört der 
seltene halbe Thaler vom Jahre 1546 an, der hier eine Stelle 
findet. Bemerkt sei, daß ähnliche Münzsorten derselben nur aus den 
Jahren 1552 und 1553 bisher bekannt gewesen sind.

Avers. Der Stolberger Helm mit Decken. >V066. 6V000V1 
(8io!) 116x116 ^6V6K 66011. 6. 6111118.

Revers. Ausgeschweifter viecfeldiger oben verzierter Schild mit 
den Wappen von Stolberg und Wernigerode, darüber die Jahrzahl 
1546. M6>61^. 60W1M. 81061)6116. 6. W6M6 kleiner
Falke.

5) Kleine Gold-Medaille vom Jahre 1554, '/20 Loth schwer. 
Vielleicht dem Grafen Ludwig zu Königstein (H 1574) zuzuschreiben; 
schwerlich eine Currentmünze.

Avers. Bärtiges Brustbild linkshin gekehrt ohne alle Um­
schrift.

Revers. Achtfeldiger Wappenschild zwischen der halben Jabrzahl 
5 — 4. Darüber 5. 8 6 (?) W. (8loU)ei'A, I<öniA8win, 
mZoro^ö). Der Schild enthält die Wappen: n) obere Hälfte: 1. 
Stolberg. 2. Königstein. 3. Rochefort. 6) untere Hälfte: 1. Wec- 
nigerode. 2. Eppstein, darunter Münzenberg. 3. Hohnstein, darunter 
Breuberg (oder Lauterberg). Dies schöne Stückchen ist vielleicht ein 
Unicum.

6) Gern ein schafts-Groschen der Grafen Ludwig, Hein­
rich, Albrecht, Georg, Christoph und des verst. Grafen Wolf­
gang ältesten Sohnes, Grafen Wolfgang Ernst.

Avers. Das achtfeldige Wappen so wie auf 5, über dem­
selben der Reichsapfel, der die halbe Jahrzahl 7 — 2 theilt. 6V. 
UM. ä6. 66011. 611181. 6. >VO66. 611

Revers. Der Stolberger Helm mit Decken. 60. 61. VO 
I!>6 8106116116. 61. >V6M6 Ein senkrecht gestellter Zaynhaken.

Von gemeinschaftlichen Geprägen dieser Brüder und ihrer Neffen 
sind sonst bekannt: ein Thaler mno anno und, einer von 1572, ein 
Körtling von 1572, nicht aber zwei sehr seltene Octst Haler, die

1 Er starb 1606 und hatte noch zwei Brüder, Johann (ch 1612 mit Hin­
terlassung eines Sohnes, Wolfgang Georg, f 1031) und Heinrich (ch (615).
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das Stolberger Münz-Cabinet zu Wernigerode besitzt, und von denen 
wir sul)

7) den einen Ortsthaler geben, der wegen der doppelten Iahrzahl 
der beiden Jahre 1572 und 1573 höchst merkwürdig ist. Er 
wurde also im Jahre 1573 geprägt, und zwar die Hauptseite mit einem 
Stempel des Jahres 1572, die andere mit einem des Jahres 1573, 
in welchem Graf Heinrich (-s- 1572) schon verstorben war, 
obschon sein Name noch auf dieser Münze erscheint.

Avers. Wieder auf IX. 6, aber der Helm zwischen der halben 
Jahrzahl 7-2. KV. HIMIN. äk. 6K011. EKI8. k. >V0l^. k. 
Aufgerichteter Zaynhaken.

Revers. Wie der auf 6, aber der Schild ist geschweift 
und der Reichsapfel zwischen 7—3. L0- kl: VO: KX: 8I0KLKK: 
kl- >VKM.

(Fortsetzung folgt.)

2. Noch ein Sünausches Siegel.

Als bescheidener Nachtrag zu der Abhandlung des Herrn Archiv-Rath 
v. Mülverstedt im vorigen Heft S. ltzOff. über dasnufder beigefügten Tafel 
8nt) Nr. 5 abgebildete Siegel Balthasar's v. Bünau sei hier noch die Er­
wähnung eines vierten gut erhaltenen (Helm-) Siegels dieser Familie 
gestattet. Der Unterzeichnete erhielt erst kürzlich für seine Sammlung 
einen Lackabdruck von dem noch vorhandenen Originalstempel. — Das 
Siegel, augenscheinlich der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ange­
hörend, zeigt in seiner runden Fläche einen Helm im Uebergangs-Styl 
(halb Topf- halb Stechhelm), über demselben als Kleinod zwei Flügel, 
welche je mit 3 übereinanderstehenden, einwärts gekehrten Vögeln be­
legt sind. Letztere erscheinen mit anliegenden Flügeln und an den Füßen 
gestümmelt. Die Minuskel-Umschrift lautet:

„8' 1mn8 bvnov."

Wir dürfen wohl in diesem Hans einen Vetter des erwähnten 
Hans Bünauw (1443) erblicken; beider Helmzierden unterscheiden sich 
also durch die Stellung der Vögel.

i) Dergleichen Münzen, die mit Stempeln zweier (aufeinanderfolgenden) 
Jahre geprägt sind, kommen anch sonst mitnnter vor. Ich besitze z. B. einen 
Magdeburger Stadt-Groschen, der aus der einen Seite die Iahrzahl 
1572, auf der andern 1573 trägt, und einen Rostocker Thaler äe 1643, dessen 
Revers die Iahrzahl 1642 zeigt.
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Gehören nun Helmsiegel im 1b. Jahrhundert schon an und für 
sich zu den Seltenheiten, so erregt das in Rede stehende noch durch 
seine Arbeit Interesse. Wahrend der Helm selbst en Imut reliok 
stark hervortritt, sind die Flügel sehr primitiv dargestellt — keine Spur 
von Federn, sondern nur einfache ohngefahr die Umrisse von Flügeln 
andeutende Linien, so daß man sie eher als Schirmbretter anzusprechen 
geneigt sein könnte. Allerdings pflegte man im Mittelalter die so 
oft vorkommenden Flügel über den Helmen nicht immer naturgetreu 
anzubringen, sondern befestigte statt dessen oft zu jeder Seite des Helms 
ein Brettchen, dem durch Ausschneiden der Seitenrander die Form von 
Flügeln gegeben wurde.

Ad. M. Hildebraudt.

3. Sicgcl der Sta-t Mlnngerodc auf dem Harz.

Obwohl die Städte und Flecken auf der größeren Osthälfte der 
Harzhöhen mit ihrer Geschichte meist bis in das frühere Mittelalter 
hinaufreichen, so sind doch altere Urkunden und besonders Siegel von 
ihnen verbältnißmäßig sehr spärlich erhalten. Schon aus diesem Grunde 
wird das auf der unten beigegebenen Tafel dargestellte Siegel der Stadt 
Elbingerode aus dem Jahre 1332 einiges Interesse in Anspruch neh­
men. Es ist allerdings wohl zu hoffen, daß sich noch ein älteres 
Siegel der wahrscheinlich im 11. Jahrhundert gegründeten und noch 
bis ins 16. Jahrhundert als Flecken 9 bezeichneten Stadt wird auffin­
den lassen.

Dem hier dargestellten Siegel begegnen wir nicht selten in Schrift­
stücken des Gräfl. Hauptarchivs, von der Mitte des 16. bis in den 
Beginn des 17. Jahrhunderts — wenigstens bis 1609. Die Zeich­
nung wurde nach zwei auf Schreiben des Raths aufgedrückten Siegeln 
ausgeführt, deren ersteres „Elbingenroda denn 5. Septembris 1663"

9 Beispielsweise erwähnt eine Urkunde Graf Bothos zu Stolberg für das 
S Gcorgii- und Silvestristift zu Wernigerode vom 10/10 1524 einen ZiuS 
vtk vnä an clem scbote VN8/.68 diele 68 tlw Lluelingeruäe und den Halb 
ä68r genanten bleleez tbo Lluel. Urschr. auf Pergament mit Siegel im Gr. 
H.-Archiv zu Wernigerode.
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an Graf Albrecht Georg ein nach Wernigerode angesetztes Verhör 
wegen einer Injuriensache betrifft (Gr. H.-Archiv 35, 2), das 
zweite vom 21. April 1605 an Graf Wolfgang Ernst zu Stolberg 
gerichtet ist (Gr. H.-Arch. 35, 11.)

Die Umschrift lautet:
-j- OKU ff 1^01 ff XV ff *

Ueber dem städtischen Wappenzeichen findet sich die Jahreszahl 
1552 — das Todesjahr Graf Wolfgangs zu Stolberg — als die Zeit, 
zu welcher das Siegel gestochen wurde, angebracht.

Das Verständniß der Siegelzeichen unterliegt durchaus keinen 
Schwierigkeiten. Als Zeichen der Stadt finden wir die an und auf 
dem Harz als Sinnbild auf Münzen und Siegeln so oft angewendete 
Tanne, für Elbingerode ein um so geeigneteres Merkmal, als die 
Tannenbeforstung und der Tannenholzhandel neben den Bergwerks­
unternehmungen einen Hauptzweig der einheimischen Beschäftigung und 
eine Haupt-Erwerbs- und Einnahmequelle bildete.

Hirsch und Fisch sind dagegen die Zeichen der aufeinander folgen­
den Landesherrschaften des Orts und Amts Elbingerode. Der Fisch, 
der schon im fünfzehnten Jahrhundert als Forelle angesprochen wurde, 
ist das Wappenthier der Grafen zu Wernigerode, die wir bis zur 
Zeit ihres Aussterbens als Herrn zu Elbingerode finden, Von den 
Grafen zu Wernigerode ging im Anfang des 15. Jahrhunderts Ort 
und Amt Elbingerode in den Besitz der Grafen zu Stolberg über, und 
wurde so zur Tanne und Forelle der Stolbergische Hirsch gefügt.

Wie bereits erwähnt wurde, bediente sich der Rath zu Elbinge­
rode des in Rede stehenden Siegels bis ins 17. Jahrhundert hinein. 
Als aber in Folge des Stolbergifchen Schuldenwesens und der nöthig 
gewordenen Verpfändung einerseits und des Strebens der Braunschwei- 
gischen Oberlehnsherrn nach Ausdehnung der Territorialhoheit anderer­
seits die Grafen zu Stolberg mehr und mehr aus dem Besitz von 
Elbingerode herausgedrängt wurden, konnten auch auf die Dauer ihre 
Hoheitszeichen sich auf Elbingerödischem Boden nicht behaupten.

Im August 1613 ließ Herzog Friedrich August an Schloß, Kirche 
und Rathhaus das Braunschweigische Wappen anheften. Graf Hein­
rich ließ es zwar abnehmen und am 18. December jenes Jahres dem 
Grafen Wolf Georg, dem Sohn seines Bruders Johann, zu Elbinge­
rode feierlich huldigen, aber dem Hause Stolberg gelang es nicht, seine 
Ansprüche zur Geltung zu bringen.

1483 wird gesagt, daß ein 55jährigerMann intei-mg.itus cjue sint arm.i Lomi- 
tis in >V<!i-nißki'UlIe tt^pnnslit <>nml chscii; nominulus vvine (Forelle^. Neben 
der neuere» Gestaltung des Werts Forelle finden sich bei Grimm die älteren 
Formen Forc, Fvre, Forhe, M ehrz. F orhcn. Bgl. Delius, Elbinge- 
röder Urkk. S. 21.
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Die Elbingeröder aber blieben lange und unter schwierigen Ver­
hältnissen dem Grafenhause als ihren Erb- und Landesherr» treu.

Gerade das erwähnte Schreiben vom 21/4 1605 giebt hiervon 
Zeugniß. Der Rath wandte sich darin nämlich an Graf Wolfgang 
Ernst und meldete, daß die Stadt im Begriff siehe, die vor ungefähr 
einem Jahr zu Schaden gekommene große Glocke in ihrem Geläut 
umzugießen, wie sie aber dabei noch einer Unterstützung bedürftig seien, 
und sagt:

„Nun sindt E. G. vnser gnediger Grafs vnd Erb Landesherr, 
auch dieser kirchen Pattron, vnd wir derselbigen arme vnd gehorsame 
vnterthanen" u. s. f.

Auch als in der angedeuteten Weise das Amt Elbingerode von 
braunschweigischec (später hannöverscher) Seite den Grafen zu Stolberg 
vorenthalten wurde, knüpfte doch ein geistiges Band dessen Bewohner 
noch vielfach an die Herrschaft, und einzelne Elbingeröder gehörten zu 
den bedeutendsten und dem Grafenhause aufs treueste zugethanen Die­
nern: so der am 25. November 1576 zu Elbingerode geborene und 
am 9. Sept. 1654 !zu Wernigerode verstorbene erst gräfliche Erzieher, 
dann Konrector, Rector, Hofprediger), Diakon, Oberprediger zu S. 
Silvester und Inspector Johann Fortman, der um seiner Kenntnisse 
und rastlosen literarischen Thätigkeit willen seiner Zeit in ganz Nieder- 
sachsen berühmt war, besonders auch der in Fortmans Todesjahr 
(11. März 1654) geborene spätere Oberprediger und Superintendent zu 
Wernigerode Heinrich Georg Neuß, bekannt als evangelischer Liederdich­
ter, der am 30. September 1716 starb.

E. I.



Vermischtes

1. Neubau der Heidbergcr (Heide-) Warte im Jahre 1458.

In der Quedlinburgs Rathsrechnung vom Jahre 1458 fand ich 
unter den Heftzwirn gesteckt ein auf einer Seite beschriebenes Blattchen 
Papier von 6 Zoll Lange und 3 V» Zoll mittlerer Höhe, dessen obere 
und Seitengrenzen*  gradlinig sind, wahrend die untere Grenze in Form 
eines liegenden 8 beschnitten ist.

Die Aufschrift lautet in gothischer Schrift:
Am Sondage vincentii Im 1.V1U iar wart gerekent alle dingk wat 

de torn am heytberge gekostet hadde to buwende do he afgebränt was 
oppe 4.X schock gr. min V mand. gr. vnde geschach in biwesende (An­
wesenheit) Tilen geuerdes (Gebhard's) vnd Cort westuals von des 
Rades wegen to Quedelingeborch stricken mens vnd Hans Wicken von 
des Rades Wegen to Wegelouen. to orkunde heft de Rath to Wege- 
louen dusse Rekenschop eine czedelen gelike ludes vth duß gesneden (einen 
Zettel gleichen Lautes hieraus geschnitten).

Aus der kleinen Urkunde ergibt sich:
1. daß die in unserer Gegend so zahlreichen, nach Bedeutung und 

Entstehungszeit noch immer etwas rathselhasten Warten ehedem zum 
Theile aus Holz, also wohl im eiligen Dränge der Noth aufgeführt 
waren.

2. daß man in ihnen noch im Jahre 1458 die Befriedigung 
eines dauernden Bedürfnisses erkannte.

3. daß die beiden Städte Quedlinburg und Wegeleben in der Er­
haltung des ihr Gebiet beherrschenden Thurmes ein gleiches Interesse 
fanden, mithin ohne Zweifel auch die Wache unter gemeinsamer Lei­
tung stand; endlich

4. die eigenthümliche Art der gegenseitigen Rechnungsabnahme,
12
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indem man zwei gleichlautende Rechnungen hintereinander auf demselben 
Stücke Papier ausstellte, die eine für den Quedlinburger, die andere 
für den Wegelebifchen Rath, und beide so auseinanderschnitt, daß sie 
zusammen paßten.

Quedlinburg. Gustav Brecht.

2. Die Handelsfreiheiten Lwcdlinburgs.

Der bedeutende Aufschwung des Handels der Stadt Quedlinburg 
im Mittelalter stützt sich bekanntlich wesentlich auf die den Quedlinbur- 
ger Kaufleuten durch die Kaiser Otto HI., Konrad il. und Lothar ver­
liehenen Handelsfreiheiten. Die Urkunden Konrads und Lothars von 
1038 und 1134 sind noch vorhanden, die Ottos nicht. Jm Erath 
(Loci, ciipl. OueOi. S. 25) ist die letztere nach,einer lücken- und 
fehlerhaften Abschrift zum Jahre 993 abgedruckt. Auch der Kettnersche 
Abdruck (^nticju. (Zuocil. S. 33) ist mangelhaft und zeigt im Terte 
das Jahr 993, in der Ueberschrift das Jahr 994. Letzteres ist richtig. 
Das durchweg meisterhaft geschriebene Eopialbuch des Raths zu Qued­
linburg aus dem 15. Jahrhunderte enthalt das wichtigste Dokument 
der Stadt in tadelloser Vollständigkeit, und so wird es dem in der Be­
arbeitung begriffenen „Urkundenbuche der Stadt Quedlinburg" einver- 
leibt werden.

Welchen praktischen Werth die Privilegien noch in der neueren 
Zeit hatten, das zeigen die Ausweise, welche den Quedlinburgern für 
ihre Handelsunternehmungen mitgegeben wurden. Zwei solcher Passe, 
vom 7. September 1670 und vom 10. August 1689, sind erhalten 
Der erste zeigt die deutlichen Spuren längerer Wanderung, Beide sind 
offenbar nach vorgeschriebenem Muster abgefaßt, wie sie denn auch in 
dem Fehler Ried oatt Thile übereinstimmen. Der letztere lautet:

Demnach der Allerdurchleuchtigste, Großmachtigste und 
Unüberwindlichste Fürst und Herr, Herr Leopoldus der Erste 
dieses Nahmens, erwehlter und itzo regierender Römischer 
Kayser, unser Allergnadigster Herr, dieser Stadt Quedlinburgk 
ihr uraltes hochverpöntes Privilegium, daß alle deroselben Bür­
ger angehörige mit ihren Wagen, Pferden, Vieh und Wahren 
im ganzen heiligen Römischen Reiche, ausgenommen Cölln, 
Ried, und Bardewigk, allerseits Zoll und anderer Ufflagen frey
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passiret werden sollen, Allergnadig renoviret und confirmiret; 
Und dann Uns Bürgermeistern und Naht alhier Vorzeiger 
dieses unser Bürger Zacharias Sichling Zu vernehmen 
gegeben, daß Er durch Melchior Hoffmannen von 
Schmalkalden neun halbe faß Brandwein aufs Zween mit 4 
oder 5 Pferden bespanneten Karren nach dem Heßiichen Lager 
vor Mayns auf seine Kosten bringen Zu lassen Vorhabens, 
und damit Er obgedachtes Kayserl. Privilegii Hiebei diesesmahl 
und ferner wirklichen genießen möchte, um beglaubten Schein, 
daß Er unser geschworner und seßhaffter Bürger sei, ange- 
langet; Alß haben Wir solches hiemit und Krafft dieses be­
zeugen und alle und jede, welchen sothane Kundschafft färge- 
bracht wird, dabencbst unterthanig, dienst, und freundlichen 
ersuchen wollen, Sie wollen Deroselben vollkommenen glauben 
zustellen, und gemeldeten Zacharias Sichlingen seinen 
Fuhrmann Melchior Hoffmannen mit beysichhabenden 
Brandwein und pferden ohne allen Zoll und aufflage frey und 
unbeschweret, von dato an auff ein gantzes Jahr (weiln so 
lange und weiter nicht dieser Paß gelten soll) pass- und repas- 
siren lassen, das um einen jeglichen Standes gebühr und erfor­
dern nach zu verdienen, seind Wir stets willig und geflißen. 
Urkundlich haben Wir unser gewöhnlich Stadt Secret hierunter 
drucken laßen, So geschehen Quedlinburgk am 10 August: 
des Ein Tausendt Sechshundert neun und achzigsten Jahrs.

(Siegel) Andreas Steurwaldt Stadt S.
in sstiom 8ud86rip8it. mpp.

Gustav Brecht.

3. Nachtrag zu Seite 1-10.

Dem Aufsätze über das Eingehen von Dörfern im Mittelalter 
und die Lage von Groß-Orden (S. 1 ff. dieses Heftes) habe ich 
Folgendes, zum Theil berichtigend, hinzuzufägen.

Zu der Annahme (S. 7 Anmerk.), daß in den letzten fünf Jahr­
hunderten keine Pest nachzuweifen wäre, bin ich durch das Sachregister 

12*
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von Fritsch verleitet, das ich für vollständig hielt. Es hat aber im 
Jahre 1599 die Pest im Stifte gegen 4000 Menschen weggerafft 
(Fritsch II. S. 24). Zu dieser Zeit paßt sehr wohl der Zustand 
der auf dem „Kirchhofe" gefundenen Gerippe und Sarge. Man wird 
daher nicht fehlgehen, ihn für die bei dieser Pest benutzte Begräbniß- 
statte zu halten.

Den Namen „Todtenfuß" finde ich auch in I. Grote's Ver­
zeichnisse jetzt wüster Ortschaften (Wernigerode 1863) als eine Wüstung 
im Weichbilde unserer Stadt, muß uns und Groß-Ditfurth aber gegen 
den Verdacht in Schutz nehmen, daß wir noch mehr als die 13 Ort­
schaften in uns aufgesogen hatten, deren Einverleibung S. 4 zuge­
standen ist. Die angebliche Wüstung „Ollenburg" ist der mit einer 
fünfseitigen Warte gekrönte Altenburgsberg westlich von Quedlinburg, 
dessen weitere Bebauung, an sich höchst unwahrscheinlich, nicht zu be­
weisen steht. Das ferner angeführte „Güntekenburg" ist durch unser 
Stadtbuch (Homeyer, Stadtbücher des Mittelalters S. 65) als 
ein zwischen dem Schloßberge und dem Wipertikloster belegenes festes 
Haus nachgewiesen, welches 1325 von dem Bischof Albrecht von 
Halberstadt zerstört ward. Beiläufig sei erwähnt, daß hierdurch auch 
der Name der jetzt die Stelle begrenzenden „Gardienenwiese" erklärt 
wird als Wallwiese (eoitina). Möglich, daß die Güntekenburg die 
alte ourlis OuilüinZS selbst, oder daß sie auf ihren Trümmern erbaut 
ist, wenigstens ist der Raum für zwei feste Anlagen neben einander zu 
beschränkt.

Von allen Einverleibungen würde keine der Stadt Quedlinburg 
einen solchen Zuwachs von geschichtlichem Interesse gebracht haben, als 
die von Groß-Orden, wenn nachfolgende Vermuthung richtig ist.

Zu Karls des Großen Zeiten sah sich Amalung, ein Sachse, ge­
nöthigt, aus seinem Geburtsorte zu weichen, weil er nicht wie seine 
Landsleute in das eben abgeschworene Heidenthum zurückfallen mochte. 
Er ging nach Wolfsanger bei Cassel, welches von Sachsen und Franken 
zugleich bewohnt war. Da er sich indeß auch dort nicht halten konnte, 
wanderte er weiter in den fränkischen Hessengau hinein und gründete 
sich durch Urbarmachung eines Theiles vom Buchenwalds zu Waldis- 
becchi zwischen Werra und Fulda eine neue Heimat. Hier lebte und 
starb er in Abgeschiedenheit, beerbt von seinen drei Söhnen Bennith, 
Billung und Rudhard. Aber sein Fleiß und seine Treue lohnten sich 
an seinem Hause, dessen Stern hell aufging, zum Glänze des Sachsen­
stammes mächtig beitrug und noch heute leuchtet. Karl der Große be­
stätigte den Söhnen den Besitz der Schöpfung ihres Vaters im Buchen­
walds. Bennith ward Sachsengraf. Die nächste Geschlechtsfolge 
bringt zwei Verschwägerungen mit der Ludolfschen Familie, die folgende 
zeigt Aebtissinen, Herzöge und eine Königin. Amalung ist, wie 
O. v. Heinemann (Zeitschrift des hist. Vereins für Niedersachsen 
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1865 S. 138 ff.- nachgewiesen hat, der Stammvater der 
Billunger, ein Ahnherr der Ludolsinger, Welsen, Askanier und der 
meisten noch blühenden europäischen Fürstenhäuser.

Woher nun wohl, so drängt es sich uns auf zu fragen, mag 
dieser Willensstärke Sachse gezogen, von wo mag er vertrieben sein, da 
er unter dem Stamme seiner Bekehrer Schutz suchte? Findet sich in 
keinem Sachsenorte die Spur seiner Besitzung, welche nach der Rechts­
anschauung unserer Vorfahren den Markgenossen geweiht blieb durch 
die Gewere ihres Eigenthümers, auch wenn dieser fern war? Jn der 
That, sie findet sich.

Wir haben zwei Nachrichten über Schenkungen, welche die Söhne 
Amalungs an die ihnen benachbarte Abtei des heiligen Bonifaz zu Fulda 
gemacht haben. Nach einer Urkunde Karls des Großen von 811 über- 
wies ihr Bennith als Haupterbe einen Theil der Erwerbung zu Wal- 
disbecchi, und nach den Fuldaer Traditionen schenkte er ihr in Gemein­
schaft mit Billung zum Seelenheils des verstorbenen Bruders Rudhard 
die Güter, welche sie im Dorfe Orda des Harzgaues besaßen, öil- 
!uno et Lenniekio tracliUerunt saneto Honikueio bong sug ob 
romecbum gnimo krutris sni kuclrsli, sjU60unrjN6 babuerunt 
in nillu Orciu in s)3Zo HgMoZewo prouinoio 8gxoni6. (Oronlcs, 
traditiones 6t ^ntit^q. k'uIU6N868. S. 98.)

Es ist kein Ort im Harzgaue bekannt, auf den der Name Orda 
besser paßte, als auf unser Groß-Orden (Orthan). Auch v. Wersebe 
in der Beschreibung der Gaue zwischen Elbe, Saale und Unstrut, 
Weser und Werra S. 80. nimmt die Einerleiheit unbedenklich an.

Andererseits ist auch außer der zu Orda im Sachsenlande keine 
weitere Besitzung der Familie Amalungs bekannt, deren Macht viel­
mehr erst aus dem Erwerbe von Waldisbecchi entsprungen ist.

Hiernach dürfen wir vielleicht für unser Groß-Orden den Ruhm 
in Anspruch nehmen, der Stammsitz desjenigen Geschlechtes vom öst­
lichen Sachsenlande zu sein, das in der Geschichte die frühesten Spuren 
hinterlassen hat, desselben Geschlechtes, dessen bedeutendster Sproß, der 
Sachsenherzog Herrmann Billung, sein thatenreiches Leben am 27. 
März 973 in Quedlinburg abschloß, das später mit dem Ursitze seiner 
Ahnen verschmolzen werden sollte.

Offenbar ist es derselbe Geist, aus dem die beiden Schenkungen 
hervorgingen. Der heilige Bonifacius hatte den Sachsen den neuen 
Glauben gebracht, der dem Amalung mehr werth geworden war, als 
die Heimath. Aber unter dem Schutze des Glaubensboten hatte sich 
ihm und den Seinen die Verbannung nicht als Elend („ohn Land") 
erwiesen. Dem Heiligen zu danken und seinen Segen noch sicherer

Der Herkunft von ahd. elileoU gemäß möchte das Wort wohl exilium, 
das Wohnen in der Fremde, nicht sinv solo (so. xatrio) bedeuten. E. I.
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an ihr Haus zu fesseln, gaben sie ihm von ihrem besten Besitze: einen 
ansehnlichen Theil (4 Geviertmeilen) der neuen Schöpfung des Vaters 
und nach erneuter Mahnung durch den Tod des Bruders nichts gerin­
geres als ihr Stammgut im Sachsenlande.

Ohne noch zu wissen, welchen Mann er rühmte, laßt auch Wall­
mann in der Abhandlung „der Harz und die Mission" (Berliner 
Missionsberichte 1864 S. 48) den Amalung im Buchenwalds von 
Orden beim späteren Quedlinburg vertrieben sein.

Erwiese sich die Annahme als haltbar, so würde daraus folgen, 
daß die Groß-Ordener Feldmark nicht, wie S. 8. 9 angenommen, in 
den Schwabengau, sondern noch in den Harzgau zu rechnen wäre. 
Dem steht aber nichts entgegen, da als Grenzorte des Schwabengaues 
nur Gernrode, Ballenstadt und Badeborn beglaubigt sind, und die Bode 
keineswegs von ihrem Ursprünge ab als Grenzfluß zwischen beiden 
Gauen angesehen werden kann.

Quedlinburg, Gustav Brecht.

4. Nachlese aus dem Oornarchiv zu Halbcrstavl.

Volrad, Bischof von Halberstadt, überweist 3V» Morgen 
im Emersleber Felde, welche der Ritter Conrad von Zeringen 
von ihm, der Einwohner Schade zu Emersleben aber von Letz­
terem zu Lehn getragen hatte, nachdem dieses Land durch Vermittelung 
Hermanns, Propstes zu S. Bonifacii in Halb erftadt, und des 
Domvicars Konrad von Schade an Konrad von Zeringen 
und von diesem zu den Händen des Ausstellers frei resignirt worden 
war, zur Nutznießung der von Hermann von Hodenhagen 
letztwillig gestifteten Vicarie im Dom.

lVo8 VoIl'3Llu8 Oei gi utin oeel6816 1> 3I ia 6 I'8t 3l! 6N 8 18 
6PI860PU8 NOtUM 6886 VolnMU8 t3N> sullll'i t^U3M s)v6- 
86Nll8 t6MPOIN8 ^68U li<l6lil)U8 UMV6V8I8, <jUOll 6UM 
6onru6u8 MÜ68, MÜ68 cio X61'in »6 ljl6lN8, t6N6I6t 3 
nobl8 cjUO8cl3M 3AI-08 viclolieot l,I3 suZ6l'3 6l l>U3vt3M 
p3vt6M lUA6ri8 IN 63MP0 Km6v8!6V6 8it3 litulo s^60- 
clsli, 6t cjui(l3m oivi8 pr66i6t6 vil>6 60HN0min6 Uictu8 
86lia6 6 3b l's>80 PO88iti6l'6t 608(l6M 3,^108 8l'mili litulo, 
Oowinu8 Ü6IM3NNU8 83N6li Uonifucii N08tro oivj-
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tkU>8 pl»OPO8l'tU8 Ot CoNI-3t1u8 66016816 N08tl'0 M3iol-I8 
vio31'iu8 oum IP8I8 lglitor oonvonorunt, t^uo6 Pvof3tu8 mil08 
IP8O8 3AVO8 8ibi ab oodom rO8IgN3lO8 in M3NU8 NO8tr38 
libero i'O8iAN3vit. ^08 vero bgbent68 ip8O8 3AVO8 3b 
3<Iv003l>3 et slio ^uovi8 80iviluti8 Aonero bbero8 ot 80- 
IntO8 60 0ON80N8U tooiu8 Capituli n08tri 6on3vimu8 008 
oeolo8i'o muiori 3l1 U8U8 vieario quo llo Io8t3monto Do­
mini Hermanni Oo DotlonbaZon bono momorio in 
ip83 snernt orebnntg oum omni iuro et utilitnto perpetuo 
po88i(Iendo8. IVo icitur 8uper bi8 omnibu8 oristur in 
pO8terum t!uln'ot38 3ut 3li^u3 Oissiouil38 pre86N8 8eriptum 
nostro nee non Capituli no8tri 8iL;iIIi8 fooi'mu8 communiri, 
^etg 8unt beo ^nno Domini mibo8i'mo Ouoonto8imo IXo- 

ngAO8imo ejunrto.
Die Urschrift dieser Urkunde auf Pergament wurde kürzlich vom 

Herrn Domkustos Teidge in einem alten Schranke aufgefunden und 
vom Herrn Domprediger Lange dem Einsender gütigst mitgetheilt. Die 
beiden an Pergamentstreifen Hangenden Siegel sind stark beschädigt. 
Auf dem des Bischofs, dessen Legende meist zerstört ist, ist dieser sitzend, 
nicht wie z. B. in einer Urk. v. 1281 bei Harenberg bi8t. Ogncjor8b., 
stehend, dagegen ähnlich wie auf einem ovalen Siegel seines Nachfolgers 
Hermann (geb. Grafen von Blankenburg) v. 1300 (ebendas.) darge- 
stellt. Das Siegel des Domstifts hat die besonders mit Bezug auf 
die Gewandung schön ausgeführte gewöhnliche Gestalt des Stephanus 
mit Fahne und Spruchband.

Den Inhalt der Urkunde betreffend, so ist diese wohl eine der letzten 
von Volrad selbst ausgestellten. *) Unterm Vlll. Icb Ugh 1295 bestä­
tigte er noch einen Ablaß für Michaelstein. Seit 1291 ließ er sonst 
sein Amt, Alters halber, durch Vicarien verwalten und zwar durch 
folgende vier- den Domprobst Günther v. Mansfeld, den Domdechanten 
Albrecht von Oldenburg, den Cellarius Gebhard von Querfurt und den Porte- 
narius Hermann v. Blankenburg, der sich hier Probst zu St. Boni- 
facii nennt, und wohl als Inhaber der von B. Bernhard, (-s- 968), 
dem bekannten Gegner Otto's I, bei der Gründung des Erzbisthums 
Magdeburg gestifteten praoboncla korloimrii neben seiner Propstei, 
seit 1289 unter beiden Benennungen erscheint. Hermann Hodo 
oder von Hodenbagen findet sich als Lanoniou8 ooolosiao 
M3iori8 v. 1249—1273 (ob Lentz p. 205) und mag einige

0 bins der letzten urkundlich gebrauchten Siegel Bischof Volrads ist das 
in Glockenguß ausgeführte auf der Werniaeröder S. Silvestriglocke vom 27. 
Juni 1297. Vgl. diese Zeitschr. 1869. 1. S. 51.
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Zeit vor 1294 gestorben sein. Hermann v. Blankenburg figurirt hier 
nicht als Vikarius des Bischofs, auch nicht sowohl als Probst zu St. 
Bonif., sondern zugleich mit dem vio. oocl. majoris Conrad, nicht 
zu verwechseln mit dem gleichzeitigem Domherrn Conracl <1? Oorstadl 
und dem Conraä clo Homburg, als Testamensexecutor des Dom­
herrn Hermann 6o Iloclenbagon, aus dessen Nachlaß sie die 3'/^ Morgen 
erworben und zur Fundation der Vikarie offerirt hatten. Domprobst 
Johannes Semeca, (-j- 1243) vermahnte die Canonici, sie sollten sich 
nicht auf das Geplärr der Vikarien verlassen, sondern selber Gott dienen." 
Doch hat sich das Vicarienunwesen weiter ausgebildet. B. Ludwig 
v. Meißen (c^ui smr mullas Ceolosias ambulabat, quaerens ro- 
t^uiem, ot non iuvouil", Cranx botros», b. X. eap. 23), welcher, 
nachdem er von hier B. v. Bamberg, dann Erzbischof zu ^Nainz ge­
worden, als Erzbischof von Magdeburg in der Fastnacht 1375 auf 
dem Schlosse zu Kalbe verunglückte, und sich zuerst einen Weihbischof 
hielt, den frater lobannss I)m6t X^ostolioaosockis giatia Ca^itolia- 
clsnsis Loolosiao Ls)i8oos)u8,vioo8 m?outiboalibu8 gorous veuora- 
bilis in Cbristo palris 6t vomini, l)n. butloviei Halborstailonsis 
Coolosiao Cpiseo^i, machte 1363 das 8tatulum, daß die „Viearii 
major68 alle actus beim Gottesdienst selbst verrichten dürfen." End­
lich in dem Statut des Bischofs Ernst v. Sachsen v. I. 1492 wird 
angeordnet, „daß ein Canonicus, so ein Testament macht, einen Ca­
nonicum und zwei Vicarios zu Exekutoren desselben einsetzen solle" 
(Lentz I. 6. p. 295). Da ist also statutarisch festgesetzt, was langst als 
Ordnung und Sitte gegolten hatte, und von dessen allmaligrr Bildung 
unsere Urkunde einen Beweis liefert.

Derenburg. R. Goerne.

5. Zur Geschichte von Hüttenrove.

In der fleißigen und musterhaften Uebersicht der Geschichte des 
uralten Harzdorfes Hütten rode im 2. Hefte des 2. Bandes dieser 
Zeitschrift heißt es p. 94, daß Andreas v. Kißle b en das Gut zu H. 
im I. 1574 erworben und alsbald an „Christian Legaten" verkauft 
habe, aber wieder, da dieser die Kaufsumme nicht habe entrichten
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können, in besten Rechte getreten sei. Die hier fehlende Zeit­
angabe ergänzt einigermaßen eine bereits gedruckte Urkunde, ein Lehn- 
brief des Grafen Ernst v. Regenftein und Blankenburg für die 
v. Legat über verschiedene Güter bei Erms leben und in und um 
Aschers leben l!. cl. Blankenburg Montag nach I^utiv. Minne 
1577 (s. v. Ludewig koll. W8. I. p. 500. 501. I. L. E. Pütt- 
mann über die Sattelhöfe. Leipzig, 1788. p. 92. 93). In dieser 
Urkunde wird an erster Stelle Christoph Legat „zu Hiddenrodt" 
mit obigen Gütern beliehen, der also hiernach im I. 1577 Besitzer 
war. Das Geschlecht, welches, um Mißverständnissen zu begegnen, als 
adeliches zu kennzeichnen war, blüht noch gegenwärtig und gehörte 
Jahrhunderte lang zu den Raths- und Salzjunker-Geschlechtern in 
Stasfurt, hatte aber auch Landgrundbesitz im Magdeburgifchen und 
Halberstädtischen und scheint seinen Ursprung in Erfurt zu suchen zu 
haben.

G. A. v. M.

6. Die TcichhüNer Kanonen.

Bei der am Schlüsse vorigen Jahres erfolgten Einstellung des 
Eommunion-Eisenhüttenwerks auf der Teichhütte bei Gittelde zogen die 
beiden vor dem Hauptgebäude daselbst gelegenen eisernen Kanonen die 
Aufmerksamkeit der Behörden auf sich. Bei näherer Untersuchung 
erkannte der Regierungsrath v. Böttcher in Goslar die Wichtigkeit der­
selben für die Geschichte der Schußwaffen und machte den General 
v. Beeren in Braunschweig darauf aufmerksam, und so wurden sie, 
da sie für Braunschweig ein speciell vaterländisches Interesse haben, 
auf Anordnung Seiner Hoheit des Herzogs von Braunschweig dem 
Herzoglichen Zeughause überwiesen.

Bei Stünkel »Eisenhütten am Harz« finden wir darüber folgende 
Notiz:

„Zweier bei der Gittelschen Hochofenhütte — Teichhütte — lie­
gender Kanonen, woran man im Vorbeigehen wohl nichts Merkwür­
diges findet, die aber bei näherer Betrachtung in Erstaunen setzen, mag 
hier Erwähnung geschehen. Die eine ist 19 Fuß lang, hinten 18 und 
vorn 12 Zoll dick, in der Mündung 4 Zoll weit, hält etwas über 
22 Kubikfuß Metall, die andere ist 6'/2 Fuß lang und in der Seele
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I V4 Zoll weit. Beide sind von geschmiedetem Eisen. Da ein 
Kubikfuß Eisen ungefähr 4'/2 Etr. wiegt, so beträgt das Gewicht nicht 
weniger als 93 Etr."

Wiederholt von Fachmännern angestellte Untersuchungen haben 
aus der Beschaffenheit des Eisens bestimmt nachgewiesen, daß sie ge­
schmiedet worden sind, und zeugen davon auch jetzt noch die Eindrücke 
von Hammer und Meißel auf der wenig verrosteten Unterseite. Wenn 
auch das Wie des Schmiedens solcher großen und schweren Geschütze 
bis jetzt unerklärlich ist und nur Vermuthungen zuläßt, so ist doch 
hinsichtlich der Zeit unzweifelhaft, daß sie unter der Regierung des 
Herzogs Julius (1568—1589) in Gittelde angefertigt worden 
sind. Dafür spricht schon die Analogie derselben mit dem „eisernen 
Wildemann", der bei dem Zeughause in Hannover liegt. Die Außen­
seite dieser Kanone ist weniger verrostet, und die darauf befindliche, zum 
großen Theil noch leserliche Inschrift lautet:

II6KX00 IVI3V8 MMN861I. .
2V 6II766 EU 6168 8011
KII6OM
M8 2KV6I 068011K100^6X
K1IM8 6O6IO11IM KIM KMK1

Auf einem Zettel, den die Figur des bekannten Wildemanns hält, 
befindet sich die Inschrift:

1611 11618 1)66 618M KV1O06 KIM. .
O6KM7.

Außerdem ist noch das Monogramm des Herzogs mit der unvoll­
ständigen Jahreszahl 158. zu erkennen.

Der Form, Größe und Beschaffenheit des Eisens nach ist die 
große Teichhütter Kanone eine Schwester des-Wildemanns. Leider 
sind Inschrift und Zeichen durch Verkostung unleserlich und unkenntlich 
geworden.

Jeder Zweifel daran, daß die genannten Kanonen während der 
Regierung des Herzogs Julius in Gittelde geschmiedet worden sind, 
verschwindet durch den Bericht Algermans, eines Zeitgenossen des Her­
zogs, der als Beisitzer der Harz-Aemter mit dem Harzer Hüttenwesen 
vertraut war. Er berichtet:

„Zu Herzogs Julius Zeit wurden in Gittelde neben den 
V4 (Ellen?) langen Röhren für bewehrte Leute auf dem Lande 
auch verschiedene schwere Geschütze geschmiedet. Es haben auch S. 
F. Gn. unter andern geschmiedeten Stücken und Doppel-Hacken zu 
Gittelde erstlich ein Gestücke zu 16 Schuhen, der eiserne Wildemann 
genannt, und hernach eine Feldschlange, 36 Fuß lang, mit einem 
Keil von hinten zu laden von eitlem zwcigeschmolzenem Eisen auf 
einen eichenen Block schmieden und anhero (Wolfenbütlel) führen lassen
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und lieget diese Schlange noch daselbst auf dem Mühlenberge auf zwei 
eisernen Rädern."

Die eiserne Feldschlange, wohl der erste Hinterlader, ist nach 
Strombecks Bericht 1788 in Stücke gesagt und an eine Eisenhütte 
zum Einschmelzen verkauft.

Mit dem Tode des Herzogs Julius scheint die Anfertigung von 
Schußwaffen in Gittelde und somit die hohe Bedeutung des dortigen 
Hüttenwerks aufgehört zu haben. Verbesserte Schußwaffen, vielleicht 
auch die Größe und Schwerfälligkeit mochten der Grund sein, daß 
die Teichhütter Kanonen als Zeugen jener Zeit an Ort und Stelle 
verblieben und nicht zum Einschmelzen angeliefert wurden.

Dank den betreffenden Behörden, daß sie dieses Loos nicht mit 
der eisernen Feldschlange getheilt haben!

H. Schucht in Oker.

7. Die erste gegnerische Kritik über die lutherische Uebcrsehung 
des Reuen Testamentes non 1522.

In dem Schlußworte der berühmten Halberstädter (niedersächsischen) 
Bibel von 1522') heißt es unter Anderm:

„vor allo anelero clncloseko Libeln I^utteror vn 

klarer na reelttem >varem cknckesoliem vn 8088i8oker 
s^rake ete,"

Schon beim ersten Einblicke in diesen und die folgenden Satze 
siel mir der große Anfangsbuchstabe des Wortes „lkutterer" auf, 
und ich vermuthete sofort einen kleinen polemischen Angriff auf Luther's 
Übersetzung des N. T. von demselben Jahre, eine Ansicht, welche von 
mehren mir befreundeten Gelehrten schon damals getheilt wurde. Bei 
eingehendcrm Studium der Halbst. Bibel ist mir aber diese Vermu­
thung zur Gewißheit geworden, und ich möchte, da dieser erste gegne-

Vergl. über dieselbe besonders: ,,J. M. Göze, Versuch e. Historie 
d. gedr. niebersächsischen Bibeln u. s. w." S. 94—105. — Ein schön erhaltenes 
Ex. des seltenen Druckes befindet sich auch in meiner Bibliothek. —
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rische Zug gegen Luthers Meisterwerk immerhin interessant ist, die ge­
wonnene Ueberzeugung hier näher begründen. Vorausgeschickt sei nur 
noch, daß die Halberstädter Bibel „600 VIII. 6ueii .Iuli)" 1522 im 
Druck vollendet wurde, also, wenn jenes „Cuttere?" wirklich auf die 
Übersetzung des Reformators zielt, dasselbe getrost als wirklich „erster" 
Angriff angesehen werden dürfte.

Zunächst sprechen zwei sprachliche Gründe für meine Hypo­
these. Erstens fällt die große Initiale des Werkes auf. Sämmtliche 
Adjective, ja sämmtliche Substantive mit Ausschluß gewisser Nomina 
propri3 und einiger heilige Gegenstände bezeichnender Appellative er­
scheinen im Drucke durchaus mit kleinen Initialen, so daß die Ablei­
tung des für das Wortspiel gebildeten „Imtterer" von einem Eigen­
namen fast zweifellos sein dürfte.

Wenn nun hier auch ein Druckfehler angenommen werden könnte, 
obschon der Druck sehr correct ist, und namentlich auf so wichtige Sätze, 
wie dieser mit dem Scblußstock die ganze letzte Seite einnehmende ist, 
besonderer Fleiß verwandt zu sein scheint, wie schon aus der sorgfältigen 
pyramidalen Form des Drucksatzes hervorgeht, so spricht für meine An­
nahme zweitens auch die Wahl deS Ausdruckes, den ich in der ganzen 
Bibel nicht wieder gefunden habe. Allerdings gebe ich hier ausdrücklich 
zu, daß er mir beim Lesen des umfangreichen Werkes hie und da leicht 
entgangen sein könnte, aber ein oft gebrauchter ist er unbedingt nicht. 
Ueberall, wo Luther die Wörter „lauter", „läutern", „Läuterung", 
„durchläukern", cinwendet, stehen hier andere; so z. B.:

Ps. 12,7. „vs ssiröko 668 kers sinl Kit8eli o 8pröle6 
63t 8ulu6r nort A6prost ^11 66 VUI'6 66 6r6o 
^8 A6prost vn 8666 VV6IU6 AOI'MMZt."

Ps. 17, 3. „mit viil'6 I)68tu m^ V 01'8 0 6 In."
Ps. 26, 2. „b6rn6 M)'N6 N6I6N vu6 M^I) Ii6rto.

Ps. 66, 10. ,,^u 66 VUI'6 I)68tu VN8 vor 80 eilt 3I86 M6 
prÖU6t 63t 8uIu6I'."

Dan. 12,10. „3I8O vür VVO166N volo A6pröuot."
I.Cor. 5, 8. „ ro^nio I)6^t."
Phil. 1,16. „MOlU V3N I'6^N6r Vs)83t6."
Aber auch für Synonyme von „lauter" finde ich „lütter" nicht. 

So übersetzt das Werk:
„rein" mit „gereinigt, reyn" an unzähligen Orten:
„klar" s86r6uu8) mit „schyr" (Ex. 24,10.); „klar machen" 

(666l3r3i6) mit „verklären" (1. Eor. 3, 13.); „Klar­
heit" (ol3rit38) mit „Klarheyt" (1. Eor. 15, 41.);

Die Zahlung ter Psalmen haben wir uns erlaubt, aus die in Luthers 
Übersetzung zurückznfnkrren. E. I.
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„verklären" (elaritiearo) mtt „verklären" (Joh. 17, 10);
„Verklärung" (olaiitas) mit „clarheyt" (Phil.3,21.);

„leuchten" (lueoro) mit „luchten" (Apoc. 21, 23); — „er­
leuchten" (illumimno) mit „verlüchten" (Ex. 14,20.); 
„ E rlem chtu n g " (illuminatio) mit „vorluchtynge" (2. Cor. 
4, 6.); — „Licht" aber stets mit „licht";

„Helle" (allms) mit„wit wyth, wyt" (Ps. 68,15. — Marc. 9,3.
— Ps. 51, 9.); „Helle" (splonlticlus) mit „luchtend" 
(Apoc. 22, 16.);

„unbefleckt" (impollutus) mit„vmbeflecket" (Ps. 18, 31.); 
„(unsauber" (im)munckus) mit „(un)rein" (Matth. 10, 1); 
„glänzend" (sul^ens) mit „schynend" (Luc. 24, 4.);
„unschuldig" (innooons) mit „Unschuld ich" (Ps. 18,26.), 

und so „wahr", „eitel", „aufrichtig" u. n. A. nie 
mit „lütter".

Warum nun auf einmal am Schluß des Werkes, da, wo Luthers 
erste Uebersetzung erscheint, „Lütterer"? Sollte das wirklich kem 
Wortspiel sein?

Daß das Wort „lütter" damals schon im Niederdeutschen bekannt 
war, daß die nach den Beschlüssen der Dordrechter Synode verunstalteten 
niederländischen Bibelübersetzungen oft mit Luther übereinstimmend 
„louter" haben, * *)  daß Luthers Name vielfach „Lütter," „Luter," ja 
„Luder" 2) geschrieben wurde, und daß Uebersetzer und Herausgeber 
deutscher Bibeln in den Einleitungen der Schlußworte oft polemisirend 
gegen einander auftraten, wie die Stern'schen gegen die „sonst schönen" 
Mainzer: das berühre ich als für die Begründung meiner Hypothese 
Unwesentliches oder den Gelehrten hinlänglich Bekanntes hier nur 
flüchtig.

i) So „Hot diiemvo l^stamont, to Doräieodt, 1740"; (angehängt: „Oo 
L4. psillmon.")

2) S. Budd aus, II. 384.
") Brock Haus, Convers.-Lex. 1l. Aufl. III. 207.
*) Geseuius, „Bibelübersetzungen", im >0. Bd. der Encyklopädie von 

Ersch u. Grnber, S. 36.
5) Nach mündlicher Mittheilung des gelehrten Antiquars Hrn. Star- 

gardt zu Berlin, der sie selbst gesehen und besessen hat.

Eine wesentliche Befestigung obiger sprachlicher Gründe erhält meine 
Behauptung nun schließlich durch die chronologische Folge der 
beiden Übersetzungen. Luther vollendete die seinige bekanntlich auf 
der Wartburg und brächte das fertige Manuskript am 7. März 1522 
mit nach Wittenberg. Hier erschien sie in 3 Abtheilungen, *)  von 
denen dje erste bereits im Mai im Buchhandel war (die berühmte 
„Maiausgabe"). Bis zum „VU1. Uaeti luli)", wo der Druck
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der Halberst. Bibel vollendet wurde, konnte, ja mußte das erste 
große Meisterwerk des Reformators den Geistlichen am so nahen Bi­
schofssitze schon bekannt geworden sein, und die Benutzung der am 
Schluß des Halberstädter Druckes gebotenen Gelegenheit zu einem 
Seitenhiebe erscheint als etwas ganz Natürliches. Mochte nun dazu der 
Unmuth des Uebersetzers und der Herausgeber der Halberst. Bibel 
reizen, deren schöner Druck fast drei Jahre in Anspruch genommen 
hatte, und nun von dem Werke Luthers leicht verdrängt werden konnte, 
mochte diese Kritik auf höhere Anordnung noch kurz vor Thorschluß 
eingefügt worden sein: das bleibt für die Verfechtung meiner Hypothese 
wohl gleichgültig. Wichtiger würde die Kritik allerdings, wenn letzterer 
Grund mitgewirkt hatte, und so verschweige ich nicht, daß ich selbst 
mich zu jener Annahme neige. Denn der Umstand, daß in derselben 
Druckerei ein Jahr spater auch Tauler's Predigten in niedersächsischer 
Sprache erschienen, laßt der Vermuthung Raum, man habe durch 
die Edirung beider hochwicktiger Werke im Nolksidiom des nördlichen 
Deutschlands, hier an der Gränze zwischen dem Ober- und Nieder­
deutschen, der ganzen reformatorischen Thätigkeit Luthers einen Damm 
entgegenstellen wollen. Die, wie ich an einem andern Orte nachgewiesen ?) 
1520 von Ludwig Teutebul begründete und von den Brüdern Hein­
rich und Sebastian Gödicke geleitete Druckerei ging schon 1523 wieder 
ein: Menschenwerk konnte die hochgehenden Wogen religiösen Auf­
schwungs und heiliger Begeisterung nicht mehr aufhalten.

Ich würde mich freuen, wenn Eingeweihtere diese kleine Hypothese 
gelegentlich berücksichtigen und sie bestätigen oder verwerfen würden.

Halberstadt, 16. März 1869.
vi-, Franz Weber.

8. Aus einem Hatbersiädtcr Formclbuch des 12. Jahr­

hunderts.

Auf der Wiener Hofbibliothek befindet sich unter Nr. 896 eine 
Handschrift, welche u. A ein Formelbuch enthält, d. h eine Anwei-

9 Vgl. Scheller, „Bücherkunde der sassisch-niedcrdeutschcn Sprache," 
S. 154. u. 55.

-) Web er, „der Drucker der halberstädtischen Bibel von 1522", im XI. 
Bd. der „Neuen Mittheill. d. Thüring.-Sächsischen Vereins."
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sung, amtliche Schreiben abzufafsen. ') Es besteht aus zwei Theilen, 
einer theoretischen Anweisung und einer Sammlung von praktischen 
Beispielen. Die theoretische Anweisung nimmt jedoch den bei weitem 
größten Theil ein, und selbst die aus dem Leben genommenen Muster­
stücke werden mehrfach durch belehrende Hinweisungen auf die Theorie 
unterbrochen.

Ueber die Abfassungszeit giebt uns das Formelbuch selbst den un­
zweideutigsten Aufschluß: Auf Blatt 29 steht:

Xe aulem bee duo os)U8eula, seilieet libellu8 dietamini8 
et alterum, videlieet privilegiorum, inter antiquorum 8eripta 
numerentur, 8eiendum e8t, priorem no8 eompO8ui886 anno 
ineurnÄeioni8 dominieo ^lssXLlll, alterum vero NOXEllll.

Auch über den Abfassungsort kann kem Zweifel obwalten: es 
muß Halberstadt sein. Auf das Halbersiädtrr Bisthum beziehen sich 
die Beispiele (bis auf ein Magdeburger),' so weit sie auf historischen 
Grundlagen ruhen. Allerdings sind noch einige zerstreute Briefformeln 
unter dem Namen ausländischer Bischöfe und Erzbischöfe vorhanden, 
indeß dieselben scheinen in historischer Hinsicht jedes Anhalts zu ent­
behren. Ansprechend ist die Vermuthung Wattenbachs, ?) daß Bischof 
Gardolf, der vor seiner Wahl Heinrichs VI. Caplan war, vielleicht einen 
Lehrer des Briefstils mit nach Halberstadt brächte.

Alle Briefproben beziehen sich auf Verhältnisse des geistlichen 
Amts; von weltlichen Geschäftsbriefen ist kein einziger darin enthalten. 
Daß die Musterstücke, die wir im Folgenden geben, zum großen Theil 
wirklich auf ausgefertigten Briefen beruhen, ist durch die genauen histo­
rischen Angaben wahrscheinlich, in einem Falle (Nr. 8) geradezu er­
wiesen.

1. 3) Domino et amieo dilecto D. venerabili AIadedurg6N8i 
arebiepi86opo Ib. dei ^raeia Halb. epi86opu8 oraeione8 et 
devotum 8ervieium. Leee 8alutatio. Ve8tram deeet 86piu8 
memini886 di8eretionem, quod providencia divina, que non ka- 
mo8am nobilitati8 lineam, 8ed pociu8 merita 8ingulorum 
pen89t, 8ieut voluit, vo8 ad gradum pontissealem erexit. Leee 
oaptaeio benivolentie. Igitur non ambieione 8eculari, 8ed intuitu 
Dstieie veraeiter eredimu8 vo8 8ubi886 onu8 66el68i98tiei re- 
gimini8, lidueialiu8 vobi8 8iguilican>u8 conquerent68, quod

9 Vgl. Pertz, Archiv X., 498.
2) Deutschlands Geschichtsquellen ini Mittclalter, 2. Auflage S. 459.
H Ist vom Bischof Dietrich <1180 -1193) an den Erzbischof Ludolf von 

Magdeburg (1192 -1205) gerichtet. Es wird hierdurch bestätigt, daß Ludolf 
wirklich von geringer Herkunft war.
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mini8teriale8 V68tri civem no8trum al)8quo omni racione ce- 
perunt. kcce narracio. Kogamu8 ergo clemenciam V68tram, 
ut 8iout nobi8 et 600le8ie NO8tre actenu8 fui8t>8 benivolu8, ita 
nuno quoque in ab8olucione civi8 NO8tli liceat nobl8 VO8 
experiri propicium. bicce petioio. bit autem, 8icut 6e vobi8 
conbclimu8, a6bibe9ti8 elbcaciter Uiligenciam, moeli'8 omnibug 
86mper lle86rvire intenllimu8. In8uper in exauUicione bu^'u8 
petioioni8 pre86ntem no8tram egi ituclinem, 8i con8olamini! 
mutue 6ilectioni8 no8tre longa familiarita8. Lcce oone1u8io.

Dieselbe Formel auf Blatt 31 noch einmal.

2. I.?) clei graeia Halb. eccle8ie eleetu8 dilecto in Lkri8to 
?. 83noti ^obanni8 prepo8ito 8alutem et omne bonum. Uoga- 
mu8 clilectionem ve8tram, ut omni occa8ione remota in pro­
xima quinta feria juxta 1^. nobi8 ooneurrati8 a6 oonaeoraeio- 
nem no8tram vobi86um proce88uru8.

Die Blatter 17—27 enthalten Anweisungen zur Abfassung von 
Briefen und Urkunden. Auf Blatt 27—49 giebt er Musterstücke,

3. 2) Oarciolfu8 6ei gi acia llalker8t.epi8copu8 omnibu8 li- 
clelibu8 8alutem in Uomino. ?ro8enti8 tempori8 generacio boe 
babet 8ibi vioium innatum ut contra prelat08 eorum invickie 
faeibu8 moveatur et preterea omne meritum et benekacta 
eorum ob8ourare non erube8eant. l^e eleetio mea inpO8te- 
rum aliqua 6etractacioni8 nota re8pergatur, noverint uni- 
ver8i 6ciele8, quock cleluncto pie momorie Ib. precl6C688ore 
no8tro vel meo in eockem epi80opio ari 8ub8titutionem epi8- 
eopi tota eeel68ia no8tra con86(lit. Omnibu8 binc incle 86- 
eunclum invocatorum 8uorum opinionem multa li'centibu8, 
quatuor prime tanclem propo8ite 8unt Lt cum sero pertinaciter 
cuilibet per8one clenunciate aclbereret, pluribu8 vi8um 68t, 
ut religio8orum virorum con8Üio electionem Ueberemu8 8ub- 
mittere. 8ecl fateor, non con86N8i, quia circa buju8mocli 
con8ilia favor et gracia populu8que 8olent equitati8 juclicium 
inclinare. Hac igitur occa8ione tempu8 electionis protelatum

Bischof Dietrich, der am 3. Aug. t180 gewählt wurde. (Geweiht wurde 
Dietrich erst 1t84 vom Erzbischof Conrad von Mainz. Zu dieses Jahr gehört 
demnach der Brief. Lkroo. INiIdersMittü^e «6. Schah S. 6!.

2) Diese Brieffvrmel giebt uns einen erwünschten Einblick in die Vorgänge 
bei der Wahl Gardolfs, der 1193 gewählt wurde und 1194 die Weihe erhielt. 
Daß die Darstellung wirklich geschichtlich ist, ergiebt sich aus der Vergleichung 
mit der Erzählung im Lllron. ttalborgtaäense ml. Schah 63.
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68t, in quantum canones instituerunt. Interim gutem missus 
ab ecclesia apucl liominum Imperatorem obtinui, ut reclitus 
episcopales NON cbstraberentur usque aci electionem epi- 
scopi. Ouoci autem icl ipsum acl meum commoclum, ve! ulterius 
ineommoclum non laboravimus, novit cleus et clominus impe­
rator, qui boc ipsum eorum prelgtis et liberis ge ministeriaii- 
bus protestatus sum. Die itaque statuta a6 electionem nobis 
resitlentibus, invocgto spiritus ssneti auxilio, eum jam parvi­
tatis mee meneio nulla baberetur, pretermissis personis, que 
eompeteneioros viclebantur, acl insuflicienciam meam oeulos 
injecerunt, uno tamen reolamante, qui eommonitus eelitus 
quievit. 8ie ergo eleetione celebrata tempore primo a Do­
mino imperatore investitus sum et subsequenter a (lomino 
Saguntino sacerclotalem et episcopalem benedictionem pre- 
sente et rogante eeelesia mea suseepi. ?ie icitur veritatis 
seriem vel inviclia vel ignoraneia valeat obumbrare, boc seri- 
ptum (luobus sigillis nostro seilieet et eeelesie nostre feci- 
mus annotari. Es folgen einige Bemerkungen, wie diese und jene 
Formel auch anders lauten könne.

4. Ein Zeugniß des Bischofs Gacdolf von Halberstadt über die 
einem Geistlichen ertheilte Priesterweihe.

5. i) b. tlei gracia sanete ^Isgd. eeelesie arebiepiseopus 
omnibus bdebbus salutem in ciomino vel dilectis in Ebristo 
fratribus, Ii. ejusdem loei macori preposito, E. cleeano toti- 
que capitulo salutem et fraternam in ciomino clileetionem. 
(ium liclelis noster clominus II. noster eanonieus 6 o noniam 
adire ciisposuisset, a proposito suo plurimum retrakebatur, 
quoniam aliquantis est obligatus et ob boe sufbcientem ope­
ram stuclio non poterat actbibere. IXos itaque considerata 
obsequii sui kdelitate, qua nobis clevotus fuerat, concessimus, 
ut si forte tempore stuclii ciiseeclat, trucius beneficiorum, 
quos ipse cle manu nostra tenet, ciebitis e^us solvenciis aci 
unum annum eeclant.

6. ^) O. dei gracia ilaib. episcopus, pontibcalem decet 
sollicitudinem, ecclesiarum utilitatibus invigilare et contra

ir

Erzbischof Lndolf, Rokerus Dompropst. Um diese Zeit ging der spätere 
Erzbischvf Albert, damals Canonicus in Magdeburg, nach Bologna. Wäre 
nicht der Anfangsbuchstabe U störend, so würde man an Albert denken können.

2) Von Bischof Gardolf.
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varios futurorum incursus omni diligoncia promuniro. Xo- 
tum igitur 6886 volumus, tam prosoiilis c^uam futuri tomporis 
Ldobbus, c^uod nobilis scilicot 66 X. bonodietionis momoriam 
sibi compararo cupions, pro ronmdio animo 8UO tratrisc^uo 
sui, nostri prodoeossoris opisoopi Ib. mansum unum in X. 
situm occlosio boato Nario, <^uo 68t in civitato, cum omni 
utilitato contulit. Hujus roi tostos sunt ole. alii do civitato 
ot alii tjuam pluros. laetum ost boo anno dominico inear- 
nacionis oto. indictiono XII, prosidonto sancto Itomano ccclo- 
sio Lolostino papa, rognanto liomano imporatoro H. Xnno or- 
dinaoionis nostro primo, blt autom boc donacio rata incon­
cussa ot inconvulsa pormanoat, in virtuto spiritus sancti banno 
nostro conlirmavimus. ot bano paginam lostimonialom sigilli 
nostri improssiono signavimus.

7. I. n. s. 6t ind. t. 6. doi gracia Halb, opiscopus. Die 
Uebertragung von Zehnten an das Marienstift.

8. i) I. n. s. ot ind. tr. 0. doi graeia II. cpiseopus. ka- 
tio oxigit, ut ox injuncto nobis ottieio occlosiis nostris in suo 
^'uro providoro studoamus. Xotum igitur tacimus univorsitati 
bdolium tam prosoncium cjuam tutu.orum, c^uod occlosia in 
IV. occlosio bosti kauli volut matri tilia aliquando orat sub­
acta. 8od postquam populus orovit, unus sacordos utric;uo 
curio (curo?) providoro non potorat. Ouaproptor civos ojus- 
dom villo dictum mansum occlosio b. ?auli contulorant, ut 
oeolosia oorum bao rooomponsaeiono tacta a juro matris oo- 
closio ossot omancipata; r^uod c^uia nobis racionabilo visum 
kuit, proposito ot canonicis boati ?auli prosoncmntibus, an- 
nuonto c^uoc^uo arebidiacono, occlosiam illam liboram donavi­
mus. Hujus roi tostos sunt sancti ?auli canonici otc. t^. k. 
majoris occlosio canonici, bibori voro II. 0. Ninistorialos in 
W. puor domini 8. kactum 68t boc anno dominico inearna- 
cionis Nexo, indict. v. XII bal. 8optombris, rosidonlo sacro­
sancto Koman6 occlosio papa Oolcstino bu^us nominis wrcio, 
r6gnant6 üonrico Uomanorum imporatoro, anno ordinacionis 
primo. Dt autom boo tactum ratum pormanoat otc.

8. Eine Urkundenformel, die genau mit der Urkunde vom 27. 
Mai 1184 übereinstimmt, die in der Zeitschrift des Harzvereins I, S.

') Von Bischof Gardolf. Die zum Paulsstift gehörige tilia scheint VVM, 
jetzt wüst bei Halberstadt nach Wegeleben zu, gewesen zu sein.
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276 abgedruckt ist, nur daß sie die Namen blos in den Anfangsbuch­
staben und als Ausstellungsdatum 5. Xul. ^ulii 1194 hat.

9. kxeelloneinm vostrum seiro eupio, cznoU dux H. armuta 
munu juxtu sinIuUom ImOio eiieu korum toreium 6nos no­
stros invusit ot nt lumu 6.st, nooto proxima juxtu ?is. ÜA6t ta- 
bornaeulu, orustinu clio vorsus oivitutom nostrum prooossurus 
. . . . uck nostrum custrum. Luptseio bonsvolonoie.

F. Winter.

9. Leolena Vll8oell8i8.

Das Lsironieon Hullrorstutlonso erzählt, Bischof Otto sei vom 
Papst Honorius II. abgesetzt worden, weil er für die Einweihung der 
vusnonsis 66el6siu 30 solicii sich habe zahlen lassen. *). Wo diese 
Kirche zu suchen sei, darüber gingen die Meinungen weit auseinander. 
Abel schloß auf Deersheim, Lucanus auf Dardesheim. Daß sich beide 
Orte mit der Namensform vusnonsis nicht vereinigen lassen, ist klar. 
Spater wies daher auch Abel darauf hin, daß vusno ein Dorf nicht 
weit vom Kloster Kaltenborn gewesen sei, und Schatz pracisirt dies da­
hin, daß vusno zu den Besitzungen dieses Klosters gehörte!?) Damit 
haben wir die richtige Fährte entdeckt, um die Lage des Ortes bestimmen 
zu können.

') Die wirkliche Absetzung Otto's gehört doch wohl erst ins Jahr 1135, 
obwohl bereits im Juni I l34 das päpstliche Absctzungsdecret datirt ist (II. 1. 
139). Potthast, Wegweiser, Supplement S. 328 setzt die Absetzung in den 
Mai 1135.

?) Obronicoa Ilalberslgäense eä. Schatz S. 55. Anm. 2.
ii) Schöttgen u. Kreystg, 8cript. et äipl. 2, 690.

vusno kommt nicht erst 1179 unter den Besitzungen von Kalten­
born vor, sondern schon 1120. Unter den Besitzungen, die dem Kloster 
in der Grafschaft des Pfalzgrafen Friedrich (d. h. im Hassegau und 
Friesenfeld) und im Bisthum Halberstadt gelegen überwiesen werden, 
befindet sich auch: in vousno 37 mansi. Die Form vousno ist 
wohl nicht die ursprüngliche; die Urkunde ist aus dem im 16. Jahr­
hundert geschriebenen Copialbuch abgedruckt; aber daß sie vusns be-

13*
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zeichnet, wird sich sofort ergeben. Als Lothar III. im Jahre 1136 des 
Klosters Güter bestätigt, befindet sich genau an derselben Stellein 
Ousno 37 MÄN8I. i) Jn der Bestätigung des Papstes^ Eugen von 
1144 steht an derselben Stelle: in Denssene 37 mnnsi.?) Endlich 
in der Bestätigungs-Urkunde des Bischofs Ulrich von 1179: in 0u8ne 
37 rnnn8i. b)

Die heutige Namensform von 0u8ne würde ein Dufsen, Dusten, 
Deussen, oder auch Thüfsen rc. erwarten lassen. Aber einen solchen 
Ort finden wir innerhalb der gegebenen Grenzen weder als jehr beste­
hend, noch auch ist unter den bekannt gewordenen Wüstungen eine 
solche zu entdecken. Versuchen wir es daher auf anderem Wege, 
seine Lage zu bestimmen.

Die Aufzählung der Kaltenborn'schen Güter beobachtet eine genaue 
geographische Reihenfolge. Sie beginnt mit Beyer-Naumburg, zieht 
sich nach den Seen und zählt dann südlich von ihnen auf: Aseleben, 
Lütgendorf, Etzdorf (dafür nehme ich In6sel6tx68loi'p), Dielnice (un­
bekannt), Asendorf, und nun kommt I)u8ne, worauf Lodersleben und 
einige andere Dörfer um Querfurt. Es ist klar, daß Vu8ns entweder 
noch weiter östlich als Etzdorf und Asendorf oder zwischen diesen Orten 
und Querfurt lag.

Blicken wir uns nun weiter in den Urkunden von Kaltenborn 
um, und fragen wir, ob dieser bedeutende Besitz von 37 Hufen in 
vu8N6 uns sonst nicht noch entgegen tritt. Und da ist es allerdings 
sehr auffallend, daß bei dem reichen Urkundenschatz 1)u8N6 nur noch 
einmal um 1200 wieder erwähnt wird. Um diese Zeit beurkundet 
Bischof Gardolph von Halberstadt, daß die Klosterleute in Deusen 
frei vom Zehnten sein sollten. Man hatte nämlich von den „Wen­
den in Deusen" Zehnten gefordert und dadurch das Kloster Kalten» 
born beunruhigt (Loldonbornor^om pro cloeimn n 8olgvi8 cls 
O6U86N Onncia 8oIIioilgt 6ool68ium). Wir sehen daraus, daß das 
Dorf 0u8N6 oder Dorten ein von Wenden bewohntes war, wie schon 
der Name bezeugt.

Seitdem verschwindet Vu8no in den Urkunden von Kaltenborn; 
aber wir treffen in späteren Zeiten einen Ort, der unsere volle Auf­
merksamkeit verdient. Im Jahre 1349 verkauft der Propst von Calten- 
born an den Priester Hartmann von Windehausen vier Mark jähr-

9 ib. 695 (Dune ist Fehler). Ludewig rell. M88. X. 149.
2) Schöttgen I. I. 697.
») ib. S. 699.

Die wüsten Orte sind zu einem nicht geringen Theile aufgesührt in 
den Neuen Mittheil. I., 1. 21.

°) Schöttgen l. I. S. 705.
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liche Einkünfte, welche sechs Zinsleute des Klosters in Deussenthal 
zu zahlen haben. Der Ort ist offenbar Deutschenthal. Aber das 
Kloster hatte außerdem dort noch Besitzungen. Denn 136b verkauft es 
alle seine Güter und Zinse zu Deussenthal. Von einer Er­
werbung von Besitzungen in Deussenthal ist aber vorher nie die 
Rede. Es liegt daher nichts naher, als daß vusns oder veusssn 
eben mit O6N88ontI>uI identisch ist. Der erste Theil in Deussenthal 
hat mit Deutsch wohl kaum etwas zu thun, ebenso wenig wie bei der 
Namensform lul^onllml, unter welcher es im Halberstädtec Archi- 
diakonats-Register erscheint. Es ist daher auch nach dieser Seite hin 
wahrscheinlich, daß dieser Theil des Namens aus 0u8ne, 0eu886n 
germanisirt ist. Die Anhängung der Bildungssilbe — thal ergab sich 
bei der Lage des Ortes in dem Thale des von Asendorf herkommenden 
Baches sehr leicht.

Fragen wir nun weiter, ob sich dort so früh eine Kirche nach­
weisen laßt, so sind wir in der glücklichen Lage, diese Frage mit Ur­
kunden beantworten zu können. Schon 1120 erscheint die 66el68i3 
in 0u8no neben denen von Lodersleben und Osnitz im Besitz des 
Klosters. Allein wir tragen Bedenken, uns hierauf zu berufen; die 
Urkunde scheint uns aus verschiedenen Gründen in dieser Form nicht 
acht zu sein, wiewohl sie auf einer achten zu beruhen scheint. Da­
gegen erscheint die 666l68in in Du8N6 bestimmt 1136 und 1179 im 
Besitz des Klosters. Und ebenso bestätigt noch 1363 Bischof Ludwig 
von Halberstadt dem Kloster das Patronatsrecht über die Kirche in 
Deussenthal. Nehmen wir 1136 als erste Erwähnung der 
Kirche an, so würde es sich empfehlen, um 1133 die Weihe der ersten 
Kirche zu statuiren.

Wir wollen freilich nicht verschweigen, daß Erzbischof Wichmann 
1191 die Kirche in I)u8no an das neugegründete Stift Seeburg gab, 
und daß 1267 Erzbrschof Eonrad dem Peter-Pauls-Stift in der Neu­
stadt-Magdeburg einige Hufen in 0u8N6 gab, welche bisher der Burg­
graf von Magdeburg zu Lehn gehabt hatte. 9 Es könnte danach schei­
nen, als ob bereits vor 1191 Dorf und Kirche an den Erzbischof 
Wichmann übergegangen sei. Damit wäre aber die Identität von 
Deussen und Deussenthal zerstört. Herr Archiv-Rath v. Mülverstedt 
hält nun zwar das 1)»8no, über welches die Magdeburger Erzbischöfe 
verfügen, für das Barbysche Düssen. Allein so gründlich auch dadurch

9 ibiä. 737. 744.
-) Schöttgcn I. I S. 699.

ikiä. 742.
9 v. Mülverstedt, in Magd. Gcsch.-Blättcr 3, S. 353, Anm. 1.
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die Gefahr für unser obiges Resultat abgewendet wäre, so sehr muffen 
wir doch das 0u8N6 mit jenem in der Nahe von Seeburg gelegenen 
für gleichbedeutend nehmen. Aber es gab dort zwei Orte desselben 
Namens dicht bei einander, und jeder hatte seine eigene Kirche. Noch 
jetzt giebt es (außer Mittel-) ein Unter- und Ober-Deutschenthal, jedes 
mit einer eigenen Kirche. Ueber das eine verfügte also das Kloster Kalten- 
born durch Schenkung seines Stifters Wichmann, über das andere das 
Seeburg'sche Dynastenhaus, aus dem der ErzbischofWichmann stammte. 
Daß beide Männer gleichen Namens nahe verwandt waren, steht über­
dies ja urkundlich fest.

F. W inter.



Neuere Schriften
zur geschichtlichen Kunde der Harzgegenden.

1. Müller, Eonrector Dr. Geschichtliche Nachrichten über das 
höhere Schulwesen der Stadt Goslar. Jn zwei Abtheilungen 
zu den Programmen der Realschule (seit 1869 erster Ord­
nung) zu Goslar. 1868 und 1869. 8".

Die erste Halste der Arbeit enthalt eine kurze übersichtliche Zu­
sammenstellung der alteren Goslarschen Gelehrtenschulgeschichte theils 
aus den Quellen, theils aus alteren gedruckten Werken, besonders aus 
Ü6in66viu8 Oo8iuri6N88. und Trumphs kurzgefaßter
Goslarischer Kirchenhistorie (Goslar 1704. 4"). Der zweite Theil da­
gegen fußt zunächst auf der amtlichen Arbeit in Holzmanns Hercynischem 
Archiv (Goslar 1805. S. 161 — 185) und dem Aufsatz des Con- 
rector Volckmar im Vaterland. Archiv. 1836. S. 293—337. Dazu 
hat der H. Verfasser noch einzelne andere Schriften und einheimische 
Quellen benutzt.

Bei aller Gedrängtheit der Mittheilungen, die durch die Umstände 
geboten erschien, ist es doch sehr erfreulich, daß unser werthes und sehr 
thätiges Mitglied durch diese Arbeit wieder das reiche, lange genug brach­
liegende Feld der Goslarischen Geschichte anzubauen begonnen hat. Die 
Benutzung des reichen Archivs — zur Zeit durch seinen Zustand noch 
sehr erschwert — wird durch die Thätigkeit der eifrigen vaterländischen 
Geschichtsfreunde hoffentlich bald erleichtert werden.

2. Koldewey, Friedrich, Collaborator am Herzogl. Gymnas, 
zu Wolfenbüttel. Mittheilungen über die Reformation Wol- 
fenbüttels während der Schmalkaldischen Occupation 1542— 
1547. 30 Seiten 40. (Progr. des Herzogl. Gymnas. 
Wolfenbüttel 1866.)
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3. Koldewey, Friedrich, Oberlehrer u. s. f. Geschichte des 
Paedagogium illustre zu Gandersheim und seine Umwandlung 
in die Juliusuniversität Helmstedt. 40 Seiten 4°. Wol« 
fenbüttel 1869. (Als Schulschrift zum Programm d. Gymnas, 
zu Wolfenbüttel und besonders abgezogen.)

Die erste Schrift führt uns, zunächst mit Bezug auf die Resi­
denzstadt W., den eigenthümlichen Fall der Evangelisirung der braun­
schweig-wolfenbüttelschen Lande wahrend einer fünfjährigen Zwischen- 
herrschaft des Schmalkaldischen Bundes vor Augen. Der Verf. schickt 
eine kurze, aber sorgfältige geschichtl. Uebersicht der Bildung und Ent­
stehung Wolfenbüttels als einer beziehentlich jungen, erst durch die Be­
strebungen und Anlagen der Landessürsten zu größerer Bedeutung ge­
langten Stadt voraus. Dann folgen die Bestimmungen BugenhagenS 
und der übrigen Visitatoren zum Zwecke einer Neugestaltung des kirch­
lichen Lebens in Wolfenbüttel. Bei Erwähnung des Schulwesens ist 
an die Bestimmungen über die Magistrin und die Schule für Jung- 
fräulein und Mägdlein zu erinnern. Außer erläuternden und nach­
weisenden Anmerkungen sind schätzbare urkundliche Anlagen aus den Kir- 
chenvisitations-Acten beigegeben.

Eine entschiedene Lücke in der heimischen Schulgeschichte füllt die 
zweite Arbeit desselben Verfassers aus. Zwar hatte die Schule, wie 
manche andere in dem an Versuchen und Neugestaltungen auf diesem 
Gebiete so reichen Reformationszeitalter nur eine sehr kurze Dauer: im 
Jahre 1569 begannen die ersten Vorbereitungen dazu, im Jahre 1570 
wurden diese fortgesetzt und die Anstalt zweimal, am 8. Sept. 1570 
und 1.9. Mai 1571 eröffnet, und im Juli 1574 schon der Umzug nach 
Helmstedt vorgenommen. Der Werth der Erscheinung besteht aber in 
ihrer Entstehung und ihrem eigenthümlichen Charakter, Jn ihr sollte als 
in einer Muster schule der vollständige Lehrplan einer fünfclassigen 
Particularschule zur Ausführung kommen. Einheimische, welche die 
gewöhnlichen Particularschulen absolvirt hatten, sollten hier ihre Studien 
fortsetzen, Auswärtige und Adlige ihren Unterrichtsgang von unten auf 
durchmachen können. Durch die Schwierigkeit in der Beschaffung der 
Geldmittel von den Gandersheimischen Klöstern, sowie durch mancherlei 
örtliche Hindernisse wurde das Zustandekommen der Anstalt etwas auf­
gehalten und später ihre Verlegung nach Helmstedt bedingt.

Bei ihrer eigentlichen Eröffnung am 19. März 1571 hob Sel- 
necker die hohe Bedeutung der Schulen und ihren natürlichen und seit 
der ältesten Geschichte hergebrachten Zusammenhang mit der Kirche hervor: 

0MNI3 066r686UNt, ukl NON 66616813 6r686it,
6t 8s)I-6tl8 s>666UNt 66t6r3 6UN6lg 86ssol>8.

Mit etwa 50 Lernenden wurde der Anfang gemacht. Die Schule
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gelangte wahrend ihres kurzen Bestehens als Pädagogium zu wirklichem 
Leben und Gedeihen, aber der ursprüngliche Plan einer fünfclassigen 
Particularschule kam nicht ganz zur Ausführung. „Es wurde eine 
höhere dreiclassige Anstalt, eine Art Obergymnasium, ähnlich wie 
Schulpforta".

Aehnlich wie der größere Theil der lateinischen Schulen der Refor­
mationszeit, besonders der evangelischen Klosterschulen, war auch das 
Gandersheimer Pädagogium ein Alumnat, in welchem Lehrer und 
Schüler Wohnung und Beköstigung erhielten. Der Einfluß mittel­
alterlich-kirchlicher Einrichtungen ist hierbei unverkennbar. Das Alter 
der Schüler schwankt zwischen 14 und 20 Jahren.

Es folgen Mittheilungen über Schulgesetze und Schüler, über die 
Lehrer und ihre Lage, einzelne Nachweisungen über ihre Personen, Haus­
halt und Einkünfte der Anstalt. Auch der S. 11 — 12 mitgetheilten 
Speiseordnung sei hier gedacht. Von der Aufführung einer lateinischen 
Komödie durch die Schüler findet sich ebenfalls Nachricht. Der Schluß 
handelt von der Uebersiedelung der Anstalt nach Helmstedt und ihrer 
Umwandlung zur Universität.

Möchte die schöne sorgfältige Arbeit für alle Harzschulen würdige 
Nachfolger erhalten!

E. I.



Verems-Rericht
vom April bis 1. Juli 1869.

Von den Vorkommnissen innerhalb unseres Harzvereins ist in dem 
zweiten Viertel d. I. so Vieles zu berichten, daß eine möglichst ge­
drängte Fassung mit Rücksicht auf den übrigen Inhalt des Hefts gewiß 
im Sinne der Mitglieder und Freunde unseres Vereins erscheint. Am 
15 April fand im Gasthof unseres Mitglieds Herrn Bally zu Blan- 
kenburg eine von Quedlinburg, Jlsenburg, Wernigerode und verschiede­
nen Mitgliedern aus Blankenburg und Wienrode besuchte Vorstands- 
Sitzung statt, in welcher von den Vorstands-Mitgliedern nur der Stell­
vertreter des Vorsitzenden fehlte. Die nächste Veranlassung war die 
nähere Vereinbarung über die Ordnung des bevorstehenden Quedlinbur- 
ger Vereinstags. Außerdem wurde eine mittlerweile zur Ausführung 
gelangte Zuschrift an die Herren Bürgermeister unseres Harzgebiets be­
hufs Förderung der heimatlichen Geschichte und ihrer Denkmäler, so­
wie der Vereinszwecke beschlossen, und wurden die Herren

1) v. Amsberg, Major a. D. zu Mühlhausen in Thüringen,
2) Dr. Winter, Pastor zu Schönebeck bei Magdeburg (bisher 

ordentl. Mitglied)
zu correspondirenden Mitgliedern ernannt.

Der Tag war als der Stiftungstag des Vereins gewählt 
worden, und gab der Rückblick auf das außerordentlich erfreuliche Ge­
deihen des Vereins im ersten Jahre seines Bestehens diesem Zusammensein 
eines beschränkteren Kreises von Vereinsmitgliedern eine erhöhte Be­
deutung.

So gedrängt wir auch die Darstellung der 2. Jahresversammlung 
des Vereins zu Quedlinburg zusammenfassen wollen, so können wir 
doch nicht umhin, vorher auf die außerordentliche Thätigkeit des dortigen 
Ortsvereins, auf seine geschickten und erfolgreichen Vorkehrungen und 
Einrichtungen — gewiß mit freudiger Zustimmung aller Theilnehmer —
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dankend hinzuweisen. Durch die hingebende Thätigkeit dieser Männer 
und die äußerst liebevolle und zuvorkommende Aufnahme der Stadt 
Quedlinburg wurde der höchst erfreuliche Verlauf des Vereinstags 
wesentlich bedingt.

Nach einer kurzen Besprechung des Vorstands bei dem Vorsitzen­
den im Königlichen Schlosse und nachdem den Theilnehmern an der 
Versammlung die Festschriften behändigt worden waren, begann am 18. 
Mai Vormittags 10 Uhr die Hauptsitzung des Vereins in dem in 
zuvorkommendster Weise geöffneten Logensaale. Die Zahl der Ver­
sammelten mochte etwa 125 betragen, darunter einige 50 aus den ver­
schiedensten Harzgegenden. Quedlinburg selbst — die Stadt ist gegen­
wärtig mit der schönen Zahl von 80 Mitgliedern beim Verein vertre­
ten — hatte die übrigen Festtheilnehmer gestellt.

Nach Eröffnung der Versammlung durch Se. Erl. Graf Botho 
zu Stolberg begrüßte Herr Bürgermeister Brecht die Anwesenden mit 
herzlichen und beredten Worten. Der 1. Schriftführer gab eine kurze 
Zusammenstellung über die bisherigen Veröffentlichungen sowie über 
einige bevorstehende Aufgaben des Vereins. Der Schatzmeister berich­
tete in erfreulicher Weise über den Stand der Vereins-Kasse. Der 2. 
Schriftführer, Herr Referendar Bode, gab Mittheilungen über die Thä­
tigkeit der Zweigvereine, wobei des Quedlinburger ebenso rühmend ge­
dacht wurde, als dies bei dem Blankenburger nicht geschehen konnte. 
Eine weitere lebendige Gliederung des Vereins wird als sehr wünschens­
wert!) zu bezeichnen sein. Da satzungsmäßig (vergl tz. 10) die Ernen­
nung von Ehrenmitgliedern nur von der Hauptversammlung ausgehen 
kann, so waren solche seit dem 2. Juni v. I. nicht ernannt worden. 
Von Seiten des 1. Schriftführers wurden nun vier Herren hierzu in 
Vorschlag gebracht und von der Versammlung mit völliger Einstimmig­
keit ernannt. Es sind die Herren.-

1. Langerfeldt, Geh. Regier.-Rath a. D. in Braunschweig.
2. Dr. v. Ledebur, Freiherr, Director des Königl. Kunstcabinets 

und der Alterthums-Sammlung in Berlin.
3. v. Mülverstedt, Staats-Archivar und Archiv-Rath in Mag­

deburg.
4. v. Quast, Geheimer Regierungs-Nath, Conservator der Kunst- 

denkmäler d. Prcuß, Staats, auf Radensleben bei Herzberg in 
der Mark

Der Herr Conservator Dr. Friederich theilte hierauf Einiges über 
die Zunahme und Benutzung der Vereins-Sammlungen mit. Gemäß 
einer vorhergehenden Vereinbarung des Vorstands wurde darauf vom 
Vorsitzenden der Versammlung als Versammlungsort für den nächsten 
allgemeinen Vereinstag Nordhausen in Vorschlag gebracht, und darauf 
von Allen, insbesondere auch den anwesenden Vereinsmitgliedern aus 
Nordhausen einstimmig beschlossen, daß die dritte Haupt-Jahresversamm-
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lung des Harzvereins in ähnlicher Weise wie die beiden frühern am 
Dienstag und Mittwoch nach Pfingsten (7. u. 8. Juni 1870) 
zu Nordhausen stattsinden solle.

Die eigentlichen Vertrage begann unser geehrtes correspondirendes 
Mitglied, Herr Major a. D. v. Amsberg, über altcrthümliche Holz» 
bauten, besonders die Eintheilung der erhaltenen Reste nach chronologisch 
sich folgenden Gruppen, mit besonderer Berücksichtigung von Quedlin­
burg. Obwohl sie hier erst mit 1528 und nicht wie zu Hildesheim 
und Braunschweig schon im 15. Jahrhundert beginnen, so haben sie 
doch auch viel Bemerkenswerthes und Schönes. Eine Wanderung 
durch einen größeren Theil der Stadt gab Gelegenheit, sich durch den 
Augenschein davon zu überzeugen. In einer folgenden Mittheilung wies 
Herr Privat-Docent Dr. Cohn aus Göttingen nach, daß nicht, wie meist 
ohne ein Bedenken zu äußern angenommen war, dem Stift Quedlin­
burg im Miltelalter das ganze Vogtland, sondern nur die Provinz Gera 
gehört habe. Herr Gymn.-Dir. Wiggert machte einige höchst anregende 
Mittheilungen über die Bedeutung alter beschriebener Pergamentdeckel 
und über einen ihm kurz vorher vorgelegten Umschlag eines Aktenstücks 
im stadt. Archiv zu Quedlinburg v. 1625. Derselbe wurde als Be­
standtheil einer alten Handschrift der alten lateinischen Bibelübersetzung 
von Hieronymus, der sogenannten Itala, erkannt, von welcher 2 Blatter 
im Jahre 1865 im Staats-Archkb zu Magdeburg — sie stammten 
ebenfalls aus Quedlinburgischen (jedoch Stists-Propstei-) Rechnungen — 
abgelöst wurden. Der Schrift nach wurde die Handschrift ins 4. oder 
5. Jahrhundert gesetzt.

Herr Referendar Bode hielt darauf einen Vertrag über den Zu­
sammenhang des Walbeckschen und Supplingenburgschen Geschlechts mit 
dem Hause Sommerschenburg.

Endlich legte Herr Major v. Hartwig der Versammlung mehrere 
schöne Lichtbilder einer sehr künstlich in Holz geschnitzten Schale des 
Kalands zu Osterwieck vor. Dieselben waren durch unser Mitglied, 
Herrn Premierlieutenant und Compagnieführer John zu Osterwieck, über­
mittelt worden.

Das nach sehr kurzer Frist um 3 Uhr beginnende gemeinsame 
Mittagsmahl im festlich und schön geschmückten Bahnhofssaale verlief, 
gewürzt durch eine Reihe schöner Trinksprüche, zu allgemeiner Be­
friedigung.

Um fünf Uhr begannen die bald in verschiedene Abtheilungen sich 
spaltenden Wanderungen durch die Stadt. Zunächst wurde die — 
nach langem, langem Vergessen — wieder hervorgesuchte und würdig 
wiederhergestellte höchst alterthümliche Figur des Quedlinburger Roland 
besucht, dann die Sammlungen und mannichfaltigen Sehenswürdigkeiten 
im Rathhause gezeigt und erläutert.

Der Abend versammelte Einheimische und Gäste theilweise in
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Pirrmanns Garten, theilweise im Logensaale. In engeren Kreisen 
wurde durch Besprechung und auf sonstige Weise mancherlei Genuß 
und Anregung gewonnen.

Am 2. Tage suchte man die Zeit durch frühen Beginn der Be­
sichtigungen möglichst auszukaufen. Zuerst wurde gemeinsam die alte, 
in würdiger Erneuerung begriffene Schloßkirche besucht und in allen 
ihren Theilen durchwandert, die vielen herrlichen Schatze hohen Alter­
thums, Evangeliarien, Reliquienbehälter, Teppiche u. A. besichtigt. Be­
sonders fesselte eine Wanderung durch die Krypta und die neu entdeckte 
Gcabkammer vor den Königsgräbern. Bei dieser Besichtigung waren 
theils Herr Baumeister Kilburger, theils Herr Diakonus Mühe die Er­
klärer und Führer.

Von hier aus wurde die uralte Krypta der S. Wipertikirche, 
theilweise unter Erklärung des Herrn Director Wiggert, besichtigt. Ein 
Theil der Gesellschaft begab sich darauf zum Münzenberg zur Besichti­
gung der Baureste des alten Marienklosters. Mancherlei konnte wegen 
der großen Fülle der Gegenstände von dem größeren Theil der Ver­
sammlung nicht in Augenschein genommen werden, so das v. Eckstedt- 
sche Haus, die restaurirte Benedictikirche und die zu S. Aegidien, 
welche von einer Anzabl der Versammelten am 1. Tage besichtigt 
worden waren.

Im schönen Brühl wurde ein von der Stadt zum herzlichen Ab­
schied dargebotenes Frühstück eingenommen, dann mußte man von der 
altberühmten gastlichen Stadt scheiden, um in Gernrode die im Cha­
rakter des ursprünglichen Baues herrlich wiederhergestellte romanische 
Stiftskirche S. Cyriaci zu besuchen. Herr Minister a. D. v. Schätzell 
und Kreisdirector v. Krosigk begrüßten im Namen Seiner Hoheit des 
Herzogs die Versammlung.

Der herrliche Bau der Stiftskirche machte es der Versammlung, 
die an dem Herrn Oberhofprediger Hoffmann und Herrn v. Heinemann 
sachkundige Führer und Erläuteret hatte, schwer, sich von ihrer eingehen­
den Besichtigung zu trennen.

Einer Einladung Seiner Hoheit des Herzogs von Anhalt folgend, 
in dessen Namen Herr Kreisdirector v. Krosigk die Honneurs machte, 
nahm die Versammlung auf dem Stufenberge ein Mittagsmahl ein, 
und bekundete sich im vertraulichen Gespräch und in Trinksprüchen eine 
solche Freude und Begeisterung über die mannichfachen Anregungen und 
den schönen Verlauf der ganzen Versammlung, daß gewiß gerade dieses 
Zusammensein tief in der Erinnerung aller Betheiligten haften wird.

Von Gernrode fuhr ein großer Theil der Versammlung nach 
Thale. Auch hier, wo allerdings die Umstände nur Zusammensein in 
kleineren Abtheilungen gestatteten, wurden im engeren Verkehr und Ge­
spräch noch so mancherlei Beziehungen und Fragen angeregt, daß auch 
dieser Schluß der Versammlung Vielen besonders werth bleiben wird.
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Indem wir hiermit den Bericht über die 2. Hauptversammlung 
schließen, sind wir in der Lage, in weit ausgedehnterer Weise als früher 
auf gleichzeitige Mittheilungen in öffentlichen Blattern des Harzes zu 
verweisen, welche, wie die Harzzeitung, der Nordhäuser Courier, das 
Braunschweiger Tageblatt und gewiß noch verschiedene andere Blatter, 
von denen uns keine Nachricht zugekommen ist, theilweise viel umständ­
licher und eingehender über den Verlauf der Versammlung gleichzeitig 
berichter haben. So sehr nun der Verein und seine Zwecke den ver­
schiedenen Kämpfen und Richtungen der Gegenwart abgekehrt sind und 
sich auf einem neutralen Boden bewegen, der die Heimatliebe und hei­
matkundlichen Bestrebungen aller Harzbewohner vereinigt, so ist es 
doch erfreulich, wie diese wetteifernde, allseitige Theilnahme auch in den 
Spalten der verschiedenartigen Tagesblätter einen Ausdruck und eine 
besondere Stelle findet. Da es von Anfang Grundsatz und Absicht 
unseres Vereins war, nach Möglichkeit alle Kreise der Harzbewohner­
schaft zu umspannen, so kann es nur als eine willkommene Erscheinung 
begrüßt werden, daß die heimathsgeschichtlichen Zwecke auch auf diese 
Weise einen Hebel für kräftige Förderung in weiteren Kreisen finden.

Hier ist nun in der zu Quedlinburg von einem eifrigen Mit­
glieds unseres Vereins herausgegebenen Harzzeitung ein Blatt erschienen, 
welches neben seinen andern, hier nicht in Betracht kommenden Zwecken auch 
von vorn herein die Absicht ausgesprochen hat, nach Möglichkeit die 
Heimatkunde des Harzes zu fördern. Diese Förderung dürste etwa in 
folgenden Beziehungen erfolgen können:

1. Da die Harzzeitung für alle Harzgegenden bestimmt ist, so 
ist sie das einzige Organ, um Vereins-Anzeigen, welche für das ganze 
Gebiet bestimmt sind, Vorstands- und Haupt-Versammlungen betreffend, 
sowie sonstige schneller und allgemeiner zu verbreitende Anzeigen und 
Aufforderungen aufzunehmen.

2. Mittheilungen über Versammlungen, Veröffentlichungen und 
besondere Vorkommnisse im Verein kann sie schneller verbreiten, als die 
Vierteljahrshefte der Vereinszeitschrift. (Der Bericht über die Qued- 
linburger Versammlung wurde beispielsweise mit außerordentlicher Schnel­
ligkeit und Ausführlichkeit veröffentlicht.)

3) 'Mancherlei Nachrichten über Funde, Erdarbeiten, Ausgrabungen, 
Neubauten und allerlei alterthumskundliche Entdeckungen können ent­
weder erst sehr spät oder nur theilweise durch die Zeitschrift mitgetheilt 
werden, gelangen auch zu wenig zur Kenntniß ihres Herausgebers.

4) Es giebt viele nützliche und lehrreiche Aufsätze, welche den 
Zwecken des Vereins behufs Beförderung der Heimatskunde und ihrer 
Pflege wohl gemäß sind, aber ihrer Behandlungswelse nach sich für die > 
Zeitschrift, die den urkundengemäßen und wissenschaftlichen Charakter in 
ihren Mittheilungen nicht aufgeben kann, sich nicht eignen. Solche will 
und wird die Harzzeitung zur Mittheilung bringen.
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Ist auf solche Weise eine Verallgemeinerung und Förderung der 
Vereinsbestrebungen angebahnt, so sind auch nicht nur seine Sammlungen 
— nach Ausweis der unten folgenden Zusammenstellung — durch 
Austausch und Geschenke stetig gewachsen, sondern auch unsere Mit­
gliederzahl hat eine außergewöhnliche Vermehrung erfahren, und ist be­
sonders hervorzuheben, daß in Halberstadt und im Anhaltischen die Be­
theiligung merklich zugenommen hat. Die diesjährige Haupt-Versamm­
lung hat hierzu wesentlich beigetragen. Die neuhinzugekommenen 
ordentlichen Mitglieder — der außerordentlichen wurde bereits ge­
dacht — sind folgende:

Aschers leben.
Sachse, H. E., Mühlenbesitzer, Stadtverordneter.

Badeborn bei Ballenstedt.
Kahlenberg, Pastor.

B a r e n r ode.
Wackermann, Oberamtmann.

Ballenstedt.
Herzog, Rector.
Jordan, Landschaftsmaler, 
v. Krosigk, Kreisdirector. 
Rüddiger jun., Landwirth.

Berlin.
Busse, Königl. Baumeister.
Könne cke, G., t^uncj. pkil.
Pröhle, Gymnasiallehrer.

Bernburg.
Dr. Calm, Rechtsanwalt.

Erm sieben.
Bötticher, Dr. mecl.

Gernrode.
Hoffmann, Oberprediger.
v. Kemnitz, Kammerherr.
v. Knobelsdorf, Rittergutsbesitzer.
Kohl, Pastor.
Ulrich, Maurermeister.

Goslar.
Borchers, Alb., Vorsitzender der Stadtverordneten. 
Schultzen, Subconrector.
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Groningen.
Bollmann, Christ., Actuar.

Güntersberge.
Kellner, Pastor.
Lerche, Oberamtmann.

Halberstadt.
Bertog, Gust., Fabrikant, Stadtverordneten-Vorsteher.
Kilburger, Baumeister, Stadtrath.
Kl am roth, Gust., Stadtverordneter.
Kühne, W., Stadtrath.
Merz, Brauereibesitzer und Stadtverordneter.
Naeter, Kaufmann,
Realschule 1. Ordn. Biblisch. (Dir. Dr. Spillecke).
Sachs, Dr. msci.
Dr. Weber.
Mieter, Kaufmann, Stadtverordneter.
Zimmermann, Stadtrath.

Hasselfelde.
Fischer, Organist.
Höffert, Amtsrichter.

Kleinleinungen.
Seidler, Pastor.

Langeln.
Festerling, Schulze.

Meisdorf.
Graf v. d. Asseburg, Oberjägermeister Sr. Maj. deS 

Königs v. Preußen.

Nordhausen.
Grauel, Rector.
Jaeger, Albert, Stadtrath.

Oschersleben.
Würfel, Bürgermeister.

Osterwieck.
Brinkmann, Bürgermeister.
Zeschke, Rechtsanwalt, Stadtverordneten-Vorsteher.
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O t t l e b e n.
Graf v. d. Schulenburg.

Quedlinburg.
Anders, O. Kaufmann.
Anders, R. Schönfärber.
Anftensen, Dr. meri.
Besser, I. Kaufmann.
Bor mann, C. Landwirth.
Dietrich, Pastor.
Ernst, Aug., Buchbinder.
Hertzer, Kaufmann.
Keilholz, G. jun. Kunstgartner.
Kkewitz, H , Conditor.
Köhler, Bahnhofs-Jnspector.
Kohlmann, G., Kaufmann.
Krämer, H., Lederwaarenfabrikant.
Kux, Kaufmann.
Laage, Magistratssecretär.
Dr. Mehlis, Gymnasiallehrer.
Mette, K., Kunstgartner.
Möbius, Kaufmann.
Oelert, L., Baumeister.
P i r r m a nn, Restaurateur

Reinstedt.
Rienecker, Pastor.

Stolberg.
M asser, Mühlenbesitzer.

Wernigerode.
Bosse, Stallmeister.

Wienrode.
Hoffmeister, Pastor.

Wölfen büttel.
I)x. Koldewey, Oberlehrer.
I)r. Reinicke, Kreisphysikus.

Der Zuwachs betragt zusammen 70 Mitglieder, und würden diese 
zu den 363 der letzten Zahlung hinzugerechnet einen Bestand von 433 
ordentlichen Mitgliedern ergeben. Da aber 2 ordentliche Mitglieder zu

14
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außerordentlichen ernannt wurden, auch drei weitere Mitglieder wahr­
scheinlich noch in Wegfall kommen, so bleiben in Wirklichkeit.-

1) ordentliche Mitglieder . . . 428
dazu

2) Ehrenmitglieder................... 6
3) Eorrespondirende Mitglieder . 25

Gesammtzahl: 459

Verzeichniß
der für die Sammlungen des Harjvereins für Geschichte 

und Altcrthumskunde eingegangenen Geschenke.
Bücher und Schriften.

Vom Herrn Oberlehrer Koldewey in Wolfenbüttel:
198. Koldewey, Gesch. des Pädagogium illustre zu Ganders­

heim. Wolfenbüttel 1869. 4".

Vom Herrn Registrator Sack in Braunschweig:
201. Sack, Einige Nachrichten über die Rechtspflege und das 

Archiv der Stadt Braunschweig seit 1298.
202. Bergzettel aus den Harzer Gruben v. d. Jahren 1779, 

1801, 1824.

Vom Herrn Pros. Jrmisch in SonderShausen:
207. Vorrede, nach welcher ein jeder der denen in hiesiger fürstl. 

Residentz vorseyenden fürstl. Lustbarkeiten beizuwohnen ver- 
meynet sich lediglich zu richten. Blankenburg 1723. 4".

Vom Herrn Hofprediger Hoffmann in Ballenstedt:
210. F. Hoffmann, Markgraf Gero und das Stift zu Gernrode.
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Von Hem, Hauptmann v. B r a n d is zu Erfurt:
212. Gebhardi, Joh. Ludw. Leo, Histor-genealog Abhandlungen. 

Lüneburg und Leipzig I. 1747. II 1762. 8".
213. Falkensiein, K., Gesch. der drei mächtigsten Ritterorden des 

Mittelalters, Templer, Iohanniter und Marianer. Dres­
den 1836—33. 8°.

214. v. Archenbolz, I. W., Historische Schriften- Tübingen 
1803. 8».

213. Heyne, Ehr. G., Sammlung antiquarischer Aufsätze. Leip­
zig 1. 1778. II. 1779. 80.

216. Frantz, Kl. W., Geschichte der Stadt sowie des Bisthums 
nachmaligen Fürstenthums Halberstadt. Halberstadt 1833.80.

Vom Herrn 1),-. Pröhle in Berlin:
217, Prohle, H., Glcim auf der Schule. Berlin 1857. 4°.

Vom Herrn Dberbergrath Jngler in Hannover:
228. Ubbelobde, I. G L. W., Die Finanzen des Königreichs 

Hannover und deren Verwaltung. Hannover 1834. 80.
229. Allgem. Harz-Bergkalcnder Jahrg. 1842. 43. 44. 47. 

48-58. 40.

Durch Schriftenaustausch:

Vom histor. Verein zu St. Gallen:
197. Mittheil. zur Vaterland. Gesch. Neue Folge. 1. Heft.

S. Gallen 1869. 8".

Vom Verein für Geschichte und Altertumskunde Magdeburgs:
57. Geschichtsblatter für Stadt und Land Magdeburg. Mag­

deburg 1869. 4. Bd. 1. u. 2 Heft.

Von der 8001'ete soientilujue et litterniie ein I.imboui'A:
199. IlnIIetin lle In soeiele seienlis. et litt, cln InmIioui'A. 

IonAi'68 1868. lome IX. 8°.

Vom Gründungscomite der Zeitschr. für Preuß. Gesch. u. Länderkunde:
200. Chronologische Uebersicht der Gesch. des Brandenb.-preuß. 

Staates unter der Herrschaft der Hohenzollern und des 
Norddeutschen Bundes. Berlin 1869. 8".

14*
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Von der 8oei6t6 3reIt6oIoAi'cju6 clu 6i3nd-Du6k6 do 4.vxom- 
bourZ:
203. Publio3tion8 ds In 866tion ftistori^uo 6s I'in8tilut 

du Oiuud-Duokö du I^ux6mIiourL. I. I^uxembouiL 
1868. 4°.

Vom Oudk6id8kundig6 KlinZ V3N tret I.3nd V3N VVg38:
204. Xnnxden van den oudtl6id8liundiAen Ki inr- vnn kiel 

1.3nd V3N VV338. lome III. I,iv. I. II 8t. Xieol338 
1867. 68. 4°.

203. üooriEi-t I,. 1)6 8I3» bij kupelmondo (1432). 8l. 
Xi6ol338 1 864 . 4o.

206. 8lV6t, X. Ü6i I.3nd V3N VV338. I^6l8t6 u. tvvoode 
XtIi6V6linA. 8t. IX160I338 1866. 68. 40.

Von der Gesellschaft für Beförderung der Geschichtskunde zu Freiburg 
im Breisgau:
208. Zeitschr. d. Ges. f. Bef. d. Gesch. u. Alterthums- und 

Volkskunde. Freiburg im Breisgau. Bd. 1. Heft 1. 
1867. Bd. I. Heft 2. 1868. 8°.

Vom Quedlinburger Zweigverein für Harzer Geschichte und Alter­
thumskunde:
209. Nachrichten über Quedlinburg und seine Alterhümer. Qued­

linburg 1869. 8°.

Von der Gesellschaft für Pommerfche Geschichte und Alterthumskunde.- 
211. Baltische Studien. Jahrgang XXII. Stettin 1868. 8°.

Von der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften:
218. Sitzungsberichte der Königl. Böhm. Gesellschaft der Wis­

senschaften in Prag. Jahrgang 1868. 1. u. 2. 8°.
219. Abhandlungen der Königl. Böhm. Gesellschaft der Wissen­

schaften vom Jahre 1868. Prag 1869. 80.

Vom Waldeckschen histor. Verein:
220. Beitrage zur Gesch. der Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont. 

Arolsen 1864. Bd. I. Bd. II. 1867—69. 8°.
221. v. Rauchbar, H., u. Dr, Curtze, Leben und Thaten des 

Fürsten Georg Friedrich v. Waldeck (1620—1692). I 
Arolsen 1867. 8".

222. Urkunden zur Geschichte der Fürstenth. Waldeck u. Pyr­
mont. Bogen 1—10.
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Von der Kaiser!. Königl. Mahrisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beför­
derung des Ackerbaus, der Natur- und Landeskunde in Brünn.
223. Mittheilungen der K. K. Mahr. Schles. Ges. zur Beför­

derung des Ackerbaus, der Natur- und Landeskunde in 
Brünn. Brünn 1868. 4§.

Vom Verein für die Geschichte Berlins:
38. Fidicin Berlinische Chronik. 1. Lief.

Vom Verein ft'lr Geschichte und Alterthumskunde zu Frankfurt g/M.:
224. Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Band IV. 

1869. 4°.
223. Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte 

und Alterthumskunde. Franks. a./M. Bd. III. 1868. 8".
226. Neujahrsblatt für die Mitglieder des Vereins für Geschichte 

und Alterthumskunde. 1868 u. 1869. 4°.

Von der Geschichts- und Alterthumsforschenden Gesellschaft des Oster- 
landes:
227. Mitth. der Gesch.- u. Alterthumsforsch. Gesellsch. des 

Osterlandes. Altenburg 1869. Heft 2.

Vom Verein für Hamburgische Geschichte:
156 b. Zeitschr. des Vereins für Hamb. Geschichte. Neue 

Folge. III. 1.

Vom Verein für stebenbürgische Landeskunde:
230 Jahresber. v. Ver. f. stebenb. Landeskunde. Hermannstadt. 

1868. 8°.
231. Archiv des Ver. für stebenb. Landeskunde. Neue Folge. 

Bd. VIII. Heft 1. Kronstadt 1867. Heft 2. Kronstadt 
1868. 8°.

Vom Historischen Verein für Niederbayern.-
232. Verhandlungen des histor. Vereins für Niederbayern. Bd. 

XIII Heft 1. 2 3. Landshut 1868. Heft 4. Landshut 
1869. 8°.

Von der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für Samm­
lung und Erhaltung Vaterland. Alterthümer:
144 9. Wibel, der Gangbau des Denghoogs bei Wenningstadt auf 

Sylt. (Als XXIX. Jahresber.) Kiel 1869.
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144 t). Dreißigster Bericht. Kiel 1869. 8.

Vom Verein für Gesch. Potsdams:
39 u. Schneider, Mittheil. des Vereins für Gesch Potsdams.

IV. Thl. Lief. X. XI. XU. 6t6. Potsdam 1869. 4°.

Vom histor. Verein der 3 Orte, Lucem, Uri, Schwyz, Unlerwalden u. Zug: 
167u. Der Geschichtsfreund XXIV. Bd. Einsiedeln 1869.

Yon der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
;u Wien.

Abgesandt 9. April 1869, eingegangen 23. Juni 1869.

233. Arneth, Joseph. Die antiken Eameen des k. k. Münz- 
und Antikencabinettes in Wien. Wien 1849l XXV. 
Kupfertafeln, gr. fol.

234. Arneth, Jos. Gold- und Silbermonumente des k. k. Münz- 
und Antikencab'incts in Wien 1850. XI3. Taf. gr. fol.

235. Arneth, Jos. Limjuo — Louto — (minvcu und Ar- 
beiten des Uonvcmulo tHIioi und seiner Zeitgenossen im 
k. k. Münz- und Antikencabinette zu Wien. Wien 1858. 
XXX1U. Taf. gr. fol.

236. Arneth, Joh. Archäologische Analecten. Wien 1851. 20 
Taf. querfol.

237. Arneth, Jos. Beschreibung der Thurmglocken zu St. 
Florian. 1851. 2 Taf. 8«.

238 Arneth, Jos. Ein agypt. Sarkophag in Wien. 1853. 
80. 9 Taf.

239. Arneth, Alfr. Maria Theresia und der Hofr. v. Greiner. 
Wien 1859. 8°.

240. Aschbach, Jos., Ur. Livia Gemahlin des Kaisers Augustus. 
Wien 1864. 4<>. 4 Taf.

241. Barb, Dr. Kurdenchronik von Scherest Wien 1853 8".
242. Beidtel. Jgn. Oestreich. Zustande in den Jahren 1740 — 

1792. Wien. 8°.
243. Beidtel, Jgn. Feudalverfassung unter Maria Theresia. 

Wien 1852. 8. X.
244. Beidtel, Jgn. Feudalverfassung unter Joseph U. 1852.8. X.
245. Beidtel, Jgn. Justizreform unter Kaiser Leopold 11. 

1852. 8. X.
246. Bergmann, Jos. Beitrage zur krit Geschichte Vorarl­

bergs. Wien 1853. gr. fol.
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247. Bergmann, Jos. Ueber die Freiherrn und Grafen zu 
Roqendorf. Wien 1851. 8. X. 8".

2-18 Bergmann, Jos. Belagerung und Ersatz der Stadt Bre­
gen;. Wien 1852. 8". 8. X.

249. ' Bergmann, Jos. Darstellung bisher. Systeme zur An­
ordnung von Sammlungen von Münzen und Medaillen. 
Wien 1865. 40.

250. Bidermann, Dr. Jgn. Die Wiener Stadtbank. Wien 
1859. 8«.

251. Bielsky, Wilhelm. Aelteste Urkunden des Canonicatstists 
St. Georgen. 1112-1244. 8.

252. Birk, Ernst. Urkunden-Auszüge zur Geschichte Friedrichs 
III. Wien 1853.

253. Birk, Ernst. Leonor von Portugal. Wien 1858.
254. Bischofs, Ferdinand, Dr. Ueber einen drutschen Rechts­

codex der Krakauer Bibliothek. Wien 1865.
255. Bischofs, Ferdinand, Dr. Beitrage zur Geschichte des Mag­

deburger Rechtes. Wien 1865.
256. Blumberger. Ueber die Frage vom Zeitalter des heiligen 

Rupert.
257. Blumberger. Ueber den Gehalt des österreich. Pfennigs 

im XIV. Jahrh. Wien 1852.
258. Bock, E. Ein^archaolog. Fund in Croatien. Wien 1858. 

Mit 1 Tafel.
259. Böller, Pros. Die finnischen Sprachen. Wien 1853.
260. Bonitz, H, Platonische Studien. II. Heft. Wien 1860.
261 n.) Bonitz, H. Aristotelische Studien II—III. u. IV. Wien
261 6.) 1863 und 1866
262. Brunner. Zeugen und Jnquisitionsbeweis der karolingischen 

Zeit. Wien 1866.
263. Brücke, Ernst. Neue Methode phonetischer Transscription. 

Wien 1863.
264. Büdmger, Max. Reste der Vagantenpoesie in Oesterreich. 

Wien 1854.
265 9.1). IIou6, Xmi. Höoueil U'iün6r3ir68 63ns In lur- 

l,uio d'hmropo. lom. I et II. Viorms 1854.
266. Earrara, Pros., Franc. Ds' 8e3vi cli 83I0N3 nel 1848. 

6on 86i t3vole. Vi6nn3 1850. gr. fol.
267. Ehabert, Dr. Aug. Bruchstücke einer Staats-und Rechts­

geschichte der deutsch-österreichischen Lander. Wien 1852. gr. fol.
268. Ehmel, Jos, Beleuchtung der kirchl. Zustande Oesterreichs 

im XV. Jahrhundert. Wien 1851. fol.
269. Ehmel, Jos. Ueber den Ursprung des Privilegium Unjus! 

von 1156. Wien 1852. 8".
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270. übe. Bericht über eine literarische Reise. 8". 3 Hefte. 
Wien 1850.

271. Chmel, Jos. Bericht über zwei literarische Reisen. 8°. 
Wien 1851.

272 a.l Chmel, Jos. Beitrage zur Lösung akadem. Aufgaben, 
b.j 2 Hefte. Wien 1853.

273. Chmel, Jos. Zur Streitfrage über den Ursprung des 
?l'ivÜ6Ai'um msju8 von 1156. Wien 1852.

274. Chmel, Jos. Ueber den Fortgang einiger akademischer 
Unternehmungen.

275 a —s. Chmel, Jos. Habsburgische Excurse. 6 Hefte. 
Wien 1851-1855. 8«.

276. Chmel, Jos Das Recht des Hauses Habsburg auf 
Karnten. Wien 1856. 8°.

277. Chmel, Jos. Historische Arbeiten auf dem Felde detttscher 
Geschichte.

278. Chmel, Jos. Ueber die Aufgabe einer Geschichte Oester­
reichs. Wien 1857.

279. Chmel, Jos. Bericht über historische Literatur. Wien 1849.
280. Chmel, Jos. Beitrage zur Geschichte König Ladislaus. 

Wien 1858
281. Chmel, Jos. Bericht über das Werk „Quellen und For­

schungen". Wien 1849.
282. Chmel, Jos. Die österreichischen Freiheitsbriefe. Wien 

1858. II.
283. Chmel, Jos. Aeltestes Urbarium der Abtei Seitenstatten. 

Wien.
284. Chmel, Jos. Historische Mittheilungen. Collectiv-Aus­

gabe. Wien.
285. Chmel, Jos. Pflege der Geschichts-Wistenschaft. Collectiv- 

Ausgabe. Wien.
286. Chmel, Jos. Urkundliches zur Geschichte K. Friedrich IV. 

Wiest 1849.
287. Chmel, Jos. Studien zur Geschichte des XIII. Jahrhun­

derts. Wien 1858.
288. Chmel, Jos. Das Formelbuch K. Albrecht I. 1849. Wien.
289. Chmel, Jos. Zur Geschichte K. Friedrichs des Schönen. 

1849. Wien.
290. Chmel, Jos. Zur Geschichte der Freiherrn Eizinger von 

Eizing.
29l. Chmel, Jos. Ein Beitrag zur Geschichte Ferdinands I. 

Wien 1849.
292. v. Czörnig, Karl. Ueber die Durchstechung der Landenge 

von Suez. Wien 1858.
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293. a u. b. Diemer, Jos. Genesis und Exodus nach der Mil- 
stäter Handschrift. Wien 1862.

294. Fabrilius, Karl. Der Prozeß des Bürgermeister Schulter 
von Rosenthal.

293. v. Feuchtersleben. Ein Naturprincip für die Gtaats- 
wiffenschaft.

296. Firnhaber. Aktenstücke zur Aufstellung ungarischer Ge­
schichte. Wien 1852.

297. Gaisberger, Jof. Ovilaba u. die röm. Alterthümer. 4 
Abbildungen, gr. fol. Wien 1852.

298. Gindley, Anton, Dr. Zur Geschichte des 30jähr. Kriegs, 
Wien 1859.

299. Gigl, Alex. Geschichte der Wiener Marktordnungen Wien 
1865.

300. Göbel, Anton, Dr. Ueber eine Iuvenal-Handschrift, Wien 
1859.

301. Goldenthal, Pros. Rieti und Marini, oder Dante und 
Ovld in hebräischer Umkleidung. Wien 1851.

302. Goldenthal, Pros. II Dante Lbreo. Vienna 1851.
303. — — Die neueste histor. Schule der jüdischen

Literatur. Wien 1852.
304. Hahn, I. G. v. Ueber das akbanesische Alphabet. 1850 

Wien.
305. Halm, Dr. Karl. Verzeichniß der ältesten Handschriften 

lateinischer Kirchenväter. Wien 1865.
306. Halm, Dr. Karl. Zu l.aetantiu8. 1865 Wien.
307. — — Zu Wnntius l^elix. 1865 Wien.
308. v. Hammer-Purgstall. Ueber die Vielsprachigkeit. Wien 

1852.
309. v. Hammer Purgstall. Neuestes zur Förderung der Länder­

und Völkerkunde Nord-Afrika's. Wien 1852.
310. v. Hammer-Purgstall. Bericht über den zu Eairo erschie­

nenen Eommentar des Mesnewl Dschelaleddin Bumi's. 
Wien 1851.

311. v. Hammer-Purgstall. Ueber die Namen der Araber. 
Wren 1852. gr. fol.

312 v Hammer-Purgstall. Ueber Bogen und Pfeil. Mit 3 
Abbildungen Wien 1852. gr. fol.

313. v. Hammer-Purgstall. Die Geisterlehre der Moslimen. Wien 
1852. gr. fol.

314. v. Hammer-Purgstall. Wafsaf's Geschichte. I. Bd. Per­
sisch. Wien 1856.

31 53.6. Höfler, Eonstantin. Fränkische Studien. II. u. IV.
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316g.b. v. Hügel, Karl, Das Kabul-Becken und die Ge­
birge zwischen dem Hindu-Kosch und der Sutlej. Wien 
1850. 2 Abtheilungen mit 3 Karten.

317. Inilin libi'oi um smlrmn IxUinornm. Vmclotioimo 1865.
318. Jäger, Alb , Pros. Ueber die Geschichtsquellen über Nico­

laus von Cusa.
319. Jäger, Alb., Pros. Regesten und urkundliche Daten zu 

Nie. von Cusa. Wien 1851.
320, Jäger, Alb, Pros. Ueber das Verhältniß Tirols zu den 

Bischöfen von Chur. Wien 1853.
321. Jäger, Alb., Dr. Die Wiedervereinigung Tirols mit Oester­

reich. Wien 1856.
322. Jäger, Alb., Dr. Die Fehde der Brüder Vigilius und 

Bernhard Grodner gegen Herzog Sigmund von Tirol. 
Wien 1858.

323. v. Karajan, Dr. Th. G. Ueber den Leumund der Öster­
reicher Böhmen und Ungarn. Wien 1863.

324. v. Karajan, Dr. Th. G. Zur Geschichte des Concils von 
Lyon 1245. Wien 1856 gr. 4o.

325. v. Karajan, Dr. Th. G. Maria Theresia und GrafSylva- 
Tarouca. Wien 1859.

326. v. Karajan, Dr. Th. G. Zwei Bruchstücke eines deutschen 
Gedichts aus dem XIII. Jahrh. Wien 1854.

327. v. Karajan, Dr. Th. G. Festrede bei der Uebernahme des 
Universitätsgebaudes durch die kais. Akademie der Wissen­
schaften. Wien 1857.

328. v. Karajan, Dr. Th, G. Maria Theresia und Joseph II. 
Wien 1865.

329 9.6. v, Karajan, Dr. Th. G. Bericht des Referenten über 
die Herausgabe der oonoiliorum 8960. XV. 
Wien 1851. 2 Hefte.

Isbecls v. Karajan, Dr. Tb. G. 13 Hefte Berichte über 
330.? fZsiik die Leistungen der historischen Commission von 1852 

/ Imn —1864.
331. v. Karajan, Dr. Th. G. Das Verbrüderungsbuch des Stifts 

Sct. Peter zu Salzburg, gr. fol. Wien 1852.
332. Koch, Matthias. Zur Geschichte und Alterthumskunde 

Tirol's. Wien 1850.
333. Koch-Sternfeld, Ritter v. Zur Vorgeschichte der Dyna­

sten von Mürzthal und Eppenstein. Wien 1851.
334. Koch-Sternfeld, Ritter v. Ueber das wahre Zeitalter 

des heil. Rupert.
335. Kremer, Alfred v., Pros. Beiträge zur Geographie des 

nördl. Syriens, gr. 4". Wien 1852.
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336. Kremer, Alfred v., Pros. Ueber 2 arabische geograph. 
Werke. Wien 1850

> 336, Kremer, Alfred v., Pros. Schreiben an die kaiserliche 
Akademie aus Eairo. 1851. Wien.

338. Kremer, Alfred v., Pros. Vertrag über ein Druckwerk: 
Oesoi i>>lioii c!o 1.46 i<^>6. Wien 1852.

330. Kremer, Alfred v., Pros. Des Scheichs 4l><1 oi-Olmmj- 
i» ^üOoI^i Reisen im wüsten Arabien. 1851 Wien.

340. Kremer, Alfred v., Pros. Des Scheichs 46U-oI 8!m»i^- 
in-iXukoIki Reifen in Syrien, Aegypten und Hidschnf.

341. v. Kudler, Joseph. Ueber Gesetze, hinsichtlich der Zinsen­
forderung. Wien 1851.

342. Kvicala, Johann. Euripideische Studien. Wien 1866.
343. - — Beitrage zur Kritik und Exegese der

Iphigenia Taurica des Euripides. Wien 1859.
344 Lange, Ludwig. Ueber die Bildung des lat. Infinit, piao- 

sontis j)388ivi. gr. 40. Wien 1859.
345. Lauriani, Trebon. Die Eintheilung des alten Daciens. 

Wien 1850.
346. Ludwig, Alfred. Zur Kritik des Aeschylos. Wien 1860.
347. n 6 e. Maassen, Oi. Friedrich. lliOIioltieen Intinn ^uii8 

onnonini mnnu8el i^ln. 3 Thle. Wien 1866.
348. Mayer, Theodor Urkunden aus der Zeit der Oesterreich. 

Babenberger. 1851. Wien.
349. Mayer, Theodor. Urkunden über die Verpfandung von 

St. Polten. 1851. Wien.
350. Meiller, Dr. A. v. Ueber die Diöcesan-Grenzregulirung 

König Ludwigs des Baiern. Wien 1864.
351. Meiller, Dr. A. v. Auszüge aus bisher ungedruckten

Nekrologien. Wien 1858.
352. Meiller, Dr A. v. Regesten zur Geschichte der Mark­

grafen und Herzöge Oesterreichs aus dem Hause Baben- 
berg. Wien 1850. gr. 4".

353. IUi!<Io8i(;l>. ^Ic-nuluentu linAnno pnIn6O-8lov6M6U6. 
VinUnI). 1851.

354. Mütter, Jof. Godehard. Onrlo Enrull'u, Vo8eovo 6' 
4vni8n. Wien 1860.

355. Müller, Jof. Byzantinische Analecten. Wien 1852.
356 — — Zur Geschichte des sinkenden Romaerreichs.

Wien 1851.
357. v. Münch-Bellinghausen. Die altern Sammlungen spani­

scher Dramen. Wien 1852.
358. Mufsafia, Adolf. Ueber die Quelle des altfranz. Dolopa- 

thos. Wien 1865.
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359. Mussasia, Adolf. 8ul testo ololla Oivina eommockia. 
1865 Vienna.

360. Mussasia, Adolf. Reihenfolge der Schriften Ferdinand 
Wolfs. Wien 1866.

361. Mussasia, Adolf. Del eodiee Lstense lii rimo pro- 
venrali. Vienna 1867.

362. Oberleitner, Karl. Oesterreichs Finanzen und Kriegswesen 
unter Ferdinand I. Wien 1859.

363. Oberleitner, Karl. Die Finanzlage Nieder-Oesterreichs. 
Wien 1863.

364. Osenbrüggen. Rechtsalterthümcr aus österreichischen Pan- 
taidingen. Wien 1863.

365. Otto, Karl. Zur Charakteristik des heiligen Justinus. 
Wien 1852.

366. Pfeiffer, Franz. Zwei deutsche Arzneibücher XII. u. XIII. 
Jahrh. 1863 Wien.

367. ab. Pfeiffer, Franz. Forschung und Kritik aus dem Ge­
biet des deutschen Alterthums 1863.

368. Pfeiffer, Franz. Reisebericht über Weisthümer Forschungen 
in Salzburg und Tirol. Wien 1866.

369. a. b. Pfeiffer, Franz. Quellenmaterial zu altdeutschen 
Dichtungen. 2 Hefte Wien 1867.

370. Psizmaier, Aug. Kritische Durchsicht der von Dawidao 
verfaßten Wörtersammlung aus der Sprache der Aino's. 
Wien 1851.

371. Phillips, Hofr. Die große Synode von Tribur. Wien 1865.
372. — Georg. Der Lodex ZglisOurAensis 8. Oetri

IX. 32. Wien 1864.
373. Phillips. Samson von Tottington. Wien 1864
374. — Walter Map.
375. Pichler, Georg. Geschichte der ehemal. Herrschaft Radeck.
376. — — Salzburgische Marktordnungen.
737. Pritz, Franz, Laver. Zur Geschichte der Lamberge von 

Steter. Wien 1851,
378. Pritz, Feanz Laver. Geschichte des Stifts der Chorherrn 

des heil. Augustin zu Waldhausen.
379. v. Prokesch-Often. Ueber das Verhältniß des Phidias zur 

ionischen Kunst. Mien 1853.
380. )a t)o Reifferscheid, Aug. Issbliollieoa patrum latinorum 

§t1o italioa V zartes. Wien 1865.
381. Rösler, Dr. Robert. Die Griech. und Türkischen Be­

standtheile im Romanischen. Wien 1865.
382. v. Sacken, Dr. Eduard. Die römische Stadt Carnumum. 

Wien 1852.
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383. v. Sacken, Dr. Eduard. Die neuesten Funde zu Car­
nuntum.

384. v. Sacken, Dr. Eduard. Bericht über die Gräber bei 
Bruck an der Leitha. Wien 1851

385. Schenkt, Dr. Karl Zur Kritik spaterer latein. Dichter 
Wien 1863.

386. Schenkt, Dr. Karl. Zur Kritik des D ^rmü6U8 86N663. 
Wien 1864.

387. Scherer, Wilhelm. Leben Williram's, Abtes von Ebers­
berg. Wien 1866

388. Scherzer, Dr. Karl. Bericht über eine Reise nach Amerika. 
Mere /A56.

389. Scherzer, Dr. Karl. Dns ln8torm8 cle! origsn 6s 1v8 
1nc1io8. Vienrm 1857.

390. Schimper, Dr. Berichte aus und über Abyssinien. Wien 
1852.

391 g. Schmidt, Dr. Adolf. Die Grotten und Höhlen von 
Adelsberg. Wien 1854.

391 b. Schmidt, Dr. Adolf Die Tafeln zu vorstehendem Werk.
392. — — Wegweiser in die Adelsberger Grotte.

Wien 1858.
393. Schröer, K. I. Die deutschen Mundarten des Ungarischen 

Berglandes. Wien 1864.
394, Schröer, K. I. Die Laute der deutschen Mundarten des 

ungarischen Berglandes. Wien 1864.
395. Schweigger, Dr. I. S. C. Ueber eine zu Präneste ge­

fundene Li'8ta m^8tie3. Wien 1854.
396. Seid!, I. G. Chronik der archäolog. Funde in Oester­

reich. 5 Hefte,
397. Siegel, Heinrich. Die beiden Denkmäler des österreich. 

Landesrechts. Wien 1866.
398. Simony, Friedrich. Die Alterthümer vom Hallstätter 

Salzberg. Querfolio. 1850.
399. Springer, Johann. Parallelen zwischen politischen und 

materiellen Bauten. 1852.
400. Stütz. Ueber Graf Ulrich von Schaunberg.
401. — Ausschußtag der 5 niederösterreich. Lande in Wien

1556 Wien.
402. Stütz. Zur Charakteristik Georg von Tschernembl's.
403. Tafel und Thomas. Griech. Originalurkunden zur Ge­

schichte Ragusa's. Wien 1851.
404. Tafel. Ikooptmrri8 LkronoZrspkia.
405. Tangl. Die Grafen, Markgrafen und Herzöge von Ep- 

penstein.
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406. Tomaschek. Die höchste Gerichtsbarkeit des Königs und 
Reichs im XV. Jahrhundert. Wien 1866.

407. 3 b. v. Tschudi, I. I. Die Kechua-Sprache. 2 Bde. 
Wien 1863.

408. Wahlen, I. Der Rhetor Alkidamas. Wien 1864-
409. 3—6. Wahlen, I. Beitrage zu Aristoteles Poetik. Wien 

1865. 4 Bde.
410. Weinhold, Dr. Karl. Der Antheil Steiermarks an deut­

scher Dichtkunst. Wien 1860.
41 l. Weinhold, Dr. Karl. Ueber den Beilaut. Wien 1860.
412. Weinhold, Dr Karl. Der Minnesinger von Stadeck. 

Wien 1860.
413. Weinhold, Pros. Sprüche aus heidnischer Zeit. Wien 1858.
414. Wenzel, Gustav. Quellenkunde der dalmatinischen Rechts­

geschichte.
415. Wocel, Joh., Pros. Eine kunst-archaologische Vereisung 

Böhmens
436. Wolf, Adam Resormationsgeschichte von Eger.
417. Wolf, Adam. Graf Rudolf Ehotek. 1852.
418. Wolf, Adolf. Volkslieder aus Wenetien.
419 Wolf, Ferdinand. Ein spanisches Frohnleichnamfpiel vom 

Todtentanz. 1852.
420. Wolf, Ferd. Dom ^lUouio .loso du 8ilv3. Wien 1860.
421. Wolf, Dr. Adam. Der Wiener Hof in den Jabren 1746, 

1747 und 1748. Wien 1850.
422. Wolf, Ferd. Ueber eine Sammlung spanischer Romanzen. 
423. — — Ueber Unoril lle lloucllmo. Wien 1865. gr. 4".
424. Wolny, Gregor Dr. Excommunicatio» des Markgraf Procop 

von Mahren.
425. 3>>o. Zeibig. Zur Geschichte von Klosterneuburg.
426. Zeibig. Die Familienchronik der Veck von 1'eopoldsdorf.
427. — Zur Geschichte des Basier Eorcils. Wien 1852.
428- Zappert Wirgils Fortieben im Mittelalter. Wien 1857. gr. sol
429. v. Zingerle, Jgnaz. Zu Pleier's Garel. Wien 1865.
430. — — Die Allitteration in mittelhochdeutschen

Dichtern. Wien 1864.
431. v. Zingerle, Jgn. Der ülugel krono.
432. — — Eine Geographie aus dem 13. Jahrh.

Wien 1865
433. Psitzmaier, Aug. Di-8uo und die neuen Gesänge. Wien 

1852 fol.
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k. Münzen.

Vom Herrn Major v. Hartwig in Halberstadt:
20 n—II. Bracteaten aus dem Funde bei Schwanebeck 1867: 

n. d. 4 Bracteaten v. Halberstadt.
6. 2 Bracteaten von Brandenburg.
<!. Bracteat von Braunschweig.
o. Bracteat von Lünneburg.
s. 2 Bracteaten von Jena.
A. 2 Bracteaten von Hamburg.
k. Bracteat von Mecklenburg.

21. Stolberger Pfennig 1722.
22. 3 Stück Vicrpfennig Brandenburger Landmünzen 1706.
23. 3 Stück Colberger Nothmünzen vom Jahre 1807. (Eine 

Art Papiergeld.1

Vom Quedlinburger Zweigverein:
24. Zwei Bracteaten mit dem in der Rüstkammer befindlichen 

Stempel geprägt.

Vom Herrn Hilmar v. Strombeck:
23. Ein Löwenpfennig, Münze der Stadt Braunschweig aus 

d. 13  866.*
26. Ein Stolberger Sechstelthaler 1764.

0. Alterthümer, Siegel und Kunstsachen.

Vom Herrn Major v. Hartwig in Halberstadt:
11. Colberger Stadtsiegel Xlll. Jahrh. Abdr.
12. Abdr. 8ig. LuuAENsinm in UnIO« r8tnt.
13 86or6tnm OoIOoi'AEnsium.
14. Abdr. d. S. d. Königl. Bürgergarde Grenadier-Bataillons 

zu Eolberg.
13. Abdr. d S. d. Bürgerwehr zu Liegnitz.
16. S. d. Meurer zu Halberstadt 1566.
17. S. d. Krahmer und Leinewandschneider in Halberst. 1780.
18. S. d. löbl. Kauf- und Gewandschneidergilde in Halber­

stadt 1783.
19. S. der Fraternität in Coblenz 1500.
20. Böhm.-Sigel v. 1659.
21. S. des Notar Dav. Heinr. Hintzsch.
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Vom Herrn Hilmar v. Strombeck:
Denkmale aus dem Leben Luthers zur Feier des 3. Reforma- 
tions-Jubilaums. 6 Taf. fol.

Vom Herrn Premierlieutenant John in Osterwieck:
Photograph. Abbild, einer bemalten Holzschale der Kalandsbrüder- 
schast angehörig.

Druckfehler.

Jm 2. Heft.

S. 129 Z. 20 v. o. l. Match. 19 statt 18.

Jm 3. Heft.

Seite 13 Zeile
„ 20 „
„ 21 „
„ 22 „
„ 23 „
„ 34 „
„ 34 „
„ 46 „
„ 48 „
„ 129 „
„ 188 „
„ 188 „

6 v. o. statt 1552 lies 1532.
18 v. u. statt zu l. von. .
10 v. v. muß „lanae" wegfallen.
18 v. o. l. 5. April statt 5. August.
14 v. u statt dieser entweder l. dieser nur entweder.
12 v. o. statt im Tweifbogen l. in Twieflingen.

1 v. u. statt Hagen l. Hoym.
22 v. u. l. 2 statt 4.
11 v. o. .statt Segerde l. Seyerde.
10 V. U. statt cancellrianus l. cancellarius.
8 v. o. statt Werkes l. Wortes.

15 v. u. statt «je vüre l. «je vüre.

Druck von B. Angrrstein in Wernigerode.
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Ueber die Bedeutung und den Begriff des Wortes Dom 
mit besonderer Rücksicht auf Halberstadt.

Ein Beitrag zur kirchlichen Archäologie des Mittelalters.

Vom

Arckiv-Nath v. Mülverstedt, 
Staats-Archivar zu Magdeburg.

Die vorjährige in Erfurt abgehaltene Versammlung deutscher 
Geschichts- und Alterthumsforscher hat sich unter Anderm auch mit 
der — es ist nicht ersichtlich von wem ausgestellten — Frage beschäf­
tigt: Was bedeutet die Bezeichnung Dom? Aus der hieran 
sich knüpfenden Debatte zu schließen, scheint der Begriff dieses Wortes 
und seine Ableitung keineswegs so sicher, fest und unzweifelbaft zu sein, 
als ich dieß nach der lautersten Quelle für kirchliche Antiquitäten des 
Mittelalters, den Urkunden und gleichzeitigen Schriftstellern, bis jeht 
gehalten habe. Da die Verhandlungen über diesen Gegenstand, der 
doch das allgemeinste Interesse in Anspruch nehmen muß, kürzlich we­
nigstens im Auszuge der Oeffentlichkeit übergeben sind, so kann ich 
nicht umhin, noch einmal darauf zurückzukommen, sowohl, weil ein be­
stimmtes Resultat nicht erzielt ward, als auch, weil sehr ver­
schiedene Ansichten ausgesprochen wurden.

Meine Ansicht über den Ursprung des Wortes „Dom" habe ich 
bereits in den Magdeb. Geschichtsblattern III. S. b6 Anm. in aller 
Kürze und ganz nebenbei ausgesprochen aus Anlaß einer mich sehr be­
fremdenden Herleitung ') des Wortes von Thum und dieses Wortes als 
einer abgekürzten Form von Bisthum, ?) so daß ein Domstift (Thum- 
stift^ so viel bedeutete als ein Bisthumsstift, „das Stift eines Bis- 
thums!"

Magdeb. Geschichtsbl. II. p. 353.
'-) ein in der offiziellen Urkundensprache äußerst selten und fast nur in dem 

Sinne von „bischöflicher Sprengel" (Diverse) vorkommendes Wort.

1
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Zwar hat sich für diese Ableitung keine Stimme erhoben, aber es 
sind andere Etymologieen und Bedeutungen des Wortes „Dom" vorge­
tragen worden, die wegen des weiten Interesses, welches die Sache hat, 
und der Neuheit der Besprechung darüber einer näheren Beleuchtung 
werth sind, die wir uns hier erlauben möchten.

Sehr zu bedauern ist, daß die allein richtige Ansicht, welche zum 
Ausdruck kam (Häßler), daß nämlich das Wort Dom von llomu8 
abzuleiten sei, nicht eine nähere Begründung fand, oder daß wenig­
stens über eine etwaige solche nicht referirt ist, auch nicht ob und wie 
diese Ansicht widerlegt sei. Nicht weniger vermissen wir eine klare und 
präcise Definition des Begriffes: Dom.

Es behauptete vielmehr Herr Geh-Rath v. Quast, daß:
1) zwei Arten von Kirchen in Deutschland mit Dom bezeichnet 

würden, nämlich:
3) alle Cathedralkirchen, „wo ein Bischof seinen Sitz hat", 
d) im nordöstlichen Deutschland noch die Collegiatstifter, 

wie in Stendal und Walbeck;
2) die Benennung nur dieser beiden Kategorieen von Kirchen als 

Dom und nicht auch der größten Klosterkirchen unbegreif­
lich sei, wenn das Wort von ckomu8 abzuleiten wäre; weshalb

3) er das Wort Dom auf die Anhängesilbe „Thum" zurückführe, 
die in Bisthum und andern Wörtern gebraucht sei, 

und fragte, ob das Wort Dom nicht „mit dem Collegiatstift, welches 
mit den Cathedralen verbunden war(?), einen Zusammenhang haben 
könne (?)"

Von anderer Seite (H. v. Ledebur) wurde an eine irgendwo 
vorgekommene Ableitung des Wortes Dom von Oeo optimo maximo 
(v. O. i>1.) erinnert, worüber indessen weiter keine Debatte stattfand.

Außerdem bemerkte H. v. Quast schließlich, — es fand noch 
ein Excurs in Bezug auf das Verhältniß des Wortes „Münster" zu 
„Dom" statt, worüber unten noch einige Worte — daß, wenn sich an 
einem Orte (d. h. der nicht Bischofssitz war) mehrere Eollegiatstifter 
befanden, entweder keins oder nur das vornehmste, wie in Erfurt, Dom 
genannt worden sei. —

Daß nun das Wort Dom, wie schon von einer Seite bemerkt 
ward, von clomu8 abzuleiten ist, dürfte wohl eine ausgemachte 
Sache sein, wenn wir anders das vollgültige Zeugniß des Grimm'- 
schen Wörterbuchs der deutschen Sprache dafür in Anspruch nehmen 
sollen. 2) Indem wir uns hierauf berufen, verweisen wir auf die hier

Durch einen störenden Druckfehler steht in dem betr. Sitzungsbericht im 
Correspondenzblatt der deutschen Geschichts- nnd Alterthumsvereine pro 1869 p. 
13. äominu8 statt äomus.

2) Sand n. Sp. 1233.
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gegebenen Erläuterungen und Beweise und heben nur hervor, daß nach 
Grimm sowohl im Alt- als im Mittelhochdeutschen die primitive Form 
Dom lautet, und erst Dum, Thum, Thumb die spatere neuhochdeut­
sche und niederdeutsche Form ist. Es erscheint daher schlechterdings 
unstatthaft, von der letzteren Form auszugehen und die erstere als die 
spatere, gewissermaßen platte dialektische Form zu betrachten, am wenig­
sten aber an die Endungssylbe Thum in der Geltung als 8u!)8tkmti- 
vnm proprium, als welches es in der deutschen Schriftsprache wohl 
kaum nach dem Jahre 1200 vorkommen möchte, zu denken

Wir möchten uns aber noch gestatten, auf andere, von Grimm 
außer Acht gelassene Gesichtspunkte bei der Erklärung des Wortes Dom 
hinzuweisen.

1. Es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß die 
Benennung der Kirche eines Hoch- oder bloßen Eollegiat- (Unter-) 
Stifts als Dom von 0omu8 in dem Sinne von 0omu8 cl 6 i (Got­
teshaus) hergeleitet werden müsse. So nämlich benannte die Kirchen- 
sprache des Mittelalters und zwar gerade auch die offizielle im weitern 
Sinne die Kirche, welche der Mittelpunkt einer Gemeinschaft von 
geistlichen Personen war, die nach einem bestimmten Canon lebten 
(„Gott dienten"), sei es, daß sie zu einem freiweltlichen oder regulirten 
(Mönchs-) Orden gehörten. „Gotteshaus" war also die Bezeich­
nung, mit der offiziell und hergebrachtermaßen die Klosterkirche sowohl 
als die Stiftskirche ') und Alles, was zu ihr gehörte: das Kloster oder 
Stift bezeichnet wurde; niemals habe ich bis jetzt gefunden, daß auch 
Pfarrkirchen in Städten oder auf Dörfern im Mittelalter amtlich oder 
nicht amtlich (wenigstens in Nord- und Mitteldeutschland) „Gottes­
häuser" benannt werden. Es scheint also, daß nur solche Kirchen, 
deren Gemeinde LIsi ioi bildeten, auf jene Bezeichnung Anspruch 
gehabt haben.

Wer die Urkunden nord- und mitteldeutscher Hochstifter durch­
mustert hat, begegnet in den in deutscher Sprache abgefaßten so un- 
zähliche Male.dem Ausdruck „Gotteshaus", d. h. clomu8ll6i, 
den der Bischof (Erzbischof), das Capitel oder beide von ihrem Stift 
gebrauchen, daß ich mich enthalten kann, auch nur ein einziges Beispiel 
zu citiren. Es gehört zu den allergewöhnlichsten Formen, wenn wir ein 
Hoch- (Erz-) Stift oder seine Vorsteher sagen hören: es sei diese Geld­
summe in „unseres Gotteshauses" Nutz und Frommen gekehrt, 
IX. IX. sei zum Hauptmann „unseres Gotteshauses" ernannt, IX. 
IX. sei „unseres Gotteshauses" Feind, „unseres Gotteshauses" 
Güter seien vermehrt, sein Bestes gefördert worden u. s. w. Es ist dieser

0 So heißt 1462 offiziell das Stift Walbeck: Goddeshus to unser 
leuen frauwen to Walbekc.

1*



4

Ausdruck doch die schlichte Übersetzung von ckomu8 ciei, und mit 
diesem Worte bezeichnete man ebenso wie mit eoelesin sowohl das 
ganze Stift, d. h. seinen Sprengel, seinen geistlichen Verwaltungsbezirk, 
sein Territorium, als auch recht eigentlich den Mittelpunkt, von dem 
dies alles ausging, das Kirchengebaude selbst, welches wir heute 
ganz gewöhnlich und ausschließlich Dom nennen. Jn gleicher Weise 
findet sich der Ausdruck „Gotteshaus" auch, wenn auch nicht so häufig, 
von Klöstern gebraucht, weniger von Klosterkirchen, und zwar, 
so weit ich beobachtet habe, nicht von Andern als den Klosterpersonen, 
dem Klostervorstande selbst, wenn er von seinem Kloster spricht.

Im engern Sinne werden aber als „Dome" — früher und 
mehr noch jetzt — nur Hoch- und gewöhnliche (Unter-) Stifts­
kirchen bezeichnet, also nicht Klosterkirchen, und wenn die Klöster 
noch so reich und mächtig waren. Niemals ist z. B. die Lieb­
frauenkirche in Magdeburg oder die des Klosters Berge. „Dom" genannt 
worden. Weder die Laien noch der Clerus dieser Klöster nannte sie so. 
Aber man zog den Begriff noch enger. Nicht alle Stifts- (Colle- 
giatstifts-) Kirchen erhielten die Bezeichnung Dom, sondern:

n) nur dann, wenn an dem Orte, wo eine oder mehrere solche 
Stiftskirchen sich befanden, keine Cathedral- (hohe Stifts-) 
kirche sich befand;

d) in diesem Falle, wenn nur eine solche am Orte war, diese 
wohl regelmäßig, z. B. also Dom zu Aken, Stendal, Halle, 
Berlin, Malbeck, Alsleben u. s. w.;

o) wenn ein Ort mehrere Collegiatstifter (und keine Cathedrale) 
umfaßte, nur das vornehmste derselben, wie z. B. in Be­
treff von Erfurt, Braunschweig u. a. O. erhellt.

Beispiele eines offiziellen Sprachgebrauchs, daß auch die Stifts­
kirchen der Jungfrauenstifter Dome genannt werden, sind mir bis jetzt 
nicht vorgekommen, so z. B. ist mir dies von Quedlinburg, Gan- 
dersheim, Herford, Nordhausen nicht bekannt, obschon be­
kanntlich die ersten beiden Stifter einen afsiliirten Manns-Convent 
hatten, dessen Mitglieder natürlich Lsnoniei und deutsch Thumherrn 
genannt werden.

2. Der Sprachgebrauch hinsichtlich der Anwendung des Wortes 
Dom auf bestimmte Kirchen ist nun ein ganz bestimmter: nur 
Stifts-, keine Klosterkirchen, als solche, an denen freiweltliche, an 
keinen oi'6o monnstic.us gebundene Geistliche einen Eonvent bildeten, 
werden Dome genannt, und demzufolge auch die Mitglieder jener 
Convente Domherren. Niemals tragen die Mitglieder eines soge­
nannten Mönchs-Ordens diese Bezeichnung, ausgenommen mitunter die 
reguli rten Augustiner. So bestimmt ist diese Observanz, daß die 
Mitglieder des Convents an der hohen Stiftskirche zu Brandenburg, 
der doch gewiß mit Recht der Name Dom zukam, mitunter auch, weil
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sie nicht freiweltlich waren, sondern einer Mönchsregel folgten (Prä- 
monstratenser), statt Domherren „Mönche" heißen, so z. B. 1304 in 
einer deutschen Urkunde der Markgrafen von Brandenburg. ')

Einen guten Grund wird die Bezeichnung der Stiftskirchen vor 
den Klosterkirchen als domu8, wie jede allgemeine kirchliche Einrichtung 
des Mittelalters, wohl sicher gehabt haben, wenn wir auch vielleicht 
nicht mehr völlig klar die Anschauung, die einer solchen Bezeichnung zu 
Grunde lag, zu entdecken vermögen. Uns dünkt, daß dem Thatsächlichen 
zufolge die Kirchen der monasteris 8. ooenoliig als Besitzthümer des 
geistlichen Ordens, nicht als Häuser (domus) derjenigen Heiligen, 
denen sie geweiht waren (die Klosterkirchen der Franciscaner, Domini­
caner, Augustiner-Eremiten u. a. scheinen überhaupt nur höchst selten 
einen bestimmten geistlichen Schutzpatron gehabt zu haben), betrachtet 
worden seien. Dies Letztere war aber ganz bestimmt bei den Kir­
chen der Eollegiatstifter der Fall. War der Sprachgebrauch auch wech­
selnd, so steht es doch durch Urkunden fest, daß die Stiftsherren (Lkmo- 
niei) von S. Marien, S. Paul, S. Bonifacius in Halberstadt, von 
S. Nicolaus und S. Sebastian in Magdeburg u. s. w. sich in den 
ältern Zeiten l'i ulros do 8. in, 8, k'uulo, 8. Ilonisgoio, 8. 8o- 
dustirmo, 8. IXiooluo nannten und nicht, wie später, Cunonioi 
eeelesio ssneti............ oder Stiftsherren (Canoniker) der Kirche U.
L. Frauen u. s. w.

Hier in den freien Stiftern und nicht in den Klosterkirchen dachte 
man sich den Schutzheiligen wohnend, hier war seine Familie, d. h. 
die brüderliche Congregation der Canonici. Dieser Auffassung zufolge 
nennen die ältesten Urkunden, beispielsweise von Magdeburg und Hal­
berstadt, die dasigen Herren der hohen Stiftskirche frutres do fgmilio 
8. Aluuiitii oder 8. 8t6jaUgni. Dieser Ausdruck setzt aber eine do- 
mus voraus. Und in der That finden wir von den hohen 
Stiftskirchen (d. h. Cathedralen) schon sehr früh den 
Ausdruck domus, d. h. Häuser (d. h. Gottes oder des betr. 
Schutzheiligen) gebraucht, während später, im 13.. 14. und 13. 
Jahrhundert, die officielle Bezeichnung dieser Kirchen und der mit 
ihnen verbundenen Stifter — im engern und weitem Sinne — oe- 
olosiso, oeolosiuo Majores, Kirchen, Gotteshäuser lautet. So sagt 
1133 Bischof Ulrich von Halberstadt: tostos do domo 8. 8topUgm 
u. s. w. 2), 1139 Bischof Rudolph von Halberstadt urkundlich von 
seinen Domherren: lutoioiaut do domo boati 8to1sm u. s. w. ^),

') S. Riede! 0. 0. z. VIII. 199.
-j Zeitschrift des Harz-Vereins I. p. 29.

S. v. l^rath 0. v. (Ziieäl. p. 84. 
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desgleichen 1144, *)  ebenso 1150 und 1151 Bischof Ulrich?) und 
1183 Bischof Dietrich. Im Jahre 1160 heißt der Vogt des Hoch­
stifts Meißen ?rit)i2lau8 3dvo69tU8 M3ioii8 doll>u8^) si. 6. 
mniori8 eeel68in6, wie es im 12 — 15. Jahrhundert allgemein offiziell 
hieß); in einer Urkunde von 1163 sagt Erzbischof Wichmann: . . et 
omn68 msjori8 ciomu8 (8eil. ^1g^dokur^6N8i8) eunoniei,^) 
und endlich wird 1159 (1od6863leu8 eu8t08 mnioii8 domu8 
in ^luAclebnreU genannt. Jn einer Schenkungs-Urkunde für das 
Stephans-Kloster in Würzburg von 1162 nennt sich der Aussteller, ?) 
der dortige Domherr Otto, Lunonien8 8nneti Xvliuni >Io domo. 
Und so sehen wir auch in anderen Gegenden Deutschlands denselben 
Sprachgebrauch des Wortes domu8 für die Cathedralkirche, ganz im 
Sinne unseres heutigen „Dom"; denn in einer bischöflich Münster- 
schen Urkunde vom Jahre 1144^) heißt der Domprobst nicht mnioi'i8 
6eel68i6, sondern muiori8 domu8 sii'op08itu8, und der Dom­
probst von Trier in zwei Trierer Urkunden vom Jahre 1158 muioii8 
domu8 Ir6vii'6N8i8 ^>r^po8itu8. Auch 1161 und 1162 nennt 
Erzbischof Hillin von Trier seinen Domprobst lHo1i'idu8 mniorir» 
doMU8 s)I6f)08l'lU8. '0)

Von durchschl-gender Beweiskraft ist endlich eine Urkunde des 
Erzbischofs von Main; vom Jahre 1158, worin die Zeugenreihe mit 
den Worten beginnt: I1ei'mrmnu8 mu>oii8 ooo!o8io j>reptt8Uu8, 
^rno1ciu8 6U8tO8 de domo. Es ist der Mainzische Domherr 
Arnold, Custos der hohen Stiftskirche oder des Doms von Mainz, 
gemeint. Warum heißt er nicht gleich dem Domprobst auch in n i o ii 8 
6 6 ol 6816 6U8tO8? Sehr bezeichnend, antworten wir, ist bei domu8, 
das ursprünglich einen körperlichen Gegenstand, nämlich das 
Kirchengebaude bezeichnet, an den Mainzer Dom im Speciellen, 
dessen Baulichkeiten, Inneres und ganze Einrichtung der Custos zu 
beaufsichtigen und zu verwalten hatte, gedacht, und daher nicht das 
gleichfalls, aber erst in abgeleiteter Bedeutung das Kirchengebaude

9 Zeitschrift des Harz-Vereins I. p. 262.
9 v. Erath I. e. p. 88 nnd noch einmal Zeitschrift des Harz-Vereins l. 

p. 268. 270.
9 v. Erath I. e. p. 102.
') Gcrsdorf 6. 0. Uex. 8ax. I. p. 54.
S) Idick. I. c. p. 57.
6) Neue Mittheil. d. Thüring.-Sächs. Alterthums-Vereins II. p 459 460
9 Um einer Verwechselung mit einem Canonicus an einer anderen Würz­

burger Stiftskirche vorzubeugen, wiewohl pleonastisch, da schon der Zusatz 8 
liiligni dies verhinderte. S 8c bannst Vinü. litt. I. p. 84.

Erhard Weftph. Urkundenbuch II. p. 36.
9 H. Bey er Mittelrhein. Urkundenbuch I. p. 668. 669.
w) Ibicl. I. c. p. 690. 693.
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bezeichnende Wort 6 o o 16 8 i o gewählt, das man, wiewohl auch 6omu8 
eine übertragene Bedeutung hat, als Beiwort zur Bezeichnung des 
Domprobstes anwandte, der in der That ein „Kirchenprobft" vielmehr 
im weitern Sinne war, nämlich der nach dem Erzbischof oberste 
Vorsteher des Mainzischen Stiftssprengels, der Regent eines engern 

und reichen Einkünften und besondern, Verwaltungspersonal (Vogt 
u. s. w.), welches alles bei dem Dom-Custos nicht der Fall war.

Nach der obigen Ausführung und den so eben angeführten, nur 
oberflächlich zusammengesuchten Beispielen (die sehr leicht verzehnfacht werden 
könnten) muß es — ganz abgesehen von Grimm's Autorität — un­
bestritten feststehen, daß unser Wort Dom für eine Cathedral- 
odec bloße Eollegiatstiftskirche von keinem andern Worte als 
dem lateinischen <1omii8 abgeleitet werden könne.

Daß dialektische Aussprache das D verhärtend und verschärfend 
und den Vocal zuspitzend die Formen Dum, Tum, Thum, Thumb 
erscheinen ließ, darf doch wohl nicht im Geringsten auffallen, ebenso­
wenig wie die FormenThüringer und Düringer, die aus den ursprüng­
lichen: Döringer oder Doringer entstanden sind. Denn die ursprüng­
liche Form „Dom" kommt in ihrer Reinheit sehr früh vor. Nämlich 
in einem deutschen Reverse des Magdeburger Domprobstes Brotze v. 
Schraplau über das von ihm verpfändete Drostenamt des Erzstiftes 
Magdeburg vom I. 1386 heißt dies das Drostenamt ,,bei dem 
Dome zu Magdeburg." ') Um dieselbe Zeit referirt der Magdeburger 
Schöppcnchronist, daß der (1382 verstorbene) Erzbischof Ludwig von 
Magdeburg „in dem neuen D o m" daselbst beigesetzt worden sei. ?)

3- Werden nun gewisse Kirchen Dome genannt, so ist es ver­
möge ihrer geistlichen Verfassung sehr natürlich und Rechtens, daß die 
Conventualen an solchen Kirchen sich des Titels und der Bezeichnung 
„Domherren" bedienten. Es bedarf keiner Beispiele hiefür, da sie 
zu zahlreich sind: nicht bloß die Eanonici an den Cathedralkirchen, 
sondern die aller Eollegiat- (Unter-) Stiftskirchen hießen so. So also 
z. B. die Mitglieder der Convente der Stifter von S. Nicolaus, S. 
Sebastian, S. Gangolph, S. Peter und Paul in Magdeburg, S. 
Marien, S. Paul und S. Bonifaz in Halberstadt, S. Nikolaus in 
Aken und Stendal, S. S. Johannis Baptistä und Evangelistä zu 
Tangermünde, b) B. V. Mariä zu Walbeck und Jechaburg^), S. 
Johannis Bapt. zu Alsleben u. s. w. u. s. w. sämmtlich Domherren.

i) Original im Staats-Archiv zu Magdeburg 8. k. Erzstift Magdeburg XIX.
2) Neu, weil die Domkirche erst >9 Jahre vorher.eingeweiht worden war. 

z. B. 1440, s. Riedel 0. u. Uranä. X. XVI. p. 68.
1353. s. Urkunde s. U. Schwarzburg M. 10 im Staats-Archiv zu Mag­

deburg.
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Und zwar blieb diese Form * *)  in ihrem richtigen Sprachlaut fast das 
ganze Mittelalter hindurch als herrschende in hoch- und niederdeutschen 
Urkunden, bis Mißverstand, das Wort „Dom" als vcrniederdeutscht 
und platt ansehend,2) eine quasi-hochdeutsche Form in dem lange herr- 
schend gebliebenen, aber nun langst antiquirten Thum lThumb) schuf. 
So nennt z. B. im I. 1537 der Ofsizial der Domprobstei zu Magde­
burg den Canonicus Dietrich Wolf „Thumbkerrn" der Kirche T. 
Sebastiani zu M. Und fortan blieb diese Form im 16. und 17. 
Jahrhundert die vorherrschende.

Nicht „Thum", sondern „Dom" ist die ältere Form, wie gegenüber 
der Angabe im Correspondenzblatt pro 1869 p. 13 bemerkt wird.

2) Wie aus dem primitiven ,,—thum" in Bisthum, Heiligthum, Eigen­
thum u. s. w. niederdeutsch Bischdom, Hilligdom, Egendom wurde.

3) Orig. im Staats-Archiv zu Magdeburg s. It. Stift S. Sebastian zu 
Magdeburg ö. dl. 47.

*) v. Heinemann Albrecht der Bär p. 459.

Ist wohl nicht leicht ein Collegiatstift zu finden, dessen Conven- 
tualen nicht Domherrn genannt würden, so ist trotzdem die Bezeichnung 
Dom für ihre resp. Stiftskirchen nur mit der oben angedeuteten Be­
schränkung üblich, nämlich daß eine allein an einem Ort befindliche 
Stiftskirche ausnahmslos als Dom bezeichnet wird, von mehreren, wenn 
keine Cathedrale am Orte vorhanden war, nur die vornehmste (.so zu 
sagen die mgjor eoele^in, wie eigentlich nur die Cathedrale hieß), 
andernfalls keine der Stiftskirchen, sondern uur die Cathedrale selbst.

Die Bezeichnung einer Hochstifts- oder bischöflichen Kirche als 
6 0616813 03tIi6(Ii 3Ü8 findet sich als offizieller oder auch nur 
üblicher Ausdruck nicht, ebensowenig als das lieber ganz zu vermeidende, 
weil keinen richtigen Begriff darbietende Wort „Domstift".

Wenn im Correspondenzblatt I. o. ferner behauptet wird, daß die 
Bezeichnung der Cathedralkirche als m ou 3 8 t o r i u m im nördlichen 
Deutschland nicht verkomme, so dürfte diese Behauptung doch mehrfache 
Ausnahmen erleiden: ich führe hier vorläufig nur ein mir gerade augen­
blicklich erinnerliches Beispiel vom Dom zu H alb e r st a dt an, indem 
eine Urkunde von 1145 den damaligen Domprobst daselbst ^1<n'linn8 
M3joi-i8 m0N38t6iii pl't?s)O8it!!8 nennt. Daß auch größere 
Klosterkirchen in Sachsen auf dem platten Lande in eigenen und ander- 
seitigen deutschen Urkunden „Münster" genannt werden, ist mir bei der 
Durchsicht der Urkunden meines Archivs verschiedentlich, wenn auch nicht 
oft, begegnet.

Wir vermögen zur Zeit nicht zu entscheiden, wie sich der Volks­
sprachgebrauch zum offiziellen in Betreff des Begriffes Dom (Thum) 
verhielt, und ob, da die Conventualen aller Stiftskirchen auch amtlich 
und mehr noch außeramtlich als Domherren (Tbumherren), wie wir ge­



K

sehen, prädicirt wurden, nicht auch trotzdem ihre Stiftskirchen, auch wenn 
sie in der Mehrzahl an einem Orte bestanden und neben einer Cathe- 
dralkirche, dennoch als Dome bezeichnet worden seien. Ein Beispiel, 
das uns gerade in sivomjMi ist, scheint diesen Sprachgebrauch doch als 
einen allgemeinen zu bestätigen. Jn seinem Tagebuche schreibt der 
Magdeburgische Möllenvogt Sebast. Langhans beim Jahre 1b24: 
Den Abendt wie bemelt sein die Oompletoi in in allen dreyen Thu- 
men (d. h. den Collegiatstiftern S. Nicolai, S. Sebastian! und S. 
Gangolphi) vmme den newen Marckt ober diesen rumohr gefallen 
und nach geplieben auch der Sermon zum Thum (d. h. die erzbischöf- 
liche Domkirche) u. s. w.

Schließlich noch einige Zeilen über das Wort elnustrum, 
welches dem offiziellen Sprachgebrauch zur Bezeichnung für Kloster statt 
oosnotstnm, monL^ttN'ium oder eeelosin im Mittelalter fast ganz 
fremd ist und sich nur sehr selten angewendet findet. Denn eigentlich 
wird mit diesem Ausdruck weniger ein Kloster als geistliches Stift, geist­
liche Corporation oder gar seine Kirche, als vielmehr der Inbegriff aller 
die geistliche Stiftung bildenden Gebäude, insofern sie abgeschlossen 
durch eine Mauer n vitn seonlari getrennt waren, bezeichnet Jn 
diesem Sinne finden wir eines clnnstinim nicht selten bei Dom- (hohen 
Stifts-) Kirchen erwähnt, die, trotzdem die Canonici in keiner vita 
eomnumi8 lebten, doch mit allen ihren Nebengebäuden und sonstigen 
geistlichen Anstalten, die mit der Domkirche in eigentlichem Zusammen­
hänge standen, abgesperrt und durch eine Mauer und Thore von dem 
Verkehr des sie umgebenden öffentlichen Lebens abgeschlossen waren. 
Ganz besonders gilt dies von den zu geistlichen Zwecken dienenden, den 
Dom nahe umgebenden Gebäuden, namentlich dem Dormitorium für 
die Alumnen, die stets beim Dom und gemeinsam wohnenden Vicarien, 
den Bibliothek- und Archiv-Räumen, der Capitelsstube u. s. w., welche 
unter allen Umständen jedem Laien unzugänglich, mit Mauern und 
Thoren umgürtet waren. Alles, was hinter denselben lag, hieß cstnu- 
strum im weitern Sinne. Im engern Sinne dagegen ist unter 
elanstrum bei einer hohen Stifts- oder Collegiatstiftskirche dasjenige 
Gebäude oder Gemach zu verstehen, in welchem die .>'ooeunoniei ihren 
MMU8 cstnu8lrnli8, ihr Noviziatjahr abhielten, während dessen sie nach 
Art der 16ZuIn mona8tion und nicht nach den Freiheiten der wirklichen 
Canonici leben mußten, d. h. vor Allem, ohne sich aus diesem Orte 
entfernen zu dürfen, und unter strengster Beobachtung des Rituals, 
das ihnen den anstrengendsten Gottes- und Kirchendienst bei Tag und 
Nacht ohne Zuhülfenahme von Vicarien auferlegte. Jn diesem Ge­
bäude waren auch Zellen zur Strafverbüßung für die mit kirchlichen

') s. li. KI88. 30. 40 auf der Stadtbibliothek zu Magdeburg.
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Strafen belegten Stiftsherren bestimmt, eine Art Arrestlocal, in welches 
verwiesen zu werden als ,)oenn elnu^liuli^ bezeichnet wurde. Daher 
heißt es z. B. in einem dem Ende des 12. Jahrhunderts ungehörigen 
Statut des Halberstädter Hochsiifts über die Pflicht der Dom­
herren, sich bei den regelmäßigen Armenspenden persönlich einzusinden, 
daß der Contravenient mit der „poonu elunstrulis beahndet werden solle".

Unter den alteren Urkunden des Hochstifts Halberstadt befinden sich 
mehrere, die sich auf die Baugeschichte des ehrwürdigen Doms zu Hal­
berstadt beziehen und uns bei der Sammlung von Beweisstellen für 
das Vorstehende in die Hände sielen. Nach den in dem Prachtwerke 
des um die kirchlichen Alterthümer in Halberstadt hochverdienten Herrn 
Du. Lucanus über den dortigen Dom, erschienen 1837, über die Haupt­
bauten zusammengestellten Nachrichten soll

1) der erste Dom in Halberstadt gleich nach der Stiftung des 
Bisthums im ersten Viertel des 9. Jahrhunderts durch Bischof Hilde- 
grim 1. gegründet, von seinem spätern Nachfolger Hildegrim II. 
vollendet und 859 geweiht worden sein-,

2) dieser Dom sei 965 zusammengestürzt und ward erst nach 
längerer Zeit wieder ausgebaut durch Bischof Hildeward. Die Ein­
weihung dieses zweiten Domes soll 991 stattgefunden haben Unver­
ständlich ist mir die aus einem unkritischen Werke reproduciere Notiz, 
daß Bischof Hildeward „nicht nur das Stift S. Stephani 
wieder aufgebaut, sondern auch den Grund zur soge­
nannten (??!) Domkirche gelegt habe. Was wäre denn unter 
dem „Stift S. Stephani" zu verstehen?

3) Im Jahre 1060 sei mit einem großen Theile der Stadt auch 
der Dom bis auf den Grund in Asche gelegt, doch habe der Neu­
bau des nunmehr dritten Domes sofort begonnen und schon 1071 
die Einweihung stattgefunden.

4) im Jahre 1113 habe diese Domkirche bei den Feindseligkeiten 
wider Halberstadt sehr gelitten, sei aber 1137 wieder restaurirt worden.

5) dieser dritte Dom sei bei Gelegenheit der Erstürmung von 
Halberstadt im I. 1179 durch Herzog Heinrich den Löwen „ei»ge­
äschert", worauf jedoch der Neubau schon 1181 erfolgt sei und noch 
unter Bischof Gardolph um 1195 fortgedauert habe; dies sei auch noch 
unter Bischof Conrads Regierung der Fall gewesen, der zugleich eine Er­
weiterung des Doms vollzogen und ihn im I. 1220 eingeweiht habe.

') Urk. s. ll. Hochstift Halberstadt Xll. dl. 2 im Staats-Archiv zu Mag­
deburg.



11

6) nichts desto weniger sei der Aus- und Fortbau des Doms noch 
in den nächsten Decennien fortgesetzt, besonders durch den Domprobst 
Johannes Semeca, nach dessen Tode der Bau eine Unterbrechung von 
mehrern Jahren erfahren habe, bis er im Jahre 1252, wie aus einem 
Ablaßbriefe des pabstlichen Legaten Cardinal Hugo, 1252 in Halber­
stadt ausgestellt, hervorgehe, fortgeführt sei.

Diese letztere Annahme wird indeß durch die Worte des citirten 
Ablaßbriefes, der zu Halberstadt am 9. Febr. (1252) ausgefertigt ist, i) 
doch nicht bestätigt. Denn es heißt hier ausdrücklich und aus's klarste 
(mm — siout, ll66SNU8 6t 6Ss)it,uInM 66vlo8l'6 1IsIl)6!'8t3<l6N8i8 
nobl8 6Xs)ON6l'6 6Ul3V6!UNt, iiclom 666>68ism is)89M nimis 
V6tU8tät6 0 0 N8Ums) tsm 161)3! 306 6 6 p 6 p i n t 0P606 8U m- 
1)tuo8o u. s. w. Hieraus geht zuvörderst unwiderleglich hervor, daß:

1) die Reparatur des Doms 1252 schon begonnen hatte;
2) daß diese Reparatur in sehr großem Maßstabe beabsichtigt 

gewesen ist, da sie als so kostspielig bezeichnet wird;
3) daß die Reparaturbedürftigkeit des Doms sich in Folge seines 

hohen Alters, also der sehr langen Dauer seines Bestan­
des gezeigt habe;

4) daß der Zustand des Doms sehr schadhaft gewesen ist 
(„60N8UMptSM").

Es kann sich nur fragen, was der Cardinal, der selbst sah und 
sich selbst Vertrag halten ließ, im Jahre 1252 unter einer nimis 
V6t u.8tS8, einem übermäßigen Alter der Domkirche, verstanden 
habe. Kaum, unseres Dafürhaltens, einen Bau, dessen Beginn noch 
nicht vor 100 Jahren erfolgt war. Es ergiebt sich also hieraus, daß 
im Jahre 1252 Theile und zwar sehr beträchtliche Theile des Doms 
wohl noch aus der Zeit seiner ersten oder doch der zweiten Gründung 
stammten, mithin ein Alter von 2—300 Jahren hatten, sonst wäre der 
Ausdruck nimis V6tu8ts8 wohl schwerlich angewendet worden. Ist 
dies richtig, so werden die Relationen der ältern Chronisten über die im 
10., 11. und 12. Jahrhundert erfolgten Zerstörungen des Doms auf 
das richtige Maß zurückzuführen sein.

9 0. Ilslberstsä V. 16. ksdr. Pont, äomini Innocentii pgpe IV. snno IX. 
Orig. im Staats-Archlv zu Magdeburg 8. k. Stift Halberstadt XII Anhang 
IV. 10.



Noch einmal die Gründung Sraunschweigs betreffend.
Von

Hilmar v. Stromb eck zu Wolfenbüttel.

1.

Dem vormaligen Kloster, jetzigen Stifte Stederburg stand bis zur 
Ablösung vor etwa 2b Jahren das Zehentrecht von vielleicht 1000 oder 
mehr Morgen Acker der Flur der Stadt Braunschweig vor dem Wil- 
helmi- und Hohen-Thore auf dem linken Ufer der Oker — also im 
vormaligen bischöflich Hildesheimischen Sprengel — zu. Dieses 
Zehentrecht war indeß ursprünglich nicht eine einzige Berechtigung, son­
dern bestand aus drei verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten vom Kloster 
erworbenen Zehentberechtigungen.

1) Der bei weitem größere Theil jenes Zehentrechts, der 1187 
s. g. große Zehente von Vraunschweig, gehörte dem Kloster Stederburg 
schon vor diesem Jahre, wie die Stederburger Chronik ') zu jenem 
Jahre bezeugt, also insoweit außer Zweifel ist.

2) Inmitten der Landerei, von der dieser Zehente erfolgte, lag 
Landerei, welche zu dem Allodium des Herzogs in Thanquarderoth, das 
an den s. g. großen Hof grenzte, und andere, welche zu dem Hofe 
Ekthe gehörte und vor 1187 nicht dem Kloster, sondern einem andern 
Zehentherrn zehntpflichtig war. Da dies zu mancherlei Irrung und 
Streit Anlaß gegeben hatte, so suchte das Kloster auch das Zehentrecht 
von dieser Landerei zu erwerben, erreichte dies jedoch erst nach öftem 
vergeblichen Versuchen endlich im Jahre 1187, indem ihm der dama­
lige Zehentberechtigte, Arnold von Dorstadt, diese Zehentberechtigung mit 
Genehmigung des HildesHeimischen Bischofs, von dem dieselbe zu Lehn 
ging, für 10 Mark Silber verkaufte. Dies bezeugt gleichfalls die vor- 
gedachte Chronik, und ist somit gleichfalls außer Zweifel.

3) In demselben Jahre überließ nach eben dieser Chronik der

0 Die Chronik ist in Pertz Moum. xerm. bistor. lom. 16 abgedruckt.
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hi/desheimssch? Bischof K/o/?oo w-/ech /eoch L^woo/i von 
/>0ZV Dw/ch ////?> L^-?/7 ?00 //E// ^ch?0/?/l7 000 -NE/7^/^F,
deren Urbarmachung angefangen war, und da dieser kleine Neubruchs- 
zebnten, weil er eben vorn Hildesheimischen Bischöfe herkam, auf dem 
linken Ufer der Oker gelegen haben wird, das Kloster auch vor Braun­
schweig nie weiter, als vor dem Wilhelmi- und Hohen-Thore zehent- 
berechtigt gewesen ist, so wird dieser kleine Zehenten ohne Zweifel gleich­
falls vor einem dieser beiden Thore gelegen haben und in dem obge­
dachten Zehenten mit stecken.

Aus diesen drei verschiedenen Zehentberechtigungen ist also jener vor 
etwa 25 Jahren abgelösete Zehente des Stifts Stederburg vor Braun­
schweig entstanden.

Wann indeß, von wem und aus welche Weise das Kloster den 
unter Nr 1. vorbemerkten Theil jener Zehentberechtigung erwarb, dar­
über fehlen bis jetzt ausdrückliche Nachrichten; allein nach der neuesten 
Schrift über die Gründung Braunschweigs 9 halt sich deren Verfasser, 
der für die Wissenschaft leider viel zu früh verstorbene Bibliothekar 
Oo. Bethmann zu Wolfenbüttel, überzeugt, daß das Kloster jenen Theil 
des fraglichen Zehentens sofort bei seiner Gründung durch die Hand 
seiner Gründerin, der Grasin Friderunde, und zwar vom Hildesheimischen 
Bischöfe erhalten habe, und daß der Zehente deshalb denn auch noth­
wendig in der (s. g.) Stiftungsurkunde des Klosters 9. Kal. Febr. (24. 
Jan.) 1007 2) verbrieft, in dieser aber, da in ihr kein Zehente oder 
Grundeigenthum aus einem Orte „Braunschweig" aufgeführt sei, unter 
einem andern Ortsnamen aufgeführt sein und daher nothwendig unter 
dem Namen eines oder mehrerer der in der Urkunde benannten wüsten, 
der Lage nach unbekannten Ortschaften oder Höfe stecken müsse.

Daraus zieht denn Oo. Bethmann die weitere interessante und ein 
ganz unverhofftes Licht in die Geschichte der Stadt Braunschweig 
bringende Folgerung, daß der ganze auf dem linken Ufer der Oker be- 
legene Theil von Braunschweig, mithin die ganze Altstadt und also der 
älteste Theil der Stadt im Jahre 1007 noch nicht vorhanden gewesen 
sein könne und in Wahrheit noch nicht vorhanden gewesen sei.

Doch lassen wir den Verfasser jener Schrift selbst reden. Er sagt: 9
„Wohl aber liegt ein Beweis gegen das Dasein Braunschweigs 

darin, daß es in der Stiftungsurkunde (?) von Stederburg nicht ge­
nannt wird, wahrend doch das Kloster von Anfang an (?) den großen 
Zehenten vor Braunschweig besaß. Also muß das nachmalige Stadt-

9 In Westermann's illustrirten Monatsheften. 1861. p. 525-559.
'-) Sie ist abqcdruckt bei Pertz I. c. p. 201, in Falke Iiaäii. Lortwj. 

p. 89. 90.
3) Westermann l. c. p. 525, 526, 535.
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gebiet auf dem linken Ufer der Oker damals, 1007, zu einem oder 
einigen der in jener Urkunde vorkommenden Oerter gehört haben, oder 
die Altstadt ist aus einem Dorfe entstanden, welches seinen alten Namen 
gegen den allgemeinen „Stadt" verlor. — — — — Hieraus ergiebt 
sich, daß das ganze Stadtgebiet auf dem linken Ufer der Oker, soweit 
nicht Eigenholden darauf saßen, den alten Grafen von Oelsburg (?), 
nicht aber den Ludolsingern gehörte, wahrend das davon eingeschlossene 
Thankwarderoth und die Wiek ausdrücklich Allode der Brunonen heißt".

So überzeugend nun auch diese Darstellung Dr. Bethmann's auf 
den ersten Blick erscheinen mag, so halt sie doch eine genauere Prüfung 
nicht aus, wovon wir, und daß insbesondere die si g. Stiftungsurkunde 
von 1007 weder für noch gegen das Dasein Braunschweigs oder eines 
Theils desselben im Jahre 1007 beweiset, die geehrten Leser in dem 
Nachfolgenden, freilich zu unserem großen Bedauern, zu überzeugen hoffen.

2.

Nehmen wir einstweilen mit Dr. Bethmann als richtig an (ohne 
dies aber dadurch einraumen zu wollen), daß jene im Jahre 1187 
dem Kloster zehentpflichtigen Aecker der Flur Braunschweigs im Jahre 
1007 zur Flur einer oder mehrerer der in der Urkunde von 1007 be­
nannten (spater eingegangenen) Ortschaften oder Höfe (deren Lage bis 
jetzt nicht ermittelt ist) gehört haben, so würde daraus allerdings noth­
wendig folgen, daß sich aus den Feldmarken dieser Ortschaften oder Höfe 
die Feldmark Braunschweig auf dem linken Okerufer ganz oder zum 
Theil gebildet hat, durchaus aber nicht, selbst wenn der s. g. große 
Zehente vor Braunschweig dem Kloster von dessen Gründung an gehört 
hatte, daß der Grund und Boden, auf dem sich die Altstadt Braun­
schweig 1187 ausgebreitet hatte, zu einer der Feldmarken jener Ort­
schaften oder Höfe im Jahre 1007 oder zu einer anderen Zeit gehört 
habe, weil offenbar möglich und mindestens durchaus nicht unwahrschein­
lich, nach unserm Dafürhalten sogar das Wahrscheinlichste ist, daß die 
Bewohner jener Ortschaften oder Höfe sich nach dem Eingehen derselben 
mehrerer Sicherheit halber oder aus andern Gründen in dem bereits 
bestehenden Braunschweig wieder seßhaft gemacht und die Feldmarken 
ihrer eingegangenen Dörfer oder Höfe natürlich dahin mitgenommen 
haben; ohne Zweifel wird sich der Umfang Braunschweigs dadurch ver­
größert haben.

Nehmen wir selbst fernerweit noch an, daß sogar der Grund und 
Boden der Altstadt Braunschweig vom Jahre 1187 im Jahre 1007 
zu einem oder mehreren jener spater eingegangenen Ortschaften oder 
Höfe gehört habe, so sind nur zwei Möglichkeiten denkbar, nämlich, 
daß diese Ortschaften und Höfe im Jahre 1007 entweder gerade da
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lagen, wo sich 1187 die Altstadt Braunschweig ausbreitete, oder nicht 
da, sondern außerhalb deren Umkreises an einer anderen Stelle der 
Fluren jener Wüstungen; in jenem Falle würde dann allerdings selbst­
verständlich die Altstadt Braunschweig 1007 noch nicht existirt haben 
können, in letzterem Falle aber offenbar sehr wohl, weil, wenn die Alt­
stadt 1007 auf einem Theile jener Fluren bereits aufgebaut war, dieser 
nicht mehr zu den letztem gehörte, uud wenn die Fluren dieser nach- 
herigen Wüstungen 1007 dem Kloster geschenkt wurden, dies offenbar 
nur ausschließlich jenes Theils, worauf die Altstadt bereits stand, ge­
schehen konnte. Da man nun aber die Lage jener Wüstungen nicht 
kennt, so kann man keiner jener beiden Möglichkeiten eine größere Wahr­
scheinlichkeit zusprechen, und es wird daher und durch das übrige Vor­
erwähnte klar, daß sich aus der Eingangs gedachten Annahme Dr. Beth- 
mann's nichts dafür folgern läßt, daß die Altstadt Braunschweig 1007 
noch nicht da gewesen ist.

Ein ähnliches Beispiel wird dies noch klarer machen.
Das Kloster Königslutter erwarb im Jahre 1243 den Zehenten 

des Dorfs Schoderstadt bei Königslutter; spater zeigt sich die zehent- 
pflichtige Flur dieses Dorfs als ein Theil der Flur der Stadt Königs­
lutter, und daß jener Zehente bald der Schoderstadtsche, bald der Stadt 
Königsluttersche genannt wird. Wüßte man nun nicht sicher, daß der 
Ort Königslutter lange vor 1243 vorhanden war, daß Schoderstadt V4 
Stunde weit von demselben lag und erst lange nach 1243 einging, daß 
sich danach dessen Bewohner wiederum in Königslutter seßhaft machten, 
dahin natürlich die Flur ihres vormaligen Dorfes Mitnahmen, wodurch 
dieselbe dann ein Theil der Kömgslutterschen Flur wurde, so würde man 
mit völlig ganz gleichem Grunde bier bei Königslutter, wie 0,-. Beth- 
mann bei Braunschweig, sagen dürfen, daß Königslutter 1243 noch nicht 
habe vorhanden sein können.

3.

Allein auch die Voraussetzungen selbst, von denen 1)?. Bethmann 
ausgeht, sind entweder unrichtig oder doch zur Zeit noch nicht hinläng­
lich erwiesen, daher zur Zeit noch nicht geeignet, um darauf Aussprüche 
zu bauen.

So ist es
11 unrichtig, daß die Urkunde von 1007, welche Dr. Bethmann 

als Stiftungsurkunde des Klosters Stederburg betrachtet, die Stiftungs­
urkunde ist. Der eigene Inhalt der Urkunde läßt darüber keinen Zweifel, 
indem sie sich zweifellos als ein Privilegium des Kaisers über die Auf­
nahme des Klosters in den Schutz des kaiserlichen Mundiburdiums giebt. 
Die Urkunde dagegen, worin die Gründerin des Klosters, Gräfin Fride- 
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runde ihre Ausstattung desselben, sowie die, worin der Diöcesanbischof 
die geschehene Stiftung des Klosters, dessen Dotation und Einweihung 
verbriefte und bestätigte — die eigentlichen Stiftungsurkunden — scheinen 
beide nicht mehr vorhanden zu sein, jedenfalls hat man sie zur Zeit nicht, 
und da die Stederburger Chronik ausdrücklich bekundet, H daß, nachdem 
die Gräfin das Kloster gegründet und ihre Schenkung der Schrift über­
geben, die Stiftung mit den Privilegien, nicht nur des Kaisers (die 
Urk. von 1007), sondern auch des Bischofs (die eigentliche Stif­
tungsurkunde) bekräftigt sei, so kann darüber um so weniger Zweifel 
sein, daß auch der Bischof die Stiftung verbrieft und urkundlich be­
stätigt hat, und eine förmliche eigentliche Stiftungsurkunde vorhanden 
gewesen ist.

Diese und jene Urkunde verfolgen aber sehr wesentlich verschiedene 
Zwecke, denn während bei dem kaiserlichen Privilegium die Aufnahme 
des Klosters in den Schutz des kaiserlichen Mundiburdiums Zweck ist, 
ist bei der bischöflichen Sliftungsurkunde Hauptzweck, daß in ihr alles 
und genau aufgeführt werde, womit das Kloster bei seiner Stiftung aus­
gestattet wurde, fei es von der eigentlichen Gründerin desselben oder An­
deren, und wird somit hier die Hauptsorgfalt auf die Angabe der ein­
zelnen Vermögenswerthe des Klosters verwandt, und daß davon nichts 
vergessen werde, während die Aufführung der einzelnen Vermögenswerthe 
des Klosters für jenes kaiserliche Privilegium unwesentlich ist, und ohne 
Nachtheil würde haben ganz unterbleiben können. Deshalb ohne Zweifel 
ist denn auch in dieser Urkunde nur im Allgemeinen, und nicht bei jedem 
einzelnen Orte, angegeben, was das Kloster darin erhielt, während in der 
Stiftungsurkunde sicher dies geschehen sein wird. Ueberdies läßt der 
Inhalt des kaiserlichen Privilegii darüber keine Ungewißheit, daß in ihm 
nur die Besitzungen angemerkt sind, und sein können, mit denen die 
Gründerin des Klosters dasselbe ausgestattet hat, und wenn wir nun 
auch keinen Grund haben, die Aufzählung derselben für unvollständig 
zu halten, so ist doch klar, daß diese Urkunde uns keine Gewißheit und 
Sicherheit darüber geben kann, daß nicht noch andere Personen, außer 
der Stifterin, das Kloster bei seiner Gründung beschenkten, wie sehr 
häufig, ja wohl fast regelmäßig geschah, indem insbesondere schon die 
Diöcesanbischöfe sehr häufig bei der Einweihung, besonders wenn bedeu­
tende Stiftungen Vorlagen, noch Einiges denselben zu schenken pflegten.

Die Folgen, welche für unsere Frage aus jenem veränderten Cha­
rakter der Urkunde von 1007 entstehen, sind von großer Bedeutung. 
Denn während z. B. allerdings fest steht, daß in dieser Urkunde ein 
Zehenten von Grundstücken, und überhaupt Grundstücke der Ortschaft 
„Braunschweig" — unter diesem Namen — sich nicht aufgeführt

0 Pertz I. c. x. 199 oder 200.
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finden, ist nunmehr und weil zur Zeit noch die eigentliche Stiftungs­
urkunde nicht aufgefunden ist, gleichfalls außer Zweifel gestellt, daß wir 
nicht wissen können und nicht wissen, ob in der Stiftungsurkunde über­
haupt jener Zehente verbrieft ist, und eventuell in welcher Weise, und 
ferner, daß, wenn es zweifellos wäre, wie l)r. Bethmann sagt, daß das 
Kloster den Zehenten von der Braunschweigischen Landerei von seiner 
Gründung an besessen bat, aus dem Inhalte der Urkunde von 1007 
nichts weiter würde gefolgert werden können, als daß der fragliche 
Zehente nicht zu den Realitäten gehört hat, welche die Gräfin Frede­
runde dem Kloster gab, während wir, falls der fragliche Zehente oder 
überhaupt Grundstücke „Braunschweigs" in der eigentlichen Stiftungs­
urkunde nicht aufgeführt waren, allerdings daraus folgern dürften, daß 
der Zehente darin unter einer anderen Ortsbezeichnung enthalten 
sein und also, wenn darin Zehenten aus der Lage nach unbekannten, 
nicht mehr vorhandenen Ortschaften aufgeführt stehen, unter diesen stecken 
müsse.

Unserm, und wie wir hoffen, begründeten Dafürhalten nach würde 
hiernach, um es kurz zu wiederholen, daraus, daß in der Urkunde von 
1007 kein Zehente von „Braunschweigschen" Grundstücken oder über­
haupt keine „Braunschweigschen" Grundstücke sich aufgeführt finden, 
nichts weiter entnommen werden können, als daß die Stiftern: mit 
diesen das Kloster nicht ausgestattet hat.

4.

2) Ferner ist I),-. Bethmann's Angabe, daß das Stederburger 
Kloster den (1187) f g. großen Zehenten von seiner Gründung an 
besessen habe, wenn nicht unbegründet, doch mindestens in ihrer Be­
gründung noch sehr großen Bedenken unterworfen.

Nach den klaren ausdrücklichen Worten der Stederburger Chronik 
steht fest, wie wir schon wissen, daß das Kloster jenen Zehenten bereits 
im Jahre 1187 besaß, und es ist nicht minder zweifellos, daß jene 
Chronik den Erwerb desselben in der ganzen Zeit nach der vollendeten 
Stiftung des Klosters bis zum Jahre 1187 nicht angemerkt hat. Da 
sich nun aber nicht annehmen läßt, daß der Chronist den Erwerb eines 
so beträchtlichen Grundwerths nicht sollte verzeichnet haben, wenn er 
wirklich wahrend jener Zeit geschehen wäre, so darf man daraus folgern 
— was überdies dem regelmäßig von solchen Klosterchroniken befolgten 
Gebrauche gemäß ist — daß der Erwerb des Zehenten sich aus der 
ursprünglichen Stiftung datiren müsse.

Dr. Bethmann hat nun zwar die Gründe seiner obigen Angabe 
nicht angegeben, wir werden indeß schwerlich darin fehlgehen, daß jener 
Gebrauch der Klosterchroniken sie ihm gegeben habe, würden andern-

2
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falls jedenfalls nicht im Stande sein, einen andern Grund aufzu- 
sinden.

Allein wenn wir dagegen berücksichtigen, daß die Chronik in der 
ganzen Zeit von 1007 bis 1164, also für 150 Jahre, nur einen ein­
zigen Erwerb angemeckt hat, indeß schwer glaublich, ja unglaublich er­
scheinen muß, daß das Kloster in jenem Zeitraum keine weiteren Schen­
kungen erhalten haben sollte, weil jene Zeit den Stiftern und Klöstern 
gerade sehr viele und reiche Geschenke brächte, ferner berücksichtigen, daß 
die Chronik erst mit dem Jahre 1162 gleichzeitig wird, und für die 
Zeit vorher bis zur Gründung zurück im allerhöchsten Grade mager 
und dürftig gehalten ist, *)  nicht einmal die Reihe der vorhanden ge­
wesenen Aebtissinnen vollständig und über deren Regierungszeit gar nichts 
angiebt, und endlich noch, daß die Verwaltung des Klosters in jener Zeit 
sehr unordentlich und schlecht gewesen ist, sogar manche Vermögens­
stücke, wie der Chronist bezeugt, in jener Zeit dem. Kloster abhanden 
gekommen sind, und man deshalb ohne allen Zweifel noch viel weniger 
Sorgfalt auf die Aufbewahrung der Briefschaften des Klosters verwandt 
haben wird, ist doch der Chronik von allen dem Kloster nach ihren An­
gaben bei der Stiftung ausgestellten Urkunden nur allein das kaiserliche 
Privilegium von 1007 beigefügt, wahrscheinlich weil von den übrigen 
Gründungsbriefschaften nichts mehr vorhanden war, so ist das Bedenken 
offenbar nicht unbegründet, daß der Chronist aus denselben Gründen, 
aus denen er seine Chronik für jene Zeit im Allgemeinen so mager und 
unvollständig hielt, dieselbe auch rücksichtlich der weitem Gütererwer­
bungen des Klosters mager und unvollständig gehalten hat, und ohne 
Zweifel halten mußte, weil ihm das urkundliche und sonstige Material 
zu einem Mehrern fehlte; wir sind jedenfalls nicht im Stande gewesen, 
einen andern Grund zu entdecken, der die übergroße Dürftigkeit der 
Chronik für die Zeit von 1007 bis 1164 erklären könnte.

Unter solchen Umständen müssen wir daher ausnahmsweise im vor­
liegenden Falle, wenn nicht für unzulässig, doch für im hohen Grade 
bedenklich halten, daraus, daß sich in der Stederburger Chronik in den 
Jahren von 1007 bis 1187 nichts über den Erwerb des fraglichen 
Zehentens findet, auf dessen Erwerb bei der ursprünglichen Dotirung zu 
schließen und letzteres anzunehmen.

Allein selbst auch noch nicht einmal, wenn diese unsere Bedenken 
unbegründet wären, und sich außer jeden möglichen Zweifel stellen ließe, 
daß das Kloster Stederburg von Anfang an den fraglichen Zehenten 
besessen habe, würde sich dadurch zur Genüge begründen lassen, daß der

0 Die Geschichte dieser Zeit bis 1142 nimmt kaum den Raum einer halben 
Folioseite in Anspruch.

2) Pertz I. c. p. 200, 210, 211.
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Zehente nur unter einer andern Ortsbenennung oder Bezeichnung .in 
der Urkunde von 1007 dem Kloster verbrieft sein müsse; denn wodurch 
würde uns verwehrt werden, da diese Urkunde die eigentliche Stiftungs­
urkunde nicht ist, sogar unzweifelhaft nur die von der Stifterin dem 
Kloster geschenkten Grundstücke beiläufig nennt und auch nur diese ver­
zeichnen konnte, wodurch, sage ich, würde uns verwehrt werden, den 
Spieß umzudrehen und dafür zu halten, daß der fragliche „Braun- 
schweigsche" Zehente, eben weil er in der Urkunde von 1007 nicht 
aufgeführt steht, dem Kloster nicht von der Gräfin Frederunde, sondern 
von einem Andern zur Zeit der Gründung des Klosters geschenkt sein 
müsse, zumal eines Theils es etwas durchaus Gewöhnliches ist, daß 
auch noch Andere außer den eigentlichen Gründern die Stiftungen bei 
ihrer Gründung begiftigten, und andern Theils in der Chronik sogar 
noch ein paar Grundstücke, 1 M. in Arebeke (Arbke) und ein Gut 
der Kirche in Wolveshagen, (Wolfshagen am Harze) als dem Kloster 
gehörig erwähnt werden, welche die Urkunde von 1007 gleichfalls nicht 
aufführt, und über deren Erwerb in der Chronik gleichfalls nichts an­
gemerkt ist, sagt doch auch die Chronik daß von der Gräfin Frede­
runde und deren Mutter die „erste" Schenkung der Ausstattung des 
Klosters geschah, was sehr wohl den Sinn haben kann, daß noch 
weitere Schenkungen und von Andern hinzugekommen sind.

L.

Sollten nach allem diesem noch Zweifel oder Bedenken in Bezug 
auf unsere am Ende des tz. 1 aufgestellte Behauptung übrig geblieben 
sein, so wird das Nachfolgende jedenfalls von durchschlagender Wirkung 
sein, weil

3) das Kloster nach dem Inhalte der Urkunde von 1007 weder 
den Zehenten von den Grundstücken vor Braunschweig, noch überhaupt 
einen Zehenten aus den darin aufgeführten Ortschaften oder Höfen oder 
andern möglicher Weise erhalten haben kann.

Wenn nämlich Dr. Bethmann behauptet, wie von ihm geschieht, 
daß, weil Braunschweig in der Urkunde von 1007 nicht genannt werde, 
während doch das Kloster von Anfang an den großen Zehenten vor 
Braunschweig besaß, deshalb das Gebiet, welches die Stadt auf dem 
linken Ufer der Oker 1187 bedeckte, im Jahre 1007 zu einem oder 
einigen der in jener Urkunde vorkommenden Dörfern oder Höfen gehört

i) Perh lilonum. 6erm. Iiist. I. 16 p. 210.
2) 1.. c. p. 211.
3) 1^. e. p. 199 oder 200.
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haben, oder die Altstadt aus einem Dorfe entstanden sein müsse, welches 
seinen alten Namen gegen den allgemeinen „Stadt" verlor, so muß er 
nothwendig zugleich behaupten, daß jener Zehnte des Klosters aus der 
Urkunde von 1007 originirt, indem dem Kloster darin der Zehente 
entweder unter dieser Bezeichnung oder versteckt in einem anderen Gegen­
stände geschenkt ist, durch den der Zehente mit umfaßt wird und um­
faßt werden kann.

Betrachten wir daher nach diesen Rücksichten, was dem Kloster 
in oder richtiger nach Angabe der Urkunde von 1007 geschenkt ist; 
dies ist Folgendes:

n) in oppido ZteUeiOnr», ^nillc^uiU stulmit lurnintrix (die 
gesammten Besitzungen, welche die Gräfin in Stederburg besaß). Dar­
unter könnte zwar eine Zehentberechtigung begriffen sein, aber nur auf 
in der Flur von Stederburg belegenen Grundstücken, wenn die Stisterin 
eine solche daselbst besaß. Daß die Gräfin aber keinen von Steder- 
burger Grundstücken erfolgenden Zehenten besaß und also dem Kloster 
auch nicht schenken konnte, setzen Urkunden des Klosters aus dem letzten 
Viertel des 13. Jahrhunderts außer Zweifel, weil erst durch diese das 
Kloster den Zehenten von seinen auf Stederburgec Flur belegenen 
Grundstücken erwarb.

Jedenfalls würde überdies das Kloster den Zehenten von den vor 
Braunschweig belegenen Grundstücken auch schon um deswillen durch 
jene Schenkung nicht erhalten haben können, weil zwischen diesen und 
der Feldmark von Stederburg auch damals mehrere andere Dorffeld­
marken lagen, und jene Grundstücke nicht zur Flur von Stederburg 
gehört haben.

Allein selbst wenn sich feststellen ließe, daß das Kloster durch jene 
Schenkung den fraglichen Braunschweigschen Zehenten erhalten habe, 
so würde dann zwar nicht zu bestreiten sein, daß der im Jahre 1187 
zu der Flur der Stadt Braunschweig gehörige zehentpflichtige Acker 
schon 1007 dem Kloster zehentpflichtig gewesen sei, aus der Urkunde 
aber demohngeachtet noch lange nicht folgen, daß nun auch noch der 
Grund und Boden, auf dem im Jahre 1187 die Altstadt sich aus- 
breitete, 1007 zu jenen Aeckern gehört habe, oder dem Kloster zehentbar 
gewesen sei, und also daraus für oder gegen das Dasein der Altstadt 
durchaus nichts gefolgert werden können,

b) 211 Mansen in 36 in der Urkunde namhaft gemachten Ort­
schaften oder Höfen. Es ist außer allem Streit, insbesondere nach dem 
Sprachgebrauchs jener Zeit, daß eine Schenkung von Mansen, wenn 
sie nicht ausdrücklich als zehentfrei angegeben sind (was in der Urkunde 
nicht geschehen ist), die auf denselben haftende Zehentberechtigung nicht 
mit umfaßt, wie überdies auch sogar durch die Mansen, welche das 
Kloster in dem jetzt wüsten Stedere von der Stisterin erhalten hat,
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bestätigt wird, indem das Kloster den Zehenten von denselben erst durch 
eine Urkunde aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts erwarb. ') 

c) 2 Hausstellen und etwas Salzzins in Salzdahlen, dadurch kann 
das Kloster den fraglichen Zehenten gleichfalls nicht mit erworben haben.

Es stellt sich somit durch den Inhalt der Urkunde selbst unzweifel­
haft heraus, daß das Kloster aus keinem einzigen der in der Urkunde 
vom Jahre 1007 benannten Ortschaften oder Höfe, Stederburg etwa 
ausgenommen, ein Zehentrecht von der Gräfin Friderunde oder Andern 
geschenkt erhielt, weder von den geschenkten Grundstücken, und noch viel 
weniger von andern Grundstücken, und es ist daher geradezu unmöglich, 
daß das Kloster den Besitz des fraglichen Zehentens aus jener Urkunde 
ableiten kann; führt doch auch die Stederburger Chronik bei der allge­
meinen Angabe der dem Kloster von der Stifterin geschenkten Reali­
täten keine Zehentberechtigung mit auf.

Damit verschwindet denn auch jede, selbst die entfernteste Mög­
lichkeit der Führung eines Beweises durch die Urkunde von 1007, daß 
der Grund und Boden, auf dem sich die Stadt Braunschweig 1187 
links von der Oker ausbreitete, im Jahre 1007 oder zu einer andern 
Zeit zu einer der in der Urkunde namhaft gemachten Ortschaften oder 
Höfe gehört haben könne, und wir müssen daher, wenigstens zur Zeit 
noch, diese Angabe On. Bethmanns als unbegründet zurückweisen. Zu­
gleich fallen damit auch die weitem Folgerungen desselben, z. B. daß 
das ganze Stadtgebiet auf dem linken Okerufer, soweit nicht Eigenholden 
darauf saßen, den alten Grafen v. Oelsburg gehört habe, ganz abge­
sehen davon, daß man durchaus nichts darüber weiß, ob und welche 
Stücke des Stederburger Stiftungsvermögens vom Grafen Altmann 
oder dessen Gemahlin herrührlen, und davon, daß man daraus, daß 
Jemand eine Zehentberechtigung besitzt, durchaus nicht darauf zu schlie­
ßen befugt ist, daß er auch Eigenthümer des ihm zehentpflichtigen Grundes 
und Bodens ist.

Der Inhalt der Urkunde von 1007 beweist nichts weder für, noch 
gegen das Dasein der Altstadt Braunschweig oder eines Theils derselben, 
sie giebt nicht einmal zu Wahrscheinlichkeiten oder Vermuthungen in 
dieser Beziehung Grund.

Ich glaube sonach ausgeführt zu haben, was ich versprochen habe, 
und könnte daher nunmehr schließen, nehme mir aber die Erlaubniß, 
noch ein paar Bemerkungen folgen zu lassen.

6.

Die erste betrifft die in der mehrerwähnten Urkunde namhaft ge­
machten 37 Ortschaften.

0 Beges Burgen p. 151.
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Die Stederburger Chronik sagt, daß das Kloster Stederburg alles 
in allem 240 Mansen von der Grasin Friderunde erhalten habe, wo­
gegen die Urkunde von 1007 die Besitzungen des Klosters in jenen Ort­
schaften mit Ausnahme Stederburgs im Allgemeinen zu 211 Mansen 
angiebt, woraus also folgt, daß das Kloster in der Stederburger Flur 
29 Mansen bekommen hatte; was von den 211 Mansen auf jede der 
übrigen 36 Ortschaften kam, sagt die Urkunde nicht und ist nicht 
bekannt.

Jene 37 Ortschaften oder Höfe waren nach der in der Urkunde 
beobachteten Reihenfolge folgende:

1. Stederborch, das jetzige Stederburg auf dem linken Ufer der 
Oker.

2. Lindun — Linden bei Wolfenbüttel,') auf dem rechten Ufer 
der Oker.

3. Thidhi — Thide, auf dem linken Ufer der Oker.
4. nlis villg 8te<1ero — wüst, innerhalb der Flur des jetzigen 

Stiftsguts Stederburg, 2) auf dem linken Ufer der Oker.
6. Northem — wüst an der Stelle des jetzigen Nortenhof^) auf 

dem linken Ufer der Oker.
6. Stokkem — Kl. oder Capellstöckheim, anf dem rechten Ufer 

der Oker.
7. Meinolvesrode — Melverode, auf dem rechten Ufer der 

Oker.
8. Regindesrode — wüst, ohne Zweifel das Reindagerotb, welches 

laut Urk. v, 1031 der St. Magnikirche in Braunschweig ein- 
gepfarrt wurde, deshalb im vormaligen Bisthume Halberstadt 
und also auf dem rechten Ufer der Oker gelegen haben wird.

9. Herikesgebutle — Harxbüttel^) an der Schunter.
10. Thuringesgibutli — wüst, ohne Zweifel das Thuringesbutli, 

welches laut Urkunde von 1031 gleichfalls in die S. Magni­
kirche eingepfarrt wurde?) und daher wahrscheinlich auf dem 
rechten Okerufer lag.

11. Theletunnum -- man halt dieses für das Vtstitnnum, welches 
laut Urk. von 1031 gleichfalls der S. Magnikirche eingepfarrt 
wurde, also für das jetzige Veltenhof^) auf dem rechten Ufer 
der Oker; doch könnte man auch sehr wohl Thune an der 
Schunter dafür entsprechen.

12. Riudum — jetzt Rühme, gleichfalls laut Urkunde von 1031 
in die S. Magnikirche eingepfarrt.

9 Angabe des Archivars Hettling zu Wolfenbüttel.
-) bis 9 jnci. desgleichen.
9 und nicht Ribbesbüttel.
9 Hettlingsche Angabe.
9 Hettlingsche Angabe.
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13. Wagken — Waggum') auf dem rechten Okerufer.
14. Meginsnichegibutle — unbekannt.
15. Winnenroth — wüst, zwischen Lagesbüttel, Walle und Wenden, 

in der Flur einer der beiden erstgenannten Orte, auf dem 
rechten Okerufer.

16. Brenhorst — wüst, unbekannt.
17. Hechhorst — jetzt Eikhorst, nordöstlich bei Harebüttel.
18. Meynum - jetzt Meine.
19. Smelike — wüst bei Meines)
20. Onhorst — jetzt Honhorst, nördlich von Meine.
21. Wendebutle — man halt es für wüst und südlich der Meiner- 

heide belegen, ?) doch könnte man dafür auch Wedersbüttel, 
östlich bei Meine, ansprechen.

22. Dellangebutle — Dannenbüttel oder Allenbüttel.s)
23. Bokele — Bockeln^) an der Aller, westlich von Gifhorn.
24, Zimlike,
25. Oztruo, !
26. Misslke, !
27. Dobirunke, I jenseit der Okec, also
28. Kippli, k in der Altmark belegen;
29. Mildanhovede — wüst an der Quelle ' alle die 11 jenseit der 

des Mildeflusses, ) Ohre belegenen Ort-
30. Klestenike — Klitznick im Jerichow- schaften waren dem 

schen Kreise. Kloster vor 1165 ab-
31. Palemke, Handen gekommen.
32. Starbunde,
33. Gosikestorp,
34. Maganttorp.
35. Slihtanvelt — vielleicht Sillfeld oder Stellfeld, ohnweit Fal- 

lersleben.
36 Rikbaldesgebutli — vielleicht Ribbesbüttel.
37. Dalhem.— Salzdahlum bei Wolfenbüttel.
Da Nr. 8 und 10 aus dem rechten Ufer der Oker gelegen haben 

werden, so bleiben von allen vorstehend benannten Ortschafen oder Höfen, 
deren Lage man nicht kennt, möglicher Weise nur Nr. 14 Megins- 
nichegibutli, Nr. 16 Brenhorst, Nr. 35 Slihtanvelt und Nr. 36 Rik- 
baldesgebutle übrig, welche da gelegen haben könnten, wo sich nachher 
das Gebiet von Braunschweig auf dem linken Okerufer ausbreitete; 
von diesen wird man auch noch Brenhorst und Meginsnichegibutli, weit 
wahrscheinlicher weiter ab von Braunschweig zu suchen haben, ersteres

'*)  bis 9) ind. Hettlingsche Angabe. 
'0) Pertz I. c. p. 200.
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da wo die Horst-Ortschaften sich finden, und weil es zwischen Winnen- 
roth und Eikhorst, letzteres aber zwischen Winnenroth und Wagum auf­
geführt steht, und bei Aufführung der Ortschaften in der Urkunde offen­
bar einige geographische Reihenfolge, wenn auch keine durchgängige 
genau beobachtet ist; offenbar ist es auch nicht ohne allen Grund, Nr. 
35 für Stellfeld oder Sillfeld und Nr. 36 für Ribbesbüttel anzu- 
sprechen, so daß es somit eher für wahrscheinlicher zu halten wäre, daß 
auch keine von diesen 4 Ortschaften an der Stelle der nachherigen Alt­
stadt und deren Gebiets gelegen hat, wie daß eine derselben an ihrer 
Stelle gelegen hat.

7.

Da nach dem Jahre 1861 noch an verschiedenen Stellen der Stadt 
Braunschweig s. g. Aschcnkrüge gefunden sind, so lasse ich ein vervoll­
ständigtes Verzeichniß aller Orte derselben uud ihrer Flur,'wo dies ge­
schehen ist, folgen:

Aschenurnen sind gefunden:
I. Unter der s. g. Mönchskammer, einem abgebrochenen Haufe 

neben der Wohnung des Predigers zu S. Andreas, IXro. ^88. 1151, 
schon vor 100 Jahren.9

2. Auf der Hagenbrücke unter dem Hause ^88. 1310 kurz 
vor 1758 — II Stück. 2)

3. Am Sandberge am 24. April 1801, abgebildet in dem Or. 
Bethmannschen Aufsätze. 9

4. Am Neuenwege unter ^l-o. ^88. 1108 im Jahre 1841, 
1 Stück besitzt Herr Dr. Schiller in Braunschweig, abgebildet eben­
daselbst.

5. An der Michaeliskirche im Jahre 1859 — 16 Stück, wovon 
aber nur eins geretttet, im Besitze desselben und ebendaselbst abge­
bildet ist.

Ich bemerke dazu, daß s. g. Aschenurnen genau von der Form 
der unter Ordn. Nr. 4 u. 5 enthaltenen bei Voigtsdahlen in großer 
Menge, jedoch umgekehrt, auf ihrer Oeffnung stehend, und offenbar nur 
mit dem Grunde, auf dem sie standen, und nicht mit Asche, Kohlen- 
und Knochentheilen angefüllt vor wenigen Jabren, so wie bei Dobbeln 
mit Erde, Knochentheilen und eisernen Artefakten im Anfänge dieses 
Jahrhunderts aufgefunden sind; von den erstem besitzt Herr Dom-

9 Calvör's heidn. Niedersachsen p. 308.
9 Braunschw. Anzeig. 1758 St. l6. Sp. 245.
9 Westermanns illustrirte Monatshefte. 1861. p. 526.
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Prediger Thiele zu Braunschweig und Andere, von den letztem Einsender
dieses einige.

6. In der Schützenstraße,
7. In der Schuhstraße,
8. In der Kuhstraße

ein Mehreres darüber ist nicht mit­
getheilt. i)

9. 10 Fuß unter dem Hausboden des Polizeigebaudes 2 Stück 
— nach der Gördelinger- oder nach der Neuenstraße zu? Befinden sich 
im städtischen Museum. ?)

10. An der Echternstraße in 12 Fuß Tiefe unter einem zu iVro. 
^88. 607 an der Güldenstraße gehörigen Hintergebäude im I. 1860.^)

11. An der Breitenstraße unter dem Guseckeschen Hinterhause Nr. 
4 in 15. Fuß Tiefe 3 Stück; befinden sich im städtischen Museum. 
Es. Ordn. Nr. 16.

12. An der Stecherstraße unter dem Hause Nr. 17 in einer Tiefe 
von 10 Fuß im Jahre 1866, befindet sich ebendaselbst.^)

13. An der Güldenstraße unter dem Wilkenschen Hause iXro. 
^88. 547 im Jahre 1866 3 Stück, befinden sich ebendaselbst. 6) 05 
Ordn. Nr. 14.

14. An der Echternstraße unter dem frühern Wilkenschen Hause 
Nr. 6 im Sommer 1866 1 Stück, befindet sich ebendaselbst. 0k. 
Ordn. Nr. 13 und 10.

15. In der kleinen Burg unter dem Hause Nr. 8 im Juli 1866, 
2 Stück, befinden sich ebendaselbst.

16. an der Scharrenstraße unter dem Hause Nr. 23 9 Stück 
und in einer Tiefe von 17 Fuß unter dem Garten des vormal. Berg­
handlungshauses 3 Stück; befinden sich ebendaselbst. 05 Ordn. 
Nr. 11.

17. Am alten Petrithore unter dem Hause Nr. 10 im I. 1867 
3 Stück, befinden sich ebendaselbst.

18. Unter einem Hintergebäude des goldnen Sterns ?iio. ^88. 
191 am Kohlmarkte vor mehrern Jahren mehrere Stück, die sofort wie­
der verscharrt sind.'')

0 l,. c. p. 525.
2) Braunschw. Anz. 1865 p. 7305.
3) Sack im Braunschweig. Jubelkalender für 1861.
«) Braunschw. Anz. 1866 St. 289 s>. 14392.
») I.. c. i). 5576.
«) 1.. c. St. 289 p. 14392 U. 1867 St. 144 p- 7655.
0 I,. c. 1866 St. 266 p. 13185.
«) 1.. c.
») 1.. c. U. St. 210 p. 11701.
w) I,. c. 1867 St. 102 p. 5587.

Braunschw. Magaz. 1868 p. 227.
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Ob aus den unter Ordn. Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8 und 10 ange­
merkten Funden Urnen noch vorhanden sind, und wo sie sich etwa be­
finden, ist mir nicht bekannt.

Wünschenswerth würde übrigens sein, daß bei Bekanntmachung 
der dem städtischen Museum werdenden Geschenke diese jedesmal so 
genau beschrieben werden, daß man nicht in Zweifel sein kann', ob an 
verschiedenen Stellen veröffentlichte Geschenke aus demselben Funde oder 
aus verschiedenen Herkommen.

8.

Endlich gebe ich noch einige alte Nachrichten über ein paar bedeu­
tendere Grundstückscomplexe auf der Braunschweiger Stadtflur vor dem 
Hohen- und Wilhelmithore, welche vielleicht weitere Nachforschungen er­
möglichen könnten.

1. Die bei dem Jogetborn belegene ..Iionüchen Iious" (hörige 
Hufe Land) war 1331 nl. 1333 Eigenthum Heineckes von Strobeke, 
kam dann vor 1366 in den Besitz Berendes von Vechelde und Cords 
von Evensen, und war schon 1403 Eigenthum des Hinze von Tzim- 
menstede, alle Bürger der Stadt Braunschweig. ')

Dieses Land lag nach v. Strombeckschen Familiennachrichten vor 
dem Hohen-Thore, doch ergeben dieselben nicht, ob es zehentbar war.

2. Laut Urk. von 1383 verkauft Heinrich Kirchhof, Bürger zu 
Braunschweig, Eggelings Sohn, 2'/, Hufen Land auf dem Stadtfelde 
vor Braunschweig an Hans Hilmar, Hans Hilmars Bürgers das., 
Sohn, und dessen Vormünder, und laut Lehnbriefs vom S. Marien 
Magdalenentage 1388 belehnt dann Sivert v. Godenstidde, Knappe, 
Heinrich Döring und Hilmar v. Strobeke mit jenen 2V2 Hufen Land, 
wie solche Heinrich Kirchhof vorher von ihm zu Lehn hatte, zu Mann- 
lehn; seit 1441 sind die Döring nicht mehr mitbelehnt.?)

3. Laut Urkunde vom S. Ulrichstage 1388 verkauft Bertram 
von Veltum, Probst des Stifts S. Cyriaci vor Braunschweig, V2 
Hufe Land auf dem Stadtfelde vor Braunschweig, welche der dicke 
Kirchhof vorher gehabt hatte, dem Stifte aber los geworden war, für 
4 löth. Mark Silber an Hans Hilmars, Bürger zu Braunschweig, und 
belehnt diesen und seinen Ohm Hilmar v. Strobeke, auch Bürger das., 
damit zu Mannlehn.

0 Alterthümer der Stadt und des Landes Braunschwcig p. 15, Braun- 
schw. Magaz. 1840 p. 177.

?) Cx Orig. im v. Strombeckschen Familienarchive.
3) Copialbuch der v. Strombeckschen Familie von 1459 Nr. 2 p. 117.
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4. Laut einer Urkunde vom S. Aegidientage 1395 verleiht Ludol- 
phus de Melchan, Dekan, nebst dem ganzen Capitel der Kirche S. 
Blasti zu Braunschweig 3'/2 mnn.8O8, 8>tO8 int^r novnlig, 
si3bemu8 npnO !iilin8uii<, gegen einen jährlich auf Martini zu ent­
richtenden Erbenzins von 36 Sol. und 4 Num. und

5. laut Urk. von demselben Tage verleihen ferner noch dieselben 
1 V-2 MMI8O8, 8llO8 anto nltnm vnlvmn oooitionlnlum NO8tl9O 
eivil3ti8 gegen einen jährlich auf Michaelis zu entrichtenden Erbenzins 
von 12 Sol. (jene 3'/2 Mansen, wie diese l V-) erbenzinsweise an 
Eggeling v. Strobeke und Gerwin v. Hameln, Bürger zu Braunschweig, 
und deren Erben.

6. Laut Lehnbriefs vom 4. September 1675 belehnt Barthold 
Wilh. v. Gadenstedt den Canzler Dr. siw. Heinrich v. Strombeck, 
insgesammt mit Autor 8on., Joh. Heinr. Just Zabel u. Joh. alle v. 
Strombeck zu Braunschweig zu Mannlehn mit '/g von 2'/2 Hufen 
Land auf dem Braunschweigischen Stadtfelde vor dem Hohenthore, wie 
Hans Wolter diese Landerei von seinem Vorfahren zu Lehn gehabt hat, 
und auch mit den übrigen ?/z dieser Landerei für den Fall, daß solches 
an jene v. Strombeck oder ihre Erben kommen würde,?) und

7) laut Lehnbriefs vom 4 Mai 1725 belehnen hiernachst die v. 
Gadenstedt den Autor Heinrich und Ernst Julius, Gebrüder v. Strom­
beck, neben jenem V3 auch noch mit den übrigen jener 2V2 Hufen 
Land vor dem Hohenthore neben der Papenkuhle, wie diese ?/z die 
Halbpapen vorher besessen haben.

Die unter Ordn. Nr. 2 bis 7 incss. vorstehend aufgeführten IO V2 
Hufen Land sind die nach der städtischen Flurbeschreibung 255 M. 90 
R. Acker und 1 M. 42^ R. Wiesen am Gödebrunnen haltende 
v. Strombecksche Landerei und Wiesen vor dem Wilbelmi- und Hohen­
thore der Stadt Braunschweig, belegen im schwarzen Campe, Weinberge, 
Vogelfänge, bei der Pippel, am Mühl- oder Lehmwege, auf dem Pie­
penstiege, am Windmühlenberge, im Hurencampe, im Altfelde, am 
Fürstlichen oder Madammenwege, hinter der Pippel, sie war zum größesten 
Theile dem Kloster Stcderburg zehentpflichtig, sie gehörte in den s. g. 
großen Zehnten desselben vor Braunschweig. *)

Im Jahre 1679 verklagte das Kloster Stederburg den Canzler 
Dr. jnr. Heinrich von Strombeck zu Braunschweig, daß er sich weigere, 
von verschiedener Landerei „auf dem Tanckerodec Felde, zwischen

Neueres v. Strombcckschcs Copialbuch Th. 1. p. 923.
'0 Lx Original.

Lx Original.
4) Gerichtl. Bekanntmachung in den Braunschw. ?lnz. 1847 St. 103 x. 

2656 ss.
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dem Hohen- und Mich.-Thore nach Broitzen und Rüningen zu" den 
Zehenten dem Kloster Stederburg zu entrichten; jene Landerei lag nach 
der Klage im schwarzen Campe, Weinberge und Vogelfänge; der Prozeß 
blieb jedoch liegen, ohne zur Entscheidung zu kommen. ') Ob das 
Kloster die gesammte ihn zehentpflichtige Landerei vor dem Wilhelmi- 
und Hohen-Thore, oder nur einen Theil davon und welchen das Tam- 
kcroder Feld nannte, ergeben die Akten nicht und habe ich nicht in 
Erfahrung zu bringen vermocht. Tamkeroder Feld soll ohne Zweifel 
Thankwarderoder Feld sein.

Das ehemalige Scchwerk Wischen Auleben und der 
Uumburg.

Von

Karl Meyer, Lehrer zu Roßla.

Graf Botho der Glückselige von Stolberg war 153.') willeno, ein 
Salzwerk unter der Numburg in der Guldenau anzufangen und zu er­
bauen; er suchte deshalb bei dem Mitbesitzer des Amtes Heringen, dem 
Grafen Günther Xs. von Schwarzburg, um Erlaubniß dazu nach; 
doch Graf Günther schlug es rund ab und wollte solches keineswegs 
verstatten noch zulafsen; darum mußte Graf Botho damals sein Vor­
nehmen andern und einstellen. So berichtet Paul Jovius in seinem 
Cssiouieou im 68. Kapitel.

Graf Botho war aber nicht der Mann, der seine Entschlüsse so 
leicht aufgab. Aus einem Schreiben Wolfgangs, des Sohns Bothos, sehen 
wir, daß Botho sein Vornehmen nicht eingestellt hatte, daß vielmehr die 
Verhandlungen eifrig fortgeführt worden waren, Graf Wolfgang schreibt 
an Graf Günther von Schwarzburg:

„Vnser freunthlich dinst mit Vormegen alles gutten zcuuohr. wol- 
geborner vnnd freunthlicher lieber Oheym vnd geuatter: Als jungst vnser 
abschied gewest das wir E. l. anzeige solchen, welcher gestalt der wol- 
geborne vnser freunthlicher lieber her vnd vatter bedacht, das Saltzwergk

*) Akten im Wolfenbüttelschen Landeshauptarchive lät. 8. dir. 1862.
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vnther der Naumburgk zcw bawen, dorauff wil Ich ewir lieb nicht ber­
gen, das sych etliche gutte leuth mit seiner lieb jn eine gewergschafft 
gelassen, vnnd solch saltzwergk vff Secksczig theyll adder villeicht noch 
mehr oddec weniger gestelt. Wo nicht Ewer lieb g. vnd derselbige 
Vetter gemeint weren mithczubawen, wolten wir vnß mit Ewern liebden 
vffs förderlichst zcusammenn betagen vnß zcw vntherrehden, was maß 
solcher bawhe möcht angefangen vnnd furgenohmen werden, Den wir 
wollen E. l. nicht bergen, das wir jczt leuth vorhanden, dye vnß jr 
bedenken vff solch salczwergk anczeigen werden vnd bitten das hyrauff 
E. l. richtige vnd zuuorlessige anthwort. das wollen wir vmb E. l. gancz 
freunthlich vordern. Datum. . . Anno eto. 38.

Wolffgang graff zw Stalberg."
(Aus dem Original des Stolberger Archivs. Iit. 13. dir. 2.)

Der in diesem Schreiben erwähnte Vetter Graf Günthers, Hein­
rich Graf zu Schwarzburg, Herr zu Arnstadt und Sondershausen, scheint 
gewillt gewesen zu sein, sich am Salzwerk zu betheiligen. Auf ein 
Schreiben Graf Heinrichs von Schwarzburg antwortete Graf Günther:

„Vnser freunthlich Dinst zuuor. Wolgeborner, freunthlicher lieber 
Vetter vnnd geuatter. E. l. schreiben das Saltzwergk belangende haben 
wir erlesen vnnd wollen alßbalt nach dieser fastnacht wilß got vnsere 
rethe zu E. l. abfertigenn vnnd e. l. vnser bedengken ferner anzeigenn 
lassenn. Welchs wir e. l. nit woltenn verhalten« vnd sein denselbtigen 
freunthlich zu dienen ganz willigk. Datum freittags nach Septuage­
sima anno dominj 1538.

Günther graff zu Schwarczburg, 
Hauptman jn Dhüringenn.

Dem Wolgebornnen Hernn hainrichen grauen zw Schwarczburgß 
her zn arnstat vnd sunderßhausen Vnseren freunthlichenn Lieben Vetter 
vnd geuatternn." ').

Graf Günther zog die Verhandlungen wegen des neuen Salz­
werks in die Lange, weil er glaubte, das neue Salzwerk würde seinem 
Salzwerk Frankenhausen Schaden thun. Seine „Bedenken", wie er es 
nennt, wollten kein Ende nehmen.

Graf Botho von Stolberg starb 1538; sein ältester Sohn, Wolf­
gang, hielt den Gedanken seines Vaters fest und suchte die Idee des

Aus einer gleichzeitigen Abschrift, die der Canzleischreiber Zwüffel zu 
Arnstadt (in Graf Heinrichs v. Schwarzburg Diensten- heimlich an seinen (bei 
dem Salzwerk betheiligten) Schwager „Michaeln meyenburg", Bürgermeister zu 
Nordhausen, schickte.
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Salzwerkbaues zu verwirklichen. Die Verbandlungen mit Graf Gün­
ther schienen aber zu keinem Ziele führen zu wollen. 1540 schreibt 
Graf Günther an Graf Wolfgang:

„Vnser freundtlich Dienst vnd waß wyr liebes vnd guts vermügenn 
czuuoer. Wolgeborner freundtlichec lieber Ohem vnd geuattere. e. l. schrey- 
benn, daß Saltzwergk zu kelbra belangende, habenu wyr alles inhalts 
vorlesenn. Nachdem wir aber daraus nicht vormerckenn mügenn, wie e. 
l. söllich saltzsbergk czu bauhen fürhebigk adder czu waß nutzs sölchs 
der Herschafft erschifsenn magk, So bittenn wyr, e. l. woll vnns sölchs 
verstendigenn; Also dann wöllenn wyr unser Rethe czu e. l. mitt dersel- 
benn Vndterrede czu habenn, auch vnser gemütte vnd bedenken czuuor- 
meldenn abfertigenn. Welchs wyr e l. jnn anthwort nicht woltenn ver- 
haltenn, vnd seindt e. l. freundtlich czu dynenn gnaigt.
Datum ArnstadtMithwochenn nach Petrj vndPaul; Anno oto. 40. (1540).

Günther Grass czu Schwarhborgk 
Herr czu Arnstadt vnd Sunderßhausen."

(Aufschrift.)
„Dem Wolgebornen Hernn Wolffenn Graffenn czu Stolbergk vnd Hernn 

czu Weringerode, vnserm freundtlichen lieben Ohmen vnd geuattern."
(Aus dem Original des Äräfl. Archivs zu Stolberg.)

Nach einer fünfjährigen Hin- und Herschreiberei, welche jedoch zu 
keinem Ziele führte, sah Graf Wolfgang ein, daß Graf Günther von 
Schwarzburg nicht willens sei, seine Erlaubniß zum Bau des Salzwerks 
zu geben. Da schlug Ersterer einen andern Weg ein: er schrieb 1545 
an den Licentiaten Heinrich Horn um Aufsetzung eines „rechtlichen 
Bedenkens", welches derselbe auch Mittwoch nach Bonifacii 1545 
an Graf Wolfgang abschickte. Aus demselben ersah Graf Wolfgang, 
daß das Recht auf seiner Seite war, und so ließ er rüstig anfangen, 
das Salzwerk zu bauen.

Jn der Schrift Graf Wolfgangs an den L. Heinrich Horn heißt 
es u. A.:

,,Jnn den Gerichten beider herrschafft, Nemlich ann denen enden 
do Stolberg vnd Schwarczburg dj vbrickeit an gründen vnd boden 
haben, da wird ein öffentlich quell vnnd Sprunck eins salczborns 
befunden.

Dieweil wirs dan für eine sonnderliche gäbe vnnd gnade gottes 
achten, welche gemeinem lande vnd Volke zu gutem am tage ausquillet, 
vnd wir dan bedencken, das wir schuldig, alles das, so diesen landen vnnd 
gemeinen Nutz zu gutem gereichen mag, Zu furdern, auch der gottes 
gaben dj so öffentlich jn vnnser herrschafft an tag komen, vnser herrschafft
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vnnd gemeynem Volk zum besten nit Zu misbrauchen, sondern mit un­
serm stadlichen Darlegen dasselbig Salczquell zu erbawen.

Nachdem aber derselbige ort vnnd lantschafft vns allein wj gemeldt 
nit zustendig, sondernn vnnsernn Ohmen von Schwarczburg dj helfft 
geburtt, So haben wir s. l. zu vielmaln beschrieben . beschickt. schrifft- 
lich vnd mündlich mit Jme handeln lassen. Dergestalt das wir bedacht . 
vnd entlichs willens weren, den berurten Salczbornn zu erbawen, jn 
gebrauch vnd Nucz zu bringen. Dhweil dan derselbe orth s. l. zum 
halben theil zustendig . wollen wir s. l. gebetten haben . auch s. l. 
domil angebotten . dasselbig Quell vff gleichen kosten . vnd Nutzung 
mit vns helffen Zu erbawen.

Vnnd ob s. l. dasselbig zu willigen oder mit vns zubauen nit be­
dacht weren, jn ansehung das s. l. bereits ein groß nützlich Saltzwerg 
zu Frannckenhausen hetten . vnd villeicht gedencken muchten . wo das 
Neu Saltzwerg jn Brauch vnnd nutz komen svlt, das es dan s. l. zu 
Franckenhausen an afgang des Saltzes, zolles, gleits . vnd anders mehr 
abbruch bringen» mucht. So mochten doch dieselben vor sich diß vnnser 
Furnemen zu hindern >) vnnß nicht bewegen auch jn Rechten vnns 
diesen gemeinen nutz Zustifften nicht ablehnen.

Vff dergleichen vnnser vilfeltige schrifftlich vnd Mündlich suchung 
hat vnns nach langem vffhalten vnnd verzerung aller antwort grafgun- 
ter diese antwort geben das si l. nicht bauen woll. Wollen wir aber
den Saltzquell erbauen, das muß er gescheen lassen. Wiewol wir aber
jm Zweiuel sein, ob gras Gunter vnns dieser seiner letztens antwort 
woll gestendig sein, jn bedacht das er nie kein schrifftlich antwort hat
geben wollen So haben wirs doch darvff beruhen lassen . vnd
nichts weniger dermassen zuricht, das wir den Quell mit gotts hülffe 
zu erbawen jnn Willens sein, Vnnd ist darvff vnnser gnedigs begern, je 
wollet vnns zu Recht berichten Ob wir

1 solchen Saltzborn jn berurter gemengter Herschafft für vnns 
vnnd vnnser herrschafft . wo gras gunter nit mit vns bawen 
woldt erbawen vnd vfrichten mügen,

2 Ob gras Gunter dasselbig aus dem tert Nouj operis mit recht 
weren vnnd anfechten konndt, welchs doch vnnsers achtens do- 
hin nit mag Vorständen werdenn,

3 Ader ob graf gunter vns den gebau an mittell weren konnt 
mit Recht aus dieser vrsachenn, das derselbige ort des burn- 
quells jme zur helfft mrt gericht vnd recht zustendig.

Vnd ob wir schuldig sein, vnnsern vnd gemeinen nutz jnn vnser

l) Jn der Abschrift steht: ,,;u hindern zu hindern".
2) u. 3) Diese Worte werfen hübsche Streiflichter auf den Charakter Graf 

Günthers.
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herrschafft vmb seiner wegerung ivillenn nach zu lassen darumb das S: 
L: mit saltzwerg bereit vorsehen . wir aber dermassen gar nicht;

Vnd wo wir nun, wj wir boffen, dermassen zu bauen jm rechten 
befugt vnnd bawen wollen . welchergestalt wir vns dan zuuorn mit 
schrifften vnd protestatione» dj jm rechten gründ haben mochten zuuer- 
woren.

Vnd welchermassen dasselbig zugestheen, das wollet ordentlich fassen 
vnd stellen. Item ob wir auch schuldig weren nach erbauung des Saltz- 
wergs vff graf gunthers begern jme dj heisst des erbaueten Saltzquels 
gegen erlegung des halben theils der Bnkost volgen zu lassenn,

Item ob jme dan auch der Zol vom Saltz welchs wir erbauet 
zur helfft geburen soll . wan s. l. nit bawen woll.

Das wegegelt aber, wo sein liebde herrschafft gebraucht, konten wir 
s. l. nicht absagenn.

Was weiter jnn dieser Sache vnnser notturft sein wolt vff das­
selbig vnd ander Mittel vns nur bedüncken mit vleis zuschicken darjn 
willig erzeigen. Seind wir vmb euch mit gonstigen willen vnd allem 
guten zu beschulden gneigt. Datum Dornstags nach Vocem Jocundi- 
tatis Ao 45"')

(Nach einer Abschrift oder Concepte des Schreibens im Stolberger Archiv).

Bei der Einrichtung des Salzwerks scheint man die Einrichtungen 
des Salzwerks zu Staßfurt zum Muster genommen zu Habens wenig­
stens finden sich Angaben und Auskünfte über das Werk zu Staßfurt 
unter dem Titel: „Waß Johann wilckenn zw Stasfordtt des Salttz- 
wergks halben außgerichtett."

Die Gewerkschaft des Salzwerks scheint schon von Graf Botho 
dem Glückseligen zusammengebracht worden zu sein. (Siehe Graf Wolf­
gangs Brief v. 1538.)

Die Kuxen waren nach Ausweis eines Verzeichnisses aus jener 
Zeit folgendermassen »ertheilt:

„Vßteylung der Gewerckschafft am 
Saltzwerg by Awlebenn vnder der 

Numburg gelegenn.
Meynem g. h. („Grass wolffen" ist ausgestrichen) Leyl 4
Melchir vonn kutzlebenn 4
Hanßen von Mynngerode 4
Ruxlebenn 2
Stogkhußenn 2

r) Nach einer gleichzeitigen Abschrift.
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Henrich vonn der werne 2
Dem Rat zu Northußen 4
Harms Reyngken 4
Ziggeler 2
Caspar maler 2
Schossec Sangerhußenn 2
Schosser zu Roßla 2
Doctor Pistoris 2
Doctor Fux 2
Caspar Haynn 2
Nicolao Omler 2
Kiliann Kisßler 2
Aßmus albrecht 2
Der Statßnber zu Northußenn 2
Ciriacus lößarrm 2
Graff Wolff 4
Johann Steffann 4"

Ueber die Höhe der Ausbeute finden sich keine Nachrichten. Nach 
der Mitte des 16. Jahrhunderts verfielen alle Stolbergschen Bergwerke 
in Folge großer Finanzverlegenheiten des gräflichen Hauses. Auch das 
Salzwerk bei Numburg war eingegangen. Da übernahm 1564 Kur 
fürst August von Sachsen dasselbe. Die Stelle eines im Jahre 1568 
abgeschlossenen Vertrags, welche auf das Salzwerk bei Numburg Bezug 
hat, mag hier folgen:

„Extract
des Vertrags zwischen den Churhauße Sachßen und dem Grafl, Hauße 

Stolberg den 17. 1568 getroffen.

Von GOTTES Gnaden Wir Augustus rc.
Alß auch Wir der Churfürst neulicher Zeit bey Auleben, in der 

Herrschafft Heringen gelegen, ein Salz Bergwerg zu erbauen angefan­
gen, und dann die Grafen zu Schwarzburgk und Stolberg sich deßelben, 
neben Unß, anmaßen wollen, mit Anziehung, alß solle es in ihren 
Herrschafften gelegen seyn, Wir aber dargegen Vorgewandt, daß Sie des 
Orths mit keinem Bergwerg oder UeAnIisn Von Uns beliehen, und 
derowegen Unß solch Regalstück alß dem Lehens Herrn, Vorbehalten, 
und allein zustündte, Alß haben Wir gnadigl. bewilligt, daß Von solchem 
Salz Bergwerck ein Drittheil denen Grafen zu Stolberg mit aller

'I Wir lernen hier neue Beziehungen von Luthers Freundschaft zu den 
Landen und Besitzungen der Grafen zu Stolberg kennen. Vgl. das vorhergehende 
Heft dieser Zeitschrift S. 56. 61—63. E. I'

3
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Nuzung, nach Abziehung der Unkosten, so auf die Diener und sonst 
ufgewendet werden muß, zukommen soll, jedoch daß Unß dagegen das 
Stolberg. dritte theil Von den Grafen zu Stolberg des daselbst al- 
bereit ergangenen Unkostens vnd alles Ufwendens, ein Drittheil erstattet, 
und berührte Grafen forthin gleich Unß ihres dritten theils Von Quar­
talen zu Quartalen richtige nothdürfftige Verlagk thun und Vorberührt 
Bergwergk Vollends mit erbauen helfen, mit dem Anhang, da solche 
Verlag mit erfolget, und zwey Quartal Verstoßen, daß das mit Ver­
legende theil ins i-eirwllnt, kommen und gefallen seyn und darneben die 
Verwaltung, Bergregirung und Gericht und waß demselben anbangig, 
Uns dem Churfürsten über das ganze Salzbergwerk, deßelbigen Diener 
und Knappen allein zustehen soll, doch soll in aller Nutzung des Berg- 
wergks durchaus Gleichheit gehalten werden und kein Theil vor dem 
andern Vortheil haben, und sollen sonst außerhalb des Vergwergks die 
Gerichte der Oerther wie bißanher den Grafen zustehen und bleiben; rc.

Augustus Churfürst.
Heinrich Graf zu Stolberg. Albrecht Georg Graf zu Stolbergk." 

(Nach einer Abschrift im Stolberger Archiv.)

Mit diesem Vertrage war Graf Ludwig von Stolberg-Königftein 
gar nicht einverstanden; er schreibt an seinen Bruder Albrecht Georg:

Unser freundtlich dienst vnd was wir auß pruderlichec trew liebes 
vnd guts vermögen zuuor. Wolgeborner freundlicher lieber Prüder vnd 
geuatter. Vns hatt der auch Wolgeborne vnßer freundtlicher lieber Prüder 
vnd gevatter Graf Heinrich zu verstehen geben, Wie das vnlangsten 
vnser gnedigster Herr der Churfürst zu Sachsen I. L. geschrieben vnd 
ein Rechnung vberschickt, Was die Salzsoden so Iren Churf. gn. 
vnd vns Jnn gemein zustehen soll . anzurichten vnd zuerbauen gekost, 
welche Rechnung sich vff 26,000 fl. lauffe. Mitr gnedigstem begehren. 
Weil der Vertrag so mit I. Churfl. gn. wir derwegen vffgericht ver­
mocht, das wir denselben vnkosten zum halben theil tragen sollen. Das 
demnach I. L. vff solche wege verdacht sein woll, damit die bemelt 
helffte vff schirstkunfftig Ostern möcht erlegt werden. Nun meldet vnser 
Prüder graf Heinrich inn I. L. schreiben, das bemelter Vertrag dahin 
stehe, Im fall wir die kelfft des bemelten Unkostens vff künfftig Ostern 
nit erlegen wurden, das wir dan vnser halbtheil ahn dem Saltzbergwerk 
selten verwirkt vnd dem Churfürsten solches alsdan allein zustehen. 
Nun haben wir aber solchen vertrag nit bey vns alhie, das wir eigentt 
lieh nit wissen mögen, ob derselb so stehe oder nit. Im fall es aber 
alß wher . Nimbt vns seer wunder, das man sich jnn dem so weith 
verpflicht, hetten gedacht es wol vff ein ander weg zu richten gewesen 
sein sollt, Als Nemlich Im fall wir die erlegung des halben vncostens
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vff die bestimpte Zeit nit thun würden, das alßdan der Churfürst vnser 
halbtheil Innhemen, dasselb so lange Inhaben, nutzen vnd gebrauchen 
solle, biß die erlegung geschehe. Durch solchen weg hett man doch sich 
der gerechtigkeit nit begeben . sondern kont man jeder Zeit darzu wider 
kommen, Vnd wolten bey vns achten, wo es durch guts leut vff ein 
solche maß nochmals konnte bracht werden das es zue versuchen. Doch 
hielten wir ein notturfft sein, daß ehe vnd zuuor man ein solches mit 
dem Churfürsten handle» ließe, man durch Leute so sich des Saltzberg- 
wercks verstünden, die salzheit vnd dero gelegenheit hett besichtigen lassen, 
vnd gehört, ob auch Hoffnung, das man des orts ein bestendigen Saltz- 
brorrnen vffrichren vnd ein guten nutz dauon haben konnth. Jm fall 
man dan die gelegenheit vnd das werk bestendig funde, das man als 
dann gegen den Churfürsten sich das halb theil ahn dessen ersten zu er­
legen erbotten. Doch mit Iren Churst. gn. dahin gehandelt. Weil es 
vns anderer vieler außgaben halben jetziger Zeit ahn bahrem gelt zuerlegen 
beschwerlich, daß dieselbe solche summa wolten anstehen lassen . vnd biß zue 
ablegung verzinst nhemen. Wir achten aber Jn alweg vonnötten 
sein, das man die Rechnung des vncostens mit allem vleiß besichtige 
Vnd wol ansehe, ob etwan darin ein Mangel oder was zuuerandern 
wher, hett man alsdan Iren Churfl. gn. solches zuuermelden vnd mit 
deren sich eins tags zuuergleicben vnd keine also mit fug zur Handlung. 
Zweiffeln a^ch nit wan solliches geschehe vnd Iren Churfl. gn. vnsere 
gelegenheit angezeiget . sie wurden dasselb nit Abschlagen. Kont als­
dan Jerlich die helft des Vncostens aus dem Saltzbergwerk biß zur Ab­
legung verzinst werden, vnd hett man sich der gerechtigkeit nicht begeben 
Oder aber kont es vff solchen wege gericht werden . das wir vnser An­
theil einem Andern. Jm fall es Ire Churfl. gn. selbst nit annhemen 
wolten, so lange Jnreumen mochten, biß vnßer gelegenheit dasselbe wider 
ahn vns zulosen wher. Weil nhun E. L. wissen, das vnsere Prüder 
gras Heinrich vnd graf Christoff . des Saltzwercks halben mit vns noch 
in Rechtfertigung hangen, So bitten wir demnach gantz freundtlich, 
E. L. wollen diesem nachdencken . ob es nit vff ein solchen weg zuuer- 
h'andlen vnd wo müglich es dahin richten, damit wir Je nit gar vmb 
solche gerechtigkeit kommen mögen, dan wolgemelte vnsere Prüder sich 
sunst dessen hernacher Jm fal Jn was zuerkennet. zum höchsten be­
schweren wurden Wollen wir E. L. auch nit verhalten vnd seindt 
E. L. zu freundtlichen diensten jeder Zeit gantz willig. Datum Wert­
heim den 12. Januarii Anno 69 (1569) Ludwig

An graf Albrecht von Stolberg.
(Aufschrift:) 1569. 12. Jan. Königstein.
Arm G. Albrecht georgen von Stolberg. schreibt bedencken der Sächsischen 

rechnung halber vber d. Saltzbergwerg zu Awleben.
(Gräfl. H.-Arch. zu Wernigerode ä. 11.)

3-
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Von Stolberg schickte man in Folge dieses Briefes eine Probe 
der Soole zur Untersuchung an den Aschersleber Matthias Stiefel, 
welcher folgenden Brief an den Stolbergischen Rath Or. Franz Schüss- 
ler schickte:

Meynn freundliche vnd wyllige dinste zuuor. Achtbar vnd hochge- 
lartter jnbesonder günstiger her Doctter vnd freundlicher lieber scbwager. 
mir ist die Auglebische Sol welche mir E. acht, zugeschicket behendiget, 
die ich probirt vnd befinde dieselbige sehr geringe-, helt nicht mehr den 
ein Pfund, Ist also im Ctr. 99 Pfund wilt wafser, dann mein gewichte 
der Ctr. auf 100 Pfund gericht Ist vnd magk der Churfürst vonn 
Sachsten noch ein 30,000 fl. vorbawen, So wirkt s. f. g. doch nicht 
viel des orts ausrichtenn, Es sey dann sach das die Sohl magk gebessert 
werden. Ich wyl auch nochmaln m. g. h. denn grasten von stolbergk 
nicht ratten, das sie sich jnn die gewergschafft mit dem Churf. Einlässen» 
sollen. Ich bitt auch freundlichen mir die Sohle am Reinstrom, darvon 
E. acht, mir Meldung thun, zu verschaffen, was dan davon zu erhaltenn 
wyll E. acht. Ich auch zuschreiben, dann E. acht, willige dinste zu er­
zeigen Erkenne Ich mich schuldigk.

Dat . denn letzten oetobi-i8 ^nno (13)71.
E. Acht, dinst- 

willig * 
Matthias Stieffel 

jtzo Jnn Aschcanien (Aschersleben).
Dem hochgelartten vnd Achtparnn Ehr francisco schüsseler beider Rechte 
Doctter stolbergschec Ratt vnd Canzler meinem Jnbesondern günstigen 

Herrn vnd freundlich lieben Schwager.
(Gräfl. H.-Archiv zu Wernigerode l l.)

Die Grafen von Stolberg scheinen in Folge des Ergebnisses der 
Stieffelschen Untersuchung der Soole keinen Antheil am Bau des Salz- 
werks unter der Numburg genommen zu haben.

Kurfürst Augustus baute nun das Salzwerk allein auf und richtete 
es im Innern zum Betriebe ein.

Fritsche, Irgstut. äs reZnli jurs sglingi-. 54 st. be­
richtet im I. 1670 über die innere und äußere Beschaffenheit dieses Salz­
werks Folgendes:

„Zu Aweleben (Auleben) weicht die Soole von einem Orte zum 
andern, also daß sie zu gründlicher Fassung nicht kommen können, hat 
sich in einen beneben Schacht, alsv dass das Loch, da sie zuvor gestanden, 
ganz trucken, daselbst ist ein Röhren eingesetzt, ist das wilde Wasser, 
welches von Heringen eine ziemliche Meile hinzugeleitet, auf ein Rad



37

dabeneben fallend, geleitet worden, welches die Soole durch eine Röhre 
und Schlauche ausbrachte.

Es waren auch daselbst 2 Schachte wildes Wasser bei 20 Klaftern 
tief, welche oben von den Heringenschen Wasser ausbracht werden, da 
war erst eine Roßkunst gehalten und einstmals 18 Pferde darauf ge­
halten, die aber doch das Wasser nicht genugsam halten können. Der 
Soolgraben ist auch eine ganze Meile nach Kelbra herunter geleitet, die 
Kothe über der Erde erbaut und der Heerd nach Frankenhausischer Act 
gemacht. Die Pfannen sind 3^2 Ellen lang und 3 Ellen breit ge­
wesen, haben gemacht eine Woche 18 Werke, auf 2 sind 5 Stücke ge­
rechnet, hat 1 Stück gehalten 1 >/-> Nordhauser Scheffel, hat 7 gr. 
gegolten, sind 1 Woche 45 Stücke in 1 Kothe gemacht worden, welcher 
daselbst 2 gewesen sind.

Der Kurfürst von Sachsen, Herzog Augustus, hat bei 6 Jahren 
daran bauen lassen und ist der Brunnen noch ungefasset. Hans Wetzel 
von Allendorf in Hessen ist anfänglich Baumeister gewesen, man hat 
gehalten 2 Bauschreiber, sonst hat darüber regiert der Schösser zu 
Sangerhausen. Ein Quartier oder Maas Soole hat damals gehalten 
40 Loth 2 Quentchen. Daraus sind worden 3 Loth 3 Quentchen 
Salz. Das Salz ist nach hallescher Art gemachet worden, allein daß 
die Stücke nur halb so groß gewesen sein. Ietzo halt der Brunnen, 
wie er zu Tage unter dem wilden Wasser stark auslauft, der Centner 
3 Loth, das Salzwerk aber ist ganz zerfallen und eingegangen."

Thölde in seiner IIuIioFrupIua berichtet von dem Salzwerke.'
„Die Kothe sind fein ob der Erden erbauet von Gehöltze, oben 

mit einem Strohdache gedeckt. Der Heerd ist mit Schlotter gemacht 
gewesen, ist vorn ein Pfannloch eines Schuhs weit, mit einem halben 
Heerde, auf Frankenhausische Art angerichtet gewesen. Darauf ist die 
Pfann auf Hornstein gesetzt, sind auf jeder Seite 2 Stapeln, darauf 
die großen Behrstabe gelegt sein. Darüber sind 3 lange Pfannenbaume 
gestanden, desgleichen 3 kleinere, daran sind 9 Pfannhacken gehangen, 
die Pfannen sind 3'/2 Elle lang und 3 Elle breit gewesen, haben ge­
macht eine Woche 18 Werke, auf 2 sind 5 Stück gemacht, hat 1 Stück 
gehalten 11/2 Nordhauser Scheffel."

„Daneben vnd boben dem Rade sind zwei Wasserschachte gewesen, 
welche auch durch dasselbige (wilde, von Heringen kommende, das Rad 
treibende) Wasser ausbracht worden, sind auf der andern Seiten auch 
also 3 Schachte, welche durch das wilde Wasser mit Hentzen (?) sind 
ausbracht worden und sind solche Schachte bei 20 Klassiern tief, sind 
aber von ersten 2 Roßkünste gewesen, darauf einstmals 18 Pferde, jeder 
schicht 6 gehalten. Aber das Wasser nicht genugsam gehalten."

Müldener berichtet in seinem Nachlaß (in der Wernigeröder Biblio­
thek-: Weil alle Haare zu den Schlauchen in dem neuen Salzwerke 
bei Auleben aufgekauft wurden, so bat 1569 die Pfannerschaft zu
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Frankenhausen den Grafen von Schwarzburg, daß allen Meisteren» in 
der Herrschaft anbefohlen würde, die Haare nirgends anders, als nach 
Frankenhaufen zu verkaufen.

Doch auch jetzt hatte das Salzwerk keinen langen Bestand. Zu 
Ende des 16. Jahrhunderts ging es abermals ein; warum — ist nicht 
bekannt. Gewöhnlich wird angenommen, daß die Ausbeute die Be­
triebskosten nicht gedeckt hat.

1608 den 6. Mai berichten „die Schwarzburgschen verordneten 
Rathe zu Frankenhausen" an den Grafen Heinrich von Stolberg, daß 
„ein frembder Doctor von Augspurg, Johann Ziegenmenger genandt, sich 
im Verschiennen ihare zu Kelbra bey Wilhelm Storckawen eingeleget 
undt das wüste Saltzwerg bey Auleben zu bawen, dabey auch eine 
Schencke auffzurichten angemasset. Nuhn wirbt aus dem Ambtt Kelbra 
berichtet, das gedachter Storckaw, so Jtzo vffm Tütticherodischen Hoffe 
zu Kelbra wohnet, sich underfangen Vier zuc brawen, unndt dasselbe uff 
solche newe Schencke bey berurtem Saltzwerge zu führen, Jnmassen er 
dan albereitt zwey Faß, dahin geschafft haben, Vnndt gemeinet sein fol, 
noch zwey Faß vff die Hütte oder Schencke, beim Saltzwerge bringen 
zu lassen". Dabei baten sie um Mittheilung darüber, was Graf Hein­
rich in seinem Interesse zu thun gedenke; ihr Herr, Graf Earol Gün­
ther von Schwarzburg, sei der Meinung, da keiner der Adligen zu 
Kelbra Bier brauen dürfe, daß „dem Storckaw das bier genommen und 
darzu eine geldtstraffe abgcfordert werden solle." *) Heinrich, Graf von 
Stolberg, erklärte sich in einem Schreiben (6. (Inlo Wernigerode den 
20. May 1608) damit einverstanden.

1726 schickte Graf Ehristoph Friedrich zu Stolberg sfür sich und 
seinen abwesenden Bruder) am 13. Juli von Stolberg aus ein Schrei­
ben an den König von Polen und Kurfürsten von Sachsen ab, in 
welchem er um ein Privilegium, das Salzwerk bei Auleben bauen zu 
dürfen, bat. Ueber die damalige Beschaffenheit des Salzwerks heißt es 
in diesem Schreiben: „Die vorhin daselbst angelegt gewesenen Ge­
bäude sind durch die Länge der Zeit dermaßen zerstört worden, daß man 
davon nichts weiter, als einige Stücke von denen vormahligen Grund- 
Mauern übrig siehet." Graf Christoph meint in diesem Schreiben, das 
Salzwerk sei früher deßhalb eingegangen, weil die Feuerung wegen der 
hohen Holzpreise so viel gekostet habe; jetzt seien aber „an verschiedenen 
Orthen der dem Salzquelle allernechst gelegenen Grafschaft Hohnstein 
gar ansehnliche Stein Kohlen Gänge entdeckt worden, daß man daraus 
das Salzweck mit einer zulänglichen Feuerung beständig versehen 
könne."

(Nach einer Abschrift oder dem Concepte des Schreibens.)

0 Nach dem Original.
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König-Kurfürst Friedrich August schrieb am 2. August 1726 an 
die Grafen von Stolberg zurück, daß er den nützlichen Anbau des 
Salzwerks gern sehe und der Gewerkschaft und den Interessenten durch 
Ertheilung eines Privilegiums und anderer Freiheiten oder auf eine 
andere Art seine Königliche Gnade angedeihen lassen wolle. Doch sollte 
von Seiten des Grafen Christoph Friedrich zu Stolberg und seines 
Bruders, sowie von der Gewerkschaft ein Bevollmächtigter zu fernerer 
Erläuterung und Abhandlung der Sache nach Dresden geschickt werden, 
gegen welchen der König sodann, wegen der gesuchten Begnadigungen, 
sich des Wettern zu entschließen nicht ermangeln werde.

(Nach dem Original des Schreibens.)

Aus dieser beabsichtigten Neuerbauung wurde Nichts. Der Grund 
davon ist unbekannt. Das Salzwerk war und blieb wüst. Im Jahre 
1865 sind die wenigen Reste der Grundmauern des Salzwerks ent­
fernt und der Platz zu Ackerland verwandelt worden.



Heyog Julius von Sraunschweig als Student und 
gehuldigter Aegent.

Ein Beitrag zur Fürsten- und Sittengeschichte des 16. Jahrhunderts.

Vom

Registrator Sack in Braunschweig.

Vorbcricht.

Manches schon hat die altere und neuere Literatur über das Leben 
der Fürsten des Hauses Braunschweig zur Kenntniß der geehrten Leser 
gebracht, weniger indeß wohl über das Leben derjenigen Regenten, welche, 
wie Herzog Julius, das Glück und die Gelegenheit hatten, Universitäten 
zu besuchen. Was in dieser Beziehung, sowie über die gerade vor 100 
Jahren hier in Braunschweig stattgehabte Feier der Huldigung dieses 
Landesherrn sich hat ermitteln lasten und weniger bekannt sein möchte, 
hat der Verfasser in den nachfolgenden Abschnitten darzustcllen versucht.

War doch von jeher das Fest der Huldigung eines Landesherrn 
von großer Bedeutung, indem daran von Seiten der huldigenden Unter­
thanen gewiß große Hoffnungen, mitunter auch wohl einige Befürchtungen 
für die Zukunft geknüpft werden mochten. Dergleichen Feste dürften in 
der Folge nun wohl seltener werden; deshalb wird es nicht uninteressant 
sein, die Art und Weise in Erinnerung zu bringen, wie ein solches in 
jener Zeit bei dem Antritte der Regierung Herzogs Julius, des ersten 
zur evangelischen Lehre sich bekennenden und deshalb besonders geliebten 
Fürsten des Hauses Braunschweig-Lüneburg, in der jetzigen Residenz­
stadt Braunschweig von seinen Unterthanen begangen wurde. Manchem 
der Leser möchte dies zugleich Veranlassung geben, einen Vergleich zwi­
schen jenen Festlichkeiten und denen, welchen er in seinen Kinderjahren 
beizuwohnen Gelegenheit hatte, anzustellen.
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Um den Text nicht durch öfteres Anführen derjenigen Quellen, aus 
denen die hier mitgetheilten Nachrichten entnommen sind, zu unterbrechen, 
wird der Ordnung halber eine kurze Bezeichnung derselben nothwendig 
sein. Sie bestehen hauptsächlich in den im Archive der Stadt Braun­
schweig jetzt vorhandenen alten Deghedinge- und Memorandenbüchern, 
sowie in den Cämmerei-Rechnungen jener Zeit, welche vor geraumen 
Jahren durchzusehen schon gestattet wurde, ferner in einigen soge­
nannten fürstlichen Hof-Cammerrechnungen, die in Folge besonderer 
Umstände in das Archiv der Altstadt allhier gerathen waren, schließlich 
auch in manchen andern alten authentischen Scripturen, die, vor langen 
Jahren geringschätzig als Makulatur veräußert, aus verschiedenen Kauf- 
manns-Läden erworben sind. Mo es nöthig zu sein schien, hat man 
indeß die benutzten Quellen näher bezeichnet, und kann somit zur Sache 
selbst übergegangen werden.

1.

Herzog Julius Jugendzeit.

Was die Persönlichkeit dieses Regenten anbetrifft, so findet sich dar­
über in Chroniken und andern Schriften bereits Vieles gedruckt; es 
wird daher nur noch nötbig sein, das weniger Bekannte aus seinen 
früheren Lebens-Verhältnissen in der Kürze mitzutheilen. Er war der 
jüngste Sohn Herzog Heinrichs des Jüngern und seiner Gemahlin 
Marie, einer Prinzessin von Würtemberg, und wurde am 29. Juni 
1528 geboren, in demselben Jahre, als die Stadt Braunschweig 
die neue Lehre Dr. Martin Luthers durch die von Bugenhagen 
für Vraunschweig entworfene christliche Ordnung vom 5. September 
1528 annahm und entführte. Von den beiden ältern Brüdern des 
Herzogs Julius, Carl Victor und Philipp Magnus, wird weiterhin die 
Rede sein. Herzog Julius körperliche Beschaffenheit soll in der Jugend 
nicht die stärkste gewesen sein (obgleich die Abbildungen desselben im 
Mannesalter das Gegentheil bezeugen), da ihn, wie berichtet wird, 
die Wärterin in der Kindheit aus Unvorsichtigkeit vom Tische fallen 
ließ, wodurch der eine Fuß aus seiner natürlichen Lage kam. Dieser 
äußerliche Fehler und andere Umstände mochten ihn dem Vater weniger 
beliebt machen, als seine älteren Brüder, deshalb wurde er von Jugend 
auf für den geistlichen Stand bestimmt und darnach erzogen. Prinz 
Julius sowohl wie sein Vater schrieben nach dem Wenigen, was von 
ihnen außer den Namens-Unterschriften vorhanden ist, eine unschöne, 
wenig regelmäßige Hand, wie fast alle Fürsten ihrer Zeit; denn man 
darf dieselbe nicht nach ihren vielleicht correcteren Namensunterschriften 
beurtheilen. Die Schuld davon lag wohl in der geringen Zahl guter 
Schreibmeister an Fürsten-Höfen; in den Klöstern war wohl weniger
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Mangel an dergleichen. Auch die Schreibart seines alteren Bruders 
Philipp Magnus litt größtentheils an demselben Fehler. Nach der 
Lebensbeschreibung des Herzogs Julius von dem fürstlichen Landfiscal 
und Diener Franciscus Algermann, 1598, soll demselben in seiner Jugend 
schon ein Canonicat zu Cöln am Rhein erworben, und sein dieserhalb 
getragenes geistliches Habit noch späterhin in Wolfenbüttel zum Anden­
ken aufbewahrt sein. In den Jahren 1553rc. bekleidete er die Würde 
eines postulieren Bischofs von Minden, wie er sich selbst in seinen 
Schreiben benennt. Kaum 13 Jahre alt traf ihn das traurige 
Verhängniß, daß seine Mutter 1541 starb, und daß im Jahre darauf 
sein Vater Herzog Heinrich d. I. als oberster Feldherr der katholischen 
Liga durch die Eroberung und Besitznahme des Braunschweigischen 
Landes und Einnahme der Festung Wolfenbüttel von Seiten der evan­
gelischen Fürsten, des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen und 
des Landgrafen Philipp von Hessen, in Verbindung mit der Stadt 
Braunschweig, 1542 aus Wolfenbüttel entfliehen mußte. Ein diesen 
Vorfall, die Belagerung von Wolfenbüttel, darstellendes großes Oel- 
gemalde, das werthvolle Geschenk des Goldarbeiters Hildebrand allhier, 
ziert das städtische Museum. Es befand sich dasselbe früherhin in dem 
Besitze der alten hiesigen Familie Rittmeier, welche in dem am Bohl- 
wege ^88. 2020 belegenen Hause wohl an hundert Jahre ge­
wohnt und die Brauerei betrieben hat. Em Mitglied dieser Familie 
soll auch Maler gewesen sein. Durch Erbschaft gelangte das Bild an 
den mit dieser Familie nahe verwandten Schenkgeber. Ein getreuer 
Holzschnitt desselben zeigt die verschiedenen Truppen-Abtheilungen in ihren 
Uniformen und Waffen, darunter auch die Braunschweiger, welche die 
Feste Wolfenbüttel, vor Erbauung der Stadt, am 12. August 1542 
eingenommen.

In der Chronik der Stadt Hamburg von Dr. Adam Traziger 
wird erzählt, daß der Rath daselbst an dieser Begebenheit großen 
Antheil genommen und durch den Wittenbergischen Maler Lucas 
Kran ach diese Belagerung von Wolfenbüttel habe darstellen und 
nach Hamburg bringen lassen. Dafür seien dem Maler 24 Pfund 
5 Schillinge bezahlt. Ob das hiesige Gemälde dies Original von 
Lucas Kran ach, der 1537 zugleich Bürgermeister in Wittenberg 
wurde, 9 oder eine Copie desselben ist, mögen Sachverständige entschei­
den. In der Königl. Sammlung der Kupferstiche zu München befindet 
sich dieselbe Darstellung als Holzschnitt aus 8 numerirten aneinander

9 Die Tochter dieses berühmten Malers LucaS Kranach des Jüngern, 
Elisabeth Kranach, hatte den hiesigen Superintendenten Dr. Pvlycarpns Lepser, 
gestorben als Oberhosprediger zu Dresden 16W, zum Gemahl. Ob ein solches 
Bild durch diese Verwandtschaft hierher geriet!), muß dahin gestellt sein.
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gehörigen Blättern, jedes Blatt 1 Fuß 9 Linien hoch und 9 Zoll 10 
Linien breit.

Herzog Heinrich d. I. hatte nun in den Jahren 1535 und 1540, 
vielleicht in Voraussicht eines solchen Falles, wie oben bemerkt, und 
auf einen Todesfall, eine Ordnung des Regiments niederschrciben lassen, 
wie es nach seinem Absterben gehalten werden solle. Darin bestimmte 
er, daß sein ältester Sohn Victor, wenn derselbe 20 Jahre alt, die 
Regierung antreten, bis dahin aber das Land durch die darin namhaft 
gemachten Räthe vormundschaftlich verwaltet werden solle. Dielen 
Räthen hatte er ferner anbefohlen: „seine Söhne Philipp Magnus und 
Julius nicht zu früh aus der Lehre zu entlassen, damit sie erst in geist­
lichen und weltlichen Schriften kundig werden, sie auch ermähnen und 
anhalten, daß sie Gott ehren und fürchten, die Wahrheit lieben, damit 
ihre Worte als wahr angesehen werden, denn es ist nichts Löblicheres 
als dieses an einem Fürsten zu loben."

Was seinen Sohn Philipp Magnus noch besonders angehe, so 
habe ihm Kaiser Karl V. versprochen, ihn, wenn er 12 Jahre alt sei, 
mit seinem Sohne, dem Kailerl. Prinzen (Philipp II.), in Spanien er­
ziehen zu lassen und zu versorgen. Dies scheint sich nicht erfüllt zu 
haben; dagegen hat derselbe Italien und auch den Pabst in Rom be­
sucht. Die Räthe sollten ferner „beide Söhne Philipp Magnus und 
Julius ermähnen und lehren ihren künftigen Herrn unterthänig, dienst­
bar und gehorsam zu sein, damit sie zu großen Ehren, Land und Leuten 
kommen und sich selbst etwas erwerben mögend Daß auch der König 
Ferdinand ihm verheißen habe, den Prinzen Julius, wenn er auch 12 
Jahre alt sei, an seinem Hofe erziehen zu lassen, dieser Satz war wieder 
durchstrichen. Dagegen sollten die Vormundschafts-Räthe den Kaiser 
Karl V. ersuchen, ihm zu irgend einem Bisthum oder andern fürstlichen 
Dignitaten zu verhelfen. Dieserhalb mochte ihm das vorhin erwähnte 
Canonicat zu Eöln verliehen sein. Späterhin 1553 schrieb er sich, wie 
vorhin bemerkt, „Von Gottes Gnaden Julius, Postulirter des Stifts 
Minden, Herzog zu Braunschweig rc." Ferner sollte sein Sohn Victor, 
dem er besonders die Sorge für seinen Bruder Julius empfiehlt, diesem 
quartaliter 100 Gulden zahlen, bis er zu Jahren käme und mit geist­
lichen Gütern hinreichend versehen sei, — Victor aber solle nicht ver­
schickt, sondern stets zu Wolfenbüttel im fürstlichen Stande erhalten, 
das Hoflager von da nicht verrückt werden, und er nicht mehr als 50 
Pferde halten. Man solle ihm aber in allen Handeln mit guten Rath­
schlägen zur Hand gehen und ihn, einen tüchtigen redlichen Edelmann als 
Hofmeister zuordnen.

Diese und mehr andere gute Lehren und Anordnungen für den 
künftigen Unterhalt und die Aussteuer der Töchter zeugen von der väter­
lichen Sorgfalt für das Wohl seiner Kinder. Von allen diesen Be­
stimmungen gelangte in Betreff des Prinzen Julius wenig in Erfüllung,
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wie die eignen Räthe desselben dem Rathe zu Hildesheim vertraulich 
erzählen, als sie am 10. November 1580 dem Bischof daselbst ansehn­
liche Geschenke überbrachten. Sie theilen nämlich dem Rathe daselbst 
mit, daß zur Zeit, als Herzog Heinrich d. I. nach Eroberung der Feste 
Wolfenbüttel 1542 das Braunschweigische Land habe meiden müssen, 
der Herzog Albert von Baiern, der Vater dieses Bischofs, sich des 
Prinzen Julius angenommen, indem die Herzogin, seine Mutter bereits 
1541 verstorben war, daß er ihn auf seine Kosten in Frankreich zum 
Studio etliche Jahre habe reisen und dabei einen fürstlichen Tisch halten 
lassen. Aus Dankbarkeit für diese ihm von dem Vater des Bischofs 
erwiesene Wohlthat sollten wahrscheinlich diese Geschenke, bestehend in 
vier Fässern Wein, in Wildpret, Fischen und andern Lebensmitteln für 
dessen Sohn, den Bischof, dargebracht werden. Der Bischof legte jedoch 
diesen Geschenken eine andere Bedeutung unter, indem er den Über­
bringern zu verstehen gab: daß er aus jenem Grunde die Verehrung 
wohl annehmen werde, wenn der Herzog Julius aber glaube, es geschehe 
wegen des Stifts Hildesheim, so möchten die Abgeordneten ihm nur 
sagen, daß er nicht gewillt wäre, davon etwas zu verlassen. „Es solle 
Alles bei einander bleiben und davon nicht einmal ein Schweinekoven 
abkommen." Dies war eine etwas derbe kategorische Antwort eines 
geistlichen Fürsten.

Nachdem nun Herzog Heinrich d. I. sein Land von den evange­
lischen Fürsten wieder überkommen und 1547 seine zerstörte und leere 
Feste Wolfenbüttel wieder bezogen hatte, war auch Prinz Julius aus 
fremden Landen heimgekehrt. Für den ganzen Hofstaat des Herzogs, 
der nicht unbedeutend war, mochte aber noch kein hinlänglicher Raum 
und keine Bequemlichkeit wieder vorhanden sein; deshalb wird ein Theil 
desselben, und zwar der weibliche, nach der Liebenburg verlegt sein. Es 
würde sich aus den fehlenden Hofcammerrechnungen ergeben, ob auch 
der Prinz Julius zeitweilig seinen Aufenthalt daselbst genommen, da die 
vorhandenen Rechnungen nur immer von den Frauen und Jungfrauen 
zur Liebenburg reden. Unter diesen Freuchen, wie die Damen der Her­
zogin genannt werden, befand sich auch die bekannte Hofdame Eva v. 
Trott, deren Verhältniß, so wie das ihrer Kinder, zum Herzoge Hein­
rich d. I. schon oft zum Gegenstand der Lectüre gedient hat. Im 
dritten Hefte dieser Zeitschrift ist wiederum eine sehr vollständige, mit 
vielem Fleiße zusammengetragene Erzählung jener Verhältnisse mit­
getheilt. Sowohl für die Gemahlin des Herzogs, wie für die Hof­
damen zur Liebenburg und für die Kinder der Eva v. Trott ließ der­
selbe durch seinen Kammermeister Albrecht Hallen und zwar in Leipzig 
und Nürnberg in den Jahrmärkten die nöthigen Schmucksachen und 
Kleiderstoffe an Sammet, Seide und Pelzwerk, auch wohl Historien- 
bücher in Leipzig durch den Bürgermeister Lotter ankaufen und theils 
als Geschenke für jene Damen verwenden.
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Die gedachte Eva von Trott gebar dem Herzoge, wie berichtet 
wird, fünf Söhne und fünf Töchter. Von diesen kommen nur die 
beiden ältesten Söhne als Jugendgenossen des Prinzen Julius hier in 
Betracht. Der älteste, Heinrich Theuerdank genannt, wurde 14 Tage 
nach Jacobi 1524 geboren, war also vier Jahre älter als Prinz Julius. 
Der zweite Sohn der Eva, Eitel Heinrich von Kirchberg, soll etwa um 
1537 geboren sein und wäre sonach neun Jahre jünger gewesen, genau 
läßt sich sein Alter, wegen Mangels kirchlicher Nachrichten, jedoch nicht 
angeben. Beide, Prinz Julius und Eitel Heinrich, waren, wie die 
Nachrichten darthun, langjährige Freunde, hatten vielleicht, wie noch 
späterhin auf den Reisen und Universitäten, einerlei Lehrer und theilten 
ihr Geschick brüderlich mit einander. Durch den ältesten, Heinrich 
Theuerdank, den nachherigen Schloßhauptmann zur Staufenburg, erhielt 
nun Prinz Julius, wie berichtet wird, von seinem Vater zu den ferneren 
Reisen von Liebenburg ab am Montage nach Michaelis 1548, als er 
20 Jahre alt war, in einer Summe 1000 Goldgulden, welche seinem 
Begleiter, dem Licentiaten Heinricus von Stappensen, ausbezahlt wurden. 
In der bekannten Braunschweigischen Chronik des Pastors Rehtmeyer 
wird dieser S. 954, wohl irrthümlich, als ein Professor der Univer­
sität Löwen und Lehrer des Prinzen bezeichnet. Damit beginnt nun

2.

Die weitere, noch wenig bekannte Ausbildung des Primen 
Julius auf seinen Reifen und auf der Universität.

Die Reisegesellschaft des Prinzen bestand zunächst in seinem Ju­
gendfreunde Eitel Heinrich von Kirchberg, dann außer dem schon ge­
nannten von Stappensen noch in dem Cammermeister Albrecht Haller, 
welcher noch im Februar 1551 nach Löwen hinzukam und 1572 in 
Braunschweig starb, so wie in dem Magister Johann Ketterlin, in dem 
Secretair Wulst Haase, der auch erst in Frankreich noch zu dem Ge­
folge des Prinzen kam und Reisegelder vom Vater brächte, in einem 
jungen Herrn von Adel, Achim von Hoym, der mit den Prinzen und 
Eitel Heinrich den Angaben nach zusammen in Löwen studirte, ferner 
in dem Rechnungsführer Hans Hesse, der anfänglich mit Ketterlin und 
nachdem mit Stappensen die Haushaltsrechnungen führte. Als Diener 
des Prinzen nennen die Rechnungen noch die Lakaien Jouani und Ni­
kolaus, von denen ersterer, anscheinend ein Franzose, wahrscheinlich in Frank­
reich noch angenommen wurde, endlich in dem Büchsenschützen Hein­
rich, der wohl höher als ein Diener zu betrachten ist, indem er in 
Löwen mit studirte, und in einem Buben, Zacharias genannt. Noch 
wird in der Rehtmeyerfchen Chronik S. 955 ein Informator des
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Prinzen, Gotfried Hermeiß, erwähnt, der in den Niederlanden noch hin­
zugekommen sei, von dem die Rechnungen nichts erwähnen. Er bezog 
jedoch im Jahre 1579 als Hofmeister vom Herzoge Julius noch einen 
Gnadengehalt, stand aber unter der Oberaufsicht des Hofmeisters Curd 
von Schwicheld. Das Gefolge des Prinzen war, hiernach zu urtheilen, 
für den hohen Reifenden als Studenten ganz ansehnlich.

Zuerst ging die Reise den Berichten zufolge nach dem Willen des 
Vaters nach Paris, wo der Prinz drei von seinen Pferden für 40 
Kronen verkaufte, da er sie wahrscheinlich nicht alle bedurfte. Ueber 
den Aufenthalt daselbst haben sich keine specielle Nachrichten finden lassen, 
ob der Prinz am königlichen Hofe Besuche abgestattet, wie dies z. B. 
von den späterhin nach Frankreich reisenden Prinzen des Hauses Braun­
schweig nickt unterlassen wurde. Jm October 1549 wurde die Reise 
von da, nachdem wieder Reisegeld angelangt war, nach Bourges in Berry, 
nach Orlcans und so weiter nach Löwen, dem eigentlichen Ziele, fortge­
setzt, wo der Prinz seine Studien vollenden sollte und am 18. April 
1550 eintcaf.

Hier in der berühmten jetzt belgischen Universitätsstadt Löwen, 
(I^ouvnin), welche im Mittelalter 100,000 Einwohner zählte, mußte 
nun der Prinz für sich und sein Gefolge einen förmlichen Haushalt 
einrichten. Die Einkäufe für denselben, welche größtentheils in einer 
Auction in Löwen, auch in Antwerpen gemacht wurden, bestanden in 
Haus- und Küchengeräthen, in Möbeln, Betten, m Lebensmitteln jeder 
Art für den Tisch und in Büchern zum Studiren. Für das von 
Herrn Blehem gemiethete Haus in Löwen mußte ein jährlicher Zins von 
100 Gulden bezahlt werden; doch konnten darin nicht alle Platz finden, 
der Lakai Nikolaus logirte z. B. im rothen Hunde. Das Studir- 
zimmer des Prinzen (Ltucloi iolo) wurde mit einem langen Tische für 
einen Gulden 15 Stüber versehen. Der Goldgulden hatte 30 Stüber,

9 Am 20. December 1815 um 12 Ubr ritt der Verfasser mit dcmHerzogl. 
Braunschw. schwarzen Husarcn-Reaiment auf dem Rückmärsche von Paris durch 
Löwen. Jn seinem Tagebucbe ist von ihm im Durchmärsche bemerkt: Das 
Regiment sei von den Bewohnern der Stadt freundlich empfangen. Dieselbe 
sei mit Mauern und Thürmen noch umgeben. gut gebaut, aber ziemlich men­
schenleer, das schöne Rathhaus im gothischen Styl erbauet gewesen. Bor dem 
Thore nach Tirlemont hätten sieh viele Bettler, Jungen und Mädchen, auch 
Krüppel ausgchalten, die Jungen hätten ein altes Lied: Mine Mutter woll 
spinnen, dat Rad woll nich gahn re. gesungen, und die Wirthshäuser seien alle 
mit Schildern versehen z. B.: In äsn Willen cnni, «im Willkommen), In 
Uen Vogeln-8gnclc rc. Von diesem Gasthause im Vogel-Gesang, das der 
Prinz Julius auch oft besuchte, wird weiterhin die Rede sein. Wie dasselbe be­
schaffen war, ist nicht mehr erinnerlich, da nur vorbeimarschirt wurde. Der 
Verfasser dachte der Zeit nicht, daß er nach 54 Jahren dies Gasthaus noch ein­
mal erwähnen würde.
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die Krone 38, der Gulden 20 Stüber, der Stüber 4 Ort. Äuf 
diesem Tische lag eine schwarz in grau gewirkte Decke mit drei Bildern, 
auch ein grünes Tafelkleid; die übrigen Tische waren mit blauen und 
rothen Taselkleidern belegt. Die drei Stühle des Zimmers für 19 
Stüber waren mit Lehnen versehen, andere in Antwerpen erkaufte 
Stühle waren viereckig, theils mit, theils ohne Lehnen. Ein kleiner 
Stuhl war besonders für des Prinzen Fuß eingerichtet. Fast alle Stühle 
waren mit grünem Tuch oder rothem Leder bezogen, ein Büffet zu 
Trinkgläsern rc. mit weißer Leinwand bedeckt. Durch einen Schottilger 
ließ der Prinz den zerbrochenen Fußboden für 6 Stüber ausbessern, ein 
kleines neues Tischlein für 16 Stüber und einen Kranz auf sein Bett 
für 7 Stüber machen. Die Schottilger waren ein Gewerk, das feinere 
Arbeiten als die Tischler, Schnitzereien und dergleichen Sachen fertigte 
und auch in hiesiger Gegend, wie auch in Hamburg, ansässig und thätig 
war. Aus drei Stück dürnekisch (?) Werk zu 6 Gulden 12 Stüber 
wurden die Gardinen der Fenster und Betten gemacht und mit Franzen 
verziert. Drei weiße hispanische Decken zu 3 Gulden 12 Stüber waren 
über die Betten ausgebreitet, außerdem noch drei gestickte, vier große, 
vier kleine und zwei schlechte Tapisserie-Decken, überhaupt 17 Stück vor­
handen, von denen zwei von den großen zur Ausschmückung des Studirzimmers 
dienten. Für den Winter ließ der Prinz einen Kachelofen für 13 Stü­
ber 1 Ort setzen und dahinter ein klein Bänklein stellen. Auf 
diesem Banklein mag das vertrauliche Kleeblatt, der Prinz Julius und 
seine beiden Gefährten, Eitel Heinrich und Achim von Hoym in den 
Winterabenden nach Beendigung der Studien sich oft niedergelassen, 
musicirt und gesungen haben, wie es flotten Burschen ansteht, denn der 
Prinz war auch ein Freund der holden Musica. Der Cantor, welcher 
dem Prinzen und Achim zwei Monate im Singen Unterricht ertheilte, 
erhielt dafür 2 Gulden, und für eine Laute auszubefsern, die dem Prin­
zen gehörte, wurden am 20. März 1551 neun Stüber bezahlt. Wohl 
mag in diesen heiteren Erholungen auch manche trübe Erinnerung aus 
der Jugendzeit, namentlich des Prinzen, ins Gedächtniß zurückgerufen 
sein. Als Mitbewohner dieses gemüthlichen Kreises müssen noch ein in 
Antwerpen erkaufter englischer Hund und ein Vogel im Bauer, der 
aber nicht naher bezeichnet wird, genannt werden.

Bettsponden waren hinreichend und auch für eine Köchin vorhan­
den und mit der feinsten Leinewand, die Elle zu 3 bis 6 Stüber, so­
wie mit Handdecken belegt. Zwei neue Bettsponden wurden mit 9 
Gulden 15 Stüber, eine kleine für den Doctor Ketterlin, der also nicht 
groß war, mit 23 Stüber, eine Sponde für zwei Diener mit 30 
Stüber bezahlt. Vier große Hauptkissen mit Flueln (aus Sammt) 
schön gemacht, kosteten 9 Gulden 10 Stüber, und dienten mit andern 
leinen gemalten Laken und spanischen mit Bildern verzierten Tapisserie- 
Decken, wie vorhin bemerkt, zu der mit Gardinen behangenen Himmel-
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bettsponde des Prinzen. Sämmtliche Decken kosteten 48 Gulden 18 
Stüber. Für die Küche, welcher eine Köchin Vorstand, war nicht 
weniger gesorgt, Es wurden Hand- und Trockentücher, sechs silberne 
Löffel, an Zmn: 17 Schüsseln, 2 Dosin Teller, das Stück zu 4 Stü­
ber, 3 Leuchter, Handbecken mit Lampetten, ein Mustertopf, so wie 3 
Bispotte angeschafft und besonders bezeichnet. Ferner wurden angekauft 
an Messing: 4 Leuchter, 2 Feuerpfannen, ein Löwe oder, wie schon bei 
andern Gelegenheiten angezeigt ist, eine Wärmflasche in Form eines 
Löwen, so wie Kessel, hölzerne Löffel, 12 rothe hölzerne Teller für das 
Gesinde, Bratpfannen, eiserne Kochlöffel, Laternen und Leuchter von 
Holz, Brandeisen, eine Kräuterbüchse, Püster, ein hölzernes Salzfaß, kleine 
und große Krüge mit zinnernen Deckeln, 2 besonders schöne Brandeisen 
zum Kamine im Saale, zwei dergleichen in den Kammern des Prin­
zen. Das Pfund Zinn wurde mit 3 Stüber, Messing mit 4 Stüber 
bezahlt.

Körbe dienten zum Einkauf für die Küche und zur Wäsche; die 
Elle Leinewand wurde mit 4 Stüber 2 Ort, die Hausleinewand mit 
3 Stüber 3 Ort bezahlt, und davon Tischtücher, Bettlaken, Kissenbühren 
und Hemden gefertigt. Ueberhaupt war Alles vorhanden, was zu einem 
Haushalte auch für feinere Speisen und Backwerk nöthig war, sogar die 
Schwefelhölzchen wurden nicht vergessen.

Die Einkäufe für die Küche geschahen in der Regel wöchentlich 
etwa für 9 Gulden in den Märkten, wenn nicht besondere Gesellschaften 
oder Besuche eine Ausnahme machten, was man einen Ueberfall zu 
nennen pflegte. Sie bestanden in Ochsen-, Kalb- und Hammelfleisch, 
in Schinken, Wurst, Bratschwein, Kaninchen und Schaffüßen, ferner 
in Tauben, Enten, Finken und anderm Geflügel, so wie in Eiern, But­
ter, holländischem Käse, in Aran- und Granatäpfeln, Nüssen, Pfirsichen 
und anderen Südfrüchten, als.- Oliven, Lemoinen, Eapern, Anis, 
Coriander-Zucker und dergleichen Gewürz, das in Fässern und Körben 
von andern Orten eingesandt wurde. Hühner uud Kapaunen wurden 
besonders gehalten und gefüttert. Der Wein- und Bierkeller war nicht 
minder gut versorgt. Es befanden sich darin an Weinen: Hippocras, 
Malvasier, Romaine, Bastard, Franzwein und dergleichen. Ein Faß 
spanischer Wein, genannt „Umzeck" s?) kostete zur Stelle zu Schiff bis 
Löwen 31 Gulden 16 Stüber; 1'/2 Ohm rother Franzwein, in Mecheln 
angekauft, galt mit allen Kosten 9 Gulden 13 Stüber; s/2 Ohm 
rheinischer Wein, in Löwen vom Weinhändler Hansen in der goldenen 
Liberey, galt 6^/2 Gulden. Am 8. März 1531 lagerten im Keller 5 
Ohm Wein und an Bier 3 Tonnen Doppelbier für den Prinzen und 
8 Tonnen Gemein-Bier zu einem Werthe von 54 Gulden 13 Stü­
ber — für einen Studenten mit Gefolge ein artiger Vorrath.

Vom 26. August 1550 bis 8. März 1551 waren 21 Faß 
Bier für 25 Gulden 4 Stüber eingelegt und bis auf ein paar aus-
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getrunken. Dabei hatten aber die Besuche das Ihrige mitgethan. Die 
Fastenspeise bestand in Stockfisch, Haring, geräuchertem und gesalzenem 
Salm, in Austern, Aal, Bücking, Sprotten, Kabliau und Plattesten, 
in Feigen, Rosinen, Prönyen, Nüssen, Mandeln, Parmesan-Kase, Cana- 
rienzucker das Brod zu 3 Gulden 3 Stüber u. s. w. Ueberhaupt 
war der ganze Haushalt so gut bestellt, daß der Prinz im Stande war 
ein Bankett in Lire zu geben, in welchem vom 7. bis 11. September 
1550 es nicht an Pasteten, Kuchen und dergleichen fehlte, und allein 
1^2 Ohm Rheinischen Wein, ohne den Hippocras, Malvasier, den 
Romanie und Bastard, getrunken wurden. Bei der Ankunft des Cam- 
mermeister Haller in Löwen am 14. Februar 1531 ließ man es sich 
nicht minder wohlschmecken und trank Abends und am andern Morgen 
beim Frühstück 24 Stäbchen oder V2 Ohm Wein aus.

Die Kleidung des Prinzen in Löwen bestand für den Herbst in 
einem Sammethut, einem spanischen Barett für 16 Stüber, in einem 
braunen Sammetrocke mit einer Karaffe, mit 7 Ellen augsburgischen 
Barchent gefüttert, in einem rothen seidenen Wamms, einer Krone werth, 
darunter 2V2 Ellen rother Taftaff, in einem Gefasst von schwar­
zem Sammt, sogenannten schwarzem Eolith; ein paar Hosen mit einem 
Settin-Gesasse, darunter 2 Ellen florentiner Taftaff. Zu diesen Klei­
dern gehörten noch zwei Unzen Seide zum Sticken, sowie Canevas, Satin 
aus Valenciennes, Bombassin, seidne Porsimente (Posament), seidne Knöpfe 
und Nesteln. Zur Winterkleidung der Begleitung und Dienerschaft 
wurde für 48 Gulden ein schwarz englisch Laken von 33 Ellen und 
ein schwarz Bombassin Barchent Stück von 20 Ellen für 3 Gulden 9 
Stüber, sowie Eanevas und Futtertuch zum Unterfutter eingekauft, und 
davon auch die vorhin genannten Eitel Heinrich, Achim v. Hoym, Hans 
Hesse, Ketterlin, Johann und Nicolaus sowie Heinrich der Büchstn- 
schütze rc. mit Mantel, Leibrock und Kappe, je nach Bedürfniß, ver­
sorgt. Außerdem aber erhielt die Dienerschaft fast alle noch Barchent 
zu Hosen und Wamms. Es darf hier nicht unbemerkt bleiben, daß 
der Prinz für den Büchsenschützen hier 1551 bereits einen ledernen Koller 
vom Schuhmacher anfertigen ließ, deren Alter man vielseitig erst in die 
Zeit des 30jahrigen Krieges setzen will. Ein paar Pantoffeln von spa­
nischem Leder für den Prinzen wurden mit 10 Stüber, ein paar Dop­
pelschuhe mit eben soviel, ein paar für das Gesinde mit 6 Stüber be­
zahlt. Ein paar welsche Stiefeln von spanischem Leder galten 2 Gul­
den, ein paar Reitstiefeln 1'/2 Gulden. Mehrere Bücher zum Stu- 
diren, z. B. Werke von Terenz, Cicero, Curtius Rufus, Erasmus rc., 
das neue Testament und noch andere, französische Bücher wurden von 
Antwerpen bezogen. Aus diesen französischen Büchern mußte der 
Diener Jouannis dem Prinzen vorlesen. Für vier kleine überguldete 
Bücher zahlte man 16 Stüber, für ein Gebetbuch 15 Stüber. Bei 
der Nennung des Prinzen in den Rechnungen wird derselbe kurzweg
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von seinem Hofmeister öfters Doctor Julio genannt. Ob derselbe diese 
Würde wirklich erlangte, möchte bezweifelt werden, da dies gewiß ange­
führt sein würde. Soviel ist gewiß, daß am 9. April 1551 für die 
Matrikel des Eitel Heinrich und des Achim von Hoym zwei Gulden 
und für die des Büchsenschützen Heinrich 10 Stübec an die Universi­
tät Löwen bezahlt wurden. Ein Mehreres über den Besuch der Lek­
tionen rc. zu erfahren hat dem Verfasser nicht gelingen wollen. Auf 
eine deshalb dort geschehene Anfrage wurde von dem zeitigen Biblio­
thekar der Universität, Ed. Reusen, freundlich erwiedert, daß es ihm nicht 
möglich gewesen sei, darüber etwas Näheres zu erforschen, indem die 
Matrikeln und andere Schriften jener Zeit am Ende des vorigen Jahr­
hunderts im Kriege verloren gegangen seien.

Die Hauptsache für den Prinzen war aber neben dem Studiren 
der Versuch, seinen kranken Fuß, der ihm das Gehen sehr erschwerte, 
wieder in die rechte Lage zu bringen. Ein Ehirurgus, Magister Theodor 
N., und ein Goldschmied Anton Wulst in Antwerpen, wurden deshalb 
oft zu Rathe gezogen, und der Fuß zuerst für 30 Stüber in Gnps 
abgegossen, um danach ein Instrument von Silber oder, wie man es 
nannte, einen silbernen Fuß anzufertigen, wofür dem genannten Wulst 
15 Gulden Arbeitslohn und 37 Gulden für den Fuß bezahlt wurden. 
Dies erforderte oft längern Aufenthalt in Antwerpen, wo der Prinz dann 
im goldenen Falken bei Christoph Mangold i) am Ochsenmarkt logirte. 
Da ließ er denn mehrere Bücher einkaufen und hatte im September 
1550 einen Kaufmann aus der reichen Familie der Fugger in Augs­
burg zu Gaste. Zu dem geschickten Meister Peter in Herenthals?)

') Ob dieser Mangold zu der alten hier einst ansässigen Familie der von 
Manegold oder Mangold gehörte, ist ungewiß. In dem nahe gelegenen ebe- 
maligen Kloster Riddagshausen lebt noch jetzt eine Familie Mangvlt. In kelti­
scher Sprache soll der Name einen Herrcndiener bedeuten.

2) Hercnthals, eine kleine, aber sehr reinliche Stadt in Belgien, mit etwa 
1500 Einwohnern, deren ehemalige Festungswerke bei der Belagerung der 
Stadt 1797 von den Franzosen zerstört wurden. In ihr werden besonders 
schöne Brabanter Spitzen fast in allen Häusern emsig und mühsam von Frauen 
und Jungfrauen in den kleinen Zimmern und Sommers vor den Häusern ange- 
fertiat; deshalb ist auch eine große Sauberkeit der Häuser nothwendig. Als am 
13. Juni 1814 der Stab des Braunschweigischen Husaren-Negimcnts auf seinem 
Rückmärsche aus dem ersten Feldzuge nach Brabant in dieser Stadt einquarticrt 
wurde, erhielt der Verfasser dieses ein sehr gutes Quartier bei dem 74jährigen 
freundlichen und sehr behäbigen katholischen Prediger van Pelt, Section 2 ?i. 
47, der neben einem in jenem Bombardement eingcäscherten Kloster eine ge­
müthliche Wohnung hatte. Es war zur Fastenzeit und ein Ruhetag des Corps, 
doch wurde der Tisch von seiner mit ihm alt gewordenen Haushälterin reichlich 
und so auch mit Fischen, auf fünf verschiedene Weise zubercitet, versorgt und da­
neben ein gut Glas Wein getrunken. Bei dem Abmärsche bedauerte es der 
Wirth sehr, daß er seinen Gast nicht noch einen Monat behalten und pflegen 
könne. Ein Wunsch, der bei Einquartierungen nicht so leicht geäußert zu wer­
den pflegt.
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fuhr der Prinz am 12. October 1550 mit Meister Diedrich, einem 
Chirurgus aus Löwen, wo ihm nach vorheriger Berathschlagung 
der Fuß wieder eingesetzt und der silberne angelegt wurde. Meister 
Peter erhielt zum Geschenk für diese Operation 3 Carlsgulden. Dies 
Gestell, das den Fuß in der Lage erhalten sollte, zerbrach bald wieder 
und mußte deshalb von einem Harnischmacher durch einen Fuß von 
Stahl für 10 Gulden ersetzt werden, nachdem man zuvor den Fuß 
mit Windeln umwickelt hatte. Der vorhin genannte Schriftsteller, 
Landsiscal und Notar Franz Algermann hat in seiner Lebensbeschreibung 
des Herzogs Julius diese Operation sehr umständlich beschrieben, wie die­
selbe auf einem Wagen theils geschehen, dem Prinzen so viele Schmer­
zen verursacht habe, indem die Füße auf der Reise nach jeder Meile 
von neuem geschroben seien, und das Geschrei desselben von dem Geräu­
sche des Wagens habe übertönt werden sollen. Er gründet seine Er­
zählung 1598 auf die eigene Aussage des Prinzen. Von dergleichen 
Proceduren ist indeß in den Rechnungen nicht die Rede. Es muß 
hierbei auch bemerkt werden, daß ein Irrthum bei dieser Mittheilung 
untergelaufen ist und nach ihm von allen Schriftstellern wiederholt wird. 
Der von ihm namhaft gemachte Meister Herenthals, welcher den Fuß 
einsetzte, hieß nicht Herenthals, sondern es war Meister Peter aus 
Herenthals, ein Umstand, der in die angeblichen ihm kund gewordenen 
Erzählungen des Prinzen doch einigen Zweifel erweckt. So mag es 
denn auch mit noch andern Nachrichten dieses Verfassers stehen, wo von 
angedrohtem lebendigen Einmauern des Prinzen, von seiner schlechten 
Bekleidung und von andern Dingen gesprochen wird.

Von andern Erlebnissen des Prinzen während seines Aufenthaltes 
in Löwen muß noch bemerkt werden, daß derselbe auch öfter den dasigen 
Mönchen beichtete, wofür er denselben einmal auch 2 Vr Pot Wein gab. 
Ein andermal schenkte er denselben ein Viertel vom Hammel und den 
Mönchen des Klosters zu Heborn, wohin er spazieren gegangen, lOStü- 
ber. Bei dem Abendmahl, was er nicht versäumte, erlegte er als 
Opfergeld 2 Stüber und seine Begleitung und Diener jeder einen Stü- 
ber. Der Pfarrkirche St. Quentin zu Löwen und anderen Kirchen zu 
Hülfe schenkte er Geld, den Armen aber wurde fast jeden Tag ein 
Stüber um Gottes willen ausgetheilt.

Am 13. Mai 1551 wurde der Prinz bei Joachim Plank in 
Antwerpen, dessen Stand nicht angegeben wird, zum Gevatter gebeten 
und schenkte dem Kinde durch Mangold daselbst einen silbernen Kop (ein 
rundes Trinkgefäß), an Werth 17 Gulden 15 Stüber. Auch die seltene 
Ehre, zu einer Glockentaufe eingeladen zu werden, wurde ihm, wie wohl 
weiter keinem Prinzen des Hauses Braunschweig, zu Theil. Man weiß, 
daß neue gegossene Kirchenglocken getauft und dazu auch Gevattern er­
beten wurden. Am Sonntage Judica 155 k wurden in der vorhin ge­
nannten Pfarrkirche zu Löwen zwei neue Glocken feierlich getauft, und
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zu dieser Handlung auch Prinz Julius nebst andern Herren als Ge­
vattern eingeladen, bei welcher Feier der Prinz den beiden Täuflingen 
oder der Kirche als Pathengeschenk eine Krone verehrte.

Mit Erlaubniß des Arztes machte der Prinz bei der wiederholten 
Anwesenheit in Antwerpen auf seinem Pferde einen Ausflug nach dem 
nahe gelegenen Vogelgesange, um sich daselbst zu erlustigen. Die Wir­
thin erhielt jedesmal als Geschenk noch besonders 10 Stüber. Zu 
Neujahr und öfter noch ließ der Prinz sich die Haare schneiden und 
das Haupt jeden Sonnabend mit Landwein waschen. Zur Unterhaltung 
wurde in oder mit silbernen Schaugroschen gespielt, wozu der Prinz vom 
Kammermeister dann und wann etwa 20 Stüber erhielt, auch öfters 
das Ballspiel getrieben, zu Fastnacht aber der Mummenschanz in der 
Weise wie zu Köln am Rhein mitgemacht. Die Spielleute oder 
Musici der Stadt Löwen empfingen zu Neujahr 1551 für ihre Auf­
wartung 6 Stüber. Dies war eine Sitte, die den Fremden fast über­
all auf Reisen widerfuhr.

Dies wird genügen, um sich ein kleines Bild eines fürstlichen 
Studenten zu entwerfen, der wahrscheinlich zu den Humanisten und 
nicht zu den mit Brutalhosen und Blockgesäß kriegerisch gekleideten Stu­
denten jener Zeit gehörte.

3.

Weitere Verhältnisse -es Prinzen zum Antritt -er 
Regierung.

Nachdem nun die Studien zu Löwen beendigt waren und der 
halbe Hauszins mit 50 Gulden berichtigt, kehrte der Prinz mit 
seiner Begleitung gegen die Mitte des Jahres 1552 wieder zu seinem 
Vater nach Wolfenbüttel zurück. Bald nach der Rückkehr, als der 
Vater immer mehr die Hinneigung des Prinzen zur lutherischen Lehre 
bemerkte, und die Abneigung gegen ihn deshalb zunehmen mochte, begab 
sich der Prinz zu seinem Schwager, dem Markgraf Hansen in Eüstrin, 
und späterhin nach Berlin. Was die gedachte angebliche schlechte Be­
kleidung des Prinzen zu dieser Zeit anlangt, so ergeben jedoch das 
Gegentheil die Hofcammerrechnungen von 1552 insofern, daß dem 
Prinzen an Quartalgeld 20 Thlr. gezahlt wurden, daß er ferner am 
Psingstfeste zur Eommunion wie auch seine 2 Brüder ein jeder zum 
Opfecgelde einen Gulden vom Eammermeister empfing, daß er zu etlicher 
Kleidung am 22. Julius 20 Gulden 4 Gr., zu einem langen Rock 
und Leibrock 14 Tage nach Matthäi 35 Gulden 15 Gr., ferner am 
13. December zu einem neuen Barett 3 Thaler erhielt, und zu einem 
Pelze für ihn dem Schneidermeister Jürgen 1.4 Gulden 15 Gr. gezahlt
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wurden. In ähnlicher Weise kommen noch dergleichen Ausgaben vor. 
Waren sie nun auch nicht so reichhaltig wie die seiner Brüder, und 
erhielt er keine Spielgelder, wie bei jenen der Fall mitunter war, so 
liegt darin doch keine solche Zurücksetzung, wie in verschiedenen Schriften 
angegeben wird. Sogar wurden 1554 für Anfertigung einer goldenen 
Kette 17 Thlr. 25 Gr., für 20 Ellen weißen Atlas 27 Thlr. 13 Gr. 
6 Pf, für Bücher 3 Thlr. 12 Gr.. für Federn (zur Zierrath) 8 Thlr. 
18 Gr., für 1 Pfund Silber 10 Thlr. 12 Gr., und weiter 1558 für 
eine goldene Kette mit Inbegriff von 12 Gulden Macherlohn 142 Thlr. 
Thlr. 19 Gr. 2 Pf. für den Prinzen bezahlt.

Die Verhältnisse Herzog Heinrichs d. I. zu dem Rathe der Stadt 
Braunschweig hatten sich nach seiner Rückkehr indeß um nichts fned- 
licber gestaltet. Jn den Verhandlungen über die vielen unter beiden 
Theilen noch streitigen Punkte pflegte der Herzog seine Schriften und 
Beschwerden über den Rath mitunter mit den Worten anzufangen.-

„Nachdem Wir von Gottes Gnaden Heinrich der Jüngere Her­
zog zu Braunschweig und Lüneburg rc. in glaubwürdige Erfahrung 
kommen, welchermaßen unsere ungetreue, ungehorsame, 
mu t h w illi ge Unterthanen, Bürgermeister und Rath unser Stadt 
Braunschweig abermals" rc.
Dann folgen die Beschwerden, worunter auch die enthalten, daß 

der Herzog von dem Rathe mit Unrecht beschuldigt werde, er habe 
Personen erkauft, die als Mordbrenner die Stadt Braunschweig hatten 
anstecken sollen, mit welcher Bezüchtigung ihm doch zu nahe geschehe.

Der Rath hatte sich nun sogar mit dem Könige von Frankreich, 
Heinrich II., in Verbindung gesetzt, und dieser forderte den Herzog auf, 
die gegen ihn erhobenen Beschwerden der Stadt zu beseitigen und als 
Bürgen dafür seinen zweiten Sohn Philipp Magnus ihm auszuliefern. 
Allein diese Drohung hatte bei dem Herzoge eben so wenig Erfolg, als 
das Gebot Kaiser Karls V., von Stund an alle Streitigkeiten mit der 
Stadt emzustellen, das angeworbene Kriegsvolk zu entlassen und der 
zum Vertrage übersandten Kaiser!. Commission Folge zu leisten. Als 
die Commissare im Lande erschienen und die aus ihren Besitzungen vom 
Herzoge Vertriebenen vom Adel wieder in ihre Güter und Burgen ein­
setzen wollten, wurden diese Herren in Abwesenheit Herzogs Heinrich d. 
I. von seinem Sohne Philipp Magnus, der rm Auftrage des Vaters 
einstweilen das Land regierte, gefangen genommen, nach Wolfenbüttel 
geführt und mit einer derben Lection, sich nicht weiter sehen zu lassen, 
aus dem Lande entlassen. Ueberhaupt war dieser Prinz während dieser 
Zeit auch gegen seine Verwandte, die Herzogin Elisabeth von Lüneburg, 
ein strenger Krieger und doch naher Verwandter.

Uebergeben wir die weiter vorgefallenen weitlauftigen und vielseiti­
gen Klagen, welche bei dem kaiserlichen Eammer-Gerichte geführt wurden 
und endlich einen offenen Krieg und die am 9. Julius 1553 bei
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Sievershausen vorgefallene blutige Schlacht zur Folge hatten, in welcher 
beide Söhne des Herzogs, Karl Victor und Philipp Magnus, ihren 
Heldentod auf dem Schlachtfelde fanden. Vielseitig wurde dieser trau­
rige Vorfall von vaterländischen Dichtern besungen; in einem dieser Gedichte 
legt der Dichter den sterbenden Prinzen in lateinischer Sprache diese 
Worte in den Mund:

„Wir leben also, indem wir siegend gekostet den Tod, 
Dessen Ruhe mit keinem Tage erlischt.
Theurer Vater, sei doch mit dem freundlichen Bruder Julius 
Nicht weinend mehr lästig unsern Manen."
Alle Pläne des Herzogs wegen der Thronfolge waren durch diesen 

Todesfall nun vernichtet. Da mochte dem Vater der Gedanke auf­
steigen, seinen Liebling, den Eitel Heinrich von Kirchberg, vom Papste 
sich zum Nachfolger legitimiren zu lassen und ihn zum'Regenten statt 
seines Sohnes Julius zu ernennen. Doch Eitel Heinrich war seinem 
Freunde, dem Prinzen, mit welchem er die Reisen ausgeführt, zu treu, 
um ihm eine solche Zurücksetzung zu bereiten. Er schlug das Anerbieten 
aus, und es erfolgte nun nach mehrseitigen Bemühungen sowohl ver­
wandter wie anderer fürstlicher Personen 1553 eine Aussöhnung 
zwischen Vater und Sohn, der sich um diese Zeit in Berlin aufhielt.

Auch zwischen dem Herzoge und der Stadt Braunschweig erfolgte 
noch in demselben Jahre ein Vergleich über mehrere streitige Punkte, 
in Folge dessen die Stadt dem Herzoge laut Cämmerei-Nechnungen bis 
zum Jahre 1561 in Terminen 80,000 Thaler zahlte. Das waren 
starke Ausgaben für die Eämmerei der Stadt in jenen kriegerischen Zei­
ten und noch nicht die einzigen der Art.

Prinz Julius erhielt nun an Quartalgeld zu seinen Bedürfnissen 
zuerst 50, dann 100 Thlr., auch wohl eine kleine Summe Spiel­
geld, eine goldene Kette und dergleichen mehr vom Vater. Auch die 
Stadt Braunschweig, über jene Aussöhnung erfreut, verehrte dem Prin­
zen am 23. October 1553 einen braunen Hengst mit einem Sammet- 
Sattel, letzterer an Werth 5 Mark 6 Schilling. Das Pferd, eines 
der besten aus dem Marstalle des Rathes, wurde deshalb dem Prinzen 
übersandt, weil derselbe seines Fußes halber am liebsten ritt; zugleich 
ist dabei die Bemerkung gemacht: „als der Rath Abbitte that" — 
was sich wohl auf jenen Vergleich mit dem Vater beziehen muß. Als 
darauf am Neujahrstage 1555 der Prinz und sein Vater die Stadt 
Braunschweig mit ihrem Besuche beehrten und sich mit dem Rathe 
versöhnten, der Vater vielleicht zum ersten Male, und bei dem Bürger­
meister Gereke Pauel (von Pawel) ihr Quartier nahmen, empfing 
ein Jeder vom Rathe wieder einen Hengst zum Geschenk. Außerdem 
wurde ihnen zu Ehren eine Collation auf dem Altstadtrathhause von 
Seiten der Stadt gegeben, die im Ganzen 1457 Gulden 6 Schilling 8 Pf.
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kostete und andern Ortes naher beschrieben zu werden verdient Vom 
Vater erhielt der Prinz ferner im Jahre 1558, außer der vorhin schon 
erwähnten goldenen Kette, noch 8 Luchsfelle zu einem Pelze, sowie 
das Jahr darauf an Marderfellen, Sammet, Atlas, Seide, Zwilch und 
Leder zu Hosen und Strümpfen in Summa für 451 Thlr. 11 Gr. 
Außerdem eine goldene Kette zu 308 Thlr. 11 Gr. und goldene Stifte 
126 Thaler werth. Dies nur als Beispiel besonderer Ausgaben, wo­
raus ersichtlich, daß der Sohn vom Vater in dieser Hinsicht nicht ganz 
vernachlässigt wurde. Vom Rathe der Stadt allhier empfing er wieder 
einen braunen Hengst aus dem Marstalle, der den Namen „de Mar- 
then Swans" (der Marder-Schwanz) führte.

Mit dem Bürgermeister Jobst Kale allhier stand der Prinz auf 
einem vertrauten Fuße und correspondirte öfter mit ihm. Am 30. 
Juni 1558 erhielt Kale z. B. einen Brief, worin er ihn ersuchte, zu 
veranlassen, daß ihm vom Rathe etliche Tausend Goldgulden vorgeliehen 
werden möchten. Zugleich bittet er ihn, 6 Fuder Bier nach Magdeburg 
zu senden und etliche schneeweiße Hemden für ihn in Braunschweig 
sticken zu lassen. Bitten der Art wurden vom Rathe selten abgeschlagen. 
Um diese Zeit muß der Prinz sich also in Magdeburg aufgehalten haben. 
Das Anlehn deutet schon auf seine künftige Regierung des Landes, denn 
er reichte mit dem nicht aus, was er vom Vater empfing; die gestickten 
schneeweißen Hemden aber schienen schon darauf hinzuzielen, daß er 
auf Freiers-Füßen stehe. Dazu diente denn auch wohl die obige kost­
bare Ausstattung, indem die Ehe Herzogs Heinrich d. I. mit seiner 
zweiten Gemahlin kinderlos blieb, und dem Prinzen nunmehr vom Vater 
gestattet wurde, sich eine Gemahlin zu erwählen, die er dann in der 
Prinzessin Hedwig, der Tochter des Churfürsten Friedrich Joachim von 
Brandenburg in Berlin, sich erkor.

Zu dieser Verlobung, dem christlichen Vorhaben, wie der Rath 
sich in seinem Schreiben vom 15. Januar 1560 ausdrückt, übersandte 
derselbe dem künftigen Regenten wieder aus dem Marstalle einen schwar­
zen Hengst, 74 Thaler werth, weil er gehört habe, daß er sich mit 
etlichen dergleichen Hengsten zur künftigen Heimfahrt nach Wolfen­
büttel gefaßt machen solle, und nebenbei noch 4 Stück Wein und 2 
Fässer Bier. Der Rath bat zugleich, dies aus geringer Wohlmeinung 
unterthänig übersandte Geschenk in Gnaden anzunehmen und es sich 
gefallen zu lassen. Er hoffe, daß der Hengst dem Herzoge wohl ge­
rathen, und S. Fürstl. Gnaden der Stadt Braunschweig ein gnädiger 
Herr sein und bleiben werde, dessen wolle man sich getrosten. So 
stand der Rath mit diesem baldigen Landesherrn, der in seiner Antwort 
von Wolfenbüttel ab an demselben Tage für das zu seinem Ehrentage 
in Unterthänigkeit übersandte Geschenk, woraus er den unterthänigen 
Willen des Rathes ersehen, dankt und hinzufägt: der Rath solle auch 
nichts anders erachten, denn daß er es in allen Gnaden und Guten
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wieder zu erkennen emgedenk und seinen gnädigen Willen zu erzeigen 
stets geneigt sein werde.

Am 25. Februar 1560 feierte Herzog Julius zu Berlin, als er 
beinahe 32 Jahre alt war, seine Vermahlung mit seiner auserwählten 
Braut, und man darf diese Ehe wohl eine glücklichere, als die seines 
Vaters nennen, denn es wurden ihnen 11 Kinder geboren, von denen 
fünf vermahlt wurden, vier geistliche Würden bekleideten und zwei in 
ihrer Jugend starken. Die vorhingedachte Heimfahrt in Wolfenbüttel 
geschah Sonntag nach Johannis Bapt. 1560. Zu gleicher Zeit feierte 
daselbst der Herzog Philipp von Grubenhagen mit Frauchen Klara, der 
Schwester Herzogs Julius, das fürstliche Beilager, wie man die Hoch- 
zeitfeier zu nennen pflegte.

Für das junge Ehepaar war nun auch eine anständige Wohnung 
einzurichten und zu verschaffen. In Wolfenbüttel, wo die Stadt selbst 
noch nicht erbaut war, fehlte es an Raum im Schlösse; in Braun­
schweig lag der alte abgebrannte Fürstensitz, der Pallast Dankwarderode, 
noch in Trümmern, und ein anderes fürstliches Gebäude war nicht vor­
handen. Herzog Heinrich ließ deshalb den Neuvermählten die alte Burg 
Hessen, welche seit 1408 wieder in Besitz des Hauses Braunschweig 
gelangt und zu einem Schlosse allmählig verändert war, dazu anweisen. 
Auch hierbei that der Rath allhier das Seinige, denn er übersandte 
ihnen nach Hessen durch seinen Secretär Conrad Plauen am 2. Decem­
ber 1562 ein Geschenk im Werthe von 128 Mark, bestehend in 2 
Lachsen, 11 Ohm 6 Stübchen Wein, 6 Tonnen Hamburger Bier, 8 
Faß Mumme und 2 stattlichen Ochsen.

Durch den Ehrenvesten Carl von Bardeleben ließ der Herzog 
dem Secretär Plauen eröffnen, daß er die Verehrung zu ganz gnädigem 
Willen annehme und den getreuen Willen des Rathes darin erkenne rc., 
dem auch stets eingedenk sein werde. Darauf schenkte er dem Secre- 
tar 10 Thlr., den beiden reisigen Knechten, die er bei sich hatte, 2 Thlr., 
den Asseburgischen Fuhrleuten 4 Thlr. und den beiden Ochsentreibern 
einen halben Thaler. Mehr zu schenken, mochten seine Finanzen nicht 
erlauben. Zu seiner Hofhaltung hatte ihm nunmehr der Vater jährlich 
800 Thaler und seiner Gemahlin Hedwig 400 Gulden ü 21 Gr. aus­
gesetzt. Außerdem wurde noch seine Dienerschaft besoldet. Sie bestand 
in seinem Freunde Eitel Heinrich, der als Cämmerling jährlich 100 
Gulden, und seinen 3 Knechten, von denen jeder 24 Gulden empfing, 
ferner in dem bekannten Gottfried Hermeis, der 60 Gulden, und in noch 
5 andern Dienern, wovon jeder 24 Gulden erhielt. In Hessen, dem 
als Leibgeding überkommenen Schlosse, wohnte die Witwe des Herzogs 
Julius noch nach seinem Tode, starb am 21. October 1602 und wurde 
in der Kirche L. V. AI. zu Wolfenbüttel beerdigt.

Herzog Heinrich d. I. hatte nunmehr ein Alter von 71 Jahren 
erreicht und in seinem Leben manchen Kummer erfahren müssen, der
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ihn bitter gemacht hatte, deshalb war sein Wahlspruch: „Meine Zeit 
mit Unruhe", bei ihm wohl am rechten Orte. Er war wohl milder 
gegen seinen Sohn geworden, dem er, als ihm am 14. October 1564 
in seinem zweiten Kinde ein Prinz, der nachherige gelehrte Regent, ge­
boren wurde, der die Namen des Großvaters und Vaters Heinrich 
Julius erhielt, in Hessen einen Besuch abstattete. Die Geschichten er­
zählen, daß er beim Anblick dieses Großsohnes in der Wiege sein 
Schwert gezogen und als die Mutter höchst erschrocken gebeten, dem 
Kinde kein Leid zu thun, das Schwert ruhig auf die Wiege gelegt 
und in plattdeutscher Sprache, die der Zeit auch noch an fürstlichen 
Höfen wohl üblich war, die Worte geredet habe: „Du sollst mein 
lieber Sohn sein rc.", was er denn auch in der Folge bewiesen habe.

Es möchte hier der richtige Ort sein, noch einen kleinen Umstand 
in Betreff seiner früheren Gesinnung gegen den Herzog Julius, nun­
mehr seinen einzigen Sohn, einzuschalten.

Am 20. August 1570, also schon nach der Huldigung, besuchte 
der Herzog Julius seinen alten vorhin erwähnten Freund, den Bürger­
meister Jobst Kale, wie dieser eigenhändig berichtet. Jm vertraulichen 
Gespräch theilte er ihm in Meine Peinen (Kaufmann Bierbaums) Hause 
mit: „In was Ungnade er bei seinem Herrn Vater gewesen, daß er 
sich auch endlich von seinem Herrn Vater weggethan und sich in frem­
den Landen habe enthalten müssen, darin fast viel (Geld) wäre auf- 
gangen. Als er nun zuletzt mit seinem Herrn Vater wäre versöhnt 
und sich in den Ehestand begeben, und also seine Haushaltung auf 
Hessen müssen anfangen, so müsse er mit Wahrheit sagen, daß er auf 
Erden nicht mit dem habe hinkommen (auskommen), was ihm sein 
Herr Vater jährlich versprochen habe, daß er also ein Stattliches habe 
hinter sich legen (Schulden machen) und borgen müssen. Es hätte ihm 
sein Herr Vater zugemessen (gedrohet), er wolle ihn erschießen. Er 
hätte Verbündniß mit dem Rathe in Braunschweig, er wäre gut adelsch 
(auf Seiten der Adeligen im Lande) und hinge denselben an sich dem 
Vater zum Verdruß, darüber sein Herr Vater bewogen und in seinem 
Letzten (Sterben) ein Testament gemacht und beinahe an die Hundert­
tausend Thaler vergeben, daß also die Kasten fast ledig gefunden, daß 
möge er mir (dem Kale) mit Wahrheit, als einer vertrauten Person 
sagen. Wie er nun also in dem Schaden sitze und den Gläubigern fast 
mit Ungeduld ihres Geldes rauben müsse, wäre seine Bitte und Be­
gehr, dieweil der Landtag vorhanden (bevorstehe), daß man ihm wolle 
bewilligen siebenmal Hundert Tausend Thaler und daß Kale dabei mit 
Andern wolle das Beßte thun."

„Was er für Mühe und Arbeit im Anfänge seiner Regierung 
(seit 1569) gehabt, daß die christliche Ordnung im Fürstenthum ange­
richtet und was darauf gegangen. Ferner, wie er sich im Vertrage
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(mit der Stadt 1553) gehalten, denn er habe keinen Zweifel gehabt, 
wenn die Sache zu Recht ferner ausgeführt sey, er wollte die Sache 
erhalten haben, so hatte die Stadt nichts bekommen. Das Recht 
scheide wohl aber es befreundete nicht. Er gönne es dem Rathe von 
Herzen, denn er habe wohl bedacht, das man Holz und Heu nicht 
entrathen könne." Der Herzog theilt dem Kale ferner mit, daß ihm 
unser Herr Gott im Fürstenthum viel Glück zugewiefen, womit dem 
ganzen Lande gedient sei. Nemlich mit dem Flößwerk (den banalen, 
die zum Transport von Produkten des Herzogs und im Lande dienen 
sollten), dem neuen Salze (der Saline Juliushall), den Törfen (Torf­
stich) mit Mauer und Dachsteinen, mit dem neuen Eisen- und 
Stahl-Bergwerke. Mit diesem Allen habe er Tag und Nacht 
zu wundern und es geschehe dem gemeinen Landfrieden zum Beßten. 
Kale bemerkt am Schlüsse: Dies ist Alles was Ihre F. Gnaden mit 
mir geredet, und giebt dem Zettel die Aufschrift in plattdeutscher 
Sprache: „Anno 1570 den 20. Augusti Herzog Julius mein gnädi­
ger Herr hat allerlei Unterredung mit mir gehabt".

Dies eigene Gestandniß des Regenten über das Verhältniß, in 
welchem er zu seinem Vater gestanden, möchte wohl als ein gültiges 
Zeugniß anzunehmen sein.

Zwar hatte Herzog Heinrich d. I. in seiner Ordnung von 1535 
verfügt, daß seine Söhne und künftige Regenten die Abschieds des 
heiligen Reichs, welche der Religion halber aufgerichtet und von ibm 
angelobt und unterschrieben seien, halten und bei dem wahren christ­
lichen (dem katholischen) Glauben bleiben und die Religions-Ceremo- 
nien wie bisher bestehen lassen, auch keiner gottlosen Secte im Lande 
gestatten sollten, die Lutherische Lehre zu predigen. Sobald einer seiner 
Räthe sich zu dieser Lehre bekenne, solle er entlassen, und denen, welche 
dergleichen Lehre in den Städten oder auf dem Lande annehmen würden, 
solle geboten werden, binnen 4 Wochen davon abzulassen oder ihre Habe 
zu verkaufen und das Fürstenthum zu räumen. Dieserhalb wird auch 
in einem dramatischen Gedichte auf die Schlacht bei der Drakenburg 
am 23. Mai 1547 von einer darin auftretenden Person, einem Wirthe, 
gesagt: „Hertog Hinrik hat viel unbilliger Dinge gethan, Erstlich das 
Evangelium und Gottes Wort Verfolgt mit Rauben, Brennen und 
Mord" rc.

So schlimm war es indessen nun wohl nicht, denn nach dergleichen 
sogenannten fliegenden Blättern und auch auf Grund gedruckter Chro­
niken aus jener Zeit, insofern sie sich nicht auf Urkunden stützen, läßt 
sich von dem Charakter eines Fürsten nach Verlauf von 300 Jahren 
wohl kein zuverlässiges Bild entwerfen. Eine mildere Beurtheilung 
dieses Fürsten findet sich schon in der von dem Subconrector Dr. Elster 
1845 herausgegebenen gediegenen Schrift: Charakteristik Heinrichs des
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Jüngern, Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg. Eine neuere 
Biographie desselben steht in Aussicht.

Am 11. Juni 1568 beschloß dieser an Thaten reiche Fürst sein 
Leben im 79. Jahre. Nicht sofort, doch am 29. Juni 1568 verfehlte 
der Rath nicht, ein Trostbriessein an den Herzog Julius, den nun­
mehrigen Regenten des Landes, zu übersenden und darin sein untrr- 
thäniges Mitleid auszusprechen, zugleich bittend, sich der Schwermuth 
über diesen Todesfall nicht zu sehr hinzugeben und seine geliebte Mutter 
(die zweite Gemahlin Herzogs Heinrich d. I.) ob dieses betrübten Zu­
standes mit dem beßten Troste und Gottes Wort zu unterrichten, da 
doch das ganze Menschen-Geschlecht dem Tode unterworfen sei. Zu 
dem an fernes lieben Vaters Stelle nun angetretenekr Regiments wünscht 
ihm der Rath Herz, Muth und Sinn und Gottes Segen mit aller 
zeitlichen und ewigen Wohlfahrt und bittet ihnen ein gnädiger Fürst 
sein und bleiben zu wollen. Zu dem sei der Rath auch berichtet wor­
den, daß sein gnädiger Vater in rechter Erkenntniß nnsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi, seelig abgeschieden sein solle, — wofür der 
Rath den Allmächtigen billig preise rc. Dieser Umstand, daß sich noch 
am Abend seines Lebens die Ueberzeugung bei ihm kund gegeben, er 
könne und wolle dem Dränge der Reformation nicht ferner wiederstehen, 
wird mehrseitig zu seinem Ruhme erwähnt.

Bei dieser Beileidsbezeugung ließ es der Rath indeß nicht bewen­
den, sondern zum Beginn seiner Regierung am 18. Juni bereits durch 
eine Deputation seiner Mitglieder, bestehend aus Hans Döring, Hennig 
Schrader, Hennig Bungenstedt und dem Licentiaten Melchior Erüger, einen 
silbernen Becher, mit Verdeck 10 Mark 5'/2 Loth schwer, und darin 
400 Goldgulden überreichen. Das Futteral zum Becher kostete 1 
Mark 2 Schilling; in die Eanzlei des Herzogs aber wurden zugleich 
10 Thaler verehrt.

Die nächste Sorge des Rathes allhier bestand nun in der Art und 
Weise, wie dem neuen Regenten der Sitte gemäß zu huldigen sei. Aus 
der Regierungszeit seines Vaters waren nemlich bei dem Reichskammer­
gerichte zu Spejer, ungeachtet des Vergleichs mit der Stadt von 1553, 
noch 12 verschiedene Processe anhängig, und außerdem noch vier Artikel 
besonderer Art mit der Stadt zu erledigen. Jene Processe betrafen 
größtentheils, wie noch jetzt die meisten Klagen, das Mein und Dein 
in Sachen von Privilegien, Belehnungen, Zollfreiheiten, Steuern, Dien­
sten, Zehnten, sowie die noch im Besitze des Rathes sich befindenden, 
in alter Zeit verpfändeten Schlösser und Aemter, sogar noch ein paar 
Weichbilde der Stadt. Um nun darüber gewiß zu sein, mwieweit der 
Rath seine Ansprüche in obigen Puncten in dem von dem jedesmaligen 
neuen Regenten zu ertheilenden Huldebriefe bestätigt wissen wollte, oder 
was er dann vielleicht, ohne den Rechten der Stadt zu nahe zu treten, 
«blassen könne, wurden darüber die Gutachten der eigenen Rechtsgelehrten
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des Raths, sowie auch von Universitäten eingeholt. Nachdem dies gesche­
hen, und man sich aus diesen und den alten Huldebriefen belehrt hatte, 
denn die Ceremonien der Huldigung und die dabei üblichen Geschenke 
waren bekannt, so schritt man zu den mündlichen Verhandlungen. 
Diese wurden nun theils durch Abgeordnete des Rathes in Wolfenbüt- 
tel am fürstlichen Hofe, oder durch die Rathe des Herzogs in Braun­
schweig, sogar auch in Mitten beider Städte, am 15. August 1568 
z. B. in Leiferde, von den Rathen beider Theile Morgens 7 Uhr ab­
gehalten und die Bedenken gegenseitig erwogen, auch wegen der Erb- 
huldigung von Seiten des Herzogs mit den Landständen aus dem Land­
tage unterhandelt.

Bei einer solchen Verhandlung in Wolfenbüttel am 18. October 
1568, welche vorzugsweise die Bestätigung der alten Privilegien der 
Stadt Braunschweig und die Erhaltung der lutherischen Religion im 
Lande betraf, überreichten die Deputirten der Stadt dem Herzoge durch 
seine Räthe einen goldenen Becher. Es war kurz vor dem Mittags­
mahle, als der Herzog, nachdem er durch seine Räthe den Dank für 
das Geschenk hatte aussprechen lassen, selbst erschien, seine Versicherung, 
alles Gute der Stadt Braunschweig angedeihen zu lassen, und seinen 
Dank wiederholte. Darauf ließ er die Herren des Rathes in das so­
genannte Frauenzimmer (das Zimmer der Frauen am Hofe, von welchem 
die Benennung ein Frauenzimmer abstammt) zur Tafel einladen, den 
verehrten Becher mit Wein füllen und trank ein Willkommen den 
Ueberbringern daraus. Nachdem sie sich Nachmittags 4 Uhr wieder 
in ihre Herberge begebcn hatten, wurden sie von der Gemahlin des 
Herzogs auf den Abend wieder eingeladen, und da gab es, wie sie be­
merken, noch größere Gläser zum Trinken, als der verehrte Becher war. 
Die Abgesandten baten indeß, sie mit weiterm Trinken zu verschonen, 
begaben sich Abends 9 Uhr wieder in ihre Quartiere, wurden des andern 
Tags vom Herzoge ausquittirt, d. h. ihre Zehrungskosten zahlte der 
Herzog und ließ den sie begleitenden reitenden Dienern des Rathes 10 
Thaler verehren. Daß der Herzog und sein Hof einem guten Trunke 
nicht abhold waren, möchte aus dieser Erzählung und den frühern Mit­
theilungen aus Löwen wohl anzunehmen sein, man darf nur die am 
Hofe geführten Küchenrechnungen einsehen, um sich davon gleichfalls zu 
überzeugen. Jn den Kellern der Festung Wolfenbüttel befanden sich 
1592 in Verrath 183 Fuder Wein und 1013'/2 Faß alt Bier, 
ohne die außerordentlich vielen andern Artikel der Hofhaltung.

Wenn nun auch im Anfänge des Jahres 1569 die Huldigung 
des Herzogs auf dem Lande, namentlich in Wendhausen geschah, wozu 
der Rath eine Deputation und eine Tonne Bier übersandte, so zogen 
sich doch die Verhandlungen mit dem Rathe in die Länge. Für ein 
deshalb von dem Rechtsgelehrten Dr. Autor Schrader dem Rathe 1569 
übergebenes Consilium oder Gutachten empfing derselbe 20 Thaler, der
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Licentiat Melchior Crüger, Syndicus des Rathes, aber für ein derglei­
chen, sowie für seine Bemühungen, daß er diese Angelegenheit befördert, 
100 Thaler. Wie viel der Dr. Henricus Ludolphi für ein drittes Con­
silium erhielt, ist nicht angegeben. Alle drei Consilien stimmten nicht 
überein. Dem Canzler des Herzogs Dr. Joachim Münsinger von 
Frundeck (nicht Frondeck) schenkte der Rath einen vergoldeten Becher und 
verehrte dem Herzoge am 23. März 1569 einen grünen (frischen) Lachs. 
Ob derselbe auch hier gefangen, was wohl bei andern Fallen bemerkt 
wurde, ist nicht angegeben.

Den althergebrachten Ordnungen gemäß, welche den nächsten Ab­
schnitt bilden werden, hatte die Stadt Braunschweig bei den oft vor­
kommenden Landestheilungen mehreren Regenten des fürstlichen Hauses 
Braunschweig-Lüneburg huldigen müssen. War das nun auch jetzt nicht 
mehr der Fall, so schrieb Herzog Wilhelm der Jüngere am 24. August 
1569 dennoch an den Rath allhier aus Celle: er habe zu seiner Freude 
gehört, daß sich die Stadt mit dem Herzoge Julius der Huldigung 
halber vertragen; da dies nun an seinen Hoch- und Oberkeitsrechten 
und Gerechtigkeiten, die er in seiner Stadt Braunschweig habe, 
unnachtheilig sei. so wünsche er Glück dazu. Wenn aber darin etwas 
seinen Rechten zuwider verhandelt sei, so wolle er hiermit in bester Form 
Rechtens Protest eingelegt haben. Da nun bei solchen Festlichkeiten 
die Rangordnung eine große Rolle zu spielen pflegt, so mochte es dem 
Herzoge Julius zu wissen nöthig sein, ob sein Vetter, der Herzog Erich 
von Lüneburg, oder er selbst der Aeltere sei, da beide in einem Jahre 
geboren waren. Es wird dem geehrten Leser sonderbar erscheinen, daß 
ein Fürst seinen eigenen Geburtstag nicht wissen mochte. Die angeführ­
ten Verhältnisse jedoch, in welchen er zu seinem Vater stand, hatten 
wahrscheinlich keine Geburtstagsfeier zugelassen, vielleicht war auch der 
Tag nicht einmal notirt, und Kirchenbücher wurden über dergleichen erst 
spärlich geführt. Geburtstage an fürstlichen Höfen scheinen der Zeit 
nicht gefeiert zu sein, denn es kommen in den Cämmerei-Rechnungen 
jährlich wohl Geschenke an die Regenten nach Wolfenbüttel zu Fastnacht, 
zu Martini rc., aber nie zu Geburtsfesten vor. Um nun hierüber in 
Gewißheit zu sein, erließ Herzog Julius an den Rath zu Braunschweig 
nachfolgendes Schreiben:

„Von Gottes Gnaden Julius Herzog zu Braunschweig und 
Lüneburg rc.

Unsern gnädigen Willen zuvor, Ehrsame, Liebe, Getreue. Nach­
dem mehrmals zwischen den Hochgebornen Fürsten unsern freundlichen 
lieben Vetter und Bruder, Herrn Erich, Herzog zu Braunschweig und 
Lüneburg rc. und uns des Alters halben Streit fürfällt, als daß wir 
eures Berichtes desfalls bedürftig. So begehren wir hiermit gnadiglich
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Ihr wollet uns unter eurem Siegel anzudrücklich zuschreiben, niemand 
zu lieb oder zu leid, wie Ihr verzeichnet findet und jederzeit bekennig 
sein wollet auf was Tage und in welchem Jahr wir in diese Welt ge­
boren sein. An dem thut Ihr uns zu sondern Gefallen in Gnaden zu 
erkennen. Datum Wolfenbüttel den 24. April An. 69. (1569)".

Julius H. z. B. u. L.
m. p. p.

I. Münsinger von Frundeck.

Der Rath allhier antwortet darauf:

„Durchlauchtigster Hochgeborner Fürst rc.
Eure Fürstl. Gnaden unsere schuldige und ganzwillige Dienste zu 

Unterthanigkeit zuvor bereit. Gnädiger Fürst und Herr. Eure F. G. 
gnädiges an uns gethan Schreiben, haben wir in Unterthänigkeit emp­
fangen und daraus vernommen, welchermaßen nachmals zwischen E. 
F. G. und dem auch Durchlauchtigen Hochgebornen Fürsten und Herrn, 
Herrn Erich Herzogen zu Br. und Lüneb. rc. unsern gnädigen Fürsten 
und Herrn des Alters halber Streit fürfalle. Derowegen E. F. G. 
gnädiglich begehren, derselbigen was wir hiervon verzeichnet befinden unter 
unserm Siegel zuzuschreiben und zu vermelden. Hierauf mögen E. F. 
G. wir in Unterthänigkeit nicht verhallen, daß wir vermerkter Zeit aus 
einer Verzeichniß so seeliger Johann Hambstedt, Fürstlicher Secretär 
mit seiner eignen Hand zum Gedächtniß geschrieben, gelesen und das- 
selbige auch abschreiben lassen haben, daß gottlob E. F. G. anno 
Fünfzehnhundert und acht und zwanzig auf den Tag Petri und Pauli 
apostolorum, welcher gewesen ist, der neun und zwanzigste Tag 
des Monats Juny auf diese Welt geboren sei.

Aber von Hochermeldts unsern gnädigen Fürsten und Herrn Herzog 
Erich Nativität ist bei uns in unsern Clausuren dieses unser eigen Ver­
zeichniß vorhanden, daß seine F. G. in obberührten Fünfzehnhundert 
acht und zwanzigsten Jahre auch geborn und auf den Tag I^nltglio- 
M8 6i'uoi8 getaufet sei und hat Paulus Eberus zu Wittenberg Calen­
darium Historicum in Druck ausgehen lassen, darin er verzeichnet, das 
S. F. G. Geburtstag und Stunde gewesen sei auf den zehnten August 
des Morgens früh sechs Minuten nach drei Schlägen und werden also 
E. F. G. vor S. F. G. sechs Wochen älter sein.

Weilern gründlichern Bericht können wir hierin nicht geben Und 
E. F. G. schuldige und unterthänige Dienste zu erzeigen, sind wir 
willig und gefliffen. Datum unter unsern Stadt Signat den 26. 
April An. 69".

„Der Rath der Stadt Braunschweig".
(Adresse.)
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Daß daher kein Geburts- oder Taufregister vorhanden, war und 
der Rath sich auf Privat-Notizen und gedruckte Calender beziehen mußte, 
ergeben diese Briefe. Der gedachte Secretar Baptist Hambstedt war 
früher an die 20 Jahre in Herzoglichen Diensten zu Wolfenbüttel ge­
wesen, war Canonicus des Stifts S. Cyriaci, mochte in Ungnade ge­
fallen sein, starb 63 Jahre alt allhier am 10. April 1664 und wurde 
im Dome S. Blasii beerdigt. In einer Klage des Herzogs Julius 
wider einige Canonici und Vicarien des Stifts S. Blasii wird diesen 
Schuld gegeben, sie hatten sich 1583 laut geäußert: der Herzog habe 
seinen Baumeister beauftragt, das in S. Blasius-Kirchen befindliche 
Epitaphium (es war von weißem Marmor) des alten Hambstedt mit 
noch einigen Werkleuten einzuhauen und zu zerstören. —

Nach vielfachen Unterhandlungen, die zu berühren zu weit führen 
würde, und nachdem der Tag der Huldigung wegen Abwesenheit einiger 
Mitglieder des Rathes schon hinausgefchoben war, wurde dazu beider­
seitig endlich der 3. October 1569 bestimmt.

War es eigentlich nur Absicht des Verfassers, die Festlichkeiten der 
Huldigung des Herzogs Julius zu beschreiben, welche bereits in Reht- 
meyers Chronik und in den Annalen des Particulier von Vechelde, 
jedoch nicht vollständig, mitgetheilt sind, so war es doch nothwendig, vor­
angehend das weniger Bekannte aus dem Leben und den Familien-Ver- 
hältnissen der beiden Fürsten des Hauses Braunschweig nicht zu über­
gehen. Weitere Mittheilungen aus der nachherigen Negierungszeit 
Herzogs Julius zu machen, liegt außer dem vorgesteckten Ziele. Mag 
ein geübterer Chronist, aus dem vielen Material schöpfend, was sich jetzt 
dem Forscher, bereitwilliger denn vorhin, in den geöffneten Archiven dar- 
bietet, demnächst eine unparteiische Biographie dieser Fürsten und ihrer 
Familie entwerfen.

Wenden wir uns nun zu der Huldigung selbst und zwar zunächst 
zu der Art und Weise, wie sie nach den Aufzeichnungen des Rathes 
geleistet werden sollte.

4.

Ordnung der Huldigung und Huldebrieft der Fürsten.

Die erste Nachricht über Huldigung der Fürsten des Hauses 
Braunschweig findet sich in dem ältesten Deghedinge-Buche der Altstadt 
von 1268 voran, und zwar zwischen zwei Urkunden vom Jahre 1279 
und 1298, jedoch ohne Angabe des Jahres, aus welchem sie herrührt, 
eingetragen.

Sie enthält in lateinischer Sprache etwa Folgendes:
„Nach Absterben Herzogs Albert huldigte die Stadt seinen Söhnen,
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so lange letztere die erstere gut behandelten, und falls das Land ge­
theilt werden sollte, wollte die Stadt nur Demjenigen, welchem die 
Stadt Braunschweig zusiele, und nicht den übrigen Fürsten, unter­
tänig sein; aber nur so lange, als sie von ihm gut behandelt würde".

Diese anscheinend aus Vorsicht für die Nachkommen eingetragene 
Warnung, nur demjenigen Fürsten huldigen zu wollen, der die Stadt 
gut behandeln würde, ist denn auch in den spätern Jahren noch lange 
ein Zankapfel unter Fürsten und Unterthanen gewesen.

Herzog Albrecht I. der Große von Braunschweig, von dessen Söhnen 
Heinrich Albrecht 11. und Wilhelm hier die Rede ist, war 1235 ge­
boren und starb, den Nachrichten zufolge, am 15. August 1279. Die 
Ursache seines Todes möchte aus der nachfolgenden Urkunde von 1279 
leicht zu errathen sein, welche von einer andern Hand geschrieben ist, 
als die übrigen, die das Buch von 1268 enthalt. Sie berichtet nem- 
lich, daß Herzog Albrecht I. mit seinem Bruder Otto, Bischof von Hil­
desheim, in einen Streit gerathen sei, dessen Ursachen nicht genannt 
werden. In Folge desselben habe Otto seiner geistlichen und weltlichen 
Waffen sich bedienen und einen Bann gegen Braunschweig erlassen 
wollen. Der Abt zu Riddagshausen als pabstlicher Conservator habe 
sich nun im Einverständniß mit der Geistlichkeit und namentlich auch 
mit den Barfüßer-Mönchen, den Erbauern der Brüdern-Kirche, dem 
Bischöfe widersetzt und diesen dagegen wieder in den Bann gethan und 
ihm aufgegeben, binnen sechs Wochen von seinem Vorhaben abzulassen. Der 
Bischof sei bald darauf am 4. Juli im Banne, der Herzog Albrecht 
auch am 15. August 1279 gestorben, und seine Leiche von allen Geist­
lichen der Stadt und von den Barfüßern feierlich zu Grabe geleitet. 
Hoffen wir, daß dies Verfahren den Brüdern an ihrer Seligkeit nicht 
geschadet haben wird. Es geht aber hieraus hervor, wie der Streit in 
geistlichen Angelegenheiten immer an der Tagesordnung war, wie er 
unter Brüdern, unter Vater und Sohn, wie vorhin zu ersehen, und 
unter Völkern, stets Zwiespalt und Haß im Gefolge hatte, und noch 
jetzt, nach Hunderten von Jahren, ziehen ähnliche Gewitterwolken auf.

Jn demselben Deghedingebuche von 1268 steht nun weiter auf 
dem 4. Blatte und zwar in deutscher Sprache ohne Jahr, vielleicht, 
der Hand des Schreibers nach zu urtheilen, kurz vor 1345, nachstehende 
Vorsichtsmaßregel des Rathes, nach heutiger Redeweise so eingetragen:

„Sollte man eines Tages der Herrschaft huldigen, so wäre dem 
Rathe und der Stadt Noth, daß sie sich dessen ausbedingen, daß Der­
jenige, dem sie huldigen, keinen Krieg anfangs, es müsse denn die Noth 
erfordern, er thue es denn mit ihrer Zustimmung und ihrem Rathe. 
Er (der zu huldigende Fürst) solle auch die vom Rathe mit einer Ver­
haftung verfolgten Leute in seinen Schlössern nicht hegen, und gestatten, 
daß der Rath und die Bürger ihre verfesteten (verhafteten) Leute durch
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seine Schlößer und seine Gerichte holen und führen dürsten ohne Gefahr 
und Strafe".

Diese Regel scheint für kommende Falle gelten zu sollen und möchte 
auf die Zeit Hinweisen, als, wie die Chroniken berichten, am 25. Januar 
1252 bei der Vermählungsfeier Herzogs Otto von Braunschweig durch 
Fahrlässigkeit die alte Stammburg der Fürsten Dankwarderode ab- 
brannte und dieselben veranlaßte, da kein anderer Palast hier vorhanden 
war, ihre Residenz nach der Burgveste Wolfenbüttel zu verlegen. Hier­
durch verlor zwar die Stadt Braunschweig den Schutz, den sie an 
ihren Fürsten bisher gehabt, durch die Vereinigung der getrennten 
Weichbilde zu einer gemeinsamen Stadt erhob sich dagegen wieder ein 
größeres Selbstvertrauen in der Bürgerschaft und ein regeres Leben in 
den Gewerken; durch die Verbindung mit benachbarten Städten aber 
wurde ihnen zugleich der verlorene Schutz wieder gesichert. Gestützt 
auf diese eigene Kraft, welche in jener gefahrvollen Zeit der Fehden 
nothwendig war, mochte im Rathe der Gedanke sich regen, immer mehr 
von der Herrschaft der Fürsten, die bei den Ländectheilungen so oft 
wechselte, sich zu befreien. Dazu kam noch, daß die Herzöge almählich 
ihre Gerechtsame, welche sie an den Auskünften der Münze, des Zolles, 
der Voigtei rc. in der Stadt hatten, dem Rathe gegen namhafte Sum­
men abtraten, mehrere Schlösser demselben verpfändeten und neue Pri­
vilegien der Stadt ertheilten, und dadurch ihr Einfluß auf die Ange­
legenheiten der Stadt und ihr Hoheitsrecht sich minderte.

Diese Vorgänge bewogen den Rath, für kommende Fälle einer 
Huldigung gleichsam ein Programm oder Regulativ aufzustellen und 
darin genau die Artikel anzugeben, welche man von dem zu huldigenden 
Regenten als eine Bürgschaft, milde regiert zu werden, vorausbedingen 
solle. Zunächst wurde dasselbe bei der am ersten Dienstage in den Fasten 
1345 geschehenen Huldigung der Herzöge Magnus und Ernst, des 
Herzogs Alberts Söhne, in Anwendung gebracht. Der Rath ließ diese 
Ordnung in das Deghedingebuch der Altstadt eintragen, um Jahr­
hunderte hindurch als Form zu dienen, weshalb wir sie möglichst genau 
in jetziger Schreibweise mittheilen wollen.

„ssenor omgAii"
(Inhalt des Huldigungs-Eides.)

„Man soll wissen: da wir Herzogen Magnus und Ernst, Herzogen 
Albertes Söhnen und Herzogs Otto Brüder, huldigen sollten, da ge­
lobten sie und redeten dem gemeinen Rathe und allen fünf Städten 
(den fünf vereinigten Weichbilden der Stadt) auf der Dornse (dem 
Saale des Rathhauses der Altstadt), daß sie wollten halten alle die 
Briefe, die ihre Eltern und ihr Bruder Herzog Otto hätten unsern

S



— 66 —

Bürgern gegeben. Es wärc auf welcherlei Sache das wäre, daß sie 
die beständig und ganz halten wollten.

Auch haben sie dem Rathe gelobt und geredet (versprochen) eine 
rechte ganze Sühne um alle Schelinge (Streitsachen) und Schicht (Auf­
ruhr), die vor dieser Zeit geschehen wären, daß sie dessen nicht mehr 
gedenken wollten. Hier waren zugegen gewesen alle die Ritter und 
Knappen, die in ihrem Rathe waren, die man beschrieben findet in dem 
großen Register (das nicht mehr vorhanden ist) in ihrem Briefe 
der Huldigung. Auch waren dabei zugegen von des Rathes wegen der 
Herr Jan von Salder, Herr Hermann von dem Steinberge Ritter, 
Hinrik von Wenden der Lange, Hans von Wandsleben, Hans von 
Weferlingen, Eckhard von Lenede, Hinrick von dem Steinberge, Herrn 
Hermanns Sohn; Knappen und Eggeling unser Schreiber, die sind 
des Zeuge.

Wenn man solle der Herrschaft huldigen, so ist dem Rathe und 
der Stadt Noth, daß sie sich mit dem Regenten zuvor vergleichen, daß 
ihnen die Herrschaft oder der Regent sothane Briefe (Privilegien rc.) 
besiegelt gebe, als ihm ihre Eltern gegeben haben, mit alle den Stücken, 
die darin stehen, als man sie findet in dem großen Register. 
Waren auch dem Rathe und der Stadt einiger Dinge mehr Noth, 
dessen sollen sie sich auch bedingen, und was sie könnten und mögten, 
da sie ihr Recht mit besserten.

Wenn dann die Herren kämen auf das Rathhaus, so solle man 
sie bringen auf die Dornze, daß sie da sitzen mit ihren Mannen (Rit­
tern rc.). So solle ihnen der Rath dann huldigen und schwören diesen 
Eid: Daß ihr unsern Herren IX. IX. von Braunschweig und ihren Erben 
also treu und also hold sein als ein Bürger seinem Herrn zu Rechte 
sein soll, und daß ihr ihnen helfen die Stadt zu Gute halten als ihr 
von Rechte sollet, das Euch Gott also helfe rc.

Der Rath solle sich auch auf kein Gelübde oder auf keine andern 
Eide ziehen lassen, noch auf andere Dinge, ob man wohl das von ihnen 
fordere.

Darnach solle der, der des Rathes Wort hält (der Sprecher) den­
selben Eid stauen (vorlesen) der Gemeinde von der Laube herab. Dieser 
Eid lautet also: daß ihr unsern Herrn IV. von Braunschweig, der hier 
gegenwärtig steht, wollet also treu und also hold sein als ein Bürger 
seinem Herrn zu Rechte soll, so lange er uns bei Gnade, bei Recht und 
bei Gewohnheit läßt, daß Euch Gott helfe rc.

Man solle auch alle die Briefe, welche die Regenten dem Rathe 
und der Stadt geben sollen, besiegelt zu sich nehmen von den Schrei­
bern, ehe man die Huldigung thue, und man solle sich dessen zuvor be­
dingen, daß man dem Rathe die Briefe frei ohne Kosten gebe. Wolle 
man dann darnach den Schreibern (Secretären) unser Herren eine 
redliche Freundschaft thun, das sotten sie abwarten zu des Rathes Gnaden.
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Aber sie selten den Rath mit den Briefen vorher nicht besteuern, da 
es keine Gewohnheit vorhin gewesen sei.

Auch sollten unsere Herrn dann, wann ihnen gehuldigt, unsere 
Bürger belehnen, in derselben Stunde ohne Widerspruch und um keiner­
lei Gabe, „also haben vor alten Zeiten ihre Eltern gethan bis auf 
diese Zeit."

Dann heißt es weiter:
„Den Eid, den der Ratb zuvor und die Bürger nachher schwören, 

wenn man den Herren huldigt, als hier vorgeschrieben ist, der ist also 
zu verstehen: So lange die Herrschaft (der Regent) die Stadt und 
die Bürger lasset bei ihren Gerechtsamen und Gewohnheiten, und bei 
Gnaden, als sie und ihre Eltern (Vorfahren) gehabt hätten in alter 
Zeit von den Regenten (Vorfahren), so lange wollten sie die Eide der 
Huldigung auch halten, als ihnen zu Recht gebühret. Wenn aber die 
Herren das Recht und die Gewohnheit brechen, und sie nicht bei Gna­
den lassen, so wollten sie und dürften von Rechtswegen an die Eide der 
Huldigung nicht gebunden sein, so lange die Ungnade (der Zwiespalt) 
mit den Regenten wahre. Ferner: Thut die Herrschaft dem Rathe 
und den Bürgern gütlich (in Güte) und vertritt sowohl die Stadt und 
die Bürger in ihren Rechten, das danket man ihnen billig, thaten sie 
aber dies nicht, so waren sie ihnen in ihren Nöthen und in ihrem Rechte 
beizustehen nicht verbunden. „Denn von der Gnade Gottes ist B raun- 
schweig eine freie Stadt, das sollen wissen alle die, die nach 
uns kommen werden".

In dem sogenannten Lutebreke oder Bündniß der Herzöge Bernd 
und Hinrick von Braunschweig vom St. Matthias Abend 1392, in 
welchem die Privilegien der Städte Lüneburg, Hannover und Uelzen 
bestätigt werden, heißt es: Auch gebieten wir unsern Prälaten, Mann­
schaften und Amtleuten und Voigten, Rathmännern und Bürgern und 
allen unser Herrschaft Untersassen, daß sie keinen Herren nach uns 
huldigen, noch zu der Herrschaft Lüneburg Schlössern, Städten, Weich­
bilden, noch zu Land und Leuten keine Weise statten sollen, er habe 
erst diese Säte geschworen und verbrieft in aller Weise als vorgeschrie­
ben ist.

Dieselben Artikel des Rathes finden sich mit wenig Veränderung 
in dem 1408 aus vielen einzelnen älteren Bestimmungen zusammenge­
tragenen bekannten OrUmurius art. 48. mit der Überschrift: „Wie 
daß man huldigen solle"; besonders wird hierin noch angeordnet, jedesmal 
die Zeugen der Huldigung beider Theile im Briefe anzuführen. Wenn 
mehr denn einem Fürsten zu huldigen sei, so sollten die jungen Herren 
dem Rathe auch ihren besiegelten Huldebrief geben und versprechen die 
Bürger zu belehnen ohne eine Gabe. Der Rath solle die Gemeinde 
zur Huldigung des Fürsten aus allen Weichbilden vorladen lassen. 
Wenn die Huldigung vollzogen, so sei es eine Gewohnheit, daß der

S*
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Rath jedem der Gehuldigten schenke einen Schauer (Pokal) mit 20 
Goldgulden darin, oder ein anderes Kleinod, was ihm gut dünke. Doch 
sei dies keine Pflicht. Den Schluß macht die Vorschrift wie die 
Wahl zu den Rathsämtern geschehen solle.

Auch in „der kurzen Verzeichnung" wie es mit der Huldigung 
gehalten werden solle, die sich aus die hier in Rede stehende Huldigung 
Herzogs Julius 1569 zu beziehen scheint, ist der Zeit gemäß nur wenig 
verändert. Sie besagt:

„Erstlich gehet der Landesfürst auf das Rathhaus, doch alleine mit 
denen Personen, die Sr. Fürstl. Gnaden für Zeugen gebrauchen und 
die in dem Huldebriefe benannt werden; dazu kommt der ganze Küchen- 
Rath (die Stadtverordneten.)"

„Die treten in ein Gemach zusammen und wird alda der Landes­
fürst erinnert, was allenthalben für Disputation und Handlung fürge­
laufen, und wie man sich derselben mit einander verglichen. Dieweil 
man nun derselben allerding einig, und dieselben verzeichnet, verbrieft 
und versiegelt, S. F. G. auch gnädiglich vertröstet und zugesagt, der 
Stadt Privilegien in kleinen und großen Huldebriefen zu consirmiren; 
so bäte man S. F. G. in Unterthänigkeit, S. F. G. wollten sich 
gnädiglich erklären, ob S. F. G. dem allen also mit dem Werke nach- 
zusetzen geneigt wäre, und ob S. F. G. die Huldebriefe in Oi iAina- 
liter vorhanden hätte: so wäre ein Erbarn Küchenrath bereit und er- 
bötig S. F. G. als Ihren gnädigen lieben Landesfürsten gebürliche 
Huldigung und Pflicht zu thun, wie das von Alters bräuchlich gewesen 
und Herkommen. Bäten des S. F. G. Erklärung."

„Wenn S. F. G. sich darauf mit Gnaden vernehmen lassen, das 
I. F. G. Alles was abgehandelt aufrichtig zu vollziehen und zu 
halten, daß auch S. F. G. mit den Huldebriefen groß und klein aller­
dings fertig und die alda vorhanden lägen, hat man solche Briefe in 
originali zu verlesen. Wann das geschehen thut ein Erb. Rath die 
Huldigung mit aufgerichteten Fingern wie gewöhnlich."

„Alsdann tritt der Landesfürst auf die Lauben und der regierende 
Bürgermeister gehet bei S. F. G. stehen, vermeldet den Bürgern, daß 
ein Rath mit dem Landesfürsten aller Irrung verglichen, S. F. G. 
auch erbötig sein, die Huldebriefe und Privilegien groß und klein zu 
consirmiren, wie denn dieselben in oi-iZinuIiter vorhanden, und dem 
Rathe albreit übergeben und zugestellet, so habe ein Erbarer Rath S. 
F. G. gewöhnliche Pflicht und Erbhuldigung gethan. Bitte und be­
gehre, sie wollen desgleichen zu thun und sich gegen Ihren gnädigen 
Landesfürsten alles unterthänigen Gehorsams zu befleißigen und zu ver­
halten, unbeschwert sein."

„Darauf stauet der Bürgermeister den Eid, und die Bürger heben 
die Hände auf und sprechen ihm nach."
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„Wiewohl )chj-er Zeit Nach? ww/F E l^öe/r, öc'e
so gedachten (sich erinnern), wie dem alten Fürsten die Erbhuldigung 
geleistet worden, und wie es also zugegangen, doch sind etliche vorhanden, 
die es gedenken, sind aber zu der Zeit jung und noch unverständig ge­
wesen. Soviel aber dieselben und Andere, aus der alten Relation und 
aus den hinterlassenen Büchern und Verzeichnissen befunden und ver­
nommen, hat es diese Maas und Ordnung gehabt."

Aus allen diesen Gedenktafeln des Rathes geht soviel hervor, daß 
die größte Sorge desselben darin bestand, mit allem Eifer darnach zu 
trachten, daß an den errungenen Freiheiten und Gerechtigkeiten der 
Stadt nichts verkümmert und neue Zugeständnisse wo möglich vermieden 
würden. Dieserhalb sollten auch die Huldebriefe jederzeit vor der Eides­
leistung fertig untersiegelt (denn das Siegel vertrat die Unterschrift) dem 
Rathe überliefert werden.

Der älteste Huldebrief ist der Herzog Ottos des Milden vom 
Tage 8imoni8 et 1u6u6, den 28. October 1318, in welchem die Ge­
rechtsame der Bürger der Reihe nach genannt und bestätigt werden, 
auch den fünf Städten oder Weichbilden der Stadt der fürstliche Schutz 
zugesagt wird. Diesem folgen der Zeitfolge nach bei jedem Re­
gierungswechsel kleine und große Huldebriefe, welche im Archive der 
Stadt verwahrlich niedergelegt und in dem durch den Archivar Hensel- 
mann herausgegebenen Urkundenbuche des Archiv-Vereins für Braun­
schweig 1861 abgedruckt sind. Im Jahre 1400 mußte sogar dreierlei 
Regenten oder Herren, wie geschrieben steht, gehuldigt werden. Der 
kleine Huldigungsbrief wie z. B. der des Herzogs Friedrich und Bern­
hard vom Tage Laurentii 1374 bezog sich nur kurz auf die friedliche 
Vereinigung mit der Stadt; dagegen enthält der große Brief von den­
selben Fürsten alle die einzelnen Punkte der Uebereinkunft. So war 
es auch bei dieser Huldigung Herzogs Julius. Zuerst empfing der 
Rath vor der Huldigung das kleine Privilegium vom 3. October 1369 
und dann an demselben Tage auch den großen Huldebrief.

3.

Vor-erritung zum Huldigungs-Me und Schmause 1569, und 
dazu erhaltene Geschenke.

Nachdem nun der Zeitpunkt der Huldigung auf den 3. October 
1569 festgesetzt war, hatte der Rath nichts eiligeres zu thun, als für 
den äußern Glanz und die Bedürfnisse derselben Sorge zu tragen, und 
ließ deshalb seine Diener neu einkleiden. Eine Straßenpolizei bestand 
der Zeit noch nicht, der Hauskehricht wurde noch auf die ungepflasterten 
Knüppeldämme geschüttet und allenfalls, wenn eS zuviel wurde, zweimal
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im Jahre auf die sogenannten Lappenberge gefahren; deshalb beschloß 
der Rath, wenigstens vor den Rathhäusern, deren man zum Feste be­
durfte, einen Steinweg pflastern zu lasten. Außerdem wurde von dem 
Krämer Andreas Hakenborch in Magdeburg für 317 Thaler 10 Schil­
linge Gold angekauft, um damit die Krone, Scepter, Schilde rc. der 
Statuen vor dem Altstadt- und Hagen-Rathhause zu vergolden. Auch 
die zwei Piepenborne oder öffentlichen Brunnen in diesen Weichbilden 
sollten damit an passenden Orten vergoldet und geschmückt werden, wie 
weiterhin zu ersehen. 31 Mark 21 Schillinge wurden Cyriacus Vechelde 
und noch 45 Mark demselben und der Apotheke für Gold, spanisch 
Grün und andere Farben gezahlt, womit das Rathhaus der Altstadt 
und die Apotheke des Rathes, die jetzige Martini-Apotheke, angemalt 
und verziert werden sollten. Denn es war öfter der Fall, daß fürstliche 
und adlige Personen, wenn dieselben der Apotheke einen Besuch 
machten, mit Gewürz und feinen Weinen, die man vorrathig hielt, bewir­
thet wurden. Eine Probe der Farbe, womit das Rathhaus angemalt war, 
wurde noch in spätern Jahren in einer sogenannten Masch aufbewahrt. 
Zur inneren Ausstattung des Rathhauses und der Küchen, welche bei 
dem Alt- und Neustadtrathhause zum Haushalte des Rathes vorhanden 
waren, wurden mehrere Sachen, auch auf die Münze 23 neue Stühle 
für 1 Mark 5 Schillinge angeschafft, obgleich der Haushalt des Rathes 
seit dem 1538 hier auf dem Neustadtrathhause gehaltenen großen Für­
stentage noch vollständig sein mochte. Einem Maler zahlte der Rath 9 
Thaler für das Portrait des Churfürsten von Brandenburg, des 
Schwiegervaters des Herzogs.

Lassen wir nun die von benachbarten Freunden dem Rathe an­
gebotenen Geschenke folgen. Am 23. September 1569 schreibt deshalb 
die Witwe Herzogs Franz von Lüneburg, Clara geborene Fürstin zu 
Sachsen-Lauenburg, aus ihrem Witwensitze Fallersleben an den Rath 
in Erwiederung seiner Anfrage: Sie habe auf sein Ansuchen um etliche 
frische Fische heute ihren Teich fischen lassen, deshalb möge der Rath 
am 26. d. M. Wagen zur Abholung von 2 Schock Karpfen senden. 
Was auch von annehmbaren großen Hechten sich finden würde, solle 
ihm zur Auswahl frei stehen; dagegen sei von Barßen nichts dienliches 
vorhanden. Auch die Herren von Bartensleben zur Wolfsburg zeigen 
dem Rathe auf feine Zuschrift am Tage Michaelis 1569 an: Sie 
hätten ihre Teiche fischen lassen, aber keine gute Karpfen befunden, die 
zu einer solchen fürstlichen Collation sich eignen möchten; dagegen wollten 
sie anbei durch ihren Fischmeister 40 Hechte senden und bitten, sie zu 
einer geringen Verehrung anzunehmen. Dem Ueberbringer, der vor 
dem Wagen herginge, möge der Rath sofort den Ort der Ablieferung 
zeigen lassen, damit der Wagen nicht so lange aufgehalten würde. Jn 
ihrem Gehölze sei übrigens jetzt an Rehen und wilden Schweinen nichts 
vorhanden, sie wollten aber mit möglichem Fleiß nach Hasen jagen
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lassen; deshalb möge der Rath Dienstag nach Michaelis schicken, um 
Dasjenige abzuholen, was der Allmächtige geben werde. Im übrigen 
bitten sie den guten Willen für die That anzunehmen. Dergleichen 
Geschenke versäumte der Rath nicht bei andern Gelegenheiten wieder 
gut zu machen.

6.

Einzug der Gäste und Huldigung.

Am Tage des feierlichen Einzuges, am 3. October 1569, nahm 
der Herzog Julius für seine Person, wie der Quartierzettel des Rathes 
berichtet, seine Herberge oder Quartier im Hause der Erben und Nach­
kommen seines alten Freundes, des Bürgermeisters Jobst Kalen, jetzt 
Franz Kalen, der S. Martini-Pfarre gegenüber. Der vorhin schon 
genannte Bürgermeister Brandts aus Hildesheim dagegen, der hier diesem 
Feste beiwohnte, berichtet, er habe, im Hause des Bürgermeisters von 
Damm (in der Nähe des jetzigen Hofpost-Gebäudes) sein Quartier ge­
nommen. Da aber Brandts seine Bemerkung über den Einzug nicht 
sofort schrieb, indem er darin ansührt, der Prinz Heinrich Julius sei 
der Zeit ein junger Herr gewesen (er war 5 Jahre alt) und sei jetzt 
Bischof von Halberstadt, so mag sich derselbe bei dem großen Auflauf der 
Zeit hier vielleicht geirret haben.

Statt einer illusorischen Ausschmückung jenes seiner Zeit gewiß 
prachtvollen Einzuges wird es besser sein, wenn wir den vorbemerkten 
Augenzeugen, der wohl allen Glauben verdient, selbst reden lassen, wenn 
er auch von den Erzählungen der spätern Referenten, die der Feier nicht 
beiwohnten, in manchen Dingen abweicht.

„Darauf ist der Herzog Julius auf den Montag nach Michaelis 
den 3. October fürstlich in Braunschweig geritten den Mittag zwischen 
1 und 2 Schlägen. All vorher zogen 4 Trompeter, darnach sein 
Statthalter, Obersten und Vornehmsten vom Adel, dann folgten 5 Trom­
peter und eine Heerpauke; dahinter ritt der Fürst auf einem grauen 
schönen Hengste, der war dermaßen hinten und vorne mit Kranß-Federn 
(Kranichfedern) bestochen, daß man ihn kaum davor sehen konnte. Die 
Reiter halten alle rothe und gelbe Federn auf, und Jeglicher vom Adel 
ließ sich durch einen Jungen eine Sturmhaube nachführen; stattlich mit 
Gold und Perlen geziert, neben einem Spieß. Der Trabanten so auf 
beiden Seiten bei dem Fürsten gingen waren 25, und der Lakaien 9, 
alle in roth und gelb Englisch Gewand mit Seiden durchzogen gekleidet, 
und hatten dazu bei sich herlaufen, von Denen so aus der Stadt ver­
wiesen oder sonst verwestet waren, mehr denn 20 Personen. (Dies war 
eine alte Sitte, daß die wegen Verbrechen aus der Stadt Verwiesenen
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bei dem Einzüge fürstlicher Personen sich an deren Steigbügel hingen 
und so auf ihre Fürbitte wieder Begnadigung und Einlaß vom Rathe 
sich zu verschaffen suchten). Ehe der Herzog in die Stadt kam und noch 
außen war, ließen die von Braunschweig von den Wallen ihr grob 
Geschütz gehen, unter denen war das vornehmste Stück, daß sie hießen 
die faule Mettken, war dermaßen, ehe es abging, mit großen Blöcken 
und eisernen Klammern in einander gefaßt, daß es zu verwundern war. 
So darnach wurden die Blöcke ein Theil entzwei, die eisern Klammern 
in Stücken und die Büchse war halb Mannes tief hinterwärts in die 
Erde gewischert, und ich solches gesehen, vor und nachher, daß sie wurde 
losgeschoßen. Das gab so ein Getümmel, daß die Fenster in der Stadt 
in den Häusern drönten."

„Die Bürger standen alle in ihrer Wehre vom Steinthor an und 
so durch die ganze Stadt über das Alte Stadtmarkt, bis vor Bürger­
meister Damms Haus, da ritt der Fürst so mitten durch hin, bis in 
die Herberge, da er lag in Damms Hause. Der Reiter, womit 
der Fürst einritt, waren Tausend Pferde wohl stafsirt. Eine halbe 
Stunde darnach folgte seine Gemahlin, seine Stiefmutter Sophia, die 
Königin von Polen, sein Sohn und das ganze Frauenzimmer mit 300 
Reisigen Pferden; vier Trompeter vorher, darnach der Fürsten Hofge­
sinde, nnd kurz vor dem Wagen Herzog Heinrich Julius, damals ein 
junger Herr (wie bemerkt 5 Jahre alt), jetzo der Bischof von Halber- 
stadt, mit 6 Trabanten und 2 Lakaien, die führten sein Rößlein bei 
dem Zaume. Darnach folgten 3 goldene Wagen, inwendig mit 
rothem Sammet und Damast ausgefüttert, darin saß seine (Herzogs 
Julius) Gemahlin und Frauenzimmer; darnach 4 schwarze Sammel­
wagen, darin seine Mutter (Sophie von Polen) und etliche Gräfinnen, 
die zogen gleichfalls durch die Bürger-Ordnung in das Steinthor, bis 
in ihre Herberge, nicht weit davon, da der Fürst lag. Und als der 
junge Herr auf den Altstadtmarkt kam und sahe den vergoldeten Pfeifen- 
Brunnen, das schöne vermalte Rathhaus und andere Häuser rund um 
den Markt, so alle nun auf den Einzug vermalt waren, war er lachend 
geworden und hat die Hand um das Haupt geworfen."

„Wie sie nun Alle zur Herberge bestellt, führten die von Braun­
schweig alle ihre Bürger, so damals in der Wehre (unter Gewehr) 
waren, dem Herzoge (vom Eiermarkte ab), vor seiner Herberge vorüber, 
die er auch Alle ansahe, und so über den Markt, darin jeder seine 
Büchse losschoß und ging darnach, als sie einen Ring gemacht, jeder 
wohin er bestellt war."

„Der folgende Morgen, war Dienstag nach Michaelis, um 8 
Schlägen zog S. F. G. mit allen Denen, so mit ihm gekommen waren 
zu den Brüdern in die Kirche; da wurde erstlich die Litanei gesungen, 
darnach that der Doctor Martinus Chemnitius eine Predigt und als 
die auch zum Ende, zogen sie Alle mit einander nach dem Altenstadt-
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markte auf das Rathhaus, da hatten die Fürsten und der Rath von 
Braunschweig Einer dem Andern Eide gethan. Als solches geschehen, 
trat der Herzog Julius oben vor dem Rathhause in den Swickbogen 
(die Lauben) und zu der rechten Hand der Bürgermeister Dietrich (von 
der Leine) und zu der linken Hand sein Kanzler Minsinger (von Frun- 
dek). Die Fürstinnen, Frauchen und jungen Herren standen auf der 
andern Seite des Rathhauses nach der breiten Straße hin. Die Rit­
terschaft vom Adel und des Fürsten Landsassen standen hinter dem 
Herrn auf dem Rathhause."

„Die Bürger standen Alle auf dem Markte und der Bürgermeister 
redete an die Bürger: daß ein Erb: Rath der Stadt Braunschweig 
hatte sich mit ihrem gnädigen Fürsten und Herrn zu entgegen vereinigt 
und vertragen, Gelübde und Eide gethan. Da entgegen hatte S. F. 
G. ihnen wiederum geschworen und zugesagt, sie zu lassen bei Siegel 
und Briefen, Privilegien und Gerechtigkeiten nach altem Gebrauch und 
Herkommen, und begehre ein Erb: Rath von den Bürgern, daß sie dar­
auf S. F. G. auch wollten huldigen und schwören. Der Kanzler 
stauete den Eid und die Bürger schworen und unter dem riefen etliche 
ganz laut, daß es der Herzog wohl hören konnte: „halt unser gnä­
diger Herr, so halten wir auch!"

„Der Herzog schlug mit der rechten Hand den Segen über das 
Volk (und sprach, wie Rehtmeier hinzufügt: „Gott der Allmächtige 
gebe Uns und Euch Glück und Heil"). Darauf wandle sich der Her­
zog nach dem Rathhause, da hatten ihn die von Braunschweig mit 
all den Seinen zu Gaste und tractirten ihn fürstlich."

„Den Tag, da die Mahlzeit anging, hatte der Herzog, nicht weit 
von seiner Herberge in einem Eckhause einen Pipenborn (laufenden 
Brunnen) machen lassen, darauf war künstlich geschnitten ein Pelican 
mit seinen Jungen, und aus der Brust standen ihm drei lange Corallen 
(Krallen), waren durchgebohrt, und aus den Röhren von Eorallen lief 
dem Pelican aus der Brust lauter klarer Wein, den ganzen Tag, daß 
Jedermann so es begehrte, und sich darzu drängen wollte, genug bekom­
men konnte. -Und war so ein Getümmel und Drängen dabei, daß stets 
zwei Trabanten genug zu steuern hatten, und das Volk so sich voll ge­
soffen hatte, das lag da umher und auf dem Kirchhofe, daß es Wun­
der war."

„Den Mittwoch war S. F. G. und Gemahlin zu einer Hochzeit 
in Bcaunschweig, der Bräutigam war seiner Diener einer. (Nemlich 
der Professor Franz Heinrichstorf zu Helmstedt, der sich mit der Jung­
frau Catharina Möller, eines Bürgers Tochter, verheirathete, zu welcher 
Hochzeit auch der Rath geladen war und dem Brautpaare einen silbern 
Becher 22 Loth schwer verehrte.) Der Herzog wohnte derselben mit 
seinem Gefolge bei und bestritt die Kosten der Hochzeit". (Auch dies 
war so eine Sitte alter Zeit, daß bei solchen großen Festen und Besuchen
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ein Brautpaar von den anwesenden hohen Gästen und dem Rathe der 
Stadt beschenkt wurde, und daß st? der Trauung beiwohnten).

„Den Donnerstag und Freitag hatten S. F. G. den Rath und 
vornehme Bürger nebst Jungfrauen und Frauen zu Gaste und wurde 
andere Lust mit Fechten und sonst getrieben".

„Den Sonnabend waren sie Alle wieder von dar gezogen".
„Als dieser Einzug geschehen sollte, zog ich mit Caspar Borch- 

holten, Peter Krelin und Sander Bleker auf einer Kutsche (von Hildes­
heim) nach Braunschweig den Sontag und kamen wieder den Donners­
tag. Ich lag zur Herberge bei Jürgen Ebbrecht, einem Krämer, da war 
auch mit Tile Steine".

„Die von Braunschweig ließen bei allen Bürgern die fremden 
Leute herbergen, auch sonst bei Namen aufschreiben, wie viel fremdes 
Volk da war und den Einzug ansah."

„Die Bürger, so um den Markt wohnten, hatten alle Stellen, 
da man konnte stehen und zusehen, um ein Genanntes die Zeit über 
vermiethet, Grafen, Frecherm, vom Adel, Bürger, Frauen und Jung­
frauen, denn da war viel zuzusehen".

Soweit dieser Augenzeuge, auf den man sich wohl verlassen kann 
und wünschen möchte, er hatte noch ein Mehreres davon ausgeschrieben.

Von der Meldung der Feier weicht die von dem Chronisten Reht- 
meier mitgetheilte Beschreibung, ohne Angabe von Urkunden, in einigen 
Punkten, jedoch nur wenig, ab. Er läßt z. B. den Herzog Julius 
seinen Einzug erst um 4 Uhr Nachmittags halten und gleich danach 
den seines Sohnes, des Prinzen Heinrich Julius, so wie den der Für­
stinnen. Der Prinz habe ferner auf einem kleinen weißen Pferde, die 
Gemahlin des Herzogs, Frau Hedewig, mit der jungen Prinzessin 
Sophie — 8 Jahre alt — und des Fürsten Bernhard von Anhalt 
Gemahlin in einem vergoldeten Wagen, von 4 weißen Rossen gezogen 
und mit rothem Sammet-Zeug und goldenen Buckeln verziert, den Ein­
zug gehalten. Nach ihnen sei die Witwe Herzogs Heinrich d. I., Frau 
Sophia, Königs Sigismund von Polen Tochter, sowie Frau Clara, geb. 
Herzogin zu Sachsen, rc. und endlich Frau Margarethe, Herzogin zu 
Braunschweig und Lüneburg und Münsterburg, gefolgt.

7.

Fourier-Lrttci oder SLuartier-Liste -er eingezogenen Gäste.

Zuerst wird in einer angelegten Liste bemerkt, daß S. F. G. der 
Herzog Julius, wie schon erwähnt, seine Herberge am St. Martini- 
Kirchhofe in Franz Kalen Erben Hauje genommen. Darnach werden 
der Reihe nach die Quartiere wie folgt angegeben.
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Des Herrn Herzogs Julius Frau Mutter, Sophie von Polen, 
desselben Gemahlin Hedewig und die Herzogin zu Münsterburg — in 
Gereken Pauls (Pawels) Witwen Behausung in der Heidenstraße. 
Aus dieser Herberge in die des Herzogs hatte man zur bessern Commu­
nicatio» einen Eingang brechen lassen.

Die Herzogin Clara von Fallersleben und die Fürstin von Anhalt 
in des Bürgermeisters Hans Döring Behausung.

Bei den nachfolgenden Fremden ist die Anzahl der mitgebrachten 
Pferde angegeben.

Adam von Oldershausen, Marschall, mit 4 Pferden bei Wilhelm 
von Broitzen.

Der Hofmeister der Herzogin Hedewig, Dietrich Kotzke, mit den 
Edelknaben bedurften 3 Betten bei Curd Engelmstedt.

Doctor und Rath Lucas Tangel mit 3 Pferden bei Heinrich 
Adenstedt.

Heinrich von der Lühe, Hofrath und Geheimer Cammerer, mit 3 
Pferden bei dem Cammerer Gerleff Kale.

Dietrich Kettler, Hostunker, mit 4 Pferden bei Autor Dreyer.
Der Graf Antonius von Oldenburg mit noch 2 jungen Grafen 

und 40 Pferden bei Heinrich von Horn. Noch waren 23 Pferde des­
selben bei den Bürgern Hans Hillebrecht, Hennig Schwülber, Hans 
Claus und Remmerd Remmerdes untergebracht.

Hans von Bülaw (Bülow), Hofjunker, und Lüdeke der Wein­
schenke mit 3 Pferden bei Curd Koggel.

Auf der Scharrenstraße waren beherbergt:
Karsten Schenk mit 5 Pferden bei Hans Müller.
Des Herzogs Julius 50 Pferde bei Franz von Damms Witwe, 

Karsten Molken Witwe, Curdt Strombeck und Christoph Blume.
Dietrich von Kniestedt, Hofjunker, und Otto von Hoym mit 5 

Pferden bei Valentin Sesen.
Andreas -von Kißleben mit 4 Pferden bei Luthard Broitzens Witwe, 

war wieder durchstrichen.
Graf zur Hoya mit 20 Pferden bei Tile von Vechelde dem 

Jüngern.
Die drei Grafen Günther, Hans Günther und Albrecht zu Schwarz­

burg, mit 40 Pferden bei Hennig von Peinen und Hennig Wolters.
Graf Simon Hermann zur Lippe mit 30 Pferden bei Tile von 

Damm des Aeltern Witwe und Hans Melm (von dem die Melmes- 
Twete, die jehige Maler-Twete, daselbst ihren Namen haben wird.)

Lewin von Marenholz, Hofmarschall von Bardorff und Ernst von 
Honrodt mtt 12 Pferden bei Werner Graalherr.
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Heinrich von Reden, Landdrost, und Christoph vom Hause mit 8 
Pferden bei Heinrich Stampken.

Curd von Stückheim mit 5 Pferden bei Matthias Kerschmann.
Iahn vom Kämpe mit 5 Pferden bei Tile von Damm.

Auf dem Backe rklinte logirten:
Hans von Werte, Heinrich von Kämpe, Fritz von Oberg, Hans 

von Kißleben und Moritz von Hornhausen mit 20 Pferden bei Arnd 
Böttichers Witwe.

Heinrich Schenke, Tedel von Wallmoden und Ernst Windelt mit 
10 Pferden bei Heinrich von Kemme.

Brand von Schwicheld mit 8 Pferden bei Hans Heinricus.

Auf der breiten Straße waren eingezogen:
Heinrich und Burghard von Salder, Curd von Steinberg und 

Sivert von Rautenberg mit 24 Pferden bei Gerd von Horn im wilden 
Manne (wo einst Eulenspiegel eingekehrt war).

Heinrich von Halle mit 8 Pferden bei Gerd Harde.
Curdt und Hillebrandt von Salder mit 12 Pferden bei Wicken 

Horstmann.
Otto von Ebeleben mit 8 Pferden bei Peter Linde.
Hans von Wülsten, Heinrich und Adolph von Krosigk und Johann 

von Rössing mit 20 Pferden bei Märten Lücke.
Bertold von Gadenstedt mit 4 Pferden bei Hermann Struve.
Franz von Karstenbruch mit 6 Pferden bei Hans Sterns Witwe.
Hilmar von Münchhausen mit 11 Pferden bei dem Bürgermeister 

Bodo Glümer, an der jetzigen Kaffee-, der ehemaligen Glümer-Twete.
Hilmar von Queren mit 8 Pferden bei Hieronymus von Damms 

Witwe.
Ludolf von Alvensleben mit 6 Pferden bei Hans Meyer.
Curd von Bülau und Levin von Marenholz zu Warsbüttel mit 

10 Pferden bei Hans Dieriks.
Die Churfürstlich Brandenburgischen Gesandten mit 10 Pferden 

bei dem Bürgermeister Autor Pralle.
Die Fürstlich Jülichschen Gesandten mit 18 Pferden bei Hans 

Krüger.
Die Halberstadtischen Gesandten mit 20 Pferden bei dem Käm­

merer Hans von Vechelde und bei Krüger.
Die Grafen Ernst und Botho von Regenstein bei Peter Wulner.

Am alten Stadtmarkte waren untergebracht:
Andreas von Kißleben mit 4 Pferden bei Barward von Broitzen 

zum Schranke, jetzt Kaufmann Schulze Nr. 8.
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Jacob und Günzel von Bartensleben mit 10 Pferden bei HanS 
Remmerdes.

Auf der Goderlingenstraße befanden sich:
Christoph von Hardenberg mit 5 Pferden bei Hennig vom Broke.
Günther von Bartensleben mit 6 Pferden bei Thomas Mühlrad.
Bartold von Adershausen, Christoph von Blankenburg und Hein­

rich von Gronau mit 12 Pferden bei Claus Beperstadts Witwe.
Ludolf von Rössing mit 5 Pferden bei Jost Amptmann.

Auf der Schüttenstraße waren eingeritten:
Busso von Bülaw mit 4 Pferden und Jost von Steinberg mit 

8 Pferden bei Hans Tegetmeyer.
Ludolf von Bouenthem mit 3 Pferden und Hans von Bartens­

leben mit 7 Pferden bei Karsten Plack.
Bodo von Germersen mit 4 Pferden bei Georg Lampe.

Auf dem Kolenmarkte hatten Quartier:
Christoph von der Streithorst mit 8 Pferden bei Bertram von 

Damm.
Jost Beer und Ludolf Klenke mit 16 Pferden bei Tönnies Reiten.
Hilmar von Oberg, Iahn von Kämpe, Georg von der Schulen- 

burg und Bernd von Bogenhagen mit 20 Pferden bei Hennig Kichler.
Hans von Gittelde mit 4 Pferden bei Hans Krüger zur Rosen, 

jetzt Hofconditor Deneke.
Godert und Bartold vom Kämpe mit 8 Pferden bei Thomas 

Henkel.

Bei S. Ulrichs-Kirch Hofe (auch am Kolenmarkte):
Heinrich von Garßenbüttel mit 5 Pferden bei Hans Gude.
Curd und Jost von Schwicheld mit 8 Pferden bei Hans Ziegen- 

meyer.
Georg von Holle mit 10 Pferden bei dem Bürgermeister Jobst 

Kale.

Auf der S chuhstraße:
Moritz Friese mit 6 Pferden bei Hennig Eckellefns Witwe.
Antonius Edler Herr zu Warberg mit 12 Pferden bei dem Bür­

germeister Ciliax Vechelde.
Burghard und Franz von Cramm mit 8 Pferden bei Bastian 

Walpke (Walbeck) auf der Südstraße.
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Bei dem Eiermarkte:
Der Hofschenke Hermling mit 4 Pferden bei Christoph Kalm.
Joachim von der Schulenburg und Heinrich Schenke mit 20 

Pferden bei Tyle von der Leine.
Adrian von Steinberg mit 10 Pferden bei Albert von Vechelde 

den Aeltern.
Der Herzogin von Fallersleben 16 Wagenpferde bei Hans Vol- 

kenrodt, Burghard von Steinberg, Marschall Geuert vom Steinberge 
mit 12 Pferden bei Diedrich Dreyer.

Der Statthalter Melchior von Steinberg mit 10 Pferden bei 
Curdt Scheppenstedt.

Der Canzler Mynsinger von Frundek mit 6 Pferden bei dem 
Bürgermeister Diedrich von der Leine.

Fritz von der Schulenburg mit 6 Pferden bei Tyle von Vechelde 
dem Aeltern.

Werner Hahn mit 8 Pferden bei Bertram Broitzen.
Carl und John von Weberling mit 7 Pferden bei Arndt Barpke.

Auf der Knochen Hauerstraße:
Joachim Röbell mit 8 Pferden bei Curdt Haferland.
Hans von Bülauw zu Oebisfelde mit 4 Pferden bei Curd Hüd« 

bestem.
Die Fürstliche Canzlei war bei Albert von Vechelde dem Jüngern 

einlogirt.

Auf der Südstraße:
Leonhardt Ratzenberger, Cammerer, Vespasianus und Alexander 

von Freiburg, Hofjunker, Carl Cupaun, und Curd von Kalenberg, Hof- 
junker, desgleichen Aldenburger und Georg von Werden mit 15 Pferden 
bei Daniel Bußmann.

Bei dem S. Michaelis-Kirchhofe:
Heinrich von der Asseburg und Hans von Wenden mit 20 Pfer­

den bei Johann Kaiser.
Curd von Mahrenholz und Hans von Borstell mit 6 Pferden 

bei Ciliax Haferland.
Sechs Trabanten bei Karsten Beling.
Sechs Trabanten bei Hans Floer.

Auf der Guldenstraße:
Acht Trabanten bei Hans Haferland.
Sechs Trabanten bei Hennig Meyer.
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Vier Trabanten bei Hans Meyerheim.
Vier Trabanten bei Heinrich Blanke.
Vier Trabanten bei Hennig Clot.
Die 14 Wagenpferde der Herzogin Witwe Sophie bei Abdies 

Weichmann.
Der alten Herzogin 6 Wagenpferde bei Barward Engelmstedts 

Witwe.
Der Oberamtmann Henricus Cron mit 6 Pferden bei Henricus 

Goßler.
Barward und Franz Rauschenplathe und Jobst von Werder mit 

12 Pferden bei Tile Struue.
Zacharias Röbell, Oberhauptmann, und Dictus Rund mit 8 Pfer­

den bei Bertold Lücke.
David Spore, Karsten von Hagen, Lorenz Schecke, Heinrich 

Schacke und ein Stallknecht, der Herzogin Clara von Fallersleben Diener 
mit 5 Pferden bei Hans Maull.

Die 18 Wagenpferde der Herzogin Hedwig, Gemahlin Herzogs 
Julius, bei Curd Schwülber.

Abel Broseken, Hofmeister, Christoph Schrenke, Hauptmann, und 
des Mundschenk, der Herzogin zu Münsterberg Diener mit 6 Pferden 
bei Hans Schwülber.

Joachim von Assel der Aeltere, Hans vom Haus, Matthias Schenke 
und Joachim von Assel der Jüngere mit 9 Pferden bei Diedrich 
Lindemann.

Der Herzogin zu Münsterberg 8 Wagenpferde bei Hennig Campe.
Heinrich Grothe mit 8 Pferden bei Hans Korf.
Schwan von Steinberg und Elmerhausen von Haxthausen mit 9 

Pferden bei Hans Wolters.
Hennig von Neindorf und Brun Arndt von Beuern mit 8 Pfer­

den bei Andreas Sternberg.
Die Comthure zu Süplingenburg und Lucklum und Ludolf von 

Marenholz zu Bardorf mit 1b Pferden bei Heinrich Hartwich.
Georg Srfken, Hans Ziuit, Christoph Wesenik und ein Ein­

spänniger, der alten Herzogin Diener, mit 6 Pferden bei HanS Albers.
Noch 15 Wagenpferde so nöthig waren bei Albert Thies.

Hermeling, des Schenken Bruder, mit 6 Pferden bei Curd 
Elers.

Ficke von Bülaw und Hans von Veltheim mit 10 Pferden bei 
Hermann Rieten.

Alle Trompeter so eigene Pferde haben, auch alle Hof- und Land- 
Einspannige mit 24 Pferden bei Autor Mente.

Härtung Hacke mit 2 Pferden bei Hans Hassendorfs Witwe.
Heinrich von Aren mit 6 Pferden bei Paul Crüger.
Diedrich Mülzan mit 6 Pferden bei Karsten Leifferd.
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Franz Schacke, Hans Knoche, Wulf von Redern, Hans Gutenau 
und Iost Heyse mit 11 Pferden bei Autor Webers Witwe.

Der alten Herzogin Junker mit 6 Pferden bei Autor Schütte.
Asche von Mahrenholz mit 5 Pferden bei Lite Müller.
Autor Bere, der Herzogin zu Münsterberg Diener, und Ebeling 

Lappe mit 9 Pferden in den ledigen Herbergen auf der Echtern- 
straße.

So waren denn alle diese hohen Herrschaften mit circa 1072 
Pferden und der nicht namhaft gemachten noch größeren Dienerschaft 
ausschließlich in der Altstadt untergebracht, und doch war am Schlüsse 
noch von ledigen Herbergen die Rede. Es möchte unter den jetzigen 
Umstanden wohl zu den Unmöglichkeiten gehören, in Ermangelung von 
Hotels oder Gasthäusern, die der Zeit nicht vorhanden waren, eine 
solche Zahl fremder, angesehener Gaste in der Altstadt, wohl kaum in 
der ganzen Stadt zu beherbergen. Man muß jedoch dabei bedenken, 
daß alle großen Häuser der Stadt, die vielen kleinen, wie jetzt, gab es 
noch nicht, nur von einer Familie bewohnt wurden, und daß also alle 
übrigen Räumlichkeiten des Hauses, wenn dieselben auch noch nicht so 
zahlreich wie jetzt waren, zur Aufnahme von Gästen benutzt werden 
konnten, wie es denn auch der Fall war.

Ein anderer vom Rathe nach der Anmeldung der Fremden vor­
läufig entworfener Quartierzettel über die Einzureitenden kann hier nicht 
in Betracht kommen, da sich derselbe durch den mitgetheilten Zettel 
wesentlich änderte. Nur insofern hat derselbe ein Interesse, als in 
demselben die zu erwartenden Herrschaften dem Range nach aufgeführt 
sind. Zuerst wird bei der alten Herzogin von Schöningen, nämlich der 
Witwe Sophie, welche daselbst residirte, bemerkt, wie viele Pferde die 
Reisigen Diener, I. F. G. Wagen, der Jungfrauen-, der Kammer- und 
Rüstwagen an Pferden haben. Dann folgen die Rathe und Hofdiener und 
der Herzogin Pferde. Zum Gefolge des Herzogs gehören die 8 Grafen 
und der edle Antonius von Warberg. Danach der Erbmarschall von 
Oldershausen, der Erbkückenmeister Achatz von Veltheim, der Erbkäm- 
merer und Eanzler Joachim Mynsinger von Frundeck; darauf die 6 
Beschloßten oder Besitzer von Schlössern, als Georg von Halle, Adrian 
und Melchior von Strombeck, Fritz von der Schulenburg, Dietrich von 
Quitzau und Otto von Ebeleben; die beiden Eomthure von Süpplingen- 
burg und Luklum; die 5 bestallten Herrn vom Adel, nämlich von 
Steinberg, von Hardenberg, von Eramm, von Wenden rc.; die Hofräthe 
und das Hofgesinde, zusammen 19 Personen. Denen folgen 50 Lehn- 
leute, fast alle vom Adel. Darauf sollten noch 8 Personen, theils vom 
Adel, eingeladen werden. Der regierenden Herzogin waren endlich noch 
25 Herren, fast alle vom Adel, als Diener bestimmt.

Mas nun den geehrten Gästen außer dem Gastmahle verehrt
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wurde und was namentlich die alte Sitte der Huldigungs-Geschenke 
anbetrifft, darüber werden die folgenden Abschnitte das Nähere mit- 
theilen.

8.

Losten des dem Herzoge Julius zu Ehren am 5. Vctobcr 1568 
nach vcr Huldigung gegebenen Gastmahles.

Zu einer Bewachung des neuen Regenten und seines Gefolges, 
so wie der zu erwartenden fremden Fürsten und hohen Personen, welche 
diesem Feste beizuwohnen sich hatten anmelden lassen, bedurfte es eines 
großen Einkaufs von Lebensmitteln und anderen Sachen, Es mußten 
ferner die auf der Rathsapotheke und dem Weinkeller nicht vorhandenen 
feinen Getränke und die Schaugerichte angeschafft werden, wozu die 
vorhin gedachten Geschenke nicht ausreichten. Dieserhalb ließ der Rath 
zunächst seine eignen Teiche, namentlich den Raffteich und den Teich 
am Gieseler, aussischen. Was nun noch alles eingekauft und angeschafft 
wurde, wollen wir der Reihe nach, wie es der Küchen-Eämmerer, Franz 
Ohmann, gestorben 1574, in seinem Register ausgezeichnet hat, folgen 
lassen.

Dazu wird es jedoch nöthig sein, den Werth der verschiedenen 
Münzsorten, wie er um 1569 hier gänge war, kürzlich anzugeben.

Ein Mark hatte 30 Schillinge oder 3 Gulden ü 10 Schillinge; 
ein Schilling neu 12 Pfennige, alt nur 9 Pfennige.

Ein Goldgulden 40 Vr Mariengroschen; ein anderer Gulden 20 
Mgr. oder 10 Schillmge. Ein Mariengroschen 6 Pfennige; ein Schil- 
lng 2 Mgr.

Eine Mark hatte 1^ Pfund; ein Pfund neu 2 Gulden, ein 
dergl. alt l'/z Gulden.

Ein Reichsthaler 36 Mgr., mitunter auch 36'/2 Mgr.
Um die Marken zu Thalern zu machen, muß man sie mit der 

Zahl 5 multipliciren und mit 3 dividiren.
Zuerst sandte der Rath seinen Diener Hans Isensee nach dem 

Koche Hans von Wynhusen in Eelle, der als in dieser Kunst erfahren 
bekannt sein mußte und einige Gehülfen mitbrachte, und zahlte nachher 
seinem Wirthe Johann Unzelmann, bei dem er mit seinen 3 Gehülfen 
logirte, 7 Gulden 4 Schillinge. Hans Schottelkorf kaufte im Auftrage 
80 Gänse, das Stück für 2 s/2 Schilling, also etwa 5 Mgr.; auf dem 
Altstadtmarkte wurde ein Kämpe, wahrscheinlich ein wildes Schwein, 
für 6 Gulden 3 Schillinge, ferner 600 bendyken Gläser a 100 Stück 
9 Schilling 6 Pf. und 40 bukende Gläser für 10 Schillinge angekauft. 
Die Eigenschaft dieser Gläser kann nicht näher angegeben werden; viel­
leicht waren es schmale und bauchige Glaser. Dann ließ der Rath 6 Scheffel 

6
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Roggen sichten und mahlen und von dem Müller in Börssum einen 
Scheffel Weizenmehl für 6 Gulden und noch einen Scheffel Roggen­
mehl für 4 Gulden, desgleichen von Dietrich Akemann in Salzwedel 
6 Schweine 3 Stück 8 Gulden ankaufen. Um den Leser nicht zu 
ermüden, wollen wir die Ankäufe, welche noch alle nebst andern Aus­
gaben vorkommen, mit kurzen Worten anmerken.

1/2 Tonne und 2 Viertel Tonnen Kamper-Lachs hatte der Rath 
zu Amsterdam erkauft, kosteten mit Fuhrlohn 36 Gulden 4 Schilt. 6 
Pf. 9 Faß Mattier Bier 3 6 Gulden und ein Faß starkes Mattier 
Bier zu 7 Gulden von Tyle vom Damm. Dessen Brauknecht für das 
Bier zuzuschlagen 5 Schilling. 4 Schock hölzerne Becher hatte Die­
trich von der Leine (Bürgermeister) zu Goslar (wo diese Teller rc. viel 
gefertigt wurden), machen lassen, mit Botenlohn 9 Gulden 3 Schill. 
Demselben noch ein Gulden 2 Schill. für Joachim Mechtshausen, um 
Vögel auf dem Harze zu bestellen. 91 Hühner und Hähne durch 
Jordan Luchken für 11 Gulden 1 Schilling. Acht Tonnen Weißbier von 
Jürgen Cordes 3 4 Gulden 3 '/2 Schilling — 33 Gulden. 5 Schweine 
von Paul König 3 6 Gulden 9 Schilling. Demselben und Bernd 
Wessel noch für Weißbrod, welches in Ryppen Haus kam, 13 Gulden. 
Jn diesem Hause wurde das Gesinde der fremden Gäste am Tage der 
großen Collation auch verpflegt.

Dem Losbäcker in der Altenwiek für Weißbrod, was auf dem 
Rathhause gegessen wurde, 16 Gulden. Dem Opfermann Hans 
Strunck zu S. Martini für 150Tvrtysen (Fackellichter) zu machen und 
für den Docht das Paar 1 V2 Schilling, dazu kommen 56^2 Pfund 
Wachs ü Pfund 31/2 Schilling, ferner machte derselbe von 36 Pfund 
Wachs Tafellichter das Pfund zu 3 V2 Schilling und noch einige Lichter 
zur Küche, kosteten zusammen 43 Gulden. Dazu fertigte Christian 
Lopken 150 Stiele oder Stöcke, darunter 100 3 Stück 3 Pf. und 
50 lange 3 Stück 4 Pf., zusammen 4 Gulden 1 Schilling 8 Pfennige. 
Diese Tortysen waren nicht allein zur Erleuchtung, sondern sie wurden 
auch bei dem üblichen Fackeltanze getragen, der auch bei dieser Feier 
Abends aufgeführt sein wird. Andreas Smeth für 2 halbe Faß Essig 
ü 2 Gulden und für 1'/2 Gulden Essig, der nach Ryppen Haus in 
die Knechtes-Küche geholt wurde. Hans Schottelkorf für 1 V2 Schock 
Hühner 3 Stück 1 Schilling und für 4 Schock Eier 3 1 Schilling-, 
der Marktmeister Hennig Henen erhielt noch außerdem für die dem 
Rathe gekauften Eier 16 Gulden 4 Schllling. Für 5 Viertelfaß 
Lambertsche Nüsse 13 Schilling. Für 5 tannen Tübbechen 5 Schil­
ling; für 6 neue Koffer in die Küche 1 Gulden 8 Schilling an 
Helmeken Kalen. An Hilmar IV. für 19 Schock Wallnüsse 3 9 Pf«, 
auch für 12 Schock an Johann Sänger 3 6 Pf. An Hermann 
Mitten von Oelper für ein wildes Schwein 4 Gulden. Einem Karen- 
töger oder Kärrner gegeben für 2 Faß Eimbecksch Bier aus dem Bier.
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keller in den Weinkeller des Rathes zu fahren 1 Schilling. Verschie­
denes hölzern Zeug (Geschirr) in die Küche, als Eimer, Löffel, Napfe 
und dergleichen für 2 Gulden 9 Schilling. Ein Vierfaß Weizenkleie 
für den Pastetenbäcker 6 Pf. Für Stockfisch und Heringe, die dem 
Volke in der Küche gegeben wurden, 13 Schillinge. 4 eiserne Schau­
feln in die Küche an Autor Kemme 3 3 Schilling, demselben für einen 
neuen Stridden 2 Schilling 6 Pf. An Autor Bürstenbinder für 12 
Schock Eier und 55 Hühner 12 Gulden 4 Schilt. 3 Pf. Ein Man- 
schloß (eine Art Vorlegeschloß) und ein Eisen für die Krüde- oder Ge­
würzlade 2 Schilt. 6 Pf. Noch ein dergleichen Schloß, in des Haupt­
manns Brun von Bothmer Hause gebraucht, an Hennig Wittekop 
4 Schilt. 6 Pf. Für Holz in dasselbe Haus zu fahren 1 Schill. 
Fuhrlohn. Für Weißbrod in der Küche benöthigt 1 Schill. 6 Pf. 
Für den Pastetenbäcker ein Schrapeisen zu dem Deichtrog 1 Schill.
6 Pf. Für alte Pfennigbrödte, welche die Koche gebrauchten, 1 Gulden 
2 Schill. Autor dem Vogelfänger für 3 Sckock Vögel 3 3 Schill.; 
für 4 Stiege Vögel 4 Schill. und noch für Vögel 3 Schill. 3 Pf., 
so wie Tylen vom Damme für Vögel, die er gekauft, 3 Schill. Den 
süßen Wein von der Apotheke auf das Rathhaus zu fahren 1 Schill.
6 Pf. Für Kohlen in Ryppen Haus zu fahren 3 Schill. Hans West- 
phal für die wilden Hühner (Rebhühner) zu fangen, hatte er dem 
Jäger für 52 Stück 6 Schill. gegeben. Für das vom Bäcker gekaufte 
Roggenbrod 3 Gulden. Außerdem wurde von 7 Scheffel dergleichen 
Brod gebacken, und an Backelohn 2 Gulden 2 Schill. 6 Pf. dafür 
gegeben. Einige hänfene Stränge oder Stricke zum Viehschlachten 
benutzt in Brun von Bothmers Hause 9 Schill. 6 Pf. Der Lise- 
gangschen für 14 Pfund Rosinen 3 I V2 Schill. An Weddige von 
Velftidde für weiße Weintöpfe auf das Rathhaus 5 Gulden 4 Schill. 
Auf den Fürstentisch von Albert von Vecbelde 13 Ellen grün englisch 
Tuch 3 Elle 17 Schill. Desgleichen 27 Vg Elle grün Siegelwand 3 
6 Schill. auf die Banke und Stühle; für Besen 2 Schill., für Stein­
grand 6 Pf. und 3 Schill. den Arbeitsleuten für die Ruhestunde. 4 
Faß Mattierbier mit dem Holze von Hans Döring 29 Gulden, kamen 
in Ryppen Haus. Für dieselben zuzuschlagen dem Brauknechte 2 
Schill. An Hans Schwarzkopf für 103 Pfund Talglichter 3 Pfund 
1 '/2 Schill. Für 3 Fuder Tische vom Rathhause den Bürgern wieder 
ins Haus zu fahren (waren geliehen) 3 Fuder 2 Schill. an Decius 
Redeken. Dem Bürger Reinert Reinerdes 1 Tonne Butter für 37 
Gulden und noch 42 Pfund 3 Pfund 16 Pfennige. An Peter Krü­
ger für 1 Scheffel Weizen, kam zu den Kloben (Semmeln), 6 Gulden. 
An Hans Westphal für 4 Seiten Speck 1 Ctr. 22 Pfund 3 Pfund 
15 Pf. Demselben noch für 10 Pfund Kirschbeerenmus 3 Pfund 2 
Schilling. Demselben für 9 Aale für den Pastetenbäcker 2 Gulden; 
desgleichen für 2 Himten Gerste für die Hühner 8 Schill., für 2

6*
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Himten Weizen für die Rebhühner 1 Gulden 1 Schilt., und für 8 Per­
sonen, welche die Fische von den Herren von Bartensleben brachten, 
(wie vorhin schriftlich von ihnen angezeigt wurde), für Bier und Kost 
1 Gulden. An Franz Ohmann (den Küchen-Cammerer und Rechnungs­
führer dieser Ausgaben) für 1 Seite Speck 39 Pfund ü 13 Pf. 
Vier Ochsenzungen von Hans Kock ü 2^ Schill. Der Michelschen 
für 26 Mulden und 8 Almosenkörbe 8 Gulden 6 Schill. Von der­
selben war noch mehr dergleichen Küchenzeug erkauft. Die Almosen­
körbe zur Aufnahme der übrigen Brote für die Armen fehlren bei keiner 
Collation. An Hans Horneburg die Auslagen mit 11 Gulden 9 Schill. 
wieder erstattet, welche er den Hagenern auf der dem Rathe zu Willen 
angestellten Jagd gegeben. Dies Weichbild hatte seine eigene Feldjagd. 
Andreas Wolf, der die Tische, Stühle, Kissen und Bankpfühle auf dem 
Rathhause in Ordnung gebracht und das Silbergerath gehütet hatte, 
3 Gulden 4 Schill. Für graue Töpfe, Schmiedeberger Botte zur 
Küche der Karstenschen 1 Gulden 9 Schill. 8 Pf. An Franz Bock 
für die Banner (Fahnen) zu machen und zu vergolden auf die Schuey- 
ten(?). Den Aufzögern (Weinküpern) für süßen Wein, Rheinschen 
Wein, Hamburger und Eimbecksch Bier und Mumme auf das Rathhaus 
und Bier in Ryppen Haus zu bringen 9 Schill. An Hennig Degener 
für 14 Pfund Butter n 1'/z Schill., kamen zu Kloben und Flatt- 
kuchen. Gemiethet wurden von Verend Grotekordes 4 Töpfe, 3 Kessel, 
3 Rosten, 1 Stridder und 6 Bratpfannen für 6 Gulden. An den 
Karrenzieher Hans für 11 Faß Bier aus Ciliacus von Damms Hause 
auf das Rathhaus ü 6 Pf. An Cord Radeken wiedergegeben, was 
die Neustadter in der Jagd für den Rath verzehrt hatten, 9 Gulden 
8 Schill. 6 Pf. Somit hatte auch dies Weichbild eine eigne Feld­
jagd. Wieviel Hasen oder dergleichen Wildpret darin gefangen oder 
geschossen waren, ist nicht angegeben. Arnd Horden erhielt seine Aus­
lagen mit 198 Gulden 4 Schill. 7 Pf. wieder, die er auf der Reise 
nach Hamburg und Lüneburg ausgelegt hatte, um zur Huldigung trockene 
Schneppel, trockenen Elblachs, grünen Lachs, gesalzenen Lachs, frische 
Quappen, Netzaal, gebratene und trockene Neunaugen, eine Tonne 
Muscheln, eine Tonne Kabeljau und Essig einzukaufen. Heinrich Ghus 
dem Kannengießer zahlte der Rath für die von ihm zur Küche gemie­
theten Sachen, als für 6 Bratpfannen ü 6 Pf., 2 Brodböcke ü 6 
Pf., 6 Bratspieße u 6 Pf., 2 große Rosten ü 6 Pf., 3 Schock höl­
zerne Teller ä 4 Pf., 60 hölzerne Schüsseln ü '/2 Pf., 80 zinnerne 
Schüsseln u 3 Pf., 30 Leuchter 3 '/2 Pf., 2 messingene Kessel ü 1 '/2 
Schill., 1 großen Stridder 3 Pf. und 32 Stübchen-Kannen 3 4 Pf., 
machte zusammen 4 Gulden 6 Schill. 8 Pf. Demselben Kannengießer 
für 300 kleine zinnerne Schüsseln von gutem Gute, gewogen 2^/4 Ctr. 
14 Pfund, das Pfund zu 3 Schill. Diese Schüsseln hat ein Erb.- 
Rath von seinem Gute bei ihm machen lassen. Den Knechten des Kan-
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nengießers Trinkgeld, die Schüsseln mit des Raths Wappen zu zeichnen, 
2 Schilling. Der Watermannschen für die Kloben und Kuchen und 
Flottkuchen i'nel. Mehl und Flott 3 Gulden 3 Schill. An Valentin 
Löwen nebst Frau für ihre Hülfe auf dem Rathhause 4 Gulden 6 Pf. 
Autor Bütemester für 4 Ochsenzungen ü 2 Schill. 3 Pf. Fricken 
Protsel für 4 Faß Mumme zu fahren in Ryppen Haus 2 Schilling. 
Von Wilken Horstmann waren ferner geliehen: 60 zinnerne Schüsseln, 
2 Kessel, 2 Dutzend zinnerne Teller, 6 Schock hölzerne Teller, letztere 
ü Schock 4 Pf., ferner 12 zinnerne Pipkannen u 4 Pf. rc. Dem­
selben für 2 Hunten Sypollen (Zwiebeln) ü 8 Schill., 10 Schock 
Petersilien-Wurzeln ü 1'/2 Schill., für IV2 Schill. weißen Kohl rc. 
Hans Sütber für 13 Botlinge (Lämmer) s Stück 18 Schill. Drei 
Ellen Haartuch zum Gebrauch in die Küche der Lisegangschen ü Elle 
13 Pf. Der Haferschreiber erhielt für seine Bemühung auf dem Rath­
hause und Wartung des Tischzeuges 4 Gulden. An Diedrich Storing 
für 8 Ochsen und 32 Hammel, diese u Stück 16 auch 17 Schill., 
für 2 Faß Mattier-Bier ü 6 Gulden 6 Pf. 2 Seiten Speck 8^/2 
Pfund ü Pfund 15 Pf., noch zu Bremen eingekauft, 8 trockene Lachse 
86 Pfund, davon kosteten 2 '/2 Pfund einen Bremer Gulden, in Allem 
316 Gulden 8 Schill. An Hans Weinschenken für 8 Kräuterkäse 
ü Stück 11 Schill., 8 Gulden 8 Schill., demselben für 40 Pfund 
Parmesankäse, zu Frankfurt erkauft, 5 Pfund für 1 Gulden, mit Fuhr- 
lohn — 13 Gulden 9 Schill. An Hans Langer und Dionysius für 
53 Hechte,, 41 Barsche und 4 Karpfen 40 Gulden 4 Schill. 6 Pf. 
Im Raffteiche waren gefischt 30 Hechte, 60 Karpfen und 60 Barsche, 
wofür dem Rathe 39 Gulden bezahlt wurden. Eord Wulfs empfing 
für 30 Hechte 36 Gulden und für 30 Bratsische 5 Schill. Die Fische 
von der Hagenmasch nach dem Gieselerteiche zu fahren 3 Schill. 9 Pf. 
Dem Schreiber der Herzogin Clara zu Fallersleben für 3 Schock Kar­
pfen ü 7 Gulden und '/2 Schock Hechte 18 Gulden, zusammen 39 
Gulden. Angeschrieben waren nur 38 Gulden, deshalb geht dem Rech­
nungsführer nach heutiger Revision noch 1 Gulden zu Gute. Den 
Knechten des Kreuzklosters zu Trinkgelde 2 Schillinge dafür, daß sie 
die geschenkten Fische von der Herzogin Clara holten. Dem Fischmeister 
der Herren von Bartensleben, als er die 40 Hechte brächte, 3 Gulden 
6 Schill. verehrt. An Tilen Hopner für 12 Schock Gründlinge a 
2^2 Schill. Jobst Wittekopf für 60 Schock Krebse in Magdeburg er­
kauft a Schock 2 Schill. 3 Pf. und für Alands Bleyer 2 Thaler, auch 
für 1 Elle Tafft, die zu den Schaugerichten benutzt wurde. Für 7 
Schock Gründlinge ü 2 Schill. an Bernd Beseken. Der Abt zu Rid- 
dagshausen, Johannes Lorbeer, verehrte dem Rathe 60 Karpfen und 20 
Hechte. Der Wilkenschen gegeben für 20 Schock Birnen a 6 Pf. 
Der Westphalschen für 20 Schock Aepfel ü 1 Schill.; an Tylen Büring 
für 2V2 Schock Aepfel ü 1 Schill., an Wilkens für 15 Schock
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Schmalzbirnen n 8 Pf. und 6 Schock dergleichen ü 9 Pf.; desgl. 
6 Schock Volkmarsche Birnen r'r 5 Pf.; noch 7 Schock n 1 Schilt., 
1 Schock Quitten für 2 Schill. und 1 Schock Winterbirnen für 1 
Schilt. 8 Pf. Für einen Hafen Hans Mstphal 7 Schill. 6 Pf. 
Dem Boten, der von Levin von Marenholz 4 Hasen brächte, 6 Schilt, 
verehrt. Dem Thorwärter Goddert für 3 Hasen 1 Gulden 8 Schill. 
Dem Jägermeister Herzogs Julius, der einem Erb:Rathe die verehrten 
b Stück Wildpret überbrachte, 6 Thaler und 1 Ort geschenkt. An 
Valentin Lauen für 2 Hasen 1 Gulden 6 Schill. Dem Jäger des 
Grafen von Regenstein, der 4 Stück Wildpret dem Rathe als Ge­
schenk überlieferte, 7 Gulden 2 Schill. Einem fremden Vogelfänger für 
3 Schock und 10 Krammetsvögel 4 Gulden 7 Schill. 6 Pf. Dem 
Jäger des Herrn Günter von Bartensleben 1 Gulden 3 Schill. ver­
ehrt, als er unserm Herrn 30 Rebhühner als ein Geschenk desselben 
überbrachte. Jn gleicher Weise dem Jäger des Grafen von Stolberg, 
der 2 Stück Wildpret anher brächte, 3 Gulden 6 Schill. Dem Küchen- 
schreiber des Herzogs Julius, der aus des Herzogs Küche 20 Hasen 
und 6 Rehe überbrachte, 3 Gulden 4 Schill. Zehrungskosten für die 
Fuhrleute, welche die 4 Stück Wild vom Regenstein brachten, 7 Gul­
den 2 Schilt.; Trinkgeld dem Jäger der von Bartensleben für 20 ver­
ehrte Hasen 3 Gulden 6 Schill. und an Zehrungskosten für die Über­
bringer 6 Sch.

Nun folgen die Ausgaben, welche den fremden Musikanten und 
dem Spielmann des Rathes für die Tage ihrer Aufwartung bei der 
Huldigung verehrt wurden.

Des Herzogs Julius Trompeter 10 Thaler, ihre Anzahl, die nicht 
groß war, ist nicht angegeben. Des Grafen von Oldenburg Trompeter 
3 Thaler; den Berggeselten oder den Musikanten vom Harze, die bei 
dergleichen Festen sich einfanden, 5 Thaler; Levin dem Lautenmeister 7 
Gulden 2 Schill. Dem Harfenschläger Mauricius Wolff 2 Thaler: 
Hans Echten, des Rathes Spielmann, 2 Thaler. Bei solchen Festen 
fehlte es selten an zugereisten, wiewohl sehr geringen, Eapellen der Für­
sten. Die Lautenisten und Harfenschläger bildeten die sanfte Musik 
für die Frauen, welche als wandernde Musici durch Gesänge zu erheitern 
suchten. Es wurden noch an Geschenken und Löhnen verabreicht: den 
Trabanten des Herzogs Julius 6 Thaler; des Herzogs Fourier Jürgen 
Gössel 5 Thaler; den drei Lakaien der Herzogin 3 Thaler. Dem Koch 
Hans von Wynhusen auf Befehl des Rathes 40 Thaler; demselben 
noch 10 Thaler für einiges Gebäck und die Sachen, die er von Eelle 
zum Schauessen mitgebracht. Er erhielt ferner noch als ein besonderes 
Geschenk des Rathes Wappen in Silber, 10 Loth 3'/2 Quent. schwer, 
kostete bei dem Goldschmiede 72 Gulden 2 Schill. 8 Pf. Dann 
wurden den beiden andern Köchen, Arndt und Peters von Eelle, jedem 
15 Thaler, zwei dergleichen, Bernd Nygemann und Jasper Masen-
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dorff, jedem 10 Thaler gegeben, sie waren Alle mit Hans von Wyn- 
husen anher gekommen. Hans Bosse von Oelper erhielt 5 Gulden, um 
die Köche wieder nach Eelle zu fahren, und ihre Zehrung wurde dem 
Bürger Hans Westphal mit 14 Gulden 4 Schilt, bezahlt. Der Paste- 
tenbäcker war dem Rathe vom Ritter Hennig von der Asseburg geliehen 
und erhielt für seine künstlichen Gebäcke 20 Thaler, sein Knecht 5 Tha­
ler und seine beiden Jungen 4 Thaler, ihre Zehrung betrug 10 Gulden 
5 Schilling. Der Koch Bartold, auf dem Bruche wohnhaft, half mit 
m der Küche und erhielt dafür 7 Gulden 5 Schilt. Die Köche des 
Herzogs, welche in Ryppen Hause das Kochen besorgten, halfen auch 
einen Tag bei dem großen Gastgebot und speiseten die Knechte des 
Herzogs und aller Grafen und Junker, wofür ihnen 7 Gulden 2 Schilt, 
gegeben wurden.

Dem Bratenkoch, Jacob Henkel, in des Rathes Bratenküche wurden 
3 Gulden 6 Schilt., dem Schlächter Albert Rintelmann für 8 Tage, 
1 Gulden 2 Schilt., dem Einschlächter Hans Schrader für 4 Tage 
u 21/2 Schilt, gegeben, den Bratenwendern und Plegesleuten oder Gehülfen 
(Arbeitern), deren Anzahl sich auf 48 Männer und 31 Frauen belief, 
die nach Verhältniß 1 bis 12 Tage, mitunter Tag und Nacht, be­
schäftigt waren, Brod und Kohlen zu tragen, Küchenzeug zusammenzu- 
holen, Tische und Stühle zurecht zu bringen, Braten zu wenden und 
die Oefen zu versorgen, den Männern 3 Tag 1 Schilling bis 13 Pf. 
und den Frauen 9 Pfennig, für Tag und Nacht zu arbeiten 3 Schilt. 
Unter den Arbeitern waren auch Jacob und Hans Sack, Namensvet­
tern des Verfassers, befindlich.

Außer diesen Ausgaben verschiedener Art hatte aber der Rath noch 
andere, er mußte nämlich die offen oder heimlich abhanden getragenen 
Sachen, sowie die in frohem Muthe oder auch Uebermuthe bei dem 
Feste zerschlagenen Sachen den Eigenthümern, von denen sie geliehen 
waren, vergüten. Hierin herrschte eine große Unsitte jener Zeit, 
indem sich bei dergleichen Festlichkeiten nicht allein viele Arme, 
welche aus den Almosenkörben mit den Ueberbleibseln des Mahles 
an den Pforten der Burgen gespesset wurden, sondern auch vieles Ge­
sinde! einzustelten pflegte, was sich nicht scheute, offen zuzugreifen und 
sich anzueignen, was transportabel war. Die derzeit erlassenen Hof­
ordnungen, namentlich die Hofordnung Herzogs Heinrich des Jüngern von 
1356, sind deutliche Beweise, welche Vorschriften und Strafen nöthig 
waren, diesem Uebel zu steuern. Es wird darin alle Ungebühr und 
Mitnehmen von Sachen den Köchen, dem Keller- und Küchenschreiber 
und Silberknecht bei Strafe untersagt; den Saalherrn wird aufgetragen, 
auf die Tische der Knechte der Einspänniger (bewaffnete Reiter, die 
einzeln gebraucht wurden) und andere gemeine Tische Acht zu haben, 
damit die Ueberbleibsel von den Tafeln wieder dem Hauskoch zugebracht 
und nicht weggetragen, oder die Getränke aus den Bechern auf die
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Tische muthwillig gegossen werden. Aehnliche Vorschrift wird dem Küchen- 
und Futtermeister, sowie dem Küchenschreiber ertheilt, und ihnen die Auf­
sicht über die Tische in der Hofstube übertragen. Der Bierschließer soll ferner 
darauf sehen, daß die überbleibenden zinnernen Stope mit Bier wieder in den 
Keller geschafft werden, daß er alle Stope von dem Mahle wieder er­
halte und nicht gestattet werde, daß dergleichen in die Winkel oder in 
die Stalle getragen werden. Das Tafelbrod und die Stücke Brod, 
die in den Almosenkörben gesammelt waren, solle der Saalherr zweimal 
in der Woche Mittags den armen Leuten vor dem Schloßthore, jedoch 
nicht nach Gunsten, austheilen und die Hunde nicht darüber gehen 
lassen rc.

Was der Rath nun zu ersetzen hatte, wollen wir nach den Auf­
zeichnungen des Küchen-Cämmerers Franz Ohmann möglichst zusam­
menfassen. Es waren zerschlagen, zerschnitten, verloren oder mitge­
nommen: 4 Tafellaken, 11 Stühle, 23 zinnerne Schüsseln, 6 dergl. 
Teller, 1 Kanne, 7 Leuchter und 2 Pipkannen, alles von Zinn, und 2 
Rosten. Ferner 67 Schüsseln und 17 Teller von Holz, 34 Wein­
gläser und außerdem noch für 11 Gulden Glaser; das war für die 
kurze Zeit des Conviviums, das kaum einen Tag währte, genug. Die 
Summe aller Ausgaben dafür belief sich auf 2111 Gulden 2 Pf. 
Nach einer andern Anmerkung in der Cämmcrei-Rechnung betrug diese 
Ausgabe 1208 Mark 13 Schilling 3 Pf.

Es waren nun den einzelnen Posten zufolge angekauft und ver­
ehrt: 8 Ochsen, 32 Hammel, 13 Botlinge, 1 wildes Schwein und noch 
12 Schweine, (vielleicht waren einige wilde Schweine darunter), 30 
Hasen und noch 17 Stück Wildpret, 236 Hühner, 82 Rebhühner, 
260 Stück Vögel, 190 Krammetsvögel, 960 Stück Eier und noch für 
16 Gulden Eier; an Fischen 9 Aale, 304 Karpfen, 203 Hechte, 
1140 Gründlinge, 101 Barsche, 30 Bratsische, 3600 Krebse, Vz Tonne, 
2 Viertel-Tonnen und noch 66 Pfund Lachs, ferner eine Tonne und 
56 Pfund Butter, 2 Etnr. 46 Pfund Speck. An Getränken 15 Faß 
März-Bier, 1 Faß desgleichen starkes, 8 Tonnen Weißbier, 2 Faß 
Eimbecksch Bier, 4 Faß Mumme. Es möchte indeß noch wohl mehr 
Mumme aus des Rathes Kellern getrunken sein. Eben so ist der Wein 
und die feinen süßen Weine aus der Apotheke nicht mit aufgeführt. 
An Essig waren 2 halbe Faß und noch für l'/z Gulden angekauft. 
An Lichten wurden 150 Tortysen oder Fackeln, 36 Pfund Tafel- und 
103 Pfund Talglichter angefertigt. Die übrigen Sachen zusammen- 
zuzählen muß dem Belieben des freundlichen Lesers überlassen werden.

Von diesen angekauften und geschenkten Gegenständen waren indeß 
manche übrig geblieben, die man wiederum zu Gelde machte, unter 
andern 5 Schweine, 7 Gänse, 30 Würste, 6 Schinken, 5 Lachse, 130 
Schnepel, 165 Pfund ungeschmolzen Wachs, 200 Gläser, 1 Eentner 
8 Pfund Butter, 8 Ochsenhäute rc. Für diese und andere Gegenstände
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wurden 152 Gulden 6 Schilt. 11 Pf. eingenommen, die von dem obigen 
Betrage der Kosten des Festes abzusetzen sind, und daher noch 1958 
Gulden 3 Schilt. 3 Pf. verbleiben.

In einem Nachtrage des Rechnungsführers bemerkt derselbe noch, 
daß der Rath von seiner Apotheke allerlei süßen Wein nach dem Rath­
hause zum Banker als Marinesyn (Malmedie?), de Dusth (?) Alican- 
ten-Wein, Luttertrank und alles Gewürz in die Küche, allen Confect, 
Marcipan und sonst Allerlei, was man bedurfte, mit dem, was man in 
Antwerpen erkauft, habe holen lassen, was sich auf 714 Gulden 9 Schill. 
2 Pf. belaufe. Aus des Rathes Weinkeller seien ferner laut Register 
der Weinherren an Rheinischem Wein 7Vr Ohm ü 20 Gulden und 
noch 17 Stäbchen, zusammen für 158 Gulden 5 Schill., sowie aus 
dem Altstadt-Bierkeller 12 Tonnen Hamburger Bier auf das Rathhaus, 
15 Tonnen in Ryppen Haus ü 7 Gulden 2^2 Schill. und noch 2 
Faß Eimbecksch Bier ü 13 Gulden 5 Schill., im Betrage von 230 
Gulden, und 9 Scheffel Roggen von des Rathes Korn zum Brodbacken 
für 24 Gulden geholt. Diese Ausgaben hinzugerechnet, belief sich die 
Collation auf 3085 Gulden 7 Schilling 5 Pf., ohne die gemachten 
Geschenke, welche weiterhin vorkommen.

Nachdem nun der Herzog Montag am 3. October 1569 einge­
zogen, am 4. gehuldigt worden war und denselben Tag, am Dienstag Nach­
mittag, den Ehrbaren Rath aufdem Altstadt-Rathhause zu Gaste gehabt hatte, 
erwiederte der Rath am Donnerstag diese Auszeichnung mit einer Col- 
lation in demselben Locale, wozu die obigen Vorbereitungen getroffen 
waren, um es den hohen Gasten, dem Herzoge Julius und seiner 
Gemahlin, sammt den andern Fürstinnen und ihren ganzen Frauen­
zimmern, den Grafen und Edelleuten nebst ihren Knechten und allem 
Gesinde auf dem Altstadtrathhause und in Eiriacus Ryppen Hause, wie 
der Schreiber sich ausdrückt, möglichst angenehm zu machen.

Dieserhalb sind auch die Gange der Speisen, wie sie bei diesem 
Gastmahle aufgetragen, genau bemerkt, und hinzugefügt: der Herzog 
habe es auch nur der einer Mahlzeit bewenden lassen. Um 12 Uhr 
Mittags wurde der erste Gang, wahrscheinlich wie üblich unter Trom- 
petenklang, aufgetragen, und wahrte das Essen bis 4 Uhr. Darnach 
folgte das Banket, von dem uns leider die näheren Umstände, wie der 
Fackeltanz etwa vollzogen, welche Tänze von den eingewanderten und 
hiesigen Spielleuten dabei aufgespielt und getanzt wurden, nicht kund 
gethan worden.

Die Gänge bestanden in folgenden Gerichten:

Erster Gang.
Rindfleisch mit der Suppe, Braten, Hasen und Rebhühner, 

Birnen, Pasteten.



so
Zweiter Gang.

Vögel gekocht, frischer Lachs und ein Schaugericht, das in 
künstlichen, von den Pastetenbackern geformten und theils vergoldeten 
und angemalten Figuren, Thieren, Vögeln rc. bestand.

Dritter Gang.
Herz oder Hirsch in Semmel gebraten, Weinmus und ein Schau­

gericht.
Vierter Gang.

Hirschwildpret, Mandelkäse und ein Schaugericht.

Fünfter Gang.
Hirschpasteten, Schaffleisch und ein Schaugericht.

Sechster Gang.
Gebratene Vögel, Quappen und ein Schaugericht.

Siebenter Gang.
Gebratene Ferkel (Spanferkel), trockene Voren ') und ein Schau­

gericht.
Achter Gang.

Mandeltorte, Gründlinge und ein Schaugericht.

Neunter Gang.
Ferkel in Gallert, Schlopken (?) und ein Schaugericht.

Zehnter Gang.
Muscheln, Wiren (?) Gebackelse und ein Schaugericht.

Eilfter Gang.
Krebse, Karpfen, Pasteten und ein Schaugericht.

Zwölfter Gang.
Bratfische, Gebackenes und Parmesankase.

Bei Mittheilung dieser Gerichte hat man sich streng an die Auf« 
Zeichnung und Benennung derselben gebunden, und sieht man daraus, 
welche große Rolle bei jedem Gange die Schaugerichte, die zum Theil 
auch in Antwerpen eingekauft sein mochten, spielten.

i) Koren — Forellen; vgl. das vor. Heft S. 175 Anmerk.
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Dem vorhin erwähnten Gastmahl, welches der Herzog am 3. Octo­
ber nach der Huldigung auf dem Altstadtrathhause veranstaltet, und dazu 
den ganzen Rath eingeladen hatte, wohnte derselbe mit allen anwesenden 
Grafen und Adelspersonen, wie berichtet wird, bei, und schloß mit einem 
Abendtanze, nach welchem, als derzeit übliche Erleuchtung der Stadt, 
die Pechkranze am Rathhause und vor der Herberge der fürstlichen Per­
sonen angesteckt wurden.

Nachdem des folgenden Tags, am Mittwoch, die vorhin gedachte 
Hochzeit in Benedict Möllers Hause abgehalten war, besuchte der 
Herzog am Donnerstag mit allen fürstlichen und adlichen Personen den 
in der Domkirche von dem Ov. Jacob Andreas abgehaltenen Got­
tesdienst, besah das daneben noch in Brandtrümmern liegende Moes- 
haus und begab sich darauf nach dem hier vorhin beschriebenen 
Gastmahle, bei welchem der Rath und mehrere angesehene Bürger die 
hohen Gaste bedienten. Auch dies endigte mit einem Abendtanze. Am 
Freitag ließ der Herzog dann in demselben Locale alle anwesenden Für­
stinnen, Grafen, die vom Adel und den Küchenrath noch einmal mit einem 
Gastmahl und Tanz beehren, beschenkte einige Rathspersonen für ihre 
Mühe mit ansehnlichen Summen Geldes, die Prediger der Stadt mit 
Wildpret, Fischen, Butter, Käse, Wein und Bier zu einer Collation, 
so wie die Gilden, die Hauptleute, Schützen und das s. g. Mülter- 
Gelag mit Wein, Gose, Hamburger Bier und Broihan, wie uns Rhet- 
meyer S. 969 erzählt, vergaß auch nicht der Armen, und ritt dann 
am Sonnabend Mittag mit allem Gefolge unter dem Donner der Ge­
schütze und der Paradirung der Unterthanen aus dem hohen Thore wieder 
nach seiner Residenz Wolfenbüttel.

9.

Geschenke -er Huldigung und andere Verehrungen.

Wie die gegenseitig zu gewissen Zeiten und bei andern Gelegen­
heiten erwiesenen Gefälligkeiten und Geschenke im Laufe der Zeit als 
eine herkömmliche Gerechtigkeit, ein onus betrachtet wurden, davon ist 
schon bei andern Gelegenheiten die Rede gewesen. Auch bei der Feier 
der Huldigung der Landesherren hatte sich diese Sitte Eingang ver­
schafft.

In den ältesten, vorhin mitgetheilten Ordnungen, wie die Huldi­
gung von Seiten des Rathes und der Bürger stattsinden solle, ist von 
einem Geschenke an den zu huldigenden Fürsten nicht die Rede; nur 
scheint die Festlichkeit mit einem Gastmahl und Abendtanze beschlossen zu 
sein. Erst in den 1408 zusammengestellten Gesetzen, dem OrUilmriu^ 
findet sich Art. 48 die Vorschrift:
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„Wenn die Huldigung dann geschehen wäre, so hat die Stadt 
dessen eine Gewohnheit, daß sie den Herren (dem Fürsten) schem 
ken, jedem einen Schauer (Becher) mit 20 Gulden darin, oder 
in andern Kleinoden, was ihm gut dünket; doch ist dies keine 
Pflicht.
Der Rath bekennt darin, daß es eine Gewohnheit geworden sei, 

ein Huldigungsgeschenk zu machen, seit wann, wird nicht gesagt. Zu­
gleich aber wird den Nachkommen bemerklich gemacht, daß es keine 
Pflicht sei, die dem Rathe auferliege, doch wurde in der Folge diese 
Bestimmung stets beobachtet, und z. B. 1440 dem Herzoge Hinrick 
bei seiner Huldigung ein silberner Schauer, 12 Mark werth, und darin 
20 Goldgulden mit dem Bemerken verehrt, man solle nicht mehr schen­
ken. Doch nicht allein dem Regenten, sondern auch dessen Gemahlin 
und Kindern wurde eine gleiche Auszeichnung in geringerem Maße 
erwiesen. Sogar den Herzoginnen, wenn sie zum ersten Male die 
Stadt Braunschweig besuchten, verehrte der Rath ansehnliche Geschenke.

Als die Gemahlin Herzogs Otto im Jahre 1386 zum ersten Male 
hier mit ihrem Gefolge von Frauen, Jungfrauen, Priestern, Eammer- 
herren und Eammerfrauen rc. einkehrte, wurden alle beschenkt. Die 
Herzogin empfing einen goldenen Kop, einen silbernen Schauer und einen 
goldenen Ring, an Werthe insgesammt 17 Mark, etwa 255 Thaler 
nach dem derzeitigen Münzwerthe. Eben so erhielt die Gemahlin Her­
zogs Otto über Wold, die Tochter des Landgrafen von Hessen, 1416 bei 
ihrem ersten Einzüge in Braunschweig einen silbernen Kop, darin 
lagen 20 Goldgulden. Ihre Begleitung, in 41 Personen bestehend, 
wurde gleichfalls dem Range nach beschenkt. 1440 empfing Helene, 
die Gemahlin Herzogs Hinrick, als man ihm huldigte, einen silbernen 
Kop mit 20 Goldgulden. Sie war die Tochter des Herzogs von Eleve. 
Auch diese Geschenke für den ersten Besuch der Stadt bildeten in der 
Folge sich zu einem Herkommen aus, das vom Rathe sorgsam beobachtet 
wurde. Als die Gemahlin Herzogs Heinrich d. I. am Tage Bar- 
wardi 1525 hier eintraf, erhielt sie 60 Goldgulden vom Rathe mit 
dem Bemerken „da sie hier zuerst in die Stadt kam". Eben 
so viel, nämlich 60 Goldgulden, empfing die Gemahlin Herzogs Erich 
1526, als sie allererst in die Stadt kam. Dagegen empfing 1549 
die Gemahlin Herzogs Franz nur 50 Goldgulden, und für die Schnur, 
daran diese Goldgulden hingen, wurden 4'/? Schilling bezahlt. Die 
Damen trugen dergleichen Geldschnüre als Schmuck um den Hals.

Lassen wir nun die Huldigungsgeschenke in der Weise folgen, wie 
dieselben in den Cammerei-Rechnungen vom Jahre 1569 verzeichnet 
sind.

Dem Herzoge Julius: Einen vergoldeten Kop mit einem Verdecke, 
wog 23 Mark 2 Loth 1 Quent. Darauf waren 65 Ungarische Gul­
den zur Vergoldung verwandt, und darin lagen diesmal ausnahmsweise
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500 Goldgulden. 6 Tonnen Hamburger Bier 14 Mark 15 Schill., 
4 Faß Mumme 9 Mark 12 Schill., 1 Faß Eimbecksch Bier 4 Mark 
15 Schill. und 6 Ohm 2 Stübchen Wein aus des Raths Weinkeller, 
so wie 4 Mispel Hafer vom Kornboden der Stadt.

Herzog Julius Gemahlin.- Eine goldene Kette, wog 205 Kronen, 
mit einem Diamant und einem Gehänge daran, an Werth 522 Thaler 
4 Schill.

Dem Prinzen Heinrich Julius: Eine goldene Kette, gewogen 
101 Krone, werth 91 Mark 3 Schill.

Dem ältesten Fräuchen, der Prinzessin Sophie Hedwig, nachherigen 
Gemahlin Herzogs Ernst Ludwig zu Pommern, eine goldene Kette, 
wog 60'/2 Kronen, werth 50 Mark 12 Schill. 6 Pf.

Herzog Heinrichs d. I. Witwe, Sophia von Polen, der Stief­
mutter des Herzogs Julius: Einen goldenen Kop mit einem Verdeck, 
gewogen 7 Mark 4 Loth, werth 63 Mark 18 Schill. 9 Pf.

Der Fürstin Margarethe von Münsterberg, gebornen Herzogin zu 
Braunschweig: Einem goldenem Kop mit einem Verdecke, gewogen 
5 Mark 13 Loth, werth 49 Mark 6 Schilling.

Jn Summa beliefen sich diese Geschenke auf 1135 Mark 13 
Schillinge, ohne den braunen Hengst, der dieser Herzogin von Münster­
berg aus dem Marstalle verehrt war, sowie ohne den Wein und Hafer.

Noch empfing der Marschalk Borchert von Steinberg einen gol­
denen Kop, 18 Mark werth, und der Schenke Eitel Heinrich Hermeling 
einen dergleichen für 14 Mark 23 Schilling, weil beide bei der Col- 
lation des Raths „sich gebrauchen lassen".

Ferner wurden in die fürstliche Canzlei, in Keller und Küche vom 
Rathe verehrt: Dem Canzler Doctor Mynsinger von Frundeck 100 
Goldgulden, dem Secretair Abel Ruck 50 Thaler, in die Canzlei zu­
sammen 100 Thaler und in Küche und Keller 20 Thaler.

Auch die Bürgerschaft, namentlich die Gewerke, hatten es sich an­
gelegen sein lassen, ihren neuen geliebten Landesherrn zu beschenken. 
Der bekannte Bürgermeister Brandts zu Hildesheim bemerkt als Augen­
zeuge Folgendes:

„Als der Einzug der Gäste geschehen, thaten die von Braunschweig 
dem Fürsten eine fürstliche Verehrung, darunter waren zwei große Ochsen, 
als ich noch nie größer gesehen hatte, die hatten sie gezieret, die Hörner 
vergoldet und Glocken daran gehängt und sonst war Allerlei wie solches 
gebräuchlich. Solches brachten sie mit Pfeiffen und Trommeten vor 
die fürstliche Herberge und der Fürst lag im Fenster und sahe es an, 
darnach ließ er zu Tische blasen, da war es düster Abend."

Dies besondere Geschenk kam, wie Rehtmeyer in seiner Chronik 
S. 965 berichtet, von den 14 Gilden der Stadt, welche die beiden 
Ochsen für 75 Thaler angekauft hatten. Sie waren mit rothem Bo- 
gensammt gezäumt und wurden von 4 Gildeleuten gezogen, die in Roth und
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Weiß gekleidet waren. Daneben hatten die Gilden noch einen vergol­
deten Schauer, IbO Thaler an Werth, und die Beckenwerper-Gilde ein 
großes Handbecken von Messing, in dessen Rande eine Jagd dargestellt 
war, und das in Mitten das fürstl. Wappen enthielt, verehrt.

Ein anderes Geschenk war das, welches der Superintendent und 
alle Pastores der Stadt nach Rehtmeyers Bericht dem Herzoge überreich­
ten, und welches in einem mit Sammt überzogenen und mit silbernen Buckeln 
beschlagenen Buche bestand. Es befanden sich darin die neue Kirchen- 
ordnung, das siioi pu8 ciootrinue des Fürstenthums und der Kirchen 
zu Braunschweig und noch andere theologische Schriften. Der Herzog 
Julius nahm mit der Erklärung: mit göttlicher Hilfe bis ans Ende 
an der neuen evangelischen Lehre festzuhalten, dies Geschenk wohlge­
fällig an, und hat sein Wort gehalten.

Noch führt Rehtmeyer schließlich an, daß außer den erwähnten 
Geschenken an Wein und Bier der Rath jeden Morgen der Gemahlin 
Herzogs Julius, sowie dem Prinzen und der Prinzessin zwei Stäbchen 
Malvasier, zwei Stäbchen Luttertrank und zwei Stäbchen Alicanten- 
wein, so wie den andern beiden Fürstinnen in Hans Dörings Hause 
von diesen Sorten Getränke ein Stäbchen habe überbringen lassen, 
wovon jedoch in der Cämmerei-Rechnung nichts bemerkt ist, weil die­
selben wahrscheinlich aus des Rathes Weinkeller entnommen wurden. 
Man muß hieraus schließen, daß in jenen Jahrhunderten schon von 
Herren anständig, von den Damen, wie zu erwarten, mäßig getrunken 
ist. In unserem Zeitalter ist dasselbe wohl noch der Fall, nur hat sich 
diesem der menschlichen Gesundheit so nachteiligen Uebelstande noch ein 
zweiter, der des Rauchens, bei Jung und Alt beigesellt, den man in 
jenen Tagen noch gar nicht kannte.



Väterliche Ermahnungen
des Durchl. Fürsten Friedrich zu Anhalt an seinen Sohn, den 

Fürsten Wilhelm zu Anhalt,

aus dem Jahre 1657.

Aus dem Manuskript Sr Durchlaucht des Fürsten Friedrich.

Mit einem Vorworte

von

l)r. Friedrich Hoffmann, 
Herzog. Oberhofprediger.

Vorwort.

Fürst Joachim Ernst, (geb. am 2. Oct. 1536, gest, am 6. 
Dec. 15tW, welcher ganz Anhalt besessen und in Segen regiert hatte, 
hinterließ bei seinem Tode sieben Prinzen, von denen Christi an (I.) 
die Bernburqische Linie stiftete. Nach seinem Tode (1630) folgte ihm 
in der Hauptlinie sein Sohn Christian I., fünf Jahre später in dem 
Harzgerödischen sein zweiter Sohn, Fürst Friedrich (geb. 1613.) 
Er besaß Harzgerode, Güntersberge, alles zu dem sogenannten Harz­
distrikte Gehörige, zuletzt noch ganz Plötzkau und einen Theil der Gern« 
rödischen Stiftsgüter.

Friedrich war in mehr als einer Beziehung ein ausgezeichneter 
Fürst, sorgfältig erzogen, durch Reisen an Erfahrung und Bildung reich, 
tapfer und wacker, sparsam und wirthschaftlich, auch im Auslande ge­
achtet, und ein Vater seiner Unterthanen. Ludwig XIII. von Frank­
reich bemühte sich, ihn für seinen Dienst zu gewinnen, und bot ihm die
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Befehlshaber-Stelle über eine 6ar<1o noble an; der Fürst mußte die 
Unterhandlungen abbrechen, weil er in sein Vaterland zurückberufen 
wurde. Ware er geblieben, so hatte sich die noch heute unberichtigte 
Schuld Frankreichs an Anhalt aus den Zeiten Christians 1. leicht um 
ein Beträchtliches vermehren können.

Nachdem der Fürst ein Jahr hindurch als Oberst ein Regiment 
schwedischen Fußvolks befehligt (1634)/ darauf zwei Jahre hindurch 
seinen Aufenthalt vornehmlich in Preußen und Polen genommen hatte, 
trat er 1637 als Generalmajor in Hessische Kriegsdienste, kehrte jedoch 
1641 in sein vielfach verwüstetes Land zurück und sorgte nun eifrig für 
die Wohlfahrt seiner Unterthanen. Er traf Anstalten zur Vertheidigung 
der einzelnen Ortschaften gegen jene rohen Haufen, welche als Maro­
deurs, Plünderer und Räuber im Rücken oder zur Seite der Kriegs­
heere die Lande durchzogen, die Einwohner mißhandelten, Dörfer und 
Städte einäscherten und empörende Grausamkeiten begingen; er gab der 
ganzen inneren Verwaltung einen festen Halt und hielt streng auf 
Ordnung und Recht; er baute verwüstete Ortschaften auf, unterstützte 
die Armen nach Kräften und sah selbst in den Jahren des Krieges noch 
gesegnete Erfolge seiner landesväterlichen Wirksamkeit.

Nach dem Friedensschlüsse 1648 sehen wir ihn abermals auf Reisen, 
nachdem er seinem Bruder, dem Fürsten Christian, die Regierung über» 
tragen hatte. Längere Zeit war er in Venedig, wo er (1631) eine 
Brüderschaft, die „der beständigen Freundschaft", stiftete. Am 18. Nov. 
1636 kehrte er in sein Fürstenthum zurück und nahm in Harzgerode 
seinen bleibenden Wohnsitz. Vier Jahre darauf ward er Senior des 
Hauses Anhalt und führte 1665 das Erstgeburtsrecht in seiner Linie ein.

Er war zweimal vermählt: seine erste Gemahlin war Johanna 
Elisabeth, die Tochter des Fürsten Johann Ludwig zu Nassau-Hadamar, 
welche nach einer fünfjährigen Ehe am 2. März 1647 starb und ihrem 
Gemahl drei Kinder hinterließ, Wilhelm, dessen fürstlichen Nachfolger, 
und zwei Prinzessinnen, von denen die eine früh starb, die zweite 
1723 als Witwe des Herzogs von Holstein-Sonderburg.

Fürst Friedrich starb allgemein betrauert am 30. Juni 1670, und 
sein Sohn Wilhelm folgte ihm in der Regierung.

Auch er hatte eine sehr sorgfältige Erziehung genossen und war 
von seinem siebzehnten Jahre an fast neun Jahre hindurch auf Reisen 
gewesen; im Begriff, brandenburgische Kriegsdienste zu nehmen, rief ihn 
der Tod seines Vaters zur Uebernahme der Regierung in das Land 
zurück. Die trefflichen Rathschläge, welche sein Vater in den unten 
folgenden monitis pstornis ihm ertheilt hatte, waren auf den frucht­
barsten Boden gefallen. Er erwarb sich die größten Verdienste um 
sein Land. Noch bluteten viele Wunden, welche der verheerende dreißig­
jährige Krieg geschlagen; nicht überall hatte Fürst Friedrich heilen 
und helfen können, manche Stätte lag noch wüst, der Segen der Berg»
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werke war verschwunden; der Sohn wirkte im Geiste des Vaters fort; 
er sorgte namentlich für die fast zerstörten Oerter Siptenfelde und Tilke- 
rode, erbaute den Wilhelmshof unweit der Burg Anhalt, vergrößerte 
seine Residenz durch Anlage der Augustus- und der Neustadt, ließ die 
Eultivirung der Aecker und Wiesen beaufsichtigen, sorgte für einen grö­
ßeren Ertrag der Wälder und brächte in Gemeinschaft mit sämmtlichen 
Anhaltischen Fürsten vermittelst zweier Unternehmer den Bergbau wenig­
stens eine Zeit lang in neuen, blühenden Betrieb, wodurch, abgesehen 
von dem wirklichen Ertrage, den armen Männern in Harzgerode, Neu- 
dorf, Siptenfelde u. A ein Erwerbszweig dargeboten wurde. Im 
Jahre 1693 erschien nach langer Zeit aus den Erzen der Grube: 
„die beständige Freundschaft" der erste freudig begrüßte Silberblick, und 
es wurden verschiedene Münzsorten aus dem wieder gewonnenen Silber 
geschlagen.

Fürst Wilhelm war zweimal vermählt; beide Ehen waren nicht 
mit Kindern gesegnet; nach dem Tode des Fürsten, 14. Dec. 1709, 
sielen die Harzgerödlschen Distrikte mit allem Zubehör an die Bern­
burgische altere Linie zurück.

Jm Mai des Jahres 1660, als Prinz Wilhelm siebzehn Jahre 
alt war, übergab ihm sein Vater väterliche Ermahnungen, 
welche demselben zur Richtschnur seines Verhaltens dienen sollten, und 
die ihm auch eine solche sein ganzes Leben hindurch geblieben sind.

Das Original-Manuscript liegt vor uns, in einem, in grünen 
Sammet gebundenen, mit silbernen Haken verschlossenen Sedezbuche, 
dessen einzelne Pagina's mit je zwei Quadratlinien umzogen sind. Die 
Handschrift ist fest, rund und sicher.

Der Titel lautet wörtlich:

AlonitU p3t6IN3.

- An
Meinen gelie.bten Sohn, Herrn Wilhelmen, Fürsten zu Anhalt rc.

Erstmahls abgefaßet in an dem Genffer See gelegen, 
hernach wieder übersehen, eingerichtet und vollzogen

In Hartzgerode den 22/12 May Ao 1637.

Indem wir im Folgenden einen Abdruck der Monika mit kleinen 
Veränderungen der Rechtschreibung und unbedeutenden Abkürzungen von 
Wiederholungen geben, hoffen wir uns nicht nur einigen Dank von 
Seiten Derer zu verdienen, welche der Specialgeschichte des schönen 
Herzogtbums Anhalt ihre Aufmerksamkeit schenken, sondern wir hegen 
auch die Ueberzeugung, daß die Bekanntmachung von aufbewahrten

7



98

seltenen Schriftstücken dieser Art einen Lichtstrahl mehr auf den Zeitab­
schnitt wirft, in welchem sie verfaßt wurden. Dem Fürsten Friedrich 
wird man hohe Achtung nicht versagen können, und Vieles von dem, 
was er seinem Sohne an das Herz legt, möchte noch heute bei der Er­
ziehung und Ausbildung — und zwar nicht bloß fürstlicher Kinder - der 
Beachtung nicht unwürdig sein.

lVIonita paterns.

Das schuldige Lobopfer meiner Lippen leitet meine Feder, biemit 
zu rühmen und zu preisen, welcher Gestalt die unendliche Gnade und 
Barmherzigkeit Gottes des himmlischen Vaters sich auch mir in 43 
Jahren, (welche ich im »November des verwichenen 1656. Jahres und 
also die meiste Zeit meiner irdischen Wallfahrt zurückgelegt), also gnädig 
erwiesen, daß sie mich in mancherlei Gefahr und Mühseligkeit väterlich 
erhalten, mich durch viele Sorge, Arbeit und Bekümmerniß die Welt 
und derselbigen Arglist, Ränke nnd Tücke in allen Ständen durch eigene 
Erfahrung kennen lernen, und bis jetzo, (welches sehr wenig begegnet), 
mich bei den ergangenen schweren Kriegs- und andern Beschwerden von 
Schulden frei erhalten und mir ehrliches und standesmäßiges Auskom­
men bescheret hat. Dafür ich Gottes himmlischer Gütigkeit immer aller 
Enden Dank, Ruhm und Ausbreitung (freudiges Bekenntniß) seiner 
wunderbaren Fürsorge schuldig bin.

Wenn ich aber Hiebei betrachtet, daß unser Absterben gewiß, die 
Zeit und Stunde unserer seligen Auflösung hingegen ganz ungewiß, und 
Gottes heiliger, allein guter Wille und Verordnung vorbehalten bleibet: 
so habe ich aus väterlicher Liebe und Vorsorge hierin etliche kurze Er­
innerungen aufzeichnen wollen, wie mein geliebter Sohn, Herr Wilhelm, 
Fürst zu Anhalt, in dieser verkehrten argen Welt seinen Lauf christlich 
und standesgemäß mit Gott und Ehren Vollstrecker, und seiner Vor­
fahren Segen wirklich genießen möge, dessen Erfüllung ihm die himm­
lische Güte väterlich verleihen wolle, durch Jesum Christum, unsern 
Herrn, Einigen Erlöser und Seligmacher. Amen.

Ich habe aber solche Erinnerungen nach seinem jetzigen Alter und 
andern Verhältnissen und Umständen in fünf Hauptsätze oder Capitel 
eingetheilt, nämlich:

1. etliche allgemeine Regeln, deren er sich durch sein ganzes Leben 
zu befleißigen;

2. besondere in seiner annoch blühenden Jugend, so lange er zu 
Hause bei dem Studiren verbleibet;
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3. wann er durch Gottes Gnade in fremde Lande geschicket 
wird bis zu seiner Voigtbarkeit ') und antretenden Regierung;

4. nach meinem seligen Ableben, es geschehe dasselbige in Kurzem 
oder nach Verfließung etlicher Zeit und durch Verlängerung meiner 
Jahre;

5. nach seinen vollendeten Reisen und angetretener Regierung bis 
zum Ende seines Lebens.

I.

In seinem ganzen Leben, so lange es Gott gefallt, vorerwähnten 
meinen Sohn in dieser Zergänglichkeit zu erhalten, soll er sich vorerst 
befleißigen:

1. Daß ihm sein Gottesdienst ein rechter Ernst sei: 
denn die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und (die Gottselig­
keit) hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens; es ist ein 
großer Gewinn, wer gottselig ist und lässet ihm genügen; Gott kennt 
die Herzen und Gedanken der Menschen; Er weiß, was in dem Men­
schen ist; Er prüft Herzen und Nieren: Er thut, was die Gottes- 
fürchtigen begehren, Er hört ihr Schreien und hilft ihnen; Er führet 
die Gerechten auf seinen Wegen und leitet sie auf seinen Stegen, Er 
hält sie bei seiner rechten Hand, Er führet sie nach seinem Rath und 
nimmt sie endlich zu Ehren an; Er bewahret sie vor den Stricken des 
Bösewichts und errettet ihre Seele, denn sie vertrauen auf Ihn.

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf Ihn, Er wird's 
wohl machen. Er ist deine Zuversicht und Stärke, dein Gott, auf 
welchen du vertrauest, deine Burg, dein Hort, dein Erretter, dein Schild, 
das Horn deines Heils und dein Schutz; so wird dich kein Uebel rühren 
und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahn, Er wird dich krönen 
mit langem Leben, Er wird dir zeigen sein Heil.

2. Seines Glaubens soll er sich gewiß und fest 
machen, damit er solchen mit deutlichem, unwiderleglichem Zeugniß des 
unstreitigen geoffenbarten Wortes der Wahrheit, der heiligen göttlichen 
Schrift darthun und bekräftigen könne. ?)

Ein Jeder sei seines Glaubens gewiß. Seid allezeit bereit zu 
Verantwortung Jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in 
euch ist.

Großjährigkeit, — Recht der Gerichtsbarkeit des Landesherr» über 
seine Unterthanen.

Siehe da den würdigen Nachfolger eines Wolfgang, Georg, Joachim 
Ernst u. a. F. von Anhalt!

7*
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3. Wegen Irrthum, Schwachheit und Gebrechen soll 
er Niemand verachten, verurtheilen, noch verdammen.

Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, verdammet nicht, so 
werdet ihr nicht verdammet. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus 
deinem Auge und siehe dann, daß du den Splitter aus deines Bruders 
Auge ziehest. Wer bist du, o Mensch, der du einen fremden Knecht 
richtest? Er steht oder fallt seinem Herrn, Gott kunn ihn aber wohl 
aufrichten.

4. Vor unnützen, subtilen Fragen und Disputiren 
in solchen Sachen, die den eigentlichen Grund unseres 
Glaubens nicht betreffen, soll er sich fleißig hüten und 
sich dergleichen nicht irren, noch bewegen lassen; denn 
der feste Grund Gottes bestehet und hat dieses Siegel: Gott kennet 
die Seinen und es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des 
Herrn anrufet. Man findet auch unter allen Völkern und Landen, wer 
Gott fürchtet und Recht thut, der ist ihm angenehm.

Dagegen soll er seinen Glauben und sein Bekennt­
niß positive fest setzen, alle Lehren nach der Richtschnur 
heiliger göttlicher Schrift urtheilen und alles Das­
jenige fahren lassen, was in derselbigen nicht zu finden, 
Ihr zuwider oder über dieselbige will gestellet werden: 
denn, wann ein Engel vom Himmel käme und predigte ein ander 
Evangelium, als Ihr empfangen habt, der sei Anathema'.

3. Summa.- er soll Gott lieben von reinem Herzen 
und von ungefärbtem Glauben, von ganzem Herzen und 
von ganzer Seele und seinen Nächsten als sich selbst.

Findet er an sich einen Fehler, Mangel oder Ge­
brechen, so soll er mit wahren Bußthranen denselben 
bereuen, Gott herzlich bekennen, auf Jesu Christi blu­
tigen Verdienst festiglich vertrauen und Vergebung suchen, 
sich im Trost des heiligen Geistes innerlich und wahrhaftig immerdar 
vergnügen, unter dessen Beistand wahrer Heiligung sich befleißigen und 
vor Gelegenheit zu sündigen sich stetig hüten; dem Herrn unserm Gott 
in brünstiger Liebe anhangen, Alles seinem heiligen, allein guten Willen 
heim geben; Gottes heilige Gegenwart allenthalben betrachten, und also 
wandeln, daß er den heiligen Geist nicht betrübe, oder die heiligen 
Engel, als reine, keusche Geister Gottes nicht von sich treibe und ab- 
sondere, so wird alles Uebrige selbst folgen und nach dem Gott unser 
Bestes erkennet, ihm zugeworfen werden.

6. Hierüber soll er sich der Friedfertigkeit befleißi­
gen. Ist es möglich, so haltet mit Jedermann Frieden. Gott spricht: 
Die Rache ist Mein, Ich will vergelten.

Wann er aber Alles gethan hat, was zu Erhaltung der Eintracht 
und guter Beruhigung dienen kann, und es will nichts helfen, so soll
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er die Mittel, die ihm Gott gönnet, unerschrocken anwenden, und mit 
einem Löwenmuth die Erhaltung seines Rechtes, auch Reputation und 
guten Namens bestreiten und vertheidigen, und sich keinesweges unter 
die Füße treten, oder vernichten und unterdrücken lassen. Denn Gott 
ist ein Gott der Ordnung: wer sich wider die Obrigkeit setzet, der 
widerstrebt Gottes Ordnung, die aber widerstreben, werden ein schweres 
Urtheil empfangen. So ist das Sprüchwort allzuwahr.- iumn et, vitn 
pari pa88u ambulant, wo der Zaun niedrig ist, da will Jedermann 
darüber steigen.

7. In allen Dingen soll er die unterlaufenden Interessen ),  (welche 
gemeiniglich mit allem Fleiße pflegen verdecket zu werden), fleißig erkun­
digen und auf dieselben sein Absehen richten, allezeit zum Besten 
reden und Alles zum Guten ausdeuten, Sein eigenes wahres 
Interesse wohl erforschen, verschweigen und durch alle erlaubten Wege 
zu erreichen sich bemühen, auch davon durch äußerlichen Schein und 
Vorwand sich nicht irren noch von seiner Erlangung abhalten lassen.

*

8 Das Kon um puklioum oder allgemeine Beste 
soll er dem Eigennutz und Privatabsehen vorziehn: denn 
das allgemeine zieht allezeit das besondere nach sich und kann eines 
ohne das andere nicht bestehen.

9. Mit seinem Stammhause soll er sich immerdar 
wohl vergleichen und mit dessen Gliedern es recht auf­
richtig und treulich meinen.

10. Sein Gebet und Lesen in der heiligen Schrift 
soll er nie mit Willen unterlassen, nochversäumen, und 
wenn er ja an mehrerem verhindert wird, für sich in seinem Geiste 
Morgens, ehe er aufsteht, und Abends, ehe er einschlaft, sein Herz recht 
ausschütten, sich mit Gott versöhnen und sein Gebet andächtig und un- 
nachlassig verrichten, und dabei Gottes Gegenwart und Gnadenschuß 
stets vor Augen halten; sintemal geschrieben steht: Betet ohne Unter­
laß; suchet, so werdet ihr finden, bittet, so werdet ihr nehmen, klopfet 
an, so wird euch aufgethan. Wahrlich, wahrlich ich sage euch, was 
ihr den Vater bitten werdet in meinen Namen, das wird er euch geben; 
ich sage nicht, daß ich den Vater für euch bitten will, denn Er Selbst, 
der Vater, hat euch lieb, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, 
das will ich thun, auf daß der Vater geehrt werde in dem Sohne.

11. Seinen innerlichen und äußerlichen Beruf soll 
er immerdar fleißig erwägen. Der erste stehet vornämlich und 
eigentlich in Erkenntniß des heiligen Evangeliums, wahrer Vereinigung 
mit Christo zur ewigen Seligkeit und brünstiger Liebe gegen Gott und 
den Nächsten. Auch zuweilen in innerlichem Antrieb zu tapferen Thaten

9 Die weltlichen Absichten Anderer.
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und seinen und der Seinigen Aufnehmen zur Ehre Gottes und Ausbrei­
tung seiner Kirche und seines seligmachenden Wortes. Der Andere weist 
uns an, nächst dem Besten der Unterthanen nichts zu unterlassen, was 
zur Erhaltung des Standes, darin uns Gott gesetzet hat, ohne Vorwurf 
nnd Nachtheil dienen kann, weßwegen wir auch von Kind auf zur Er­
langung guter Experienz und rühmlicher Qualitäten durch Studia, 
Reisen, Exercitia, gute Conversationes und dergleichen angeleitet worden: 
dagegen soll er alle und jede diesem Zwecke zuwiderlaufenden 60N8iHu, 
(unter was Schein oder Namen dieselbigen auch gegeben und ange­
bracht werden), als schädlich und nachteilig verwerfen und fahren 
lassen.

12. Den schuldigen Respect und Gehorsam, Dienst 
und Liebe gegen die Kais. Röm. Maj., unser geliebtes 
Vaterland und fürstliches Haus und gegenseine Eltern 
soll er nie ihnen entziehen, noch außer Acht lassen; wider 
dieselben oder zu ihrem Nachtheil sich nie durch irgend einen Pratext 
oder Schein, (es geschehe direkt oder indirekt), bewegen oder verleiten 
lassen. Befindet er sich aber wirklich in eines Herrn oder Potentaten 
Dienst, so sott er demselbigen recht und beständig (wie auch einem 
Freunde, der ihm vertrauet und sich auf ihn verlässet), treu, hold, för- 
dersam, gewärtig und diensthaftig sein, immer bereit und willig erscheinen, 
Anderen zu dienen und deßfalls durch die Menge der- Undankbaren sich 
nicht irren oder verhindern lassen, nach dem Befehl:

Sei willfährig deinem Bruder bald und entziehe dich nicht dem, 
der da bittet! Gebet, da ihr nichts zu hoffen habt, so wird euer Lohn 
groß sein im Himmel!

So bringt oft Ein Dankbarer unter Tausenden Alles reichlich 
wieder ein und in Ermangelung dessen ist Gottes Gnaden-Vergeltung 
gewiß und die Vergnügung unseres Gewissens desto größer.

Ein tapferer Mann sucht aus eingepflanzter Tugend Allen zu 
dienen; wer aber diesen Sinn, Muth und Meinung nicht hat, der ist 
nicht werth, unter tapfere Leute gezählt zu werden oder den Namen 
eines Ehrenmannes zu führen.

13. Niemandem soll er sich leichtlichvertrauen. Traue, 
schaue, wem? Halte dich gegen Jedermann freundlich, traue aber unter 
Tausend kaum Einem. Einen erkannten wahren Freund aber soll er 
weder in Lieb noch in Leid verlassen, noch von ihm abstehen, sondern 
dießfalls unbeweglich fest an ihm halten.

14. Allenthalben aber sich der Verschwiegenheit be­
fleißigen, und wohl und oft beherzigen, daß, wer schweigen kann, 
dem ist nichts zu schwer; wer aber nicht schweigen kann, der ist zu 
allen Sachen, sonderlich zu der Last der Regierung ganz und zumal 
untüchtig.

Iaeitulnit98 68t Optimum utc>u6 tut>88imum i6rum Aeron-
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cinrum vinoulmn; ol : Uos magnos 8U8lineii non pO88nrit sb 
60, oui tN06>0 ^INV6 08l.

15. Vor Schulden soll er sich, wie klein sie auch 
sind, oder unter was Schein und Vor wand sie können 
vorgeschlagen oderversüßet werden, als voreinerPeftund 
fressendem Gift hüten und immerdar seinen Staats-Haushalt so 
cinrichten, daß ihm beiEndigung desJahres allezeit etwas 
in Vorrath und Reserve bleibe. In allem Thun und Begin­
nen soll er sich emsig und fleißig erzeigen und allezeit und allenthalben 
sich in allen Dingen guter Ordnung befleißigen. Denn durch ordent­
liches Haushalten werden die Kammern voll aller köstlicher, lieblicher 
Reichthümer.

16. Jederzeit und überall soll er erbauliche Gesell­
schaften tapferer, auch gelehrter und erfahrener Leute 
suchen, Derselben nützliche Weisung und Ermahnung immerdar gern 
annehmen und ihr willig folgen, sich wahrer Demuth und Leutseligkeit 
befleißigen und Sanftmuth und Liebe stets vorleuchten lassen.

17. Nach vernünftigen, frommen, tapfern, redlichen 
und treuen Dienern soll er trachten und, wann er solche be­
kommt, dieselben nach Möglichkeit gerne befördern und belohnen, dabei 
leutselig sein und erwägen: je höher du stehst, desto mehr demüthige 
dich, so wird Gott und die Welt dir hold sein. — — Gott wider­
stehet den Hoffährtigen, aber den Demüthigen giebt er Gnade.

l8. Letztlich soll er mit seinem Exempel den Seini- 
gen stets vorleuchten und Alles zur Lehre, Nutz und Erbauung 
richten und anlegen.

Wie ich ihm denn besonders die Sprüche Salomonis väterlich 
recommandire, daß er sich dieselben wohl bekannt mache und darnach 
immerdar sein Leben einrichte, auf daß er ein gutes Gewissen behalte 
und Gott und Menschen Wohlgefallen möge.

II.

So lange er noch zu Hause und bei seinen Studien verharrt, soll 
er fleißig betrachten, daß dieß die allerbeste Zeit seines ganzen Lebens 
ist, welche hernach, nicht wiedergebracht, noch erkauft werden kann. 
Jetzt muß er lernen und begreifen, was ihm sein ganzes Leben hindurch 
dienen wird und kann. — Weil er denn durch Gottes Gnade bereits 
eigen guten Anfang gemacht und die herrlichen Gaben des Allmächtigen 
sich zur Genüge bei ihm spüren lassen, soll er sich Selbst antreiben und 
durch Anlegung dieser göttlichen Gnadengaben sich dankbar erzeigen,
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damit er die noch übrige Zeit, welche er (nach Gottes Willen) noch zu 
Haus beim Studieren bleiben wird, wohl anwende.

Sich demnach in dem 8tuciio ikeolozioo recht versichern und 
den Grund seines Glaubens und Religion wohl befestigen; in der 
lateinischen Sprache sich fleißig üben, die griechische Sprache verstehen 
und aus derselben in die deutsche übersetzen lernen; in clisleetiois, 
ikslorieis und 6lkiei8 die erlernten Pracepta und Fundamente fleißig 
erwägen und nicht vergessen, sie zu nützen und ncl pn uxin zu bringen; 
in M3tsi6mgiiei8, (worunter die ^rilkmetiea, >1u8i63 und OooAra- 
pssin auch gehören,) wie auch in ki8lonLi8 den gemachten Anfang 
fortführen und derselbigen nutzbare prnxin gründlich erlernen. Das 
8tutiium kiLtoi ieum et politieum neben der mutss68i, (so viel diese 
dem Krieg, der Haushaltung, weltlichem Regiment und täglicher Con­
versatio» zum Nutzen dienen kann), will ich ihm für sein ganzes Leben 
treu väterlich empfohlen haben, als drei Studia, die seinem Stande 
gemäß sind, darinnen er nimmer auslernen wird und die ihm empor­
helfen und überall nützlich dienen können.

Will es Zeit und Gelegenheit verstatten, so kann er neben vorigem 
einige 8eientiam in )ure zu Wege bringen, zum wenigsten die in8ti- 
tution68 ^U8tiniani und die titulo8 des 60is)U8 juri'8 sich bekannt 
machen, in Allem aber mehr die Praxis, als die Theorie suchen, nur 
daß vorerst ein rechter (wissenschaftlicher) Grund gelegt werde, darauf 
man hernach sicher und mit Nutzen fortbauen könne. ') Weil aber 
bei dieser seiner Information sein Präceptor nicht wenig Sorgfalt, Mühe 
und Last zu ertragen hat, so soll er demselbigen sein Lebelang sich ver­
bunden erkennen, seine Gegen-Affection sowohl gegen ihn, als auch 
andere Diener, die in seiner Kindheit mit ihm bemüht gewesen, bei 
ihm ausgehalten haben und noch verharren, nimmer von ihnen wenden, 
noch durch Andere, die ihn jetzt oder künftig dazu zu verleiten sich 
unterfangen mögten, sich von ihnen abwenden, oder in dieser Dankbar­
keit sich irre machen lassen; sondern ihnen allezeit Gutes thun und 
beförderlich erscheinen, ihre guten Ermahnungen gerne hören, willig 
beobachten und sein dankbares Gemüthe bei allen O66»8ionon auch 
den hohen Anverwandten gegenüber beweisen. —

Weil ihm nunmehr auch (nach Befinden intorim oder beständig) 
ein Hofmeister wird destinieret und angewiesen werden, so soll er vor 
allen Dingen suchen, desselbigen Affection zu gewinnen, damit er desto

Prinz Wilhelm war, als er seine Reisen antrat, im Besitz umfassender 
Kenntnisse in den alten Sprachen, in der Theologie, Nbetorik, Moral, Ge­
schichte, Geographie u. s. w., und es wird von ihm gesagt, daß nicht leicht 
von einem Gegenstände die Rede war, über welchen er nicht hätte urtheilen 
können.



1N5

freudiger bei ihm sein und bleiben und in rechter Liebe und Treue 
und guter Affection sein Bestes beobachten und befördern möge.

III.

Wenn dann Gottes Segen Mittel und Gnade verleiht, daß mein 
Sohn mit seinem Hofmeister in fremde Lande reisen kann, so soll er, 
wie gedacht,

1. sich allezeit befleißigen, seines Hofmeisters gute Affection zu er­
halten und zu vermehren, desselbigen wohlgemeinte Ermahnungen und 
Erinnerungen gern anhören, denselben willig folgen, in allen Sachen 
bescheidentlich und ohne Widersetzlichkeit nach dem Grunde, warum Ein 
oder Anderes geschieht, getadelt, geändert und angeordnet wird, fleißig 
forschen und vernünftiger Weisung sich unterordnen.

2. Von allen Geldeinnahmen und Ausgaben soll er selbst Wissen­
schaft tragen, auch Gegenrechnung halten, was er nicht verstehet, von 
dem Hofmeister erfragen und immerdar mit ihm seinen Haushalt über­
legen und wie oben erinnert worden, denselbigen also einrichten und 
führen, daß am Ende des Jahres etwas in Vorrath und Reserve bleibe 
und keine unbezahlte Schuld zurück gelassen werde. Er soll sich auch 
gewöhnen, selbst sein Geld zu verwahren und daß die Seinigen solches 
aus seiner Hand empfangen und verrechnen müssen, daß auch monatlich 
seine Rechnung abgeschlossen, berichtigt und von ihm unterschrieben 
werde.

3. Da allem Ansehn nach seine erste Ausflucht für ein oder ein 
paar Jahre auf eine reformirte oder solche Universität, da man freie 
Religionsübung haben kann, etwa in die Niederlande, nach England oder 
Frankreich hinauslaufen dürfte, so kann er in solcher Zeit das 8tuci'ium 
juris noch etwas besser excoliren, in jiolitioi8, su8toi'i(N8 et mgtsse8i 
sich perfectioniren, auch in den übrigen 8eientÜ8 et pi'Utienlii8 eine 
r^enerulem nolitium zu erlangen suchen, damit er in allen Gesell­
schaften bestehe, nicht unwissend erscheine und seine Conversation beliebt 
und angenehm machen möge. Könnte er daneben in fremden Spra­
chen gute Progresse marken, bei guten Meistern das Fechten, auch nach 
Befinden das Tanzen anfangen und erlernen, so würde solches hienächst 
ihm nicht wenig zu stakten kommen.

4. Wenn er seine Reisen nach Frankreich fortsetzt, so soll er 
da besonders bei guten Meistern die I^ereitiu in Reiten, Fechten, 
Tanzen neben der Sprache fleißig betreiben, in zwei Jahren keine Unter­
brechung gestatten, (könnte er das dritte Jahr bei Einem guten 
Meister continuiren, so wäre es um so besser),
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5. Nach der Bekanntschaft und Unterhaltung mit vornehmen und 
tapfern Leuten soll er so viel als möglich trachten, die höfliche Freimü­
thigkeit dieser Nation sich aneignen und die rechten Schranken ihrer 
Freiheit und Höflichkeit erlernen.

6. Wo er es haben kann, soll er an allen Orten auf seiner Reise 
die reformirten Prediger hören, der Austheilung des heiligen Abend­
mahles nach unseres Herrn Jesu Christi Einsetzung und Verordnung 
fleißig beiwohnen, auch nicht versäumen, mit reformirten Theologen und 
Predigern und andern erleuchteten Glaubensgenossen allenthalben gute, 
vertrauliche Conversation und Correspondenz zu pflegen und zu erhalten.

7. Jn den Niederlanden soll er die Leutseligkeit, Würdigung 
irdischer Hoheit und Ansehens neben ihrer Reinlichkeit, guter Ordnung, 
Vorsicht, Haushaltung und steter, unverdrossener Arbeit erkennen und 
so viel möglich annehmen, auch wo möglich die englische Sprache 
erlernen.

Jn England, Schottland und Irland soll er, so viel die 
Zeit zulaßt, die Wunder der Natur betrachten, Land und Leute nach 
ihrem stutu polilieo et eoelesi'gstieo erkundigen, ihren Eifer in der 
Religion, ihre Todesverachtung, ihr „nicht mit seiner Frau zu eifern", 
ihre Agilität in oxereitiiz, Leutseligkeit, Gutthätigkeit gegen die Frem­
den, und nicht argwöhnisch zu sein, neben ihren herrlichen Schriften 
und hoher Aestimation tapferer, gelehrter Leute betrachten und nach­
folgen.

8. In Italien kann er, neben Erlernung der Sprache, allent­
halben ihre Punctualität in allen Sachen, insonderheit aber zu Venedig, 
Rom und Florenz ihre stattliche, verschlagene Politicam, wahre Dissi­
mulation, Vorsichtigkeit und Erhaltung ihres Staates erkundigen und 
sich darnach in vielen Sachen richten; zu Florenz das Reiten, zu Rom 
das Fechten, (je nachdem an dem einen oder anderen Orte die Meister 
sein werden), continuiren. Allenthalben soll er die vornehmsten Häuser, 
welche Zeugniß untadeligen Wandels haben, aufsuchen, die Höfe fleißig 
hantiren, zu Rom sich vornehmlich an das Haus Ursin, (von welchem 
unser fürstliches Haus entsprossen), halten, dasselbige ehren und nach 
ihrem guten Rath und Vorschlägen, (so viel Zeit und Umstände leiden), 
sich richten und achten und zum Wenigsten zwei oder drei Jahre in 
Italien zubringen.

9. Jn Hispanien kann er die Kaltsinnigkeit, Tiefsinnigkeit, Be­
ständigkeit in Vorsätzen', so wie die unvergleichliche treue Freundschaft 
der Leute, auch ihre Staatsklugheit kennen lernen, neben der Sprache 
und guten Conversation auch das Fechten in diesem Lande continuiren 
und zur Perfektion bringen, auch darin, wo möglich, zwei Jahre ver­
harren.

10. Insgemein soll er fleißig erkunden, wie man die Gemüther 
anziehen und gewinnen könne; zu welchem Ende er allezeit und allem-
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halben vornehme, kluge, tapfere Leute gutes Lebens und Wandels suchen 
und mit solchen viel, fleißig und vertraulich umgehen soll. Sonderlich 
soll er sich befleißigen, daß er in Allem, was er vornimmt, unverdrossenen 
Fleiß, es gründlich zu erlernen, mit löblich heroischem Eifer, zu guter 
Perfektion zu gelangen, verspüren lasse.

Ueberall soll er die Hauptstädte und hohen Höfe suchen und darnach 
trachten, sich an denselben angenehm und bekannt zu machen.

(1^6. Dabei wohl zu erwägen, daß die wahre, zugelassene und 
nöthige Dissimulation eines Fürsten darin vornämlich bestehet, daß er 
sich freimüthig, offenherzig und leutselig erzeige und demnach dasjenige, 
was verschwiegen werden muß, zurückzuhalten wisse, hingegen sich zu 
keiner Tücke, Arglist oder Falschheit je verleiten lasse).

Damit man aber seine Reisen nützlich vollführen möge, soll man 
neben Erlernung der Exercitien, Sprachen und der Kenntniß der Länder 
vornehmlich achten auf die Landesart, Gewohnheiten, Geschichte, Anti­
quitäten, Wunder der Natur, Form des Ooveimo, Reichthum, Handel 
und Wandel, Seefahrten, Hafen, Festungen, Pässe, Zeughäuser, Pro­
vianthäuser, Stückgeschütz, Bergwerke, Luft, Fruchtbarkeit, Mannschaft, 
Macht zu Wasser und zu Lande, Humor und Sitten der Leute, ihre 
Lebensweise u. s. w. und was uns in unserm Lande zu Nutz gereichen, 
oder Nachtheil und Schaden bringen könne, was Alles durch Umgang 
mit gelehrten und erfahrenen Leuten unschwer kann erlernt werden, nur 
muß man die gehörige Zeit daran wenden und sich durch keine unnöthige 
Interruption oder verführerische Gesellschaften abwenden und irre machen 
lassen — — —

12. Nochmalige Einschärfung von Punkt 2. Alles unordentliche 
Wesen ist zu hassen, auch jeder Anlaß zu Debauchen, unter was 
Schein oder Prätext sie gegeben werden, als ein tödtliches Gift zu 
fliehen.

13. Stieße ihm auf seinen Reisen eine nützliche, unnachtheilige 
Pension von einem hohen Potentaten oder kopuklieu, oder eine erbau­
liche, rühmliche Charge im Krieg oder politischen Oovvino auf, so soll 
er solche (ohne Nachtheil des hl. Röm. Reichs und seines geliebten 
Vaterlandes) nicht ausschlagen und es bei Verwaltung derselben nicht 
an Treue, Sorgfalt und Eifer fehlen lassen, vielmehr Gottes Gnade 
erkennen und sich jederzeit bemühen, sein Talent wohl und nützlich an- 
zulegen, damit er gute Früchte bringe, seine Generosität beweisen und 
ein gutes Gewissen bewahren möge.
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IV.

1. Wenn mich nun zum Vierten Gott gnädig wird aufgelöset, 
und in sein ewiges himmlisches Gnaden- und Freudenreich abgeforderr 
haben, so soll mein Sohn meinen Leib förderlichst ohne übriges Ge­
pränge, ehrlich, christlich, wie Herkommens allhier zu Harzgerode in 
der Pfarrkirche in das dazu verfertigte Begräbniß, (darinnen bereits 
seine hochsel. Frau Mutter und Schwester ruhen), beisetzen lassen.

2. Demnächst nach meinem Testament, clisposilion inter libe­
ros, Codicill oder letztem Willen und Anordnung fleißig forschen, (sinte­
mal ich mir solche Verordnung ausdrücklich vorbehalten haben will), 
und wenn dergleichen vorhanden, derselbigen in allen ihren Zwecken und 
Clausuln gebührende, sehnliche, gehorsame Folge leisten.

3. Sollte aber aus gewissen erheblichen Ursachen kein Testament 
noch dergleichen etwas von mir hinterlassen sein, so soll er sich meiner 
nachgelassenen Lande und Leute Regierung wirklich unterziehen, die Erb- 
huldigung von dem Adel und den Unterthanen annehmen, unseren Fürst- 
Brüder- und Väterlichen Pactis, und den sowohl mit der Landschaft, 
als mit der anderen Herrschaft aufgerichteten Recessen nachleben; in unserer 
Kirchen-Polizei- und anderen heilsamen Ordnungen ohne erhebliche, red­
liche Ursach nichts verändern, alte Räthe und Diener, deren Treue ich 
in meinem Leben verspüret, nicht verstoßen, in spccie aber fleißig 
beobachten: daß alle von mir geschehene Schenkungen, aufgerichtete 
Ehepacte, Verschreibungen, Legate, Abfertigung der Diener und was dem 
Herkommen unseres fürstl. Hauses gemäß ist, — geleistet, gehalten und 
wahrgenommen werde; daß er das jus pi imo^cnituruc auf seine 
fürstlichen Nachkommen bringe; daß er seine von Einer Frau Mutter 
mit ihm entsprossene leibliche Schwester herzlich liebe, nimmermehr ver­
lasse, wohl versorge, unterhalte und ihr treulich beistehe, über welche 
beide letzten punctu er in meinen Akten einen richtigen Aufsatz finden 
wird, nach welchem er sich in allen Stücken richten soll.

4. Die Mittel, dadurch mir Gott Gnade verliehen, bei meinem 
eingezogenen geringen Wesen in den verwichenen und noch fortwährenden 
schweren und geldmangelnden Zeiten und vielem großem Umsturz, mich 
ohne Schulden zu erhalten und mit guter Reputation durchzubringen, 
soll er oft und fleißig erwägen, meinem Beispiel hierin nachfolgen, sich 
immer nach der Decke strecken und Gottes Segen und Beistand stetig 
erflehen.

Jm klebrigen aber sich wahrer Heiligung befleißigen und zum 
christfürstlichen Tugendspiegel sich jederzeit dar- und vorstellen.
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V. 1.

Wenn er nun durch Gottes Gnade seine Reisen glücklich und 
nützlich vollendet, (welche ich ihm rathe, vor dem 25,. Jahre seines 
Alters nicht zu unterbrechen, werde auch sein Bestes, so lange mir Gott 
Gesundheit, Leben und Verstand schenkt, willig rathen), so werden als­
dann die Verhältnisse, in denen er sich befindet, zeigen, ob er sich wieder 
in das Fürstenthum Anhalt begeben, oder anderwärts seinen. Hofstaat 
einrichten und sein Glück suchen solle.

1. Jn beiden Fällen sott er Gott stets vor Augen haben; was 
zur Aushülfe, Erhaltung und Fortpflanzung oder Erweiterung seiner 
wahren, reinen Lehre, (in welcher er zur Genüge unterrichtet ist), 
dienen kann, mit bescheidener Vorsichtigkeit anwenden und nichts davon 
unterlassen.

2. Seine Diener, die auf seinen Reisen bei ihm ausgehalten haben, 
soll er nicht von sich lassen, sie möglichst befördern, belohnen und be­
ständig lieben.

3. Den Adel, (sonderlich die, so etwas gelernt, erfahren 
oder sonst vorleuchtende Qualitäten erlangt haben), allezeit anderen vor­
ziehen und sich durch keine Adels-Neider und Feinde diese Maxime be­
nehmen lassen. Wie ein Fürst nicht ohne Adel, so kann der Adel ohne 
Fürsten nicht bestehen. Die Ritterschaft ist die einzige wahre Zierde, 
Wacht und Versicherung des fürstlichen Standes. Obwohl ein un- 
adelig Geborener, ein gelehrter und qualisicirter Mann Einem von Adel, 
der solche Qualitäten nicht hat, billig vorzuziehen ist, so adelt auch 
eigentlich die Tugend. Wo aber zwei gleiche Qualitäten vorhanden, 
der Eine adelig, der Andere nicht adelig geboren ist, da behält allezeit 
der Erstere den Vorzug. Wo Tugend und Geburt zusammen kommen, 
da ist auch zwiefache Pflicht und Anreizung zu Tugend und wahrer 
Tapferkeit vorhanden, die bei unadelig Geborenen nur einfach erscheint, 
weil weder Geschlecht, noch Freundschaft, noch Abkunft im Geringsten 
verbindet oder anreizt.

So bezeugt zum Oefteren die Erfahrung: 5oit68 orsari forti- 
bu8, wie der Deutsche zu sagen pflegt: der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamme; ein wilder Stamm bringt selten gute Früchte.

4. Alle Ii68pul)IioL>e, Städte und Personen wohlhabenden Bür­
gerstandes, sobald sie sich ein Wenig zu fühlen beginnen, sind dem 
Adel zuwider und ihre geheimen Interessen zielen immerdar auf Unter­
drückung desselben und des monarchischen Zustandes, sowie auf unbilligen 
Gewinnst. — Hingegen werden adelige tapfere Räthe immer mehr auf 
das öffentliche Wohl und das standesmäßige Interesse des Fürsten, dem 
sie dienen, ihr Absehen richten.

b. Bei Erwählung seiner Diener und Hausgenossen soll er den 
101. Psalm zur Regel und zum Spiegel seines Hofstaates nehmen;



11«

auch die nutzbare Conversation weiser, tapferer, erfahrener Leute jederzeit 
suchen, hochachten und also leben, wie Solches die Gegenwart Gottes 
und seiner heiligen Engel erfordert.

6. Insgemein soll er Abgötterei, Geiz, Abgunst, Zorn, Müßig­
gang, Trunkenheit, Schwelgerei, Hurerei, Spielen, Fressen, Saufen und 
alles leichtfertige, üppige, unordentliche Wesen und Leben meiden, sich 
auf keine Weise noch Wege darin verwickeln lassen, noch Anderen der­
gleichen gestatten; dagegen Fleiß anwenden, täglich etwas Nützliches zu 
erlernen, seinem Nächsten zu dienen und dem Dürftigen hülfreiche Hand 
zu bieten, Recht und Gerechtigkeit ohne Ansehn der Person, Geschenke 
und anderer Eonsideration nach Gottes Verordnung zu hegen und zu 
pflegen: denn, wer den Schuldigen losspricht und den Gerechten ver­
dammt, der ist dem Herrn ein Greuel, wobei er noch besonders allen 
weitläufigen Processen durch gütliche Mittel, austrägliche Wege und 
ungesäumte Entscheidung den Weg abzuschneiden hat; 'die Unterthanen 
soll er nicht unbillig zu beschweren, noch auszusaugen gestatten, und 
gewißlich glauben, daß, wenn die Unterthanen verarmen, der Herr nicht 
lange bleiben oder Widerhalten kann.

7. Keinem Diener soll er gestatten, daß er ihn meistere oder ihm 
über den Kopf wachse; wer nicht Lust hat, bei ihm zu bleiben und sich 
nicht bequemen und schicken kann oder will, und seinen Abschied be­
gehret, den soll er nicht aufhalten, sondern ziehen lassen. Hätte er sich 
bei ihm wohl gehalten, so kann er ihn an sein eigenes Interesse und 
seines Herrn Gewogenheit erinnern und daß er besser thäte, in seinem 
Dienste zu verharren. Will er aber dennoch seinen Abschied, so sott er 
Keinen aufhalten, wie lieb er ihm auch sei, und ob es ihm auch Un- 
gelegenheit erwecken könnte. Einen Solchen aber, der ohne redliche, 
erhebliche Ursachen sich aus seinem Dienste begeben will, (denn die wich­
tigen und redlichen Gründe entschuldigen Alles), sott er späterhin, wenn 
er schon darum anhielt, nie wieder in seinen Dienst aufnehmen; da­
gegen diejenigen, die ihm treulich dienen und bei ihm aushalten, soll er 
lieb und werth halten, gern befördern und nach Möglichkeit belohnen, 
auch sonst an ihrem Fortkommen nicht hinderlich erscheinen, und einen 
Jedweden in seinem Amte und Respect manuteniren.

8. Seine Räthe soll er als Räthe, nicht aber als Vormünder 
halten, sie gerne hören, seinen Schluß aber bei sich behalten, zu Zeiten 
selbst einen guten Schluß ohne die Räthe fassen und vollführen; denn 
Gott will von Uns, (nicht aber von unsern Räthen) Rechenschaft for­
dern. — Mit dem ganzen fürstlichen Hause Anhalt, insonderheit der 
fürstlich Bernburgischen Linie, soll er gute Eorrespondenz und Vertrau­
lichkeit halten und bedenken, sobald wir uns trennen und seopue c1i8- 
8olutn6 sein wollen, daß unser fürstliches Haus herunter und unser 
Fürstenstand so viel als erloschen sein wird.

9. Wann ihm nach Gottes Willen Heiratsgedanken einkommen
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und er sich entschließen will, sich in den heiligen Ehestand zu begeben, so 
soll er vor allen Dingen Gott brünstiglich um seine Leitung, Schuh 
und Segen anrufen, daneben sich wohl hüten, daß er nicht außer seiner 
Religion heirathe. Denn diese ist das höchste Band wahrer irdischer 
Vereinigung; daß er sich auch nicht blenden lasse durch hohen Stand, 
Reichthum und Schönheit, — daß er sich nicht außer seinem Stande 
(da den Kindern ^uuostio stutus mov«iret werden möchte) vermahle, 
oder mit einer mangelhaften Person, (welche auch in dem Gesetze Mosis 
vom Altare abgewiesen werden), sich zu verheirathen, durch die Liebe 
bethören lasse. Sondern er soll trachten nach einer Religions-Ver- 
wandtin, gottesfürchtigen, klugen, vernünftigen, vergnüglichen, standes- 
maßigen Person, die ohne Mangel und natürliche Gebrechen des Leibes, 
untadeligen Wandels sei und bei Jedermann gutes Zeugniß habe. 
Wann er eine Solche bekommt, soll er Gott inniglich danken, dieselbe 
herzlich lieben, ehren, versorgen, ihr in Allem beistehen, die Ehe unbe­
fleckt erhalten, und gewiß dabei versichert sein, dass ihm der Segen 
Gottes alles klebrige zuwenden werde.

Wann ihm dann die himmlische unendliche Güte Gottes Kinder 
bescheeret, soll er sie alsbald in ihrer zarten Kindheit zu Gott führen, 
die Erkenntniß desselben ihnen einflößen, unbemerkt ihren Eigensinn 
brechen, sie zum Gehorsam gegen Gott und ihre Eltern von Jugend auf 
anleiten und in ihrer Erziehung nichts versäumen.

Sollten sich welche finden, die zwischen ihm und seiner Gemahlin 
Zwietracht zu erwecken suchen mögten, so soll er dieselben nicht hören, 
seiner Gemahlin selbst Alles eröffnen und sie zu gleicher Offenherzigkeit 
veranlassen, wodurch dann ^smorli vertrieben und Gottes reicher Segen 
erhalten wird.

V. 2.

Bei dem ersten im Eingänge ?. V. berührten Fall, wenn näm­
lich eine Ehrencharge, Zulage oder solche Gelegenheit außer Landes durch 
Gottes gnädige Schickung meinem Sohne aufstieße, die entweder seine 
Anwesenheit im Fürstenthum Anhalt nicht füglich oder beständig zulassen 
wollte, oder es schiene, als könne er vielleicht nützlicher außer Landes 
sich aufhelfen und ausbringen, — auf solchen Fall soll er sich nicht 
groß bekümmern, sondern gedenken, daß wir nur Fremdlinge sind auf 
Erden, die allenthalben Gottes des Herrn ist, welcher ihm einen andern, 
besseren Weg gezeigt hat. - Jn unserm fürstlichen Haufe erwecken die 
vielen Herrschaften und Theilungen manches Gezänke, Mißgunst und 
Neid, daraus leichtlich der Ruin unseres Hauses und Standes kommen 
könnte, wenn nicht Einige unter uns außer Landes ihr Glück suchen
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und finden sollten; daher man ja hohe Ursach hat, auf Gottes Fügung 
und alle vorkommenden Oee38iou68 ein wachsames Auge zu haben 
und es für eine große Gnade und Segnung des Allmächtigen zu er­
kennen, wann er solche Mittel schickt, daß wir ohne Nachtheil unsern 
fürstlichen Stand erhalten und uns aufhelfen können, und dabei unserm 
Hause und unsern ohne dieß beschwerten Landen nicht beschwerlich 
fallen dürfen. .

Hiebei soll er seines Glückes mit Geduld abwarten, seinen Herrn, 
den er erkoren, und in besten Dienst er wirklich getreten ist, nicht 
ohne hochwichtige Gründe verlassen, noch bei Andern Besserung hoffen, 
sollte ihm auch Jemand mehrmals vorgezogen und vor ihm zu seinem 
Nachtheil befördert werden; er soll dennoch deßwegen keinen Widerwillen 
merken lassen, sondern sich vielmehr darüber freuen, daß mehr qualifi- 
cirte oder seinem Herrn angenehmere Subjecte vorhanden sind, und um 
so eifriger seinen Beruf fortsetzen, so wie mit Geduld und Beständigkeit 
die glückliche Stunde seiner Erhöhung von Gott erwarten.

Er soll seines Herrn Interesse immerdar allein suchen und für 
seinen wahren Zweck halten, an welchen das Seinige unbezweifelt ge­
knüpft bleibt. In allen Lagen seines Berufs soll er unerschrocken, 
vorsichtig, herzhaft, emsig und unverdrossen sich erweisen und sich so viel 
möglich seines Herrn, auch seiner Vorgesetzten und Cameraden wie seiner 
Untergebenen Liebe, Gunst und Gewogenheit erwerben.

In allen Staatssachen oder ihm sonst anbefohlenen Verrichtungen 
soll er Extracta der ertheilten Befehle, wie auch von den eingehenden 
Nachrichten, Suppliken, Erinnerungen u. f. w. nach Beschaffenheit der 
Dinge und Umstände selbst machen, oder durch seine Räthe und ver­
trauten Secretaire auf halb gebrochenem Papier verfertigen oder ver­
zeichnen lassen, seine Resolution und was darauf erfolget, anbefohlen 
oder exequirt worden, eigenhändig daneben zeichnen und wie eines oder 
das andere expedirt, oder zu Werk gerichtet worden, fleißig anmerken 
und solche Extracte mit besonderer Vorsicht verwahren und geheim halten. 
Denn hierdurch kann er auf alle Fälle sich versichern, den Widerwärti­
gen das Maul stopfen, sich gegen alle Anklagen und Beschuldigungen 
vertheidigen und rechtfertigen; was, wie und warum dieses oder Jenes 
vorgegangen, erfahren und wissen und sich auch ins Künftige danach 
achten. Seinen eigenen Nutzen soll er anders nicht suchen, als so der- 
selbige seinem Herrn oder dem gemeinen Besten dienen kann, und das 
Wohlergehn Anderer treulich und aufrichtig befördern und sich dadurch 
Freundschaft erwecken. Er soll sich selbst in keiner Sache rühmen, 
noch, wenn er eine gute, löbliche Action gethan hat, die von Andern 
ihm zum Nachtheil ausgelegt würde, sich darüber einigen Widerwillen 
merken lassen; sondern mit Geduld erwarten, daß die Wahrheit kund 
werde. Sollte dann auch Niemand des wahrhaftigen rechten Verlaufs 
inne werden, so soll er sich in seiner Generosität vergnügen, daß er
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wohl gehandelt und durch wiederholte tapfere Thaten, seine wahrhafte 
Tugend und seinen Heldenmuth mit Anrufung und Beistand Gottes an 
den Tag bringen.

Sollte er letztlich anderwärts, außer Landes sein Glück sehen, so 
daß er durch Naturalisirung sich aufhelfen könnte und es würde ihm 
dergleichen angetragen, so soll er sich Hiebei eben nicht sperren, sondern 
vielmehr auf alle sich erzeigende Wege zu seiner unnacktheiligen Auf­
hebung bereit stehen, Gottes Schickung annehmen und Seinem heiligen 
Willen schuldige Folge williglich leisten.

V. 3.

Bei dem andern, im Eingänge dieses fünften Capitels berührten 
Falle aber, wann nämlich Gott nach Seinem heiligen Rath und Willen 
es also fügte, daß mein Sohn nach glücklicher, nutzbarer Vollendung seiner 
Reisen wieder allhier zu Lande kommen und in seinem Vaterlande sein Talent 
ferner anlegen würde und könnte, indem er seine Regierung wirklich 
anträte, so soll er solches ebenfalls mit Dank gegen Gott, den Vater 
aller Gnadengaben, annehmen und bedenken: daß er nächst seinen Eltern 
dem Vaterlande am Meisten verpflichtet ist und es als ein besonderer 
Segen in der heiligen Schrift bezeichnet wird, wenn wir mit Ruhe 
mögen zu unsern Vätern gesammelt werden. Es ist auch keine geringe 
Gnade, wenn wir unser väterliches Erbe mit Gott und Ehren besitzen 
und behalten mögen. Duleo solum putria; änlee et ckeeorum 
pro patria mori, haben auch die Heiden gesagt.

In diesem zweiten Falle nun soll er immerdar bedenken, daß 
Niemand davon lebet, daß er viele Güter hat, sondern daß der Segen 
Gottes reich machet ohne Mühe und die Genügsamkeit ist der aller­
größte Reichthum, und daß man Niemand beschwerlich noch schuldig 
sei und mit reinem, unbeflecktem Gewissen Gott vor Augen und im 
Herzen behalte. So ist ein Bissen Brodes des Gerechten viel besser 
als großes Gut und Pracht des Gottlosen.

Vornehmlich soll er darnach trachten, daß das Predigtamt, die 
Kirchen und Schulen, Consistoria, Hospitäler und was dem anhängig 
ist, wohl versehen, versorgt, erhalten und mit tüchtigen Subjectis und 
Vorstehern besetzt und geziert und zu der Kirchenzucht nach Christi Ord­
nung die Hand geboten werde. Dann: daß die heilsame Justiz und 
Polizei in gutem Stande verbleibe und ohne Tadel geführt werde, welche 
von verständigen, tüchtigen, treuen, gottesfürchligen und redlichen Leuten 
verwaltet werden muß; über Hof- und andere heilsame Ordnung soll 
unverbrüchlich gehalten, der Advokaten schädliche Weiterungen abgeschnit- 
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ten, der Unterthanen Vermögen vermehrt und verbessert, und Altes 
mit gleichem Recht und mit Billigkeit verwaltet werden. Deßhalb soll 
er Diejenigen, so hiewider handeln, schleunig, strenge und exemplarisch 
bestrafen und sich dabei nicht scheuen, noch nachsehen. Denn wir halten 
das Gericht nicht Menschen, sondern Gott, der ein gerechter Richter und 
rissiger Vergelter ist, und durch Ungerechtigkeit kommen Veränderungen 
der Königreiche und Lande.

Daneben soll er ein wachendes Auge haben, daß das geistliche und 
weltliche Regiment nicht vermenget werde und keines dem andern Voc­
oder eingreife, sondern vielmehr eines dem andern (jedoch jedwedes in 
seinen gebührenden Schranken) die Hand biete und jedem sein gehöriger 
Respect, Ehre und Würde erhalten werde.

Den Berathungen soll er fleißig beiwohnen, die Rathe (s. oben) 
gerne hören, ihre Bedenken wohl überlegen, vernünftiger Weisung 
folgen, sich aber wegen des Beschlusses nicht vorschreiben und meistern 
lassen, denn Gott versaget den Geist der Weisheit denen nicht, die ihn 
darum bitten, und unser Beruf zum Regentenstande versichert uns 
hierin Gottes Gnade und kräftigen Beistand.

Nach gelehrten adeligen Räthen und qualisicirten Landeskindern 
soll er vornehmlich trachten; denn wer mit fremden Ochsen pflügen 
will, kommt selten zu erwünschtem Ende und muß zuletzt insgemein 
den Schaden neben der verlorenen Zeit, Arbeit und Mühe beseufzen 
und beklagen. Alte Räthe und treue Diener soll er nicht verstoßen 
oder ohne besondere erhebliche Ursachen verändern.

Niemand soll er etwas vorrücken oder vorwerfen, und der zuge- 
fügten Unbill leichtlich vergessen, cpiia voro imperatorium 68t 
il^'urMZ ob1ivi8oi. Dagegen soll er alle ihm erwiesene Gutthaten 
nimmermehr vergessen, sondern sich derselben stets dankbarlich erinnern 
und durch gute Dienste, Beistand, nützliche Beförderung und dergleichen 
sein erkenntliches, dankbares Gemüthe bei allen Gelegenheiten beständig 
an den Tag geben.

In seinem Antheil soll er in eriminaiism8 die Schärfe üben 
und wider die von Gott selbst durch Moses gegebenen herrlichen Ge­
setze nichts gestatten und außer Mord, Todtschlag, Ehebruch, Gottes­
lästerung und dergleichen schreiende Sünden lieber gelinde, als zu strenge 
sein, jedoch strafbare Dinge nicht Hinstreichen lassen.

Die verrechnenden Diener soll er dazu anhalten, daß sie zu allen 
Stunden fertig stehen, ihre Rechnung justisiciren und Rede und Ant­
wort geben können, daß auch keine Rechnung über ein Jahr unabge- 
höret bleibe und dann gebührender Rechnungsbescheid ertheilet und die 
Beamten darüber billiger Maßen quittirt und von aller ferneren An­
sprache befreiet werden. Dabei soll er seinen Hausstand also einrichten, 
und nach solchem Vorrath trachten, daß wo möglich zweier Jahre
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Nothdurft zur Führung seiner ordentlichen Hofhaltung in Vorrath 
bleibe und erhalten werden möge.

Seiner Unterthanen und Lehensleute Nutzen und Bestes soll er 
vor allen Dingen suchen und befördern und sich insgemein als einen 
rechten Vater des Vaterlands und Vorsteher des Volkes erweisen. — 
— (Wiederholung von V. 1. 8.)

Jn gemeinsamen unser gesummtes fürstliches Haus und Land 
betreffenden Sachen sind unserer löblichen Vorfahren approbirte puotg, 
r666886 und Einigungen klar; mit denen soll er sich wohl bekannt 
machen, wider solche nichts emgehen; hingegen, wenn unter solchem 
Schein paotu, so von einem oder mehr Fürsten unseres Hauses nicht 
vollzogen, widersprochen, oder sonst nicht völlig in Observanz gekommen 
waren, wider ihn eingeschoben werden wollten: soll er sich durch die­
selben nicht verbinden lassen oder irre machen. Jn Gesammt-Berath- 
schlagungen unseres fürstlichen Hauses soll er vorsichtig und behutsam 
gehen, sein votum aus den andern voti8, (so viel sich Solches thun 
lassen will und wenn er mit ihnen einstimmig), mit gutem Grunde 
formiren und wann er etwas zu erinnern oder andere Gedanken propo- 
niren will, solches mit guten, genügsamen tunciZmenli'8 verstärkt, ver­
nünftig vorbringen; fleißig und vollkömmlich protokolliern, die Proto­
koll« wohl verwahren und sich wider sein Gewissen durch keinen Schein, 
Vorwand oder Ansehen vom Rechten abwenden oder irre machen 
lassen.

Ueberall möge er mit Weisheit, Tapferkeit, Gottesfurcht und Tu­
gend vorleuchten.

Beschluß. Dieß ist also das Wenige, was ich aus wohlge­
meinter, treuer, väterlicher Sorgfalt meinem geliebten Sohne, Herrn 
Wilhelm, Fürsten zu Anhalt rc. in obigen fünf Capiteln oder Sätzen 
nach der Gabe, die mir Gott verliehen hat, habe zu Gemüthe führen 
und erinnern wollen.

Gleichwie ich denn nicht zweifle, mein Sohn werde Alles mit 
söhnlichem Respect, Gehorsam und Vertrauen annehmen, zu Herzen 
fassen, sich damit bekannt machen, es genau beobachten und zu Werke 
richten; also weiß ich auch sicher und gewiß, daß er sich dabei durch 
Gottes Gnade wohl befinden, seinen Lauf in dieser irdischen, vergäng­
lichen Wanderschaft getrost und mit gutem Gewissen vollstrecken und 
den Segen Josephs, welcher stärker gehet, als der Segen seiner Vor­
eltern, und ihm von Vater und Mutter angewünschet und gegeben 
worden, wahrhaftig und wirklich ererben werde. Auch endlich nach 
Ablegung dieser irdischen Hüllen die unverwelkliche Krone ewiger Glorie, 
Herrlichkeit und Seligkeit davon tragen und besitzen wird. Darzu 
Ihm und Mir sammt allen frommen christgläubigen Auserwahlten zu 
rechter Zeit in Gnaden verhelfe und durchbringen wolle die hochgelobte 
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Dreieinigkeit, Gott der Vater, Sohn und heiliger Geist, hochgelobet, 
geliebet und gebenedeyet von nun an bis in Ewigkeit. Amen.

Zu Urkund alles dessen, was obstehet, habe ich Solches mit eige­
nen Handen selbst eingerichtet, geschrieben, vollzogen und unterschrieben 
zu Harzgerode am zwölften Mai alten Kalenders im Jahre nach 
Christi, unseres Herrn, Erlösers und Seligmachers heilsamer Geburt 
und Menschwerdung Eintausend sechshundert und sieden und fünfzig.

Friederich F, z. Anhalt in.

Erster Nachtrag.

Jn dem vorliegenden Manuskripte folgt nach einigen unbeschrie­
benen Blättern eine Zugabe unter dem Titel:

Zugabe
Bey vorigen regulen noch ferner zu erwegen und zu beobachten, hin­

zugethan.
Jn Hartzgerode den 31./21. May

1657.
Unter gleicher handt undt Unterschrifft, wie das Vorige.

Diese Zugabe enthalt meist nur eine weitere Ausführung einzelner 
schon ertheilten Uonila, wie z. B. das Duell betreffend, wo es wört­
lich heißt:

Alle Duelle sind von Gott und in wohlbestellten Staaten iliioita, 
führen eine speciem infamias mit sich, sowohl für den, der fordert, 
als für den, der erscheinet; wird man aber angegriffen, so ist dstsn^in 
leßilima.

Jn Beziehung auf die Uebungen im Fechten, Reiten u. s. w. er­
theilt der Fürst feinem Sohne gute Rathschläge, wie er sich vor zu 
großen Anstrengungen zu hüten und „wenn Er im Schweiß ist" sich 
zu verhalten habe; er giebt ihm diätetische Vorschriften in den Worten: 
gesalzene und geräucherte Speisen befördern den Schorbock, viel Blut 
Lassen schwächt die Kräfte und das Leben; unnöthige Arzeneien ver­
derben den Magen und die ganze Natur; wann es aber nöthig, muß 
man Gottes Ordnung nicht widerstreben und vorsätzlich nichts ver­
säumen.

Von dem Folgenden ist in den IUomti'8 nicht die Rede gewesen, 
und wir theilen es daher in 6xton80 mit:
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Es trägt sich sowohl in, als außer Landes zum Oefteren zu, daß 
theils nützliche curiose, theils vorwitzige oder gar leichtfertige 
und verführerische Künste uns angetragen werden; theils auch mit 
großen Betheuerungen, herrlichen Apparenzien und scheinbaren rstioni-

uns einen großen Gewinn, mächtigen Reichthum, ^regns 
a nonnorum oder dergleichen mit angegebenen, nicht so gar über­
großen Spesen zusagen und versichern, da sie (die Angeber) doch selbst 
nicht ein Kleid, sich zu bekleiden haben und in der That recht arme 
lausige Bettler und Landstreicher sind:

Jn solchen Fällen soll sich mein Sohn vor unnöthigen Ausgaben 
und Aufwendungen hüten und vorsehen; die ersten zwar mit hohem 
Dank, (besonders wenn er sie probiret hat, oder unschwer probiren kann) 
annebmen und erkennen, sollten sie auch nur zu guter Gesellschaft und 
angenehmer Veränderung und Zeitkürzung dienen, dieselben allemal 
fleißig anzeichnen und dießfalls seinem Gedächtniß nicht allzuviel ver­
trauen.

Die Anderen, so insgemein auf Leichtfertigkeit und Betrug aus­
laufen, soll er ganz nicht hören, sondern von sich abweisen und ganz 
verwerfen.

Die Dritten sind eines Theils nicht boshaftig, sondern suchen etwas 
zu erlernen, oder sind festiglich von diesen Sachen, die sie vorgeben, 
überzeugt und betrügen sich selbst in ihrer Meinung: mit solchen armen 
Idioten tragt man billig Mitleid, mahnet sie von vergeblicher Zeitzer­
splitterung ab und lässet sie mit einem klemen viglioo laufen. Andere 
aber vermeinen große ?siiIo8Os>ki zu sein, haben etwa die Schriften 
der alten hermetischen Philosophen gelesen, ihr Geld in Rauch aufge­
blasen und behelfen sich mit Betrug und sophistischen losen Griffen, 
sind dabei frech, unverschämt, fertig auch mit Eidschwüren und Ver­
pflichtung ihres Lebens, ja ewigen Heiles und Seligkeit, neben vielen 
scheinbaren rationibus ihr Vorgeben zu behaupten und zu versichern: 
Die sind nicht werth, daß man sich mit ihnen aufhalte, sondern man 
soll sie alsbald mit Unwillen von sich treiben und als Diebesgesellen 
verstoßen.

Damit aber mein Sohn vor dergleichen sich desto besser hüten 
und vorsehen möge, werden ihm folgende Maximen nicht wenig dienen 
können.-

1. Die wahre ?kiIo8Os)In9 folget der natürlichen Ordnung in 
allen Dingen, darum, wer nicht die Natur und ihren gewöhnlichen 
Lauf und Weise gründlich erkennt und versteht, der wird nichts aus­
richten und vollenden.

2. 0orro8ivg, oontrarm, oder 6ivsr83 6t r6pu^nsntis 
können in op6rs pssilo80pkioo nichts zu Wege bringen, sondern ver­
derben vielmehr Alles.



118

3. Wer sich übereilet und das Werk foryiren will, der verstehet 
nichts von der wahren Philosophia.

4. Das wahre osms pssilo8opki6um bestehet in 8i'm^1icit3t6, 
ndkol'i-ii-ot 3 6oins)osilionii)u8, erfordert gar geringe Unkosten, wenig 
Ofen, wenig Glaser, wenig und schlechte Materien, gelindes, stetes, 
nahrhaftiges Feuer, welches Alles dem ordentlichen Laufe der Natur 
folgt, die allen Weg selbst zeigt und in allem das Verständniß 
eröffnet.

5. Ein wahrer Philosophus besitzet mehr, als alle Schatze der 
Welt, daher bedarf er keiner andern Hülfe; er ist so verschwiegen, daß 
(wann es möglich wäre) er sich vor sich selbst verbergen würde; er er­
kennet Gott in der Natur und in seinem heiligen Wort; verachtet alles 
Irdische und trachtet nach dem Himmlischen, lebt heilig in der Stille 
und wird sich nicht leicht offenbaren ohne besondern Befehl oder Schickung 
Gottes und ehe er denjenigen, der etwas von ihm wissen will, wohl er­
kundet, sein Leben und seinen Wandel erforschet und erfahren habe, 
daß er recht verschwiegen und guten Lebens sei. Die anders thuen, 
„seyndt Pfuscher", arme Idioten oder Landbetrüger.

Sollte aber meinem Sohne einmal zu dergleichen chemischen 
Operationen eine Lust und Belieben zustoßen, so rathe ich ihm, daß er 
zuvörderst den Lauf der Natur gründlich erlerne, die sophistische Be­
trügerei und Hinterlist erkenne, die chemischen Handgriffe und mgmssm- 
Istion68 begreife, die 86iipla wahrhaft alter ?Itilo8Opssorum fleißig 
lese, Gott inniglich anrufe um Erleuchtung seines Verstandes und mit 
recht beständigem heiligem Vorsatz und Wandel sich als einen rechten 
Llium 9!ti8 darstelle, keine Zeit seines Berufes versäume, keine ver­
geblichen Unkosten anwende, sondern allein Spielstunden und Spielgelder 
dazu anlege und letztlich nichts wirklich anfangs, er habe es denn zuvor 
gleichsam in seinen Gedanken verfertigt und wisse, wie er arbeiten und 
was er thun oder lassen soll, habe daneben die Geduld, daß, wenn eine 
Operation nicht geräth, er ein anderes Jahr den Fehler zu verbessern 
nicht erröthen oder Verdruß nehmen wolle.

Auf diese Weise wird er keinen Schaden leiden und zum Wenig­
sten die Natur und viele herrliche 6ui'io86 o^6rutione8 erforschen 
können: denn gewißlich, wer anders thut, der betrugt sich selbst, wo nicht 
auch zugleich Andere mit ihm. ')

Die Alchemie, die vermeintliche Kunst, aus unedlen Metallen edle, be­
sonders Gold, herzustellen und zugleich ein Lcbenselixir zu bereiten, unter den 
Arabern, Persern und Aegvptern, dann unter den Römern, später besonders im 
Norden Europa's geübt, von Päpsten verboten, fand im 16. Jahrh, namentlich 
durch Theophrastus Paracelsus großen Eingang an Fürstenhöfen und im Bolke 
und wurde zwei Jahrhunderte hindurch Modcsache. (In Anhalt durch den Leib­
arzt Julius Sperber.)
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Durch diese kurze Anleitung kann mein Sohn unschwer die wahren 
und falschen ^losiimiston und veros a salsis artis kermetieae pki- 
iosopsios unterscheiden und erkennen, sich vor den letzten hüten und 
vorsehen, hingegen die ersten hoch und werth halten; auch auf allen 
Fall sich selbst prüfen und vor irren Wegen, vergeblichen Unkosten und 
Zeitzersplitterung sich hüten.

Gott aber der Vater des Lichtes und aller Erkenntniß führe uns 
und alle fromme Herzen immerdar zu seinem wahren Lichte und zu der 
allein seligmachenden Erkenntniß Seiner Geheimnisse und erhalte uns 
bei dem Einigen, daß wir Seinen Namen fürchten und nach diesem 
Elend die ewige Seligkeit ererben mögen durch unsern Herrn und Hei­
land Jesum Christum! Amen.

Aufgesetzet und ins Reine geschrieben zu Harzgerode den ein und 
zwanzigsten Mai alten Calenders des eintausend sechshundert und sieben 
und fünfzigsten Jahres.

Friederich F. z. Anhalt, m. p.

Zweite Zugabe.

Von der Hand des Prinzen Wilhelm finden sich noch folgende 
Zusätze in dem Manuskripte, welche die Überschrift tragen;

Ihr Gnaden des Herrn
Vaters fernere mündliche Erinnerungen, als ich obgesetzte monita pa­
terna den 28. Mai und etliche folgende Tage Anno 1660 in Ihr 

Gnaden Gegenwart verlesen.
1. Bei des ersten Hauptsatzes 1. Regul: die menschliche Schwach­

heit könne zwar nicht durchaus ohne Fehler bleiben, man habe aber 
dabei feste auf Gott zu vertrauen und dahin zu trachten, nach aller 
Möglichkeit wohl zu wandeln.

2. Bei der 2. Reg. wäre die Befestigung des Glaubens posi­
tive zu gründen und soll man alles Andere, so der h. Schrift nicht 
schlechterdings gemäß, fahren lassen.

3. Bei der 3. Reg.: Man solle sonderlich vor Verachten, leicht- 
lichem Richten und Verdammen sich wohl hüten.

4. Bei der 6. Reg.: Sonderlich an fremden Orten soll man sich 
in Jedermann wohl schicken lernen; bei aufgedrungenen Querelen habe 
man seine Reputation nicht außer Acht zu lassen und in keinen Duell 
zwar auf Ausfordern kommen, aber gleichwohl bei aufstoßender Gelegen­
heit seine Tapferkeit erweisen, Solche Querellen zu vermeiden, solle
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man drei Stücke fliehen: das Trinken, das Spielen und das 
Schwatzen.

5. Zu Reg. 7. wird wiederum Vorsicht und Verschwiegenheit,
6. zu Reg. 8 die Rücksicht auf das öffentliche Wohl empfohlen, 

denn, wenn ein Gebäude falle, so liegen alle Gemacher zugleich mit.
7. Bei der 11. Reg.: Es sei auch in s)oiitiei8 ein innerer 

Beruf, welcher nicht zu erzwingen, aber frei zu 86ounrüi-6n wäre. Und 
habe man bei dem Aeußerlichen alle Gelegenheiten zu beobachten, den 
angeborenen Stand wohl zu erhalten.

8. Bei der 12. Reg. Auswärtige Dienste hätte man besser bei 
Potentaten als Republiken zu finden; darinnen solle man getreu sein 
und wo möglich nicht leicht ändern.

Die vornehmste Intention müsse sein, Andern zu dienen.
9. Bei der 15. Reg. Es wäre bei Neben-Ausgaben, sonderlich 

in Frankreich und Italien, große Behutsamkeit anzuwenden.
10. Bei der 17. Reg. Die Wahl der Diener sei zwar schwer, 

man solle aber hierin Gott anrufen, auf fromme Leute sehn und son­
derlich derselben rechte Liebe und Affection zu gewinnen suchen.

Bei dem andern Hauptsatz: sollen die angezogenen Ltuiliu 
noch zu Haus fortgesetzt, möglichst gefördert werden und nicht nur ich 
meinen Fleiß darin erweisen, sondern auch dazu die in8tilutor68 an­
machen.

Bei dem dritten Hauptsatz auf Reisen: wann bei den 
von dem Hofmeister geschehenen Erinnerungen mir einige Skrupel ver­
fielen, hätte ich solche frei vorzubringen; welche dann wohl erwogen 
und entweder benommen, oder dabei andere Gedanken gefaßt werden 
könnten.

Sonst haben Ihre Gnaden bei diesem Hauptsatz erinnert:
Daß man sich auf Reisen mit Linnen, Kleidung und anderer Noth­

durft nicht zu überladen, sondern dergleichen so viel immer möglich zu 
beschränken und sich so einzurichten habe, daß man entweder ein klein 
bequemes Felleisen hinter sich führe und das ganze ksZuZo Pferd nach­
bleiben möge. — Item, daß man keine Hunde halte, und wenn man 
sie hat, (vor der Reise) von sich thue, weil daraus manche Ungelegen- 
heit und Widerwillen entspringe.

Ferner: wo es ohne Abgang und Nachtheil geschehen könne, solle 
man Wechselbriefe von einem Ort zum andern nehmen und nicht mehr 
baar Geld bei sich führen, als man vermeinet, zu der vorhabenden Reise 
unumgänglich benöthigt zu sein, hingegen mit solchen Recommandationen 
versehen sein, daß man auf den Nothfall an den Orten, wo die Wechsel 
gehen, allezeit ein paar hundert Thaler mehr erlangen könne.

Man solle keine Reise forciren, sondern lieber an guten Oertern 
ein wenig verbleiben, damit man die Lage recht erkundigen könne. Wenn 
gute Gesellschaft zu erlangen, solle man dieselbe nicht ausschlagen; wo
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sichs thun lasse, solle man die eigene Küche der Pension vorziehn, ba­
rst reputirlicher und man empfindet keine ertra, kann leben, wie man 
will.

Bei dem IV. Hauptsatz erinnerten Ihre Gnaden, es werde 
der oben angezogene Aufsatz zu revidiren und zu ändern sein, weil Sie 
das ,sv8 piimoZenitui-uo einzusetzen und vom Kaiser consirmiren zu 
lassen gedachten; als waren dabei die badeten wohl zu beachten, und 
wäre ihnen nicht unter dem vierten Theil der Güter und nicht über die 
Hälfte zuzulegen, und solche Zulage nicht auf einmal, sondern in etlichen 
Jahren abzutheilen und inzwischen Lebensunterhalt anders woher zuzu- 
ordnen, in den Erbstücken hätte der Aelteste zwei Theile zu haben, das 
das Uebrige sei unter Söhnen und Töchtern einzutheilen.

Wegen der Fräulein Schwester wollten Sie Mittel suchen, wie 
dero Capital zu versichern. Auch wie eine Verfassung zu machen, daß 
Ritterschaft wohl mit einander bleiben und stehen könnten.

Bei dem V. Hauptsatz: Ich hätte vor dem 25. Jahre nicht 
wieder in das Fürstenthum zu kommen, ob schon in mittler Zeit der 
Höchste über des Herrn Vaters Gnaden gebieten und Dieselben ab­
sterben sollten. Bei der 3, Reg. solle man sich die Nnximes wegen 
der Adeligen wohl angelegen sein lassen. Die Wahl der Diener soll 
nach Ps. 101 angestellet werden.

Es sei nulln (.lies sino linvn verstreichen zu lassen.
Die Abkürzung der Processe sei höchst nöthig und sonderlich auf 

Conservation der Unterthanen zu sehen. — — — Die Consecvation 
des Hauses stehe auf der bloßen Einigkeit.

(Zu der Zugabe.)
Es sei wohl zu bedenkcn, daß wir in der That nicht mehr gelten, 

als wir vor Gott gelten, aus welcher Betrachtung dann Demuth und 
andere Tugenden zu sprießen pflegten.

Außer Land und inner Land wäre vornehmlich auf Landeskinder 
zu sehen.

Das werthvolle Büchlein, welches von dem Ernst, der wahren 
christlichen Frömmigkeit, der Weisheit und Erfahrung des theuren 
Fürsten Friedrich ein so erfreuliches, herzerquickendes Zeugniß 'ablegt, 
rst nach dem sel. Absterben des Fürsten Wilhelm in andere fürstliche 
Hände der Anhalt-Bernburgischen Linie gekommen; von einer Hand, 
(wir vermuthen, daß der Herzog Alexius Friedrich Christian in seiner 
Jugend also geschrieben), findet sich ein letzter Anhang vor, welcher
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treffliche Stellen aus Gellert's und Pope's Werken enthalt und die 
Aufschrift tragt:

O würdiger Fürst! ich will nach Deiner Vorschrift durch stetes 
Bestreben nach Weisheit und Tugend mich meinem Stande würdig 
zu machen — und folgende Satze meinem Herzen tief einzupragen 
suchen. Der Anhang schließt mit der Strophe.-

Verehre stets die Schrift; sie ist dein Glück auf Erden,
Und wird, so wahr Gott ist, dein Glück im Himmel werden.
Verachte christlich groß des Bibelfeindes Spott;
Die Lehre, die er schmäht, bleibt doch das Wort aus Gott.

Wie esSallensie-1 in den letzten Zähren des 
dreißigjährigen Krieges erging.

Von

Dr. Friedrich Hoffmann, 
Herzogl. Oberhofprediger.

In der herzoglichen Bibliothek zu Ballenstedt befindet sich ein 
Aktenstück mit der Ausschrift: „Die Fortification und Defension de« 
Fürstl. Schlosses Ballenstedt und Hoymb, die Annehmung und Ver­
eidigung etlicher Mousquetiers, auch Bestallung und Musterung der 
bewehrten Mannschaft in denen Amts-Ortschaften,

ferner einige Nachrichten und Berichte von denen zwischen der 
Ballenstedtischen Bürgerschafft und denen streifenden starken Parthieen 
vorgefallenen Attaquen und derer letztere repou88iiun^ betreffend."

Wir wollen das Wichtigste aus diesem, in vielen Beziehungen 
interessanten Aktenstücke mittheilen, erlauben uns jedoch zuvor einige 
einleitende Bemerkungen.

Fürst Christian I., der Stifter der Anhalt-Bernburgischen Linie, 
(geb. am 11. Mai 1568), verlor 1620 die Schlacht auf dem weißen
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Berge bei Prag, ward in die Acht erklärt, söhnte sich jedoch 1624 mit 
dem Kaiser aus und starb 1630.

Schon wahrend seiner Regierung hatte Anhalt von durchziehenden 
Heerschaaren viel zu leiden. Sein Sohn Christian 1l., welcher bei 
der Theilung des Landes zwischen ihm und seinem Bruder Friedrich 
Bernburg bekam, war schon als Prinz bei Prag gefangen und anfangs 
sehr hart behandelt worden, galt spater bei dem Kaiser viel, vermochte 
aber doch sein Land nicht vor vielen Kriegsübeln zu bewahren. Am 
härtesten wurde Bernburg mitgenommen; aber auch die anhaltischen 
Harzgegenden wurden nicht nur von durchziehenden Heerhaufen, sondern 
auch von räuberischem Gesindel, Strolchen und Marodeurs arg geplagt.

In dem vorliegenden Aktenstücke meldet zuerst Heinrich von Borstell, 
Regierungs-Prasident in Bernburg, dem Amtmann Martin Schmidt 
in Ballenstedt (unter dem 23. Juni 1637), daß die gestimmten Fürsten 
zu Anhalt sich in einer Punctation „wegen Reinhaltung der Straßen, 
Verhüttung Reuberep, Streifs, Abnahme Pferdt und Viehes verglichen" 
hatten. Die Punctation ist beigefügt.

Am 24. Sept. desselben Jahres befiehlt der Fürst, daß man 
Truppen, welche „die Marche" auf die Aemter Gernrode und Ballen­
stedt richten wollten, entgegenreiten, um Verschonung von Einquartierung 
bitten und zur Abwendung derselben Brot bewilligen solle. Die ge­
stimmte Mannschaft des Amtes solle bewehrt und animirt werden, daß 
sie theils auf des Fürsten „Hauß" (Schloß Ballenstedt) und im Flecken 
verbleiben, „und für die streiffenden Partheien sich in gegen Wehr undt 
Verfassung stellen". Noch schreibt der Fürst dem Amtmann: „Du 
wirst bey jetzigem Kriege genugsamb erfahren haben, was nutzen es 
bringet, wan man sich sechsten bey den 8nlvg Ouartion mgnuto- 
niit, und was dargegen für unwiederbringlicher schade verursachet wirbt, 
wann man Hände und Füße gehen läßet undt den Soldaten zur Plün­
derung Thür und Thor öffnet".

Das Haus Ballenstedt wurde allen Vorsichtsmaßregeln zum Trotz 
von verschiedenen „Partheien etzlich mahl spoliitt und ausgeplündert", 
worüber der Fürst in einer Zuschrift an seine Räthe und Amtleute vom 
25. Sept. 1537 bittere Klage führt und befiehlt, daß ihm Vorschläge 
zur Befestigung des Schlosses „und wie die Kosten der Defension" auf- 
zubringen, schleunigst zugehen sollen.

Darauf berichtet der Amtmann Schmidt, er habe zu Quedlin­
burg zur Bewehrung „etzlicher Personen und Verwahrung des fürstlichen 
Hauses 20 Musquetierer erhandelt", auch sonst Defensions-Anstalten 
getroffen, womit der Fürst sich sehr zufrieden bezeigt und befiehlt, daß 
der Amtmann nach Berathung mit den Räthen Melchior Loysen und 
dem Ober-Commissarius Caspar Pfauen, die junge auserlesene Mann­
schaft von Nieder, Radisleben und der Vorstadt Ballenstedt mit tüch­
tigem Gewehr versehn, zugleich mit dem „Haubt Mann zu Hartzgerode
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zum Beysprung" in Verbindung trete. Auch solle alle Mannschaft des 
„Fleckens" Ballenstedt bewaffnet und „unter gewisse Officiere außgetheilt 
undt einem jeden seine Post n88iA»ii ot werden". Wenn Völker hcran- 
marschirten, dürfe man ihnen keine Veranlassung zu Ungclegenheiten 
geben; den Quartier-Suchenden habe man die kaiserliche 8nlvn Ouai- 
<!ig vorzuzeigen — gütlich und mit Bescheidenheit, — auch ihnen etwas 
Brodt zu reichen". Im Fall aber daß ^uni liiw mit gewalt genommen, 
die thoren auffgehaucn oder die Mauern erstiegen werden wollten, 
uff solchen fall hatten Sie gewalt mit gewalt zu begegnen". (27. 
Sept. 1637.)

Dem Befehle des Fürsten zur Bewaffnung der jungen Männer 
wurde genügt, und es folgen in unserm Aktenstücke Verzeichnisse derselben 
aus Ballenstedt (100 beschossener Mannschaft in 3 Corporalschaften, 
dazu 11 Berittene, unter denen die Namen: Hahn, Mahle, Ranthahn, 
Glendenberg sich finden), aus Nieder 56, (darunter Pape, Becher, 
Trolnier, Severin, Schweinefus, Schütendiefel), aus Badeborn 73, 
(darunter Simon, Niethart, Heidenreich, Süßespecke, Ritter, Günter, 
Klockau, Scharff), aus Radi sieben 35, (darunter Würffel, Schmidt, 
Drescher, Merkten, Lochefeld, Francke, Steinbrecher). Jeder wurde mit 
einem ,,Rohr" oder einer „Mußquete" bewaffnet.

Am 15. März 1638 schreibt der Fürst dem Amtmann, er habe 
aus seinem Berichte entnommen, daß die beiden Obristen äenoestnl und 

mit Stab und 3 Compagnien im Stadtlein Ballenstedt logirt 
haben und daß noch drei Regimenter im Nachzuge sein sollten. Diesen 
Letzteren solle man entgegenreiten, ihnen die Kaiserl. 8ulvn Oum'dm 
präsentsten, den Mangel an allem Proviant zu Gemüth führen und sie 
zum Abzüge veranlasien. Schließlich befiehlt der Fürst wiederum die 
Defension seines Hauses, in welcher die Bewohner Ballenstedts sich 
säumig gezeigt hatten, und fügt eigenhändig hinzu:

„Mich deuchtt, man sollte mit den Halberst. Beampten etwa 
bessere Lori-esPontlontL in solchen Fällen halten und auf allen Fall Muß- 
ketierer von Ascherßleben aufs Hauß nehmen, jedoch ohne Besckwehrungen 
oder Unkosten im Ampt, noch bey den Undterthanen, von Hartzgerode 
auß könndte man es auch helfen defendiren. Das Mehl und die Vic- 
tualien an Hammeln bleiben zu lange außen, vor diese Hofstadt. Wirbt 
zu urgiren sein."

Die gefürchteten Regimenter zogen eine andere Straße und kamen 
also nicht nach Ballenstedt. Andere drangen jedoch heran und benahmen 
sich sehr ungebührlich. Namentlich geschah dieß am 6. August 1638, 
und wir theilen im Folgenden den Bericht des Amtmanns Schmidt 
über das, was sich an diesem Tage ereignete, wörtlich mit.
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Durchleuchtiger hochgeborner Fürst, gnädiger Herr.

Eur F. gnaden seindt meine Untterthänige und gehorsahme Pflicht­
schuldige Treue Dienste eußerstes meines Vermögens in aller Under, 
thenigkeit Jederzeit Zu Voran bereit, gnädiger Fürst und Herr.

Eur fürstl. Gnaden gebe ich hiermit Zu vernehmen, was gestalt 
die beyden Kayserl. Obristen alß Obrister Craft und Obrister Kraigkberg, 
Craft, wie ausgegeben wirbt, sol in der Person nicht beym Rgmt. ge­
wesen sein; am vorigen Montage, wahr der 6. Augustj, frue nach 6 
Uhr, nach dem Dieselben Vorgängen? nacht Zu Ditfurth und uf den 
daselbst nahe angelegenen Dörfern, so em Meihl Weges von hier liegen, 
I^OAieret, Von Zweyen Orten, deren das eine Regmt. Von Padeborn 
und ander von der Gaterschlebischen Straße her uf deroselben Stadt­
lein Ballenstedt Unrelnret eine Partey Reuter von ohngefehr 60 oder 
70 Pferden sporenstceichs vom Steinberge bey der Windt Mühlen 
Herrunter Uf das Niederthore Vorangeschicket, Welche die Bürgerschaft, 
so Uf der Mauren gewesen, mit diesen Wortten angeredet: Man solte 
Ufmachen, Sie wollten 13 LomjMAnien zu Roß und 3 (^ompUZnien 
Irujoner einquartiren, Woruf der alhier liegende Gefreyter Ihnen ge- 
antworttet: Dieser ort Lonti iOuii l6 der Magdeburgischen 0uarm8on und 
hette von seinen H. Obristen Trandorff befehl alhier niemand! Quartier 
Zu Verstatten, Darauf die Reuter wieder geantworttet: Der Obrister 
Zu Magdeburg hette gnungsamb Zufreßen, Sre mästen auch was haben, 
Undt da man in der guthe Ihnen nicht wolle Ufmachen, sollte Ihnen 
der Wille balden gemacht werden. Welchergestalt sich dan daruf baldt 
der halbe Theil dieser Reuter Vorm Niederthore gewendet und umb 
den Teich die Mauer beritten und in augenschein genommen, Jn diesen 
seindt die beiden Rgtr. in 12 LompUAnien stark in großer eil und furi 
Vom Steinberge herab mnreturel, Undt sich Uf den Acker zwischen bey­
den Thoren, die Bagage aber an die weiden gegen das Underthor 
rücken lasten, gesetzt, Daruff ein oliieirer, So sich einen Obristen Wacht­
meister genennet nebenst etlichen Reutern an die Maure geritten kommen, 
sagende: Ob man nicht Ufmache wolle?

Welchen der alhier liegende Gefreyeter mit obiger antwortt begeg­
nete: Woruf gedachter Obrister Wachtmeister geantworttet: Sie mästen 
Quartier nehmen, Wo noch was Zu leben wehre! Uf den Dörfern 
wehre nicht ein Bundt Stroh mehr Zu bekommen, Was sie dar machen 
sollen, Daruf Ihnen wieder geantworttet worden: Alhier in Ballen» 
stedt wehre Kein Unterhalt Vor so viel Völcker, Zu deme wehre dieser 
orth Von König. Kayß. May. hoch 8ulvn Ouurliret und hatten H. 
Orus Feldt Marschalks OuIIns eine Uxmulenentx Order
Wie auch Churfürst!. Durchleuchtigkeit Zu Sachsen gleichfalls eine leben­
dige 8. Ouurdin uf diesen ort ertheilet, Man Wolte hoffen, Sie würden 
wieder diese hochansehnliche 8. Ouurdien nichts feindtliches tsntiren,
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Zu deme so Wehre es noch ftue morgens umb 7 Uhr, Sie sollen 
Weiter >l3lekii'6n es Wehre nicht der Gebrauch daß man so Zeitlich 
am Tage in die rückte undt Jhme, obristen Wachtmeister,
Allerhöchst gedachter Kayß. !>13^. dan Grass Oallris kxeellont? ertheilte 
8. OuurUien gedruckt gezeiget, Dieselbe er auch von der Maure in 
seine Hände genommen, und damit Zu den Rgmtrn geritten und 
dieselben den Obristen gezeiget, Dieselben aber balden wieder Zuruckge- 
bracht und gesprochen: Wir seindt des Kayßers Soldaten, wir Können 
von den 8. OugiUien nicht freßen, erkleret euch mtt ia oder Nein, 
was Ihr Thun wollet, ob ihr uf machen wollet oder nicht?

Daruf die bürgerschaft, so us und an der Mauren gewesen, noch­
mahls gebethen, ofterwenthe hochansehnliche 8. Ousniien Zu i68j)ee- 
til-ori, es wehre noch frue, Sie hetten Tagks und Zeit gnungsamb wei- 
ters Zu ^urestiren, Woruf sich ofterwenter Obrister Wachtmeister wieder 
Zu den Regimentern gewendet, Gestalt daruf die Trompeten stark ge- 
rühret und seind drey starke Truppen Von 200 Pferde stark in vollen 
Rennen mit großen geschrey, So der Oberste Krigkenbergk wie man ihn 
dafür angesehen, selbst mit einen bloßen Degen angetrieben und Zu 
Ihnen gesagt laufet nur an, laufet nur stark an, An das Oberthor 
gesetzet das forder stacket im Thore erstiegen, das Schloß abgeschlagen, 
das Unterste Thor durchhauen, und mit großer inni auf die Bürger, so 
am Thor gewesen, starck hinein feur gegeben, Undt well die arme Bür­
gerschaft diese feindtsehligkeiten gesehen und daß nichts anders den eine 
I'otalplünderung aus diesem Handel werden wollte, auch daß, Wann 
Sie Hinnein kehmen, Ihnen Ihre Weiber und Kinder geschendet, Theils 
gahr nieder gehauen würden; haben groß und Klein, Mann Weib 
Kindt Magt, Knecht Zur gegenwehr gegriffen, Und diese raub Vögel 
mit Hülf und beystandt des Allgewaltigen Gottes mit schießen und steinen 
aus den Thoren rebou8N'6t und in der eil das stacket und Thor wieder 
Zugeschlagen, Gestalt dan in Zwischen aus einen Nundehl nahe am 
Thor mit einen Doppelhacken, Musqueten und feur Rohren Unter die 
Truppe so das stacket Ueberstiegen, und das Thor zerhauen, stark feur 
gegeben worden, Und daruf Von Thore weggeflogen, wie Sie der Windt 
wegkgewehet hatte, Und daruf in großer Konfusion umb die Neu-Stadt 
herumb nach den Rgtrn. wieder Zugeritten, Wie man dan Vermuthet, 
daß dieser Vögel Zimblich Viel sollen Verwundet gewesen sein, Inmaßen 
dan man nachrechnen Kan, daß ein Sieben stadtlicher ansehnlicher Pferde 
so man zu Padeborn im Dorfe und vor Ballenstedt im Felde Todt 
gefunden, daruf gegangen seindt, Nach diesen habt die abgeschlagene 
Troup noch eine guthe Weile mit den Rgtrn Auf den Acker, daruf 
Sie sich erst gesetzet, gehalten, Vermuthlichen nuiiiiet wie der Handel 
abgelaufen, und allezeit ein äuge Uf das fürstl. Haus gehabt, Wie ich 
der Ambtman dan mich nicht änderst einbildete, Sie würdenan daßelbe 
setzen, aber Gott der Allerhöchste gab Ihnen einen andern sinn, daß
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Sie umbkehreten, und rückete ein Regiment daruf in Padeborn, das ander 
aber in Radesschleben; Wie übel nun diese gesellen in Padeborn und 
Radesschleben gehandelt, und was Sie daselbst vor großen schaden ge­
than, solches Können Eur Fürstl. G. sich aus angefügter l^uitlstion 
Unterrhenig l'efvi'il'en lasten-, Gestalt mihr dan ein Paur Zu Padeborn, 
Berndt Trebbert genant, den sie nebenst seinen Kinde erhäschet undt 
bey Ihnen bleiben mußten, auch berichtet, das Sie einen anschlag uf 
das Fürstl. Haust alhier gemachet und dasselbe an dreyen ortern in der 
Nacht anfallen wollen, Nach dem er Ihnen aber Uf ihr nachfragen ge­
antwortet: Es läge ein Feldt Wedel mit 30 Musquetiren uf den 
Hause, da hatten sie den gemachten anschlag abgestellet.

Wann dan Eur fürstl. gn. aus dieser meiner wahrhaftigen Unter­
tänigen rolntion gnädig ersehen werden, Wie feindtsehlig und räuberisch 
die obgenannten beyden Obristen, alß Crast und Kraygkenberg deroselben 
armes Städtlein Ballenstedt, wovon Sie mit beystandt des Allerhöchsten 
Viel getreuen Gottes nicht wehren abgetrieben worden, Ungeachtet pro- 
dueirtor Kaißerlichen, und anderer hoch vorponirten 8. (rusrdion, Zu 
Ueberfallen intontionirot gewesen, dadurch dan wan Sie wehren Hinnein 
kommen, mancher Uf den Platz wurde geblieben und Ihnen sein Weib 
und Kindt vor sichtlichen äugen würden geschendet worden sein, Zu 
schweigen das Sie das gantze Stadtlein, Weil sie viel Bagage-Wagen 
bey sich gehabt, dazu noch in grundt ausgeplündert und noch wohl gar 
angesteckt hätten, Alß gelanget an Eur f. gn. mein Undertheniges hoch 
Vleißiges suchen und bitten, Dieselbe wollen gnädig geruhen, der beyden 
Obristen Craftens und Kraygkenberges exoes und feindtsehligkeiten So 
Sie an dero Städtlein Ballenstedt in deme Sie dasselbe Zuwieder der 
in Händen habenden hochansehnlichen 8. OnnrUien gewaltsahmer weiße 
überstigen und die Thoren Zerhauen, ver Übet, gebührlichen Und mit 
allen ernst vindioiren, damit andere dergleichen Raub Vögel und Land- 
plackerer ein abscheu darab haben mögen.

Dieses Eur fürstl. gn. Ich alß in dieser sach zum Underthenigen 
bericht anfügen sollen, Der Ich darnebenst dero Herztz Viel geliebten 
Gemahlin Junger Herrschaft und Freulem in die starcke gewahrsamb 
des Allgewaltigen Vielgetreuen Gottes befehlen, Mich aber Zu dero 
beharlichen Fl. milden gnaden Underthenigk ergeben thue,

Ostum Haus Ballenstedt den 8 ^uZu8t 1638.
8etimidt.

Der Schaden, welchen diese Tuppen dem Amte Ballenstedt zu- 
fügten, betrug nach beigelegter Specificatiori in Ballenstedt 274 
Thlr. 12 Gr., in Badeborn, (stets Padeborn geschrieben,) 318 
Thlr, —Ggr, in Radisleben 164 Thlr. — Gr.; in den, vor den 
Ringmauern Ballenstedts liegenden Gehöften hatten die Kriegsleute sich
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vorzugsweise an dem Getreide in Scheunen und auf dem Felde ver­
griffen, namentlich Hafer geraubt; in Badeborn und Radisleben batten 
sie die Kirchen und Pfarrhäuser auf das Aergste verwüstet, überall 
waren sie trotz aller Sauvegarden verheerend und plündernd aufgetreten. 
Ein großer Theil der Bewohner war in die Wälder geflüchtet.

In einem Cabinetsschreiben vom 7. August 1638 beklagt der 
Fürst das Geschehene, räth, allezeit vim vi l ösiellers, verspricht, über 
die Obersten und ihre Eolentien Klage führen zu wollen und fügt 
dann manu pi-. hinzu: Die Doppelhacken vom Schloß hetten wacker 
sollen undter die losen gäste geblasen werden. Der Präsident vermeinet, 
auch Hauptmann Borstell soll Dir in solchen Fällen eilige 388i'8l6nt2 leisten."

Da die Gefahr des Ueberfalls und der Plünderung fortdauerte, 
so erging unter dem 29. November 1638 ein Regierungsbefehl an den 
Amtmann, daß er die Bewohner der nächsten Dörfer, namentlich Mieders, 
anhalte, „daß dieselben sich uffs fürstliche Haus Ballenstedt begeben, so 
lange die Gefahr wehret, droben aufhalten und dasselbe ihrer obliegenden 
Schuldigkeit nach defendiren; aus dem Städtlein Ballenstedt aber täg­
lich Wechselsweise ein wann oder vier mitt guten Gewehr so Tag undt 
Nacht uff dem Hause bleiben."

Neue Musterrollen der „Beschoßenen" und der „Helle-Partierer" 
wurden entworfen, und es kam eine bewaffnete Macht von 134 Mann 
zusammen.

Bis zum Jahre 1646 ereignete sich nichts von Bedeutung; die 
Wachen wurden saumselig ausgestellt, und man fand die Leute häufig in 
Schlaf versunken. Da kamen erneute Befehle zur Wachsamkeit, „dem­
nach die Kriegsgefahr noch zur Zeit nicht 6688i, 6n wolle;" auch wurden 
Contributionen bei „Adell und Unadell" zur Unterhaltung eines bestallten 
Wachtmeisters ausgeschrieben, so unter dem 7. Dec. 1644, es sollten 
zunächst auf drei Monate contribuiren:

2 Thlr. 18 Gr. Henning Stammer.
1 Thlr. 18 Gr. der von Winterheimb.

— Thlr. 18 Gr. der Stammer'sche Unter-Hoff.
8 Thlr. — Gr. Ballenstedt.
1 Thlr. — Gr. die Radißleber.

— Thlr. 18 Gr. die Padeborner.
13 Thlr. 18 Gr. thut Monatlichen 5 Thlr.

Jm Jahre 1646 hatte Hoym zu leiden, und es findet sich darüber 
«in Bericht vor, adressirt:

-4 Uon8l6ur
Al0N8i6UV 1ö3N L!we8tOÜ Ü PV68ON1

eiw a ö3>l6N8t6t1t.
cito,

welcher also lautet:
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Bericht

Waß die Reuter, so in Verwichenen Osterdienstage, wahr der 31. 
1646 in das Flocken Hoym eingefallen, Vor thaten gethan, 

Und wie sie solches angefangen.

1.

Ist gemelter Reuter, welcher im ni rost genommen mit aufgeschla­
genen Hanen auf den Burgkplan Zu Uns geritten kommen, einen 
Bothen Begehret, worauf ihm alsbaldt einer Zugegeben worden, haben 
aber unterwegen albereits den Schuster alhier Tobias Krakauen ergriffen, 
Denselben die sicken poliret undt 1 '/2 2hlr geldtes beym Brauhause 
heraußer genommen, Ihn mit bey die Ziegelhütte naußgeführet, Umb 
eines und das ander gefraget, ob er ein Bürgermeister, oder sonst eine 
Dbrigkeitspersohn wehre. Wehre er der rechte einer, welchen sie Begehrten, 
So wollten Sie Ihme was anders sehen laßen.

2.

In dem als sie nun gemelten Schuster Bei sich haben, Undt 
exsminiren, Kommen ihrer noch Zwey Von den trop hergeritten Undt 
haben Christoph Munden von Reinstedt bey sich, hatt mehr gemelter 
Schuster loß Begehret, Undt darauf zu Munden gesaget, er solle ihnen 
doch sagen Wer er wehre, worauf dan mehr gemelter Mund Berichtet, 
es wehre der Schuster ein frembder Mann, hette nichts eigenes in Hoym.

Darauf sie ihn wieder etwas loßgelaßen, bis der ollieirer mit den 
Troppe gekommen, Undt ihn wieder quittiret, wo fern der ossiochei- nicht 
gekommen, hetten sie ihn niederschießen wollen.

3.

Alß sie nun wieder Von den Schuster abgeritten, seindt dieselben 
Reuter einer sechse mit aufgeschlagenen Hahnen, nach dem fürstlichen 
Hause zu geritten, Dem Trompeter Lerm blasen lassen, Undt in alle 
Straßen sich Vertheilet mit gantzer macht herumb gesprengt Undt Leute 
gesuchet, und in diesen Vorhaben'Thomas Müllern nebst seinen Bruder 
Matthesen ergriffen, ihn seinen Rock ausziehen wollen Undt als er sich 
geweigert, undt den Rock nicht geben wollen, hatt ihn einer, nemlich 
Matthesen durch den Leib oben durchgeschoßen, Den andern als seinen 
Bruder Thomas in den Leib gestochen und wo Matches nicht louetüm 
Nagels ergriffen Undt sich hinein gemachet, hetten sie, Weil sie ihn ge­
suchet, Volgents niedergemachet, auch haben etliche Daniell Rudloffs 
Hoff 8poliret, Undt alles herausgenommen was sie gefunden.
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4.

Sonsten habt Christoph Mundt sich inständig mit gefallenen, Undt 
gen Himmel erhobenen Handen, gegen die Reuter, so ihn gehabt Ver­
nehmen laßen, sie sollen doch Keinen Unfug anfangen in den Flecken, 
er wolle ihnen Lieber, Wann es so ihnen Umb den Boten Zu thun, 
noch einen Verschaffen, undt selten Berichten, wo sie nur hinwolten, 
Wolle er ihnen den Weg gerne weisen, und mit ibnen gehen, so weilt 
sie begehrten, hatt doch solches sein flehentliches Bitten Undt Wimmer- 
leuchten gantz nichts helfen wollen, Undt als sie ibn auff den Burgk- 
plan gebracht, ihn niedergeschossen Und als er schon gelegen, haben sie 
ihn noch mit den Degen Ueber die Nasen gehauen, Undt in den arm 
gestochen, Undt als die Unterthanen solch elendes erbärmliches Werg 
undt niedermachen mit angesehen, haben sie Zum-Gewehr gegriffen 
Undt gewalt mit gemalt wollen steuren undt wehren helfen, Worüber 
dan Joachim Schultz, So Kein gewehr, Von Hinderwarts auch durch 
den Leib geschoßen worden, Undt eilich todt blieben, worauff die Pauren 
etliche schöße gethan, aber niemandes Von den Reutern erschoßen, undt 
darauff sich wieder nach der Burgk gemacht, seindr alsbaldt etliche Reu­
ter wie in gleichen der in urre8i liegende Reuter, vor die Burg gerennet, 
undt Ueberaus Trotzige wort geführet, wie sie mit einen oder andern, 
dafern Sie einesmahlig wieder Köhmen, Handeln wolten, Weile aber das 
fürstl. Haus fest Zugehalten, Und Zugeschlossen worden, Alß ist der 
Trop mit höchster Betreuung davon geritten, Undt gesagt, Wann sie 
wieder Kehmen, So wolten Sie es noch erger machen.

^6lUM IIo^M Ut 8UP13
Richter Rath 

Undt gantze Gemeine 
Zu Ho^m.

Dieser Bericht ging an die Gemahlin des Fürsten Christian, 
(welcher sich zu der Zeit auf Reisen befand, von denen er erst im 
August 1648 nach Bernburg heimkehrte), an die Fürstin Eleonora 
Sophia, mit der Bitte, daß Ihre F. Gn. Sich Ihrer armen Unter­
thanen annehmen und die unverantwortlichen Thaten der hochlöblichen 
Schwedischen Generalität zu erkennen geben möchte, damit die Thäter 
gebührender Maßen abgestraft würden. (Unter dem 4. April 1646).

Die Fürstin erfüllte diese Bitte, und das letzte wichtige Aktenstück 
in unserer Vorlage ist das Antwortschreiben Bernhard Torstenso n's, 
welcher nach dem Tode Baner's den Oberbefehl in Deutschland über­
nommen hatte. Diese Zuschrift trägt folgende Adresse: Der Durch­
lauchtigen hochgeborenen Fürstin und Frauen, Frauen I^Ieonoi s 8oplna 
Fürstin zu Anhalt geborner Herzogin zu Schleßwigk Hollstein Frauen
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zu Aßcanien, Oldenburg? und Delmcnhorst, Fraue zu Bernburg und 
Zerbst, und lautet wörtlich folgendermaßen:

OnrekIeuelUiZe lloeliAeboime t^üistin und Frauen.
Ew. fürstliche Gnaden den 5. an mich abgelassenes gn, 

Schreiben habe Ich wohl empfangen, und daraus ganz ungerne ver­
nommen, die Übeln s>ro66ciuien von einer Parthie wieder E. Fürstl. 
Gnaden Unterthanen verübet. Wie Ich nun bey der Sache vor dieses 
mahl ein anders nicht zu thun weiß, als solches alles an den Herrn 
Oenei al und Reichszeugmeister Wrangel zu verweisen,

Alß ist auch gar nicht zu zweiffeln, wan man die Thäter wird 
erkundigen können, Er solche gebühlent abstraffen zu laßen genügsame 
Anordnung machen werde. Wollte es E. Fürstl. Gnaden in antwortt 
hinwieder vermelden, dieselbe damit der Göttl. gnd. Bewahrung em­
pfehlende, vstum Leibzig den 15. ^nno 1646.

Ew. Fürstl. Gnd.
Gehorsamer 

folgt ein unleserliches Wort, dann in kräftiger Schrift: Iol-sten8on.

Ob man die Thäter hat erkundigen können, — darüber fehlt jede 
Notiz. Man darf es wol bezweifeln. Der Harz blieb in den letzten 
Kriegsjahren verschont; wir finden wenigstens keine Nachricht, welche 
das Gegentheil bezeugte. — Mit Jubel und Dank gegen Gott begrüßte 
man überall die hochwillkommene Kunde: es ist Friede!

S»



Ritter an der Spitze der Stadträlhe im 13. Jahrhundert 
mit besonderer Begehung auf Halbcrstadt und andere 

Harjstädte. — Ueber den Begriff von miles.

Ein Beitrag zur deutschen R e ch ts g e sch i ch te

von

G. A. v. Mülverstedt, 
Staats-Archivar in Magdeburg und Archiv-Nath.

Zu der in dieser Zeitschrift II. 1. p. 3 angeführten Thatsache, 
daß in Wernigerode der Stadt-Vorstand (Stadt-Rath) aus milites, 
consules und borZenses (Rittern, Rathmannen und Bürgern) zu­
sammengesetzt gewesen sei, und daß sich noch im 14. Jahrhundert Mit­
glieder eines bekannten, in und nahe vor der Stadt Wernigerode seß­
haften Adelsgeschlechtes an der Spitze des Rathes derselben fanden, 
ist ebendaselbst II. 2. p. 193 ff. aus einer in Abschrift erhaltenen Ur­
kunde des Jahres 1241 ein anderes Beispiel derartiger Einrichtung 
des städtischen Gemeinwesens und zwar in Bezug auf das benachbarte 
Halberstadt mitgetheilt worden, da nämlich eine von den universi 
eonsules ei bor^enses civitatis IlalborstaUcnsis in gedachtem 
Jahre ausgestellte Urkunde bezeugt wird:

3. von milites ministeriales et (d. h. zugleich) eon- 
siliarii civitatis,

b. dorZenseset (zugleich) consiliarii civitatis,
e. maZistri ei vitatis.

Wir sehen in den Kategorieen a. und b. entschieden Mitglieder 
verschiedener Stände — Ritter lAdel) und Bürger — 
gegenübergestellt, die dasselbe Amt (der Stadträthe, Nathleute) be­
kleideten, während die Burge-Meister die letzte Stelle einnehmen. 
Außerdem erblicken wir in der Reihe der sul) a classisicirten lauter 
äußerst bekannte Adelsnamen: v. Eilenstedt, v. Aspenstedt, v. Quen- 
stedt, Schenk und v. Holtemme, während die andern Namen keinen



133

Zweifel an dem bürgerlichen Stande ihrer Träger übrig lassen. 
Wir glauben an dieser Stelle doch mit einigen Worten eine Erläuterung 
jener Verhältnisse versuchen zu dürfen, um Mißverständnissen vorzu- 
beugen, oie durch den Mangel einer näheren Exposition über die Zu­
stände der ältesten deutschen Gemeinwesen leicht entstehen könnten und 
auch schon längst vorgekommen sind.

Und zwar wäre die hauptsächlichste irrthümliche Schlußfolgerung 
aus obigen Urkunden und ähnlichen die, daß man annähme und schon 
angenommen hat, der Adel habe damaliger Zeit (um die Mitte und 
in den folgenden Zeiten des 13. Jahrhunderts) in den Städten 
gewohnt, habe bürgerliche Nahrung getrieben, kurz, er habe 
sich mit der Bürgerschaft, dem Bürgerthum verschmolzen, städtische 
Aemter bekleidet u. s. w.

Diese Ansicht wäre nach unserm Dafürhalten eine g rund falsch e 
und lediglich auf die obigen und ähnliche Urkunden gestützt, eine 
voreilige.

Verweilen wir zuvörderst noch bei der ältesten Form des Gemein­
wesens von Halberstadt, so zeigt uns eine in demselben Jahre 
1241 von der 'Iota unanimitas (?universitas?) lvur^ensium in 
llalberstad für das Spital zum heiligen Geist vor Halberstadt aus­
gestellte Urkunde fast dieselben Namen der Zeugen, aber doch 
ganz anders prädicirt. Es bilden nämlich die Zeugenreihe:

Oerlrarrlus sstekanus forensis eeelesie?) 
Nenrieus de Kilenstide 
limo clo t)uonsti(1o 
Lernliardus clo ^ssienstide 
Oodesealeus 
Uruno ) . ,.lulmES i 

^ilmarus clo Lixesele 
Assarius telonearius 
I1erl)ordu8 de XVostentrusen 
^Iverieus lilius Elrerneee (?) 
keimarus lilius Uermanni 
et llenrieus frater suus 
HViderieus de Iloredors) 
et liderious lilius suus 
Ilernltardus lilius Ilarke 
Dtmarus lilius ^laeelre 

ohne Prädicat, also jedenfalls lirrrAenses.

') im Staats Archiv zu Magdeburg Lop. LXXXIII. l. 9.
2) der Pfarrer von St. Martini in Halberstadt.
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Eine Urkunde derselben Zeit, vom 1.1246, nennt nach Geist­
lichen noch als Zeugen:

loUannes llupilev?)
^?i66vlou8 cie Ile^Iove
Uo6ols)ku8 lin Osionioclo
>ViIIeKmU8 (lo O86siei8>6V6:

müit68 ot tic!el68 no8tri (d. h. des Bischofs) 
Hluno do Doronimresi
.^Iv6i>6U8 et .Iosinnn68 Ue ?ont6: 

t)urZ6N8O8 de I1»I^or8lnlI.
Wir sehen also in den beiden letztgenannten Urkunden eine Be­

zeichnung der dem Ritterstande (Adel) ungehörigen Personen als 
Mitglieder der städtischen Verwaltung nicht angegeben. 
Und dennoch mag es keinem Zweifel unterliegen, daß jene A d els per- 
sonen am Stadtregiment von Halberstadr betheiligt waren. Wir sehen 
sie in der einen Urkunde milit68 m i n i 8to i i n I 08 , m der an­
deren schlechtweg mini8l6i-iul68 prädicirt, also mit Weglasiung 
des mit einem so hohen Begriff verbundenen Standes- und 
Ehrenbeiwortes: milo8 (Ritter). Oder war milo8 und mini8to- 
riali8 synonym und derselbe Begriff? Sicherlich. Denn das 
Wort mini8toi'i3l>8 als ein Adjectivum bedarf eines seinen Be­
griff erst vervollständigenden Substantivums, als welches sich nur 
Uomo, V38gllu8, MÜ08 findet oder suppliren läßt; dem Ausdruck fu- 
mulu8 mini8wrikili8 begegnen wir nicht.

Wir kommen indessen auf diesen wichtigen Begriff noch weiter 
unten in Kürze zurück, und fragen zuvörderst, wenn wir ritttrbürtige 
Personen an der Spitze des Stadtraths von Halberstadt und 
Wernigerode sehen:

1. in welchem Verhältnisse standen sie zur Stadt?
2. waren und blieben es wirkliche Edelleute (Landadel) und 

wohnten sie auf städtischen Grundstücken?
3. trieben sie bürgerliche Nahrung? und
4. warum wurden sie in diesem Falle von den übrigen kur^en- 

868 (eon8i!ini'ii eiviwti8, mgAi8tii eivilnti8 (vielleicht 
— mgo!8ti-i unionum, Jnnungsmeister), nicht nMA^tri 
oon8ulum) durch bestimmte Prädicate eximirt?

Versuchen wir, auf diese Fragen zu antworten.
Wenn wir die ältesten Stadturkunden der sächsischen Länder, d. h. 

von den Vorständen der Stadtgemeinden ausgestellte, z. B. vonMagde-

r) ibiä. cox. 6XXXIII. s. 16.
2) ein v. Alvmsleben,
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bürg und Halle, aber auch andere bis zum Jahre 1350 durchmustern, 
so finden wir nicht selten einen, aber auch nur höchst selten mehr 
als einen der an der Spitze stehenden Bürgermeister (mn^i8lii eon- 
8ulnm, M3^i8tii eivinm, Rathsmeister) hin und wieder als 
INI >68 prädicirt, also mit der Ritterwürde angethan, so in Magde­
burg Bertram, Vrandan und Johann Dotequene 1274, Heinemann 
v Schartow 1281, Henning Johannis 1312, Berthold Ronebitz 1315, 
1321, Geldeke 1328, in Halle z. B Alexander Pruvo, Ratmar von 
Stein u. a. m.

Schon die geringe Zahl dieser hier nur einzeln oder höchstens 
in der Doppelzahl genannten, an der Spitze der städtischen Verwaltung 
stehenden Personen, welche mit dem Prädicat „Ritter" ausgezeichnet 
sind, zeigt, daß dieselben nicht mit den in Halberstadt an der 
Spitze des Magistrats austretenden Rittern (oder Ministerialen) in eine 
gleiche Kategorie zu stellen sind. Denn hier nehmen wir wiederholent- 
lich vier, von den übrigen 1)m^6N868 und oon8i'Iigi'ii 6ivilsti8 
bestimmt getrennte Personen wahr. Und in gleicher Weise, wie bei 
Halberstadt, beginnt eine vom Rath der Stadt Sangerhausen aus­
gestellte Urkunde des Jahres 1281 ^): L. 0. 6t mi'1il68 6t oon- 
8ulc8 eivitgti8 8cM^6i'Imu86n, d. h. Eunemund, Goswin und Ulrich 
Ritter (v. Sangerhausen) und die Rathmannen v. Sangerhausen. 
Jene drei zuerst genannten, sämmtlich Ritter, waren nicht Bürger 
ohne Geschlechtsnamen, sondern Mitglieder des hochadeligen, den Namen 
der Stadt tragenden Geschlechts v. Sangerhausen, das wir an der 
Spitze des Regiments der alten Harzstadt erblicken.

1. Die in die Augen springende Verschiedenheit, Stand es- 
Verschiedenhc it der an der Spitze der städtischen Ver­
waltungen stehenden milil68 oder milit68 mini8t6ii'3l68 — meist 
in größerer Zahl — und der milit68 dm-A6N868, d. h. der bu,A6n- 
868 8. 6IV68, sjui 6l milit68, welche wir in sächsischen Städten meist 
nur einzeln unter den Trägern der höchsten städtischen Aemter im 13. 
und 14. Jahrhundert sehen, erklärt sich am füglichsten durch die Ver­
schiedenheit des Begriffs der Ritterschaft (militis). Es 
deckt sich der Begriff der Ritterschaft keineswegs mit dem Begriff des 
Adelstandes.

Die ältern, aber mehr noch die neuern Geschichtsschreiber sowohl 
als Rechtslehrer sprechen es unumwunden aus, keine andere Art des 
Ritterthums, der Ritterschaft zu kennen, als diejenige, welche sie sehr 
richtig, aber keineswegs den Begriff der militig erschöpfend, die Ritter- 
würde nennen, d h. diejenige Art des Ritterthums, welche durch den

') im Staats-Archiv zu Magdeburg Lop. UXVI! p. 111 und s. k. Sanger­
hausen dl. 6.
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Ritterschlag in Folge hervorragender und preiswürdiger Thaten 
durch die Waffen erworben wurde. Wir verbreiten uns an dieser 
Stelle nicht weiter hierüber, zumal das Nähere über die Modalitäten

') So sagt H. Meibom 8cr. rer. 6eim. I. p. 413: 8unl nostri equites, 
die Ritterschaft, 8axonibus die crbarcn und guten Männer, » ministerio, 
quod ratione clientelae principibus debent, Knapcn vdcrKncchtk. Kx bi- tor­
que donati milites, Ritter, reliqui lamuli vel servi appellati tuere. 
Ltr. Oliron. sontis ^rancor, ttoslar. p. 15. Die alten Fabeleien über den Begriff 
von miIe 8 hat auch H o r n Ilenrie. illustr. p. 142. 143. Ebenso Schöp fl in 
Xlssüa illustr. >l. p. 631. 632. So spricht noch ganz neuerlich Riedel in den 
Märkischen Forschungen XI. p. 69 die völlig i rrtbümliche Ansicht auS: 
,,Die Benennung .stnappe .... war aber seit dem Anfänge des 13. Jabrh., da 
das Nitterthum als znnftmäßig organisirtcr (!!) Stand im 
Norden (?) von Deutschland auftrat, ganz eigens Bezeichnung der Ritter- 
mäßigkeit oder der Angebörigkcit zu dem Stande des ni ede rn Adels, 
der durch das Rittertbum begründet l??) wurde. Die Nittcrwnrde war eine rein 
persönliche, die Niemand durch Geburt und überhaupt anders als durch 
besondere Verleibung (den Ritterschlag) nach gewonnener Ilcbnng in der 
Waffenführung und davon abgelegter Probe erlangen konnte." Das wäre ja 
Wehrhaftmachung, und es würde unter so leichter Bedingung zahllose bürger­
liche Ritter gegeben babcn Wir gedenken in einer eigenen Schrift die Riedel'- 
schen Ansichten über den Wechsel des Bismarck'schen StandesvcrhältnisscS kritisch 
zu beleuchten. Auch Eichborn deutsche Staats- und RechtSgeschichtc II. p. 
15! spricht von dem Ritterstande oder den mit der Ritterwürde Bekleideten, 
d. h. in der Zeit von >056 >272, als von einer geschlossenen Genossenschaft, 
dem Schildcsamt, orllo milüm-is, miliiin, von dem Urkunden und die Praxis 
jedoch n i ch t s kennen. Ja, er nennt dies sogar eine „ordentliche In­
nung," okne Beweise über die Existenz derselben beizubringcn, und S. >53 
bezeichnet er die Gesammtheit Aller, welche milstes beißen, sogar als „Orden " 
Es läßt sich im Mittelalter nicht eine Spur einer solchen Societät entdecken. 
Dann folgen S. 153 die landläufigen Ansichten über die Erlangung der Ritter- 
würde, womit in grellem Kontrast die ziemlich richtigen Worte stehen: „Aber 
vordem (wann?) bezeichnete die Verleihung eines Lehens oder Amtes oder die 
selbstständige Verwaltung (!!) eines Gutes, au f w el ch e m R i t t e r d i en st 
härtete, das Ende jener Laufbahn (d. b. das Nitterwerden), jetzt (also 
1056-1272) übertrug man die höchste Würde jener Genossenschaft als eine 
eigene selbständige Würde u. s. w. Auch den Ansichten auf S. 155 und 156 
können wir nicht beipflichten. Wenn wir häufig rivcs als mililes finden, so 
kann nicht die „Warst einer bloß kriegerischen Lebensart" Grundbedingung des 
Eintritts in den Ritterorden (!) gewesen sein. An dieser Stelle müsscn wir 
darauf verzichten, uns gegen den Satz (S- >56) zu wenden: „Somit erhielten 
denn freilich nur Edle, Vasallen und Dicnstleute oder sonst reiche (!) Grund­
besitzer diese Würde, welche, wenn sie mit den erblich gewordenen 
Lehen viele t!wie viele?) Generationen hindurch in ihren Geschlechtern ge­
blieben war, diesen das Prädicat eines ritterlichen Geschlechts verschaffte." 
Wahrlich eine selten naive Ansicht! Ob der der Ritterwürdc sich weigernde 
plebejus, von dem Otto von Freisingen erzählt (Eichhorn I. c. p. 156 Anm. 1) 
wirklich ein civis war, möchte doch sehr zu bezweifeln sein. Wenn endlich S. 
616 Vasall parenthetisch mit „liber miles" identificirt wird, so ist hierzu zu 
bemerken, daß letzterer Ausdruck, der uns urkundlich nur drei- oder viermal im
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der Erlangung dieser Art von Ritterschaft hinlänglich bekannt, wenn 
auch nicht in allen Punkten genügend aufgeklärt ist. Ist aber nach 
der obigen, allgemein acceptirten Definition die Ritterwürde keines­
wegs ausschließlich an den Adels stand gebunden, sondern nur an 
die Voraussetzung freier, also auch bürgerlicher Geburt und an 
die Verrichtung vorzüglicher W äffen thaten, so folgt daraus, 
daß auch freien Bürgern (Stadtbewohnern, bürgerliche Gewerbe 
Treibenden), also Unadeligen zum Lohn für Thaten der Tapferkeit der 
Ritterschlag zuTheil werden konnte, wodurch dann der so Ausgezeich­
nete für seine Person die Prärogative des Ritters, nicht aber 
die des Adels genoß, da er im Bürgerstande verblieb.

Zu dieser Kategorie von Rittern gehörten die im Rath von 
Städten sitzenden „eivt?8" oder „blMA0N8e8", welche hie und da auch 
als milit68 prädicirt werden, wie sie uns einzelne Urkunden der Städte 
aller deutschen Länder vereinzelt nennen; keineswegs gehörten diese 
Personen dem Adelstände an oder waren von ritter bärtiger Her­
kunft.

Es liegt uns nun der Beweis für unsere letztere Behauptung ob. 
Der Probst von Wischerad nennt 1249 einen Herrn Eonrad,,mÜ68 
o^t s>Iti8i6U8 no8tor," also sicher keinen geborenen Edelmann. 
In Freiburg im Breisgau zeigt sich nicht selten unter den Bürger­
meistern einer mit dem Prädicat ,,Ritter" im 13. und 14., ja noch 
im 13. Jahrhundert, ?) aber auch in kleineren Städten, z. B. 1355 
in Keisersberg ein Wilhelm Kolmann ^); der Ritterschlag eines 
Bürgerlichen (Siegmund Niewerschrak) für tapfere Thaten fand noch 
1458 Statt 4. Der bekannte Ritter Geldolph in Magdeburg heißt 
1294 ausdrücklich eivi8. Andere Beispiele eines solchen Falles 
1291, 1333 und 1480 in Halle und Umgegend. Im Jahre 1310 
heißt mi'1c>8 Uu88O clo Vii istlurio eivi8 linllcm8i8. Gleichwie in

I I. und Anfang des 12. Jahrh. vorgckonimcu, alles Andere bezeichnen wird, 
nur nicht das, was der Nechts-Spiachgcbrauch schlecbthin Vasallen nannte, und 
man darunter zu verstehen hat. Der Ausdruck liber miles dürste einer der 
dunkelsten und am schwersten zu erklärenden sein.

Gersdvrf 6. l). i-ex. 8s.x. I. s>. i.lo.
0 Schreiber Urk.-Buch der Stadt Freiburg i. B. II. p. 479 et si. II. 
'st idui I. p. 43 t.

Niedel <1. tt. kn.ml. X. XXIV. p. 441.
"st S. Magdeb. Geschichtsbl. III. p. 368.
«st Staats-Archiv zu Magdeburg s It. Kl. Berge IV. 34.

S. v. Dreh Haupt Saalkreis II. p. 369. 877. I. p. 1033. 1034. Lkr. 
Staats-Archiv zu Magdeburg Urkk. Krfurt ll XIII. IV. 6.

8) Ibiä. s. 11. Halle O. IV. I mile« ttsllensis 1211. Idill. Halle IV. 1.
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den oben mitgetheilten Urkunden sehen wir auch 1319 inSchwabisch- 
Hall einen l^oinrieus diolus koiokoi' i^lilos ms histor oo ri­
sui um llsllonsinm, ^)

Ein Helles Streiflicht auf die von uns gegebene Definition des 
Begriffes der Ritterschaft, die einzelne an der Spitze deurscher 
Gemeinwesen Stehende führen, wirft eine Magdeburger Urkunde 
Erzbischof Erichs vom I. 1291, worin er mehrere, sehr bekannten 
Adelsgeschlechtern entstammte Personen seine Ritter (militos nostri), 
dicht dahinter aber den sehr bekannten oivis llsllonsis Alexander Prowe 
nur schlechthin Ritter nennt.?) Es war dies eben nicht sein Vasa ll, 
nicht Einer, der ihm (dem Erzbischof) zu dienen hatte, sondern ein 
zum Ritter geschlagener Bürger, wahrend die Andern zum rittermaßig 
begüterten, zu Ritterdiensten verpflichteten Landadel gehörten. Wir 
kommen auf die Wichtigkeit des Pofsessional-Adjectivums bei dem Pra- 
dicat Ritter gleich zurück.

Es erscheint ferner auch 1340 in Magdeburg einBürgermit 
dem Ritterpradi rat. 3) Sehr kenntlich ist der Bürger-Ritter vom 
edlen Ritter (dem aus adeligem Stamm geborenen) stets durch das 
P r a d i c at, das sie erhalten, unterschieden. Trotz dieser Ritterwürde 
und selbst adelmaßigen Grundbesitzes erhalt ein Bürgerlicher fast niemals 
das gewöhnliche Pradicat der ritterlichen Vasallen, des Landadels, der 
Ritterschaft im eigentlichen Sinne, also strenuus, vslidus, rodustus, 
fumosus, Uonestus, Gestreng, Erbar, Best, sondern diseretus, in­
dustrius, Erlich, Wolgeachtet, Bescheiden, und wenn, wie es spater 
vorkam, Edelleute und als solche anerkannt bleibende in einer Stadt 
ihren Wohnsitz nehmen, verbleibt ihnen das Adelspradicat. So heißen 
die aus bekannten Adelsgeschlechtern stammenden H. Walwitz und H. 
v. Thore oivos in mu^uu 8ulinu in einer Urk. von 1487 vsI idi. ^)

Da es durch den gleich naher zu erläuternden Begriff von m i16 s, 
gestützt auf zahllose urkundliche Beweise, feststeht, daß nach oben hin 
der Gegensatz der militos die likori (d. h. ingenui, ksionos, no- 
Kilos, (jui militis s. vussllitio non sdstrioti oruut domino ter- 
rso) bildeten, so folgt hieraus, daß, wenn wir gleichwohl Mitgliedern 
aus erlauchtem Stamme, Edelherren, mit der Bezeichnung als m ili t oZ

') S. Mencken 8. li. tt. I. Sp. 418.
'0 v. Ludewigl Uell. liiss. V. p. 38. v. Drehhaupt I. e. il. x>. 369.
3) Staats-Archiv zu Magdeburg s. U. Allst. Magbeb. IV. 31.
*) Staats Archiv zu Magdeburg I!. Kl. Berge IV. 72. Natürlich kom­

men hie und da auch sehr merkwürdige und näher zu prüfende Ausnahmefälle 
vor So werden auch üiscreti vt Iwliesti samuli unterschieden 1311 (Urkk. des 
Johannis-Klosters vor Halberstadt Itüü.). Wie es zuging, daß Bürgerliche und 
Bürger auch als kamuli (Knappen) erscheinen, z. B. 1343 in Hatberstadt (s. 
Itüä. Kl. St. Johannis vor Halberstadt bi. 139), darüber an einem andern Orte.
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begegnen, diese nicht ihrer Dienstpflicht (s. unten) halber, sondern 
in Folge erhaltenen Ritterschlages so genannt worden sind. ')

2. Völlig verschieden von dem unseres Dafürhaltens selten mit 
dem Worte mil<?8 verbundenen Begriff der Ritterwürde, d. h. der 
durch einen Ritterschlag erworbenen Dignitat und Prärogative, ist der­
jenige Begriff, den das Wort mile8 im Mittelalter fast stets, wo 
es gebraucht wird, und in eminentester Bedeutung hat. Es will uns 
scheinen, als ob in neuerer Zeit es an der richtigen Auffassung des We­
sens des milo.8 und der mililin gänzlich mangele, obschon hin und 
wieder bei ältern Schriftstellern diejenige Ansicht, die wir für die allein 
richtige halten, längst in bestimmten Worten ausgesprochen ist. Das 
Wort „Ritter" (miles, ja nicht ocjuos) hat nämlich nicht eine, 
jene oben erwähnte, Bedeutung, sondern deren zwei, d. h. als die 
allgemeine und hauptsächlichste die, daß damit jeder Edel­
manns (mit Landgrundbesitz), gleichviel ob er die „Ritterwürde", den 
„Ritterschlag" erhalten oder nicht (was völlig gleichgültig für den Be­
griff ist) bezeichnet wird. Jn engerer, gewissermaßen von dieser allge­
meinen abgeleiteter Bedeutung heißt aber miles ein solcher Edelmann, 
welcher ein Rittergut besitzt, von dem einen Ritterdienst (d. h. 
mililiu) zu leisten der Besitzer ebenso verpflichtet als berechtigt war. 
Wer also von einem so bevorrechteten Gute in so bevorrechteter Weise 
dem betr. Lehnsherrn zu dienen (mililuio) hatte, hieß Ritter. Der 
Besitz solcher Güter war ein ausschließliches Vorrecht des Adels, in 
seine Reihen (d. h. in den Adelsstand) trat der Unadelige, wenn es 
durch besondere Gunst und Exemtion ibm gestattet ward, ein solches Gut 
zu erwerben. So geschah es mit einzelnen Mitgliedern reicher und sonst

>) So 1305: nob. vir dominus Lonradus miles de zVerberxe Lop. XXXVIII 
p. 48. im Staats-Archiv zu Magdeburg, und so nennt sich in einer Hochstift.-- 
Merscb. Urkunde von 1329 lim Domcapit.-Archiv zu Merseburg) kruno miles 
dietns de tznerenvur e dominus c.islri Virenburß, und der Bruder des Bischofs 
Gebhard von Merseburg diolulis vir Ilurebardus de 8crapelovve miles. Auch 
ein lädier Herr v. Meinerstu ist ausnahmsweise Ritter 13"6. S. Meibom 
Kl. Marieubcrg 9. 50. Mdolph Edler v. Steinfurt heißt 1320 mi es (s. 
Niese rt Münst. Urkundenbuch V. p. >45), uud 1289 wird Uermannus miles 
nobilis dietus <>e I.on genau»! (s. Ibid. V. p.9l). Im Jahre 1255 sind in 
einer Halberst. Urk. Zeugen: fiomes b'rederirus du Irereberge et zVernerus sie 
8eberembeke milites <s. Staats-Archiv zu Magdeb s. II. Stift S. Pauli zu 
Halberst. 2 l). Ferner Volradus noliilis miles de Depenove 1265 s8c bei d. 
Orixz. Uuelpb. IV. p. 49!), Ilenriel^s dei xraeia miles nobilis vir de Uomkurcir 
fll'id. IV. I». 495). tttr. Horn sächs. Handbibl. p. 493. 1455 heißt Herr Bernd 
v. Hohnstein Ritter (s. v. Erath 0. ». (>ue< I. 9. 776).

2) Petrus de Vincis krpist. IV. 17 sagt: Mites lieri non poterant, gui 
de xenere militum non nati erant. Den doppelten Begriff von miles und 
Ritterschaft hat schon ziemlich gut Avemann (Burggr. v. Kirchberg 1. p. 132) 
erkannt. Auch schon Schamelius sagt Kl. Oldisjeben p. 53: ,Miles ist 
soviel als ein gemeiner Edelmann",
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schon mit (unadeligem) Landgrundbesitz angesessener Bürgergeschlechter, 
die dem (Land-) Adel gleichzukommen strebten und exceptioneller Weise 
die Belehnung mit vacanten Rittergütern erhielten

Wir gehen aber zu den Beweisen über: Schon Schott gen') 
sagt von einem Herrn v. Kauffungen, der 1286—1304 urkundlich er­
wähnt wird: Oommm-um du Ooldix mi>68 lust, vnsnllum 
Uodis V063MU8, und setzt gleich darauf hinzu: 0"ktmvi8 enim vox 
militi8 in sii'8toi iu no8li'3 86ljuentis>u8 tem>>oi ii)U8 etsuitem 
deuotnvU, illi8 tumcm t6Mpoi'd)U8, du l^uit)U8 luo gr-ilun, V3- 
8 3 IIum 8i!-ni663i ut equidem t3>6m, c^ui sicmelioium 8IV6 I'uu- 
dum 638tl'eu86 s>088edit. Diese letztere Definition ist unrichtig, denn 
es sind unzählige Falle bekannt, in denen L38lt6N808, Lucullum, 
Burgmannen, keineswegs milit68 waren oder so heißen, sondern 
geradezu Knappen?) (Inmuli, urmi^evi). Ferner sahen schon die 
beiden Buchholz und Klüver*)  in den milita nichts Anderes als 
adelige zum Kriegsdienst verpflichtete Landsassen. In 
diesem allgemeinen Sinne sagt der Rath von Braun schweig 
ums Jahr 1230.-^) Item ^uieun^uu mil68, oIok-i6U8 3ut 
ru8tiou8 u. s. w., und als die Grafen von Anhalt im Jahre 
1264 in Magdeburg eine Urkunde ausstellten, waren in u umeri 
milite 8 dabei Zeugen, 9 so daß also die Erlangung der Ritterschaft 
lmililin) offenbar etwas ganz gewöhnliches gewesen sein muß. Jn 
diesem allgemeinen Sinne des Wortes mi>68 wird die ritterdienst- 
fahige Mannschaft (Adel) der Hochstifter Halberstadt, Mainz, Branden­
burg u. s. w. schlechthin milit68 Il3l6cw8t3d6N8i8, UoAuutimw, 
Lr3nd6ut)urZ6N8i8 6l6. dio668>8 7) genannt. Unter den „milit68 
de 3prioo moute", welche eine Erfurter Urkunde von 1299 nennt, 9 
sind nicht etwa diejenigen Personen eines Adelsgeschlechtes, welche

9 Opusc. mm. p. 328.
-) So ist Ludolpb v. Ierxen, Grafl. Negensteinischer Burgmann zu Schlan- 

stedt, 1311 tsmulus. S. Stift. Ovnil. et klaur. zu Halberstadt95 im Staats- 
Archiv zu Magdeburg.

3) Gesch. der Churmark Brandenburg l. x. 59. 118. Gesch. von Ancllci-- 
burg p. 167 170.

9 Mccklenb. Gcsch. I. x. 147. (9n anderer Autor (cli- v. Flvtow Gcsch. 
der v. Flotvw p 19 Anm. 1) sagt: milite- nomiluintur nol>ile8, cum live aevo 
(saec. XIII) pmeeipue kuerint militiae aUtlicti.

9 Urkundenbuch der Stadt Braunschweig i». 2.
9 Beckmann Anhalt. Hist. I. p. 264.
9 So 1292 StaatS-Archiv zu Magdeburg 8. li. Stift It. V. Kimme zu Hal­

berstadt dl. 237 (miiite8 Ualberstalleoms Oioe.). Uenrieu8 liictu8 k'salko mile« 
öadilienms item Lunr»tiu8 <li<ti>8 üe lilbeim miles Ka8ilien5i8 >275, s. Schrei­
ber Urkundenbuch der Stadt Freiburg i. B. I. 73. Ferner 1301: (-uiäam 
4ol»3lmes «lictus 4e KVantgleue niile8 kla^cleb. sli»ce8i8.

«) Ibiä. Dop. LI.XII. k. 223.
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die Ritterwürde besaßen, sondern schlechthin alle zu jener adeligen Sippe 
Gehörigen verstanden Kein Zweifel kann es sein, daß unter den em ine 
mnieltionis Oi lmdettlimAonsis milites, welche eine Urkunde von 
1350 erwähnt, nicht etwa ausschließlich zu Rittern Geschlagene gehör­
ten. ') Es heißen ferner im Allgemeinen nicht specifisch Edelleute der 
letzteren Kategorie, sondern schlechthin alle belehnten und zu Roß­
diensten verpflichteten Edlen 1237 milites niinistei inles 
eeelesie IlnIOei stnUensis. Aufs klarste tritt der Begriff hervor 
durch solche Bezeichnungen wie z. V. 1236 miles ensU eosis, 
und wenn ein alter Eommentator den niedern Adels stand eines 
Geschlechts, das um gewisser Ursachen willen doch etwa Mitglied des hohen 
Adels erschien, bezeichnen will, sagt er: ooUiles <ie i'eles^i un lieet sim- 
s)Iiei m iIi t in siirt exoni. Nicht daß viele „zu Rittern Geschlagene", 
sondern daß Viele vom Landadel für ein Kloster in einer Sache 
Zeugniß abgelegt, will Erzb. Erich von Magdeburg sagen, wenn er von 
dem testimonium „multorum militum" spricht.

Will man, was wir für ebenso unstatthaft halten, den Begriff der 
Ritterschaft an die Wehrhaftmachung, die Erlangung des einZu- 
lum militnre 6) (von dem viel gefabelt ist) knüpfen, wie Neuere nicht 
selten thun, so steht dem die selbst von diesen Autoren oft genug mit 
Verwunderung angeführte Thatsache entgegen, daß es im Mittelalter 
unzahliche Knappen oder Knechte in hohem Lebens- ja Greisenalter ge­
geben mit erwachsenen Söhnen, deren mehrere mitunter Ritter hießen. 
Und es war doch gewiß Jeder, der aufZeitlebens Knappe hieß, wehr- 
haft gemacht worden? Die 50 „Ritter und Knechte" auf Orsen 
„nach Ritterrecht", welche zwei Herren von Barneckow dem Herzoge 
von Braunschweig zuzuführen sich versprechen, sind nichts Anderes als 
Edelleute überhaupt, die Ritter- und Knappenlehen^)besaßen, welche

0 S Ri edel c. I). Nraml. X. XXIV. p. 58.
-) Staats-Archiv zu Magdeburg 8. li. Stift S. Pauli zu Halberftadt 

IX. 12.
») Ibiü. Lop. XXXVI. IX. 35.
*) v. Lud ewig Itell. slss. IV. s>. 93.
6) S. Ricdcl u. I). ltraml. X. XXV. I». 176. 177. Bgl. Neumanu 

Meißu. u. Oberlauf. Urkk. p. 58, wo auch milites und ministeriales identificier 
werden.

6) kalteus militaris flI85 Gcrsdorf 0. 0. 8ar. Ueß. I. p. 6l) ift das 
Abzeichen des Edelmanns. Omüam preclare inFenuitatis vir Xüelbertus nomine 
üe Uilrietb militare cingulum cum 8uis militibus äeponens gebt in ein 
Kloster 1078, s. M enckcn 8. It. 6erm. l. Sp. 390. 391.

') Sudendvrf Prannschw. ttrknndenbuch II. p. 215.
^) oder .ssnechtlcbn. Sehr merkwürdig ist, daß, wenn Frauen in Ritter­

güter succedirten, von denen alw ein Reit erd icnst in Person zu leisten 
war, sie ihnen als Knappcnlehcn verliehen wurden So 1452 im Stift Mersc- 
burg (Lehnbuch des Bischofs Johann von Merseburg k. 34 v im Staats-Archiv
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letztere ja das Carolinische Landbuch der Mark Brandenburg ausdrück­
lich erwähnt ') Wie der Ritterdienst, der von einem (Ritter-) 
Gut zu leisten war, auf den Inhalt des Begriffs mile8 hinweist, lehrt 
sehr deutlich eine Urkunde des Markgrafen von Brandenburg vom I. 
1350 für den miles Dobergast v. d. Osten, dem sie ari militiam 
suam XIII si u8ta sita in ,>i ocmia villo XuemOeieU verliehen?). 
Wenn ferner eine Rheinische Urkunde des Jahres 1400 vom Pfarrer 
zu Engers, Johann vom Werth, sagt: 1olmnn68 ex militibu8 
Ue in8ula plet)anu8 in8ii;ni8 cle ^nAe>8, so soll nur schlechthin 
das ritterliche (i. e. adelige) Geschlecht v. Werth bezeichnet werden, 
aus dem doch ganz entschieden nicht alle Söhne militt'8 in dem einen 
oder andern Sinne waren. Daher werden denn auch die landsässi- 
gen Edelleute eines Distrikts, die ganz gewiß nicht alle „Ritter" 
waren, z. B. in der Altmark Brandenburg 1311 univoci 6t 8in- 
^uli militari 8 6onclioioni8 — in t6i>itoiÜ8 anlicjU6 msr- 
ekio genannt. 4) Adelig in unserm heutigen Sinne, wofür wir ja 
auch ritterlich gebrauchen, konnte im lateinischen Ausdruck des Mittel­
alters — und gerade auch im ofsiciellen — nicht anders wiedergegeben 
werden, als durch mil 6 8 und m i11 t a ri 8, und daß mit letzterm

zu Magdeburg), tlir. d. Urk. von 1412 bei Niedel 6. l). Iiranä. x. XXIII. 
p. 153, c. 1320 im Magdeburgischeil (Kl. Berge d>. 13-, 1400 in Magdeb., 
s. Oop. XI.I. k. 117 im Staats-Archiv zu Magdeburg.

^) Die Existenz von Lehngütcrn, von denen kein Ritter-, sondern nur 
Knappendienst geleistet zu werden brauchte, ist auch für Sachsen u. a. Län­
der dadurch nachgewiesen, daß es heißt: Ilenricus famulus äe kocb 1262 
(Niesert Münft. Urkk. V. p. 42.) IV. famulus äe Kroppenäork 1305 
(6op. X!.. f. 26v im Staats-Archiv zu Magdeburg). IV. famulus in läacken- 
roä 1327 lUrkundenbuch des hist. Vereins für Niedersachsen III. 1. p. 154). 
ttenricus Wulf in villa Driversäork armiger 1336 ^Riebet 0. I-, kranä. X. 
XVIII. p. 13). Ilenricus äictus llappela armiger äe Üaszenbacb, ^Xäe- 
Isiäis uxor eiv8 1307 (Würdtwein äipl. ülog. p. 367). Ileiso la mulus äe 
Osteroäe 1305 (Staats-Archiv zu Magdeburg 8. It Stift Halb. XIII. 88) 
u. s. w. u. s. w.

2) S. Riede! 6. I). kranä. X. XVIII. p. 293.
-* *) Rhein. Antig. III. 1. i>. 71. VI. p. >9. Hölzer l'raepos. Irevirenr. p. 

23. Tito Ges. Nachr. v. d. Weihbischösen zu Münster 9. 16. Anm. Die v. 
Harbke sollen dem Kaiser mit 5 milites et komm servientes von 1217 ab 
dienen. 8cbeiä Origg. Ouelpb. III. I». 835.

*) Beckmann Beschr. der Cburmark Brandenburg II. V. j. p. 68.
s) So attestirt Erzb. Balduin von Trier dem Mag. Loste aus Thüringen 

seine adelige Herkunft im I. 1350 (Staats-Archiv zu Magdeburg Erfurt V 
Anhang dl. 17) mit den Worten: äe guatuor avis suis et aviis ex militibus 
et militaribus nobilitate militari nobilibus procreatum — officialis nostri 
consanguineos et amicos milites et armigeros se pro talibus gerentes et per 
alios pro talibus reputatos et babitos vulerimus et insuper ttermannum äictum 
li08se militem, fratrem suum, gui noster kam u Ius et äe nostris vestibus 
luerat etc.
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Worte der niedere Adel schlechthin bezeichnet wird, lehren die Worte 
der Bulle des Pabstes Pius II. von 1458, worin er die Erzstifts-Prä- 
benden von Magdeburg nur verliehen wissen will an illustres, nobilos 
und nii litures, und Erzb. Friedrich: an illustres, nobiles uut 
sultini militnres.Und in dieser allgemeinen Bedeutung heißt 
es auch 1281 in einer Mecklenburgischen Urkunde: 90 fiioboliim 
terre nostie milituin suoviclo consilio. ^ Ja es scheint, 
daß in diesem Sinne der Begriff milos den von lumulus in 
sich schloß — worauf ja auch der Gegensatz zu milos, militui is, un- 
zahlich oft identisch mit tumulus, oder OlmiAor hinweist — wenn im 
Jahre 1375 Burchard v. Malzan Ritter, aber in demselben Jahre auch 
tumulus 8IV6 91MIAOI' Xvvorin6nsi8 lliooo8i8 heißt, b) Der allge­
meine Begriff von milit08 als Landadel findet sich schon im 12.

Einen der schlagendsten Beweise für die Richtigkeit unserer Defi­
nition des mittelalterlichen Begriffes Ritter (milo8) erblicken wir in 
der noch nirgends ins Auge gefaßten und gebührend gewürdigten Ver­
bi n d u n g des Wortes m iIo 8 mit dem Locale, welches den Geschlechts­
namen der betreffenden Persönlichkeit bildete, mit andern Worten in dem 
Umstände, daß der Begriff milos sich nicht im persönlichen, sondern im 
localen Sinne unzweideutig unzahliche Male ausgedrückt findet. Eben 
unzählich oft wird ein Ritter nicht als I>i. cio^., milo8, sondern 
als milo8 clo i^. oder sogar als mi>08 ,,i n urkundlich 
aufgeführt, 5) so daß es hierdurch aufs evidenteste feststeht, daß der 
Begriff der Ritterschaft einer Person aus localen Gründen zu er« 
klaren sei, mit dem Besitz eines bestimmt bevorrechteten, nur Personen

') Staats-Archiv zu Magdeburg s. U. Erzst. Magdeburg XIX. 61. Schon 
imJ. 123l heißt es: milites et servi üe militari oräine, s. v. Hoden­
berg Verdcner Geschichtsqucllen II. p. 87. famuli militares im Gegensatz 
von Rittern 13-16, s. StaatS-Archiv zu Magdeburg Erfurt IV. Nachtrag 73, 
1286, s. Riedel 6. I). Itranü. Ii. I. p. 188, ebenso 1298 und noch in sehr 
vielen Urkunden.

2) Lisch Geschl. v. Oertzen Urknndenbnch I. p. 22.
") S. Lisch Malzan II. P. 170. 171. i73. 177.
*) S. v. Lndewig IW-II. HIss. II. p. 200. 202. Urkk. v. 1180. 1198. 

Sehr zu beachten nnd den Umfang des Begriffs miles und ministerialis trefflich 
erläuternd sind die Worte einer Urkunde von 1276 (Staats-Archiv zu Magde­
burg s. U. Stift Paul, zu Halberstadt di. 49), worin der Fürst zu Anhalt 
sagt: lestikus tlieoüerico minisleriuli nostro üe zValäeser (aus einem hoch­
adeligen, Edlen, dynastischen Geschlecht) — .lolianne milite äe WinninZen (von 
niederm Adel). 6lr. eine Urkunde von 1289 (Ib. s. U. Kloster S Nicolai zu 
Halberstadt d(. 1): dona, gue militares (die Ritterschaft) in plieoclo liabent 
a clomino Ualderstaiiensi.

Ebenso wie auch sehr häufig die Lehnträger von Knappengütcrn als 
lamuli s. armigeri üe oder in — vorkommen. S. oben.
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von edler Geburt zu besitzen zugelassenen Gutes Zusammenhänge 
oder aus ihm folge. Statt Bogen mit derartigen Beispielen zu füllen, 
begnügen wir uns hier — auf eine spatere ausführliche Arbeit verwei­
send — mit wenigen und den ersten besten unserer Sammlungen. 
OsvekarcluZ 06 mont6 (er hat also einen Geschlechtsnamen) heißt 
MÜ68 Oo I.UNoKui'A 1318,') Iloilll itM8 INÜ68 06 HIe8- 
prun in Oestreich 1146;'^ die milit68 „in Ouorl'uit" 1364 sind 
nichts Anderes als die 038toil3ni in ()., ejui mililinm pr368l3i6 
llsdent, denn der unter ihnen befindliche Hans von Ochlitz heißt vorher 
stets 688tell9nu8 in ^,i0oriou8 mil<?8 ei 6 ^o068love 
eoZnomonto Kot/iiOor (Gottesritter ^) 1240, in I sttonberZ 
milit68 und in ^Ve88unL;k;n rnilite-s 1303, ") VViO6liinOu8 
N1Ü68 06 8oliootivvilx 1202,7) l^iI-oOo inilv8 <io ^Vb8ter- 
vvin^el, ^U)6i'tu8 miles <1e l^rnele, (jui turnen i08iOeuti3m 
siudnit in VV6iti3 1289,9) mi>68 On l'UelrenOer^ (Oestreichisch) 
1238,'0) 1l6nri6U8 milo8 o)U8 06m looi (8<?il. ätenclul) 
1229,") 4Ib6itu8 de ^Ver'ninZoi'od et 6oisi3i'0u8 06 Luiiu 
milit68 in <39n06i86m 1263,") Ii4x'i'63t'0u8 mile8 Oe 
kleiokinAen 1263,") und Graf Ulrich v. Regen st ein nennt in 
einer an den Abt von Ammensleben gerichteten Urkunde von 1246 einen 
seiner Vasallen 0ominu8 Loni30u8 mi>68 Oe villu ve8t?3 
(er hatte also sein Rittergut in A., wodurch oder wovon erebenmÜ68 
war und hieß). ") Ferner: Isi6O«Iorieu8 l.oo (also auch schon mit 
Geschlechtsnamen) mi>68 06 1)o1)6l26n 1293, ") die milito8 
et milit3re8 in Oenu 1274, Oaelu mi>08 06 öoroOoi k

Sudendorf Braunschw. Urkundenbuch t. 167.
v. Lud ewig keil. lilss. lV. p. 93.
v. Lud ewig Keil. lilss. I. p. 365.

^) Er war wohl zeitweise in einem geistlichen Ritterorden gewesen oder 
hatte einen Krcuzzug mitgemacht. Ueber die milite, äei s. unten.

s) v. Lud ewig keil, lilss. I. p. 53.
6) S. Urk.-Buch des histor. Bereins für Niedersachsen III. I. p. 34.
0 Staats-Archiv zu Magdeburg Kl. Berge l2, doch kein nobili, äe 8.
H Wilmans Westph. Urkundenbuch lii. t. p. 181. Auch kaboäo äe IV. 

nobilis, Ibiä. x. 277.
b) v. Lud ewig Keil. Kss. IV. p. ll5. Wie Xrnoiäus juäer äe 2vveti 

1297 nicht ein Arnold v. Z, der Richter war, ist, sondern der in Z. fungirende 
Klosterrichter, Ibici, p. 105.

i") Ibici. I. c. p. 56.
*0 S. Riedel 6. I). krnnä. X. V. p. 33. tlkr. Schmidt Zollern II. p. 

96. 150. 196.
^'^) Staats-Archiv zu Magdeburg s. k. Stift Halberstadt IX. 25.

Monc Zeitschr. z. Gesch. d. ObcrrheinS XIII. p. 25.
") Riedel L. v. krsnä. X. XXII. p. 430.
»») Mencken 8. k. 6. I. 712.
") Ibiä. i. c. I. p. 694.
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1273, i) IU. 8liur, miles clo Laium, 1242,^) ^lUoplus Kopo, 
ükmlun^us HoIIoAiovo milites 6 e vonnoboiZ und O. 6e 
LIces6oif et ll. et VV. fiatres <1o Heibelsta^ milites 6e 
llai-tenLerA 1288 *)  VZo Leitoltlus miles in ^Vinuen- 
stein 1302,^) milites eastellaiii in Xiosi^Ic 1294, Ilreotlolfus 
miles 6o Uansfolcl 1238,^) vom. Lom-gclus 3ietus Leelce 
et Lei tiammus miles cle Alansseltt^) u. s. w. Hieraus folgt un- 
widerle glich, daß den miles im gewöhnlichen und gemeinen Sinne 
sein Gut und seine Geburt dazu machten, daß also der Begriff 
überwiegend und in erster Linie ein realer war. ?) Wird collectivisch 
von milites <1e — oder iu — gesprochen, so war auch jeder Einzelne 
ein miles und zwar im eigentlichen Sinne: ein zum Ritterdienst 
gegen seinen Lehnsherrn verpflichteter adeligerBesitzer 
eines (adeligen Gutes. Und diesen wesentlichen Nexus drückt 
sehr bezeichnend die unendlich oft wiederkehrende Verbindung von 
milos mit den Possessiv-Adjectiven mous, uostoi', voster aus,*)  
welches keinen Sinn hatte, wenn der Begriff von miles ein anderer 
wäre, als der allgemeine, den wir vorhin durch Beispiele erläutert haben. 
Und da bekanntlich nach altdeutschem Lehnrechte keine Standesver­
änderung eintrat, wenn der eine von andern Standesgenossen in Lehns-

9 Urkundenbuch des Klosters Marienrode p. 62.
2) Staats-Archiv zu Magdeburg 6op. kiäüsgskus. k. 39».

Ibiä. 8. k. Kl. Vesra N. 34.
*) Ibiü. Lop. Ilitlüagsbus. k. 73 ».
5) Schamel Oldislcben p. >05.
b) v. Mvser hist.-dipl. Belüft. II. p. 24.

wie ja auch erweislich die Erbhofämter sich an bestimmte liegende 
Gründe knüpften und nicht schlechthin persönliche Würden waren, darüber ein 
ander Mal ausführlich.

8) Mites nostri licloles 1306 sagt F. Witzlaf von Rügen (Lisch die v. 
Behr II. i>. 28), 1316 derselbe und 1317 unse Riddere tz. B. I. c. p. 45.47. 
52. 55.) ^liles no8ter sagen 1267 die Fürsten von Anhalt (Stift 6. V. Mr. 
zu Halberst. 116 Staats-Archiv zu Magdeburg). Ourie nostre milites et kami- 
lieres sagt 1351 Markgraf Ludwig von Brandenburg lRi edel I. e. X. XXIV. 
p. 58). ^liles noster nennt >358 der Burggraf Meinher v. Meißen einen 
Herrn v. Miltitz (Hasche Magazin VI. p. 23. elr. p. 80); miles et vasgllus 
noster 1290 sagt der Burggraf v. Magdeburg (v. Ludcwig 6. Dl. V. p. 267); 
miles meus sagt 1264 Gundaccar v. Stahrenberg (Ib. IV. p. 232. 234), und 
um N80 schenkt Abraham v. Waldeck vir nobili» er ingenuus sein Schloß 
Starkenberg simulgue omnes suos milite- nobiliore8 dem Herzoge 
Ottocar von Steiermark (Ib. IV. p. 182). Es nennt ferner Graf Burchard v. 
Mansfeld einen Edelmann 1305 miles no8ter (v. Moser hist.-dipl. Belusti­
gungen II. p. 51). Mlites nostri sagt 1301 der Erzbischof von Magdeburg 
(6c>p. XXVIII. s. 39 im Staats-Archiv zu Magdeburg), und miles noster 
nennt 1300 der Landgraf von Thüringen den Edlen Otto v. Jlburg (v. Lude- 
wig I. c. 1. p. 225), und dieser hat selbst wieder von ihm Belehnte, die er 
nostri milites nennt, 1315 (Riede l I. c. X. XXIII. p. 13) u. s. w. u. s. w,

10
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abhangigkeit war, so konnte ein Ritter (Ministerial) selbst Ritter (Rit­
tergutsbesitzer) zu Vasallen haben. Der Edle Otto v. Jlburg, den 
130b der Landgraf von Thüringen „seinen Ritter" nennt (s. die vorige 
Anmerkung am Schlüsse), hatte 131b selbst eigene „Ritter" (Ebenda­
selbst); Leutold von Chuenring nennt 1301 den Otto v. Zeystersdorf 
seinen Ritter/) und ebenso 1295 und 1308 einen Andern/) und 
was das Alter dieses Begriffs anlangt, so reicht es über die Anfänge 
der Kreuzzüge, mit denen man das Nitterthum und die Ritterwürde 
gern in Verbindung bringt, hinaus. Schon 9b3 und 961 nennt K. 
Otto I. den Grafen Billung nostrum inilitom, 8lunl^6r6. vir 
INA6NUU8 (A Lomes, heißt 10b7 miles > oZinuo/) im Jahre 
1086 nennt der Erzbischof von Trier Jemand militem meum<) 
und schon im I. 1100 wird der milites ielriesrisoosr i 
UgZci ekui-Zensis urkundlich gedacht/) ebenso der milites 
im I. 10b2. 6) D as selbe findet auch in Betreff des Begriffs und 
Ausdrucks fgmuli (urmi^ei i — Knappen) statt. Es ist nichts Un­
gewöhnliches, in den mittelalterlichen Urkunden aller deutschen Lander 
den „nostri fumuli" (keineswegs Jünglinge oder Edelknaben) zu be­
gegnen, und noch 1497 nennt Heinrich v. Wobeke „die gestrengen 
Friedrich v. Alvensleben und Eurd v. Veltheim des Erzbischofs 
von Magdeburg Knappen und belende Mann."?)

Der heute so verbreitete, auch officielle Ausdruck „Rittergut", 
der vortrefflich unsere Ansicht unterstützt, ist wohl ohne Zweifel älter, 
als wir ihn nachzuweisen vermögen, wenigstens dem Sinne nach. 
Schon 1468 werden „freie Ritterlehngüter" erwähnt/) und 1492 wird 
schon der Ausdruck schlechthin gebraucht. ^) Der Sattelhof zu Loders-

9 v. Lud ewig I. c. IV. x. 97.
9 Ikiä. I. c. p. 60. 124.
9 Schuttes hist. Schriften I. p. 52.
9 Bever Mittclrbcin. Urkundenbuch I. p. 441.
9 flop. IV. X. k. >22v im K. Staats-Archiv zu Magdeburg.
" Scharrn at Vinää. liu. I. p. 42. Daß Wittekind von Corvey schon 

c. 960 von agrarii milites spricht, ist bekannt genug. S. Eichhorn I. c. II. 
x. 77.

9 Lop. OVII. k. 43 v im K. Staats-Archiv zu Magdeburg. So heißt es 
1397 von den Gebr. Virvigenz und Johann v. Heinrichs'dorf: 'sirenui nostri et 
ecelesie nostre (Uagäekurgensis) üäeles et armigeri XXXII. k. 194 ibicl.). 
Ebenso: armiger Anerinensis äiocesis 1416 (Lisch Malzan Urkundenbuch II. p. 
513) und 1401 : kamulns nostre äiocesis (Niedel I. c. X. XIX. p. 88). Im 
I. 1430 nennt sich Ulrich von Nkindorf: Knappen meines gnädigen Herrn von 
Halbcrstadt und meines gnädigen Junkern von Neaenstein > dieser nennt ihn 
schlechthin seinen „Mann" (vasatius)). S. Staats-Archiv zu Magdeburg s. k. 
Kl. St. Johannis zu Halberstadt 225.

9 Staats-Archiv zu Magreburg s. k. Grassch. Hohnstein di. 9.
9 lkiil. Lehnbuch Erzb. Ernsts von Magdeburg.
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leben heißt 1454 ein freies Rittergut. ') Jm I. 1533 spricht Chur­
fürst Joachim 1. von Brandenburg von einem „Ritter- und Lehen- 
gut","- in den Jahren 1527 und 1560 findet sich der Ausdruck in 
Thüringer Urkunden. S) Jm I. 1589 wird das adelige Gut zu Bor- 
necke i>i'oiiii86uo freier Sattelhof und freies Rittergut benannt. *)

') v. Lud ewig I. c. l. p. 482.
2- 6op. KIllicb. XXXVIII. s. 105 V im -ii. Geb. Staats-Archiv zu Berlin.

Staats-Archiv zu Magdeburg s. It. Bargula X. 22 und Thür. Copialb. 
lle 1552/71 5. 126.

Ibick. Domcapit.-Halberst Conscnsbuch 1582/1600 t. 19. Und da der 
Bescher nicht von Adel, so ward das Lehen in Eibzins verwandelt.

5) S. Staats-Archiv zu Magdeburg Alt. Receßbuch Erzb. Albrechts von 
Magdeburg 1529/46 1. 941.

") So nennt ,st. Eonrad III. einen gewissen Uapoto miles äei 1142, s. v. 
Lud ewig U. »I. IV. 242; milite« Olirisli heißen mehrere Meklenbnrgische 
Edle < Mitglieder des deutschen oder Zohanniter-Orkcns im Gegensatz zu milites 
nos ri) 1240, it». I p. 26. ,,Er" Nickel turberg Godesrhdder to deine Wilden- 
brokc (Comtbur des Joh.-Ordens zu Wiltenbruch) Lisch Malzan III. p. 
Die Deutsch-Ordens-Nitter in Preuiien heißen sehr gewöhnlich milites Lliristi 
u. s. w.

0 Daher spricht man im 16., 17. und 18. Iabrhundert und noch heute 
sehr richtig von der Ritterschaft eines Landes oder Distrikts, damit zu keiner 
dieser Zeiten die mit Rittergütern angesessenen Edelleute ausschließlich, sondern 
vielmehr alle bezeichnend, welche die Rittergüter eines bestimmten Landes, 
Distrikts u. s. w. besitzen, wenn sie auch von bürgerlicher Herkunft sind, was ja 
ausnahmsweise schon seit Ende des l6. Jahrkunderts überall vorkam. In den 
alten Matrikeln der resp. Ritterschaften find solche bürgerliche Ritterguts­
besitzer keineswegs aus den Listen der „Ritterschaft" ausgeschlossen.

1V*

Die Regel war (dies ist an dieser Stelle nur anzudeuten), daß 
in ritterdienstpflichtige (Ritter-) Güter nur ritterbürtige (adelige) Personen 
succediren oder damit belehnt werden durften; in Ausnahmefallen ward 
der Ritterdienst in eine dem geringern Stande des neuen Erwerbers 
angemessene Leistung verändert. Und so gewaltig war die Wirkung des 
Keule auf die Bestimmung des Standesverhältnisses, daß einem un­
mündigen Edelmanns, der sowohl in adelige (Ritter-) als unadelige 
(Zins-, Frei- u. a.) Güter succedirte, behufs der ersteren Edelleute, be­
züglich der letzteren Personen vom Bürgerstande zu Vormündern bestellt 
wurden. *)

Von dem Begriff milos im alten und allgemeinen Sinne ist der­
jenige abgeleitet, der mit den Worten miles clei, Gottesritter, zu ver­
binden ist, d. h. Mitglieder eines geistlichen Ritterordens, c^ui Oeo 
militiam faoiebant, c^ui Oeo militare aUstrieti erant.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen, die, wie uns dünkt, den 
richtigen Begriff von mile8 (Ritter) ?) festgestellt haben, kehren wir 
wieder zu den Urkunden, von welchen wir ausgegangen waren, zurück
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und zur Beantwortung der oben aufgeworfenen Fragen, von denen die 
am gewichtigsten uns erscheint, welche die Erklärung der Thatsache be­
trifft, milites oder milites ministe« inies an der Spitze von 
Gemeinwesen im 13. und 14. Jahrhundert zu sehen. Nach der 
obigen Rathsurkunde von Halberstadt bestand also im Jahre 1241 
— zu einer Zeit, aus der überhaupt von Stadtmagistraten ausgestellte 
Urkunden zu den größten Seltenheiten gehören — in Halberstadt der 
Rath, d. h. die oberste städtische Verwaltungsbehörde, 
aus zwei Eollegien oder doch Kategorien von Magistrats- 
Personen, von denen die eine den Namen eonsilisiii civi­
lst i s, die andere den Namen m s A i s t i i o i v i t s t is führt.

Und zwar bilden tue erste Kategorie (Eollegium) Personen aus ver­
schiedenen Ständeklassen, nämlich militos m i »i sto i i a 16 s (Edel­
leute) und bul'A6N865 (Bürger). Wie verhalten sich nun diese 
Ständeklassen als Mitglieder eines Raths-Eollegiums zu einander, und 
wie dieses zu den mszistli civitstis?

Wir sind zur Beantwortung dieser Fragen ganz auf eigene For­
schungen angewiesen, da die deutschen Rechtslehrer neuerer und älterer 
Zeit, an ihrer Spitze Eichhorn, ihre Theorien aus den wissenschaft­
lichen Rechtsbüchern des Mittelalters und leider nicht aus den die 
praktischen Gestaltungen des Rechts zur Anschauung bringen­
den Urkunden schöpften. Derselbe sagt in seiner deutschen Staats­
und Rechtsgeschichte H. p. 77: — „weil in den meisten Städten ent­
weder noch ehe sie Weichbildrecht erhielten die Kaiser, Bischöfe ooer 
andere Prälaten und Herren schon Burgen hatten, oder ihre Pfal­
zen und Höfe in der Folge befestigten. Die Burgen waren 
mit Dienstleuten besetzt, welche Burgmannen (lmi-Aonses, os- 
sti enses) hießen und für ihre Verpflichtung Burglehen erhielten" u. s. w. 
und S. 78: — — und da die Einwohner aller Städte, die vor dem 
zwölften Jahrhundert gegründet sind, immer eine große Anzahl 
rittermäßiger Bürger enthielten, welche die eigentliche Gemeinde 
bildeten" u. s. w.

Wir wollen uns gern eines Bestem belehren lassen hinsichtlich 
unserer Behauptung, nicht nur, daß eine große Anzahl hervorragender 
Städte ältester Stiftung sowohl der Burgen als der Pfalzen entbehrte, 
wie z. B. gerade Halberstadt und Magdeburg, dessen Burggrafenschloß 
außerhalb der Altstadt lag, sondern auch, daß die auf diesen Schlös­
sern und Befestigungen als Besatzung dienenden Notabeln (denn es ist 
doch nicht an gemeine Knechte zu denken, urkundlich und vfsiciell nicht 
bürgen «es genannt wären, Sodann aber müssen wir entschieden,

Die 2 oder 3 Beispiele, deren wir uns aus dem 14. Jahrhundert (von 
dem Eichhorn a. a. O. nicht handelt erinnern, kommen gegen die Hunderte 
nicht in Betracht, wo die eigentliche Bezeichnung der Burgmannen castrenses 
und castellani lautet.
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aber hier nur kurz gegen den Ausdruck: „rittermäßlge Bürger" prote- 
stiren, ein Ausdruck, der uns jedes Begriffes zu entbehren scheint, und 
von dem Eichhorn selbst weder irgendwo eine Definition gegeben hat, 
noch hat geben können. Wir glauben, daß der große, in Bezug auf 
Adelswesen und Ritterthum aber nicht gut orientirte Forscher sich durch 
das oben erwähnte Vorkommen einzelner 6i'v68 als milit68 und 
durch den Umstand hat tauschen lassen, daß nach alter, sehr erklärlicher 
Sitte Bürgernamen mit der Präposition „von" erscheinen, welcher Um­
stand mit einem Adelstände der Träger solcher Namen, wie ja der 
geringste Anfänger weiß, nichts zu schaffen hat.

Vergeblich suchen wir aber in dem genannten Werke Eichhorns 
einen Hinweis oder eine theoretische Begründung der Thatsachen, welche 
uns die obigen Urkunden in Bezug auf die Stadt Halberstadt 
und ihre älteste Raths-Verfassung, auch wohl in Bezug auf 
die Stadt Wernigerode liefern A. a. O. S. 159 giebt Eich­
horn an, daß im 12. und 13. Jahrhundert die Vorsteher des 
Gemeinderaths (ma^i'8lri eivium, M9^i8tri oon8ulum, *)  Bürger­
meister) dem herrschaftlichen Voigt oder Schultheißen wenige Mitwirkung 
ließen. Die in Genossenschaften vereinigten Handwerker 
(also die Innungen), obwohl sie zu der Gemeinde der Bürger nicht ge­
hörten, sagt Eichhorn weiter, hätten sich aufs Engste jener Obrig­
keit angeschlossen. Und gleich darauf heißt es: (So konnte der 
Rath und Bürgerschaft) ihrer Herrschaft nöthigenfalls einen Widerstand 
entgegensetzen, dem die Burgmannschaft innerhalb der Stadt nicht 
gewachsen war.

') Schlechthin synonym sind beide Ausdrücke doch wohl nicht: ersteres sind 
Bürger-, letzteres Nathsmeistcr, ersteres die krimi inter cives, letzteres die krimi 
inter consiliarios civilatis.

?) Leugnen wollen wir allerdings die Möglichkeit nicht, daß Einer der 
vereinzelt unter den Stadträthen Ritter Prädicirten auch dies Prädicat 

Allein diese Sätze sind keineswegs auf Halberstadt und die 
vorliegenden Urkunden anwendbar. In den miliw8 mim8t6riul68 
der Urkunden 1241 und 1246, die hier zugleich Rathmannen der 
Stadt sind, Burgmannen zu sehen, verbietet die Nichtexistenz einer 
Burg in Halberstadt, und außerdem sollen sich ja nach Eichhorn der 
Rath und die Burgmannschaft gegenüber gestanden haben. Abge­
sehen hiervon ist es aber wohl zu beachten, daß es keinen einzigen 
Fall giebt, in welchem ein im Rath sitzender Bürger, 
der als mil68 oder Ritter prädicirt ist, mÜ68 mini8t6- 
ri3li8 hieße. Vielmehr heißt ein solcher Bürger stets mile8 
schlechtweg, weil er eben (nach unserer Ansicht) mit der R itterw ürd e 
(durch Ritterschlag für tapfere Thaten) angethan war, nicht dem Ritter- 
stande angehörte. ?) Sodann aber stimmt die Reihenfolge der Kate-
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gorieen der Halberstadter Rathsmitglieder keineswegs mit den Grund­
sätzen übereiu, welche Eichhorn aufstellt. Denn wir sehen in Halber­
stadt im Jahre 1241 ff. nicht die ms^islii civilst!«, wie es nach 
Eichhorn sein müßte, an die Spitze des Stadtraths gestellt, sondern 
an die letzte Stelle; ihnen gehen voran die con^ilisiii civilst!«, in 
zwei Kategorieen zerfallend, in ritterliche Vasallen (Edelleute) und 
Bürger. Denn daß die „Otii^cnsc«" keine Burgmannen und noch 
weniger Adelspersonen sind, ist durch ihre Namen und Geschlechter außer 
allem Zweifel.

Ebenso ist theilweise falsch, was Eichborn a. a. O. auf S. 490 
sagt, nämlich: Der Rath (in den Städten) hatte wenigstens einen oder 
mehrere Bürgermeister an der Spitze*)  und wurde aus den ritter­
lichen (Patriciern) und andern freien Geschlechtern (doch meist mit 
Ausschluß der Handwerker und Kaufleute) auf eine gewisse Zeit gewählt. 
Jn einer Note beschränkt Eichhorn das Allgemeine seiner Zeitangabe, 
indem er angiebt, daß den Patriciern die Rathsfähigkeit „meiste erst im 
14. Jahrhundert zugestanden sei.

wegen de§ von ihm ausnahmsweise erlangten Besitzes eines Ritterguts er­
langt haben könne, wie z. B. bei den v. Schartow in Magdeburg, Es ist 
aber immer wohl zu merken, daß in unseren Urkunden eine aus lauter Rittern 
bestehende Nathsabtheilung genannt ist, während, wenn sonst unter den NathS- 
gliedern sich Einer als Ritter zeigt, dies ganz vereinzelt geschieht und inmitten 
der Andern, die nicht Ritter waren.

9 Eine ganze Reihe Thüringischer Urkunden beginnt z. B. mit den Worten: 
dios Consules, magistri consu'um .... civitatis .X. X,

Wogegen wir uns zumeist zu wenden haben, ist die völlig un­
klare und unrichtige Bezeichnung der Patricier als „ritterlicher" 
Geschlechter. Ein Bürger war aber kein Edelmann, und wenn ein 
Edelmann, was ja äußerst selten vorkam und ziemlich spät, in eine Stadt 
zog, so blieb er ein solcher und wollte nicht als Bürger angesehen wer­
den und dem Magistrat mit bürgerlichen Pflicbten verwandt sein. Wer 
je auf die Stellung auch der reichsten Bürger (Großhändler, Banquiers, 
Brauer) Acht gegeben und ihre Prädicate, die sie erhalten, ins Auge 
gefaßt hat, wird solche — und das sind die sichersten Kriterien — 
so bestimmt von denen edelgeborener, landsässiger Edelleute unterschieden 
finden, daß auch nicht der leiseste Zweifel übrig bleiben kann, auch in 
den reichsten und angesehensten Bürgern doch eben freie, aber nicht edle 
(cx militsi'i ocelinc su-o^nst!) Männer zu sehen. Ein Blick auf 
beliebige Urkunden des 12., 13. oder 14. Jahrhunderts lehrt den crassen 
Unterschied, der zwischen ritterbürtigen Personen twilitc« und ssmuli) 
und Bürgern (diMAonsc« und cive«) jener Zeit bestanden hat. Der 
heutzutage verschwenderisch und so oft mißverständlich gebrauchte Ab­
druck „Patricier" wäre füglicher mit „rathsfähige Geschlechter" zu ver­
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tauschen gewesen, als welche sich nach Abzug der Handwerker und Kauf­
leute nur die Großhändler, größere Landwirthschaft Treibenden (Brauer) 
und Rentner darstellen. Ueberdies weisen die Urkunden Magdeburgs 
und Halberstadts und anderer sächsischer Städte in der zweiten 
Halste des 13. Jahrhunderts allerdings die Jnnungsmeistec 
lmnFisti'i unionum) als mitberechtigte Mitglieder der städtischen Ver­
waltung auf, so daß auch hierin Eichhorns Theorieen sich nicht stich­
haltig erweisen. —

Es bleibt indessen die positive Beantwortung der Frage übrig: 
Als was haben wir uns die mililos oder milites ministeriales vor- 
zustellen, welche wir nicht vereinzelt, sondern frübzeitig oft in Mehrzahl 
an der Spitze des Stadtregiments in sächsischen Städten, wie z. B. 
in Halberstadt, Wernigerode und Sangerhausen, antreffen?

Wir halten dafür, daß diese rittermäßigen und ritterbürtigen, be­
kannten Adelsgeschlechtern ungehörigen Personen, welche wir an 
der Spitze der Stadträthe an gedachten Orten, zum Theil mit der aus­
drücklichen Bezeichnung als oousiliaiü eivitatis sehen, die Besitzer 
von Rittergütern sind, deren die obigen und andere Städte eines 
oder niedrere, wie es urkundlich und hinlänglich bekannt 
ist, seit den frühesten Zeiten in oder an ihren Mauern enthalten haben.

Wir müssen und können uns an dieser Stelle enthalten, die urkund­
lichen Nachrichten über die notorischen Rittergüter z. B. in Halber­
stadt und Wernigerode zusammenzustellen. Von den Rittergütern inner­
halb Halberstadts ist dasjenige sehr bekannt, welches dem Geschlechte v. 
Dorstadt lange Zeit gehört hat und, wenn wir nicht irren, noch jetzt 
als Freigut besteht. In Wernigerode wird außer der s. g. Schnaken- 
burg noch ein anderes adeliges Freigut, em Sattelhof, erwähnt, und 
wenn wir Burgmannen in Sangerhausen in Urkunden begegnen, so setzt 
dies die Existenz, wenn nicht eines Schlosses, so doch befestigter 
Vorwerke (Burghuten) voraus, die, wie zum Theil die Rittergüter 
von Wernigerode und Halberstadt, an den am meisten dazu geeigneten 
Punkten der Stadtmauer, als kleine Befestigungen für sich, lagen und 
kriegserfahrenem Männern vom Ritterstande, sei es von 
dem Rath der Stadt, sei es von dem Herrn derselben, zur Bewachung, 
Bewohnung und Bewirthschaftung angewiesen waren.

Diese unsere Behauptung von der Existenz gewisser befreiter, an 
strategisch wichtigen Theilen der Stadt belegener Höfe, die als wirk­
liche adelige Landgüter angesehen wurden, und von denen eben den be­
rechtigten Herren ein Dienst geleistet werden mußte, wird genügend unter­
stützt und bewiesen durch den Umstand, daß uns eine Urkunde noch von 
1310*)  einen gewissen Weinerns elietus 8Iar;6, einer bekannten

Orig. im Staats-Archiv zu Magdeburg s. L. Stift Louis, et LIaur. zu 
Halberstadt ?i. 94.
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Adelsfamilie angehörig, nennt, der hier milos Iluliigistn- 
c! ensis eivitntis genannt wird. Nicht etwa ein Stadt­
hauptmann — die Bezeichnung miles und der Begriff dieses Wortes 
dafür wäre doch wohl unerhört, außerdem kennt die Geschichte keinen 
zu dieser Zeit — ist in jenem Edlen zu sehen, oder ein Landsasse, der 
sich der Stadt zu militärischen Diensten verschrieben hatte, sondern sicher­
lich der Besitzer eines der Rittergüter in oder vor der Stadt, 
die derselben zum wesentlichen Schutze gereichten. Als 
ein wohl nicht unebenes Beispiel können wir an die milites rle 
nov3 eivitste (^In^elebuiA), die Ritter zKriegsleute) von der 
Neustadt, erinnern, die uns aus den adeligen Geschlechtern, namentlich 
v. Olvenstedt, v. Jnsleben, v. Schartow, v. Körlingen mehrfach in 
Urkunden des 13. und 14 Jahrhunderts begegnen. Aber wie wäre 
diese Bezeichnung zu erklären, wenn jene Edlen und namentlich der 
mächtige krmdexvicms miles c!o novrr eivitute, dem seine Söhne 
alle in dieser Eigenschaft succedirten, nicht die militärische Vertheidigung 
der Neustadt-Magdeburg zu leiten gehabt hätten und dazu stets bereit 
sich hätten halten müssen? Aber wo? Da es seststeht, daß die Neu­
stadt eine Burg, ein Schloß, wo sie als Burgmannen gedacht werden 
konnten, nicht enthalten hat, so wird das Richtige nur zu treffen sein, 
wenn die milites als Besitzer und Lehnträger jener Eastell- und 
Thurm Höfe angenommen werden, die als „Burghute" An- oder 
Vorbaue (Vorwerke) der Neustädter Stadtmauer waren, oder, vielleicht 
richtiger, das auf der Grenze zwischen der Alt- und alten Neustadt 
Magdeburg liegende, früh zerstörte Burggrafenschloß umgaben, schützten 
und sicherten. Selbstverständlich waren den Edlen, denen solche Höfe 
anvertraut waren, dieselben zu adeligen Rechten, als adelige Freigüter 
überlassen worden, deren Besitz sie zu dem Prädicat als milites oder 
fgmuli berechtigte. 2)

Diese hervorragende und gewichtige Stellung, die solche zur Ver­
theidigung und zum Schutze der Stadt vornehmlich berufenen Personen 
hatten, berechtigte sie in den Augen des Oberherrn der Stadt ganz vor­
züglich, wie uns scheint, in den städtischen Angelegenheiten mitzurathen 
und eine Hauptstelle in der städtischen Verwaltung einzunehmen. Und 
zwar ward ihnen eine solche Stellung wohl ebenso auf diese natürliche 
Weise zu Theil, als in Folge des berechtigten Einflusses, den der Herr

') die sich vor und um alte deutsche Schlösser sinke», namentlich zu Nürn­
berg um das Burggrafenschloß.

So verbürgen sich z. B. für die Markgrafen von Brandenburg alle 
Ritter und Knappen auf dem Hause zu Wolmirstedt, dcsgl. alle Ritter 
und Knappen auf dem Hause zu Angermünde, die auf diesen beiden Häusern 
Burg lebn haben, 1305 (Riedel I. c. X. XV. p. 52.) Die Qualität der 
betr. Burglehn machte sie zu Rittern oder Knappen.
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der Stadt (Bischof, Fürst oder Graf) auf die Eonstituirung der städti­
schen Verwaltungsbehörde oder des Magistrats ausübte. Viel weniger 
mag es im Wunsche der Bürgerschaft, der eigentlichen, Handel und 
Gewerbe treibenden Einwohner gelegen haben, derartige Personen, die 
keine bürgerlichen Lasten trugen, nicht das Bürgerrecht besaßen und nur 
im engsten Verhältnisse zu dem Oberherrn der Stadt standen, an der 
Spitze oder auch nur als Mitglieder des Magistrats zu sehen. Und in 
der That ist es nur eine kurze Zeit, wahrend welcher wir solche ritter- 
bürtige Personen als Rathsverwandte antreffen, hauptsächlich nur zu den 
Zeiten, da die Entwickelung der Rathsverfassung in den Städten nur 
in den ersten Keimen vorhanden war. Jene Halberstädter Urkunden 
von 1241 und 1246 fallen in eine Zeit, aus der wir über die Ver­
fassung und Verwaltung der meisten sächsischen, ja größerer Städte 
wenig oder nichts wissen. Die älteste bekannte Rathsurkunde Magde­
burgs z. B. datirt erst vom I. 1244, und das ehedem noch vor­
handene Magdeburger Stadt-Archiv wies keinen frühern Bürgermeister 
der Stadt nach, als aus dem Jahre 1213. Freilich war das Maß 
der Macht und Selbständigkeit einer Stadt auch das Maß für den 
Nachdruck, den sie ihren Bestrebungen geben konnte, solche unbürgerliche 
Elemente aus den Reihen der städtischen Eommunalbeamten zu bannen, 
und selbstverständlich ist es, daß, wo es keine milit68 als Burglehn- 
oder Rittergutsbesitzer in und vor der Stadt gab, solche auch nicht in 
den Stadtrathen gefunden werden. Eine RathS-Urkunde von Halber­
stadt vom Jahre 1261, mit den Worten beginnend: Ko8 Lon8ule8, 
Kui-Ak>l)808 et ?OPU>U8 eivito1i8 1l3lkei8tucl,') läßt jene Katego- 
rieen der Rathsverwandten vom I. 1241 nickt mehr deutlich erkennen; 
möglich ist es allerdings, dass, wie dort die eon8isiHi, so hier die eon- 
8ule8 aus den Kategorieen der mililc8 und s>urL!6N8e8 zusammen­
gesetzt sein können. Jn Salzwedel nennt sich 1239 die Stadtver­
tretung univei'8i' 00N8uIe8 sjriLim 6IV68 in 8., 2) 1256 der Rath 
von Ruppin eon8ule8 civit3ti.8 k.,') zu Anfang des 13. Jahrh, der 
von Stendal nur: con8ule8 cle 8t ,*)  und ebenso 1233 und 1251, 
1288 die ganze Stadt-Reprasentation: ^l!vocatu8, 8est)ini, con8u1e8 
et commune in 8t., und 1284 der Rath von Salzwedel: eon8u- 
1e8 gntiljuLm (novue) civil3ti8 8.7) Jn Sangerhausen und 
Wernigerode aber, deren städtische Freiheit und Rechte auch in

9 Lop 61. >. 85 v im K. Staats-Arckiv zu Magdeburg.
') Riedel I. c. z. I. s>. 122.

1k>6. X. IV. 282.
*) Il.id. X. XV. p. ll.

Iliiä. I c. p. 9. 12.
«) Ikiä. I. c. p. 24.
') Ibi<I. z. XIV p. 30.
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gleichem Verhältniß zu der ersten Ausdehnung dieser Städte stunden, 
konnte das Rathsmittel nicht von dem Eintritt jener aristokratischen 
Elemente, der Besitzer der städtischen Ritter- und Burggüter, so bald 
frei werden, und deshalb sehen wir hier mehrere, dort einen mi>68 auS 
altadeligen Geschlechtern an der Spitze des Raths. Aber diese Personen 
waren nicht Bürger, welche Ritter waren, die Ritterwürde erlangt hatten, 
sondern Ritter (adelige Personen), die zugleich als Stadträthe fungirten. 
Vielleicht erklärt dieser Umstand auch, daß wir in der Halberstädter 
Urkunde so auffälliger Weise die muAi.^ti'i ei vituli« den eonsi- 
liarii eiviluti« nach gesetzt sehen. Des Standes der so zu 
sagen „adeligen Bank" der Rathskerrn willen wurden diese schlechthin 
den Bürgermeistern, die nicht von Adel waren, vorgesetzt.

Schließlich noch einige Worte über jene Sangerhäuser Raths- 
Urkunde von 1281, welche mit den Worten beginnt: 0. 0. et k). 
milite« et eon8ule8 c!e 8an^ersiu8en, d. h. nicht: C(unemund) 
G(oswin) und Ul(rich) Ritter und (zugleich) Rathmannen der Stadt 
Sangerhausen, sondern C. G. und U. v Sangerhausen, Ritter, und die 
Rathmannen von Sangerhausen, oder, wie wir meinen, nock besser: 
und die übrigen Rathmannen von S., so daß ein vollständig dem Hal­
berstädter Verhältnisse von 1241 paralleler Fall vorliegt. Die drei 
Herren v. S., aus altadeligem, noch bis ins 17. Jahrhundert blühendem 
Geschlecht entsprossen, waren Burgmanncn der alten Sangerhäuser Stadt- 
veste, des ansehnlichen Sitzes desjenigen dynastischen Geschlechts, dem 
der Hochmeister des deutschen Ordens Anno v. Sangerhausen entstammt 
war, und in dieser Stellung, als Repräsentanten einer Schutzmacht der 
Stadt, berufen, mit an der Spitze der städtischen Verwaltung zu stehen. 
Dadurch waren sie wirkliche 60N8uIe8 oder doch diesen gleich, und jene 
Urkunde vom I. 1281 ist nicht von ihnen allein, sondern auch von den 
übrigen, namentlich nicht aufgeführten Rathmannen ausgestellt, da sie 
eine rein städtische Angelegenheit betrifft.

Zahlreiche Urkunden liegen vor, welche uns über das interessante 
Geschlecht der Herren v. Sangerhausen (niedern Adels) unter­
richten. Wir heben Einiges daraus hervor. Wohl der Vater oder 
Oheim jener drei Ritter von 1281 war der dem ersten derselben gleich­
namige Cunemund v S., der sich 1252 urkundlich zeigt, auch 1253 
sehr bezeichnend L. mils« Uo 8. (nicht L. <1o 8 , müe«) genannt 
wird, weil er von seinem Gute in S. seine militia hatte. Fünfzehn 
Jahre später, 1268, werden uns zwei Brüder, Goswin, Ritter, und 
Eunemund, genannt, auch ein Knappe Heinrich v. S., der mit 
Hedwig v. Arnsberg vermählt und der Vater dreier Söhne war, 
des Ritters Goswin, der einen Sohn Heinrich hinterließ, Ludwigs 
und Heinrichs v. S., welcher Canonicus zu Jechaburg ward.')

') Müldener Bergschlösser u. s. w. p. 16.
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Die drei Mitaussteller der Urkunde von 1281 treten auch 1289 und 
zwar als Brüder und mit einem vierten Bruder Heinrich auf. Der 
letztgenannte Ulrich erscheint 1290 in der Würde eines Ding grasen 
von Sangerhausen (Drimis UiZ^rnviu^ »le 83n»eiku86n), 
und zugleich mit ihm sein Oheim (pntruu8) Ritter Goswin (wohl der 
obige Sohn Heinrichs) und ein Goswin der Jüngere (Oo^vinus 
juv6n>8 Uo 8cMHer!iri86n), das Jahr darauf, 1291, auch Heinrich 
v. S. Dieses Letztem Bruder nennt eine Urkunde desselben Jahres 
Friedrich v. Berge.') Endlich werden die obigen Brüder Gos­
win und Ludwig, Heinrichs Söhne, 2) noch 1309 namhaft gemacht; 
als ihr oon8okrinu8 wird der 8trvnuu8 vir UuUo1s>tni8 ^rn8- 
bei-A bezeichnet.*)

Nordhausen und König Heinrich IV. von Frankreich.
Von

Dr. Gustav Schmidt, 
Gymnasial-Director zu Nordhausen.

Im Frühjahr 1591 schickte der Kurfürst Christian von Sachsen 
seinen Rath Dr. Eberhard von Weihe an den Rath zu Nordhausen 
und ließ ihm mittheilen, daß der König Heinrich (IV.) von Frankreich 
und Navarra bei ihm und andern evangelischen Fürsten um Hilfe nach­
gesucht, die ihm von Sachsen und andern Fürsten bewilligt sei. Die 
Stadt Nordhausen wurde aufgefordert, im Interesse der gemeinen Wohl­
fahrt deutscher Nation und zur Erhaltung von deren Libertat und Frei­
heit, insbesondere aber zur Sicherung der christlichen, wahren Religion

') Urkundenbuch des hist Vereine von Nicdersachscn, Kl. Walken» ied Ik. 
p. S39.

2- Ihr Vater wird bisweilen auch Goswin genannt.
Das Wappen des Geschlechts zeigt nach dem vorliegenden Siegel 

Meinhards v. S. «1« 1452 (Mansfeld tÖ> süns längs der Seiten- und des 
untern Sckildrandes gesetzte Rosen und aus den: Helm zwei Lüffrlhörner. 
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dem Könige mit Geld zu Hilfe zu kommen. Der Rath beschloß hier­
auf, namentlich dem Kurfürsten zu gefallen (Schreiben des Raths an 
den Kurfürsten (6. <i. 7. April 1591), dem Könige „gegen gebührliche 
Assecuration" 4000 fl. zu 5 Procent auf 3 Jahr vorzustrecken: 
mehr zu thun sei nicht möglich, denn „die Stadt liege an einem abge­
legenen Orte Landes vor dem wilden rauhen Harze, wohin keine sonder­
liche Landstraßen noch große Commercia gehn oder getrieben werden", 
sie hatte keine eigenen Dörfer oder andere Landgüter, sondern die vor­
nehmste Nahrung ruhe auf dem Bierbrauen, das früher viel eingebracht 
habe, seitdem aber die benachbarten Grafen von Schwarzburg, Stolberg 
und Honstein fast in allen Städten, Flecken und sogar in etlichen 
Dörfern eigene Brauhäuser eingerichtet und den Unterthanen, die sonst 
auf 5 und mehr Meilen Weges in der Stadt Nordhausen ihr Bier 
geholt, das bei schwerer Strafe verboten hätten, sei die Nahrung im 
höchsten Grade beeinträchtigt. Jn alten Zeiten habe man den Grafen 
zu Stolberg eine bedeutende Summe geliehen, die allmählich auf 17000 fl. 
angewachsen sei, ohne daß man Aussicht auf Wiedererlangung hätte rc.

Jn Folge dieses Beschlusses ersuchte der Fürst Christian von An­
halt ?) den Rath, die Summe nach Dessau am 9. Juni einzuzahlen; 
indessen die Stadt verlangte erst die ausbedungene Assecuration. 
Nachdem diese gegeben war, nahm der Anhaltische Pfennigmeister Johann 
Spiegel an dem erwähnten Tage das Geld zu Nordhausen in Empfang. 
Eine Jnterimsquittung stellte Heinrich do 1u lour, Burggraf zu 
Turenne, Graf zu Momfort, geheimer Rath des Königs von Frankreich, 
d. d. Dessau den 27. Mai n. St. aus.

Indessen die bei der Einzahlung versprochene königliche Assecuration 
blieb lange aus, bis endlich der königliche Sekretär Zacharnrs Colb dem 
Rathe von Frankfurt aus schrieb (d d. 12. Nov. 1593), der König 
habe seinen Botschafter, den Herrn do k>08N68, mit Ueberreichung der 
Handschrift beauftragt, aber ehe er seinem Auftrage habe nachkommen 
können, sei er vom Könige abberufen worden und habe ihm die Sache 
übergeben; aber persönlich zu kommen sei ihm unmöglich, er bitte daher 
jemand zu schicken oder hier in Frankfurt zu beauftragen, der das 
Schreiben des Königs gegen Rückgabe der Quittung Turennes in Em­
pfang nehme. Der Rath schickte in Folge hiervon einen aus seiner 
Mitte, den Rathsherrn Heinrich Ruprecht, nach Frankfurt, mit dem

9 Als Beweis für den Beifall der Stadt wird hervorgehoben, daß das 
Rathbaus einzustürzen drohe, ohne daß man bis jetzt an einen Neubau denken 
könne, und die im Jahre 1540 abgcbrannte Knabenschule habe auch noch nicht 
wieder aufgebaut werden können.

D <1. 6. Dessau 159«, 12. Mai und Dresden 25. Mai.
3) Schreiben des Raths an den Firsten von Anhalt 4. ä. 1591 Mai 16. 

und an den Kurfürsten von Sachsen 1591 Mai 24.
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Auftrage, die königliche Assecuration anzunehmen und zugleich mit Aus­
einandersetzung der mißlichen Verhältnisse, in denen sich die Stadt be­
fände, den Wunsch auszusprechen, daß die 4000 fl. möglichst bald 
zurückgezahlt würden. Ruprecht empfing im Februar die schon unter 
dem 15. Mai 1592 ausgestellte Obligation >), hatte aber sein Bedenken, 
da sie „alt herkommenen Brauch nach" in französischer Sprache abge­
faßt war, indessen durch Vermittelung des „in der Sprache erfahrenen" 
Dr. Sixtinus, der auch der Stadt Erfurt in gleichem Falle gedient 
hatte, wurde die Sache glücklich zu Ende gebracht. Colb versprach den 
Wunsch der Stadt wegen baldiger Rückzahlung der Anleihe seinem 
Herrn mitzutheilen.

Als die drei Jahre abgelaufen waren, schrieb der Rath von Nord­
hausen an den Rath zu Frankfurt und fragte an, ob etwa dort die 
Summe, wie m der Obligation in Aussicht gestellt war, eingezahlt sei, 
aber vergeblich: in Frankfurt wußte man nichts von dem Gelde. ?)

Wieder verging ein Jahr, es erfolgten weder Zinsen noch wurde 
das Capital zurückgezahlt. Da kam dem Rathe zu Ohren, daß Ernst 
von Mandelsloh auf Hedersleben, der als Oberst Jahre lang in Frank­
reich gedient hatte, Verbindungen in Paris hätte und vielleicht helfen 
könnte. Seine Antwort * *)  lautete wenig tröstlich, er selber habe von 
der Krone Frankreich noch eine ziemliche Summe zu fordern, aber es 
sei noch nichts zu erlangen, da der König wegen Fortdauer des Krieges 
noch zu keiner Ruhe oder Frieden kommen könne, der Oberst Otto Edler 
von Platho sollicitire seit 2'-2 Jahren um das Geld, das man ihm 
schuldig sei, und habe noch nichts bekommen, obgleich er zwei Drittel 
seiner Forderung habe schwinden lassen wollen. Uebrigens versprach er 
gelegentlich Briefe für den Rath nach Paris besorgen zu wollen. Im 
October 1596 wurde also dem Sekretär des Obersten, einem gewissen 
Höppel, ein Mahnbrief an den König mitgegeben.

0 S. Beilage ä, wo sie nach einer gleichzeitigen Copie abgedruckt ist. 
Zugleich wurde ibm die Quittung des Balthasar Gobelin, conseiller 4u ro? e» 
tresorier 6e son espsi-gne, über 4000 st. oder 2222 Thlr. 12 Sons 6 Oenier» 
lourn. eingehändigt (4. <i. I. Juni 1591), s. Beilage ll.

?) Frankfurt >594 Febr. 17. st. v.
Z) Antwort vom 9. Sept. 1594.
*) Hedersleben 1595 Sept. 26.
-0 Beilage 6.
') Sept. >603.

Aber weder dieser Brief noch andere hatten Erfolg, ebensowenig 
die Vermittelung des Raths zu Frankfurt, als die des Grafen David 
von Mansfeld, dessen Bevollmächtigtem, dem Friedrich von Gottesheim 
aus Straßburg, man die ganze Sache übergab §) Dieser that zwar, 
was er konnte, setzte sich mit dem Herrn von Villeroy und Bongarsius
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in Verbindung, rieth aber schließlich der Stadt, ') nicht allein vorzugehn, 
sondern in Verbindung mit Erfurt und andern Städten, das werde 
eher helfen, zumal da die Fürsten sich im December 1603 oder Januar 
1604 mit der Krone Frankreich dahin verglichen hatten, ihre Forderungen 
in Terminzahlungen in Empfang zu nehmen, wozu die Einnahmen aus 
den Zöllen angewiesen würden. Die besten Absichten scheint dieser 
Gottesheim gehabt zu haben, aber es war unstreitig schwer, in Paris 
etwas zu erreichen. Jn einem spätern Briefes erzählt er, daß er 
lange Zeit auf seine vielfachen Gesuche weder vom Könige noch von den 
Räthen Antwort erhalten habe, eine schließliche Audienz bei dem Herrn 
von Rosinus (?) habe auch zu nichts geführt, endlich habe er, als er 
am 27. November bei dem kursächsischen Gesandten in Fontainebleau 
gewesen, den Herzog von Bouillon gesprochen und dessen Rath in An­
spruch genommen. Aber auch die von diesem vorgeschlagenen Wege 
hatten bislang zu keinem Resultat geführt, nur soviel habe er erfahren, 
daß der König die deutschen Sachen jetzt an bestimmten Tagen vnd 
durch bestimmte Räthe bearbeiten lasse, um endlich den Ansprüchen der 
deutschen Fürsten und Städte gegenüber zu Ende zu kommen.

Mittlerweile hatte der Rath sich übrigens nach einer andern Er­
ledigung seiner Schuldforderung umgesehen und war zu dem Zwecke mit 
einem gewissen Wolf Lebzelter, Bürger und Baumeister in Leipzig, in 
Verbindung getreten, der bereit war, mit Hilfe des Nürnberger Handels- 
l auses Bosch und Forenberger das Geld einzutreiben. Die Vorver­
handlungen dauerten ziemlich lange, auf der Leipziger Ostermesse 1605 
war zuerst davon die Rede, dann wieder auf der Naumburger Peter- 
und Pauls-Messe, die Sache zog sich aber bis zum Januar 1607 hin, 
wo endlich dem Lebzelter die königliche Obligation, sowie verschiedene 
Vollmachten gegen Revers zugingen. Man geduldete sich wieder 1 V, 
Jahre. Als aber August 1608 Lebzelter noch kein Resultat berichten 
konnte, bat man ihn, die Sache fallen zu lassen und die Papiere heraus- 
zugeben. Er erhielt an aufgewandten Unkosten 14 Thlr. 2 Gr. und 
für seinen Diener 3 Thlr. Trinkgeld und tröstete die Mandanten über 
die Resultatlosigkeit damit, daß die kursächsische und kurbrandenburgische 
sowie andere Forderungen bis jetzt ebensowenig trotz fortwährenden Solli» 
citirens befriedigt seien.

Ein Arnstädter, Georg Breithaupt, der wegen der Mansseldischen 
Forderungen längere Zeit in Paris gewesen war, schlug dem Rathe vor, *)

4. März 1604.
2) Paris 12/22 Febr. 1607.
U) Zwei Schreibfehler mußten schließlich in der Vollmacht noch verbessert 

werden: es stand Thomas statt Wolf Lebzelter darin, und statt 1606 hatte der 
Schreiber 1506 geschrieben.

*) 1609 6. Sept.
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sich mit dem .Jlonsieur <Io Vci<1 Xueine" in Verbindung zu setzen, 
einen vornehmen Manne und Advokaten in Paris, aber die Forderung, 
die dieser Advokat stellte, jährlich WO Kronen und bei Auszahlung des 
Gelbes nochmals 100 Kronen, scheint den Rath abgeschreckt zu haben, 
wohl auch das, daß dabei Ucberantwortung der Originalverschreibung 
verlangt wurde.

So ruhte die Sache wieder ein paar Jahre. ') Da wandte sich 
ein Erfurter Bürger und Kaufmann, Johann Mohr, der mit dem oben 
erwähnten Nürnberger Handelshause in Verbindung stand und auf diese 
Weise wohl von der Sache gehört hatte, an den Rath mit der Anfrage, ?) 
ob man nicht geneigt sei, gegen ein leidliches Gebot die Forderung zu 
cediren. Er bot 2000 fl., zahlbar auf der nächsten Leipziger Michaelis- 
messe, die Zinsen müsse man natürlich fallen lassen. Daß man in Nord­
hausen allmählich — es waren nun 2! Jahre seit der Einzahlung ver­
flossen, und König Heinrich war schon mehrere Jahre todt — das Eapital 
anfing für verloren zu halten, das man aus Rücksicht auf die Wünsche 
des Kurfürsten von Sachsen verliehen hatte, ist ganz natürlich, es kommt 
daher schon in dem Briefwechsel mit Lebzelter die Anfrage vor, ob er 
nicht Lust habe, die Forderung zu kaufen. Lebzelter ging nicht darauf 
ein, und daher erklärt sich auch wohl, weshalb das Nürnberger Haus 
die Sache nicht recht ernst betrieb, da außer den Provisionen kein be­
sonderes Geschäft in der Sache zu machen war. Da hinter dem Erfurter 
Mohr dasselbe Nürnberger Haus steht, so ist wohl anzunehmen, daß von 
diesem diesmal die Initiative ergriffen, Mohr nur vorgeschoben wurde 
und sich gegen Zusicherung einer „Verehrung" gebrauchen ließ. Nach einigem 
Hinundherschreiben wurde man über 2500 fl. einigt) mehr erklärten 
die Käufer nicht geben zu können, weil am französischen Hofe große Un­
kosten spendirt und aufgewendet werden müßten und viel Zeit verloren 
ginge. 4) Ein Versuch des Rathes, nachträglich, mit Rücksicht auf den 
entsetzlichen, am 21. August erlittenen Brandschaden, noch 3600 fl. zu 
erlangen, schlug fehl. Ueber die Formalien erhielt der Rath aus Nürn­
berg durch Mohr genauste Anweisung. Danach wurden Schreiben an 
König Ludwig Xlll. 5), an den königlichen Rath und ersten Sekretär 
Herrn von Villeroy und an den Präsidenten des obersten Parlaments-

0 1609, 20. Oct. wurde (durch hessische Vermittlung?) dem Herrn Erich 
Volkmar von Berlepsch eine Vollmacht zum Sollicitiren ausgestellt, aber vom 
Resultate erwähnen die Acten nichts.

1612, >4. Juni.
Erst wurden 2000 geboten und 3000 verlangt, dann 2200 geboten und 

schließlich 2500.
*) „auch kann bald Aenderung am besagten Hofe vorfallen, sonderlich die­

weil die Heurath mit Spania Vorgängen". Mohr au den Rath 1612 Juli 14.
») S. Anl. 0.
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Hofs Janin, eine Procuration und eine Cessionsurkundefür den Herrn 
von Vei d3U6in6, den Compagnon des Ambrosius Busch und Agenten 
verschiedener deutscher Reichsstädte beim französischen Hofe, alles d. d. 
30. April 1613 aufgesetzt, und zugleich die Obligation des Königs, 
sowie die Quittung des Gobelin mitgeschickt. Der Rath erhielt richtig 
seine 2300 st., büßte aber 1300 st. und 21 Jahr Zinsen ein.

Gleichzeitig war mit Erfurt abgeschlossen worden, die Stadt hatte 
ihre Forderung für 7000 fl. verkauft, also wohl 10 oder 12,000 fl. 
verliehen.

Auf die Nachricht von dem ,,glücklichen Geschäft" versuchte auch 
die Stadt Mühlhausen ihr Heil, mit welchem Erfolge, ergeben die vor­
liegenden Acten nicht.

Beilagen.

ä. üonig Heinrich IV. von Frankreich stellt der Stadt Nord­
hausen eine Obligation über 4000 st. aus.

Motteville 1592. Mai 15. ?)

par lo Ai'366 6s Oieu lle Vrance 6t de ^nunrrs 
8 I0U8 66U>X qui 668 sM686Nt68 I6ttor8 V6ri out 8»Iut. 1.8 8U6- 
6688I0N do 668t6 6OUrONN6 8 l3(jU6ll6 >1 3 plou 3 0l6U N0U8 
3PP6II66 868t3Nt t5OUU66 3660MP3AN66 d'uN6 lort6 6t pui883Nt6 
r606lIi0N 68I6U66 60Ntl6 >6 I6U lio^ dorNIO? d666ll6 NO8tl'6 
pr6(l666886ur P3N 13 plus P3rt (168 VIÜ68 6t P6UpIs do 66 
Ho^3UM6 3 13 8U86it3ti0N d'3U6UN8 38PII3N8 P8N 66 M0^6N 
6t P3? 8UPPOrt8 68tr3NA6r8 3 I U8UI-p3tlOU du 668dlt6 60UI0UU6, 
Ia V0^6 d68 3rM68 N0U8 3uroit 68t6 vn r6M6(l6 N666883ir6 
pour obui6? 3 81 ini6cjU68 d6886in<^U68 6t I-3M6N6I- N08 dit8 
8ubl66t8 robollos 3 I'o1)6i883U66 (jllils N0U8 dolUONt, 6N^U0^' 
168 pui883N8 ot)8t36l68 qv6 N0U8 3UION8, I6^uirOI6Nt plus 
Al-3lld68 ko?668 6t M0V6N8 HU6 do N0U8 M68M68 N0U8 N6 
POUUION8 kouruir, <^ui N0U8 auroit oonti 3iut rsollorollor I3^d6 
6t 388l8t8N66 de 608 t)0N8 3M^8, 8p66i3ll6M6Nt dö8 prin668 
Vlll68 6t k0put)I'iqU68 d ^l6M3IZN6 (PI6 3Uri0U8 68tlM62 plu8 
atkoetiouol' 3U b>6N d6 N08 3tf3Il-68 6t 3 In 6ON86I-U3tion d6

') S. Anl. L.: eS ist unstreitig derselbe, den Breithaupt dem Rath als 
Mittelsperson vorgeschlagen hatte.

2) Eine andere Kopie bietet mancherlei, doch nur orthographische Varianten. 
Aber der königl. Sekretär heißt Rrnot.
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668t 68tat P033 Io8l3oito 33iicio 6t 1)0336 i3l6lIiA6366 c^ui 
3030163t 68t6 do tout 1om>)8 63t30l63308 03130 168 ko^8 308 
p36d606880338 6t >6 8t. Kmpil'6 3^31)1 6330^0 V638 6ulx 3 
668t 6Ü66t 308130 l3680tl03 6t blO3 313)6 003813 16 Vi003lt0 do 
11)330330 3 >1308031 5>36 do Louillon 6t Äl3l'680k3ll do k>3N66 
3366 ot)33^O do Io8 30(>30II3 (io 308ll'0 s)3l'1 303 863l0M03t 
do 3038 80003lil' do A038 do A363I0 t33t do 6ll033l t^36 66 
piod P033 60M>)0863 V30 1)0330 6t P3I83310 331360 do 16363 
33Ü03, M3I8 33881 3038 VOoIo'lI' 3660MMOd03 63 P368t do 
(>30^36 1)0330 0t 3Ot3l)Io 8031M0 do (1013638 P033 3^d63 3 
I'03l36l036130ll1 do Oollo 130^63331 I oI)I>A3tiO3 (>3I l033 8630lt 
P38860 P33 308t30 (lll 003813 63 308t30 3031 63 363)1)03386- 
I3(?llt d08dit8 >)1'08t2 33X 1033)08 6t 603(1)11038 (>3I 8630i63t 
60336338 63t36 63lx 63 V63t3 (Io >1033013 (>36 l3^ 3331038 
833 66 53101 OX^odioi' s)33 302 Iottl'68 >)3l63l08 63 XXIIIe ^033 
doClot)36 AlVc IIIIx! dlX, 66 (>M>8 3038 3310163t 1it)633ll03163l 
36603(16, 3038 3^3Ilt 308136 (Üt 603813 331630 V30 333166 6' 
6313303 8IX Nlll otl6333lx 30I8t368 6t llOlt 3lil 1338(^363612 
8v3l)8 13 0ll33A6 Ot OOodoilO llo 308t36 t3680tl63 6t 13683310 
003813 01)3181133368 PIIIIOO 6' .^lllmlt 3300 303)1)36 Ot 0cj3IP3A0 
6'33tlIl03V6 Ot 3133)1)038 lloilt >3 16300 Ot >)363)io36 31038t36 
3330i03t O8tO >13^68 (168 (1(3061'8 l>30 1o8(1it8 P3I3008 Ot Villo« 
3038 3330103t s)368l03 s)033 008t ktkoot, 3 (>30^ 302 t3080ll038 
6t 1)038 33li8 >68 1)3I'FM0i8l368 6t 60380iI (1k I3 VlIIo Ot 36- 
P3t)li(>36 (io 1^03133803 3330i63t 003tl i1)3^ P033 1633 P3l't 13 
80MM0 6o (>33l30 I1)ii 1103138 3 (>31320 b3t2 PI606 31030^6 
6'^l6M3iA36 s>33 13 (>3lt3366 (1(1 tl6803I03 6o I108t36 68s)33Z36, 
(>31 1'63 363(1 0031>)t3l)l6 (l03t >68 (1631038 3330163t 68t6 613- 
>)l0^62 3366 168 33l308 33(Üt 0ll60t 3138^ (>3 il 3 68t0 V63l1si6 
63 308t30 60386Ü, Ot VOllloilt 83ti8f3l'3<! (io 308130 P33t 3 66 
(>3l 086ll6t t33t P033 1'38806333360 (13 36mi)03386M03t 63-
6'lt P368t (>36 P033 I'l3(l6M3it6 60 3O8tl'O 6it 003813 !o 630 
ä6 L03HI03, 3038 3 668 633868 33038 6O3fo886 ot 3660A363, 
603f088038 Ot 3060^3018038 >133 668 Pl 6863t68 6030103 33(1it8 
86IA36338 60 I^03t30863 I3(1it6 8031310 66 (>33t36 3li1 6o3I38 
3 63386 (io V33^ Ot Io^3l s)368t 3 3038 5316t, 3M8^ (>36 dl6t 
68t 63 I'33A63t6 366688it0 do 308 (1it8 31531368 Ot P033 Io 5)163 
d6 068t 68t3t Ot 30^33310 Ot (>36 1'ot)IlZ3tiO3 833 66 j)38866 
P33 308t36 dit 603813 Io (136 do HomIIoiI tO3336 833 3038 Ot 
3 308t36 6ll33A6 Ot do 302 83666880338 30^8 60MW6 53I0t6 
6t 603t330t66 63 308t36 30M 63 VOltd do 308136 dll PO33oil' 
P033 168 006381038 838dll8 s)30I36l33l 03 b0336 5o^ Ol j)3- 
3Oll0 do 301s f)033 3038 61 308 dit8 8360688031'8 30^8 Ot 803b8 
1'obÜZ3li03 Ol 8p66i3ll6 1ll'p0l1l0(>30 (Io 1038 Ot 6ll386338 302

11
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bl6N8 et cle 668te Oite N08tre eouronne PI'68ent ot u venir 
qu6l86on^u68 pa^er et faire pa^er et rembour8er auxclit8 
86iZn6ur8 cie Xortau8en ou autre8 a^an8 clroicl ci'eulx ieelle 
8omm6 8U8clite en Inclite ville ou en eelle cle krancfort en 
pareille8 68poee8 cle llorin8 a c^uinre batr: pieee mono^o 
cl'XlemaiZne, ou Ia valleur cl'ieelle mono^o de Aranee 8elon 
le eour8 puelle aura.

Lor8 cluclit rembour8emont cian8 Io temp8 et terme Oo 
troi8 an8 a eommeneer clu vinAt 8eptime ^'our cle ^la^ will 
V« IUI» vnee c^ue leclit pre8t a O8to laiot aueo Ie8 intere8t2 
a rai8on cle eincj pour eent par elia8eun an 8u^uant la eou- 
8tume cle I'empire et pa^ai)Ie8 an XXV« clo ^'uillot ^'our et 
fe8te cie 8t. ^aec^u68 ju8lju68 a plain et enlier rembour8ement 
a peine cle tou8 cle8pen8 clomaiZe8 et intore8t8 8oub8metant 
a ee faire en Ia meilleure forme c^ue clo clroit 86 peult tou8 
6t eligeun8 no8ciix bien8 6t cl6 668t6 clite no8tre eoronn6 pour 
1'entier aeeompli886ment cl6 tont 66 ljue cle88U8. Lar tel 68t 
no8tr6 plai8i'r. Ln t68moin8 cle cpio^ nou8 auon8 ZiZne 668 
pr686nt68 cie n08tre main et Z I66lle8 fgit mettro et 3pp086r 
no8lre 86ol, clonno au eamp a lilotevillo Io XV« ^'our clo mav 
l'an cie Zraee l^lil einc^ een8 cjuatro vinZtx clou^ro et cle no8tre 
reZne le troi8ieme.

llenr^. 

par le ko^.

kenol 8ut)8er.

8. Quittung -es Satthasar Gobelin über dic 4000 fl.
1591. Juni 1.

le LaltkaLar Oobelin eon8eiler Ou ro^ et tlue8orier cle 
80N 68parAN6 eonf6886 auoir reeeu eomptant cle ^Ie88iour8 le8 
bourA6mei8tre8 et eon8eil cle Ia ville et republic^ue cie Xort- 
8au86n Ia 8omm6 cle cjuatre mil tlorin8 ci ^IlemaZne cle quinae 
bat2 pieee, monno^e cluclit pa^8, rouonant ä rai8on cle XXV 0 
batr pour 68eu cle branee, a la 8omme clo cloux mil cleux 
eent vinAt cleux 686U8, vnre 80I2 8ix clonior8 1'ornoi8, clont 
1e80it8 8eiAN6ur8 ont faiet pr68t au ro^ pour 8ut)uenir ä 868 
vrZen8 aüair68 et 8erviee8, me8M68 ä partio clu pa^emont cle

') Andere Kopien haben 26 und 27.
Andere : 13.
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Ia ieuoe, 8oude et entretenement de 1'armee 68trangere ^lle- 
mande, que 8a a üuet mettre 8U8 pour 8vn 8erviee au 
pai8 d'^IIemagne, sio laquolle 8ommo ^Ie2222 68OU8 11 8ol. 
6 d.) je me iion8 eontent et Kien pax e ei en quite Ie8dit8 
8eigneur8 de?<ortlrau8en ei iou8 autre8. Ie8moing mon 8eing 
manuel 8> nn8 le Premier jour de luing I'an mil eineq cent 
quatre vingt ei on^e.

Lnreg>8tre au eontroolle genera! de8 6nanee8 par mo^ 
8ou1>2 8igne II. Alaute (?) lo ltuietie8ino jour de luin Alii 
Vc quaiie vingt ei dou86.

L. Der Nati; bittet Lönig Heinrich IV. um Stählung der 
Forderung.

1596. October 20.

Lbri8tiani'88i'mo potenti88imoque prineipi ae domino Hen- 
ri'oo IV. Oalliarum ei lavari ae regi, domino no8tro elemen- 
ii88IMO.

Ke8 IP89 NO8 eogit, 8ereni88ime rex, regiam maxistem 
tuam Iiieri8 no8tri8, Io» 8itan importune, 80lI neoe88arie iamen, 
appellare ei gravi88ima regni I'ranoiei traetantem negotia 
interpellare. I'roinde ut bane no8iram tam audaeier 8U8- 
eeptam 8eripiionem elemenier aeeipiat, demi886 maj68i3tem 
tuam atque 8up^>lieiter oramu8. ^innu8 Imdie lere 8exiu8 

agiiur, eum msqo8tati iuae quaiuor niillia llorenorum, quae 
tum a nobi8 petebantur, mutua acl 8iA»iÜ6anrIum 8tullium no- 
8trum ianto reZi rleOitum 0e(Iimu8. tit <>uit1om bae no8 leze 
aique eonditiono ea declimu8 (quod tadolli8 ot)8i'Anatis, quarum 
exemplum Ki8 Iiteri8 alljunximu8, doeori pot68t), ui tertio pO8t 
anno, koe 68i, quarto ei nona^eiümo, 8upra mille8imum ei 
quinA6nt08imum, ad no8 eum I'oonore redirent. ^Vt vero 6oe 
tempu8 noi>i8 prao8titutum, quod eupi<le 6aetenu8 expeetavi- 
mu8, eon8tat jam pridem alm88e. (luando i^ilur re8 no8ira 
publiea, 8i unquam alia8, munerata peeunia vel Iioe tempore 
maxime indiAet, qua <leeei, animoruin 8ulq'e6tione Immiliter 
eontendimu8 ae ro^amu8, ut maje8ta8 tua 8ortem illam nobi8 
eum U8uri8 euret j>roxinri8 nundini8 Iuaneofurten8il)U8 renume­
randam. Ouod tuam maje8taiem pro Aenero8itate illa reZia, 
8ummo prmeipe diAni88ima, ut Iiberaliter saeluram non dutn- 
tamu8, ita ut laeiat, In'8 id ip8um Iiteri8 in memoriam tuae 
ma)e8tati redigendum 6880 duximu8. I^aeiet regia mche8la8 
tua non 8olum, quod ^'u8titiae munu8 68t proprium, 8ed multo

11*
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otium M9gi8, quidom lomporo N08tr0. rom nobi8 8UMM6 
y66088grium, 8UMM6qU6 utilem. ^Igje8l3t,i tuue N08 N08tr3 
80rvitiu atcjuo ob86quiu, dein66p8 item puruti88imu, pro no- 
8tri8 opibu8. prolixo pollioemur. Vubumu8 Xortbu8U6 20. 
Oetobri8, anno 168U 0bri8ti 1396.

v. Der Rath bittet Lönig Ludwig XIll. um Stählung der 
4000 fl.

1613. April 30.

8er6M88im6 et ebri8tiuni88im6 rex, domine 6lementi88ime! 
fleßiup. mu^68tuti V68true pptum 0886 ljp8idor,ump8, »08 turbu- 
Ienti8 Kulliuo tomporibu8 3nno 1391 in I766688urio8 roZni 
U8U8, bumillimo ZrutiLeundi 3nimo, 8ummum r^uutuor millium 
üorenorum lleinrieo >1u^no piuo memoriao, mu^68tuti8 V68true 
putri mutuo ded>886, de eu^'u8 renumeratione pO8t lonZum 
6X8p06tuti0N6m 896pe nob>8 elemenli88ime 8P6M 5eeit, 8ed 
ob diver83 reZni impedimenta bueu8que relurdutum 68t. Lum 
vero reipublieae no8trae neee88it38, ob (juotidiuno8 8umptu8 
et Ar3vi88im38 expen8U8 eslluzitet, id mu^68tuli ve8trae boo 
tempore in memorium revoeure, fueere non potuimu8 c^uin 
M3^68t3tem V68tr3m 8ub^eeti88imo 8tudio roZutum velimu8, ut 
6lem6Nti88ime b3bit3 rutione n08tri meriti, paterni promi88i 
et tum 1onA36 expeel3tioni8, 8olutionem tom ^U8ti debiti nobi8 
tundem üeri demundure dignetur, vel 83ltem 388iAN3tionem 
duiUne longiori moru. ^u8tum id et 36<juum 68t et reZm 

Lde diZnum, ut nobi8 trmdem 8ubveni3tur, pro l^uo viei88im 
no8 osiicÜ8 no8tri8 pur3ti88imi8 pro viribu8 3d ^uumeunque 
06038ionem 8eduio promereri 8tudebimu8, reZi3m V68tr3m 
M3^68t3tem eum pro8pero rerum 8uurum 8U66688U diuti88ime 
831V3M, üorentem et ineoluw6,m vulere ex 3nimo Opt3nt68. 
vutum 8ub 8igiIIo eivit3ti8 no8lr36 prjdie Lcdend38 l^lu^i 
3nno 1613.

keziam V68tr3m M3^68t3tem bumillime 6olent68 
8eu3tu8 reipublieue Xortbu86N8i5.

L. Die Zessionsurkunde des Laths für Ägcob Verdavenacus. 

1613. April 30.

1^08 6ON8uIe8 et 86N3tor68 r6ipubii636 Xortbu836 6ivit3ti8 
imp6ri3Ü8 bi866 N08tri8 Iiteri8 proütemur, N08 3d N666883rio8



usus regni Oalliae, flagrante bello, rogante et urgente sere- 
nissimo et cbristianissimo rege piae memoriae Deinrico >Iggno, 
anno Domini 1591 mutuo dedite in numerato praedicto regi 
summam vel quantitatem quatuor millium ilorenorum, unde 
ex contractu mutui nobi8 praedictu» rex ebri8tiani88imu8 ob- 
8trietu8 et obligatus suit 8eeundum datae obligationi tenorem 
ad e^us 8UMM96 r68titution6m PO81 trium annorum spacium, 
una eum interere quinque pro centenis annuatim. s)uod 
eum non prae8literit propter diver83 regni impedimenta 8eu 
morte deploranda praeventus, et8i nobis 8aepiu8 de 8olutione 
8pem e1ementi88ime fecerit, praedictam 8ummam eum inter- 
6886 nobis deberi a ckristianissimo rege budovieo XIII, 6lio 
ejus, tam eertum 68t quam eerti88imum, nee ullo modo pot- 
e8t in dubium revoeari. Dujus ergo debiti 8olutionem obti­
nere eum nobis videatur non ita facile et promptum propter 
loeorum intervalla et rerum difficultate, nee 8ine impensis, 
quae 3b8orbere pO88ent debitum ip8um aut magnam e^us 
partem, visum est nobii operae pretium et e re no8tra multis 
de causis praedictam summam una eum usuris eedere et 
transferre in usum et commodum dni öaeobi Verdavenaei, 
in suprema ?arisiorum curia advocati et agentis ordinarii civi­
tatum imperialium apud regem ebristianissimum. Itaque per 
bas perpetuo valituras declaramus, quod de facto et eftica- 
eiter praedictam illam summam quatuor millium ilorenorum 
bona lide cedimus et transferimus üna eum usuris praedicto 
lacobo Verdavenaeo, et quod eum in nostram vicem et ratio­
nem subrogamus, et quod oualecunque nobis jus eompetit 
aut competere poterit in vim praedietae obligationis regiae, 
illud ^us sincere in eum transtulimus et transferimus, ut prout 
illi visum erit, ejus summae tam principalis quam usurarum 
solutionem apud regem et regni consiliarios urgeat, recipiat, 
de recepto caveat, apoekam (vulgo quetantiam) unam det 
aut plures, pro ratione temporum aut personarum, summa- 
tim omne id agat, quod verus et legitimus dominus de suo 
et legitimo bono proprio agere potest et debet, ut de eo 
disponat pro arbitrio, sacrosancte gflirmantes, nobis pro con­
tento in illa predieta obligatione regia a praedicto domino 
faeobo Verdavenaeo satisfactum esse in praesenti pecunia 
numeratim, tam pro summa principali quam pro usuris. De 
qua solutione ita nobis facta gratulamur et praedictum faco- 
bum Verdavenaeum liberamus et immunem in perpetuum 
declaramus, in crqus solutionis ita factae nobis vim nullum 
^'u8 amplius nobis competere nec in principali nec in usuris 
praedictae summae coram omnibus ingenue prolitemur. In
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Das Feuer, seine Verheerungen und die Unterstüyungcn 
bei Brandschäden alter Leiten in Braunschweig 

und der llmgegend.
Vom Negiftrator Sack in Braunschweig.

Als eine Fortsetzung und zugleich eine Ergänzung der im Braun- 
schweig. Magazin Nr. 36 im Jahre 1868 mitgetheilten Abhandlung über 
die Feuerwehr in der Vorzeit dürfte dieser nachfolgende Aufsatz anzuschen 
sein, der über andere Gegenstände sich erstreckt. Aus besondern Gründen 
wurde derselbe einstweilen zurückgehalten und, nachdem das erwähnte 
Magazin aufgehört hat, in diese Zeitschrift ausgenommen, da derselbe sich 
auch auf einige dem Harze zugehörende und naheliegende Ortschaften 
bezieht.

1

Das Feuer.

Es war gewiß eine lange Zeit und wer weiß wie viele Jahr­
hunderte dahin gegangen, bevor der erschaffene Mensch sich in den Besitz 
des Feuers gesetzt und dasselbe sich Unterthan gemacht hat. Deshalb 
möge unerörtert bleiben, ob Prometheus, der griechischen Sage nach, 
der Erste war, welcher den Göttern das Feuer entwandte, um es den
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Menschen zuzuführen, oder wie lange Zeit schon in dem Tempel der 
Vesta zu Rom ein immerwährendes Feuer von einer Jungfrau unter­
halten wurde. Dem Feuer des Blitzes, als dem Ursprünge der Heerd- 
flammen, wird in der christlichen Vorstellung durch die in ihm wirkende 
Kraft nach Umstanden ein segnender oder verderblicher Character bei­
gelegt. Die Bibel aber erzählt uns schon, daß Gott dem Mose im 
feurigen Busche sich geoffenbart, den Kindern Israel bei ihrem Auszuge 
aus Cgypten am Tage in einer Wolke und Nachts in einer Feuersaule, 
den Weg zeigend, vorangezogen sei, und auf mancherlei Weise sich 
gezeigt habe. Ob nun der Blitz oder Naphtaquellen oder brennende 
Vulkane den Menschen zuerst auf die Erzeugung des Feuers durch Rei­
bung von verschiedenen Hölzern geführt habe, steht dahin. Jedenfalls 
möchte diese Art der Anzündung, welche auch bei den wildesten Völkern 
in den Urwäldern noch gebräuchlich ist, wohl die älteste sein. Eine 
Anstrengung, die später durch Stahl und Stein ersetzt und jetzt durch 
chemische Mittel so sehr erleichtert worden ist.

Als ein Element des Lichtes und der Warme, der erzeugenden 
Kraft, wurde das Feuer heilig gehalten, und ihm in dem alten Feuer- 
und Molochdienste der Ammoniter sogar Menschen zum Opfer gebracht. 
Bekannt sind übrigens die vielen Opfer, welche in der ersten Christen­
zeit dem Feuertode grausam anheimsielen, von denen der Heiligen 
Lexicon so viele aufzählt, und die alten Grausen erregenden Feuerproben, 
welche so viele Unschuldige bestehen mußten.

Als Schutzpatron gegen Feuersgefahr ist der heilige Florian in der 
Legende bezeichnet, der mitunter bildlich mit einem Gefäß voll Wasser, 
ein brennendes Haus löschend, dargestellt wird. Auch der Schleier der 
heiligen Agathe wird noch jetzt in Catania verehrt und dem glühenden 
Lavastrome des Aetna in der Meinung, ihn zu hemmen, entgegenge­
tragen. Eine alte Sitte, das sogenannte Oster- und besonders das 
Wilde- oder Nothfeuer, hat sich sehr lange in Deutschland, ersteres bis 
jetzt erhalten. Letzteres wurde bei entstehenden Viehseuchen als ein 
Schutzmittel durch Reibung zweier Hölzer in einem Hohlwege ange- 
zündet Der Verfasser dieses hat in seiner Jugend, etwa um 1802, 
vor der Stadt Seesen noch einem solchen Nothfeuer beigewohnt, wo 
die Heerde der Stadtkühe und Schweine mit vieler Anstrengung durch 
ein großes loderndes Feuer hindurchgetrieben wurde, um dieselbe vor der 
grassirenden Seuche zu schützen. Sogar im Jahre 1828 hat dergleichen 
in dem hannöverschen, jetzt preußischen Dorfe Edderse noch stattgefunden. 
Auch in der Stadt Gandersheim wurde im Jahre 1807 ein ähnliches 
Durchtreiben einer Heerde Schweine in einem eingeengten Wege früh­
morgens versucht, in welchem durch die Reibung einer Holzwelle in 
zwei Feuerpsühlen, um welche ein schon gebrauchter Galgenstrick ge­
schlungen war und so lange gezogen wurde, bis sich das Holz ent­
zündet hatte, drei Haufen Holz angesteckt waren.
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Eine andere Sitte bestand in der Besprechung des Feuers durch 
verschiedene Reime, sogenannte Feuersegen, und viele andere Mittel; man 
nannte dies das Hans feien oder vor Feuer sichern. Ein dergleichen 
Segen lautet so:

Feuer, du heiße Flamme,
Dir gebeut Jesus Christ, der wahre Mann, 
Daß du sollst stille stahn
Und nicht weiter gahn;

Im Namen

Wo es möglich war, hielt man auch die Umreitung desselben durch 
höbe Personen für ein probates Mittel gegen das Weiterbrennen. Im 
Jahre 1434 wurde auf dem St. Sebaldus-Kirchhofe zu Nürnberg ein 
Feuer gesegnet, und der anwesende Kaiser Siegmund um dasselbe ge­
führt, weil man glaubte, daß fürstliche Personen einen großen Einfluß 
auf die Löschung desselben hatten. Auch von dem Herzoge Carl Wilhelm 
Ferdinand von Braunschweig soll man noch dieselbe Meinung hier 
gehabt haben.

Von diesen abergläubischen Gewohnheiten ist man jedoch Gottlob 
abgekommen, es sind andere sicherere Mittel an deren Stelle getreten.

2.

Unterstützungen bei Lran-schiiÄcn auf biMichcin Wege.

„Ein Jeder sehe nach seinem Feuer rc.", so lautet die älteste, der 
Wahrscheinlichkeit nach aus dem Jahre 1349 rührende und im Ur- 
kundenbuche der Stadt Braunschweig Band 1 Seite 44 abgedruckte 
Vorsichtsmaßregel, welche der Rath den Bürgern ertheilte, und die wenig 
Erfreuliches für den Brandbeschädigten enthalt. Zum Ueberfluß wird 
noch darin dem Gesinde, welches diese Vorsicht versäumen sollte, der 
Tod, und Verfolgung, wenn es entfliehe, um sich der Strafe zu ent­
ziehen, angedroht.

Es blieb demnach dem Beschädigten nichts weiter übrig, als da, 
wo seine Kräfte nicht hinreichten, durch nachbarliche Hülfe oder durch 
Bitten in andern naheliegenden Orten um eine Beisteuer sich die nöthigen 
Mittel zu verschaffen, seinen erlittenen Schaden möglichst zu ersetzen. 
Einen solchen Versuch konnte er nur auf eigene Hand unternehmen 
und war dessen auch wohl bei dem nachbarlichen Zusammenhalten jener 
Zeiten gewiß, worauf die alten in den Reihen der Häuser, den nach- 
herigen Straßen, entstandenen Verbindungen unter dem Namen: Vicini­
tas, Xe^bnl'sekop — Nachbarschaft, genugsam Hinweisen. Wo aber 
dergleichen nicht ausreichen mochten, was bei großen Bränden der Fall
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war, da mußte die Milde der Bewohner benachbarter Orte in Anspruch 
genommen werden, und hierzu bedurfte man eines von dem Landesherrn, 
der Obrigkeit des Ortes oder einem sonstigen Schutzherrn ausgestellten 
sogenannten Brandbriefes. In diesem war nicht allein der Brand und 
die Ursache desselben genau beschrieben, sondern es wurden darin auch 
diejenigen Personen wohl benannt, welchen die Erlaubniß ertheilt war, 
mit solchem Briefe versehen um eine Beisteuer zu bitten. Auf andere 
Weise geschah eine solche Bitte auch wohl durch ausgesandte Deputa­
tionen oder Boten des Rathes der beschädigten Stadt an andere Obrig­
keiten befreundeter Städte.

Dann hing es von dem Rathe des Ortes, wo sich die Bittenden 
einfanden, ab, nach Prüfung des Brandbriefes denselben einen Umgang 
bei den Bewohnern zu erlauben, oder ob vielleicht je nach der Größe 
des Schadens für die Hülfsbedürftigen in den Kirchen nach dem Got­
tesdienste von Seiten des Predigers von der Kanzel herab die Milde 
der Anwesenden in Anspruch genommen werden sollte, um eine Gabe 
in die dazu an den Kirchlhüren ausgestellten Becken zu legen. Mitunter 
geschah es hier auch, daß im erstem Falle noch eine besondere Erlaubniß 
zur Sammlung vom Rathe schriftlich ertheilt, oder daß sofort eine An­
weisung ansgestellt wurde, wieviel die Rechnungsführer der verschiedenen 
milden Stiftungen in der Stadt aus ihrer Kasse als Beisteuer zahlen 
sollten.

Man muß sich indeß von dergleichen Sammlungen und Unter­
stützungen keinen zu großen Begriff machen: für unsere jetzigen Ver­
hältnisse würden sie höchst unbedeutend sein. Eine solche, vielleicht die 
erste vom Rathe allhier angemerkte Unterstützung im großem Umfange, 
durch eine Sammlung in der ganzen Stadt, mag hier ausnahmsweise 
mjtgetheilt werden.

Am Iacobi-Tage 1540 entstand in der Stadt Einbeck, aller Wahr­
scheinlichkeit nach bej starker Hitze in Folge eines Gewitters ein großer 
Brand. Wie der Rath zu Einbeck berichtet und die Chroniken be­
stätigen, war fast die ganze Stadt mit mehreren Kirchen, dem Rathhause 
rc. abgebrannt und über 100 Menschen dabei zu Tode gekommen In 
Folge der vom Rathe bei den Bürgern allhier angeordneten Sammlung 
konnten am Dienstag nach Vmonln ?etri 1540 nach Einbeck übersandt 
werden: 8 Tonnen Butter, 13 Eentnec Speck, 16 Centner Käse in 57 
Stücken, für 26 Gulden Brod, 500 Pfund Rotscher in 5 Tonnen, 
ein beliebter Fisch jener Zeit, 30 Hakenbüchsen, da auch fast alle Waffen 
mit verbrannt waren, 20 Hellebarden, 31 eiserne Schaufeln, 13 Hacken, 
100 hölzerne Schaufeln, 66 Mulden und 60 Eimer, an Werth im 
Gesammtbetrage 300 Gulden. Leider wurde nachher die Ursache dieses 
Brandes dem Herzoge Heinrich d. I. von Braunschweig aufgebürdet 
und ihm Schuld gegeben, er habe die Stadt anstecken lassen; in Folge 
dessen wurde dann ein angesehener Bürger der Stadt Einbeck, Heinrich
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Dies, auf eine grausame Weise hingerichtet. Wegen eines andern Brandes 
in der Stadt Peine beschloß der Küchenrath allhier am 24. März 1593: 
es sollten in jeder Bauerschast zwei Rathsherren umgehen und von 
Haus zu Haus colligiren und das Resultat diesem Rathe mitgetheilt 
werden, um das Gesammelte nach Peine zu übersenden.

Eine ganze Reihe derartiger Bitten von Nahe und aus weiter 
Ferne könnten noch angeführt werden, wie z. B. im Jahre 16l3 der 
Stadt Magdeburg wegen erlittenen großen Brandes nach einer hier 
gehaltenen Collecte 600 Gulden übersandt wurden, und wie namentlich 
in der Zeit des 30jährigen Krieges sich Fürsten und andere hohe Be­
hörden für Beschädigte hier verwandten und durchweg nach Verhältniß 
berücksichtigt wurden. Insofern diese Feuerbrände den Harz und seine 
nahe Umgebung betreffen, wollen wir einige derselben anführen.

Jm Jahre 1623 wurde durch die Tilly'schen. Krieger die Stadt 
Sarstedt geplündert, Kirche und Gotteshaus spoliirt und nachher an­
gesteckt; dieselbe Stadt brannte am 24. Februar 1651 wieder zur 
Hälfte ab. Jm Jahre 1627 brannten in der Stadt Ellrich 85 der 
besten Häuser nebst Kirche, Rath-, Schul- und Pfarrhaus ab, dazu 
war die Stadt mit fremden Truppen besetzt. Am 28. October 1634 
schreibt der Zehntner, der Oberbürgermeister, das ganze Bergamt, auch 
Richter und Rath der Bergstadt Clausthal, daß am 20. September, 
Abends 9 Uhr, eine erschreckliche Feuersbrunst auf der Goslar'schen 
Straße entstanden, und in 6 Stunden der beste Theil der Stadt ab- 
gebrannt sei; darunter befinden sich auch die Kirche, Schule, Pfarre 
und das Rathhaus; nur die Begräbnißcapelle sei erhalten. — Jm 
Jahre 1844, also nach 210 Jahren, brannte wiederum fast die ganze 
Stadt nieder. Jm Jahre 1636 wurden den Abgebrannten in Mol- 
mirstedt 5 Thaler aus den Armengeldern allhier überwiesen. Am 22. 
December 1644 wurde bei Blockirung des Schlosses Hornburg des 
Amtsschreibers Haus abgebrannt und deshalb um eine Beisteuer ge­
beten. Am 1. März 1655 bittet die Aebtissin und der Convent des 
Klosters Wöltingerode, ihnen zur Erbauung der abgebrannten Kirche, 
welche sehr verarmt sei, behülflich zu sein. Der Rath zu Stolberg 
schreibt am 18. April 1655, es sei im Jahre 1633 durch den Ein­
fall der barbarischen Croaten der beste Theil der Stadt nebst Kirche zu 
Kirche zu St. Jacob, auch die Schule und Pfarre abgebrannt. Sie 
hatten sich bisher eines kleinen, weit entlegenen Sacellum, das zu Be­
gräbnissen und Leichenbestattungen benutzt worden, zum Gottesdienste 
bedient. Bei dem gewöhnlichen Gottesdienste und bei Communionen 
habe aber darin kaum der sechste Theil ihrer Gemeine Raum gehabt 
und viele wieder weggehen, auch krank herausgebracht werden müssen. 
Nach 22 Jahren sei nun ihre neue Kirche bis zum Dache aufgeführt, 
weßhalb sie zum Weiterbau um eine Unterstützung bitten. Wiederholt 
ersucht der Rath zu Stolberg am 12. Juni 1665 um eine nochmalige
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Beisteuer zur Erbauung der obgenannten Gebäude, da von ihrer gering 
gewerketen Bürgerschaft, welche in den ,,Rauhen Harzklippen" 
wohnte, da weder Sand noch Land sei, die Kosten nicht aufgebracht werden 
könnten. Am 2. November 1650 waren in wenig Stunden m Halber­
stadt 120 Häuser, darunter 26 Brauhäuser, abgebrannt, wohin von 
Braunschweig 300 Thaler übersandt wurden. Am 28. März 1659 
brannten in Oschersleben 200 Häuser ab nebst Kirche und Schule, 
weshalb eine Sammlung in der Stadt allhier angestellt wurde. Der 
alte Bauherr Joachim Ramdohr in Aschersleben schreibt am 5. Februar 
1666, daß er in einem am 3. November 1665 dort in der breiten 
Straße Abends entstandenen Feuer, in welchem in 4 Stunden 31 Häuser 
niedergebrannt seien, Alles verloren habe. Sein seliger Sohn Andreas 
Ramdohr habe in Braunschweig lange Jahre als Syndicus dem Rathe 
treue Dienste geleistet, deshalb bitte er um eine Unterstützung. Es 
wurden ihm 12 Thaler in Folge eines besondern Brandbriefes des Rathes 
übersandt.

Am 31. Mai 1667 brannten in Aschersleben abermals 92 Wohn­
häuser ab, weshalb eine Sammlung hier Veranstalter wurde.

Der Landdrost und Rath zu Osterode zeigen am 20. Januar 1668 
an, daß in Scharzfeld am 23. Sept. 1667 durch eine Nachts ent­
standene Feuersbrunst 40 Wohnhäuser niedergebrannt seien, und bitten 
um Unterstützung. Auch die Stadt Nordhausen wurde im August 1686 
durch einen Brand von 175 Wohnhäusern und 1710 durch das Abbrennen 
der Marktkirche stark heimgesucht. Nicht zu gedenken der vielen Bitten, 
die von Abgebrannten des Landes Braunschweig-Wolfenbüttel und von 
vielen fremden Städten während des 30jährigen Krieges und kurz dar­
nach hier einliefen. Was die Stadt Braunschweig der 1631 zerstörten 
und abgebrannten Stadt Magdeburg an Beisteuer zukommen ließ, kann 
nicht genau angegeben werden; eine solche erfolgte aber, und weiterhin 
auch zum ersten Wiederaufbau ihrer St. Ulrici- und Levini-Kirche im 
Jahre 1649.

Als besonders große Brände mögen noch angeführt werden: Es 
brannten
im Jahre 1601 in Eisleben 253 Wohnhäuser ab
im Jahr- 1633 in Gdlha 380 „ - Für beide Brände verwandte 
im Jahre 1637 in Eiftnach ZN3 „ ? l'ch der HerM J-chann Ernst

1 zu Sachsen.
im Jahre 1647 in Gotha 457 Wohnhäuser
im Jahre 1656 in Lippe 500 „
im Jahre 1667 die ganze Stadt Alsleben
im Jahre 1676 in Oldenburg 700 Wohnhäuser rc.

Daß bei den häufigen Gesuchen auch öfters falsche Brandbriefe 
verkamen, war wohl natürlich; ein solcher Fall wurde noch im Jahre 
1772 mit der Detention im Zuchthause bestraft.
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Noch kurz vor Einrichtung der Assecuranzen wurde im Jahre 1743 
bei einer großen Feuersbrunst in Scheppenstedt vom Consistorium zu 
Wolfenbüttel den Kirchen des Landes auferlegt, von ihrem baaren Capital- 
Vermögen nach Verhältniß z. B. von 50 bis 200 Thaler 2 Thaler, 
von 2 bis 500 Thaler 3 Thaler u. s. w. beizutragen.

3.

Unterstützungen ücr Srandschäden auf gesetzlichem Wege 
und durch Assecuranzen.

Die älteste Bestimmung, wodurch eine Entschädigung bei erlittenem 
Feuer vertragsmäßig bedungen wurde, findet sich im. ersten Stadtbuche 
des Rathes vom Jahre 1268. Als nämlich im Jahre 1333 der 
Bürger Otto von Hoyerfem allhier dem Bürger Hildebrand von Gustedt 
sein Haus auf der Godelinghe- (jetzt Gördelinger-) Straße für 6 
Mark auf einen Wiederkauf verkauft, stellt der Verkäufer die Bedingung, 
daß, wenn das Haus abbrenne, der Käufer ihm die 6 Mark wieder geben 
solle. Im Jahre 1574 brannte das Hinterhaus des Bürgers Hierony­
mus Retfcher, welches er von dem Bürger Remmert Remmerdes ge­
miethet hatte, durch Ueberheizung der Kessel beim Bierbrauen ab. Auf 
angestellte Entschädigungsklage wurde der Miether im Jahre 1583 vom 
Rathe verurtheilt, die Taxe des abgebrannten Hauses mit 600 Gulden 
dem Vermiether zu bezahlen.

Dies waren die Maßregeln, wodurch man die erlittenen Brand­
schäden gesetzlich zu vergüten suchte; dergleichen Fälle kamen indeß nur 
selten vor, indem bei dem Baue der nur von einzelnen Familien be­
wohnten und durch Baumgärten getrennten Häuser, wo die Heizung 
der Dorse oder des Wohnzimmers an die hohe Seitenmauer des Hauses 
in weite Schornsteine gelegt war, ein Feuer nicht so leicht entstehen 
konnte. Späterhin, als man näher zusammenbaute, und die engen, zum 
größten Theil nur aus Fachwerk oder nur aus Brettern bestehenden 
Schornsteine und Rauchfänge häufiger wurden, mehrten sich auch die 
Feuersbrünste und waren besonders auf dem Lande häufig. Am 21. 
Januar 1747 verordnete deshalb der Herzog Carl I. von Braunschweig- 
Lüneburg: Da bei dem häufigen Anziehen der Sturmglocken auf 
dem Lande man nicht mehr wissen könne, ob solches wegen Versamm­
lung in Gemeinde-Angelegenheiten oder bei Feuersgefahr geschehe, und 
deshalb oft sehr spät oder gar nicht die Mitglieder der Gemeinde sich 
zur Hülfe einfänden, so solle künftig die Gemeinde mit dem Horne 
zusammengeblasen, beim Feuer aber Sturm geläutet werden.

So bestand diese Angelegenheit fort, bis nach der Uebergabe der 
Stadt Braunschweig an den Herzog Rudolf August (1671) die Bürger
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am 1. November 1676 bei dem Rathe eine Bitte dahin einreichten, 
eine Feuer-Kasse einzurichten, in welche Jeder, der verassecurirt sein wolle, 
nach Verhältniß des taxirten Werthes seiner Gebäude quartaliter einen 
gewissen Beitrag einzahle. Durch diese Einrichtung würde dann in der 
Kürze der Zeit ein ziemliches Capital und ein großer Credit entstehen, 
so daß ein armer Handwerksmann auf sein Haus auch Geld anleihen 
könne. Aus unbekannten Gründen, die wahrscheinlich darin zu suchen 
sind, daß nunmehr eine fürstl. Commission die Angelegenheiten der Stadt 
verwaltete, und dadurch dem Rathe die Hände zu sehr gebunden waren, 
verblieb diese Angelegenheit bis zum 24. August 1753. An diesem 
Tage verkündete der Rath durch einen Anschlag den Bürgern der Stadt 
Braunschweig die heilsame Einrichtung einer Brandversicherungs-Gesell- 
schaft, beschlossen durch die Verordnung Herzog Carls 1. vom 18. 
Juli 1753.

Nach der nunmehr angenommenen Taxation der Gebäude im 
ganzen Herzogthum Braunschweig waren für 11,345,050 Thaler, dar­
unter die Stadt Braunschweig mit 2957 Wohngebäuden, zu 3,228,990 
Thaler versichert. Der erste Brandkassen-Zettel vom Jahre 1755 über 
die im vorigen Jahre stattgefundenen Brandschaden enthielt nach Absatz 
von 1,419 Thaler 21 Gr. 10 Pf. entstandener Unkosten eine Ver­
gütungssteuer von 3,593 Thalern 13 Gr. 4 Pf. Darunter war für 
die Stadt selbst kein Beitrag zu zahlen. Die höchste Entschädigung 
betraf die Stadt Gandersheim mit 1,894 Thlrn. 12 Gr, und mußten 
von 100 Thalern der Versicherung diesmal 2 Gr. beigetragen werden. 
Der Zettel vom Jahre 1756 enthielt dagegen vom Jahre 1755 eine 
Summe von 7,837 Thalern 5 Gr.; auch hierunter befand sich für die 
Stadt Braunschweig keine Vergütung, dagegen betrug der höchste Beitrag, 
der des Ortes Saaisdorf, 2,300 Thaler. Dazu mußten von 100 Thalern 
nunmehr 2 Gr. 4 Pf. eingezahlt werden. Die darauf folgende Ent­
schädigung für das Jahr 1756 belief sich schon auf 22,965 Thaler 
23 Gr. 2 Pf. Im Jahre 1776 betrug die Vergütung nur 3,395 
Thaler. Dagegen im Jahre 1823 bei dem großen Brande im Dorfe 
Büddenstedt 124,133 Thaler 9 Ggr. und im Jahre 1825 bei dem 
bedeutenden Brande in der Stadt Seesen 185,779 Thlr. 1 Gr. 7 Pf.

4.

Lrstrasung der Srandstister und Mordbrenner.

In der ersten Abtheilung dieser Nachrichten über die Feuer­
wehr alter Zeit ist bereits bemerkt, was die ältesten Stadtgesetze 
wegen Vorsicht mit dem Feuer gebieten, und was derjenige für Strafe 
erleiden solle, durch dessen Unachtsamkeit ein Feuer entstehe. Auch
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das alte vor dem Jahre 1352 hier bereits bestandene Echte-Ding 
besagt m Art. 19, daß ein Jeder Acht haben solle, wen er beherberge, 
und für ihn verantwortlich sein, wenn etwa durch ihn Brand entstehe. 
Jn allen alten Feuer-Ordnungen ist von einer Strafe wider die Mord­
brenner nicht die Rede; diese Strafen finden sich vielmehr zuerst in den 
ältesten Verfestungs- oder Strafbüchern der Stadt, und zwar in dem 
der Neustadt vom Jahre 1320, in welchem die vollzogenen Strafen mit 
kurzen Worten eingetragen sind, und spater auch in andern der­
gleichen Büchern spaterer Zeit. Es wird erzählt, daß in der S. Wal­
purgisnacht 1446 eine Magd in Hinrick Lütterdes Hause Feuer an­
gemacht habe, wovon das Haus bis auf den Grund abgebrannt und 
sie dem Echtendinge zufolge mit Verfestung-Gefangniß bestraft sei. Da 
dies nur eine leichte Strafe zu sein scheint, so möchte dieser Fall nur 
eine Unvorsichtigkeit mit Feuer und keine Brandstiftung gewesen sein.

Als ein wirklicher Mordbrenner wird dagegen Lüddeke Lübbeken 
von Elze eingezogen, da er aus Haß den Hof des Lüddeke Gallen in 
Winnigstedt mit einer Pfanne voll Kohlen angesteckt und mehrere Dieb­
stähle begangen und gestanden hatte. So waren unter Anderm von 
ihm mehrere Ringe, wahrscheinlich von Heiligen, aus der Kirche von 
Orum und aus der Kirche zu Twelken bei Schöppenstcdt der Mutter 
Gottes einige werthvolle Steine aus ihrem Kranze entwendet. Dieser- 
halb wurde er am Tage Matthia 1473 gerädert. Auch Lüddeke Meyer 
empfing dafür, daß er in Wipteshausen eine Scheune mit Korn ange­
steckt hatte, dieselbe Strafe. Man vollzog diese Strafe häufig nicht 
am Orte des Verbrechens, sondern da, wo der Verbrecher verhaftet wurde. 
Den Paul Heydeken traf 1488 dasselbe Loos, weil er dem Priester 
Hermann in Alvensleben das Haus angesteckt hatte. Diese in den 
alten Büchern nur vereinzelt vorkommenden Falle möchten das Zeugniß 
geben, daß dergleichen Verbrechen zu den seltenen gehörten. Dagegen 
kommen sie vor und in der Zeit des 30jahrigen Krieges, wo man diese 
Brandstiftungen mit den Worten zu bezeichnen pflegte: „Den rothen 
Hahn fliegen lassen oder aufstecken", häufiger vor, und nahmen 
öfters, bei den geringen Rettungsmitteln, die vorhanden waren, einen 
bedeutenden Umfang.



Ausgrabungen.

Arnenfund zu Uordhauscn.

Der Fund wurde am 4. Juni und den folgenden Tagen bei der 
Grundlegung der Röderschen Brauerei an der südwestl. Abdachung des 
Hütersbergs, unweit der Rautenstraße, also in dem belebtesten Theile 
der Stadt, gemacht. In einer Tiefe von stießen die Arbeiter auf 
Urnen, die sie anfangs zerschlugen, bis ein nahewohnender Schuhmacher 
aufmerksam darauf wurde und zunächst 2 Urnen ganz herausholte. In 
Folge dessen kam mir der Vorfall zu Ohren, ich ging hin, und es 
gelang mir ebenfalls zwei Urnen ganz herauszuholen; außerdem sind 
spater noch drei Stück unversehrt ausgegraben worden.

Der Grund des Bodens besteht aus einer Thonschicht, auf der 
eine Schicht Kiesel und Gemeng in einer Höhe von 15^ lagert. Durch 
diese letztere Schicht gehen zwei Spalten ca 20^ von einander entfernt, 
die oben ca. 15^ breit nach unten bis zu Breite abnehmen. Am 
Grunde dieser Spalten fanden sich die Gefäße. Die Spalten waren 
bis ca. b' vom Grunde auf mit einer dunklen, klebrigen Masse gefüllt, 
darüber lag Füllerde und Humus (oben waren Garten).

Die Urnen lagen sämmtlich horizontal, sie waren alle leer. Die 
unzerbrochenen sieben Stück sind alle recht wohl erhalten, von festem, 
röthlichem Thon; eine ganz schwarz von Ruß. Die Gestalt ist bei 
fünf die bekannte blasenförmige, nach oben sich verengend, mit aus­
schweifendem Rande; der Fuß ist platt. Als Verzierungen sind nur 
einige leicht eingedrückte parallele Reife an der Halsverengerung zu be­
merken. Die Höhe ist verschieden. Ein Exemplar hat 4^" Höhe, 
Weite der Oeffnung 3Vr", größte Bauchweite 4^"- Bei 3 andern 
(die vierte habe ich nicht gesehen) ist das Verhältniß u) 7", 4^", 
6V," -- b) 5", 4V4"/ ^/2" — 6) 4'/2", 3", 4". — Die zweite
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Form, von der ein ganzes Exemplar, aber auch viele Scherben gefunden 
sind, ist gehenkelt mit 3 Füßen. Das Material ist schwarzer, dunkler 
Thon, die Arbeit plump, ohne Verzierung. Höhe L", Mundweite 3'/2", 
Bauchweite 4'/2".

Auffällig ist nun ein Gefäß von einer Form, wie sie noch jetzt 
üblich ist: gebaucht mit grad aufstrebendem Rande und einem Henkel. 
Dies ist aus Steingut, aus dem noch jetzt die Flaschen gemacht werden, 
einfach aber geschickt gearbeitet, glasirt und fest gebrannt. Der Rand 
ist leicht geringelt, in der Mitte der Bauchung tritt ein starker Reif 
hervor, der Fuß ist leicht geschweift. Von derselben Masse haben sich 
noch Scherben gefunden, die auf größere Gefäße, wohl Näpfe, schließen 
lassen, aber nicht ausreichend vorhanden sind, um eine genauere Dar­
stellung der ursprünglichen Form zu gestatten. Von Metall sind nur 
zwei Stück gefunden, ein kleines kugelförmiges Stück Bronze von der 
Größe eines Kirschkerns, ganz oxydirt, und ein Stück Eisen, so oxydirt, 
daß seine frühere Form nicht zu erkennen ist. Außerdem fanden sich 
Thierknochen, kleineren Thieren ungehörig, auch ein Schädel (wahrschein­
lich eines Lammes), dann ein halb zerschlagener größerer Knochen. Am 
auffälligsten war schließlich, daß sich auch Stücke Ziegelsteine, Hohl­
ziegel, schwerfällig, von ältester Form, vorfanden.

Alles Gefundene zeigt, die oben erwähnte Urne ausgenommen, keine 
Spur von Feuer.

Besonders der letztere Fund zeigt, daß wir es hier nicht mit einem 
alten Begräbnißplatze zu thun haben, es findet sich auch sonst mancherlei, 
was auf entschieden spätere Zeit hindeutet.

Am richtigsten möchte die Annahme sein, daß jene zwei Schluchten 
früher Wasserrinnen oder Bäche waren, die zum Wasserschöpfen benutzt 
wurden; darauf deutet die schkammähnliche Masse am Grunde. Die 
Gefäße sind beim Wasserholen hineingefallen. Später wurden die 
Rinnen verschüttet, daher die Ziegelsteine, überhaupt der Füllboden, 
der sich über der Schlammlage fand, und darüber haben nun eine Reihe 
von Jahren lustig Gärten gegrünt. — Interessant ist es immerhin, 
wenn obige Annahme richtig ist, zu wissen, wie auf der Höhe des 
Hütersberges unsere Vorfahren sich Wasser gesammelt haben.

Nordhausen, 8. August 1869.
vr. Th. Perschmann.



Harzische Münzkunde.

Anedirte Münzen -er Grafen zu Stolberg feit 1467.

Zweite Tafel.

(Fortsetzung aus Heft III S. 166 ff.)

Vom
Archiv-Rath v. Mülverstedt, 

StaatS-Archivar zu Magdeburg.

Eine andere Art Stolbergischer Gemeinschaftsmünzen ließen die 
Grafen Albrecht Georg 0 (-j- 1587), Christoph auf Königstein 

1581), Söhne des Grafen Botho des Glückseligen, Wolfgang 
Ernst (-j- 1606), Johann (-j- 1612), Heinrich (-j- 1615), des 
Grafen Wolfgang, ihres Bruders, Söhne, und Botho (-s 1583), 
des 1572 verstorbenen Grafen Heinrich, gleichfalls ihres Bruders, Sohn, 
ausgehen.

Von ihnen sind bekannt zwei diverse Thaler von 1575, ein des­
gleichen von 1576 und ein halber Thaler von 1576 (Madai 4404); 
dagegen ist noch nicht publicirt worden.-

8) Der seltene Groschen, welchen die beifolgende Tafel als

0 Von ihm cxistirt auch eine höchst seltene, ehedem und vielleicht noch jetzt 
in Privatbesitz zu Magdeburg befindliche, silberne gegossene Medaille von Tbaler- 
größe (wohl als Gnadenpfeiinig bestimmt), welche auf dem Avers sein Brustbild 
mit der Umschrift: 8VäL 68, auf dem Revers das sechsseitige be­
helmte Wappen mit der Legende ä 6. 6. X. 8. Ii. Ii. V. >V. U. I.. kl. >l. V. 
ö. 84 (1584) zeigt.

12
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erste Münze der zweiten Reihe zeigt. Avers: Sechsfeldiges Wappen, 
oben Stolberg, Königstein, Rochefort, unten Wernigerode, Eppstein und 
Breuberg, Hohnstein und Lauterberg. Umschrift: ^0. 06. 0618. 
XVOO. L- 601: 1OH^. 6. UM. Revers: Der Reichsapfel mit 
der Werthzahl 24, so daß das Kreuz die halbe Jahrzahl 7—5 trennt. 
Umschrift: 00. L: 00. m. 8101,. KViXIO 6 VI. I'.. XV6-

9) Vor das Jahr 1572 fallt der folgende merkwürdige, bis jetzt 
noch nicht edirte Ortsthaler ohne Jahrzahl, den die Grafen Ludwig 
zu Königstein (ch 1574), Heinrich (ch 1572), Albrecht Georg 
(ch 1587), Christoph (ch 1581) und ihres verstorbenen Bruders 
Wolfgang zu Stolberg (ch 1552) Sohn Wolfgang Ernst gemein­
schaftlich ausgehen ließen. Avers: Jn einem vielfach ausgeschweiften 
und verzierten Schilde das sechsfeldige Wappen wie auf der vorigen 
Münze, über demselben der Reichsapfel. Umschrift: OVOO: 11M61: 
äl,6M: 66: 0618: 61. VVO66: 6. Revers: Der Hirsch auf 
einem Grasboden linkshin schreitend ohne jegliche Umschrift, was der 
Münze ein eigenthümliches Aussehen giebt.

Die sonst von diesen gemeinschaftlich münzenden Grafen bekannten 
Gepräge sind früher sub sX. 7 aufgeführt worden.

10) Von Gemeinfchaftsmünzen der Grafen Johann (ch 1612), 
Heinrich (ch 1615), Graf Wolfgangs Söhne, Ludwig Georg 
(ch 1618), Graf Heinrichs Sohn, und Christoph (ch 1638), Graf 
Bothos Sohn, ist nur ein einziger Thaler bekannt, den wir hier ab­
bilden. Der Avers zeigt das vollständige dreimal behelmte Grast. 
Stolbergische Wappen, durch die Helme getrennt die Jahrzahl 1 — 6 - 0 - 6. 
Der als Mittelschild angebrachte Stolberger Schild ist gelehnt. Um­
schrift: 1011E. »Mk. OVO. 66066. 6. 011618106. Rosette. 
Revers: Der Hirsch linkshin schreitend auf grasigem Boden, in der 
Mitte zwischen den Beinen ein kleines Baumchen. Umschrift: OOill. 
IIX. 8101,6. IM. 6 VI. VV66 IM. 00. M. 1. 6. 0061.

11) Die Grafen Heinrich (ch 1625), Gr. Wolfgangs Sohn, 
und Wolfgang Georg (ch 1631), Graf Johanns Sohn, haben 
gemeinschaftlich zahlreiche Münzen ausgehen lassen von 1612 bis 1614. 
Davon sind bekannt:

a) Dukaten von 1613 (3 Stempel), 1614 und sine snno, 
b) Thaler von 1612 und 1613,
6) Ortsthal er von 1612, hier abgebildet,
cl) Groschen von 1612, fünf Varietäten, 

von 1613, sieben Varietäten, 
von 1614, fünf Varietäten.

Der bezeichnete Ortsthaler läßt auf dem Avers den vollständigen 
dreimal behelmten Gräflich Stolbergifchen Wappenschild sehen, der 
mittlere Helm die Buchstaben V-0 trennend, darüber getrennt 16 —12. 
Die Umschrift lautet: UMKICV8. 61. VV0066. 0. OO. I.
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8101,. Der Revers zeigt den linkshin schreitenden Hirsch auf 
grasigem Boden, darüber den Reichsapfel. Die Umschrift lautet: 
KM. KVI. VVKU. UM. 00. 1. 0?. >1M. 6. 1,0. LH

Die Buchstaben 0 auf dem Avers deuten den Namen des 
Münzmeisters Anton Laffert, 1612 — 17 in Stolberg und Wernige­
rode thätig, an. ')

12) Von Graf Wolfgang Georgs (-j-1631) allein äußerst 
zahlreich geprägten Münzen aus den Jahren 1614—1626 sind be­
kannt :

Zehndukatenstück 1626,
Vierfacher Goldgulden 1619,
Fünfdukatenstücke 1624,
Goldgulden 1619,
Doppelthaler 1619, 1624, 1625,
Thaler 1623 (2 Var.), 1624 (28 Var.), 1625 (12 Var.), 

1626 (4 Var.),
Gulden 1624 z4 Var.), 1625 (3 Var.), 1626,
Ortsthaler 1624 (3 Var.), 1625, 1626,
Doppelgroschen 1621 (5 Var.), 1622,
Groschen 1614, 1615 (2 Var), 1618, 1619 (3 Var.), 1620 

(7 Var.), 1621 (2 Var ), 1622, 8mo urmo, 1624, 1625,
Dreier 8. 3. (3 Var), 1623 (2 Var.),
Pfennig 1623 (2 Var.), 1624 (4 Var.),
Kupfermünze 8i«6 unno (3 Var ).
Wir bilden hier das älteste Stück, den Groschen von 1614, 

ab, dessen Avers in einer zierlichen Cartouche das vierfeldige Stolberger 
Wappen mit dem Hirsch im Mittelschilde 1 und 4 Wermgerode, 2 
Königstein und 3 Hohenstein zeigt.?) Die Umschrift lautet: VVOl^k'- 

0. (!sie!). Der Revers zeigt den Reichs­
apfel mit der Werthzahl 24; das Kreuz trennt unten die Münzmeister- 
Buchstaben ^-0, oben die Jahrzahl 16—14. Umschrift: 11^. 
8101,. VVM. UM.

13. Demnächst folgt desselben Grafen oben angeführter Gold­
gulden von 1619, vom Münzmeister Christoph Ziegenhorn (1618—20 
in Wernigerode thätig) ^) geprägt. Avers: In einem zierlichen spani­
schen Schilde das vollständige Gräfl. Stolbergische Wappen unbehelmt. 
Umschrift: MONO. M1. 1>. 8I00KM0. LM.
Revers: Der linkshin schreitende Hirsch, der oben die Münzmeister-

') Schlicket) scn Erklärung der Abkürzungen auf Münze» rc. p. 49. 
Diese Wappcncoinbinativn ist äußerst selten.

u) In Stolberg münzte er 1620-1632, in Halberstadt 1628—1631. S.
Schlickeysen l. c. p. 83.

12'
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Buchstaben d—2 trennt, zwischen seinen Beinen 1—61—9, oben der 
Reichsapfel. Umschrift: VVKM. K7. HON. D(M. IN. KP. >11. 
ö. KO. k. 6.

14) Gleichfalls dem Grafen Wolfgang Georg gehört der zuletzt 
abgebildete Gulden von 1624 an, als der, wie uns dünkt, seltenste 
Stempel dieses Jahres. Avers: Vollständiges dreifach behelmtes 
gräfliches Wappen, daneben L-X. Umschrift: >VOKK. OKOUO. 
LO. IN. 87OKK. XO. Revers: Der Hirsch linkshin auf grasigem 
Boden schreitend, darüber ein kleiner Reichsapfel. Umschrift: XVKKN. 
K7. NON. vo. IN. k?. >IIN. L. KO. K7. L. Die andern drei 
Stempel dieses Jahres haben folgende Varietäten:

s) HO. und KO.
b) 870k. ÜO. KOK. und k. L.
e) LO>1.



Vermischtes

1. Fchdebricfe der Stadt Hatberstadt.

Die Stadt Lüneburg war um die Mitte des fünfzehnten Jahr­
hunderts in großer Finanjnoth und hatte, um ihre bedeutenden Schulden 
zu tilgen, eine Steuer auf die dortigen Sülzgefälle ausgeschrieben. Die 
Besitzer dieser Gefalle und namentlich die vielen Klöster, welche einen 
ansehnlichen Antheil an der Lüneburger Saline erworben hatten, weigerten 
sich zu zahlen und riefen den Kaiser und den Pabst um Hülfe an, 
wahrend die Hansa sich der Schwesterstadt annahm. Die Stadt Lüne­
burg wurde vom Kaiser in die Acht erklärt und vom Pabste in den 
Bann gethan. Der Herzog Wilhelm der Aeltere zu Braunschweig und 
mit ihm seine Söhne, Friedrich, der Unruhige wegen seiner Fehdelust 
benannt, und Wilhelm der Jüngere, traten für die Prälaten und deren 
Kloster auf und schädigten die Stadt Lüneburg, deren Handel bedeutend 
war, durch Wegnahme der Kaufmannsgüter der Bürger, wobei die der 
mit Lüneburg verbündeten Städte gleichfalls nicht geschont wurden. 
Selbst nachdem die Stadt Lüneburg schon längst aus der Acht und 
dem Banne gelöset war, setzten die obengenannten Herzöge ihre Angriffe 
auf das Eigenthum der Lüneburger fort und trieben auch Waaren 
anderer Städte unter dem Vorwande, daß dieselben Eigenthum von 
Lüneburger Einwohnern wären, auf. So hatten im Jahre 1465 die 
Herzöge Friedrich und Wilhelm der Jüngere den Nürnberger Kaufleuten 
Andreas Zehringer, Lorenz Egen und Andern Kaufgüter genommen und 
waren von diesen beim Kaiser Friedrich lll. verklagt, welcher der Stadt 
Braunschweig befahl, die Herzöge anzuhalten, die genommenen Güter 
herauszugeben. >) Ferner hatte Herzog Friedrich zwischen Nordheim

') Braunschw. hist. Händel II. S. 946.
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und Nörten mehre mit Geld und Waaren beladene Wagen, welche 
Lübeckern gehörten, wegnehmen und auf die Burg zu Moringen bringen 
lassen, und bei Holzmindcn Lüncburger Kaufleuten einige Wagen mit 
kostbarem Gewände abgenommen und nach Schloß Eberstein in Sicherheit 
gebracht. Die Hansastädte erklärten hierauf den Krieg, welcher mit 
größter Erbitterung ') geführt wurde. Die Stadt Halberstadt erließ in 
Folge dessen die unten folgenden Fehdebriefe. Erst im Jahre 1467 
wurde dem Kriege durch Vermittlung des Kurfürsten von Brandenburg 
und dev Erzbischofs von Magdeburg ein Ende gemacht, indem die 
Herzöge und die Städte am 15. August 1467 zu Quedlinburg Frieden 
schlössen. — Die Städte scheinen jedoch dem Frieden nicht getraut zu 
haben, wenigstens die Stadt Magdeburg nicht, welche noch 1468 ihren 
Bürgern bei zwei Mark Strafe die Wallfahrt nach Achen verbot, weil 
der Weg nahe bei den Besitzungen des Herzogs Friedrich und seiner 
Genossen vorbeiführe. Frauen und Mägden wurde die Wallfahrt erlaubt. ?)

I.

1465. September 16. Halberstadt.

Fehdebrief der Stadt Halberstadt an Friedrich den Jüngern Herzogen 
zu Braunschweig und Lüneburg.

Irluelttede IIoessZeboinn kor8te Her I^iederielc de ^unZer 
to örun8wiok unde l.unodololr HertOAe, xvetet 8o ulse do 
vorsiesstiZön unde k>8amon Hede 6er 8tedo un8en leven srunries 
NaZdeboreb, örun8vviele unde ^oitsievm mit oren leneesilen 
denern ssulpeien unde under8atlren 4u^e ^uvver manne unde 
underZatlren vkiendt ^e^vorden 8m um6 uuneesiter »evvalt 
>villen den Ai iuwe )1anne leneeltte unde denere one unde 
den oren unde ol^ itlsseen anderen de8 tiilli^en Komi88esion 
r^lL68 Aetruwen undeidanen unde un8ettuIdiA6n I^opmanne 
8^n »udt uppie unde van de82 killiZen i^Ice8 Irien 8tralen 
unvorvvunden ZeriositeL unde reesit68 mit ^ewalt Zenosimen 
unde noess kordei- to kver-de^n ^efo^rt unde Zedreven unde 
dat noe6 ane vveddei^erinAe 6esiojden unde 8under vorfol- 
ginZe unde wtn-inAMAe de8 reessten voiruelit, vorliosst unde

') Zeit- und Geschicht-Beschreibung der Stadt Götttngen 1 S. 108, wo 
die gegenseitig verwüsteten Ortschaften aufgeführt sind.

?) Magdeburger Lchöppen-Chronik, berauSgegcben von Nr. K. Janicke. 
S. 4l0.
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vorutbort bobboo undo 3l80 wo doooo mit truwo uodo uodor- 
dnoiobo^t dom IlilliZoo Komi88oboo r^lro to Aod3o 8io uodo 
V3O A0tlil<08 i'oolitoo WOZOO oiobt wol 3odoi'8 OOMOAOO 60000 
d3t wo 600 U08olmldi^oo woodorodoo mulm uppo do8 bil- 
liZoo I >IiO8 si ; Zoo 8i! 3too 03 00800 VOI'MÖZO bo80butt00 uodo 
8^0 I^is uodo Zudt bo8oboi-moo 8ebulloo, uodo 80 wo olc mit 
cloo vorbooomiloo oililcoo 1060 dor 8todo 0060 oroo uodor- 
83tboo io 8uo<ioi lilcor vordroelit buodo 0060 voro^oioAO 81U00 
>iu umb 80<l3ooo vorbooomdoo uoroobtoo Zowolt 0060 lo 
t38toudo8 willoo ^80 000 0060 600 01'00 Zo8obom 18t uodo 
olc V30 illil<or oodoror 8obuldo WOZOO llo 80 to Zilv bobbon 
uodo 3I8O wo 6000 ol. V30 oboo dor uoroobtoo A0W3lt V3N 
dor tobos)083tbo W0Z00 to 8turoodo Zoo88obot 8^0, 80 willon 
wo dor umb mit Zib uodo cloo iuwoo io 3lloi' vkoido uodo 

vorworioZo 810 uodo 8>ttoo, 3<80 do vorsiobtiZoo 8todo mit 
»ib uodo doo .Iuwoo io ollor wio8O dor 300 8io uodo tboon 

uodo ob io ol-oo Irodo uodo uofrodo. Worot ou dot wo do 
rodt to H3lboi'8t3tb uodo uo8o Zomo^ooo borZoro mit uo8on 
Hovotmuooo booobtoo doooro uodo 3II0 doo do wo d3r to 
brioZoo moZoo 8odoo os)oul)3i' kluotdudioAO siododi olcoi- 8ook- 
too oddoi- 8oilcoo lo^too dor wollcoo uolco^moo woll<O8 8t3tos 
do woi-o uodo dor koiroo 3I8O 8olc doioli l ookt Zoboi-tli uodo 

Zik oddoi- doo .Iuwoo dui- umb jooiZoo 8obodoo dodoo gn 
juodoo, ludoo, 8Iotoo, Zoi iobtoo uodo Zoboidoo, dot 8^ p3nt- 
8obup, o^Zoo8obup, Kooobto8obup, 30 I^3mo, bruodo, wuodon, 

dot8l3AO, V30AOOOO uodo dioZoi88O oddoi- wu 8ol< do 8ob3do 
mulioodo wo do, WOI-O oddoi- tol^omo, do8 86b3doo vkiondt 

willoo wo 8^0 uodo Zilc, doo ^'uwoo oddoi- oomoodo vso 
iuwor ^voZoo oiobto8 siliektieb 8io dui- to to ootwordoo, uodo 
willoo U08 do8 VOI- 1M8 uodo UO86 A3O8t?M Zomo^okovt, 
UN800 bovotm3l», booobtoo uodo doooroo uodo vor 3llo av, 
do wo dor to brinAoo moZoo, U080 010 30 Zilc uodo den 
iuwoo Zoooioblii^oo voi w3rot bobboo, uodo du8808 to 8v- 
lL3ntoni88O i82 u080r 8t3dt 8oorot ooddoo uppo du880o breils 

Zodruekot. 1^3 0bri8ti Zobortb vbortoio buodort ^'ur dbrnu 
^m vilkuod0808tiZ68t0O jsu-o 30^ Al3od3A0 ob3 0X3lt3tioM8 
8300t0 oruoi8.

(b. 8.)
Vom Originale in meinem Besitz.
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H.

1465 September 16. — Halberstadt.

Die Stadt Halberstadt verwahrt sich gegen den Herzog Wilhelm von 
Braunschweig hinsichtlich der Fehde mit Herzog Friedrich dem I.

Irluesitodo Hoesi^eliorim korsle Her wilsielm de .lunzsier 
to Lrun8wiek undo lnmeborelt IlertoZo wetet dat wo 6s 
radt der Ltutll Ilalbei'8lat mit un8en gemeinen bor^ern llovet- 
nmnne unclo lvneelito umle denorn <lo8 llooIiAo6oi nen 1or8ten 
siornn k'i'odoi iol<68 do8 lun^ernn to Ilrun8wiolc undo 4.uno- 
korosi IIortoAsi vlnendo geworden 8in un>k unreelit gewalt 
killen, do Iio 8>no manno undo mit siulpo nndo daedt der 
8>nen don lür83men vor^i« 1>ti^en roden der 8tede i>la^debore1>, 
Lrun8wiol< undo I^ortl>o^'m unde den oren unde oli itlil^en 
andern tlo8 llilliZON I'OMI88OltON I^I<O8 AOtruwen underdanen 
undo dom un8osiuldit;en I<o>>manno us>s)O do8 In'IIi^en rilees 
Ir^en 8lraton unvorwunnen «mnler L;erielito untlo reeilt mit 
Zowalt Aonosimon undo sort to ltver8t6>n Aol'oiret mule noela 
an wedderlverin^o 6olioldon undo 8iindor vorlol^in^e undo 
todrinAMAO do8 roesiten vorruel<ot vorutsiert undo vorl<osst 
sieilt, undo nl8O wo tlonno mit truwe undo underdaniesievt 
dom siilliAN iomi88okon i'^I<o to Aodan 8in undo van Aodtli^68 
roositO8 W6A6N nielit wol K^WO8ON MOZON donno dat wo don 
un8osiuldiAOn wainlernden malm uppo do8 InIIi^en rilco8 kr^en 
8traton 8in lill undo Zudt nn UN80N vormo^on l)O8osiutton undo 
1>080lt0l'M0n 8olm11on, undo 80 wo o!< mit don voibonomdon 
orli!<on rodon dov 8to<lo undo oron undor8ntlion in sundor- 
lil^or vordrnokt 6undo nne!o voro^ninAo 8itton, I^u umt) 80- 
dnnor vorborordon unroolttor Zowslt undo to tg8tondo8 willen 
nl80 ono undo den oron A08esioin i8t undo ol< umk itliker 
nnder 8oliuldo undo tO83AO willen do 86 to olme undo den 
8^nen siebten, undo nl80 wo donno olc ^an olmo der un- 
roesiton gewalt vgn der to lro^o83to weZen to 8lürondo A608- 
8osiet 8in, 8o willon wo mit don up^enanton 1or8ton undo 
don 8inen in aller vlie^do undo vorwgrinAo 8in 3I86 do vor- 
Z68orovenon 8tedo mit osino dar gno 8itton. VVerot nu dat Zv 
mit den usiFemnnlen sor8ten in ieni^siom 83Ms><1en 86ten edder 
iesit vordeoedin^eden an 8^ nen landen, luden undo lw namen 
an den 8Ioten lloniboresi undo Lver8te^n unde an den vo^e- 
diZen unde Zoriositen do dar to besioriel, 8in edd« r wur Zv 
mit osimo sin 83Ms>den -dtten mit alle niesite8 ut6o8elieiden. 
unde lvemet dat we vordenomde kadt undo bor^er mit un8en
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kuipsrnn micicisicomsrim un6s un6sr83t6sn to psr6s e66sr 
Io vo^ts sNs 3u6sr8 Us>s)6 6s jennen 8oektsn cis in UN86N 
86K366N A6VV686N tm^cisn s6cisr noek ^'Sren cis Io 6sms 
rolks ns)po cis8 r^I<08 8tr3ton Askulpsn uncis oic 6s 8o6sn6 
Zucit inASnokmen kscicien, ociter cis jenno cis 86 inuslrmsn 
itU8s6sn scicisr icsgocisn scicisr oims jsnniZs iorlisrni886 6s6sn 
un6s vvs ^ilc, iuvven mnnnon, isucieu uu6s uncisr83tlrsn ^'enni- 
eksn 86knc!6n ciscisn, scicisr clur over 3n 8Iotsn, V68tsn, 8ts6sn, 
6orpernn uncis oren lo kelwrinZen uncis 3n ng^me Lrnncis 
vvun^en ciot8>3^6 vnngsnon 6in^ni886 scicisr wu cie 8eii36s 
tolcsms, cis8 8sii3cisn vsiisncil ^vilisn vvs 8in uncis ^iic nosii 
6sn ^'uvven niskc ^vecicisricsrsn noek mit, nichts ci3r kor6sr to 
gntvvor6sn, uncis vvs^vvilion cis8 3>is un6s un8sr s^n iovvslic 
bs8un6ernn mit un8sn kulsreinn Icnsektsn un6s ms^clelcoms- 
rsnn un8 un86 srs 3n Zi!c uncis 3n iuxvsn Nnnnsn, inncisn 
uncis uncisr83lken xvoi vorvvsrst imkdsn; uncis cis8 to kelcsnt- 
NI886 I8t UN86I' 8t3t 8ssret nscicisn UPP6 6U88SN bisiil A6- 
ciruelcst nn Lincti Asbortk viisertksinkunciert jnr 63in3 in 
cism viisunci68S8tiA68t6n ^'nrs 3m ^l3n63Zs N3 Kx3it3tioni8 
83N6tS eru6I8.

(I,. 8.)

Siegel ist abgefallen. Vom Originale in meinem Besitze.

III.

Das Schreiben an die Herzöge zu Braunschweig, Friedrich den 
Aeltern und Otto, ist gleichlautend und von demselben Datum.

1468.
Jn dussem sulven jar was de vart to Aken, und wart do hir 

den borgeren vorboden van dem rade bi twen marken, dat dar neimand 
scholde hen teen umme aventures willen Hertogen Frederikes van Brunswik 
mit siner selleschop, de do harde bi dem wege na Aken beseten weren 
und noch nicht vaste velichheit was twischen om unde den steden. dar umme 
und umme sekericheit willen moste men dar nicht hen ten, sunder vruwen 
und megeden was nicht vorboden to Aken to wandernde.

Schöppenchronik S. 410.

I. Grote, Neichsfreiherr zu Schauen.
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2. Die Lrandis'schcn Familienbücher.

Wenn es wohl unzweifelhaft als eine höchst wichtige Aufgabe 
jedes Geschichtsvereins anerkannt wird, außer der Verarbeitung und 
Mittheilung von urkundlichem Stoff auch in möglichster Vollständigkeit 
alle Quellen und Hülfsmittel der sein Gebiet betreffenden Geschichte zu 
erkunden, auf sie hinzuweisen und ihre Verwerthung zum gemeinsamen 
Besten anzuregen, so verdienen in dieser Beziehung die urkundlichen 
Familien-Sammlungen eine besondere Beachtung. Es dürfte eine Hin­
weisung auf dieselben auch um so weniger überflüssig erscheinen, als 
gerade sie von allen Arten geschichtlicher Quellen am wenigsten bekannt 
und zugänglich, theilweise wohl auch zu wenig beachtet und deshalb nicht 
immer gut geordnet sind.

Wir möchten daher, indem wir auf einen derartigen Quell, das 
merkwürdigste Familienstück der zu Hildesheim altangesessenen, mit den 
höchsten städtischen und anderen Aemtern betrauten und seit längerer 
Zeit geadelten Familie Brandts Hinweisen, damit die Bitte verknüpfen, 
daß möglichst allseitig derartige Quellen, und böten sie auch nur ver­
einzelten dem Ganzen dienlichen Stoff, in dieser Zeitschrift möchten bekannt 
gemacht und das zur Aufklärung unserer vaterländischen Geschichte Dien­
liche daraus mitgetheilt werden.

Es sind uns nämlich durch die besondere Güte unseres geehrten 
Mitgliedes, des Herrn Hauptmann Eordt v. Brandts zu Erfurt, des 
eifrigen Erforschers der Geschichte seiner Familie, vier Bände geschicht­
licher Nachrichten, von 1454 bis 1609 reichend, zur Durchsicht und 
Benutzung anvertraut worden, welche in der Familiensammlung als 
Oigrium Lianciisiunum bezeichnet sind.

Diese vier Bände sind ursprünglich zu Hildesheim abgefaßt und 
enthalten keineswegs bloße Familiengeschichte, sondern diese bildet, in der 
Weise, wie das Werk jetzt vorliegt, nur den rothen Faden, der es an die 
Familie knüpft. Es sind darin außerdem, doch aus der ältesten Zeit 
weniger ausführliche, Nachrichten theils zur Hildesheimischen Geschichte, 
die allerdings für die Familie, aus welcher sechs Bürgermeister in jener 
Stadt waren, besonders merkwürdig waren, theils zur Geschichte der 
Nachbar-Gegenden und -Städte enthalten.

Die Urschrift des 1., 3. und 4. Bandes ist verloren gegangen. 
Eine Originalcopie des 1. Bandes, welche sich im Nachlasse des 
Obermedicinalraths Dr. Bergmann in Hildesheim fand, gelangte nach 
dessen Tode durch den Sohn ins Museum zu Hildesheim; der zweite 
Band ist im Originale in der Beverin'schen Bibliothek in Hildesheim. 
Diese beiden ersten Bände wurden mit äußerster Sorgfalt vom März 
1863 bis Januar 1865 von dem nunmehrigen Herrn Hauptmann 
Cordt v. Brandis abgeschrieben, die Originalcopien des 3. und 4. 
Bandes durch diesen käuflich erworben.
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Die ältesten Aufzeichnungen von 1454—1528 stammen von Henni 
Brandis, Bürgermeister zu Hildesheim, welcher daselbst am 22. März 
1454 geboren war und am 4. März 1529 zu Hannover verstarb. 
Derselbe legte zwei nebeneinanderlaufende Bücher an, ein „butenbok," 
worin die Geschichte der Bischöfe und Allgemeines mitgetheilt, ein 
„binnenbok", worin über die innere Geschichte von Hildesheim gehandelt 
und das zur Geschichte der Familie Gehörige niedergelegt wurde.

Den Inhalt dieser beiden Bücher faßte vom October 1574 bis 
Ostern 1575 der Bürgermeister Joachim Brandis, Joachims Sohn, 
Henni's Großsohn, geboren den 27. October 1553 ebenfalls zu Hildes­
heim, verstorben daselbst im Jahre 1615, in einem Bande zusammen, 
und zwar bis 1513 ausführlich, bis 1528 nur kurz, und hängte, um 
die hundert Jahre voll zu machen, eine kurze Erzählung der Begeben­
heiten bis 1553 einschließlich an.

Dieser Band trägt den Namen.-
Hundert Hildennszheimische Jahr, das ist: Was sich von 1454 

bisz 1554 mit dem Bischofs, Thumb Capittel und der Stadt Hildes­
heim, auch anliegenden Städten und in eigenen Privatsachen zuge­
tragen hat.

Der Bürgermeister Tile Brandis, Henni's Sohn, geboren den 1. 
Februar 1511 zu Hildesheim, gestorben den 1. August 1566 daselbst, 
führte die Jahrbücher von 1513 bis 1565 fort. Seine ursprüngliche 
Niederschrift schrieb der Neffe Joachim ins Reine. Dieser Band 
bildet den zweiten Theil der erhaltenen Brandis'schen Familienbücher.

Joachim setzte nun aber auch diese Jahrbücher in einem dritten 
und vierten Bande fort. Die ursprünglichen Handschriften dieser vier 
Bände sotten im Jahr 1848 durch aufrührerische Bauern im Paderborn- 
schen verbrannt worden sein. Sie waren nämlich dorthin in die Gräf­
lich v. Westfalensche Bibliothek gekommen, und zwar nach dem Tode 
des Fürstbischofs Friedrich Wilhelm.

Eine umfastende Benutzung jener Familienbücher für unsere Zeitschrift 
verbietet sich dadurch, daß die Harzgegenden nur gelegentlich berührt sind.

Vielleicht wird es nicht ungeeignet erscheinen, als Beispiel der 
Geschichtserzählung einen Zug aus der Fehde der Stadt Hildesheim mit 
ihrem Bischof Barthold, mit welchem die Herzöge von Braunschweig ver­
bündet waren, während Braunschweia und andere benachbarte Städte 
den Hildesheimern beistanden, mitzukheilen, welcher gerade den Harz 
betrifft.

Es heißt im Diar. Oinnclis. I. 194 f.
Dinßdages für Viti (1486) für midnacht tho 10 thogen Borm. 

Harinch undt Ich — nämlich der Bürgermeister Henni Brandis 
geb. 1454 — undt pini, peppersack, kemerß; nhemen mede by 
90 Reisigen Perden, 200 Voidtknechte undt 6 wagen nha Bxuns-

') Pini u. Peppersack waren kemerß - Kämmerer.
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wich, sammelen uns dar van Luneborch undt Hannover, midt 
sampt de Brunswischen macht, undt thogen am Avende Peter undt 
PauU nha Gosler. H. Hinrich undt de van Brun swich hadden 
och idtliche wagen midt Fitalli. Tho Goßler whoren Rede van 
Gottingen, Eimke, Northem. De Stede heilden einne Sprake 
up dem Radthuß tho Goßler, undt jeden dem Rade, dadt se erfaringe 
hedden, dadt de Feinde wüsten de van Goßler tho slande. Jdt 
wheren idtliche Hern, de unsren Feinden deß upkomeß nicht en gonden, 
undt beden se slitigen, ohr queck darinhe tho behaldende, up dadt de 
Jagdt fürbleve; whore idt darmede tho findende, de Stede wolden alle 
de midt betalen, de dadt queck uth dem Felde halten mochten. De 
Borm. Ludeke Raven andtworde indt leste: onhe mochte och so lebe nicht 
sein, se hedden noch tho gesein. Why alle thogen uth Goßler midt 
den Goßlerschen de nacht thom Zellerfelde. Im Dage Visitationiß 
Mariae thogen why tho Northem, des Mandageß kemen frische von 
Gottingen und Eimke, tho besluten, who mhen für Nortentein 
wolde. Deß Dinßdageß im Dage Olrici thogen why für Norten. 
Alße why utb dem dohr thein wolden, thogen de Brunswischen Knechte 
vor, deß wolden de Lüneborger Knechte— dar hangede sJost) Lorber 
mede an, de thosamde ein Vat weinß uth drunken hadden — nicht 
staden: je whoren dar tho leech tho, so idt allerleide tho hopen lesen 
Volck waß. Dar konde de Hartzoge edder nein Bormester Ruiter edder 
Jemandt Radt finden. Nha velen Spraken tauschen den schelken leiten 
de Brunswischen de andern für sich her thein midt Spannen Armborsten, 
geladen Bußen. Do heilden de Hartzoge de Radtmanne, Ruiter alle 
tauschen, waß ein greselich rutsch Anseindt. De van Brunswick) thogen 
freveliken wedder in Northem. De macht von Eimke undt Nort­
hem thogen midt unß anderen vordt. Da wy für Northem kemen, 
reidt de Hartzoge och wedder tho den von Bcaunsweich. De macht 
van Gottingen legen allene tho Sternen. Deß andren dageß 
kemen de van Bcaunsweich H. Hinrich ohr Ruiter undt wagen 
indt Her. Deß Donnerdageß whoren se gemeinlich beraden, up den 
thokomenden dach tho Stormende. Jn der Nacht thegen den Fridacl» 
steken se Norten sülven an, undt dadt mhan Volck waß daruth gesleken.

Im Folgenden theilen wir Einiges über mittelalterliche Sitten und 
Gebrauche in vornehmen Vürgerfamilien bei Reisen, Taufen, Hoch­
zeiten in unseren Gegenden mit, wovon das größte Stück, die Ver­
mahlung des Bürgermeisters Heinrich Mechtshausen zu Goslar, uns 
besonders angeht.

Crusius erwähnt diesen Bürgermeister zum Jahr 1512. *) Am

i) Geschickte der Reichsstadt Goslar S. 206. Cord M. war 1480 — 
1482 Bürgermeister, ein Bartold von M. 1486 Stift-Herr des Domstifts da­
selbst. Ebds. S. 185. 196.
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Abend Francisci des folgenden Jahres starb er bereits. ') Die Braut, 
Jlsabe (^Elisabeth) Brandts, wurde in der Osternacht 1484 geboren. 
Gerade das auf sie bezügliche soll hier mitgetheilt werden. Vorher 
möge noch eine Mittheilung über den merkwürdigen „Schoduvell"?) 
aus dem Jahre 1474 hier eine Stelle finden.

Allerdings ist unsere Quelle nach dieser Seite hin theilweise schon 
in der Schrift Karl Seifarts: Sagen und Märchen, Schwanke und 
Gebrauche aus Stadt und Stift Hildesheim, Göttingen bei Wigand 
1854 S. 137 f., benutzt, aber die folgenden Mittheilungen aus der 
Quelle werden doch nicht unwillkommen sein.

Diur. Hi'Lmrl. I. 58.

Jm 74. deß Sondageß vor Weinachten, do waß he up ein Son-
dach, whoren up dem Win keller de Bormesters . Dierich vam De,
Hanß Lusche, Hinrich Galle undt 5 Radtmenne. Dar vorboden se
Borger undt Borger Söne, der waß tho hope 23. Ich undt min
Broder Hanß Brandts whoren och darmidt; dar sede unß de Bor- 
mester: wy scholden scheffers kesen undt einß werden, who wy den 
Schoduvell hebben wolden. Wy korenn scheffers, undt worden einß, 
de Kledi scholde wesen grauw undt Rodt, de Larve och grauwe Rodt, 
darup gebunden ein klein vilthoedt midt dren Strußvedern, all grauw 
undt Rodt, de middelste widt versulvert, ummhe den hoedt einen braunen 
siden sleier van einer halven Eelen, undt wolden hebben de leichtere 
mauwen bespangedt. Am hilligen Crift Avende leitt der Radt ver­
kündigen, dadt sich nhemandt an den Schoduvelen vorgreppe, edder 
hadtß undt nidtß gedechte. Am Cristage middag ummhe twe gingen wy 
by paren uth Süstermans Huse beim Marke, de Speilluide for uns undt 
vorordenthe Radtß Hern hinder unß her, So gingen wy, over den 
Hogen weg, Schostraten, Dhoimhoff, Borchstrate, den Hagen, de Jacobs 
Strate, Osterstrate, marchtstrate, so up datt Markedt; do leip malch, 
whor he wolde. Den Avendt, do idt begunde tho schemeren, pipen se 
aff by dem Piper Born, do moste malch inn ghen. Jn S. Steffens 
Dage den Morgenn ginchen wy wedder, alße vor, nha S. Paull, dar 
Horden wy miße. Den middach ginchen wy wedder hen, dar nha de 
Stadt Doer wenthe upt Markedt; an S. Johanß Dach morgen undt 
middach tho den Broderen, so dor de Stadt upt Markedt, undt den 
when de Piper diesen, malch whor he hen Horde. Jn der Kinder Dage 
leip malch, whor he wolde, wenthe up middach, do lonhe wy unsen 
Knechten. Ich hadde seven Knechte undt einen Jungen, darenboven 
hadde keinner, undt hadde up der mauwen twolff lobt spangen. Den

Visr. Lranilis. I. 519.
?) Dgl, z. I. 1428 Leibniz 3cr. rer. kruasv. III. 261.
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Donnerdach hadden unß de Scheffers eine Koft an gerichtedt, dar whore 
wy in guden hogenn den gandtzen Dach All uth, drunken Hildes- 
heimisch Beer, undt gülden vor alle unstete van wände, Larven, pipern, 
wadt de vdrterdt hadden, malch 4 pundt. Dem schrader, goldtsmede, 
undt wadt sunst ein ider bedorfte, gaff malch sulven uth, de goldtsmeden 
wogen einem jedem de Spangen tho, wadt den darnahe feilde, do sei 
se wedder endtfangen scholden, moste mhan onhe betalen. Ich achtede 
meine unstete tho samde up Tein pundt.

Omi-. Liuncl. I, 151.

Im 84. Jare (1484) in der Hilligen Paschenacht deß morgenß 
frö halwech twe bereidt unßec Her Godt Gesehen mine Hußfruwen 
midt unßen ersten Kinde, eine Dochter; de leiten why dopen deß Dinß- 
dageß in den paschen, nhamiddage. De prost, min Äroder, wordt 
Vadder undt leidt dadr Kind heten Ilsabe. He gaff dem Kinde einen 
DUcaten undt einen Romschen Großen, Geschen 8 Rinsche Gulden, 
Jndt Huß einen Postulatschen Gulden.

I). 6. 1. Seite 406.

In düßem Jare (1503) foeren mine Dochter Ilsabe undt Mar- 
grethe nh<r Aken, hadden tho selschop 3 wagen. de gelsche waß by onhe 
np orhem wagen; den dede eck uth midt Perden undt foirman, se 
lechteN in de Borse 13 gülden und foirden uth mandach nha Visit. 
Mariae, kemen wedder am Dage Jacobi, am Avende Panthaleoms 
vvttreden se den Rentzel im Nihenschaden (Wirthshaus in der Kteuz- 
straße).

v. v. I. S. 415-418.

Im 1504. Erst nha Winachten friede Hinrich Mechtßhusen nha 
miner Dochter Ilsabe. Andren Dageß Vincenti whore wy in deß 
Prosteß Hove thosamde. Hinrich Mechtßhusen, Heise frihenhagen Borm: 
van Osterode, H. Tile Timmermann, min Broder Luideke van Hagen 
waß midt meck, dar worden wy einß undt bestoten, dadt ich omhe mine 
Dochter Ilsabe hope tho lovende undt gevende, nha seidtliker wise undt 
dar Receß up begreppen, dar mhen Breve schall nha maken tho vor- 
segelnnde. De Brodegam undt Bruidt gewen ein dem andren, wy 
wondtlich, fuste hen.

Dinßdach nha Policarpi hadde wy dadt Loifte') undt gifte. Eck

Verlöbniß. Die Hochzeit ist I, 566. „De Bruidhuß", 1,545 „Wirdt- 
schop" genannt.
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badt den Prost, de wich dadt Ruggelen an, bodt se kordtlichen up; undt 
gaff se tho hope, godde tho Love, spiseden 18 Vat, tho etende : Hertz- 
wildt, rindtflesch, Witte Karthaten, Boidtlingeßflesch, Braden vorn Reh, 
Hasen, Hertz, Swin, tho drinken Jpenkraß, Klaredt, Win, Eimbeckß 
Beher, Gose, undt deden darnha allen Dinge sin Recht. De Vrode- 
gam reibt den andren Dach wedder nha Goßlar tho Huß.

Sondageß nha Visitation^ Mariae voer min Dochter Jlsabe Bruidt 
nha Gosler, wy hadden 14 sperde wagen, undt 12 korfwagen. Dadt 
Bruidttuich kam vor Pinxten darhen. Wy hadden sampt 104 reisige 
Perde, darmidt 45 in geler Kledinge, erbar Luide undt Eck midt minen 
negesten fründen. De Bruidt hadde einen nigen wagen vom Brogam 
geschenkedt, sine eigne Perde darvor, de andren geborgedt. By der 
Marienborch senden wy sinnen aff, dem Brodegam de Tydi tbo bringen. 
By «inner mile up duißidt gosler kam unß de Brodegam undec ogen, 
hadde by 50 Perden, achte Trummeter, 1 Puckec, whoren Dener m. 
H. van Meideborch, even rustich. Alße de Klocke nha 2 waß, thoge 
wy in Goßler, wy de Bruid fründe reden vorher indt Rosendhor. 
Manch de wagen waß de Bruidt de erste De Brodegam mit den 
sinen reidt hinder den wagen. Statius Mechtßhusen endtfench de 
Bruidt vam Wagen. Min Broker de Prost undt Eck leben de Bruidt 
den Avendt in Fredemanß Huß dar de Kost waß, Spiseden vor der 
Bruidt, Preläten, Erbar boven 20 Vat, veer genge, jo 3 richte, sampt 
12 undt indt gemeinne 4 Richte. Do spisede wy 156 Vadt undt 
vele vorgulde richte, midt herten, Draken, Pauwenborch. Men gaff 
eimbeckß Beher dor de Regen, idtlichen win, Claredt, gose. Nha der 
Maltydt ginch de Bruidt thom Dantze upt Radthuß. Deß Mandageß 
leiden se thor Kerken Statiuß Mechtßhusen undt Hinrich Gcaßhoff. 
Wy spiseden wy deß voravendeß vor de Bruidt, Preläten, Erbar, sust 
indt gemeinne 5 Richte. Do ginch alle Dinch sin tho, spiseden 181 
Vadt, undt 200 schöler undt truggeler im Hove, schenkeden Claredt 
twierleide win, Eimbeckß Beher undt Gose. Do de Maltydt geschein 
waß, gingen de Brodegam undt Eck by alle Tafelen, uthbescheiden de^ 
Bruidt, Hern, Erbarn, lethen unß vor trumpen. Eck dankede onhe 
allen, dadt se komm whoren, und badt, dadt se wolden den Dach mldt 
unß frolich sin. Statiuß Mechtßhusen hadde 1 gropen in der Handt, 
Hanß Brandiß ging by omhe undt folgenden unß, dar geven de Luide 
in, wadt malck thor Vruidtgave gaff, darmede ginge wy thor Bruidt 
undt Statiuß settede den groppen up de Tafelen. Nha der Maltydt 
ginch de Bruidt thom Dantze, Cordt van Swichelde dantzede dadt erste 
mall; den foirigen Avendt warbt se indt Bedde settedt, undt deden bei 
folgende Tydt, wadt sich geboren wolde. Deß middeweckenß morgenß 
foiren unse frunde, undt wy reden twischen 6 undt 7 siegen. Do wy 
kemen under den Berg vor der Steingrove, badt Eck dadt reisige Volck.
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Dar kemen boven 70 Personen; wy hadden tho Ethen 3 genge, 
alle genge 2 gerichte, drünken win undt Eimbeckß Beher. Min Huß- 
fruwe undt Margarethe bleven by onhe ein tydtlanch tho goßler. Whe 
hie mber begerdt nha der Lenge van tho wettende lese im binnen Bouke 
up dem 1L4 Blt.

E. I.

3. Das eoxaomen Johann Sachscs betreffend.

Zu der Zeitschr. d. Harz-Vereins 2. Iahrg. 2. Heft. S. 103 
und 106, fragt ein mit 11. sich zeichnender unbekannter Leser aus 
Berlin den 7. September d. I.:

Sollte das Akrostichon vielleicht so zu entziffern sein: 1O1I4ML8 
sper-Inim? der Name Sperling aber vor der Herkunftsbezeichnung 
ebenso verschwunden sein, wie bei Wimpina, Pommer, Eisleben u. s. w. ?

Die beiden Verse, auf die es zunächst ankommt, sind:
spernitur 36 mulier (juu sie exeOe rel'ulsil; 
I^ineitur (jo!) ip83 loris num (piin eulpu su3.

In Bezug hierauf sagt der Verfasser der Verse von sich: äuokus 
ultimis (metris) suum cognomen eoZnoseas.

Eine bestimmte Antwort hierauf könnten vielleicht etwaige 
weitere Urkunden über Johann Sachse oder die Erfurter Universitäts- 
Matrikel geben. Wir können hier nur ein paar Worte zur Prüfung 
der Wahrscheinlichkeit der an sich gewiß beachlenswerthen Aufstellung 
geben.

Dafür scheint außer den angeführten Parallelen die Einfachheit 
der Namensdeutung, die sich nun wirklich aus den Anfängen der Verse 
herauslesen ließe, zu sprechen. Auch brauchen wir bei eoZuomeu 
nicht streng den Begriff des Familiennamens, sondern den des Bei­
namens (hier vielleicht Spitznamens) zu denken.

Dagegen dürfte aber anzuführen sein, daß der Verfasser sich 
mit einem gewissen Nachdruck Johannes Sachse „pl-esbitur 3tHue 
ItiurinAus" nennt (vergl. S. 104 oben). Und wenn auch die 
Wahl des ungewöhnlichen lauoitur für den Namen Zper-Iiue spre­
chen würde, so dürfte andererseits die mittelhochdeutsche Schreibung 
8poriino statt spoi'IinZ zu Anfang des 16. Jahrhunderts nicht zu 
erwarten sein.
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Aber die 
schloffen, daß 
geführt habe.

Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit bleibt nicht ausge- 
Johann Sachse ben Beinamen (eo»nomen) Sperling

E I.

4. Die Wüstung Almundisleben

im K. Preuß. landräthl. Kreise Sangerhausen.

Der Ort, welcher als ^Ivun6e8lbb6n, ^Imunc1e8lev6, XImun- 
di^e^bin, ^Imeri8lev6, ^Imundi8let)?n, ^Ivi68leibin, ^Ivsn8- 

oorkömmt, war ein Kirch- und Pfarrdorf (siehe unten 1300, 
1382). Seine Lage wird '/4 Meile westlich von Sangerhausen zwi­
schen Sangerhausen, Martinsrieth und Wallhausen angesetzt?), allein 
wenn das letztere richtig ist, so ist seine Lage vielmehr süd westlich von 
Sangerhausen, zwischen der Gonne und dem Sachsgraben zu suchen; 
die Flur des Orts wird an die des Klosters Rorbach gegränzt haben 
(siehe unten 1359, 1448, 1450), zuletzt der von Sangerhausen in- 
corporirt sein, und da in ihm ein Zoll erhoben wurde (siehe unten 1286, 
1285), so wird der Ort an einer Straße, vielleicht der von Wallhausen 
nach Sangerhausen, gelegen haben. Die Herrn Vereinsmitglieder aus 
jener Gegend werden ersucht, Specielleres und Sichereres über dre Lage 
des Orts anzugeben, und insbesondere, ob sich diese etwa noch durch 
Bautrümmer, Füllemunde rc. und die der Flur durch einen andern 
Zehentherrn, wie die der Flur, welcher die Almundislebensche jetzt in- 
corporirt ist, markirt wird.

Der Ort lag im bischöflich Halberstädtischen Sprengel (siehe unten 
1317, 1382) und kann nur, wenn er nicht etwa eximirt war, im 
Archidiakonat Kaltenborn gelegen haben; ^) er wird deshalb zum Gau 
Frisonefelde und nicht zum Helmgau gerechnet werden mästen. * *)

0 Neue Mitth. d. Thür. Sachs. Ver. Bd. I. Heft l. p. 54.
0 1^. c.
3) Historische Zeitschrift für Niedersachsen 1862. p 7, 20, 30, 47 bis 53.
*) v. Wersebe Gaue p. 96.

Wilhelm, Kloster Memleben p. 66.

Der Ort erscheint schon ziemlich früh in der Geschichte; denn schon 
nach einer Urkunde vom 4. October 991^) tritt das Kloster Mem- 
leben der Kaiserin Adelheid für ihre Lebenszeit die Zehenten zu Alsteti, 
Ravininge (Röblingen), Alvundesleve, Kisilhusen (wüst bei San­
gerhausen), Sangirhusen rc. ab.

13
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Nach einem alten Verzeichnisse der Zehentberechtigungen, welche der 
Abtei Hersfeld an der Fulda in den Gauen Frisonefeld und Hassegau rc. 
ustanden, das G. Landau nach den Schriftzügen in das Ende des 
11. oder den Anfang des 12. Jahrhunderts setzt, stand der genannten 
Abtei der Zehenten auch in zu, womit ohne Zweifel
unsere Wüstung gemeint ist.

Auch eine Familie nannte sich schon früh von dem Orte, wie die 
Urkunde von 2 16. (12. April) 1134?) bezeugt, nach welcher
Kaiser Lothar genehmigt, daß die Stisterin des Klosters Walkenried 
Adelheid (Gemahlin des Klettenbergschen Grafen Volkmar) dessen Dota­
tion mit einem von Ekkehard von Almundisleve für 50 Talente er­
kauften Reichsgute (piaeclium) im Dorfe Berbisleve vermehre.

Laut Urkunde von 1286 ") befreit Markgraf Friedrich von Lands­
berg das Kloster Walkenried vom Zolle in Sangerhusin undAlmundis- 
leybin und laut Urk. v. fei'. 3 post Uom., lzua eaiUat. Uernmi8e. 
(1. März) 1295^), Markgraf Otto von Brandenburg und Landsberg 
gleichfalls eben dasselbe vom Zolle in Almensleve.

Laut Urkunde vom St. Sebast. und Fab. Tage 1300^) bekennt 
Johann, Probst undArchidiakon zu Koldenborn, daß sein Kloster 1 Hufe 
aus dem Ammechte der Sichemeisterei, in dem Felde Almesleben be­
legen, von welcher jährlich 1 Scheffel Weizen, Sangerhäusisch Gemäß, 
in dieselbe entrichtet wurde, verpfändet habe.

In einer Urk. v. 4. ante ^on. Mi 1300 ^) erscheint 0. 
el6rj6U8, p1et)anu8 in ^Imunll68le1)en als Zeuge und laut Urkunde v. 
12. Kai. Llart. 1317?) erwirbt hiernächst das Kloster Kaltenborn 
(Reinhard Probst) die Kirchenpatronate zu Sutterhusen und Almens- 
leben, Halberstadtscher Diöcese, tauschweise vom Erzbischofe von Mag­
deburg,

Laut des bekannten Laudi vom Donnerstags vor Zwölften (4. Jan.) 
1347 v) erhob Erzbischof Otto von Magdeburg gegen den Herzog Magnus 
von Braunfchweig außer andern auch Anspruch auf Stadt und Haus 
Sangerhusen mit den dazu gehörigen 21 Dörfern, darunter Ebeken- 
rode, Liningen, Alvensle, Rorbeche, nicht aber Kiselhusen, als dem Erz-

i) Lcdebur Archiv. Th. 12. i>. 213.
2) Die Urkunden des Stifts Walkenried Abth. I. v. 6.
3) Walkenr. Urk 1. c. p. 319.
4) l.. c. p. 356.
ü) Schöttgen und Krcysig üchl. et scripl. Th. 2. p. 715.
«) I,. c. i>. 716.
0 l.. c. p. 720 und Neue Mitth. d. Thür. Sachs. Ver. Bd. 6. H. 2. 

p. 15.
s) 1 Meile südöstl. von Sangcrhausen.
d) Gercken Loä. ächl. öranäenk. Th. 4. p. 482.
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stifte durch den Tod der Witwe des Markgrafen Heinrich von Bran­
denburg angefallen, was der Herzog indeß in Abrede stellte.

Laut Urk. vom Tage Uonil. murt^r. 1353 9 überweiset der 
Archidiakon Theodorich, Probst in Kaltenborn, mit Eonsens des ganzen 
Konvents dieses Klosters die Parochialkirche des Klosters in Almensleben 
der Inlii'MLmiu des Klosters und bestimmt, daß der von den Mönchen 
dazu Erwählte wöchentlich 3 Messen in jener Kirche Namens des Ple- 
bans lesen und dafür jährlich 9 8ol. Aro88or. bekommen solle, jedoch 
ep>8eo^o IIgI!^i'8t. l'1 niclssilineono 8iio in s>ioeur3tioni1)U8, 
8nb8icIÜ8, 8iiio<luliftn8 30 uIÜ8 extoi8ioni9n8 cie sioo rependent 
c)ui1)U8enn<jrio; 8i nnlem prnesutn eeele8i'3 in 8trueturi8 et 
cob3t)il3tionil>u8 in pri8timin> 8t3tun> rediceretur, so sollen alle 
früheren Einkünfte dem Pleban der Kirche wiedergegeben werden.

Laut Urkunde vom Tage Johannis des Täufers 1359 schenkt 
Herzog Magnus jun. von Vraunschweig dem Kloster Rorbach eine 
Trift für dessen Vieh von dem Klosterhofe zu Rorbach bei der neuen 
Warte über die Gonne und weiter fort auf die zwischen Almesleben 
und Martinsrieth belegene Weide und Gemeine unseres Hauses und 
unserer Stadt Sangerhausen.

Laut Urkunde vom 10. kni. iXov. 1382 3) bestätigt Papst Urban 
die dem Kloster Koldenborn geschehene Jncorporirung der Parochialkirche 
in Alviesleibin, Halberstädter Diöcese.

In der Urkunde vom Tage 8. l^ueno evnnz. 1441H ist der 
St Eustachiasaltar in der Hospitalkirche zu Sangerhausen mit 1 Nan­
sen in 63mpi8 Almesleben fundirt.

Laut Urkunde von 1448^) versetzt das Kloster Rorbach 1 Hufe 
Land in 3 Feldern seiner Flur an Eurt Kerchhof und hat diese nach 
des letztem Schreiben von 1450 im Felde von Almesleben und Ror­
bach gelegen.

Die Zeit des Eingehens des Dorfes betreffend, so scheint schon die 
Urkunde von 1353 auf den Verfall der Kirche und des Dorfes hinzu­
deuten und da dasselbe in der Halberstädtischen Matrikel von 1400 ?) 
sich nicht veranlagt findet, so ist wohl nicht zu zweifeln, daß dasselbe 
damals bereits wüste war.

H. v. Strombeck.

13

9 Schöttgcn und Kreyfig I. c. p^73v.
'9 Kreysig Beitr. zur Hiltor. v. Sachsen Th. 3. p. 270.
9 Menckcn 8cript. rer. Uerman. I I. p. 784.
H Lenz Halbcrst. Stiftshistor. p. 332.
9 Krcvsig Beitr. I. e x. 277.
9 I.. e. j>. 278.
9 Lk. histor. Zcitschr. I. c. 47—53.
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5. Die Wüstung Liscihausen

im K. Preuß. landräthl. Kreise Sangerhausen.

Der Ort, der auch als Kyselhusen verkömmt, war ein Kirch- und 
Pfarrdorf (siehe unten 1285, 1534, 1537); seine Lage wird „V, 
Stunde westl. von Sangerhausen links von der Chaussee" >) also nach 
Wallhausen zu und als in der Flur von Sangerhausen belegen, ange­
geben;?) er würde sonach ganz nahe bei Almundisleben gelegen haben. 
Die Herrn Vereinsnntglieder in jener Gegend werden ersucht, Speciel­
leres und Sichereres über die Lage anzugeben, insbesondere, ob diese sich 
etwa noch durch Gebaudetrümmer, Füllemunde rc. und die der Flur 
durch einen andern Zehentherrn von der Sangerhausenschen markirt. 
Der Ort lag im Halberstadtischen Archidiakonate Kvldenborn^) und lag 
im Gau Frisonefelde.

Der Ort erscheint schon in einer Urkunde von 991 (siehe Wüstung 
Almundesleben.)

Jn einer Urkunde vom 15. Kn! kebr. 1285 *)  bestimmt der 
Halberst. Bischof Volrad, daß die Provisoren und Fundatoren des 
Hospitals außerhalb der Mauern Sangerhausens, die Plebanen Heinrich 
zu Rorbach und Ulrich zu Kiselhausen und ihre Amtsnachfolger die 
Seelsorge in dem Hospitale besorgen sollen.

Neue Mitth. d. Thür. Sachs. Ver. Bd. 1. I. 1. p. 53.
2) Wilhelm, Kloster Memleben p. 66.
3) Histor. Zeitschr. für Niedersachsen 1862 p. 50.
*) Lenz Halberst. StiftSgesch. p. 324.

Sudendorf Urk. der Herzöge v. Braunschweig und Lüneburg Th. 2.0.116.
I,. c. x. 200.

Laut Urkunde vom 6. Mai 1346^) verpfänden Herzog Magnus 
von Braunschweig und sein gleichnamiger Sohn den Gebrüdern Heinrich 
und Albrecht v. Tuckenrode ihr Vorwerk zu Sangerhausen mit den dazu 
gehörigen 5'/2 Hufen Land auf dem Felde daselbst und zu Kysilhusen 
für 70 Schock Groschen; falls die Einlösung nicht binnen 6 Jahren 
geschieht, wollen die Herzöge dieselben mit dem Vorwerke belehnen.

Laut Urkunde vom 22. Sept. 1350 §) belehnt Herzog Magnus 
von Braunschweig die Agnes, Witwe Heinrichs v. Scellenberghe zur 
Leibzucht mit V2 Hofe zu Sangerhausen nebst Zubehör, ferner mit 30 
Schock Zehenten zu Kyselhusen und dem Rothzehenten zu Sangerhausen, 
sowie mit 1 '/2 Mark in dem Neuendorfe zu Sangerhausen; wenn die 
Vettern des Heinrich von S. die andere Hälfte des qu. Hofs behalten 
wollen, so sollen sie sich wegen der Hofgebaude mit dessen Witwe 
absinden.
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Nach der bischöflich Halberstadtischen Matrikel von 1400 ') war 
Kyselhusen im Archidiakonate Koldenborn mit einem jahrl. Betrage von 
2 8ol. zur Prokuration veranlagt.

1483 verpfändet das Kloster Rorbach Land im Kyselhusenschen 
Felde vor Sangerhausen?)

1496 sind Claus Vorthe und Heyne Bygen der armen Leute zu 
Kiselhausen Vormünder

1476 bezog das Kloster Rorbach von der Mühle zu Kiselhausen 
einen Zins; *)  der Ort wird also an einem fließenden Wasser gelegen 
haben.

*) Histor. Zeitschr. I. c.
?) Kreysig Beitr. zur Histor. »on Sachsen Th. 3. x. 293.

l,. c. p. 298.
I.. c.

b) Schöttgen und Kreyfig 6ipl. et script. Th. 2. p. 817.
Krevstg Beitr. cit. Tb. 3. p. 301.

9 Schöttgen und Kreysig l. c. Th. p. 822.
») U. c. p. 823.

Laut Urkunde von 1534^) investirt der Archidiakon des Bannes 
Kaldenborn, der sich Johannes Esocis unterschreibt (nach andern Urk. 
v. 1533, 1534, 1537 heißt er Johannes Heßler) den durch den 
Sangerhausenschen Hauptmann Melchior v. Kutzeleben für die durch 
den Tod des Nikolaus Rotendorfer erledigte Parochialkircbe der heil. 
Juliane in Keyselhausen präsentsten Joh. Burchardi und befiehlt dem 
ciivinoium operatori zu S. Jakobi in Sangerhausen, denselben in 
den realen Besitz des Orts Keiselhausen zu introduciren.

1535 leiht das Spital zu Kiselhausen an Hans Haferland Geld 
aus. 6)

Laut Urkunde die veneris post clom. ^liserieorclias 3om. 
1537 7) incorporirt Johannes Heßler, Archidiakon und Probst zu Kal- 
tenborn auf Antrag des Hauptmanns Philipp von Reybisch zu Sanger­
hausen für immer das Beneficium St Julianae zu Kiselhausen neben 
der Stadt Sangerhausen der Vicarie oder Pradicatur S. Trinitatis in 
der Parochialkirche zu St. Jakobi in Sangerhausen, jedoch dergestalt, 
daß die kirchlichen Lasten nach wie vor von beiden Benesicien geleistet 
werden und bestätigt, nachdem der Presbyter Joh. Burchardi das Benefiz 
Kiselhausen resignirt hat, den baoealaureus tkeol. Ulrich Grempeler, 
Besitzer der Pradicatur S. Trinitatis, auf Präsentation durch v. Rey- 
bitsch auch als Besitzer des Benefizes Kiselhausen; laut Urkunde vom 
28. April 1537 ^) bestätigt denn auch der Administrator des Bisthums 
Halberstadt diese Inkorporation, weil das Dorf Kiselhusen nicht mehr 
existire.

H. v. Strombeck.
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6, kleine Bemerkungen.

Zwei Bemerkungen zu dem Werke:
Die Chroniken der niedersächsischen Städte. „Braunschweig" 

Bd. I. und zwar.-
1) Zu p3A. 85 Zeile 9. VrinA, was der Herr Herausgeber 

nicht zu erklären weiß, ist ohne Zweifel das Dorf Uri im s. g. Hasen­
winkel ohnweit Königslutter; dasselbe kömmt in Urkunden als VrmA, 
Vi'inZö, llurunZon rc. vor;

2) Zu pu^. 105 Zeile 20 und Note 3. Uonoxvo ist das Dorf 
Rennau oder Rannau im Hasenwinkel oder K. Preuß Amtsgericht 
Fallersleben nicht gar zu weit von Uri; ein wüstes Dorf des Namens 
in der Nähe von Gr. Steinum giebt es nicht, und was Hassel und 
Bege davon sagen, ist unrichtig. H. v. St.

7. Zusätze zu dem Aussatze:

Noch einmal die Gründung Braunschweigs betreffend.

Zu H. 1. Ordn. Nr. 3. PUL;. 13: Laut Urkunde vom 3. ?§on. 
luu. 1218 übereignet Probst Berthold zu Stederburg das gesammte 
Zehentrecht des Klosters von dem Rottlande Hiddenla vor Braun­
schweig dem Stifte St. Blasii in Braunschweig für 1 Mark Silbers 
und 4 Juchert Land bei Meinolvesrothe (Melverode bei Braun­
schweig) für immer, und hat deshalb dieser Rottzehente nicht bis in die 
neueste Zeit in dem s. g großen Zehenten des Stifts Stederburg vor 
Braunschweig gesteckt.

Nach der Angabe L. Hänselmann's -), corresp. Mitglieds des Vereins, 
hat in der Flur der Altstadt Braunschweig, also vor dem Hohen- oder 
WilhelmüThore, das eingegangene Dorf Munnenstide gelegen; leider 
giebt derselbe über das Eingehen des Orts rc. nichts weiter an und ich 
bin dazu außer Stande.

Die pUL;. 24. unter Ordn. Nr. 4 und 5 in tz. 7 bezeichneten 
Urnen scheinen der äußern Form nach den auf der dieser Zeltschrift 
Jahrgang 1868 Heft 1 beigefügten Tafel unter Nr. 2 abgebildeten 
Gefäßen zu gleichen.

H v. Strombeck.

9 Mplokn. 8. KIS8Ü (Bodcmeier I. 65) Wolfei'.büttlcr Lankesarchw.
2) Die Chroniken der niedersachsischcn Städte. Braunschweig Bd. I. p. XV,



Reuere 8christen
zur geschichtlichen Kunde der Harzgegenden.

Dr. Joh. Christ. Gottlob Schumann, Königlicher 
Seminardirector in Osterburg. Die Missionsgeschichte der 
Harzgebiete. Ein Beitrag zur deutschen Kirchengerichte. 
Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 313 
Seiten Text nebst Register.

Vor einer kurzen Besprechung dieses Werkes, welches eine der 
anziehendsten, bedeutsamsten Seiten unserer heimatlichen Geschichte 
in einer Zusammenfassung des gesammren Stoffs behandelt, wird es 
angemessen erscheinen, erst Ursprung und Absicht, dann die Quellen zu 
bezeichnen, aus denen es geflossen ist.

Die Schrift tst größtentheils aus Missionsvorträgen zusammengewebt, 
welche der Herr Verfasser in seiner amtlichen Stellung und auf an ihn 
ergangene Aufforderungen hin zumeist in zu Wernigerode, dann auch zu 
Jlsenburg, Halberstadt und Stötterlingenburg hielt. Seine Quellen 
sind fast ausschließlich die Hülfsmittel der Gräflichen Bibliothek zu 
Wernigerode, meist gedruckte Werke, ergänzungsweise auch Handschrift­
liches. Daneben wurden auch auf kürzeren Besuchen oder leihweise die 
Bibliotheken zu Wolfenbüttel und Dresden benutzt. Besonders die 
erstgenannte gräfliche Büchersammlung, mit deren interimistischer Ver­
waltung der Herr Verfasser sogar auf ein Vierteljahr betraut war, 
wurde mit unermüdlichem Eifer benutzt. Der Zweck der Veröffent­
lichung ist, der Liebe zur Geschichte des Reichs Gottes und der Heimat-
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lichen Missionsgeschichte Stoff und Nahrung und den früheren Amts­
brüdern Anhalt für ähnliche Vorträge zu bieten.

Dadurch bestimmt sich denn der Begriff emes Beitrags zur Kirchen- 
geschichte naher. Da nun diejenigen, welche wissen, wie es mit den 
Quellen unserer heimischen Missionsgeschichte bestellt ist, sich wundern 
werden, daß dieser Stoff — und zwar in fortlaufender Darstellung, 
nicht umständlicher Untersuchung — sich über ein größeres Buch ver­
breiten könne, so ist zu bemerken, daß der Anschluß an das Harzgebiet 
nicht zu enge gefaßt und die mainzische, thüringische, nordische, wendische 
u. s. f. Mission mit berührt ist, daß das Werk nicht nur bis zur 
Vollendung die eigentliche Harzmission darstellt, sondern von der Zeit 
Ottos I. an (wenigstens von S. 205 ff.) auch die von den Harz­
gegenden, sowie vom ganzen Sachsenland ausgegangenen Missions­
bestrebungen im Norden und Osten behandelt, daß endlich, nachdem 
bis zum Abt Herrand von Jlsenburg (— 1090) die Darstellung eine 
fortlaufende war, von S. 275 an kurz die für die Harzische Kirchen­
gerichte wichtigsten Thatsachen des 12 — 14 Jahrhunderts und vom 
15. an bis auf die Gegenwart zusammengestellt sind.

Seinem Zweck und Ursprung gemäß ist nun das Werk ein Opfer 
jugendfrischer Glaubensbegeisterung auf den Altar der Kirche und läßt 
überall die Liebe zu den Gegenständen und Geschichten durchscheinen, 
welche den Verfasser bei ihrer Darstellung befeuerte. Die unermüdliche 
Lesung und Durchforschung der Quellen, die seltene Gedächtniß- und 
frische Darstellungsgabe ihres Urhebers werden gewiß in den hier mit­
getheilten Missionsgeschichten aufs wohltbuendste empfunden werden.

Bei der Erzählung, besonders der ältern Missionsgeschichten, werden 
die Quellen möglichst in ihrer eigenen Sprache — nur in deutscher 
Uebertragung — vorgeführt. Mit besonderer Liebe scheinen Liudger S. 
62 — 70, Ansgar 86 ff. und damit zugleich die schöne Geschichte der 
Liutburg behandelt. Auch die heilige Hathumod (131-137) und 
Bernward von Hildesheim (232 - 242) treten mit ansprechenden Lebens­
bildern hervor. Besonders verdienstlich erscheint aber die Darstellung 
der Thätigkeit des Bischofs Haimo von Halberstadt (S. 104 — 115). 
Hier hat der Herr Verfasser uns diesen merkwürdigen Mann, über 
dessen Lebensverhältnisse es uns sonst so sehr an Nachrichten fehlt, aus 
seinen mühsam aber mit Liebe durchmusterten Schriften als glaubens- 
innigen Christen und treuen unermüdlichen Hirten und Vorbild seiner 
Gemeinde dargestellt.

Uebersichtlich ist von S. 20—39 das harzisch-sächsische Heiden- 
thum und als Kehrseite von S. 145 — 167 mit besonderem Preise des 
altsächsischen Epos Heliand der Einfluß des Evangeliums auf das 
Sachsenvolk nachgewiesen.

Sollten wir Einzelnes hervorheben, was uns wünschenswert!) er­
schienen wäre, so hätten wir zunächst gewünscht, daß, wenn auch kurze,
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doch bestimmte Nachweise über die Fundstellen der benutzten, theilweise 
in allgemeiner Weise genannten, Quellen angegeben waren. Gleich auf 
der ersten Seite ist ein lateinisches Gedicht Heinrichs „von" Rosla auS 
dem 13. Jahrhundert angeführt. Es dürste doch Manchen interessiren, 
zu wissen, wo er das Gedicht die ,,Herlingsberga" finden kann Ge­
legentlich ist aber zu bemerken, daß bei einer genauen Citirung auch wohl 
der Irrthum vermieden worden wäre, den Verfasser der Herlingsberga 
H. von Rosla zu nennen. Es gab nämlich zwar bekanntlich eine 
adelige Familie jenes Namens, aber unser Poet nennt sich klennieus kosls 
I^i6nbonA6N8i8 8uxo. Er war also sächsischen Stammes und jedenfalls 
zu Nienburg an der Weser im Sachsenlande gebürtig. Das Gedicht ist 
seither bloß von Meibom mitgetheilt (lmnnebun», 1652 4" und lom. I 
der 86ni's)lor68 p. 775—783. 1688). S. 144 ist der Reformation 
des Klosters Königslutter vom Jahre 1136 (sie fand vielmehr 1 l35 
statt) gedacht, und es ist dabei eine lateinische Stelle aus dem Okronieon 
ll3lbei'8t3elen86 angeführt. Nun haben wir mit Mühe in dieser 
Schrift (am besten gedruckt von Schatz) gesucht, aber nicht finden 
können, obwohl die Thatsache von Meibom, Leuckfeld, Lentz, Abel beim 
^nn3li8t3 83x0 oder 4nn3>e8 !1l3^c1eknrL;6N8e8 erwähnt ist und 
K. Lothars Urk. v. 1. Aug. 1135 wiederholt gedruckt ist. Die An­
gabe der Seite hatte hier leicht ausgeholfen.

Die Untersuchung über die Kirchenheiligen ist gewiß für die kirch­
liche Alterthumskunde, und ihre Verehrung und die Legenden für die 
Kultusgeschichte von Bedeutung, aber wenn die Legenden von Heiligen, 
welche den Harz nie gesehen haben, Maternus, Vitus und sonst bloße 
Legenden erzählt werden, oder wenn S. 296 — 313 Heilige des Harzes 
— nicht etwa wirkliche Heilige, oder um die Ausbreitung des Evange­
liums am Harz verdiente Männer, sondern Schutzpatrone einzelner 
Kirchen in den Harzgegenden — mit ihren Attributen und kurzen meist 
legendarischen Bemerkungen aufgeführt sind, „damit das Missionsfest der 
Heimat an die Heiligentage der Gegend angelehnt werden könne", so 
möchte der Werth dieser Zusammenstellung gerade in dieser bestimmten 
Absicht doch nickt ohne Bedenken sein, zumal es sich trifft, daß gerade 
AegidiuS und die zwölf Nothhelfer an der Spitze stehen, die doch kaum 
für ein Missionsfest geeignete Anknüpfungspunkte bieten dürften.

Doch dies trifft nicht das Wesentliche des Werkes, dessen Ver­
breitung und Erfolg gewiß die treue Arbeit lohnen wird, welche in der 
Ausschöpfung und Nutzung so zahlreicher Quellen darauf verwandt ist. 
Möge es zu recht vielen eben so empfänglichen, frischen Herzen dringen 
als das ist, welches aus dem Buche zu uns redet.

S. I.



Vereins-Rericht
vom 1. Juli bis 1. October 1869.

Mit gegenwärtigem Hefte beschließt die Zeitschrift des Harzvereins 
ihren zweiten Jahrgang, den ersten vollständigen, da der Druck des vor­
hergehenden erst um die Mitte des Jahres 1868 begann. Wenn 
damit die Veröffentlichungen des Vereins auf drei Bande und gerade 
zu dem doppelten Umfang herangewachsen sind, der ursprünglich (vergl. 
tz. 6 der Vereins-Satzungen 1868. S. XIV.) und grundsätzlich fest- 
gestellt wurde, so ist diese erfreuliche Erscheinung ein höchst ermuthigender 
Beweis für die vielseitige und stetig zunehmende Theilnahme der Harzer 
für ihre heimische Geschichte, die sich durch das Anwachsen der Mit- 
gliederzahl in gleicher Weise bethätigt hat

So lebhaft nun auch die Betheiligung von vielen Seiten ist, so 
rnuß es doch jeder ernste Freund der vaterländischen Geschichte und 
Alterthumskunde recht bedauern, daß noch eine Reihe von Städten und 
Orten für diese Dinge ganz todt und nicht vorhanden erscheint An 
Anregungen, mittelbaren und unmittelbaren, hat es kaum nach einer 
Seite gefehlt, wohl aber an Antworten. Es fehlt noch immer an 
einer gleichmäßigen Vertheilung und Vereinigung der Kräfte, welche 
zur Erreichung würdiger Ziele vonnöthen ist.

Die von der Vorstands-Versammlung zu Blankenburg am 15. 
April beschlossene Aufforderung der Herren Bürgermeister innerhalb des 
Harzgebiets behufs Förderung der Vereinszwecke, welche vom 23 — 25. 
Juni zur Ausführung gelangte und nach 70 Städten und Flecken deS 
Gebiets gerichtet wurde, wird gewiß allerseits eine freundliche Berück­
sichtigung gefunden haben, wenn auch bis jetzt nur vereinzelt unmittelbar 
darauf geantwortet wurde.
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Außer einer Vorstands--Sitzung des Gesammt-Vereins haben wir 
einer anregenden Versammlung des Ortsvereins zu Quedlinburg — 
welches jetzt mit 80 Mitgliedern vertreten ist — zu gedenken. 
Es war erfreulich zu bemerken, wie sich hier am Nachmittag des 9. 
August im großen Rathhaussaale einige fünfzig Vereinsmitglieder ver­
sammelten (vom Vorstand des Hauptvereins waren die Herren, Friederich, 
Huch und Jacobs anwesend) und wie, unter dem Vorgang des Herrn 
Bürgermeisters Brecht, die Erforschung der örtlichen Geschichte und 
Alterthümer von den ersten Vertretern der Stadt als eine allgemeine 
Angelegenheit betrachtet wurde. Es sollte dem entsprechend zunächst 
in allgemeiner Weise über die geeignetste Förderung der städtischen Alter­
thümer verhandelt werden.

Kam dies nun auch nicht zur Ausführung, so wurden doch von 
unserem verehrten Altmeister Herrn Director Dr. Wiggert aus Magde­
burg mehrere anregende Vertrage über einzelne Theile der örtlichen 
Alterthümer gehalten, erstlich über einige im 17. Jahrhundert zu Acten- 
umschlagen verwandte Blatter einer alten gemalten Jtala-Handschrift, 
sodann über drei merkwürdige goldene Fundstücke aus der Nahe Aschers­
lebens, endlich über die Quedlinburgs Münzkunde als Hülfs- und 
Förderungsmittel der örtlichen Altecthumskunde. Wir können umsomehr 
jedes Eingehen auf diese Mittheilungen unterlassen, als die erste und 
zweite, sobald sie soweit vorbereitet sind, in unserer Zeitschrift erscheinen 
sollen.

Die Vorstands-Sitzung des Harz-Vereins fand am 15. September 
Nachmittags 3 Uhr zu Harzburg im Gasthof Bellevue statt. Außer 
dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und dem ersten Schriftführer 
waren Herr Oberlehrer Dr. Koldewey aus Wolfenbüttel, Herr Land­
schaftsmaler Erola aus Jlsenburg, Herr Oberhütteninspector Knooke 
und Herr Lehrer Schucht aus Ocker und sechs bis sieben Herren aus 
Harzburg und Umgegend erschienen.

Nachdem die Angelegenheit der von Sr. Erlaucht dem Grafen 
Botho zu Stolbe.rg-Wernigerode übernommenen Vertretung des Vereins 
auf der in diesem Jahre zu Negensburg tagenden Haupt-Versammlung 
des Gesammt-Vereins der deutschen Geschichts- und Alterthums-Vereine 
kurz erledigt war, wurde auf Grund eines Schreibens des als Assessor 
nach Vechelde versetzten zweiten Schriftführers Herrn G. Bode von 
den anwesenden Vorstands-Mitgliedern in Erwägung gezogen, ob gemäß 
einer von jenem selbst dem Ermessen des Vorstands anheimgegebenen Ent­
scheidung, die Stelle anderweitig zu besetzen sei. Die anwesenden Vor- 
stands-Mitglieder glaubten aber nicht bloß, daß eine solche Entscheidung 
nach h. 7 der Vereins-Satzungen nur der jährlichen Haupversammlung 
zustehe, sondern gaben sich auch der Hoffnung hin, daß es dem seit­
herigen zweiten Schriftführer bald wieder möglich sein werde, das von 
ihm bisher mit so treuer Hingebung und Erfolg geführte Amt weiter zu
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versehen, wenn auch der entfernter gelegene Wohnort und das neue 
Amt dieser Thätigkeit gewisse Schranken setzen müßten.

Es wurde darauf den Versammelten der Grundstock einer vom 
Verein begründeten Sammlung Harzischer — zunächst mittelalterlicher 
und bis etwa 1600 reichender — Siegelabgüsse vorgelegt. Die vorliegenden 
etwa 100 Siegel waren von unserem Eorrespondirenden Mitgliede, 
Herrn A. Hildebrand in Mieste nach Wachssiegeln des Staats-Archivs 
zu Magdeburg, des Gräflichen Haupt-Archivs zu Wernigerode und des 
Stadt-Archivs zu Nordhausen, theilweise auch nach Original-Stem­
peln mit großem Kunstgeschick angefertigt. Gerade diese Sammlung 
kann durch mehrseitige gütige Betheiligung unserer geehrten Mitglieder 
sehr gefördert werden.

Von demselben Künstler stammten die Zeichnungen mittelalterlicher 
Grabdenkmale zu Walkenried und Wernigerode, welche demnächst, als 
zur Veröffentlichung durch den Verein bestimmt, der Versammlung 
vorgelegt wurden. Auch hier würde der Vorstand Namens des Vereins 
sich zu großem Danke verpflichtet fühlen, wenn die werthen Freunde 
der heimischen Alterthumskunde auf ähnliche Denkmäler aufmerksam 
machen wollten.

Besonders lebhaftes Interesse erregte die Besprechung einer durch 
mehrere Lichtbilder veranschaulichten alten handschriftlichen Karte des 
nordwestlichen Harzgebiets, welche in verjüngtem Maßstabe in der Größe 
jener Lichtbilder, im nächsten Heft in einer Steinzeichnung mitgetheilt 
werden soll. Ueber mehrere Anlagen und Oertlichkeiten, Wege und 
Fluren wurde von den Herren Bergwerks-Director Hauptmann Easten- 
dnck aus Harzburg, Oberhütteninspector Knooke und Lehrer Schucht aus 
Ocker willkommene Auskunft ertheilt.

Die Karte, welche älter ist als die oberharzischen Bergstädte Claus« 
thal, Altenau und selbst Zellerfeld, enthält eine ziemlich bedeutende Zahl 
von Namen, Zeichen und Angaben, welche für die Erkenntniß der Zu­
stände eines großen Theils des Oberharzes vor viertehalb Jahrhunderten 
höchst lehrreich sind. Wir erlauben uns schon an dieser Stelle die Bitte 
auszusprechen, daß, wenn einzelne Leser dieses Berichts in der Lage sein 
sollten, urkundliche und weniger zugängliche Einzelnheiten über Forstorte, 
Sägemühlen- und Bergwerksanlagen innerhalb des Gebiets von der Ecker 
im Osten, jenseits der Grane im Westen und bis über die Innerste und 
zu den Sösequellen im Norden mitzutheilen, solche freundlichst zu Händen 
des Referenten (Dr. Jacobs) erbeten werden.

Ein höchst reicher Zuwachs wurde der Vereinssammlung während 
der Sitzung zu Theil, indem Herr Dr. v. Heinemann eine große Kiste 
mit Büchern nebst Karten und Literalien als Geschenk unseres Corre- 
spondirenden Mitglieds Herrn Hilmar v. Strombeck in Wolfen­
büttel übermittelte. Wir sprechen gewiß im Sinne des ganzen Vereins 
für diese willkommene Gabe, deren einzelne Bestandtheile weiter unten
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aufgeführt sind, auch an dieser Stelle unsern angelegentlichsten Dank 
aus.

Indem wir zu den Veränderungen in der Mitgliederzahl über­
gehen, haben wir zunächst des Ablebens eines theuren, hervorragenden 
Mannes zu gedenken, der zu den ersten Mitgliedern des Vereins gehörte, 
des Herrn Pros. Dr. V. A. Huber. Nur in selteneren Fallen treten 
die Glieder unseres Vereins nach dessen Natur und der Natur seines 
Gebiets in eine so nahe persönliche Beziehung zu dem Vereinsganzen, 
daß wir Anlaß nehmen dürften, der Abgerufenen in dieser Hinsicht zu 
gedenken. Bei dem Verewigten war dies der Fall: Obwohl seiner 
Hauptwirksamkeit nach mehr in anderer Weise unermüdlich thätig für 
das Wohl seiner Mitmenschen, zunächst des Arbeiter- und Handwerker­
standes, begrüßte er doch auch in dem Harzer Geschichtsverein ein Mittel 
zur Erweckung und Nährung eines richtigen Verständnisses und deshalb 
einer bewußten Liebe für die Erscheinungen der Vergangenheit, die ja 
in Allem mit der Gegenwart in Beziehung stehen. Er machte auf 
geeignete Mitglieder unter entfernter wohnenden Bekannten auf­
merksam, hatte auch selbst die Absicht, Gegenstände aus der geistigen 
Entwicklungsgeschichte der Harzgegenden für die Zeitschrift zu bearbeiten. 
Seine Stiftung zu St. Theobaldi in Nöschenrode bot er aufs bereit­
willigste zu den Versammlungen und Vorstands-Sitzungen des Vereins 
an. Dort wurde denn auch am 2. Juni 1868 die erste Hauptversamm­
lung und am 19. Januar 1869 eine Sitzung des Vorstands abge­
halten. Am 10. März 1800 zu Stuttgart geboren, gehö.te der Ver­
storbene erst nach einem mannigfaltigen Entwickelungsgänge und einem 
an Wechsel der Orte und Erfahrungen reichen Leben seit dem Jahre 
1852 dem Harze, zunächst Wernigerode, an Aber in dieser Wahlheimat 
verblieb er länger als an irgend einem anderen Orte und wurde daselbst 
nach einem Leben voll segensreicher Lieoesthatigkeit im siebzigsten 
Jahre am 19. Juli dieses 1869 Jahres abgerufen. Unter dem Harz­
bergen auf dem Kirchhof zu S. Theobaldi ruhen demnach auch die 
irdischen Reste des theuern Mannes, dessen mit um so größeren Dank 
und Ehren am Harze wird gedacht werden, /e weniger sein se/bstwses 
unermüdetes Streben darauf ausging. —

Die bereits im vorigen Heft S. 203 aufgeführten Ehrenmit­
glieder haben mittlerweile nicht nur die auf sie gefallene Wahl des 
Gesammt-Vereins angenommen, sondern auch alle eine thatkräftige Unter­
stützung der Zwecke desselben gütigst zugesagt. Als neues correspon- 
direndes Mitglied wurde noch durch allseitige schriftliche Uebereinstimmung 
der Vorstandsmitglieder erwählt der

Herzogl. Anhaltische Cabinetsrath Herr Ferdinand Siebigk 
in Dessau,

welcher in gleicher Weise jene Wahl annahm und die Förderung der 
Vereinszwecke zusagte.
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Als ordentliche Mitglieder sind wieder folgende Herren nachzu- 
tragen:

Breitenstein bei Stolberg.
Gießler Theodor, Lehrer.

Crossen a/O.
Rath mann Emil, Königl. Staats-Anwalt.

Erfurt.
Grote, Freiherr, Lieut. im 31. Thür. Inf.-Regiment.

Glog au.
A pel, Divisions-Prediger.

Goslar.
Fenkner, Brennerei-Besitzer.
Heuer, Lehrer.
Morich, Oberlehrer.
v. Neindorff, Hauptmann a D.

Halberstadt.
Bibliothek des Domgymnasiums (Director Schmid).

Ham bürg.
v. Oeynhausen Julius, Graf, Lieutenant im 2. Han­

seatischen Jnf.-Regt. Nr. 76.i

Hannover.
v. Redern H., General-Major.

Harzburg (Neustadt).
Ahrens, E., Pastor.
Castendyck W., Bergwerks-Director und Hauptmann.
Grade, Cantor.
R e u sche, Gasthofsbesitzer.
Zimmermann H., Kaufmann.

Jlsenburg.
Kimpel, eancl. ikeoloZ.

Kelbra.
B elle rma nn, Revierförster.
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Neustrelitz.
Eggert, Schulrath.

Quedlinburg.
M e n de, Justizrath.

Roßla
R aeck, Regierungs-Nath.
Rupprecht, Bau-Jnspector.

Stolberg.
v. d. Decken, Regierungsrath.
Riehn, Bergmeister.

Mit Hinzunahme dieser neuen Mitglieder besteht der Verein gegen­
wärtig aus

1. Ehrenmitgliedern .... 6
2. Eorrespondirenden Mitgliedern 26
3. Ordentlichen Mitgliedern . . 452

Gesammtzahl 484.

Verzeichniß
der für die Sammlungen des Harzvcreins für Geschichte 

und Alterthumskunde eingegangenen Geschenke.
Bücher und Schriften.

Vom Herrn Hilmar v. Strombeck in Wolfenbüttel
434. H. Apfel, August der Jüngere Herzog zu Braunfchweig 

und Lüneburg als Rector zu Rostock und Tübingen. Wol­
fenbüttel 1854. 4°.

435. Die Staats-, Berg- und Hüttenwerke im Oberharz und 
der Salzverkauf auf den fiskalischen Salzwerken. Berlin 
1867. fol.

Vom Geh.-Rath v. Quast auf Radensleben:
439 n v. Quast, Ueber den Gang der Ausbreitung des romanischen 

und gothischen Styls in den monumentalen Bauwerken 
des Bisthums Halberstadt nachgewiesen. 4".
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439 b. v. Quast, Archäologische Wanderung durch einige romanische 
Kirchen am Harz. 4".

Vom Freih. Leopold v. Ledebur:
441. L. v. Ledebur, Die Grafen von Valkenstein am Harze. 

Berlin 1847. gr. 8°.

Dom Herrn H. v. Strom beck:
442. v. Bülow, G. P., Beiträge zur Gesch. der Braunschw. 

Lüneburgischen Lande. Braunschweig 1829. 8".
443. Bode, W. I. L., Beiträge zur Geschichte des Herzogth. 

Braunschweig. Braunschweig 1824. 8°.
444. v. Liebhaber E. D., Beiträge zur Erörterung der Staats­

verfassung der Braunschw. Lüneb. Churlande. Gotha 
1794. 8«.

Vom Freiherr» v. Hagke auf Schilfa.
446. v. Hagke, Ueber den altthüringischen Kreisverband und 

dessen Vermögensverhältnisse. Leipzig 1869. fol.

Vom Herrn Dahle in Aschersleben:
448. Ein Gedicht von einer irrigen Reise und Wanderschaft in 

Reimen verfasset. Ein Blatt in Fol. Mscpt.

Vom Herrn Hilmar v. Strombeck in Wolfenbüttel:
451. Boeschenstayn, Joh., Wünscht allen Tantzern und Tantzerin 

ain schnell umbwenden am Rayn rc. 1536. 8".
452. Eutropius, Abriß der röm. Gesch , übers. v. F. Hoffmann. 

Stuttgart 1829. I2mo.
453. klinii 866. Lpistolne 6t ?3N6A^il6U8. bipsins 

1700. 12m°.
454. v. Heiden, Eitel, Friedr., des heil. Röm. Reichs deutscher 

Nation Grundfeste rc. Frankfurt a/M. 1706. 8°.
455 s. Deutsche Bundesacte. Frankfurt a/M. 1816. 4°.

b. Schlußacte der zu Wien gehaltenen Ministenal-Conferenzen. 
Frankfurt a/M. 1820. 4°.

456. Sr. Königl. Majest. v Preußen Vorstellung und Erklärung 
über das friedensstörerische Verfahren Ihrer Majest. der 
Kaiserin Königin in Ansehung der Bayerschen Erbfolge. 
Berlin 1778. 4°.

457. Caspar Abels, Teutsche und Sächsische Alterthümer. Braun­
schweig 1729. 8°.

458. CasparAbels, Sächsische Alterthümer. Braunschweig 1730 8".
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459. Zsckakwttz, I. F., Erleuterte Teutsche Alterthümer. Frank­
furt und Leipzig 1743. 8".

460. Dünnhaupt, I. Chr., Beitrage zur deutschen Niedersachsischen 
Gesch. und deren Alterthümer. Helmstadt 1778. 8".

461. Mussard, Gründliche Vorstellung der vorzeitigen aus dem 
Heydenthum in die Kirche eingeführten Gebrauche und 
Ceremonien. Leipzig 1695 8".

462. Barth, F.K., Die altteutsche Religion. Leipzig 1835. 8".
463- Struve, B. G , Corpus juii8 smbliei geaUemieum. 

Jena 1726. 8".
464. Estor, I. G., Pract. Vorstell. derer Rechte und Geschaffte 

welche die Rathe der Stande bei einem Reichskriege zu 
beobachten pflegen Jena 1736. 8°.

465. 11onngn6 Uol'ionvjUo /-ouvoi,- lÖAi^gtis sous 
loMgAIIO. 11, Uk>8>Vl'6l< 1800. 1. ot 11. 80.

466u. t). Mannert, K. G., Geographie der Griechen und Römer. 
Nürnberg 1799. 8<>. 1. Thl. 4. Lhl. 8°.

467. Lang, H. K., Histor. Prüfung des vermeintlichen Alters 
der teutschen Landstande. Göttingen 1796. 80.

468. Werner, A., (^9tg1oAU8 aller Ertzbischöffe und Administra­
toren Magdeburgs. Magdeburg 1579. 4".

469. Augustin C. F. B. Statistische Uebersicht des Königreichs 
Westphalen. Halle 1808. 8".

470. Handbuch über das Königreich Westphalen von D. F. P. B.
Hft. 11. 8°.

471. Verzeichniß der Departements, Districte, Cantons und Com­
munen des Königreichs Westphalen. 8".

472 g. Uebersicht der Municipalitäten des Oker-Departements.
6. Alphabet. Verz. sämmtlicher Ortschaften des Oker-Depar- 

tements.
473. Statistisches Repertorium über das Königreich Westphalen. 

Fol.
474. Hundrich, Strafcodex für das französische Reich. Magde­

burg 1811. 80.
475. Gemeinnützige Unterhaltungen. Halberstadt 1808. 8".
476. ^uLU8tm, L. 1^. 6., 0i886i't. Uö tripliei nexu intsr 

H6lm8tgl1ium et Hglt)er8tgciium. 1822 8°.
477. v. Strombeck, I. H., Provinzialrecht des Fürstenthums 

Halberstadt. Leipzig 1827. 8°.
478. Niemann, F., Die Stadt Halberstadt. Halberst. 1824. 8°.
479. Ordnung Eines Erbarn Rahts der Stadt Goslar wie es 

mit dem Armen Hoffe 8. pgneratii vor dem Breiten­
thor gelegen sott gehalten werden. 1588. Fol. Mscpt.

14
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480. Specificatiori der Stifter, Klöster, Städte, Aemter des 
Herzogthums Braunschweig und Lüneburg. Fol. Mscpt-

481. Augusti Herzogens zu Brunswyk und Lüneburg Verordnung 
wy es mit Besetz- und Verfassung der Klöster rc. einzu- 
richten. 1655. 4".

482. Ludewig Rudolphs Bergfreyheit denen Blankenburgischen 
Bergwerken ertheilet 1718. Fol.

483 s. önrinA, v. L., 8uooinot3 notitin 8cii^loium reium 
örunsvie. so bunoburZ. Ilnnovoiuo 1729. 8".

483 b. Barba, A. A., Bergbüchlein. Frankfurt 1726 8".
484. Lentz, S., Histor. General-Untersuchungen. Halle 1746. 4".
485. Steffens, I. H., Auszug aus der Gesclr. des Gesammt- 

hauses Braunschweig-Lüneburg. Celle 1776 80.
486. Jacobi und Kraut, Annalen der Braunschw. Lüneb. Chur- 

lande. Hannover 1787. 8°.
487. Ribbentrop, Ph. Chr., Landtags-Abschiede rc. Die land- 

schaftl. Verfassung des Herzogthums Braunschw. Lüneburg 
Wolfenbüttel betreffend. Helmstedt 1793. 4°. 1. Band.

488. Hassel, G. und Bege, K., Geograph.-statist. Beschr. der 
Fürstenthümer Wolfenbüttel und Blankenburg. Braun­
schweig 1803. 8°.

488- Römer, I., Herzog Friedrich Wilhelm als Mensch. Braun­
schweig 1815.

490. Bank, Th. W. H., Denkschrift für Freunde des Abts Dr-. 
A. Chr. Bartels. Braunschweig 1824. 8".

491. v. Strombeck, F. L., Deutscher Fürstenspiegel vom Herzog 
Julius und der Herzogin Elisabeth zu Braunschweig. 
Braunschweig 1830. 40.

492. v. Bülow, Verantwortung gegen die Anschuldigung des 
engern Ausschusses der Landschaft. 1831. 80.

493. Bege, C., Gesch. der Stadt Wolfenbüttel. Lüneburg 
1832. 8°.

494. Strafreglement für Vergehen der Bergleute und Lohn­
arbeiter bei den Herzogl. Braunschw. Lüneb. Bergwerken. 
1835. 8«.

495. Leben und Verbrechen des Barbiers H. V. Lüders gen. 
Scheller. Braunschweig 1835. 8°.

496. Staats- und Adreß-Kalender für das Königreich Hannover.
1836. 8°.

497. Schneider, C. A., Alphabet. Ortsschaftsregister Braun- 
schweigs. Braunschweig 1838. 8".

498. Der Annenmühler Gyps aus der Ablagerung bei Osterode 
am Harz. Mainz. 1857. fol.
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499. Bethmann, L. C., Herzog August der Jüngere der Grün­
der der Wolfenbüttler Bibliothek. Wolfenbüttel 1963. 8".

500. Lange, Dr. G., Der Freiherr vom Stein, ein christlicher 
Staatsmann. Blankenburg 1860. 4°.

501. Bardewiks, Blüthe und Untergang. Hannover 1863. Fol.
502. Gesetze des Königl. Pädagog. zu Jlfeld. Göttingen 1801. 4".
503. v. Sttombeck, F. K., Feier des Gedächtnisses der Hoch­

schule liilia Larolina zu Helmstedt. 1822. 4".
504. Dr. Läncher, Geschichte des gräfl. Hauses und Grafschaften 

Wernigerode, Stolberg, Roßla, Hohnstein. Eisleben 1844.
505. Grafen v. Wernigerode. 4". Mscpt.
506. Stenzel, G. A. H., Do Ououm 661 manorum pO8t 

tempora Laroli ma^ni ori"in6 6t pro6688u. Dip- 
8136 1816. 4°.

507. Burke, E., Jahrbücher der neuern Gesch. der Englischen 
Pflanzungen m Nord-America seit 1755. Danzig 1777.

Durch SchriftenausLausch:

Vom Verein für Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums 
und Erzstifts Magdeburg:

57. Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Magde­
burg 1869. 4. Jahrg. 2. Heft. 8°.

Vom histor. Verein der fünf Orte.- Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden 
und Zug:
167 3. Geschichtsfreund. Einstedeln 1869. Band XXIV. 8°.

Von der kri686U Oonoot8ekgp van 668eUi66 -OuOkoiU-on laal-
I^unOo:
436. Du Vri^'o Dr>68. D66uvvartl6n I—XI IUI. 1837— 

1868.

Von der antiquarischen Gesellschaft (Gesellschaft für vaterländische Alter­
thümer) in Zürich:
437. Mosaikbild von Orbe. Zürich 1868. 4°. (XXXII.)
437a. Geschichte der Kpburg. Zürich 1869. 4". XXXIII).

Vom Hanauer Bezirksverein für hessische Geschichte und Landeskunde:
438. Mittheilungen des Hanauer Bezirksvereins. Hanau 1860 

-1863. Nr. 1.2.3.

Von der Oberlaus. Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitzr
139 a Neues Lausitzisches Magazin XDVI. Bd. 1869.

14*
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Vom histor. Verein der Oberpfalz und Regensburg:
116 3 Verhandlungen des hist. Vereins von Oberpfalz und Regens­

burg. Band XVIII d. neuen Folge.

Vom histor. Verein füt Unterfranken und Aschaffenburg zu Würzburg:
440. Archiv des histor. Vereins von Unterfranken und Aschaffen­

burg. Würzburg 1869. Bd. XX. 1. 2.

Vom Ou6k6itl8lvunUiA6 krinA vmr Uot I.3nrl vgn >V338:
204 a. Xnnalsn vnn den oudUeic^k. Xrins vun Uel I^3n6 

vun VV338. Ooerdo Oeel Iweecko Xü. ^3nu3r 1869.
2063. 8ivet. Het I.3n<I vun ^V338. Ooerclo Xtlov. 8t. 

IM0I338 1869.

Vom ker^innnäeum für Tirol und Vorarlberg:
445. Zeitschrift des ksrrlinkmUonm für Tirol und Vorarlberg 

Innsbruck 1869. 8".

Vom Königl. Sächsischen Verein für Erforschung und Erhaltung vater­
ländischer Gcschichts- und Kunstdenkmale m Dresden:

447 Mittheilungen des K. Sächs. Vereins für Erf. u. Erhalt, 
vaterl. Gesch. und Kunstdenkmale. XIX. Heft. Dresden, 
1869. 80.

Vom Verein für Mecklenburger Geschichte und Alterthumskunde: 
1216. Mecklenburger Urkundenbuch. Bd. V. Schwerin 1869. 4".

Vom Verein für Gesch. und Alterthümer der Herzogthümer Bremen
Verben und des Landes Hadeln zu Stade:
I48o Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der 

Herzogthümer Bremen, Verben und d. Landes Hadeln 
Stade 1869. 3. 8<>.

Vom histor. Verein für Oberfranken zu Bayreuth:
449. Archiv für Gesch. und Alterthumskunde von Oberfranken. 

XI I. Bayreuth 1869. 8o.
450 v. Reitzenstein Regesten der Grafen von Orlamünde. 

Bayreuth 1869. 4°. 1. Lieft.

Vom Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Erfurt:
43. Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthums­

kunde in Erfurt. 4. Heft 1869. Erfurt. 8".
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Münzen.

Vom Hauptmann v. Brandis in Erfurt:
27. Stolberger 1/6 Thaler.

Vom Herrn Forstmeister Den icke zu Stolberg:
28. Drei Münzen am Hainberg bei Lütter am Barenberg ge­

funden.

0. Alterthümer, Siegel und Kunstsachen.

Vom Herrn Dahle in Aschersleben:
21. Siegel der Stadt Aschersleben.

Vom Herrn Registrator Sack in Braunschweig:
22. Eilf Stück Reinsteinische Siegel.

Vom Herrn Hildebrandt in Mieste:
23. Siegel-Abdr. Hans v. Bünau.

Von Demselben durch Ankauf erworben:
24. S. Elaus v. Arenswald' 1502-
23. S. Ourolini c1u8 1on^u8 cko 14 8eo.
26. S Heinrich Graf zu Blankenburg 1289.
27. S. der Aebtissin zu Blankenburg 1302.
28 S. l1im'ieu8 0om68 <io ÜInnkenburA 1307.
29. Heinrich Graf zu Blankenburg 1322.
30 S. Heinrich Graf zu Blankenburg 1340.
31. S. Bleicherode ^15. 866.).
32. S. Brakel ltt^.) 1285.
33. S. Bernhard v. Brakel 1285
34. Otto Herzog zu Braunschweig 1239.
35. 1l6nri6U8 i
36. ^I6ertu8 - rio I^bole^ken (?) 1307.
37. ^uc1oltu8 t
38. Ellrich Hpts. (14 866).
39. Diedrich v. Gadenstedt 1561
40. Cuno zu Gandersheim 1271.
41. Margarethe Aebtissin zu Gandersheim 1271.
42. 8. 8t> 8imon>8 6t luclae zu Goslar (44 8so),
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43. Rolf v. Darum, Bürger von Goslar 1357.
44. Conr. Romolt, Bürger von Goslar. 1357.
45. Höxter (Hpts.) 1285.
46. 8t. ^seobi nm). zu Halberstadt 1347.
47. Secr. v. Heringen (14 866).
48. Heinrich Graf zu Hohnstein 1298.
49. 8. Ikeotleii'ei t".om. 66 llonstein <14 866.)

Die ersten lutherischen Prediger im 
b>' W-.km-m. > Dom ,u Magd-bmg. 1581.
52. Matt. Hahn o » »
53. . . v. Nebra 1414.
54. Hpts. v. Nordhausen (866. 15).
55. Elgerus Probst zu Nordhausen 1296.
56. 8. H6inii6i sub. 866 Ou6i8 sortit. (in 6uplo).
57. — 8. 6IU6I8 in I^OI'tll. (14 866.)
58. N. Junge (Nordh. Patrizier 14 866.)
59. Bernhard Junge lNorth. Patrizier 14 866.)
60. Otto 6OM68 66 Hav6N8l)6rA 1258. (in 6uplo).
0^ Adelheid Grast'n v. Ravensberg 1258.

63. Heinrich v. Rastenberg 1502.
64. Beseke v Romsleben 1350.
65. Heinrich Graf zu Schwarzburg (15 866.)
66. ^6r8t6n 6n 8nn66i'8lw86n 1337.
67. Sondershausen (Stadts.) (14 866.)
68. Heinrich Graf zu Regenstein 1259.
69. Günther v. Schlotheim 1337.
70. Stolberg 6i'vit. (15 866.)
71. Hans v. Holbach, Vogt zu Stolberg 1464.
72. Neust unterm Hohnstein Secr. (16 866.)
73. Hans v. Sundhausen 1572
74. 8. ?rion>886 6t 60NV. in ^V6ci6i'8t666 1336.
75. ?l-i66l-i6U8 6OM68 66 >V6I niZ6ro66 1258.
76. 06bkni'6u8 60M68 66 VVol-niZerodn 1258.
77. Koni-g6 6OM68 6n VV6iniA6ro66 1298.
78) k'l'666N6U8 6i6tn8 66 >V6rniA6ro66 6ominu8 66
79 z ll6l6rnnZ6n.
80. Christoph Graf zu Stolberg Domprobst zu Halberstadt.
81. Heinrich Horn, Official zu Halberstadt.
82. N. v Sundhausen «15 806.)
83. Lonr^ Com. 66 >V6rni»6l'o66 1399.
84. Heinrich von Altenrode 1519.
85. 8. 0omm6n6ntori8 in I.nn^In 1499
86. Heinrich v. Minsleben 1392.
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87. Curd v. Minsleben 1475.
88. Claus v. Minsleben 1473.
89. Heinrich Graf v. Waldenberg 1259.
90. Heinrich v. Germar (14 866.)
91. Hans v. Holbach 1464.
92. Bertold v, Hildensen (14 866.)
93. 1Hll6I'i6U8 (>6 (14 866.)
94. X. 66 I^nsUllo (14 866.)
95. Baker v. Borke.
96. Ioerg Werther 1502.
97. Eilard v. Roettorp 1360.
98 116^80 66 1ieNA6NI'0tl6 14 866.
99. 8. H13ZI-. .Iott9NNI8 5611618 ai 6ki6s>i's60s)i ^IIIXXXX.

100. 8. 66r 11a?bi6i-6 xu 8inn8>vil( 1586.
101. ? Kalandssiegel.
102. S. Johannis... 14 866.
103. ? aus dem Nordhauser Archiv. Loses Siegel.
104 . . il. .IrmZund ... 66 noilk . . .
105. k>gtri8 ll6nii'6i .... os). n. 6. (15 866.)
106-114. Unbestimmte Siegel.

Karten.

Vom Herrn Hilmar v. Strombeck:
X. General-Karte von dem Königreich Westphalen. V. F. W. 

Streit 1810.
8. Karte vom Königreich Westphalen 1808.
0. Carw 6u Ko^9um6 66 VVo8tpkgIi6 1813.
I). Grafschaft Hoya.
k. Karte über den nördl. Theil der Chur- und Fürstl. Braun- 

schweigischen Lande.
1^. a. Forstrevier Walkenried.

6. „ Zorge.
6. „ Hohegeiß.
6. „ Wieda.

0. Karte von Rußland.
11. Karte von Polen 1778.

Dir. A. Friederich, 
Conservator der Vereins-Sammlungen.



Druckfehler

Seite 14 Zeile 12 von unten lies sein würde statt ist.
„ 14 „ 7 v. u. lies würde statt wird.
,, 23 „ 7 v. o. lies Harxl'üttel statt Harebüttel.
,, 23 „ 19 v. o. licS Ohre statt Oker.
„ 27 ,, 14 v. u. muß zwischen Heinrich und. Just ein Komma

gesetzt werden.
,, 27 ,, 1 v. u. lies Tamcknode statt Tanckerode.
„ 81 „ 4 v. o. lies 1569 statt 1568.
„ 146 „ 10 v. u. lies Divigenz statt Lirvigenz.
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